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l. Verwaltung im Allgemeinen.

Art. l. (1627.) Landainmann Brandenberg proponiert iin Namen seiner Herren und Obern der

Stadt und des Amtes Zug: Weil die neuen Reformationen in allen gemeinen Logteien den Landvögten

schädlich seien und jetzt die Ländvögte von Zug an mehrern Orten zuerst betreffen, so glaubten seine Herren

und Obern, daß man, wenn man je gute Reformationen einführen wolle, damit bei dem ersten und nicht

schier bei dem letzten Orte anfangen sollte. Wenn man dießmal keinen Befehl habe, so möchte man die

Sache doch in den Abschied nehmen. — Landammann Leu von Nidwalden läßt sich vernehmen, daß diese

neuen Moderationen beinahe in allen Vogteien unter ihren Landvögten angefangen worden seien; sie hät¬

ten lieber gesehen, daß man am ersten Ort angefangen hätte; weil es aber die Ihrigen geschehen lassen

müßten, so erachteten seine Herren und Obern für billig, daß es bei andern auch also gehalten werde. —

Der Anzug wird in den Abschied genommen. Absch. 441 1. 2. (1644.) Auf eine Anfrage Zürichs,

ob die Majora bei den Verhandlungen wegen der Pässe in den gemeinen Herrschaften gelten sollen,

sprechen sich die evangelischen Gesandten dahin aus, daß „in solchem Fall die Majora bei bekanntem Reli¬

gionsunterschied ebenso wenig als in Ncligionssachen bestehen mögen; gleichwohl sei es bei diesen seltsamen

Läufen nicht an der Zeit, deßwegen in eine Action zu gerathen, sondern es könnte dieses Geschäft mit einer

gebührenden Protestation auf eine bequemere Zeit verschoben werden." Absch. 1628 e. 3. (1644.)

Der Anzug, daß die Kosten für die Obrigkeiten in allen Vogteien gar groß seien, so daß über dieselben

wenig mehr den Obrigkeiten bleibe, wird in den Abschied genommen, damit darauf Bedacht genommen

werden kann, wie der Sache abzuhelfen sei. Absch. 1641 4. (1644.) Der Gesandte von Nidwal¬

den stellt den Antrag, man möchte nach Mitteln sich umsehen, daß die in der Orte Jurisdiction befind¬

lichen Beamtungen, Schreibereien und Schaffnereien geborenen Eidgenossen und Landeskindern übertragen
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werden. Dieser Beifall findende Antrag wird von den Gesandtender fünf katholischen Orte in den Ab¬
schied genommen. Absch. 1045 b.

2. Amtsrechnung.

Art. 3. (l642.) Es geschieht häufig, daß, wenn ein Landvogt Rechnung ablegt, die Gesandten
seines Ortes ihm „vorzuhaben" vermeinen, so daß den Obrigkeiten weniger verbleibt. Man nimmt deßhalb
in den Abschied, ob nicht in Zukunft die Gesandten aus dem Orte des Landvogts, wenn sie auch nicht mit
ihm verwandt sind, bei der Rechnungsablage abtreten sollten. Absch. 985 ss. K. (1648.) Daß bei
der Nechnungsstellung eines Landvogtes die Gesandten seines Ortes abtreten sollen, findet die Mehrzahl
der Gesandten unstatthaft. Falls die betreffenden Gesandten ihres Landvogtes sich allzusehr annehmen
soll einem solchen Mißbrauch gesteuert werden. Absch. 4007 k. 7. (1644.4 Von den katho-lischen
Gesandten wird wiederum in den Abschied genommen,ob es nicht rathsam wäre, daß bei Abnahme
der Amtsrechnungen diejenigen Gesandten, welche dem Orte des Laudvogts angehören, abtreten sollten, bis
die Berathuug über dessen Amtsrechnung vollendet ist. Absch. 1044 1. L. (1646.) Etliche Orte haben
für rathsam erachtet, daß die Gesandten aus dem Orte eines Landvogtes mit demselben abtreten sollten,
bis die Gutheißung der Rechnung berathschlagt sei, und daß dein Laudvogt die Rechnung nicht abgenom¬
men werden sollte, wenn die Gesandten seines Ortes nicht abtreten wollten. Man hält es dicßmal so; weil
aber die Mehrzahl der Gesandten deßhalb ohne Befehl ist, wird die Sache in den Abschied genommen,
dainit die Obrigkeiten entscheiden können. Absch. 1098 e. 0. (1646.) Man beschließt, daß alle Land¬
vögte ihre Rechnungen sammt einem Verzeichniß, was fiir Sachen appelliert worden seien oder werden kön¬
nen, vor der Jahrrechnungin die Canzlei nach Baden schicken sollen. Es wird dieß jedem LandvW init-
getheilt und befohlen, diese Erkanntniß dem Landschreiber zur Kenntnis) zu bringen und dieselbe, damit die Nach¬
folger des Landvogtes und des Landschreiberssich darnach zu verhalten wissen, in der Canzlei aufzubewahren.
Absch. 1098 k. 10. (1647.) Der letztes Jahr gemachte Abschied wegen der Nechnungsstellungder Land¬
vögte wird dahin erläutert, daß die Landvögte nicht ihre Rechnungen zu Anfang der Tagsatzungnach
Baden schicken müssen, sondern nur ein Verzeichnißder Appellationen, weil der Rechnungen halber Unge-
legenheiten entstehen würden, zumal in dein Jahre, da ein Landvogt seine letzte Rechnung ablegt. — In
Betreff des Austritts des Landvogtes und der Gesandten aus seinem Orte bei der Rechnungsabnahme läßt
es für diebmal die Mehrzahl der Orte bei dein letztjährigenAbschied verbleiben. Zürich und Bern sind
gegen die Neuerung, bequemen sich aber für dießmal noch dazu. Insgemein wird für rathsamer erachtet,
bei dein alten Herkommenzu bleiben, weil die Sache die Autorität der Obrigkeiten berührt und bei solchen
Ausständen Dinge vorfallen könnten, woran dem betreffenden Orte viel gelegen sei. — Man nimmt deß¬
halb diese zwei Punkte zu fernerer Deliberation in den Abschied. Absch. 1133 t. 11. (1648.) Die Mehr¬
zahl der Orte erklärt sich dahin, daß bei der Rechnungsstellungeines Landvogtes kein Gesandter des Ortes,
aus welchem der Landvogt ist, auszutreten habe, es wäre denn wegen Freundschaft oder Schwägerschaft.
Absch. 1151 ä.

3. Landvogt und Landschreiber.
a. Landvo.p.

Art. 12. (1619.) Weil bei den Ausritten der Landvögle den Obrigkeiten durch das Mahl im
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Herren-Garten, wie nicht weniger den Landvögten am andern Tag durch das Mahl im Schloß große

Kosten erwachsen, so wird hierin eine Moderation gemacht. Fürderhin nämlich soll der Landvogt zu Baden

für den Ausritt 200 Pfund erhalten, woraus er ohne Kosten für die Obrigkeiten das Mahl im Herren-

Garten, und was sonst darauf geht, bestreiten soll. Das Mahl im Schloß ist aberkannt, und der Landvogt

soll in Zukunft, wie andere Landvögte auch, die Huldigung auf dem Rathhause leisten. Die Matten und Reben

beim Schloß sollen die Laudvögte in guten Ehren halten. Der Bau (Dünger), den sie machen, sollen sie,

weil die regierenden Orte das Stroh und das Heu geben, auf deren Güter thun. Wegen der Unkosten,

welche durch den Zurzacher Markt verursacht werden, svll es beim Alten bleiben. Den Untervögten und

Spielleuteu, welche ihm beim Ueberreiten gegenwärtig sind, wird statt des bisherigen Mahles jedem ein

dicker Pfenning, den abwesenden aber gar nicbts gegeben. Das Mehl beim Abschied ist aberkannt. —

Bisher wurde das Land- und Malefizgericht immer nach Mittag gehalten. Venn Jmbismahl „überweinten"

sich etliche Landrichter so sehr, daß sie zu solch wichtigem Geschäft ganz ungeschickt wurden. Dcßhalb soll

das Landgericht in Zukunft vor Mittag gehalten werden. — Die Landvögte im Thurgau, Rheinthal und

in Sargans sollen ernstlich crmahnt werden, alle nnuöthigen Kosten und Ausgabeil zu vermeiden. Weil die

Landvögte im Nheinthal mit großen Kosten nach Baden reiten, um die Huldigung zu leisten, so soll man

ihnen nicht mehr als 5 fl. dafür passieren lassen. Die Landvögte aller Vogteieu sollen nicht eher auf die Jahr-

rechnnng kommen, als bis sie berufen werden, damit nicht allzu große Kosten entstehen. Der Brandstcucrn

halber bleibt es bei den früher» Abschiedeil; die Laudvögte dürfen nur solchen geben, die aus ihrer Amts¬

verwaltung siild. Absch. 95 ä. sS- auch im Absch. Grafsch. Baden Art. 3.^ 13. (1625.) Von den gewesenen

und auch von den künftigen Laudvögten ist ein großes Geschrei ergangeil, daß sie viel Geld gespendet haben

sollen. Es wird befürchtet, daß sie sich um Mittel werdeil umsehen müssen, solches Geld bei ihren Verwal¬

tungeil wieder zu bekommen. Die Obrigkeiten werden ersucht, dieß in Bedacht zu ziehen und die Unter-

thanen init ehrlichen, verständigen und friedliebenden Laudvögten, die ohne Miethc und Gaben zu ihrem Amt

gelangeil, zu versehen. Absch. 369 o. 14. (1632.) Zürich eröffnet, es kommen allerlei Klagen ein, daß die

Laildvögte in den gemeinen Vogteieu die armen biedern Unterthanen init unverdienten hohen Bußen und

auf andere Weise belästigen, was meistentheils die Folge davon sei, daß etliche regierende Orte ihren er¬

wählten Landvögten große Summen Geldes auflegen*) und diese auch mit dem Ausreiten namhafte Kosten

haben, welche sie hernach von den Unterthanen erschinden und wieder einseckeln wollen. Dadurch werde

weilig Liebe zu der Obrigkeit gepflanzt und im Fall der Roth werde man sich der Unterthanen wenig zu

getrösten haben. Es sei darum hochnothwendig, hierin eine Aenderung herbeizuführen und die großen

Auflagen zu beseitigen. Jeder Gesandte berichtet, wie es sich bei seiner Obrigkeit mit der Erwählung der Land-

Vögte verhalte. Insgemein ist man der Ansicht, daß man darauf bedacht sein solle, wie den Unterthanen

diese Last abgenommen werde. Mau erinnert sich, daß im Jahr 1629 auf der Jahrrechnung dcßwegeu ein

-) Im Nidwaldner Protokoll der Land- und Nachgemeinden Bd. 11 Fol. 205 heißt es z. B.: „Derjenige, so hütiges tags

«andvogt gm Baden würdt, soll Kronen 100 in M. Herren Schah ze thun schuldig sin. — Ferner isterkendt, daß der Landvogt ins Thur-

gvmv jedem Landtman Gld. 1 geben und vor nächstein nüwen Jar bar bezallen sölle. Jtenr der Comisari und Vogt gen Sargans,

auch Vogt gen Baden und Rintall die sollend jeder besonder einen, iedcn Landtman auch vor dem nüwen Jar ein Dicken geben und

der Landtvogt ins Bollentz soll icder sirti uss nüw Jar ein Lagcl mit gutem Win presenticren." Beschluß von 1623. — Vor 1635 auf¬

erlegte Lucern dem in die Freien Aemter gewählten Landvogt 100 spanische Dublonen, dem nach Baden gewählten 100 Sonnen¬

kronen. Dieß wurde 1635 durch einen Rathsbcschlnß abgeschafft. (Lucerner Nathsprotokoll.) 186
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Project gemacht worden ist. Dasselbe wird verlesen, neuerdings bestätigt und in den Abschied genommen,

damit man dessen desto bester eingedenk sei und demselben in allen Theilen nachkomme. Dasselbe lautet

folgendermaßen: „Erstlichen diewcil eben dcßwegen Anno 1586 auch ein Satzung gemacht, damit das un¬

göttliche Nechterkaufen, auch Landvögt und Gesandte, auch alle andern Ämter in unserer Eidtgnoschaft

sich nicht mehr also unverschamtlichen, wie ein Zeit her mit Verkleinerung gemeiner Lobl. Eidtgnoschaft

leider beschehen, mit Mieth und Gaben an die Ämter und Ritt erkaufen und ertrölen, so sollen die andern

Ort, so mitregieren, keinen Landvogt noch Gesandten mehr lassen aufreiten, noch neben ihm sitzen, so sein

Amt und Ritt also erkauft und ertrölt habe oder verschaffet, daß es durch Andere beschehen wäre, alle

Fünd und List hintangesetzt, und soll jegliche Obrigkeit iin Ort, so harwider gehandelt wurde, dieselbigen

an Ehr und Gut strafen und den übrigen Orten solches zuschreiben, damit dieselbigen dem Ort, da dawider

gehandelt, schreiben, einen andern ernennen .... und das ohne alle Mieth noch Gaben im Künftigen be¬

schehen solle, und so einer oder mehrere harwider handeln wurden, daß dann die andern Orte ihm den Eid

nicht zu geben schuldig und verbunden sein und anch die Unterthanen ihm nicht schwören sollen, und vb gleich¬

wohl ein Ort sich seiner habenden Freiheiteil wollte behelfen, daß denn die andern Orte dassclbig darzu

halten und handhaben: mit diesem Anhang und Zuthun, dieweil etliche Orte ihren erwählten Landvögten

in gemeine Vogteien große Summa Gelds auflegen, die ohne das mit dein Aufritt und sonsten große

Kosten übertragen müßten, also daß sie, neben dem es den Obrigkeiten verkleinerlich, alsdann, wann sie

in die Verwaltung kommen, nach alleil Mitteln trachten, wie sie per kas et netas solches von den

Unterthanen erschinden mögen, dardurch die Unterthanen nicht nur ins Verderben gerichtet, sondern auch

deßwegen gegen den Obrigkeiten schlechte Affectiv« tragen und im Nothfall viel mehr zur Schwierigkeit geneigt

sein wurden, dann sich zu des Vaterlandes Wohlstand gebrauchen zu lassen .... Derohalben wird verab¬

schiedet, daß an den Landsgemeinden und andern Wahltägen die neu erwählten Landvögte fürohin mit

keinen dergleichen schädlichen Beschwerden, sintemalen mehrtheils unnützlich verzehrt wird, beladeil solleil

werden, sonsten wurden sie zu ihrer Verwaltung nicht admittiert, sondern wiederum heimgeschickt werden

nach Inhalt obigen ersten Artikels. Wann aber von den Obrigkeiten (wie es an etlichen Orten bräuchig)

ein Bescheidenliches in die gemeine Seckel zu gemeinem Nutz geleget und hieinit alle Praktikeil lind Trölwerk

abgeschafft (würden), wurde man in solcher Bescheidenheit kein sonders Bedenken tragen. Sodann soll sich

jedes Ort befleißen, ehrliche, wohlqualificierte Landvögt ohne Praktiken nach Inhalt der alten Satzung zu

erwählen, damit sie nicht allein ihre Verwaltung ihren Pflichten gemäß versehen, sondern auch also be¬

schaffen seien, daß sie jedem Ort ihre Gebühr abrichten können; denn im Fall einer nicht zahlen und das

den Obrigkeiten, was ihnen zustehen möchte, nicht entrichten thäte, daß alsdann seine Obrigkeit nach Alls¬

weisung der alten Abscheide für ihn in solchem Fall zu bezahlen schuldig sein solle " Absch. 596 a.

15. (1633.) Es ist schon mehrmals vorgekommen, daß regierende Landvögte in den geineinen Vogteien als Ge¬

sandte auf Tagsatzungen gewählt wurden. Mail hält dieß für unpassend, weil dieselben, init Eid und Pflicht

den regierenden Orten zugethan, billiger Weise die andern „ihre gnädigen Herren und Obern" nennen sollen

und sie hinwiederum von denselben geduzt werden. Künftig soll daher keinem Landvogt der gemeinen eidgenös¬

sischen Vogteien während seiner Verwaltung auf eidgenössischen Tagsatzungen als Gesandten der Beisitz gestattet

werden. Absch. 652 o. sS. auch Absch. 656 a.) Ii». (1643.) Man hat beobachtet, daß der Landvogt von

Sargans, nachdem er seine Vogtei bereits einige Zeit verwaltet hat, ebenso derjenige der Grafschaft Baden

erst nach geschehenein Aufritt sich präsentiert haben. Man nimmt dieß in den Abschied, damit verordnet werde.
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daß alle Landvögte etwa auf einer Tagsatzung vor ihrem Aufritt sich präsentieren und die Huldigung leisten

können. Absch. 1007 oo. 17. (1643.) Man findet, daß der Eid, den die Landvögte wegen des Practi-

cierens zu schwören haben, gar scharf und lästig sei, indem sie nicht allein für sich selbst, sondern auch für

die Ihrigen schwören müssen, nicht practiciert zu haben. Es wird deßhalb in den Abschied genommen, ob

der Eid nicht besser erläutert und dahin specificiert werden könnte, daß der Landvogt allein schwören müsse,

die Seinigen hätten auf seinen Befehl nichts der Art gethan. Absch. 1007 gg. 111. (1644.) Dem Eide

der Landvögte, daß sie zu Erlangung ihrer Vogteien weder Geld noch Geldcswcrth, weder Speise noch

Trank durch sich selbst oder Andere ausgegeben oder haben ausgeben lassen, wird beizufügen für nothwendig

erachtet, „mit ihrem Wissen und Befehl". Basel und etliche andere Orte wollen anfangs beim Alten ver¬

bleiben, nehmen hernach aber den Antrag doch in den Abschied. Dieser Eid soll jährlich vor den höchsten Ge¬

walten, welche die Landvögte zu erwählen haben, verlesen werden. (Letzteres ein Zusatz im Zürchcrexemplar.)

Absch. 1641 h. 1<). (1644.) Die Landvögte, welche in den Thurgau, das Rhcinthal und die Freien

Aemter gewählt werden, sollen am ersten Tag der Jahrrechnung zu Baden vor den Gesandten der regie¬

renden Orte sich stellen, confirmiert und beeidigt werden und erst hernach aufreitcn. Der Landvogt von

Sargans, der in den meisten Orten vor der Jahrrechnung erwählt wird und darnach erst auf St. Mathis

aufreitet, soll auf der nächsten Tagsatzung nach diesem Tag zu Baden erscheinen, confirmiert und beeidigt

werden. Zugleich hofft man, daß Zürich und Lucern, wenn der Umgang für diese Vogtei an sie kömmt,

die Wahl künftig um so viel befördern werden, daß der Landvogt auf der Jahrrechnung vor seinem Auf¬

ritt beeidigt werden kann. In Bezug auf die Landvogtei Baden läßt man es beim alten Brauche bewen¬

den, weil der Laudvogt am ersten Tag nach seinem Aufritt und vor dem Antritt seiner Verwaltung con¬

firmiert und beeidigt wird. Absch. 1041 o. 21>. (1646.) Der Hausrath in den Wohnungen der Land¬

vögte soll in allen Vogteien verkauft und künftig denselben keiner mehr in der Obrigkeiten Kosten gegeben

werden, sondern jeder Landvogt hat so viel mitzubringen, als er haben will, mit Ausnahme „des hölzernen

Zeugs". Beim Abzug der dermaligen Landvögte soll durch sie und die Landschreiber der noch vorhandene

obrigkeitliche Hausrath verkauft werden. Absch. 1098 bk. 21. (1647.) Es wird für angemessen erachtet,

daß die vor Jahren gemachte Ordnung, in welcher Zahl der Aufritt eines neuen Landvogts geschehen

dürfe, gehalten werde. Weil nun dieses Jahr etliche solcher Aufritte bevorstehen, so soll Lucern bei dem

Landschreibcr zu Baden Bericht einholen und alsdann an Zürich schreiben, daß es für sich selbst und andere

sich der Ordnung anbequemen möchte. Absch. 1124 x. 22. (1648.) Etliche Orte legen ihren Landvög¬

ten, wenn sie gewählt werden, große Summen Geldes auf. Da ohne Zweifel kein Landvogt solches an

sich selber tragen will, so ist Gefahr vorhanden, daß es wieder heimlich auf dem obrigkeitlichen Einkommen

gesucht werde. Auch sind die Landvogteieu, zumal in gegenwärtiger Zeit, nicht so beschaffen, daß dergleichen

Geld ohne Beschwerde fiir die Unterthanen und ohne Verletzung der Gerechtigkeit wieder ersetzt werden

möchte. Es dürfte also Gott gefälliger und bei der Welt rühmlicher sein, wenn die Obrigkeiten solche An¬

lagen unterlassen würden. — Mau nimmt dicß zu allseitiger Erinnerung in den Abschied. Absch. 1151 o.
23. (1648.) Der Landvogt der Freien Aemter, welcher nächstes Jahr diese Vogtei antreten wird, hat

sich gemäß einer frühern Verabscheidung bestätigen lassen und die Huldigung geleistet. Man nimmt in

den Abschied, ob künftig die Landvögte so lange vor dem Antritt ihrer Negierung bestätigt und in die Hul¬

digung genommen werden sollen. Absch. 1151 t.
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d. Landschrciber.

Art. 24. (1638.) Beeidigung des neuen Landschreibers der Grafschaft Baden, des Ritters Johann

Franz Cebcrg von Schwhz. — Dabei stellt Zürich unter Berufung auf Abschiede von 1513 u. f. w.

den Antrag, ob es nicht rathsam wäre, daß die Landschreibereien diesseits und jenseits des Gebirgs dein

Umgang nach durch die regierenden Orte besetzt würden. Etliche Gesandtschaften sind darüber nicht in¬

struiert, andere erachten, daß es wie bisher bei dem Mehr verbleiben solle; etliche sind auch der Ansicht, daß

die Aemter dadurch übel bedient würden. — Der Antrag wird in den Abschied genommen. Absch. 864 u.

23. (1639.) Zürich wiederholt obigen Antrag und begründet denselben dadurch, daß aus einem Urbar

der Grafschaft Baden hervorgehe, daß, wie von den Orten dem Umgang nach die Landvögte gesetzt werden,

schon vor hundert sechs und zwanzig Jahren eine gleiche Wahlart für die Laudschreiber aufgestellt worden

sei. Diese sei „jetzt um so viel mehr billig, daß, nachdem die Landschreibcreien den Uutcrthanen, als aller

Orten einzig gehuldigten und sonsten mit keinem sonderbareil Eid beladenen, vor nicht so langer Zeit ent¬

nommen und mit Personen allein aus den regierenden Orten besetzt, sie zu einein Theil der Regierung ge¬

worden seien und je länger je mehr werden wollen." Schon 1597 und 1598 seien auf Tagleistungen Kla¬

gen geführt und diese Participation an der Besetzung der Landschreibereien begehrt worden. Zürich widersetzt

sich der Stimmenmehrheit bei der 'Wahl der Laudschreiber und verlangt, daß die Orte dein Umgang nach

dieselben wählen sollen, so daß die bisher übergangenen Orte Zürich, Bern, Glarus, Basel und Schaff¬

hausen nicht mehr übergangen werden. Absch. 904 k. 2K. (1643.) Es wird von den katholischen Ge¬

sandteil der Antrag in den Abschied gesetzt, ob nicht zu verordnen wäre, daß, wie es gebräuchlich sei, bei

Abnahme der Amtsrechuung die Landschreiber über das Verhalten der Landvögte zu verhören, auch

die Landvögte über das Verhalten der Landschreiber Bericht zu geben habeil. Absch. 1026 1.

4. Jttstizsachen.

Art. 27. (1618.) Zürich erinnert an den mehrmals gefaßteil Beschluß, daß es den streitenden Parteieil in

den gemeinen Herrschaften nicht gestattet sei, von Ort zu Ort zu fahren, da sie sich an die Tagsatzung zu

Baden oder an die ennetbirgische zu wenden haben. Die Nichtbeachtung des Beschlusses bringe den Unter-

thanen Schaden und schwäche das Ansehen der Obrigkeiten. — Man hätte die Unordnung dießmal gern

abgeschafft; da aber die ennetbirgischen Statuten der Appellation halber besondere Verordnungen enthalten,

so beschickt man dieselben und will auf nächster Tagsatznug eineil Beschluß fassen. Absch. 24 K. 2». (1645.)

Da es bisweilen geschieht, daß die appellierenden Parteien nach begehrter Appellation erst in Baden durch

besondere Leute verthädiget und die furchtsamere Partei durch Einschüchterung abwendig gemacht wird,

so wird deßhalb in den Abschied genommen, ob nicht allen Landvögten und Landschreibern befohlen werden

sollte, alle Appellationen vor der Jahrrechnung zu verzeichnen und nach Badeil in die Canzlei zu sendeil,

damit die einmal verzeichneten Parteien erscheineil und die Gesandten nicht vergebens warten müssen. Absch.

1069 Ii. 29. (1646.) Konrad Rottenhauser zu Scherzingen hatte seinen Schwager bei Nacht mit einem

Zaunstecken todt geschlagen und sich hernach mit dessen Freundschaft wieder versöhnt. Landvogt und Amt¬

leute des Thurgaus hatten ihn wieder ins Land gelassen in der Meinung, daß es altem Herkommen nach

vermöge Landbuch und Abschiede dem Landvogt zustehe, einein Todtschläger je nach Gestalt der Sache

Liberation zu ertheilen. — Wegen der so vorsätzlichen und gräulichen Mordthat hebt die Mehrzahl der

Orte die Liberation auf und befiehlt dem Landvogt den Rottenhauser wieder aus dem Thurgau zu weisen
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und ihm, falls er bereits fortgegangen wäre, den Eintritt zu verweigern, bis er von den Obrigkeiten oder

deren Gesandten Gnade und Liberation erlangt habe. In solchen Fällen sollen künftig nur die Obrigkeiten

oder ihre Gesandten libcrieren und die Liberationen durch einen Landvogt ungültig sein. Diese Erkanntniß

wird allen Landvögten zu ihrem Verhalt überschickt. Zürich beschwert sich darüber, daß man in diesem

Falle zum Nachtheil seines Laudvogtes dem alten Herkommen zuwider eine ausgemachte Sache aufhebe, läßt

sich jedoch die Sache auch gefalleil, auch daß die Erkanntniß allen Landvögten notisiciert werden soll. Absch.

1098 so.

5. Pertauf in todte Hand.

Art. 3tt. (1626.) Man ist berichtet worden, daß die Prälaten die besten Güter an sich kaufen,

und zwar zu solchem Preis, daß ihnen die Uuterthanen nicht aufkommen mögen, und daß mit der Zeit

Alles in ihre Hände komme. — Dieser Anzug wird in den Abschied genommen, damit dergleichen Käufe

von liegenden Gütern nicht gestattet oder den Nnterthanen das ewige Zugrccht zu solchen von Gotteshäu¬

sern erkauften Gütern bewilligt werde. Absch. 396 o. 3l. (1627.) lieber den letztjährigen Abschied, daß

den Gotteshäusern, Spitälern und ähnlicheil Corporationen nicht gestattet werden solle, liegende Güter in

deil gemeinen Vvgtcien zu kaufeil, sind etliche Gesandte mit Instruction versehen, andere dagegen nicht,

weil jener Anzug allein in den Abschied der acht alten Orte gekommen ist. Deßhalb wird er wieder in den

Abschied genommen, damit jeder Gesandte auf nächste Zusammenkunft instruiert und ein gemeinsamer Be¬

schluß gefaßt werden könne. Inzwischen sollen die Landvögte und Amtleute wohl darauf achten, daß ohne der

Obrigkeiten Bewilligung keine Käufe in dergleichen todte Hände zugelassen werden. Absch. 435 o. 32. (1628.)

Es wird erkannt, daß künftig in den gemeineil Vogteien keine liegenden Güter in todte Hand verkauft wer¬

den sollen. Die Amtleute werden angewieseil, darauf zu achten und diese Ordnung fleißig zu handhaben.

Sonst wird jedes Ort in seiner Jurisdiction sich in diesem Fall wohl zu verhalten wissen. Solothurn er¬

klärt, daß es den Geistlichen nicht verbieten wolle, liegende Güter anzukaufen, weil das Zugrecht vorbehalten

sei. Absch. 470 s. 33. (1629.) Auf gescheheneil Anzug bekräftigt man den letztes Jahr verabschiedeten

Artikel, daß man keine Güter in den gemeinen Vogteien in todte Hand verkaufen lassen solle, neuerdings

also, daß fürderhin fest daran gehalten werdeil soll. Absch. 508 ü. 34. (1643.) Abermals wird ver¬

abschiedet, daß liegende Güter in den gemeinen Vogteien nicht in todte oder unsterbliche Hand verkauft

werden sollen. Die Landvögte werden angewiesen, dergleichen Käufe nicht zu gestatten, sondern die Obrig¬

keiten davon zu benachrichtigen. sJin Zürcherexemplar ist beigefügt: Nach der Gesandten von Zürich Re¬

lation ist diese Verabscheidung allein von den Klöstern und Geistlichen gemeint.) Absch. 1007 I.

k. Abzug.

Art. 33. (1644.) In Betreff der Abzüge voll verfangenem Gut wird verordnet, daß die Land¬

vögte, wenn Gut aus der Eidgenossenschaft gezogen wird, in allen gemeinen Vogteien vom Heirathsgut,

verfangeilen und ererbten Gut den Abzug nehmen sollen. Wenn dagegen Gut in ein eidgenössisches Ort

oder zu etiles eidgenössischen Ortes Unterthanen gezogen wird, soll der Landvogt von der wegziehenden

Person einen Schein der Obrigkeit, in deren Jurisdiction dieselbe hinzieht, verlangen, in welchem angegeben

ist, wie diejenigen, welche Gut in ihre Lande ziehen, daselbst gehalten werden, und alsdann die wegziehende
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Person ebenso halten. Absch. 1041 v. 36. (1648.) Zürich möchte an obigem Abschied der Abzüge
halber etwas geändert wissen. Die Sache wird von den katholischen Orten in den Abschied genommen.
Absch. 1151 üb.

7. Geleit.

Art. 37. (1619.) Da die Gelcitsbüchsen dieses Jahr gar wenig eingetragen haben, so werden den
Geleitsleuten gleichlautende besiegelte Rödel zugestellt und ihnen bei dem Eid injungiert, weder mehr noch
weniger zu nehmen. Wenn Einer das Geleit überfährt, so soll ihn: Hab und Gut confisciert und noch
dazu 50 fl. Buße auferlegt werden, wovon die Hälfte den Obrigkeiten, die andere Hälfte zum Theil dem
Landvogt, zum Theil den Geleitsleuten anheimfällt. Weigert sich Einer, das Geleit zu geben, so soll man
ihn zuerst ernstlich mahnen; will er sich nicht ergeben, so mag man ihm die Rosse oder Anderes in Arrest
legen, bis die Gebühr entrichtet ist. Da bisher Etliche aus den Orten an verschiedenen Zollstätten sich ge¬
weigert haben, das Geleit zu geben, so wird erkannt, daß alle, welche der Befreiung solcher Zölle wegen
keinen Schein bringen, das Geleit zu entrichten schuldig sind. Absch. 77 in.

3. Polizeiliches; Fürkauf und Hausieren.

Art. 33. (1627.) Es wird die geschriebene Ordnung verlesen, welche Schultheiß und Rath der
Stadt Bremgartcnbisher in ihrem Kaufhaus gehabt, und ihr mündlicher Bericht dariiber angehört. Daraus
entnimmt man, daß die alten Ordnungen, weil sie nicht fleißig gehalten worden, schier gar in Vergessenheit
gekommen sind. Damit sind nach und nach die unordentlichen Fürkäufe, auch allerlei heimliche, arglistige
„Finanzen" den alten Mandaten und Landesordnungen zuwider je länger je mehr eingerissen, wie man denn
über die große Anzahl unnützer Hodler, die in den Freien Aemtern, in der Grafschaft Baden und andern
Gerichten und Gebieten neulich zum Vorschein gekommen sind, hinlänglichen Bericht empfangen hat. Es
wird deßhalb beschlossen, daß die alten Ordnungen und Gebote, durch welche der schädliche Fürkauf abgestellt
worden, sowohl in den eigenen als gemeinen Vogteien, Gerichten und Gebieten wieder erneuert werden sollen,
also daß niemand, weder ein Fremder noch ein Einheimischer,bei Häusern, Speichern, Mühlen, auf Feldern,
noch an andern Orten Früchte, wie die immer heißen mögen, weder dingsweise noch um baares Geld
verkaufen oder kaufen darf. Was jeder zu verkaufen hat, soll er in die gelegensten Städte und Orte auf
die freien Wochen- und Jahrmärkte selbst führen oder fertigen lassen, es daselbst verkaufen, aber niemanden
„auf Hinterhalt einschütten." Vorbehalten ist jedoch, daß ein Nachbar dem andern zur Nahrung ein, zwei
oder drei Mütt geben darf. Wer künftig solches Mandat freventlich übersieht, soll zuvörderst seine Früchte
und das Geld zu Händen der Obrigkeit, unter welcher der Fehler begangen worden, verwirkt und noch
fernere Strafe je nach Gestalt der Vermessenheit zu erwarten haben, ein Mittel, durch welches das eigen¬
nützige Hodclwerk und die vorsätzliche Vertheuerung der Früchte unzweifelhaft wird beseitigt werden. Den
Landvögten der Grafschaft Baden und des Thurgaus soll aufgetragen werden, diese Ordnung zu publiciercn,
die Käufer und Verkäufer, die wider diese alte Ordnung bisher gehandelt haben, ausfindig zu mache»:, damit
sie von ihren Obrigkeiten gebührendbestraft Werden können. Sodann wird für nothwcndig erachtet,
die oben berührte Kaufhausordnung zu Bremgarten nochmals zu revidieren und sie mit Verbesserung etlicher
Artikel zu erneuern, was init den: Zuthun voi: Schultheißund Rath geschieht, denen man auch auf¬
trägt, dieselbe pünktlich zu beobachten. Zürich nimmt eine Abschrift davoi: in den Abschied in der
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Hoffnung, selbige werde seineu Herren und Obern nicht minder angenehm sein, als den übrigen Orten.
Der die Strafe enthaltende Artikel wird hernach dahin erläutert, daß es zwar bei der Verwirknng der
Früchte und des Geldes verbleiben, daß jedoch von den Landvögiendie Sache wohl untersucht und der
Beschaffenheit derselben gemäß procediert werden solle. Absch. 450 a. 39. Weil der Fürkauf und Auf¬
kauf nicht allein am Getreide und den Früchten, sondern auch am Anken, Käse, an den Mulchen und der
gleichen essigen Speisen vielfältig verspürt wird, soll derselbe ebenfalls verboten sein und in obiges Mandat und
Verbot einverleibt werden. Zürich und Luccrn anerbieten sich gutwillig, was in diesem Fall bei ihnen auf
den gewöhnlichenMärkten nothwcndig ist, zu verbessern. Damit dieß desto pünktlichergehalten und dar-
wider keine Ucbertretung versucht werde, soll an den Neußfähren,bei welchen man oft heimlich um den
nüchstgelegencn öffentlichen Märkten und Kaufhäusern auszuweichen, mit allerhand Früchten durchgefahren
ist, Vorsichtsmaßregeln getroffen werden. Jeder Gesandte wird seine Obrigkeit auch verwarnen, daß fürder-
hin niemanden mehr, wer er immer sei, ein Erlaubnißschcin, bei Häusern, Speichern oder andern Orten
auf dem Land etwas einzukaufen, wie etwa bisher geschehen ist, gegeben werde. Ibiä. b. 40. Auf geschehenen
Anzug wegen der Gotteshäuser und Commcnthureicn, welche ihre eingesammelten Früchte Hinterhalten, wird
auf Gutheißen der Obrigkeiten hin erkannt, daß alle in den Landvogteien gelegenen Gotteshäuser, Commen-
thureien, Klöster und Schaffnereien dem gemachten Mandat nachkommenund, was sie zu verkaufen haben,
nicht bei Häusern, Speichern, Mühlen oder an andern Orten jemanden auf Fürkauf — ausgenommen einem
Ehrenmann zu seinem Hausgebrauch — verkaufen, sondern auf die freien, gelegensten Märkte ohne Ent¬
richtung des gewöhnlichenJnnni oder Lohns, dessen sie ledig sind, führen lassen sollen in Anbetracht, daß
solches das christliche Mitleid, zumal von den Geistlichen, in den jetzt so leidigen theuren Zeiten nothwendig
erheische, und weil dieß nichts Neues, sondern ein althergebrachtesMittel ist und es die Billigkeit erfordert, daß
jedes allgemeine Gesetz sowohl den Reichen als den Armen verpflichtensolle. Dabei wird für rathsam er¬
achtet, gedachte geistliche Herren, Prälaten, Cvmmenthure und Schaffner, besonders den Prälaten zu Muri,
durch die daselbst durchreisendenGesandten von Lucern und Unterwalden. und die übrigen Herren in den
Landvogteien durch die daselbst anwesenden Laudvögtc und Landschreiber unverzüglichdafür ersuchen zu
lassen, in der zuversichtlichen Hoffnung, daß sie sich zu dieser billigen Maßregel bequemen werden. Lucern
soll ihre Erklärungen den Obrigkeiten mittheilen, damit dieselben namentlich im Fall einer zwar unver¬
hofften Weigerung nicht allein obiger Ordnung gemäß sich zu verhalten wissen, sondern auch etwa jährlich
nach deren vorhandenen Früchten Nachforschunghalten und noch andere Mittel ihnen gegenüber anwenden
können. Ibiä. L. 4t. Schließlich wird Zürich ersucht, Bern und Glarus als mitregierendeOrte von diesen
Verhandlungenbei nächster Gelegenheit schriftlich zu informieren. Man hofft, daß dieselben zu so
nützlichen Ordnungen auch von ihrer Seite ihr Möglichstes beitragen werden. Ibiä. I. 42. (1642.)
Den Landvögten wird nachdrücklich befohlen, den Fürkauf und die Ausfuhr der Früchte zu verbieten; nament¬
lich wird Nidwalden ersucht, seinein Landvogt in den Freien Aemtern zu befehlen, die nothwcndigen Anord¬
nungen zu treffen. Absch. 993 in. 43. (1642.) Auf den Bericht, daß abermals heimlicher Aufkauf und
Abführung von Früchten zu besorgen sei, wird den Landvögten in den gemeinen Vogteien geschrieben, sie
solleir das früher publicierte Mandat nochmals publicieren. Absch. 995 t. 44. S. Absch. 1041 ää.

S. Münzsachcn.
Art. 43. (1622.) S. Absch. 220 i.
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ltt. Juden, Heiden, Zigeuner.

Art. 4K. (1642.) Da den Heiden und Zigeunern hie und da und namentlich in den Freien Aemtern

„die Wohnung mit mehr Libertät" gegeben wird, als die Abschiede zulassen und dadurch das Land mit

starkem, unpresthaftem Gesindel beschwert wird, so treffen die Gesandten der katholischen Orte die Abrede, den

Landvögten zu befehlen, daß sie diesem Nebelstand durch ein Mandat, wie es früher auch schon geschehen

sei, steuern sollen. Absch. 976. ä. 47. (1642.) Lucern trägt darauf an, daß die Juden und Heiden aus

der ganzen Eidgenossenschaft verwiesen werden sollen. Es wird allen Landvögten befohlen, die Heiden alle

auszuweisen; der die Juden betreffende Antrag wird in den Abschied genommen, da die Landvögte denselben

schon ihre Geleite ertheilt haben. Die Herren und Obern sollen ihre Entschlüsse innerhalb zweier Monate

Zürich mittheilen. Absch. 985. bli.

lt. Kricgssachen, >tricgsanlagcn, Werbungen.

Art. 4L- (1638.) Es wird für erforderlich gehalten, den Landvögten der sieben oder acht regierenden
Orte zu befehlen, daß sie unter Androhung von Strafe an Leib und Ehre publicieren sollen, daß niemand

in eines Fürsten Dienst sich begeben dürfe. Werben Einheimische oder Fremde heimlich, so sollen sie vom

Landvogte nach Gebühr bestraft werden, ausgenommen wenn ein solcher Werber von der Mehrzahl der regieren¬

den Orte die Bewilligung vorweise«? kann. Absch. 853. o. 4L. (1639.) Es wird in den Abschied genommen,

wie bei künftig sich ereig»enden Fällen auf Geistliche und Weltliche in den gemeinen Vogteien eine beständige

Anlage zu Bewahrung der Pässe an den Grenzen und zum Unterhalt geworbener Soldaten gelegt werden

könnte. Absch. 897. o. 5L. (1639.) Zürich fragt an, ob es wegen der ringsum drohenden Kriegsgefahr

nicht gut wäre, eine volante aufzustellen und hiefür auf alle gemeinen Vogteien eine Anlage zu

legen, damit Unheil um so eher verhütet würde, auch die Unterthanen, Arbeiter und Bauersleute das Ihrige

nicht versäumen «nützten. Es wird ein Project der Kosten der 100 dein Thurgau zufallenden Mann beige¬

fügt. Absch. 904. i. 31. (1639.) Es wird wiederum darüber gesprochen, ob nicht eine Anlage auf alle

Vogteien gelegt werden könnte, damit die Bauersleute ihren Geschäften desto ungestörter obliegen könnten.

Der Antrag wird in den Abschied genommen. Absch. 912. k. 52. (1642.) Auf den Anzug hin, daß in

Betreff der Durchzüge fremden Volkes, sowie der Werbungen Unordnung stattfinde, wird die hierüber von

sämmtlichen Orte«? aufgestellte Ordnung bestätigt, daß nämlich niemand gestattet sein solle, Volk durch die

Vogteien zu führen oder Werbungen vorzunehmen ohne Bewilligung von sämmtlichen oder der Mehrzahl

der daselbst regierenden Orte. In diesem Sin«? soll an die Landvögte der Grafschaft Baden, Sargans und

der Freien Aemter geschrieben «verde». — Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß Etliche, die den Orten

„zugethan" sind, ohne Erlaubniß fremden Dienst angenommen und Werbung sich erlaubt haben. Es soll

deßhalb zu Baden Untersuchung angestellt «verde«? und die Fehlbaren gebührende Strafe treffe««. Absch. 983.
53. (1643.) Der an die fünf katholischen Orte gestellte Antrag, daß jedes Ort eine qnalificiertePerson für

eine jede Vogtei i«? Bereitschaft halte«? möchte, welche auf sich zeigende Gefahr als ei«? Kriegsrath u«?d Ober¬

befehlshaber dorthin sich zu verfügen habe, wird i«? de«? Abschied genommen. Was aber Lucern, das de«?

Vogteien Bade«? und de«? Freie«? Aemtern an? nächste«? liegt. Nützliches anordnen «vird, das würden die

übrigen Orte als etwas besonders Wohlgefälliges ansehen. Absch. 997. Ic. 54. (1648.) Auf de«? Bericht

Uris, daß ei«? in? Elsaß wohnender Burger von Lucern französische Dienste genommen und hin und «vieder
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in der Eidgenossenschaft Volk werbe, wird von den fünf katholischen Orten beschlossen, dem Prälaten von
St. Gallen und dem Landvogt im Rheinthal, an welchen beiden Orten die Werbung bewilligt worden ist,
zu schreiben, auch den Landvögten im Thurgau, Baden, Sargans unv in den Freien Aemtern zu befehlen,
keine Werbung zu gestatten. Absch. 1142. i. 55. (1648.) Weil abermals Volkswerbungen im Werk sein
sollen, so werden nachdrückliche Schreiben an die Landvögte zu Sargans, im Rheinthal, und wohin es weiter
nothwendig sein möchte, abgeschickt, damit sowohl die Werber als die Angeworbenen gebührend zur Strafe
gezogen werden. Absch. 1146. e.

12. kirchliches.

Art. 5K. (1633.) Zürich begehrt von den fünf katholischen Orten Erklärung darüber, daß in den
gemeinen Vogteien die Prädicanten, wo sie von den Unterthanen begehrt werden, gleichwie die Priester
eingesetzt werden sollen. Die Gesandtender fünf Orte entschuldigen sich damit, daß sie hierüber nicht
instruiert seien; sie hätte» sich auch dieses Anzugs nicht versehen, und erachten, daß man sich, weil diese
Sache auf die bereits verabschiedete Conscrenz auf Quasimodo gewiesen werden könne, wohl bis dahin
gedulden könne. Die Sache wird in den Abschied genommen. Absch. 615. Ii. 57. (1642.) Der Vorschlag
Zürichs, daß man die Religionsbeschwerdcn in den gemeinen Herrschasten vermittelst eines gleichen Allsschusses
gütlich oder rechtlich austrage, wird von den Gesandten der katholischen Orte einläßlich erörtert. Diese
finden es sehr bedenklich, in Religionssachen eine solche Form gelten zu lassen, und beschließen, neuerdings
eine Xlllörtische Tagleistung nach Baden zu begehreil. Ist Zürich damit nicht einverstanden, so soll eine
Zusammenkunft aller katholischen Orte dafiir ausgeschrieben werden. Absch. 993. ä. 5!t. (1642.) Zürich
und evangelisch Glarus halten ernstlich darum an, daß man jetzt die Religionsbeschwerdender Unterthanen
in den geineinen Herrschaften vornehme, in Betracht, daß dich ein langjährigesBegehreil sei und deßhalb
vielfältige Versprechungengemacht worden seien. — Die Gesandten der katholischen Orte wolleil sich wegen
bevorstehenderh. Weihnacht, Kürze der Tage und sonstiger Ungelegenheit der Zeit nicht dazu bequemen,
sondern sind der Ansicht, daß diese Beschwerdenbei anderer Gelegeilheit erledigt werden könnten, und daß
ihre Glaubensgenossen dergleichenauch viele hätten; die beiden Orte möchten ihre Beschwerden dem Abschied
beifügen lasseil. Es geschieht dieß und die katholischen Orte stellen ihrerseits ebenfalls ihre Beschwerden
den beiden Orten zu. Absch. 995. z'. 5i>. (1643.) Von unbedachten Leuten werden die Bekenner der
einen oder andern Religion häufig gescholten, auch ehrverletzende Gedichte, Lieder und Bücher heimlich und
öffentlich feil gehalten. — Man läßt solches als dein Landfrieden zuwider laufend, durch ein Mandat in
den gemeinen Vogteien verbieten. sZürich will den Verkauf der Lieder und Bücher dießmal nicht verbieten,
sondern die Sache bis auf die in Aussicht gestellte Conferenz ausstellen Im ZürcherexemplarZ Absch.
1967. ll. KK. (1644.) Zürich stellt abermals den Antrag, die Religionsbeschwerden möchten einmal
an die Hand genommen und wenigstens ein Projekt zu einem freundlichen Vergleich durch einen
gleiche,l Ausschuß gemacht werden. — Es wird in den Abschied genoinmcn, ob man von allen Orten mit
ein- oder zweifacher Gesandtschaftdie dafür angesetzte Conferenz besucheil oder ob man blos von vier Orten
Ausschüsse ernennen und dabei jedein der übrigeil anheimstellenwolle, ob es Gesandte schicken wolle oder
nicht. Die Zusammenkunft würde den 28. August n. St. in Baden stattfinden. — Die Gesandtschast von
Schwhz hat keine Instruction und hält die Zusammenkunft für unnöthig; die Gesandten von Unterwalden
und Zug, ebenfalls ohne Instruction, nehmen die Sache in den Abschied. (Nach Beendigung der Jahr-
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rechuuug hat Zürich au die V Orte um Genehmhaltuug der Couferenz geschrieben, aber eine abschlagige

Antwort erhalten. Im Zürcherexemplar.s Absch. 1041 i.

13. Gotteshäuser.

Art. 3t. (1618.) Abermals wird beschlossen, daß die Klöster in den Vogteien die ausländischen

Schreiber und Beamten beseitigen sollen, da dieselben allenthalben viel Unruhe anstiften und den Rechten

der Obrigkeiten Abbruch thun. Absch. 24. n. 32 .(1623.) S. Absch. 290. Ic. 33 .(1625.) Die katho¬

lischen Orte werden sich auf der Jahrrechnung entschließen, ob man die Gotteshäuser in den Vogteien zu

Ablegung der Rechnung anhalten und sie vermögen wolle, daß sie ihre Schreiber und Beamten aus den

katholischen regierenden Orten nehmen sollen, ungeachtet der Befreiung, die sie von Gesandteü oder Orten

Habel? möchten. Man findet aber mit Rücksicht auf das „Wohlhausen" der Gotteshäuser für thunlicher,

die Rechnung dießmal ruhen zu lassen. Absch. 361 g-. 3^t. (1627.) Landammanu Trogcr macht darauf

aufmerksam, daß die Prälaten in den gemeinen Vogteien nach der Election zu der Prälatur die Coufirmation

nicht mehr, wie von Altein her, von den regierenden Orten zu Baden empfangen und zu der Benediction

keine Ehrengesandten von den Orten, wie es Brauch gewesen, berufen. Das früher auferlegte geringe

Schirmgeld zu Rccognition des Schirms wolle nicht mehr erlegt werden. Der neucrwählte Prälat zu Pfäfers

habe die Bestätigung zu Lucern blos bei etlichen Orten und nicht von allen, wie sich gebühre, auf der Jahr¬

rechnung zu Baden „ausgebracht." Weil hiedurch die Regalien und Freiheiten geschwächt werden und

schädliche Neuerungen einreißen, so erachten seine Herren und Obern für nothwendig, daß hierin gebührendes

Einsehen gethan werde. — Der Anzug wird in den Abschied genommen. Absch. 441.1c. 33. (1636.)

Jedes der fünf katholischen Orte soll sich auf künftiger Tagleistung erklären, ob es nicht rathsam wäre, in

den gemeinen Vogteien, wie es vor Altem geschehen sei, von den Gotteshäusern die Rechnungen einzunehmen,

damit man wisse, womit sie umgehen, oder aber sie anzuhalten, das früher ihnen auserlegte Schirmgeld zu

zahlen. Absch. 788. w. 33. (1647.) Verschiedeue Gotteshäuser beklagen sich über Zürich wegen zugefügter

Drangsale. Die Gesandten der fünf katholischen Orte sind der Ansicht, daß sie ihre Beschwerden auf einer

allgemeinen Tagleistung vorbringen und den katholischen Orten ordentliche Extracte zustellen sollen. Absch.

1139. k. 37. (1648.) Von Seite von Gotteshäusern und Spitälern konimcn bei den katholischen Gesandten

Klageii gegen Zürich ein, daß dasselbe sie an ihren Zehnten, Bodenzinsen und ihrem Einkommen schädige.

Die Sache wird in den Abschied genommen. Abschied 1151. ee.
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s, Landvogt.

Art. 2. (1620.) Die Gesandten von Schwyz gehen in Beziehung auf Annahme und Bestätigung

des neu erwählten Landvogts im Thurgau, Emanuel von Noll von Uri, von ihrer Instruction nicht ab,

müssen sich aber dem Mehr fügen. Absch. 129. r. 3. (1644.) In Betreff des Landvogts Leuzinger, der

auf die Citation nicht erschienen ist und die Befehle der Orte wegen des Passes mißachtet hat, wird von

den Gesandten der katholischen Orte für passend erachtet, im Abschied Vormerkung zu nehmen. Sie erwar¬

ten, daß man auf nächster Jahrrcchnung, auf welcher die Sache abgemacht werdeil soll, demselben die Rech¬

nung nicht abnehmeil werde, bis er den regierenden Orteil Genugthuung wird gegeben haben. Absch.

1036. o. (1644.) Die katholischen Gesandten besprechen die Handlungeil, welche Landvogt Füeßli sich

habe zu Schulden kommen lassen, 1) daß er am Festtage von Peter und Paul ohne Roth im Feld und

in der Stadt Fraueilfeld habe arbeiten lassen; 2) daß er in dem Ehehandel zu Weinselden (Art. 373) wider

den Landfrieden gehandelt und die Parteieil an das zürcherische Ehegericht gewiesen; 3) daß er dem Hans

Jakob Läringer sein durch die Ortsstimmen ihm ertheiltes Redneramt genommen habe. Es wird angehört,

was Füeßli in zwei Schreiben zu seiner Entschuldigung vorbringt. Dem Landvogt wird in einem Schrei¬

ben das Ungenügende seiner Entschuldigung und seine dem Landfrieden nicht entsprechende Handlungsweise

zu Gemüthe geführt; die dem Läringer gegebeilen Ortsstimmen werden bestätigt, durch welche ihm neben

dem Redneramte auch die Statthalterei der Landammannschaft übergeben wurde. Absch. 1043. d. 3.

(1644.) Landvogt Füeßli hat trotz ernstlicher Aufforderung und crtheilten Ortsstimmen Ludwig Läringer

noch nicht zum Dienste eines Redners zugelassen und wegen des Ehehandels voll Weinselden kurz geant¬

wortet, daß derselbe ihn nichts mehr angehe, sondern seinen Herren und Obern übergeben sei. Die Ge¬

sandten der katholischen Orte vereinigen sich dahin, dem Landvogt sein ungebührliches Benehmen zu Ge-
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müthe zu führen und ihn zum Gehorsam zu ermabneu. Die Ortsstiminen sind ausrecht zu erhalten. Absch.
1044. ä.

d. Landammann.

Art. ti. (1626.) Zwischen dem Landammann Hans Jakob Rüpplin und dem LandschreiberJohann
Wirtz hatte sich wegen des Vorsitzes und Vorganges ein Mißverständlicherhoben. Es wird erkannt, daß
der jetzige, wie auch der künftige Landschreibervor dein Landammann den Vorsitz haben solle, ausgenom¬
men, wenn ein Landammannan einem Land-, Stadt- oder Hochgericht sitzt und den Stab führt; da soll
er billig an des Landvogts, als Landrichters, Statt Stab und Schwert führen und den Vorsitz haben, wie
es bei jedem Gerichte Brauch ist. Da der Landammann, wie verlautet, sich damit nicht begnügen, sondern
die Sache in die Orte ziehen will, so nimmt man sie in den Abschied, damit man ihm kein Gehör
gebe. Absch. 393. x. 7. (1630.) Da der junge LandammannRüpplin zu Frauenfeld plötzlich schwer krank
geworden ist und sich kaum erholen wird, so hat Pannerherr Wirtz von Obwalden bei Lucern für seinen
Sohn um die Landammannstelle angehalten. — Weil das Amt den Katholischen zu Fraucnseld bis derma¬
len gelassen worden ist, so trageil die katholischen Gesandten Bedenken, es ihnen zu einziehen und nehmen
die Sache in den Abschied. Absch. 523. o. !!. (1634.) Weil die katholischen Orte vorhaben, die Land-
alNlnannschaft im Thurgau abermals dem alten Brauch zuwider mit einem Katholiken aus den Orten zu
besetzen, wird von den evangelischen Gesandten gilt erachtet, daß man sich diesem Beginnen entgegensetzen
und dahin wirken sollte, daß man bei dem alten Herkommen verbleibe. Weil die Katholischen in diesem
Fall das Mehr haben, wird man versucheil müssen, ob es von ihnen gütlich zu erlangen sei, und dessen,
lowie der von den gemeinen Landschreibernangemaßten Gewalt künftig auch eingedenk sein. Absch. 684. s.
9» (1643.) Nach Absterben des Johann Ludwig Joncr genannt Rüpplin hatten dessen Wittwe und Ge-
sreundte für ihren Sohn Dominikus Rüpplin die Ortsstimmen erhalteil, daß derselbe seinem Vater als Land-
ammann folgen könne, daß aber seine Mutter und seine Gefreundteneine qualisicierte Person zur einst¬
weiligen Versehung des Amtes wählen sollen, bis er das gebührende Alter erreicht habe. Da nun hinter
dem Rücken der Gefreundten Johann Jakob Rüpplin als Stellverteter gewählt worden ist und zu Baden
die Consirmation erlangt hat, werden die Gesandtenvon Uri, Schwyz und Nidwalden ersticht, dahin bei
ihren Herren und Obern zu wirken, daß diese Consirmation annulliert werde und die Gefreundtennach
dem Laut der Ortsstimmen einen andern Stellvertreterwähleil können. Absch. 1014. b.

o. Beamte überhaupt.

Art. 10. (1641.) Was der Nuntius in Betreff des Eides der Amtleute, des Landvogts, der Land¬
richter und des Landschreibers wohlmeinend erinnert hat, werden die katholischen Gesandten ihren Herren
und Obern zu berichten nicht vergessen. Absch. 947. e.

2. Amtsrechnungen.

Art. 11. Das Rechnungsjahrgieng von Johannis des einen bis Johannis des nächstfolgenden
Jahrs.

VII Orte. X Orte.
Einnahmen. Ausgaben. Einnahmen. Ausgaben.

Guld. Bz. Den. Guld. Bz. Den. Guld. Bz. Den. Guld. Bz. Den.
1«17—1845 14 — 282 3 9 ^ ^ ^
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VII Orte. X Orte.

Einnahmen. Ausgaben. Einnahmen. Ausgaben.Guld. Bz. Den. Guld. Bz. De». Guld. Bz. Den. Guld. Bz. De».
Kitt». 818 8 6 435 10 6

1«2«>. 2719 3 6 469 6 —
>

1«2«—1«21. — — — — — — — — — — — —

1«21-I«22. 3019 10 6 222 5 — — — — — — —

1«22—1«2».
— — — — — — 780 9 6 719 — 6

1«23-1«24. 2542 7 3 1152 10 9 1662 11 6 1460 3 9

1«21—1«23. 743
— —

521 12 — — — — — — —

1«2S—I«2«i. 1756 7 — 1137 12 kr.— 3146 50 kr.— 2313 58 kr.—

1«2ti-1«27. 711 30kr.— 596 54„- 1442 30 1363 48

1«27—1«28. 4474 40 3458 5? 2161 10 2716 15

1«28—1«2!>. 915
— —

785
— —

1181 56 1165 35

1«2»-1«tt». 922 — —
849 35 2812 28 2464 35„-

1«30—1«3I. 1218 13ß.- 904 7ß. 1 2402 — —
2282 12ß.—

1«31—1«32. 1697 6„ 6 1210 2„ 3 5572 5ß.- 3836 5„-

1«32—1«33. 782 l l bz. 6 1582 4bz. 5
— — — —

1«33—I«3^l. 1249 2ß. 3 1857 8ß.- 2068 — — 2063 9 „10

1«3^t—I«3S. 946 10 677 4„ 3
— — — — — —

1«33-1«3<i. 2658 13 „ 3 1190 10 „ 9 1698 2„- 1904 14 „ 6'/,

1«3« 1«37. 311 13 „ 6 701 5„ 2 1410 7„ 6 1328 — 6

1«37—1«38. 1665 14 1188 10 „ 7 2351 — 6 2027 7 1

1«38—I«3t». 1000 11 580 12„ 2
— — — —

1097 13 bz. 6 743 4bz.2 2853 6bz.6 1993 Ibz. 1

1«11. 1022 13 6 706 13 5 1278 3 — 1459 1 10

1«1I —I«^t2. 1523 7 6 1762 1 1

1«^t2-I«^3. 1071 2 9 1530 3 9 1497 13 6 1388 — 2

t. 2148 6 — 2234 12 3 971 14 — 1548 1 4

3126 — 8 5604 2 10

1441 13 3 3397 14 4 — — — — — —

1«1«—1«^7. 1118 3 — 854 11 10 558 6 6 1112 13 3'/,

1tt»7—1«18. 1653 10 9 901 5 10'/, 1130 3 3 1809 1 8

IM. Diese Rechnungen sind dem eidgenössischen Archive in Aarau enlnommen.

Art. 12. (1627.) Dem Landvogt wird seine Rechnung von des Malesizes wegen gutgeheißen und die

neue thurgauische Ordnung auch von Bern, Freiburg und Solothurn, wie zuvor von den übrigen sieben

Orten, bestätigt. Weil aber die Hauptsälle ohne Vorwissen der Amtleute abgemacht worden sind, und dann

auch die Ausgaben für die Mäntel der Spielleute in der zehnörtischen Rechnung begriffen sind, so wird dem Land¬

vogt befohlen, die Hauptfälle gleich wie andere Sachen nach Inhalt der neuen Ordnung abzuhandeln und

alle bußfälligen Händel nach Allsweisung des Amtseides specificiert in die Rechnung zu stelleil. Die Ge-
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sandten der genannten drei Städte erachten auch, daß fürderhin die Ausgaben für der Spielleute Mäntel
nicht in die zehnörtischc Rechnung gesetzt werden fallen. Absch. 435. Ic. 15t. (1630.) Wolfgang Wirtz
von Unterwalden beklagt sich, daß de» Erben seines Bruders, des LandschreibersWirtz selig, „bei dem Lands,
kosten" noch 100 Thaler ausstehen. Nachdem man den Bericht des Landvogtes darüber angehört hat, befiehlt
man demselben, dafür zu sorgen, daß dem Wirtz und Andern das ihnen Gebührende zu Thcil werde. Absch.
tl46. s. t (1631.) Bern, Freiburg und Solothurn sind mit einem in der das Malefiz betreffenden
Rechnung aufgeführteil Posten von 1056 Gld. nicht einverstanden und nehmen denselben aä rotsrenäum.
Absch. 561. t. 15. (1634.) Dem Hauptmann Johann An der Allmend, des Raths der Stadt Lucern,
Alt-Landvogt im Thurgau, sind die regierenden Orte bei seiner gegebenen Amtsrcchnung 608 fl. 6 ß. 6 d.
(macht ans jedes Ort 86 fl. l3 ß. 6 d.) schuldig geblieben. Es wird hervorgehoben, daß die Herren und
Lbern außer Schwyz, welches sich sein Recht der Abzüge halber nochmals in bester Form vorbehält, die
Abzüge, welche ihnen dieser Zeit jährlich eingegangen wären, den Unterthanen theilwcise nachgelassen haben,
Meßhalb die Rechnungen auch nicht so viel als früher ertrügen. Man nimmt dieß in den Abschied, damit
aus erste Zusammenkunft Befehl gegeben werden könne, dem Landvogt seine Forderung zu bezahlen. Auch
Mll jedes Ort seine Gesandten mit Befehl versehen, wie man sich wegen der erlasseneil Abzüge zu verhalten
gedenke, da die von den regierenden Orten selbst sie geben müssen. Absch. 694. Ii. Ii». (1636.) Die am
Malefiz participierenden Städte Bern, Freiburg und Solothurn sind der Ansicht, daß der in der zehnörtischen
Rechnung figurierende Posten für die Zchrung des Landvvgts auf der Reise zur Jahrrcchnung ihnen nicht
ängerechnet werden sollte. Sie lassen denselben dießmal passieret!, protestieren aber gegen jede Conscquenz.
Absch. 788 s. 17. (1641.) Bei Abhörung der Rechnung des Landvogts findet sich, daß die Kosten für
Erziehung der Findelkinder, die jüngste Reise des Landvogtes Schornv wegen des Zollvergleichs und für
dm Mäntel der Landgcrichtsdicncr und Knechte in die Rechnung der zehn Orte und der hohen Gerichte
gestellt worden sind. Die Gesandten von Bern, Freiburg und Solothurn beschweren sich darüber in der
Meinung, daß solches in die Rechnung der nieder» Gerichte gehöre, und wollen deßhalb an die von dem
Landvogt geforderte Ncstanz nichts geben. Der Landschrciberzeigt an, daß es von Altein her so Brauch
gewesen sei. Die Beschwerde wird in den Abschied genommen. Absch. 953. 2. Iii. (1641.) Bei der Rech-
mmgsabnahme hat sich gezeigt, daß die Landvögtc seit etlichen Jahren her von der gcsammten Einnahme
^°/<> abgezogen und behalten haben. Nach dem Bericht aller Landvögte soll dieß aber erst nach Abzug
der Ausgaben, wie in allen andern Bogteien, geschehen. — Die Sache wird in den Abschied genommen.
Absch. 953. nw. 19. (1642.) Der Landvogt hat in die Rechnung der zehn Orte verschiedene Posten ge¬
setzt, für die Findelkinder, die Verbesserung des Hallsraths, für Papier, Röcke der Diener und Amtleute
U- s. w. Die Gesandteil von Bern, Freiburg und Solothurn beschweren sich darüber, weil dergleichen das
Malefiz nicht berühre. Alan erwidert ihnen, daß dieß ein alter Brauch sei, wogegen die drei Städte prote¬
stieren. Absch. 985 x. M.(I643.) Bern, Frciburg und Solothurn wiederholen obige Beschwerde. Aus¬
schüsse erhalten den Austrag, den Vergleich, der zwischen jenen drei und den sieben Orten gemacht worden
ist, fleißig zu erdauern, so daß alsdann ein bestimmter Entscheid gefaßt werden kann. Bei diesem Anlasse
kann auch darüber nachgedacht werden, wie den Obrigkeiten die großen Kosten wegen der Findelkinder
einigermaßen abgenommen werden könnten. — Der Landvogt bringt auch vor, daß der Vater des ausgc-
Asscnen Benedict Härder von dessen mütterlichem, den Obrigkeiten verfallenem Gute 2000 fl. leibgedingsweise
ZU genießen habe, die man ihm bei Lebzeiten nicht nehmen könne. — Damit dieß nicht vergesset, werde.
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nimmt man es in den Abschied, und befiehlt, daß der Landschrciber jedes Jahr am Ende der Rechnung
dessen erwähne. Beim Absterben des alten Härder sollen die 20 °/o von den 2000 fl. dem jetzigen Landvogt,
unter dessen Verwaltungder Fall sich begeben, und nicht dem alsdann regierenden zugehören. Absch. 1007.
t. 21. (1645.) Die Gesandten von Bern, Freiburg und Solothurn haben Befehl, wider etliche in der
zehnörtischen Rechnung aufgeführte Posten zu protestieren, lassen es aber bewenden, weil der Landvogt auch
etliche nicht dahin gehörige Einnahmen verrechnet hat. Absch. 1069. ii. 22. (1645.) Bei Vorlegung der
Amtsrechnung giebt der Landvogt folgende Uebersicht über die Kosten der Conferenz zu Frauenfeld.

Für 16 Ehrengesandte, so an letztem zu Frauenfeld im Christmonat
gehaltenen Conferenztagzugegen gewesen, für jeden 50 Kronen,
macht

Für 17 Diener, jedem 10 Kronen, macht
So mir, dem Landvogt, verordnet worden
Dem Landschreiberbezahlt, so ihm verordnet worden
Dem Landammann bezahlt, so ihm verordnet worden
Dem Landweibel bezahlt, so ihm verordnet worden
Für allerlei Ausgabeil dein Landvogt Meyer von Lucern bezahlt,

die er für die Gesandten insgemein gefordert
Meinem Diener bezahlt
Dem Wirth bei der Krone zu Frauenfeld bezahlt, so die Gesandten

von den katholischen Orten bei ihm verzehrt ....
Dem Wirth zum Hirzeil in Frauenfcld bezahlt, so die Gesandten

von Zürich und Landammann Elmer bei ihm verzehrt
Dem Kronenwirth bezahlt, so bei ihm init Gesellschaftleisten auf¬

gegangen
Botenlöhne
Den Gesandten von Uri für ihre Pferde, die sie mehrtheils anderswo

und nicht bei dem Wirth gehabt 91 „ 3 „
Den Gesandten von Unterwalden auf ihr Begehren nachgeschickt,so

sie besonders bezahlt 12 „
Absch. 1069. Ick. 23. (1646.) Weil bei jüngster Coilserenz im Thurgau Zürich mehr Kosten als andere
Orte veranlaßt hat, soll bei künftiger Rechnung des Landvogtes ihm nicht mehr als einem andern Orte gut
gemacht werdcil. Wegen der schweren Ausgaben der Landvögte, die wohl zu verringern wären, soll künftig
bessere Aufsicht gehalten werden. Absch. 1087. e. 21. (1646.) Mit Alt-Landvogt Johann Jakob Füeßli,
des Raths der Stadt Zürich ist abgerechnetwordeil und ist derselbe 141 fl. schuldig geblieben. Man will
ihm eineil Posten von 631 fl., welchen Zürich bei der Conferenz zu Frauenfeld mehr als die übrigen Orte
verzehrt, zum Einzug übergeben. — Zürichs Gesandtschaft,deßhalb ohne Befehl, nimmt die Sache in den Ab¬
schied und hofft,daß man bei dieser Meinung nicht beharren werde. Absch. 1098.lk. 23. (1647.) Bern beschwert
sich, daß der Landvogt etliche Ausgaben gegen den Vertrag in die zehnörtische Rechnung gestellt habe, und be¬
gehrt zur Mittheilung an Freiburg und Solothurn eine Abschrift derselben. — Die Canzlei zu Baden wird
beauftragt, eine solche auszustellen. Absch. 1133. an. 2tt. (1648.) Bern, Freiburg und Solothurn tragen

1280 fl.

272 „
80 „
50 „
20 „
16 „

117 „
16 „

1373 „

913 „ 7 ß. 6 d.

25 „ 3 „ 9
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darauf an, es sollten wegen etlicher specificierten Posten, welche der Landvogt in die zehnörtischc statt in die siebcn-
örtische Rechnung gestellt hat, die sieben Orte an denselben schreiben, daß er künftig die Rechnung dem
geschriebenen Vertrage gemäß zu stellen habe. Der Vertrag wird uä reioreuüum genommen.Absch. 1151. 2.

N. Allgemeine Perwallnngssachen.
Art. 27. (1624.) Die in den Thurgau und die GrafschaftSargans verordnetenGesandten, welche die

Mißbräuche abstellen und gute Moderationen einführen, auch das Urbar zu Sargans bereinigen sollen,
werden angewiesen, ihren Austrag beförderlich auszuführen. Absch. 324. u. sS. auch Art. 133.) 2«.
(1625.) Die Landesordnungwird verbessert. Siehe im Anhang Nr. 9. Absch. 369. ä. Sit. (1626.)
Der Abschied, welcher den 7. August 1625 zu Frauenfeld wegen Abstellung von allerlei Mißbräuchcn und
kosten und zu Einführungguter Ordnung gemacht worden ist, sowie der von Landammann Häßi von Glarus
hierüber erstattete Bericht werden angehört. Hierauf verdankt man den abgeordneten Gesandten ihre Ver¬
richtung, bestätigt den Abschied nach seinem ganzen Inhalt und überschickt dem Landvogt im Thurgau eine
Abschrift mit dem Befehl, daß er und die Amtleute fleißig darob halten und bei ihren Eiden demselben
nachkommen sollen. Da Bern, Freiburg und Svlothurn am Malefizgericht auch Theil haben, der Abschied
ihnen aber noch nicht mitgethcilt worden ist, so wird er ihrem Abschiede beigegeben, in der zuversichtlichen
Erwartung, er werde ihnen nicht minder angenehm sein. Absch. 393. 1. (311.) 31 .(1644.) Dem Land¬
schreiber Reding geben die Gesandtender. katholischen Orte den Austrag, 1) die aus der Canzlei zu
«zrauenfcld verschleppten Schriften wieder herbeizuschaffen, ferner 2) auch darauf zu sehen, daß nichts wider
den Landfrieden, das Herkommen und die guten Gewohnheiten sich einschleiche und aller Zwang bei dem
weinfcldischen Ehehandel ss. Art. 373.) ferne gehalten werde. Absch. 1943. 0. 32. (1645.) Der Land-
vvgt begehrt nach Ablegung seiner Rechnung über nachfolgende Punkte Bericht: Wenn Einer von der sanctgalli-
schen Landschaft einen Andern von dort schmähe und der Geschmähte nicht gegenwärtig sei, wie die Schmach-
rcden zu rechtfertigen seien. 2) Wie das Lehen Schwarzenbach zu verleihen sei, indem seit hundert Jahren
»ur das Schloß, früher aber Schloß und Dorf sainmt dem Thal gegen Hcrzbuch empfangen worden sei.
'^) Wie lange die Nachwährschaft auf Rosse und Vieh dauern solle. 4) Ob nicht für den Empfang der
M'hen, von denen ein Theil seit hundert und mehr Jahren nicht mehr empfangen worden sei, ein Termin an¬
gesetzt werden sollte. 5) Wie man sich wegen des Zolls zu verhalten habe, den Constanz seit einiger Zeit
von denjenigen Weinen und Waaren beziehe, die auf thurgauischcmBoden erkauft, bis an den See geführt
und daselbst eine halbe bis zwei Stunden oberhalb der Stadt eingeladen werden. — lieber diesen Punkt

. üußert sich Uri dahin, daß man den Zoll von den aus dem Thurgau gehenden Waaren verstärken sollte.
Absch. logg 33. (1647.) 1) Der Landvogt begehrt Rath, wie er sich der Abzüge halber, besonders
gegenüber den Unterthanen des Abtes von St. Gallen, an den Orten zu verhalten habe, wo den Obrigkeiten

^ das Malefiz, dein Abt aber die Mannschaft gehöre, und wie es mit eigenem und vererbtem Gut zu halten
> s«. Der Landvogt zu Khburg »volle diese Grafschaft gegenüber dem Thurgau freizügig haben, gestützt auf
- eine unlängst zu Baden geschehene Erläuterung-, Landvogt und Amtleute hätten aber von dergleichen Ver-
t trägen keine Kenntnis;. — Burgermeister Rahn. der die Landvogtei Khburg etliche Jahre verwaltet hatte,
, berichtet, daß von freiem und verfangenem Gut nie Abzüge genommen worden seien, sondern allein vom
> Erbgut. 2) Der Landvogt bringt ferner vor, an Orten, wo die Obrigkeiten das Malefiz, der Abt zu St.
, Gallen aber die Niedern Gerichte sammt der Mannschaft habe, werde von den sanctgallischen Amtleuten die
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Disposition, Bot und Verbot prätendiert. Tie thnrgauischen Amtleute seien aber der Ansicht, daß die sanct
gallischen, sobald eine Sache malefizisch werde, nichts damit zu thun hätten. 3) Ferner fragt er an, wie lang«
man, um mmöthige Rechtshändel desto eher vermeiden zu können, zu verkauften Gütern den Zug haben solle.
Die Gerichtsherren hätten angefangen, die erkauften Herrschaften nicht mehr fertigen zu lassen, angeblich
gestützt auf eineil 1577 erlangten Abschied. Alle diese Punkte nimmt man in den Abschied. Da der Land
Vogt sich auch wegen der Abzüge von den Gerichtsherren nicht recht zu verhalten weiß, weil ihm noch keine
bestimmte Regel überschickt worden ist, soll ihm ein Auszug von dem letztjührigeu Abschiede übersandt werde»,
in der Erwartung, daß die Orte, welche sich deßhalb noch nicht erklärt haben, ihren Entschluß auch werde»
folgen lassen. Absch. 1133. mm.

Huldigung.

tj'l. (1019.) Schaffhausen, als mitregierendes Ort von Dießenhvfen, beklagt sich, daß es von den Land¬
vögten im Thurgau bei Vornahme der Huldigung nicht zugelassen worden sei. Weil in dem Landbuch z»
Baden der Eid derer von Dießeuhofen auf die neun Orte, darunter auch auf Schaffhausen lautet, so bittet
Schaffhauseu lim ein glaubwürdiges Vidimus. Der Landvogt im Dhurgau berichtet, daß Schasfhause»
nicht in dein Eidzedel begriffen und daß auch dessen Wappen nicht ans dein Rathhanse sei. Alle zwei Jahre,
wann die Huldigung vorgenommen werde, bitte Schaffhausen, an derselben Theil nehmen zu dürfen; wäre
es ein regierendes Ort, so würde es nicht darum bitte». Das Begehren Schaffhallseilswird in den Abschied
genommen und dieser Stand ersucht, auf nächster Tagsatzung seine „Gewahrsame" zu eröffnen. Absch. 77 i<
33. (1019.) Obgleich die sieben alten Orte Schaffhausen, weil es an der Einnahme des Schlosses und der
Stadt Dießenhofen Theil genommen hat, als ein zu Dießeuhofen mitregierendes Ort anerkennen, so theilt
die Gesandtschaftvon Uri diese Ansicht doch nicht, weil sie dafür nicht instruiert ist. Die übrigen Gesandten
hoffen, daß Uri, wenn es diesen Bericht erhält, sich solches gefallen lassen werde. Absch. 89. Alt. (1043.)
Man theilt den Anwälten der geistlichen und der weltlichen Gerichtsherren mit, daß man, weil nun viele
Jahre vergangeil seien, seitdem sie zuletzt den Obrigkeiten geschworen hätten, Befehl habe, die gewöhnliche
Huldigung vorzunehmen. Tie Abgeordneten der geistlichen Gerichtsherren können sich nicht erinnern, daß
ihnen früher dergleichen zugemuthet worden sei, und wollen deßhalb von ihren Herren Befehl einholen. Die
zürcherischen Vögte der Herrschaften Weinseldenund Pfhn glauben, daß sie als Leute vom regierendenOrt,
die ohnehin den Eid zum Vaterland hätten, nicht zu huldigen brauchen. Die Abgeordneteilvon Consta»?
und Stein, die Vögte der Herrschafteil Bürglen, Altenklingeu lind des Spitals zu Bischofszell nehmen das
Begehren aä rokoionclnm. Alle übrigen weltlichen Gerichtsherren und Edelil sind bereit, zu huldigen. Es
wird allen gestattet, den nvthwendigen Befehl einzuholen, und ihnen auferlegt, künftigen Freitag wieder i»
Weinfelden zu erscheinen und den Entschluß ihrer Principale zu eröffnen. Die von Börnhausen, Hagenwile»
und voll Hallwhl zu Blydegg glauben, die Huldigung nicht schnldig zu sein, weil au selbigen Orten die
„Rayß" dein Gvtteshause St. Gallen und den vier Schirmorten gehöre, und reisen ab. Absch. 990. t>.
37. (1643.) Die meisten Anwälte der geistlichen Gerichtsherren lehnen die Huldigung ab und beziehen sich
auf den Eid, den ihre Angehörigen dein Landvogt geschworen habeil. Tobel erklärt sich bereit zu huldigen.
Die Vögte von Weinfelden und Pfhn glauben, daß der dem Quartierhanptinailugeschworene Eid viel ver¬
bindlicher sei. Die constanzischen Abgeordneten erklären sich bereit, für die Aemter zu huldigen, welche nicht
Lehen des Bischofs sind, wenn mau ihnen verspreche, daß die zürcherischen und schaffhausischen Vögte über
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die Dorfschaften in nelleiibnrgischer Hoheit dem Hause Oesterreich auch schwören. Dagegen erklären die
weltlichen Gerichtsherren sämmtlich, die Huldigung leisten zu wollen. Diese Erklärungen werden, sowie die
deßhalb gefallenen Bedenken in den Alischied genommen. Absch. W6. o. 3«. (1646.) Der Rcichsvogt zu
Whl schreibt, daß der Fürstabt von St. Gallen bereit sei, für die Herrschaft Wengi huldigen zu lassen,
wenn die übrigen geistlichen Gerichtsherren früher den Eid auch geleistet haben oder seht sich ebenfalls dazu
verstehen. Absch. !)!)<!. k.

3. Landrath; Landsgemeinde.

Art. (1625.) Die Ausschüsse der geistlichen und der weltlichen Gcrichtsherren legen eine Anzahl
Aeschwerdeartikelblos berichts- und nicht klagewcise vor. Sie bitten, daß man künftig die hervorgehobenen
Uebelstände verbessere.Jngleichcn legen die Ausschüsse gemeiner Landschaft des obern und des nieder» Thür-
gaus vier Bcschwerdepunktevor, welche auch in den Beschwerdeartikelnder Gerichtsherren enthalten sind,
und überdies) eine unterthänige Supplikation des Inhalts, von mehrern Landvögtensei bewilligt worden,
emen Ausschuß zu wählen, um über die Beschwerdendes Landes sowohl als der Privaten zu bcrathschlagcn
und um Verbesserung anzuhalten. Die Obrigkeiten möchten die Wahl solcher Ausschüsse gnädig confirmieren.
Hierauf legt der Ausschuß der Gerichtsherren einen Abschied vor, worin es heißt, daß ohne der Obrigkeiten
oder des Landvogts Bewilligung keine Landsgemeinde dürfe gehalten werden. Weil man aber von dem Landvogt
und den Amtleuten vernommen, daß solche Zusammenkünfte den Obrigkeiten nicht allein nicht schädlich, der
Landschaft aber nützlich seien, und man dabei auch befunden hat, daß dich keine Landsgemeindekönne genannt
werden, so bewilligt man die begehrte Zusammenkunft.Die nähern Bedingungen sind in der Landsordnung
von 1626 fim Anhang Nr. 6) enthalten. Absch. 669. d. 4H. (1627.) Die Ausschüsse der geistlichen und
dor weltlichen Gerichtsherren legen wider die Ausschüsse gemeiner Landschaft und die 1625 erlangte Zu¬
sammenkunft oder deil Landrath einen schriftlicheil Bortrag ein. Dagegen bringen die Ausschüsse der
Landschaft vor, sie hätten dem Vaterlande zum Besten und ans keinen andern Ursachen um solche Zusammen¬
künfte gebeten, die ihnen auch bewilligt worden seien laut damals ergangenen Abschiedes, dem beigefügt worden
sei, daß die Gerichtsherren ihren Schreiber bei diesen Versammlungen habensollen;ans letzter Jahrrechnung
hätten sie aber um Erlassung des Schreibers bitten lassen. Was die Beschwerden der Gerichtshcrren betreffe,
W seien sie niemals bedacht gewesen, wider die den Hoheit und den Niedern Obrigkeiten geschworenen Eide
Zu handeln. Plan möchte die Landschaft bei dem erwähnteil Abschiede und bei den auf letzter Jahrrechnung
darüber erlangten Bestätignng schirmen. — Da man aus allen eingekommenen Berichten so viel entnimmt,
dar, der bewilligte Ausschuß der Gemeinden oder der „angemaßte Landrath" beschwerlichund weder den
Obrigkeiten noch den Unterthanen nützlich sei und vielerlei Angelegenheiten,ja sogar Unfrieden zwischen den
^erichtsherren und den Ausschüssen, auch den Gemeinden selbst erzeugen würde, so hebt man aus diesem
Grunde, lind weil das Begehren allein auf Probe bewilligt worden ist, auf Gutheißen der Obrigkeiten hin
den Alisschuß oder Landrath, sowie die deßhalb ergangenen Abschiede und Erkenntnisse ganz und gar auf.
Dagegen läßt man es bei den alten der Landgemeinden halber ergangenen Abschiede und Erkenntnisse, auch
bei deil bisher geübten Bräuchen gänzlich verbleiben,was beide Theile sich wohl belieben lind gefallen
lasseil. Im klebrigen sollen die geistlichen und die weltlichen Gerichtsherren bei alleil ihren wohlhergebrachten
und bisher geübten Freiheiten und Gerechtigkeiten, dergleicheneine gemeine Landschaft bei ihren guten Ge¬
wohnheiten und Bräuchen gänzlich verbleiben, so daß, wenn jemand im Land von einem Gerichtsherrn oder
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sonst beschwert wird, derselbe den Landvogt lind die Amtleute oder die eidgenössischen Tagsatznngen um ^
Hülfe anrufen kann; diese werden sich der Gemeinden oder Ausschüsse halber ans jeden Fall wohl zu ver- !
halten wissen. Die Kosteil, welche durch die Ausschüsse der Landleute bisher aufgelaufen sind, sollen die
Landleute dem Landvogt und den Amtleuten specificiert zur Taxation übergeben; nach denselben sollen sie
von der ganzen Landschaft durch eine gemeine Anlage bezahlt und durch des Landvogtes Bot eingezogen
werden. Absch. 441. >

<>. Bürgerrecht; Gemcinderecht.

Art. -4t. (1640.) Etliche Gemeindenund Bürgerschaften meinen, daß uneheliche Kinder nicht Bürger
sein sollen, wenn sie sich nicht wieder in das Burgerrecht einkaufen. Man erkennt aber, daß unehliche Kindel
ebenso wohl als eheliche Burger sein, auch Bürger- und Gemeinderechthaben solleil, wo ihr Bater Burger
oder Gemeindsgenossegewesen sei. Absch. 1098. dli.

7. Marchensachen.

Art. 4L. (1627.) Die Gesandten von Uri, Schwhz und Nidwaiden sollen nicht vergessen, auf der
bevorstehendenthurgauischen Legation „den Anzug zu thun, wegeil daß man Bericht hat, wie viel ma»
wegen^ der Märchen daselbst überlengt sei." Absch. 4M. I. 4A. (1630.) Auf einen Antrag von SchwhZ
sollen die Orte ans eine noch vor der Jahrrechnung abzuhaltende Conferenz der fünf katholischen Orte ihre
Gesandteil wegen der Landmarchen der Grafschaft Thurgau instruieren. Absch. 533. <1. (1630.)
Lucern eröffnet im Namen der fünf katholischen Orte: Als vor Jahren von der Aadorfer Brücke bei Gach-
nang bis gen Ellikon zwischen der Landgrafschaft Thurgau und der Grafschaft Kyburg von Neuem gemarchet
worden sei, sei laut mehrmals eingelangten Berichts nicht geringes Uebersehen mituntergelaufen, und der
Thurgau lim ein Namhaftes benachtheiligtworden. Zürich möchte deßhalb zugeben, daß eine Revision statt¬
finde und ein Allgenschein eingenommenwerde. — Zürich hatte wegen dieser Sache ein Schreibeil von Lucern
empfangen, aber so spät, daß es seine Gesandten nicht mehr hatte instruieren können. Es wünscht, daß
diese Sache als eine wohlausgemachte und erörterte nicht von Neuem hervorgezogen werde. — Die sechs
Orte hinterlassen ihren Amtleuten im Thurgau Befehl, dafür zu sorgeil, daß ein jeder, der um diese Sache
wisse, seine Kundschaft selbst schriftlich verfasse und verschlossen der Eanzlei überantworte. Absch. 544.1.
HZ. (1640.) Junker Marx von Ulm bringt im Namen des Abtes zu St. Gallen vor, daß zwischen dein
Thurgau und dein Toggenburg eine March erneuert werden sollte, was aber der Landvogt und die Amtleute
nicht thun wollten. Es wird diesen befohlen, die March erneuern zu helfen, dabei aber von alten und der
Gegend kundigen Leuten sich Bericht geben zu lassen. Absch. 931. g. ti». (1642.) Es wird ein mit des
Prälaten von Fischingen Siegel versehener Marchbrief verlesen, welcher von den Amtleuten des Thurgaus
und den Verordneten des Fürstabtes voi, St. Gallen über etilen „Undergang" zwischen dem Thurgau und
der Grafschaft Toggenburg errichtet worden ist, und über dessen Bestätigung zu Rathe gegangen. Zürich
begehrt Aufschub, weil seiner Herrschaften Märchen darin auch erwähnt werden, von ihm aber niemand bei
dem Untergang gewesen ist. Absch. 985. 8. H 7. (1643.) Die Abgesandten Zürichs zeigen dem Landschrciber
Reding an, daß ihre Obrigkeit die im September 1640 zwischen dein Thurgau und Toggenburg erfolgte Mar-
chliilg auch ratisicieren, jedoch solle das Instrument in der Eanzlei Franenfeld allsgefertigt und in demselbcn der
Name des Landvogts denjenigeil der sanctgallischcnAbgesandten vorgesetzt werden. Absch. 996. I>.
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<1648.) Durch einen Marchstein, der vor etlichen Jabren zwischen thurgauischcm und zürcherischen! Gebiet

gesetzt worden ist, sind die Rechte der Obrigkeiten stark benachtheiligt worden. — Die Sache wird zu gebüh¬

render Nachfrage von den katholischen Gesandten in den Abschied genommen. Absch. 1151. pp.

Zi. Die Gerichtsherren nnd ihre Rechte.

Art. 4H. (1641.) Abgeordnete der geistlichen und der weltlichen Gerichtsherren legen ein Memorial

Mr, betreffend die Beeidigung der beklagten Untcrthanen, den Wildbann, die Gebote nnd Verbote, die ge¬

meinen Bußen und die Hauptmannschaft. — Das Memorial wird in den Abschied genommen, damit die

Gesandten ans nächste Tagsatzung darüber instruiert werden können. Es wird deßwegen auch an den

Landvogt und den Landschreibcr geschrieben, damit sie nachschlagen nnd das Resultat ihrer Nachforschung

auf die angedeutete Tagsatznng berichten können; dergleichen, daß sie bei erster Gelegenheit eine Landsge¬

meinde berufen und den Landleuten diese Sachen mittheilen sollen, damit dieselben bei allfälligcn Beschwer¬

den auch jemand an die Tagsatznng abordnen können. Absch. 953. rr. (1643.) Die Gerichtshcrren

haben jüngst auf einer Zusammenkunft zu Weinfelden beschlossen, durch einen Ausschuß bei den regierenden

^rten folgende Ansuchen zu stellen: Man möchte ihnen die Abzüge erlassen, die Fastnachtshühner nnd die

5'ülle der Einzüglinge zueignen, die Scheltungen unter ihren Stab weisen und ihnen erlassen, Käufe oder

Verkäufe der Gerichtsherrlichkeiten in der Canzlci zu Frauenfeld zu errichten. — Alan ist der Ansicht, daß

umn dieser Regalien sich nicht begeben könne, daß der Ausschuß nicht vor die Räthe gelassen nnd die Gc-

uchtsherren von ihrem unguten Vorhaben abgemahnt werden sollten. Absch. 1693. i.

h. Verkauf von Gcrichtsherrfchaften. Pfhu, Weinfelden, Wcngi.

a. Psyn nnd Weinfelden.

Rrt. 5t. (1618.) Weil von Zürich dem von ihm ans letzter Jahrrechnung zu Baden gethanen Ver¬

brechen in Betreff von Weinfelden nicht Genüge gethan worden ist, wird es von den katholischen Gesand-

bn deßwegen wieder geinahnt. Absch. 2.1. 52. (1618.) Alan läßt Zürich abermals nm eine Resolu¬

tion wegen der thurganischen Käufe mahnen. Absch. 8. 4. 53. (1618.) Zürich berichtet, daß es in sti¬

mm nenerkanften Herrschaften Psyn und Weinfelden durch große Wassergüsse Schaden erlitten nnd daß es

blther noch mehrere diese Herrschaften betreffende Abschiede gefunden habe, welche es gern vorweisen »volle.

^ bittet, daß man es ruhig bei dem Kaufe belassen möge. Die fünf katholischen Orte erwidern, sie hätten

b)on lange gerne gesehen, daß dieser Handel durch Sätze geschlichtet würde. Weil dieß aber vieler wichtiger

Geschäfte wegen dermalen nicht möglich sei, so wünschen sie, daß die gefundenen Abschiede mitgetheilt wer-

dlM, und daß man einen Tag festsetze, um über den streitigen Kauf zu entscheiden. Die sechs unparteiischen

Drte ersuchen Zürich und die fünf katholischen Orte, bei erster Gelegenheit zu einem gütlichen Vergleich

Zusammenzutreten. Zürichs Gesandte erklären, daß dieß ihren Herren und Obern, wie sie glauben, nicht

Zuwider sei; sie hätten aber erwartet, man würde sie ruhig bei dein Kaufe belassen. Weil dem nicht so

bi, so werde Zürich jedem Orte authentische Abschriften der erwähnten Abschiede zuschicken. Absch. 24. i.

5-t- (1618.) Alan ersucht Zürich, die oben erwähnten Abschiede, welche sich auf die thurganischen Herr¬

schaften beziehen, ven Orten zuzuschicken. Absch. 34. Ii. 65. (1618.) Weil die dcrmaligen Zeitkäufe die

katholischen Orte erkennen lassen, wohin die zürcherischen Käufe zielen, soll bei erster Gelegenheit die Sache

nieder vorgenommen und gütlich oder rechtlich erledigt werden. Absch.38.x. 6 <i. (1618.) Zürich hatte 1614
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die Herrschaft Pfhn von Junker Reinhard Casimir Wamboldt vom Umbstatt um 55,000 Glilden, ferner di<
Herrschaft Weinfelden um 76,000 und den Zehnten daselbst um 55,000 Gulden von den Edeln von Gemminge»
gekauft. Die fünf katholischen Orte legten gegen diesen Kauf Einsprache ein, weil Zürich nach einem Ab¬
schiede von 1555 dazu nicht befugt sei und dadurch ihrem Mannjchaftsrecht, der Religion, dem Landfriedc»
und andern ihrer Rechte Abbruch geschehe. Zürich müsse entweder diesen Kauf aufgeben oder die füns
katholischen Orte an demselben vermöge ihres Zugrechts participieren lasse». Da die beiden Parteien sich
nicht vergleichen können, übergeben sie den von ihnen erkiesten Sätzen die Sache mit offener Hand z»
einein offenen unverbindlichenSpruch auf Gefallen ihrer Obern. Nachdem vorher noch mehrere. Mittel z»
einem Vergleiche.denParteien ohne Erfolg von den Sätzen vorgeschlagenworden sind, eröffnen diese folgen¬
des rechtliche Urthcil „Dicweyl nunmehr gemelte Herrn der Stadt Zürich vill angezogeneKöuff nit gefehr-
licher Whß erpracticiert, sonders ohne jemandts Nachtheil und Schaden uffrecht und redlich an sich gebracht,
daran auch albereit nainbhaftc Summen bezahlt, grossen, überschwencklichen und unwiderbringlichen Costett
angcwendt und darzue vil Sachen in solchen Stand und Wäscn gericht, die nit mehr können ufgehebt und
geendert werden, derwcgen und us denen bishar ingeführten und andern mehr erheblichen und bewegenden
Gründen und Ursachen, so haben der Herrn von Zürich drei Ehrensätz gmcinlich bei ihnen nit finden kön¬
nen, daß ein Statt Zürich von solchen Köuffen mit Fugen abgewiesennoch inen deßwegen einige Gemein--
schaft zuegemutct oder die Könff entzogen werden sollindt und mögindt, sonders habendi sh all drh Sätz
sambtlich bei ihren Trüwcn, Ehren und Eiden hieinit einhälig zue Recht erkhendt und gesprochen, daß diser
oftangeregte getroffene Köuff beh würcklichen Cresften gentzlich bestahn und dise beide erkaufte Hcrrschaff-!
ten Pfhn uud Whnseldensainbt derselbe» zuegehörigenSchlössern, Hüsern, Flecken und Dörfern, anch
Gerichten, Güetern, Zinß, Zechcildeil und allem Anderen, wie das Nammen haben mag und in gethanen
Koüffen begriffen, den Herrn der Stadt Zürich allein zuestendig und bliben, also daß sp solches alles rüewig
ohne meniglichsJutrag und unangefochten inHaben, beherschcn, venvalten, nutzen und messen, besetzen und
entsetzen sollindt und mögindt in Form, Whß und Gstalt, wie die Verköufferc solliches vor inen ingehebl
und besäßen und die Herrn der fünf Orten in die gesuchte Gemeinschafthnzuelassen nit schuldig, sonders!
sh desselben und auch deß fttrgewendten Zugrechtens abgewisen syn, jedoch mit diserm heiteren Vorbehalt
und Erlüterung, daß disere Köuff den Herrn der übrigen mitregierenden Orten an ihren Höchen und obe¬
ren Landtsherrlichkcit, Fryheiten, Regalien, Pündtnussen,Abscheiden nud Verträgen, dcßglichenauch am
Nialesiz, Manschaft, Appellation, Religion lind Landtsfridcn, wie nit weniger an ihrer Ehr und Reputation
unprejudicierlich, unabbrüchig und unschädlich sein sollindt Geben und beschechen zue Baden im Er-
göw Dvnstag den fünften Tag des Monats Novembris von Christi, unsers lieben Herrn lind einigen Er¬
lösers, Geburt gczehlt Eiuthusendt Sechshundert und Achtzechen Jahr." — Die Motive zu diesem Spruche
waren folgende. Zürich, ein freies eidgenössisches Ort hat schon früher Gerichtsherrlichkeitenim Thurgau
gekauft (Stammheim,Nußbaumen, Steinegg), ohne daß jemand dagegen Einsprache erhoben hat. In den
Abschieden von 1555 und 1490 wird blos von fremden Käufen gesprochen, sowie auch die Abschiede von
1572 und 1577 blos fremde Käufer verpflichten, für ihre Käufe von Gerichtsherrlichkeiten im Thurgau
die Einwilligung der Orte nachzusuchen. Sind dergleichen Käufe Fremden gestattet, so werden sie doch
wohl einen« mitregierenden Orte erlaubt sein. Zürich widersetzt sich auch nicht dergleichen Käufen durch
die Katholiken, wie es denn den von Bcroldingen den Sonnenbcrg hat kaufen lassen. Uebrigens erfüllt
Zürich als Gerichtsherr die Pflichten gegen den Landvogt und die Amtleute. Ein gemeinschaftlicher Kalls
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würde wegeil des Wechsels der Amtleute iminerhin zum Schaden ausschlagen. Der Kauf durch Zürich
allein thut weder der Religion, noch dem Manuschaftsrechte,noch dem Landfrieden Eintrag, da er nur die
niedere Gerichtsbarkeit bcschlägt. Weil» die fünf katholischen Orte behaupten, sie hätten mit Zürich die
gleiche,. Rechte, so beziehen sich diese nicht auf die niedere Gerichtsbarkeit, da dieselbe gewöhnlich nicht den
Obrigkeiten gehöre. Das Zugrecht könnte nur dann in Anspruch genommen werden, wenn eine Privat¬
person Käufer wäre und die regierenden Orte insgcsaninit ziehen wollten. Der Ziehende muß immer ein
besseres Recht als der Käufer habeil und den Käufer aus dem Kalls verdrängen, was im vorliegendeil
Falle nicht stattfinden kann. Wenn man den Verkauf in todte Hand nicht gelteil lasseil will, so wird ge¬
fragt, ob man Zürich den Kauf verwehren wolle, wenn man Klöstern gestatte, dergleichen Käufe einzugehen,
und wenn man Abzug verlange, so entgegne znan, daß ein solcher nur dann verlangt werden könne, wenn
das Geld außer Landes kvmuie. Wenn man endlich besorge, daß, wenn ein Zürcher Landvogt sei, derselbe
bei Appellationen nicht unparteiisch sein werde, so wird darauf hingewiesen,daß er allen Orten den Eid
schwöre und als Biedermann thun werde, was die Pflicht von ihm verlange. Absch. -42. 57. (IM!).) Die
katholischen Gesandten halten für nothwendig, nach Baden Befehl zu geben, wie der Span wegen Pfhn
und Weinfelden endlich einmal ausgetragen werden solle, und den in diesem Geschäft gebrauchten Ehreu¬
lätzen ihre verdieilte Verehrung veräbsolgen zu lassen, was am besten ans nächster Jahrrechnnnggeschehen
könnte. Alan hält auch dafür, daß es rühmlicher sei, dein Recht den Austrag zu geben und für dessen
glücklichen Ausgang den Segen Gottes und der heiligen Jungfrau durch ein besonderes Gebet anzurufen.
Absch. 59. g. (1619.) Zürich wird von den katholischen Gesandten ersncht, in Betreff der gekauften
Herrschaften sich mit seineil Sätzen auf nächste Jahrrechnunggefaßt zu machen. Man hält es auch für
uothwendig, die Sätze und die übrigen Personen alsdann nach Gebühr zufrieden zu stellen. Absch. 62. 0.

(1619.) Die katbolischen Gesandten findeil es passend, daß jedes Ort seinen Gesandten ans die Jahr-
rechnung Befehl gebe, daß den Ehrensätzen für ihre Mühe und Arbeit in dem Span mit Zürich die ge¬
bührende Vergeltung zu Theil werde. Absch. 67. 0. <»<>. (1619.) S. Absch. 68. 0. <!l. (1619.) Vorschläge
dcr von den fünf katholischen Orten gewählten Sätze. Zürich soll Lucern allein in die Gemein-
U'haft beider erkauften Herrschafteil Pfyn und Weinfelden und in den Zehnten aufnehmen und in das
klebrige dazu Gehörige; die übrigen vier Orte sollen ihre Ansprüche daran aufgeben. Luccrn soll dafür
"u Zürich die Hälfte der Kanfsumme, der Baukosten, auch der andern Kosten, (ausgenommen das Burg-
eecht der Adelspersoncn von Gemmingen)wieder erstatten. Beide Städte bevvgten lind verwalten beide
Herrschaftennebst dem Zehilten abwechslungsweiseund werden sicb über die Vertheilnng der Jahre ver¬
gleichen. Jeder Vogt hat jährlich beiden Städten „Rettung und Rechnung" zu geben. Die in dieser Sache
aufgelaufenen Kosten sind zwischen beiden Städten zu compensieren. Das alles soll den zehen Orten an
ll)rer Landesherrlichkcit,ihren Freiheiten, Regalien, Bünden, Abschieden und Verträgen, auch am Malesiz,
k^r Mannschaft,den Appellationen, der Religion und dein Landfriedennichts benehmen. Den übrigeil
regierenden Orten steht es frei, künstig mit einander oder jedes Ort besonders so viel zu kaufen, als die
beiden Städte an den erkauften HerrschastenPfhn und Weinfelden haben. Actum 9. Juli (29. Juni a. K.)
Absch. 78.5. Vorschläge der von Zürich gewählten Sätze. Dieselben stimmen mit
den obigen mit folgenden Ausnahmen überein: Zürich soll den Zehilten zu Weinfeldenallein be-
haltcn, Luccrn denen von Zürich wegen des Burgrechtes, so sie denen von Gcmulingen bei dein Kaufe
bewilligt habeil, so wie auch für die Baukosteil, welche sie zu Pfhn gehabt haben, Ersatz zu leisten nicht



Thurgau.

schuldig sein. Der letzte Satz der vorhergehenden Vorschläge: „Den übrigen regierenden Orten u. s. w."
fehlt hier. Actum 29. Juni a. K. 1619. Absch. 78. 6. (1619.) In Folge des auf der Tagsatzung zu
Baden besprochenen Kaufs von Weinfeldcn und Pfyn von Seite Zürichs, bei welchem Kauf auch Lucer»
„zu Gleichem" einstehen soll, während die übrigen vier an der Regierung Theil habeirden katholischen
Orte ihre Ansprüche aufzugeben haben, wird auf Gefallen der hohen Gewalten von den Gesandten von
Uri, Schwhz, Unterwaldenund Zug Folgendes vereinbart: 1) Wenn Lucern jene Herrschaft wieder zu
verkaufen gedenken sollte, so solle es sie zuerst diesen vier mitregierenden Orten anbieten. 2) Wenn Appel¬
lationen von Pfyn und Weinfelden vorkommen, sollen die Gesandtenvon Zürich und Lucern abtreten.
Z) Zürich und Lucern sollen so lange nicht mehr Herrschaften in diesem Lande kaufen, bis ein jedes der
vier mitregiercnden Orte soviel, als eines jener beiden Orte erkauft hat. 4) Werden Herrschaften im
Thurgau verkauft, „verganticrt"oder vertauscht, so sollen die mitregiercnden Orte den Zug ohne Eintrag
haben. 5) Den vier Orten soll für ihre Mühe und ihre Unkosten der gebührende Abtrag geleistet werden-
Das alles zu Ehren der Herren Sätze, zum Frieden und zur Einigkeit. Absch. 80. a. (1619.) Wegen
des Handels mit Zürich in Betreff der thurgauischcn Herrschaften soll jedes Ort auf den nächsten Tag zu
Lucern Befehl geben. Absch. 93. v. (1620.) Da wegen Pfyn und Weinfelden noch keine Resolu¬
tion erfolgt ist, ob Lucern neben Zürich in den Kauf einstehen solle oder wolle, so vereinbaren sich die Ge¬
sandten der katholischen Orte dahin, daß jeoes Ort der Tagsatzung zu Baden seinen Entschluß eröffnen soll.
Absch. 110. o. tt<». (1620.) In Betreff von Pfyn und Weinfelden sind die katholischen Gesandten der
Ansicht, daß jedes Ort den Gesandten nach Baden seine endliche Resolution mitgeben soll, wie Uri es bereits
gethan hat, nämlich daß man trotz der erlittenen Kosten zufrieden sei, wenn Zürich und Luccrn die beiden
Herrschaften also beherrschen, daß, wenn Zürich einen Vogt zu Weinfelden hat, Lucern einen solchen zu
Pfyn habe, jedes fiir sechs Jahre, und daß alsdann die beiden Städte weiter nichts kaufen, während den
übrigen katholischen Orten zugelassen sein soll, eben so viel zu kaufen. sLucerns Obrigkeit findet es un-!
thunlich einzustehen.) Absch. 124.1<. (1620.) Die katholischen Orte wünschen mit Zürich über de»
Kauf der beiden thurgauischcn Herrschaftenzu unterhandeln. Die zürcherische Gesandtschafthat dafür keine
Instruction. Die fünf katholischen Orte bitten Zürich, ihnen mit einer guten Resolution entgegen zu kom¬
men. Absch. 129. i. «»8. (1620.) S. Absch. 152. v. ijj». (1620.) Am Ende der Verhandlungen der
Sätze erklären die Gesandten der fünf Orte, daß sie das vorgeschlageneMittel nicht annehmen können, es
sei denn, daß die Alternative der Bevogtigung halber an die Hand genommen werde oder Zürich Pfyu
sammt dem Zehuten nehme und den fünf Orten oder Lucern Weinfelden gelassen »verde. Ist das nicht
erhältlich, so verlangen sie, daß man sich wegen eines Obmannes vergleiche.Die von Zürich erbetene»
Sätze machen in erster Linie folgenden Vorschlag: a) Die beiden Herrschaften Pfyn und Weinfelden sollen
zwischen beiden Städten Zürich und Lucern allein getheilt werden, die übrigen vier Orte darauf verzichten, j
6) Weil im Kaufe von Weinfelden der Edeln von Gemmingcn Vurgrecht begriffen ist, soll dasselbe dennoch
seinen Bestand haben, wenn auch Zürich deßwcgeu kein Ersatz gegeben werden müsse, o) Zürich soll die!
Herrschaft Weinfelden mit allem, was dazu gehört, und der halbe Theil des Zehntens daselbst zugethcilt
sein, Lucern die Herrschaft Pfyn mit allein, was dazu gehört, sammt dein andern halben Theil des Zehn¬
tens von Weinfelden. <1) Dagegen ist Lucern schuldig, Zürich die ganze versprochene Kaufsumme der Herr¬
schaft Pfyn, wie auch alle an dieselbe verwendeten Bau- und andern Kosten und den halben Theil des^
Kaufpfennings, wie der um den erkauften Zehnten zu Weinfelden versprochen worden ist, sammt dem halben
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^heil der auf das Wuhr und die Laiidivehren verwandten Küsten wieder zu erstatten und an den Kosten,
welche auf die Wuhre und Landwehren zu Erhaltung des Zehntens künftig verwendet werden, die Hälfte
M tragen, v) Jede Stadt soll ihren Antheil an den Herrschaften und ihren halben Theil des Zehntens
vach ihrem freien Willen bcvogtcn und nutzen, wie die frühem Besitzer, k) Die Kosten, welche in dieser
Sache aufgelaufen sind, sollen cvmpensiert und alle vorgefallenen Bitterkeiten aufgehoben sein: das alles den
zehn Orten ohne Nachtheil für ihre Oberlandeshcrrlichkeit, ihre Freiheiten, Regalien, Bündnisse, Abschiede
und Verträge, für das Malefiz, die Mannschaft, Appellation, Religion und den Landfrieden, ihre Ehre und
Reputation. — Zweiter Vorschlag, u) Gleich a im ersten Vorschlag, 5) Lucern soll schuldig sein
Zürich den halben Theil der ganzen versprochenen Kaufsumme und der zu Pfhn und Weinfcldcn aufgewen¬
deten Vau- und andern Unkosten zu erstatten, o) Zu besserer Erhaltung der Schlösser, Häuser und
Miter und wegen des Bürgerrechtes der Edeln von Gcmmingen, welches sie mit dem Kauf der Herrschaft
Leinfelden in der Stadt Zürich erlangt haben, soll Zürich die Herrschaft Weinfcldcn, Lucern Pfhn sofort
und immerdar bevogten und mit Amileuten versehen; diese aber haben über alle Gefälle, welche ein jeder
Zu verwalteil hat, Zürich und Lucern jährlich Rechnung abzulegen. Beide Städte sollen einander helfen
die Beschwerden und Unkosten trageil und beider Thcile Vögten und Amtleuten ihre Besoldungen aus ge¬
meinem Gut und Einkommen einem wie dem andern bestimmen, wie sie sich darüber vergleichenwerden.

wie k im ersten Vorschlag. Baden 24. October a. K. 1020. Absch. 153. 70. (1623.) In Be¬
ziehung auf die Herrschaften Pfhn und Weinfeldcn wird berichtet, daß der Landvogt von Zürich sich die
Beförderung von Ncngläubigenzu Aemtern so sehr angelegen sein lasse, daß die katholische Religion sich
w Kurzen, daselbst ganz verlieren werde. Um dies; abzuwenden, auch wegen anderer wichtiger Bedenken,
ersuchen die katholischen Gesandten Lucern, auf Zürichs Anerbieten, es in die Gemeinschaft der Herrschaften
aufzunehmen, einzutreten;zugleich verspricht man Lucern gegen allfällige beschwerliche Zumuthungen von
SUte Zürichs allen Beistand. Absch. 295 <1. 71. (1625.) Es wird abermals von den Gesandteil der
katholischeil Orte der Antrag gestellt, daß Lucern sich entschließenmöchte, in die Herrschaften Pfhn und
Leinfelden mit Zürich einzutreten. Absch. 361 m. 72. (1628.) S. Absch. 457 4. 73. (1628.) Die
oicr alten katholischeil Orte ersuchen Lucern, mit Zürich in den Kanf der Herrschaften Pfhn und Wcinfel-
den einzutreten, was den Katholischen im Thurgau zu großem Tröste gereichen würde. Die Gesandten
^ucerns nehmen das Ansuchen in ihren Abschied. Absch. 470 «14. (1629.) Die Berathung über
dm Antrag Uri's, Luccrn möchte in den Kauf von Pfhn und Wcinfelden mit Zürich eintreten, wird auf
bessere Gelegenheit verschoben. Absch. 507 k.

l>. Wcngi.
Art. 73. (1640.) Hans Konrad Wüst, Rathsredncr der Stadt Zürich, bringt im Namen des

Junkers Friedrich Landschad von und zu Steinach, Gerichtsherrn zu Wcngi, vor, derselbe sei früher auf
obrigkeitlichen Befehl durch den gewesenen Landvogt Schorns auf die Herrschaft Wengi, weil ihin das Lehen
bvi, dem Lehenherrn wider Briefe und alte Gewohnheit verweigert worden wäre, investiert und nun in
solche Bedrängniß gebracht worden, daß er die Herrschaft wieder verkaufen müsse. Bereits habe er sie dem
^ehcnherrn, dem Prälaten von St. Gallen, feilgeboteil.Falls mit demselben nicht gehandelt werden könne,
slü ein Bürger von Winterthur zu dem Kauf bereit, die Obrigkeiteil möchten also den Verkauf gestatten. —
Das Ansuchen wird a4 rekoroilüui» genommen. Absch. 922 o. 70. (1641.) Die Gesandten von Uri,
Schwhz und Nidwalden sollen eingedenk sein, bei ihren Herren lind Obern dahin zu wirken, daß sie ihre
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Gesandten nach Baden instruieren, wie man dem Abt zu St. Gallen wegen der Herrschaft Wengi entweder

zur VerWirkung des Lehens oder zu einem Kauf verhelfen könne, damit derselbe sich nicht zu beklagen habe,

als habe man ihm nicht gut Gericht und Recht gehalten. Absch. 948 ä. 77. (1641.) Der zwischen dein

Prälaten von St. Gallen und Junker Friedrich Landschad geschehene Kauf der Herrschaft Wengi mit Ein¬

schluß derjenigen Guter, welche nicht Lehen sind, wird von der Mehrzahl der Orte anerkannt mit der Er¬

läuterung, daß sowohl dieser Kauf als die dem Prälaten von Fischingen zuerkannte Mühle bei St. Marga¬

rethen den früher ergangenen Abschieden nicht nachtheilig sein solle, daß es vielmehr bei denselben verbleiben,

und den Gotteshäusern, und was todte Hand genannt werden kann, nicht gestattet sein soll, etwas zu kaufen,

wozu sie nicht Lehens- oder anderer Gerechtsame halber Ursache haben. Absch. 953 oo. 78. (1641.) Der

Prälat von St. Gallen verlangt, daß das in Beziehung auf den Kauf der Herrschaft Wengi ergangene

Urtheil vollzogen werde und ihm, da der dein Junker Landschad gestellte Termin verflossen sei, die

Herrschaft sammt Lehen und eigenen Gütern zugefertigt werde. Landschad läßt durch seinen Anwalt

bitten, man möchte, da sein Gegner nicht habe beweisen können, daß ein vollkommener Kauf geschlossen

worden sei, „ihn bei diesem Urtheil nicht greifen" und ihn bei seinem ererbten Gut verbleiben lassen, oder

die Execution des Urtheils einstellen, bis Oberst Peblis, sein Principalanwalt, wieder im Lande sei und sich

mit dem Abte über das vergleichen könne, was zu der vollkommenen Kaussabrede nothwendig sei. — Sechs

von den regierenden Orten erkennen, es solle bei dein Urtheil verbleiben und der Landvogt den Kauf

fertigen. Was Landschad durch seinen Anwalt für sich selbst bei dein Prälaten erhalten wird, mag man

ihm wohl gönnen. Zürich willigt abermals nicht ein, weil nach seiner Ansicht der Kauf nicht vollkommen

geschlosseil worden sei; es glanbt auch, derselbe sei den alten Abschieden entgegen, welche todten (ewigen)

Händen deil Kauf von Gütern verböten. Absch. 955

10. Justizsache»».

a.. Landgericht.

Art. 7». (1625.) Das Landgericht des Thurgaus hat zu mehrerer Beförderung des Rechts eine !

Ordnung gemacht und bittet unterthänig um Bestätigung derselben. Da man nichts Unziemliches darin

findet, so wird die Ordnung genehmigt. Derselben soll fleißig nachgelebt werden, so lang es nützlich befunden

und den Obrigkeiten gefällig sein wird. (S. die Landsordnung von 1626 im Anhang Nr. 9.) Absch. 369 o.

80. (1647.) Es wird berichtet, daß die Landgerichtsknechte zu nicht geringem Schaden der Obrigkeiten !

ihre Aemter schlecht verrichten und den Landvögten und Amtleuten nichts nachfragen, weil sie nicht abgesetzt

werdeil können. Diese Klage wird in den Abschied genommen. Absch. 1133

d. Slpellationen.

Art. 81. (1633.) Dem Hauptmann, den Bürgermeistern und dem Rathe von Consta,,z wird ans

ihr Schreiben geantwortet, weil der Streit, welchen sie mit denen zu Altnatt, ihren niedergerichtlichen Unter- ^

lhanen haben, eine Appellationssache sei, so möchten sie ihr Anliegen zu Baden bei der Jahrrechnung anbringen,

da auf der dermaligen Evnferenz die Sache nicht vorgenommen werden könne. Absch. 628 ä. 82.

(1645.) Weil oft wegen unbedeutender Sachen nach Baden appelliert wird, so wird in den Abschied ge¬

nommen, ob nicht bestimmt werden sollte, wie groß die Summe sein müsse, für die man appellieren dürfe.

Absch. 1069 83. (1646.) Die alte Ordnung wird erneuert, daß für keinerlei Sachen, die weniger als
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40 Gld. betreffen, nach Baden appelliert werden dürfe, wenn schon die dabei ergangenen Kosten sich höher
belaufen. Absch. 1098 8?t. (1640.) Appellationen von den Niedern Gerichten der Gerichtshcrrcn sollen
künftig nicht vor die Gerichtshcrrcn, sondern nach altein Brauch vor den Landvvgt oder die Tagsatzung
gezogen werden, es wäre denn, daß der eine oder andere Gerichtsherr dagegen Rechtsamevorbringen könnte.
Ibiä. g.a.

c>. Erbrecht.

Art. 8Z. (1640.) Der Landschrciber, Franz Reding von Schwyz, begehrt wegen eines Erbfallcs
Rath, da der Artikel in den Erbrechten undcntlich sei. — Die Sache wird in den Abschied genommen und
dcm Landschreiber befohlen, inzwischen in den alten Acten nachzuschlagen, ob über dergleichen Fälle etwas zu
finden sein möchte. Absch. 961 z?. 8<». (1643.) lieber den zweiten Artikel des thurgauischen Erbrechtes
hat sich Zm^fel erhoben. Derselbe wird dahin erläutert: Wenn ein Ehegcmahl vor dem andern ohne
^eibeserben stirbt, soll das Ueberlebendeerstens sein Hab und Gut vorausnehmen und sodann von des Ver¬
storbenen Berlassenschaft den halben Theil als Eigenthum beziehen. Stirbt das überlebende Ehegemahl dann

nuch, so soll der halbe Theil an die Erben des zuerst und nicht an die des zuletzt verstorbenen fallen.

Absch. 1007 7.

6. Verschiedenes.

Art. 87. (1619.) In dem langwierigen Streithandel zwischen Johann Azenholz und Kaspar Meyer ist
^lentenaut Johann Peter Madra sMaderanj von Uri Meyers Beistand gewesen und hat die Sache so ernstlich
Oeibcn helfen, daß Azenholz verloren hat und um ein Namhaftes verfällt worden ist. Jüngsthin hat Madra
b"r dein Landvogt bekannt, daß Azenholz Unrecht geschehen sei. Diesem selbst hat Madra versprochen,wenn

lhm oine bestimmte Summe versichere, es dahin zu bringen, daß ihm, Azenholz, die zu Staus gespro¬
chenen 5800 fl, und dazll 1000 fl. an seine Kosten zugesprochen werden. Wegen der Reputation
ber regierenden Orte, und weil es nicht billig ist, daß dem Azenholz wissentlich Unrecht geschehe, dürfte
Revision am Platze sein, und daß dem Madra, der von beiden Theilen Geld genommen und sie gefährlich
hinter einander gerichtet hat, der verdiente Lohn werde. Absch. 61 e. 88. (1628.) Luccrn heißt das zwischen
bui Brüdern Wvlfgang und Gottfried Schobingcr einerseits und Bogt, Stadtammann und Rath zu Arbon
wwerseits ergangene Appcllationsnrthcil nicht gut, nach welchem die Appellaten den Appellanten für die
erlittenen Kosten 2000 Gld. in zwei jährlichen Terminen bezahlen sollten, weil wider das gemeine Appella-
üonsrecht die Appellaten in so große Kosten verfällt worden seien, und nimmt die Sache in den Abschied.
Auch Bischof von Constanz läßt dagegen protestieren. Absch. 470 v. Man sehe auch Thurgau Art. 185

b. 186 u. 6. Grafschaft Baden Art. 137. 8k». (1629.) Wenn die Gebrüder Schobingcr bei dem einen
> "der andern Ort ankehren wollen, so soll man sie in Betracht, daß ihnen die arbonische Strafe nachgelassen
worden ist, zur Ruhe verweisen. Absch. 492 x. kW. (1630.) Es wird die schon lange schwebende Sache
des Wvlfgang Schobinger wider die zu Arbon zur Sprache gebracht, die trotz vielfältigem Bitten und
Rechtbieten zu keinem Ende kommen kann, so daß er nicht allein viele tausend Gulden Kosten erlitten,
ü'udern auch, falls ihm nicht bald geholfen wird, mit Weib und Kind in den äußersten Ruin gerathen müßte.
Alan spricht deßwegen mit dem Abgesandten des Bischofs von Constanz und stellt ihm ein Schreiben an
denselben zu iu der Hoffnung, dasselbe werde bessereu Effect habeil als das von Baden aus erlassene. Aus
der Antwort des Bischofs schöpft man aber wenig Hoffnung, daß dem Schobinger geholfeil werde. Man
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ersucht deßhalb den Oberst Johann Konrad von Beroldingen ans Sonnenberg, sich zu dem Bischof zu ver¬
fügen und mit ihm zu reden, damit nicht allein dem Schobiuger eine Satisfactivn zu Theil werde, sonder»
auch die früher genannten vier Personen bei ihren nunmehr schon lange vollzogenenEhen verbleiben und
zur Ruhe kommen möchten. Absch. 546 k. Hl.. (1661.) Die Verwandten des Hans Ludwig Schultheß
bitte» angelegentlich,daß demselben an der Strafe, so ihm wegen bewußten Excesses auferlegt worden sei,
etwas nachgelassen, auch das Land wieder geöffnet werde. Das Ansuchen wird in den Abschied genommen.
Absch. 561 i. HZ. (1633.) Was in der Procedur gegen Jakob Mercke, den Schäflewirth zu Frauenfeld,
verhandelt worden ist, welcher ehrverletzende Worte über die fünf katholischen Orte lind den Fürsten vo»
St. Gallen ausgestoßen hat, und die Erklärung Zürichs, daß es denselben niemals dergleichen zugetraut habe,
was Mercke ausgesagt habe, wird jeder Gesandte zu referieren wissen. Absch. 628 u. H!j. (1633.) Junker
Wolfgang Schvbinger beklagt sich abermals wegen seines mit Vogt Segesser zu Arbon noch schwebende»
Handels. Er sei zwar vertröstet worden, daß ihm dcßwcgen von dem Bischof zu Eonstanz „etwa mit einei»
Lehen eine Ergötzlichkeit geschöpft werden solle", habe aber bisher nichts erhalten können. Da er mit de»r
Bischof als seinem Nichter nichts, sondern mit dem Vogt Segesser zu thun habe, so möchte. man ihn bei
dem erlangten Urthcil schützen und kraft desselben die Exemtion wider Segesser ergehen lassen. — Ma»
findet insgemein, daß diesem ehrlichen Mann „ziemlich zu kurz geschehen sei", und daß die Obrigkeiten bei
Mirtheilung der wider ihn ergangenen Ortsstimmen viel zu mild berichtet worden seien und nur den eine»
Theil gehört haben. Alan ist deßhalb geneigt, ihm bei so bewandter Sache die Hand zu bieten, kann aber
wider die ergangenen Stimmen nichts thun. Jedes Ort soll auf nächste Conferenz zu Schwhz seine Gesandte»
mit hinreichenderInstruction versehen, damit dem Schobinger endlich geholfeil werde und man allerseits
deßwegen zur Ruhe komme. Absch. 636 n. H i. (1633.) Um dem Junker Wvlfgang Schobinger wege»
seines Handels mit dem Vogt Segesser bei dem Bischof von Cvnstanz eine Ergetzungauszuwirken,dafür
weiß man bei diesen gefährlichenZeitläufen kein anderes Mittel, als den Bischof durch ein mitleidiges Jnter-
cessionsschreiben zu ersuchen, denselben in Gnaden bedenken zu wollen. Absch. 638 o. HZ. (1634.) Del
Landvogt berichtet den katholischen Gesandten, daß Zürich ihm verboten habe, weiter zu procediercn und
inquirieren, bis auf der regierenden Orte gemeines Zuthnn; er begehrt Rath, wie er sich wegen eines allge¬
meinen Mandats in Forin, wie der Fürstabt eines in seiner Landschaft erlassen habe, zu verhalten habe,
und äußert weiter den Wunsch, es möchte wieder ein Landswachtmeisterbestellt werden. In Bezuhnng
auf den ersten Punkt bezieht man sich auf das Antwortschreibenan Basel und Schaffhansen im Abschiede
662 a. 3. In Betreff des Mandats „kann man auch nicht finden, daß es anderes mitbringe und auf sich
trage, als was die Billigkeit erfordert". Zur Jnspection der Wachen wird nä inksrim Wolf Friedrich
von Beroldingen bezeichnet. Absch. 662 6. H<». (1634.) Naßler von Consta»; wird bis zur nächste»
Eonferenz von den katholischen Gesandten zur Geduld gewiesen, wozu dann auch Zürich als mitregierendeS
Ort im Thurgau seinen Abgeordneten schicken wird. Es wird dann seinem Principale gutes und schleuniges
Recht zugesichert. Idiä. i. H7. (1634.) Jeder der katholischenGesandten wird zu berichten wisse»/
was dem Landvogt im Thurgau wegen des leidigen Falls mit Hans Härder von Eschenz geantwortet worde»
ist. Da etliche Gesandte bezeugen, daß derselbe sich jederzeit treu und redlich gezeigt habe, so hofft man, daß
die Herren und Obern desto eher geneigt sein werden, dessen Wittwe und Kindern größtmöglicheGnade i»
Beziehung auf Hab und Gut zu erzeigen. Absch. 678 ck. H8. (1634.) Die katholischen Orte hatten er¬
wartet, daß ihr Entschluß wegen des Landvogts im Thurgau dem Abschiede von Baden einverleibt worde»
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wäre, nämlich daß die Gesandten ihm seinen gebührenden Theil der Abstrafung gegen die Unterthanen im
-i-hurgau (zuweisen), welche bei der Belagerungvon Consta»; Partei ergriffen haben. Er soll nun aber
dcm Abschiede der künftigen Jahrrechnung beigefügt werden. Absch. 688 A. (1635.) vr. Christoph
Naßler von Consta»; verlangt einen Arrest auf Kilian Kesselrings im Thurgau liegende Güter und Ansprachen
zu Reparation seines erlittenen Schadens. Der Arrest wird ihm von den katholischen Gesandten bewilligt
und der hie;u nothwendige Befehl an den Landvogt im Thurgau ausgefertigt. Absch. 724 o. 1 (1635.)
'luf den Bericht des Landvogts im Thurgau, daß Zürich ihm geschrieben habe, er solle den von den katho¬
lischen Orten gegen Kesselring bewilligten Nechtstag bis auf eine allgemeine Zusammenkunft einstellen, wird
^'schlössen, dem Landvogte ;u befehle», dem I)r. Naßler ;u seinem Rechte ;u verhelfen. Der aus dem
"Hurgau bandisicrte Kesselring soll sich durch einen Anwalt vertreten lassen. Absch. 729 e. Ittl. (1636.)
^ wird der Bericht über den Streit angehökt Mischen vr. Christoph Naßlcrs sel. Erben und Christoph
^--ättelin von Consta»; wider Kilian Und Hans Jakob Kessclring, Hauptmanns Christoph Scherb hinterlassener
Wittwe, Marx Müller im Wöschbach und Hans Wolchcr von Rickenbach wegen unterschiedlicher von Cvn-
Rw; »ach Kreuzlingen geflüchteter, daselbst verlorener und in schwedischeGewalt gekommener Mobilien, die
äe von ihrer Gegenpartei, welche ihrer Ansicht nach daran schuld sei, daß sie selbige nicht wieder nach
^vusta»; in bessere Sicherheit bringen konnten, wieder zu erheben hoffen; desgleichen die Erklärung, daß die
^c'ffelring unmöglich sich hier stellen können. Die Gesandten erkennen hierauf, daß Kesselring durch einen
bevollmächtigten Anwalt, sowie sein Bruder Hans Jakob und die übrigen genannten Interessierten längstens
u> drei Monaten, weil sich der Handel im Thurgau zugetragen,dem gemeinen Landcsbrauchnach diese
^ache pvr z^m Landvvgt vornehmen und ein Endurtheil er^hen lassen sollen. Wenn sich die eine oder
andere Partei beschwert, soll ihnen die gewohnte Appellation an die Gesandtender regierenden Orte nach
Baden unbenommen sein. — Zürich und Glarus nehmen dieß in den Abschied, indem sie dafür halten,

ust Kesselring, weil er sich ohne Lebensgefahr nicht in die Vogteien begeben könne und ein eingesessener
^ arger Zürichs sei, entweder von dem Bando befreit oder da, wo er seßhaft ist, gesucht werden solle. Absch.
"'dp. > 02. (1636.) Einer von Andelfingen, der sich selbst entleibte, hinterließ sein Vermögen im Thur-
gau. Der Landvogt legte Arrest darauf. Da Zürich die Herausgabe des Vermögens verlangt und der
^andvogt bei den Gesandten von Uri, Schwhz und Nidwaldcn um Rath in dieser Sache bittet, wird ihm
stcainmortet,daß er das Vermögen zu obrigkeitlichen Händen ziehen lind, wenn Zürich es dann ferner an-
stueche, antworten solle, daß er dasjenige thun »verde, was die Mehrheit der regierenden Orte ihm befehlen
sterbe. Absch. 800 1». Ii» j. (1637.) Der Landvogt des Thurgaus, HauptmannMichael Schorno voi»
^R)wyz, begehrt Rath, wie er sich in der Raßlerischen und Sättelischen Sache wider Kilian Kesselring und
^vnsorteu zu verhalten habe. Kesselriug entschuldigt sich mit seines Bruders sel. Tod lind der Wichtigkeit

Sache selbst, indem er anführt, daß es ihm unmöglich sei, diesen Handel durch einen Auwalt rechtlich
vertreten zu lassen, und dabei uuterthänigst bittet, daß man ihm sein Vaterland wieder öffne, worauf er
be>» Raßlerischenim Thurgau gerne Bescheid geben wolle, widrigenfalls mau seine Gegenpartei dahin ver-
'"vsten möchte, ihn zu Zürich, wo er Burger und dermalen seßhaft sei. zu suchen. Die fünf katholischen Orte
l"sseu es bei der auf letzter Jahrrechnungergangenen Erkanntniß und dem darüber crtheilten Receß ver-
bleibcn. Zürich und evangelisch Glarus verlangen, daß man dem Kesselring entweder sein Vaterland öffne,
damit er sich selbst zum Recht stelleil könne, oder aber ihn zu Zürich suchen solle. — Ria» läßt dieß dem
landvvgt in dieser Form zuschreiben, damit er sich darnach richten könne. Absch. 810 in. (1637.)
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Zürich bringt abermals den Span der Naßlcrischen und Sättelischen von Constanz wider Kilian Kesseln»^

und Konsorten zur Sprache und ist der Ansicht, Kesselring solle entweder zu Zürich gesucht oder aber da^

Vaterland ihm geöffnet werden. — Es wird angerathen, die Parteien sollen unter Vermittlung des Land^

Vogtes eine gütliche Vereinbarung versuchen. Kommt eine solche nicht zu Stande, so soll der Handel bst^

aus nächste Jahrrechnnng sisticrt werden, wo man sich dann entschließen wird, wie die Sache an die Haii»^

genommen und wo sie erörtert werden solle. Absch. 815 k. 103. (1037.) Raßlerisches Streitgcschäst^

S. Absch. 816 o. IM». (1037.) S. Absch. 818 a. III7. (1637.) Der Prälat von St. Blasien beschwer^

sich bei den katholischen Gesandten über den Arrest, welcher den Erben von Wolfgang Wirz auf dessen i»>h,

Thurgau und in der Grafschaft Baden liegende Gefälle von den acht regierenden Orten gelegt worden istU

Die Behandlung dieser Beschwerde wird auf künftige Tagsatzung zu Baden verwiesen. Absch. 836

108. (1038.) Da die Mehrzahl der Orte den Mösli, welcher wegen Blutschande bandisiert worden ist,^

wieder liberiert, so erklären Zürich und Lucern, daß sie nicht allein nicht darein gewilligt haben, sonder»U

auch ihre Namen nicht dabei haben wollen. Absch. 864 x>. litt». (1039.) Gegenüber dem Han^i,

Gubler, welcher seinein Vater zwei Fauststreiche gegeben hat, sollen der Landvogt und die Amtleute ihrel^

Pflicht gemäß thun, was sie vor Gott und der Obrigkeit verantworten könne». Absch. 912 IlOxz

(1041.) Da Zürich und St. Gallen etliche ansehnliche Käufe liegender Güter im Thurgau den ergangene»^-

Abschieden zuwider beabsichtigen und der Landvogt bereits von Zürich um Fertigung des Kaufes angegangen^

worden ist, so wird demselben im Namen der fünf katholischeil Orte befohlen, Brief und Siegel nicht aus¬

zufertigen, sondern die Erörterung dieser Sache an die säinmtlichen regierenden Orte nach Baden zu weisen.

Absch. 940 b. I I I. (1043.) Jeder der katholischen Gesandteil wird seinen Herren und Obern berichten

können, daß Meinrad Störkli trotz dem zu Baden erhaltenen Urtheil und Neceß „zum Tax des gegen seinendß

Widerpart erhaltenen Kostens nicht gelangen möge", weil Zürich, ungeachtet Störkli die Stimmen der Mehr«-,

zahl der Orte habe, dem Gegner Vorschub leiste. Absch. 1020 o. IIS. (1043.) Dein Landvogt und deinP.

Landschreibcr wird der Befehl zugeschickt, daß sie die von den fünf katholischen Orten dem Meinrad Störkli^

von St. Margaretha gegenüber dem Werli von Affeltrangen ertheiltc Erkanntniß ohne ferneres Zögcr»vc

vollziehen lind den Werli wegen seiner gebrauchten Worte, durch welche er sich des orimsri Isosm in^ostatissei

schuldig gemacht hat, verhaften und bestrafen sollen. Absch. 10221c. HZ. (1044.) Heinrich Meherhanssci

beklagt sich, daß ihm der Laudvvgt neuerdings zusetze, da doch, wie er glaube, seine Sache zu Baden aus-tzr

getragen worden sei. Dem Landvogt wird von den katholischen Gesandten geschrieben, so viel die bewußteil sei

unbesonnenen Neden betreffe, sei die Sache eine ausgemachte. Wenn er noch mehr aus Mcycrhans heraus »b

zil bringeil meine, so solle er es, weil» es durch unparteiische Kundschaften den Rechten gemäß constatiert^c

sei, den regierenden Orten zur Dccision einschicken; unterdessen möge er ihn unangefochten lassen. Zugleich I:

wird dem Landschreibcr Reding geschrieben, er solle, so viel als möglich, die katholischen Unterthanen in^>l

Schirm und Obhut nehmen. Iii den Abschied wird ferner gesetzt, daß man bei gegebener Gelegenheit auch lii

des bewußten Ungehorsams des Landvogts gedenken möge. Absch. 1030 k. II^I. (1040.) Ein Vergleich di

der thurgauischen und der sanctgallischcn Amtleute, vor welchem Züchter der Schelter dein Gescholtenen zu ant-!

worteil habe, wird gutgeheißen. Absch. 1098 IIS. (1047.) 1. Der Sohn einer Frau, Namens Riet-!

mann zu Whl, hatte ausgegeben, daß er Jahre lang bei der Mutter gelegen und ihr drei Kinder „anbefohlen

habe." Unweit von deren Haus ist in einem Grabeil ein Kiudsköpflein gefunden worden, und der Sohn ve

soll die Mutter etliche Mal geschlagen habeil. Der Laudvvgt begehrt Rath, wie er sich in dieser Sache zu
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verhalten habe. Zürich berichtet, der Sohn sei nicht recht bei Verstand und von den Aerztcn zn Zürich

deswegen in der Cur gehalten worden, so daß auf seine Rede wenig zu geben sei. Die Mutter gebe ihres

^cbcns und Wandels halber, so viel man erfahren könne, keine Ursache zu solchem Argwohn. Zürich werde

der Sache ferner nachforschen, weil ihm da, wo diese Person wohnhaft sei, die Inquisition gebühre. Wenn

der Landvogt ein Mehreres vernehme und einsende, solle geschehen, was die Gebühr erfordere. — Die Mehr-

Zahl der Orte befiehlt dem Landvogt, nachzuforschen und seinen Bericht gebührenden Ortes einzuschicken. 2. Es

'vwd auch in den Abschied genommen, wie mit dem jungen Knaben zu procedicrcn sei, der sich aus den

lanctgallischen Gerichten in den Thurgau begeben und laut Berichtes im Verdacht ist, daß er bestialisch ge¬

handelt habe. Absch. 1133 gg. Iii». (1647.) Der Statthalter des Landammannamtes, Johann Ludwig

^ninger sLäringer?) wünscht, daß die Fürsprechcrstelle, für welche ihm die Mehrzahl der Orte Stimmen erthcilt

hat, die aber von Landvogt Füßli einem andern übertragen worden ist, seinem Sohne ccdirt werde. Das An¬

suchen wird aä rekoreuäum genommen. Ibiä. eeo. I l7. (1647.) Lucern berichtet, daß Herr von

Metternich, Neceptor des Johanniter-Ordcns, um einen Arrest auf die im Thurgau gelegene Gerichtsherr-

uhkeit der Stadt Constanz angehalten habe. — Das Ansuchen wird aus Mangel an Instruction aä reke-

Kuckum genommen. Absch. 1137 Ii 8. (1648.) Etliche Gesandte der katholischen Orte sind der Ansicht,

sollte das Gut der Rictmäunin zu Wyk und ihres Sohnes zu obrigkeitlichen Händen genommen werden,

a Zürich, das die Inquisition beansprucht, nichts aus der Sache machen wolle. Man nimmt den Antrag

"'dessen in den Abschied. Absch. 1151 Ii.

I I. Leibeigenschaft und Fall.

Ärt. 11II. (1619.) Der Landvogt im Thurgau berichtet, daß die Gcrichtsherren sich unterstehen,

bu'jenigen in ihren Gerichten, welche blos den regierenden Orten mit Leibeigenschaft zugethan sind, zu „fhalen".

4veil dich wider die Gebühr ist, so sollen die Gesandten jedes Ortes auf nächste Taglcistung bestimmte Jn-

'»ction mitbringen. Absch. 77Ii. 1211. (1637.) 1. Weil die Gewandfälle im Thurgan, welche bisher der Land

' ^ Zu seinen Händen bezogen hat, beinahe mehr als die Hauptfälle ausmachen, soll der Landvogt nachfragen-

^ es für eine Bewandtniß damit habe, und warum oder wie dieselben dem Landweibcl zugeeignet worden

2. Ebenso soll er sich erkundigen, was die Untcrthancn des Umgelds halber für Freiheiten haben, in-

^ui die in den regierenden Orten auch das Umgcld geben und es unbillig ist, daß die Untcrthancn mehr

^'heitcn haben sollen. 3. Weil ferner die aus den Orten, welche Hab und Gut aus dein Thurgau ziehen,

^ ps lchtet sind, den Abzug zu geben, Andere aber, zum Theil Ausländer, davon befreit sind, so wird vcr-
^ )icdet, ^ diejenigen, welche von den Abzügen sich befreit glanben, dafür auf nächste Tagleistung im

^'tober Brief lind Siegel vorlegen sollen. Jedes Ort wird seine Gesandten dafür instruieren. Absch. 823 t.
(1641.) Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß die Gewandfälle eine namhafte Summe den

" "ükeiten ertragen, mehr als die Hauptfälle, indem nämlich die Landweibcl, welche solche Gewandfülle

sich selbst behalten, oft mit denselben höher als die Landvögte mit den Hauptfällen zu stehen kommen.

^ ^ache wird in den Abschied genommen. Absch. 953 an.

12. Lehe,»fachen.

^lrt. 1.22. (1619.) Gemmingische Lehen zu Weinfelden. S. Absch. 68 a. 123. (1639.) Der

""soldische Lehenstreit mit denen von Gemmingen wegen Rothcnhauscn soll gemäß den Freiheiten des
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Gotteshauses St. Galleu und den darüber ergangeueu Abschiede» vor das Leheugericht zu St. Galleu F
wiesen werden. Schließlich geben die sauctgallischeu Abgeordneten ans etliche Beschwerde«?, welche die th«P
gauischen Amtleute gegen die sauctgallischeu vorgebracht haben, ihren Gegenberichtein. Wegen dieser «n«
anderer Punkte wird auf den 29. September (Octobcr?) eine Conserenz der sieben den Thurgau regiere«
den Orte nach Frauenfeld angesetzt. Absch. 536 g. IL I. (1631.) Der Amtmann von St. Blasien l
Kaiserstuhl bittet im Namen des Junker Konrad Mutler von Plätsch und seiner Hausfrau um die Ä
willigung, das zu Dießcnhvfen von den Obrigkeiten herrührende Lehengut verkaufen zu dürfen. — Es «vi«
in den Abschied genommen, daß sie ««ach Käufern sich umsehen mögen, diese aber müßten den Obrigkeiten, ders
Lchensgerechtigkeit vorbehalten wird, genehm sei». Absch. .561 1. I L». (1646.) Da von den obrigkeitlich«
Lehen keine rechte Kenntniß vorhanden ist, so wird den« Landschreiberbefohlen, ein ordentliches Lehenbi«
anzufertigen. Die Lehen, deren Form noch im alten Lehenbuch zu finden ist, sollen nach derselbe«« verliehen ««»
also auch mit den« Lehen Schwarzenbach verfahren werden. Absch. 1098 x. fS. auch Art. 32.) I Ltt. (164»
Bürgermeister Guldinast zu Eonstanz hat die voi« Bischof und Domcapitel daselbst zu Lehen gehabte Het
schast Zuben mit deren Einwilligungdem Gotteshause Münsterlingcuverkauft. Landvogt und Aintle»'
habe» dagegen als gegen einen Kauf ii« todte Hand remonstriert. Da aber von dem Bischof und Guldi««««
Schreibe«« eingelangt sind und die katholischen Gesandten die Sache nicht vor die evangelischen «vollen S
langen lassei«, so nehmen sie dieselben in den Abschied. Absch. 1151 oo. IL7. (1648.) Consta««; wünsch
daß den« Stadtvogt Johann Konrad Guldinast der Verkauf des bischöfliche«« Lehengutes Zuben au d«
Gotteshaus Münsterlingengestattet «verde. — Die katholische«« Gesandten finden sich durch die Absch««'
gebunden, «vollen aber den Obrigkeiten überlassen, den« Gotteshaus ohne Präjudiz der Ordnung zu gratis
cieren und ihre nach Baden reisenden Gesandten dafür zu instruieren. Absch. 1157

I». Abzu«.

Alrt. IL8. (1626.) St. Gallen beschwert sich über den Abzug, den der Landvogt im Thurgau v«
den Kindern des verstorbene«« Jkr. David Zollikofer gefordert hat. — Jedes Ort soll hierüber sei«« Gutachl
mittheileu und der Landvvgt Bericht erstatten. Jiizwischeu bleibt der angelegte Arrest i«, Kraft, bis die O«
entschieden haben. Absch. III k. (Zu Baden wird den 11. Juli 1620 erkannt, daß der Arrest relax«'
werden soll, daß es bei de», 1602 geschlosseneu Vergleich zu verbleiben habe, und daß die Eiiiwvhucr 6
Gallens und die thurgauischen Landsaßen gegen einander abzugsfrei gehalten «verde» sollen. Archiv Be<!
Thurgauische Abscheid. S. 145—147.) iL!». (1622.) Der Landvogt soll den Abzug und Fall von d«
hinterlasseuen Gut der gestorbenenChristina Meyer in der Obrigkeiten Namen beziehen und dem Ä»
Wechsler von Eonstanz, der sich nicht zum Rechte stellen will, sein Gut confiscicrei«. Absch. 229 ll.
(1623.) Etliche vom Adel jenseits des Rheins und besonders der ncllcnburgische Adel meinen, den ^
zug nicht entrichten zu müssen. Ria«, läßt es deßhalb bei den dem Laudvogt zugestellten eidgenössisch
Stimmen verbleiben. Derselbe soll von jedermann ohne Unterschied den Abzug von wegzuführendem^
zu Händen der Obrigkeiten beziehen. Der Landvogt und die Amtleute daselbst sollen ihr Möglichstesth«s
daß der noch ausstehende Abzug, davon jedem regierenden Orte 100 fl. gehören, eingezogen und jedem 5
sein Theil überantwortet «verde. Absch. 290 k. fLucern, Schwyz und Zürich haben dem Landvogt befolg
von allen« Erbgut, welches in eine andere Herrschaft gezogen «vird, den gebührenden Abzug (den zch««''
Pfenning) zu beziehe». Staatsarchiv Bern. ThurgauischeAbscheid. S. 197—203.) INI. (1624.« !«
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^"Ndvogt berichtet, daß Junker Marx von Ulm, Gerichtsherr zu Griesenbcrg, den Abzug zu zahlen sich

^ weigere, und daß ihm Zürich befehle, mit dem Bezug bis auf die Jahrrechnung zu Baden zu warten. —

^Die katholischen Gesandten lassen es bei dem, was letztes Jahr zu Baden verabschiedet worden ist,

. verbleiben und schreiben dem Landvogt, mit dem Bezug fortzufahren und den von Ulm zu Bezahlung

^ in Folge seiner Weigerung aufgelaufenen Kosten anzuhalten. Absch. 320. b. 132. (1624.) Der

Mnigen thurganischen Abzüge halber läßt man es bei den dcßwegen ergangenen Stimmen dergestalt ver-

^ bleiben, daß Edle und Unedle vom Erbgut den Abzug zu bezahlen haben. Bei Etlichen ist Bedenken ent-

^ standen, ob das Gut, das Einer bei Lebzeiten wegzieht, auch solle verabzugt werden. Sodann haben die

^ thurgauischen Landleute gebeten, daß man sie von dem Abzug befreien möchte, wenn Einer Hab und Gut

^ "l des Fürsten von St. Gallen Land ziehe, wo die Herren und Obern die hohen lind der Prälat allein die

. wedcrn Gerichte hat. Diese beiden Punkte werden in den Abschied genominen. Absch. 324. o. 133. (1625.)

Die geistlichen und die weltlichen Gerichtsherren des Thurgaus legen eine Supplikation samnit etlichen cid-

^ llmossischen Abschieden vor, den Abzug betreffend, von welchem sie vermöge der angezogenen Abschiede befreit

, werden begehren. Weil letztes Jahr ein Abschied dawider ergangen ist, so bitten sie ganz unterthänig,

^ denselben wieder aufzuheben und sie bei ihren Briefen und Siegeln zu schirmen. Wenn dich nicht möglich

, Wi, so möchte ihnen wenigstens das Gegenrecht bewilligt werden. Auch bitten sie, daß eine Gesandtschaft

. vl den Thurgau verordnet werde, um sowohl dieses Geschäft als das Mißvcrständniß, das sich zwischen ihnen

. und dem Landvogt wegen Berechtigung, Beschreib- lind Bcsicgelung, Bereinigung der Zehnten erhoben hat,

. Zu untersuchen. — Weil die Gesandten ohne Instruction sind, so läßt man es in Betreff des Abzuges bei

^u letztes Jahr gemachten Abschied verbleiben und nimmt die ganze Sache aä rstsrenäum. Zürich hielte

^ sür passend, das Gegeilrecht zu bewilligen. 2. Der Vergleich, den die Abgesandteil der Gerichtsherreil mit

kw Landvogt und dein Landschreiber über die Vereinigung der Zehilten auf Ratification der Obrigkeiten hin

grossen haben, wird bestätigt. 3. Bei diesem Handel hat man erfahren, was für Unordnungen im Thurgau

"u Echwailge sind, daß den Obrigkeiteil große unnöthigc Kosten angerechnet werden, daß die Landvögte den

nterthanen große Bußen auflegen und sie mit Verehrungen in ihren und der Ihrigen Sack beschweren,

w den Unterthancn auf vielfältig geschehene Klagen Hill solche Last abzunehmen und alle Unordnungen

^Zuschaffen, ^ird eine Gesandtschaft der sieben regierenden Orte in den Thurgau verordnet, welche den

^ August n. St. in Frauenfeld eintreffen soll, mit dem Befehl, die Beschwerden anzuhören und Ordnung

Zv schaffen und alle böseil Bräuche abzustelleil. Absch. 365. a. 131. (1625.) Die Ausschüsse der geistlichen

u»d der weltlichen Gerichtsherreil präsentieren eine unterthänige Supplikation, hernach die von den l. Alt¬

vordern wegen der Abzüge erhaltenen Freihcitsbriefe, sowie auch die darüber ertheilten Erläuterungen und

unterschiedlich gegebenen Eonsmnationsbricfe. Sie bitteil, daß man sie dabei schirme, in Anbetracht, daß

Ue nichts Anderes begehreil als das geineine und billige Gegcnrecht. Haben welche dasselbe gebrochen, so

wochten sie wohl leiden, daß es gegen dieselben auch nicht mehr observiert werde. Der Landvogt und die

Amtleute erstatten umständlich Bericht und lassen den wegeil der Abzüge geinachten Abschied von Baden

Erlesen. Zürich, Uri und Glarus sind der Ansicht, das Gegenrecht sei etwas Billiges, das überall gebraucht

werde. Die alten Freiheiten der Gerichtsherrcn dürfe man nicht so leicht beseitigen, weil sie dieselben auf

keine Weise verwirkt hätten, und weil es bei diesen gefährlichen Läufen gar nicht gut sei, bei den Unterthancn

Widerwillen zu erregen. Sie bestätigen deßhalb die Freiheiten der Gerichtsherren und heben den Abscheid

"vn Baden, sowie die früher ertheilten Stimmen auf. Lucern, Schwyz, Unterwalden und Zug sind bloß
190
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aä auäisnäum instruiert; sie hoffen aber, ihre Herren und Obern werden sich von den drei Orten nich

trennen und ihren Consens auch geben, da diese Befreiung von den Abzügen schon ungefähr zu der Zei«

als der Thurgau an die Eidgenossenschaft gekommen ist, den Gerichtsherren verliehen und 1504 bestätig«

worden ist. Aus dem Landbuch wird ausgezogen, welche Herrschaften und Stände in dem Gegenrecht de«

Abzüge begriffen sind, und welche dasselbe bereits gebrochen haben. Erfolgt die gemeinsame Bewilligung

so sollen die Abzüge von den Letzteren auch genommen werden. Absch. 369. a. sLucern, Zürich, Unter

walden und Zug bestätigen diese Befreiung vom Abzug durch ihre Ortstiminen. Staatsarchiv Bern: Thür

gauische Abscheid. S. 249. 250.) 133. (1626.) Wegen der Streitigkeit des ausstehend«» Abzugs ver

gleichen sich die katholischen Gesandten dahin, denselben durch den Landvogt für die Orte, welche dem vor

jährigen Beschluß nicht beigestimmt haben, nach altem Brauch einziehen zu lassen, den übrigen Orten wir!

aber der Einzug freigestellt. — Den Gerichtsherren ist eine Stimme für Befreiung von dem Abzug erthcil«

worden. Absch. 387. n. 13«. (1626.) Die Gesandtschaft von Schwhz erklärt, daß ihre Herren und Oberr

in den den Abzug betreffenden Punkt nicht einwilligen, sondern es bei dem an den Landvogt im Thurgw

abgesandten Schreiben bewenden lassen. Absch. 393. oo. 137. (1627.) Der Landvogt im Thurgau fordet

von dem Vermögen, welches Göuschel und Troll nach Winterthur hinüber gezogen, den Abzug. Weil Wi»

terthur und die Landgrafschaft Thurgau nach Inhalt des thurgauischen Landbuches jeder Zeit gegen einandc«

frei gewesen sind und weder auf der einen noch auf der andern Seite Abzug gegeben worden ist, so bitte«

der Landschreiber Hegner von Winterthur im Namen seiner Stadt, man möchte sie bei den alten Bräuche»

sowie auch bei dem thurgauischen Landbuch verbleiben lassen. Dieses Geschäft wird, damit man sich beste«

über dessen Beschaffenheit erkundigen kann, auf nächste Conferenz zu Franenfeld verwiesen und in den Ab

schied genommen. Absch. 435. x. 138. (1627.) Hans Ulrich Hegner, Landschreiber der Grafschaft Kyburgi

bringt als Abgeordneter von Schultheiß und Rath der Stadt Winterthur vor, daß ihrem Burger Ehristop!

Göuschel und den Erben des Matthias Troll sel. von dem in der Landgrafschaft Thurgau Ererbten de«

Abzug gefordert werde. Weil Winterthur der Landgrafschaft Thurgau gegenüber und Hinwider die Thu»

gauer gegenüber Winterthur zu allen Zeiten des Abzugs frei gewesen seien, so möchte man sie bei solche»« ^

Gegenrccht laut thurgauischen Landbuchs verbleiben lassen und ihre Burger mit keinen Neuerungen beschwere»

Diesem Ansuchen wird entsprochen, weil es dem thurgauischen Landbuch gemäß ist und durch eingelegt«

specificierte Verzeichnisse bewiesen wird, daß Winterthur zu jeder Zeit das Gegenrecht gehalten hat. D>«

Gesandtschaft von Schwhz, ohne Instruction, nimmt die Sache.in den Abschied. Absch. 441. f. 13«. (1627.) A»«

die Anfrage des Landvogtes im Thurgau, wie er sich in Beziehung auf den Abzug von des Junkers Rupk

selig aus der Landgrafschaft weggezogenem Vermögen verhalteil solle, wird von der Mehrzahl der Ol»

erkannt, daß selbiger zu der Obrigkeiten Händen gefordert und von dem Käufer, (weil solches im Kauf a»

bedungen ist) bezogen werden solle. Zürich, Lucern und Glarus nehmen die Sache in den Abschied. Absch

441. in. 14«. (1627.) Landammann Abhberg berichtet, daß ihm der Landvogt angezeigt habe, daß vo««

der wegziehenden Hinterlassenschaft des Ottenholz ein namhafter Abzug erhältlich wäre, wenn er den Erbe»

um den Antheil eines jeden zu erfahren, die Eidespflicht auflegen könnte. — Dein Landvogt wird von de««

katholischen Gesandten befohlen, das Inventar der ganzen Verlassenschaft ausfindig zu machen und, we»>«

sich die Erben weigern sollten, jene ernstliche Nachforschung vorzunehmen, damit der Abzug nach Brauet

und Gewohnheit bezogeil werden könne. Absch. 452. Ii. 141. (1628.) Der Landvogt im Thurgau hc>«

voil Jungfrau Agnes Rugg von Tanneck, die zu ihrer Base nach Ravensburg für eine Zeit lang cu>«
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Besuch verreist ist, vielleicht nicht, um sich beständig daselbst aufzuhalten, und ihr Gut noch im Land gelassen

^ hat, den Abzug genommen und verrechnet. Zürich ist der Ansicht, daß man dich nicht thun dürfe, und

> daß man sie des Abzuges halber ledig lassen solle. Weil der Abzug bereits in die Rechnung gekommen ist,

, Zollen die übrigen Orte nicht davon abstehen und nehmen die Sache in den Abschied. Absch. 470. s.

^ (1630.) Etliche Gemeinden des oberi, Thurgaus, die in des Gotteshauses St. Gallen nieder» und

- ^ Landgrafschaft Thurgau hohen Gerichten liegen, berichten, daß sie seit etlichen Jahren der Abzüge wegen

^ durch Neuerungen beschwert werden, und daß dcßhalb viele Erbschaften sowohl auf Seiten der Landvogtci

^ -i.Hurgau als des Fürstabtes von St. Gallen in Arrest liegen. Man möchte sie von diesen Neuerungen

- befreien und die beiderseits angelegteil Arreste aufhebeil. Sie würden gerne sehen, wenn man des Fürstabtes

^ von St. Gallen neue und alte Landschaft gegen der Landgrafschaft Thurgau passieren und des Abzugs

^ halber gegen einander compensieren wollte. Weil sie aber dieß nicht wohl zumuthcn dürften, so gehe ihr

x Ansuchen nur dahin, daß sie und diejenigen, welche in des Fürstabtes Niedern und der Landgrafschaft hohen

>>Richten ansäßig seieil, gegen einander von dein Abzug befreit werden möchten. — Dieses Ansuchen wird

^ bei, sauctgallischcn Abgesandten mitgetheilt und dabei der Wunsch ausgesprochen, man möchte den Untcr-

^ Thailen, weil sie zu allen Theilen in dein Bezirk des Thurgaus und unter der hohen Obrigkeit liegen, diese

^ Beschwerde erlassen. — Die Abgesandten antworten — zwar ohne Befehl — daß der Fürstabt kaum ein-

^ willige,, werde, weil aus diese Weise die Unterthanen in seinen nieder» Gerichten allein frei gelassen, die

^ andern aber an den Orten, wo er die hohen und die Niedern Gerichte habe, beschwert verbleiben müßten,

^ was eine große Ungleichheit wäre, die der Fürstabt nicht gestatten könne. Wenn man aber darauf bedacht

h wäre, die Landgrafschaft Thurgau und des Gotteshauses St. Gallen Landschaft mit hohen und nieder»

g Zuchten gegen einander des Abzugs zu entlassen, so würde solches dem Fürstabt wohl nicht zuwider sein,

sie denn früher Befehl gehabt hätten, dazu einzuwilligen. — Nachdem man sich in den Instructionen

^ umgesehen und zugleich in Betracht gezogen hat, daß es nicht thunlich wäre, die viel größere thurgauische

l Landschaft gegen die sanctgallische gänzlich zu entlassen, lind weil die sanctgallischen Abgesandten in obigen

^ Entwurf einzuwilligen nicht bevollmächtiget sind, so weiß man den Unterthanen dießmal nicht besser zu helfen

^ als die beiderseits angelegteil Arreste aufzuheben, wobei aber jeder von den Interessierten vorher gebührende

^ Vollung thliir soll", sodann alles Ucbrige für dießmal einzustellen und zu erwarten, wessen sich der Fürst-

abt künftig entschließen werde. Absch. 546. g. I I 5k. (1636.) 1. Weil die Abzüge früher auf „glimpflich

-Ebenen Bericht" von den Obrigkeiten hingegeben worden sind, etliche Orte aber jetzt finden, daß dieß zu nicht

^'M'Ulgeni Schaden gereiche, indem die Obrigkeiten oder die Ihrigen, wenn sie etwas Gut aus dem Thurgau

^ ^'gziehen, die Abzüge geben müssen, so nimmt man dieß in den Abschied, um zu Rathe zu gehen, wie man

^ " künftig anders machen könnte. 2. Ebenso werden etliche Punkte, wie die obrigkeitlichen Unkosten zu ver-

^ "lindern und das Einkommen zu vermehren sein möchte, in den Abschied genommen. Absch. 788.1. 144.

^ ' ^8.) ^ betreffend die Abzüge im Thurgau, in den Abschied genommen worden ist, damit

auf nächster Zusammenkunft zu Badeil darüber einen Beschluß fasse, soll Zürich die Gerichtsherreil im

^ ^Blrgau, welche sich am allermeisten widersetzen, citieren, auf selbigem Tag mit ihren Gewahrsamen zu

^ scheinen. Absch. 864. o. sS. auch Art. 120.) 14.I. (1641.) Es wird darauf aufmerksam gemacht,

^ daß die Abzüge im Thurgau ein Namhaftes ertragen, so daß, obwohl durch „glimpfliches Vorgeben" den

^nchtzhxrrx,, dieselben übergeben worden, die Obrigkeiten ihre Stimmen wohl wieder zurücknehmen könnten,

^ dieß von etlichen Orteil bereits geschehen sei. — Der Anzug wird in den Abschied genommen. Absch.
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953. 55. litt. (1641.) Etliche Orte haben ihre Stimmen wegen der Abzüge im Thurgau wieder a ^

sich gezogen. Die Sache wird nochmals in den Abschied genommen, damit die gedachten Abzüge insgesamt ^
wieder zu der Obrigkeiten Händen gebracht werden. Absch. 955. vv. 147. (1641.) Es wird von de ^

katholischen Gesandten für gut erachtet, die vor Jahren mit Geschwindigkeit erwirkte Befreiung von de> '

Abzügen wieder zurück zu ziehen. Da aber etliche Orte ihre Stimmen noch nicht zurückgenommen habe« ^

so soll auf die nächste Conferenz darüber instruiert werden. Absch. 959. 5. 148. (1641.) Die Mehrhei ^

der katholischen Gesandten gibt hinsichtlich der Abzüge die Erklärung, daß der Landvogt fortan zu HandS ^
der Herren und Obern von allem Gut, welches erbsweise oder auch auf anderm Wege aus der Landgra>

schaft gehe, den Abzug zu beziehen habe. Wenn aber jemand außer der Befreiung, welche vor Jahren M' ^

Geschwindigkeit ausgebracht worden und deßwegen anjetzt wieder wohbefugter Weise cassiert wird, etwas dawide '

einzulegen haben möchte, kann er es bei der nächsten Zusammenkunft vorbringen. Absch. 962. s. 14t! ^

(1642.) Lucern, Uri, Schwyz und Untcrwaldcn erklären instructionsgemäß, daß sie den Abzug sowohl von er ^

erbtem und verfallenem, als „ererbendem und nachfallendem" Gut zu Händen der Herren und Obern beziehe '

lassen werden. Glaubt der eine oder andere Stand dein Thurgau gegenüber freizügig zu sein, so soll r ^

seine Befugsame den Obrigkeiten darthun. Die Gesandtschaft von Zug, obwohl ohne Instruction, schlief

sich unter Ratification obigen vier Orten an. Aus den: thurgauischen Landbuch werden Auszüge dein Ä

schiede beigelegt, wie einige Orte die Abzüge zu nehmen im Brauch haben. Absch. 970. i. 13tt. (1643 '

Da einige Orte die Abzüge wegen Arbon bereits erlassen haben, wird zur Disposition der Herren ui>' '

Obern in den Abschied genommen, wie man sich künftig wegen derselben verhalten wolle. Glarus nimii>

auch das Vergangeile in den Abschied. Absch. 1007. px. 131. (1645.) Der Landvogt hat 1800 fl. vol

einem Abzüge in Rechnung gebracht, den er für das verkaufte Freigut Maininertshofen dein Junker Scheid

abgefordert und bei dein Käufer Georg Joachim Stauder verarrestiert hat. Wegen dieser Sache ist vol

dem Bischof von Basel für den genannteil Junker eine Jntercession nebst einem offenen Schein eingelangt

Das Geschäft wird in den Abschied genommen und inzwischen dem Bischof in einem verschlossenen Recephl' ^

berichtet, daß man sich bei dem Landvvgt über die Sache erkundigen und ihm nächstens etile Antwort schicke!

werde. Dem Landvogt wird eine Abschrift des Scheines geschickt und ihm befohleil, den Bericht an Züril!

zu übersenden. Absch. 1069. 2. 132. (1646.) Die Ausschüsse der geistlichen und der weltlichen Gericht?,

Herren begehren, daß man sie bei der über 140 Jahre gehabten Abzugsfreiheit belassen möchte. — Di'

Mehrzahl der Orte beschließt, daß es bei der Befreiung verbleibeil und daß künftig jeder Landvogt sich de>

Abzüge halber an das Landbuch halten solle und zwar so, daß von dem Gut, welches ein Gerichtsherr ai>!

dem Thurgau dahin zieht, wo dem Thurgau gegenüber auch kein Abzug genommen wird, der Landvog'

keinen Abzug nchincn soll; auch wenn ein Gerichtsherr liegende und andere Güter in dem Thurgau verkauft'

lind die Zahlung für den Kauf aus dein Thurgau an Orte zieheil wollte, wo dem Thurgau gegenüber de>

Abzug genommen wird, soll er nicht von der ganzen Kaufsummc, sondern allein von dem über die darwl

versicherte und andere rechtmäßige Schulden verbleibenden Rest den Abzug bezieheil; wo aber das Gegenrech

der Abzugsfreiheit stattfindet, soll auch im Thurgau Abzugsfreiheit stattfindeil. Die Gesandten von Schwei

Unterwalden und Glarus können wegen Mangels an Instruction nicht einwilligen, sondern nehmen die Sach

sammt dem eingelegten Memorial in den Abschied. Sie glauben, daß ihre Obrigkeiten der so oft bestätigtet

Befreiung auch nicht zuwider sein und ihre Erklärung darüber bald in die Canzlci Badeil schicken werdet

damit alsdann die Ausfertigung durch den Landschreiber daselbst besorgt werden könne. Absch. 1098. >'
4
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433. (1646.) 1. Da die Stadt Constanz den Vergleich wegen der Abzüge in einem Artikel übertreten hat.
sv wird erachtet, daß der ganze Vergleich gebrochen sei, daß die Landvögte demnach den Abzug künftig ohne
Unterschied von denen von Constanz nehmen sollen. 2. Deßgleichen soll der Abzug von den Angehörigen des
Abtes von St. Gallen in dessen eigener und alter Landschaft auch bezogen werden. Absch. 1098. vv. ISA.
(1647.) Es mird abermals um Aufhebung des Arrestes angehalten, welcher gegen Junker Johann Hart-

> '"ann Schenk von Castel auf sein unlängst verkauftes Gut Mammertshofen wegen des Abzugs gelegt worden
i ist. — Die nach Baden abzuordnenden Gesandten sollen sich bei ihren Obrigkeiten erkundigen, wie sie sich
i dcßhalb zu verhalten haben, indem nämlich berichtet worden ist, daß dieser Abzug bereits verrechnet und
i befahlt sei. Absch. 1128. x. 133. (1647.) Junker Schenk von Castel, der aus dem Thurgau in das
. Bisthum Basel gezogen ist, begehrt unter Vorweisung eines Scheines, daß man ihm gemäß dem letztjährigen
> die Abzüge betreffendenAbschied, die von Landvogt Füeßli verarrestierten 600 Gld. verabfolgen lasse, wie
r denn Zürich hiefür bereits seine Zustimmung ertheilt habe. — Die Mehrzahl der Gesandten nimmt die Sache
< w den Abschied. Die 600 fl. sind von: Landvogt Füeßli bereits verrechnet worden und müssen also wieder
' iwn der Landvogtei oder sonst erstattet werden. Absch. 1163. II. (S. auch Art. 33.) 1311. (1647.) Die
k Amtleute machen darauf aufmerksam, wie sehr den Herren und Obern daran gelegen sei, daß die Abzugs-
b defreiung den Gerichtsherreil gelassen werde, daß mit der Zeit Mißverständnisseentsteheil könnten, wenn die

6'erichtsHerrcn, wie dieß im Reich und i» Oesterreich der Fall sei, auch die Abzüge ihrer Gerichtsuntcrthanen
i> deansprucheu würden. Absch. 1133. M. 137. (1647.) Auf die Anfrage, was für eine Ansicht die katho-
l Aschen Orte in Beziehung auf den Abzug des Herrn Schenk und dergleichen Abzüge hätten, erfolgt kein
l Beschluß, und die Sache wird zum Nachdenken für die Obrigkeitenin den Abschied genommen. Absch.
i ll'B. n. 138. (1648.) Constanz legt Einsprache ein gegen die seilten Burgern auferlegten Abzüge und droht
< "ut Zollerhöhung und Repressalien. Die katholischeil Gesandten geben Auftrag, im Landbuch nachzuschlagen.
I Falls nichts zu finden sein sollte, so würde es doch den Obrigkeiten schwer falleil, von den alteil Bräuchen
s ö" lassen und das, was dein Landvogt Füeßli übergeben worden ist, aus ihren Mitteln zu ersetzen.
' Absch. 1157 k.

14. Zölle und Geleit.
«! a. Zu Eich.
i ^ Art. 139. S. Art. 185.6. ILO. (1627.) Der Abt voll St. Gallen hatte Zll Eich einen neuen Zoll eingesetzt,
t ranker Caspar Schobinger von St. Gallen, welchem daselbst ein Faß „Linwat" niedergelegt worden, die Stadt
li ^ischvfszell und die Gemeinde Horn finden sich dadurch beschwert.Mit Einwilligung der Abgesandten des
f Abtes, der Abgeordneteil von Bischofszell und Horn, sowie auch des Schobinger wird ein gütlicher Vergleich
t öeinachk, mie folgt: Die von Horn solleil alles dasjenige, was sie zu ihrem Hausgebrauch bedürfen, kraft

^ Zu Baden 1558 ergangenen Rechtsspruches führen dürfen. Der Fürstabt soll denen von Horn aus
>' ^uade zulasseil, daß sie allerhand Kaufmannsgüter von Lindau und andern Seestädten nach Horn fertigen.

^agege„ sollen die Schiffleute von Horn von alleil Kaufmanns- und andern zollbarcn Gütern, die gen Horn
? ""d von da über der Herrschaft Rorschach Boden geführt werden, zu Hai,den des Abtes den Zoll nach
ji altem Herkommen zu Rorschach, Steinach oder anderwärts entrichten und deßwegcn wie andere Fahrleute
» dein Vogt zu Arbon, in Beisein eines Vogtes zu Rorschach Gelübd und Eid erstatten, daß sie die Zölle

Inhalt der Gred- und Zollordnung, welche jeder Zeit zu Rorschach ist und sein wird, ohne des Gottcs-
p Hauses St. Gallen Kosten erstatten und sonst thnn wollen, was redlichen Schiffleutcn wohl ansteht. Für
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den Fall, daß sie dieses übersehen sollten, sind dem Fürstabt seine Rechtsame vorbehalten; sonst aber mögc> 5

die von Horn, Kaspar Schobinger, die von Bischofszell und andere Unterthanen des Thurgaus allerlei GM s

deren sie in ihrer und der Ihrigen Behausung zum Gebrauch bedürftig sind, ohne Entgelt und ohne Zo! l

führen, Kaufmanns- und andere zollbarc Güter, welche über des Abtes Lande geführt werden, ausgenommen Z

mit der fernem Erläuterung, daß die Güter, so zu Horn abgeladen werden und daselbst verbleiben ode i

über den See wieder abgeführt werden, und was von Arbon nach Bischvfszcll geführt wird, nach Inhal t

des zu Baden 1558 errichteten Abschieds auch keinen Zoll geben sollen. Das Faß mit Linwat betreffend, V

von den sanctgallischen Amtleuten Kaspar Schobinger abgeladen worden ist, bewilligen die Abgesandten de

Abtes den sieben Orten zu Gefallen gegen Bezahlung des Zolles wieder abzuliefern. Im klebrigen soll e ^

bei dein 1558 zu Baden errichteten Abschied verbleiben und demselben gemäß in allen Theilen verfahrel h

werden. Absch. 441. tu b

d. An der Thurbrücke zu Weinfelden. o

Art. tkt. ^1635.) Die Gesandten werden zu berichten wissen, was Zürich wegen Vermehrung d«ü ^

Zolls über die Thurbrücke bei Weinfelden angebracht hat, und daß man dieß allein deßwegen in den Ab ^

schied genommen hat, damit jedes Ort seine Gesandten darüber auf erste Tagleistung instruieren köm» ^

Absch. 745. tr. (1636.) Ein abermaliger Anzug Zürichs wegen der begehrten Vermehrung dcl

Zolls über die Thurbrücke zu Weinfelden wird hauptsächlich wegen mangelnder Instruction zu Händen de>

Obrigkeiten in den Abschied genommen. Absch. 788. c>.

o. Zu Constanz. n

Art. ILA. (1637.) Tie Stadt Steckborn und die Gemeinden Mammern, Bernang, Ermatingen m» Z

Gottlieben beschweren sich iiber den von der Stadt Eonstanz auf die Victualien gelegten Zoll und bitte», e

man möchte ihnen auf nächster allgemeiner Tagleistnng für die Erleichterung behülflich sein. Absch. 836. l d,

I ti't» (1638.) Der Vergleich, welchen der Landvogt Michael Schorn» mit der Stadt Constanz in BetreÜ 4

des Zolles für durchgehenden Wein, Getreide lind Waarcn den 2. März gemacht hat, wird, weil die Unter- v

thanen des Thurgaus damit zufrieden sind, ans zehn Jahre bestätigt und dem Landvogt geschrieben, denselbc» a

völlig iil Richtigkeit zu bringen. (Von Seite der Stadt Constanz wareil zu dieser Verhandlung deputier! x

Johann Georg Graf zu Königsegg, Herr zu Rotenfels :c. und Balthasar Kalt, Verwalter der Hauptmann' d,

schaff zu Constanz.) Absch. 851. k. (1639.) Da Constanz, welches den Zoll auf dein See bca»' zi

sprucht und den init Landvogt Schorno vereinbarten Zollvertrag nicht besiegeln will, wird an Stadthaupt st

mann, Bürgermeister und Rath, zugleich auch wegen des Prälaten von Kreuzlingcn, ein Schreibeil erlasse». S

Absch. 912. t. IM». (1640.) Landvogt Schorno wird schriftlich ersucht, den Zollvertrag, der durch seil» F

Vermittlung zwischen der Stadt Constanz und der Landgrafschaft Thurgau gemacht wordeil ist, von Sei» d,

der Stadt Constanz auch besiegeln zu lassen und sich zu diesem Zweck nach Constanz zu begeben. Die Ge-s b,

sandten von Schwyz werden ihm mündlich die Weisung geben, er möchte die Stadt Constanz „in unvel-! 3

merkter Form" zu einer Conferenz zu bewegeil suchen, auf welcher die nachbarliche Correspondenz und Ber-I li

traulichkeit gegeil einander befestigt werden könnte. Absch. 931. oo. I ii?» (1643.) Der Landvogt thB b,

mit, daß die Stadt Constanz von dem Wein, der auf thurgauischem Gestade eingeladen, aber nicht ans dere» ti

Botmäßigkeit geführt werde, den Zoll beanspruche. — Constanz wird schriftlich ersucht, davon abzustehc» ! ke

Absch. 1007. x. I <»8. (1646.) Es ist geklagt worden, daß Constanz von den oberhalb der Stadt a»>^ A

thurgauischem Boden in die Schiffe geladenen Waaren Zoll fordere, auch die Schiff- und Handelsleute untel A
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Anwendungvon Gewalt zur Bezahlung anhalte. — Dein Landvogt wird geschrieben, sich mit dem Land¬
schreiber bei erster Gelegenheit nach Constanz zu verfügen und mit Stadthauptmann, Bürgermeister und
Rath daselbst zu reden, daß dieses Verfahren beseitigt »verde, da die Obrigkeiten es nicht dulden könnten.
Absch. 1098. t. 4ttll. (1646.) Auf geschehenen Antrag, daß man im Thurgau auch Zoll nehmen sollte,
iß Mai» der Ansicht, daß es so lange bei dem Alten verbleiben solle, als Constanz und andere Nachbarschaf¬
ten es auch bei dem Herkommenverbleiben lassen. Absch. 1698. ää.

ü. Zu Stein.
Art. 47O. (1648.) Die Stadt Stein hatte von Vieh, das über thurgauischcn Boden, aber nicht

über die Brücke oder durch Stein getrieben wurde, Zoll gefordert.' Auf das Schreiben des Landvogtes, der
darüber Beschwerde führt, wird geantwortet, er möchte in gleicher Art, wie hieher, auch nach Zürich schrei¬
beil, was ihm wegen der netten Zvllforderung der Stadt Stein begegnet sei, und begehren, daß sie die
Ärigei» von solcher Neuerung abwählten oder dafür Briefe und Siegel vorlegen möchten. — Aus der Antwort
^rd „»an entnehmen können, ob die Steiner die Sache aus sich oder auf Zürichs Rath angefangen haben.
Falls der Ammann zu Bernang, welchem wegen des verweigerten Zolls eii, Stück Vieh arrestiert worden
Üh zu Schaden kommen sollte, mag ihm der Landvogt wieder zu dem Scinigcn verhelfen. Absch. 1153. a.

IS. Anstände mit dem Abt von St. wallen.

Art. 47t. (1627.) Der Landvogt im Thurgau klagt, daß die fanctgallischen Verwalter in den
Gedern Gerichten des Thurgaus, wo das Malefizgericht den zehn Orten gehört, dem 1567 errichteten
Ertrag nicht nachkommen und sowohl die Ehebrüche als andere hochsträfliche Sachen nicht für malefizisch
^kennen wollen. — Weil man dießmal keinen vollständigen Bericht hat, werden die genannten Punkte in
e» Abschied genommen; inzwischen soll aber der Vertrag von 1567 fleißig aufgesucht werden. Absch.

^1. i. 472. (1630.) Die thurgauischcn Amtleute bringen verschiedene Beschwerden vor, welche ihnen
bon den sanctgallischeu Amtleuten an den Orten, wo das Gotteshaus die nieder» Gerichte, die Obrigkeiten
^ber die hohe Gerichtsbarkeit und das Malefiz haben, dem zwischen dem Gotteshaus und den regierenden
^rten geinachtenVertrag entgegen, sowie auch „außerhalb desselben begegnen". Als solche Beschwer-
^ werden angeführt: 1) Die fanctgallischen Amtleute wollen nicht zugestehen, daß die Ehebrüche malcsi-

seien und von dem Landvogt in der hohen Obrigkeiten Namen bestraft »verde», während dieselben doch
^ ganzen Landgrafschaft Thurgau laut aller Landvögtc Rechnungen für malefizisch gehalten »verde».
^ Tie fanctgallischenAmtleute unterfange»» sich, dem Inhalt des Vertrages entgegen die malcfizischen

w'evcl nicht mehr in den Gerichte»», wo sie begangen worden und die Beklagte», sitzen, zu berechtigen,son-
Ziehen solche nach Wyl, »vo der Fürstabt die hohe»» und die nieder» Gerichte hat, damit sie die Fehl-

,^e>» „ach ihrem Gefallen strafen und de»» Landvögtendie ihnen gebührenden Strafen entziehe»» können.
'/ Tic lassen sogar Personen aus denselben Gerichten gefänglich nach Whl führen, tvas sonst ohne Beivil-
'guiig des Landvogtes und nach dem früher übersandten Revers nicht geschehen soll. 4) Wenn eine solche

^Aäumdete Person „landtrünig" gewordcn ist, so schlagen die sanctgallischen Amtleute trotz der Protesta-
lvi» des Landvogtes die Hand auf das verlassene Gut, während doch laut Vertrags Alles der hohen Obrig-
^ verfallen ist. 5) Die sanctgallischen Amtleute »vollen auch nicht zugestehen, daß, »venu Einer auf den
Uder» freventlicher Weise schießt, der Landvogt kraft des ihm zustehendcn Malefizes einen solchen bestrafe.
^ Z" Summen Einer im Zorn nach seiner eigenen Mutter mit einem „Bccki" geworfen habe, sei die
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Bestrafung dem Landvogt entzogen und von den sanctgallischen Amtleuten vorgenommen worden. 6)

Hofammann zn Whl habe vor Jahren eigenmächtig ohne vorhergegangene Anzeige oder Ncchtsbvt denen /

Puppikon bei hoher Ungnade geboten, keinem Landvogt mehr zu schwören, während sie doch bisher /

schwören sich nicht geweigert hätten. In diesem Jahre habe der Statthalter die von Puppikon nach

citieren lassen, damit sie ihm huldigen. Diese haben es zwar nicht thun wollen und eingewandt, daß s>^

immer dem Landvogt je zu zwei Jahren zu Weinfelden gehuldigt Hütten. Obgleich der Landvvgt de»'

Statthalter deßwegen geschrieben habe, wolle dieser von der Neuerling doch nicht abstehen. Etliche Thu>^

ganer, die nicht zu der sanctgallischen Mannschaft gehören, habe man eigenmächtig zn der Musterung nais'

Zuzwyl gezogen. — Diese Beschwerden glaubt man nicht unbeachtet lassen zu dürfen. Weil dieselben di»'

Städte Bern, Freiburg und Solothurn, die am Landgericht und am Malefiz gleichfalls Antheil habe>^

auch berühren, so nimmt man die wichtigsten Beschwerden in den Abschied, damit dieselben, wenn die sanc^

gallischen Amtleute sich inzwischen nicht bequemen sollten, auf künftiger Jahrrechnung wieder vorgebracht

werdeil und die Obrigkeiteil ihre Gesandten darüber instruieren können. Absch. 546. u. 173. (1637^

Das Gotteshalls St. Gallen glaubt befugt zu sein, in Lehenstreitigkeiten zwischen dem Lehenhcrrn u»^

Lehenmaili, im Thurgau und anderswo die Lehenlente vor sein Lehengericht zu citieren und den Strc^

daselbst zu erörtern, was früher mehrmals geschehen sei. Dein widersetzen sich aber Landvogt und Ai»^

leutc des Thurgaus als einer beschwerlichen Neuerung. Nachdem man die Begründung der Abgeordnet^

des Gotteshauses einerseits, den Landvogt und die Amtleute andrerseits angehört hat, wird erkannt, da^'

Letztere bei ihrem Posseß und dem alten Herkommen, bei der Judicatur in Lehenstreitigkeiten verbleibet

und daß ihnen von der Gegenpartei die Kosten sollen ersetzt werden. sSpruch Pom 11. MaiZ Absch ^

815. 1. 173. (1637.) Gesandte des Abtes von St. Gallen legen ein Schreiben desselben vor, betreffet

das prätendierte Lehengericht im Thurgau und anderswo. Sie beklagen sich über die Amtleute des Thut'

gaus, weil durch dieselben dem Gotteshause ganz unleidlicher Eintrag in die Lehen und Lehengerichte

schehe, und verlangen, gestützt auf die kaiserlichen Befreiungen und vielfache durch die Eidgenossen de»"

Gotteshause ertheilte Freiheiten, „daß der Fürstabt Lehengericht und Recht ans des Gotteshauses Gru»^

und Boom um des Gotteshauses Eigenthum, und mit seinen geschworeilen Lehensleuten, wo auch dassä ^

bige Eigenthum und die Lehenleute innerhalb oder außerhalb des Gotteshauses Landschaft gelegen, habe»^

und brauchen möge." Nachdem man die einläßlichen Begründungen der Gesandten, deßgleichcn des Land ^

vvgts und der Amtleute und der vier verordneten Ausschüsse des Thurgaus angehört hat, wird iN^ ^

Mehrheit erkannt, daß es bei dem Beschluß vom 11. Mai dieses Jahres verbleiben solle. Zürich, Lucer» ^

und Zug, weil nicht so weit instruiert, nehmen die Sache -eck rotersnäum. Absch. 823. r. 175. (163?1'

Der Landvogt berichtet den katholischen Gesandten, daß der Abt zu St. Gallen aus Anlaß von zwei Lehe» '

ftrcitigkeiten einmal fremde Richter geschickt, das zweite Mal den Beklagteil außerhalb des Thurgaus citiell ^

habe, während sonst alle Lehenstreile im Thurgau von den Amtleuten entschieden worden seieil, von denen d>< ^

Appellation an die regierenden Orte gegangen sei. Der Prälat sei zwar mit seinen Ansprüchen zu Bade» '

abgewiesen worden, habe aber von etlichen Orten eine Revision erhalten, so daß die Sache auf letzter Tagsatzuns

zu Baden wieder zur Behandlung gekommen, aber wegen ungleicher Instruction unausgemacht geblieben st'

In einem Schreiben vom 19. October hatte sich endlich der Prälat an etliche Orte gewendet mit dem M ,

gehreil um Schlitz und Schirm und der Klage über ihm zugefügtes Unrecht. Die Gesandten verweisen d«'

Sache auf die nächste Zusammenkunft zu Badeil. Absch. 836. ä. 17<i. (1637.) Der Lehenstr^ ^
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zwischen dein Gotteshaus St. Gallen und den Amtleuten des Thurgaus wird abermals vorgebracht. Der
zpandvogt verantwortet sich vorerst in Betreff des von dem Prälaten jüngst an Schwyz erlassenen Schrei¬
ens, worin er und die Amtleute „hoch taxiert lind angerührt werden". Die Abgeordneten des Gottes-

Muses halten die ergangene Erkanntniß für kein Urtheil, weil die Sache nie zu Recht geseht worden sei.
si^chlieszlich wird von den Gesandten der sieben regierenden Orte erkannt, daß Landvogt und Amtleute sich
eB Bezug auf gedachtes Schreiben wohl verantwortet und in Allein nur ihre Pflicht gcthan haben. Was
ll^e Hauptsache betrifft, so läßt es die Mehrzahl der Gesandten bei den ergangenen Erkanntnisscn, Nrtheilen
«Pud Ortstiinincnverbleibe». Zürich und Lucern erachten, daß die sanctgallischen Abgeordneten in ihren Probatio-
M'n »iid weiter» Beweisen wohl hätten ferner angehört werden dürfen, und nehmen die Sache in den Abschied.
!»' bsch. 838. n. 177. (1638.) Eine Abordnung des Gotteshauses St. Gallen bringt eine weitläufige Deduc-
ct wn vor, worauf der Streit wegen der Lehcnsachen beruhe, woher des Gotteshauses Rcchtsamcherrühren,
chünd von welcher Beschaffenheit sie seien. Sie versichern, daß sie den Obrigkeiten ihre Jurisdiction nicht

schmälern gedenken, sondern dem Gotteshause nur seine seit Jahrhunderten von ihm besessenen Rechte
Minen wollen. Die fraglichen Lehen seien von der Art, daß sie dem Lehenherrn keinen andern "Ruhen

eilRage», daß ^ Lehenmann schuldig sei, ihm treu und gewärtig zu seil,. Eine andere Quelle des
>t reges sei die. daß von den Amtleuten die Sache so ausgelegt werde, als ob das Gotteshaus eine beson-
e» r durchgehende Jurisdiction auf die Lehen suche. Sie bitten, man möchte die Sache gründlich unter-
^ katholischen Gesandten erklären sich schließlich dahin, auf nächster Taglcistungzu Baden die

ac,e gründlich zu erörtern und Zürich Ztenutniß von diesem Entschluß zu geben. Diejenigen Gesandten,
h rn L)rte bereits ihre Stimmen gegeben haben, machen den Vorbehalt, daß der obige Beschluß dei,selben
,t ">ieu Abbruch thun solle. Absch. 842. m. 178. (1638.) Die lehcngcrichtlichen Ansprüche des Gottes-

^Alei, kommen abermals zur Sprache. Nach Anhörung beider Parteien wird beschlossen, daß
bei der im verwichencnMai von den zehn Ortei, gegebenen Erkanntniß, deren erfolgten Bestätigung

»>wid den ertheilten Ortstimmen verbleiben solle. Dem Landvogt und den Amtleuten wird bezeugt, daß sie
li l dieser Sache aufrecht und redlich gebandelt haben. — Zürich wünscht, daß es bei dem hergebrachten
l Ruössischeu Brauch verbleibe, dergestalt, daß die Verrechtfertigung solcher streitigen Lehen vor dein Ge-
^ ' darunter dieselben gelegen sind, vorgenommen werde, es wäre denn, daß solche Lehen von dem Gerichte
> > au den Prälaten zu St. Gallen und dessen Lehengericht zur Entscheidung gewiesen würden, was
' der vorgebrachten Urkunden bisweilen geschehen sei. Wenn zwischen dein Lchenherrn und dem

MlManii wegen des Lehens Streit entstehe, solle jeder Theil Sähe in gleicher Zahl innerhalb der Eid-
! Rnvsse,, erbeten und von diesen der Streit entschieden werden. Sollten diese in dem Urtheil zerfallen, so
k "'dgr der beklagte Lehcnmann den Obmann suchen: Alles den gemeine» und besonder» Freiheiten, sowie dem

udfriede» ohne Schaden. — Lucerns Gesandtschaft hat den Befehl, beide Parteien anzuhören und der einen
i ^ audern z» dem zu verhelfen, was ihr gehören möchte, aber mit dem Urtheil „nicht so rauh heraus-
> Nähren". Die Sache wird in dei, Abschied genommen in der Hoffnung, daß die beiden Städte nach Er-
! ^gung Gewahrsame sich der Mehrheit anschließen.Absch. 844. I. I7tt. (1638.) Die Abgeord-

"Aen dez Gotteshauses St. Gallen beschweren sich vor den zehn regierenden Orten, daß so viele kaiserliche,
^ ^gliche und eidgenössischeBriefe und Siegel in der Lehensstreitigkeitunberücksichtigt bleiben, und erklären,

R wenn diejenigen Orte, welche ihre Stimmen von sich gegeben haben, dieselben nicht zurückziehen,das
" wshaus das unparteiische eidgenössische Recht anrufen werde, und rufen namentlich den Beistand der
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Schirmorte an. Ferner bitten sie, man möchte doch sie wegen des Easns eines einfachen Ehebruchs S d

hören nnd denselben nicht malefizisch erklären, sondern bei der bürgerlichen Strafe und der Form der ^ ß

träge verbleiben. Die Gesandten beschließen nochmals, daß es bei dem, was die zehn Orte letzten O t>

und die sieben Orte im letzten November sowohl in Betreff der Lehenstreitigkeitcn als der Ehebrüche crka»« Z

haben, sein Verbleiben haben solle. Katholisch Glarus behält sich vor, sich dem Conccpte von Zürich! ^

accommodieren. Absch. 844. im (1638.) Auf die Anfrage des Abtes von St. Gallen, zu v

sich die Orte auf seine gegen den ihm zu Baden (Art. 178, 179) ertheilten Bescheid eingelegte Protestatio ^

nnd Berufung ans das eidgenössische Necht entschlossen hätten, wird geantwortet, daß es bei dem gesälltl g

Urtheil und den errichteten Briefen und Siegeln sein Verbleiben habe, und daß man die Rechte und M L

heilen der regierenden Orte nicht werde schmälern lassen. Lucerns Gesandtschaft will es zwar bei de« t

Mehr bewenden lassen; weil aber ihre Herren und Obern erachten, daß in Beziehung ans die Lehengerich ^

die Sache noch nicht klar sei und sie dcßwegcn noch keinen Entschluß gefaßt hätten, nimmt sie diese Sa«! !

in ihren Abschied. Absch, 851. o. I8l. (1638.) Von dem Prälaten von St. Gallen ist ein Schreib« "

eingelangt, betreffend das ergangene Urtheil wegen des Lehengerichtes im Thurgau und die Bestrafung d !

einfachen Ehebruchs in des Gotteshauses Niedern Gerichten daselbst. Abgesandte des Prälaten protestier« ?

abermals gegen dasselbe und bitten um unparteiisches Necht, widrigenfalls sie sich anderswo darum bcw? '

ben müßten. Ebenso protestieren sie dagegen, daß über den rheinthalischen Weinlauf und den ewigen V«« ^

spruch etwas verhandelt worden sei, wobei des Gotteshauses, das doch auch ein Interesse dabei habe, Z« -

wider dem alten Nebbrief gar nicht gedacht werde. — Die Gesandtschaft Zürichs nimmt dieß einfach in b«

Abschied, ebenfalls die von Lncern; diese ist aber der Ansicht, man sollte in des Prälaten Kosten zusamme« s

kommen, um eine Revision vorzunehmen. Die Gesandten von Uri, Schwhz, Unterwalden und Zug b

trachten die Sache als abgemacht und nehmen nichts in den Abschied. Glarus ist derselben Ansicht, nun««« '

aber die Sache in den Abschied. Absch. 864. I, 1,82. (1638.) Der Abgesandte des Abtes von 6

Gallen begehrt zu vernehmen, ob die Gesandten wegen des thurgauisches Lehenstreites mit besonderm Ä

fehl abgefertigt seien. Der Abt fühle sich durch das jüngst zu Baden gefällte Urtheil höchlich beschul

zumal wenn es dabei verbleiben sollte. Man möchte dafür sorgen, daß ein gütlicher Vergleich zu Sta««'

komme. Der Abt habe beabsichtigt, den Landvogt zu Sargans wegen der Schmährcden zu berechtigt

weil aber die Gesandten von Schwpz angedeutet hätten, es würde, falls der Abt an ihre Obrigkeit de«

wegen ernstlich schreibe, gebührende Satisfaction erfolgen, so möge es für dießmal sein Bewenden habt

— Die Gesandten, in Beziehung auf den Lehenstreit ohne Instruction, nehmen das Vorgebrachte in d«

Abschied. Absch. 874. a. 185t. (1639.) Dem Landvvgt nnd den Amtleuten wird befohlen in Bezieh»«'

auf den in den Niedern Gerichtsherrlichkeiten des Prälaten von St. Gallen begangenen Todtschlag «

keinem Punkte nachzugeben, da alle „Haupt- und anhangende Actiou" den hohen Obrigkeiten gehör«

Absch. 912. v.

»0. Anstände mit dem Bischof von Konstanz.

Art. 181. (1620.) Denen von Basadiugen soll kein Fürschreiben mehr an den Bischof von (!»««

stanz wegen Wiederlösung der Niedern Gerichte ertheilt, sondern dieser bei Briefen und Siegeln gelas?

werden. Absch. 110. o. 183. (1627.) 1) Das Schreiben der Gebrüder Schobinger von St. Gallen ««

die fünf katholischen Orte wird verlesen. Damit die Sache ein Ende erreiche, sollen die Obrigkeiten ih«
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Gesandten auf die Jahrrechnung mit Befehl versehen. 2) Da verlautet, der Bischof vou Coustauz präten¬
diere die Mannschaft zu Arbo», so wird Luccrn ersucht, in der Cauzlci nachzusehen, mit was für Gewahr-
lwnc» man deßwcgcn versehen sei. 3) Weil sodann der bischöfliche Vogt Segesser sich ungereimte und nach¬
theilige Proceduren erlaubt, so soll Lucern durch seine Gesandten auf die Jahrrechnungdemselben ernstlich
Zusprechen lassen. Absch. 431. (Man sehe über den Handel der Schobinger Justizsachen: Verschiedenes
Ar. 88—gg.) H gzp. (1W7.) i. Die Gebrüder Wolfgang und Gottfried Schobingcr von St. Gallen bitten
^"u Hülfe und Rath wegen Erlassung der ihnen von Beat Jakob Segesser, fürstbischöflichcm constanzischem
^ugt zu Arbo», ihres Erachteus unbilligerweise auferlegten Strafe, deßhalb angelegten Arrestes und ergan¬
gener Kosten. Da der Bischof zu Coustauz deßwcgcn geschriebenund unter Andern? auf eine Confercnz
gedeutet hat, so wird für rathsam erachtet, wegen dieser und anderer Sache?? eine» Conserenztag anzusehen,
^u diese»? Ende hin soll je einer voi? den dicßmal anwesenden Gesandten der sieben regierenden Orte auf
^uiiittag de?? 22. August a. K. zu Frauenfeld erscheinen. Wem? dein Fürstbischof Zeit oder Ort nicht be-
^bt, so ex hieß beförderlich Zürich mittheilen. Der Landvogt wird beauftragt, die deßwegeu in?
thurgau angelegte?? Arreste zu relaxieren, wie man denn auch hofft, der Fürstbischof»verde nicht minder
gnädig befehle??, daß die zu Arbo?? angelegten Arreste gleichfalls aufgehoben »verde??, um was man denselben
^»ndnachbarlich ersucht. 2. Weil bei dieser Conserenz Sache?? behandelt »verde?? möchten, welche die Amtleute
"u thurgau berühren, und mau dann »vcgci? des streitige?? Cauvnicats zu Zurzach und über andere Punkte
wehr, welche die Grafschaft Baden betreffen, verhandeln »vird, so wird den? Landschrciberder Grafschaft
Baden besohle??, sich auch nach Frauenfeld zu begebe??. Absch. 435. r. S. Grasschaft Baden Art.

48<jlz. (1627.) Gesandte des Bischofs zu Consta??; erscheine?? Samstag den 28. August. Räch
'Rundlicher Begrüßung lege?? sie ei» Memorial vor, enthaltend etliche Motive und Ursachen, warum die
^>?"lchaft zu Arbo?? den? Bisthum Consta??; zuständig sei. Zugleich äußer?? sie sich, daß die unfreund-

we» Klagen und Umtriebe der Schobiuger nicht wenig befremden. Wenn sich dieselbe?? über die zu Arbo??
wieder sie ergangene Prvcednr zu beschweren gehabt hätte??, so hätte?? sie ai? das bischöfliche Hofgerichtzu
Consta»; appelliere?? und voi? da vermöge des i. I. 1509 zu Zürich errichtete?? Vertrages die Sache nach
Baden vor die Gesandten der Eidgenossen ziehen können. Ii? Betreff der Mannschaft lassen es die Gesand-
te>? bei de?? eingelegte?? Motiven bewendeu. Der Bischof könne selbige nicht falle?? lassen, zumal da er
wiche vo?» den? römischen Kaiser z»? Lehe?? trage laut Lehenbriefs, der erst von? jetztrcgicreuden Kaiser de??

Aug?ist 1626 den? Bischof crtheilt worden sei, darin die Mannschaft zu Meersburg, Arbo??, Thüngcn
w>d Reukirch specificiert begriffe?? sei. Sollte den? entgegen etwas verabschiedet »verde», so müßten sie da¬
wider protestiere??, und der Bischof »väre genöthigt, die Sache au de?? Kaiser als Lehcnherruund ai? die
Kurfürsten gelange?? zu lasse??. — Hierauf läßt man durch de» Landschreiberzu Bade?? und den in? Thur-
gau dch Motive und Gründe, daß die Mannschaft zu Arbo» nicht den? Bischof, sondern de?? siebe?? Orten
Zuständig sei, in Schrift verfasse?? und die Gründe des Bischofs gleichfalls schriftlich widerlegen. — Alsdann
werden zu mehrerer Jusormativn die Gebrüder Schobinger einerseits, Beat Jakob Segesscr, Vogt, wie auch
Ttadtaininann und Rath zu Arbo?? andrerseits in? Beisein der bischöfliche?? Gesandten angehört. Weil diese
k""e>? Befehl habe??, über das Factum disputiere??zu lasse??, sonder?? allein ii? Beziehung auf die Strafe
etwas nachzulassen, so vergleicht mau sich mit denselben dahin, daß die Schobinger diese Sache zuerst vor

Hvfgericht zu Consta»; appellationsweisegelangen lasse??; wenn sie sich durch das Urthcil des Hvfgerichtcs
beschwert finden, so mögen sie nach Inhalt des Vertrages voi? 1509 an die Eidgenossen zu Baden appel-
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lieren, und diese Appellation soll ihnen nicht benommen sein. Die angelegten Arreste sind aufgehoben,!
daß jeder mit dem Seinigen ungehindert verfahren mag. Absch. 441. K. 187. (1627.) In Bezieht
auf das die Mannschaft von Arbon betreffende Mißverständlich bieten sich die bischöflichen Gesandten »-
wenn man ihnen Vermittlungsvorschläge machen wolle, dieselben all rsksrsnänm gern anzuhören. W
nun unter Andern: auch des 1596 zu Baden errichteten Abschiedes Erwähnung gethan worden ist, wo a>»
wegen dieser Mannschaft disputiert wurde, so stellt man den bischöflichen Gesandten als freundlichen M
schlag einen Abschied zu, welcher nichts Anderes enthält, als was in dein genannten Abschiede enthalten >!
Mit Bezug auf die Abstrafung der Knechte, die wider Verbot in den Krieg ziehen, soll es bei dein 6. A
tikel des 1509 zu Zürich errichteten Vertrages verbleiben. Weil dieser Vorschlag aller Billigkeit gemäß >«
so hofft man, daß sowohl der Bischof als die Obrigkeiten sich denselben werden belieben lassen. Absch. 441. «

188. (1627.) Vergleich, die Mannschaft zu Arbon und Horn betreffend, 2. Septembe
1627. Wir von Stätt und Landen der Siben des Thurgöws regierendeil Orthen, nämlich (folgen di
Namen der Gesandten iin Abschied vom 22. August Nr. 441) bekhennend und thun khnnd allermennigkliche»
mit dißcrem Brief: Demnach zwischen dem Hvcbwürdigen Fürsten und Herreil. Herrn Sixt Werne»
Bischofen zu Costantz, Herren der Reichenall lind Oeningen etc. an einein, so danne unseren Herren u>»
Oberen den Siben des Thurgöuws regierenden Orthen an dein andern Theil wegen der von Vogt, Statt
Amman» und Rath zu Arbon, bedcn Gebrüderen, Wolfgang und Gvttfriden den Schowingeren von St. Galle»
bewußter ufgelegter Straf, ein Gspan und Mißverständtiiliß, antreffent die Mannschaft allda zu Arbo«
(darbeh denn auch Horn in gleichem Verstand zu halten ist) entstanden und sich zugetragen, daß solche««
nach Hochgcdacht Ihr Fürstlich Gnaden und unser Herreil und Oberen etc. Ursach genommen, zu Hinll
gung dises Streits einen Conferenz-Tag allhar nacher Frauwenfeld anzusetzen, bcy welchen, dann von Jh«
Fürstlich Gnaden wegen erschinen sind die edlen, vesten lind hochgelehrten Herrn Erasmns Pascha, dä
Rechten Doctor und Cantzler, und Conrad Niccius, Doctor, beed Fürstliche Rhät, und dann wegen Hör«
die ehrsamen Marthe Roschach, Jacob Häringer und Bernhart Pilgert, welche gleichwohl deßthalb nicht«
Sonderbares inoviert, sonder sich allein absonderlich (gleich wie die Ainvält der Statt Arbon) angemell
haben: uff welches, nach dem wir bcederseiths Gesandten uns anheüt dato zusammen verfügt, unsere Moll
ven, Gründ und Ursachen, warumb jeder Theil vermeint, daß ihine die Mannschaft an dißen beeden Orthe»
znstendig sehe, so wol schrift- als »lündtlich gegen cinandercn der Lenge nach fürgebracht und sonsten deß-
wegen vil underschidliche Discurs zu jedes Theils Behelf gebraucht, haben entlichen wir, die eidtgnößische»
Abgesandten, uf Ihr Fiirstlich Gnaden abgeordneten Gesandten Bewilligungzu Hinlegung entstandene»
Mißverstandtsund Erhaltung guter fründtlichen 'Nachbarschaft uf Hindersichbringen und zu beederseit«
OberkeithenRatification und Gutheißen nachfolgend Mittel für billich uild schidlich erkennt und fürge¬
schlagen : Daß es der Mannschafthalb zu Arbon und Horn allerdings wie von Altem har bestohn und
verbleiben solle mit diser außtruckenlichen Erlüterung und Anhang, dieweil unser Herren lind Oberen uill
wir nie ailderst darfiir gehalten, wie auch noch, daß nach Eroberung des Thnrgöw's die Statt und Schloß
Arbon mit Horn und ihren Glideren in den Bezirk der Land-Grafschaft Thurgöüw gehörig, und also vo»
Landts-Schirms-Oberkeith wegen die Mannschaft so wol als zu Bischoffzell Unseren Herren und Obere»
ohne alles Mittel zugehörig gewesen, wie auch noch, laßen wir es nochmahlen bey demselben gentzlich ver¬
bleiben, und disem Werck kein anderen Verstaubt geben, dann daß in zutragenden Fählen, da unser Herre»
und Oberen (darvor Gott sehe) mit Krieg angefochten wurden, daß sy die von Arbo», Bischofzell u»d

/
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Hör» darzu nit minder dann anderen unßercn Herren und Oberen Underthanen im Thurgöüw in ihren
^cschäften und Zlöhten zu brauchen Fug, Recht und (Gewalt haben, wie dann von Alter har geübt und
gebraucht worden ist; der Abstraffnng halber aber der Knechten, so wider Verbot in Krieg ziehen, soll es
beh dem sechsten Articul des Vertrags Anno fünfzehenhundert und nenne zu Zürich ufgericht gcntzlich ver¬
bleiben, hierinnen aber Ihr Fürstlich (Gnaden und der Stift heiter und lnthcr ihre Gerechtigkeiten der
^vbe» und niederen Oberkeiten, des Malefizcs und andere» darzu dienenden Sachen, wie auch denen von
Arbo», Bischofzell und Horn ihre bißhero gehabten Frehheiten, Gnaden, Recht und Gerechtigkeiten der
britische,, Sachen vor- und ußbehalten, mit der auch weiteren Erlütherung,daß die von Arbo», Bischofzell
u»d Hör» sich si, Kricgs-Leufen gar und gantz wider die Stift keineswegs brauchen laßen, noch wider die-
K'lbcn zuchx,,. ^ sich ^tragen, daß nnßer Herren und Oberen (darvor Gott seh) mit Krieg angefoch-

und gleich ein Bischoff oder dero Stift zu Eonstantz sich in demselben Krieg wider sy auch einmischen
U'urdcu, daß dannethin die von Arbo» und Horn kcintwederen Thcils ssichs annehmen, sonder still sitzen und
Ucb neutral halten sollen. So aber künftiger Zeit ein Stift mit Krieg angefochten fwurdes, so sollen die von Arbo»
u»d Horn einem Herren und Vogt von des Bischofs wegen dasclbsten zu Arbo» Hilf zethnn schuldig und
^rlnmdcn sein, in all Weis und Blaß, als andere der Stift Schlößer und Leuth in der Eidgnoßschast
^uen, Herren und Bischof zu Constantz zu Errettung und Schirm des Bistumbs Hilf schuldig und verbun-
^u sind, ungeverlich, der zuversichtlichen Hofnung, Ivan solches abgercdtermaßen an gehörigen Orthen

^'üwlich referiert und des ein und anderen Theils Motiven wol erwogen werden, es werden sowol Ihr
fürstlich Gnaden als unsere Herren und Oberen ihnen solchen Fürschlag belieben und gefallen laßen. Zu
Bühren, Urknnd deßen, so haben wir obbemclten Abgeordneten von Horn uf ihr Begehren dißen Abscheid,
uut des frommen, vesten, nnsers gcthreüwcn lieben Landvogts der Landtgrafschaft Thurgöüw, Jacob Bran-
.^'^rgs, des Raths zu Zug, eignem Jnsigel bekreftiget und verwahrt zustellen laßen. So geben und be-

den anderen Monats Tag Septembris des scchszehcnhnndert siben und zwcntzigisten Jahrs. Absch.
. . Staatsarchiv Zürich.) 18k». (1630.) Sebastian Bilgerin Zweher von Evebach, bischöflich con-
^ ichcher Hofmeister und Obervogt zu Kaiscrstuhl eröffnet nach Ueberreichung eines Credeuzschreibens,der

uide Landvogt habe die nieder» Gerichtsunterthauen des Bischofs in der Gemeinde Egnach um 200
>en ae

habe».
dulden

gebüßt, weil sie mit Bewilligung ihres Vogtes und Pfarrherrn au einem Feiertage Heu eingcthau

biesir der Rath zu Bischvfszell laut alter Vertrüge ohne Einwilligung des Bischofs und
in Einwilligung des NatheS keine neuen Bürger annehmen. Seit 1611 und in Folge des der¬
lei» ^^bens habe sich die Bürgerschaft um die Hälfte vermindert und wegen der Religion wolle nun
schr- ^ Vermehrung der Burgerschaft befördern. Der Bischof habe endlich das Recht, den Stadt-
Ha»; ^ ^^lbst zu bestätigen. Run habe ein ehrlicher Manu sich verlauten lassen, mit seinem ganzen
bissig^ Stelle zu Thcil werde. Der Rath habe aber trotz

Schreiben einen andern vorgezogen. Diese Beschwerdepnnkte werden in den Abschied genom-
' -'lbsch. 5;zg r I tt». (1633.) Wvlfgang Schobinger von St. Gallen bittet, man möchte dem
bogt Segesser zu Arbo» befehlen, daß er ihm die Exemtion gestatten soll und ein Jnterccssivnsschrciben

>vivd ^ lvlches wird ihm an den Bischof von Eonstanz bewilligt, in welchem darauf hingedeutet
^ ' daß, wenn Schobingcr nicht geholfen werde, man den Handel aus künstiger Jahrrechnnngzur Sprache

^rde. Da aber von Noll und Abhberg ohnedieß nach Eonstanz abgeordnet werden, so wird
^ t»ger freigestellt, seine Sache durch diese vorbringen zu lassen. Absch. 628. o.



1528 Thurgau.

17. Matrimo«tial- und Collaturstreit.

Art. Ittl. (1630.) Der Abgesandte des Bischofs von Constanz verlangt, daß die Matrimonial-

und Ehesachen im Tchurgan und Rheinthal, den Abschieden und Verträgen gemäß nnd ohne Unterschied

der Religion, an den Bischof als den Ordinarius dieser Lande gewiesen und von dem bischöflichen Eonsisto-

rium nnd Chorgericht zu Evnstanz benrtheilt werden. — Die Gesandten Zürichs erwidern, man werde

hoffentlich nicht daraus bedacht sein, in consistorialischen Sachen dem geübten Branche in etwas Abbruch

zu thnn. Den Vortrag nnd die darüber empfangene schriftliche Erläuterung des bischöflichen Abgesandten

wollen sie zu Händen ihrer Obrigkeit in den Abschied nehmen, welche darauf gebührenden Bescheid geben

werde. Die übrigen Orte nehmen dieß auch in den Abschied, damit ihre Obrigkeiten mehrern Bericht

erhalten nnd sich darüber nach Nothdurft entschließen können, obgleich dieselben sonst ihres Theils mit dem

Bischof in diesen Dingen keinen Streit haben und dergleichen Sachen jeder Zeit dem Ordinarius zugewiesen

haben. Absch. 546. a. I(1630.) Uli Blum nnd Galli Renter von Altstätten, Bartle Zünder ab

dein Rnppen ans dein Nheinthal und Georg Hngendvbler, Müller im Thooß in der Herren nnd Oberen

hohen nnd der sanctgallischen Niedern Gerichten des Thnrgans berichten, als sie sich mit ihren jetzigen

Hausfrauen hätten verehelichen wollen, habe sich gezeigt, daß Blum mit seiner Hochzeiterin im dritten nnd

vierten Grad der Verwandtschaft, auch in etwas Gevatterschaft gestanden habe, Ritter aber im dritten

Grad verwandt gewesen sei. In welcher Verwandtschaft Zünder gestanden, habe niemand gewußt. In

Beziehung auf Hngendvbler habe sich allein eine Gevatterschaft herausgestellt. Räch bisherigein Branche

hätten sie bei dem Chorgericht zu Zürich die Dispensation eingeholt nnd sich theils zu Zürich, theils im

Thurgau nnd Rheinthal einsegnen lassen. Hierauf habe der Abt von St. Galle» die Rheinthaler wieder

von einander, den Hngendoblcr aber aus den Gerichten bieten lassen. Sie bitten, man möchte bei de»

sanctgallischen Abgesandten sich dafür verwende», daß die getrennteil Eheleute wieder zusammen gelassen

werdcii, Hngendvbler aber der ihm obliegenden Beschwerden entladen werde. — Die sanctgallischen Abge¬

sandten beklagen sich, wie früher schon ans der Jahrrechnung, daß Zürich sich linterfange, die Ehesachen

aus dem Thurgau und Rheinthal vor sein Ehegericht zu ziehen, besonders wenn die beiderseitigen Parteien

seines Glanbens seien. Es sei dieß dem Herkommen des Gotteshauses St. Gallen, den alten Abschieden

und Mandaten gänzlich zuwider. Die Ehesachen im Thurgau sowohl als im Rheinthal gehörten vor de»

Bischof zu Evnstanz und nicht gen Zürich. Zum Beweis dessen legen die Abgesandten einen Auszug unter¬

schiedlicher Abschiede vor. — Der Abgesandte des Bischofs dringt darauf, nichts Präjudicicrliches einschlei¬

chen zll lassen. — Zürich erklärt, daß es in die beigebrachten Abschiede nie eingewilligt habe. Mit Bezug

aus die gedachten streitigen Ehen ans dem thurgau und Rheinthal habe es nur gethan, wozu es befugt

gewesen sei. Die übrigeil Orte möchten ihm an der schon lange bestehenden Hebung keinen Eintrag thn»

und es dem Landfrieden gemäß, was seiner Religion anhängig sei, verrichten lassen. — Rachdem die sanct¬

gallischen Abgesandten und Zürich repliciert haben, geben die katholischen Orte folgenden Spruch:

„ Ob nun wohl linser Getreue Liebe Eydtguoßen von Zürich zne ihrem Behelf und Bescha¬

llung einer z>ci85w8nni vil nnderschidliche Actus und Persohnen sürgezeigt, welliche eine lange Zeit hero dc>^

Ehegricht bei ihnen besnvcht habend, darnnder aber auch behgebracht worden, daß vil derselbigen wider¬

sprocheil nnd gar widerthriben, etliche aber geduldet worden in gneter Hossnnng und Meinung, die unsere

Gn. Herren lind Obern gehabt, daß es sürohin nit mehr geschechen solle, und nun zne Ehren znegelasse»

worden, iilinaßen da» solichs den Abscheiden nnd Mandaten im Rhinthal von Anno 1532 und sidthcrv s»'
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^ohl, salsj auch dem großen Vertrag von Anno 1532 im Dhurgenw und Abschyden cntzwüschcndt deß Fürst¬

lichen Gottshauses St. Kassen Undcrthanen und derselbigen äo Anno 1585 gentzlich zucwidcr ist, und dero-

^cgen, was etwan nnsere Amptleüth init bewilligten Citationcn auß ungleichem Vericht und Meinung möch-

te»t deine zuewidcr und ohne unserer Herren und Obern Wüßen oder Guethcißen verhandlet haben, uns

u> khein Weiß an unseren oder jemaudts habenden Frey-, Rechten und Gcrechtigkhciten laut Landtssridens

»> obbemcldten Abscheiden, Mandaten und großen Vertrag Rachtheil bringen kan noch soll: Dahcrv es

lürvhin bey obbemeltcn Abscheiden, großen Vertrag und Mandaten dissahls gentzlich bstan und pleibcn

l»ll; also daß bey höchsten Strafen an Ehr, Leib und Guct keiner unserer Underthanen, was Religion er

^»ch seye, jemaudts Anderen eitleren oder selbsten an fröinbdes Ehegricht laufen oder gehen solle, als

allein gahu Coustantz, dahin sie dan vil bemelte Abscheydt, Vertrag und Mandaten weysend. Gepictend und

spickend auch hicmit unseren Ambtleüthcn, Landvögten, LandschrcHk'er», Landammann und Anderen, so

^"hl im Thurgeütv als Nheinthal bei höchster Ungnad unserer gncdigen Herren und Obern, daß sie in

künftig nimmermehr kein Citation wider dißere nnsere Erkhantnuß an andere Ehegricht gebeut, zue-

laßeut noch gestattendt in khein Weiß noch Weg, sonder alles höchsten Fleiß und Ernsts nf solichc Sachen

l^end, und dißere unsere Erkhantnuß wahr, vest und unverbrüchcnlich zuc halten verschaffe». Damit aber

»»lere getreüwen lieben Eydtguoßen von Zürich gespühren mögent, daß tvir ihncit gern, was erleidcnlich

zue Gefallen ihnen möchtend, als erpietend tvir uns bey dem Hochwürdigen unseren Gnedigcn Für-

l^n und Herren, Hrn. Bischof zue Cvustanz und Abte zue St. Gallen durch unsere Jntcrcession so vil zuc

»Mnögen und zuc erhalten, daß die dismahls von ihnen, den Herren von Zürich entzwüschend obaugezog-

'^» Klegeren zugelaßne Ehen in ihrem Werdt und Weßen verpleiben mögend, doch daß es alsdan und

damit geendet und fürohin nit mehr gestattet werden, sonder dißer unser Erkhantnuß und Erleütherung

lurbashm ohne einichen verlieren Eintrag Volg und Statt bescheche, und deroselben nichts feruers zucwidcr

^'handlet, sondern nachkhvmmen werde.

Und deß alles zue ivahren, vesten Urkhund, so hat der edel und vest unser gethreüwe, liebe Landvogl

^ Landtgrasschaft Thurgeüw, Johann Escher, deß Raths und Oberster über das Statttendlin zuc Zürich,

l^» eigen Secret Jicsigel in Unser aller Rainen öffentlichen gehenckt an dißeren Brief, der gebeii ist

^ stbenden Ätonathstag Novembris, als man nach unsres Lieben Herren einigen Erlößers und Seelig-

»>achers Gcburth gezelt hat scchszechen hundert und dreißig Jahr.

Zürich hat sich nicht versehen, daß man in dieser Sache, wegen deren nichts zu Recht gesetzt worden,

^ lo fortschreiten werde; es protestiert gegen diese Erkanntniß, so wie gegen alles dasjenige, was man mit

^» Mehr in Religionssacheu und in Sachen, die den Landfrieden betreffen, beschließen möchte, und auch

^»i»>entlich gegen das, was wegen des Collaturrechtes verhandelt worden ist. Dasselbe geschieht von Seite

^'"» evangelisch Glarus. Die katholischen Orte verwahre» sich ihres Theils gegen diese Protestation und

klären, daß dieselbe ihrem llrtheil nichts benehmen solle. Zürich und die katholischen Orte nehmen die

bo» ihrer Gegenpartei vorgebrachten Beweise in den Abschied. Absch. 543. <1. I(1339.) S. Absch.

a. jZ33(1.) Zürich hatte in einem Schreiben vom 24. Rovembcr die jüngste Verhandlung

^ stchs katholischen Orte zu Frauenfeld eine unförmliche Procednr genannt, dawider protestiert und sich

"»l ein unparteiisches Recht berufen. Die katholischen Gesandten sprechen über diescs Verfahren ihr Be-

^'»lden aus und heben hervor, wie Zürich nach Bcrnang unlängst einen Prädicanten geschickt und dem Land-

befohlen habe, denselben einzusetzen, ohne daß der Abt von St. Gallen etwas davon wußte, und wie
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es den vom Abt nach Altstätten gewählten nicht habe anfziehen lassen. — Es wird Zürich schriftlich g'daz
antwortet, die frauenfeldische Handlung stütze sich ans alte Dokumente und Briefe, die man nicht ha>z„
„widertreibcn" können. Sodann gebe der Landfriede und der große Vertrag von 1532 genügenden
schlnß, so daß Zürich sich vieler Mühe hätte entheben können. Schon lange habe man gemerkt, daß Zür^,
in Landfriedens- und Neligionssachcn sich für die eine, die übrigen Orte für die andere Partei halte,
es den Landfrieden nicht nach seinem Inhalt und den alten Acten zuwider auslege, was man nicht gestHrb
ten könne. Sie senden Zürich eine Gegcnprotestation. — Damit der Fürstabt von St. Gallen und dsjch
Amtlente im Thurgau und Rheinthal nicht etwa zweisel», ob, was zu Franeiüeld verhandelt worden, ve^y
zogen werden solle, wird an das eine und andere Ort das Nothwendige geschrieben. Absch. 549. )vib

(1631.) Es tvird der Streit zwischen Zürich und den fünf Orten wegen der zu Frauenfeld ergebet
genen Erkanntniß zur Sprache gebraut. Die katholischen Orte beschweren sich über die Protestatio»
Zürich gegen die von ihnen zu Frauenfeld erlassene Erkanntniß wegen der Collatnren im Rheinthal »»den
der Matrimonialsachen im Thurgau. Sie geben nicht zu, daß jene Erkanntniß wieder Gegenstand ei»<--
Verhandlung werde, gestatten aber Züricb, seilte noch nicht vorgelegten Documentevorzulegen. Es wüau,
verabschiedet, daß solche Vorlegung der Beweisthümer von ihm nicht als neben einer Partei vor dem Ri^ch
ter, sondern jedes Theilcs Rechten ohne Schaden zu geschehen habe, und daß die Gründe jedes Theodor
allein von den uninteressiertenOrten zu einem Bericht ohne Fällung eines Unheils angehört werden sollte«
Zürich erklärt auch, daß es bei obschwebender Verhandlung und andern die 'Religion berührenden Sach'blo
die fünf Orte nicht als 'Richter anerkenne, und daß es nicht zugeben könne, daß in dergleichen Sachen »ai>oi
der Plnralität der Stimmen und Orte votirt werde. Hierauf theilt Zürich nach unterschiedlichen Re!to!
und Gegenreden seine Documenteund sernern Beweisthümerin Anwesenheit der constanzischen und diu,
sanctgallifchen Abgesandten ausführlich mit. — Der Abgesandtedes Bischofs von Constanz legt eine schritt
liche Protestationein, daß nichts verhandelt und verabschiedet werden möchte, was der Erkanntniß v^r
Franenfeldund der geistlichen Jurisdiction des Bisthnms Constanz nachtheilig sei. Deßgleichen protesüHli
der sanctgallische Abgesandte, erklärt, daß er von dein Fürstabtc keinen Befehl habe, sich in eine Disputation
einzulassen,sondern allein anzuhören, ob etwas Neues und was vorgebracht werde. Der Abt erwarte, dtze^
die ergangene Erkanntniß lind die vielfältigen Briefe in Kraft verbleibeil werden. Hierauf legt der AbM
sandte seine Gewahrsame und Documente auch vor und gibt über das Eine und Andere Bericht. — Zliüche
übergibt seine weitläufig vorgebrachten Deduclionen in Betreff der Collatnren im Rheinthal und der Ä'T«
trimvnialsachen im Thurgau und Rheinthal schriftlich, die katholischen Orte ihre Antwort und Widerlegt'»
Schließlich beruft sich Zürich den fünf Orten gegenüber auf ein unparteiisches Recht zu gleichen Sätzen
der eidgenössischenBlinde und des Landfriedens. Ueberdieß protestiert es auch wider die ganze Verhandle
von Frauenfeld, besonders wider die Besiegelung derselben durch den Landvogt Escher, deßgleichen ge^v
das von dem Abt zu St. Gallen in seinen Niedern Gerichten des Thurgans und Rheinthals Publicity
Mandat. Weil die Gesandten der fünf katholischen Orte das Rechtsbot nicht annehmen wollen, so drüt>
Zürich ernstlich darauf, daß mit der Executiv» der Erkanntniß von Frauenseld innegehalten und alle HaM
lung dem in solchen Fällen üblichen Branche gemäß bis zu Austrag der Sache eingestellt werde, jt-»
Theiles 'Rechten ohne Schaden. An allem Unheil, das aus der Nichteinstellung entspringen könnte, »'H'
Zürich keine Schuld tragen und dagegen protestiert haben. Zugleich ersucht Zürich die uninteressiert
Orte Bern, Basel, Freiburg, Solothnrn und Scherfhausen, vermöge der eidgenössischen Blinde und d
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Landfriedens ihm zu dem unparteiischen eidgenössischenRechte zu verhelfen. Die uninteressierten Orte stellen
^ as Ansuchen, daß beide Theile um des Friedens und der Einigkeit willen ihnen gestatten möchten, Mittel
.»u lucheu, durch welche der Streit gütlich beigelegt werden könnte, jedoch den Rechten jedes Theiles mibe:
1 ladet. Die Gesandten Zürichs wollen dieser gütlichen Jnterpositionnicht entgegen sein, zumal sie verhof-
len, dieselbe bei ihren Herreit und Obern verantworten zu können. Die Gesandten der fünf katholischen Orte
.a'cn keine Pollmacht, sich gütlich oder rechtlich einzulassen.Sie sowohl als die Zürichs verdanken die an-

'vtene Jnterposition und gehabte Mühe. Schließlich werden beide Theile durch die uninteressierten Orte frcnnd-
^ ah ersucht, alles in Stille und Ruhe verbleiben zu lassen. Absch. 550. li. I (1631.) S. Absch. 552. u.

(1031.) S. Absch. 553. u. NM. (1631.) S. Absch. 555. 5. NM. (1631.) Der im vcr-
Januar errichtete Abschied tvird verlesen. — Zürich zeigt an, was für und wie viel weitere Be-

'«sniittcl es in den Matrimonial- und Collatnrsachcn vorzubringen habe. Es will nicht dagegen sein,

^aß dieselben in Gegenwart der bischöflich-constanzischen und der sanctgallischen Abgesandten verlesen wcr-
^ ^i, behält sich jedoch vor, daß es nicht gesonnen sei, sich denselben gegenüber zu einer Partei zu machen.

Die fünf Orte wollen ihre Erkanntniß von Frauenfeldaufrecht erhalten wissen und Zürich gegenüber
" ) keine Partei sein; sie glauben, daß sie mit Bezug ans jene Erkanntnisse wohlbefugtund rechtmäßig

^ )andelt haben, und können sich deßwegcn in keine Disputationoder gütliche Verhandlung einlassen. Wenn
bischöflich-constanzischenmW den sanctgallischen Abgesandten etwas erhalten werden könne, wollen sie

lMos ^hegen sein. Es wird alsdann der bischöslich-constanzischeGesandte angehört. Dieser erklärt,
.. ^ beauftragt zu sein, anzuhören und zu protestieren, wenn etwas den Rechten seines Herrn Nachthciligcs

^,^^bracht werde. Nach demselben begründet in weitläufiger Deduction mit Berufung aus eine Menge
dt/" Abschieden und Briefen die Gesandtschaft des Fürstabtes von St. Gallen dessen Rechte in Beziehung

^^rimonialsachen im Thurgau, die Collaturen im Rheinthal, die Ehesachen daselbst, dessen Rechte
^ Balgach. Alis die sanctgallischc Deduction folgt der durch Abschiede, Urthcile und

M gestützte Nachweis der Rechtmäßigkeit der zu Fraucnfeld geübten Judicatur. Diesen rcpliciert
lbhab'^^"btschaft weitläufig, zuerst ans dasjenige, was die sanctgallischen Abgesandten vorgebracht
dt, ^""ch den fünf Orten. Schließlich ersucht Zürich die unparteiischen Orte, ihm den fünf Orten
l'Dew^^ Rechte zu verhelfe«, und daß bis zu Austrag der Sache Alles iu den vorigen Stand gestellt
üHa»^ . wider Verhvfsen Alles nichts verfangen sollte, sei es gesonnen, seine evangelischen Untcr-

billigen, mehr als hundert Jahre geübten Posseß bis zu der gebührenden Erörterung der

u»»u b ^ einzusetzen. Gegen alles Unheil, das aus dieser Handlung entstehen könnte, wolle Zürich nochmals
i n„d ^ ^ protestiert haben. Darauf erwidern die Gesandten der fünf katholischen Orte ausführlich; sie

W'ssteä ^ ^'^stcht, daß diese Sache keines Rechtes bedürfe. Da sie ohne Instruction seien, wollen sie Zürichs
^ ^sbegehren ihren Obrigkeiten heimbringen. Falls gegen die Erkanntniß von Frauenfeld etwas vorge-

würde und daraus Unheil entstehen sollte, protestieren sie ihrerseits, daran keine Schuld zu tragen,
^est """dressierten Orte, welche sich erinnern, daß der König von Frankreich sie ersucht hat, diese Streitig-

. Rundlich beizulegen und selbst sich dazu alles Guten anerboten hat, machen folgenden Vorschlag-. Bis
".M ""^künftige Jahrrechnung zu Baden soll eine Gencralsuspension eintreten, da hoffentlich die Erbitte-

^ ^'"üther inzwischen etwas abnehmen werde und Mittel gefunden werden, wodurch dein Streite in
""^chkeit abgeholfen werden könnte. Bis dahin können die vacanten Pfarreien im Rheinthal von den

" gelegene,, P,ghj^„,en „uch dem Landfrieden genugsam versehen werden. Dich alles soll aber den
' 192
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Rechten Zürichs, der fünf katholischen Orte, des Bischofs von Constauz und des Abtes von St. Galle»

nicht nachtheilig sein. Inzwischen soll auch von keinem Theil etwas Ungutes oder Thätliches vorgenommen

und sollen die Unterihancn ernstlich zur Ruhe geinahnt werden. Auf die bevorstehende Jahrrechuung wird

alsdann jedes Ort seine Gesgndten mit hinreichender Instruction versehen. Sie erklären zugleich, daß sie

instruiert gewesen seien, den Recht Begehrenden zum eidgenössischen gleichen Rechte zu verhelfen. Die Ge¬

sandtschaft Zürichs dankt den Gesandten der uninteressierten Orte, wiederholt ihre Protestatio!! gegen die

Erkanntnis; von Frauenfeld und nimmt das Gnrachten der uninteressierten Orte zu Händen ihrer Herre»

und Obern in den Abschied. Dasselbe geschieht von den fünf katholischen Orten und katholisch Glarns.

Der bischöflich-constanzische Abgesandte wiederholt seinen bereits eröffneten Beseht sammt beigefügter Prote¬

station. Die sanctgallischen Abgesandten erklären, der Fürstabt habe bereits dafür gesorgt, das; die Prävi-

ealnren Altstätten und Bernang durch die nächstgelegenen Prädicanten nach Rothdnrft versehen werde».

Sie hoffen, das; das Gotteshaus bei seinen klaren 'Rechten geschützt werde. Wenn dawider etwas geschehe»

sollte, wollen sie in bester Form protestiert haben. Absch. 556. 5. 200. (1631.) Weitläufige Erörte¬

rung des Streites mit Zürich, betreffend die Ehesachen im Dhnrgan und Rheinthal und das Collatnrrecht

im Rheinthal. Die katholischen Orte weisen durch citierte Abschiede nach, daß das Matrimoniale jeweile»

dem Bischof von Eonstanz zuständig gewesen sei, daß die Mehrheit der Stimmen zu entscheiden habe, daß

es nicht rathsam sei, das von Zürich dargcscblageue Recht anzunehmen und ihre alten Rechte in Compro-

miß ziehen zu lasseu. Sie wollen daher bei ihren alten Erklärungen verbleiben. Freiburg und Solvthur»

erklären, daß sie die fünf One bei ihren Rechten nnd bei der wahren Religion schützen werden. Diese Er¬

klärung wird unter Anbietung abfälliger Gegendienste verdankt. — Ans Gefallen der Obrigkeiten wird be¬

schlossen, es bei den zwei letzten zu Lucern ergangenen Abschieden verbleiben zn lassen. Sollte Zürich aber¬

mals das Recht anbieten, so kann man solches annehmen gegen die Zusicherung, daß den fünf Orten ihre

Rechte ungeschmälert bleiben. Zürich soll aber um kategorische Erklärung ersucht werden, ob es die Ver¬

träge und Abschiede, die kraft des Landfriedens gemacht worden sind, halten wolle. Ist keine kategorische

Antwort erhältlich, so wird man mit der Sache nicht eilen, sondern mit den übrigen katholischen Orte»

'Rath Pflegen. Sollte das Geschäft auf eine spätere Zeit verschoben werden, so will man sich dem nicht

widersetzen, aber immerhin die Rechte der Orte vorbehalten; sollte es aber so weit kommen, das; es sich

um die Wahl von Sätzen und eines Obmanns handelte, so sollen die Gesandte» von ihren Herren und

Obern Weisung über ihr Verhalten sich geben lassen. Wenn die uninteressierten Orte bei den Parteien

etwas ausrichten können, so wird man dem auch nicht entgegen sein, insofern es ohne Nachthcil für die

bestehenden Rechte geschieht. Im Uebrigen läßt man es bei dem Landfrieden und den andern das Mehr

und die Jurisdiction erläuternden Acten verbleiben. Absch. 560. -r. 20 >. (l63>.) Die unparteiische»

Orte ermalmen Zürich und die fünf katholischen Orte, die alten früher vorgebrachten Sachen nnd verdrieß¬

lichen Disputationen nicht mehr zn wiederholen, sondern sich möglichster Kürze nnd Bescheidenheit zu be¬

fleißen. Dabei wird auch hervorgehoben, wie treuherzig der König von Frankreich durch besondere Schrei¬

ben sowohl an die interessierten als an die unparteiischen Orte, deßgleichcn durch seinen Ambassador in

den Bünden, den Herrn du Landö, zn freundlicher Vergleichnng gcrathen habe. Zürich eröffnet, es hätte

gewünscht, daß dieses Geschäft zu Anfang der Taglcistnng behandelt worden wäre, damit der Abgesandte

des Königs von Frankreich und die Gesandten der unparteiischen Orte nicht etliche Tage vergeblich hätten aufge¬

halten werden müssen. Zürich sei au der Verzögerung nicht schuld. Ein neu zur Hand gebrachter im Jahr
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" ^staugener Abschied besage deutlich, daß die Religionssachen in den geineinc» Herrschaften dein Stimmen-

""hr der regierenden Orte nicht unterwerfen seien. Deßhalb und um der früher vorgebrachten Grunde

»MM, djc fünf Orte von der franenfeldischen Erkanntniß abstehen und es bei dem mehr als hnw

r iahrigeii Posseß und dem alten Herkommen verbleiben lassen, widrigenfalls Zürich das eidgenössische

'"cht vorschlagen müßte. Durch die von den fünf Orten der Jndieatur halber eingebrachten Abschiede

^""de nichts bewiesen; dieselben seien von Zürich als der einen Partei des Landfriedens entweder nicht

chchlehciße» oder durch spatere Perabscheidungcn lind durch die spätere Praxis ungültig gemacht worden.

König von Frankreich und den uninteressierten Orten zu Gefallen wolle Zürich die gütliche Vcrhand

"g dem Rechte vorgehen lassen. Die unparteiischen Orte möchten aber, da die fünf Orte bei ihrer frü-

5'r abgegebenen Erklärung verbleiben, sie dahin weisen, daß sie das anerbotene eidgenössische Recht anneb

bis zu dessen Ausführung Alles in den vorigen Stand gesetzt werde. Dabei wiederhole

Much die früher gethane Protestation und behalte sich vor, daß die bewilligte gütliche Verhandlung ihm

seinen Neckten noch sonst schaden solle. Gegenüber der Erklärung der fünf Orte behalte sich

^llich ^ Glaubensgenossen i» den gemeinen Herrschaften vor. Der von den fünf

angezogene thnrganische Vertrag von 1532 sei nicht in allen Punkten, zumal in Bezug auf den 19.

s >kel der ehegerichtlichcn Sachen halber in Kraft verblieben, sondern es seien seit Errichtung desselben

diese», Punkte Acndernngen vorgenommen worden. Zürich sei immer bereit, die Bünde, den Landfrieden

Md die Abschiede zu halte», und glaube, auch in diesem Fall Alles gethan zu haben, was von dem König

Frankreich und den unparteiischen Orten mir Fug von ihm begehrt werden könne. Die katholischen

^üschuldigen sich, daß dieses Geschäft nicht zu Anfang der Tagleistung vorgenommen worden sei.
Orte

^ Erkanntniß von Franenfeld betreffe, so hätten sie als ordentliche Richter und rechtmäßig genrtheilt.

riiid gewillt, sich zu einer Partei machen zu lassen. Wenn mit den Abgesandten des Bischofs

^ de^ Abtes etwas tracticrt werden könne, seien sie dessen zufrieden, und sie würden ihr Bestes dabei thun.
" ^rzng auf die Jndieatur in Neligions- und Landfriedenssachen geben der im Jahr 1531 errichtete

^iede, sowie spätere Rechtssprüche, Verträge und Abschiede genügenden Aufschluß. (Zum Beweis

dir ^ ^ Orte eine ausführliche schriftliche Dednction ein.) Auch die fünf Orte seien gewillt,

terii^^ Landfrieden zu halten; derselbe gebe so klaren Aufschluß, daß es eigentlich keines wei
" Rechtens bedürfe. Gütliche Mittel oder auch das Recht wollten sie nicht ausschlagen, aber mit dem

sta> ^ ^ Entscheidung durch das Stimmcnmehr und des alten Herkommens. Der Bischof von Eon,
^ ^ uninteressierten Orten vorgeschlagene Suspension nicht bewillige und die

^ silnein Abgesandten bereits gethane Protestation wiederhole. Der sanctgallische Abgesandte ist blos
"Ullisrilluin instruiert und hat Befehl, zu protestieren, wenn etwas Präjudicierliches vorgenommen

l>u unparteiischen Orte ersuchen Zürich und die fünf katholischen Orte, daß sie ihnen diese Hand-
ll ohne Vorbehalt übergeben möchten, dein König von Frankreich und ihnen, den uninteressierten Orten,

'^sonder,,, Gefälles. Sie wollen alsdann auf Mittel bedacht sein, die Parteien gütlich zu vergleichen.

mWgt ,mch erhaltenem Befehl ein. Die Gesandten der fünf Orte sind nicht so weit instruiert und

iieu^" dcßhalb Bedenken, weil die Sache mehr den Bischof und den Abt berühre, von denen sie kei-
^ ^rfehl hätten, ihre Rechte zu comprvmitticren. Wenn aber die unparteiischen Orte gütliche Mittel

^^chlagen, so wollten sie dieselben all rokersnllmn nehmen. Was die Jndieatur durch die Mehrheit der
'""ue» in Religionssachcn betreffe, so sei dies; eine ausgemachte, erörterte, vor und nach dem Landfrieden



1534 Thurgan.

festgestellte Sache, die weder einer gütlichen Eoinposition noch dein zweifelhaften Rechte nnterstellt werden könu«'
Würde hiebet ein schädlicher Anfang gemacht, so möchte dergleichen anch an andern Orten versucht werde»'
Sie bitten dcßhalb, daß man sie kraft der Bünde, Verträge nnd Abschiede bei ihren Rechten schütze. — D><
uninteressierten Orte treten nun zu einer Bcrathung unter sich zusammen, deren Resultat das Ansuche»
an Zürich nnd die fünf katholischen Orte ist, sie möchten dem König von Frankreich, den uninteressierte»
Orten lind dem Frieden zu Liebe die Sache zur gütlichen Tractation ihnen übergeben. Zürich macht sich
dazu anheischig.Tie fünf katholischen Orte, von den uninteressiertenOrlen ersucht, die Sache ohne Vol-
behalt zu übergeben, oder ihre schriftliche Erklärung wenigstens so weit zu moderieren, daß denselben ei.»
Jnterposition möglich sei, bleiben bei ihrer gegebenen Erklärung. In Folge dessen widerruft Zürich die
seinige mit dem Beifügen, daß selbige seinen Rechten nnpräjudicierlich sein solle, und daß es ^>ie unpartei¬
ischen Orte nochmals um das eidgenössische Recht anrufe. Schließlich erklären sich diese dahin: Beid«
Theile sollen vom nächsten Montag an (4. Angelst n. St.) innerhalb dreier Wochen ihre Sätze, wie auch
die Malstatt ernennen und von demselben Tag an innerhalb dreier Monate diesen ihren Rechtsstreit gegen ein¬
ander erörtern und ausführen. Wenn die Sache innerhalb dieser Zeit nicht gütlich oder rechtlich ausge¬
tragen ist, so wird man nach Verfluß der drei Atonale dem Recht Begehrenden nach Inhalt der Blind«
zu seinem Recht verhelfen. Inzwischen soll es bei der zu Baden im Mai gemachten Suspensionverbleibe»
und jeder Theil die Seinigen von Allem, was zu Ungelegenheiten Anlaß geben könnte, abhalten. D>«
vacanten Prädicaturen zu Altstätten und Bernang sollen beförderlich durch Vermittlungder unparteiische»
Orte mit tauglichen Prädicanten verseheil werden. Dieses alles soll aber den Rechten Zürichs nnd der
füns Orte nicht präjndieierlich nnd ohne Schaden sein. — Freiburgs Gesandtschafterklärt, daß für aB
dieses die Ratification der Obrigkeiten vorbehalten sei. Zürich verdankt den Gesandtender nnparteiische»
Orte die gehabte Mühe, und nimmt ihr Project in den Abschied. Eben dasselbe geschieht von den katho¬
lischen Gesandten. Der sanctgallische Abgesandte erklärt, die unparteiischenOrte möchten bei der Bestel¬
lung der zwei Prämaturen also verfahren, daß der Fürstabt damit zufrieden sein könne und des Gottes¬
hauses Rechten und so vielen klaren Briefen kein Abbruch geschehe, oder de». Fürstabt die Mittel gebe»,
daß er ,ei.,e Prädicaturen selbst besetzen könne. Sollte den Rechten des Gotteshauses zuwider gchande»
werde», ,o müßte er, der Abgesandte, dagegen protestieren, und der Fürstabt könnte dergleichen keineswegs
geschehen lasten. (Dem Abschiede ist beigelegt: Der fünf katholischen Orte kurze Deduction) Absch 561.«-
202. (1631.) In Beziehung auf das von den uninteressiertenOrten zu Baden formierte Project wir»
nachfolgende Erklärung den uninteressiertenOrten unverzüglichmitgetheilt: Den fünf Orte., gebühre »ich-
in einer Sache, bei der sie keine Partei seien. Sätze zu ernennen. Die Ernennung solcher Sätze wer"
zweifelsohne dem Bischof und den. Abt zuwider sein. Alan wolle niemand in rechtmäßigen Ansprüche»
das Recht verzagen, v.elmehr ... Dingen, die nicht wohl ausgemacht und nicht altes Herkommenseien det-
gleichen aber das Mehr der Stimmen und die Hoheit in den gemeinen Herrschaften nicht sei Rede u»>
Antwort gebe... In de... Verkommnißder acht alten Orte von 1481 sei die Gleichheit der Orte in Bezie¬
hung auf die gemeinen Herr,chasten ausdrücklich festgestellt, indem es dort heiße- So die Orte Land "e»l5
-,ad,° SchlWr. Lwi- R-n.-n, M- -d-r ander- «-r.lich--i.-n -r°..-r„, chll-n si- nn.-r d.ni°lw. --
°°n M.m 1,-r gl-.ch.nl, unddhch" g-ch-jl, .„-rd-n. zz-i Annahm- d-r Psandjchas, d-r .ilrajich-'
«ad-n Ulo... d-.chl°il-n w°rd-n, da« d°m, was di- M-hrh-i. d-r Eidg.n°ff.n in di-i-r Such- s.-,ni--->
werde, d.e Mu.derhe.t ohne Widerrede folgen solle. Die uninteressiertenOrte möchten Zürich dazu anhal-
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die fünf Orte bei den Bünden und der Gleichheit in den gemeinen Herrschaften zu belassen, widrigcn-
man veranlaßt würde, kraft der Blinde die Theilung der jetzt streitigen Vogteien an die Hand zu

"chmen. Halte sich Zürich durch die Erkanntniß von Frauenfeld für übereilt, so werde der Bischof und
der Abt (jedoch ohne Präjudiz für die Judicatur der fünf Orte) nichts dawider haben, nochmals durch die
ueben oder zehn Orte verhört zu werden. Diese Erklärung möchte Zürich niitgetheilt werden. — Der Be¬
llst des Gesandten von Solothurn neigt sich zur Approbation des zu Baden gemachten Projects. Dem
sandten wird die Erklärung der fünf Orte abgelesen lind mit ihren erheblichen Gründen erläutert in der
'Öffnung, daß Solothurn keine Bedenken tragen werde, denselben beizutreten. Der Gesandte hofft, daß
ieme Obrigkeit über diese Verabscheidung beförderlich antworten und für Erhaltung der allgemeinen Ruhe
^ Möglichstes thun werde. — Da Svlothurns Gesandter erst während der Session angelangt ist, so wird
der Gesandte von Freiburg ersticht, in Solothurn anzukehren und dessen Herren und Obern von allen

'ständen des Nähern zu informieren. — Für den Fall, daß künstig besondere Eonferenzen ausgeschrieben
"-'«den svlltcn, ersucht man Frciburg und Solothurn, dafür zu sorgen, daß die zugewandten Orte, die der
Mehrzahl „ach der neuen Religion angehören, ausbleiben. — Dergleichen ersticht man die beiden Städte
'^Zuschlagen und nach Mitteln sich umzusehen, die der Hoheit und Judicatur der fünf Orte nicht nach-

wären, und durch die man des schwebenden Streites enthoben werden könnte. — Für den Fall, daß
von Zürich und seilten Adhärcnten angefochten werden sollte, werden allerlei Mittel zur Sprache gebracht,

Drüber jeder Gesandte zu Hause berichten wird. — Da es rathsam sein wird, verbündete oder benach-
^ katholische Fürsten tun getreues Aufsehen und allfällige Assistenz zu ersuchen, so läßt man durch Aus-

Pz ^ päpstlichen Nuntius und dem spanischen Ambassador reden. Was überdies; auf schriftlichem
^ gethan werden soll, wird Lucern besorgen.'— Die fünf Orte verdanken den übrigen ihre gehabte

^)e Unverdrvssenheit mit Anerbictung allfälliger Gegendienste. Absch. 563. a. (Man sehe auch
die besondere Unterredung in Absch. 563. oZ 20». (1631.) S. Absch. 568. a. 201. (1631.)

llch die fünf katholischen Orte geweigert haben den jüngst zu Baden von den Gesandten projektierten
i )ied st. Betreff der Matrimonial-und Collatnrsachen im Thurgan und Rhcinthal anzunehmen, so wird
^ ^en, ^e»i Freiburg und Solothurn eine Abordnung an den Bischof von Constanz und den Prälaten
St.Gasten zu schicken, um zu erfahren, wie weit diese Sache zu bringen sein möchte. Es soll denselben

l,a^^eutet werden, was für Unheil entstehen würde, wenn das Urthcil von Frauenfeld durchaus ge-
de>n werden sollte. Bern und Basel willigen ein unter der Bedingung, daß solches den Parteien und

^richteten Abschied nicht nachtheilig sein solle. Die Gesandten von Freibnrg, Solothurn und Schaff-
' obgleich ohne Instruction, willigen ebenfalls ein. Nach erhaltenem Bericht über vas Resultat der

udtschast wird Bern eine andere Eonfercnz der fünf uninteressierten Orte ausschreiben oder eine allge-
^ägsatzung anordnen Absch. 569. a. 203. (1631.) S. Absch. 579. a. 200. (1631.) S.
573. a. 207. (1631.) Zürich eröffnet in Beziehung auf seinen noch schwebenden Span mit den

es begehre, weil die Gegenpartei das anerbotene Recht bisher nicht habe annehmen wollen,

^>^"^riede alw^ der die Religionsfreiheit nnwidcrsprechlich zugebe, neben der prätendierten Judicatur-
ll'icd'"^ Religionssachen gar nicht bestehen könne, eine kategorische Erklärung, ob man bei dem Land-

demselben anhange, fürbaß auch verbleiben und den mehr als hundertjährigen Posseß in
Collatnrsachen gütlich bestehen lassen oder aber ein unparteiisches Recht annehmen wolle.

Competenz der zu Frauenfeld aufgestelltenJudicaturform noch nicht rechtlich erörtert sei und
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Zürich mit den Prälaten zu Constanz und St. Gallen nichts zu thun habe, sei es entschlossen, gedachte"

Posseß wieder aufzunehmen und künftig so lange zu behalten, bis man es mit gebührendem Reckt. was

aber hoffentlich nicht werde geschehe,, können, davon treibe. Die unparteiischen Orte möchten der Wieder¬

einnähme des Posseßes nicht entgegen sein, sondern, so jemand sie daran hindern wollte, allen eidgenössi¬

schen Beistand leisten. Den fünf Orten werde dadurch an ihren Rechten, 'Rutzungen und Gefällen gar

nichts benommen; Zürich begehre blos für sich und seine Glanbensverwandten, bei den, Landfrieden und

was seit der Reformation gebührlich erlangt und hergebracht worden sei, zu verbleiben. So jemand die

Possessionseinnahmc hindern wollte und daraus Unheil entstehen sollte, möge man Zürich keine Schuld bei¬

messen. Weil Zürich gegenüber den fünf Orten Partei sei, nicht aber in Bezug ans die beiden Prälaten,

nämlich des Landfriedens wegen, jene aber nicht zugleich Partei und Richter sein könnten, so bitte es die

unparteiischen Orte bei den Bünden, ihm nunmehr kräftig zu dem begehrten Recht zu verhelfen. Alsdann

werde sich zeigen, das; die von den fünf Orten vorgebrachten Abschiede ihren Zweck nicht erreichen können

und durch andere Abschiede widerlegt werden. Weil Zürich trotz seiner Prvtejtationen und dem Anbieten

des Rechtes so lange hingehalteil worden sei, wolle es sich auch vorbehalten haben, seiner Zeit gebührenden

Ortes die Kosten zu fordern. — Die fünf Orte erwidern, daß sie es bei der zu FrauenfAd gegebenen Er-

kanntniß gänzlich verbleiben lassen und nicht davon absieben können, weil selbige auf den Bünden dem

Landfrieden, authentischen Verträge» und Abschieden beruhe. Damit man aber nicht glaube, sie wollten

jemanden das eidgenössische Recht verweigern, so wollen sie „Zürich des unparteiischen Rechten' gestehen, ob

sie um wohl ausgemachte, erörterte gut- und rechtlich ausgesprochene und beschlossene Sachen des Rechtes zn

sein schuldig und verbunden (seien)"; ob es nicht billig sei, wenn man sich in gemeiner Negierung streitiger

Herrschasten nicht mehr mit einander vertragen könne, zu einer Gleichtheilung zu schreiten. — Zürich repliciert,

es könne in dieser Antwort die begehrte kategorische 'Resolution nicht finden, und sehe mit Befremden, daß

man mit Hintansetzung des rechten Zweckes neue Sachen vorbringe. Man habe weder Fug noch Ursache,

aus Anlas; dieser Streitigkeiten die Theilunq hervorzuziehen. Ebenso wenig stehe in Fraget ob man über

ausgemachte Sachen zum 'Recht zu stehen schuldig sei oder nicht. Zürich begehre nochmals ein gleiches

Recht. - Die fünf Orte geben hierauf wiederum eine Erklärung folgenoen Inhalts: Sie begehren nichts,

als bei dem klaren Buchstaben des Landfriedens, der Verträge und Abschiede zu bleiben und dabei ge¬

schirmt zu werden, weigern sich auch nicht zu Recht zu stehen über bis dahin noch nicht aus

gemachte Sachen, auch nicht über die Frage, ob man schuldig sei, um wohl ausgemachte Sachen das

Recht zn bestehen. Wenn Zürich passende Mittel zu einem Vergleiche kenne,' wie' es behaupte,

so möchte es dieselben mitthcilen; ihre Herren und Obern würden sie gerne 'annehmen, insofern

dieselben ihrer Hoheit und dem Landfrieden keinen Abbruch thun. Zürich erwidert es bandle

sich nicht um die Frage, ob man schuldig sei, um ausgemachte Sachen das Recht'einzugeben!

es handle sich vielmehr darum, ob es den fünf katholischen Orten gebühre, den Landfriede», die Vertrage

und die Blinde allein auszulegen. Zürich beziehe sich nochmals ans die von ihm gegebenen Er¬

klärungen. — Der sanctgallischc Abgesandte erklärt, weil der Fürstabt nicbt wissen könne, wie weit die gib

liehe Vermittlung sich erstrecke und sich auch nicht ersehen lasse, was für einen Allsgang die Prätension

Zürichs wegen der Judicatur haben werde, so habe sich derselbe auch in pnrkionlnri nicht schließlich er¬

klären können und ihn, den Abgesandten, bloß all -rnckisnänin instruiert in der Erwartung, das; die Rechte

des Gotteshauses nicht angetastet werden. — Der Abgesandte des Bischofs von Eonstanz eröffnet, er babe
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^schl, anzuhören, was begehrt werde. Was zu Erhaltung des Friedens in der Eidgenossenschaft ersprieß-

ici, und was der Bischof Amts- und Gewissens halber verantworten könne, dazu wolle derselbe gern

^utribuicrcn. Hieraus lassen die nnintcressierten Orte die Parteien durch einen ansehnlichen Ausschuß an-

ümge», vb sie gestatte», daß nicht allein in Beziehung ans die beiden ersten Streitpunkte, sondern auch in

^»g auf die Judicatur iu Ncligivussachcn etwas prvjectiert werde. — Zürichs Gesaudtscbaft, so weit

^chl instruiert, null den Vors.blag der löblichen Schiedorte, wenn sie etwas für sich selbst projcctieren »vollen,

m leinen Abscbicd nehmen. — Die fünf katholische» Orte lassen es der zwei ersten Punkte halber bei ihrer

Dianen Erklärung verbleiben, daß sie nämlich wohl leiden mögen, wenn die beiden Prälaten sich zu güt-

Mitteln verstehen können. Wenn in Bezug ans den Jndicaturpnnkt ohne Präjudiz für ihre Rechte

^ ihre Hoheit Mittel vorgescblagen »verde», »volle»» sie dieselben nach Inhalt der gethanen Replik an-

"^'u, und »venu sie so beschaffen sind, daß sie selbige heimbringen dürfen, sich serner entschließen. Die luiin-

^ ^liierten Orte, Freiburg und Svlvthurn ausgenommen, erklären, daß sie es, da nach den Erklärungen der fünf

PUe keine Mittel zu einem gütlichen Vergleiche übrigbleiben, bei dem auf letzter Jahrrechnung gemachten Abschied

schlich verbleiben lassen. Demgemäß weisen sicdieSacbc, wievonZürich begehrt worden, vor ein unparteiisches

^tzc»vssisches Recht. Die Parteien sollen innerhalb zwanzig Tage», d. h. bis zun» 23. Januar 1632 n. St.

^ ^ätze und die Malstatt bezeichnen und ans diese Zeit das Recht gegen einander antreten. Was weiter

stichrt »vorden, »vollen sie ZK Händen ihrer Obrigkeiten in den Abschied nehmen. — Freiburg und Solo-

^ ur» erklären sich dahin, sie hätte»» erwartct, daß durch die uninteressierten Orte und die Abgesandten der
klden Prälaten etwas in der Güte außerhalb des Rechtes erzielt würde. Da dies; nicht geschehen sei und

/ "chne »veiter» Befehl seien, »vollen sie die ganze Verhandlung in den Abschied nehmen. — Zürichs Ge¬

schäft läßt sich dahin vernehmen, daß sie es gern gesehen hätte, »venu dieses mühselige Geschäft

üüiinxhx erörtert und beendiget »vorden wäre. Es verdankt den nninteressierten Orten ihre viel-

He» Bemühungen. Dieselbe Erklärung wird von den Gesandten der fünf Orte abgegeben, glcich-

^ mit Verdanknug der von den »»»parteiischen Orten gehabten Mühe und Koste». Absch. »574. ll.

(1632.) Die Gesandten Freiburgs und Solothurns, in Betreff des noch streitigen Handels mit

>>üich Ansicht befragt, theilen niit, sie hätten gern gesehen, wenn der Streit zu gütlichem Austrag

i'is^^ wäre. Da die übrigen Schiedorte ihren Jntent so hoch gestellt hätten, habe man die Sache

^ ^serc Gelegenheit auf sich beruhen lassen in der Hoffnung, die uninteressierten Orte zur Absendung
drojectierten Gesandtschaft in die interessierte»» Orte zu disponiere»». Bern aber habe diese Gesandtschaft

abgeschlagen. Die fünf Orte möchte» Zürichs Rechtbictcn annehme», »vas ohne Gefahr sei, indem

' ^'blirg und Solothnrn sie bei ihren Rechte», bei den Verträgen, dein Landfrieden u. s. w. schirmen »verde».

^ Die fünf Orte verdanken den beiden Städten ihre gehabte Acühe und erklären, durch die Bitten von
. ^b»rg Solothnrn bewogen, »volle man den» eidgenössischen Rechte sich unterwerfen; doch solle jeder

^)ttl ernennen. Die in den Bünden bezeichnete Malstatt sei Einsiedel»; doch lasse man

^ ) Mich Bremgarten oder Bade»» gefalle». Die Sätze mögen den RechtStag bestimmen »»>d beiden Theilen

»»»st Luccrn soll den Anwälten des Bischofs und des AbteS den RechtStag anzcigcn und sie ersuchen,
gehörigem Befehl und mit ihren Rechtsamcn zu erscheinen. Die katholischen Orte sind dabei der An-

^ - daß sch ihr Recht, ihre Gewalt und Hoheit nicht an Zürich übergeben »verde», da diejenigen Sachen, welche
' zu verfechte»» vermeine, schon längst ausgemacht seien oder kraft des Landfriedens erörtert werden

Sie glauben blos darauf antwvrten zu sollen, daß Zürich entweder mit dem Urtheil von Frauen-
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feld übereilt wordeil sei, oder das Gegcnthcil davon zu beweisen haben werden, daß Zürich angeblich sei»?

hundertjährigen Possesses beraubt werde. Alan bespricht sich auch über das einzuschlagende Verfahre«

wenn es zur Wahl eines Obmanns kommen sollte, und hält es für zweckmäßig, von Zürich vorher n»

zu erfahren, was es zu Recht zu setzen begehre, und was es unter Neligionssachen begreife. Absch. 575.'

200. (1632.) Zürich hat an die fünf katholischen Orte bereits die fünfte Mahnung wegen Erwähl»»

der Ehrcnsätzc in dem noch unerledigten Streit ergehen lassen; dieselben suchen aber die Sache nochmN

hinauszuziehen. Es wird Zürich gcrathcn, an die fünf Orte zum Uebersluß noch ein Schreiben abgeb?

zu lassen. Wenn dasselbe fruchtlos sein sollte, so solle Zürich Beri, davon Kenntnis) geben, welches alsd»»

in seinem und der beiden Städte Basel und Schafshausen Namen ein ernstliches Mahnungsschreiben a»>'

fertigen wird mit dein Anhang, man werde, insofern die Erwählung nicht unverzüglich geschehe, dar»«

denken, Zürich in den nun lang begehrten völligen Posseß wieder einzusetzen. Bis die Sache zum Ne»

gekommen ist, soll nach der Ansicht der drei evangelischen Städte mit der Abfordcrung der beiden Pr»V

canten im Rheinthal und mit der Wiedereinnähme selbigen Posseßes durch Zürich innegehalten werden, >»»

die Prüdicanten jedes Thcilcs Rechten ohne Schaden dahin gesetzt worden sind, und weil beide Stäb»

Basel und Schaffhausen, durch solche Abfordcrung sich der Parteilichkeit verdächtig machen würden. Abs^

580. o. 210. (1632.) Auf die wiederholten Mahnungen von Zürich und das Zureden von Frciln»

und Solothurn, kommen die katholischen Orte übcrein, als Sätze in dein Streit init Zürich die Herr?

Johann Daniel von Montcnach und Schultheiß von Roll, und als unparteiischen Schreiber Stadtschrci»

Hafner von Solothurn zu wählen. Lucern wird ersucht, deßhalb an die beiden Städte zu schreiben. ^

Zürich soll von dieser Verhandlung im Allgemeinen benachrichtigt, die Namen der Sätze und des unpartt«

scheu Schreibers aber sollen nicht eröffnet werden, bis die Einwilligung der beiden Städte erfolgt ist. Zugl^

soll an Zürich das schriftliche Begehren gestellt werden, die im Thurgau aufgestellten Wachen wieder eiB

ziehen, weil keine Gefahr mehr vorhanden sei. — Den Sätzen soll anheimgestellt sein, den Tag zur Zusamin»

kunft zu bestimmen. Man wird denselben die Documente und Gewahrsame zustellen und sich inzwisch?

berathen, wie man das Recht antreten wolle, und was zu Recht gesetzt werden solle, worüber besond»

der-im Januar zu Lucern ergangene Abschied Erläuterung gebe. Absch. 581. u. 211. (1632.) V

Landvogt hat etliche Ehestreitigkeiten nach Zürich gewiesen. — Es wird deßhalb von den Gesandten der katholisch«

Orte an den Landvogt und den Landschrciber geschrieben, damit Zürich keinen Vortheil daraus ziehen kann, we»

man solches mit Stillschweigen überginge. Ibiä. e. 21 2. (1632.) Für den Fall, daß bei der Hcimk»»'

der zürcherischen Gesandten die nun so vftinals von den fünf katholischen Orten begehrte Ernennung ihrer SN

noch nicht geschehen ist, wird Bern ersucht, auf erhaltenen Bericht in seinem und der Städte Basel und SchN

Hausen 'Namen die fünf Orte, wie früher vorabschiedet worden, nachdrücklich zu deren Ernennung aufznforde»

Absch. 583.a. 2 1 !. (1632.) S. Absch. 591. a. 211. (1632.) S. Absch. 593. 213. (1632.) S. Absch. 59Ü-

210. (1632.) Die fünf katholischen Orte nebst katholisch Glarus und Appenzell-Jnncrrhvden berathen '»

über das von den vier Sätzen formierte Project. — Es werden nun mehrere diesen Streit betreffe»«

Schreiben verlesen und dann die beiden Abgeordneten des Bischofs von Eonstanz und des Abts von ^

Gallen angehört. Jener macht darauf aufmerksam, daß durch jenes Project in Beziehung auf Glaube»«

fachen, und was daran hange, den Orten die Judikatur entzogen oder an unparteiische Sätze gewiesen wer»'

die Orte möchten darauf achten, daß Alles mit klaren Worten ausgedrückt »verde, damit nicht Mißverstü»«

nisse entstehen und Neuerungen zum Nachtheil der regierenden Orte eingeführt und Streite zu Religionssach««
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gcmacht werde» könne», die bisher von den ordentlichen Beamten ausgetragen worden seien. In Betreff
Ehesache» will der Bischos zugeben, daß nichtkatholische Eheleute Vor das zürcherische Ehcgcricht gehen;

Zugegen Verlangt er, das;, wenn eine Partei, Kläger oder Beklagter, katholisch sei, die Sache vor sein Con-
Wtorium komme. Sollte es aber bei dem Vorschlag der Sähe verbleiben, so will er den Orten nicht Vor¬
treiben, wie sie sich mit ihren Miteidgenossenvergleichensollen, und es würde ihm leid sein, davon die
r>ache z» scj», das; kein Vergleich zn Stande komme. Hingegen müßte er jedenfalls gegen einen solchen

^gleich protestieren und erklären, daß er in denselben nicht eingewilligt habe, weil er seinen und seines
Uchtes Rechten präjudicierlich sei. — Der Abgeordnete des Fürstabts Von St. Gallen erklärt, daß sein
^rrr die zu Baden projecticrten Punkte so ansehe, daß durch dieselben die zu Frauenfeld 1630 zn Stande
ürkonuncne Erkanntniß, der große thurganische Vertrag sammt vielen Abschieden aufgehoben seien, woraus
""»'erwährende Streitigkeiten und Schmälerung der Rechte für die katholischen Orte entstehen würden, und

die Stimme eines Ortes bei der Judicatur in Religionssachenso viel als die der andern zusammen gelte,
selben dxz Nichteramtcs in den eigenen Landen sich nicht mehr bedienen möchten. Ferner gefalle ihm in

^uein Vorschlage der Ausdruck „unserer Eidgenossen der Stadt Zürich Glaubcnsbckanntniß" nicht. Werde
^Rgebeii, daß seine Unterthancn vor ein fremdes Ehcgericht geladen werden, so werde die Landessatzungund
^ ^wwtiiiß von Frauenfeld umgestoßen.— Bei der Berathung über das von den Sätzen eingegebene

^ zwar die Ansicht geltend, daß man nichts sehnlicher wünschte, als die Sache in Gütig-
dg. daß aber dieses Projcct Punkte enthalte, welche Von solcher Wichtigkeit seien, daß man lieber
^ Recht snche. werden nun in Beziehung ans die Judicatur die Punkte hervorgehoben, die man

^ .lugeben könne.) Hingegen findet man es doch für rathsamer, Vorher noch das Aeußerste zu versuchen,
wiird! ^"'^ang des Rechts sehr ungewiß sei und die Wahl eines Obmannes seilte Schwierigkeit haben
dabe"' ^Ziehung auf die Eollatur- und Matrimvnialsachcn wollen sie es den beiden Fürsten, welche
w,l '"iercsstert sind, überlasse», ihre Rechte geltend zu machen. Die Gesandtcn Vereinigen sich nun über
wi/h Prvjecte anzubringende Modifikationen.Da aber voraussichtlichZürich nicht »achgeben
d^. ^ 5»" zweckmäßig erachtet, durch einen eigenen Boten dem Herzog Von Nohan die Beschwerden
scln ^e in einem Schreiben Vorzulegen und ihn zu bitten, er möchte Zürich Vermögen, sich ihren Vor¬

lasse,/" widersetzen. Sollte aber auch dieß erfolglos sein, so könnten sie keinen andern Entschluß
die ^ ^ Theilung zu Recht zu setzen und darauf zu beharren, wenn gleich Zürich prätendierte, vorerst
köi»i > ^ rechtliche Decision kommen zu lassen. Um aber gänzlich dem Rechte ausweichen zu
stete? ' ^ ^ Aifficht, man könnte, lvcnn man eine Verbesserung der beiden ersten Punkte des Pro-
lässig Religion und die Sätze betreffen, erlangen könnte, des Friedens wegen das klebrige passieren
w l ^^!ite aber das Recht nicht zu Vermeiden sein, so möchte man zwei oder drei Herren Von denjenigen,

, ^ ^ Verhandlung zu Fraucnfeld beigewohnt haben, abordnen, um den Einwürfen Zürichs um so
begegnen zu können Absch. 603. a. 217. (1639.) Nach gewohnter eidgenössischer Begrüßling

es s Ehrensätzcüber den Stand des Geschäftes berichtet haben, eröffnet Zürich, daß es, obgleich
Vv>- >- Eines und das Andere zn beschweren hätte, doch entschlossen sei, das Von den Ehrensätzcn

^ glrnc Vermittlungsproject ihnen und dem König Von Frankreich zn Ehren und Gefallen anzunehmen,
eben/n' ^'»^chalt, daß die fünf Orte sich dasselbe auch unverändert gefallen lassen. — Die fünf Orte erklären sich
Drte» ^ Awwhmc, aber unter folgenden Vorbehalten und Erläuterungen:Wenn zwischen den regierenden

Errung und Späne von der neuen Religion wegen entstehen, sollen sie zuerst zn gütlicher Vergleichnngund,
193
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falls diese erfolglos ist, an gleiche Sätze von und aus ihnen selbst gewiesen werden, es wäre denn, daß sie selb
solche lieber aus unparteiischen Orten nehmen wollten. Diese Erläuterung soll zu Verhütung künftiger Streitij
leiten in das Instrument mit deutlichen Worten gesetzt, deßgleichen auch die authentischen Verträge, Abschied
und der Landfriede angezogen und vorbehalten werden. In Beziehung aus die Ehe- und Collatursachcn, welch
die fünf Orte nicht eigentlich berühren, wollen sie um des Friedens willen geschehen lassen, daß, falls v«
den Interessierten nichts erhältlich sein sollte, laut der deutlichen Erklärung Zürichs den sich beschwerende
Parteien Bescheid und Antwort gegeben werde. Die rheinthalischen Unterthanen wollen die fünf Orte nich
vor ein ungewohntes Chorgericht weisen. Dabei erwarten sie, daß Zürich nicht gestatte, daß künftig jed
Sache gleich als Religionssache behandelt und daß die dem gütlichen Vertrag einverleibtenWorte nicht ander-
als wie jetzt von den Ehrensätzen sollen verstandenwerden. Sollte diesem Begehren nicht entsprochen werde"
so gedenken die fünf Orte das Recht walten zu lassen. — Hieraus stellt Zürich ebenfalls auf das Recht ä
und erklärt, es beabsichtige nicht, der katholischen Religion Abbruch zu thun; es handle sich gar nicht u"
dieselbe, sondern das gestellte Project laute auf die seinige. Wie die Ehrensätze ihren Ausspruch wegen diesb
Sache und wegen der künftigen Sätze verstanden haben wollen, dabei lasse Zürich es bewenden. Die M
träge und Abschiede, welche es noch jeder Zeit zu halten verjprochen habe, seien in der Clauscl genügst
vorbehalten. In Betreff der Ehesachen könne es im Nhcinthal so wenig als im Thurgau nachgeben. ^
Hierauf überlegen die Gesandten der fünf Orte die Lage der Sachen nochmals und führen sich zu Gemüts
was für Unheil durch sernern Aufschub bei so gefährlichenKriegsempörungen und Zuständen nicht alleb
den Interessierten, sondern auch dem gemeinen Vaterland leicht zustoßen könnte, und daß auch bereits j"
merken sei, was für Vortheil oder Rachtbeil durch das Recht zu gewärtigen wäre. Sie finden deßhalb ab
das Zureden der Ehrensätze hin für gut, die vorgeschlageneVermittlung anzunehmen. Da die Gesandt
beim Ablesen sehen, in dem Spruche sei nicht angegeben,daß das Project den Gesandten übergebt
worden sei, um es ihren Obern heimzubringen, und daß man den beiden Parteien ein Gelübde auferlegt
unterreden sie sich mit den zürcherischen Gesandten besonders und stellen ihnen vor, daß es nöthig sä
in dem Instrumente den ganzen Verlauf der Sache zu erwähnen, und daß in dergleichengütlichen Vck
kommnissen ein Gelübde zu thun etwas Ungewohntes sei. Räch einer Unterredung mit den einen der
wird dies; sofort von den Schreibern geändert. Die katholischen Gesandten cvnstatieren, daß, wenn a»<!
später dieses gütliche Übereinkommen anders ausgelegt werden sollte, so sei doch das gewiß, daß den fünf lach'
tischen Orten an der Regierung uno Gerechtigkeit nichts entzogen und allein das Mehren dergestalt
läutert »verde, daß in den beiden Vvgteien, wo der Landfriede den neuen Glauben zugelassen, wider odb
zu Hinderung desselben mit dem Stimmenmehr nichts erkannt, aber die katholische Religion jederzeit ^
dem Mehr erhalten »Verden kann und mit dem, »vas daran hängt, ganz nicht dergleichen Sätzen unterworfen
sein soll. — Alan findet für gilt, im Namen der Sätze, der Abgesandten und der Herren und Obern dck
König von Frankreich, sowie dem Herzog von Rohan aus ihre wegen dieses Geschäftes früher eingelangte"
Briefe zu antworten und von der Erörterung Bericht zu geben. Deßgleichen wird dem französischen Do^
metscher nnd Secretär, Junker von Mvlloudin, seine gehabte Mühe und emsige Jnterposition verdankt. Dassel
geschieht mit Bezug auf den Ainmann Zurlauben von Zug, der in dieser Handlung bestellter Redner ;»'"
Vortrager gewesen und sowohl schriftlich als mündlich sich viele Mühe gegeben hat. — Aus einen von Züriä
und den Ehrensätzen gethanen Anzug, wie die besiegelten Briefe, welche dem Bischof von Cvnstanz und deb
Abt von St. Gallen von der zu Fraucnfeld zu Stande gekommenen Erkanntniß zugestellt worden, wied"'
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Zu Handeil zu bringen seien, weil selbige fürdcrhin unnütz und an dem einen oder andern Ort Streitigkeiten
^ ^'Ursachen könnten! ferner, daß dem Landvogt Escher, der deßwegen zu Zürich in großen Ungnaden sei
^ und dahin nicht kommen dürfe, das Siegel wieder überliefert werden solle, vereinbaren sich die Ehrensätze
^ freundliches Schreiben an die beiden Prälaten, und die Gesandten der fünf Orte weigern sich nicht,
^ lur ihrx Personen dein Hauptmann und Hofmeister Zweher und dein Landvogt Reding dcßwegen zu schreiben,
^ ^ schließlich repartiert man die Kosteil, die frühern und die jetzigen ans jedes Ort, was jeder Gesandte

2^ ^npfangencnZedels zu Hanse zu berichteil wissen wird. Absch. 604. sDcr Vergleich folgt in Art. 218Z
Gütlicher Spruch der Sätze. Wir Nachbenante(folgen die Namen der Sätze, wie sie im

^ 'Ichied Kt)5 angegeben sind) in diser ilachvolgeildeil Sach beiderseits erivölte Schidrichtcr und Sütz, thund
ullermennicklich mit disem Brief: illachdem bei der Taglcistung Badischer Jahrrechnungdes; ein thuscnd

^ch-'huildert und dreißigsteil Jahrs nebend Aiiderm uh Anlaß etlicher Ehcparteyen nß deil nidern Fürstlich
^ - Gallischen Gerichteil im Thurgaw und Nheinthal ein Evnferenz nach Frawenfeld angesehen worden, hat

) etwas Jrrililg und Spans erhebt zwüschend ietz genanten beiden Parteyen, nämlich einer Statt Zürich
« Negern einstheils, und Lncern, Uri, Schwytz, Uilderivaldenund Zug, Beklagten anderstheils, bcrüerend das
^'ren und Erkenneil in Religion- lind Landtsfridenssacheniil geinciileil Nogteycn deß Thurgaiv und Rhcinthals;

^ud ob derselben evangelische Underthanen in Ehehendlen vor dein Chorgericht zu Costantz oder der Statt Zürich
^)t geben llild nemmell sollen; deßgleichen ob die Collaturen ald Kilchensätz im obcril Nheinthal Ihr Fürstlich
" en, Herren Prälaten zu Sanct Gallen, oder den evangelischen Underthanen der Eildcn zugehörig sein solleil, und

Jal^ wvllgedachten süilf Orten ein Erkantnuß den ilcüilzehcnden und neünzwanzigsten Octobris im
d^ '^ ^Nllsend sechs huildcrt und dreyßig zu Frawenfeld ergangen, die ein Statt Zürich widersprocheil und sich
dg^' ^chbcschwärt, als dardurch ihren Gloubensgcnoßenan der Neligioil Verhinderung und Nachthcil beschche!
u»d"^ sainptlich geschworne Pündt uild Landtsfriden zll Richtern in Visen Sachen erwölt seind,

' ^)uen alher geil Baden in Ergöw Nechtstag für uns angesetzt, und sie beiderseits also durch ihr voll-
^ ) llle Aniväld llild Gesandteil vor uns erschienen seind. Wan nun in disen Sachen zu underschiedlichen
wvr ^ Zugewandten gehaltenen Taglcistungcn gchandlct wordeil und also uff ihr Klag, Ant-

' ^ied und Widerred etliche Bescheid von uns ergangen, so habend wir, die Richter und Sätz, ein andern
ucünten und neünzchcndenAugnsti alher gen Vadcil filr uns angesetzt, beid Parteyen für

und ernstfreündtlich und eydtgenösisch gcbetten, uns ilachinalen güetlich in Sachen inittlen
zclaßcn, damit wir des schweren Lasts des Rechtsspruchs gclediget und überhebt sein möchten,

stö ^ unsern Herren und Obern, sondern auch uff Begcren Ihr Allerchristeiilichsten
M.licstet zll Franckreichund illavara, unscrm allergnedigistenHerrcil nnd Pundtsgcnoßen, und

selben extraordinäre Ambassadoril iil der Eydtgenvschaft lind Pündten, Ihr Fürstlich Gnaden Herren
^'gen von Nohail, olich abgcordnetein königlichein Secretario und Dollmetschen, dein cdlcil und vestciiHvupt

willig
'^au Jacob von Stäffis, Herren zll Mollondiil, zu sondern Respect, höchfteil Ehren und Gefalleil be-

gct und zugelaßcn. Dahero tvir uff den ncünten lliid ncüilzchenden MonatStagAngusti jüngst hicvor
^ gcnde Erleütcrnng und Mittel iil güettlicher Handlung gestellt, selbige von beiden Parteyen, (umb daß sie

"ulen der Willfahr und Anncinnulng halber nit genugsain instruirt geiveseil) ihren Herren lind Obern

beid>^ sittlicher Ertläriing heimbzubringen, da dan uff zwaintzig und dreißigsten Angusti die gcmelter
fr» init vollmächtigeinGewalt und Bevelch abgeordneteEhrengesandte, die wolledlen, gestrengen

'"inen, ehr und nottveste, hochgelehrte, fürsichtig und weyse Herren, als voll Zürich zc. (folgen die Nameir
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der im Abschied 605 angegebenen Gesandten) in allerseits ihrer Herren und Obern Namen krafft llnd veri»i
mitgebrachten Gewalts und Vevclchs zu höchstem Respect, Ehren und Gefallen, wie vbstaht, angedeüte hel
nach beschriebne Ntittel ihres Inhalts in Weiß lind Form, wie vo'gt, uff und angenommen, ouch waar »?
oest zehalten versprochen, und lautend dieselbigenalso: Des Ersten soll und mag die Gloubensbekannti»l
unserer getrewen lieben Eidtgnoßen der Statt Zürich in den gemeinen Herrschaften deß Thnrgöw >s
Nheinthals ungehiildert lind sicher sein, und selbiger Religion Underthanen bei ihrem Gottesdienst lind srey?
Religionsübuilg, onch allem was derselben nottwendig anhanget, ruewig und von menicklich ungehindert leb?
und verbleiben, trafst Landtsfridens. Demnach sollend die regierende Ort gemeiner Herrschaften deß Dl)»'
gow und Rheinthals in allen fürfallenden Sachen handle» und erkennen, richten lind urtheilen lind ein
ein Mehr sein und bleiben, wie von unfern Altvordern harkemmen; wovon swovecrs aber Irrung und ^
spän von obgedachten evailgelischen Religivil- lind Gloubeilssacheiloder dero nottweildigem Anhang, darv?»
im Landtsfriden nit genügsame Erleiiterling zu findeil, sich zutragen möchten, soll kein Urtel in selbigem F
felt, sonder solcher Spännigkeiten halber ein freündtlicher Verglich getroffen werden. Und iin Fall freü»^
licher Verglich anfäncklich ilit statt habeil mag, sollend und mögend sie demilach von und uß ihnen selbll?
vermög der Pündten und Landtsfridens oder sußfs unparteyschen Orten von beiden Religionen gleiche Satz »?
Richter nach altem Gebrauch lind geübtem Harkoinmen erkiesen, sie güetlich ald rechtlich in entstände»?
Gespanen zu entscheideil. Dwweil es fürs Ander in andern Landen bräuchig uud gemeiner Vernunft F
meß, daß in Ehehendlen jeder von seiner Religion Nichter gcricht und entscheiden werde, als soll das 6h
gericht von gemeinen Underthanen des Thurgvw und Nheinthals von sdens Evangelischenzu Zürich, und d
Eatholischen zu Eostantz besllcht werden. So aber die klagend Person ein catholische um die Ehe anspr>^
und beklagt, soll sie selbiger nachvolgen und die vor ihrem ordenlich und eatholischen Richter fürncm»^
Wovcer aber die beklagte Person evangelischer Religion zugethon, ist selbige ebenmäßig vor dem evaB
lischen gewohnten Chorgericht zu suchen und zu besprechen. Dise Puncten, lveil wir die Zusätz der Stell?
Frhburg und Solothurn uns deßen etlvas beschwärt, habend beid Ehrenparteyei,selbs eingangen, »"
gegen eiilandern uff- und angenommen, da unser lieb Eydtgnoßen der fünf eatholischen Orten, so vill ^
an ihnen stecht, selbigen zugeben und nit verhindern wollen, so lang biß ihnen, den regierendeil Orten, gefe^
ein Satzung zemachen und zepublicieren, daß beider Religionen Underthanen sich mit einander» nit
ehelich befreunden sollend. Den«vberrheinthalischevangelischeil Gemeinden,von derowegen Streit entst?'
den, ist fürs Dritte zugelassen, ihre Seelsorger und Predicantenbei den evangelischen Orteil loblicher 6^
gnoscbafft zusuchen, da sie zwar Ihr Fürstl. Gnaden zu Sanct Galleil uebend Fürschreibeu der Orten, ^
sie genomnien »verde», daß sie ehrlichen Harkommens ilnd Lelnnbdensseien, ouch zun, Predigamptexami»''
und admittirt, sollen flirstellen eineii anzlinemmen, welchem da» wollgedacht Ihr.Fürstlich Gnaden ^
deroselben Amptmann die Predicatur sampt zugehörigenLehen zeverleihen und das Gelübd wie von
breüchig gewesen, von ihmc neminen zelaßen gewilt sein »viirt. Wan da» dise Erleüteruug und güetli^
Vertrag uß trewhertzig, uffrichtig und ehdtgnösischen, Gemüet von uns obgedachten Schidrichtcrn »?
Sätzen durch wollmeinlicheit Schluß und Abred gegeben und uffgericht, als meinend, sprechend und »voll??'
»vir, daß unser getrew lieb Eydtgnoßen, sowoll löblicher Statt Zürich als der fünf löblich catholisch?
Orten, der bißharo ußgefüertenStreitigkeiten und Niißverstendtnußen gcntzlich sollen vertragen, sie einand^
»vidernmb versönt, anch das eingefallene Mißtrawen nffgchebt, »vas onch vor, in und wegen diser Tractat»"
mit Wort und Wercken sich verloffen, nichtich, tod nnd abgethon sein. Hierin gleich wie beid EhrenparteY?'
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i ihrer habenden Rechten nnd Gerechtigkeiten in vorgebuchtengeineinen Herrschäfften deß Thnrgaw und
> ^^uithals nit begeben, alßo soll denselben, und wer hierin weiter intcrcßirt, ußerhalb diß Vertrags solches
> an ihren Hochheiten,Herrlichkeiten, Regalien nnd andern Gerechtigkeiten, desgleichen nnsern eydtgnö-
I llichen Pnndte», Landtsfriden, authentischenVerträgen nnd Abscheiden, wie nit weniger demselben wollhar-
j ^brachten Reputation und Ansehen ohnpräjudicirlich und ohnnachtheilig,znmählen vnch uns den Schid-
l ^ui)tern und Sätzen in allweg ohnschädlich nnd unvertveyßlichsein, in Erwegung, daß wir anders nützit
> haucht, nls Ruw, Frid, nnd vertrawlichc Einigkeit in unser»! lieben Vattcrland löblicher Eydtgnoschafft
> disen gefährlichen Zeiten zu erhalten und vermittelst göttlicher Gnaden nff unsere liebe Nachkommen
l bringen lind fortzupflanzen.Dessen allem zu waareni, vestcm llrknird habend wir Frantz Ludwig von
> ^ärch Frcpherr zu Spietz, Obrifter und Alt Schultheiß der Statt Berit, Hans Rudolph Fäsch, Obrister
s Juuftinehter Basel, Johann Daniel von Montenach, Ritter, deß tliahts zu Frhburg, Johann Jakob
l Staal deß Rahts zu Solothurn, unsere anerborne Jusigel (doch uns, unser» Erben und Rachkommen
l ^ Schaden) an disen Briefs, deren zween gleichlautend gemacht und jeder Parteh einer zugestellt, lassen
^ uickeu, gsx ^uch ^^ive ^gettene Schreiber als Johann Jakob Zieglcr, der Rechten Doctor und diser

^ ^tartschreiber zu Schaffhalisen, rmd Ntauritz Wagner, Naht- nnd Seckelschreibcr zrr Solothurn, selbige
l ^ unser,, Händen nnderschriben, als das geschehen zu Baden in Ergö v Zinstags den acht und zwainzig-

^u Augnsti alt und sibenden MonatstagSeptembris newen Kalenders im Jahr nach Ehristi, unsers lieben
'^Nen „nd Erlösers, seligmachender Geburt gezelt einthauseud sechshundert dreyßig und zwei.

Johann Jakob Ziegler. Mauritz Waguer.
2 l?». (1632.) S. Absch. 609. i. 22«. (1632.) S. Art. 316d. 221. (1633.) S. Absch.

222. (1633.) S. Art. 316o. 22^. (1633.) S. Absch. 627. a. 221. (1633.) S.Art.
' 22z. (1634.) Zürich begehrt von den Gesandten der evangelischen Städte Rath wegen einer

Aad ^ Thurgau. Die beklagte Person ist der evangelischen Religion zugcthan und neulich dem zu
eu 1632 geschlossenen Vertrag zuwider vor das constanzischc Consistorium citiert worden. — Es wird
^ gcrathen, die Antwort des Bischofs von Constanz und des Landvogts im Thurgau, denen es darüber

'' Ulpfindsjch" g,'schätze,, hat, abzuwarten. Weil besagter Vertrag nicht allein ordentlich und authentisch

übe/ Indern auch bekräftigt und von beiden Parteien angenommen worden ist, der Abt zu St. Galleu
^ beständig ihm Eintrag thun will, kann man Zürich nicht zumuthen, den früher auf dessen Güter gc-

aufzuheben. Absch. 684. d. 22<i. (1637.) Zürich bringt abermals den Streit mit dem Abt
an" ^ z„r Sprache. Der evangelische Pfarrer zu Rheiueck und Thal, schon vor einigen Jahren

"ue andere Stelle erwählt, und der zu Bernang, welcher an dessen Stelle treten sollte, würden am
!- und Abzug gehindert. Den nach Bernang gemachten Vorschlag habe der Prälat bisher nicht an-

^ len wollen. In Ehesachen würden des Gotteshauses Angehörige im Thurgau immer rechtlos bleiben.
I ^ ^mnmten zwölf Orte oder die den Thurgau und das Rheinthal regierenden Orte möchten den
^ ante» dahin weisen, dem 1632 errichteten Vertrag seinen Gang zu lassen, widrigenfalls Zürich auf
^"tel denken würde, um den Evangelischeu den Genuß des Vertrages zu verschaffe». sS. Absch. 807.
sech^^" Gesandte an den gerade in Baden anwesenden Abgeordneten der Abtei abgeschickt, um den-

ku zu ersuchen, bei seiner Heimkunft den Prälaten zur Beachtung des Vertrags zu bestimmen. In
>un Stzme wird auch von den den Thurgau und das Rheinthal regiereirden Orten an den Abt ge-

^ben. Absch. 815. h. sJn den Abschieden der katholischen Orte ist dieser Artikel viel kürzer gefaßt.j
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227. (1637.) Elgäuischcr Vertrag. „Die Gesandten (s. Absch. 835.) haben in ihrer beiderseits Pri»' <
palen Namen und in Kraft des gehabten Gewalts und Befelchs von denselben hernach beschribne Mittel ih» ^
Inhalts in Wyß und Form, wie folget auff- lind angenommen, auch wahr und vest zn halten versprecht' >
und lauten dieselbigen alßo: !

Daß Ihr Fürstl. Gnaden, Herr Prälat zu St. Gallen den evangelischen Underthonen dcro thnrgauisch (
Grichten, wann beide Thcil evangelisch, die Besnchung deß Zürichischen Ehegerichts freystellen und sy dal« c
nit verhindern wollen, wofehr Jhro Fürstl. Gnaden hieruß khcin andrer Jngriff begegnen Wirt, da j
dem Angesprochenen oder Beklagten der ansehende Rcchtstag schriftlich mag ankündt werden. Wanauch''
beklagter Evangelischer sich auf das Zürichische Eegericht berüft, werden Ihr Fürstl. Gnaden denselben d^ >
bleyben lassen und wider synen Willeit das Recht anderschwo zenemmen nit zwingen. Hingegen werden i t
Herren der Statt Zürich sich keines fehrneren Gewalts ald Zwangs auch nit annemmen. Es sollen aber» i
iinpeäiinenta matrimonir gehalten und geachtet werden, wie von Altem hero, doch daß im vierten "l t
vierthalben Grad möge uß rechtnießigen Ursachen dispensiert werdeit, im dritten aber und engeren Grod'
der Blutsfreündtschaft und im dritthalben Grad der Mag- oder Sch,vagerschaft, wie auch Gbtti, Gotten >" »
Gevattern, das ist eines Kinds Götti oder Gotten mit desselben Mutter oder Vatter zesammen zehüraff' b
verbotten verblyben und in disem letzten Fahl zwischcnt Evangelischenund Katholischen der Dispensation' b
halber ein Glychheit gehalten werden. ! ^

Waß dann die Ehescheidungen betrifft, ward Fürstlich St. Gallischersytsangebracht, daß mau die vöN
Uslößung des Bands, als welliche in dißen deß Gotshaußes Grichten niemahl Herkhommcn,auch GewüN s
halber nit köne bewilliget werdeir, nit zugeben möge, es were dann, daß zwey zusammenkommen wereiy n g
von Rechtswegennit hetten mögen zusammen kommen ob impeäimontum llii-iinsn». Hingegen ward " b
Zürichischer Syten verinelt, wie daß man sich deßcn nit fettigen könne, sidtenmahlen sich auch Ursachen d
vollkhommeucn Scheidung zutragend zwüschen Persohuen, so sonst rechtnleßig zusainmen kommen, auch "1 ü
andern Bywohnung gethau und wellicherley Schecdnngen auch in den gemeinen cydtgnößischen Herrsch^ ^
selbs hergebracht wcrent. Wann man aber St. Gallischer Syts sich Wyler nit crklähren können, hat ^
eß uff Zürichischer Syten by obiger St. Gallischer Erklärung für einmohlen lassen bewenden. ! ^

Demnach ward des obern Ryuthals halber Fürstl. St. Gallischer Syts von aldort habender Grichten wc^ »
begehrt, daß so vil die impellimonlainatrimonii Ilnd die Eescheidungen betrifft, man auch eine gewüße Modch h
tion abreden wolte. Diewyl aber hingegen uff Syten der Statt Zürich diße Erklerung erfolget, wie man Z^
Orten by bekantem Undcrscheid des Gotshußcs Nechtsaincn gegen den Thurgeüwischen Grichten und d
anderen mehr Ursachen des Zürichischen Eegrichls hergebrachter und durch jüngsten Badischen Bertrag <lo^ di
163^ bestettigter Befreyung sich nichts könne benemen lassen und deßwegen Ihr Fürstl. Gnaden den Hc^ "
Prälaten freündtflyßig ersuche, sy wollen es darby guttwilligklich auch bewenden lassen, so habent sölli^ ^
nach hochermelt Ihr Fürstl. Gnaden zu gedachter Statt Zürich Begehren sich freündtlich bequemt und bcg^ b,

Den oberryntalischenevangelischen Gmcinden, namblich Altstetten, Bernang, Marbach, wie auch ^
Margrethen ist zugelassen, wann ein Prädicatur daselbst will ledig werden oder ledig worden ist, daß^E
zu dem Herren Prälaten von St. Gallen kehren und Ihr Fürstl. Gnaden underthcnig bitten sollen, ih>»
zu bewilligen, einen andern Seelsorger und Prädicanten by den evangelischen Orten lobl. Eydtgnoschaß
suchen. Wann eS nun beschechcn, füllend sy dan denselben vor und che er zu solcher Stell komt, ue^
Fürschryben der Orten, da er genommen Wirt, daß er ehrlichen Herkhommens und Lümbdens,auch
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^ ^ ^lganit ordeiilich examiniert und admittiert, Ihrer Fürstl. Gnaden fiirstellcn uild um desselben Bclehnung
, Jülich anhalte», wellichem dann lvolgcdachtIhr Fürstl. Gnaden vder deroselbenAmptmann, wofehr sy

^ider denselben kein erhebliche Ursach nit hellend, die Prädicatnr sampt zugehörigemLehen verlyhen und
i ^ ^Uiibt, wie von Altein bräuchig gewesen, von ihme nemmen lassen werdent. Worby dann Ihr Fürstl.
, "'"den sich crklert, der Statt Zürich als eines regierenden und Schirmorts Angehörige jederwylen vor
^ Ederen zu befürderen, hingcgeil aber ein Statt Zürich sich ancrbotten, dieselben, ihre Angehörige, jederzyt

^ Zu wysen, daß sie sich der Gebür und sdcms Landtsfriden gcincß verhaltind.
Balgach betrifft, svl selbigen evangelischen Kilchgenossen zugelassen syn, ihre Psarrcre wyter,

""d bißhar, zusuchen, doch daß dieselben jederwylen, wie vorstehet, guts Namens und Lümb-

ui>d ordenlichen examiniert und admittiert sehen, lind daß derselben ein jeder vor dem Jnsitz daselbst
antretendem Lehen by Ihr Fürstl. Gnaden vder dcro Amptmann aldort umb deil Consens auch anhal-

solle, ^ ^
w a»d er hingegen das Gelübd glych anderen Predicanten iin Nyntal erstatten. — Im Übrigen

wellicher dann demselben, wofehr kein erhebliche Ursach wider ihne verhanden, auch Wirt gegeben

bvn ^ Zürich hievor angedlittcr in Anno 1632 ufgerichtcr Vertrag sampt dem Landtsfriden,
s'chal^-'" Prälaten von St. Gallen aber, dem Herrn Bischoffen von Cvstantz aber syne Nechte vvr-

^ ü»d so nun dißere gütliche Mittel wolmeinlich abgcredt und beschloßen, auch von hochwohl-
Herren Burgermeister und Rathe der Statt Zürich, deßglvchen Ihr Fiirstl. Gnaden, dem Herren

syts ^ ^ecano, auch einem hochehrlvürdigen Convent des Gotshußes St. Gallcil für sich lind ihre bewer¬

ben ^^^^""uen also ratificicrt und angenommen worden, so sind Harns dißer Brieffen zween glychllitend

'vilrd^ angehenktender Statt Zürich und hochermelts Herren Prälaten, wie auch eines hochehr-
^ ^ bim Convents von St. Gallen Jnsiglen bckreftigctworden. Aeschach zu Ellgeuw, wie oben gemeldet,

dritten Tag Noveinbris, von der Geburt Christi, unsers lieben Herrn und Hcy-
E 16^7 Jahre. Absch. 835. sNach einer Copie im Staatsarchiv Bern: Thurgauischer Abscheid.
Ccl,i>' (1642) Pfarrer Hegi in Stcckborn wird in Betreff der Ehehandlung der Margaretha
B»
wei,'

v ^ i-i ' ...... ... —^^ V

ren^' ^""ü^ischer Religio», mit Hans Keßler von Herten, einem Katholischen,angeleitet, den Leonhard
1» Tteckborn, evangelischerReligion, welcher dieselbe auch in ehelicher Ansprache hat, dahin zun>,

habe ^ ^ rinverzüglich »ach Zürich ans Ehcgericht citierc, zumal sie die Religion noch nicht geändert
Da ^ Sache dem letzten Vertrage zu Baden gemäß dahin gehört. Absch. 977. x. 22t». (1644.)
de» x ^ ^ Gelegenheit der Vertrag und Spruch von 1632 ungleich allsgelegt worden ist, wird von
^eje»' ^ llchen Gesandten die Frage anfgeworfcn, ob es nicht für nothwendig sollte gehalten werden, daß
">>al'^> welche diesen Spruch gegeben haben — und diese waren damals alle noch am Leben — die

""^legten Punkte erläutern. Absch. 1944. o. (1645.) Johann Jakob Valduff
b^ ' ""d die katholische Gemeinde zu Gachnang gebeli den katholischen Gesandten eine Klageschriftein,
^cri,^ ^ ^hksachen. Dieselbe wird dem Abschied beigelegt. Absch. 1969. aaa. 25k I . (1647.) Laut
Spo, ^ ^"dvogtes verlangt Adrian Knenz von Weinfeldcn, daß ihin seine rechtmäßige mit solennischen
u„d ^ versprochene Gespon, die wider ihren Willen nach Zürich geführt worden sei, zugestellt
zu ^ ^ ^^rwaltung ihres Gutes gestattet werde. Zürich erwidert, das minderjährige Mädchen habe sich

""gültige» Bersprcchen bewegeil lassen, sei übrigens in Zürich auf freiem Fuß. Der Kläger

Mehrere ^ dortigen Chorgericht dem Verlangen gemäß gebührendes Recht finden. —Weil das Mädchen
„annos pubortatw" vor dem Versprechen erreicht hat und dieses zu halten begehrt, so erwarten
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die übrigen Orte, daß Zürich dasselbe dein Landfriedennnd den Rechten gemäß nach Weinfelden stellen wer?
Absch. 1133. pp. (S. auch Art. 373.) 232. (1348.) Da die fünf katholischen Orte verlangen, daß die Wib»
Reinlin, evangelischer Religion von Weinfelden, welche dem Papisten Kuenz das Eheversprcchcn nicht hal»'
will, das sie ohne Wissen ihrer Verwandten und ihres Vogtes noch in minderjährigem Alter gegeben h^
dem Kuenz vor das Ehegerichtzu Constanz zu folgen habe, was dem Vertrag von 1632 zuwider lä»l
wonach der Kläger das Neligionsehegcrichtdes Beklagten zu besuchen hat, so wünscht Zürich den Rath V
übrigen evangelischen Gesandten zu erfahren. 'Räch einläßlicher Besprechung der Sache sprechen sich diese dah)
aus, daß sie dieselbe Zürich gänzlich überlassen. Absch. 1143. e. 233. (1648.) Die Gesandten der katholisch
Orte finden, daß dem Adrian Kuenz zu Weinfelden, welchem seine GesponS mit Gewalt vorenthalten wird, der'
Gut sollte zuerkannt und dem Landvogt hiefür Befehl ertheilt werden. Man nimmt jedoch ans geww
Gründen die Sache in den Abschied. Absch. 1151. 1<R. 23 t. (1648.) Nachdem wegen Adrian Kuenz
Weinfelden, dem sein regelmäßiges Gespons noch immer zurückgehalten wird, von Lucern aus ein Schrei
an Zürich ergangen ist, wollen die katholischen Gesandten die Antwort darauf abwarten und dann je »"'
Umständendem Kuenz weiter bchülflich sein. Absch. 1153. k. 23Z. (1648.) Aus der Antwort ZüN'1
an Lucern wegen Adrian Kuenz von Weinfeldenund seines Ehehandels ist große Unfreundlichkeit abzunel»»')
— Die Gesandten der katholischen Orte überlassen den Obrigkeiten,dafür sich zu bemühen, daß Kuenz »'
diesem „Zäppel" befreit werde. 'Mit der Execution des Arrestbefehls wird nicht fortgefahren.Absch. 1157,^

l». Anstände mit dem Kloster Einsiedel».

Art. 23ti. (1636.) Die Abgesandten des Fürstabtes zu Einsiedeln bringen folgende Klagepunkte
1) Burgermeister und Rath der Stadl Stein hätten den Fürstabt wegen der halben Neste Freudcnfels nach Ba^
citiert, daselbst aber nicht Antwort gegeben, sondern protestiert, daß ihre Obrigkeit nichts „verscheinen" s»^
Damit seien sie aus dein 'Recht gewichen und hinweg geritten. 2) Weil Stein mit den Kirchgenossen ^
Pfarrei Burg um ihre Ansprache im 'Recht gestanden und darauf der ganzen Forderung verlustig gcwv^
sei, begehre» sie nochmals Abtrag aller erlittenen Kosten. 3) Seit der Jahrrechnuug zu Baden habe der
vogt von Wagenhausen auf dein Hof Allenwinden den Zehnten zu 'Recht niedergelegt, ungeachtet "
Statthalter zu Freudeufels begehrt habe, daß selbiger zu 'Recht aufgestellt lind in unparteiische Hände gel'
werde. Weil der Zehnten in des Gotteshauses Einsicdeln Zehntenmarchen begriffeil sei, was man
fünfzigjähriger Possession beweisen könne, so hoffe der Fürstabt, daß der dieses Jahr eingesammelte Zeh»'
ihm in Possession gegeben werde. So jemand rechtmäßige Ansprache darauf zu haben vermeine, sei er best'
innerhalb Jahr und Tag Antwort zu geben. 4) Der Fürstabt begehre, daß in der Pfarrei Burg '
Altäre und Kirchenzierden in der Kirchgenossen Kosten zu der katholischen Neligionsübungaufgerichtet "
dem Priester aus dem erhauseten Kirchcngut ein gebührendes Psrundeinkommen geschöpft werde,
die der and.rn Religion laut Junker Pehers Schreiben von 1525 und lant eines Abschieds von ^
die Kirchenzierden bei ihren Händen behalten hätten. 5) Jeder solle an dein Ort begraben werden,
er pfarrgenössig ist. Die der andern Religion sollen sich mit ihrem ausgemarchten Kirchhos zu Esch'
begnügen. 5) Laut eines Abschieds von Baden sei im Jahr 1613 um die Pfarrpfründe zu Gachnang
Abkurung getroffen worden, die aber durch den Prädicantendaselbst nicht gehalten werde. Der Pfarrh'
beklage sich auch, daß ihm von den Kirchenpslegern der Zehnten von einem Stück stieben und 3 Gld-
einem Hause abgefordert werde, die er zu geben nicht schuldig sei; dergleichen, daß sein Einkommen
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^echt und nicht mehr als 130 fl. betrage, während der Prädicant u>?gefähr 800 fl. Einkommen habe. —
^vdann beklagen sich die Katholischen zu Gachnang, daß ihnen von dem Kirchencinkommcn weder Wachs,

noch andere Nothwendigkeiteneingekauft werden daß sie von etwas gestiftetem Kernen, der jährlich als
'ilinosen ausgetheilt werde, ausgeschlossen seien, und daß man die Kosten für die Mauern ihres Kirchhofes
'"cht aus dem gemeinen Kirchengut decken wolle. Man wolle auch den Katholischen am Allerheiligen-und

crjeelentag, wie auch etwa zu andern Zeiten nach des Thurgaus Landcsbrauch nicht läuten. Die Kirche
tiZachnang habe ein großes Einkommen und bei der Rechnung darüber würden oft bis in die 50 fl. ver-

' - Zu dieser Pflege, wie zu dem Bürgermeisteramt daselbst würden aber die Katholischen nicht gebraucht,
" die Kirche, in welche sie gehen, sei eine eigene Schloßkapellc. Der Fürstabt und die Katholischen zu

)»ang begehren deßhalb, daß in der vbern großen Kirche ein Altar und dessen nothwcndige Gczierd nach
Kuchem Brauch aus gemeinem Kirchcngut angeschafft und eine gleiche Abtheilung des Kirchengutes,wie

tuch der Kirchenpfründe mit dein katholischen Pfarrhcrrn und dem Prädicanten gemacht werde, damit sie
er Kirche das Erforderliche laut Landfriedens haben. — Im Hinblick auf die Escheitz, Gachnang und
te Orte betreffenden Beschwerden erwartet Zürich, daß man es bei den Sprüchen und Verträgen werde

' eiben lassen. Was die halbe Beste Freudenfels anbetreffe, so hätten sich die zu Stein ihrer Ansprache
^ und weil die Kosten zu Baden aufgehoben worden seien, so werde man an sie wohl nichts fordern,

au d' ^"^ung der Parteien wird zu Recht gesprochen: Weil die zu Stent bereits erklärt haben, daß sie
sein ^ Frendenfels keine Ansprache haben noch künftig eine solche suchen wollen, soll es dabei

haben und das Gotteshans Einsiedeln dieser Beste halber bei dessen Rechten und Gerechtig-
cchp ^'Mnben. Die zu Stein sind schuldig, einen genügenden schriftlichen Verzicht zu Handelt des Fürst-
lowic"^ ^ 5" übersenden. Die andern Beschwerden wegen Eschenz und der Pfarrei Burg,
das - Gachnang sollen dem Landvogt und den Amtleutendes Thurgaus dergestalt remittiert sein,
einl ^ Mitteln sich umsehen, die Parteien zufrieden zu stellen. Insofern dieselben nicht zu ver¬
wind ^ genügsamem Bericht nach Baden verwiesen werden. Der auf dem Hof Allcn-
fline "c Obervogt zu Wagenhauscn angelegte Arrest soll aufgehoben sein und dem Kläger freistehen,
^^^enpartci gehörigen Ortes mit Recht zu suchen. — Da Zürichs Gesandtschaftnicht über alle Punkte

instruiert noch mit seiner Gegenantwort verfaßt ist, so kann es weder in die Bestätigung des
."'ilsbriefesnoch in die gemachte Moderation wegen der Religion einwilligen, sondern protestiert da-

san ^ ^ Meinung, daß Alles in dem Stand, wie es von Alters her gewesen, bis auf die nächste Zu-
»icnknnft verbleiben solle, da es alsdann über Alles Rede und Antwort geben wolle. Absch. 546. n.
auch Art. 310Z

W. Polizeiliches.

»5t7. (1645.) In Folge eines Schreibens von Constanz, welches die verdächtige Handlungs¬
für ^ ^ Stadtschreibers zu Stein, Hans Jakob Jnuncnhauser,anzeigt, wird von den katholischen Gesandten

gut erachtet, Constanz die Versicherung zu geben, daß man den festen Willen habe, die Lande von vcr-
Ve/'M Findel rein zu halten, und daß man zu diesem Zwecke dem Landvogt Fücßli den erforderlichen
keilcn Zugehen lassen. Dieser Punkt soll aber auch bei der Verhandlung der thurgauischcnStreitig-
Brücke"^^"^ zur Sprache gebracht werden, damit endlich die Rechte der Orte auf die Versicherungder

"nd des Passes zu Stein anerkannt und exequiert werden, wodurch vieler Gefahr vorgebeugt werden
104
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könne Absch 1061. 6. 2-58. (1646.) Für verkaufte Resse und anderes Vieh soll Einer dem Andel»
sechs Wochen und drei Tage „nachwähr" sein, es wäre denn, daß bei dem Handel etwas Anderes auS
düngen worden wäre. Absch. 1098. oo.

20. Vogts- unv Waiscnsachen.

Art "»!». (1638.) In Betreff der Verdingung und Bevogtiguug der Waisen bleibt es für beides
Neligionsgenossen bei der tauneggischenOeffnung und dem alten Aargauischen Gebrauch, also daß die M
vogtigung durch die nächsten Verwandten zu geschehen hat. Absch. 846. ä.

2t. Münzsachen.

Art 210. (1642.) Weil in den österreichischen Landen das Geld im Preis viel tiefer gesetzt wA
den ist als in der Eidgenossenschaft und die Landgrafschaft Thurgau mit Eonstauz viel Verkehr hat, wora»'
große Angelegenheit und Schaden erfolgen könnte, so schreibt man dein Landvogt und den Amtleuten, gut
Aussehen w haben und bei etwa sich zeigendem Uebelstande Zürich zu benachrichtigen, welches alsdann
Lucern in aller Orte Namen nach Constanz schreiben wird. Absch. 985. rr.

22. jkricgssachen.

(Manche auch den Thurgau betreffende Kriegsvcrhandlungen sind überdieß noch in den Abschieden enthalten.)
». Allgemeines.

Art 211. (1618.) Ein Bericht des Landvogtsund andere Berichte melden, daß eine Anzo«'
fremder Reiter aus Anleitung des zürcherischenAmtmanns zu Weinfeldcn ohne Vorwissen der übrigen rc^
rendcn Orte daselbst und durch das Nhcinthal habe passieren wollen. Der Landvogt, der ebenfalls ni«
befragt wurde, hat der Gemeinde Weinfeldcn eine Geldstrafe auferlegt. — Dem Landvogt wird von de»
Gesandten der katholischen Orte geschrieben, die Strafe vor der Tagsatzung zu Baden, die auf den A
November angesetzt ist, zu beziehen. Man merkt nun auch, wohin die thurgauischen Käufe von Pfhn u»
Weinfeldcn zielen, und was die von Zürich und ihre Mithasten im Thurgau und anderswo anspinnt'
man will sich daher für alle Fälle gefaßt halten. Alan hat auch Zürich die Unthat seines Amtmanns er»»
lich verweisen lassen. Absch. 38. a. 212. (1619.) Der regierende Landvogt im Thurgau, Ha»'
Rudolf von Sonnenbcrg, hatte mit Zuziehung von Abgeordneten der geistlichen und der weltlich^
Gerichtsherren den 7. Octvbcr 1619 eine Kriegs- und Regimentsordnung für die Landgrafschaft Thurg^
entworfen. Diese Ordnung, durch den jüngsten „Lärmen" als nothwendig erkannt, theilt die Landschaft ^
acht Militärquartiere. Der Laufplatz des ersten Quartiers ist Frauenseld und Hauptmann der Trupps
daselbst der Landvogt; der zweite Weinfelden,verordneter Hauptmann Herr Hans Hartmann Escher, O^
Vogt daselbst; der dritte Pfhn, Hauptmann daselbst Herr Hans Ulrich von Landenberg zu Herdcrn; ^
vierte Lommis, verordneter Hauptmann Herr Hans Kaspar von Ulm zu Hüttlingen; der fünfte UttwV'
Hauptmann daselbst Herr Hektor Studer von Winkelbach zu Roggwyl; der sechste Emmishofeu, verord^
ter Hauptmann Herr Hans Joachim Brümsi von Herblingcn zu Berg, Vogt zu Gottlieben; der siebe'»'
Ermatingen, bestellter Hauptmann Herr Hans Ludwig von Hcidenheim zu Klingenberg;der achte A»N^
whl, Hauptmann Herr Laurenz Kunkler, Vogt der Herrschaft Bürglen. Jeder Quartierhauptmann
unter 1000 Mann wenigstens 200 Musketiere, 100 Hackenschützen, 200 Harnische, 300 lange Spieße
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^ kurze Wehren haben. Ist in einein Quartier mehr Mannschaft vorhanden, so wird der Hauptmann sie nach
kdürfniß vertheilen. Jeder Hauptmann hat einen Lieutenant, einen Fähnrich, einen Quartiermeister und

Wachtmeister. Beim ersten Aufgebot eilt der fünfte, beim zweiten der dritte Mann auf den Laufplatz,
dem Laufplatz soll der Quarticrhauptmann mit der ersten aufgebotenen Rotte dein Landeshauptmann

aiZlchen und der Quartiermeister mit dem übrigen Volk auf dem Platz bleiben. Jeder Quartierhauptmann
^rd auf den Befehl des Landvogtes seinen Untergebenen die nothwendige Wehr und Waffen auferlegen,
ww die Gerichtsherren ihm dabei behttlflich sein. Jeder Quartierhauptmann erhält von dem Landvogt offene

^ wte und Gewaltbriefc, damit er seine Untergebenen zum Gehorsam bringe. Der Quartierhauptmann
^hlt die Unteroffiziere, der Landvogt bestätigt dieselben. Auf den Wunsch des Landvogtes werden die
Zahlten Hauptlente unh die Gerichtsherren ihre Untergebenen ernstlich ermahnen, sich ihres Eides und

^ Pflickt wohl zu erinnern, sich keiner unruhigen Partei weder mit Rath noch mit That anzunehmen,
^n nach Vorschrift vieler eidgenössischer Mandate friedlich und ruhig zu bleiben. Die Hauptlcutc und

^ ^richtsherreil versprechen ihrerseits Gut und Blut zum Vaterland zu setzen und ihre Untergebenen in
^ud Einigkeit zu erhalten. — Diese Ordnung wird zur Ratification in den Abschied genommen,

kch- 100. b. sBestätigt wurde diese Kriegsordnung 10. Juli 1620 mit dem Vorbehalt, das; die Herren
^ Obern sich offene Hand behalten, dieselbe nach ihrem Belieben zu ändern, und daß die Unterthanen

.big sein sollen, alle zwei Jahre dem Landvogt die Huldigung „in aufgelegten Wehr und Waffen zu
Mtcu". daß ferner jedes Quartier die dasselbe betreffendenKosten zu bezahlen habe. Staatsarchiv
^ Thurgauische Abscheid S. 142.) 2^3. (1622.) 1. Dem Landvogt wird geschrieben, er solle die

^ Hw abschaffen und nur gute Späher halten. Wenn ihm etwas Bedenkliches vorkomme, solle er berichten.
Thurgauer zu bewehren findet man nicht thunlich. 3. Da dem AmbassadorCasati im Heimreisen von

Purgauischen Wachen Trotz bewiesen worden sein soll, so soll der Landvogt Nachfrage halten nnd die
Huldige ernstlich abstrafen. Absch. 260. ä. 21^. (1632.t Es sind allerlei glaubwürdige Berichte
^kommen, daß des Königs von Schweden Kriegsvolk sich je länger je mehr den eidgenössischen Grenzen

, Ww und bereits so weit gekommeil sei, daß sie sich auf dem Bodensee sehen und sich gelüsten lassen
' ^ Zu setzen; sodann auch, daß die schwedischeil Reiter zu Stein am Rhein und zn Schaffhausen cin-

^ »cu werden. Die katholischen Orte glauben zwar, daß man von dein König von Schweden kraft der
Wien Erklärung und eingegangener Neutralität nichts zu besorgeil habe. Dainit aber die Unterthanen,
. W hin und wieder den Jammer auf dem Reichsbodenvernehmen und die Brände selbst sehen mögen.

haß. ^ ^ trostlos gelassen und durch unnützes Gesindel, da die Soldateska nicht alle Zeit im Zaum ge-
. werdeil könne, unversehens überfallen, des Ihrigen beraubt und übel tractiert werdeil, erachten die

wüsche Orte für nothwendig, daß von alleil regierenden Orten des Thnrgaus, welches der Gefahr am
Men ist, die thurgauischenGrenzen allein zu des Landes und der Unterthanen Schutz mit einein starken

kv,p > wcrdcil. Ueberdieß könnte man durch eine Gesandtschaft den schwedischen Major an die
.gliche Erklärung und die Neutralität erinnern und ihn ersuchen, kraft dessen die eidgenössischen Gren-

üu verschonen. Um alle schädlichen Einfälle zu verhüten, möchten Zürich und Bern mit den übrigen
verenden Orten obige Pässe und Grenzen besetzeil. Zürich und Bern erinnern einläßlich daran, wie es

^^'3en sei, als die Kaiserlicheil an den Grenzen gelegen und sich der Bünde bemächtigt hätten; wie man
wls sich ^ keiner starken Defensiv» verstanden, sondern den gethanen Erklärungen geglaubt, den Unter¬
en blos etliche Qsficiere zugeschickt und die Wacheil durch das Landvolk habe versehen lassen. Nach
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ihrem Erachten könne man dießmal der dnrch den König von Schweden anerbotencn guten Eorrespond«^
auch trauen und zu besserer Sicherheit der Unterthäncn gegen streifende Rotten die gewohnten Wachen a»' ^
stellen und die Unterthanen mit guten Führern versehen, überdieß auch gute Kundschafter und gute Aussig
haben. Sie lassen es sich auch gefallen, daß dem Ambassador Rasche und dem Major geschrieben werbt ^
Aber eine Gesandtschaftan das eine oder andere Ort zu schicken oder mit Fähnlein aufzuziehen, wodu^ ^
man Anlaß geben würde, uns desto eher heimzusuchen,dafür hätten sie keinen Befehl. Zürich berichM
anch, wie es seine Grenzen, als Stein, Eglisau und die Herrschaft Andelfingen sicher gestellt, und wie es sci^.
Musterplätzeabgetheilt habe, um im Nothsall Hülfe zu senden; dcßgleichen was für eine Beschaffenheit^
mit den Reitern habe, welche nach Schaffhauscn und Stein gekommen seien. Absch. 596.1:. 2 13. (163- ^
Stadthauptmann, Bürgermeister und Rath der Stadt Cvnstanz berichten über die von dein schwedisch^ ^
Kriegsvolk drohenden Gefahren und ersuchen um eine Resolution,wessen sie sich iin Fall eines feindliche' ^
Angriffes kraft der Erbeinigung von den Orten zu getrösten hätten. — Der Administrator des Hochmeister ^
thums in Preußen hat von Mainau aus für einen von Praßberg mit ungefähr 60 Pferden, deßgleiche' ^
der Bischof von Constanz für einen von Lichtenstein mit 25 Pferden von dem Landvogt des Thurgaus dc>.
Paß durch dessen Amtsverwaltungbegehrt, um ins Elsaß ans den Mustcrplatz zu ziehen. Deßgleichr'
wird auch Bericht gegeben, wie es der im Thurgau aufgestelltenWachen halber aussehe, und daß Haut'' >
mann Stapfer von Zürich die auf Befehl des Landvogtes Stein gegenüber auf dem thurgauischen Terl>
torium aufgestellte Wache wieder eingezogen habe. Dem Landvogt wird geschrieben die Paßbcgehren ^
zuweisen, weil man die Bewilligung so auslegen könnte, als wollten die Orte die Neutralität überseht ^
Daß Hauptmann Stapfer eigenmüchlig die Wachen eingezogen hat, als Hütte er über den Thurgau zu conun^
diereu, darüber beschweren sich die fünf katholischen Orte nicht wenig, können auch nicht denken, daß ,
hiefür von Zürich aus Befehl gehabt habe. Weil dergleichen nicht zu gestatten sei, wollen sie es ihre',
Herren und Obern heimbringen. — Die fünf katholischen Orte vergegenwärtigen sich die Motive nnd lv
fachen, warum man bei diesen so gefährlichenZeitläufen den Thnrgau mit einem Zusatz werde belegt ^
müssen, lind ersuchen Zürich, sich zu entschließen, ob es nicht die Pässe und Grenzen am Rhein und best"
ders im Thurgau zu niemandes Offensiv», sondern allein zum Schutze der Unterthanenmit ihnen besetzt
wolle. Wenn Zürich wider Berhoffen nicht einwilligen sollte, würden die katholischen Orte solches für
thun. Zürichs Gesandtschaftwiederholt, wie ihre Herren und Obern ihre Grenzen verwahrenund das
in Bereitschaft halten, dergleichen was es für eine Bewandtniß mit den nach Schaffbausen und Stein kommen^
schwedischen Reitern habe. Ferner entschuldigen sie den Hauptmann Stapfer. Weil Zürich deßwegcn kei>"
Nachricht zugekommen sei und die Gesandten der Zusätze halber keinen Befehl haben, wollen sie best
Punkte in den Abschied nehmen, damit ihre Herren und Obern, denen die Wohlfahrt der Eidgenosse»^
nicht weniger als Andern angelegen sei, sich darüber erklären können. Idiä. I. 2^1«. (1633.) D''
Landvogt im Thurgau hat an Lncern geschrieben,was für Ungebühr von den geyeuhofischen Soldat
mit Aufsangen und Beschießen der hin und wieder passierenden Schiffe aus eidgenössischer Jurisdiction
vorgefallen sei, und daß der dortige Commandant, Hans Heinrich Tömmeli, sonst ein geborner Frauenfeld''
und eidgenössischer Unterthan, vier Adelspersonen, darunter den Canzler von St. Gallen, auf dem eivF
nössischen Thcile des Sees nahe am Land gefangen genommen habe. — Man vernimmt dieß mit beso^
denn Mißfallen, weil es der Versicherung der schwedischen und der mitinteressiertenFürsten ganz entgeh
ist, und weil diese Unfugen von einem so vermessenen eidgenössischen Unterthan angestiftet worden sind. ^
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^rd beschlossen, daß die Wache» und die früher im Thurgau gemachten Anordnungen, betreffend die Feuer-
? Lärmplätze und Hülfcleistungenferner bestehen sollen. Damit selbige Unterthancn desto besser und

er angeführt und reguliert werden, soll jedes regierende Ort einen kriegsverständigenBefehlshaber
ün abfertigen, wie in der Grafschaft Baden jüngsthin auch geschehen sei. Dieselben sollen sich unverzüglich
)ui begeben, alle Wachsamkeitlind allen Fleiß anwenden und von den Gotteshäusern und den GerichtS-

^ rm daselbst besoldet werden. Der Sold wird für jeden Mann auf 30 Kronen monatlich angesetzt.
u glaubt man größere Unkosten und Ungelegenheitenzu ersparen und nichts desto weniger den Ge¬

ren ^^"^ugen. Als die beste Fürsorge aber erachtet man, sich nochmals insgesammt dahin zu erklä-

icheni^ ^"^und gegen jede Gewalt tapfer schirmen und von keiner Partei jemanden auf cidgcnössi-
^.^^u»d und Boden lassen zu wollen, sondern sich mit einhelliger Macht zu widersetzen. Uebcrdieß

? Zvllikofer zu Zell durch ein nachdrückliches, doch bescheidenes Schreiben ersucht, vergleichen Un¬

zen " "^gegen zu treten, auch den Tömineli zu Geyenhofen zu entlassen und den gegebenen Versichernn-
thun^^^ nachzukommen. Dem Landvogt im Thurgau wird geschrieben, er solle in Allem sein Bestes
. .. dem Tömmeli, falls er auf eidgenössischer Jurisdiction betreten würde, den verdienten Lohn

^ ^'fahren lassen. Absch. 638. d. 2^7. (1634.) Jeder Gesandte wird zu berichten wissen, was Luccrn
zw Verwahrung der Pässe im Thurgau und besonders wegen Stein am Rhein und des herwärts des

Äir'cl^ ^ ^ knicke auf thurgauischem Boden gemachten Grendels oder Schlagbaums eröffnet hat.
^ ^ ^twortet darauf wohlmeinend, daß seine Herren und Obern an der Brücke zu Stein nicht mehr
bau ' ^ Verträge zugeben; deßgleichcn, daß es sich nicht widersetze, wenn der Schlag-
Orte ' ^ Hauptmannzu mehrerer Sicherheit gemacht habe, und welcher den übrigen regierenden

^ beseitigt werde. Räch vielem Hin- und Herrcden wird schließlich dein Landvogt geschrie-
re/> ^ buchen, ivo es die Nothdtwft erfordere, ausstellen, auch sonst fleißige Aufsicht halten und die
zu ^rte jeder Zeit von allen Vorfällen benachrichtigen solle. Absch. 671. k. (In der dein Abschiede
Gesandt" von Zürich beigefügten Correctur heißt es: Auf diesen Anzug Lucerns erklären sich die
Alsiaudtou Zürichs weder in Beziehung auf das Eine noch das Andere, weil sie keinen Befehl dafür haben,
sei . ^

^ ctadt und Brücke zu Stein sei „absolute der Herren von Zürich", habe Zürich folgenden Bescheid
über der Gesandte Lucerns fragte, wie es sich Steins halber verhalte, weil früher geäußert worden

die ^ allerdings so; niemand, so Gott wolle, werde sie daran hindern; es stütze sich dabei auf
A»eu Es komme ihnen sonderbar vor, daß man es Zürich so hoch anrechne, daß es bei der Brücke
lichte' ^^lchaum oder einen Grendel angebracht habe, da derselbe dock da stehe, wo es die niedere Herr-

^ ^ Beschirmung der Seinigcn diene; dagegen komme es den katholischen Orten nicht

lvcrk>' Cvnstanz liegende Garnison auf thurgauischem Boden große Verthcidigungs-
Hol' Schanzen errichtet, sondern noch etliche hundert Schritte davon alle Häuser, Bäume und alles
uä.'^^ uiedergcrissen, abgehauen, in die Stadt geführt oder verbrannt, mit den Waffen in der Hand die
Aaub^ überfallen,geplündert, die Leute gefangen genommen oder gctödtct und ferner noch mit
Nau und Brand gedroht habe; daß die evangelischen Thurgauer, welche Korn, Vieh und Anderes
ba sichren, ihres Erlöses in der Stadt bei den Thoren oder unweit derselben beraubt und miß-
Unt/ ^ ^b«m- Alles dessen gedenken die papistischcn Orte nicht, weil sie nicht ungerne sehen, daß diese
zleVs"^" Evangelischen verübt werden, lind deßwegen wird derselben im Abschiede nicht erwähnt, ob-

^ zürcherische Gesandte in seiner Antwort das alles hervorgehoben hat.j 2^8. (1634.) Auf die
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von Constanz und aus dem Thurgau eingelangten Berichte wird, da die Pässe wegen der zu besorgend

Belagerung von Constanz in großer Gefahr sich befinden, gut befunden, daß ein jedes der regierend

Orte, wie Lucern bereits gcthan und Zürich sich dazu erboten hat, einen qualificierten Cominandanten schi^

und die Posten mit dem Landvolk besetzen und alle andern nothwcndigcn Maßregeln treffen soll; serd

soll jedes Ort 200 Mann in Bereitschaft halten. Absch. 681. n. 2^!». (1634.) In Folge eines Schd

bens der Erzherzogin Claudia und zuverlässiger Berichte, daß General Horn beabsichtige über den Rhd

herüberzukommen, sich auf eidgenössischem Gebiet zu lagern und sich mit dem Rheingrafen zu verbind"

wird von den Gesandten der katholischen Orte für nothwendig erachtet, daß die den Thurgau regierend

Orte zu Sicherstellung der Pässe jedes hundert Mann in Bereitschaft setze und nächster Tage seine Cr!»

rung über diese Maßregel nach Lucern abgehen lasse, damit dieses den Tag des Aufbruchs festsetzen

Zürich zur Cooperation einladen könne. In Betreff der Verpflegung dieser Mannschaft kommt man

überein, daß die Obrigkeiten die Verpflegung für den ersten Monat über sich nehmen, daß aber inzwisch'

zwei oder drei in Kriegssachen erfahrene Personen, welche auch den Thurgau kennen, dahin abgeord"

werden sollen, um Dispositionen für die Quartiere und Garnisonen und die Verpflegung des KriegsvF

zu treffen, wie es der Landschaft am erträglichsten sein möchte. Ueberdieß soll kein Ort etwas sparen,

zuverlässige Kundschafter anzustellen und, wenn eines etwas Wichtiges erfährt, die übrigen sofort davo» <

Kenntniß setzen. Absch. 686. o. 23». (1639.) Auf des Landvogts Anfrage, wie „die Waffen im Th"

gau zu bestellen seien, und wie demselbigen zu thun sein möchte", wird geantwortet, der Landvogt und '

Landschreiber sollen nach ihrem besten Ermessen Anordnungen treffen. Absch. 912. s. 231. (1^

Aus dem Bericht der Abgeordneten, die neulich von Zürich und Lucern aus in den Thurgau geschickt

den sind, hat man vernommen, daß sie nicht Alles wohl bestellt gefunden haben. Zürich und Luccrn ^

den dcßhalb ersucht, nochmals je einen Abgeordneten zu bezeichnen, welche mit Statthalter Schorno ^

Schwhz, gewesenem Landvogt, in den Thurgau reiten und den 29. December n St in Mich -usam»»'

kommen werden. Die Abgeordneten erhalten den Auftrag, mit dem regierenden Landvogt uachzusch-

was bei den Nheinpässen allenthalben nothwendig sei, besonders, ob es nicht gut wäre wenn auf B

gauischer Seite auf der Rheinbrücke zu Stein eine Fallbrücke gemacht würde, und ob nicht zu Göttlich

eine Brustwehr aufgeworfen werden sollte. Sie sollen sich auch erkundigen, in welchen Klöstern und '

was für Gerichtsherren ausländische Schreiber sind, wie lange schon solche dort gewesen sind und wie'

sich gehalten haben. Die Gerichtsherren und die Kriegsamtleute sollen durch sie oder den Landvogt in '

Eid genommen werden. Ueberhaupt haben sie anzuordnen, was zur Versicherung und für allfälliqe ^

fälle gut sein mag. - Zürichs Gesandtschaft behält sich vor, solches ihren Herren und Obern zu referi--

und ist der Ansicht, es wäre besser, denselben jenseits der Brücke zu Stein bis an die Burg und auf'

Burg Alles zu übergeben; es wäre überflüssig, mehrere Fallbrücken aus der Rheinbrücke zu Stein?

machen, weil seine Herren und Obern bereits eine einfache oder zweifache hätten machen lassen.

) Dem Pralaten zu Rheinau wird ein Project zu besserer Verwahrung der

da,elb,t ubergeben Abt m: Co.went lassen sich dasselbe gefallen und den verordneten Commanda-'

Untervogt Hans Hemnch Göldm, huldigen. Sie versprechen auch, den Paß, wie verordnet zu verwähl

sich mit der noch mangelnden Provision zu versehen und zu thun, was ihnen möglich sei ' Den: Bog- ?

Lauffen wird befohlen, fleißig Acht zu geben, daß die Schiffe im Nol jeder Zeit, besonders bei Rächt,

der eidgenössischen Seite gehalten werden, deßgleichen zu Rüdlingen und Rhen au De kl ne M h
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^ßenhofcn ermahnt man zu sorgfältiger Aufmerksamkeitund macht den Stadthauptmann Wepfer, sowie
^ ihm untergebenenOfficicre durch einen Eid zu mehrerer Aussicht über die Brücke und den Paß verbind-

In Bezug aus die Brücke und das Zeughaus verordnet man das Erforderliche, dcßgleichen, daß bei
^aubhölzli, wo der Rhein zu Zeiten zu durchreiten ist, die nöthigen Maßregeln zu dessen Schutze ge-

Mn werden. Zu Schupfen und Neichlingen,wo man große Schiffe gefunden hat, befiehlt man, selbige aus

^ Amusischer ^ behalten. Zu Stciu findet man Stadtthore, Brücke und Zeughans wohl bestellt.
^ allen Seeposten von Stein bis Gottlieben wird den Gemeinden befohlen, die niedergefallenenWacht-

sanunt den Stangen zu Sturin- und Feuerzeichen wieder aufzurichten, die Schiffe diesseits des
^)«nez und des Sees zu behalten und für alle Fälle wachsam zu sein. Zu Gottlicben theilt der bischöf-

^ Vogt mit, daß wegen der Beschaffenheitdes Rheins wenig Gefahr zu besorgen sei, und daß er sich
^ uue, einen Ueberfallsversuch mit dem Quarticrhauptmann daselbst und dessen Bolk abzuwenden.Er

^ ictet sich auch, den Bischof noch um ein Paar „Stücklein" und etwas Munition zu ersuchen. Zu
krm Schirm der Soldaten und des Passes werden noch etliche Schanzkörbe und Brustwehren für noth
' H dachtet und wegen Lieferung des hiezu nöthigen Holzes mit der Gemeinde Tägerweilen gesprochen.

^ u glaubt sodann anch, daß der Graben wieder ausgeworfen und init Palissaden umzogen werden solle.
^ ^"gt übernimmt es auch, das Schloß noch besser zu versichern. In Weinfeldcn ermahnt man die

jed' ^ weltlichen Gerichtsherren oder deren anwesende Anwälte zu treuer Wachsamkeit,und daß
si»/ auferlegten Quote an Biunitivn der gemachten Ordnung gemäß sich versehe nnd die

zun: Gehorsam gegen die Quartierhauptleute ermahnen solle. Absch. 996. a. 23^t. (1643.)
^^cinbcr 1642 gemachte Kriegsordnung wird revidiert und, in nenn Artikeln bestehend, in den

beci/^ Hammen. Idick. ck. 23A. (1643.) Die Landesofficierc lind Quartierhauptleute werden
^ In Bezug auf die von den Gerichtsherren zu leistenden Provisionen wird das Rothwendige
. "et. Idick. L. 233. (1643.) In Folge der eingelaufenen Berichte von den dein Thurgau

geht " Gefahren und der angehörten Relation der in den Thurgau Abgeordneten, aus welcher hervor-
sandl^ ^ ^e und da mit den Anstalten zum Schutze des Landes schlecht bestellt sei, wird von den Ge-
krsord^ ^ ^acholischen Orte gut erachtet, daß die in den Thurgau ernannten Commandantensofort die
die Verfügungen treffen, den Landvogt und den Landschreiberzu ihren Berathungen zuziehen,
H^^ttierhauptleute und die Officierc freundlich behandeln sollen, damit das Landvolk, das sich bereit-

tu Lust und Muth erhalten werde. Diese abgeordneten Commandanten. welche die Stelle eines

!vfort vertreten haben, sollen Kundschafterhalten und, wenn etwas vorfällt, den nächsten Orten
schicken, damit nichts unterlassen werde, was zur gemeinsamen Sicherheit diene. Absch. 997. n.

Dte Gesandten der katholischen Orte halten es noch nicht an der Zeit, die Kriegscoinman-
Hed " Thurgau heimzuberufen, und können wegen der Fallbrücke zn Stein keinen Beschluß fassen.

Gutachten über diese beiden Punkte den Gesandten nach Baden in die Instruction setzen.
Und (1643.) Die Commandanten im Thurgau berichten, wie daselbst Alles bestellt sei,
Ketzer ^ ihrem Dafürhalten unnöthig sei, daß sie alle dort bleiben, und begehren, ihnen den Befehl

^^""^)men und sie nach Hause zu entlassen. Es wird ihnen geantwortet, daß sie sich einstweilen
fern> ^ begeben könnte«?, vorbehalten die Commandanten von Zürich, Luccrn und Uri, welche bis aus
^all " zu bleiben haben. Genannte drei Commandanten sollen auch mit dem Fürstabt von St.

^ und andern Nachbarn der Stadt Arbon Anstalt treffen, daß diese Stadt erforderlichen Falls besetzt
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lind sicher gestellt werde. Absch. 999. t. 2S8. (1643.) Damit die im Thurgau gewesenen Eoin^
danteu für ihre Forderungen befriedigt werden, lassen die Gesandten der katholischen Orte ein BefH l
schreiben an den Landvogt abgehen und sprechen Zürich um seine Mitwirkung au. Absch. 10Ä'I>
ZZtt. (1643.) Der Landvogt entschuldigt sich in einem Schreiben wegen des von ihm an fremdes Kri«!
Volk ertheilten Passes. Lucern hat ihm bereits das Nöthige geantwortet; nichts destoweniger wird
von den katbvlischen Gesandten nochmals insinuiert, dergleichen Durchpaß keineswegsmehr zu gesta^
Zugleich wird auch festgesetzt, daß auf der nächsten Zusammenkunftdie den Thurgau regierenden Orte' '
vereinbaren sollten, ihre die Rheinbrücke zu Stein betreffenden Rcchtsame aufrecht zu erhalten. iV
1024. (1643.) Der Landvogt Lcuzinger, welcher citiert worden war, um sich wegen der'
ihm gegebenen Gestattung des Passes zu verantworten, hatte sich nicht gestellt, und zwar durch Zürich"
Glarus, welche von ihm jegliche Schuld abwälzen wollen, veranlaßt. Auf den vom Gesandten des ^
von St. Gallen gegebenen Bericht, daß auch an das Gotteshaus das Begehren des Durchzugs
worden sei, gehen in erster Linie die Meinungen der katholischen Gesandten dahin, den nicht zu mischt
genden Landvogt abzusetzen. Auf die Fürbitte der glarnerischen Gesandten läßt man sich milder sti»^
und weist die Sache auf die nächste katholische Eonfcrenz, ans welcher sich der Landvogt zu stellen n
Zu gleicher Zeit wird auch an Zürich ein Schreiben erlassen, in welchem sich die katholischen Orte üben
Unbefugtheit beschweren, mit welcher dasselbe ihre oberherrliche Hoheit und die Majorität „überfahre" 1
erklären, daß sie sich von der Aufrechterhaltung derselben nicht werden abwendig machen oder abschr^
lassen. Weil ferner jenes Kriegsvolk aus Berns Landen und Herrschaften gekommen und bei Wi>^
und an der Stille übergesetzt worden ist, wird für nöthig erachtet, ein Beschwerdeschrcibeu an Ber"
erlassen. Absch. 1026. o. Lttl . (1643.) Die katholischenregierenden Orte sollen nicht vergessen, 1
die nächste Zusammenkunft ihre Gesandtendes Passes und der Brücke zu Stein am Rhein wegen M
struieren, da von dorther immer die größte Gefahr zu befürchten ist. Ibick. LitL. (1644.) H
Landvogt im Thurgau, Hans Jakob Leuzinger von Glarus, welcher auf ernstliches Ansuchen und'
VerantwortungZürichs der Herrschaft Venedig gestattet hat, etwas weniges Kriegsvolk durch den Thnl>
nach Constanz zu führen, war von Lucern, Schwyz, Unterwaldcn und Zug zweimal nach Lucern ^
worden. Zürich und Glarus hatten an die vier Orte geschrieben, man möchte den Landvogt für enti^
digt halten oder die Sache bis auf eine allgemeine Zusammenkunft anstehen lassen, worauf weiter »i^
erfolgt ist. Die übrigen evangelischen Orte sind der Ansicht Zürichs, daß den vier Orten erfordert
Falls das eidgenössische Recht vorgeschlagen und die Sache aus künftige allgemeine Tagleistung gew>^
werden solle. Auch das Nichterscheinen des Landvogtes billigt man wegen der großen Gefahr für dens^
und des durch die Mehrheit der Stimmen herbeigeführten Nachtheils. Absch. 1028. ck. (1^
Alt-Landvogt Leuzinger wird von den fünf katholischen Orten zu Rede gestellt, daß er jüngst die „E^
schen" in der Herrschaft Venedig Dienst ziehenden Völker wider den Befehl der Mehrzahl der Orte ^
durch den Thurgau ziehen lassen und auf die Citativn sich nicht gestellt habe. Lcuzinger erklärt, dÄ
das nicht aus sich selbst gcthan habe, sondern auf de» Rath vvu Zürich uud Glarus, was ihm dies^
zeugen, und bittet, man möchte ihm die Sache nicht so hoch anrechnen. Es wird ihm auf die Fü^
von Zürich und Glarus verziehen. Lucern nimmt die Sache in den Abschied, Uri erläßt die Strafe ^
Vorbehalt der Ratification. Absch. 1041. mm. Lttl. (1647.) Auf VerschiedeueSchreiben des ^
Vogts, worin sich das Kloster Kalchrain, die Stadt Frauenfcld, das Quartier vou Ermatingen und ^
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von Wehausenüber die Contributionund die ihnen auferlegten Wachen beschweren, wird geantwortet, er
^ o die Contribution einziehen, das Gotteshaus Kalchrain und die klagenden Quartiere für dießmal zur
Geduld ermahnen, aber sich mit dem Landschreiber sowohl bei den Gerichtsherren als bei den Quatiercn
Rundlich informieren,wie künftig zu Vermeidung von Klagen eine gebührende Gleichheit bewerkstelligt-
forden könne; wie denn für die Eidgenossenschaftüberhaupt eine allgemeine Aenderung gemacht werden
vunte, darauf werden die Herren und Obern bedacht sein. Für den ersten Monatssold haben die Befehls-
" or und Soldaten von dem Landvogt und den Unterthancn nichts zu fordern, und die Anlage soll allein für
o» andern Monat dienen, indem der erste Monatssvld vou den Obrigkeiten bezahlt wird. Sollten wider

^ oarten die Wachen bis in den dritten Monat bleiben müssen, so mag der Landvogt angefangener Maßen
' ans weitern Befehl fortfahren, auch den Befehlshabern und Soldaten zusprechen, daß sie ohne Befehl
^ höchster Ungnade ihre Posten nicht verlassen oder heimziehen.Damit bei dem Geldmangel, über
" ">an allenthalben klagt, die Contributionetwas erleichtert und die Soldaten mit dem Nothwendigenver-

werden, könnte mit Zuthun der Befehlshaber ein täglicher „Commiß" von Brod und Wein für
Soldaten angeordnet und an dem Sold abgezogen werden. — Der Stadt Zell, welche ein Begehren

" Zürich and Lucern hatte gelangen lassen (der Inhalt ist nicht angegeben), soll der Landvogt antworten,
» man dermalen in ihr Begehren nicht eintreten könne, daß man aber nicht ermangeln werde, ihr alle

umdnachbarlichen Dienste zu leisten. — Der Landvogt berichtet auch, was ihm von den bischöflichen Be¬
amten der Reichenau, dergleichenvon dem Bischof selbst und dem Commandanten zu Constanz geschrieben

v" ist. <Diese Schreiben drücken die Befriedigungüber die vorsorglichen Maßregeln der Orte aus
enthalten „Zeitungen".) Man findet eine Antwort darauf unnöthig nnd ermahnt blos den Landvogt

'" seinem Flcißc zu beharren und vou allen einlangenden Nachrichten sofort Kenntnis; zu geben. Absch.

fnr^ - ^ <fl647.) Die Mehrzahl der Orte ist der Ansicht, daß der erste Monatssold, der jüngst
"v die Wachen im Thurgau und Rheinthal vorgeschossen worden ist, von den beiden Vogteien den Obrig-
^"en wieder ersetzt werden solle. — Es wird dieß den beiden Laudvögten mitgctheilt. Absch. 1133. KR.

schriftlichen Bericht des Landvogtes geht hervor, daß die seit einiger Zeit an
auf dem Bodcnsee ergangenen Jnsolentienmeistentheils von den schwedischen Parteien herrühren, und

' 'h'e Klagen wider die Unterthanen übertrieben sind. Es soll dcßhalb an Zürich geschrieben werden,

Co>, ^ ^sandten der katholischen Orte für uolhwendig erachten, im Namen aller regierenden Orte an die
Mandanten in Ueberlingenund in der Mainau, welche den Anlaß zu den meisten Klagen geben, ge¬

ltend zu schreiben, damit dergleichenUnfug beseitigt werde und die Unterthancn ihrem Gewerbe sicher
lstehen können. Weil in dem Schreiben des Landvogtes nicht gemeldet wird, daß er seine Mittheilung

""ch a,, Zürich geschickt habe, soll mit der Versendung des Schreibens noch einige Tage gewartet und
inzwischen befohlen werden, die Mittheilung, falls sie unterblieben sein sollte, auch an Zürich zu

Absch. 1139. x.
t>. Kricg«anlagen.

Art. Z«?. (1W9.) Die geistlichen Gerichtsherren wollen an die Kosten, welche mit Aufstellung
^ dachen ergangen sind, nichts beitrage». - Die Gesandten der katholichenOrte lassen es sich gefallen,
"ö man bei den alten Bräuchen und Abschieden, die deßhalb genügende Erläuterung geben, verbleibe.
Mc'rn wird dem Landvogt in diesem Sinne Befehl ertheilen. Absch. 492. o. (1643.) Nachdem

Wärz zu Weinfelden mit den in, Thurgau gewesenenCommandanten abgerechnet und ihnen eine Be-
195
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soldung für den Tag geschöpft worden ist, läßt man es dabei verbleiben. Weil man aber für

erachtet, daß solche Kosten aus obrigkeitlichem Seckel entrichtet werden, wird dem Landvogt geschriä

wieder eine Anlage auf die Landschaft zu machen, damit er daraus die bereits in die Rechnung gesteh

Kosten für die Commaudanten, auch was seither ihretwegen ausgegeben worden ist und ihren fernst

Ausstand entrichten könne. Ferner soll der Landvogt aus dieser Anlage die Forderung des Johann

Wirz samint Zins und Kosten bezahlen. Falls künftig wieder Coininandanten in den Thurgau gcs^

werden, soll ein Commandant, der mit zwei Pferden reitet, täglich 4 Kronen erhalten und die Anlage

gleichmäßig auf die Personen, sondern je nach dein Vermögen angelegt werden. Dem Landvogt wird b

diesem Zwecke ein Receß überschickt. Absch. 1607. oo. (1647.) Wegen der den Landvögten

zutragenden Beziehung des ersten Monatssoldes, den die Obrigkeiten den Zusichern dargeschossen ha!w

wollen die Gesandten der katholischen Orte sich zu Baden vergleichen. Absch. 1128. m. 27O. (1^

Dem Laudvogt und dem Landschreiber wird befohlen, nach eingezogenen Erkundigungen darauf bedacht

sein, daß künftig eine gleichmäßige und billige Repartition der Contributionen svwobl bei den GerichtslM

als den Quartieren gemacht werde, damit nicht Einer fiir den Andern zahlen müsse. Absch. 1133.

271. (1648.) Ausschüsse der Gerichtshcrren und der Landschaft Thurgau stellen das Ansuchen, daß"'k,

sie mit einein dritten Monatssold zu den zweien, welche sie fiir die Grcnzbesctznug zusammcngesteucrt häW

verschonen und ihnen die 2760 Gulden Ucberschuß von dem für die zwei Monate gesteuerten Solde

geben möchte. — Es wird beschlossen, daß die dritte Monatsanlage eingestellt bleiben, von dein Ueberau

2060 Gulden in einem Kasten verwahrt und der Rest herausgegeben werden solle. — Etliche Städte, ^ ^

Frauenfeld, Dießenhofcn, Wyl, Arbon und Bischofszell, auch etliche Dörfer und Höfe, wo der Abt zU'd

Gallen die Gerichtsbarkeit sammt der Mannschaft bis an die hohe Jurisdiction hat, wollen zu CoiU^ d

tioncn, Aufstellung von Wachen und dergleichen nichts beitragen. Dem Landvogt wird befohle»,

dem verhältnißmüßigen Beitrag nicht allein für die Zukunft, sondern auch für die jüngste Vergangenheit^
zuhalten. Absch. 1151. m. d

v. Schittzcnwcsen. I-

Art. 27t». (1628.) Auf Anhalten von Junker Kaspar von Ulm zu Hüttlingen will man ^ "

den Obrigkeiten die Erklärung einholen, ob sie dem Lommiser Quartier, wie auch der Zielstättc zu ^

Hausen jedem jährlich Ehrengaben zu verschießen geben wollen. Absch. 458. p. 275t. (1632.) Sch^ ^

meister und Schützcngcsellschaft des Quartiers Weinfelden, wo in die drei oder vierthalb hundert

tiere quartiert sind, bitten unterthänig, daß ihnen das jährlich eingelegte Schießgeld von 12 Gulden ^

viel vermehrt werden möchte, daß sie alle Sonn- und Schießtage eine „ehrliche, namhafte" Gabe zu ^ ^

schießen hätten. Das Anstichen wird in den Abschied genommen, damit die Obrigkeiten sich künftig ^

über entschließen können. Absch. 596. Ii. 274. (1639.) Denen von Wellhausen werden auf ihr ^ ^

halten jährlich 12 Gulden zum Verschießen bewilligt, die ihnen der Landvogt zustellen soll. Absch. ^ ^

27S. (1646.) Die Unterthanen zu Gottlieben lind Ermatingen, welche sich in zwei Schützengesellsch^

zusammengethan haben, bitten um eine jährliche Verehrung und werden hiefür von dem Bischof zu ^ ^

stanz empfohlen. — Das Ansuchen wird in den Abschied genommen. Absch 1098. ü. 2?<j. (1^' ^

Den Schützen zu Gottliebcn und Ermatingen wird auf ihr Ansuchen eine jährliche Schützengabe von ö/ ^

Gulden bewilligt. Absch. 1133. ii. ^



Thurgau. 1557

23. Reliftionssachen; Kirchliches; Landsriedliches.

... 277. (1619.) Zürich will der Wiedereinführung des katholischen Gottesdienstes zu Mammercn
> widersetzen. Nachdem das vom Landvogt eingelangte Schreiben und der bezügliche Artikel des Land-
... verlesen ivorden, wird von den Gesandten der katholischen Orte für nothwendig erachtet, beförder¬

nd Gesandte dahin abzuordnen in eigenen Kosten und ohne Beschwerde der Unterthanen, da Zürich in
^ ,'M seiner Religion auch Gesandte zu schicken Pflegt. Zugleich können auch andere Angelegenheiten,

den katholischen Orten nicht wenig gelegen ist, besprochen werden, besonders daß Mammeren,
, ^ ^ katholischen Orte offenes Haus ist, verbessert und künftig in Ehren gehalten werde. Alan ge-

odcx"'^ ^ P^vject des an Zürich zu erlassenden Schreibens und beschließt, falls wider Verhoffcn kein Tag
^ «ncr zu weit hinaus angesetzt würde, dennoch die Gesandschaftdabin reiten zu lassen und Zürich den

ag anzuzeigen, wann man sich auf den Augenschein einfinden werde. Absch. 67. a. 278. (1618.)

läßtAlters in der Kirche zu Mammeren. Absch. 71. 27S. (1619.) Der Prälat von St. Gallen
und s^nen Gesandten im Namen des Junkers Hans Walthart von Hallwyl, Gcrichtshcrrn zu Blidegg
katb Pfründe zu Sitterdorf, vor den Gesandten der katholischen Orte vorbringen, wenn der
zu Gottesdienst zu Sitterdorf, wie bisher, von einem Eaplan zu Bischofszell besorgt werde, so sei
' 'furchten, daß die Unkatholischcn daselbst unter dem Vorwand der Verspätung des katholischen Gottes-
sei Uugebührcn und Ungelegenheitel?verursachen, wie dieß letzten h. Palmtag wirklich geschehen

Eiiik^" lochte also bewilligen, einen eigeneil Priester daselbst zu habeil, mit welchem der Prädicant das
de», ^ Pfründe gemäß dem Landfrieden theile; deßgleicheu den Taufstein der andern Religion aus
der^N'^ Kirche zu versetzen und das Ehor zu schließen. Mail bewilligt dieß als dein Landfrieden und

. ^gkeit gemäß und trügt dein Landvogt auf, die Sache bei erster Gelegenheit ins Werk zu setzeil.
'' ll- 280. (1620.) Die von Dicßenhofen haben dem Gotteshaus daselbst ein Fischerschifflein

das d^ ^^'0 Landvogt wird geschrieben,die Gewaltthat gebührend zu strafen und zu gebieten
^ ^ ^chifflein restituiert werde. Weigern sie sich, so mag er sie auf die Tagsatzuug nach Baden citircn.
reiim^" Prädicanteil zu Dießenhofen soll er beurlaliben, da derselbe trotz geschehener Warnung viel unge-
schtt/ wider den Landsrieden vorgenommen habe. Absch. 150 k. 281. (1620.) Den Katholi-

! sacht ^^^^'omcreil ist von dein Gerichtsherrn ein Priester gegeben worden, der großes Acrgerniß vcrur-
'"öcltc katholischen Gesandten schreiben deßhalb ail bei« Prälaten zu St. Gallen als Lehcnherrn, er
Co» ^ ^erichtshcrril dazu bewegen, daß er einen tauglichen Priester hinsetze und ihm eine solche
I» daß er sich gebührlich erhalten könne; wo nicht, so würden die Obrigkeiten dafür sorgen,
we ^"^en Sinne ist an den Gerichtsherrn zu schreiben. Idill. K. 282. (1624.) Der Anzug
P>'"Gärung der Pfarrpfrüilde zu Sittcrdorf bei Bischofszellwird in den Abschied genommen. Dein
^ >i"d bisher nicht mehr als 50 fl. jährlich gegeben wordeil, mit denen sich keiner erhalten könne.
Src, ^ ^""r Tagleistulig z»l Solothurn erledigt werden. Absch. 324. o. 283. (1625.) Was
Psa"^ Vvn Schwhz, fürstlich fanctgallischer Rath und Vogt zu Rorschach, wegen Abkurung der
t^^^'rnnde zu Sitterdorf vorgebracht hat, werden die Gesandten der Schirmorte des GotteshausesSt.

ötl berichten wissen. Die Obrigkeiteil werden sich darüber nach Gebühr entschließen. Absch. 365. 6.
dich ' ^25.) Schaffhausen wird von Zürich gebeten, den Pfarrer und den Helfer zu Dießenhofen, welche

'"al von Schaffhausen gebürtig sind, anzuhalten, daß sie das Capitel vvn Steckborn besuchen, wie es
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von ihren Vorgängern auch geschehen sei, damit Confusion verhütet werde, das Capitel ungeschwächt ble>^

und die evangelische Religion daselbst um so eher erhalten werde. Absch. 378. s. 28S. (1626.) Ad»'

Tschudi, sürstlich sanctgallischer Rath und Landvogt zu Neuravensburg, will die Capelle zu Amriswhl, ^

Filiale der Kirche zu Summeri, wieder in Aufnahme bringen, nachdem die Zinsen und Renten dieser

tung von den Bauern in ihren eigenen Nutzen verwendet worden sind. Tschudi, durch Erbfall Calla»

der Capelle, hat die Gegenpartei ins Recht gerufen, aber in Ermanglung genügender Documente

ausgerichtet. Nachdem er nun die Documente beigebracht, wünscht er, daß die Erkanntniß aufgehoben

die Gegenpartei nach Baden vor die höchste Gewalt der gesammten Orte der Eidgenossenschaft citiert wcrb

— Die katholischen Gesandten halten die Citation für erlaubt und nehmen die Sache all rskerenä»°

Absch. 387. o. 28k. (1626.) Die Katholischen zu Aadors, ungefähr 102 Seelen, welche zu ihrer Anda»

eines Altars ermangeln, kommen bei den katholischen Gesandten um einen solchen ein. — Der Landvst

soll die nöthigen Anordnungen treffen und die Sache auf erster Tagsatzung vorbringen, damit man d<

Gesuch entweder durch einen Ausschuß oder aber durch unmittelbaren Befehl entsprechen kann. Absch. 403^
28 7. (1627.) Zürich hat sich in einem Schreiben an die katholischen Orte über die beabsichtigte Ausä"

mng eines Altars zu Aadors beschwert und wenigstens bis zur Jahresrechnung zu Baden Aufschub begeh

— Der Aufschub wird von den Gesandten der katholischen Orte gestattet, obgleich mau nicht gewillt ^

sich von einem so gottseligeil Werke abtreiben zu lassen. Die katholischen Orte sollen ihre Gesandten w'

Baden mit Befehl versehen, damit gleich von dort aus Abgesandte nach Aadors geschickt werden kö»»'

um die Sachen ins Werk zu setzen. Lucern soll den Landvogt und den Landschreiber davon benachricht^

und sie ermahnen, den katholischen Pfarrgenossen tröstlich zuzusprechen. Absch. 427. ä. 288. (16^

Zürich eröffnet den Gesandten der evangelischen Städte, daß die den Thurgau regierenden, katholO

Orte unlängst zu Aadors, wo seit der Reformation keine andere, als die wahre christliche Religion g^

worden fei, ohne Vorwissen seiner Herren und Obern einen Altar haben ausrichten wollen; die Kirchge»^

hätten auf etliche Tage Stillstand erlangt und auf gemachte Vorstellungen Hill habe Luccrn eingewi^

daß diese Sache auf künftige Jahrrcchnung verschobeil werde. Da Zürich den Kirchcnsatz daselbst hat,

Pfarrhaus und der größte Theil des Kirchencinkommens ihm gehört, seine Uutcrthanen aus der Grass^

Kyburg, etwa 170 an der Zahl, zu dieser Kirche gehören, und die katholischeil Unterthanen zu Aadorf ihren GlF

dienst in der zunächst gelegenen Kirche zu Dünikon ohne Beschwerde verrichteil können, glaubt Zürich, es sei ^

nicht zuzumuthen, daß es einen neuen Altar aufrichten, viel weiliger einen Pfaffen dahin setzen lassen ^

Für den Fall, daß die Einsetzung des Altars ihren Fortgang gewinnen sollte, bittet Zürich um Rath,

es nicht den katholischen Orten deßwegen das eidgenössische Recht vorschlagen oder Gegengewalt brau^

oder wie man dieser Sache auf anderm Weg begegnen solle. Die Gesandteil der drei Städte, ohne Jnstrn^'

nehmen die Sache in den Abschied. Absch. 428. o. 28«. (1627.) Von der Einsetzung des Alters zu Aadorf w»"

die katholischen Orte nicht abstehen, sondern in den Gewahrsamen und im Landfrieden nachsehen, um Z>^

mit gebührender Antwort entgegenzutreten und die Sache ins Werk zu setzen. Absch. 431. e.

(1627.) Die Gesandten von Zürich zeigeil an, sie hätten geglaubt, man würde es in Bezug auf die ^

einsetzung in der Kirche zu Aadorf bei dem von Zürich gestellteil Begehreil verbleiben lassen. Wolle

hinter dem Rücken ihrer Herren und Obern fortfahren, so hätten sie Befehl, eher das Recht walten zu

Die katholischen Orte sind der Ansicht, daß jenes Vorhabeil etwas Billiges fei, worüber man nicht zu re-^

habe, weil es nicht allein dem Landfrieden gemäß sei, sondern auch die Sache an unterschiedlicheil Orten u"»
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d^schiedenen Zeiten stattgefunden habe. Zugleich machen die katholischen Gesandten auch die Bemerkung, daß
Herren und Obern in dem Urtheil, das die Satze von Zürich in dem Schwyzer- und Glarncrgeschäft

^geben haben, vernehmen müssen, daß man sie nicht nach dem Landfrieden, sondern „römisch-katholisch"
Mannt habe. Ob sie gleich römisch und katholisch seien, solle man einander doch zu Verhütungvon Un-
"'"gkeit „ach dem Landfrieden titulieren und nennen. Die Gesandten von Zürich erwiedcrn, daß die Worte
--römisch-katholisch" in dem angezogenen Urtheil nicht aus böser Meinung, sondern vielmehr ans Unachtsamkeit
schrieben worden seien; es werde aber nicht mehr geschehen. Sic beschweren sich aber ihrerseits darüber,

° rn dem Urtheil der Sätze von Lucern das Wörtlein „neugläubig"mehrmals vorkomme, welches man
Wohl hätte unterlassen dürfen. Man möchte sie mit diesem Wörtlein verschonenund sie wie bisher

^ulieren. Absch. 435 t. (1627.) Die nach Frauenfeld reisenden katholischen Gesandten sollen
r Einsetzung des Altars zu Aadorf vornehmen. Damit dieses Vorhaben durch die Arglist der Gegenpartei

^ gehindert werde, wird es nothwcndig sein, die Sache gleich zu Anfang der Conferenz zur Sprache zu
gen. Sollte Zürich wider Verhoffcn die Einsetzung des Altars und des katholischen Gottesdienstes nicht

fcr, Gewalt verwehren und das Recht vorschlagen, so mögen die Gesandten der Obrigkeiten
halt^' ^^lll gewärtigen. Alan wird nachher auch dafür bemüht sein, dem Priester gebührenden Unter-
A ^ ^y'chaffeii, und man hält es nicht für unbillig, daß Zürich sich dazu verstehe, von dein Einkommen des
u»d ^nei? Theil einzuräumen. Inzwischen wird es an Mitteln für den Gottesdienst nicht fehlen,

lowohl andere Geistliche als die Frau von Dänikon werden durch Handreichung aushelfen. Schwhz glaubt,
^ thuulich wäre, wenn zu diesen? Geschäfte neben dem Gesandten von evangelisch Glarus auch ein

daß

solcher? ^ ^tholischen Glarner erschiene, damit selbige Stimme ungültig gemacht würde. — Schwhz wird
^ katholischen Glarner dessen insgeheim zu berichten. Absch. 440. u. u. (1627.) Die

^ katholischen Orte verlangen Einsetzung eines Altars und Einführung des katholischen
Sjx ^^"skes in der Pfarrkirche zu Aadorf nach Ausweisung und vermöge des eidgenössischen Landfriedens.
And k>aß solches zuerst vorgenommen und ins Werk gesetzt werde, weil sie Befehl haben, in nichts
von ^ ^ einzulassen, bis diese Sache verhandelt und in Ausführung würde gebracht sein. — Die Gesandten
schen ^ haben sich dieses Anzugs nicht versehen und sind darüber nicht vollkommen instruiert; sie wün-
d^'.,^k)er, daß dieses Geschäft auf einige Tage eingestellt werde. Die katholischen Gesandten erklären,
W A ^ ihren? Befehle nicht weiche?? werde??. Hierauf lassei? die Gesandte?? voi? Zürich außer den schon
Gr? >>^ vorgebrachte?? Motiven, warum der Altar zu Aadorf nicht eingesetzt werden solle, noch fernere
Abin,' ^ und begehre??, weil die katholische?? Orte selbige?? noch niemals gesehen, daß man sie in de??
klär ^ ^ v^we, und daß man, falls man voi? diese»? Vorhaben nicht abstehe?? wolle, bis zu fernerer Er-
u?id^-^ Stillstand in der Sache gestatte. Die katholische?? Gesandten beharren auf ihrer MeinungUl!h " "7' il''
sich > >^ keii? weiteres Hinderniß in de?? Weg lege. Rachde»? hierauf die Gesandten voi? Zürich
Abiu - ^ Befehl haben geben lassen, vergleicht man sich nach vielen weitläufigen Wcchselrcdei? über einen
gesetu^' ^"6nväß auf Freitag den 27. August der Altar zu Aadorf in Beiseil? der katholischen Gesandte??

^ katholische Gottesdienst verrichtet werden soll. Der Gesandte von Glarus, ohne Instruction,
»ia>? ^ ^ache in de?? Abschied. Hernach stellen die fünf katholischen Orte an Zürich das Begehren, daß
solle ^vai?der eine gute Ordnung mache, wie es des Gottendienstes halber zu Aadorf gehakte?? werden
könnx Ungelegenheit entstehe und Alles nach den? Landfrieden in gilter Ruhe verrichtet werde??

sei nothwcndig,Zeit und Stunde zu bestimmen, wenn der eine und der andere Gottesdienst
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gehalteil werde,, solle, deßgleiche», das; der Taufstein der Evangellschen, welcher gleich am Fuß des Altart
stehe, etwas rückwärts gerückt und die vermauerte Pforte auf der rechten Seite vom Eingang der Kir^,
zu besserer Bequemlichkeit der Katholischenauch wieder eröffnet werde. Ebenso müsse man sich über d»
Theilung des Kirchhofesund der Sacristei, sowie über das Einkommenzu Erhaltung des Priesters erkläre»
Weil die Gesandten von Zürich dießmal ohne Instruction sind, so wird verabschiedet,daß sie den Auge»
schein einnehmen und Alles ihren Herreu und Obern referieren sollen, welche in wenigen Tagen durch
sandte ihren Beschluß kund thuu oder aber dem Vogt zu Kpburg dazu den Auftrag geben sollen, wo^
man hofft, daß man sich hierüber wohl mit einander werde vergleichenkönnen. Inzwischen soll der kath»
lische Gottesdienst nach dem evangelischen gehalten werden. Absch. 441. a. LMj. (1627.) Lucern soll Zür^
an die wegen der Pfründe Aadorf versprochene Antwort erinnern. — Die Frau von Dänikon anerlM
sich, nachzuforschen, was die Pfründe Aadorf früher eingetragenhat. Zug soll den Landvogt ermahne»
die Berichte derselben entgegenzunehmen. Absch. 446. K. (1627.) Die Gesandten der fünf kathe
tischen Orte führen denjenigen von Zürich umständlich zu Geiuüth, weil der Altar in der Pfarrkirche
Aadorf zur Ehre Gottes wieoerum aufgerichtet worden sei, so erfordere die Gebühr, daß dazu ein Prieste»
welcher den katholischen Pfarrgcnosseu daselbst die heil. Sacramente und pfarrliche Seelsorge administrier,
bestellt werde. Sic möchten im Namen ihrer Herren und Obern, denen die Collatur und der Kirchen Nj
sammt dessen Zehnten und Einkommen zu Aadorf von des Gotteshauses Rüti wegen zugehöre, sich dah»
erklären, daß sie gedachten, Priester und seinen 'Nachfolgern eine „ehrliche" Wohnung und gebührenden U»lst
halt anweisen und auch für die übrigen Zubehörvcn wollen sorge» helfen. Hinwiederum anerbiete man ^
'Namen der Obrigkeit, den Landfrieden redlich und nach Inhalt des klaren Buchstabens zu halten
dieß bei dem jüngst wegen des Altars gemachten Abschied auch versprochenund bisauhiu gehalten wor^
sei. — Die Gesandten von Zürich melden, was etlichen ihrer Neligiousverwandteu im Thurgau für
schwerlichkeiten wider den Landfrieden begegnet seien. Da dieselben schon etliche Male angebracht word^'
seien, und man um AbHülse gebeten habe, so hoffe man, daß die Gesandten der katholischen Orte Hieras
zu freundlicher Willfahrung und gleichmäßigerVollziehung des Landfriedensinstruiert und gewillt
werden. Sobald sie sich darüber erklärt haben würden, wolle Zürichs Gesandtschaft ihren Befehl eröfst^
und in die Verhandlungeintreten über das, was de», Landfrieden gemäß und billig sein werde. — ^
Gesandten der fünf katholischen Orte antworten, daß ihre Herren und Obern bisher nicht haben fi"^
können, daß sie jemanden im Thurgau wider den Landfrieden bedrängen oder beschweren. — Hierauf ^
klären sich die Gesandten Zürichs über die angezogeneuBeschwerden weitläufig und sind der Ansicht, ^
der Landfriede jeder Religion gleiche freie Hebung gewähre. Die Gesandtender katholischen Orte wol^
es nicht dahin verstehen, „och viel weniger sich dahin erklären, die angedeuteten Beschwerdenabzuschasp
auch nicht erkennen, daß de», Prädicanteu zu Aadorf, der die Pfarrei Wengi versieht, von selbiger Pfr^
nach 'Marchzahlder Mannschaft, wie der Landfriede und die darüber 1562 in, Nheiuthal von acht
gegebene Erläuterung ausweist, eine geziemende Conipetenz gebühre, sondern sie wenden vor, daß sie es ^
den, Buchstaben des Landfriedens bewenden lassen. — Da beide Theile von ihrer Instruction nicht abgeht
können, so nimmt mau Alles in den Abschied. Zugleich erklären die Gesandtenvon Zürich, daß ilst''
Herren und Obern den fünf katholischen Orten über die zur Sprache gebrachten Beschwerdeneinen ausffilL
liehen Bericht zustellen werden. — Die Gesandten der katholischen Orte eröffnen ferner daß ihre Her^
und Obern jedenfalls einen Priester nach Aadorf abordnen, denselben jedoch den Herren von Zürich ^
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Collatoren präsentieren werden, welchem dann sein gebührendes Einkommen, das man ihm schöpfen werde,

seinem Antritt beginnen solle. — Damit die Obrigkeiten, was dieses Geschäftes halber noch übrig ist,

gelegenen Orlen völlig abhandeln können, verfügen sich die Gesandten beim Verreisen zu der Kirche zu

-ladorf, „in auf genommenen Augenschein der daselbst mangelnden Sache hin sich so viel als möglich zu

^gleiche,,. Absch. 449. LttS. (1627.) Da Zürich den Entschluß wegen des Unterhaltes für den Priester

Hadorf immerwährend zu verschieben sucht, soll an die Frau zu Dänikon geschrieben werden, sie möchte

^ um einen exemplarischen Priester bewerben und sich mit den Kirchgenossen vergleichen, damit er bei

Zürich u,„ Belehnung anhalten könne. Sollteil sich alsdann der Priester oder die Kirchgenossen zu be¬

rgen haben, so wird man sich Zürich gegenüber zu verhalten wissen. Absch. 452. o. (1628.)

^ Gesandten der katholischen Orte vernehmen mit Vergnügen, daß die Katholischen zu Aadors eineil ge-

yrtc,,^ exemplarischen Priester erhalten werden. Man stellt für denselben die nothwcndigcn Schriften an den

Vogt und die Aebtissin zu Dänikon aus, damit er von dem Landvogt oder dem Landschreiber der Stadt

' aiZ Collator präsentiert und von Dänikon her bis zu völligem Austrag mit gebührendem Unterhalt

^l'en werde. Absch. 454. x. (1628.) Von Zürich ist ein ausführliches Verzeichnis; der neu-

" Pen Haushaltungen und Gemeinden, in der Landgrafschaft hohen und Nievern Gerichten gelegen, ein-

"ugt, welche ihre Andacht außerhalb ihrer Pfarrei an entlegenen Orten verrichten müssen und deßwegen

des Landfriedens die Ncligionsübung in ihren ordentlichen Pfarreien begehren. Die katholischen

landteu vernehmen dieß mit Verwunderung, und um desto besser antworten zu können, befiehlt man dem

, ^ Zu informieren, besonders bei dem Bischof zu Constanz und dem Abt von St. Gallen, und

dm Bericht nach Luccrn zu schicken. Ibiä. b. (1628,) S. Absch. 457. ä. üZM». (1628.)

. . ^ dei der Visitation des Thurgaus die beiden Gesandten von Lucern und Schwyz wegeil des

Pchen Handels alles Ernstes vorgebracht haben, wird Bürgermeister Bräm feinen Herren und Obern

landt^" erwartet darüber beförderlich einen Bescheid. Absch. 458. o. (1628.) Die Ge¬

gast d" ^ katholischen Orte führen denen von Zürich zu Gemüth, warum ihre Obern dafür halten,
ka> - ^ '^^en von Zürich als Collatoren dem Pfarrhcrrn zu Aadvrf eine feinem Stande angeincssene Be-

eiu Aiittel zu einem ehrlichen Unterhalte zu geben schuldig seien. Die zürcherischen Gesandten

Zu ^ Uuewohl ihre Obrigkeit dem Pfarrherrn nicht mehr als nach Marchzahl seiner Religionsgenosscn

doch huldig wäre, wie der Laudfriede llnd etliche hernach ergangene Abschiede ausweisen, so hätten sie
übriges zu thun Vollmacht erhalten und wollen, jedoch auf Gutheißen ihrer Obrigkeit Folgendes

^'gliä Fürs Erste eine „ehrbare", dem katholischen Pfarrstaude gemäße Behausung, welche man unver-

>>ber ^ geeignetem Ort neu und gut ausbauen und sammt einem geziemendcil Kraut- und Baumgarteil

Pg ^erde. Zum Andern solleil dem Pfarrherrn für sein jährliches Einkommen, das init seinem Aus-

^ ^Pehen Collatlir-Zehnten oder aus dein Ami Winterthur geliefert werdeil 26 Mütt

gedeih " ^^er Hafer, 7 Sauin Wein, Alles Winterthurer Viaß, lind ivie es dem Prädicaiitcn auch gc-

geiwss^^ Zuin Dritten soll ihm folgen der kleine Zehnten von den Gütern, welche die katholischen Pfarr-

Tie ^^en. Deßgleicheil soll er auch in Holz und Feld wie ein anderer Burger gehalten werden. —

eine ib iDrte behaupten, daß die Collatoren dem Priester nicht nur nach der Zahl seiner Angehörigen

v Pfarrlichcn Einkominen, sondern überhalipl ein gebührendes Einkommen schuldig seien,

^Pehvr" einzige Pfarre wisse, deren Einkommen unter die Pfarrherren nach der Zahl ihrer
Pen abgetheilt werde. Dagegen finde man Beispiele genug, daß, wenn das spärliche Einkommen
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eines katholischen Pfarrers nicht genüge, die Collatoren das Gebührendeersetzen, wie solches bei verschiedene»
Pfarreien im Thurgau der Fall sei. Zürich möchte also den katholischen Pfarrherrn mit Behausung ^
Einkommen ehrlich und wie den Prädicanten halten und versehen. — Weil die Gesandten von Zürich
Mehrerin nicht bestimmt werden können, so nimmt man ihr Anerbieten zu Händen der Obrigkeiten in dc»
Abschied, welche sich nächstens darüber serner erklären werden. — Was im letzten Wintermonat in und ^
der Kirche zu Aadorf aufzubauen und zu verbessern verabschiedet,aber bisher noch nicht vollzogen word!»
ist, das zu vollziehen wird neuerdings beschlossen; den beiden Pfarrhcrren, wie auch den Kirchenpflcgcrn
denen auch ein Katholischerbeförderlich gezogeil werden soll) wird die unverzügliche Ausführung nachdrückt
anbesohlen. In Beziehung auf die Meßmerei erklären sich die Gesandten von Zürich dahin, daß voll jet
Religion ein Meßmer aufzustellensei, der seinem Gottesdienstdienen solle; in die gemeinsamen Verrichtung
aber, wie auch in der Meßmerpfründe haben sich beide zur Hälfte zu thcilen. Die Gesandten der fünf kat
tischen Orte nehmen dieß zu Händen ihrer Obrigkeiten in den Abschied. Absch. 463. a. Sttl. (l^°
Die katholischeil Orte sollen ihren Gesandten nach Baden Befehl geben wegen der noch unerörterten Pfrlt
abkurung zu Aadorf. Auch wird dazu der Bericht des Landschreibers sehr dienlich sein. Absch. 466. ^
SttL. (1628.) Zürichs Gesandtschast-stelltfolgenden Antrag: Da ihre Herren und Obern laut Landfriede»
die Einführung des katholischen Gottesdienstes zu Aadorf bewilligt und dem Priester die Competenz geschg
haben, so möchte man seineil Religionsverwandten zu Ammensberg (Alensberg?), Heiligen-Kreuz und
im Thurgau gleichfalls nach Inhalt des Landfriedens zur Einführung ihres Gottesdienstes auch bchül^
sein. Die katholischen Orte, an dereit Obrigkeiten deßhalb nichts gelangt ist, nehmeil den Antrag in ^
Abschied. Sonst seien sie gewillt, den Landfrieden jeder Zeit nach dem buchstäblichen Inhalt zu hai^
wie sie sich denn dessen mehrmals erklärt hätten. Weil die Competenz für den Priester zu Aadorf nicht der
sei. das; er dabei existieren könne, so möchte Zürich noch 50 st. oder den Werth dafür verordnen, oder
die Pfründe zwischen ihm und dein Prädicanten theilen lassen. Zürich glaubt genug und noch mehr
zu haben, als man ihm habe zumuthen können! man möchte es also dabei verbleiben lassen. Die katg'
schen Gesandten nehmen dieß in den Abschied, in der Hoffnung,es werde inzwischen ein Eontcnteme»»''
folgen. Absch. 470. g. SN«. (1629.) Auf Ansuchen des Prälaten zu Kreuzlingen wegen Theilung ^
Friedhofes mit den Neugläubigen haben etliche Orte ihre Stimmen ertheilt. Diejenigen, welche dies >»'
nicht gethan, erachten für besser, damit zurückzuhalten, bis man deßhalb auch mit Zürich gesprochen l/
Absch. 492. k. »NU. (1629.) Der Landweibel Engel berichtet, was sich kürzlich mit dem Bilderstü^
zugetragen habe, daß jedes Ort besonders den Herren von Lucern insinuiere, dem Landvogt zu beseh^
eine Exemtion über denselben ergehen zu lassen und das Landgericht zu halten Absch. 496- 6. 5^ .
(1629.) Was man aus das Rathsbegehren des Landvogtes wegen des entflohenen Schusters, der
predigt des Prädicanten und wegen Fridli Trabers Rede wider ein Crucifix, als er noch nicht kath^'
gewesen, gesprochen hat, wird jeder der katholischen Gesandten zu berichten wissen. Absch. 498. o. ^
(1630.) Zürich hat (d. 14. Dec. 1629) an Lucern geschrieben,daß die bewußten Kreuze zu Fra»^
nicht aufgerichtet werden möchten. Es soll Zürich nach Gebühr und unerschrocken geantwortet,
rechtigung dazu durch den Landfrieden nachgewiesen und dem Landvogt die Aufrichtung nochmals bcf^
werden. Freiburg und Solothurn billigen diese Verordnung. Absch. 523. b, zy? (1630.) De»
lischen zu Frauenfeld ist von ihren Mitbürgern der andern Religion die nach dem Capucinerkloster Z" ^
genommene Anfrichtung etlicher Kreuze und dazu gehöriger Zierdtaseln „der sieben Fälle Jesu ^



Thurgau. 1563

hersagt worden, und es hätte hieraus wegen angedrohter gewaltthätigcr Widersetzlichkeit nicht geringes
"heil entstehen können. — Nach geschehener eidgenössischer Begrüßung referiert Zürich, es sei durch seine
^'gwnsverwandten, besonders aber durch Hans Ulrich Tömmeli, den Müller in der innern Mühle, als
'laber desjenigen Gutes, auf welchem man beabsichtigt habe, einen Theil der Kreuze einzusetzen, berichtet
"den, daß dieß ein Fuß- und Güterwcg sei, den er jeder Zeit auf eigene Kosten erhalten und also für den
'gen geachtet habe, wie denn selbiger ihm niemals abgekauft noch bezahlt, sondern bis dermalen von ihm

g''bvillig zur Benutzung gestattet worden sei, weßhalb man ihm wider seinen Willen aus das Seinige nichts
e» dürfe. Lucern hingegen erklärt, daß es durch die von den Katholischen zu Frauenfeld nach Luccrn

Und Deputatschaft vernommen habe, daß man den genannten Weg, den der Müller unläugbar geben
scie müsse, seit unvordenklichen Jahren immer unverwehrt gewandelt habe, weßhalb die Katholi-
^ ' erwarten, daß ihnen das vorgenommene, dem Landfrieden keineswegszuwiderlaufendeWerk, nämlich

^ ^euze auf diesem Weg einzusetzen,werde zugelassen werden, ohne daß es nvthwcndig sei zu beweisen,

katl ^ erkauft und bezahlt wäre. — Nach eingenommeneinAugenschein und nach Anhörung des
""b bcs reformierten Schultheißen von Frauenfeld wird erkannt: Bei dem Vertrag, der 1611

Verb"' ^ P^rrkirche zu Oberkirch errichtet und bei dieser Sache auch angezogen worden sei, soll es gänzlich
Noch d"m bereits in dem Fußweg, der durch des Müllers Wiese geht, aufgerichteten Kreuze sollen
bcr>' ^ ai?dere, also im Ganzen vier gesetzt werden, jedoch nicht weiter von einander entfernt, als die, so
>verd^ bes Baches aufgerichtet sind. Sie sollen anch nicht außerhalb der Schranken eingegraben
>vcrd " ^ übrigen aber müssen außerhalb des Müllers Wiese nach dem Capucincrkloster hin gesetzt
Zie ^Leni? künftig die Schranken zu beiden Seiten des Weges in besagter Wiese verfaulen und von

"ein müssen gemacht werden, so soll dem Müller von der Stadt, wenn er sich anmelden wird, das Holz
^ ä und die Schranken alsdann durch ihn gemacht werden; die Katholischen aber werden ersucht, besagten
Nco eigenen Bequemlichkeitgemäß ihren? Anerbieten beschütten zu lassen. Die Herausgabe des
der qv - Alchen der Müller wegen Erhaltung des Mäuerleins und der Straße unter dein Schloß gegei?
sci>, -" begehrt, soll einstweilen eingestellt und den? neuen und dein alten Landvogt hicmit anbefohlen
u»d 3eit, und wann sie ohnehin einen bequemen Ausgang des Abwassers voin Schloßbrunnen suchen

""terreden werden, dem Müller, wo möglich, die Hand auch zu bieten. Die mitunterlaufencn
sind " ^ben und Werke, die voi? dem einen oder andern Theil ungleich hätten ausgelegt werden können,
so^^^ch'chen, xZ dcßhalb bei keinem Theil mehr etwas gesucht werden. Die aufgelaufenen Kosten
j>Urcl ^ Besten willen gegen einander coinpcnsiert und aufgehoben sein. — Dieser Entschluß wird
dx"s^,^^'"ttster Hirzel den voi? beiden Religionsparteicnabgeordneten Ausschüsseninitgethcilt, welche

" annehmen, dabei zu verbleiben versprechen und den Gesandten für ihre Mühe danken. Absch. 529.
M?' Ritter von Roll hat vor einigen Jahren mit seinen Untcrthanen zu Mammercn einen Vcr-
bärtZ baß sie sich nicht mehr durch einen eigenen in? Dorf wohnenden, sondern durch einen ander-
tliiü ^^en Prädicanten versehen lassen sollen. Wie Landammann Trösch berichtet, wird nun dein
nnf ^ öugemuthet, den Prädicanten wieder ins Dorf zu nehmen. — Die Sache wird aä ilistrusnäuiir

Tagleistung zu Baden in den Abschied genommen.Absch. 532. o. (1630.) Die An¬
der ^ Prälaten voi? Einsiedeln beklagen sich, daß de»? katholischen Pfarrer zu Gachnang bei Abknrung

^ ""'"Ü Zugctheilt wordei? sei, (15 Mütt Kerne,?, 6 Mütt Hafer, 20 Eimer'Wein,35 Gulden
° ' etwas Holz und Heu, 100 Burdenen Stroh), während der Prädicant daselbst eine ansehnliche Pfründe

>96



1564 Thurgau.

habe. Ueberdieß habe dieser letztes Jahr dem katholische» Pfarrer an Wein noch Abbruch gethan, so
dieser die Pfarrei aufgegeben habe und diese seilher vacant sei. Die Anwälte verlangen eine Theilung '
Inhalt des Landfriedens,und daß der katholische Gottesdienst in der ober» großen Pfarrkirche gehalten wcr^
Da die Gesandten ohne Instruction sind, nehmen sie das Begehren in den Abschied. Absch. 536. n. »1^
sS. auch Art. 236. 5.) (1630.) Jeder Gesandte wird zu Hause berichten, wie man den zwischen JM'^
Hans Ulrich von Breitenlandenberg, Gerichtsherrn zu Herderen, und den Kirchgenossen daselbst an cinc^
sodann dem Gotteshaus Kalchrain an dem andern Thcil gehabten Rechtsstreit wegen der ncugcgossc»^
Glocken, Erwählungder Kirchcnpfleger und Meßmer, auch wegen Einnahme der Kirchcnrcchnung, rechts
entschieden hat. Keinem Theil soll dcßwegcn weder in den Orten, noch sonst ferner Gehör gegebeir
den. Absch. 536. x. »11. (1630.) Zürich läßt etliche Klagepunkte wegen Beeinträchtigung seiner
gionsgcnossen verlesen. Weil unter Ander,» auch diejenigen Orte, welche dem Gotteshaus St. Gallen F'
sprachen", in den Klagepunktenberührt werden, so legen die Gesandtenihre „Behelfe" dawider auch ^
und entschuldigen sich, daß sie nicht instruiert seien, darüber Rede und Antwort zu geben. Die bett«>
senden Klagepnnkte werden auf das Begehren von Zürich in den Abschied genommen,damit die Obrigkeit
ihre Gesandten darüber instruieren können. Absch. 546. o. »12. (1630.) Zürich rügt, daß sich
etlichen Gerichtshcrren ein Mißbrauch einschleichen wolle, indem sie bei Annahme ihrer Prädicanten bcsond^
Eontracte inachen, denselben ihre Compctcnz nicht völlig verabfolgen lassen und das Uebrige für sich zu ^
halten gedenken. Weil besonders auf Einen gedeutet wird, so ist wegen desselben — zwar ohne Instruction V
folgender Bescheid erfolgt: man wolle nicht bestreiten, daß etwas an der Sache sei; selbige Person ^
aber bedacht gewesen, solchen Vorschuß für den Kirchenbauund die Kirchenzierden zu verwenden, weil das^V
unlängst der katholische Gottesdienst wieder eingeführt worden sei und die Kirche für sich selbst wenig
gar kein eigenes Gut habe. Ibiä. v. »1». Der Priester zu Aadorf bringt neben andern Beschwet^I
vor, daß ihm die versprochene Competenz nicht verabfolgt werde. Wolle man ihm nicht ebenso viel als
Prädicantengeben, so möchte man ihm doch wenigstens noch 40 fl. an Geld oder Früchten verabreichend
Die Gesandten der katholischen Orte wissen ihm nicht anders zu helfen als dadurch, daß jedes katholi!^
Ort 5, die Katholischen zu Glarus 2'/, Neichsthaler geben. Es wird dieß in den Abschied gestellt, dä>^
man die Ausgabe gelegentlich wieder fordern kann. Ibiä. v. »it. (1631.) Weil früher aus Ä>^
der Setzung des Altars zu Aadorf etliche Beschwcrdepunkte unterschiedlicher evangelischer Gemeinden ^
Thnrgau vorgebracht worden sind und damals, sowie auch seither durch Lucern Vertröstung gcg^
worden ist, die Verhandlung darüber auf nächster eidgenössischerTagleistung vorzunehmen, solchen Beschs
den aber wegen der seither erfolgten Kriegs- und Sterbensläufeund wegen anderer Hindernisse nicht ab'?
Holsen worden ist, so erwartet Zürich, daß dieß nächstens geschehe. Wenn dieß erfolgt sei, werde au^l
Betreff der einsiedlisch-wyningischen Sache gebührender Bescheid erfolgen. Absch. 550. o.' »13. (1^''
Lucern und Zug sind der Ansicht, daß man eine Gelegenheit hätte, den Pfarrer zu Aadorf zu belol)'^
nämlich mit der Stelle des alten Pfarrers zu Schwyz an dein Stift zu Bischofszell. Uri glaubt, daß ^
wegen des Ilmgangs für eine,., der reinigen Anspruch habe, und daß es bei dem, was verabschiedet
ist, verbleiben werde, zumal da es einem der reinigen diese Pfründe bereits übertragen habe. Absch. 5^ ^
»1<». (1632.) Weil Jakob Andcrmatt, gewesener Pfarrer zu Aadorf, sich nach einem andern Beiwst^
umgesehen hat und das fromme Völklein wieder mit einem exemplarischen Priester versehen werden s^
so soll jedes Ort sich nach einer geeigneten Person umsehen, damit selbige Stelle wieder besetzt
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^'sch. ü>)1. ü. 3 I (1632.) Zürich begehrt, daß den Beschwerden seiner Religionsgenosseniin Thllr-
^au und Rheinthal wegen der bewußten noch unerörtertcn Neligioilspliilktenunmehr abgeholfen werde. Es

^ drßhalb ans Sonntag Ouasimvdvgeniti n. St. eine Tagleistnng der regierenden Orte nach Baden
Peschs. Absch. 611. Ic. (1633.) Zürich bringt folgende Beschwerdenund Ansuchen evangelischer
^üerthuneu im Thurgau und Nhcinthal vor: 1) Die Evangelischen zu Allmensberg, im October 1627 in
'^>6 Personen, pfarrgenössig nach Hagcnwhl, begehren inständig die Einfiihrung ihres Gottesdienstes in

achter Pfarrkirche. Seit dein Landfrieden hätten sie die Ausübung desselben durch das Mittel eines
^ kanten, welcher sie von Bischofszell aus versehen hat, vor vielen Jahren auch schon gehabt. Dasselbe

u )rc>i die Evangelischenin der Pfarrei Werdbüel, deren im October 1627 in die 130 Personen gewesen,
die Zahl der Katholischenbei Weitem kleiner sei; ferner die Evangelischeil zu Herderen und die zu

Eva welche auch nach Herderen gehören und deren unlängst in die 75 Personen gewesen sind. Die
^"^^chen in der Pfarrei Wuppenau, an 'Zahl nicht geringer als die Katholischeil, dürfeil wegen der

^ welchen sie von den Amtleuten zu Whl früher gezogeil worden sind, die Einsetzung in ihre alte
,»^^^sreihcit nicht mehr öffentlich begehren; dessenungeachtet wünschen sie, daß ihnen freie Neligionsübung

^gener Prädicant gestattet werde, wie sie denn vor diesem auch einen gehabt hätten. Im October
Imd daselbst ungefähr 30 Haushaltungengewesen, alles alte Landsaßen, während die der andern

"eue Ankömmlinge seieil. Die Evangelischeilzu Wichen, pfarrgcnößig nach Bußnang, habeil dereinst
Von

^chei Prädicanten gehabt und sollen um mehr als 20 Haushaltungenstärker sein als die Katho-
^»ßii ^ ^ zugehörendenZinseil und Zehnten nicht befreit und haben nach

Kvei Stunden Wegs, etliche Kirchgcnossen noch mehr. Sie wünschen deßhalb, daß ihnen ihre
die c/ Kirche zu Wichen wieder geöffnet und ein eigener Prädicant zugelassen werde, um so eher, da
die E " 'wichen, welche in dieser Gegend noch drei Capellen haben, dieselbe wohl entbehren könnten. Was
ez ^^Palischenzu h. Kreuz betrifft, deren ungefähr ebenso viel sein solleil, als der Katholischen,so läßt man
re»^ Abschied von Franenfeld verbleiben. Gestützt ans den Landfrieden und eine 1575 von den regic-
dx,,>^^Aen erlangte Verabscheidnng,begehreil sie, daß ihnen wiederum ein eigener Prädicant gestattet und

Hre ordentliche Pfarrkirche geöffnet werde. In der Pfarrei Homburg sind in die 10 evangelische
^"ugen, welchen die Ausübung ihres Gottesdienstes in dieser Pfarrei nicht gestattet ist, wie ihnen

ei»s. ^ ^äre. Weil sie aber die evangelischen Predigten in der Nähe besuchen können, so läßt man es
habe» verbleiben. Zu Emmishvfen sind in die 60 evangelische Haushaltungen,welche das Recht
ihresverstorbenen bei der Kirche haselbst, Bernrain genannt, zu begraben und daher-auch die Ausübung
vo>, p ^iesdienstes daselbst zu begehren. Die Kirche hat 800 fl. Einkommen lind jährlich kommt ein Priester
^a» Zu St. Stephan nur zweimal dahin, um den Katholischen Gottesdienst zu halteil. Weil die
habe» ^ Kirchgcnossen ihren Gottesdienst unweit von da, nämlich zu Tägcrwylen, zu üben Gelegeilheit

^ anweisen, sich damit zn begnügen, insofern keine andere Beschwerde oder Ungelcgenheit
li»b , ""b ste zu Tägcrwhlen als Kirchgenossenanerkannt werden, zu Bernrain aber ihre Begräbnisse
auch ^^"predigten hallen dürfen. 2) Weil der Landfriede außer über die Zulassung der Prädicanten
Und »^"^ung giebt, was zur Unterhaltung derselben dieneil solle, nämlich wie viel ihnen von den Kirchen-
Bez, ' ^'^Hütern nach Marchzahl gebühre, so begehrt man, daß dießfalls dem Landfrieden nicht-allein in
sie» ^ie neuanzustellendeil Prädicanten, sondern auch in Bezug auf diejenigen, welche bereits in Dien-

"ud sich über die Uebervortheilnng durch die Priester zu beklagen haben, ein Genüge geschehe.
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Daß aber die Abkurung der Pfründe» nach Anzahl nnd xrv rutn der Personen auf jeder Partei geschä'
soll, geht aus unterschiedlichen Abschieden und Verträgen hervor, die im Auszug mitgetheilt werden. '
Weil eine „unvervortheilte" Mcßung der übrigen Kirchen- und gestifteten Güter dem Landfrieden
weniger gemäß ist, als die der Psrundgüter, so wird begehrt, daß man auch dießfalls die evangelisch
Unterthanen, wo sie sich zu beklagen haben, was an etlichen Orten im Thurgau uud Rheinthal der Fall'
der Gebühr nach berücksichtige, und daß sie von der Verwaltungnicht ausgeschlossen werden, zumal da
nicht allein billig ist, sondern auch durch verschiedene Abschiede von 1532, 1533, 1534 und 1584 ausd^
lich zugegeben wird. 4) An etlichen Orten, wo die evangelischen Unterthanen keine eigenen Prädica»''
haben, wird denselben der Besuch und die Anhörung evangelischer Predigten an andern Orten, deßglcicbs
die Einsegnung ihrer Ehen und die Kindertaufe nicht frei gelassen, sondern sie werden deßwegen zu ^
Priestern gewiesen. Sic bitten daher, daß man sie, bis sie eigene Prädicanten haben werden, in G»^!
bedenke nnd ihnen die freie Religionsübung gestatte. 5) beklagt man sich hin und wieder im Rheins
und Thurgau über folgende, dem Landfrieden und freier Neligionsübung zuwiverlaufendeSachen, a) -
Abhaltung der Kinderlchre und der Sonntagsnachmittagspredigtenwidersetzen sich an etlichen Orte» ^
Landvögte und katholischen Beamten, Gerichtsherren und Priester und verhindern entweder die Abhalf
oder drohen mit Wiederabschaffungderselben. 5) An etlichen Orten werden die evangelischen Unterth^'
angehalten, ihre Kindlein, wenn sie nach der Geburt schwach sind, durch die Hebammen taufen zu la»'
dergleichen diejenigen,welche die heil. Taufe nicht erleben, auf ungewohnte Weise und an ungewohnten
außerhalb der Kirchhöfe zu begraben, v) An einigen Orten wird den evangelischen Kirchgenossen der rck
Gebrauch ihrer Pfarrkirche gleichsam verwehrt, indem die Priester im Winter, Frühling und Herbst hä^
erst um 11 Uhr, andere Male etwas früher, oft auch später, ja sogar erst um 12 Uhr, im Sommer ^
meistens erst um 9'/- oder 10 Uhr, wenige um 9 Uhr die Kirchen räumen, obgleich sie es nach den Ja^'
zeitcn und Orten um 7, 8 und 9 Uhr spätestens thun sollten und dafür authentische Vergleiche uud Absä.^
vorhanden sind. Dagegen darf niemand sich eine Einrede erlauben, ohne Strafe zu gewärtigen, ä) 0
etlichen Orten im Rhcinthal werden die Evangelischenauch dadurch in der Verrichtung ihres Gottesdic^
verhindert, daß es ein gemeiner Brauch geworden ist, daß die katholischen Amtleute nach Vollendung ^
Messe die Vorgesetzten der Gemeinden, die Beamten beider Religionen oder Kirchenräthe, bisweilen die g^
Gemeinde zusammenberufen,ja wohl auch zu offenem Gericht sitzen, so daß die Evangelischen oft ^
Sonntage nacheinanderdie halben, mitunter die ganzen Predigten versäumen müssen; und doch su^'
behandelten Geschäfte (Einzäunen,Auslegen, Straßcnverbcsserung, Holzhauen, Wucher, Gemeindeschu^
Bevogtigung von Wittwen und Waisen und dergleichen) meistens nicht von der Wichtigkeit, daß sie uB
zum Nachmittag oder auf einen andern Tag in der Woche verschoben werden könnten, s) Der Pr^ ?
St. Gallen will, wenn eine Pfründe lcdig ist, seit einiger Zeit nicht mehr gestatten, daß das Capitel ^
Prädieanten,wie es Miller wrten Brauch ist, dieselbe, bis ein neuer Prädicant erwählt und ausgezvg^,
nach Gelegenheit versehen lasse, sondern verlangt, daß es auf seinen Befehl warten solle, und setzt d""
so es übersehen, stark zu. k) Von etlichen Collatoren werden den neu zu belehnenden, auch schon beleh'^
Prädicantenallerlei beschwerliche Zumuthungen gemacht; desgleichen werden etliche Pfründen in ihre"'
gehörenden ordentlichenGefällen geschwächt, x) An etlichen Orten wird der unbedingte Gebrauch "

Glocken nicht gestattet, was besonders im Rheinthal und an andern Orten sehr beschwerlich ist,
Gemeinden also beschaffen sind, daß das Unterlassendes Läutens bei der weiten Entfernung vieler
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und Gewalt stehen solle, in einem solchen Mandat hinter dein Rucken der hohen ObrigkeiteilAcnderunge»
zu machen und dann nach ihrem Belieben neue Sachen hineinzusetzen, wie es denn völlig zuwider dein 1554
zu Baden ergangenen Abschied geschehen sei, und ob hiemit dieses Mandat nicht revidiert und corrigiert werde»
sollte, g) Weil dann das Schmähen und Lästern, welches besonders von den Geistlichen geschieht, ein Zunder
zu allerlei Ungemach ist, so werden nicht allein die im Lande sitzenden Geistlichen, sondern auch andere fremde,
die da oder dort außerordentlicherWeise sich des Predigens unterfangen, schuldig sein, wegen dabei begangener
Landsriedensbrüche vor der weltlichen Obrigkeit, wie von Altem her, Bescheid und Antwort zu geben und
ihrer Strafe sich zu unterwerfen, oder man wird den evangelischen Geistlichen auch Gegenrecht halten müssen. !
r) Im Rhcinthal kömmt es bisweilen vor, daß man, wenn ein Unterthan verklagt wird und nicht geständig
ist, gleich heimliche Kundschaft gegen denselben sucht und einnimmt oder, wenn diese nicht zu finden ist,
den Beklagten zum Eid treiben will, ihm sogar mit dem Scharfrichter und der Marter droht. Solche bei'
aller Welt verhaßte und zu Erfahrung der Wahrheit ungewiße Form des Procediercns kann mit der alte»
eidgenössischenAufrichtigkeit „keine Gemeinsame haben." Zürich erwartet dcßhalb, daß die übrigen Ortt
solches mit Erilst abzuschaffen bedacht sein werden, s) Weil auch die Nheinthalcr ihre alten Oeffnunge»
und Freiheiten haben, so bitten sie, daß weder den Landvögten, noch dem GotteshausSt. Gallen gestattet
werde, solche durch neue Ordnungen, Mandate und Satzungen „einzulochen",und daß den Priestern, welche
etwa einer ganzen Kilchhöri von beiden Religionen das gemachte Mehr eigenmächtigcassicren, wie dicß vor
Kurzem zu St. Margarethen und schon mehrmals zu Thal geschehen ist, dieß fürderhin aberkennt werde.
Zürich hofft, daß diese Begehren als der Billigkeit, dem Landfriedenund den Abschieden gemäß berücksichtigt,
dergleichen Handlungen aber, als denselben entgegen nicht geduldet werden. — Die fünf katholischen Ortt
erklären, sie seien gewillt, Landfrieden, Verträge und Abschiede, wie bisher, getreulich zu halten- sie hätte»
aber eine so weitläufig zusammengesuchte Deduction, die viel mehr enthalte als früher an die Orte'gelangt sei,
nicht erwartet. Es sei ihnen daher für jetzt unmöglich, eine Beantwortung oder Widerlegung ordentlich i»
Schrift zu verfassen. In Bezug ans etliche Punkte in dem verlesenen Compendinm sei anzunehmen daß
selbige nur von dem einen Thcil unordentlich und unförmlich eingeliefertworden seien und daß die Verant-
worter bei gebührender Erforschung selbige nicht allein widerlegen, sondern ihrerseits noch viel mehr Beschwerde-
Punkte vorbringen könnten. Daraus würde aber'nur Verbitterung unter den Unterthanen, immerwährcnd-
Kosten, leicht auch Entzweiung unter den regierenden Orten entstehen, womit der Ruhe und dein Wohlstand
des Vaterlandes nicht gedient sei. Zürich möchte daher die Klagen, welche ihm vielleicht zum größern Th-i-
dun unrnbig-n Un.°r.M-n uurg.^ wurdm s°im, nicht in huch a,Ach, NM „,.d dich, NN, „ich, z MtB
b-gchrm, An, -Gnchltchstmi-, -S. durch -in «mtlich-s Mandat in b-id-n Von,-Im all- a-istlich-n u»°
w.illichm Amti-Nt- „nd Unlkichanm zu -rmchn-n, daß ii- siird-chin d-m L-Ndsri°d.„,d-n V-rtrSa-n u,t>
Abschi-dw. S-dungm und Ordnung.» g.wils-.chni, n»ch!°»„„m. „i„, N-n-rnng -i„M,rm I°nd-rn ««
llnimhan-n von b-id-n R-,igi°n°» b-I chr.,n t» dm -It-n G.wohnl,.it-n und'd-n uun d»
0-t-n g-jchtm Stund-» und Z-it-n nn-mg-icht-t °-rbl-ib°» lnss-n >ic uchm,„,m Z-i>
St-ai. zu g-wärtig.n Mm. Au, Im„tig-r J-chrr-ch„u„g ,^ Landung,-„ „nd Am,im««
1-Ibst -nb-ichlm w°rd.n, - Zunch r-pl,durch -in ,nlch.z Mandat ^ B,.jch«nrd.n „ich,
g-gn-, Di. n-dm d-m L°nd,r.-dm -ng.d-ut-tm N-rtrSg- »„d Abschi-d-. SGnng-n und Ordnung-»i-i»
zu», TH-.I un»l°.ch b-,chach-n und u -rdrch G-.ich,zMm und B-amt-n ,nitnnt°r -ig-n.uitlig abg-.»°-->
«urdm. nbg-,chm dauun, da» dt°,-ll>m nrcht j-d-r,n-n„ nach Nnthdurs. b-Iann. s-i-n. Ein- gründlich-
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b"r sei gerade das Mittel, um Unkosten, Ungclegcnhcitcnund Entzweiung unter den regierenden Orten zu
verhüte». Mit Bezug auf die zwei ersten Punkte, Aufstellung der Prädicantcn und Abkurung der Pfründen,
habe Zürich die Meinung der fünf Orte nicht vernommen. Weil verabschiedet worden sei, daß man auf
Vicser Tagleistung mit vollständigem Befehl erscheinen solle, um die Religionsklagen zu erledigen, so bitte es,

man mit Bezug auf sämmtlichc Punkte einen andern Entschluß fasse. Da Zürich etliche Beschwerden,
^ Landvogt und andere Katholische im Rhcinthal betreffend, vorbringt, so redet Appenzell-Jnnerrhoden

landvogt sowohl wegen der Wiederhcimmahnung des früher im Rheinthal von den Bündncrn gewor¬
den Kriegsvolkes als in Bezug auf die andern vorgebrachten Punkte damit das Wort, daß derselbe allein
d alten Bräuchen, Mandaten und Abschieden gefolgt sei und keine Neuerungen vorgenommenhabe. Ueber-
"> spricht Appenzell-Jnnerrhoden die Hoffnung aus, man werde die katholischen Nheinthaler auch zu ihrer
^antwortung kommen lassen, die sich gleichfalls über nicht wenige Punkte zn beklagen hätten, besonders

. Silber, daß ein Prädicant öffentlich gepredigt habe, die Niesse, das geweihte Wasser, auch die Beichte oder
" Threnruncn nütze nichts; wenn Einer die Ehe gebrochen, schicke man ihn gen Rom, St. Jakob, Loretto

^ ^"siedeln; dann sei er wieder heilig. Wann Bigilien, Begräbnisse, Jahrzeiten und andere katholische
^ auche der Art gehalten werden, müßten sie aber viel „Schmüzen, Schmähens und Trotzen" hören,

möge daher solchen und andern Beschwerden mehr abhelfen, damit die wahre Vertraulichkeit
und erhalten werde. — Zürich berichtet, daß der angezogene Prädicant (Samuel Keßler

^asel, der früher Bernang zeitweilig versehen habe) sich auerboten habe, sich zu stellen lind zu
"»tworten, der Ueberzeuguug,daß es sich ganz anders herausstellen werde, als vorgegeben worden sei.
pmf katholischen Orte replicieren, sie hätten gehofft, daß man sich mit der von ihnen gethanen Erklä-

l! begnügen und Alles bei den alten Bräuchen verbleiben lassen würde. Das Herkommen und die Bil-
^ " erfordern, daß die Unterthancn ihre Klagen und Beschwerden den regierenden Orten in ordentlicher
^vri.r Klbst vortragen und alsdann die Gegcnantwort der Beschuldigten und Interessierten gewärtigen,

man dann nach gründlicher Prüfung der Sache vornehmen könne, was die Gebühr erfordere. Es
"her uothwendig, den Augenschein einzunehmen, die Verbrecher abzustrafen und, was Ungewohntes

hält.' ^ Herkommen und den Landsrieden eingerissen sei, nach Nothdurft abzuschaffen. — Zürich
. ^ Zwar eine andere Erklärung erwartet, will aber nicht gegen die Einnahme des Augenscheins sein. — Man
^ p ncht sjch hierm,s dahin, daß die regierenden Orte des Thurgaus und des Rheinthals ihre Gesandten auf
^'wtag ^ 22. Mai u. K. nach Frauenfeld abordnen und dahin instruieren sollen, daß nach Einnahme des
g->,?^^)eins Vernehmung alles erforderlichen Berichts angeordnet werde, was die Gebühr erfordere. Absch.
, A I 7. (1633.) Abgeordnete von Almensberg mit Cyrillus Fünsterling als Beistand wünschen einen

A?d'^ ^Vädicanten in ihre Pfarrkirche zu Hagenweil, wo sie auch früher einen gehabt hätten. Rudolf
^ "ig von Glattburg erklärt, man möchte denen von Almensberg kein Gehör geben, bevor man den Fürst¬
er Gabst'" angehört habe, widrigenfalls derselbe durch den gefaßten Beschluß sich uicht gebunden
Zü ^ ^ Abgeordnete des Abtes erklärt denn später, daß nach dem Berichte des fürstlichen Lehcnmanncs

Unweit daselbst niemals ein Prädicant gewesen sei, daß also dem Landfrieden gemäß keiner dahin

!Ze»z ^ derselbe sage, daß man keinen da einführen könne, wo früher keiner gewesen sei. Ucbri-
^ Wi der Fürstabt nicht gesonnen die Sache zu Recht zu setzen, da Zürich ihm seine auf Zürchergebiet

Senden Gefälle schon zwei Jahre gegen das eidgenössische Recht in Arrest halte. Er verlange vorerst die
^bung dieses Arrestes. Uebrigens werde es nicht ungeahndet bleiben, daß Fünsterling, ein fürstlicher
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Lehenträger sich der Almensberger angenommen habe. Zürich erwidert, daß die Arrestsachc nicht hieher

gehöre, daß es aber darüber seiner Zeit werde Bescheid geben, nnd spricht sein Befremden darüber aus,

daß man dem Fünsterling mit Strafe drohe. Die katholischen Gesandten erklären dagegen, daß den auf

gebührende Weise ihr Anliegen eröffnenden Unterthanen nichts „zu Nnstattcn reichen" solle. Absch. 028. b>

318. (1033.) Die Gemeinden Wuppenau und Whlen, in den sanctgallischen Gerichten gelegen, bitte»

durch Abgeordnete, man möchte ihnen eigene Prädicanten bewilligen und sie in dieser Hinsicht wie andere

Thurgauer halten. Der Abgeordnete des Gotteshauses St. Gallen erklärt, daß er denselben keine Antwort

gebe erstens wegen des Arrests, den Zürich noch immer auf des Gotteshauses Gefälle lege, zweitens weil

die Capelle und die Collatur zu Whlen und auch die zu Wuppenau dem Hause Tobel gehöre und, was

die Capelle betreffe, Alles schon 1504 ausgemacht werden sei. Uebrigens hätten sie zu Bußnang ihre

eigene Pfarrkirche und auch die neue Kirche. Die Wuppenauer hätten niemals einen Prädicanten begehrt,

wenn man sie nicht dazu angetrieben hätte. Die Petenten berufen sich darauf, daß sie im Landfricdc»

begriffen seien, der Abgeordnete des Abts auf Sprüche und Verträge, die man doch nicht aufheben wolle,

widrigenfalls er das Recht begehre. Ibiä. i. 31«. (1033.) Die Evangelischen zu Werdbüel halte»

um Bewilligung an, einen Prädicanten anzustellen. Der Propst zu Werdbüel und Locher Namens des

Dompropsts zu Constanz, des Collators, erheben dagegen Einsprache. Letzterer beruft sich auf die Dot»'

tiousurkunde, welche sage, daß die Nutzung der Pfründe einem Priester gehöre, und auf einen Spruchbriei,

der enthalte, daß, wenn der Priester nach der Predigt die Messe halte, niemand gezwungen sei in dcl

Kirche zu bleibeil. Die Evangelischen könnten in den benachbarteil Kircheil ihre Ehen einsegnen, die Kindck

taufen, die Tvdten bestatten lassen. Der Abgeordnete des Dompropsts begehrt Verdank. Ibiä. Ic. 32<»

(1533.) Die von h. Krell; begehren die Bewilligung eines eigenen Prädicanten, und daß demselben ein Ei»'

kommen bestimmt und zu diesem Zwecke eine neue Abkurung gemacht werde. Der Abgeordnete des Abts vo»

St. Gallen widersetzt sich der Bewilligung nicht, gegen eine neue Abkurung wird Einsprache erhoben. Ibiä. 1

^ ^? ^ Evangelischen zu Weckingcn, welche der Pfarrei Herderen einverleibt sind, bitten »"'

Bewilligung eines Prädicanten. Der Vogt des Prälaten von Einsiedeln zu Freudenfels erklärt daß el

von seinem Herrn keinen Befehl habe, sich in dieses Begehren einzulassen, und fügt die Drohnila bei d»b

man denen von Weckingen, welche Lehenträger vo.. Einsiedel., seien, ihre Lehen entziehen werde Di- v-

^eckuigen l'tttcn, daß man s.e nicht von den Lehen verstoßen möchte, weil sie, von ihrer Obrigkeit auf¬

fordert, ihre Beschwerden vorgebracht hätten. Ibiä. m. 322. (1033.) Nachdem die von Alm-f

birg. Whl-n uud «„Muau, W-rdbü-l, h, Krmz uud «-ckiugm ihr V-gchr-u um B-.MÜ.u,.ä M«

P.adicautcu vdrgcbrachl habm <s, Art. ZI7, ZIS>, erklärt dir zürcherische G-saudtschast d-ch di-ir» Brz-I'

>.„ Irm »ul»il.g°S R>. drm M, u»d dm Cblal.rm Hab- sir iu dicsr. Sachr nichts -, schassa, i-

drm „ur mit dm -at.MIchm Stäud.u. mit m-lchm der «.„dfti-d- ..richt-, ...rda. sr( ,.„d d-raus '.SB-

sie mn so eher bestehen, da früher auch Lucern ... ähnlichen Fällen diese Ansicht geltend gemacht habe!

das Rechtanbieten nehme sie daher ...cht an. Daß man die Evangelischen anderswohin in di K^

weisen wolle, sei ebensowenig recht, als wenn die Evangelischen dasselbe den katholische Priestern gG-

ub-r .hau «Mm Tu, D°.-.i°usbri.sa aus dir mau sich brrusr. di- auiz-dr.h, E , urbm,. «u

am dau »-»dsr.-d°u Mmder. Nachdau Zürich zu wissm «,laugt hat. wir d - «athbli »m da.

ft.-d.u aus-g-u, autiu-r,-u d-rm Srsaudt-. da» rs d^ B-s.° wärr. «mu Zürich b-i drm bU-l>° wa- i-«

huudrrt Z.hrm Ha,mumm «...am ,-i. Wm„ s.- iusl-ui-,. s-ia, dir «lag-„d m .u.d dir » r.-ü--"
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''Uhöre,^ ^ könnten sie sich nickt weigern, Briefe, Siegel, Abschiede und Verträge zu berücksichtigen. Sie
gcn^ werde nicht von einander scheiden, sondern einander mit freundeidgenössischem Bescheid entge-

" kommen. Obgleich die zürcherische Gesandtschaftgewillt war, nicht weiter zu reiten, bevor die hiesigen
sie r ^"^iten in's Neine gebracht seien, und nochmals auf eine Gegenerklärung gedrungen hat, entschließt
dcx , , ""ch Nheineck zu reiten zu Behandlung der Beschwerden der Rheinthaler. Die Rathsboten

Appenzell werden auf bevorstehenden Sonntag dahin entboten. Absch. 628. n. (1633.)
vor schwebeicken rheinthalisch-thurgauischen Religionsbeschwerden bringt Zürich

die fünf katholischen Orte auf Tagsatzungen vielmal erklärt hätten, daß sie gewillt seien, den
ob seinem buchstäblichen Inhalt zu halten, so möchten sie eine kategorische Antwort abgeben,
ober f ^"kmigen Kilchhörenen,wo die evangelischen Kirchgenossen Prädicanten und Pfarrrechtebegehren
kicher z ^ ^^ehreil wiirden, die Einsetzung derselben nach Inhalt des Landfriedens gestatten wollten. Bei gilt-

. Afahrung werde inan dann weitere freundliche Verhandlung Pflegen und alles Ucbrige zu gedeihlicher
sie bringen können, widrigenfallsZürich das Recht anbiete. Ueberdieß ersucht es die uninteressiertenOrte,
b«m, ^ Orte dahin weisen, die begehrte Erklärung ohne weitern Aufschub zu geben. Weil so-
Zjhe' ^er rheiitthalischer Conferenz von dem Priester zu Thal eine Urkunde unter der acht das
Am Agierenden Orte Namen, welche auf der Jahrrechnungzu Baden 1603 wider die Theilung des

ergangen sein soll, eingelegt worden ist, und darin die Namen des Burgermeisters
""b von Burgermeister,damals Panncrherr, Holzhalb auch eingezeichnet sind, in der beiden

lich^ ^ Instruction aber, sowie in ihren: Abschied, desgleichen in dem auf der Canzlei zu Baden befind-
bez '^bhts gefunden wird, so läßt Zürich eine während dieser Tagleistnng eingelangte Protestation
i>eso»v g^weisters Holzhalb verlesen. Außerdem beschwert sich Zürich auch noch wegen anderer Abschiede,
^eistm ^ letzten rheinthalischcn, ivclchem das Gutachten der katholischen Orte, betreffend die

ber Vvgteien Thurgau und Rheinthal, als Anhang beigefügt worden sei. Weil hieven nichts
bjx sondern allein discursweise gesprochen worden sei, so hätte dieser Anhang weggelassen oder
Rh . Zürichs auch aufgenommen werden sollen. Zürich begehre die Cassiernngdieses Abschieds

^ solchen Handlungen künftig einen eigenen Schreiber mitzuschicken, um die Abschiede proto-

^chen verfassen zu helfen. — Die fünf katholischen Orte erklären, daß sie sich dieses Anzugs nicht
. ihre Gesandten nicht hätten instruieren können, weil ihnen der weitläufige Abschied von

ihre ^ wenige Tage vor deren Abreise zugekommen sei. Sie wollen aber nicht verhehlen,daß
^kegem ^ Obern dieser Sache gütlich oder rechtlich abzukommen begehren. Sic wollen bei erster
^ ve. "ut gutem Bescheid entgegen kommen und sind entschlossen bei dem Buchstaben des Landfriedens
l»„g ^ ^ Was die angezogenenalten Abschieve, besonders die dem rheinthalischcn einverleibte Thei-
Yttch ^^gteien betrifft, so halten sie es für unnöthig, dießinal viel davon zu reden, zumal sie deßwegen
äugest '"chk instruiert sind. Man vereinigt sich dahin, daß die katholischen Orte auf der nach Schwhz

o:
überein: 1) Dein Prädicanten auf Burg sollen durch den Obervogt auf Frcudenfels

^ As ^ Gulden, jährlich 100 „Burdenen"Stroh verabfolgt werden; derselbe hat als Wohnung

^^'^erenz sich erklären sollen. Absch. 636. m. (1637.) In Folge eines Streites
als mitregierendes Ort, und das Gotteshaus Einsiedeln, als Collator der Pfarrpfründe auf

^k)aus auf Burg nebst dazu gehörigem Garten, Hanfland und Wieswachs, auch einen Weingarten
hr einer halben Juchart. Nothwendige Reparatlwen im Hause werden in des Gotteshauses

197
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Kosten gemacht. Ferner will der Abt dem Prädicanten noch 4 Mütt Kernen verabfolgen, ohne daß"

selbe künftig verbunden sein soll das Ave Maria zu sprechen, und jährlich 2 Malter Korn Steinerinaß ^
dem Kirchengut zu Burg und aus Gnaden 2 Jucharten Reben, zunächst beim Pfarrhaus gelegen, und

Hoswiese sammt deren Nutzung, wie sie bisher der Obervogt auf Freudenfels gehabt hat, jedoch mit ^
behalt des Zehntrechtes des Gotteshauses. 2) Zürich erbietet sich, die Stadt Stein zu vermögen, daß
von ihrem Ansprüche auf die Collatur der Pfarrpsrttnde auf Burg abstehe; das GotteshausdmM
daß bei eintretender Vacanz der Abt mit Verleihung der Pfründe zuwarten werde, bis Zürich ihm
angenehmePerson vorschlage, welche dann um die Pfarrei und das Lehen anzuhalten und das Gel»'
zu leisten habe. 3) Des Begehrens Zürichs, daß die Evangelischen von der Kirchenpflegerei und
Nutzung des Kirchengutes nicht ausgeschlossen werden möchten, will der Abt künftig eingedenk sein /
deßwegen nichts abgeschlagen haben". Dieser Vertrag wird von Bürgermeister und Rath Zürichs"
vom Abt und Convent von Einsiedeln ratificicrt. Absch. 832. ALI. (1638.) Auf Zürichs Beschs
daß der katholische Pfarrverweser zu Lominis ein deutsches zu Zürich gedrucktes Psalmenbuch vor den Ä»-
des Eigenthümers verbrannt habe, verspricht der Prälat von Fischingen Strafe eintreten zu lassen,

so macht er sich anheischig, gegen die Schmähungen in Glaubenssachen von Seite der Priester zu S>r^
und Dußlingen (Dußnang) einzuschreiten. Absch. 846. a. ALS. (1638.) Zürich beschwert sich, daß^
Gottesbaus Fischingen zu den Burg- oder Dorfrechtungen in seinen Gerichten, zu dessen Lehen, Güter»

Zehnten keine Evangelischen kommen lasse; daß es geschehen sei, daß Evangelische, welche auf dergl^
Gütern gesessen seien, ihre Religion ändern oder dieselben abtreten mußten; daß man Evangelische ,,u>»
Schulden nicht habe gestünden wollen", wenn sie nicht zur Messe hätten gehen wollen. Der Abt erklärt, ^
sich werde angelegen sein lassen, daß der Landsriede beobachtet werde und jedem seine Religionsübung^

stehen soll. Ibiä. b. A2<i. (1638.) Auf die Beschwerde von Zürich, daß die Evangelischenin Bes^
der Gerichte benachtheiligt,etwa gar ausgeschlossen werden, entgegnet der Abt von Fisching«,,, daß die'
sctzung der Gerichte den Gerichtsherren zustehe, daß aber auch taugliche Evangelische in den Ge^
Lominis bisher nicht übergangen worden seien. In das tanneggische Gericht, von dem dein Gottes'
Fischingenein Drittel gehöre, sei kein Evangelischergewählt worden, weil in den dazu gehörigen
dermalen keine taugliche Person sich befinde. Die beiden übrigen Thcile gehören dein Bischof von Co>!^

Ibiä. o. A27. (1638.) 1. Zürich schlägt, wenn eine evangelische Pfründe, deren Collator der Äb^
Fisching«,, ist, demselben eine taugliche Person vor, die er vor andern anzunehmen und zu belehnt»^
jedoch den Briefen, Siegeln und Collaturgerechtigkeirendes Gotteshausesunbeschadet. Ibiä. s. ^
(1638.) 1. Zürich stellt vor, daß die Competenzen der drei evangelischen Pfarrer zu Sirnach. Loinwis ^
Dußlingen so gering seien, daß Zürich schon eine Reihe von Jahren eine Beisteuer ihnen habe verabs«
müssen, und hält es für angemessen, daß man ihnen die Pfrundstiftungen vollständig sollte zu Theil
lassen oder, wenn dieselben nicht hinreichend seien, vom GotteshausFischingen ihnen verbessert werde» ^

ten; ferner daß auch der Pfründe Lustorf die 10 Mütt Kernen und 20 Mütt Hafer, wie auch der ^
und der große Zehnten von Spiegelbergerhof und andern Schloßgütern,welche derselben früher vo»

Inhabern der Herrschaft Spiegelberg entzogen worden ist, wieder zugewendet, endlich daß dieselbe vor ^
tigem Abgang durch Ankauf zehntbarer Güter, welche man nachher vom Zehnten befreien könnte,
gestellt werden sollte. Der Prälat von Fischingen weist einläßlich nach, daß diese Pfründen ihre St<'.
güter vollständig genießen, und daß die Prädicanten keine weitern Ansprüche zu machen hätten-
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^tteshaus erklärt sich zu einer Aufbesserungnicht verpflichtet.Die Gesandten Zürichs nehmen die Sache
bleib^^"'"' kommt man darin überein. daß die genannten vier Pfründen künftig ungeschmälert
Psa/b ^ ^ Gotteshaus, was es an Zinsen und Zehnten zu liefern hat, währschaft liefern, die
Gott baulichem Stand erhalten, aus den Kirchengütern den Evangelischen das Nöthige für ihren

verabfolgen und dieselben von den Kirchenpflegereien nicht ausschließen soll. 2. Zürich begehrt

Dürfte' ^ ^kilung der Meßmeräinterzu Dußlingen und Sirnach, worauf der Prälat erklärt, daß im
zeicl Dußlingenkein evangelischer Mann sei; für Sirnach will er einen ehrlichen Evangelischenbe-
b>ge>/^ ^cher sich mit dem katholischen Meßmer über die Theilung der Meßmerbesvldung selbst verstän-
der v"^eil Dienst bei den Evangelischen versehen soll. Idiä. k. 321». (1638.) In Betreff
derKinderlehren koimnt inan überein, daß die der Katholischen von 12 bis 1 Uhr stattfinden, die
St um 1 Uhr beginnen soll. Idiä. A. 331». (1638.) Dem Abgesandten des Abtes von
^'iger werden die Beschwerden, worüber sich die evangelischen Kirchgenossen zu Summen schon seit
^icheid^^ ^6gen, vorgebracht und Erleichterung begehrt. — Der Abgesandte giebt darauf folgenden
Dhur ^ ^ Glockenläuten betreffe, so sei es wahr, daß die evangelischen Kirchgcnossen an Kirche,

Glocken mehr steuern als die katholischen; weil aber jener mehr seien, werde das
Ez "uch häusiger von ihnen gebraucht. So oft eine Person sterbe, werde mit allen Glocken geläutet,
^"stez Uebung gewesen, beim Läuten einen Unterschied zu machen, wegen des ungleichen Gottes-
bäve ^ie entlegenen Kirchgenossensich darnach richten könnten. Alan möchte es also dabei
^che ^ ^ssen, da sonst noch andere Neuerungen erfolgen könnten, wie die Beschließnng des Chores,
thu„. ^^s früher beabsichtigt gewesen sei. Der Abt würde der Stadt Zürich gern etwas zu Gefallen
^ch'en ^ver dießmal nicht wohl sein wegen der von Schmidhausen ausgestoßenenunguten Reden, bei
weisen" ^ ^es Ansehen nicht wenig interessiert sei; man möchte also die unruhigen Leute zur Ruhe
käutet Evangelischennachweisenkönnten, daß ihnen früher mit allen Glocken zum Gottesdienst
2) worden sei, so werde St. Gallen von seiner Meinung abstehen und es auch ferner gestatten. —

^angelischen Kirchgenossen habe man nicht abgeschlagen, entweder oben oder unten in der Kirche
gvt;^' ^!^vmen GeHalter oder Kasten zu haben, um den Nachtmahltisch, das Taufkesseli und andere
>»an ..^vtliche Stücke darin zu verwahren. — 3) Die Beschwerde der Evangelischenzu Summen, daß
ihre '^vent und in der Fasten ihre Ehe nicht einsegnen lasse, sei unbegründet,da sie zu Amriswhl

Pfarrkirche hätten, wo man ihnen dicßfalls keinen Eintrag thue. — 4) Das Lesen des heiligen
bei Verrichtung des Abendmahls wolle man den Evangelischen nicht verbieten; zu Vermei¬

der ^ Neuerungen sei es aber nothwendig, daß das Evangelium von einem Knaben nicht mehr ans
^ändcrt^ ^ ^vdern rmten in der Kirche gelesen werde. — 5) Der Abt sei nicht verpflichtet, landvögtliche
bvlir ^ Kirche zu Summeri, wo er alle Bot und Verbot habe, verlesen zu lassen. Falls solche je
c«nte„ " Griten gelesen werden müssen, könne es zu Amriswhl geschehen. Man möchte also dein Prädi-
stircha keine Mandate mehr zu verlesen, was ohnehin unanständig sei. — 6) Daß die katholischen
Aschen I" Summeri den evangelischen helfen sollen, die hohen Festtage zu seiern, sei in den sanct-
T»u ^^chken nie Uebung gewesen, auch von niemand begehrt worden. Der Gewohnheiten im Thur-
^ den ^ vicht an; dagegen wolle er dahin wirken, daß seine katholischen Gerichtsangehörigen
Achten ^ ^vgen der Evangelischennicht mehr „fuhren", dreschen, metzgen und andere solche Arbeiten ver-

) Daß den evangelischen Kirchgenossen am verwichenenPftngsttag wegen des gehaltenen Kreuz-
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gangs an ihrem Gottesdienste gehindert worden seien, darüber sei keine Klage eingekvminen; Prädi^

und Priester seien unter einander wohl einig. Wenn jemand Aergerniß oder Hinderung veranlassen /

so werde der Abt die Schuldigen bestrafen und dergleichen Beschwerden abhelfen. — 8) Weil die ka/

schen Kirchgenossen sich des namhaften Kirchengutes, welches die evangelischen Kirchgenossen zu Sun/

in der Kirche zu Amriswyl haben, nicht beladen, so meine der Abt, es sollten sich diese des a/

Kirchengutes zu Summen auch nicht annehmen. — 9) Was die Bestrafung des Hans Keller, ge>/

Schmidhansen von Engishofen, wegen gewaltthätigen Aufbrechens des Glockenthurines und schänd^

Reden wider die Sanctgallischen betreffe, so wolle der Abgesandte gern dazu verHelsen, daß er mix/

geschont werde. Absch. 874. d. 331. (1639.) 1. Zürich versteht sich dazu, den vom CommentlB

Tobel ohne Begrüßung Zürichs in der Kirche zu Bußnang errichteten Altar stehen zu lassen; da/

erbieten sich der Ordensmeister und der Commenthur, künftig keine Neuerungen der Art mehr zu .»/

nothwendige Aenderungen nur mit Einwilligung Zürichs vorzunehmen. 2. Die Kirchenrechnung soll oh»/

Obervogt zu Weinfelden als nieder.. Gerichtsherrn und Kastvogt nicht ausgefertigt, noch abgenommen""

den. Der Abnahme haben die Kirchenpfleger und der Pfarrer der Evangelischen beizuwohnen. Alles

Beeinträchtigung der Collaturrechte. 3. In Beziehung auf das Pfrundeinkommen wird vereinbart, daß'

vom frühern Pfarrer Ludwig Andres dem Hause Tobel übergebene Zehnten der Pfründe wieder in/

riert werden solle. Absch. 887. a. 332. (1639.) Das Gericht Tobel und die Kirchenpfleger zu S'

trangen sollen künstig von beiden Religionen zugleich gesetzt werden; der evangelische Pfarrer soll je/

der Abnahme der Kirchenrechnungcn beiwohnen. Ibiä. b. ) Der Commenthur zu ^

verspricht das Pfarrhaus zu Affeltrangen zu bauen; dermalen es zu bauen ist ihn, unmöglich- er S'

dem Pfarrer einstweilen ^ Ibicl. °. 331. (1639.) Den Kirchenpflegern zu Märw/.-. ^,.»nm.hn. ,n T°b-l d-,-im kärglich Ps -rr-r zn Ajs.l,ran,.m w-.ch-r «-
«y-h-n m>> , lär.ch « SMm zu g-b-n. «Ich, z.rb°gaf. «an «ndl.., I»? d .n Psarr-r
a ^ B-z,.hn„g ans di- M-b,n-r-i zn Sirnach «-ras-ich, sich Pili«'
dm, Ab, «an z,.ch.„gm, C.cha,«r Kirch-npsrü,,.-. s„,gmd-rmai-,„ Ich- Rchiqim, s°ll ihr»,
M-b„,-. Hab-,« Di- Dt-ns.l-ist.mgm -in-z jch-„ w-rd-n b-s.i,n,„« Di- B-s-idnnq ««„ -i,-„, S>°

.in. -m-m «-.NM s». das Sä..b-r„ NN. «aschm b-in, Ai... sag d»n ^i.ichm M-ß«--'
b-n d.- LS.„g-.dm s°ll-n ch g-th-ii, w--dm. dab d.. -«ang-ltsch- R-hn.-. .i- «°n b-n man/'
K,rchg°n°.kn. d-r la.HM.ch- ... »«„ d», ch-„ ^ ^ ^
ha,. .«» ... -«a„g°l>lch- .hm Miltch S Gnid-n h-ra,.Sg-b-n^ Dm, Prala.m s-b. -z sr-i ,»«'
»was an- dm, «i.ch-„zn. zn g-b-,n B-.mi„.-r, sich „b-. mi. d-r Z-« .i- «all «d-r
Garbm s° .ah...an -«.ng-lisch-n R-h,,.-. znsa«md°n nich. h»h-. alz m i« ^
k-,,,,.-. s- M !a.h°l.,ch-„ .„cht m-h. a,z z h-.anz..,,b„ ,ch„chj„ s.g^ sink, d» ^

» Gnld-n H-.N«..., .« ha, -. anch di- s Snld-„ nich, m-hr zn g-b-n Fala-,/d- Iln.-rs»''

Ehen eingesegnet werden können, kein Hindernis i„ «IN . Bellen, ^

-> D -m - ang-iisch -n Psa -r-r wich i-«r 7^ NN. «„.rag m»'
^ während der Zudienung des Abendmahles v^'

»
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Ranzel herab aus dem Evangelium lesen zu lassen. 4) Statt wie bis dahin die Pfarrer beider Consessionen

^ „Rüstkammer" gehabt haben, soll jetzt dem evangelischen ein eigener beschlossener Gehälter in der

^ ^ zurecht gemacht werden. 5) Der Prälat will die Katholischen anbalten, an den Fest- und Feiertagen
^ Evangelischen während deren Gottesdienstes die Arbeit außerhalb des Hauses und auch die im Hause,

ch die der Gottesdienst gestört werden könnte, einzustellen. 6) Das Kirchengut zu Summen soll den

^llchen allein, das zu Amriswhl den Evangelischen allein verbleiben. 7) Beide Consessionen

k" sich mst einem Meßmer behelfen; demselben wird zur Pflicht gemacht, beiden Pfarrern in Treue

'"warten. Zürich willigt ein, daß die beiden Altäre in beiden Ecken des Chors und der Altar im Chor

^ Gittern verwahrt werden, letzterer so, daß noch fünf Stühle außerhalb des Gitters bleiben und über-

'w, weder Kirche noch Chor den Evangelischen zu ihrem Gebrauche verschlagen werden. Beiden

^ eien wird einträchtiges Zusammenleben empfohlen; alle unguten Reden und Handlungen während des

^ eites werden aufgehoben. Zürich sucht für diejenigen Evangelischen, welche gegen den Prälaten von
- Gallen sich Strafwürdiges während des Streites haben zu Schulden kommen lassen, um Verzeihung nach,

^tvag wird von den drei contrahierendcn Parteien ratificicrt. Absch. 889. 337. (1639.) In

^ ^"'eindc Lustorf befinden sich in die dreißig Katholiken, welche bei den Gesandten der katholischen
e um einen Priester anhalten. Das Ansuchen wird in den Abschied genommen, damit man auf nächster

li^^Wung sich darüber berathen könne. Absch. 991. k. 338. (1639.) Das Ansuchen der katho-

vom" ^"^"degenossen zu Lustvrf wird, nachdem der Prälat zu Fischiugen darüber Bericht gegeben und

Ort" bvn Consta»; deßwegen ein Schreiben eingekommen ist, von den Gesandten der katholischen
^ einem Memorial ibren Herreil und Obern vorgelegt. Der Prälat führt überdieß noch Klage überHerreil und Obern vorgelegt. Der Prälat führt überdieß noch Klage

ücanten. Absch. 994. 3311. (1639.) Es wird ein Schreiben des Prälaten von Fischingcn

cheiß Bircher von Lucern verlesen, in welchem die Anstellung eines katholischen Priesters zu Lustorf

wird. Dem Prälaten geben die katholischen Gesandten die Versicherung, daß man diese Sache

Pfar"^"^ Gelegenheit nicht vergessen werde. Absch. 912. äck. 3711. (1639.) Um den katholischen

" .^"dern voil Lustorf zur Ausführung ihres gottseligen Vorhabens zu verhelfen, soll auf nächster'

Essende

"rrkinder

ÄUsa, kuirvrs zur Aussnyrung lyres gvriiellgen noryaoens zu veryclsen, M all) nächster

vg^""^"kuilft ein Ausschuß derselben ihr Begehreil vor den regierendeil Orteil kraft des Landfriedens

lgte^"^"' diese Zusammenkunft soll jedes Ort seine Gesandteil mit Vollmacht versehen. Dem Prä-

^ha»^" ^chmgen, Collator zu Lustorf, wird Kenutniß davon gegeben. Absch. 915. n. 37t. (1649.)

aus/-" ^"lleli von Sulgen hatte in trunkenem Zustande wider die Mutter Gottes schwere Lästerworte
^ 7l7l7^l'N II,17 Nn^pisl,II?<7 17.lt 71117^

d°'l Gcsa,

lleantwv

^ ihm, t

^'^^ebeu. Absch. 928. a. 372. (1641.) Der Prädicaut zu Märstetteu hatte in einem offcneil

Vvil verhastet worden, hatte aber später lim Verzeihung gebeten. Dem Landvogt wird

habe ^ ^sandten der fünf katholischeil Orte auf seine Anfrage, wie er sich in diesem Falle zu verhalten

lgßt',^""^vrtet, den Engcli zum abschreckenden Beispiel für Andere exemplarisch zu strafen; man übcr-
zu ,'n.^ ^ Sache entweder vor das Hochgericht zu bringeil oder dem Landvogt und dessen Amtleuten

v' v—- ^ii"".'

^rde„ »Schilt" einsetzeil lassen, auf welchein die katholische Religion und des heil. Franciscus

^reibe^'^^ dargestellt waren. Es wird von den katholischeil Gesandten dein Landvogt und dem Land-

"iam einen Bericht über diese Sache einzuschicken, und wie dieser Ehrenschänder und Calum-

Obrigf. worden sei, und den „Schilt" auf die nächste Tagleistung nach Baden zu schicken, wo von

Auf wegen ein Beschluß über diesen Frevel gefaßt werden soll. Absch. 941. 373. (1641.)

Bericht des Landschreibers, wie es mit dem von einem Prädicanten in ein Wirthshaus zur Ver-
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spottung der Capuciner verehrten Schild und in Betreff der Bestrafung desselben hergegangen ist, werd

der Landvogt und der Landschreiber von den katholischen Gesandten für entschuldigt gehalten. Ob ^

der Prädicant genugsam gestraft worden sei, soll bei einer andern Gelegenheit erörtert werden. Absch. 943 !

344. (1641.) Der Nuntius eröffnet den Gesandten von Lucern, Uri und Obwalden, daß er bei sei»<'

letzten Besuche im Thurgau gefunden habe, daß seit zwanzig Jahren die katholische Bevölkerung um 20,^

Seelen abgenommen habe. Er spricht den Wunsch aus, die geistlichen lind die weltlichen Obrigke^

möchten das Ihrige thun, um diesem Uebelstand zu begegnen, und darauf bedacht sein, die geschmält

Pfrundeinkommen zu verbessern, was durch das Vermögen der reichen Gotteshäuser geschehen könnte:

die Herren und Obern ihn ihres Beistandes vergewisserten und keine Recurse dagegen annehmen wolD

wolle er das Seinige thun. Absch. 947. ä. 343. (1641.) Der Guardian des Kapuciuerklosters >

Frauenfeld, Gaudentius, beschwert sich bei den katholischen Gesandten, daß Zürich durch Abgeordnete ^

Untersuchung wegen einer von ihm bei der Taufe einer Jüdin gehaltenen Predigt, in der nichts g>^

den Landfrieden vorgekommen sei, angehoben habe; daß die Katholischen von den Unkatholischen viel k

leiden haben, daß schon viele Katholische von ihrer Religion abtrünnig gemacht worden seien, daß Zü^

so auftrete, als ob es allein im Thurgau zu regieren habe. Endlich beschwert er sich über den Prädica»^

Steiner zu Märstätten, welcher zum Hohne der Capuciner jene gemalte Scheibe hatte einsetzen lassen. ^ >

Landvogt und dem Landschreiber wird der Auftrag gegeben, auf dergleichen Dinge ein wachsames IM

zu haben; wenn etwas vorfalle, wo sie selbst nicht einschreiten könnten, solleil sie sofort an die Herren u

Obern berichteil. Absch. 956. Iii. 34«. (1641.) Das Stift Consta»; berichtet, daß Zürich, als es ^

baufällig gewordene Capelle zu Landschlacht wieder habe herstellen lasseil wollen, die Einstellung des Ball'

begehrt und deßwegen eine Conferenz verlangt habe. Es wird dein Abgeordneten des Stifts von ^

katholischen Gesandteil der Rath gegeben, diejenigen, welche das Stift zu dieser Conferenz abordne, möch^

sich sehr behutsam verhalten, damit man sie später nicht bei ihren Worten fassen könne. Wenn ihnen ^

diesem von dem Landsrieden zugelassenen Werke etwas sollte in den Weg gelegt werden, so möchten sie ^

den katholischen Orten berichten, welche die Sache vor die sälnintlichen regierendeil Orte bringen wer^

Absch. 953. 111. 347. (1641.) Den evangelischen Pfarrgenossen zu Heiligeil Kreuz ist 1575 ein eig^

Prädicant bewilligt worden, und im Mai 1633 hat der Prälat zu St. Gallen seine Einwilligung dazu geg^

Da aber bis dahin die Abkurung der Pfründe immer noch nicht stattgefunden hat, haben die Evangelist

unlängst wieder den Prälaten daran erinnert. Als es aber „zum Abdrucken gekommen war", so sah

„wie schimpflich inan die guteil Leute um die Holzschär wiseu thut". Es wird daher von den Gesang

von Zürich, evangelisch Glarus und Appenzell-Außerrhoden für gut erachtet, eine Gesandtschaft von

und Glarus an den Abt abzuschicken, um einen Vergleich zu Stande zu bringen. Absch. 956. n. 3^

(1641.) Der Landvogt berichtet, daß den Katholischeil von Wengi von den Unkatholischen nicht gest^

werden wolle, das Chor daselbst mit einein geistlichen Gemälde zu verziereil. Dein Landvogt wird ^

den katholischen Gesandten geantwortet, daß er oie Katholischen von Wengi in diesen, gottseligen

nehmen schützen und schirmen solle, da dasselbe in, Landfrieden wohl begründet sei. Absch. 959. 6. 3^'

(1642.) Zürich schließt mit dem Collegiatstift St. Johann, dein Collator zu Lipperswhl, folgenden die

mcinden Lipperswhl, Enggwyl, Heffenhausen und Hattenhausen betreffenden Vertrag: 1) Wenn das bis^

beiderlei Kirchgenossen bedienende Meßmeramt zu Lipperswhl erledigt wird, so soll der Prädicant sa>^

den Kirchgenossen zwei taugliche Personen dem Collegiatstift vorschlagen, aus welchen dann dasselbe
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w ^ ^^"'or wählen wird. 2) Die Kirchenlade, in welcher das Urbar, die Briefe und Gewahrsame'ver-

, werden, soll mit zwei verschiedenen Schlössern versehen werden, zu deren einem der Prädicant, zum

icheint" ^rchenpfleger den Schlüssel haben soll. 3) Den Collatoren steht es frei, so oft es ihnen gut

genau' andere beschreiben zu lassen". Der Prädicant hat über sein jährliches Einkommen

de,, ^ Rechnung zu halten. Den obrigkeitlichen Nechtsamen und denen des Collegiatstiftes, so wie auch

H ^^meiuden soll dadurch kein Abbruch geschehen. Die Gesandten Zürichs behalten sich die Ratification
967. 33<1. (1642.) In Betreff der Kircheil zu Altenschwylen und Altnau wird mit

soll Constailz, als Collator daselbst, Folgeudes vereinbart: 1) Der Pfarrverweser zu Altenschwylen

derm/ bes Domcapitels, wie bisher, bei der Abnahme der Kircheilrechnung sitzen und auf die Auffor-

der Bericht erstatten. Das Kirchengut soll, je nachdem ein Theil für die Armen gestiftet worden ist oder

an ^ - g^l)rt. geschieden und jeder nur zu seinem Zwecke verwendet werden; das Uebrige soll für die Kirche

Taigen ^"g^egt oder zur Unterstützung der bedürftigsten Armen gebraucht werden. 3) Den Nachkommen dcr-

hh bei etwas zu dem Kirchengut gestiftet haben, und denjenigen, welche etwas stiften möchten, ist der Bci-

Rarrv ^ ^chenrcchnungen gestattet, jedoch in ihren Kosten. 4) Bei Abnahme der Kirchcurechnung soll vom

erklärt ^e>n den Pflegern von keinem mehr als 16 Batzen verzehrt werden. 5) Das Domcapitel

iei und^ ^ Neparieruug der Capelle zu Landschlacht iliemailden zuin Ztachthcil vorgcuommeil worden
sei " baß es ^ ^ bleiben werde, was davon dem Prädicantcn zu Altnau zugeordnet worden

Zu 'An ^ Kircheuglit zu Altnau deßwegen nichts werde „zugesucht" werden. 6) Im Chor

iderrt ^ ^or Hochaltar vergittert werden, ohne daß den Evangelischeil der Platz ver-

versel, Vereinbarung wird voll beiden Parteien ratificiert und ein mit deren Jnsicgeln

es Instrument darüber errichtet. Absch. 968. 331. (1642.) Sämmtliche Gesaildte lassen

alle ^om Vorbehalt der Genehmigung von Seite ihrer Herren und Obern gefallen, künstig

oder d 'g^^bcschwerdeu der Unterthaucn durch einen Ausschuß mit Muße anzuhören und durch denselben

den, hg ^ bwmtliche Orte entscheiden zu lassen. Absch. 970. 6. 332. (1642.) Dem Landvogt und

bricht" ^"ber wird von den katholischen Gesandten befohlen, von den katholischen Gcrichtshcrren

lichezklangen, was ihnen seit zwanzig bis dreißig Jahren in Religioilssacheil von Zürich Beschwer-

hch dir wordeil sei uild noch zugemuthet werde, und auf welche Weise die Religion und nament-

zu Rottes befördert werden könnte; endlich den Klöstern und katholichen Gerichtsherren die Wci-
küilftig iil Religioilssacheil ohne Beisein der katholischeil Orte mit Zürich nichts

^esand/" sollen. IIM. f. (1642.) Der Abt Placidus von Fischings» ersucht die katholischen

dienst /s'- Z" wirken, daß die katholischeil Kirchgenossen zu Llistorf iil ihrer Pfarrkirche ihren Gottcs-
'g halten und eineil Altar in der Kirche und freien Zugaug zu demselben erhalten. Ibick. I.

vo„ . ^ Damit dein Ansuchen Zustorfs in der rechten Form Genüge geschehe, wird der Prälat

Zustorf ^ Collator daselbst, von den katholischen Gesandten au sein Anerbieten erinnert, den

^dzuorv " ^hulflich zu seiil; zugleich wird der Gemeinde insinuiert, einen Ausschuß an den Landvogt

Nöthia ^ Begehren Vorschub zu leisten habe, da auch von den katholischen Orten aus das

schi^ Klangen werde. Absch. 973. o. 333. (1642.) Der Pfarrer auf Burg und die Aus-

vo„ ^ Evangelischen zu Eschenz übergeben eine Anzahl Religionsbeschwcrden, die sie bereits dem Abt

gerch^ übermittelt haben, worauf derselbe aber nur geantwortet hat, daß mit dem Priester solle

erden. Ihre ferner«, Beschwerden und Begehren werdeil ebenfalls in den Abschied genominen.
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mit »er Versicherung, daß man ihnen möglichst Hand bieten werde. Absch. 977. o. »Sit. (1642.) V'l

im letzten Januar durch zwei zürcherische Abgesandte mit dem Domcapitel zu Konstanz vereinbarten Artikel

betreffend die Pfarreien Altnau und Altenschwylen werden von demselben ratificiert und verinstrumentiell

Auf einen Anzug wegen der Collatur antworten die Herren vom Domcapitel. daß es nicht nöthig sei,

sie bisher gutwillig gethan Hütten, dem Vertrag einzuverleiben und „in schriftliche Obligation zu ziehet

indem man erbötig sei, der Stadt Zürich Wünsche auch künstig gebührend zu berücksichtigen. Auf de»

Wunsch der zürcherischen Abgeordneten verspricht der Domdecan für Letzteres einen schriftlichen Rcvel"

Zürich zuzuschicken. Ibiä. m. 337. (1642.) 1. In Betreff der Chorvergitterung zu Wengi berichtet

Heinrich Müller, Wirth zum Adler, daß dieser Tage der Priester zu Wengi und Andreas Kym, Vog'

auf dem Berg, der vornehmste Katholik selbiger Kirchhöre, bei ihm gewesen seien und sich höchlich befremde

haben, daß die Vergitterung „ausgegeben werde". 2. Schultheiß Müller wird ersucht, wegen der Anna Kolmaü"

zu Eschenz mit dem Landvogt zu reden. Idiä. x. 338. (1642.) Der Abt von St. Gallen wird gebetet

mit der Abtheilung der Güter der Kirche zum Heiligen Kreuz bis zur nächsten Conferenz innezuhaltt»

Absch. 985. Ii. 33«. (1642.) Der Priester zu Arbon hat von der Gemeinde Horn den Zehnten v»»

einem Neugereutacker zu seinem Psrundeinkommen gefordert und sich mit drei ihm anerbotenen Iah»»»

Nutzungen nicht begnügen, sondern vom Antritt seines Beneficiums an den Zehnten rückwärts rech"""

wollen. Die von Horn sind deßhalb vor das bischöfliche Gericht citiert und in Folge Nichterscheinens

den Bann gethan worden. Da die Judicatur altem Herkommen nach den Obrigkeiten gehört, so wird

den Bischof mit gebührendem Ernst geschrieben, daß altem Herkommen gemäß dergleichen nicht vor den g^

lichen Richter gehöre, daß er den Bann wieder aufheben möchte, wogegen man der Gemeinde

zusprechen wolle, in Bezug auf den Neugereutzehnten alle Gebühr und Billigkeit zu erstatten. Idiä. ^

3M». (1642.) Ueber den Streit der Gemeinde Horn mit dem Priester von Arbon wird mit den weltlich""

Rüthen des Bischofs zu Constanz ein gütliches Abkommen getroffen. Dein gemäß wird der Bann, ^

der Bischof über die Horner verhängt hat, aufgehoben, und es bezahlen dieselben nicht für den jetzig

Priester allein, sondern der Pfarrpfründe 20 Gulden Hauptgut, womit alle Neugereutsansprüche nicht all«»"

auf die anderthalb ^zucharten, sondern auch aus den ganzen Wald Kagenau ausgekauft sein sollen. ^ I

von Horn tragen die durch diese Handlung veranlaßten Kosten. Absch. 987. o. 381. (1642.) T"

weitläufigen Schriften, den Bann derer von Horn betreffend, werden vor den Gesandten der fünf kath^'

sehen Orte nicht verlesen; sie begnügen sich init der Nachricht, daß der Bann aufgehoben ist, glauben a^

daß man gelegentlich darauf hindeuten sollte, daß künftig nicht so leicht zu dergleichen extremen Mlfl^I

geschritten werden sollte. Absch. W8. ä. 382. (1642.) In Beziehung auf die evangelische Kirche

Burg bei Stein und die katholische zu Eschenz kommen Zürich und der Abt von Einsiedeln, als Eoll"^

dieser Kirchen, folgendermaaßen übcrein. 1) Die Evangelischen sollen für sich allein die Kirche auf

die Katholischen die zu Eschenz haben, wie der Spruch von 1582 lautet. 2) Auf dein Kirchhof auf

dürfen nur Evangelische, aus dem zu Eschenz Katholische und Evangelische begraben iverden. ÄUe

der Evangelischen muß der Meßmer beim Pfarrer auf Burg, alle der Katholischen bei dem von Esch""'

aufzeichnen lassen. Will aber der eine oder der andere Pfarrer die Gestorbenen von beiden Confefsio'^

welche zu Eschenz begraben sind, aufzeichnen, so soll der Meßmer schuldig sein, sie ihm anzuzeigen. 3)

gemeinem Landsgebrauch haben die Katholischen hohe Fest- und Nachtage der Evangelischen eben so, wie ^

die der Katholiken mitzufeiern. 4) In Betreff des Geläutes soll denen von Eschenz kein Emtrag gesch^"
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^ Die beiden Kirchengüter und Eschenz von Burg sollen fernerhin gesondert sein. Den Einzug und die
^ Haltung des Kirchenguts auf Burg sollen zwei Kirchenpfleger aus den evangelischeu Kirchgcnosscn

bst besorgen, von denen der eine in den Gerichten zu Eschenz, der andere in den Gerichten vor der

ei»' ^ ^ ^ Wagenhausischenseßhaft sein soll, und zwar so, daß der Einzug und die Verwaltung
" Jahr um das andere in eines Hand allein sein und derselbe die gewöhnliche Besoldung für sein Jahr

^)e» syn der jährlichen Abnahme der Rechnung soll der Abt von Einsiedelu durch den Vogt auf
' Kusels, oder wen der Abt sonst bezeichnet, vertreten und der Pfarrer auf Burg und die beiden Kirchen-

a»z ^ ^veKmd sein. Die künftig verfallendenZinsen gehören der Kirche auf Burg, die alten Schulden sind
er vergangenen Nutzung zu bezahlen. Die Briefe sind in einem mit zwei Schlössern verwahrten GeHalter

dc» ^^"Nen, zu deren einem der Vogt zu Freudenfels, zum andern der im Amt stehende Kirchenpflegcr
^ ^ N ferner ein Verzeichnis; der Briefe in zwei Exemplaren auszufertigen. 9) Zur Ver-

ag dxA Kirchenguts von Eschenz wird ein katholischer Kirchcnpflegergewählt, der vor dem Vogt zu
de» >dem Pfarrer zu Eschenz und einem evangelischen Kirchgenosscn, welchen der Abt von Einsiedeln
Aebb^^ Rechnung ablegt. 7) Der Pfarrer ans Burg wird mit seinem Begehren der halben Juchart
nicht welche er laut des Vertrags von 1637 anzusprechen sich für berechtigt hält, abgewiesen, da

^ daß dieselbe von Altein her zur Pfründe gehört habe; hingegen wird ihm ein öde licgeu-
^ ^'Mfeld, welcher ehemals zu derselben gehörte, zu suchen und zu uutzeu gestattet. Absch. 992.

z» ^642.) Landvogt wird von den Gesandten der fünf katholischen Orte geschrieben, daß die Metzger
binio ^"^d wegen des am Allerheiligentag begangenen Fehlers gebührend gestraft lind die Feiertage

don Altem her üblich gewesen, gehalten werden sollen. Absch. 993. e. (1643.) Das

^erd ^ -^^wlischcn M Lustorf uni Setzung eines Altars in die Kirche daselbst soll nicht vergessen
dc» ^Nch- AtiS. (1643.) Der Landvogt wird von den katholischen Gesandten crmahnt,

^N^hen zu Lustorf zuzusprechen und sie zu bestimmen,auf der nächsten katholischen Tagsatzung sich
^ "ud darüber zu klagen, daß sie au der Ausübung ihres Gottesdienstes gehindert werden, damit

^ge» vorgenommen werden könne. Absch. 999. inm. (1643.) Zürich begehrt, daß
^thvl waltender Neligivnsstreitigkeitenund anderer Sachen eine Confcrenz angesetzt werde. — Die

i'^^ ^^Nndten, Instruction, nehmen das Begehren aä rskorenäuin. Absch. 1907. (Anmer-
»»^-^ ^urcherexemplar: Die Zusammenkunft ist ausdrücklich und ohne Anhang nach dem Herbst
'"gi,

de» ^ und es hat — „zum Wortzeichen" — der Gesandte von Uri gesagt, daß man alsdann
^ ^luchen könne.) (1643.) Lucerns Gesandtschafteröffnet, Heinrich Mehcrhans ab der

ö^br» ^ ^-wn dem Landvogt wegen etlicher unbedachtsamcrWeise wider einen Prädicanten
Reden, die ihm von Herzen leid seien, des Landes verwiesen worden sei, wodurch sein armes

Wme Kinder au den Bettelstab kommen müßten. Zürich glaubt, diese Sache hätte vorgebracht
't<iy der Landvogt noch anwesend gewesen sei, und nimmt selbige in den Abschied. Ibick. bb.
t»ge ' l1643.) Da der Landvogt nicht darauf sieht, daß die von der katholischen Religion gebotenen Feier¬
nde» Aengläubigen, welchen sie zu halten auch auferlegt ist, nicht gehalten werden, sondern daß er die-

^pensiert, so wird ihin ernstlich deßwegen zugeschrieben. Ibiä. wvv. !<ii> (1643.) S. Absch.
s»che„' (U>44.) Da die Unkatholischcn allerlei Vortheile über die Katholischen zu gewinnen
I»s^»' Nr nöthig erachtet, die derartigen Handlungen derselben nicht in Vergessenheit kommen zu

ein neues Beispiel wird berichtet, daß zu Tägerweilen,als mau eine unkatholische Person zu
>98
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Bernrain bei den, h. Kreuz auf de», gemeinen Gottesacker bestattete, der Prädicant wider alles Herkoi»^
mit Drohworten„von des Caplans kleinem Knaben" die Kirchenschlüssel erpreßt und die LeichenpreW'
der katholischen Kirche gehalten habe. Absch. 1036. Ii. »7,. (1644.) Der katholische Pfarrer zu
beklagt sich, daß ihm für sein Pfrundcinkommen das, was ihm die Abschiede zuerkennen,nicht zu Theil w"
und daß man ihm zugemuthet habe, auf Sachen, welche der Pfründe durch Abschiede zugetheilt feie»,'
verzichten. Die Gesandten Zürichs, ohne Instruction, entfernen sich aus der Sitzung; der Gesandte
von Glarus wird ersucht, mit den zürcherischen Gesandten zu reden. Die Sache wird in den Abschied f
nommen. Absch. 1041. 11. 372. (1644.) Auf den eingekommenen Bericht, daß Landvogt Fücßli
Feiertage Peter und Paul ohne Nothwendigkeitzu arbeiten erlaubt habe, wird ihn, geschrieben, daß er
Landsriedenzu beobachten und als ein gen,einsamer Diener der regierenden Orte sich zu verhalten
Idicl. NN. 373. (1644.) Der Pfarrer zu Weinfelden, Johann Modell, beklagt sich bei den katholis^!
Gesandten über das gegen den Landfrieden verstoßende Benehmen des Prüdicantennach der Verlobung
Wil ertha Reinlin, evangelischer, mit Adrian Kuenz, katholischer Religion. Dein Landvogt wird geschah
daß er in diesem Ehehandel dei, Landfrieden unparteiisch handhaben, diejenigen, welche gegen die
Gewalt angewendet haben, abstrafen solle. Den, Landschreiber wird auch aufgetragen,zu verhüten/ !
etwas gegen den Landfrieden geschehe; geschehe etwas, das er nicht habe verHilten könneil, so solle er
"Rainen der Herren und Obern dagegen protestieren und davon denselben Nachricht geben. Ibid. 8». nl
auch Art. 231.—235.) 374. (1644.) Da Zürichs Gesandtschaft unversehens nach Hause abgerci^
und die Angelegenheitwegen des Altars zu Lustorf nicht zur Behandlung kommen kann, wird sie in
Abschied genommen, um bei einer andern Gelegenheit behandelt zu werden. Idid. uu. 37Z. (^ ,
Die katholischen Orte finden, daß dem frommen Völklcin in Lustorf zu einem eigenen Priester kraft ^
friedens müsse vcrholfen werden, da in Folge des ansehnlicheil Ertrags selbiger Pfründe die "Mittel ^
vorhanden seien. Absch. 1045. o. 37«. (1644.) Die Gesandteil der fünf katholischen Orte gebe» ^
Landschreiberden Austrag, den Befehl ergehen zu lassen, daß die Ausführung des projektiertenBaues ^
Eapelle an der Stelle, wo die uralte Capelle zu Uttwyl unbefugter Weise geschlissen worden ist, bis ^
fernere Disposition Wert werden solle. Die Aebtissin von Münsterlingen,welche daselbst Gerichts^'
ist, wird davon in Kenntniß gesetzt. Idid. d. 377. (1644.) Dem Landschreiber wird von den kathol^
Gesandten befohlen, in den alten Rechnungen nachzuschlagen, wie von einer Zeit zur andern die Religio
fachen bestraft worden sind, auch dafür zu sorgen, daß man in Beziehung auf die mitgeteilten Beschs
punkte auf nächster Confcrenz mit Berichten und Kundschaften wohl versehen sei. Ibid. e. »7«. (^
Das Benehmen des Landvogts Füeßli in Betreff des Abbruchs der Capelle zu Uttwhl erscheint den
tischen Gesandten der Art, daß man es nicht ungestraft hingehen lassen dürfe. Da aber Zürich densell'"'
Schutz nimmt, wird für nothwendigerachtet, daß die Herren und Obern ihren Gesandten auf die nächste
ferenz eine übereinstimmende lind durchgreifende Instruction geben, wodurch ver Landfriede und das In"
der Obrigkeiten gewahrt bleiben. Ibid. k. »7». (1644) Die fünf One wollen den Protvkollistcn,we
Zürich mitgebracht, nicht neben dem Landschreibersitzen lassen und bitten, sie mit dieser Neuerung Z"
schonen. Zürich und evangelisch Glarus beharren auf dem Beisitz des Protokollisten, führen mehrere'
spiele an, wo Protokollisten von beiden Religionen fungiert haben, und wollen, falls'derselbe nicht gcs
wird, das eidgenössische Recht darschlagen. Die fünf Orte erklären, daß sie den Vorschlag als dein
kommen und dem Landfrieden zuwider nicht annehmen können, auch nicht das vorgeschlagene Recht. '
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Zürich darauf beharre, so hätten sie Befehl, eine Landcstheilung vorzuschlagen. Damit die Actson nicht ganz
»dert werde, conferiert man schriftlich miteinander. Zürich und evangelisch Glarus stellen nämlich den

'geu Hrten vier Beschwerdepunkte in Schrift zu. Die fünf Orte und katholisch Glarus übergeben ihrerseits

Prot Beschwerdepunkte. — Mittwoch den 16. Nov. tritt man wieder zusammen. Zürich hat seinen
ulvkollisten in der Herberge gelassen und eine Antwort auf die eingelegten Beschwerdenbegehrt. Jn-

derla " ^ Streitigkeit wegen der Capelle zu Uttwhl aus die Bahn gebracht und die katholischen Orte
^ "gen, selbige Bauern citicrt, daß wegen ihres Ungehorsamsgegen sie nach Recht und Billigkeit
r, ^den solle. Zürich und evangelisch Glarus begehreu, daß zuerst .die seit Langem schwebenden
!a»dt ^ der Beisitz des Protokollisten unpräjudicierlich gestattet »verde. Die katholischen Ge-

^^^^^ei» dei der gegebenen Antwort und erklären, daß sie mit dem Befehl abgefertigt seien, die
neu

don Uttwhl zu eitleren. Wenn Zürich und evangelisch Glarus daran nicht theilnehmen wollten,
"„rvei, sie es voll sich aus thun. Die beiden Orte bleiben bei ihrer Instruction und ihren Protestationen.

Bciri» übersenden die katholischen Orte den beiden andern ein Verzeichnis^ verschiedenereingelangter
den und diese ihrerseits bringen zwei Mal solche, die ihnen zugkommensind. — Den 18. und 19.

^"delt man auf dem Rathhaus weiter. Der zürcherische Schreiber bleibt in der Herberge. Zürich lind
selb Glarus verlangen, daß man den Ihrigen freie Religionsübung gestatte, »lud erklären, daß die-
Aes Glichen Orten bedrängt und tyrannisiert werden; man könne sich in solchen Streitigkeiten der

klimmen nicht unterwerfen, da der Landfriede bei solche»» zwei Parteien statuiere. — Sie
andern Richter ai», als gute Freunde, die allerseits freundlich entscheiden mögen. Die katho-

lwziehen sich auf den Buchstaben des Landfriedens,welcher voi» keiner Gleichheit wisse. —
Äri verlangt Zürich wegen der eingegebenenNcligionsbeschwerdcn eine gebührende Decision. Die

' verlangen der Bauern von Uttwhl halber, die bereits auf Samstag zuvor citiert gewesen
^iiins^^ ^^t>en sind, eine Verfügung. Außer dem Landschreibcrwird der Secretarius des Gotteshauses

über die Sache abgehört. Zürichs Gesandtschaft tritt ab und erklärt hernach, es »verde wohl

Entsil ^ ^ Secretarius in vielen Dingen abweichenderBericht beizubringen sein. Aus der
gx^^^vng der Bauern habe man entnehmen können, daß zu Uttwhl allein die evangelische Religion

^ befugt gewesen, die Abschleißung der alte»» Capelle und die Crweitcrung der
^vlsi ^ Dependcnz der Religion kraft des Landfriedens und des Vertrages voi» 1632 zu bewilligen.

Ba»»ern zusetzen, so »verde man Zürich angreifen, das sich seiner Rcligionsverwandten an-
^lhc», Landvogt habe die Bauern geheißen, mit dem Vau fortfahren und diese hätten nnr
dxzlhnen be»villigt »n»d befohlen ivorden sei. Wenn man glaube, daß Zürich als die eine Partei
lassx,,^ dens nicht befugt gewesen sei, solches zu thun, so möge man unparteiische Leute darüber reden
i» n-l. ^ denn wegen beider Punkte das Recht darschlage. Zürich wünsche nicht, Rebellen in Schutz
^»»te> Indern für die Bedrängteil gute Satzungen zu machen, welche künftig als Richtschnur dienen
^ge>/ ^ katholischen Gesandten erwidern, sie seien nicht Willens, dem Landfriedenund den Vcr-
bsi,. Locher zu haudeln, sondern über der Untcrthanen Besch»verdcn die lautere Wahrheit an den Tag zu
z», ^ein Vernehmen nach »verde man die Sachen anders finden, als vorgebracht worden sei. Es sei
der r daß Zürich sich der widerspenstigenUttwhler annehme, welche trotz dein Verbot die Mehrzahl
dqß ^^iideu Orte nicht respectiert hätten. Der Landfricde und der 1632 gemachte Vertrag besagen nicht,

" den Orten, wo Zürichs Religion allein geübt »verde, Kirchen gebaut und Alles nach der Untcrthanen



1582 Thurgau.

Belieben gethan werden möge. In einer so klaren Sache könne man das Rechtbot nicht annehme»
Beide Theile bleiben bei dem, was ihnen befohlen worden ist, und scheiden hierauf von einander.
Uttwhler werden durch den Landesweibel auf den folgenden Tag wieder aufs Rathhaus beschieden. n
24. Rov. begeben sich die katholischen Gesandten dahin, um über das Verbrechen der Uttwhler das
auszufällen und um die katholischen Unterthanen, welche zur Pfarrei Lustors gehören und von Zürich'
gewiesen worden sind, in ihrem Begehren anzuhören. Zürich und evangelisch Glarus werden biezu ^
eingeladen. Diese aber bleiben bei ihrer Antwort und lassen durch Stadtschreiber Waser anzeigen, "
man den Landfrieden und die demselben anhängigen Sachen ungleich verstehe, so möchten die Ort»
sernern Actione», auch mit der lustorfischen Angelegenheitinnehalten, indem die zürcherischen Gesandte»
rüber nicht instruiert seien und das Ausschreiben davon nichts enthalten habe. Das Nichterscheinen
Uttwhler möchte man entschuldigen, Zürich habe „den Verlauf" auf sich genommen und werde für sie ^
Worten. — Die zur Pfarrei Lustorf gehörenden katholischen Unterthanen, ungefähr vierzig Seelen,
vorbringen, daß sie eines eigenen Priesters entbehren, auch uicht wissen, wo sie ihre Todten begraben si
Es wird kraft des Landfriedens erkannt, daß der Altar sofort während der Anwesenheit der Gesa»^
wieder eingesetzt und der katholische Gottesdienst wieder eingeführt werden solle, welcher Beschluß durch
Landschreiber Zürich mitgetheilt wird. — In Bezug auf die Unterthanen von Uttwhl, die als Gerichts
hörige des Gotteshauses Münsterlingen das Nechtbot der Aebtissin und ihres Ammanns, ebenso das ^
standsgebot des Landschreibers hintangesetzt, anfänglich sich gestellt haben, nun aber vermeinen, daß si» ^
mehr zu erscheinen brauchen, wird erkannt, sie sollen — die Unschuldigen vorbehalten — den reglet
Orten 2(XX) fl. Buße zahlen. Die Obrigkeiten mögen diese Buße nach Belieben mehren oder minder», ^
wegen der niedergeworfenenCapelle und der dabei stattgehabten Exorbitanzen das Gebührende vcrW
Zürich schlägt das Recht dar und verlangt, daß man mit der ganzen Action innehalten und Alles den
leiten heimbringen solle. Die katholischen Gesandten aber begehren, daß die evangelischen auf das Rath»
kommen sollen, um an den Verhandlungen Theil zu nehmen. Darauf werden schriftliche Replik und
gewechselt. — Es läuft ein Schreiben von Bern ein, des Inhalts, es möchte wegen der entstandenen ^
renzen eine Tagsatzung nach Baden ausgeschrieben und das Geschäft gütlich erledigt werden. Die fnisi ^
antworten, daß sie an dein Mißverständnis;nicht Schuld seien, und daß sie die Verantwortung den Urh^,
überlassen. — Den 29. November citieren die katholischen Orte den Landvvgt Füeßli und begehren wo»
eine Erklärung, ob er gesonnen sei, gemeinen regierenden Orten oder Zürich allein Ehr und Eid zn h^,
Der Landvogt verantwortet sich und bemerkt in Bezug auf das Uttwhlergcschäft,er habe nur getha», ^
ihm Zürich befohlen habe, und hoffe nicht, gefehlt zn haben. Er begehrt, daß man ihm die übrigen ^
punkte schriftlich übergebe und ihn darüber vernehme. Man läßt es dabei bewenden und behält den
keiten vor, künftig das Nothwendige zu verfügen. — Den Uttwylcrn wird durch den Landweibcl das
Urtheil mitgetheilt. Derselbe übergibt über seine Verrichtung einen schriftlichen Bericht, (dat. d. 2.

der mit dem Bericht über den übrigen Verlauf der Verhandlungennach Lucern geschickt wird. De» ^
Nov. erscheint eine Abordnung von Schaffhausen, welche die katholischen Orte ersucht, den entstandenen ^ ^
gütlich oder rechtlich durch vier unparteiischeSätze nach dem Inhalt der Bünde beilegen zu lassen
von Bern angeregte Tagsatzung zu besuchen. Man antwortet, was in Betreff Uttwhls und Lustorff
fügt worden sei, dazu gebe ihnen der Landfricde Befugniß. Der zürcherische Stadtreiter übergibt den k».
tischen Gesandten eine Protestation, die aber von diesen nicht angenommen wird. Das Ansuchen der ^
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Änn und Schaffhauseil will man den Obrigkeiten heimbringen und vorläufig die Berathuugen einstellen. —

Vilich langt von dem französischen Ambassadvr ein Schreibeil ein, worin derselbe wegen der Rcligions-

Ner ^ '» den gemeiilen Herrschaften seine Jnterposition ailbietct. Es wird ihm geantwortet, man habe
^chaffhallsen zu Gefalleil die Sache nochmals den Obrigkeiten anheimgestellt. Absch. 1048.

ia, >> ' ^6^5-) Auf den Anzug Lucerils wird wegen des Priesters zu Aadorf mit der zürcherischen Ge-

beredt. Da der Bescheid gut ausfällt, läßt man es einstweilen dabei bewenden. Absch. 1069.

« (1645.) Den Katholischen zu Fraucnfeld wird von den Gesandteil der katholischen Orte auf ihre

flckel^ ^ch'äebcn, daß die bauliche Unterhaltung des Kirchleins zu Murghard aus dem gemeinen Raths-

de», ^ bestreiten sei, weil auf Seite der andern Religion auch ein Kirchlein außerhalb der Stadt aus

o-ra ^."^wen Rathsscckel unterhalten werde. I6ick. 666. ^82. (1645.) Die katholischen Räthe zll

Hcheu ^ dafiir sorgen, daß Thoman Kaufinanns Kind katholisch erzogen werde, da es von katho-

lbch" ^^tern stamint, und dem Schultheiß Müller mit Manier eine Ermahnung zukommen lassen.

>vaz. (1645.) Dem Landschreiber befehleil die katholischeil Gesandten, sich zu erkundigen,

»acb ? seieil und wie viel, welche den katholischen Gottesdienst zu Lustorf begehren; ferner

Kall ^"d auch mit dein Prälaten von Fischingen darüber zu cvnfcrieren, was für Klagen die

Turn . dcis bewllßte heilige Kreuz sei wieder an sein gehöriges Ort nach Bernrain gebracht worden,

'volle Zulauf mehre sich nicht allein die Andacht, sondern auch das Opfer. Die Stadt Cviistanz

allein l ^ ^ Collator der Caplaneipfründe den Schlüssel zum Opferstock und die Disposition dariiber

^legen obgleich das Kirchleiu in deil hohen llnd den nieder» Gerichten der Landgrafschaft Thurgau

^andv ^ Sache wird iu den Abschied geilominen. Absch. 1133. ovo. 38tt. (1647.) Dem

katholij^ ^en Amtleuten wird von den katholischen Gesandten befohlen, darauf zu sehen, daß die von

^r>va keltern geborenen Kinder aus den Händen und der Gewalt der unkatholischen Pfleger und

^ahre ^er Katholischen kominen. I6iä. ckäck. ^87. (1647.) Luceril berichtet, daß die vier

"ächste,, Bürger Wilhelm Pfyffer auf der Pfarrei Aadorf zuzubringen auf sich genommen habe,

Löchte» ^rtiiii zu Ende seien, weßhalb die übrigen katholischeil Orte die erforderliche Disposition treffeil

'^cilat ^ ^88. (1647.) Zürich hat wegen eines neuen Gitters, mit welchem der

be». das Chor zu Lommis hat verschließen lasseil, an Luceril mit Empfindlichkelt geschrie-

'verde c ^ilhörung dessen, was der Landvogt dariiber berichtet, antwortet man Zürich wieder, man

kli,^ ^^üldigen, ob sich jemand mit "Recht darüber beklagen könne, und hoffe, auf erster Zusammen-

Ten, ^'w"der deßhalb zu reden lind die Sache ohne Behelligung anderer Orte vergleichen zu könneil.

dfl sg, - ' ^vgt wird diese Antwort mitgetheilt, damit er sich, falls ihm weiter zugesetzt werden sollte, auf

derni^^vlischm Orte beziehen könne. Absch. 1139. ck. S8t». (1647.) Uri entschuldigt sich, daß es

stg^ ^ " ^'"wn Geistlichen auf die Pfarrei Aadorf schicken könne, und schlägt vor, den Bischof von Cvn-

herr>, ...^ ersuchen. Es erheben sich aber dagegen gewisse Bedenke». Luceril will an seinen Pfarr-

daß er sich noch für einige Zeit gedulden möchte, kann aber nicht versichern, daß er Will¬

rich ^s wird deßhalb nothwendig erachtet, ohne Anstand eine Person ausfindig zu machen,

Vergitt " ^ (1648.) Zürich beschwert sich über die

^ Chores zu Lommis. Die Gesandten der evangelischen Orte rathen die Sache nicht

^ lasse», sondern alle Mittel anzulvendeil und das um so mehr, weil die Prälaten in der Eidge-
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nossenschaft jährlich zusammenkommen,um sich über die Aeufnung ihrer Religion zu berathen. Dad>^
könnte ihnen der Muth etwas benommen werde; jedoch soll einstweilennoch zugewartet werden, bis .
katholischen Orte Bern auf dessen Schreiben geantwortet haben. Absch. 1143. ä. (1648.)
die fünf katholischen Orte zu Lustorf mit Gewalt einen Altar einsetzen wollen, so finden die Gesandten ^
evangelischen Orte es nicht billig, wenn Zürich, seiner gegebenen Erklärung gemäß, nicht auch Gegeugc^
anwenden sollte. Ibiä. o. (1648.) Wegen des neuen Gitters, welches der Prälat zu Fischig
im Chor zu Lommis hat machen lassen, sind von Zürich und Bern, auch von dem Prälaten Schrei
eingelangt, welche angehört werden. Man verwundert sich, daß Zürich sich einer so geringen Sache >
so viel Eifer annimmt, daß es, wie es den Anschein hat, Bern aufstiftet, sich in eine Sache zu misc^
mit der dasselbe nichts zu thun hat, lind daß es dem Prälaten mit scharfen Drohungen, durch Schrei
und Absendnng von Botschaften unablässig zusetzt. — Es soll Zürich geantwortet werden, der Chorbesä^
sei keine Neuerung, sondern eine Nothwendigkeit,indem früher die Kirchenzierden und Paramente etwa v
leichtfertigen Nienschen beschädigt worden seien. Noch vor wenigen Jahren hätten ihre Religionsvcrwa»^
den Nachtmahlstischin der Kirche und nicht im Chor gehabt und sich dabei eines viel größern Ra»^
bedient als die an Zahl überlegenen Katholischen. Für seine Religionsverwandten sei das Chor nicht >»'
wendig. Um einer so geringen Sache willen hätte man nicht Andere beizichen sollen, die damit nichts
schaffen haben. Alan wolle ans nächster Zusammenkunft über die Sache reden und sie gütlich zu
gleichen suchen. — Bern sollen diese Gründe ebenfalls mitgetheilt werden mit der Erklärung, man ^
nicht wider den Landfrieden oder die verschiedenen Schreiben und Abschiede gehandelt, welche Bern ^
ven übrigen Schiedvrtenwegen des thurgauischen Spans errichtet habe. Sein Begehren, daß All^
ungeändertemStand verbleiben solle, könne man nicht als für sich verbindlich betrachten, auch nicht glam,
daß der Chorbeschluß mit den noch schwebenden Differenzeil im Thurgau Geineinschaft habe. — ^
Erklärungeilwerdeil dem Prälaten und dem Landvogt mitgetheilt. Dieser soll durch den Landsch^
nachschlagen lassen, wie es bei der Vergitterung anderer Kircheil im Thurgau, desgleichen im Rhcü'^
hergegangen sei, und darüber Bericht erstatteil. Absch. 1142. a. (1648.) Zürich kommt mit b',
Prälaten von Fischingenin Betreff der Kirche zu Lommis über folgende Punkte überein'. 1) Fischings ^
den Evangelischen in seinen Kosten einen neuen bequemen Taufstein und ein Tischblatt ,nacheil, desse'^
sich beim h. Abendmahl bedienen können; der Taufstein wird zu oberst ii, der Mitte der Kirche aufg^
2) Der katholische Taufstein wird in die Mundpratischc Capelle versetzt, die Fahne, wie auch zwei ge>"^
Tafeln (Epitaphien) sind im Chor aufzubehalten.3) Den Evangelischen ist gestattet, in der österliche» ^
läuten zu lassen. 4) Zürich gestattet es, daß das Chor geschlossen bleibe. 5) Das Gotteshallsverpfl^
sich, künftig keine Neuerungeil in der Kirche vornehmen zu lassen mit Ausnahme notwendiger Reparativ
6) Das Gotteshausverpflichtet sich, auch die übrigen Kirchen seiner Collatur in ihrem dermaligen Z»>^
und die Chöre unvergittert zu lassen. 7) Um das Stecken von Kreuzen auf Gräber der Evangelische"'
verhindern, wird eine Theilung des Kirchhofes für passend erachtet. Da aber die EvangelischenBe^
dagegen tragen, überläßt man es beidei, Neligionsgenossen,sich dariiber zu vereinbaren. Inzwischen
sich der Abt anheischig, das Steckeil von Kreuzeil bei Strafe zu verbieten. Den Aeltern will er gest"'^
ihre Kinder, welche ungetaust gestorben sind, auf dem Kirchhofe da zu begraben, wo ihre Vorälter»
Begräbnißplatz haben. (Von Zürich wurde dieser Vertrag den 28. Mai (18. a. K.) 1648 raffst,
Absch. 1147. (1648.) Die Gesandtender katholischen Orte beklagen sich über den Vogt
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^)burg, daß auf dessen Befehl eine Fahne aus der Kirche zu Aadorf weggenommen lind vor des Pfarrers

Vauz MM ^mt> ein katholischer Thurgaucr um Worte willen, welche er im Thurgan geredet hat, in der

^ Schaft Khburg gefänglich eingezogen worden sei. Sie verlangen dessen Freigelmng, damit er vom

" bogt des Thurgaus bestraft werde. Zürich antwortet, daß jene Fahne eine dem Abschiede der unin.

werten Orte zuwiderlaufende Neuerung gewesen sei, und der Gefangene, der gegen Zürich als mitregic-

^ Ort die Majestät verletzende Worte gesprochen, sei in zürcherischer Jurisdiction gefangen genommen

Die Gesandten der katholischen Orte protestieren für sich und die drei am Malefiz participicrendcn

c»kZürichs Gesandtschaft nimmt diese Protestation nicht an. Absch. 1151. >v. (1648.) Auf

.. ^"llenen Bericht, daß zu Aadorf eine Fahne aus der Kirche genommen und vor des Priesters Haus

lli ^ ^brden sei, befiehlt mau dem alten Landvogt durch ein Schreiben, die Fahne alsbald wieder in die

von ^ lassen. — Der Antrag, daß dem neuen Landvogt sollte geschrieben werden, die Thäter, die

sein sollen, zu citieren und auf Nichterscheinen aus dein Thurgau zu bandisicren, wird in den

""s.el ^ ^"bmmcii. Ibid. tk. (1648.) Dem Landvogt wird von den katholischen Gesandten
den i? sorgen, daß jemand aus dem Thurgau zu dem Opfcrstvck bei dem Heiligen Kreuz

^ llüssel hapx. 1^4. mm. (1648.) Zürich soll neuerdings gedroht haben, daß die alte

bogt Aadorf nicht neben der neuen in der Kirche bleiben dürfe. Sodann berichtet der Land-

Her''u^ ^ katholische Aadorfer, obgleich der „Wvrtfehler" auf thurgauischem Gebiet geschehen, in der

^fcillt gefangen genommen und zu einer Geldstrafe von 260 Gulden sammt 25 Gulden Kosten

doch, ^"bdeu sei. Obgleich Bürgermeister Hirzel jüngst zu Baden seine Freilassung versprochen, habe er

gibt üierzchn Tage in der Haft bleiben müssen. — Man vernimmt diesen Eingriff mit Bedauern und

iu s„ ^3 und Solothurn Kenntniß davon. Wegen der Fahne wird dein Landvogt aufgetragen, dafür

^ Zürich zu sciuem unguten Vorhaben nicht der geringste „Glimpf" gegeben werde. Den

Zum I- anheimgestellt, für den Fall, daß die Fahne gewaltsam aus der Kirche geschafft würde,

"bzuvrk ^ Religionsverwaudten liild zu Handhabung der Billigkeit daselbst unverweilt eine Gesandtschaft

Hnen ^lbsch. 1153. 4. gl»?. (1648.) Die Katholischen zu Lustvrf halten dringend an, daß man

scüi/,",^" Psurrer und zum katholischen Gottesdienste verhelfen möchte. — Jedes der katholischen Orte
lvll

^""dvoat uach Baden mit Befehl versehen wegen Abkurung der Pfründe u. s. w., und der

sl648) frvininc Völklein versichern, daß man es nicht verlassen werde. Absch. 1157. 6.

»tttz ^ hat dem Pfarrer zu Aadorf, seinem Burger, aus Martini den Abzug bewilligt. Es eriu-

dag anderer Priester ernannt und Zürich zur Bestätigung präsentiert werden möchte. Es wird

Miedet ^ üesprochen, wie das Einkomineil der Pfarrei verbessert werden könnte. Schließlich wird vcrab

n ^ welches dem Umgang nach die Besetzung kommt, sich auf der bevorstehenden Tag-
heliy erklären solle. Ibid. i. (1648.) Dem abziehenden Pfarrer von Aadorf, Wil-

""s Lucern, gestattet Ziirich nicht, seine Weincompetenz abzuführcil, bevor er die alte Fahne

b«r, sy . ^ entfernt habe; ferner nimmt es die versprochene Nestauration des Pfarrhofs daselbst nicht

baren ^ ""'b Pfarrer denselben nicht bewohnen kann. In Beziehung auf den ersten Punkt verein-

^"sprachx ^ Gesandten der katholischen Orte dahin, daß Lucern zu Gunsteil seines Burgers in Zürich
'teteir. erfolglos, so werden die übrigen katholischen Orte mit ihrer Autorität ein-

.^".^^^hung auf den zweiteil Punkt wird dem Landvogt aufgetragen, dem Amtmann von Win-

lchrciben, daß er ohne Verzug für die Restauration des Pfarrhofes sorgen solle. Kommt er
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dieser Mahnung nicht nach, so hat der Landvogt für die Ausführung zu sorgen und in der AmtsrechnHT
Zürich die Kosten anzurechnen.Absch. 1160. k. 4M». (1648.) Bei Anlaß dessen, was in Betreff ^
Capelle zu Bernrain, wo die regierenden Orte die hohen und nieder» Gerichte haben, angedeutet wor^ > T
ist, erinnern sich die katholischen Gesandten,daß schon frühere Abschiede darüber bestehen; bei diesen lt>1tr
man es nochmals verbleiben. Idiä. k. (lieber den Uttwyler- und Lnstorferhandel enthält ver Abschieds- L
noch manche Verhandlungen.) 1^

k<

24. Gotteshäuser, Klöster. ^

a. Allgemeines. ! ^

Art. 404. (1620.) Wegen der projektierten Visitation der Frauenklöster im Thurgan durch
ländische Visitatoren wird dein Prälaten zu Wcttingen geschrieben, daß er solche abschaffen solle. Absch. 15^ ^

402. (1639.) Dem Landvogt und dem Landschreiber wird befohlen, die Klöster darauf aufmerkia»^ 'i
machen, daß sie gelegentlich sich nach Eidgenossen für ihre Beamtenstellen umsehen. Absch. 912. u. 4<>''
(1640.) Es ist früher wiederholt verabschiedet worden, daß bei den Gotteshäusern und Gerichtsherre» ^ i'
ausländischen Schreiber und Schaffner gelegentlich beseitigt werden möchten. Das Gotteshaus Dießens b
wünscht nun, gestützt auf seine Freihcitsbriefe, daß man ihm den seinigen, der eine gute Zeit ehrlich ^
wohl gedient habe, lassen möchte. Das Begehren wird, jedoch ohne Präjudiz für die ergangenen Absch^ ^
aä rskeronäum genommen. Absch. 922. ü. 404. (164l.) Da in den Klöstern viele geistliche ^
und Weibspersonen als Exulanten aus Bedauern aufgenommen worden sind, dadurch aber die Klöstc^ ^
Schulden gerathen und die klösterliche Disciplin.leidet, so zeigt der Nuntius an, daß er Willens sei. Äbh^' ^
zu treffen, und ersucht die Gesandten von Uri, Schwyz und Obwalden, ihren Herren und Obern von '
Vorhaben Kenntniß zu geben. Absch. 947. k. » l

l
d. St. Pelagiusstift zu Bischofszell.

Art. 404. (1618.) Nachdem der Papst die Wahl der Chorherren zu Bücdoss'ell den katboB 'Orten übergeben hat, soll dafür Jhro Heiligkeit und dem Cardinal Borabeü V ? ^ V ^
w°rd.„. Msch. .4 .. -

der Chorherren ztl B.schosszell den Orten übergeben und über die Swlioit!. ^ Z

.»nsind,ins. j-d» °r. ,.„.n (.2««^ ^5^.2 ch^7°'2ch >

407. (1621.) In Folge der Ueberlassung der Wahl der Elweberrenin^. !! . B >

Orte wird für nöthig erachtet, sich aber die Wahlart zu vergleiche... Die Mchchest fwd-t^ast MW '

BischMM di. »npMch- «M. «Ich- d.n w°g.n i., '

nach d.r s-Nh.r . ,?ch 's ^ « "!" ^ !

Absch. M x. (IM, « « »M ^ ^ ^ ^ ^ '
den Capucinerorden eintreten wolle. Dadurch werde die Cb m/ seinen Stand ändern >"

^nmea) werde die Chorherrenpsründe, mit welcher derselbe be^
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Die Besetzung derselben werde nun Uri angehen, da Schwhz dieselbe früher cediert habe,

wird aä i-eterenckum genommen. Absch. 575. k. ^t l2. (1632.) S. Absch. 589, Anmerkung ll.

T (1632.) Uri stellt den Antrag, man möchte über Verleihung lind Nutzung der Canonicate am Stifte

üaa ö" Bischvsszell eine Ordnung aufstellen, damit künftig jeder Streit vermieden werde. Der An-

^ i" den Abschied genommen. Absch. 598. i. ^11^. (1633.) Die Gesandten der fünf katholischen

iielle» ^ ^ der früher getroffenen Verabredung bleiben, daß nämlich die Besetzung der Chorherren-

kaihg,'"^ der Propstei des St. Pelagiusstifts zu Bischvsszell, welche durch ein päpstliches Indult den fünf
Orten übertragen worden ist, der Reihe nach von den einzelnen Orten vorgenommen

Pfar die Chorherrenstelle, welche durch die Resignation des früher zu Schwyz gewesenen

^ ^"'dauer erledigt ist, der, ohne noch das Beneficium auf dem Stift genossen zu haben, in den

für ^'^rdeil übergetreten ist, soll der von Uri erwählte Peter Zum Brunnen eintreten; jedoch soll das

lstj präjndicierlich sein, sondern es soll, weil Lindauer das Beneficium nicht genossen hat, nach

^ehe„ besetzen. Ueberhaupt sollen künftig keine Resignationen zu desjenigen Ortes Präjudiz ge-

f°"dcr,i ^^chem die Reihenfolge in der Besetzung ist, noch Irrung in den gewöhnlichen Umgang bringen,

>edez ^ Wahl für ungültig angesehen werden. In Beziehung auf die Besetzung der Propstei soll

schgst^ ' welchem dieselbe ist, darauf bedacht sein, eine Person zu wählen, welche die passenden Eigen-

^ ^ " besitzt, Stift und die Orte zu repräsentieren. Absch. 613. H13. (1633.) S. Absch. 621. k.

(^33.) Der Propst des St. Pelagii-Collegiatstifts zu Bischofszell legt im Namen des Capitels

üegen die Conferierung des Canonicats an Peter Zum Brunnen von Uri von Seiten der

^schied^ ^dern der fünf katholischen Orte und beruft sich auf eine sehr alte päpstliche Bulle und auf
Thurgau regierenden Orte. Die Gesandten lassen es bei der früher beschlossenen Confe-

^"den, schreibeil aber an den Papst Urban vui. wegen der von Paul V. 1617 ihnen gegebenen

^ (1635.) Was die Gesandtschaft von Obwaldcn in Beziehung auf das

daselbst - ^ bischvsszell zlir Sprache gebracht hat, dessen soll man eingedenk sein, wenn die Chorherren

^Wusst"^"" 6^ in eine Nominatiou cinmischeil wollen. Absch. 755. o. (1636.) Da im
^ ^crmals zwei Canonicate erledigt sind, den Orten aber, an welchen die Reihenfolge in der

^ Aesst> Stifte Eintrag geschieht, so wird von den Gesanden der fünf katholischen Orte für

^iü»g dem Landvvgt zu schreiben, daß er die Stiftsherren zur Ruhe weisen solle. Wird der

u»d ^^udvogts nicht Folge geleistet, so müssen die Orte es geschehen lasseil, ihnen vor dem Nnntius

u»d Custv'."^^ ^ üebcn und die Privilegien vorzuweisen. Absch. 772. m. HIN. (1636.) Propst
der Pelagillsstifts bitteil die Gesandten der fünf katholischeil Orte, daß man sie in Betreff

der Chorhcrrciipfründcn bei ihren Freiheiteil und ihrer schon lange geübten Possession

setzuiig b d>a das Stift vermöge eines alten päpstlichen Freiheitsbriefes den geraden Monat zur Be-

^sseiid ./ die von Paul V. den Orten crtheilte Bulle „sich nicht so weit erstrecke". Es wird für

Ab^ 7^^"' die Sache etwa einmal zu Luceru zu besprechen, vorläufig sie in den Abschied zu nehmen,

^giusü'k (^36.) Die'Angelegenheit wegen Verleihung der Chorherrenpfrttnden des St.

d'hrx» ^ird einein Ausschuß von drei Gesandteil ilbertragen, um sie bald möglichst zu Ende zu

?^lusstz ^21. (1636.) In Folge des auf der fünförtischen Conferenz zu Zug gefaßten Be-

Al» Abg. Bereinigung des Streites mit dem St. Pelagiusstift der ernannte Ausschuß zusainmen.

^ "ete des Stiftes erscheinen Propst Helmlin uild Custor Falk. Diese werden aufgefordert, die
199
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Briese und Instrumentevorzulegen, mit welchen sie zu beweise» glauben, dag ihnen das Recht der Bes^
der Custorei in den sechs geraden Monaten zustehe, gegenüber der von Pavst Paul V. den süns Orten ^
eine Bulle ertheiltcn Befugniß, des Stiftes Acn.tcr, Würden, Chorherrenpfründen, und was solche»!
hangig ist, ohne Ausnahme zu verleihen. Die Abgeordneten des Stifts erwidern, daß das Stift seit ^
denklicher Zeit das Recht der geraden Monate besessen habe und jederzeit die Custorei von demselben^
liehen worden sei. Die Bulle sei von Paul V. ohne des Stifts Wissen ertheilt worden; man möchte^
selbe bei seinen alten Rechten belassen. Die Gesandten legen den Abgeordneten des Stiftes auch de»
von den im Thurgau regierenden Orten in Betreff dieser Materie errichteten Abschied, ein Sendscl/
der fünf katholischen Orte von 15-45 und die Cvpie eines Brevc von Papst Alexander vor. Da abck'
Ansichten beider Parteien auseinandergehen, wird für zweckmäßig erachtet, das Gutachten des -Nunti»^
zuholen, damit die Herren und Obern sich entschließen können, entweder den Papst um eine Interpretation
Bulle Pauls V. anzugehen oder durch Vermittlung des Nuntius einen Vergleich zu Stande zu bringen. Das-l'
bieten des Nuntius, einen Vergleich herbeiführen zu wollen, wird von den Gesandten angenommen. Die VorB
nämlich sind: 1) Sowohl das Capirel als die Orte sollen jeder Theil besonders seine sechs Monate habe»!
Propstei bleibt den Orten; 3) die Custorei wird vom Capitel besetzt in jeden, Monat, und zwar weil
von dem Possesse dieses Capitcls nicht Kennt.,iß gehabt habe. Wenn es dem Bischof von Constanz gcs->"
würde das Capitel Chorherren aus den Unterthanen der fünf Orte der Reihenfolge nach wählen," mit ^
beginnend, den sechsten aus den. Thurgau. Sollte der Vergleich nicht angenommen werden und d»^
schäft zu Rom rechtlich erörtert werden müssen, so soll der Gardehauptmann zu Ron. als Agent bei'"
oder zwei «dvocaten sich Raths erholen. Da die Abgeordnetenzu einen, endgültigen Beschlüsse von. ^
nicht bevollmächtigt sind und auch vorher die Sache den. Bischof von Consta..; n.itgcthcilt werde» "
so wird die ^Handlung den Obrigkeiten referiert und werden die Abgeordnetendes Stiftes ersucht,
Erklärungen beförderest nach Lueern zu schicken. Nachdem diesen der schriftliche Bescheid des ^
nutge-the.lt worden .st, widersetzen sie sich der Bestimmung, daß das Stift in seinen Monaten die Ch»^
aus den fünf Orten und den ,-chsten aus dem Thurgau nehmen solle; dadurch würde es zu sehr gc^
wenn es auch daraus zähe dast die Mehrzahl der Chorherren Eidgenossen seien. Von der Besetzt
Abick 799 -1'B ^ 'Wichen, so daß also die Verhandlung zu keine». Resultate <
lb.cl, 799^. 422. (163b.)Be. d.e,em Anlasse bittet Amman.. Zurlauben, ...an möchte Zug gestatten, d"'

ledige stelle zu besetzen. ^ Gesandten lassen es be. der früher.. Bestimmungin Beziehung auf die Reih""
... Beschm.g er C orherrenstellen bewenden. Ibicl. d. 42». (1W.) ^ wird darauf aufmerksam ge.»«-i"-noch etliche Punkte zu be prechen se... werden wen» „1
^ . . . ... / ^ ^ Hauptvergleichzu Stande kommen werde; ^.daß kerne „Wartere.enaufgerichtetwerden" .ollen- . - ...iB
/ .... /' . zweitens, daß. wenn e.n gewählter Chorherr rcs<

ch° w. aagm..m B.a.ä-la„. d«'/Z
an-w.lch. . .r ch »ach. aw> .... ..a.a a„d.ra achsta..,,.... ^ ia.ftlg «mir <

77» . °d-- ha.d.r aa»«..s,as. -

..«aaz d« °h..h.-..ach.m.d-a am St. P,>ach»-W ...

d.. La..ra «.»am -..chaadwag... .md d.r d.d Paps.^ Paa. V'and »ahdna.g
Zaa, Vrannen d-n d°n VI-,and..,. Un. Sch.», Ua..rwa,d.a aad Zaa d..»I°s!.a man w°«°-a
,.a,.a «.ch,ab.a d.r P..,milchen »ch. jd..n „„„ ...ch
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!vlle>i ^ beförderlichst eine fünförtische Evnferenz auszuschreiben.Ist Lucern derselben Ansicht, so
und" ^ reisenden Gesandten suchen, durch den Nuntius den Bischof zu Eonstanz dafür zu disponieren

andern erforderlicheilOrteil der Sache Eingang zu verschaffen, wozu die Dienste der Garde¬
bier ^ Bologna benutzt werden könnten. Ist Lucern anderer Meinung, so wollen die
der l! destowenigerauf ihrer Meinung beharren und das Geschäft zu Ende führen, wozu dann
crsiicl ^^chdmann zu Bologna allein gebraucht werden müßte. Absch. 80.5. a. /t2S. (1637.) Zug
^il„' beriiiuthet, daß die Nvmination zu einer vaeauteu Ehorherrenpfründc an das Pelagiusstift'
Tie /'^'dre, einem Andern zligeweuder werden solle, daß mau ihm zu seinem Rechte bchülslich sein möchte,
srlchr /^"dten von Uri, Schwhz uild Uiiterivalden nehmen das Ansuchen in den Abschied und wollen nach

^ sich mit der Reihenfolge fiir die Besetzung verhalte; gehört dieselbe Stadt und Amt
Actr.--° ^den sie das Ihrige thuu, daß Zug ein Genüge geschehe. Ibid. b. /t2<». (1637.) Jil
eines Besetzung des Eanonicats im Stist Bischofszell wird nach Verlesung der Paulinischen Bulle und
die ^^'bms des GardehauptmannsFleckeilstein zu Rom von den katholischen Gesandten erklärt, daß

' dnz T /weiten endlich der Ansicht seieil, daß man von dem Inhalt der Bulle nicht lassen solle, kraft deren

^glcicl ^ ^"unation weder der Dignitäten, noch der Canonicate habe, nnd daß nach dem errichteten
i il,„^. ^ die Reihenfolge in der Besetzung stattfinden solle. Stadt und Amt Zug beschweren sich, daß die
Hvim^^"^"de ^sthmig etiler Chorherrenstelle immer wieder aufgeschoben werde, da der Bischof von
Flech»» Zuwider dem Inhalt der Bulle dieselbe anspreche. Es wird beschlosseil, dem Gardehauptmann
da», " Rom aufzutragen, gehörigen Orts die Auslegung der Bulle zu begehren; ist ein Procurator
dar»,, ^ ^erde mau sich auch einen solchen beliebeil lasseil. Dem Propst und Capitel des Stifts soll

! stelle ertheilt und zugleich insinuiert werden, daß bei einer eintretenden Vacanz die Besetzung der
de» ""terbleiben habe, bis von Noin Bescheid gekommen sei. Absch. 809. 1. ^27. (1637.) Auf

^ Gesandtschastvon Zlig, daß man die Besetzung der Chorherrenstclle zu Bischofszell dem
^illfcwv' ^rt gelailgen lassen möchte, erklären sich die übrigen katholischen Gesandten dazu

s "dcil über dermaleil die Sache noch im HangendenRechte ist, müsse man noch eine Zeit lang
der ^'sch. ^1^- o. ^28. (1637.) Zllg wiederholt seineil Antrag in Betreff der Besetzung

^icht so 1" Bischofszell. Die übrigen katholischen Gesandten finden, daß diese Angelegenheit nocl'
^lbsch ^ gediehen sei, daß mau seinein Begehren entsprechen könne, und bittet es, noch Gcdnld zu haben.

(1637.) Zug verlangt nochmals, daß ihm, weil die Reihenfolge der Besetzung nach
dv» Zu dem Canonicate am St. Pelagiusstift verhvlfen werden möchte. Die Gesandten
^cr und Niiterwaldeil lvolleil aber noch vorher den Bericht des Gardehauptmaunsin Rom
die dieses Handels abwarten. Absch. 828. ü. (1639.) Mit Befremden vernehmen

bv>» Gesandte», daß unlängst die Chorherren des St. Pelagiusstiftes zu Bischofszcll nach Absterben
^ide»z ^rte Schivpz. der als Erspectant das Eanvnicat ivcder besessen noch genossen, auch noch keine
^ dafiw ^^'i'cu Stelle einen Ausländererwählt hätten. Die Wahl wird für ungültig erklärt
d>irs> Ilfeld aus Obwalden, an welchem die Reihenfolge der Besetzung ist, ernannt. Davon
^ieibe,,^^ !" ^^'""Iniß gesetzt. Im Nebrigeu läßt mail es bei dem schon früher verabredeten Umgang

vr, ^ 615. o. , . (1640.) Obwalden berichtet, daß das St. Pelagiusstift sich weigere,
Alm? ^ ^^^berrn anzuerkennen, lind sogar das Recht darschlage. Alan läßt den Nuntius durch

u)uß bitten, die Orte bei der päpstlichenBulle zu schirmen lind die Sache durch seine Autorität
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in Ordnung zu bringeil. Man will den Erfolg von dessen Jnterpositionabwarten. Unterdessenwird
das Original der Bulle vorgelegt und angezeigt, daß nach der vereinbarteil Reihenfolge die Besetzung >"
Stelle Unterwalden zustehe. Mick. 921. d. 7 32. (1640.) Es wird von den (Gesandten der fünf ^
lischen Orte ein Schreiben an den Cardinal Barberini, Protcctor der katholischen Orte zu Rom, erla
des Inhalts, daß die Chorherren des Cvllegiatstifts zu Bischofszell die Cvllatur der Eanouicate daselbst
gegen der Bulle des Papstes Paul V. den Orten streitig inachen wollen. Absch. 938. o. 733.
Der Nuntius wird um beförderliche Confirmation des nach Bischofszcll ilcu erwählten Propstes angesp^
Absch. 941. k. 737. (1641.) Die Gesandten von Lucern, Uri und Obwaldeil erklären dem
daß sie, gestützt auf die päpstliche Bulle von 1617, den erwählten Propst und Chorherrn in das ^
Bischofszelleinzuführen gedenken. Dem Nuntius wird auf sein Verlangen ein Memorial über diese
gegeben, das er nach Rom schickt. Absch. 947. o. UNS. (1641.) Dem Nuntius soll der Wille
Borhaben von Uri, Schwhz und Nidwalden in Betreff der Aufführung des Propstes Jmhos und des .
nicus Jmfeld nach Bischofszcll eröffnet werdeil. Absch. 948. a. 73<i. (1641.) Sollte aus das ^
Nuntius gestellte Begehren um Einführung des Propstes und des Canonicus nicht eingetreten lverd^
soll nichts dcstowcniger die Einführung stattfinden. Widersetzeil sich die Chorherren daselbst, so wir^
ihnen ihre Einkünfte im Thurgau suspendieren und dem Landvogt die Verwaltung derselben übergeben.
737. (1641.) Da die Chorherren zu Bischofszell noch immer der Bulle von Paul V. zuwider
wählten Propst und den Chorherrnnicht Besitz von der Stelle nehmen lassen wollen, so entschließt,
die fünf katholischen Orte, die widerspenstigenChorherren durch Anlegung voll Arresteil aus ihre ^
zur Anerkennung der Bulle zu uöthigcn, inzwischen den 'Nuntills um seine Berinittlunganzugehen
Landvogt voll Baden wird nach Bischofszell geschickt, die widerspenstigenChorherrennochmals Zw" ^
geben zu ermahnen. Sollten seine Ermahnungen erfolglos bleibeil, so wird dem Landschreiberdes
gaus der Austrag gegeben, die Gefälle des Stiftes in Arrest zu nehmen. Absch. 953. lidd. 738

Das St. Pelagiusstift läßt bei den Gesandten der fünf katholischen Orte durch Abgeordnete um R^.
des auf seine Gefälle gelegten Arrestes bitten, indem es blos des Stiftes Gerechtigkeit vermöge sein^
ausrecht zu erhalten gesucht habe. Es wird erkannt, daß der Arrest erst dann aufgehobeil werden solle/
vr. Jmfeld eingesetzt und die von Zug getroffeneWahl von den Chorherren anerkannt werde. D»
die Bulle nicht allein alle Dignitäten und Canonicate, sondern auch alle Deszendenzen gibt, so
Abgeordnete» angezeigt, daß sie mit der Besetzung des vacant gewordenen Schreiberdienstcs innehalte» ^
da die Herren und Obern sich noch entschließeil werden, wer denselben besetzen soll. Absch. 955. un- ^1
(1642.) Auf das Ansuchen von Zug, daß ihm. wenn ein Canonicat zu Bischofszell erledigt werde, ,
Besetzuug dermalen der Reihenfolge gemäß seinem Orte zustehe, im Falle, daß ihm Hindernisse, ^
lvie Obwalden, sollten in den Weg gelegt werden, die nöthigc Hülfe möchte zugesagt werden, erkl»^

l^'
übrigen katholischeil Gesandten, daß sie Zug denselben Beistand mit Hülfe des Nuntius leisteil

welchen sie Obwaldeil geleistet hätten. Absch. 983. n. 770. (1642.) Zug, an der Besetzung der ^
Canonicatsstclleam St. Pelagiusstift zu Bischofszcll immer noch verhindert, wünscht zu dem
schreite». — 'Man räth ihm, dicß vorläufig nicht zu thun, sondern die Beförderung des GesckM^
Nuntius zu überlassen. Absch. 993. k. 711. (1643.) Uris Gesandtschaftzeigt an, daß die Peih^
für die Collaturen zu Bischofszell bei alleil fünf Orteil durchlaufen sei und die Besetzung wieder <w ^
komme; man möchte zusehen, daß keine Vacanz übergangeil werde. Ferner möchte man sich näch!^
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^Men, ob man katholisch Glarus an dem Pauliiuschen Privilegium wolle Theil nehmen lassen. In Betreff
Begehrens von Glarus sprechen die übrigen Gesandten die Hoffnung aus, daß ihre Herren und

Schwierigkeit machen werden, Glarus zu Willsahren. Absch. 997.1. Hl 2. (1643.) Katho-
/ Glarus spricht die Hoffilling aus, man werde es an der Paulinischen Bulle und den erhaltenen Privi-

Attest der Eollaturen zu Bischofszell Theil nehineil lassen. Sein Ansuchen wird durch ein

Borb^" ^ Nuntius unterstützt. Die Gesandtschaft von Schwyz ist ohne Instruction, Zug macht einen
!ehe> ^^Zug auf die Zeit des Umgangs, im klebrigen wird Glarus willfahrt und dasselbe so ange-
» wenn es gleich Anfangs der Bulle einverleibt worden wäre, mit dem Zusätze, daß Glarus die
lieb ^ gewordene Stelle zu besetzen habe, wenn es ein hinlänglich qualificiertes Snbject besitze.
^Nge»s soll die Aufnahme von Glarus der Bulle und den übrigen Orten nicht prajudicicrlich sein und
werde Umgang bleibeil. Absch. 998. s. HHZ. (1644.) Zug wünscht, daß der Nuntius gebeten
stist ' "'^chte, den juilgen Tritten zu bestimmen,von der Bewerbung um das Canouicat am St. Pelagius-
dic da sein Burger Brandenberg von den fünf katholischeil Orteil kraft der Paulinischen Bulle
das."^"mtion »ach der ordentlichen Reihenfolge erhalten habe. Absch. 1036. o. HHH. (1645.) An
^thol" erledigte Canouicat zu Bischofszell wird mit Einwilligung der übrigen

Glarlls einen Rachsvlger wählen! jedoch wird der Vorbehalt daran geknüpft, daß, wenn
zu > dou dem Urtheil des Runtius nach Rom appelliert hat, dem Canonicate, das er schon besitzt,

Msagen hätte, der von Zug erwählte dem scinigen vorangehen müßte. Absch. 1056. r>.

c. Dänikon.

i„ ^^3. (1627.) Die Aebtissin zu Dänikon bittet um Bezahllmg der Ehrenwappen, welche sie
^""dierten Chor ihres Gotteshauses bereits gesetzt hat. Das Ansuchen wird in den Abschied ge-

^ ^ (1628.) Die Aebtissin zu Dänikon bittet, daß die früher in den Chor
werd Schilde, die bereits eingesetzt sind, dem Gotteshaus beförderlich mit 15 Kronen bezahlt

Möchten. Absch. 463. b.

6. Fischings?!.

^ichea ^ (1640.) Der Abt des Gotteshauses Fischingen beklagt sich bei den Gesandten der katho-
dessx,, ^ ihm und andern katholischeil Collatoren ein Vergleich nach dem andern von Zürich und
geno,,, /zugemuthet werde, lind daß zu Sirnach erst kürzlich eiil neuer Meßmer habe inüffen an-
begxg auch darüber, was ihm vom Landvogt Schneebcrger und dem Stadtschreiber von Zürich

^ bittet um Rath und empfiehlt zugleich die katholische Kirche zu Lustvrf. Absch. 931. II.

v. Kalchrain.

Ten,^ (1619.) Das Gotteshaus Kalchrain wünscht Bewilligung für den Bau einer Säge
auf „ä?^t wird geschriebeil, das Begehren den Umliegenden mitzutheilcn, damit sie allfällige Beschwerden
Absch Jahrrechnung eröffnen können. Erscheint niemand, so kann die Bewilligung ertheilt werden.
'"°chte k (l630.) Junker Johaim Ulrich von Brcitenlandcnberg zu Hcrdcril bittet, man
"Mderie ^ welches aus letzter Jahrrechnung zwischen ihm und dem Gotteshaus Kalchrain ergangen,
statt i,,,'? ""d bei dem Gotteshause dahin wirken, daß es die 342 fl. auf dem Junker Wambvlt von Um-

^chweikhof, die ihm früher zugesprochen worden sind, der Kirche zu Herdern heimgebe, oder daß
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dein Landvogt auferlegt werde, sie in andern, Weg mit einander zu vergleichen. Weil voi, dem Gottesh^
niemand zugegen ist und man keine erhebliche Ursache hat, das angezogene Urtheil zu ändern, so laßt
es bei demselben verbleiben. Man wird aber nichts dagegen haben, daß der Landvogt gelegentlich mit d'
Frau zu Kalchrain rede und ihr zuspreche, daß sie etwas gegen die Kirche thnn möge, damit dieselbe de!»
besser erhalten werde." Absch. 546. t.

s. Kathanncnthal.

Art. HAtt. (1619.) In Beziehung ans die Elausur, welche den Frauen des Gotteshauses ^
Katharinen zu Tießenhofen zugcmuthct worden, ist von dem Papste cii, anderer Befehl erfolgt, worül"'
dieselben sich höchlich beklagen. Man will deßhalb wieder an den Papst, an etliche Cardinälc und ^
Nuntius um Aufhebung desselben schreiben lassen. Absch. 86. c>. HA >. (1632.) In dem Gottesha»
Tießenhofen (St. Katharina) ist ein Beichtiger, welcher sich neben seinen geistlichen Functionen die weltli^
Regierung und Verwaltung des Gotteshauses allein anmaßt, so daß zu besorgen ist, daß das Goltcsha"
zu Schaden komme-, überdies, ziehe er noch Verdacht auf sich. Es wird für gut erachtet, mit ^
Nuntius reden zu lassen, daß dessen Stelle durch einen andern besetzt werden möchte, und daß die Beicht^
künftig der zeitlichen Verwaltung sich nicht annehmen dürfen. Absch. 596. p. HAZ. (1640.) Die ^
sandten von Uri, Schwhz, Unterwalden und Zug sollen daran denken, ihren Herren und Obern zu bcrich^
was Statthalter Bengg in, Namen seines Sohnes vorgebracht hat, daß man sehen möchte, „daß ihm
Stimmen und andere Beförderung zur Schreiberei des Gotteshauses Dießenhofen" möchten zugestellt ^
den. Absch. 919. o. HAH. (1640.) Den Klosterfrauen zu St. Katharinenthal wird auf ihr abermals
Anhalten von der Mehrzahl der Orte gestattet, ihren bisherigen Schreiber zu behalten; falls er aber s^
oder entlassen wird, sollen sie sich vermöge der ergangenen Abschiede einen Eidgenossen belieben lassen- ^
Etliche Orte lassen es bei den von ihren Obrigkeiten gegebenen Stimmen verbleiben und nehmen die
in den Abschied. Absch. 931. 46. sS. auch Art. 403.)

x. Kve»,linken.

Art. HAH. (1619.) Der Bischof von Constanz ersucht die sieben Orte als Kastvögte, mit ihm ciw'
Ausschuß nach Kreuzlingen abzuordnen, um selbiges Gotteshans zu visitieren und zu untersuchen,
dessen Untergang gewehrt werden könne. - Lncern, Schwhz und Glarus sollen zu gelegener Zeit ^
Sache an die Hand nehmen. Absch. 100. o. HAA. (1622.) Auf Ansuchen des Bischofs zu Eo»st^
wird von den Gesandten Lucerns und Unterwaldens für nvthwendig erachtet, in den geistlichen und den
lichen Sachen des Gotteshauses Kreuzlingen ein gebührendes Einsehen zu thun. Es werden hiefür
mann Heinrich Fleckenstein und Landammann Zeiger abgeordnet. Absch. 242. p. HA«. (1623.) 1-
Bischof von Constanz berichtet, daß er wünsche, daß im Herbst eine Abordnung in das Gotteshans K""'
lingen von den regierenden Orten geschickt werde, um die Uebelsiände in geistlichen und weltliche!, Diü^
abzustellen-, er wünsche, dah ihm dies, bei Zeiten angezeigt werde, damit auch er jemand abordnen
Man erinnert sich, daß die Obrigkeiten auf Begehren des Bischofs früher Gesandte abgeordnet haben, w»

der Verwaltung des Prälaten ein gutes Lob ertheilt haben. Alan läßt deßhalb den Bischof ermab>^
erforderliche Verbesserungen vorzunehmen, indem man sonst nicht mit ihm Gesandte schicken würde. 2. ^
der Bischof dem Pfarrherrn im Klettgatt die Investitur ertheilt hat, worüber sich der Prälat zu Rhe^.
als Collator beschwert, so mag die Gesandtschaft nach Kreuzlingen, falls sie stattfindet, sich beim Pr^'
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^ Rheinau über die Sache erkundigeilund auf Mittel bedacht sein, die Prälaten zu vergleichen.Absch.
aber ^ (1624.) Es wird daran erinnert, daß man abermals Gesandte in das Kloster Krcuzlingen
^ "w möchte, um die auch vom Bischof von Constanz gewünschte Reformation vorzunehmen. Die

^ ""chst^ katholische Tagsatzung gebracht werdeil. Absch. 324. s. 1.18. (1630.) Der
' "i Zu Krellzlingen hatte dem derinaligeu Landvogt des Thurgalls au dem Tag, da er selbst die Huldi-

> "izmvmmen, protestaudo angezeigt, der Convent habe eiilhellig beschlossen, ilicht mehr zu dulden, daß
blei l- oder Verhörtage gehalten, auch andere bei eines Landvogtes AmtsverwaltungVorfalleilde
>ua>i ^ verrichtet werden (lvas aber von unvordenklichenJahren her üblich gewesen sei). Wenn
Ob hereinbcriefe, würde der Prälat solches verwehreil und die Thore zuschlagen lassen. —
der ""gewohnten Procedur entsetzt man sich nicht wenig und schreibt dem Prälaten, zu Abschaffung

elidierten Neuerung und lim künftigen Ungelegenheitenvorzubauen, welche auch an andern Orten

övst zu ernstlich. Der Prälat antwortet darauf. Es wird für nothwcndig erachtet, die Herren
des ^ Johann Konrad voll Beroldingen zu Sonnenberg, svivie den Landvogt und die Amtleute

»ach Kreuzlingeu abzilordnen, um mit dem Prälaten ferner ernstlich zu reden. Absch. 546. m.
a>,a ' ) Die Befreillng, welche das Gotteshaus Krelizliiigen luiter glimpflichem Prätext früher zu Baden
^giere"^ nämlich alle ihm gehörigen Lehengüter, die nicht in des Gotteshauses, sondern in der
hatteiliederu Gerichten gclegeil sind, vor seinem eigenen Lehcngerichtfertigen dürfe,
liche Angelangten Berichts schädliche Eonsequenzennach sich gezogen, ibidem andere geistliche und welt-
bieiisr" "^iaßen des Thllrgaus gleiches Recht beanspruchen.Dadurch wird in Beziehung auf die billigen

lalte der ^
dem ^ Obrigkeiteneine solche Verwirrung lllld Verminderung ihrer Autorität verursacht, daß man-
daß dj^ ^"ger zusehen kann. Man cassiert deßhalb den Befreiuilgsbries des Gotteshallses und verordnet,
^ass/ .^^^izllilg sowohl der Lehengüter des Prälaten zll Krcuzlingen als aller andern in der Land-
kaus.;/^ ^hurgall, welche in der regierenden Orte hohen und Niedern Gerichten liegen, so oft dieselben
der n, tauschweise in eine andere Hand übergeheil, vor dem Landvogt zu geschehen habe, und daß bei
lall«, " Kanzlei zu Frauenfeld hierüber ordentlicheBriefe und Siegel errichtet werden sollen. Desgleichen
^'gen ^ Lehenreverse bei jeder VeränderlUlg ebendaselbst geschrieben ilnd deßwegen sowohl als

""^rer t>aher fließender Streitigkeiten daselbst Recht genommen und empfangen werden. Ibid.. x.
theil-zV Der Prälat von Kreuzlingeu berichtet, daß sein Gotteshaus theils durch die Schweden,

^ "vn Constanz beraubt und verbrannt worden sei, und bittet, daß man ihm an den erlittenen
SvbührendenAbtrag verschaffe. Absch. 652. t'. 1 <i I. (1630.) Der Prälat zu Kreuz¬

te,, sich, daß der Landvogt und die Beanlten darauf ausgehen, das Gotteshaus von dessen ural-
^ Gerichtsbefreiungen, welche noch 1615 bestätigt worden seien, mit Gewalt zu ver-

dc„ '^s dahin hätten, wenn ein Lehen des Gotteshallsesoder ehrschätzigeGüter, welche in
Elches ^ ^^lchten des Thurgaus liegen, gekallft, verkauft oder wenn Geld darauf entlehnt worden sei,
^hättpm ^ Gotteshauses Gerichtsstab beschrieben uild gefertigt werden müssen; der Landvogt aber

Privilegieil des Prälaten auf frühern Tagsatzungen zu Badeil aufgehoben worden seien.
...""Mische,,dc>mjt Gesandten finden für gut, daß jedes Ort sein Gutachten darüber Lucern übermittle,

l'eicl..,,. ^ Glcviivenieill beieitiat werbe Aineb. 3!)0. i. 11639.1 Der Prälat von Kreuzlinaen
^ 'ich, dc

^ Toasters, Eintrag geschehe. — Es wird an Eonstanz geschrieben, denselben mit Neuerungen zu

l'csch,,^^"^nvenicnz beseitigt werde. Absch. 890. i. (1639.) Der Prälat von Kreuzlingeu
ci„^ ihm von der Stadt Constanz etlicher Sachen halber im thurgau, besonders wegen
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verschone».Wenn keine willfährige Antwort erfolgt, so könnte eine Confcrenz veranstaltet und die Gesandte"
auch wegen des Sees und der beiden auf eidgenössischem Boden neu errichteten Schanzen instruiert werde»-
Absch. 904. s. (1642.) Auf das vom Prälaten zu Kreuzlingen gestellte Verlangen einer besser"
Titulatur wird von den katholischen Gesandten einhellig befunden, daß man es bei der bisherigen verbleibe"
lassen wolle, und daß den Prälaten, welche den fürstlichen Titel nicht tragen, von den Landvögten de,
Titel Vielehrwürdig" oder „Hochehrwürdig geistlich", den fürstlichen Prälaten aber „Hochwürdig" gegebe>>
werden solle. Daß dieser Unterschied auch in den Orlen beobacktet werden könnte, wird in den Absch^
genommen. Absch. 970. x.

k. Münsterlingen.

Art. ^«7 (1633.) Dem Gotteshans Münsterlingen sind seine auf österreichischem Boden gelegene"
Zinsen und Zehnten vom Oberst Zollikofer bezogen worden. Es wird für gut erachtet, von Zürich Z»
begehren, daß es durch ein im Namen aller Orte zu erlassendes Schreiben intercediere. Absch. 639. c.

i. Paradies.

Art (1618.) Dem Gotteshause Paradies ist von den Provincialen und Visitatorendurä'
die Menge der Personen und deren langes Verweilen viel Ueberlast widerfahren. Oberst von Beroldingc"
wird deßhalb angewiesen, bei künftiger Gelegenheit diesen, Unwesen zu steuern. Absch. 39. i. ^it'
(1619.) Da in dem Gotteshause Paradies wegen überflüssigen Gesindes u. s. w. Unordnung eingerisse»
ist so wird dem Oberst von Beroldingen zu Uri abermals befohlen, unter Mitwirkung der Aebtissin

besserungcn zu treffe». Absch. 62. k. ^t«7. (1626.) Dem Gotteshause Paradies wird das Jagdre^
und der Wildbann gegenüber dem Konrad Vintler, Lehenträgerdes Niederhofes in Dießenhosen, wie ^
ihm schon die Ortsstimmc von 1610 zugesprochen habe, bestätigt. Absch. 393. es. (1639.) Sch""'
hält darum an, daß man Johann Kaspar Zah zum Schaffner des Gotteshauses Paradies machen „löch"
Weil die katholischen Gesandten aber finden, daß nicht nur da ein qualificierter Eidgenosse, wie Zah, v"U

Nöthen sei, sondern daß auch namentlich im Thnrgan darauf zu sehen sei, daß die Dienste in den Klöste^
und der nieder» Kerichtsherren nicht mit Ausländernbesetzt werden, so wird der Landvogt beauftragt,
überall zu erkundigen, wie dergleichen Acmter besetzt sind und den Obrigkeiten darüber Bericht zu ge^"'
damit man auf die wegen Constanz in Aussicht stehende Conferenz deßwegen instruieren könne. Absch. 904.
Attl». (1639.) Es wird von den Gesanvten von Uri, Schwhz, Unterwalden und Zug die Hoffnung ^
gesprochen, daß man dem Johann Kaspar Zah bei der Bewerbung um die Stelle eines Verwalters ^
Gotteshauses Paradies willfahren werde; zugleich aber auch, daß künftig für solche Stellen ein gew^
Umgang könnte befolgt werden. Absch. 907. lz. (1647.) Weil der Haushalt des Gotteshaus
Paradies wegen vieler Schulden übel bestellt ist, so wird von den Gesandten der fünf katholischen ^
für nothwendig gehalten, auf Mittel zu denken, demselben wieder aufzuhelfen.Man wird sich darüber ^
erster Confcrenz erklären und dabei wahrnehmen,daß von den Schirmrechtsamcn nichts begeben

Absch. 1139. o. H7I. (1648.) Nach der freiwilligen Resignation des Schaffners im Kloster Para^
Johann Kaspar Zah, hat Philipp Oemlin von Obwaldcn um den erledigten Dienst angehalten.
Zah werden seine Leistungen schriftlich verdankt, lieber das Gesuch des Oemlin mögen die Obrigkeitc" ^
Gesandten nach Baden instruieren. Was die ökonomische Lage des Gotteshauses betrifft, worüber
schriftliche Eingabe vorliegt, soll Lucern mit dem Pater Provincial des Barfüßer-Ordens, als ordentlw"
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^Mtcitvr, reden und den Vorschlug, wie dem Gotteshanse wieder aufzuhelfen sei, schriftlich eingeben, nin
nach zu Badeil insgcsammt zu Nathe gehen und eine gute Ordnung machen zu können. Absch. 1148. k.

^648.) Wegen des Übeln Haushalts des Klosters Paradies wird an den Schaffner daselbst

er möchte sein Bestes thun, die Gäste möglichst fern halten und sich bei allen Vorfallenheiten

in Dießenhvfcn wohnenden Unterwaldner Raths erholen. Absch. 1151.

I». Rheinau.

Eb s ^ ^ ^ (^642.) Der Großkellner des Gotteshauses Rheinau zeigt an, daß nach dem Ableben des Herrn

«ba Bernhausen Herr Bernhard von Freiburg zur äbtlichen Würde erhoben worden sei, der ihn

^chir^ bitten, das ganze Gotteshaus, seine Freiheiten und Gerechtsame in ihren

Zu ^ nehmen. Man erinnert sich, daß von den neuerwählten Prälaten sonst der Schirm von Ort

vbr' ^ ^ächrt worden sei. Zu Vermeidung großer Kosten hält man aber die Wahl im Namen der

Inst für „beliebig", verspricht den Schirm »ach alter Form und stellt auch, wie andern Klöstern, ein

z>, darüber aus mit dem Anhang, daß dieser Actus der alten Gewohnheit, den Schirm von Ort

^ ZU begehren, ohne Nachtbeil sein solle. Absch. 995. v.

I. Commmlhurei Tobel.

^ (1619.) Abgesandte des obersten Meisters des Johanniterordens zu Hcitersheim ersuchen

^bc,/ ^ des tobclschen Arrestes. — Die Orte, welche dem Commcnthur von Roll Stimmen erthcilt

^ ' bleiben bei denselben. — Zürich und Lucern erklären, daß sie nie in den Arrest eingewilligt haben,

Hey ^^ieren dagegen. Absch. 77. o. 47S. (1620.) Auf das Anhalten des von Ihren Gnaden zu

leim abgeordneten Commcnthurs um Aufhebung des tobclschen Arrestes und Restitution selbigen

psrtinentiis war ein Schreiben nach Hcitersheim abgeschickt worden, Ihre Gnaden möchten

b^tl» ^dacht sein, der schweizerischen Nation den freien Zugang in den Orden zu gestatten und dem Com-

h EuMcigung in das Zungcnbuch zu Malta Satissaction geben. Da aber die Orte,

^jcik, Stimmen crtheilt haben, bei denselben verbleiben, so lassen Zürich und Luccrn es bei ihrer

Protestatio» bewenden, indem sie dem Arreste beistimmen. Absch. 129. 1. 77<i. S. den

^s^^'ben Art. 475. A77. (1621.) Lucern lenkt die Aufmerksamkeit der katholischen Gesandten
Zuwende Tobel, die so lange dem Orden wider Billigkeit entzogen worden sei. Falls die Sache

dqz bleibe, gedenke seine Obrigkeit von den Inhabern Rechnung zu begehren und ibren Antheil an

Ort zu liefern. Ein unparteiischer Mail» aus den regierenden Orten sollte über Einnahmen

deu, ^äben Rechnung führen, damit solche nicht in Privatnutzen gezogen, sondern dem eingeliefert Wür¬

ger /'^ui sie von Billigkeit wegen gehören. Absch. 187. s. >778. (1621.) Lucern zeigt an, daß es

^ d ^ ^Nvältung des Hallses Tobel Rechnung verlange. Es möchte hicfür Tag und Ort bestimmt

^ Tobel in dritte unparteiische Hand gestellt werden. Absch. 191. i. 77k». (1623.) Aus

Commenthurs Sturmfedcr wird geantwortet, daß die Herren und Obern nicht gesonnen

^terlichen Orden „etwas zu sperren, sondern was ihm gehöre, folgen zu lassen"; jedoch solle

^ätio», welche auf dem Generalcapitel gemacht worden sei, ins Leben treten. Man läßt auch deß-200
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wegen nnt dem Nuntius reden. sDas Schreiben Sturmfeders liegt nicht beim Abschieds Absch. 27?- ^

H80. (1626.) Der Nuntius eröffnet, daß das Decret vom 11. Juni 1599, welches mit Gutheiße» ^

Großmeisters zu Malta bestimmt, wie die Probe» von den Schweizern gemacht werden sollen, welche

haben in den Johanniterorden einzutreten, durch ei» neues Decret der deutschen Zunge und des

Meisters vom 9. November 1624 bestätigt worden sei; daß ferner zu Sonneuberg den 26. Juni 1624 ^

Vergleich zwischen dem Commenthur Ludwig von Roll von Uri und dem Commenthur Sturmfedcr

der Commende Tobel und deren seit vielen Jahren vom Commenthur von Roll bezogenen Einkünfte»

Stande gekommen sei. In Folge dessen genehnugen die Gesandten diesen Vergleich und erklären, daß ^

Noll die in demselben stivulierteu Zahlungen dein Commenthur Sturmfeder zu leisten und die Coim»^

Tobel wieder zu übergeben habe, doch daß andrerseits von Roll in seinen vorigen Würden, Ehre» ^

Prärogativen voin Großmeister wieder eingesetzt werde. Zugleich wird verlaugt, daß das Decret von ^

der Canzlei der katholischen Orte zugestellt werde, und daß der Großmeister und die deutsche Zunge ^

katholischen Orten eine Urkunde zustelle, in welcher den Eidgenossen der freie Zutritt zu dem Orden !

leistet wird. Beschluß voin 15. Juli. Absch. 393. p. sDas Instrument vom >599 wurde der 6»»'

extradiertZ A8I.. (1627.) Was der Nuntius wegen der Commende Tobel vorgebracht hat, ko»"»^
Gesandten seltsam vor, da man über den dort angelegten Arrest niemals Rechenschaft erhalten hat. I

man aber ohne Instruction ist, wird die Sache aä rokoronäum genommen. Absch. 415. Ii. A8!2.

Anm. zu Art. 480. Der sonnenbergischeVertrag wurde auf dem Schlosse Sonnenberg im Thurga»
26. Juni 1624 auf die Dauer von drei Jahren geschlossenund zwar von Folgenden, welche das
ment unterschrieben haben: Alexander Scappius, apostolischer Nuntius, Johann Konrad von Beroldi»^
Andreas Sturmfeder von Oppenweiler, Hans Walthart von Roll (im Namen seines Bruders Ludwig
Noll, bisherigen Commendatorsvon Tobel), Jörg Burckhardt von Schauenberg,Niklaus von Flecke»^,
und Sebastian Bilgerin Zwcyer von Evebach. — Die hauptsächlichsten Bedingungen des Vertrag? ^
folgende: 1) Die Commende Tobel gehört Sturmfeder. 2) Sturmfeder übergibt die Commende
ihren Einkünften lehensweise den Herren von Roll auf drei Jahre (1. Februar 1624 bis 1. Februar
gegen eine jährliche Entschädigung von 3000 guter Gulden; dagegen übernimmt Sturmfeder ,
Zahlungen und Auflagen, welche in das Aerar des Ordens bezahlt werden müssen und die ,
Pensionen. Mit dem 1. Februar 1627 soll Sturmfeder in den freien Besitz der Commende e>»^
wenn er gehindert wird, so haben die Herren von Roll 20,000 Gulden als Buße zu zahlen und dir 1^,
liche Entschädigung wird von 3000 auf 9000 Gld. erhöht. 3) Da Ludwig von Roll vierzehn Jahre
Einkünfte der Commende bezogen hat, so soll er Sturmfeder dafür 15,000 Gulden Entschädigung ^
4) Sturmfeder erkennt die von den Herren von Roll bis dahin zum Besten der Commende errichtete»' ^
und Tractate an. 5) An Sturmfeder sind den l. Februar 1627 die Documente und Schriften der
zu übergeben. 6) Da die katholischen Orte erkannt haben, daß ohne ihr Wissen kein Vergleich i»
Sache geschlossen werden soll, so macht sich der Nuntius anheischig, denselben den katholischen ^
zulegen. 7) Der Nuntius verspricht, durch Vermittlung des Cardinals Barberini dahin zu wirke» ^
Ludwig von Roll in seinen frühern Stand wieder eingesetzt werde (ut in pristiunm rsstituatur b»
loouin, uneiannitntom) und in alle andern Würden und Prärogative. 7) Erhebt sich wegen
träges zwischen beiden Parteien ein Streit, so sollen denselben der jeweilige Nuntius und Johan»
von Beroldingen entscheiden. sDas Instrument liegt im Archiv der Commende Tobel in Fraue nf^
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Meker Vertrag wegen der Commende Tobel wird gutgeheißen. Die in den Thurgau reisenden

u» ten svllen dein Landvogt befehlen, von den Unterthanen der Cvmmende die gewöhnliche Huldigung

dav Unterwalden, über den sonneitbergischcn Vertrag nicht genügend informiert, soll eine Abschrift
on den Abschied erkalten, damit es seine Antwort beförderlich nach Luccrn schicken kann. Der Inhalt

^trags ist folgender: Da die drei Jahre, auf welche hin der sonncnbergische Vertrag vom 26. Juni

hart ^^"ssen worden war, abgelaufen sind, wird von dem Nuntius Alexander Scappius, Oberst Walt-

Luc Ritter, Altschnltheiß tmd Stadtvenner, Heinrich Fleckenstein, Ritter, alle des Raths von
Vertrag folgenden Inhalts zwischen Johann Ludwig von Roll und Andreas Sturmfeder von

bei Ritter des Johanniterordcns wegen der Commende Tobel zu Stande gebracht. I) Es soll

Und n" ^""^bergischcn Vertrag und dessen Ratification durch den Papst von 1626 und den Großmeister

Hab ^ deutsche Zunge zu Malta von 1624 und die neun katholischen Orte von 1626 sein Verbleiben

je»' ^ Folge desseil die Commende Tobel Herrn Sturmfeder übergeben werden. Weil aber „die-

1bi>g" ^^ahrsamen und authentischen Schriften, Inhalt obvcrmelter eidgenössischer Ratification (von)

hcher Ration noch nicht erfolget und dann Herrn Commenthur von Roll, Inhalt der von päpst-

lleick erlangten Breve, noch nicht acceptiert, auch kein Genügen beschehcn", so soll, bis dieß

la>, ^ Coinmcnde in äoxasito hinter einem unparteiischen Mann verbleiben. Sollte dieß so

durch daß man Rechnung über das Einkommen der Cvmmende abnehmen müßte, so soll diese

hun Runtius und Abgeordnete der den Thurgau regierenden Orte abgenommen werden unter Zuzie-

ber^ ^ ^ommenthure von Roll und Fleckensteins. 2) Zum Depositarius wird Gabriel Wysing, Burger

Voll Lucern ernannt. Die Herren von Roll können einen ehrlichen Mann bestellen, dem Wysing

der ^ behülflich sein soll, der Herren von Roll noch ausstehende Schulden einzuziehen, welche

tyzh^ ^vntüt verbleiben sollen. 3) Alles dasjenige, was der Commenthur Johann Walthart von Roll

in o/. Administration verhandelt hat, bleibt, wie der sonncnbergische Vertrag schon bestimmt hat,

^ Begehren von Johann Walthart von Roll, daß man, wenn künftige Commenthure oder

do>, ^u Tobel an die Herren von Roll Anforderungen zu inachen haben, ihnen in den Gerichten

tvstd /verarrestieren dürfe, sondern daß man sie da suchen soll, wo sie wohnhaft seien,

^ Hurren von Noll sollen zu Bereinigung ihrer Schulden die nöthigen Urbare,

tc»^ und Documente in «rixinali oder in Abschrift mitgctheilt werden. 6) Jni Fall geineine regie¬

rst dei^, ^Commcnthlir von Roll nicht Satisfaction erhalten, werden sich die regierenden Orte
^u>üius über passende Mittel besprechen und sich der bereits dem Herrn von Atoll ertheilten Ort-

Tunern. 7) Auf den 1. September 1627 wird dem Gabriel Wysing die Commende als Deposi-

^^ben nebst den Mobilicn und dem Jnvcntar, den dem Rittcrhansc zugehörigen Rechten, Gerech-

b»NaN^^uiheiten und Gewahrsamen. 8) „Wenn die schriftlichen genügsamen Gcwahrsamen der Nation

Und ^ ^'gezogen, und zugleich Herr Commenthilr von Roll die Vollstreckung der päpstlichen Breve

^ gebürt, gefvlget sein werden", so kann dann mit Einwilligung des Nuntius und der regie-

iy ^ Alles dem Coininenthur Stnrmfeder übergeben werden; inzwischen hat aber Alles unverändert

ZU verbleiben. — Die genannten Sätze und Mittler anerbieten sich schließlich, diesen gütlichen

^ übrigen regierenden Orten mitzuthcilen. Actum Lucern 4. August 1627. Absch. 440. ä.

^ltex Rachdem man vernommen, was jüngst zwischen den Herren von Roll und dein Statt-

Zu ^.obel verhandelt worden ist, und daß es nur an der Execution der 1619 und 1622 ergangenen
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Decrete fehle, wird beschlösse,,, den Nuntius gelegentlich darum zu ersuchen. Absch. 460. i. 484.

Commenthur von Roll, citiert, um Rechnung über Einnahme und Ausgabe des Hauses Tobel zu ^h

für die Zeit, während welcher er es im Namen der Herren und Obern im Sequester gehabt hat, crM

nicht. Die Gesandten von Lucern nehmen dieß in ihren Abschied. Absch.470.es. 48S. (1629.) S.

492. m. 488. (1629.) Dem Commenthur von 'Roll wird eine Cuativn an den Commenthnr Stürmst'

bewilligt, ihm auf bevorstehender Jahrrechnung zu Baden über seine Beschwerden zu antworten. ^

wird ersucht, die Citation auszufertigen. Absch. 507. x. 487. (1639.) Da bei den vacierenden

den allerlei Unordnnngen vorfallen, so ersucht Zürich den Johanniter Ordensmeister resp. den EoinmcM

zu Tobel künftig auf Empfehlung Zürichs eine qualificierte Person zu belehnen. Der Ordcnsmeistec ^

spricht unter dein Vorbehalte, daß der Collaturgerechtigkeit nichts dadurch benommen werde. Absch. 8^
488. (1641.) Der Nuntius spricht die Hoffnung aus, die katholischen Orte werden ihn unterstütze»'

er genöthigt sei, gegen den Commenthur in Tobel, der durch seinen unzüchtigen Wandel Aergerniß st' >

einzuschreiten. Abscb. 947. A. 488. (1641.) Weil in Betreff des Commenthurs zu Tobel

Abhülfe getroffen worden ist, läßt man es dabei bewenden. Absch. 953. NKR. 488. (1644.)

Obrigkeiten sollen daran erinnert werden, was für einen ansehnlichen „Ausstand" der Commenthur

feder vor Jahren den regierenden Orten freiwillig cediert und verehrt hat, dem aber bisher nicht

gesetzt" worden sei. Absch. 1030. 1. 481. (1646.) Dein Schultheiß Fleckenstein wird ein Favorsch^'

an den Landvogt bewilligt, damit dieser ihn, zum Bezug der auf dem Ritterhaus Tobel stehenden ,,P»^',

von dem sel. Herrn von Andlau herrührend, verhelfe vermöge der von den beiden letzten Nuntien erhm'

Liquidationen. Absch. 1109. i.

L5. Inden.

Art. 482. (1636.) 1. Zürich soll den Juden Salomon, gegenwärtig in Emmishofen scßhass' ^
eine ziemliche Zahl falscher Urner-Dublonen hat prägen lassen, auf die erste Taglcistung nach Bade» ' .

ren und inzwischen dessen Gut im Thurgau und Rheinthal, wo etwas zu finden ist, in Arrest legen. 2.

wird in den Abschied genommen, durch welche Mittel die übrigen Juden aus de», Land geschafft mck

könnten. Absch. 864. n. 485t. (1639.) 1. Die Gemeinde Emmishofen bringt gegen den seit einiges

daselbst wohnhaften Juden Salomon etliche Klagen vor und bittet, daß mau denselben verweisen »' ,

Der Landvogt wird beauftragt, die Sache zu untersuchen und den Inden zum mindesten zu ver>N'

2. Bei diesem Anlaß wird in den Abschied genommen, ob nicht die Juden, Heiden und Wiedertäufer ^

halben aus den gemeinen Herrschaften verwiesen werden sollten. Absch. 904. u.

2«». Locales.

a. Allna». ^

Art. 484. (1628.) Die zu Altnau, welche ai, den sechs von Hagnau aus durch starken Wind unverh^
über den See getriebenen fremden Soldaten unverantwortlichen Muthwillen getrieben, sind citiert

um Bescheid zu geben. Weil sie aber ungehorsam ausgeblieben sind, so büßt man nach eingeno»»"',

Bericht des Landweibels die ganze Gemeinde daselbst, welche sich für die rechten Thäter zu stellen a»^

hat, um 600 Gulden. Wenn jene sich gehorsam stellen werden, wie es treuen Unterthanen gebührt, ,

es aus Gnade bei 300 Gulden für Kosten und Buße verbleiben. Zürich willigt nicht darein und »'

die Sache in den Abschied. Absch. 470. t.
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l>. BischosZzell.

Art. IttS. <1630.) Die voll Bischvfszell bitteil Ulli Fenster und Wappen in ihr neues Nathhaus.

Das Ansuchen wird in den Abschied genommen. Absch. 536. o. <1631.) Hofmeister Zweyer macht

"a Namen des Bischofs von Constanz die Gesandten der fünf katholischen Orte darauf aufmerksam, daß

Bischofszell in die dreißig Häuser öde stehen, daß aber die Burger nicht gestatten wollen, daß so viel

Acholische als Neugläubige angenommen werden. Die Orte sollen ihre Gesandten darüber auf künftige

Fahrrechnung zu Baden instruiereil. Absch. 574. i.

e. Dießenhofen.

Art. Hs»7. (1621.) Die Stadt Dießenhofen glaubt das Recht zu haben, Landfriedensbruch zu

. rase,,. Der Landvogt iin Thurgan vindiciert dieses Recht der hohen Obrigkeit. Die Mehrzahl der

sandten ist der Ansicht des Landvogtes. Weil die Abgeordneten von Dießenhofen nicht instruiert sind, so

auf ihren Wunsch Aufschub bis zur nächsten Tagleistnng erkannt. In den Gewahrsamen derer von

lchcnhofon wird aber nicht gesunden, daß ihnen das angesprochene Recht gebühre; man wird ihnen deßhalb die

^Ürafung aberkennen. Absch. 187. i. (1621.) Die katholischen Gesandten sind aus erheblichen

bilden der Ansicht, daß die Bestrafung von Landfriedensbruch in der Stadt Dießenhofen den Obrigkeiten

'Ukvnime und nicht der Stadt. In diesem Sinne wird an den Landvogt geschrieben und derselbe ermahnt,

rn Pradicanten daselbst, falls derselbe nicht bis zum nächsten Martini dem Versprechen Zürichs gemäß

rscitjgt werde, zu entsetzen und ihm solches anzukünden. Absch. 191. 5. IM». <1622.) Aus letzter

^Brcchuung hatten die katholischeil Orte die Bestrafung des Landmedensbruches zu Dicßenhosen der

)cii Obrigkeit zuerkannt. Weil dießmal allerlei zur Sprache gebracht wird, wovon die Obrigkeiten nicht

ächtet waren, so wird dasselbe in den Abschied genommen. Man schlägt auch folgendes Verfahreil vor:

^ Mi, ein Landfriedensbruch daselbst geschieht, so soll der Landvogt im Thurgau ein unparteiisches Gericht
'gleiche,, Sätzen von beiden Religionen zu Dießenhofen einsetzen und der regierende Schultheiß den

^ o ^'hren. Alsdann wird der Landvogt oder sein Anwalt die Klage führeil und das Urtheil erwarten.

2 sich Landvogt oder der Beklagte beschwert, so kann an die regierenden Orte auf die Jahrrech-

^aden appelliert werden und die Appellation soll nicht versagt sein. Absch. 220. Ic. SM»,

br I, Dießenhofen erinnert durch seine Abgesandten, was früher wegeil Bestrafung des Landfriedens-

)es verhandelt worden ist. Es wünscht, daß man es bei seinen alteil Freiheiten und Bräuchen ver-

hvfen" — Sodann habe Junker Spät eine Herrschaft jenseits des Rheins gleich außerhalb Dießen-
^ gekauft uild spreche die Jurisdiction auf dem halben Rhein und bis in die Mitte der Brücke von

von an. In Betreff des letzten Punktes, woran des Passes wegen viel gelegen ist, wird denen

'^'chvfeil den Junker Spät an den Landvogt im Thurgan zu weisen, falls er etwas

liieren sollte. Was den ersten Punkt betrifft, so lassen es die katholischen Orte bei dem Abschied

Februar 1622 verbleiben, wonach die Bestrafung des Landfriedensbruches dem Landgericht im

gau remittiert, die Appellation aber an die regierenden Orte vorbehalteil wird. Die evangelischen

E ohne Instruction und nehmen die Sache -ul roksrenäum. Absch. 290. x. z<»l . <1628.)

q» 458. a. (1632.) Schultheiß und Rath zu Dießenhofen sind von ansehnlichen Personen

^csa worden, ihnen für einige Zeit Unterschleif zu erthcilen, und bitten deßwegen die katholischen

^vtk/ Rath. Jedes Ort soll seine Meinung darüber Lucern mittheilen, welches alsdann das

^ anordnen wird. Absch. 581. ä.
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6. Frauenfeld (Bau der evangelischen Kirche).

Art. 303. (1640.) Zürich spricht die Gesandten der evangelischen Städte und Orte um Rath an, wie sich

die Evangelischen zu Frauenseld, welche eine neue Kirche bauen wollen, in Bezug auf das Kirchengut, das

sie mit ihren katholischen Mitbürgern gemein haben, verhalten sollen. Es wird für gut erachtet, dasi die Evan¬

gelischen ihre Ansprache an das Kirchengut sich vorbehalten und inzwischen mit dem Bau fortfahren sollen:

übrigens wolle man diese Sache der Stadt Zürich, welcher sie am besten bekannt sei, gänzlich anheimstellen.

Absch. 933. v. 304. (1641.) Die Katholischen und die Evangelischen zu Frauenfeld hatten den 5. Januar

1641 eine Uebereinkunft getroffen, betreffend den Bau einer evangelischen Kirche daselbst. Die katholische"

Gesandten tragen Bedenken dieselbe zu ratificieren; der Vergleich wird dem Abschiede einverleibt, damit

man auf nächster Tagsatzung zu Baden sich darüber aussprechen könne. Unterdessen soll man sich noch

bessere Information über diese Sache verschaffen und die Katholischen auffordern, jemand nach Baden z"

schicken, um mit demselben conferieren zu können. Absch. 941. d. 303. (1641.) Die Katholischen i»

Frauenfeld berichten durch einen Ausschuß, daß sie sich mit den Unkatholischen unter Natificationsvorbehasi

dahin verglichen hätten, daß dieselben in der Stadt eine eigene Kirche bauen könnten, die sie in ihren eigene"

Kosten zu erhalten hätten, daß sie von dem katholischen Kirchengut nichts zu fordern haben sollen. D>e

katholischen Gesandten finden aus mehrern Gründen, daß es besser sei, wenn der Bau unterbleibe und si^

beide Parteien, wie bisher, mit einander gedulden. Die Sache wird aä rsksrsnäum genominen. Absä"

943. t. 300. (1641.) Die katholischen Orte wiederholen ihre zu Baden gegebene Erklärung, daß

Bau der neuen Kirche der Unkatholischcn in Frauenseld besser unterbliebe, und lassen den Befehl das""

abgehen, daß derselbe aufgegeben werden solle. Absch. 946. i. 3«»?. (1641.) Auf den Bericht, daß

die Burger von Frauenseld trotz dem Verbot von Seite der katholischen Orte auf Zürichs Befehl mit de>"

Bau der neuen Kirche fortfahren, wird von den Gesandten der katholischen Orte dem Landvogt und de>"

Landschreiber nachdrücklich geschrieben, sie sollen von der Fortführung des Baues abmahnen oder denselb«-'"

bis aus nächste Tagsatzung zu verhindern suchen. Absch. 953. ovo. 308. (1641.) Den Katholischen

Frauenseld wird geschrieben, sie sollen, wenn die Unkatholischen den Bau ihrer neuen Kirche fortsetzen

len, mit dem Landvogt und dem Landschreiber dazu verhelfen, daß der Bau nicht zu Stande komme, d"

derselbe der katholischen Religion sehr nachtheilig sei und dein katholischen Gottesdienst Eintrag thun köm^'

Der Landschrcibcr wird von den Gesandten der katholischen Orte beanftragt, alle gegen diesen Bau ^

erhebenden Bedenken in einer Schrift zusammenzustellen und dieselben den Herren Und Obern einzuschickc"'

Absch. 955. mm. 300. (1641.) 1. Die katholischen Gesandten vernehmen mit großer Empfindlichkeit, d">'

die Unkatholichen zu Frauenseld ihrer frühem Erklärung zu Trotz mit dem Kirchenbau fortfahren. Es

nochmals die Erklärung gegeben, daß der Bau unterlassen werden solle, und der Landvogt beauftrag

wohl wahrzunehmen, daß die Autorität der Orte nicht „verschimpft" werde. Beide Religionsparteien so^'"

sich freundlich und mitburgerlich mit einander vertragen. Sollte dein Landvogt etwas Widriges h^'

begegnen, so solle er sofort die Obrigkeiten davon in Kenntniß setzen. Bei der Besprechung der Mtcl'

welche zu ergreifen wären, wenn der Kircheitbau sollte fortgesetzt werden und dein Landvogt Eintrag ^

schehe, wird vorgeschlagen, von jedem Orte einen Gesandten in den Thurgau abzuordnen, um Einsicht

dem Kirchenbau und dem Kirchengemälde zu Wengi (s. Art. 348) zu nehmen, den katholischen Angehört''

freundlich zuzusprechen und ihnen zu verstehen zu geben, daß sie kein Ort vor dem andern respektieren,

ihm zu viel anhangen sollen. Dieser Vorschlag wird zu Händen der Obrigkeiten in den Abschied gw""'
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2. Bei dieser Gelegenheit könnte dann dein vr. Jmfeld zur Besitznahme seines Canonicats zu Bischofs-
^ vcrholsen werden. 3. Endlich werden »och zwei Memvrialien vorgelegt, von denen das einezehn

eschwerdepunkteder Katholischenüberhaupt, das andere zwei des Klosters Dänikon enthält. Beide werden
^ genommen. Absck. 959. v. ZK». (l64l.) In Betreff des Kirchenbaus der Unkatholiscben
^ Frauenfeld sind die fünf katholischen Orte in Folge eines Schreibens von Zürich und Glarus und der
^christliche,, Relation des Landvogts zwar der Ansicht, daß man denselben gänzlich hindern sollte. Da aber

l"r keine hinlänglichen Anhaltspunkte gefunden werden können, so wird doch hervorgehoben, daß die
Wüsche,, anfangs einen Platz außerhalb Frauenselds für den Bau der Kirche bezeichnet haben, daß in
getroffenen Vergleiche die Ratification der Obrigkeiten vorbehalten fei, daß endlich die Kirchgenossen

^ neuen Religion manchen in dem Vergleich enthaltenen Punkten eine andere Auslegung geben und ihr
^ Versprechen zurückziehen. Zugleich wird auf die schlimmen Consequenzen aufmerksam gemacht, und daß

darauf ausgehe, die Regierung der katholischen Orte zu schmälern, iveßwegen man es für passend erachtet,
auf letzter Conferenz vorgeschlagene Gesandtschaftin den Thurgau abgehen zu lassei, nicht blvs wegen des
wnbaus, sondern auch wegen vieler anderer Anmaßungen Zürichs. Man vereinigt sich nun auf folgende

der ^ Beantwortungdes Schreibens von Zürich wird demselben anhciingestellt,eine Zusammenkunft
^ dm Thurgau regierendenOrte auszuschreiben,»m die noch unerläuterten Punkte zu besprechen. Bis dahin

3e Zürich durch den Landvogt alles den Kirchenbau Betreffende einstellen lassen. EbendenselbenBefehl
" auch die katholischen Orte an den Landvogt mit dem Beifügen, daß die Nichtachtung dieses Befehls

werd ^^P",g der obrigkeitlichen Hoheit und „allergrößte Despcctierung" würde angesehen und bestraft
kw Auf den Fall hin. daß Zürich di^e Conferenz nicht ausschreiben wollte, oder daß die katholischen

^audteu, wenn sie zu Stande käme, von Zürich „Trutz oder Affront empfangen" sollten, möchten die
^gleiten sie mit hinlänglicher Instruction versehen, um demselben gebührend zu begegnen. Bei dieser

gion beabsichtigt man auch, den Katholischen daselbst tröstlich zuzusprechen und die der andern Reli-
llnt> ^ Observanz gegen die katholischen Orte zu erinnern. Die Kosten dieses Rittes sollen nicht den
Züri^^^" auferlegt, sondern aus den gemeinsamenEinnahmen der Landgrafschaft bezahlt werden. Hat
zu P ö" dieser Zusammenkunft bestimmt, so werden die Gesandten der katholischen Orte vorher
^ ^ apperswhl zusammentreffen, um ihre Instructionen gegen einander zu eröffnen. Absch. 962. a.
lie ez' ^"f der Conferenz der sieben reglerenden Orte erklären die katholischen Gesandten, daß
»nd^ ^lten, daß zu Frauenfeld die Anhänger beider Religionen die Kirche wie bisher gebrauchen
alicr^^^ einander leben, daß also keine "Neuerungen gemacht werden. Zürich und evangelisch Glarus
gern ^ Nothwendigkeiteines neuen Kirchcnbauesdar, weil es nur dadurch Kindern, Greisen, Schwan¬
gt schwachen möglich werde, bei schlechtem Wetter den Gottesdienstzu besuchen und viel weniger Anlaß
9n vorhanden sei; überdies? sei die Stadtkirche für die Zahl der Evangelischenzu klein. Es wird
Werdr"^"^"' eingenommen.In Folge dessen lassen sich Zürich und evangelisch Glarus vernehmen, es
zu ^ demselben die Nothwendigkeiteines neuen Baues herausgestellt haben, und bitten, denselben
daß "ud den zwischen beiden Religionsverwandten errichteten Vergleich zu bestätigen, in Erinnerung,

15 ^ ^ Capucinerklosters endlich eingewilligt hätten, ihnen in einen. Schreiben
b«Uen^ ausdrücklich versprochen worden sei, daß man ihnen auch nicht wehren wolle, künftig Kirchen zu

^ 1609 auch eine solche zu Münsterlingen gebaut worden und eine dritte hätte laut Ab-
do» 1699 zu Rheinau gebaut werden sollen. Die Gesandten der katholischen Orte sind der Ansicht,
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daß der Augenschein gezeigt habe, daß eine neue Kirche gar nicht nothwcndig sei. Das in dem Schreiben
vom 15. Juni gegebene Versprechen beziehe sich übrigens blos auf diejenigen Orte, wo eine neue Kirche
nothwcndig sei; die Unkatholischen möchten sich demnach mit den bisherigen Kirchen beHelsen. Zürich und
evangelisch Glarus stellen auf dieses hin das Verlangen, daß, wenn der Bau solle eingestellt werden, zu¬
gleich auch der Capucinerbau still stehen solle, widrigenfalls sie ihren Rcligionsgenossen befehlen würden,
mit dein Bau fortzufahren. Die katholischen Gesandten erwidern, daß, wenn gegen ihr Verbot mit vei»
Baue fortgefahren werden sollte, sie die Betreffenden als solche, die ein orimsn Ikvsuz majostatis begangen
hätten, bestrafen würden. Der Capucinerbau stehe mit jenem in keiner Verbindung, und katholische Kirche»
und Klöster zu bauen, dazu habe man unwidersprechlich jeweilen Vollmacht gehabt. Zürich und evangelisch
Glarus geben im Sinne ihrer oben angeführten Eröffnungen eine schriftliche Erklärung ein, die katholische»
Gesandten eine Gegenerklärung. Als nun der Abschied mit dieser Gegenerklärungverlesen worde»,
entfernen sich die Gesandten von Zürich und Glarus und, nachdem sie „mit altericrten Geberden" wieder
in die Sitzung zurückgekehrt sind, eröffnen sie, worüber sie sich zu beschweren haben, und erklären, daß
auf diese Weise mit den übrigen Orten nicht verhandelt haben wollen, den Abschied nicht nach Hause neb-
men, sondern mündlich berichten werden. Sie protestieren dagegen, daß dieser Abschied zu ewigen Zeiü'»
ihren Orten oder den llnterthancn Schaden und Nachtheil bringe, und ziehen ihre eingelegte schriftliche Er¬
klärung zurück. Die katholischen Orte geben eine Gegcnprotestation und anerkennen den errichteten Abseht
Absch. 970. a. A I 2. (1642.) Es wird die Abschrift eines pergamentenen Vertragsbriefes vom
October 1558 zwischen beiden Neligionsvcrwandten zu Frauenfcld dem Abschied beigelegt. Ibiä. n. SIS
(1642.) Zürich und evangelisch Glarus legen dem Abschiede ihre Protestation, das Antwortschreibender
fünf katholischen Orte an Zürich vom 9. Juni 1595 und einen Auszug aus dem 1609 zu Frauenfeld
errichteten Abschied bei. Ibiä. o. sJm Staatsarchiv Bern ist in den Thurgau-Büchern II Fol. 306 ei»
Memorial, enthaltend eine Deduction der Befugsame der Evangelischenzu Frauenfcld.j AI/». (1642)
Es werden die auf den Bau der Kirche der Unkatholischen zu Frauenfeld bezüglichen Schriften verlese»,
auch ein Schreiben Berns an Freiburg und Solothurn wegen dieser Sache. Der Landschreiber berichtet,
daß er nach Beendigung der Consercnz in Fraucnfeldzu den Gesandten von Zürich beschieden worden s"
und diese ihm alles Ernstes befohlen hätten, den Capucinerbau zu sistieren und sich über die katholische"
Orte beklagt hätten, daß sie ihrem Orte nicht das liebe Recht zugestehen wollen und Verträge und Bünde
ihm nicht halten. Zu Händen der drei übrigen katholischen Orte, welche bei der Berathung zugegen si»^
setzen die Gesandten der fünf regierendenkatholischen Orte die Gründe auseinander, warum sie diese»
Kirchenbau nicht gestatten wollen, und heben namentlich hervor, daß die Unkatholischendrei Kirche»
hätten und darunter eine, welche alle fassen könne, und daß der projectiertc Vergleich nie die ista»-
sication erhalten habe; ingleichem sei der Abschied von 1609 niemals von Seiten der Obrigkeit"'
bestätigt worden, abgesehen davon, daß der in der Canzlei zu Frauenfeld liegende Abschied mit je»""
vorgelegtenAuszug nicht übereinstimme. — Die Instructionen der Gesandten gehen nun zwar »»^
einander: hingegen vereinigen sich die Gesandte» der fünf Orte auf ein Antwortschreiben an Zürich ^
Inhalts, daß die fünf Orte nicht hätten finden können, daß der Landfriede oder die von Zürich angeführt»
Verträge und Abschiede sie verpflichten, die Fortsetzung des Kirchenbaus zu gestatten. Beide Religio»'
Parteien möchten sich, wie von Alters her, friedlich mit einander vertragen, damit man nicht etwa „»"'
großen Weitläufigkeiten an einander wachsen müsse". Die übrigen Orte werden ersucht, ihren hoffen!^'
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Willfährige,, Bescheid Lucern mitzuthcilen.Absch. 973. o. Alz. (1643.) Da mit dem letzten zu Fraueu-
errichteten Abschied den Orten eine, eine Protestationenthaltende Beilage zugekommen ist, welche die Ge¬

st " Zürich ohne Wissen der andern Gesandten dem Landschrcibermit dein Befehl übergeben haben,
w dem Abschiede beizulegen, so wird beschlossen, dieselbe dem Landschreiber, begleitet von einer Gegenpro-
^iation, zurückzuschicken.Idiä. ä. A I «. (1642.) Was bei dieser Gelegenheit in Betreff des zu

u»t/" gleiche Sätze von beiden Religionen gemachten Vertrages zur Sprache gekommen ist,
was für Bedenken dabei laut geworden sind, wird jeder Gesandte daheim zu berichten eingedenk sein^

ivir^ seiner Zeit das Nothwendigc vornehmen könne. Ibiä. o. 317. (1642.) Uris Gesandtschaft
von de,, gdrigen katholischen Gesandten ersucht, sie möchte bei ihren Herren und Obern dahin wirken,

^ lic mir den übrigen katholischen Orten für die Abwehr des Baues der neuen Kirche der Unkatholischen
Absch. 975. d. 318. (1642.) Da Uri an das wegen des Kirchenbaus zu Frauenfeldan

! 5» erlassende Antwortschreiben sich anzuschließen Bedenken trägt und dessen Gesandtschaft demselben
' Mimen nicht instruiert ist, hingegen zu Vermeidung mehrerer Verbitterung eine mündliche Besprechung

ichla wüirde, pereinbaren sich die übrigen katholischen Gesandten dahin, Lncern zu ersuchen, einen Vor-
3 zu machen, der in der Mitte zwischen den in beiden verschiedenen Concepten enthaltenen Meinungen

Aldenselben in einem Schreiben Uri mitzutheilen, damit es sich nächster Tage darüber erkläre,
ble'g (ll>42.) In Bezug auf den Kirchenbau zu Frauenfeld vernehmen die zürcherischen

^astuciner seit letzter Conferenz ihren Ball gänzlich sistiert haben, lind daß die Evange-
^linschen, es möchte die Sache dahin gebracht werden, daß sie mit ihrem Baue fortfahren könnten,

entkam ^11. (^642.) Auf die Anfrage von Zürich, wessen man sich wegen des Kirchcnbaus
^ für^ katholischcil Gesandten geantwortet, daß ihre Herren und Obern nochmals
sich ^ halten, daß beide Religionsgenossennach Weisung des Landfriedens, wie von Alters her,
ge„ ^"'^ich und friedlich mit einander vertragen. Wenn Zürich die Sache in Baden zur Sprache brin-
^öff^^ ^ würden ihre Herren und Obern durch ihre Gesandten ihre Meinung zu seiner Befriedigung
wolü>" ^6 man darauf zu Rathe geht, wie man sich, wenn Zürich auf dein Bau beharren
!prea' gefährliche Consequenzen entscheiden könnte, glaubt man, daß kraft des 1595 gegebenen Ber¬
stadt ^ Kirche zugegeben werden könne, jedoch soll derselbe nicht anderswo als außerhalb der
Wachte ^afür Brief lind Siegel zu Handeil der katholischen Orte errichtet werden. Ferner
est, . "wn bei Ertheilung der Jnstrliction ilach Baden daran denken, wie sich die Capuciner wegen ihres
daß Balles zu verhalten haben. Absch. 983. s. 321. (1642.) Auf das Verlangen von Zürich,
»vcll»er evangelischeil Kirche den Fortgang lassen solle, bitten die katholischen Gesandten
Wider ^ möchte, wie bisher, die Genossen beider Religionen in einer Kirche Lieb und Leid mit cin-
i>l ^leil Bussen und den Bau des Capuciuerklostersnicht weiter hindern. Die katholischen Orte stellen
llestätt ^ Herreil lind Obern vielleicht den Bau einer evangelischen Kirche außerhalb der Stadt
u»l> werden. Zürich und evangelisch Glarus wünschen eine besondere Conferenz, auf welcher diese
el». Sachen in Ordnung gebracht werden könnten. Unterdessen soll der Bau des Capucinerklosters
de» ^ bleiben. Absch. 985. bli. 322. (1642.) Zürich und evangelisch Glarus begehren, daß man
c>»ß^"^langenenKirchcnbau ausführen lasse. Die katholischen Orte erklären sich dahin, daß der Bau
^vttei!" ^ ^ladt angelegt werdeil möchte, wo größere Bequemlichkeit vorhanden sei und auch ein

^ ^ dazu gefaßt werden könne. Zugleich wird auch bemerkt, daß ein Ausgang durch die Ringmauer
201
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und ein Steg über den Graben gemacht werden könnte. Die beiden Orte beharren auf ihrem Begehrt
und beziehen sich auf den 1632 gemachten Vertrag und die herkömmliche landfriedlicheHebung. Die üb"'
gen Orte erwidern darauf, sie seien ebenfalls gewillt, den Landfrieden und die Verträge zu halten, nicht aber
dieselben über den Buchstaben hinaus ausdehnen zu lassen. — Man nimmt hierauf die Sache beiderseits
den Abschied. Absch. 995. x. 325t. (1642.) Uris Gesandtschaft eröffnet den katholischenGesandte"
gegenüber, daß ihre Herren und Obern es zwar lieber gesehen hätten, wenn der Bau der Kirche de"
Unkatholischcn zu Frauenfeld außerhalb der Mauern.verlegt worden wäre. Weil nun aber, wenn m""
sich nicht gütlich vergleichen könne, auf dem Wege Rechtens nicht viel zu gewinnen sein werde, so sei
Meinung, den Bau eher in der Stadt zu gestatten als sich in fernere Weitläufigkeiten einzulassen. Idiä-
324. (1643.) Auf eiil Schreiben von Zürich, in welchen» dasselbe in Betreff des Baues der evaM
tischen Kirche um eine willfährige Erklärung ersucht, finden zwar die katholischen Gesandten, daß die Sa^
sollte ausgetragei» werden. Da aber ihre Instructionennicht übereinstimmen, anerbieten sich Freiburg n"
Solothurn zur Vermittlung. Ihr Anerbieten wird verdankt und in den Abschied genominen. Absch. 993.

323. (1643.) Aus Anlaß des Antrages von Bern, die Blinde zu erneuern, äußert Zürich, es möchte Z"
Erneuerung der Freundschaft dienen, wenn »na» die gegenseitigen Streitigkeitenbeseitigte, namentlich
Streit wegen des Kirchcnbaues zu Frauenfeld, und verbindet damit das Ansuchen, man möchte seinen ^
gionsverwandten gestatten, den Bau, zu welchem bereits alle Präparatorien mit großen Koste»» auf ^
Platz gebracht worden seien, fortzusetzen. Die regierende»» katholische»» Orte bitten, man möchte sich !
den» Bau außerhalb der Stadt begnügen. Uri allein willigt in die Fortsetzung des Baues in der Sta
ein. Vo>» den übrigen Orten treten namentlich Bern, Freibnrg und Solothurn vermittelnd auf
bitten, man möchte ü» die Fortsetzung des Baues ii» der Stadt einwilligen. Die katholische»» Gesandt ^
der regierende»» Orte, dafür ohne Instruction, nehmen die Sache all rsksrsnäum, nicht zweifelnd, daß ^
Obrigkeiten beförderlich ihre Erklärungen Zürich mittheileu werden. Absch. 999. x. 32<i. (1643.) ^
Betreff des Kirchenbauserklären die Gesandten voi» Schwhz und Zug, daß ihre Herren und Ober»
Vermeidung böser Consequenzen es weder rathsan» noch thunlich finden, de»» Bau in der Stadt zu erlaub
und daß derselbe außerhalb der Stadt nach der 1595 gegebenen Erklärung ausgeführt werden kö>""
Lucern fragt die übrigen Gesandten an, ob sie nicht zugeben möchten, daß ein unvorgreifliches j
aufgesetzt »verde, wie dieser Bau neben dem Landfrieden bestehen und ohne Verletzung der Rechte und
rechtigkeiten, welche die Orte daselbst haben, gestattet »verde,» könnte, das dam» de»» Obrigkeiten Vorzug
»väre. Die übrige»» Gesandten erklären sich damit einverstanden. Die Erklärungen über ein solches Pr^
sollen die Obrigkeiten beförderlichst an Lucern abgehen lassen, damit dann eine weitere Berathung stattß^
Absch. 1000. o. 327. (1643.) Die Instructionen der katholischen Gesandte» über den Kirche"^
gehe»» auseinander;einige Orte wollen den Bar» in der Stadt »»icht gestatten. Die Sache wird -rä in"""'
suÄum auf die Tagsatzungzu Baden in den Abschied genommen. Absch. 1003. ä. sAm 21. ^
erklärt Zürich an Bern, es werde nicht »nehr bei einen» Geschäfte sitze»», bevor der Streit
oder rechtlich entschieden sein werde. (Staatsarchiv Bern, Thurgau Buch II Fol. 331.)) 328.
Auf nochmaliges Ersuchen der uninteressiertenOrte uns Zürichs willigen Lucern und Uri ein, daß ^
Kirchenbau zu Frauenfeld innerhalb der Stadt ausgeführtwerde, mit dem Vorbehalt, daß solches
Landfrieden, der Religion und ihren andern Rechten, welche sie daselbst haben, unschädlich sein
Glarus willigt ebenfalls ein, Schwhz nicht. Unterwalden und Zug wollen zunächst außerhalbder
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^uen lassen, glauben übrigens, daß ihre Obrigkeiten, nachdem die Mehrzahl der Orte eingewilligt hat, es

"ut de,,, gemachten Vorbehalt auch gestatten werden. Alan beschickt hierauf die von Frauenfüd von beiden

. .^gionen mit dem geinachten Vertrag und ändert denselben in etlichen Punkten. Die regierenden katho-

, Orte entwerfen eine Consirmation des Vergleichs. Zürich und evangelisch Glarus wollen denselben

^cht in der vorgeschlagenen Form acceptieren und entwerfen ein anderes Concept, ivorauf man beide in

^ Ebschied nimmt. Absch. 1007. e. 32?». (1643.) Vergleich wegen des Kirchenbaus, ratificicrt zu Baden den

de, ^Katholisches Kirchenarchiv in Frauenfeld. Dem Original fehlt ein Blatt; das Fehlende,
größere Thcil von Artikel 2 und 3, ist aus einer im Zürcherarchiv befindlichen Copie ergänzt.^
Zu wissen und kundt sehe jedermenigklichcn:demnach ein gantze Commun und Burgerschaftbcder

^gwnen der Statt Frauwenseldt von Altein uiid iioch bißhero vermög der Verträgen uinb mehrer Ruhe,

^ und Einigkeit willen in würcklicher Übung gehabt und noch haben, ihre sonn- und feyertägliche Fest

^ ubgesvnderten Kirchen zuhalten, wie dan zuc dem End den Catholischen die Kirch alhic in der Statt zue

w . b»en Evangelischen aber die bede Kirchen zue Oberkirch und St. Johann gezeigt und eingeben

rn. Wm, nun aber ihnen, den Evangelischen, erstangczogene Kirch zue Oberkirch theils voii wegen

o uiid Ferne des Wegs, fürnemblich aber, daß ihnen solcher Wäg für zu sehr alte und junge Leuth

z»e l Winters- iind Regenszeit vast ungelegen, lenger und ferner uf bißhero gebrauchte Weiß

can ^^en beschwerlich flirfallen wollen: also von deßwegen sie durch Etliche uß ihrem Mittel mit der

gchen Commun reden und zumahlen ihnen ihre Beschwerdt freünd- und mitbürgerlich eröffnen lassen,

de,-, öffentlich resolvirt und erklärt, so fern die Catholischen ihnen umb ein gelegenen Blatz mit

«uz selbigen Blaß bezahlen, sondern auch die.Kirch und den völligen Bauw

Zip! eignen Kosten aufrichten und bauwcn lassen wollen, welche freund- und mitburgerliche

^ > lon die Catholischen nicht allein gern angehört, sondern den Evangelischen alle möglichste Hüls zu

^nfti^" ^latz zuthun versprochen, wie dann auch würcklich beschechen. Damit aber auß disem Geschäft

>hue ^ ^ etivan mehrere Unruhe, Streit und Zanck, als Fried, Ruhe und Einigkeit erwachsen

da,/ Ablegung dessen seind von behden Religionen nachgeschribeiw Puncten (doch änderst nicht,

^^^slcativn unserer allerseits gnädigen Herren und Obern) ufgesezt und selbige für sie und ihre

Nachkommen zuehalten uf und angenommen worden.

"Wh!,,Vilich so oill den vorhabenden Kirchenbauw belangt, ist von beden Theilen abgeredt worden, sinte-
^ o» die Evangelischen albereit ein Behaußung alhie in der Statt an sich erkauft, daß sie aus selbiger

dcri ^ Gelegenheit nach ein aigne Kirch bauwen und aufführen, selbige mit Thurn und Gloggen

doch ^ 3^"^ völlige Neligionsübung ihrem Belieben nach haben und brauchen mögen,

seitz Costen und ohne der Catholischen, wie auch der Kirchengüeter, so bißhero under beder-

^^^igionen oberkeitlichem Schirm gelegen und noch ligen, Zuthun und Entgeltnus.

seit ^"'n andern, die Filialkirch zn S. Nicolai alhie in der Statt betreffend: Demnach die Evangelischen

^ Religion Ihr Exercitium daselbsten alle Wochen dreh Täg, nemblichen am Zinstag^

s°»st kF^ehtag ztvischen der Früemeß und dein Ampi, doch einzig und allein mit Gebet und Predig und

Niit bist"Religivnsüebung, ivie die Rainen haben möchte, gebraucht, daß sie hingegen solche Kirch

solle,, ^ ^^ch^csteit abtreten und darin nit mehr umb einicherlci Ursach willen begeren und kommen

Äcjg ^ Sach, daß angczcigte ihr vorhabende neüwe Kirch durch Krieg, Brunst oder in ander
^ orunib verderbt oder zue »ichten gemacht wurde, alsdan i» disem Fahl sollen die Evangelischen
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sich angedeiiter Gerechtigkeit der drei Tag in angezogener Kirchen sainpt dein Geleüth wiederumb Z»»

genießen haben, doch daß sy die Catholischen wie von Altem hero zur Zeit der Carwochen so wol dci

Kirchgangs, als Leutens halbeil, wie nit weniger an allen Fest-, Sonn- und Feyrtagen wan und zu wclich»»

Zeit die durchs Jahr fallen werden, auch mit andern Beschwerlichkeiten (usserhalb was hierin vermeldet

ist) rüewig und unangefochten verpleiben lassen, ouch sich zue solchen Zeiten widerumb des alten Kirchgang

naher Oberkirch ohne weitere Jnrcd oder Disputieren beHelsen. Sie solleil auch sich lut Beitrags des Cho^

in merangercgter Kirchen zu St. Nicolai gentzlich mücssigen, und dieweil derselbe der Zeit zwischen drc>

undercn Altären hindurch mit einem hohen Gatter eingemacht geweßen und noch ist, selbiger uff begebende»

Fahl mit einem andern Gatter widerumb einmachen und beschließen lassen; doch solle den Evangelisch»"

vermög ungezognen Vertrags die durchgebrochne Thür des Gloggen Thnrns widerumb geöffnet und darz»»

ein Schlüssel gegeben werden. So vil das Geleüt belangt, solle den Evangelischen von der Zeit, da

anfangen bauwen werden, noch zeheil Jahr allweg ain Zinstag, Mitwochen und Freytag zwischen der

Früemeß und dem Ambt (ussert dem Ußleüthen, welches sie nit mehr begeren wellen) wie vor Altem her»

geleütet werden, an Sonn- und Feyrtagen aber, wan die neüw Kirch gcbauwt ist, sollen sy uff das call)»'

lische Geleüt, doch daß die Zeichen von dem Mesmer etwas lenger als sonsten geleütet werden, Achtum

geben und sich darnach richten. Wan aber die zehen Jahr verflosseil oder inzwischen die Evangelischen eh»»

mit nothwendigem Geleüth versehen wären, solle alsdan ihnen mit disen Gloggen zue keiner Zeit med»

geleütet werden, sonder sie sich ihrer selbst eignen Gloggen behelfen und die ihrer Gelegenheit nach ö»'

brauchen.

Zum dritten. Anlangende die Oberkirch, so beeden Religionen rechte Pfarrkirch ist, dieweil die Eva»'

gelischen alle Sonn-, Feyr- lind andere Täg nach ihrer Noturst und Gelegenheit ihr völlige Religio»^

üebung darin gehalten, hingegen die Catholischen (usserhalb der Begrebnus) selbige allein in der Woch»"

eintweder mit Haltung der Processionen und Creiizgängen, Vigilien, Seelmässen uff S. Laurentii, Äll»»

Heiligen oder Aller Seelen Tag ohnverhindert gebraucht, solle es nachmalen by jedes Theils jez angeM»'

nen habenden Gerechtigkeiten und Übungen, wie von Altem und bißhero gebraucht wordeil, verpleib»"'

auch von beiden Theilen deine in allerweg nachkommen. Volg und Statt gethan werden.

Zum vierten. Die Kirchengüetcr betreffen!, soll es darmit den Verstand haben, wie von Altem h»»"'

nämblichen daß die Catholischen von beden Kirchen sowol alhie in der Statt als zue Oberkirch, gleich ^

die Evangelischen zu St. Johann die jährliche Nutznießung, doch alleweg ohne Schwanung des Capital

und daß auch selbige Nutzung an kein ander Ort, als was für die Kirch zur Ehr Gottes und derselb»"

Gebeüwen nothwendig gebraucht werden, zu prätcndiern und zugemessen haben; und damit aber ^

Capital nicht ohne Noth geschwächt oder vermindert werde, solleil die Pflegere aller dreyer erzehlten Kirch»"

umb die jährliche Jnahin und Außgab nachmahln, wie vor der Zeit beschechen, ihr gebührende Pflegsch^

Rechnung vor Herren Schultheißen und Rath beider Religionen thun und geben. Es sollen auch "

andere Evangelische, die in der Obcrkirchischen Pfarr gesessen, sambt und sonders sich erklären und >h»»

bevollmächtigte Anwäldt darstellen, daß sie dises Vergleichspuncten (sovil Oberkirch und dasselbige Kirch»"

guet belangt) in alleweg content und zuefrieden, daß auch weder sie noch ihre Nachkommen darwider well»»

nichts handlen noch fürnehmen, sondern bey deme allein unwiderrueflich gelebeil wollen; doch solle d»"'

Herren Prädicanten alhie in der Statt, so die Cantzel zue Oberkirch bißhero versechen und noch vcrM'

durch disen Vergleich der 4 Mütt Kerilen und 15 Gld. halber uf seinen Uszug nichts benommen sein,
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>v^ jährlich aus S. Laureutii Einkommen angedeütc 4 Mütt Kernen und 15 Gld. uf seinen Ufzlig,

aus weniger den Evangelischen zue des Herren Tisch Brodt und Wein, wie allewegen gegeben und
dem Kirchenguet bezahlt worden. Und dieweilen sie, die Evangelischen, bißhcro bede Kirchen zue Ober-

^ und St. Johann mit 2 Herren Prädicanten verstehen, infahl sie künftiger Zeit für die neüwe Kirch

Iticl Prädicanten begehren wurden, daß alßdan sie von dcstwegen weder St. Laurentzen noch St.
Kircheil Einkommen ailgreifen noch anfechten, sondern demselben Prädicanten uß ihren selbsten

"Erhaltung schöpfen und geben, wie auch die Kirchen in Ehren, Tach und Gemach erhalten sollen,

alz fünften habeil die Evangelischen außtrücklichen angedingt, dieweil sie disen ncüwen Kirchenbauw

u»d a eigneil Kosten und ohne Behstettr und Hüls der Catholischen allein für sie, ihre Erben

slir ^kmilmen, der evangelischen Religion znegethan, zu derselben volkomncn Uebuug und Besitzung

daß allch billich nicmaild andcrß einige Ansprach oder Zuegang zue Uebuug einer andern

Hlon weder der evangelischen darin nimmermehr haben möge,

steb n frchsten und letsteil solle es (ausserhalb was hie oben von ciucm Articul zuiu andern crleütert

alten allthentisch uild von unfern gnädigen Herreil und Obern allerseits angenommenen

ko», Abscheidcil gentzlich besteheil und verbleiben, auch von beiden Theilen demc in allcweg nach-

"wn und gelebt werden.

freund bestendiglich jetzt und ins künfftig gehalten werde: also uf Vitt

jür»e Ersuccheil und Ailhalteil beder Religioilen zue Frauwenfeld haben die sromincn, eruvesten,

^Urter'^^" weisen Herr Caspar Müller, der Zeit Schultheiß der evangelischen, und Herr Werner

Hnsi s .^'Schultheiß, der catholischen Religion zu bemeltcni Fralüvenfeldt, ihre bederseits eigne Secret-

flnd ^ ^ auch beder Religions-Commuuen und derselben Nachkomineil öffentlich hieran gehenkt.

."^'"whlen alle aildere Evangelische, die in der Obcrkirchischen Pfahr gesesseil, dises Vergleichs (sovil

"^bl'ck/ daßelbige Kirchenguet belangt) gleicher Gestalt content und zufrieden, und ihre Anwält,
^ ""s dem Langendorf die ersainen R. Zt. und ab den Höfen die auch ersamcn Zt. Zt. mit voll¬

ende ^ ^üialt dargestelt: also zue mehrer Sicherheit angezogenen Vergleichs haben die aus dem Lan-

sie g ^ N., die ab den Höfen aber den Zt. Zt. underthenig Dienstfleißes gebeten und erbeten, daß

°^»tliä Sccret-Jnsigel für sie und alle ihre Neligionsgenossen, auch derselben Ztachkommcn
gehenkt haben an disen Brief, der geben ist Donnerstag den 3. Januarii Anno 1611.

Johann Melchior Locher, Schultheiß.

Caspar Müller, Alt-Schultheiß.

Hauß Heinrich Eilgel, Stathaltern.

Hans Mclichior Ztüwiler, Bumeister.

Johailn Ludwig Beringcr, Landtaminan.

Hails Heinrich Vogler.

Wehrni Hurter.

Hannß Heinrich Cappeller, Spendtmeister.

^lnm. Im September 1643 geht der Bau ungehindert von Statten. Zürich steuert 1000 Gulden und

^ willigt eine Collect?. (Staatsarchiv Bern, Thurgau-Buch 11 Fol. 351.) Im Jahr 1640 (20. Mai)

^Üen sich an den Bau zu steuern anheischig gemacht: Burger und Einsaßen von Frauenfeld mit 2974 Gld.
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Art. SSV. (1645.) Die katholischen Gesandten hoffen, daß an die von Landaimnann RüePPÜ"

aufgegebene Rathsstelle in Francnfeld Wernher Hurtcr, des Schultheißen Sohn, werde gesetzt werde"

Absch. 1069. äää. 331. (1645.) Die Gesandten der katholischeil Orte sind der Ansicht, daß man wil

der Besetzung der Stadthauptmannschaft zu Frauenfeld warten solle, bis wieder ein Landvogt von Lucer"

in den Thurgau komme: unterdessen solle man Alt-Ammann Nüepplin nicht aufgeben. Man fugt

Verweis bei, daß die Sache unter den katholischen Landvögten hätte sollen angeregt werden. Idiä. eee

332. (1646.) Die Katholischen zu Frauenfcld bitten um Schild und Fenster in ihre neue Kirche.

Ansuchen wird in den Abschied genommen mit dem Beifügen, ob nicht in der ihnen früher gegeben'"'

Steuer Schild und Fenster auch inbegriffen sein sollen. Absch. 1098. vv.

e. Gachnang.

Art. 333. (1630.) S. Art. 236.

k. Mazingen.

Art. 331. (1626.) Oberst von Beroldingcn bittet um Fenster und Ehrenwappen in das zu

gen neuerbante Wirthshaus. Absch. 393. w. 333. (1628.) Die Orte, welche dem Oberst von Ber^

dingen Schilde und Fenster in sein nenerbautes Haus zu Mazingen noch nicht bezahlt haben, werden ers»^''

ihren Antheil auf die Jahrrechnung zu Baden zu entrichten. Absch. 466. i.

Z. Stein.

Art. 33«. (1642.) Die regierenden Orte sollen darauf sehen, daß die Brücke zu Stein für ^

Fälle versichert werde, und daß sie ihr Recht daselbst bis auf das dritte Joch nicht ans Händen lasi^

Weil Landammann Wirtz von Obwalden darüber sichern und dienlichen Bericht haben soll, so werde» ^

Orte dafür sorgen, daß derselbe schriftlich aufgezeichnet werde. Absch. 973. m. 337. (1643.) L»^'

und Schwyz wünschen im Namen der übrigen katholischen Orte, daß auf der Rheinbrücke zu Stein c>'"

Fallbrücke gemacht werde, und daß der Landvogt im Thurgau in aller regierenden Orte Namen die

dorthin aufführen lasse. Zürich erwidert, der Paß daselbst sammt dem Zoll und Geleit habe von

her von deren zu Stein wegen ihm gehört. Wachen, welche die Landvögte hätten aufführen wolle», ^

immer wieder zurückgewiesen worden. Dieser Paß sei von den andern verschieden, da Stein ans hcga»'^

Seite liege. Man möchte ihm also gestatten, diesen Posten ferner zu verwahren. Lucern lind

bemerken, daß noch Landvögte ain Leben seien, welche die Wachen selbst aufgeführt und an der Brücke b''

ständig erhalten hätten. Sie behalten sich ihre Rechte und die der übrigen mitregierenden Orte ^

Hinwiederum behalten die Abgeordneten Zürichs die Rechte ihrer Obrigkeit vor. worauf man beides

die Sache in den Abschied nimmt. Da die Gesandten von Lucern und Schwyz vor ihrer Abreise

Bericht erha lten, daß bereits 1000 Man., zu Pferd und 800 zu Fuß vor Blu.nberg 'angelangt' seie»

!' Btz., Kurzenerchingen 171, Langenerchingen 471',«, Aumühle 10, Thal 20, Huoben 40 Bttel SS

1'/- Eimer Wein. Holz 35. Nüeggerholz 10. Wüestenhäusli 16. Osterhalden 10 Straß 40 Ertzenh-^

Horgenbach 40, Bettelhusen 7. Niederwyl 43. Oberwyl 30. Mißenried 6. Rosenhuben 13 Dinaenhar» ^

Burg 13, Gerl.kon 22'/«. Teuschen 5. Berttegg 6 Gld. 6 Kr., zusammen 4056 Gld 10 Btz U-^

steuerte die Stadt Bern 1000 Gulden- auch von den Städten der Landschaft Bern und von

Privaten flössen Steuern. Die Stadt Basel gab 212 g. Gulden. (Staatsarchiv Zürich)
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^^ngei, hätten das Schloß zu beschießen, erachten sie bei der Ungewißheit, wohin dieß ziele, nochmals

^ nvthwendig, daß der Eingang in den Thurgau durch eine Fallbrücke herwärts Stein verwahrt werde,

" erklären dem Stadtschreiber Wascr, daß sie, wenn wegen Mangel der Wachen und der Fallbrücke ein

'stall fremden Volkes stattfinden sollte, dagegen protestiert und die Verantwortung denen überlassen haben

° welche das projccticrte Werk gehindert hätten. Zürich anerbietet sich die Burg noch besser zu ver-

iw ^ Mosern man die gegenwärtige Beschirmung des Passes nicht für genügend halte. Lucern und Schwyz

a»gen, daß die Burg im Namen säinmtlicher regierenden Orte verwahrt werden solle. Dagegen protestiert

'Mch. Absch. 996. x. (1643.) Wegen der gefährlichen Läufe an den Grenzen wird für nothwen-

,^^iet, daß ans der Brücke zu Stein gegen den Thurgau eine Fallbrücke gebaut werde. Weil drei

Tteh, dem Thurgau der Hoheit des Thurgaus zugchören und die Fallbrücke auch denen von

liiek Sicherheit gereichen würde, so hofft man, daß Zürich auch dazu verhelfen werde. Zürichs

Üerrü dcßhalb ohne Instruction, entschuldigt sich mit dem Beifügen, daß es vielleicht noch dispn-

dein 9 ^ ^ Hoheit der drei Joche gehöre. — Man nimmt die Sache sammt einem Allszuge aus

. ""^uchc, mas dasselbe wegen der Brückcnjoche meldet, in den Abschied und ersucht die Gesandtschaft

der 5^' Obrigkeit davon Mittheilung zu machen, damit sie bald eine willfährige Antwort gebe lind

»»'ub'^ ^"oern zuschicke. Absch. 999. ckä. (1643.) Bei der Berathung über die zu Stein

dgs 'ugende Fallbrücke sind die Gesandten der fünf katholischen Orte einmüthig der Ansicht, daß man

gcbe,^ müsse, sich des Rechtes der Orte bis auf das dritte Joch der Brücke daselbst nicht zu be-

^reitz weniger zu gestatte», daß Zürich in die Hoheit der fünf katholischen Orte greife. Da Lucern

^Ne Zürich geschrieben hat, daß jene Fallbrücke im Namen und auf Kosten säinmtlicher regierenden

^gestellt werden, so will man einstweilen die Antwort von Zürich abwarten, die dann den

äntw "^gethcilt werden soll, damit sie ihre Erklärung darüber Lucern mittheilen und aus derselben ein

ga» M^reiben abgefaßt werden kann. Da vor Jahreil Landammann Wirtz, damals Landvogt im Thur-

tiert ^ache im Namen der regierenden Orte an dein Ort aufgestellt hat, der jetzt von Zürich disficul-

bruch ^ ^ Sache zu Baden von demselben vorgebracht wordeil ist, ohne daß sich dagegen Wider-

^szeicl^^" ^ Dbnmlden ersucht, durch Landauimann Wirtz den Verlauf der Sache schriftlich

lassen und jedem Ort eine Abschrift davon zuzusenden. Absch. 1000. b. «Vitt. (1643.)

bjz ^ erstelleilden Fallbrücke zu Stein erklären die katholischen Orte, daß sie ihre Rechtsamc

^»rich^ ^ Brücke laut des thnrganischcn Landbuches nicht aus Händen geben. Sollte

sstltte»e^ Erklärllng ailgreifen, so wird man ihm die Befugsame der Orte und deren unbe-

bcjy, ^^ltz cntgegenhalteil. Der von Landammann Wirtz eingekommene Bericht wird dem Abschied

6aiibr^ ^üsch. 1003. o. 3^1. (1643.) Alis geschehene Anfrage in Bezug auf die Errichtung einer

!>e>, ö" Stein ailtwortet Zürich, es habe erwartet, daß man sich mit der in zwei verschiedenen Schrei¬

bst h ' ^"^rn geschickten Erklärung begnügen würde. Es lasse es dabei bewenden und wünsche, künftig

»ich ^ Deiche,, Zuinnthllngen verschollt zu bleiben, da die Brücke seit Jahrhunderten von ihm allein gebaut

auch kei» .! ehalten werde, wogegen es den übrigen neun Orten der Hoheit halber bis zum dritten Joch
feie,, » Einrede thun werde. — Man erwidert darauf, man habe eine „mehrere" Erklärung erwartet. Noch

a»er^i^^ügte am Leben, welche die Brücke bis zum dritten Joch hätten init Wacheil besetzen lassen. sZürich

»ich die ^Häuptling nicht. Ann,, im Zürchercxemplar.j Lallt Landbuch gehöre die Hoheit daselbst den zehn

""nschaft den sieben Orten, weßhalb man der obrigkeitlichen Jurisdiction nicht entsagen könne. Die
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Sache wird aä reteronäuin genommen. Absch. 1007. k. 342. (1647.) Der Landvogt bringt vor, daß die Sta»'

s?tem die Mannschaft diesseits der Brücke daselbst anspreche, während der Vertrag dieselbe den sieben Ort"'

zueigne, wie denn auch die Uuterthanen daselbst alle Zeit dem Landvogt gehuldigt hätten. — Zürich läßt siä

darüber ausführlich vernehmen und wünscht, daß man die erheblichen Befugnisse der Stadt Stein

erwägen und zu Vermeidung von Weitläufigkeiteil die Sache nicht mehr in den Abschied stellen möcht'

Man beschließt aber, dieses Geschäft, sowie was der Brücke und der Wachen halber wider die VerttV

geschehen ist, den Obrigkeiten zu berichten. Äbsch. 1133. nn. 343. (1648.) Weil Zürich die Mannst

herwärts der Brücke zu Stein ansprechen will, wird Unterwalden ersucht, bei Landammann und Pannerhett"

W.rtz, der von diesen Verhältnissen viel Kenntniß haben soll, Bericht einzuholen. Im Uebrigen möge"

die Obrigkeiten nachdenken, wie der Sache zu begegnen sei. Absch. 1151 ua 344 (1648) M

wegen des Mannschaftsrechtcs zu Stein angeregt worden ist, wird zur Erinnerung fiir die Obrigkeiten "

den Abschied genommen. Es soll davon auch den drei Städten, die am Malefiz Theil haben Ke,."^

gegeben werden, damit sie sich darüber erklären können. Absch. 1153. d. 343. (1043) Wege» ^

Ansprüche, welche die Stadt Stein auf den Zoll, die Mannschaft in einem gewissen Bezirk und die

dlction bis auf das dritte Joch der Brücke .nacht, soll man zu Baden mit durchgreifender Jnsttucti-"

Schemen. Man kann sich dabei auf das Landbuch stützen, welches klar bestimmt, wie es daselbst mit d"

Mann,chaft, den hohen Gerichten und der Strafbefugniß bis an das dritte Joch gehalten werden

Denen von Stein wird man ohne Vorweisung authentischer Briefe nichts gestatten. Es soll auch nicht

ha^Msch^^^^'^ ^ im Thurgau um ein Namhaftes über»--?

l>. Weinfelden.

Art. 34«. (1619.) Wuhrung des Mühlebachs bei Weinfelden. Absch. 68. b.

27. Verschiedenes.

Art. 347. (1621.) Uri hält um Bestätigung „etlicher Punkte von Herrn Landvoat Noll aus

g-.rgg-u. dich mit d-m »..-druck °-I B-sr-mI-u^

B°zchl.n,g d-ff-n. WM d-r Wi-Ih z.. zra ...„,-ld .„z >-r , ^ ^ »!

l-„. WM noch dm Ä-sundl... zu zchl-u ist. wird dm G-sand,-., d-r /n.iw ii«-. 0

....d d°m L-ndschr-ib-r -in V-rsich-rung-sch-i.. „,i. d-m S--r-.insi.g-l «... g-g-lw. d- »d« l'

d..s- Au-g.b.n ...» dm -rs.°„ °brige-i,lich-n G-Mm wi.d°r b-z.hl, ...gch-., sm.nm »W, Nl. w
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^.Kensachen, Zehnten und Gcsällc. 42—53.
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^ wiger Versprnch. 61-73.
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g w^erei auf dem Rhein. 83.

' V-Mdel und Verkehr.
^ Straßen. 89—9l.
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e. Zoll und Wcggeld. 93-97.
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16. Weinlauf. 166. 167.
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12. Mandat. 169-116.

13. Kriegssachen.

u. Kriegsstcncrn, Werbungen. 117—125.

b. Schützenwesen. 126—123.

14. Glanbenssachen, Kirchliches, Landsriedl ches. 129—148.

15. Ehesachen. 149—152.

16. Juden. 153. 154.
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a. Altstätte». 155. 156.

b. Marbach. 157.

e. Oberried. 158.

st. Rhciucck. 159-163.
o. Rüti. 169.

f. Thal. 176.

18. Personelles. I71-I8S.

II. Verwaltung im Allgemeinen.

n. Beamte.

1. Verzeichnis^ der Landvvgtc und Landschreibcr.
Landvogte.

INR«. Zürich. Hans Ludwig Holzhalb.
INS«. Lucern. Hans Ziminermann.
INSS. Uri. Sebastian Heinrich Trösch.
INS4. Schwyz. Johann Bücler.
INS«. Unterwalden. Bartholome Odermatt.
INS«. Zug. Wolfgang Wikart.
INI«. Glarus. Andreas Beglinger.
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Appenzell. Hippolytus Bronbüeler.
I«»4. Zürich. Johannes Scheuchzer.

Lucern. Johann Cloos.
4«»8.

Uri. Jakob Lusser.
I«4«. Schwy z. Martin Belmont.

I«4S.
Unterwalden. Johann Müller.

4«44. Zug- Christian Heinrich.
I«4«j.

Glarus. Jost Zweifel.
I«48. Appenzell. Conrad Meyer.

Landschreibcr.

4«j4. Johann Kaspar Dürlcr.

4«42. 1«43. Paul Alphons Tanner.

b. Landvögle Lusser und Belmont.

Art. 2. (1641.) S. Absch. 955.x. 5j. (1641.) S. Absch. 956. a. 4. (1644.) Die Landvögtc Belnif
und Lusser sollen von den regierenden Orteil auf die nächste Tagleistnng nach Baden citiert, zur Rede gestellt»^
für ihre Untreue gebührend bestraft werden. Wollen die katholischen Orte sich nicht dazu verstehen, so solle» ^
evangelischen Orte wenigstens darauf hinwirken, daß den armen Unterthanen die veruntreuten Summen resti^
werden. Absch. 1028.1. sS. auch Art. 31-34.) 3. (1644.) Der auf das Ansuchen des gewesenen Landow
Martin von Nickenbach, genannt Belmont. aufgestellte Ausschuß zur Untersuchungder durch die ins Rh^
thal abgeordnete Gesandtschaft aufgezeichneten Beschwerden der Höfe im Nheinthal gibt umständlichen Sp¬
richt. Da die Gesandten der katholischen Orte es aber für passender halten, diese Sache vor den Gesa»d""
aller acht regierenden Orte zu behandeln, so weist man sie auf die Jahrrechnungnach Baden Dem
vogt wird vergönnt, für die Verhandlungeneine tangliche Person sich zuzugesellen und auskoste» ^
Unrecht habenden Theiles in. Rheinthal Kundschaften zu seiner Vertheidigung aufzunehmen Absch
<j. (1644.) Martin von Nickenbach, genannt Belmont, Alt-Statthalter und des Raths zu Schwyz, ^
sencr Landvogt des Rheinthals, wünscht, daß man die Urheber seines Processes zu Abtragungder ge^'
renden Kosten anhalte. Er verantwortet sich alsdann Artikel für Artikel und mau hält ihn auf GullF"
der Obrigkeiten für entschuldigt. Die Gesandten Zürichs, die den. Schluß nicht beigewohnt haben befehle"'
die Verantwortungund die von dem Landvogt beigebrachten Kundschaften zu Händen ihrer Obrigkeit"
ihren Abschied zu stellen. Dasselbe verlangen Lucern und Appenzell-Außerrhoden. Absch. 1041. ii.

e. Landschreiber und Weibel.

Art. 7. (1633.) LandschreiberDürler bittet, „.an möchte ihn. wegen seines vorgerückten
den Paul Tanner aus Un als Gehülfen anzunehmen erlauben und nach seinen, Tode denselben als Landsch^
bestätigen und ihm die Nutzung der im Urbar verzeichneten Güter und der andern )„bchörden überlas
Die Gesandten,ohne Instruction, nehmen das Ansuchen in den Abschied. Absch 6^8 v 8 (^
Burgermeister Brün, eröffnet, daß in dem rheinthalischenAbschiedsbuch in einem den 3 Februar
ergangenen Abschiede drei Linien durchgestrichen worden seien, und daß deßhalb der Landschreiber
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gekommen sei, es möchte solches durch ihn oder mit seinem Wissen geschehen sein. Darüber

und^^ gestellt, betheuert der Landschreiber, daß dieß weder von seiner Hand noch mit seinem Wissen
' Willen geschehen sei, da das Abschiedbuch nicht bei ihm, sondern in des Landvogts Behausung aufbe-
6)rt werde. — W^l der Landschreiberein ehrlicher Mann ist, so schenkt man ihm Glauben und läßt

Entschuldigung in den Abschied stellen. Absch. 636. I:. ti. (1645,.) Es wird in den Abschied ge-
'"6" zulassen »volle, daß man an den Kirchweihcn über die 9 Gld. 6 Btzn., welche bisher

la>s"^ g^esen sind, steige; ob man die Weibelkleidungen immer zu höherin Werth wolle steigen
Absch. 1669. w. Iii. (1646.) Eine Supplication des Laichschreibers, enthaltend verschiedene

^e)ren, wird in den Abschied genommen. Absch. 1698. g.

c. Ncchnnngssachcn.

11. Amtsrcchnungen.

lAus dem eidgenössischen Archiv in Aarau, 164«)—1641 aus einer Rechnung von Jnnerrhodcn.)

Den.

7
3
3

1

Einnahmen. ' Ausgaben.
Guld. Bs'. Den. Guld. BZ-

I«I8—liill». 1319 7 6 994 3
Itt2i»—I«i2I. 1388 14 8 930 1
I«22—KtLtt. 1084 10 3 851 10
I«23—1«27. 1524 13 4 752 5
>«2^-1«23. 1076 2 11 713 6
I«i2Z—1«2«. 1576 — 4 1302 13

2030 8 6 1286 14
1287 10'/, 4 1012 1'/,
2468'/, — 9 2252'/,

1«77— 1409 8'/- — 1143 9

Uneben noch Einnahmen an Früchten.

U-b-r »i- VMh-iw.» d-- Sm».hm°n u»d M di- R-«"u.>» d°-^

^ d-. d°- N-U-.-Md.-.....

des Laichschreibers zu Baden, jedem 2 Dicken G - . ^
diesem Rest gebührt jedem Ort Gld. 20. S Btz." jArchw Appenzell I. . ->
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Art. 12. (1626.) Weil unter dem dermaligen Landvogt, Bartholomäus Odermatt, des Raths Z»
Nidwalden, für das erste Jahr mit Bezug auf Kornrechnungen, Wcinsammlung, Kilbi und dergleichen
bevor die Gesandten ins Land gekommen sind, bereits nach altem Brauche gehandelt worden ist, so
man dafür, die Obrigkeiten werden ihm für dieses Jahr Alles passieren lassen und keinen Abbruch thuN
weil er sich sonst fleißig, ehrlich und wohl verhält. Absch. 404. f. i g. (1638.) Man hat in der An»-'
rechnung gefunden, daß etliche Posten in den Einnahmeil nicht specificiert sind. Es wird verabschiedet, t'"
der Landvogt vermöge seines Eides alle Einnahmen specificierenund vollkommen verrechnen, auch ^
Kosten bei den Ausgaben besonders eintragen soll. Ferner haben sich die Gesandten bei der Rechnung
abnähme mit den Landvögtenihres Ortes in den Austritt zu begebeil. Absch. 864. Ii. (161^
Der Laudschreiber beklagt sich, daß die letzten Landvögtc von Zürich und Luccrn die Rechnungen, die
hätten verbleiben sollen, init sich genommen haben. — Zürichs und Lucerns Gesandte werden dafür sorg^'
daß die Rechnungeil wieder zurückgeschickt werden. Absch. 931. o. iz. (1642.) Obwohl in den 3^'
nuugen der Landvögte etliche Mal gefunden wordeil ist, daß bei dem Anschlag des Weins etwas Miß^
nung vorhanden sei, so läßt man es doch dabei verbleiben lind erkennt, daß der Landvögtin für die Mosts»^
ein Saum Wein und einer in die Küche, »vie von Alters her, gegeben und alle Fässer, kleine und gr^'
gesinnet werden sollen. Absch. 985. oo.

s. Allgemeine Verwaltungssachen.

Art. I«. (1626.) Statthalter Hirzel von Zürich, Landammauil Abyberg von Schwyz, LandaMii^'
Pfändler von Glarus und Landammann Suter von Appenzell werden ins Rheinthal abgeordnet, u»> ^
selbst gute Moderationen einzuführen und allerlei schädliche Mißbräuche abzuschaffen. Absch. 393. e.
(1626.) 1. Aus den Rechnungen der Landvögte geht hervor, daß mit den, „Weinvcrehren" wenig Disctt^'
beobachtet und jedem ohne Unterschied verehrt wird. Es wird befohlen, daß man sich in dieser
aller Bescheidenheit befleißen und nicht jedem, der daher kömmt, sondern allein denen, welche aus de» ^
genössischen, »an,entlich aber aus den regierendenund benachbarten Orten dahinkvmmen. fürderhin den ^
präsentieren solle. 2. In Bezug auf den Nebbau läßt man es bei der alten Ordnung und Gewohnheit ^
bleiben. 3. Auf Kosten der Obrigkeiten ist jährlich den zehn Männern, welche in die Reben geführt
um zu erfahren, ob die Trauben zum „Wimmen" (Lesen) reif seien, ein Mahl gegeben worden. Dieß'^
künftig abgestellt: der Landvogt mag darüber, falls es nvthwendig ist, ohne der Obrigkeiten Koste» ^
erkundigen. 4. Der Landvogt soll künftig die obrigkeitlichen Fässer vor den. Herbst sinnen lassen, und was
Martini an der Sinne sich befindet, den Obrigkeiten um den halbe., rheinthalischenWeinlauf, wie von ^
her, verrechnen. 5. Das Mahl, welches denjenigen gegeben worden, welche den Kvrnzehnten jährlich auf ^
Feld geschätzt haben, wird abgestellt; die Schätzer aberhaben gleichwohl die Schätzung jährlich vorzunch^^
weil aber der Landvogt den Obrigkeiten nur einen Gulden für das Stück verrechnet, soll er die

ohne der Obrigkeiten Kosten besolden oder das Mahl aus dem Seinigen bestreiten. Auch soll er sür^'
der Schätzung selbst beiwohnen und sehen, daß den Obrigkeiten nichts verabsäumt werde. 6. Da >»»» ^
nomine,,, daß bei Einsammlung des Weines, welcher den Obrigkeiten sowohl von eigenen als Zehnten-^
gehört, viel Untreue begangen »verde, so wird den. Landvogt und dem Landschreiberauferlegt, >»" ^
Fleiß darauf zu scheu, wie sie die Ordnung, welche der Fürstabt zu St. Gallen als Zehntherr im
Rheinthal bei Einsammlung desselben gebraucht, zur Hand bringen können, mit dem Befehl, daß sie "
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Allein derselben gemäß verhalten, alle Untreue, besonders die Fressereien und Wähler abschaffen und jedem

^ch seiner Arbeit den Taglohn, wie es der Fürst von St. Gallen in Uebung hat, an Geld geben sollen. 7.
. 6"^ verordnet, daß alle strafbaren Sachen nicht allein dem Landvogt, sondern auch dem Land-
,^'wer sollen angegeben werden, und daß jeder dieselben in ein dazu bestimmtes Buch eintrage. Auch soll
. iu beider Anwesenheit taxiert und gar nichts davon als Verehrung abgezogen, sondern Alles

Wcierlich oon Posten zu Posten, was an dem einen oder andern Ort eingenommen und dagegen wiederum
Webe,, worden ist, auch wo ein ein jeder gefehlt hat, und wie hoch er gestraft worden ist, in die Rechnung

^ ^ werden. Hierin sollen sie sich so verhalten, daß sie ihre Rechnung bei ihren Eiden „erhalten mögen",
w l. habeii Laudvögte vor ihrer Abreise auf der Obrigkeiten Kosten ein „Letzi-Mahl" angestellt,

el wenigstens 50 fl. ausgegangen sind. Weil dies; überflüssig ist und auch in keinen andern Vogtcien
lan ^ Obrigkeiten Kosten gestattet ist, wird man dergleichen künftighin in der Rechnung nicht passieren
allei" ^ ^^gwichen wird auch das „Göttibrvd" aberkannt, weil die Amtleute berichten, daß dasselbe nicht
>vie """iKhig sei, sondern auch große Unordnung verursache und ein Kind leicht möchte erdrückt werden,
,.. ^ letztes Jahr beinahe geschehen sei. 10. Statt des „Kilbi-Mahles",das die Obrigkeiten jährlich ein
iede» gekostet hat, soll fortan der Landvogt den Priestern, Prädicantcu,Schulmeistern und Meßmern
keit>" Gatzen geben, und damit soll das Mahl abgestellt sein. 11. Damit die Zimmer, welche den Obrig-

gehören, nicht in Abgang kommen, sollen die Laudvögte und die Laudschreiberder Obrigkeiten Haus
"weck und Anderes, das ihnen zuständig ist, in guten Ehren erhalten. Sind namhafte Bauten zu

zu
"'«che,.
Höst» ^ ^ ^ 5" Baden bei den Gesandten Befehl holen. 12. Die Unterthanen von gemeinen
Hab/' ^ Rheinthals beklagen sich schriftlich, daß. wenn einer strafwürdig sei und sich höher vergriffen
hätt' Satzungen und Ordnungen ausweisen, die Landvögte zu Zeiten ein Hobes Satzgeld gefordert
bitten' ^iffeicheu für Thurmlösung, Ehr und Gewehr gar hoch iu ihren Forderungen gegangen seien; sie
gcsch'-^^" um Milderung. Es wird erkannt, daß fürderhiu alles Satzgeld in den Strafgerichten ab-
der a ^ der Landvogt für die Thurmlösung, Ehr und Gewehr nicht mehr als 10 Gulden und
ex bo„" ^h^ber 9 Gulden erhalten solle; damit aber der Landoogt eine gebührende Ergetzlichkcit habe, soll
ichrcib^, Bußen, welche de» Obrigkeiten fallen, zehn Procente zu seinen Händen beziehen und dem Land-

bw; jeden; Bußengericht 1 Gulden, wie voi; Altem her, geben. Wenn aber ein Laudvogt und ein
b^rbl ^ ^ ^ uuf Späne und Stöße in der Parteien Kosten beschieden werden, soll es bei dem alten Brauch
djx aps ^Anlaß der Hochgerichte den Obrigkeiten jedesmal große, überflüssige Unkosten durch
'Uehx Mähler verursacht worden sind, so wird verordnet, daß an dein Hochgericht zu Obcrried nicht
"bcrk Personen sitzen und daß jeden;, wie auch dem Priester, für das Mahl (das hienüt fürderhiu

halber g. Gulden und den Zeugen, welche dazu beschiedcn werden, jedem für Lohn und

bricht ^ ^^en gegebei; werden sollen. 14. In Beziehung auf das Altstätter Malefiz-
daz welchen; bisher in die dreißig Personen gesessen waren, wird verordnet, daß fürderhiu allein«tadta

."«wigericht ui;d der Rath (ihren; selbstcigcuen Anerbieten nach) sitzen solle;;, welche sich auf achtzehn
ri^"^" belaufen. Weil die Mahlzeiten ebenfalls abgestellt sind, soll jedem dafür, gle;chw;e den Malesiz-
rick^" Rheineck, die sich auf 27 Personen belaufe;;, auch ein halber Gulden gegeben werden, dein Räch-
die ^ Wwe Besoldung, wie von Alters her, mit der Erläuterung, daß diejenigen Händel und Sachen,
^lsiciäx^R' und Leben berühre», als an Pranger stellen, mit Ruthen aushauen oder verbandisiercn und

"w nicht vor Malefizgericht gebracht, sondern vor den; ordentlichen Gericht abgemacht werden sollen.
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— Dieß alles wird auf Gutheißen der Obrigkeiten hin verordnet, welche dasselbe nach ihrem Beliebe»

mehren, mindern oder ändern mögen. Absch. 404. d. 18. (162/.) Obiger wegen Einfuhr»»!?

einer guten Reformation und Abstellung aller unnöthigen Kosten gemachte Abschied wird bestätigt »»?

den vier Gesandten ihre Arbeit bestens verdankt. Die Landvögte und Amtleute sollen der gemacht«»'

Moderation bei ihren Eiden ordentlich nachkommen, da man bei künftigen Rechnungen darauf Acht»»s

geben und nichts, so dawider läuft, passieren lassen werde. Dein Landvogt wird für ihn und seine Nach

folger ein gleichförmiger Abschied überschickt. Lucern, Uri, Unterwalden und Zug erhalten auf ihr Begeht»

die Ordnuug in den Abschied. Absch. 435. b. 11». (1637.) Der Landvogt im Rheinthal, Hauptma»»

Johannes Cloos, des Raths der Stadt Lucern, begehrt über folgende Punkte Rath: 1) Die Landrichter i»>

Rheinthal seien der Ansicht, daß wenn sie einen Maleficanten einhellig zum Tode verurtheilt haben, ^

Landvogt nicht befugt sei, einem solchen das Leben zu schenken, während doch in andern Vogteien der La»d'

Vogt Gewalt hat, das Urtheil zu mindern. 2) Der Hof Rüti wünscht, daß man ihm den Zoll um etw»"

vermehre. 3) Die rheinthalischen Gemeinden nehmen ohne Vorwissen des Landvogts fremde Beisassen »"

und den Obrigkeiten wird kein Einzug gegeben. — Diese Punkte, sowie folgende Begehren werden in

Abschied genommen: 4) Etliche Nheinthalcr wollen dem Junker Erasmus Zollikofcr ein Gütchen im Rh^

thal vermöge des ewigen Verspruchs ziehen, während er es doch von den Seinigen ererbt und bisher

Jahre ruhig besessen hat. sS. Art. 66Z 5) Andreas von Rheineck, wegen eingegangener Bürgschaften »'

anderer Unfälle in große Schulden gerathen, begehrt, daß man ihm seine Güter aus dem ewigen VersP»'^

lcdige, damit er selbige desto besser verkaufen und seine Ereditoren um so eher befriedigen könne, oder ^

man, wenn dieß nicht erhältlich sein sollte, der Schulden halber einen Stillstand gestatte. Absch. 823. '

(1640.) Landvogt Martin von Rickenbach, genannt Belmont, bringt vor, 1) daß die Bauern ^

Fürhaupt, d. h. das Gras am Rande der Accker, in großer Weite zu Heu wachsen lassen und den Ol'^

leiten davon nichts geben wollen; 2) daß ein Hof von dem jetzigen Lehcnmann nicht in Ehren geha^'"'

3) daß von einem Briefe mehr Zins, als die Satzung bestimme, genommen werde, der nach Inhalt ^

Ordnung den Obrigkeiten verfallen wäre; 4) daß ein Wald, welcher von einem Landvogt zu Lehen gcg^'

und von später» Landvögten bestätigt worden sei, in dein Urbar sich nicht verzeichnet finde. — Alt-L»»^'

vogt Jakob Lusser bringt ferner vor, daß die zum Schloß Rheiueck gehörenden Güter 70,000 fl.

aber wenig eintragen. — Es wird beschlossen, in Beziehung auf den Brief, wovon verbotener Ueberz^

genommen worden sei, möge der Landvogt nach Discretion handeln. Das Verkaufen der Schloßt

nimmt man in den Abschied und findet zugleich für gut, daß von Zürich und Schwyz je ein Gcsa»^

sammt dem Landschreiber von Baden in's Rheinthal reiten und dieser Güter halber, auch wo etwa

zu finden sein möchten, Rachfrage halten sollen. Sie sollen sich auch über alle obigen Posten, und

ihnen ferner auffallen möchte, informieren, das rheinthalische Mandat einer Durchsicht unterwerfen ""

nöthigenfalls moderieren und dann über alles den Obrigkeiten Bericht erstatten. Sie werden sich auch ^

wegen des Ehr- und Gewehrabnchmens gemachte Limitation zeigen lassen und berichten, wie es damit eig«»^
lich beschaffen sei. Falls Appenzell-Außerrhoden den Handel wegen der Klage derer von Rheineck und Ä" '

betreffend ihr „Holz Stalden", nicht beigelegt haben, so mögen sie sich auf der Parteien Begehren g»^

ins Mittel schlagen. Absch. 931. m. 21. (l640.) Landammann Schorn» berichtet über seine ih>» ^

gleich mit Zürich aufgetragene Gesandtschaft in das Rheinthal. Mit Bedauern wird vernommen, daß .

nicht blos zum Verkauf der Güter geneigt sei, sondern ihm auch sehr zugesetzt habe, in dem alten rh«'"'
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Malischen Mandat für das Wort „neugläubig" „evangelisch" setzen zu lassen und auch andere Acnderungen

Zunehmen; er habe in das Begehren nicht eingewilligt. Sein Benehmen wird von den Gesandten der

^'uf katholischen Orte gebilligt und zu besonderin Dank aufgenommen. Absch. 937. e. 22. (1641.)

^ u aminann Schorno referiert den katholischen Gesandten über die mit Zürich gehaltene Conferenz, hebt

uaincntlich hervor, daß Zürich der Meinung sei, daß die den regierenden Orten eigenthümlich gebörcndcn

s. verkauft, das Wort „Neugläubige" im Mandat abgeändert werden sollte. Man beschließt, auf näch-

^ ^agsatzung zu Baden Alles anzuhören und sich darüber zu erklären, hofft aber, daß Alles beim Alten

Ne> Absch. 941. i. 25j. (1642.) In Beziehung auf das von dem Landschreiber eingelegte

und ^un den Gesandten der fünf katholischen Orte beschlossen, daß die Beamten nachschlagen

nian^ ^mMgei, sollen, welches die alten Bräuche daselbst seien. Der angesetzten Feiertage halber soll
Neuerung einschleichen lassen und auf die Ungehorsamen Acht haben. In Bezug auf die Lchen-

und deren Verkauf möchte es den Obrigkeiten gefallen, daß man für das Vergangene nachschlage,

diese ^ ben Kauf und Verkauf solcher Güter nicht mehr gestatte. Dem Landvogt wird insinuiert,
schab ^"bere Punkte bei der nächsten Tagleistung zu Baden anzubringen und sein Begehren der Wein-

ku>em^ 5" erneuern. Absch. 993. Ic. 2A. (1643.) Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß vor

alle ^ Memorial, enthaltend etliche Punkte, welche der Abänderung bedürfen, eingegeben und in

de,, ^ gelegt worden sei. Auch dieses Jahr vernimmt man von verschiedenen Verordnungen, welche

Taa' "^"^n zum Nachtheil gereichen. — Appenzell wird deßhalb schriftlich ersucht, seine beiden auf diese

vor«. abgeordneten Gesandten zur Information ins Rheinthal zu senden, damit alsdann das Nöthige

werden kann. Absch. 1607. n. 23. (1646.) 1. Die Landvögte sollen künftig bei ihren Eiden für die

berrerl ^ oder Ehrschätzc nur deu halben Theil für sich nehmen, den andern aber den Obrigkeiten

Der Zehnten soll auf die Gant geschlagen werden. 2. Wegen des Bauhofes, der den Obrigkeiten

nijj^ weil die Landvögte den Lehenleuten viel von der Nutzung entziehen und für sich nehmen,

^rathschlagung am Platze sein. 3. Die Fässer in dem obrigkeitlichen Keller sollen ordentlich

dez ^ ^'den im Beisein des Landschreibers, des neuen und eines alten Stadtammanns zu Rheineck und

hvrx,,. ^ Thal. 4. Von dem Wein sollen den Obrigkeiten ein, dem Landvogt zwei Dritttheil ge-

Tex ^ ^ Landvogt alle Kosten tragen, die mit dem Wein und aus dem Bauhof ergehen. 5.

li»d ' . Fußach soll auf die Gant geschlagen werden, wann er wieder ledig wird. 6. Zu Altstätten

^ B> abcrn Rheinthal sollcil die Kosten an den Bußengerichtstagen möglichst beschnitten, mit

Vv>, ^treulich und fleißig gehandelt, auch die Gerichte im Herbst, Mai und sonst zu Vermeidung

Zwei cz abglichst zusammengezogen werden. 7. Die in den Abschieden enthaltenen Ordnungen sollen alle

werden, damit nicht allein die Landvögte, sondern auch die Unterthauen wissen, was

^ ^^ag auf die 1636 gemachte Moderation wegen der Thurmlösung, des Ehr und Gewchr-

^che» Erläuterung, daß die Landvögte nicht, wie geschehen ist, je nach Beschaffenheit der

Climen, sondern daß in solchem Fall die obrigkeitliche Buße vermehrt werden solle. 9. Der

Zvärx ^ ^ ^ Baden zur Rechnungsablegung nicht mehr als 36 Gld. verrechnen, es

^hrcn""' ^ ^ daselbst über die erforderliche Zeit aufgehalten würde. 16. Was der Landvogt für „Wein-

de» könnte füglich wegbleiben. 11. Wenn der Landvogt den Trottmeistern im vbern Rhein-

^^Net h kvll der Abt zu St. Gallen die Kosten bestreiten und den Obrigkeiten dafür nichts ver-

^ e». 12. Au den Landgerichten soll der Landvogt für sich, den Landschreiber und die Diener nur
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die gebührende Zehrung verrechnen, den übrigen Personen aber, die denselben beizuwohnen haben, »ich'

mehr als eine halbe Krone geben. 13. Wenn die Landvögte zu Gast geladen werden, soll die „Letzi", ^
sie geben, nicht den Obrigkeiten verrechnet werden. Absch. 1098. 2<i. (1647.) In Betreff der letzt^

Jahr gemachtenModeration stimmt man dafür, daß Landvogt und Obrigkeiten je den halben Wein »»d

die halben Kosten haben und daß die Moderation bei dein Landvogt des Vorortes Zürich beginnen so^'
Des Hausrathes halber soll es bei dem alten Herkommenbleiben mit dein Zusätze, daß die Landvögte
demselben bescheiden und ohne Gefahr haushalten sollen. Weil bei den Malefizgerichten und über der

Eraminativn der Maleficanten große Kosten ergehen, so wird auf Ratification der Obrigkeiten verordne'-
daß jeder Richter von Obrigkeits wegen einen guten Gulden als Taglohn erhalten solle, woraus er alsda""
nach Belieben essen und trinken mag. Bei der Examination sollen allein der Landvogt, der Landschreide'

und noch ein Amtmann aus dem Hos, wo das Examen vor sich geht, gegenwärtig sein und, wenn >nch'
Personeil dabei sein sollten, denselben von Obrigkeits wegen keine Belohnung gegeben »Verden. Absch. 1133 "

M. Manches ist auch aus dem folgenden Abschnitte zu ergänzen.

k. Ansuchen und Collectivbeschwerdcn. betrefscnd einzelne Verwaltnngszweige.

Art. 27. (1620.) 1. Der Landvogt berichtet, daß etliche vornehme Amtleute von der neuen ReU"'
bei diesen Läufen heimlich nach Appenzell-Außcrrhodenzu Rath geritten, daß etliche Nntcrthanen von
Gallen Wartgeld genommen mit dein Versprechen, auf erste Mahnung zuziehen zu wollen. - Den, La"^

vogt wird aufgetragen, jenen eine gute Strafe aufzulegen. 2. Alan hat auch vernommen, daß der Al'k^'
des Zehntens, den die Obrigkeiten dem Seckelmeister Studcr bewilligt, für diese nachtheilig sei Es
deßhalb den Obrigkeiten anheimgestellt,ob sie den Abkauf also bleiben lassen wollen oder nicht. Absch.1^
28. (1633.) Der Landvogt des Rheinthalsbittet um folgende Vergünstigungen' 1) Dem Hof Ob0^
zu seinen drei Roß- und Viehmärktcn noch drei zu bewilligen, 2) von jedem durchgeführtenStück Gut ci"-'
guten Kreuzer oder drei Pfenninge zu erlauben. 3) dem Hermann Keller von Thal zu gestatten,
neuen weißen Mühlihaufen zu machen. - Diese Ansuchen werden -eck reksronckum in den Abschied genoM'"'"

Absch. 636. 1. 2». (1640.) Ausschüsse des untern und des obcrn Rheinthals bringen folgende Pu"'"
vor: 1) sie hätten vernommen, man wolle eine Besatzung in das Rheinthal legen womit man sie g"^
verschonen möchte; 2) man möchte sie bei dein ewigen Verspruch, ihren Briefen und alten Gewoh"^
verbleiben lassen; 3) die Oberrheinthaler insbesondere klagen, daß etliche Landvögte dem Herkommen zu>^
ohne vorherige Verwarnung der Amtleute die fehlbaren Personeil bei 10 oder 20 Pfund Buße nach Rhc^
geboten oder mit Gefangenschaftbedroht haben, während gemäß der Öffnungen der Fehler da, nw " l"

gangen »vorden, zu strafen sei; 4) wenn die Amtleute oder Andere etwa jemand Beistand lc^
wollen, seien sie von etlichen Lanvvögten wider Sprüche und Verträge nach Baden citiert oder mit ^
Buße bedroht worden; 5) wegen Ehr und Gewehrabnehmens und für die Gefangenschaften verbleibe
nicht bei der in den Abschieden von 1626 und 1630 verordneten Taxe, sondern es seien etliche um gen"'
Ursachen willen viel höher „gedrängt" worden; 6) wenn etwa einer Kinder, die nicht seiner Religion
von Verwandtschaft wegen oder sonst gutwillig aufgenommen, desgleichen, wenn ein Meister Dienst^
gehabt habe, die nicht seiner Religion gewesen und ihnen der Religion wegen kein Zwang angethan
sei, so hätten doch etliche Landvögte solches als Landfriedensbruchbestrast oder strafen wollen; 7)
die mit des LandvogtsAmtmann in Zerwürfniß gekommen seien und sich geivehrt hätten, seien,



Rheinthal. 1619

^'cr den Anlaß dazu gegeben habe, unter dem Vorwand, daß man den Amtmann gleich dem Landvogt
^ respektieren schuldig sei, in die Gefangenschaft geworfen worden; 8) „die nicht beharrlichen Zureden"

e» jederzeit laut der Öffnungen von beiden Obrigkeitenabgestraft und nie für malefizisch geachtet worden;
Gliche Landvögte hätten ohne Vorwissen der Amtleute dem Herkommen zuwider über einige Personen
' lche Kundschaften von „verlümdeten" Leuten oder Minderjährigen, ja sogar von zehnjährigen Kindern

^ ö" Zeiten hätten die Landvögte aus Sachen, fiir welche sonst gewisse Bußen bestimmt
Landfriedcnsbrüchemachen wollen, wie z. B. an verbotenen Tagen Fleisch essen und dergleichen;

hätt Geineinden zugehörige Sachen, z. B. wenn Einer ohne Bewilligung der Gemeinde Holz haut,
dem" ^ S^ten die Landvögte den Öffnungen zuwider an sich ziehen und abstrafen wollen; 12) ängstliche
^ ^ hätten sich aus Furcht vor den Kosten, indem man ihnen mit Baden oder dem Gcfängniß gedroht,
ick' ^ Waffen, daß etliche Landvögte große Summen von ihnen erpressen konnten; 13) laut der Ab¬
hält ^ ^ Landvogt bei Appellationen von einer Partei nicht mehr als 2 Gld. nehmen. Dem zuwider
>nit ^ Landvögtc von einer Partei 18 Gld. genommen, auch solche, die nach Baden appelliert hätten,
vor »..^"llenschaft bedroht; 14) in Betreff des Zolles zu Fnßach weisen sie einen Brief vor (dat. Freitag

^w'Wtioiiis 1488), unter Andern: des Inhalts, daß sie zu Rheineck und Fnßach zollfrei seien; 15)
AuK^hkuwck und Thal begehren, daß man ihnen für die Beendigung ihres Streites mit Appenzcll-
der wegen des Staldens behülflich sein möchte. Es wird ihnen folgendermaßen geantwortet: 1) ,
bei halber habe man für dießmal keinen Befehl; 2) bei den Öffnungen, Briefen, besonders aber
der k Versprach »verde man sie so viel als billig schirmen; 3) in Beziehung auf die Citation
binden Personell dem obern Rheinthal nach Rheineck könne man dem Landvogt die Hände nicht

^ öer Erwartung, daß die Landvögte sich der Bescheidenheitund sie des gebührenden Gehorsams
>n>ißtc " werden; 4) daß man in Gebühr einander Beistand leiste, dagegen wolle man nicht sein, nur
lution" ^ ^Kiständer sich als solche geziemend Verhalten; 5) in Betreff der Thurmlösung,sowie der Nesti-

Gewehr soll es bis auf fernere Erklärung der Obrigkeiteil bei den Abschiedeil von
^ die ^ ^ (Badcil d. 26. Juli) verbleiben; 6) was die Erziehung der Kinder

betrifft, welche einer andern Religion als der Hallsvater sind, läßt man es bei dem
den e" ^bleiben; jedoch kann ein Meister den Knecht Urlauben, auch der Knecht oder Dienstbvte
^spectiert ^ eine oder andere Theil beschwert findet; 7) die Amtleute sollen gebührend
eine,n m i^och soll sich der Amtmann auch verhalten wie ihm gebührt; „denn, falls er sich wie

gebührt, hielte, daß mau deßwegen Alles von ihm gedulden sollte", wie auch der Abschied

^bleib^, ^ läutert > ^) der „nicht beharrlichen Schcltungen" halber läßt man es bei den Öffnungen
Neh,^ Wdoch soll nichts den Obrigkeiten zu Nachtheil verthädiget werden; 9) wegen des Kundschaftein-
^se ' ^ßt inan es bei dem zu Baden am 26. Juli 1638 erthcilten Brief verbleiben; 19) das Uebcrsehen der
^eliai Fleischesseil von solchen, denen es an gewissen Tagen verboten ist, auch andere solche
^ge>i s sollen zwar nicht als Landfriedensbrüchc, doch jederzeit von den Landvögten von Obrigketts-
^schrit Öffnungen und Mandaten begriffenen Bußen wider Gebühr nicht
hörig ^ werden; 11) daß von den Landvögteu etwa bestraft worden ist, was den Gemeinden zuge-
"'ää mit ^ größere Strafen angelegt haben sollen, als der Sache gemäß gewesen ist, vernimmt
^äem p. '^sollen und erwartet, daß die Landvögtc sich künftig aller Bescheidenheit befleißen werden. Falls

wwch etwas begegnen sollte, worüber er sich zu beschweren hätte, so kann er an die Obrigkeiteil
203
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recurriere», welche ihm alsdann zu seinein Rechte verhelfen werden; 12) des Appellationsgeldes halber l»?
man es bei den darüber gemachten Ordnungen verbleiben; wenn aber Einer an die hohen Obrigkeit
appelliert, soll ihn der Landvogt ohne Weiteres die Appellation vollziehen lassen; 16) des Zolles halber!"
Fußach können die von Rheineck und Thal bei dein Brief verbleiben, wie sich der Zoller, der eben zugeg""
gewesen, anerboten hat; auch wird der Landvogt bei erster Gelegenheit dahin reiten und sehen, wcl^
Bewandtniß es damit, sowie auch mit den Gütern hat; 15) die Streitigkeitwegen des Staldens hätte'»""
gern beigelegt, ist aber ohne Instruction; auch will Außerrhoden in der Sache nichts weiter verhandeln lasse"'
Absch. 936. k. (1642.) Ein Memorial von Landschreiber Tanner, betreffend den Verkälts und die ^
änderung etlicher vbrigkeitlicherLehen, dieWeinschajzung,die Hülfeleistung am Rhein, dieGesangenschaftsüblMg^
Niedern Gerichtsherrn zu Oberried, die neue Torgel, den Eid des Landvogts und des Landschreibers, etliche >na»^
hafte Rechnungen, Schild und Fenster in das neue Rathhaus zu Oberried und in das neue Haus des Annna»^
Dietschi daselbst wird ack rskersuckum in den Abschied genommen. Absch. 985. nn. <1643.) 1) ^
geordnete von Altstätten, ab dem Eidberg und hinter dein Forst bringeil vor, man möchte sie bei
Freiheiten schirmen, besonders bei dein 1630 zu Baden errichteten Brief, dahin lautend, daß sie für Ehr,
und Thnrmlösnng nicht höher als lim 10 fl. gestraft werden sollen. 2) Die Einnahme von Kundschaft s"
in civilischen Sachen nach Form Rechtens geschehen, bei obrigkeitlichen (Criminal) Sachen solle selbige»
von wohlbeleumdetenPersonen eingenommen werden. Die heimlichen Kundschaften sollen abgeschafft"
jeweilen ein ehrlicher Amtmann aus dein Ort des Betreffenden zugezogen werdeil. (S. auch Art. »
Laildvogt Müller weist eineil Abschied von 1608 vor, dahin lautend, daß ein Landvogt Macht habe,
liche und öffentliche Kundschaft einzunehmen in Sachen, die ihm zuständig seien, ohne Hinderung
Niedern Gerichtsherrn. 3) Stadtanunann und Rath zu Altstätten klagen, daß, wenn bei Abstrafung von
soneil die Amtleute auch dazu reden wollen, sie von den Landvögtennicht gehört werden. Wege» ^
Malefizgerichtskvsten, Zehrung und anderer Belohnungen sollte eine Moderation eintreten; ferner wollend'"'
Kriescren und Oberried sie nöthigen, ihnen an dem Rheinwuhr zu helfen, was sie nicht schuldig
weil es deren von Krieseren Güter allein betreffe, es wäre denn, daß sie es aus gutem Willen thun w'i"^
(Wegen dieses Punktes wird darauf nach Anhörung beider Parteien ein Vergleich gemacht.) Sie bi>^'
die Appcllativnskvstenmöchten vermindert und die Landvögte in Bezug auf die Bußen zur Bescheides
angehalten werden, indem laut der Öffnungen Keiner höher als um 100 fl. gestraft werden dürfe. 4) An»»"
Eichmüller sagt aus, Landvogt Belmvnt habe ihn um 610 fl. gestraft, ihm bei seüiem Eid auferlegt,
Strafe innerhalb acht Tagen zu entrichten, und verboteil, jemanden etwas davon zu offenbaren. 5)

Hagger, Hans Laderer, Vincenz Ritter, Ammann Jakob Dietrich bringen ähnliche Beschwerdengegen ^
vogt Belmont vor. Von den betreffendeil Bußen ist in der Rechnung gar nichts oder viel zu wenig
halten. 6) Stadtaininann und Rath zn Altstätteil klagen, daß Landvogt Belmont Personen um geringer
willen nach Nheineck citiert habe, sogar auf hohe Feiertage. 7) Alt-Stadtschreiber Gilg Enk, Daniel Flw ^
Andreas Hasler und Hans Sturm klagen über Belmont wegen Bußen, von denen auch nichts eingeß^^,
ist. 8) Die zu Oberried und Krieseren bringeil vor, daß Landvogt Belmont die Unterthanenwider ^
Freiheiten um geringer Sachen willen für malefizisch angesprochenhabe. Sie beschweren sich svdan» ^
der heimlichen Kundschaften und wünschen, daß die Freiheiten und Öffnungen der Unterthanen vo» ^
Landschreiberin ein Urbar zusammengefaßt werden, damit die Landvögte bei ihrem Antritt sich
sehen können. 9) Der Hof Krieseren wünscht, daß die Klagen bei den niederen Gcrichtsherren und des L"
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^ts Amtleuten geschehen, daß fiir Thurmlösung gemäß dein Abschied hon 1626 nicht mehr als 16 fl.

^ericl"^ ^ Oberried nnd Kriesercn lassen sich vernehmen, daß sie an den Orlen, wo die Niedern
' ,'te dem Fürstabt von St. Gallen zuständig seien, von den Amtleuten als Leibeigene ausgeschricenund

betitelt U'ürden. Seit 66 Jahren habe der Rhein mehr als drei Schcibenschützc breit eidgc-
de» q " ^odeil weggenommen.Ans österreichischer Seite halte man die Bauern unter Strafe dazu an,
^ )cni von den Grenzen abzuwehren. Betreffend die von Landvogt Belmvnt verhängten Strafen bringen

^^"d und Kriesercn ebenfalls verschiedene Beschwerden vor. Absch. 1669. a. 32. (1643.)
bei s" Rebstein bringen ähnliche Wünsche lind Beschwerden vor, betreffend ihre Freiheiten, die
scbak/^" Kundschaften, die Kosten für Thurmlösung, die großen Geldbußen, die Bedrohung mit Gefangen-

^ Malefiz durch den Landvogt Belmont. Bon den Bußen, die derselbe verhängt hat, ist wieder
Hasl"^ Rechnung gestellt. Idill. b. (1643.) Die zil Balgach lind
dst ^ ^ Margarethen,Bernaug und Widuau eröffnen dieselben Wünsche und Beschwerden,
Diel»>d Rebstein, insbesondere die den Landvogt Belmont betreffen. Ibiä. o. (1643.)
die ^ ^hvineck und Thal eröffnen Wünsche in Bezug auf ihre alten Freiheiten, die heimliche» Kundschaften,
j„ ^"""^lungskosten. Was nicht malesizisch, solle nach altem Brauch vor dem Bußengericht und nicht
qed/s ^"^ögte bestraft, auch nicht von diesen, um Bußen zu erhalten, mit Gefangeilschaftu. s. w.
^lif d^-'^m. Das für die Kugelwiese erlegte Geld möchte ihnen zurückerstattet werden, da sie zu dem
Hand- die Acußerung der Gesandten von Zürich und Schwhz, daß noch andere Käufer vor-
Kg,. > ^ gezwungen worden seien. — Es wird ferner eine Reihe von Klagen gegen die
nichts ^ ^ ^'sser und Belmont angebracht betreffend Bußen, von denen in der Rechnung entweder gar
^"Ng kleiner Theil zu finden ist. Es wird auch geklagt über parteiische eigennützige Verleb
°lfe,ch^" ^hen durch die Laudvögte, daß dieselben den Gebüßten beim Eid geboteil, ihre Strafe nicht zu
nur mehrmals Gesandte ins Rheinthal geschickt worden seien, seien die Laudvögte hernach
^iir die verfahren. Es sei dcßhalb nothwendig, daß eine gründliche Moderation gemacht werde. —
^vh»e ^ Rheinthal sind im Ganzen ausgegeben worden 481 Gld. 6 Kr., die Rcitrosse und andere

'"cht eingerechnet, und sind ungefähr vierzig Tage dazu gebraucht worden.) Ibick. ck.

^ Schloßgüter u»d obrigkeitlichesH.ius zu Rheineck.

^"nze , ' ^ (k645.) 1. Weil lallt Berichts des Landschreibers in dem obrigkeitlichen Hause zu Rhcincck
geny„ ^'^chtechte „Uebergewehre" sind, so wird in den Abschied genommen, ob nicht etliche Stücke in
dgh Hnus gemacht uild alsdailil iil Ehreil gehalten werden sollten. 2. Es wäre vielleicht rathsam,
dgß ^ ^wbilicn alls der Obrigkeiten Haus nicht ohne Vorwissen des Landschrcibers hinweg gelehnt, und

Hnusrath von einem Landvvgt dem andern inventiert übergeben würde. Absch. 1669. t. ?j<l.
^'chtk Schloß gehörigen Güter zll verkaufen, hält man bedenklich,weil dadurch alle Güter

Zufallen und die Mannschaft der Katholischen sich verlieren möchte. Absch. 1151. II.
"he auch Art. 17. n. und 26.)

S. Märchen.

Herr (^46.) Junker Marx von Ulm, Hosmeister des Abtes zu St. Gallen, bringt vor, sein
Brief h Menzel! lvegen etlicher Landmarchen im Rhcinthal streitig »lud habe zll seinen Gunsten einen

v>> 1492; ex bitte, daß man ihm den Nichter zeige. Appenzells Gesandte wollen es bei ihren Brie-
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fen voil 1465 lind 1532 verbleiben lassen und haben auch nicht Befehl, sich gütlich oder recbtlich eW
lassen; die Sache betreffe die Hoheit und gehe die regierenden Orte nichts an. — Man ersticht beide
teien, sich mit Zuthun des Landvogtes gutlich zu vergleichen.Falls dieß nicht möglich seilt sollte, wer^'
die Obrigkeiten sich darüber ferner zu entscheiden wissen. Absch. 931. p. 5t«. (1640.) Der Landes
hat die ihm zu Badeil auferlegte Jnterposition, betreffend die zwischen Appenzell und dem Fürstabt sch^
beilden Marchstreitigkeitzu Bernang nicht gern allein übernommen. Man nimmt deßhalb mit ihm ci»^
Augenschein ein, hört beider Theile Prätensionen an und bemüht sich, die Sache gütlich beizulegen,
ohne Erfolg. Obgleich beide Theile um einen rechtlichen Ausspruch bitten, stellt man, zu weiterm
gehen nicht instruiert, die Sache den im jüngsten Abschied von Baden angedeuteten Orten anheiin,
nicht inzwischen durch den Landvogt anderweitige Mittel zu einem gütlichen Vergleiche gefunden wervc»
Absch. 936. i. 5js». (1642.) Ob man zu dem Untergang der Märchen zwischen dem Gotteshaus ^
Gallen und Appenzell auch Abgeordnete schicken oder die regierenden Orte durch den Landvogt und den
schreibe? vertreten lassen soll, wird von den katholische» Gesandten den Herreil und Obern anheiingest^
Absch. 970. II. All. (1642.) Weil es scheinen will, daß die Streitigkeit zwischen dein Abt von St.
und beideil Appenzell wegen der Märchen oberhalb Bernang die regierendeil Orte selbst berühren »volle, ^
möchten die beiden Parteien sich erklären, ob sie die regierenden Orte für Richter und „Sprücher", ^
früher, anerkennen oder aber für selbst interessiert halten wollen. Absch. 973. Ic. AI. (1643) Appe'^
Außerrhodeu hat Zürich in einem Schreiben angezeigt, daß sein Marchenstreit mit dem Fürstabt vo» "

Galleu gütlich beigelegt worden sei. Das Schreiben wird in den Abschied genommen. Wenn dasselbe ^
Obrigkeiten gefällt, so mag Zürich den Parteien schreiben, daß man die gütliche Beilegung des Slck'
geril vernommen habe, jedoch solle dieselbe für die obrigkeitliche Jurisdiction der regierenden Orte ^
Präjudiz sein. Absch. 1013. ä.

3. Lehensachen, Zehnten und Gefälle.

Art. A2. (1620.) Die Landlcute ob der Letzi in Appcnzell-Außerrhoden, welche Güter und ^an der Dorfhalden oberhalb Thal haben, sollen, wenn eine Veränderung derselben durch Kauf vder
chaft stattfindet, jeweilen sie aufgeben und von dein Landvogtc empfangen, wie es von Altem her Bra»^
und das Lehenbuch ausweist. Absch. 117. 1. A5j. (1624.) Dem Landvogt wird von den Gesandte"^
fünf katholischeil Orte Gewalt gegeben, den Tausch, den Junker Büffler um ein Stück Land zu th»" '
gehrt, zu bestätigen, falls er denselben nützlich findet. Absch. 309. i. AA. (1626.) Man bat die ^
seitlichen Lehen- und Zinsbriefe mit dem Urbar verglichen und übereinstimmendbefunden, so daß das
liche Einkommen im bisherigen Stand verbleibt. Weil aber das Urbar alt und mangelhaft erfunden
erhalteil der Landvogt und der Landschreiber den Auftrag, dasselbe zu erneuern und in bessere
bringen und es auf nächster Jahrrechnung zu Baden zur Cvnfirmativn vorzulegen. Absch. 404. a. As.
Die von Nheineck und Thal bitten, daß man ihnen zwei Stück Reben, das Fuchsloch lind Wartbüel
die vor Jahren zu Baden aus gewisse Jahre von dem Zehilten befreit wordeil seien, für immer frei lasse- ^
die Jahre noch nicht verflossen sind und die Erkanntniß von Baden sagt, daß sie nach Ablauf der besti""" ^
Jahre, so ihnen etwa Ferneres angelegen, wieder zu Baden erscheinen sollen, so kann mau nicht einwi^
sondern läßt es bei obiger Erkanntniß verbleiben unter Vorbehalt der Ratification. Ibick. o. All. ,
Die regierenden Orte haben im Nheinthal viel eigene Güter an Rebwachs, Aeckern und Wiesen, ^
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sie durch Absterben lcdig geworden, um einen gebührenden Ehrschatz wiederum Andern verliehen
^rdcn. Der Landschreibcr des Rheinthals, Johann Kaspar Dürler, bittet nun in einem Schreiben, daß
^n dieser Ehrschätze halber dein Landschreiber 2 von 100 Gld. verordne „sowohl, als von den Bußen,

«nein Landvogt 10 Gld. gehört, ihm die zwen Guldi gegeben und gefolget werden möchten". Das
wird aä roksronäuln in den Abschied genommen. Absch. 694. Ic. A7. (1634.) Die Rebleute

" ^hcinthal, welche der regierenden Orte eigene Weinreben um den halben Theil zu Lehen haben, legen

län^ vor, dahin lautend, man möchte, weil der Mist und die Rebstecken (die Stickel) je
gcr je ,uehr aufschlagen, ihnen die Bezahlung dafür um ein Billiges verbessern. — Jedes Ort soll seine

^ wndten auf erste Gelegenheit instruieren, was hierin zu thun sein möchte, damit der Obrigkeiten Reben
gute» Ehren erhalten werden und nicht gar in Abgang kommen. Ibiä. I. A8. (1640.) Der Land-
u- Martin von Rickenbach, genannt Belmont, wiederholt die zu Baden angebrachten Punkte und fügt

hön ^ Schloßgütcr und Neben, welche den Obrigkeiten gehören, nimmt man in Augenschein,
^ die Lehenleute mit ihren Lehenbriefen an; alsdann wird auf Gefallen der Obrigkeiten ein Project

. "cht, worin der dießmalige Ertrag der Lehengütcr und Reben, und was hingegen daraus erlöst werden
^'te, verzeichnet ist. Absch. 936. a. AI». (1640.) Auf vorgebrachte Beschwerde des Landvogts und

^"i)örung der Lehenleute wird erkannt: Die Lehcnleutc auf dem Bauhof sollen ihrem Anerbieten nach
Gräben „lupfen", die Güter und Reben in Ehren halten und dem Landvogt nach Lehengebrauch ge-

e..s auch der „Fürhäuptercu" halber (d. i. großer Stücke Laicds uebeu deu Aeckern, welche die
„zu Heuwachs übrig lassen) keine Gefahr laufen, sondern bis zu deu Hägen und Märchen so viel
duz - wogegen ihnen der Bau, wie das Urbar bestimmt, gegeben werden soll. Ob die Lehenleute

„Fürhäuptcrn" wachsende Heu allein behalten oder die Hälfte dem Landvogt geben sollen,
genommen, weil laut des Urbars alles auf dem Hof wachsende Heu zur Hälfte dein

"ist gehören soll, die Lehcnleute aber seit achtundzwanzigJahren in Bezug auf die Fürhäupter ge-
Dw fünf Mannsinad Wiesen, in Beziehung auf welche Rheincck und Thal verlangen,

ausliegen lassen müsse", sollen lant Urbars wieder „eingelegt"werden, insofern die

stcit
'»an

^heiiieck und Thal keine Befugnih für ihr Begehren beibringen können. Ibiä. o. S<». (1640.)

Meder"" früher» Landvögtcn zu Lehen gemachter Wald, worüber im Urbar nichts zu findeil ist, soll
k Obrigkeiten zudienen; demjenigen jedoch, der ihn in guter Meinung empfangen hat.

'"-"udvogt nach seinem Gutdünken aus Mittleid gestatten, Holz daraus zu hauen. Ibiä. ä. SI.
Hl», lvi ^"udvogt briilgt vor, daß etliche obrigkeitliche Güter zu Erblehen gemacht, etliche sogar cigen-
fitzen ^ ^^^"ust »Verden, auch von einigen Landvögten die Lehen nicht den Vätern, welche die Güter bc-
daß sondern den Söhnen, zu Zeiten jungen Kindern, verliehen worden seien. Es wird erkannt,

geschehen dürfe, und daß die Untcrthanen durch ein Mandat davor gewarnt werden
Drills ^ nachher nicht mit Unwissenheit entschuldigen können. Ibiä. x. SL. (1645.) Ohne

besiegelten Cvnsens des Laudvogtes sollen künftig keine Lehen verkaust, vertauscht oder ver¬
de,, ^bsch. 1069. s. KZ». (1647.) Abermals wird davon gesprochen, daß die Güter im Rheinthal
vgl ^ wenig eintragen, während man aus deren Verkauf so viel lösen könnte, um dem Land-
llwUa.. ^ lührlich ein „Ehrbares" zu schöpfen und für die Obrigkeiten noch ein namhaftes Einkommen zu
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4. Gerichtswesen.

Art. 3A. (1634.) Bernhard Christoph Giel von Gielsberg läßt den katholischen Gesandten vo>

tragen, daß die Gesandten auf letzter Tagsatzung zu Baden ihm den wegen „bewußter Sachen" ihm v""'

Landvogt Hippolytus Bronbüelcr angelegten Arrest unter der Bedingung rclaxiert haben, daß er die Ü»

kosten von 360 guten Gulden bezahle. Diese bezahlt er nun; in Folge dessen wird bewilligt, daß der La^

Vogt „ihn mit dem Seinigen der Enden solle verfahren lassen". Absch. 708. o. 33. (1641.) DerLa»^

Vogt berichtet, daß seit einiger Zeit zu Wienau oft ohne sein Wissen Gericht gehalten worden sei, was niä"

sein sollte, weil eben an solchen Orten voraussichtlich auch Sachen erledigt würden, die vor die hol)"'

Obrigkeiten gehören. Die Sache wird zu mehrerer Erkundigung in den Abschied genommen. Absch. 653-3«. (1642.) Die Gemeinde Rebstein und die andern Gemeinden des Rheinthals sollen mit den Büß"'
nicht höher fahren, als ihnen erlaubt ist. Es soll also bei der Strafe von 5 Schillingen, oder was jed"

Gemeinde von den Obrigkeiten gestattet ist, sein Verbleiben haben. Falls ei» Schaden oder Frevel begang"'

wird, der größere Buße verdient, soll der Fall vor den Landvogt gebracht werden, damit er den Scha^"'

erkenne und die Buße anlege. Dieses Gebot soll von dem Landvogt allen Gemeinden publicicrt werd"'

Absch. 985. ää. 37. (1643.) Ausschüsse aus dem untern und dein ober» Rheinthal berichten, durch ^

Landvögte daselbst würden bisweilen heimliche Kundschaften ohne Beisein eines Amtmanns, oft durch

Kläger selbst, auch von leichtfertigen und verläumdeten Leuten aufgenommen. Mit dergleichen Kundschaft^

würde gegen die Angeklagten also verfahren, daß bisweilen Unschuldige darunter leiden. Sodann bcschw^

sie sich, daß Fehlbare hie und da für geringe Sachen von den Landvögten mit Gefangenschaft, auch

nähme von Ehr und Gewehr gestraft werden, und dann für die Erlösung aus der Gefangenschaft und 3"

stellung von Ehr und Gewehr dem Landvogt große Summen entrichten müßten, ohne wegen des weit"

Wegs und der noch größern Kosten nach Baden appellieren zu können. Es wird erkannt, daß jeder La"

Vogt bei der Einnahme geheimer, auch anderer Kundschaften den Landschreiber und von dem Gericht ^

Hof, wo die Kundschaft eingenommen wird, einen Ammann oder sonst einen redlichen Mann zuziehen

Für die Thurmlösung. Zustellung von Ehr und Gewehr soll der Landvogt gemäß der Moderation

1626 nicht mehr als 10 fl. für sich nehmen und dem Landschreiber 2 fl. geben lassen. Damit die lla'"

thanen bei dieser Erklärung desto besser geschirmt werden, wird ihnen ein Brief ausgestellt und dein La"

Vogt befohlen, denselben wie ein Mandat öffentlich verlesen zu lassen. — Es wird auch berichtet, daß

etlichen Landvögten große Bußen angelegt, aber wenig in Rechnung gebracht worden sei, und daß ^

Landvögte ihre Kosten in der Rechnung nicht spezisiciert anbringen. Es wird deßhalb verordnet, daß

jeder Landvogt die Bußen vollständig in die Rechnung setze, und daß er auch die darüber ergangene»

spezisiciert anbringe. Dem jetzigen Landvogt wird dich geschrieben, damit er sich vor dergleichen U'"-"

nungen zu hüten wisse. Dem Landschreiber der Grafschaft Baden wird befohlen, alles dasjenige, was

den Landvögten, betreffend die Thurmlösung, das Ehr- und Gcwehrabnehmen und das Wiederzustcllen,

der Rechnung halber auferlegt, den Landvögten des Thurgaus und des Nheinthals in das Urbar Z»

Eiden zu stellen, damit jeder Landvogt künftig darauf schwöre. Absch. 1007. nn. 3«. (1644.)

meint, die dem Landvogt und dem Landschreiber für Ehr und Gewehr sind für Gesanges,

geordneten 10 fl. und 2 fl. seien zu wenig. Alan läßt es aber bei der Ordnung verbleiben.

1041. n. 3t». (1644.) Der Landvogt bittet die Gesandten der fünf katholischen Orte, man >« ,

ihn seines Eides wegen der jüngst gemachten Reformation, betreffend die Bestrafung wegen ^
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Rwehr und der Gefangenschaft entlassen und ihn darin wie seine Amtsvorfahren halten. Das Ansuchen

^ in den Abschied genommen und soll in Anwesenheit aller mitregierendcn Orte behandelt werden. Absch.

(1645.) Es wird für passend erachtet, daß die großen Kosten bei Hoch- und Außen¬

rechten vermindert werden. Absch. 1669. u. (Manches hieher Gehörige auch in Art. 29.—34.)

5. Ewiger verspruch.

(1618.) Junker Büffler, des Raths der Stadt St. Gallen, erhält Befreiung vom ewigen

ob ^ von ihm im Rhcinthal erkaufte Gitter. Die Gesandten von Lucern und Unterwalden,

Instruction, können dazu nicht einwilligen. Absch 24. g. <12. (1618.) Mail hat mit Bedauern ver-

aus ^ ^ katholische Religion im Rheinthal merklich abnehme, zum Theil deßhalb, weil man leicht

habe, ^ Versprach schreitet, den die Borfahren zu Handhabung der katholischen Religion aufgesetzt

Nel' ' ^ uothweudig erachtet, den ewigen Versprach neuerdings zu bestätigen nicht allein der

sondern auch der Rianilschaft halber. Absch. 38. o. itZt. (1618.) Der ewige Versprach wird

baut ^ ^^igkeiten bestätigt mit dem Beisatz, daß, wenn Einer ein Gut kauft und etwas daraus

solle'"cht gerechnet, sondern allein in dem Pfenning, wie es gekauft worden, gezogeil werden

^hpe, ^ (1619.) Landammann Zcllwcger setzt Zürich und Glarus über einen zwischen

^'ge^a^ wehrern Höfeil im Ziheinthal waltenden Streit in Kenntniß. Die im Hof Thal hatten

gstar u, ihreil Gerichten gelegeneil Güter der Appenzeller zu besteuern. Später hatten sie in

s^lbe aufgcnoinmen, diese Güter geschätzt lind um eine geringe Summe au sich gezogen; das-

Marbach gethan. Auf dieses hin beschloß Appenzell den Rheinthalern gegenüber auf dieselbe

^"dleu^. Appenzell liegenden Güter und Wälder zu besteuern oder durch seine

^ende» ' erfolgter Abschätzuilg ziehen zu lassen. Sollteil die Rheinthaler sich an die regierendeil Orte

beklag dieselben ersucht, sie abzuweisen. Absch. 58. Ic. «t j. (1622.) Neä. Dr. Shvbinger

^^cil ^ Rainen der Stadt St. Gallen, daß die Höfe Thal lind Nhcineck von etlichen regierenden

bleibe,haben, daß die seit 1610 von Bürgern von St. Gallen erkauften Güter im ewigen Verspruch

^iiter ^ ^ dieselben erlangte Befreiung aufgehoben sein soll; ferner, daß die von Thal auf alle

üblich ^ ^ Tkemde in ihrem Hofe besitzen den Briefen, Abschiedeil und Urtheilen zuwider Stenern legen.
Hal ^ Abgeordnete, man möchte seineil Herreil und Obern gestatten, im Thurgau und Rhcin-

^tadt " "ächstgelegenen Orteil „200 Wartgeltcr in Bestellung zu nehmen" zu Versicherung ihrer

Hiiiinic/! ""'iientlich der Bleiche daselbst, auf welcher ihr mcistes Vermögen an Leinwand unter freiem

Hcrrx,, die Riehrzahl der Gesandten nicht recht weiß, was in Betreff des ersteil Punktes ihre

^iier erklärt haben, wird die Sache in den Abschied genommen. Absch. 257. Ii. <j<». (1636.)

^Üe>, ^'gehrt im Raulen des Junkers Erasmus Zollikofer von St. Gallen Befreiung von dem

b»z ^ipnich fs,r ein Gut, welches dessen Vater sel. vor 36 Jahren für etwa 1000 fl. erkauft hat und

auck besessen haben. — Das Ansuchen wird aä rotorsnäum genommen. Absch. 788. n.

bog (163?.) Die Mehrzahl der Gesandten befreit dem Junker Erasmus Zollikofer

^hig bei'/ Rheiilthal ererbten und von ihm und den Scinigen in die sechsunddreißig Jahre

welche die Kellerischen Erben daselbst bauen, auf Anhalten des Redners Wüst von

^ige N» - ^ Ratification der Obrigkeiten von dem ewigen rhcinthalischen Verspruch, wobei aber der

vuch im Uebrigeil ungemindert bleiben soll. Die Gesandten werden gebeten, die Ratification

,
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dein Landschreiber nach Baden zur Ausfertigung der Liberation zuzuschicken, damit er jedein Gesandten da-

versprochene Audienzgeld zuschicken könne. Absch. 838. in. <»8. (1638.) S. Art. 181. ktt.

Junker Erasmus Zollikoser bittet nochmals um die Ratification der Liberation vom ewigen Versprach ß"

die oben erwähnten Grundstücke. Da die Mehrzahl der Gesandten ohne Instruction ist, wird das Begeht

in den Abschied genommen. Absch. 864. v. 7<». (1639.) Die acht rheinthalischen Höfe bitten,

möchte sie der Stadt St. Gallen gegenüber bei dem ewigen Verspruch und dessen Bestätigungen sclM"

Nach Verlesung der Empfehlungen des Prälaten zu St. Gallen und des Landvogts wird ihnen von

katholischen Gesandten der Schutz zugesagt, jedoch sollen sie keine dergleichen Güter künftig verkaufe»

, auf dieselben Geld entlehnen. Absch. 890. Ii. 71. (1639.) Der Landvogt beschwert sich bei den kcü^

lischen Gesandten, daß durch die Ortsstimmen der sechs regierenden Orte den Erasmus, Georg, Bernha

und Gordian Zollikoser etliche Stücke Güter und Reben vom ewigen Verspruch eximiert worden seien »"

zwar gegen die den acht Höfen voriges Jahr ertheilte Befreiung. Die Gesandten sind der Ansicht, daß ^

Begünstigung der Zollikoser keine Cvnsequenzen haben und daß man künftig bei Brief und Siegel verblei'

solle. Absch. 892. o. 72a. (1644.) Im Namen der Unterrheinthaler wird vorgebracht, dieselben hättt

viele Jahre her Güter jenseits des Rheins gehabt und vermittelst derselben die obrigkeitlichen Lehens

im Nheinthal desto besser bebauen können. Diese Güter wolle man ihnen jetzt dem alten Herkommen zu»»

nehmen und entziehen und es sei deßwegen ein Mandat publiciert worden. — Dein Landvogt wird besohl'

mit den dortigen Obrigkeiten zu tractieren, daß die alte Nachbarschaft erhalten und von dem neuen

spruch wieder abgestanden werde. Er erhält auch Vollmacht, allfüllig an die Erzherzogin zu Oesterreich"

an andere erforderliche Orte zu schreiben. Absch. 1041. an. 726. (1644.) Auf Anhalten derer zu Nh^

Thal und St. Margarethen wird dem Landvogt befohlen, in Verbindung mit dem Fürstabt von St. ^

dahin zu wirken, daß der Verspruch der liegenden Güter jenseits des Rheins von denen zu St. Joh»'"

Höchst uud Geißau abgestellt werde, indem die regierenden Orte dabei auch ein Interesse haben. ^ ,

nichts erhältlich ist, so soll der Landvogt an die Erzherzogin nach Innsbruck schreiben und daselbst s"

citieren. Absch. 1049. o. 71t. (1645.) Der fürstlich sanctgallische Gesandte trägt bei den katholi!^
Gesandten darauf an, daß, wenn man sich nicht wehren wolle, daß das Gut Apfelberg nicht an den SP'

der Stadt St. Gallen, also in tvdtc Hand komme, so möchte man es doch nicht aus dem ewige» Versp""

entlassen. Absch. 1053. 1.

«. Abzug.

Art. 74. (1641.) Daß zu Thal und anderswo von dem Gut, wo dasselbe auch hingezogen

die Abzüge den Herren und Obern nicht gehören sollen, wird, da die Unterthancn berichte», ^

namentlich zu Thal gegenüber dem Abte und der Stadt St. Gallen niemals ein Abzug genommen

sei, in den Abschied genommen, damit man sich darüber näher erkundige. Absch. 953. 7S. ^

Der Landvogt des Rheinthals begehrt Rath, ob er die Abzüge nehmen solle oder nicht. Es wirb >

geantwortet, er solle sich erkundigen, wo sie bisher gegeben worden seien, und selbige ferner daselbst bez>^

wo aber nichts gegeben worden sei, da solle er es bei dem alten Herkommen verbleiben lassen. Absch- ^ i
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7. Anstände mit dem Abt von St. Gallen.

^ Vervollständigung dieses Abschnittes gehören aus der Abthcilung: Landgrafschaft Thurgau die Nummern

17 Matrimonial- und Collaturstreit, 23 Religionssachen, Kirchliches, Landfricdliches.^

und ^ (1630.) Die Ausschüsse der vier Höfe des ober» Rheinthals,Altstatten, Marbach, Balgach
die bringen vor, der Fürstabt unterstehe sich, nicht allein die katholischen Priester, sondern auch
kolle^ ^ seinem Belieben einzusetzen und zu entsetzen. Was die Priesterschaftbetreffe,
des ^ Einsprache thun; in Beziehung auf die Prädicantcn aber seien sie befreit. Seit Errichtung
eine» ^ ^ es immer Brauch gewesene, daß sie, wenn eine solche Prädicatur ledig geworden sei,
Und"l^^""^" Ziirich geholt hätteii. Dieses habe denselben bezeichnet, dem Fürstabt präsentiert
seibaß man ihm das Lehen verleihe, was alsdann ohne Eintrag geschehen sei. Der Fürstabt
Und e' der Prädicaturen, zumal da sie, die Gcmcindsgeuossen,den Prädicantcn ihre Häuser kaufen

Pfründen steuern müssen. Der Abt gehe aber damit um, die Prädicantcn nach seinem
leickn» ^"nehmen oder zu entfernen, in Folge dessen sie oft der tauglichen beraubt und mit untauglichen,
diens^I^" Ersehen werden. Sodann werde von den Katholischen im Rheinthal die Zeit ihres Gottcs-
üschen iuncgehalten, indem dieselben bald früh, bald spät anfangen. Dadurch würden die Evange-
heinn ^'llchalten oder gar gezwungen, ihren Gottesdienst zu unterlassen und unvcrrichtetcr Sache wieder
Eva,' Drittens werde von den Katholischen oft gleich vor der Kirche Rath gehalten und damit der
Prgd', ^ Gottesdienst iu Verwirrung gebracht. Viertens wolle man nicht mehr gestatten, daß die
ta^ ^ Kindcrlehrc und die Nachpredigteu halten. Fünftens müßten die Evangelischenalle Feier-
Färstal» ^utholischcn halten, ivährend die Katholischen nicht mit ihnen feiern. — Die Abgesandten des
^ "^Worten, für die vier letzten Beschwerdenkönnten sie sich an die niedere oder hohe Obrigkeit

lveuden; in Beziehung auf die erste aber suchen sie insbesonderenachzuweisen, daß der Fürstabt
Zi>,^ ^iutor und Lehenherr aller Pfründen in den betreffenden Höfen sei, und daß er dem zu Folge

habe, ^ Pfründen nach seinem Belieben zu besetzen, wofür das Gotteshaus Briefe und Siegel
ll)u>i. fürstabt gehe auch nicht darauf aus, den Evangelischen dem Landfrieden zuwider Eintrag zu
^vllatox ^)einthalischcu Abgeordneten replicieren, daß der Fürst hier allerdings Lehenherr, nicht aber
beleihe kühlte Prädicant werde dem Abte vorgestellt, nicht daß er demselben die Pfründe
^useZ (, daß er ihn mit den der Pfründe üicvrporicrtcn Gütern belehne, welche Lehen des Gottes-

Balgach keine solchen Lehen gehabt, habe dasselbe seit Menschengedenken seine
schein ungeuvimneu und nirgends zu präsentieren gehabt, wie auch Rheineck und Thal. Jn-
svisi ^ ^ufcn sie sich auf einen Abschied von 1532, welcher sagt, wie die Abkurung der Pfründen geschehen
ZU bez^l. ^ bestätigt wurde; ferner darauf, daß die Gemcindegcnossen dem Prädicantcn seine Eompetcnz
dein Kirche in baulichein Stand zu erhalten haben, was eben nur Sache des Cvllators sei. — Nach-
eiiijge der rheinthalischen Ausschüsse und die Duplik der sanctgallischen Abgesandten, ivelche noch

^ vorlegen, angehört hat, spricht sich Zürich dahin aus, man solle die Unterthaneu im
ge>»^ , " ihren alten Bräuchen und dem Abschied von 1532 verbleiben und fürbaß dem Landfrieden
^^ivach"' ""ch iiber die andern Beschwerden einen Entscheid abgeben. Lucern, Uri, Schwyz,
Briest,, Zug und katholisch Glarus erklären sich dahin, daß das Gotteshaus St. Gallen bei seinen

" Siegeln verbleiben soll, und daß der Fürstabt als rechter Collator und Lchenhcrr die betref-
204
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senden Pfründen sowohl mit Prädicantcn als mit Priestern nach seinem Wohlgefallen besetzen und dieses

entsetzen könne ohne Eintrag, Präsentation oder Verhinderung durch irgend jemand. Die Prädicanten

an gebührenden Orten examiniert sein, dazu ihre Urkunden ehrlichen Handels und Wandels vorlegen, ^

Fürstabt aber soll die Pfründen nicht zu lange vacant lassen, damit die aus dem Rheinthal sich nicht ''

beklagen haben. — Zürich und evangelisch Glarus haben sich nicht versehen, daß man so „gäh" mit dn"

Erkanntniß vorgehen würde, und protestieren namentlich dagegen, daß der Fürstabt sich die Collatur ^

Balgach aneignen wolle, welche Balgach selbst gehöre; sie fügen bei, daß Alles in dem bisherigen Sta"

verbleiben solle. Absch. 546. b. 77. (1630.) Zürich stellt ven Antrag, daß Hans Caspar Hindernis
Prädicant zu Altstätten, den der Fürstabt seiner Pfründe entsetzt hat, wieder eingesetzt werden möchte,

er gar nicht geständig sein wolle, daß er dem Fürstabt etwas zuwider geredet habe. Die sanctgalli^

Abgesandten berichten, dem Prädicantcn sei bei Verlust der Pfründe verboten worden, Ehen in unzutäßl"^

Graden einzusegnen; dessenungeachtet habe er damit fortgefahren und gesagt, er frage dem Fürstabt >" >

nach. — Einige Gesandten sind der Ansicht, es sollte noch weitere Information eingezogen werden; Z"

wird aber für besser befunden, daß mit den anwesenden Beamten gesprochen werde, wie dem Prädica"

zu helfen sei. Daß der Prädicant saumselig gewesen und ein Kind an der heiligeil Taufe versäumt h^'
dawider wird von Zürich eine Entschuldigung vorgebracht, wobei man es bewenden läßt. — Da dich"

gallischeil Abgesandteil keine Entscheidung geben können und sich aus den Fürstabt berufen, so wird

beauftragt, den Fürstabt zu ersuchen, den Obrigkeitim zu Ehren und zu Gefallen den Prädicanten

anzunehmen. Idiä. s. 78. (1631.) Bern und Basel haben zwei Prädicantcn ins Nheinthal

ohne Ersuchschreiben an den Abt von St. Gallen, welchem das Collaturrecht unwidersprechlich gebührt- ^
einem Schreiben Solothurns erhellt zu großem Befremden der fünf Orte, daß dasselbe hiczu einwilligt"

die Gesandten ersucht, den Fürstabt zu bewegen, daß er die Einsetzung der beiden Prädicanten ge""

Nachdem mancherlei Bedenken geäußert wordeil, stellen die Gesandten der fünf katholischeil Orte dic ö

lassung der Prädicanten dem Prälaten anHeim. In diesem Sinn wird an den Abt, sowie an den La»d"'

geschrieben. Absch. 567. a. 7i». (1631.) Die beiden von Basel und Bern für Altstätten und

ernannten Prädicanten sind noch nicht eingesetzt. Es wird dem Landvogt Reding geschrieben, er

dieselben, falls sie ihm präsentiert würden, nach der zu Baden stattgehabten Unterredung einsetze» u»d

Gottesdienst einstweilen versehen lassen. Absch. 569. 5. 8tt. (1642.) Der Fürstabt von St.

gibt den katholischen Gesandten Bericht voll drei Streitpunkten, welche Zürich, Glarus und

Außcrrhoden gegen ihn erheben werden; ferner ein Verzeichnis; verschiedener Beschwerden, seine Gericht .

Thurgau und Rheinthal betreffend. Dieser schriftliche Bericht wird, da man gerade damit umgeht, ^
von andern Gotteshäusern und katholischeil Gerichtsherreil ihre Beschwerden einzuholen, einstweilen .

Canzlei von Lucern gelegt. Dem Landvogt im Nheinthal wird aber geschriebeil, wie er sich zu ve"^.

habe in Betreff der Entführung des katholisch geborenen Knaben, der Verspätung der Kindes
des Läutens, „der ungefröwten Kinder", der Nichtbeobachtung des Hutabziehens beim Ave Maria u»d

vom Prädicanten zn St. Margarethen verübten Procedur. Absch. 973. i. 81.. (1642.) Auf ^

Zürichs wird an den Prälaten zu St. Gallen geschrieben, er möchte in Betreff der Kirchenrcch»""^

Marbach und etlicher neuer Punkte in dem Ehemandat bis zu der Cvnferenz nichts vornehmen-

Landvogt wird befohleil, die Verlesung des Mandats bis dahin zu unterlassen und von demselben, ^

von dem gemachten Moderationsproject den Obrigkeiten Abschriften zu schicken, damit sie die Gesandte"
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Conferenz darüber instruieren können. Absch. 985. Iclc. 82. (1642.) In Folge der

sandt^" welche der Landvogt wider die sanctgallischcn Aintleute führt, lassen die katholischen Ge-
Äsh" ersuchen, dem Landvogt zu schreiben, daß er wider die alten Gebräuche nichts gestatten solle.

nothwendig, den Prälaten bundesgenössisch zu ersuchen, sich künftig solcher
httl>> enthalten und in Beziehung auf das oberherrliche Dominium daselbst keine Confusion
eine Absch. 993. Ii. 83. (1642.) Dem Prälaten zu St. Gallen wird auf sein Begehren
ivird ^ Klagen eingehändigt, welche der Landvogt gegen dessen Beamte zu erheben hat. Zugleich
Dein g"' hingedeutet, daß diese Beschwerden am besten in einer Conferenz besprochen werden konnten,
^rfall ^ ^ überlassen, sich mit dein Prälaten in einer Conferenz zu vergleichen; was ihm ferner
^ werde, solle er den katholischen Orten berichten, bevor er es Zürich mittheile. Absch. 995. oo.
^a»dv von St. Gallen berichtet, daß er eine ausführliche Widerlegung der von dem
überaß ^"gegebenen Klagen habe aufsetzen lassen. Diese Schrift soll den nach Baden reisenden Gesandten
alte v ^rden. Absch. 1603. g. 8Z. (1643.) Es wird berichtet, daß etliche ehrliche Leute auf Gütern
»>an " ^abcn, worüt der Zinsen halber besondere Bedingungen enthalten seien. Diese Zinsen wolle
das;,mehr gelten lassen, sondern reducieren, kraft eines jüngst vom Fürstabtc erlasseneu Mandates,
n»r >ui/^'Procent nehmen solle. Dergleichen Mandate dürften von dem Gcrichtsherrn
tvstd V^"ltinimung der Obrigkeiten erlassen werden und frühere Contractc nicht beeinträchtigen. — Es
8<i. an den Fürstabt geschrieben und die Sache in den Abschied genommen. Absch. 1607. v.
schjch Erstlich sanctgallischeGesandte begehrt, insofern der zu Altstätten errichtete Ab-
!°r>uu^" ^^^)ten des Gotteshauses zuwider wäre, von den katholischen Gesandten „eine gebührende Re-
^tikcl^sselben." Absch. 1053. m. 87. (1645.) Der Prälat zu St. Galleu beschwert sich über einen
^lrd dru ^ Altstätten, betreffend den Bcisitz und die Judicatnr zu Oberried. Diese Beschwerde
^gebx ^^^n und Obern zur Kenutniß gebracht, damit ein jedes. Ort seine Erklärung au den Fttrstabt
^1. ä" ^ ^aß die regierendenOrte auf der Jahrrechuuug zu Baden einen Beschluß darüber fassen. Absch.

it. Fischerei auf dem Rhein.

»ud / (l644.) Die Fischer zu Höchst beanspruchen die Fischeuzen inr Rhein daselbst ganz für
^ Flscher von St. Margarethen nicht fischen lassen, worüber sich diese, sowie die ganze

^liber lwereu. — Es wird dem Landvogt befohlen, aufzusuchen, was darüber zu finden sei, und
>,/ ^"chen, daß in die Rechte der Obrigkeiten kein Eingriff geschehe, auch die Gemeinde und die
^ lhren Rechten erhalten werden. Absch. 1041. bb.

it. Handel und Gewerbe.

^ a. Straßen.

^Nie„ o' S. u. Sargans Art. 53. «»<». (1645.) Kourad Notenpauner bringt iin
dv„ .^^"uudzwanzig Haushaltlmgcn, die auf den Berghöfen ob Altstätten wohnen, vor, sie und

v' hätten von Alters her auf ihre Höfe eine rechte Landstraße unwidersprochengehabt, bis
s ^ durch deren Güter diese Straße gehe, ihnen dieselbe streitig gemacht und es dahin
^"cn, daß die Amtleute des Prälaten zu St. Gallen ihnen die Straße aberkannt und eine andere
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angewiesen hätten, die zu brauchen fast unmöglich sei. Nachdem man den Bericht des Landvogts und ^

Gesandten von Appenzell angehört hat, ersucht man dieselben, den Prälaten zu bitten, das; der alte Z"st",

wieder hergestellt werde, und dabei anzudeuten, daß das Urtheil über dieselbe als eine Landstraße den

renden Orten zustehe. Wenn dieß erfolglos sein sollte, soll der Landvogt die Bergleute einstweilen bei

Gebrauch der bisherigen Landstraße schirmen und die Sache wieder vor die Tagsatznng zu Baden bri»g^

Absch. 1069. x. !»». (1646.) Die im Rheinthal beklagen sich abermals, daß die sanctgallischen ^
und Handelsleute ihre Waarcn nicht mehr, wie von Alters her, über die rheinthalische, sondern üb^

österreichische Jurisdiction fertigen lassen. Man schreibt an die Stadt Gallen freundlich, sie möchte ^
Kaufleute anhalten, wieder die alte Straße zu gebrauchen, die Fertigung und Verwahrung werde h"^

lich so besorgt werden, daß man sich nicht zu beklagen habe. Absch. 1098. x.

b. Jahrmärkte.

Art. ttL. (1626.) Die von Oberried begehren, daß man ihnen zu den bisher gehabten drei

Märkten noch drei oder vier bewilligen möge. Das Ansuchen wird in den Abschied genommen. Absch.

o. Zoll und Weggeld. ,

Art. it k. (1625.) Die Gemeinden Krieseren und Oberried bitten um Steigerung des Wegg) '

so daß sie künftig statt zwei Pfenning drei von einem Kaufmanusstück nehmen dürfen. — Das

wird in den Abschied genominen. Absch. 365. b. (1626.) Die von Altstätten haben bisher ^

jeden; Fuder einen Batzen Weggeld genommen. Weil die Fuder ungleich sind, so bitten sie, man ^

ihnen bewilliget;, von jeden; Stück 3 Pfenning Weggeld zu nehmeu. Es wird ihnen geantwortet, ^

sie sich mit der Nachbarschaft deßwegen vergleiche,; und sich niemand darüber beklage, so zweifle ma» " ^
daß die Obrigkeiten ihre Bestätigung geben werden. Absch. 404. o. (1638.) Die von

obern Nheinthal halte,; abermals um Verstärkung des Weggeldes an. Da man Bericht erhalten h^ .

die Nachbarn sich beschweren möchten, weil in einer Stunde drei Weggelder oder Zölle bezogen

so nimmt man das Ansuchen abermals in den Abschied. Absch. 864. i. Mi. (1639.) Die Stadt St.

beschwert sich über den vom Hof Nüti zu Altstätten geforderten Zoll, von den; ihre Leute als Miteidg«"",»

frei sein sollten. Der Landvogt wird beauftragt, sich darüber zu erkundigen und den Obrigkeiten

zu geben. Absch. 912. x. (1644.) Dem armen Hos Nüti wird eine Vermehrung des

bewilligt; auch soll der Landvogt dort, und wo es sonst nöthig ist, Anordnung treffen, daß die Wuh^

Straßen verbessert werden. Absch. 1049. b.

6. Fähren über den Rhein. ^

Art. (1618.) Abgeordnete des Grafen von Hoheneins weisen ein Schreiben der allst ^

Orte von jüngster Jahrrechnung zu Baden vor, worin besohlen wird, den Verkauf des ober,; 8^ ^)
Widnau gegen Lustnau jenseits Rheins gemäß den; Zug und Verspruch derer von Widnau und V" »

aufzuheben. Die Abgeordneten bemerken, daß dieß dein Grafen beschwerlich sei, und daß man dcsst'ü b

liche Argumente wahrscheinlich nicht genügend geprüft habe. — Die Gesandten antworten, daß sie keim" ^

fehl hätten, den Kauf zu befördern. Der Graf möge die Orte schriftlich informieren. — Die Abgea"' .

entfernen sich mit dem Bemerken, daß der Gras im Nothfalle das Recht anrufen werde. — Abg^",

von Widnau und Haslach machen bemerklich, daß in den; Missiv aus Baden an den Grase» ein

ständniß enthalten sei. Absch. 35. b. (1618.) Der Graf von Hoheneins, welcher das F"
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^id»au gekalift hat, schlägt den Freunden des Verkäufers,die das Geld bereit halten, den Rückkauf ab.
das Fahr schon mehrmals „über Rhein" verkauft worden ist, so hofft der Graf, daß es bei dem Kauf

' eibe. Sollte dies; nicht der Fall sein, so schlägt er nach Inhalt der Erbeinigung das Recht vor. Der
.5 .wird nochmals gebeten, von den Freunde» des Verkäufers Sperger den Kaufschilling anzunehmen,

w gt eine abschlägigeAntwort, so ist man der Ansicht, die Sache ruhen zu lassen und nicht zu rechten,
ich. 40. k (1619.) Alls letzter Jahrrechnung ist beschlossen worden, Gesandte ins Rheinthal

wegen des Fahrs, das der Graf von Ems an sich gezogen hat. — Die Gesandten der fünf
Wüsche, finden bei diesen Zeiten für thunlichcr, dieses Geschäft bis auf bessere Gelegenheit einzustellen,

und ! (1620.) Auf der Confercnz zu Brunnen wird von den Gesandten von Uri, Schwhz
das beschlossen, auf der siebenörtischen Tagsatzungdarauf anzutragen, keine Abgeordneten in

Rheinthal wegen des Rheinfahrszu schicken, über welches man mit dem Grafen von Hohencins im
damit die Freundschaft und gute Nachbarschaft erhalten bleibe. Absch. 109. k. 1.02. (1620.)

de» ^ verkauften ober» Fahrs zu Widnau, das seit zwei Jahren Streit verursacht hat, wird mit
'»wälten des Grafen von Ems ernstlich gesprochen, daß das Fahr mit Annehmungdes hinterlegten

d.. ^lwldes den Freunden des Verkäufers wieder zurückgegeben werde. Die gräflichen Anwälte haben
Als^ ^'wen Befehl: der Graf habe das Fahr nicht kaufen wollen, sondern es etliche Mal abgeschlagen,
uk s ^ Fährleute sich nicht aus den Schulden schwingen konnten, habe er dein Wirth zu Lustnau
daß ."^sherrn erlaubt, das Fahr zu kaufen, zuvor aber beide Höfe Widnau und Haslach ermahnt,
den, sollten, was aber nicht geschehen sei. Den beiden Fährleuten, die das Fahr entgegen
die , Landvogtes Altherr verkauft haben, wird eine Buße von 50 Gld. auferlegt. Daraus sollen

^ verfallenen Zinse für die 600 Gld. bestritten werden, die als Vcrspruchgeld aufgenommen wur-
Den, ^ welche die Höfe Widnau und Haslach eingestanden sind. Absch. 117. a. 10 k. (1620.)
sei» ^^rniann am Monstein, Ulrich Zoller, wird befohlen, für den Fall, daß er oder seine Nachkommen

^ dießseits des Rheines bei Widnau und Haslach steht, verkaufen wollten, dasselbe zuerst der
""d nicht außerhalb der erwähnten Höfe zu veräußern. Ibiä. b. 10H» (1620.)

iuchei, welcher das Fahr zu Rheineck von den gnädigen Herren zu Lehen hat, kommt init dem An-
tverdc ^ gestatten, einen größern Fahrlohn zu fordern, da anderwärts derselbe auch gesteigert
das ^ Unterhaltung des Fahrs große Kosten verursache.Es wird ihm gestattet, mit denen, welche
Lustnau "leisten gebrauchen, deßwegen zu tractieren. Ibiä. 10». (1620.) Wegen des nach
es Rhein verkauften Fahrs hat der Graf von Eins vielerlei schriftliche Motive eingegeben, daß
"icht i," rechtlich zugegangen und daher derselbe aufrecht zu erhalten sei. Will man ihn dabei
th^ lassen, so will er nach Inhalt der Erbeinigung das Recht vorschlagen. Da die ins Rhcin-

^^^'wwn Gesandten Bericht gegeben haben, daß das Fahr kein Hauptfahr, sondern ein Kirchen-
V "icht so viel liege, und weil auf der eidgenössischen Seite noch vier Hauptfahre vor-

^ verkaufte Fahr aber nach Inhalt der gräflichen Motive wieder an die eidgenössische Seite
u„d ^^den kann, so wird beschlosseil, die Sache fallen zu lassen. Der Landvogt wird den Fährleuten

wisseil thun, daß künftig bei hoher Strafe und Ungnade kein Fahr mehr verkauft
iii, ^eiin es nicht zuvor den Obrigkeiten angeboten worden sei. — Weil dem gewesenen Landvogt
so ivoch ^""6 Holzhalb, das Hauptfahr am Monstein um 600 Gld. angeboten worden ist,

die Obrigkeiten sich hierüber entscheiden. Absch. 129. k.



1632 Rhcinthal.

1V. Weinlauf.

Art. 10«. (1638.) S. Thurgan Art. 181. ,«7. (1641.) Der zwischen der Stadt St. Galle»
und den acht Höfen des Rheinthalsgeinachte Vergleich, betreffend den Nebbrief und den Weinlanf, wird
auf beider Theile Anhalten wieder auf 25 Jahre bestätigt. Absch. 953. 22.

tt. Polizeiliches.

Art. 108. (1645.) Ohne schriftliche Bewilligungvon Landvogt und Landschreiber sollen kell»'
„Törggel" mehr aufgerichtet, auch keine aufgerichteten transferiert werden, weil deren sonst zu viel »»^
und eine gewisse Ordnung nvthwendig ist. Absch. 1069. r.

12. Mandat.

Art. 10. (1633.) Zürich rügt, daß in den Mandaten der Raupe des Fürstabts vor den des Landvolk
geseht werde, und daß die Evangelischen mit dem „spottlicheu" Worte „Reugläubige" genannt wer¬
den. Ferner verlangt es, daß der Landvogt ohne der Obrigkeit Bewilligung nichts Neues in die Mandat
setzen soll. Die Abgeordneten des Abts nehmen die Sache all rokoronäum. Absch. 628. 00. 1^
(1638.) Der Abgesandte des Abts von St. Gallen eröffnet, was die Verlesung des rheinthalischenAi»»'
dates betreffe, welche wider unlängst gegebenes Versprechenund getroffenen Vergleich geschehen sein
so sei darüber nichts eingelangt, weßhalb er auch nicht instruiert sei. Von sich aus wolle er eröffnen. d»>'
der Landvogt, nachdem ihm die angedeutete Abrede, lind daß die den Evangelischen beschwerlicheil
nicht mehr solleil verlesen werden, mitgetheilt worden sei, geantwortet habe, er habe deßhalb keinen Bes^
von den regierenden Orteil. Daher hätten die sanctgallischen auch nichts weiter thuu können, sonder» ^
dabei bewenden lassen. Absch. 874. 0. sS. das Mandat im Anhang Nr. 6.j III. (1639.)
wünscht, daß man seinen Herren und Obern sainmt den evangelischen Unterthanen im Rheinthal mit de»'
Wort „Neugläubig" verschone, init welchem sie in dem Mandat, so jeder neue Landvogt in, ober,, Rh»'"'
thal verlesen lasse, ganz ungütlich betitelt würden. Ferner wünscht Zürich, daß in demselben Mandat
der Passus über die Ehesachen verbessert werde. — Nachdem man darüber Landvogt Lnssers Ber>^
angehört, erklären die fünf katholischen Orte, das Wort „Neugläubig" stehe schon im Landfrieden.
lich nehmen sie ans besonderes Anhalten Zürichs die Sache in den Abschied. Absch. 904. v. IIS. (l^
Zürich begehrt, daß in dem oberrheinthalischen Mandat, das je zu zwei Jahren unter des Prälaten von St. GaH''"
und des Landvogts Namen verlesen wird, die ungütlichcn und schmählichen Namen geändert werden, ?W»^
da der cilste Artikel das „Schmützen" und Schinähen kraft des Landfriedensverbiete. Der Titel
gläubig" werde in dem Mandat des untern Rbeinthals auch nicht gebraucht. Weil zwischen seinen
und Oberil und dein Prälaten von St. Gallen des Ehegcrichtes halber Verträge errichtet worden seic», ^
wäre für die Unterthanen nvthwendig,daß der 17. Artikel des Mandates dein gemäß erläutert wi>^'
damit sich die Unterthanen darnach zu verhalten wüßten. Dergleichen wären noch andere Abändern»^'
nöthig; weil aber diese sämmtlicheOrte betreffen, so wolle Zürich die Besprechung darüber bis zur Besp"
chung mit dem Prälaten und den regierenden Orten eingestellt sein lassen. Man möchte aber die VerM"^
des Mandates nntcrlassen bis die Besprechung stattgefunden und man sich über die Aendcrnngen insg»""^
erklärt habe. Schwyz erwidert, es habe keinen Befehl, in Neligions- und Landfriedenssachenzu dispute"



Nheinthal. 163S

dcn^" 'vodericren, sondern es gänzlich bei dein Mandat verbleiben zu lassen; es könne deßhalb nichts in
hätt^^^ nehmen, auch den Landvogt an der Verlesung nicht hindern; Beschwerden über das Mandat
M ^ ^ Baden anbringen sollen. Zürich repliciert und begeh« nochmals, daß die Verlesung des

n ates bis zu gemeinsam besprochener Moderation unterlassen »verde. — Da Schwyz bei seiner Antwort
echt, so ersucht Zürich dasselbe, es möchte die vorgebrachten Motive seiner Obrigkeit heimbringen,

schweren Zeiten Ungelegenheiten erspart würden. Absch. 936. s. 113. (1644.) Da
wndate im Rheinthal seit sechs Jahren nicht mehr verlesen worden sind, weil Zürich immer darauf

. " <-'» hat, den Allsdruck „Neugläubige"zu streichen oder zu ändern, so wird von den katholischen
^ nvthwendig erachtet, daß der künftige Landvogt sogleich bei seinem Antritt die Publication

ihre Gesandten von Zug, an welches die Negierung nächster Tage gelangt, wollen dieß vor
das "iid Obern bringen. Absch. 1936. k. III. (1644.) Unterwalden trägt darauf an, daß
^i»vaz ^verlesen werden sollte, weil dieß seit vielen Jahren nicht mehr geschehen sei. Weil vielleicht
1941 ^ ändern ist, wird die Sache bis auf die im August stattfindende Confereuz eingestellt. Absch.

(1644.) Entsprechend einem Anstichen sämmtlicher Höfe des Rhcinthals lvird verordilet,
^'^ '^vogt das letztes Jahr gemachte Mandat alle zwei Jahre verlesen lassen soll. Ibiä. 2. II«.

vi>>-t^ ^ bei den katholischen Gesandtenden Antrag, man möchte wiederum das große Mandat
e'en lassen. Absch. 1069. gg.

13. Kriegssachen.

0. Kucgssleuern, Werbungen?c.

(1629.) In Betreff der Kriegssteucrn, lvelche Etlichen im Rheiilthal, die auf öster-
icdes 9 ^aben, ^"gelegt worden sind, sind die katholischen Gesandteilder Ansicht, daß
"'chrer""!' ^i, und daß man dem sich nicht widersetzen könne, daß also den Nheinthalern zu
Auf ^ ^ Weitläufigkeitenund Kosten nicht Anlaß gegeben werden solle. Absch. 492. ä. '118. (1643.>
abts v">' ^^tlichen ^"^cht des Landvogts hin lassen sich die Gesandten von Appenzell und des Fürst-
l-erabr^ darüber vernehmen, was der Wachen und anderer nothwcndigen Maßregeln halber
d^sen > worden ist. Denl Landvogt lvird von den katholischen Gesandten geschrieben, er solle sich mit
Allez Ständen in vertraulichen Rapport setzen. Nebrigens lvird erklärt, daß die Herren und Obern
daß '""den, was die Blinde verlangen. Absch. 998. t. II«. (1645.) Auf eingelangten Bericht,
^selbst Svldatenwerbcrsich in den Vogteien Nheinthal und Sargans aufhalten, lvird den Landvögten

""1 die heimlichen und öffentlichen Werber fleißig Aufsicht zu haben und dieselben fort-
Vvu "'^'"h. 1056. i. 12«. (1647.) Die Commandanten im Rheinthal, Johann Rudolf Schweizer
z-ge-,, ^ ^"d Jakob Wiser, Landammann von Appenzell-Jnnerrhoden berichten, der Landvogt werde sich
Viarff erhobene Klage, als hätte er in der Obrigkeiten Haus gleichsam einen öffentlichen
Tvldg^^ ^ geplünderten Waaren halten lassen, seiner Zeit genügend verantworten. Den schwedischen
""^saat i^dermannsei das Kaufen und Verkaufen geplünderter Sachen auf eidgenössischem Boden
^l>ert^ '""""der die Schweden sehr ungehalten seien, indem sie ineinten, man sollte ihnen gestatten, die
'Nijßt^ ^M'chände gegen Victualien zu verhandeln. Eidgenössische Leute, die über den Rhein kommen,
'elbeu d ""gelten. Viel machten den Commandanten die vertriebenen Schwaben zu schaffen, weil die-

eä Soldaten die erbeuteten Waaren heimlich abkaufen wollten. Es heiße ferner das Schloß Vre-
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gcnz werde gesprengt, die Stadt geplündert oder verbrannt werden. Den Rheinthalern falle die Contril»»
tivn zu Erhaltung der 300 Mann schwer; sie böten sich an, das Land selbst zu bewachen; den Com»'»"'
dantcn und einein Theil des Kriegsvolks wäre die Ablösung erwünscht. Den Obcrcoinmandanten wist
geantwortet, sie möchten sich gegenüber dem jenseits des Rheins liegenden Kriegsvolk mit Discretionbench'
men. Die Wachen könnten bis zum Abzug der kriegführendenParteien nicht entlassen und die Nheinthastl
der Contribution nicht enthoben werden. Die Coinmandanten möchten init dem Landvogt für einen Monats
sold der 200 Mann eine Anlage auf Alle und Jede machen, für welche auch das Gotteshaus St. Kalle"
und der Spital daselbst und alle Particularcn, welche im Rheinthal Gefälle haben, sie seien daselbst a»^
sehen oder nicht, in Mitleidenschaftgezogen werden sollen. Zur Erleichterung der Unterthanen könne de"
Soldaten Brod und Wein gegeben und dieh am Solde abgezogen werden. Für den zweiten Monat ist'
denke man eine andere Ordnung zu machen. Endlich möchten sie von allen Vorfällen sofort Nachts
geben. Absch. 1118. o. 121. (1647.) Bündnerische Hauptleute haben zur Bildung von vier
Compagnieen für französische Dienste im Rhcinrhal und in der Grafschaft Sargans Leute geworben.
Beamten daselbst wird von den katholischen Gesandten nachdrücklich geschrieben, bei den dermaligen Laust"'
wo man das Volk selber bedürfe, niemand aus dein Lande ziehen zu lassen. Diese Anordnung wird
damit es dieselbe nicht mihbeliebig deute, mitgetheilt. Absch. 1122. ä. 122. (1647.) In Betreff ^
Ungebühren, welche zu Rheineck vom Landvogt und den Gebrüdern Bärlocher mit den jenseits des
geraubten und erbeuteten Waaren getrieben wvrdeiz sein sollen, wird von den katholischen Gesandten st^
gut erachtet, auf nächster Jahrrcchnungstagsatzung die Sache zur Sprache zu bringen. Ibid. k. 123» (^ .
Wegen der vielfachen Beschwerden gegen den Landvogt im Nheinthal und die Bärlöcher zu Nheincck, we^
bei dein Kriegswesen am Rhein und in der Nachbarschaft init Kaufen und Verkaufen geraubter Waa^'
allerlei Ungebühr getrieben haben sollen, werden sich die Obrigkeiten bei ihren daselbst gehabten Co»»»""
danten informieren und den Bericht den Gesandten zu Badeil mittheilen, damit man der Sache auf
Grund komme. -Absch. 1128. 1. 12 1. (1647.) S. u. Thurgau, Art. 269. 123. (1647.) S.
gau Art. 265.

b. Schi'chemvcscn.

Art. 12ti. (1645.) Die Schützeil von Nhcineck wünschen, daß man ihnen zur Erweiterung ^
Schützenhausesein Stück von der Kugelwiese bewillige. Das Ansuchen wird aä rokorsnäuin genommen.
1069. o. 127. (1646.) Die Schützengcsellschaft zu Nhcineck läßt abermals um die Bewilligung anhalte»,
Schützeilhaus, das auf der den Obrigkeiten gehörenden Kugelwiesc steht, um etliche Schuhe zu vergebt
Zürich willigt ein, die übrigen Orte nchmen das Begehren in den Abschied. Absch. 1098. lest. ^ .
(1647.) Auf abermaliges Anhalten des Landvogts für die Schützen zu Rheineck wird denselben bcw>^'
noch zwölf Schuh in die Breite und zwölf in die Länge von der obrigkeitlichen Kugelwiesc zu Berg"
rung des Schützcnhauses zu nchmen. Absch. 1133.

14. Glaubenssache»», kirchliches, Landsriedliches.

(Der Abschnitt: Landgrafschaft Thurgau; Rcligionssachcn zc. Art. 277—400 enthält manches auch ^

Rheinthal Betreffendes ^
Art. 12t». (1627.) Da der Prädicant zu Rheineck gegen den Landvogt im Nheinthal sich

erklärt hat, er wolle mit seinem Katechismus nicht weiter fortfahren, so stellt man die Sache ein u»d
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Zürich dessen gedenken werde. Absch. 452. 13<». (1628.) Landammann Zellweger
. "^»zell-Außerrhoden begehrt, daß man dem Prädicanten zn Thal, wohin viele der Ihrigen pfarr-
H<M ^ Kinderlehre wie an andern Orten im Landfrieden zn halten bewillige. Der alte Landvogt
bisher^- gestatten wollen. Weil aber die katholischen (gesandten erfahren, daß es im Rheinthal
u»d k Braach gewesen sei, erachten sie für besser, daß man es beim Alten verbleiben lasse,
zu ? ^ Kinderbericht oder -lehre" eingestellt werde. Zugleich beschweren sie sich über einen pfälzischen

, gedruckten Katechismus, darin viel schmähliche Sachen wider den Landfriedenenthalten seien.
. wehtet, daß es denselben gar nicht brauchen lasse, sondern allein denjenigen, der unter seiner

ün Zainen und Befehl 1626 gedruckt worden und hin und wieder, wo der Landfriedc geübt werde,
^lhvi»löchte dem Landvogt schreiben, daß er den Prädicanten damit fortfahren lasse. Die
^bsch nehmen dieß in den Abschied, um darüber ihrer Obrigkeiten Gutachten zu vernehmen.

>31. (1630.) An Landvogt und Landschreiber wird geschrieben, sie möchten nicht zu
^»,it Erichs Schreiben achten, worin es seine Autorität bei Verleihung der Pfründen erhalten wolle,
Pig durch allzulange Nachgiebigkeitden katholischen Orten Schaden entstehe. Den katholischen

z>o» ^ »lochten sie ernstlich „untersagen, daß sie sich mit ihrem Gottesdienst befördern" und dann denen

^isch^ »ndern Religion Platz geben. Absch. 546. Ii. >32. (1630.) Den Abgeordneten der cvan-
daß ^ ^»winden erfolgt von den Gesandten der evangelischen Städte auf ihr Rathsbcgehrcn die Antwort,
dienst ^unlicher erachte, daß Jost Grob den ihm vom Abt von St. Gallen angetragenen Kirchen-
u»trx^" ^ ^adt Altstätten wegen des in der Supplication der Abgeordneten hervorgehobenen Eides nicht
^632) ^ künftig sich dessen nicht zn seinem Vortheil bedienen könne. Atsch. 548. ä. 133.
^'gehör' ^"dammann Wiser von Appenzell rügt, daß der Landvvgt im Rheinthal, obgleich sein Amts-
«iujge Christen Keller mif dem Buchbcrg wisse und zugesehen habe, wie zwei von Außerrhoden
^gebei,^^^ Heiligenbildnisse mißhandelt und verderbt hätten, sich weigere, einen Bericht darüber
^»e>, zi. "^st'r lvird von den katholischen Gesandten beaustragt, dafür zu sorgen, daß der Landvvgt

nächster Tage den Gesandten nach Baden einsende und Rath begehre. Absch. 603. b.
und S. Absch. 608. i. 13S. (1633.) Abgeordnete von Kurzenberg, Luzenbcrg, Unter

der "dcrn Kirchgenossenzu Thal, zu St. Margarethen, Bernang und
""üen ihre Beschwerden in Beziehung auf ihren evangelischen Gottesdienst vor und verlangen

^ehre,/s der Kirchengüter zu Thal. Die Abgeordneten der Katholischenbehaupten, daß dieses
^ Zlvijgdem Abschied der das Rheinthal regierenden Orte vom 18. Juri 1603 zuwiderlaufe,
^de„ den katholischen und den evangelischen Kirchgenosscn zu Rheincck und Thal zu Baden errichtet
schied Rührend die Abgeordneten der Evangelischen sich auf den Landfrieden berufen und auf einen
^u k533, in welchem in Betreff der Nießung der Jahrzeiten bestimmt sei, daß die Evangelischen
^^ge» fallenden Antheil nach ihrem Belieben verwenden können, so daß ihnen die Nutzung auch der
deiche ^^»güter nicht versagt werden dürfe, und das um so weniger, da verschiedene Abschiede ihnen eine
^'Ni'iit neben den Katholischen zulassen, wie z. B. der Jahrrechnungsabschied von 1607, welcher
^»th^l ^ ^ evangelischer und ein katholischer Kirchenpfleger sein solle. Haben die Evangelischen einen
^ "'u best ^ ^^r>altung, so könne ihnen auch nicht die Nutzung versagt werden, und zu dieser gelangten
""d ^'rch eine Thcilung. Ferner bitten sie, daß ihnen mit Abhaltung der Kirchenräthe, Gerichte

""den zwischen beiden Aemtern verschont werden möchte, ausgenommen wenn es wichtige Angc-
205
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legenheiten betreffe, welche keinen Verzug leiden; ferner daß nach dein Abschied von 1533 die Priesters
den Tagen, an welchen man „geinaindcn" wolle, ihren Gottesdienst eine Stunde früher anfangen und"
kürzen möchten, und daß man ihnen den unbedingten Gebrauch der Glocken gestatte. Ucberdieß stelle»
Gemeindegenossen von Thal noch das besondere Verlangen, daß man sie nach Verhältniß ihrer Zahl Z»
Aminannschaft gelangen lasse. Die Katholischen berufen sich nochmals auf die Abschiede und die Stifts
briefe. Absch. 628. 2. (1633.) Abgeordnete der evangelischenGemeindegenossender Höst ^
obern und des Niedern Nheinthals geben eine Supplication ein, in der sie um Beseitigungder Hindernisse ^
welche der freien Ausübung ihres Gottesdienstes in den Weg gelegt werden. Sie beschweren sich,
der Katechismus und die Kinderlchre untersagt, die Bestattung der ungetauften Kinder an dem Orte
getauften gewehrt, das Läuten der Glocken in der Charwoche, bei Leichenbestattungcnund andern
heitcn verboteil werde, Frauen, die mit katholischen Männern sich verheirathen,in ungewohnte eidliche ^
lübde genommen werden und den Evangelischendie ungelegenste Zeit zu ihrem Gottesdienstüberlassen
Lasse man den Juden die freie Uebung ihres Gottesdienstes,so dürften auch sie auf Gleiches ÄM'P^.
machen. Ferner beschwereil sie sich, daß ihnen bei Strafe geboteil wird, wenn die Katholischen läute»,
Hut abzuziehen,die Feiertage der Katholischen zu halten, so daß sie »eben den Sonntagen noch drc»"'

dreißig Feiertage des Jahres halten müssen, während die Katholischen die Feiertage der Evang^
ignorieren; ferner daß sie keinen eigenen Meßmer für ihren Gottesdienst haben können, daß ihnen
Jahren nicht mehr zugelassen werde, einen Prediger aus der Nachbarschaftzu berufen, wenn der ^
wegen Krankheit oder anderer Ursachen den Gottesdienst nicht halten könne, daß sie in den Mandate» ^
gläubige genannt, endlich daß heimliche Knndschaften aufgenommen werden, wodurch der Gerechtigkeit ^
trag gethau werde. Schließlich bitten sie, man möchte, da sie an Zahl den Katholischengleichkommt
alle Kosteil auf gleiche Weise, wie diese tragen, auch ihnen den Zutritt zu den gemeinen Kirche»g^
gleiche Berechtigung bei den Amtsbesetzungen der hohen und der Niedern Obrigkeit, der Räthe und
verschaffen. Die von Altstätten schließen sich in ihrer Supplication an die wenigsten dieser Begeht"'
dringen dagegen aber auf die Gleichheit zwischen Katholikeil und Evangelischen in Besetzung des
der Gerichte und der Ammannschaft.Aehnlichcs begehreil auch die aus dem Lande Appenzell und
Thal, namentlich daß die Katholischen mit ihnen das Kirchengut zu Thal und St. Margarethen
sollen. Die Evangelischen von Altstätten beklageil sich auch, daß ihre katholischen Mitbürger
einem Kreuzgang nach Appenzell aus dein gemeinen Stadtseckel 15 Gulden verzehren, während ihnc»
zu Theil werde. Sie bitten daher, man möchte ihnen zu Gunsteil ihres Gottesdienstes aus dcmselbc» ^
soviel zu nehmen gestatte». — In Beziehung auf den letzten Punkt sprecheil die Gesandten die Erwartu»ö ^
daß beide Theile sich mit einander bürgerlich vergleicheil werden. Da die übrigeil Punkte größtcnth" ^
Fürstabt zu St. Gallen berühren, werden die Supplicationendessen Abgeordnetenzugestellt. Diese sp^
im Namen ihres Herrn ihre Verwunderung aus, da die Begehren der Supplicantenden klaren Absi?
Sprüchen lind Verträgen zuwiderlaufen. In einer schriftlichenReplik suchen sie die Nnstatthaftig^
Begehren nachzuweisen und bitten die Gesandten, es bei den Abschieden, Verträgen und den
Gebräuchen, bei denen man sich wohl befunden habe, verbleibeil zu lassen. Kaspar Müller,
Rhcineck, begründet und befürwortet nun die einzelnen Punkte der Supplication, fügt bei, daß die t'»
Pfründen nicht blos von solchen sollten versehen werden dürfen, welche der Fttrstabt belehnt habe, ^
von andern, und bittet, daß derselbe von seinen stattlichen im Nheinthal liegenden Zehnten eine»
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^ ^ ^k>alten möchte, welcher lm betreffenden Falle mit seinen Diensten aushelfen könnte. Replik der Ab-

Ilsclen'^" Fürstabts. — Endlich bringt der Landvogt einige allgemeine und specielle Klagen der katho-

^ Nbeinthaler vor. Dagegen eröffnet Zürich die vielen Beschwerden von Seite seiner Religionsgenossen.

die»e^^ stch Handlungen befinden, welche gegen den Landfrieden verstoßen und demnach Strafe ver-

P .^k)ält der Landvogt den Auftrag, die Fchlbaren nach Gebühr zu bestrafen. — Am Schlüsse dieser

die verlangt Zürich nochmals eine kategorische Erklärung auf die Generalfrage in Beziehung auf

Ta. "'^ung der Prädicanten und gibt zu verstehen, daß, wenn dieselbe nicht erhältlich sein sollte, es die

"Me Freunden und den unparteiischen Orten klagen und, wiewohl ungern, sich des Rechtes behelfen

schick ^ katholischen Gesandten erwidern, sie seien der Ansicht, daß man jetzt, da man die ver-

c»i o Parteien angehört habe, eine Entscheidung geben sollte; sie stellen aber vorher noch die Frage

Die „ ' es die Briefe und Siegel, die Abschiede und Verträge, Sprüche und Verkvmmnisse anerkenne.

Gesandten erklären, daß sie sich in nichts einlassen können, bevor die von ihnen gestellte

der c>> ^ beantwortet sei. In Folge dessen werden die vorgetragenen Klagen und Antworten zu Händen

^ ^ Obern in den Abschied genommen. Die katholischen Gesandten sehen unter so bewandtcn

5heil ^ Beilegung des schwebenden Streites lind zu Verhütung künftiger Späne eine freundliche

"P beider Landvgteien, Thurgan und Rheinthal, als das zweckmäßigste Mittel an, was sie auch bereits

^l'scl' k ^ ^^Msprochen hätten. Zugleich erklären sie sich nicht einverstanden mit der Weitläufigkeit des

(5;^^' Man sehe auch im Abschnitte Landgrafschaft Thurgau, Art. 316o. 3225.) Ibiä.aa. 137.

Schild ^ AMmzellcr von Außerrhoden, welche nach St. Margarethen pfarrgenössig sind, legen eine

'»an vor, wie man mit ihnen eine Zeit her umgegangen sei, und was fiir untaugliche Prädicanten

selbst ^ "ufgedrungei! habe. Sie bitten, man möchte ihnen gestatten, bei einer Vacanz ihren Prädicanten

Hüllet !vic sie es vor 1595 gekonnt Hütten, in welchem Jahre ohne ihr Wissen und hinter ihrem
ü»e neuer Vertrag zu ihren Ungunsten errichtet worden sei, oder daß sie doch wenigstens dem Fürstabt

Person präsentieren dürfen, die derselbe zu bestätigen habe. I5iä. 55. 138. (1637.)

auf s>t„s ^^et, für die vacante Prädicatur im Oberrheinthal habe es nach Inhalt des Vertrages von 1632

welche,, ^ ^ Uuterthanen daselbst dem Prälaten als Collator zwei Prädicanten vorgeschlagen, von

de», ^"en annehmen sollte. Der Prälat habe sich dessen geweigert unter dem Vorwand, daß er in

kathgu,, ^ '"cht begriffen sei; die Orte möchten ihn deßhalb zu Haltung des Vertrags bewegen. — Die

daz» .- ^ Gesandten, welche sich dieses Anzugs nicht versehen haben, auch nicht wissen, was der Prälat

^'eser "'bchte, nehmen die Sache in den Abschied. Absch. 810. 5. (Im Zürcherexemplar ist beigefügt:

sv»h^,^'kel ist nicht genugsam verfaßt, weil der Vorschlag gegenüber dem Prälaten nicht von Zürich,

ist su " Kirchgenossen zu Bernang, die selbigen zu Zürich sich ausgebeten hatten, geschehen ist. Sodann

licht ^. ^banz des badischcn Vertrags nicht allein bezüglich des Collaturpunkts, sondern auch mit Rück-

de» , ^Krimvnialsachen gedacht und Nemcdierung begehrt worden.) 139. (1639.) Es werden

^hvlisrl ^^"bten der fünf katholischen Orte folgende drei Punkte zur Sprache gebracht: 1) daß die Un-

^ichiede^' Mittag läutet, an etlichen Orten sich nicht nach der alten Ordnung, und wie es die

üffeutti/ ^ch"'ben, verhalten; 2) ob es thunlich sei, daß der Katechismus beider Religionen in der Kirche

w der und gepredigt werde; 3) wie dem zu begegnen sei, daß die Kinder der andern Religion

^ bea^c^ verkürzt werden, da dieselben nur an gewissen Tagen getauft werden. Der Landvogt

"P, sich mit dem Pfarrer zu Thal darüber zu bereden, sich in den Abschieden umzusehen undv
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dann zu thun, was er am besten findet. Ist er über das Eine oder das Andere ungewiß, so soll ^'
die Obrigkeiten berichten. Absch. 904. oo. 140. (1640.) Der Prädicant zu Thal und seine
nosseu sowohl aus dem Land Appenzell als aus dem Rheinthal bringen vor, daß seit einiger Zeit in
treff der Nutzung des Kirchengutes, welches doch meistentheils von ihren Vorältern gestiftet wordc» ^
gegen sie ungleich verfahren »verde, auch beschwerliche Reden vernommen worden seien. — Da der
sich alles Guten anerbietet, so ermahnt man sie beiderseits, sich landfriedlich zu verhalten und siäl".
Vexicrens, als ob der eine Theil nicht so gut genössig als der andere wäre, zu enthalten. Absch. ^ ,
141. (1641.) Da berichtet wird, daß die Unkathvlischen wider den klaren Buchstaben des Landftic^
Versuche machen, die Katholischen zu ihrer Religion herüberzuziehen,woraus der katholischen Religio" ^
Gefahr erwachsen könnte, so wird dem Landvogt von den katholischen Gesandten nachdrücklich zugesch^
nichts einschleichen zu lassen, wodurch der katholischen Religion und dem Landfrieden Abbruch
könnte. Absch. 946. Ic. 142» (1641.) Der Landvogt bringt neun Anklagepunkteüber Handlung^
Unkatholischen vor, durch welche die Katholischen in ihrer Religion und ihren religiösen Uebungc" ^ -
trächtigt würden. Die katholischen Gesandten beauftragen den Landvogt, einzelne Fehlbare zu bestMl
in Beziehung auf die einzelnen Punkte soll er sich in den Verträgen und Abschieden umscheu und nach
Landfrieden und den Landesordnnngen strafen; immerhin werde er dabei an den Orten einen gute" ^
halt haben. Absch. 953. mmm. 143. (1641.) Nach Verrichtungder gemeinsamen Geschäfte
Zürich dem anwesenden Landvogt die in frühem Abschieden angeführten Beschwerdenvor. — Dieft^ ^
wortet, es sei ihm begegnet, daß Leute die katholische Religion verlassen und zu den Prädicanteu ,
seien, daß andere ihrem Hausgesinde der Religion halber Zwang angethau hätten; ferner habe er
daß das Mandat wegen des Hntabziehcns beim Mittag- und Ave Maria-Läutennicht beobachtet
Nach Inhalt eines darüber vorhandeneil Abschieds habe er strafeil wollen. Da die Betreffenden der

sich nicht hätten unterziehen wollen, habe er die Sache eingestellt in der Absicht, sie vor die Gesandt^
regierenden Orte zu bringen. Wegeil des unterlasseilen Hutabziehens habe er niemanden gestraft- ^
Schmähreden, die dem Landfrieden zuwider seien, wisse er nichts, hoffe auch, daß solche nicht gegen
gebracht werden. Das Kind, welches der Vogt auf Nvsenberg aufgenommen habe, sei zu ihm, als tz"
Tanfgötti, gelaufen. Der Religion halber habe er niemand gezwungen und könne dafür schriftliche ^
schaft einlegen. — Die katholischeil Orte erklären, der Landvogt habe sich in Allem ehrlich und redlich ^
antwortet. Wegen der Personen, die von katholischen Aeltern geboren, aber seit Jahren in der a"d0'^
ligivn gelebt, solle er sich so verhalten, daß niemand ferner sich zu beschwereil habe. Diejenige»,
beim Ave Maria-Läutendem Mandate zuwider die Hüte nicht abziehen, soll er nach Billigkeit straft", «
erwähnten Kindes halber soll der Landvogt den Vogt auf Nvsenberg zu Rede stellen. Gegen die, ^ ^
Gesinde wider seine Religion zu des Prädicanten Predigt nöthigen oder ihm verbieten zur Messe
soll der Landvogt nach Gestalt der Sache prvcediercn. Es soll auch niemand wider den Landfriedc"
Gesinde oder Andern der Religion halber Zwang anthnn, sondern jeden ungehindert bei seiner Religio ^ ^
Nnnöthige fernere Weitläufigkeit wollen die katholischen Orte nicht verschuldethaben. — Zürich,
Appenzell evangelischerReligion erklären, die katholischen Orte möchten sich vor Allein über die ft'"^ .
geführte Hauptfrageaussprechen. Der Landvogt sei nicht befugt wegen des Hutabziehens in diese»'
theile jemand zu strafen. Wenn der Müller jemanden unbilligen Zwang angethau habe und sal^^l
unparteiische Kundschaft erweisbar sei, so möge er deßhalb zu Rede gestellt werden. Kein Theil falle
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^Nnde nvch andere in Beziehung aus die Religion zwmgen, sondern jeder ungehindert bei seiner Religion gc-
werden. Vogt Giel soll zu Rede gestellt, das Kind auf freien Fuß gesetzt werden und, wenn es bei

Butter zu bleiben begehre, derselben nicht vorenthalten werden. Die Verantwortungdes Landvogtes

liv ^ ^ Austrag der Sache in ihrem Werth oder Unwerth verbleiben. Falls die Execu-
nicht eingestellt werde und daraus weitere Verdrießlichkeitenentstehen sollten, wolle man daran

n>e Schuld tragen und dagegen protestiert haben. Absch. 955. sS. auch Absch. 955. x.)
> (1641.) Vach Verlesung aller Schreiben und Acten, welche sich auf das Benehmen Zürichs

vvn""^ Katholischen beziehen, und nach Anhörung des Landfriedens von 1531 wird dem Landvogt
P«d^" ^tholischen Gesandten erklärt, daß die Orte ihm bei der Exemtion dessen, was ihm unlängst zu
nick ""befohlen worden sei, beistehen werden. In Betreff des Hutabzichens soll, weil den Gesandten noch

) hinlänglich gezeigt worden sei, worin die alte Hebung bestehe, nachgeschlagen werden, wie es sich damit
vv» ^ ^ ihnen davon Kenntniß gegeben werden. Was die Appellation betrifft, welche dem Landvogt

^ ^^e gestellten Personen dargeschlagcnworden ist, so wollen die Gesandtendieselbe gelten lassen;
Nationen "ber sollen nicht geduldet werden; ziehen die Betreffenden dieselbe nicht zurück, so soll der

^ für diese Frechheit ernstlich strafen. — Was den von Landvogt Lusser 1639 denen von
Mieck gegebenen Brief anbetrifft, der sie vom Hutabziehen befreit, hätte man gewünscht, daß derselbe

brin " ^ gegeben worden wäre. Dem Landvogt wird der Auftrag gegeben, diese Befreiung zu Händen zu
ci»e^" sonst nach guter Form zu kassieren. Absch. 959. a. 145. (1644.) Der Landvogt weist

"Kappenpapier" gemachte Kappe vor, welche den Kappen der katholischen Priester nachgebildet, an
^ Katholischen zum Trutz gebraucht wurde. Diese wird dem Landvogt wieder zugestellt mit

eschl dem Thäter „nachzusetzen", die Kappe aber künftiges Jahr wieder nach Baden zu bringen oder
^^ern Zu schicken. Absch. 1041. rr. 141». (1645.) Die GesandtschaftLucerns legt ein Me¬

egen ^ Inhalts, die unkatholischenPfleger vaterloser Kinder, welche mit diesen verwandt seien,
siathr, ssk flsoich von katholischen Aeltern geboren sind, zu großem Bedauern der Mütter und
s^heii d' ^ Religion herüber; dein Landvogt möchte befohlen werden, künftig mit obrigkeitlichen: An-
^ ^ ^ verhindern. Der Antrag wird all rskoioncknm genommen. Absch. 1069. ^>p. 147. (1645.) Der
«Ka» Richtet, daß der Prädicant zu Balgach, nachdem eine katholische Hebamme einer unkatholischen
bea.> Kind wegen Lebensgefahr im Hause getauft hatte, der katholischen Hebamme mit Schcltworten
de»,, ^ ^ und beigefügt habe, es wäre besser, es stürben zehn Kinder ohne Taufe, als daß sie eines taufe;
ä^be» ^ sei zur Seligkeit nicht uothwendig. Auch noch ein anderer Prädicant habe ihm Recht ge-
^chr-'s Landvogt wird befohlen, beide Prädicanten zu bestrafen und sich nicht daran etwa durch ein

^ Zürich hindern zu lassen, wenn sie nicht nach gebräuchlicher Form appellieren. 11>i<1. vw.
Ülche' Dem Landvogt wird nochmals der Auftrag gegeben, wegen der Kappe, welche den Katho-
ei»c zu einer Faßnachtkappe geinacht worden ist, zu inquiriercn und je nach seinem Befinden

Käse zu verhängen. Ibiä. xx.

15. Ehesachen.

(Zur Ergänzung sehe man auch in der Abtheilung Thurgau die Artikel 191 229.)

) St. Gallen beschwert sich, 1) daß der Prädicant zu Bernang

«
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eine Ehe getraut habe, von deren Frau noch ein ehelicher Mann am Leben gewesen sei; 2) daß der Prädicai»
in Grueb zwei von St. Margarethengetraut habe, welche im dritten Grade mit einander verwandt gewe¬
sen seien; 3) daß das Mandat im Rheinthal seit vier Jahren nicht mehr verlesen worden sei, und Zwar
weil darin der Ausdruck „die Neugläubigen"vorkomme. Der Abt sei nicht gesonnen dieses zu streiche»-
Absch. 24. v. ISN. (1620.) Zu St. Margarethen sind zwei „Ehemenschen", die außerhalb des Host
zu Grueb im Land Appenzell geheirathet haben. Man hat sie gewarnt, daß die Heirat im zweiten oder
dritten Grad ohne Dispens der geistlichen Obrigkeit nicht gestattet sei, und zwei Tagsatzungen zu Bade»
und im Rheinthal haben ihr Gesuch, bei einander leben zu dürfen, abgelehnt. Sie haben zwei Kinder
erzeugt lind sich sonst unklagbar und fromm verhalten. Für begangene Blutschande ist ihnen eine Bnßr
von 101 Gld. auferlegt worden. Tröster dieser Buße ist ihr Lehenherr, der Stadtschreiber von St. Galle»
Die Eheleute, welche behaupten von der nahen Verwandtschaft nichts gewußt zu haben und nicht gcwar>»
worden zu sein, bitten um Begnadigung, und daß sie auch ferner das Hofrecht genießen mögen. Äbsll?
117.o. 4SI. (1630.) 1. Abgesandte des Fürstabtes von St. Gallen bringen vor: Den Mandaten, Ab¬
schieden und dem alten Herkommenzuwider seien im Rheinthal etliche Eheleute, welche in verbotenen Grade»
einander Heirathen wollten, nach Zürich gelaufen und dort zusammengegeben worden, da man eine so^
Ehe von Obrigkeits wegen nicht habe gestatten wollen. Obgleich man dagegen protestiert, das Recht
ten und ihnen bei ihren Eiden befohlen habe, sich zu trennen, seien sie von Zürich so sehr bestärkt wordr»-
daß sie dessen ungeachtet bei einander wohnen. 2. Von den Prädicanten im Rheinthal werde ihr Collat^
und Gcrichtsherr, der Fürstabt, so wenig respectiert, daß sie sagen dürfen, sie fragen ihm nichts
sondern allein den Herren von Zürich, denen sie geschworen hätten, ungeachtet sie dem Fürstabt auch M"'
ren und allein der Pfründe halber schwören sollen, die sie vom Gotteshaus haben. Man möchte deßh^'
den Abt bei seinem Collaturrecht schirmen. Absch. 536. g. JAZ. (1630.) Was das Schreiben ZiW^'
wegen der Ehesachen im Rheinthal betrifft, lassen es die Gesandteil von Uri, Schwyz und Nidwaldcn ^
den früher abgegangenen Antwortenbewenden. Absch. 542. o.

1«. Juden.

Art. IS !. (1633.) Da Nheineck durch eine große Anzahl Juden belästigt ist, sollen die Orte »»'
die Jahrrechnung zu Baden ihre Gesandten instruieren, wie demselben diese Last abgenommen werde"
könnte. Absch. 628. x. 154. (1647.) Laut Bericht des Landvogtes sind die Amtleute des Abts o»"

St. Gallen der Ansicht, den Juden im obern Rheinthal das Geleit geben oder abschlagen zu dürfen. ^
wird an den Abt geschrieben, er möchte seine Beamten davon abmahnen, indem die Ertheilung des
allein den Obrigkeiten oder deren Landvogr zustehe. Man werde jedoch seine Gerichtsunterthanen '
zwingen, einen Juden oder andere Personen, die von der Obrigkeit das Geleit hätten, wider des Fürst»"
Willen zu behausen.— Zugleich erklärt man, daß die Juden im Rheinthal, wo sie vorher nicht
wohnen dürfen, nicht wieder eingeführt werden sollten. Absch. 1133. x.

1
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l7. Locales.

a. Altstätten.

(1648.) Ein durch Landammann Schlüpfer vorgelegtes Memorial der Gemeinde Alt-

welches vier Beschwerdepunkte enthält, wird dem Abschied beigelegt. Absch. 1143. i. IZk.

. ) Ails einer Schrift, welche Schwyz verliest, ersehen die katholischen Gesandten, was die unkatholi-

Bürger zll Altstätten gegen den Fürstabt lind das katholische Wesen zu erstreben suchen, nämlich daß

vicl^ ^ Katholischen zuin Stadtammannamt zugelassen, daß in den Stadtrath und das Gericht gleich

vv> ^"^^schc als Katholische genommen und endlich, daß Politica vor der ganzen Gemeinde, nicht

dam' verhandelt und entschieden werden sollen. — Man nimmt diese Ansprüche in den Abschied,

in ^ ^ Obrigkeiten ihre Gesandten ans die Cvnferenz nach Baden instruieren und, wenn die Petenten
c» Orten sich meldeil, sie abweisen können. Absch. 1157. <1. (Man sehe auch Art. 159.)

I). Marbach.

(1641.) Die Evangelischen zu Marbach beschweren sich über neue Prätensionen des

ianien ^ Gallen wegen des Beisitzes bei ihren Kirchcnrechnungen, wegen Mißbrauchs ihres gemcin-

Be^^^^"stutes boil Seite der Katholischen, wegeil des ihnen versagten Zugangs in die Custorei ohne

'ielii des Priesters und wegen des Titels „Unkatholisch". — Die Gesandten von Zürich, evangelisch

"ud Appenzell A.RH, beschließen, eine Gesandtschaft deßwegen an den Prälaten von St. Gallen

' "Wen. Absch. 956. m.

e. Oberricd.

Gemeiildc Oberried, welche ein neues Rathhaus gebaut hat, läßt durch den

!)gJ nn^ heilster Uild Wappen anhalten. — Das Gesuch wird in den Abschied genommen. Absch.

<l. Rheineck.

^'gei/^' Alis das Nathsbcgehren des Gesaildteil von Appenzell der Geincindc Rheineck

scu Bescheid, daß die Rheinccker, weil ilvch nichts Obrigkeitliches an sie gelangt ist, die Sache

^'dai,k ^ sondern warten sollen, bis etwas an sie gelangen werde. Alsdann könneil sie wohl einen
""b ferner zu Nathe gehen. Der Gesandte von Appenzell wird auch zu berichten wissen,

der ^Aicferung des bewußten Reverses der Gemeiildc Altstätteu halber gut befundeil wordeil sei, in

^Nen ^ ^ Altstätteil bis mif wcitern Bescheid zliträglicher sei, durch eineil bcnach-

(163z ^ ^^'Ken versehen zu werden, als den Gottesdienst auswärts zu besuchen. Absch. 553. o. lky.

Ahnten ^ Rheiileck stellen folgende Verlangen: 1) daß ihnen gestattet werden möchte, den Wcin-

Zü 5uchsloch, der sollst zu Händen der Kirche zll Thal bezogen werde, an die Capelle zu Rheineck

Orte,; ^ ihnen erlaubt werden möchte, da das Rath- und Gredhaus ihnen und den regierenden

^ gehöre, die Gredmeister und Factoren aus ihrer Bürgerschaft zu nehmen; 3) daß die

^'chen ^ ^ Jahrinärkten privilegicren möchteil. Die Gesandten, ohne Instruction, nehmen diese An-

Uild ^^uonäum auf die nächste Jahrrechnung. Absch. 628. w. tkl. (1640.) Die Kugclwiese

stehet r ausgeschlagencn Gärten, welche die Gemeinde Rheineck bisher um 6 fl. 12 kr. zu Lehen

werden mit Ausnahme des Gartens, der dem Landschreiber von Amts wegen gelassen wird, der
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Gemeinde auf Gutheißen der Obrigkeit unter den Bedingungen verkauft, daß sie sämmtliche Kosten der Miß

der Gesandten und der andern zu dieser Verhandlung berufenen Personen und überdieß 500 Gld. bezahlt

— Die Gemeinde bittet, daß ihr jedes Ort 25 fl. nachlasse. Zürich bewilligt dieß; den übrigen Orten bleibt

vorbehalten, solches zu gestatten oder nicht. Absch. 936. 6. IV2. (1641.) Dem Landvogt wird iß-

schrieben, daß die katholischen Orte den Verkauf der den regierenden Orten zugehörigen Kugelwiese »'^

gutheißen können. Die Obrigkeiten sollen daran erinnert werden, daß sie auf nächster Tagsatzung zu Bade»

diesen Kauf cassieren lassen. Absch. 946. 1. llZlj. (1641.) Der Kauf der Kugelwiese wird wieder a»ß

gehoben und dem Landvogt befohlen, der Stadt Nhcineck das bereits erlegte Geld zurückzuerstatten.

Ansuchen derer von Nhcineck, sie wenigstens bei dem Lehen der Wiese und bei dem bisherigen Zins lm»

Urbar verbleiben zu lassen, wird in den Abschied genommen. Absch. 953. es. (1642.) AussclM

der Stadt Rheineck bitten, daß ihrer Gemeinde der Kauf der Kugclwiese, wofür sie bereits 1300 fl. baal^

Geld erlegt hätten, genehmigt oder aber das Geld restituiert werde, und daß man ihnen das Lehen »a^

dem Inhalt ihrer Briefe um 6 Pfund 12 Schilling jährlichen Bodenzinses bestätige in Anbetracht, daß

alle zwei Jahre mit dem Aufritt der Landvögte und sonst viele Kosten hätten. — Die Gesandten erklärt

sich dahin, daß das Eigenthum der Kugclwiese den Obrigkeiten verbleiben, das Lehen aber auf ewig »'"

den genannten Zins verliehen sein solle. An das ausgelegte Geld soll ihnen Landvogt von Rickenba<b.

genannt Belmvnt, 200 fl., welche von ihrem Geld noch vorhanden sind, samml Zins wieder erstatte

An die übrigen 1100 fl. soll jeder künftige Landvogt 200 fl. nebst Zins entrichten und in die Rech»»"?

bringen, bis die ganze Summe bezahlt sein wird. Weil auch darauf hingewiesen wird, daß der Verkauf der

und anderer Güter doch nützlich sein würde, so nimmt man diesen Anzug nochmals aä rsisronäum. Äl'l^

985. nun. l«5. (1643.) Die von Rheincck wünschen ein Stück Wiese, das sie um einen jährlichen Zins zu Lehe"

haben, cigenthümlich anzukaufen, um den Lehm zu ihrer Ziegclhütte darauf graben zu können. Es

dieß abgeschlagen, weil die Mehrzahl der Orte früher erklärt hat, daß von den rheinthalischen Gütern »'^

verkauft werden solle. Absch. 1007. w. tvl». (1643.) Die von Rheineck und Thal beschweren sich, ^

sie in Bezug auf ihren Wald im Appcnzellerland, Gestalden genannt, nicht bei Brief und Siegel gesch"""

werden, und daß Appenzell das auf jüngster Jahrrechnung gemachte Project nicht annehmen wolle.

theilt init, daß Appenzell das Project mit einem Schreiben zurückgeschickt habe. Das Schreiben wird ^

den Abschied genommen, deßglcichen das Concept einer Antwort auf dasselbe. Absch. 1013. o. lv'

<1645.) Da die Kugclwiese den Burgern von Rheincck um einen geringen Preis zu Lehen gelassen wo''^

ist, während sie viel mehr Werth ist, wird von den katholischen Gesandten in den Abschied genommen.

man sich nicht darüber berathen sollte, dieselbe an andere Lehenleute zu verleihen, welche mehr

Absch. 1056. o. tti». (1645.) I) Wenn zur „Wimmetszeit" die Trauben beschaut werden, könnte»

Kosten in drei Theile getheilt, der eine den Obrigkeiten, der andre der Stadt Rheineck, der dritte de»' ^

Thal auferlegt werden, wie es vor Altem auch Brauch gewesen sein soll. 2) Weil vier Bauhöfern f>>" ^

Lieferung des Getreides kein Lohn gegeben wird, so könnte der fünfte sein Getreide auch ohne Lohn ließ'

und wie die übrigen in das obrigkeitliche Schloß führen. Absch. 1069. v.

v. Rüli.

Art. ttii). (1618.) Die Beschwerden derer von Lienz, Loho (Löhle?) und zum Büchel gegen die

Hof Rüti wegen des Weidgangs werden angehört. Stach eingenommenem Augenschein wird folgender A»sß'"
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S°chan-. 1) Bon den 57 Stößen, Roß und Vieh, in, alten^enrag be^r^ Mti mit 47

U"d zun, Büchel 10 Stöße fallen lassen und künstig das ^ratt ^ Brief lautet.
Roß oder Vieh, nach ihren, Gefallen besehen, entsetzen und w. ^ . .,

^ Der c,ue Brief von 1532 soll sammt andern Briese» d'o v r d. e^u^am^^ .„.gebührender
^aft verbleiben. 3) Die Kosten sollen be,de The,le an ,hnen rag, ^ ^ abgcthan und bei 10

civldung gemeinsan, „abheben". 4) Ungebührl,che Reden sollen ,u ^„'Auswruch und begehren darüber
Buße verboten sein. - Die Anwalte der Parte.., danken für ..^uef und Siegel. Der Gesandte von Zürich wird beauftragt, ihnen

^ auch Art. 19. 95.) k. zh,l,

. ^rt. 17«. (1620.) Die Landlcutc ob der Lctzi des Landes daß dic-
'^nössig si„d, beklagen sich, daß die von Thal ihnen keine Guter ausweye B ^ ^ andern

ihnen die Güter, welche sie „ertauschen oder erwyben , wn ein. Avvcn'ell als mitregiercndes
^artigen „versprechen" und mit Auflagen und Stenern beschweren da 2.^^nr«l .ung w Tbal^ vom ewigen Versprnch frei sein sollte. Die Sache wird aus d .e bevo M) . de Krrchenrechnu g »
' ^ Ungleichung gewiesen. Absch. 117. b- Man sehe auch Art. 1>'3.

1». Personelles.
-I«. Bnlchung °»I di° Schm-ihuugm. welch- H-»-» M°rz S--- Zun-»

^ --'chi°d-ul P-rch»,. an-g.si°b°u. und au, d.»-u Schuld-»!-» wird d.» G°I°nd'°u l-a-lM' -

Tm^n and. >°° -- -ml B°W

»Ahn und dai-lb» uuj sr-i-» Fud »-»-»> worden l->. du man R ^

Schölt habe; daß ferner seine Schulden sein Vermögen übersteigen. -v,e ^Pee Meineck^ 'nitgetheilt, sowie daß derselbe sich jenseits des Rheins zu Geis,au ^

^ Worte ausstoße und sich nicht nach Rheineck herbeilasse, obschon ,hm das Land .„cht te,
> 35. e. .72 11619 ) Georg Heer von Rheineck hat allerlei B„benstre,che begangen dem Land.

.W-M- .U»-. durch dm.-ds ». m-n. -..ich- -h-dar- «ch.-r ^Schuld-,. «mmch.l «an l-n chm in dm 0rrm .-in

...rn- d-'w. °..-U -m. ^S°d und MU in. «-incha. Arr-s.

k" »chm - -> ««" d°n R-chw- M 7»^^. >a,i,°lisch.n O-i-n d-uw» Mi,-
iheil» ^ dergleichen suchen. Kann dies, .„cht geschehe», so s .„-iitiick macschicktwerden.

^89?^^ "ud des angelegten Arrestes wegen dem vei de», ihm wegen der
Kiieci^ l74. (1620.) Den Pfarrer Jörg Rh.nblh uvhal ß .. .. . ^em er-

^nen zu Whl zugestellten besiegelten Burgcrgültcn zu Rheineck
>'Ha.,z ""d Gantbrief, der von Egli Dietzi herrührt, ^o ^ ^ Zlns- und Gant-
briq unbei ^ ^ ^ ^ g.75' (1620.) Andreas Heer soll die
«us den, Pfarrer verkauft haben sollte. Absch. - - ^ , weil er seuien Bruder

derung des Landvogts ihn, zu Baden auserlegte ^ f ^06
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Hans Jörg wider der Obrigkeit Willen ans dem Land gefordert hat, erlegen. Kann er aber etwas ^
rechmnig an Fenster und Ehrenwappen bei den gnädigen Herren erbitten, so ist es ihm zugelassen. Ibiä- ?

178. (1620.) Andreas Heer zu Thal bittet um Fenster und Ehrenwappen in sein ncuerbautes
Absch. 129. Ii. 177. (1626.) Anton Kuhn, Wirth zur Krone in Rhcineck, bittet um Ehrenwappcn
Feirster in fern init großen Kosten erneuertes Wirthshans. Weil das Haus an den Grenzen gelegen
sowohl von Einheimischen als Fremden stark besucht ist, so hofft man, die Obrigkeiteil werden dem nicht
ziemlichen Begehren willfahren. Absch. 404. 178. (1627.) Anton Kuhn zur Krone in Rheineck b
bei den letztes Jahr daselbst gewesenen Gesandten um Fenster mit der Obrigkeiten Ehrenwappen angeht
Absch. 422. o. 179. (1629.) Den Junker Giel zu Rosenberg läßt man auf nächste Tagleistung citi""'
damit er wegen der von dem Landvogt durch eingelegtenProceß eingeklagten großen Jnsolentien und
biihrlichen Verübuugcn sich verantworte. Zu besserer Information soll der Landvogt jedem Ort ei>n - ^
schrift des Processes überschicken. Absch. 517. I. 189. (1641.) Das Gesuch des Stadtschrcibers ^
Rhcincck um Schild und Fenster in sein neu erbautes Wirthshans wird in den Abschied genommen.
956. xp. 181. (1644.) Der Landvogt, begleitet von dein sanctgallischen Vogt auf Blatten, beru'^
was sich mit Ammann Hans Dietschi von Oberried zugetragen hat, in Folge dessen er veranlaßt '
sei, einen Jnguisitionsproceß wider ihn einzuleiten, und bittet, weil „ungleicheReden" darüber gehört'"
den, um Rath. Da sich Dietschi zu rechtfertigen anerboten hat, wenn man ihin sicheres Geleit hin u»d"
zusage, die Klagpnuktc schriftlich zustelle, ihm Zeit zu seiner Vertheidigung gönne und ihm die
seiner Güter im Rheinthal gestatte, so wird ihm von den Gesandteil der fünf katholischen Orte det"
Gallustag als Termin angesetzt.Der Landvogt wird ermahnt, von seinem richterlichen Ainte sich ^
zu vergeben. Absch. 1044. i. 182. (1644.) Zug begehrt, daß man den Landvogt nicht hinbe"'^.
gegenüber Hans Dietschi sein Amt zu vollführen und seine Schuldigkeit zu leisten. Absch. 1045. i. ! ^
(1644.) Zu Austragung des Handels des Annnann Dietschi von Oberried hat Zürich eine Confer6b ^
den 16. November n. St. nach Altstütten ausgeschrieben. Die Gesandteil der katholischen Orte sind"'
gut, daß die nach Frauenfeld reisenden Gesandtenauch diesen Handel austragen. Und weil die si>^ .
sanctgallischen Amtleute iu dergleichen Fällen sich „sehr ernsthaft und nachgrüudigzeigeil", so sind die
und Oberil der fünf katholischen Orte der Meinung, daß man von ihren Rechten nichts vergeben ^ ^
und daß man namentlich bei dem dermaligen Vorfalle ihre Autorität ausrecht erhalten müsse. Absch-

184. (1644.) Nachdem die Befugniß des Beisitzes der sanctgallischen Abgeordneten anfangs in ^gezogen, schließlich aber derselbe gestatter worden ist, bringt der Hofcanzler des Fürstabtes von St. ^ !
vr. Johailil Härder, im Namen der Hofleute von Kricseren und Oberried gegen den Hofmann
Dietschi vielfältige Klageil vor, daß er die Kirchen und Gottesgüter um 2476 Gulden geschadigt, dein
Haus St. Galleu 9 bis 10 Todtfälle, bei 20 Erbfälle Hinterhalten, Wittwen und Waisen bedrängt, c
kcirliche Bußen an sich gezogen und Nvthzwang begangen habe. Nach Anhörung der Parteien wird
Man hat nicht finden können, daß Aminann Dietschi den Kirchen etwas Hinterhalten, sondern aus d"' ,
gelegten Rcchiinngeiiu. s. w. hat man ersehen, was er deßwegen empfangen und hinwiederum ausg^,
hat. Wenn er dabei etwas schuldig verbleibt, soll er dasselbe bezahlen, wie er sich denn hiezu ^
gutwillig anerboten hat. 'In Bezug aus die „Nothzwänge", deren der Ämtmann angeschuldigt
nichts bewiesen worden, weßhalb man ihn für entschuldigt hält. Was von den Hofleuten zu Krieser"' ^
Oberried, wie auch von andern Personeil in Bezug auf Käufe, Verkäufe, Lehcnschulde», Zehrung"''
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Kation?,, «. s. w. gegen den Aminann geklagt worden ist, wird abgewiesen, weil das Meiste von ehrlichen

Pc>n" ""/^^eben und bekräftigt ist. Was nicht mit solchen Unterschriften versehen ist, soll von den
^aijciii des Landvogts erörtert werden. Falls man sich nicht vereinigen kann, soll der Land-

^rs/s/ ^ ""parteiische Nichter ans dem Rheinthal zu sich berufen und im Beisein eines Verordneten des

^uße ^ sprechen. Tie Klage, daß der Ammann obrigkeitliche Strafen und

Aiu "lZemnächtig angelegt und Hinterhalten habe, ist nach Einsicht der Rechnungen und in Folge der

"'"'je 8 ^ "Ilm Landvögtc als lmbegründet erkannt worden, ebenso die Anklage, daß er acht Personen

Zur !? soll bestraft haben. Die Klage, daß er „in die zwanzig Haushaben" an sich gezogen, wird

sx^l Gerung den Landvogt gewiesen. Wenn durch drei unparteiische ehrliche Männer (die von Kric-

ZUrlil-k!"? verriet) als Interessierte allsgenommen) erwiesen werden kann, daß der Ammann Todtsälle

^age ^ ^ er dieselben, doch ohne Verletzung seiner Ehre, wieder erstatten. Gegenüber der

^Zeli, ^ ^ ^ueindcbodcn zu seinem Vortheil eingeschlagen habe, anerbietet sich der Ammann mir

Tie g... beweisen, daß solches mit Einwilligung der Gcmeindeausgeschvsscncn geschehen sei.

^rb>> dieses Punktes wird dem Landvogt übertragen. Bei obigen Verfügungen soll es gänzlicb
"ud >, " Aminann deßhalb nicht molcstiert lvcrdeil; auch soll er wieder vollständig in seine Ehren

»bcr c' - Quartierhauptmannschaft zli Kriesercn und Obcrried eingesetzt sein (die Fahne soll

^'ede , "och auf dein Nathhaus daselbst verbleiben) und zwischen ihm und den Hoflcuten der Land -

siil^ werden. Wenn voll dein Ammann unzüchtige Angriffe gegen Weibspersonen verübt worden

Miller^ ^andvogt init linpartciischen Richtern urthcilen uild den Fehlbaren, doch ohne Verletzung

Istch», ' bestrafen. Der Ammann soll „die zehn Laubriseneil der gemeinen Landwehri bis zur letzten

^u»d <, iZenießlichen zu bedienen habeil. vorbehalten minderjährige bevogtetc Kinder uild die, so nicht im

^">as / " wären". Den Hofleuten von Kriescren und Obcrried und anderswoher, die in diesem Proceß

dcz ^ und ausgesagt haben, soll dieß an Ehre und gutein Namen unschädlich sein. Von dem Spruche

i'vil ^ seinen Richtern findet keine Appellation statt, alißer wenil die eine Partei mit der andern

^!a»dt ^ welchcin Fall für die Kosten Bürgschaft zu leisten ist. Die Kosteil, welche die
^ jeder haben, sind zur Hälfte den Hoflcuten, zur Hälfte dem Ammann auferlegt, die übrigen
lvied^i- ^^ ^ tragen. Wenn der Eine oder Andere von den Hofleulen sich mit dem Aminann

^ ^ erwartet man von diesem, daß er den Betreffenden ihren Kostenantheil nachlassen werde.

^"Zlichei^ und die Räthe des Fürstabts äußern wegen etlicher Punkte Bedenken, wollen vor

^Hend! der Sache nicht in die völlige Restitution des Ammanns einwilligen und nehmen die

""Ii ^ ^ Punkte in den Abschied. Die Gesandtschaft von evangelisch Glarus hat ebenfalls Bedenken und

T-dilier i, ^ Obrigkeit mündlich vortragen. Absch. 1049. ä. t »5. (1645.) Landschreiber Alphons""'»Nie,. Fenster lind Wappen in seineil neuen Bau. Das Ansuchen wird in den Abschied ge-
' Absch. zog-), g.
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>». Ausritt und Huldigung des Landvogts.

a»s 2. (1640.) Der Landvvgt spricht den Wunsch aus, es möchte, weil es für die Landvögte

ü,I Gründen besser wäre, der Aufritt derselben auf Johanni verlegt werden. Der Antrag wird

!)l)i ^ genommen ; jedes Ort soll feineit Entschluß Zürich innerhalb Monatsfrist mittheilen. Absch.

vor " ^ Auf die Anfrage von Zug, nach welcher Form der neu erwählte Landvogt noch

Aufzug die Huldigung leisten solle, wird von den Gesandten Lucerns und Obwaldens für gut

^ ^ derselbe, wenit noch vor St. Matthiastag eine katholische Conferenz stattfinde, vor dieser,

dara ^ Zürich als dem Vorort schwören solle. Absch. 940. ä. (1641.) Der Landvogt trägt

^ '"an möchte zu Vermeidung der Kosteil und Unbequemlichkeiten den Aufritt der Landvögte wie-

ba»s tt" auf Jvhanilis verlegen. Wenn man ihm die vier Monate noch zugebe, wolle er das

^'»v>n ^ ^^"ß in Stand stellen, was etliche tausend Gulden erfordere. Beides wird aä retorenäum
>1 dem Landvogt aber befohlen, inzwischen das Rothwendigste zu reparieren. Absch. 953. n.

l>ittvl " ^ Laildvogt Christian Schön giebt den katholischeil Gesandten ein Memorial ein, und

damit ^ demselben enthaltene Punkte. Dasselbe wird dem Abschiede beigelegt,

Punkte aus die nächste Tagsahung zu Badeil instruiert werden kann. Was den in diesem

u»pass^ Allfritt des Landvogts betreffenden Artikel betrifft, so halten es die Gesandten nicht für

»oh ^derselbe, wie iil den übrigen Vogteien auf Johannis gestellt würde; es würde sich blos

^rde„ Endeln, ob Schön die vier ungeraden Monate noch zu Gute kvmmcn, er dagegen verpflichtet
"Ruhen derselben zur Reparation des Schlosses zu verwenden. Absch. 983. m. <j. (1<!42.)

ttung pxA Aufritts nach Sargans wird auf die Tagleistung zu Baden verschoben. Absch. 993. I.

e. Schloß »nd Scklobjpitn'.

l»»d ' (l640.) Der Landvogt schlägt vor, die zum Schloß gehörigen Matten sainmt dem Hanf-

'>> ver^'s^ Fruchte einein oder zwei guten Arbeitern um den dritten Theil des Ruhens

dez Antrag wird in den Abschied genommen. Absch. 931. t. 8. (1641.) Der Bericht

vb ^ " ^es, daß der Hausrath des Schlosses gar schlecht und dessen sehr wenig sei, so wie die Anfrage,

die ^ auf etliche Jahre verliehen werden könnten, weil die Verleihung fiir die Obrigkeiten und für

schloß uützlicher wäre, wird in den Abschied genommen. Absch. 953. x. 5». (1642.) Weil im

Äcsch^" ^flans etliche Bauten nothwendig sind, so ivird dein Landvvgt befohlen, das Nothwendige mit

erhvi^ bauen. Wenn etwas Ramhaftes zu bauen wäre, soll er sich bei Glarus darüber Raths

'^egen des Baues und des landvögtlichen Aufrittes soll Landammann Elmer den Augenschein
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einnehmen und Bericht erstatten. Absch. 985. 2. 10. (1642.) Da nicht alle Gesandten in Betreff ^

von Landammann Elmer zu Sargans erstatteten Berichtes über den genommenen Augenschein instruier

sind, wird die Sache auf künftige Confercnz verschoben. Absch. 988. <z.

<i. Verschiedenes den Landvoqt Betreffende.

Art. 11. (1621.) Zürich spricht in einem Schreiben an Luccrn sein Mißfallen über den Landvog'
von Sargans aus wegen Abstrafung eines Wallenstadters, welcher verborgene Waffen durch das La»"

nach Bünden schaffen wollte. Die Verhandlung dieser Sache wird auf nächste Jahrrcchnung verschob^

Absch. 163. k. 12. (1630.) Zürich berichtet, daß einem der Gefangenschaft entwichenen Soldaten

eidgenössischem Gebiet nachgesetzt worden sei. — Zürich soll den Landvogt auf die nächste Tagsatzung

Baden citiereu. Alan wird ihm alsdann wegen seines Unfleißes einen Verweis crtheilen und befehlen, ^

er sich dergleichen Anmaßungen gegenüber zu verhalten habe. Absch. 532. b. 13. (1642.) Der La"»

Vogt beschwert sich, daß Glarus der Vogtci in etlichen Punkten Eintrag thue. Das bezügliche Meino^

wird in den Abschied genommen. Absch. 985. u.a.

e. Rcchnungssachm.

Art. 14. Amtsrcchnungen.

Einnahmen. Ausgaben.
Pfd. Sch. Dm. Pfd. Sch.

1«17—1«18. 3567 11 — 3039 14

1«18—1«10. 3967 17 —
3446 5

101»—I «20. 2942 14 —
4190 12

I «20—1 «21. 3289 9
—

3011 10

4«24-1«22. — — — — —

1 «22-1 «23. — — — — —

1«23—1«27. 3481 10 —
3184 —

1«2^1—I«2S. 3512 12 —
3260 10

1«2S—1«2«. 3847 1 —
3064 12

1«2tt-1«27. 2333
— —

2600 12

I«27—1«28. — — — — —

1«28-1«20. — — — — —

I «20-1 «30. — — — — —

I «30 I «31.
4«31—1«32. — — — — —

1«32—1«33. 2696 10 —
2046

—

1«33—1«34. 3444 11 —
3035 3

1«3»—1«3» 3453 5 — 2878 6

1«3S-1«3« - — — — —

4«3«—1«37. — — — —

I «37-1 «38. 4822 — — 4498 6
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Einnahmen. Ausgaben.

Pfd. Sch. Den. Pfd. Sch. Den.

>0»«—10»!». 3255 18 — 3027 1 —

10»0—1040. 2872 18 — 2058 12 —

1040—1041. 3082 15 2394 9 —

104 1—1042. 4070 14 2 2991 18
—

1042-104». 3140 11 2 2408 14 1

104!-1044. 3281 12 — 2433 9
—

1044-104S. 2276 11 2 1918
— —

104S—1040. 3359 18 — 2755 11 —

1040—1047. 3080 7 2 2492 6
—

1047—104«. — —

' us den, cidgcnössischni Archiv in Aarcm: Sargans, Landvogtey Rechnungen 'I'om. I.

o (^623.) Iii der Rechnung des Landvogts Jakob Trösch hat man gefunden, daß ihm

it»n schuldig bleibt, weil die Gesandten, die durch Sargans gereist sind, ihren „Rittlohn" von

selbst "ud «andere Kosten aufgetrieben haben". Da es billig ist, daß jedes Ort seine Gesandten

»der ^ so wird den Landvögten geschrieben, keinem Gesandten in der regierenden Orte Rainen viel

den ^ bezahlen, sondern sie an ihre Herren und Obern zu weisen. Weil etliche Orte dein Landvogt

lfl. "och nicht bezahlt haben, sollen sie ihm beförderlich „einen Willen schaffen". Absch. 290.1.

Glinst k'^ ^der der katholischen Gesandten wird bei seiner Obrigkeit anbringen, daß Alt Landvogt Jost

(1^ ^ ben Ansstaiid von seiner Verwaltung her befriedigt werden möchte. Absch. 326. k. 17.

aus.u.s Abstellung vieler unnöthigen Unkosteil wird folgciidc voil Salomon Hirzel iind Heinrich Häffy

^rfcii ben 7. Hornung 1625 errichtete Ordnung deil 19. Juli bestätigt: 1) Für die Käskilbi

^'rden "whr als 10, für die Kornkilbi nicht mehr als 5 Kronen in der Rechnung passiert

Vogelmahl bleibt eiilgezogen, für den Landvogt dürfen aber dafür nicht mehr als 12

^ jewm ^ 'Rechnung erscheinen. 3) Für je einen Jahrmarkt zu Sargans, Wallenstadt und Ragaz,

^ s "^"bvogt abwarten muß, dürfen nicht mehr als 4 Gulden angesetzt werden. 4) Statt

ein welche bisher den dreißig Landräthen bei der Sitzung des Landraths gegeben wurden, soll

^ de>n^/^^ Gulden gegeben werden. 5) Die Mahlzeiten an den heiligen Tagen »verde» abgeschafft,

- ^hex ""^ogt werden keine Kosten dafür in der Rechnung gutgeheißen. 6) Da endlich die Landvögte

s„, ^tle oin Geringes verrechnet, das Haupt aber, das den Orten zuständig ist, für sich behalten

sie ^bren 'Nutzen verwendet haben, so wird jetzt den Landvögten auferlegt, die Fälle, und was

^ber»v> ^""bte lösen oder den Werth desselben den Orten zu verrechnen und nichts in ihren Nutzen

'u (1627.) Helmli von Lucern, gewesener Landvvgt, fordert an Uri,

^Uldh/ j "^^'walden, Zug und Glarus den Rest von seiner letzten Rechnung, den dieselben ihm noch

schied a und Lucern haben ihm denselben bereits bezahlt. Das Begehren wird in den Ab¬

sei»^, '^""'"wen. Absch. 435. n. Iii. (1627.) Der gewesene Landvogt, Johann Würsch, hat in

selben gemachte Moderation überschritten, so daß man ein schlechtes Gefallen an

soll, ^ wird darum verordnet, daß man dieser Moderation fleißig nachgehen und sie halten

' ^ 20. (1630.) In der jüngst im Sarganserland gemachten Reformation findet sich die
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Bestimmung, daß die Landvögte die Leibfälle, von denen sie früher nur den halben Theil in Rech»»^

gebracht haben, vollkommen, was sie von einem lösen, oder wie derselbe geschäht worden, verrechnen soll»'»'

Etliche alte Landvögte haben sich nun dahin geäußert, daß man, weil die Landvogtei ziemlich schlecht N'

und die Landvögte sich ohne das schwerlich erhalten können, wenn einer wie sichs gebühre, „fahren »volle,

ihnen den halben Theil der Leibfällc, wie früher, und auch, wie im Rheinthal, von den Bußen de»

zehnten Pfenning überlassen möchte. Weil die Gesandten ohne Instruction und im Zweifel sind, vb ^

rathsam sei, die confirinicrte Ordnung gleich also zu brechen, nimmt man die Sache in den Abschied,

sie den Obrigkeiten vorzulegen. Absch. 566. k. LI. (1632.) Der Alt-Landvogt Johann Würicb ^

der neuen Moderation gemäß die Fälle vollkommen in die Amtsrechnung gestellt. Da früher der

Theil dem Landvogt gehört hat und man seitdem der Fälle halber bei der Moderation auch nicht gänzl^

verblieben ist, sondern dieselben nach dem alten Brauch hat verrechnen lassen, so verwendet sich Unters

den dafür, daß dein Landvogt Würsch der völlig eingerechneten Fälle halber, wie Andern, eine Ergötzlich^

geschöpft werden möchte. Da man dcßwegen keine Instruction hat, so wird der Antrag in den Alst^

genommen. Absch. 596. g. LL. (1640.) Der Landvogt hat dieses Jahr nur den halben Theil ^

Fälle verrechnet und geglaubt, der andere halbe Theil gehöre ihm. Es hat sich aber gefunden, daß

der Moderation jeder Landvogt die Fälle ganz verrechnet habe, weßhalb ihm befohlen wird, das Fehles

in der künftigen Rechnung zu ergänzen, wofür man ihm dann bei seinem Abzug etwas verehren

Absch. 931. >v. L5t» (1647.) Weil über die Reise des Landvogtes nach Baden, wenn er die Nech»^

ablegt, große Kosten ergehen, ist man der Ansicht, daß dem Landvogt ein Bestimmtes dafür ausg^

werden sollte. Für einmal wird dem Landschreibcr besohlen, dem Landwcibcl anzuzeigen, daß man

mit dem Bericht des Landschreibcrs begnügen »volle, und daß der Landweibel zu Ersparung der Koste» ^

Hause bleiben solle. Absch. 1133. u.

L. Justizsachen.

a. Appellationen.

Art. LI. (1644.) Der Landvogl bringt vor, daß er jährlich drei Tage mit nicht geringen

zu Nagaz in des Gotteshauses Pfäfers nieder» Gerichten das Maiengericht halten müsse. Nach den

sagen aller alten Amtleute seien die Appellationen immer vor den Landvogt gezogen worden; jetzt

wolle das Gotteshaus die Appellationen von dem Maiengericht an sich ziehen. — Es wird erkannt, ^

die Appellationen vor den Landvogt gehören, zumal derselbe mit dem Gericht auch die Koste» ^

Absch. 1041. s.

d. Arreste.

Art. LS. (1625.). Die katholischen Gesandten heben den Arrest, den der Landvogt auf Anh^!

deF Pulvcrmachcrs zu Wartau auf das von etlichen Vündnern gekaufte Getreide gelegt Hai, »nieder

und verweisen denselben auf die eigenen Güter des Obersten Rudolf von Salis. Absch. 371. Ic.

e. Fertiglingen.

Art. L<». (1640.) Wegen der Fertigung der Güter wird an die Erzherzogin Elandia u»d

Städte St. Gallen und Ehur geschrieben. Absch. 931. v.
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zu üb ^ ^ ^ Feldkirch sich beschweren, den verhafteten Spagnoletto dein Landvogt zu Sargans
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ä. Mslicscrung von Verbrechen:.

A... 27. <MM.> D° d>- v°>. F-WIi.ch sich w-ii>--". Sp°»n°w.° d-m 2^7'beschlosscii. nochmals um die Auslieftruug srcundll > anMu ni
wöhnliche "

' -- ^ v^',>.I.?Orte Namen bei ihnen darum
uberantworten, soll Zürich ersucht werden, nochmals m " ^ ..^ ^^nn zu Baden unter¬

zuhalten. Was mit jenem weiter vorzunehmen sein w.r , aru e . s>:,ianolettos bewilligt; dem
^ Absch. 124. ,'2». (UM, Herzog Leopold ^ di° N-nn,^ ^

widvogt wird wegen desselben ein Befehl zukonunen.Absch. ^ lassen'solle. Die katho-
7 - man den ausgelieferten Spagnoletto von Sargans "777 Sargans und von dem zu

Gesandten halten aber für besser, daß derselbe von Landvogt ^ ^oder dem Landschreiber daselbst examiniertwerde. Dabe. w.rd er.neidet, daß
"u^e, daß auch die von Zürich einen Gesandten dazu abordnen. . IG-

s. Bcstrasung von Ehebrüche».

. Art. 31. (1640.) Der Landvogt bringt vor, daß ^"nieder!" GttiA)te nach7^N'ng der Ehebrüche und der Blutschande ansprechen, wahren . Ehebrüche und Blut-
7'r gehören, das Malesiz ..ach Sargans. Die Gesandten smd d-r d ^bmä
?°"de in das Malesiz gehören, wenn nicht besondere Vertrage vo Händen ^n. INsaund Glarus glauben, daß ihre Herren und Obern Nechtiamedawr habc

7^nänm. Absch 061 5 -52. (1641.) Schwhz und Glarus sprechen zu Quartm und ^u.n ,sie die '
^^halb N Gerichte haben, die Bestrafung der Ehebrüche an. Landvogt Christian Schön begehrt
^udten von ^ ^ Meinung, daß die Ehebrüche allenthalben zum Malesiz gerechnet werden. Da die Ge-
bö.-j ,.7 und Glarns ohne Befehl sind, so wird das Begehreu nä rokersnäum genommen, Absch.
^ x . ' —U", - ^

zu der ^ Gesandten von Schwhz und Glarus eröffnen, zu Murg, Quarten und Quinten gehöre
Hilgen in ^ ^^6tei Gaffer, blos das Malesiz nach einem Spruch, welcher 1510 zu Einsiedel.,

begann ^ Sargans. Der Landvogt von Sargans habe sich nun erlaubt, einen Ehebruch, der da-
Vvgtcie,^-bestrafen. Obgleich unlängst erkannt worden sei, daß Ehebrüche in den ge.nci-

lleschriel/^ "^^'^sch Zu halten seien, so möchten sie doch dagegen protestiert haben. — Dem Landvogt
^schlage» ^7. seinem Verfahren in dieser Sache bis zur nächsten Conferenz innezuhalten und nach-
^"dschreib sargansischen Gewahrsa.nen darüber zu finden sein möchte. Deßgleichen wird dem

K beiden befohlen, in der Canzlei daselbst nachzusehen. Absch. 985. II. 35. (1646.)
Hab ^^zel berichtet, daß der Landvogt im Gaster einen zu Murg begangenen Ehebruch

^"»iinea biese Bestrafung ihm gebührt hätte. — Die Beschwerde wird in den Abschied
^^iet d 7^' 33. (1647.) Der alte Landvogt hat bei der Nechnungsstcllungabermals

Landvögte von Schwhz und Glarus im Gastcr die Ehebrüche zu Murg, Quarten und
qla 7^"'. b"ch die Hoheit daselbst der Herrschaft Sargans zugehöre. Schwhz und

^"guisse o" ^ werden ersucht, bei nächster Gelegenheit ihre
hst. "^"^^sen, damit man wisse, wie sich die Landvögte zu Sargans zu verhalten haben. Absch.

207



1652 Sargan?.

3. Fall.

Art. 3«. (1644.) Auf eine Anfrage des Landvogtes in Bezug auf die Entrichtung des
wird geantwortet, derselbe sei von Brüdern, die in unzertheilter Haushaltung leben, nur beim Ablebe» ^
Aeltesten zu beziehen. Absch. 1041. r.

4. Kindertheilung zu Wartau.

Art. 37. (1646.) Zwischen dein Landvogt zu Sargans und dem glarnerischen Landvogt zu ^
denbcrg ist wegen der Kindertheilung zu Wartau, wo die sieben regierenden Orte der Grafschaft Sarg"
die Hoheit haben, Streit entstanden, indem der Landvogt zu Werdenberg der Ansicht ist und von
unterstützt wird, daß der Landvogt des Sarganserlandes schuldig sei mit ihm die Kinder zu theilen,
in einer Ehe geboren werden, von welcher der Mann, zum Schloß Sargans gehörig, sich mit einer
länderin verheirathet hat. Die Sache wird aä rökorouäum genommen. Absch. 1008. k. 38.
Die Gesandtschaftvon Glarus bringt in Betreff der Kindertheilung zu Wartau vor, wenn ein zum S«
Wartau gehöriger Mann sich mit einer fremden Frau, die weder zu Wartau noch im Sarganserlaud, b"
dern jenseits des Rheins, in den Blinden oder anderswo daheim sei, sich vereheliche und Kinder zeuge, I» ^
der sargansische Landvogl solche Kinder jeder Zeit mit dein werdenbergischen getheilt. Wenn dageg^
der Gemeinde Wartall ein zum Schloß Sargans gehöriger Unterthan sich mit einer ausländische»ö
verheirathe, so wollen die sargansischen Landvögte solche Kinder nicht mit den werdenbergischen"P"
Glarus wünsche, daß vermöge des sargansischen Urbars Gleichheit und Reciprocitätbeobachtet
Absch. 1133. ßA. 3t». (1648.) Glarus bringt aberinals die Kindertheilung zu Wartau zur ^
Dem Landvogt wird geschrieben, er solle auf nächste Jahrrechnung die Bestimmungen des Urbars
andere Berichte, welche auf die Sache Licht werfen, mitbringen. Absch. 1151. u.

3. Abzug.

Art. A3 und AI. <1643.) Weil Glarus angefangen hat, gegenüber Sargans den Abzug zu »^,.
so trägt man dem Landvogt auf, von dein Gut, das aus dem Sarganserland nach Glarus gezogc» ^
bei, Abzug ebenfalls zu nehmen. Glarus fragt nun an, ob man beabsichtige init dein Abzug iwä)
zurückzugreifen, als bis auf die Zeit, da es angefangen den Abzug zu nehmen. Man antwortet, daß "
nicht weiter zurückgreifen werde, als bis auf jene Zeit. Absch. 1007. es u. rr.*) A2. (1644.) Der ^
vogt bringt vor, daß die Gemeinden von dem Gut, das über den Rhein gezogen wird, 15 Gld- .
nehmen, wovon die Obrigkeiten nichts erhalten. Mail hält dieß für ein Mißverständniß und
daß den Obrigkeiten 10 Gld., der Gemeinde 5 vom 100 entrichtet werden sollen. Wenn Einer in ri» ^
der Eidgenossenschaft zieht, soll er in Beziehung auf den Abzug so gehalten werden, wie jenes Ort
das Sarganserland Ziehenden halte. Absch. 1041. g. A3. (1644.) Der Landvogt fragt an, w»
in Bezug auf den Abzug von einer zu dem Schloß Wartau gehörigen Person zu verhalten habe,
nämlich dieser Abzug lange vor der Erkanntniß, welche wegen der Abzüge gemacht worden ist,

*) Das Zürcherercmplar des Abschieds enthält duse Verhandlung zwei Mal, das zweite Mal ohne die Anfrage vo»

Diese Wiederholung ist wohl bloßes Versehen des Schreibers.
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gewesen sei. — Man laßt es w dein lehffa) 9 werden soll, ll.nl. 1-

von der betreffenden Person kein Abzug nn »...har.

Art.,,. (WA,, S, >.-«»»-.> «" ^ ^^'^wr-be"- D-- R-w.

Witten in den Neben des Bisthnms 0N »r ^ einenr Weil der

bn dem Landvogt angesragt, ob nn? r . Ansang liege. 0«-" ^ „tcht werß, wre

Achums, das nngesähr einen Steinwnr, wert u^ B-sch-w ^ ^ werben sich be.

Lehenträger, Landshauptmann Dtcht von . ^ Obrigkeiten rn dm. ^.) A.n'nann

die Sache sich verhält, so nimmt st-Absch. " ^ ^ .^er Worte

ben atten sargansischen Landvogtcu und cu ^^rns, war wegen trob Z Glarns zctzte

Müller zu Wartan, Leibeigener rrrrd Lehmnan ^ 200 Monengi'. erlegen wollte,

b°w Landvogt zu Werdenberg seines LelM . ' ^ Wie nun Mull« gütlich Mchw

b'-Buste aus 100 Gulden herab und lreb ' ^r der Behauptung, da ' gleichem sich depcn

l°llte der Landvogt von Sargans Arrest daraus^ ^ ^ ^ cch

und übcrdich schickte Zürrch wegeir ^ ^e Gesandtschast von Sargans.

Wren und Obern nicht wenig e"^hwm ' ^ beaustragt, dem ^ ^echt habe, damrt^leuntniß gegeben hat, werden die Gezan u ^ dem abzustehen,

hrem Landnra.rne zu schreibeit und ihn zu er , Absch- 970. w.wan knnstig dergleichen Beschwerden überhoben 1

7. Zehnte, »fachen. ^ ^^den Zehnten lunter-

Art. .7. (1020.) Der Prülat Ms^ wie es ^

^lten werden. - Dem Landvogt wird gcschnelu , ^en darüber reden. - ^^nseld und

7»°..°- «... ...... ...ch -... ..." w> 7»» ^ -«mhi

N- dm Ich. dch P. B.dm ° w°-- Ä ^ s» d« »»

ben Bünden betrifft, zur Sprache gebracht (1645.) 0s ^m Gotteshawe

°>> s°»°-w- «>.,m B-iftchd z>. l»"- Mch-^ - - ^ d°..»'ch 7ch'..»>°" '"7

^»W...,d dir Sladi ^ dm Schw»»-' > Mb,) ^

V"- «ch >.«> «»« I»- — '^7. ?d».> Mi'.!-'»-«, ^ .i„m. ich««

»° Milragm z. lchw, Dich «"5 ,M d-r S» ^ G°»°ch»»^ "

Pi.irrz d-rich«, dch °S >« «>"' »mi-di-ü»" . j,,,, dm >»'»

»V». i-i. >md d.i. dichrld. dir >» >»«" z,^r«°.,i ich-M-» p"' ' z.«i Schi»««

"ch brirzt hii-r, - W wird iür d.s br.i' wrichrm Zw-.!' i« ^ ^ 2chir»ch°«°" ' ^

°"»>h-d-.. ...,d -i..m .Mich-» V-.»i-ich w ..«« » "7" äch d-.. SM« M»« »7
"»<»..... di-i-- Mitwi '«>> - ' J„ B->ich>w« .M«»ldm S." d-°

'' G°»°-»...i,S .....ch....... Abich, »«»- -- ^G-i.«d>°" - w. «°ri.M Z°l>'°
»!°« ....d R.M--» >°i'd - 7' 7» S-bM." «>-» "" "dch z,ch.«wi,i d.-.. durch
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der Ausschüsse beider Theile aufgesetzten Accord anzunehmen ersucht und ein gleiches Ansuchen auch l>"

Psäfers gestellt werde. Die Gesandteil von Uri sind ohne Instruction dafür, stelleil aber die Beistimmt

ihres Ortes, sowie auch Nidwalden, in Aussicht. Absch. 1075. n.

». Straßen.

Art. 32. (1628.) Im Jahre 1626 war in dem damals waltenden Streit zwischen denen ^

Ragaz eines Theils und denen von Sargans, Mels und Nilters andern Theils wegen der Fuhr von

stadt gen Malails, Chur und andere Orte ein Urtheil ergangen, daß, was sie zu Wallenstadt geladen,

weiter dann gestracks in die Susi geil Nagaz geführt und daselbst abgeladen werden solle. Weil de>>

von Sargails und Mels solches aus vielen Ursachen beschwerlich fällt, so stellt Philipp Marca von ^

im Namen derselben das Ansucheil, man »lochte diese Erkannt,,iß wieder aufheben und sie bei vorigen

chen verbleiben lassen. Die von Ragaz dagegen wünschen, daß das Urtheil aufrecht erhalten werde. ^
gleich unter Andern« gesagt wird, daß man 1626 nicht recht informiert gewesen lind diese Erkanntniß

Lande schädlich sei, so will man doch keine Aendernng daran vornehmen. Dein Landvogt wird besty

dafür sich zu bemühen, die Parteien gütlich zu vergleiche!'.. Wenn nichts auf gütlichem Wege ausg^ ,

werden kann, will man die Obrigkeiten davon berichten, welche alsdann ihren Gesandten auf erste

nössische Zusammenkuuft Befehl geben werden, wie sie sich hierin zu verhalten haben. Absch. 470. l-

(1640.) Der Landvvgt Bartholomäus von Deschwanden bringt vor, die Erhaltung der Straße am >2^

erfordere große Kosten, der Zoll aber vermindere sich, weil die Kaufmannsgütcr zu Rheineck über den

lvie auch von St. Gallen jenseits über die Steig geführt werden, und dazu noch den jenseits Gelegenen ver ^ ^

wird, Güter herwärts über den Rhein zu fertigen. Die Sache wird in den Abschied genommen. Absch- ^ !

<>. Zoll nnd Geleit.

Art. 3A. (1625.) Das den Sargansern vor dreiundzwanzig Jahren bewilligte Weggeld

Batzeil wird bestätigt. Die von Rheineck, welche sich darob beschweren, verlangen das Gegenrecht. Z

sie dafür nie eine Bewilligung gehabt, so wird die Sache all roksrenäum genommen. Mit Bezug ^

schlechte Straße am Schollberg und an andern Orten wird dein Landvogt befohlen, solche in Ehren zu ^

daß jedermann sie braucheil könne. Absch. 365. o. 33. (1636.) Die von Sargans und Mels ^
durch ihre Abgeordneten einen den 12. März 1602 zu Baden der Fuhrleute oder des Weggclds

ausgestellten Brief vor und begehren dabei geschirmt zu werden. Die von Wallenstadt und RoB'^j

schweren sich aber, daß die von Sargans und Mels die Bestimmungen desselben weiter, nämlich

die Einheimischen ausdehnen wollen, während dieselben nach ihren, Dafürhalten allein auf die

bezogen werden sollten, und dann auch darüber, daß sie meinen, daß die von Wallenstadt und RagaZ

Weggeld einzuziehen schuldig seien. Sie begehren deßhalb, daß man sie bei den alten Rechtsamen mst ^

und solche Neuerung beseitigen möchte. Es wird dein Landvogt geschrieben, Information emMi^

dieselbe den Obrigkeiten mitzuthcilen. Absch. 788. in. 3<i. (1637.) Redner Wüst von Zürich ^

sich iin Namen der Conduttieri d'Annone, Volpi und Lorenzi über eine neue Auflage, welche die

Sargans und Mels auf deren Waaren geschlagen, nämlich 10 Kreuzer vom Saum. Die Beschwer^

in dcil Abschied genommen, damit die Obrigkeiten ihre Gesandten auf nächste Jahrrechnung inst'"^

können. Absch. 810. I. 37. (1638.) Denen von Sargans und Mels wird auf ihr Ansuchen
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">gcn Fuhrleitencn iin Sarganserland bewilligt, auf ihre Kosten eine Gesandtschaft von Zürich, Schwyz,

im' ins Land zu erkiesen, welche, mit hinreichendem Befehl versehen, die Sache auszumachen, abge-

Redj, chlll Zu der Gesandtschaft werden von Zürich Scckelmeister Wirz, von Schwyz Landammann

2 Hauptmann Trinkler, von Glarus Landammann Trümpi ernannt. Sie sollen sich den

Abiu Sargaus einfinden; die Instruction wird ihnen von Baden aus nachgeschickt werden,

kandv- ^ (1641.) Es wird erkannt, daß die Zolleinnehmer künftig alle zwei Jahre jedem

War ^bren sollen. Absch. 953. St». (1641.) Kaspar Küechli, Statthalter und des Raths zu

den beklagt sich, daß ihm wider alte Gewohnheit von dem Wein, welchen er an seinen eigenen in

;» b s?' ^ befindlichen Neben mache, im Sarganserland der Zoll gefordert werde, und bittet, dem Zoller

Abick'^ ^^ ^ beim verbleiben lasse. Das Ansuchen wird zu näherer Erkundigung in den
genommen. Ibick. xx.

ltt. Rhein.

gebcnn^' ^ ^ (1618.) Ziachdem die Leute in Sargans mit großen Kosten und Mühen Rheinwuhren

Waruz ^urch die letzten Ueberschwcmmungen zerstört worden sind, so werden Zürich, Schwyz und
wie Gesandte dahin abordnen, welche mit den sargansischen Amtleuten untersuchen sollen,

(Itzzg)" ^bel öu wehren sei. Dazu sollen sie weder Kosten noch Mühe sparen. Absch. 40. ti I .

halber s ".^^valden glaubt, an die Kosten der Abordnung, welche ins Sarganserlaud des Nheinwnhrs

werten ^ worden ist, etwas zu bezahlen nicht verpflichtet zu sein, sondern dieselben seien den inte-

h^üisa,,^^" aufzuerlegen. Die übrigen Gesandten aber sind der Ansicht, daß man sich in dergleichen

Achten zachen nicht trennen dürfe. Absch. 77. t. (1620.) Die Gesandten von Glarus be-

"anientli > ^ Herren und Obern , wie schlecht derjenige, welcher das Fahr am Rhein hat, die Leute und

das ^ ^andvogts Bvten bediene. Absch. 129. s. (1643.) Die Gemeinde Ragaz beklagt sich

wird ^ast unerträgliche Wuhren am Rhein und bittet dcßhalb um Steigerung des Weggeldes.

Bünden fl^^" bewilligt. Ahsch. 1007. (1646.) Es tvird geklagt, daß die von Fläsch in den

^wachten ^ Sarganserland wegen der Rhcinwuhre uunachbarlich verhalten und die deßhalb

Oberst beachten. — Man läßt hierüber durch einen Ausschuß mit dem gerade anwesenden

^atheedcn, schreibt auch an den Landvogt von Salis, sowie an Stadtvogt, Werkmeister und

^menfeld. Absch. iyg8. b.

ll. ziriegssachc«».
Rrt

habe, dex 'd. (1618.) Der Landvogt begehrt Rath, wie er sich gegen Ainmann Zink zu verhalten

^W'iltcn "luigkeitlichen Verbot zuwider den Venctianern zugezogen sei. Er soll nach Inhalt des bereits

Allein ^ ^ Wider ihn und dessen Hab und Gut procedieren. Absch. 29. k. (1619.) Lucern soll

^°iben d"s^^^^-.^elrgans im Namen der fünf katholischen Orte als der Mehrheit der regierenden

^ Lando" ^ Pulver, Blei und anderm Rothwendigen verseheil möge. Absch. 61. ä. <!7. (1619.)

wifhcj^, j,i°^ ^ Werdenberg hat sich unterstanden, wegen einigen Kriegsvolkes, welches zu Feldkirch sich

wllen dies", ^ ^Wtoi Sargans eine Wache aufzustellen. — Die nach oen Bünden reisenden Gesandten

"8. ^ Ästigen uiw dafür verordnen, daß der Schollberg mit Wachen versehen werde. Absch. 75. o.

Es ist möglich, daß das Löwensteinische Regiment, welches von der Herrschaft Venedig
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beurlaubt und von dein Herzog von Württemberg wlder den Kaiser in Bestallung genominen worden s-»'

soll, durch Sargans ziehen will. Es wird deßhalb dein Landvogt von den Gesandten der sünf katholisch-»

Orte geschrieben, diese Soldaten nicht mit Ueberwehren oder in großer Anzahl durchziehen zu lassen, sond-»'

nur „allu tilata", auch über ihr Vorhaben sich fleißig zu erkundigen nnd allfällig bei Tag und bei M'

an Lucern zu berichten. Absch. 96. n. (1619.) Die Gesandten von Uri, Schwhz und Ziidtvald»'

beschließen, daß dem Landvogt von Sargans befohleil werden soll. das durchziehende venetianische bä»'

laubte Kriegsvolk „hinder sich zu mahnen". Wie dasselbe im Zürchergebiet aufgehalten werden soll,

jeder Gesandte seiner Obrigkeit berichten können. Absch. 102. o. 711. (l629.) Man will mit d-»'

Schanzen zu Bewahrung des Landes noch innehalten, dagegen soll dem Landvogt eine wvhlqualifi-i-^

Person zur Aushülfe bei vorkommenden Ereignissen beigegebeil werden. Absch. 502. f. 71.. (1^

Dein Landvogt von Sargans wird auf seinen Bericht, daß ihm Ambassador du Landö ernstlich vcrw>-I»'

habe, daß er Soldaten in den Dienst des Kaisers habe werben lassen, von den Gesandten der fünf kach»

lischeil Orte zurückgeschrieben, er solle um der Ruhe willeil „zu allen Theilen" dergleichen Werbungen ^

hindern. Absch. 627. b. 72. (1633.) Auf das Schreiben des Herrn du Landö, französischeil Aniba^

dors in den Bünden, an die den Thurgau regierenden Orte, welchem Schreiben ein Proceß eines gcfang-»^
Soldateil beigelegt ist, wird dein Landvogt von Sargans geschrieben, daß die Gesandten, wie ihm »-

schon von Lucern aus bedeutet worden sei, Mißfallen an seinem Benehmen habeil, und daß er die -»'

reißenden Soldaten und die Aufwiegler bestrafen solle. Absch. 628. o. 73. (1634.) Dem Landvogt

aufgetragen, das Schloß mit gebührender Provision an Pulver zu versehen. Absch. 681. k. 74. .

Die Unterthanen im Sarganscrland beklagen sich bei den katholischen Gesandten, daß man ihnen in dm

schwierigen Zeiteil weder helfe, noch rathe. Wenn man ihnen nicht einigermaßen helfe, so würden »- ^
nöthigt, bei andern Orten Hülfe zu suchen. Ihr Ansuchen wird in den Abschied genommen. Absch.

73. (1647.) S. u. Rheinthal, Art. 121.

12. Neliaionssachen.

Art. 7<». (1636.) Da berichtet wird, daß in Neligionssachen es an Aussicht mangle, wird U"

den übrigen katholischen Gesandten ersucht, dem Landvogt, der aus seinein Orte ist, das Nothwe»^'»

dcßwegen zu schreiben. Absch. 772. k.

13. Ehesachen.

Art. 77. (1626.) Die beiden Verwalter des Gotteshauses Pfäfers haben sich bei Lucern besä)»"'

wegen einer Zwinglianischen Person, welche der sieben katholischen Orte leibeigener Mann und in des

Hauses Jurisdiction zu Nagaz ist. Derselbe hat sich dort mit einer Zwinglianischen Magd verheirath-t

will sich an selbigem Ort niederlassen, was der katholischen Religion zum Nachtheil gereichen würdm ^

Dein Landvogt wird geschrieben, solches als dem gemeinen Dorfrecht zuwider nicht zu gestatte». Absch-

78. (1626.) Der Bischof von Chur, der Prälat zu Pfäfers und der Landvogt von Sargans beklage» »

wegen einer Zwinglianischen Person, genannt Heinrich Dürr (alias Thür), seßhaften Aachbars zu

der sich vor einiger Zeit mit einer sectischen Tochter verehlicht und außerhalb des Dorfes bei seine»
»jede''

gläubigen Kirchgenossen die Ehe vollbracht habe und sich mm vermesse, sich sammt dein Weib zu Ragaz

zulassen. - Lucern soll dem Landvogt schreiben, den Heinrich Dürr sammt seinem Weib, weil nach

Recht und Brauch, wenn ein Nachbar außerhalb des Dorfes ohne Erlaubniß der Gemeinde Hochzeit

alt-»'

hK
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wn Dorfrecht und seine Gerechtigkeit verwirkt w.rd, von Raga^ ^ ^ Einer von

?«> s°n"> b--ich'°>. s»m,»°l Th°r Bn-ge. >» eeusmme-m D°.PM°>

^artau vermählt und feine Ehe der dem Prädicanten a s . ^ Gemeinde Ragaz

welche., Thür, freilich ohne Erfolg, u.nErlaubmbge ^ Heirath anßerhalb Ragaz

"un vermöge ihres Land- und Dorsrechtes der A.e.nung, ) jederzeit, ohne daß man

Burg- und Dorfrecht verwirkt, während doch fem Bater nn ^ ^ haben. - Die Gesandten

^gen ih^r Religion Bedenken gehabt habe, kraft des ^ reden die Sache womöglich zu

Glarus werden ersucht, nach Ragaz zu reiten, nut em Pra z ^ (1640.) Die

"ccomodieren und an die Obrigkeiten über das Resultat zu berichten. - ^ aus Anlaß

athoüfchen Orte erhalten vom Prälaten zu Pfüfers ein Schreiben, m e ansqesprochenen Entziehung

" Thür außerhalb feiner Gemeinde eingegangenen Ehe un er > r schützen; ein

^ Dorfrechts von Rag? bittet, ihn bei feineu Privilegien ^ ^ Anzahl Kund-

^tes gleichen Inhalts von der Gemeinde Ragaz, ferner rui ^c)„ ^ ' begründet darstellen sollen.

,»d. dl- das 2 w. a»^ «M-. de-

telben werden dem Abschiede beigelegt. Idrä. Aß. 81. l ,,.„alcich habe zu Stande

Uch'et über seine Ätifsion wegen des Emanuel Thür, daß er kernen gn ^ Pjgfers vorgestellt

ungen können. Da den Gesandten die bösen Consegncnzen von " ^^nn Müller nochmals von

^ wenn dieser Thür zu Ragaz geduldet werden sollte, so w. ^.rbinduna mit dem Landvogt

katholischen Gesandten nach Ragaz abgeordnet mit dein Austrage. " " ausgekauft werde, doch

° w wirken, daß Thür von der Bürgerschaft zu Ragaz aus dem a , ^ Aus-

der Bedingung, daß er einen Revers ausstelle, in welchen, er ^/rMren hat^ daß ^

"t aus Gnaden, nicht aus Schuldigkeit zu Theil geworden se,. Sc,., K.u ) ae . Prälaten wirdDauben hat verkehren lassen", soll, weil er ein Fremder ist, fortgeben werden, ^em

Kennt.,iß gegeben. Absch. 943. „.

14. Klöster.

a. Lapucimrklostcr zu Sarqans.

Schwyz eröffnet den Gesandten von Nri und ^^walden, daß m^arg^ daselbst

W b-i " '""^ich abnehme, und daß die Priester stch ärgerlich 'Magen, d machen könne.

Dies-'?' ^ wenn ein Landvogt von Luccrn dahin komme sur e - l d. «3.

^kl auf dem nächsten fünförtischen Tag zur ^ ^ ^ ^ Eapuciner darum anhalten,

gß ? Auf Begehren des Landvogts soll ...an aus den, nächsten ^ r ^ ^

eine Residenz oder ein Kloster zu Sargaus a>'K"'ehmeu^^. werdm ^ 121. °-

^1. 7l6-^ """ ''^'?'?^sick)'mit'den beiden verlassenen Klösterlein ver¬

halt- ^ Der Landvogt berichtet wiederum, wu .. Mitteln jener Klösterlein

«-«> -l- Zweck»,«gleit derSmchtung eiul-maumuu- ° ^ ^ d-is-» c».ch>, »"> d---

Mall. d-rew rd> Platz augebolm worden N> Pn« ->,,„»»>» um TiSveusatle» »nd

^ di° «-s I Sch wird °-i»ch.. w

«°>b >„r Veraud.,,.,.-. »er «l.er M-- belde» 7-" ^dich N«de. Sache zu wachen »nd »Mg- Ano-dmmg »» «"w-
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wird darauf hingewiesen,wie nützlich lind anstandig es wäre, für die Pater Eapnciner zu Sargans u»
Kloster zu bauen. Dein Landvogt wird geschrieben,diesen Vorschlag mit guter Manier an die Landsch^
zu bringen, mit den Vorgesetzten zu reden, was für Mittel zur Erbauung eines solchen Klosters vorha»^
sein möchten, und über das Resultat seiner Besprechungzn berichten. Absch. 1139.1. 8t». (1618.)
des vorgeschlagenenBaues eines Capucincrklosters sind die Gesandtender fünf katholischen Orte ei»h^
der Ansicht, daß dieses Kloster, wenn Mittel zu», Baue vorhanden oder zn hoffen seien, für die katholisch
Bündner sehr ersprießlich sein würde, und daß sich die mitregierenden Orte pon der andern Religion »»
wohl widersetzen könnten. Alan möchte also darauf bedacht sein, die Möglichkeit des Baues herbeizuffiiw"
und von dem Orden die Bewilligung zu erhalten. Absch. 1142. A,

b. Pfäfers.

Art. 87. (1618.) Der Abt von Pfäfers hat den fünf katholischen Orten geschrieben, daß ßh
ihn und das Gotteshaus Drohungen ausgestoßen werden. Man spricht dem Abt tröstlich zu und sä?^
dem Landvogt, Landshauptmannund Landschreiber,das Landvolk gerüstet zu halten und allfällig h
Gotteshaus zu Hülfe zu kommen, auch die Wacheu um 2V Alaun zu vermehren und oberhalb RagaZ'
verlegen-, jedoch hält man es für bedenklich, so viel Volk zu schicken, als der Abt verlangt; damit die Bn»^ !
zu Unfug desto weniger Anlaß haben, sollen sich keine solchen in der LandschaftSargans aushalten diüh
Lncern wird ersucht, dein Wunsche des Abtes gemäß den Hauptmann Gilg Fleckenstein wieder hin»»!'
schicken. Von den Drohungen und der Vermehrung der Wachen wird auch Zürich in Kenntnih gesetzt, -li'i' ^
29. h. 88. (1622.) In Folge einer Beschwerde des Prälaten zu Pfäfers wegen Lieferung voi, Korn, weicht h
Gvtteshause gehört, wird dem Landvogt geschrieben, er solle sich über die Sache erkundigen und je ^
Gutfinden suchen zwischen dem Prälaten und den Unterthanen einen Vergleich zu Stande zu bringe»- .
soll auch das Uebcrlaufen der Bündner hindern. Absch. 260. o. 8k». (1627.) Der Decan des
Hauses Pfäfers eröffnet, es sei dem neuerwühlten Abt bisher nicht möglich gewesen, den Schieb
Orte nachzusuchen, vornehmlich wegen des großen auf 50,000 Gulden geschätzten Schadens, den das
Haus in Folge der bündnerischenUnruhen erlitten habe. Alan möchte ihn daher entschuldigen und
des Ehrengeldes halber Rücksicht nehmen. Es wird ihn, geantwortet, man werde den Prälaten, wie h"
Vorfahren, in Schirm aufnehmen, Hütte aber gerne gesehen, wenn solches Ansuchen nach altem Brauch ^
der Confirmation gestellt worden wäre. Des Ehrengeldes wird er ledig gelassen. Absch. 436. o. s»tt.
Der Abt zu Pfäfers stellt das Ansuchen,es möchte ihm zum Vortheil der Badgäste daselbst die EinfÄ^
eines Wochenmarktes zu Ragaz bewilligt werden; zuletzt berichtet er, sein Vorfahr habe mit den
leuten in, Sarganserland einen Accord gemacht, daß sie einen Scheffel Gerste, welcher 4 Viertel ha^',"
entrichten sollten, daß sie für jedes der drei ersten Viertel blos einen halben Gulden, für das letzte Vier^ ^
jedesmaligen Verkaufspreis oder aber die Materie selbst zu geben hätten. Durch den Tod seines
sei der Contract zu Ende gegangen. Weil das Kloster durch die langwierigen Kriegsläufe an sein«»»
kommen merklichen Schaden erlitten habe, abgesehen davon, daß der neue Badbau über 14,000 Guldc'" ^
kostet habe, sei der Abt genöthigt, die Zinsen künftig laut errichteter Lehenbriefceinzufordern oder die ^
einzuziehen und anderwärts zu verleihen. Die Orte möchten dem Abt ein Schreiben an den
ertheilen, damit dieser ihm Assistenz leiste und die Lehenleute zur Gebühr anhalte. — Da die Gel'»" ^
deßwegen ohne Instruction sind, wird dem Landvogt aufgetragen, sich über das Eine und Andere zu erkuu^
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Ül. ' Zürich zu berichte», damit man sich »ach Gebühr zu verhalte» wisse. Absch. 561. f.

ihm ..v» Prälat vou Pfäfers beschivert sich über de» auf der letzten Jahrrechnung zu Baden

der'V^ ^^irmbrief. Dem Landschreibcr zu Baden wird von den Gesandten der fünf katholischen
ertheilt, einen solchen nach altem Styl auszufertigen. Absch. 643. I. (1638.) Das

Abhj^. ^ Prüfers legt gegen den Landvogt folgende Klagepunkte ein und begehrt von den Gesandten

^hcii > Landvogt die Appellation von Nagaz nicht gen Pfäfers, sondern vor sich nach Sargans

^isch^ ^ ^ Gotteshauses Freiheiten schwäche, indem er die Person, die einen ehrlichen

^ichc oder deren Pferde aus der Freiheit nehmen wolle; 3) daß er die Gotteshauslcute,

Ehrend b" ^raft, nochmals strafen »volle und ohne Borwisscn des Abtes auf das Schloß Sargans citiere,

welche Abstrafung zu Nagaz zu geschehen habe; 4) daß er den Unterthancn des Gotteshauses,Saar wohnen und Lehen von den sieben Orten haben, solche ohne Ursache wieder

^"gestellt ^Aben neuerdings verehrschatzen lasse. — Die Sache wird bis zur nächsten Jahrrechnung

^°hnheit "bmden Thcilen geschrieben, sie »nöchten sich über den eigentlichen Verhalt und die alten Ge-

M'mdlic/" »ud den Obrigkeiten schriftlich Bericht darüber geben, damit sie ihre Gesandten desto

Käsers"'klieren können. Absch. 851. i. Mt. (1638.) Die Streitpunkte des Gotteshauses zu

^ Landvogt werden erörtert und folgender Spruch gcthau: 1) Da es sich durch achtzig-

^eile» Kundschaften herausgestellt hat, daß die Appellation von den Gerichten des Gotteshauses

^>> ^ Landvögtc und von diesen an die Obrigkeiten der regierenden Orte gegangen sind, so läßt

in^b^ Der Bußen halber bleibt es bei dem alten Herkommen, nämlich daß die nieder»

Thesit ^ ^wttcsha»»ses Gerichten in Gegenwart der hohen und der Niedern Obrigkeiten angelegt und

sint/'^ Wüen; das Malefiz aber, worunter der einfache Ehebruch, wie auch andere Ehebrüche be-

hassRechtsame gemäß verhandelt und bestraft werden. 3) Des nitbcrgischeu

^ es .s ^ ^ üei den deutlichen Bestimmungen des sargansischen Urbars bewenden dergestalt,

^ ^inen bleiben soll; daher das Gotteshaus schuldig ist, den Lehcnschilling zu erlegen

^°^ha»s ^^'üräger zu stellen, der die Lehenpflicht erstattet; doch wird ausdrücklich ausbedungen, daß das

^üe ivcrd^ Lehens wegen kein Recht haben soll, andere Lehen an sich zu ziehen. 4) Die Gotteshaus-

»la„ ^ andern Unterthancn vom Landvogte gebüßt. 5) Der „Ziinermanigen" (?) halber

wcrd ' ^wenden, daß sie mit Ausnahme von Grünenfeld fernerhin von den Landvögten „ge-

»v ln" belegt werden sollen?). 6) Der Prälat soll die Gefangenschaften und

^ sind ^ ^^>wllt hat, wieder beseitigen, weil dadurch ein Eingriff in die Jurisdiction der Orte geschehe,

^silbe» ^ ^ billig, diejenigen Gotteshauslcute, welche obrigkeitliche Lehen haben, ohne Ursache von

^tzen, wird aber ein solches Lehen ledig, so sollen die Landvögte es mit obrigkeitlichen Leuten

^sch. 854 ^"dvvgt »verde» zwei verwirkte Lehen zur Besetzung mit ehrlichen Leuten übergeben.
' ^ (1644.) S. Art. 24. sMan sehe auch Art. 47—51.)

l5. Localcs.

a. M-ls.

Ar. ^

^els (1l539.) Weil auf das von letzter Tagsatzung zu Baden aus wegen des Frühmessers zu

"^citze,, ^ zu Chur, den Prälaten zu Pfäfers und an den Landvogt zu eargans erlassene"vch keine Antwort erfolgt ist, wird beschlossen, nochmals an dieselben zu schreibeil. Absch. 915. s.208
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b. Flums.

Art. 00. (1646.) KatholischGlarus, dein die Sache am besten bekannt ist, wird ersucht,
de s Eisenherrn zu Flums ciu umständlichesMemorial den Obrigkeiten zu übcrschicken, damit man"
die Sache berathen könne. Absch. 1098. tt.

1«. Verschiedenes.

Art. 07. (1620.) Dein Veuner Frisching von Bern, welchem durch einen Schlosscrknab^
Wallenstadt Geld entwedet worden war, wird ein Fürscheiben au den Landvogt von Sargaus be>v>
Absch. 156. s. 00. (1621.) Jeder Gesandte wird zu berichten wissen, was wegen der
AWLandvogt des Sarganserlandes, Jost Helmli, einem unserer Unterthanen daselbst auferlegten^!
von 40 Gld. und 30 Gld. Kosten verhandelt worden ist. Absch. 187. in. NN. (1625.) La^ V
richt maßt sich der entsetzte Schultheiß Lendi zu Wallenstadt nichtsdestoweniger die Verrichtung^
Amtes an. LandammanuFrischherz von Schwyz wird von den katholischen Gesandten nach Wal^' .
abgeordnet, um über dessen Fehler vollstäiidigenBericht einzuziehen und je nach Befinden den Scl?a ^
Bernhard ini Amt zu bestätigen. Absch. 371. 1. 100. (1643.) Der gewesene Landvogt Schb" ^
der Conferenz der katholischen Orte ein drei Punkte enthaltendes Memorial ein; dasselbe wird in
schied genommen in der Hoffnung, daß die Obrigkeiten ihren Gesandten auf die Tagsatzungzu ^
auftragen werden, sie zu bestätigen. Absch. 1003. j. 101. (1643.) Appenzell eröffnet, etliche
Hütten ausgestreut, daß in der Kirche zu Appenzell ein Panner oder Fähnlein hange, welches durch ^
Diener dein Pannermeister zu Sargans genommen und jiach Appenzell gebracht worden sei. Die 3
dieser falschen Zulage, zum Beweis angehalten, hätten Alles widerrufen. — Auf den Wunsch
wird ein Mandat ausgefertigt,welches alle zehn Jahre in Sargans verlesen werden soll, dahin lantc»^' .
künftig die Verbreiter solcher falschen Zulagen an Ehre, Leib und Gut würden bestraft werden. APP«"^ ^
dafür eine besiegelte Urkunde ausgestellt. Schwyz und Glarus anerbieten sich, in ihren Vogtcien ^
und Uznach auch eine solche Warnung verlesen zu lassen. Absch. 1007. ää. 102. (1648.) Abg^, ^
des Sarganserlandes bringen vor, das Gotteshaus Schänis habe letztes Jahr wegen der Alpge^^
eine Erkanntniß erhalten, gegeil welche die Landschaft gute Gründe vorbringen könne. ^ Man bcM
Abgeordneten, ein deduciertes Memorial einzugeben.Absch. 1151. v.
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I. Verwaltung im Allgemeinen.

a. Landvögte und Land schreibe»,

Aerzeichniß der Landvögte und Landschreiber.
Landvögte,

I«I7.

-M

Zürich.

Lucern.

vögte.

Johann Heinrich Schneeberger und nach seinem Tode
Hans Conrad Escher.
Joseph Ainrhyn.
^ r—.. Seikriein — ^-rk
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I «23. Schwyz. Johann Gilg Aufdcrmaur.

I«2S. Unterwalden. Philipp Barinettler.

»«27. Zug. Jacob Blattmann und sein Sohn Ulrich.

I«2t». Glarus. Hans Melchior Häßi.

I«3I. Bern. Johann Franz von Wattenwyl.

>«33. Zürich. Hans Jacob Füeßli.

I «3S. Lucern. Alphons von Svnnenberg.

»«37. Uri. Hans Bernhard Schund.

I «3!». Schwy z. Hans Martin Rigert,

»«Hb Unterwalden. Sebastian Müller.

b«13. Zug- Konrad Brandenberg.

»«IS. Glarus. Johann Heinrich Elsener, genannt Milt.

I«'»?. Bern. Andreas von Bvnstetten und nach seinem Tode

Wvlsgang von Mülinen,

Landschrcibcl'.

I«»«. Johann Melchior Büeler.

I«3«. Johann Franciscus Ceberg von Schlvyz.

Art. 2. (1618.) Nachdem in der Neclmung des Landvvgtes zu Baden gefunden worden,

große überflüssige Kosten durch den Aufritt der Landvögte den regierenden Orten erwachsen, wird

Ort ersucht, seine Gesandten für die nächste Tagsatzung zu instruieren, wie hierin Ordnung gemacht

den könne. Absch. 24. I. 3. (1619.) Durch den Aufritt der Landvögte werden große und

Kosten verursacht; auch die Gotteshäuser werden unbescheiden überlausen und beschwert. Es möch^ ^

gut sein, in Baden mit Zürich darüber zu reden und dann das Weitere vorzunehmen. Absch-

'1. (1619.) S. Deutsche geineine Nvgteien überhaupt. Art. 12. S. (1623.) Weil den

bei dem Ausritte der Landvögte zu Badeil große Kosten erwachsen, so soll es bei der deßwegen

Ordnung verbleiben. Einem Landvogt wird für den Aufrill nicht mehr als 200 Pfd. gegeben und

aus dein Rathhaus bestätigt. Das Mahl im Schloß ist abgestellt. Die Aufritte sollen in nicht so ^ ^

Zahl, wie bisher, stattfinden; dazu sollen die Orte die Ihrigen anhalten und verwarnen. Absch-

«. (1627.) Aus gewissen Ursachen und zu Nerineidnng vieler Ungelegeuheiten soll der Landvogt ^

tragt werden, zwei Schlüssel zur Canzlei macheu zu lassen, von welcher der eine von dem Lantwo^ ^

andere von dem Landschreiber verwahrt werden soll. Absch. 411. k. 7. (1637.) Es ist scho" ! ^

verabschiedet worden, daß der Landvogt mit nicht mehr als ungefähr fünfundzwanzig Pferden w'

und das Mahl, welches am Montag darauf iin Schloß gehalten zu werden Pflegte, abcM

solle. Dieß ist aber von etlichen Landvögten nicht beobachtet worden, lind es erwachsen

allein den Obrigkeiten, sondern auch den Landvögten große und unnöthigc Kosten, besonders w^

beim Aufritt ein gar köstliches 'Nachtmahl mehrentheils den Herren Ehrengesandten der dreizehn ^

Herrengarten gegeben wird, wobei die geladenen Herren selten, wohl aber viel ungeladenes uuvel'tz- ^

Gesindel erscheint, so daß dabei bedeutende Unordnungen vorkommen und große Unkosten entstoh^'^i

wird deßhalb neuerdings verabschiedet, daß künftig nicht allein dieses Nachtmahl im Herreilgarten, ^
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a"ch das
Haidcn

darauf NN chl-ch jolgmd- »b«-,t-ll. I°lu m,d d-s Aui-l».- h-lb-r ... a-d-chl-,,. M.ch,°° i.IlP-
w--d->, soll.. -Mick, »IS. i. W« dl° M» Schl-i Bado» g-l,»-..,-u M-N-u b»

»«-. -msg-bruch-u g-.ck°rl w-id-u, i- >mr°d-...Eld d.« L...d°°g>°- l>-,g-I..z>, °a« -- dm Man. »s

I°>ch° b.la«m und in Pb.chr-»d-n Ehr.» hnll-n I-ll-. «'ich. >»»>' »' <>^°> °°sd,°?«-°'ich°i. HR iiir im.- ».sprnch. s.Rl dm nng-wi-i-n-n schnldm und Bub-.. d.s -i.--r-.ch.lch° E. . n

»>V--ld bis -n.- g-,ing- Summ- b-j°g-». Es «i-d d-n Ob-iMl-n °b/^rblciben oder vb der Landvogt feinen Ausstand in anderem Weg beziehen solle. .lb,ch.

t>. Rcchmliigsjachc».
w. A m t s Rechnungen.

Einnahmen. Ausgaben.

4«>7—1«>«. s
j

Pid Sch. Den.

fehlen.

Pfd. Sch. Den.

>«>»»-A«2<». 5167 14 8 5430 11 —
>022 I«i2i. 7382 6 — 5144 — —

^i27-I«2«. 2783 11 — 4458 3 —
4245 5 — 5534 5 —
5520 5619 — —

4583 15 — 3952 10 —

>«!»- 3409 14'/z — 3636 4 —
I«t^l I«»3. 4030 14 — 3725 8'/« —

4030 14 — 3725 8'/- —
4282 3 — 3887 5

> « !7-I 6017 8 - 8731 15
I « !«— 7908 10 — 9492 18

2239 8 4257 2 1
5416 4 — 6110 6 1

>«7 7—1«/««. 3444 3 3 3428 13 —

u noch Einnahmen an Früchten.
Ties«

^ !>»uvk>sic>)ie„ ^>i,d dem cidgenössischc» Archiv i» Aara» ciitiiomintn.

^tdr» ist ^ in den Rechnungen der Landvögte vielerlei nnter die Ausgaben gerechnet
^ade„ vder ^ ^ "vihwendiger Weise abgeändert werden muß, so wird durch einen Ausschuß der Grafschaft
^ Abiial,,,, Landvögte folgende Ordnung gemacht, welche ihrem Amtseid angehängt und jedes Mal
^ 8>ir da"^ ^ ^'-'chuung auf den Tisch vor die Gesandten gelegt und genau beobachtet »verde» soll,
^lund a° - Herrengarte» und den ganzen Aufritt sollen dem Landvogt nicht mehr als 200

gestellt st.j^ Rechnung passiert werden. Fiir das Mahl im Schloß, das zu halten jedem frei
wen» ^ ^ Pfund gutmachen. 2) Für das Mahl, das der Landvogt

W der A ^ ^ Amtleute an die Zurzachcr Blesse reiten, wird man auch nicht mehr als 70 Pfund
^ )»ung gutheißen. Tas Mahl beim Heimreisen ist ganz abgestellt. 3) An Landtagen soll Jeden,,
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der dazu gehört, nämlich dem Landvogt, Landschreiber, Untervogt und Substitut eine halbe Krone,
auch an Bußentagen jedem ebensoviel lind den Untervögten sammt dem Läufer ein Franken dafür gegebe"
und nicht mehr verrechnet werden. 4) Als „Gutjahr" sind dem Landvogt geordnet 60 Pfnnd. Davon st'
er dem Landschreiberund Untervogt jedem 1 Sonnenkrone geben, dergleichenauf die vier Stuben zu Baden¬
den acht Untcrvögten, Läufern, dem Trompeter, Zoller und den Wächtern jedem einen Käse oder einen
guten Gulden dafür sammt dem weiften Ziger aufs Nathshaus. 5) Für diejenigen, die durchs Jahr Holz, He" ^
und Stroh zum Schloß führen oder Anderes, was dem Landvogt verehrt und zugeführt wird, wie auch denen-
welche die Schlvftmatten heuen und emdcn, wird man dem Landvogt in der Rechnung fürderhin nichts >nc^
passieren lasten; weil derselbe alle Nutzung einnimmt, soll er auch die Kosten tragen. Des Heues halbe'
beim Abzug eines Landvogts verbleibt es bei dein Artikel im badischen Urbar. 6) Wenn der Landow
oder die Amtleute in der Obrigkeiten Geschäften beim Hin- und Wiederreiten „Letzi" geben, wird man ih»e"
selbige nach Gebühr gutheißen und passieren lassen; wenn sie aber in streitiger Parteien oder Anderer^"
men ausreiten oder gebraucht werden, sollen dergleichen Kosten nicht den Obrigkeiten, sondern den Betw'
senden angerechnet werden. 7) Denen, so Gefangene zum Schloß bringen, soll Jedem ein Dicker und »>^
mehr, auch weder Essen noch Trinken in der regierenden Orte Namen gegeben werde». 8) Die Zinsst'""
des Schlosses Baden sollen bei Ablieferung ihrer schuldigenZinsen ans die Obrigkeiten hin nichts verzehr"
Dein Landvogt steht es frei, aus dem Seinen ihnen etwas geben zu lassen; in der Rechnung wird
dergleichen Ausgaben nicht mehr dulden. 0) Des Läufers zwei Mütt Kernen, und was der Landvogt ^
Schlosses wegen an Früchten und sonst hin lind wieder ausgeben muß, soll von der Orte Einkvinme" "

gezogen und der Werth dafür verrechnet werden. 10) Die Schlußreden habeil die Landvögte k»»st'6 ^ I
ihren eigenen Kosten bebauen zu lassen lind dagegen auch den Nutzen davon zu nehmen nnd nichts »»'
dafür zu verrechneil. Sie sollen aber die Reben in guten Ehreil halten, daß kein Anlaß zu Klageil !
wird. Die Beiboten der nen aufzuführenden Landvögte werdeil jedesmal die Reben beschauen und, st'
sie Mangel daran finden, davon den Gesandten Kenntniß geben, die alsdann den abgehenden Landvogt
Ersatz des Schadens anzuhalten haben. Absch. 324. I. 12. (1645.) Wegen der großen Koste»
Allsgaben wird auf Gefalleil der Obrigkeiten hin folgende Moderation gemacht: Die Unterthanc» !"^
zwar an den von Alters her gebräuchlichenOrten beeidigt werden, aber der Landvogt dabei so spar!""
verfahren als möglich. Der Läufer soll dem Landvogt wegen seiner Botenlöhne in Beisein des
schreibers jährlich specisicierte Rechnung geben. Die Collationen auf dein Rathhaus, diejenigen, welche

Theilung der Geleitsbüchsengehalten werden, vorbehalten, sollen gänzlich abgestellt sein. Der La»b^
soll für jcdcil Zurzacher Markt wegen der fremden Spielleute nicht mehr als 15 Pfund, „wege»
Sperbers" fiir jeden Zurzacher Markt nicht mehr als 20 Pfund verrechnen. Wenn der La»^'
init den Amtleuten und Untervögtenden gebräuchlichen Weinkauf macht, soll man keine ^
mehr auf obrigkeitliche Kosten halten, sondern dem Landvogt und den Amtleuten je 1 fl., den übrige» 4
sonen, die dazu gehöreil, je eine halbe Krone dafür geben. Den Gcleitsleuten soll, wenn sie aus die ^
rechnuilg die Geleitsbüchsen bringen, auch keine Mahlzeit mehr, sondern jedem 2 Pfund dafiir gegeben we'^
Absch. 1069. aa.

S. Gerichtsherren; Uebergriffe derselbe».
Art. 15t. (1643.) Es wird berichtet, daß des Siegelns und Schreibens, auch anderer

halber den Obrigkeiteil und der Landvogteivon Seiten der Gerichtsherrenviel Abbruch geschehe-
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. ^ ge Jahrrechnung in den Abschied genommen. Absch. 999. oo.
(1643.) Schwyz rügt, daß dem Landvogt von den Gcrichtsherren viel Eingriffe geschehen, und daß

11 ^ Jnstructionsertheilung auf künftige Jahrrechnuug in den Abschied genommen. Absch. 999. oo.

W'n derselben in Beziehung aus das Siegeln, Schreiben und andere Sachen Befreiungen gegeben worden
daß >' Gesandten dazu mitgewirkt hätten, solle es widerrufen sein. — Es wird hierauf berichtet,
Laudu" ^ Dunges vorhanden sei, welches den Obrigkeitenzum Nachtheil gereiche, Anderes, welches dem
wvrich ^ des Siegelns und der Canzlei wegen des Schreibens Abbruch thue, wiederum Anderes,
ichreib ^ ^ ^ Unterthanen zu beschweren haben. — Man befiehlt daher dem Landvogt und dem Land-
alöda, ' Specificativn auszufertigen und selbige den Obrigkeiten zuzuschicken, damit man

besser instruieren könne. Absch. 1007. II. sS. auch Art. 25.)

3. Marchc,»fachen.

vv„ ^ (1641.) Auf Bitte derer von Bremgarten wird dem Landvogt und dem Landschreiber
und Gesandten befohlen, die von den vier Sätzen erkannten Marchsteine zwischen Die¬

be» Anderstettennach dem ergangenen Urtheil zu setzen und darüber nach dem entworfenen Concept
4<». ^. ""^ufertigen. wenn gleich der Schiedherr von Zürich Einwendungen machen wolle. Absch. 943. v^.
u»d Dictll ^ Landvogt berichtet, daß Zürich einen laut rechtlicher Erkanntniß zwischen Ruderstetten
besohl«, ^ ^"ch^ten Nlarchstein zu ändern beabsichtigt habe. Es wird ihm von den katholischen Orten
Absch Beginnen zu widersetzen, bis die Sache auf der Tagsatzung zu Baden zur Sprache komme,
herrlich^. ^ ^ (1644.) Vor ungefähr drei Jahren sind im Amt Dietikon zwischen den Gerichts-
^>e 6)vtteshauscs Wettingen und der Stadt Bremgartcnetliche Marchsteine durch Ausgeschos-
^idlistz ^ ^ Landvogtes erneuert worden, unter andern einer zu Holenstraß ob der Gasse gegen den
ber Gass/x' Landvogt Schneeberger von Zürich hat nun diesen Stein ausgraben und unterhalb
^ Gasff leisen in der Meinung, daß der Stein den urdorfischen Gerichten zum Präjudiz oberhalb
^vheff sxi gewesen sei. Da man aber Bericht erhalten hat, daß derselbe m der Grafschaft Baden
berord,,« " ^ ^ ^1^" stehen solle oder nicht, allein die Niedern Gcrichtszwinge betreffe, so

daß dcr^ ^ Landvogt sammt den Amtleuten allen drei Parteien einen Tag bestimmen solle,
""tzesetzt ' nachdein dieselben sich auf einen Augenschein hin oder sonst verglichen hätten, wieder
^aß, der ?Ale. Absch. 1041. x. 18. (1645.) Es tvird berichtet, daß der Marchstein zu Holen-
^gt Wörde eingesetzt, seither aber wieder ausgegraben und unten an die Gasse ver¬
mag "^1 wieder gesetzt tvorden sei. — Dem Landvogt und den Amtleuten wird der Auf-
ihiien a„s ^^ brei interessiertenParteien bis auf Michaelis einen Tag ansetzen, alsdann mit
""setze» Augenschein reiten und den Stein womöglich mit Einwilligung aller drei Parteien wieder
wich^ b ^ Einwilligung derselben nicht erhältlich, so sollen die Verordneten bei nächster Gelegenheit
geachtet Absch. 1069. 66. il». (1646.) In Betreff des besprochenen Marchsteincssoll darauf

,1,!""^", daß die regierenden Orte in ihren Rechten nicht beeinträchtigt werden. Absch. 1102. k.
ei»e„ z. ' ^ Wegen einer Marchstreitigkeitzwischen den Gemeinden Wettingen und Otelfingen läßt man
der einnehmen; wegen der Dichtigkeit des Holzes aber kann man die eigentliche Beschaffenheit
der Gla,^."^ kennen. Es wird deßhalb fiir gut befunden, daß beide Theile in dem streitigen Bezirk an
den beid^-"^ ^ Holz weghauen lassen und alsdann die Landvögte von Baden und Regensberg sammt

wligen Landschreibcrnnochmals einen Augenschein einnehmen und über das Resultat Bericht
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geben sollen. Absch. 1133. 00. 21. (1648.) In Bezug auf tue March an, ob lind unter der Glanzes
fluh soll es bei dem Vergleich, der zwischen dem Landvogt und dem Obervogt auf Regensberg im Eint""
stündlich mit den GemeindenWettingen und Otelfingcn abgeschlossen worden, verbleiben. Der Vergleich
sammt der Erläuterung dein 1471 gemachtenMarchbrief angehängt werden. Absch. 1151. I.

4. Justizsachen.

Art. 22. (1637.) Zwischen dem Laudvogt und dein Landschreiber der Grafschaft Baden einerseits >»"
dem Gotteshaus Wettingcn andrerseits besteht ein Streit, betreffend die Befugnch der Ausfertigung ^
Testanlcnte, Ausrichtungen, Aussteuerungen und Mannrechte,Nach Anhörungbeider Theile wird erkai»"
Die Ertheilungund Ausfertigung der Manurcchtbriefe in des Gotteshauses»iedern Gerichten soll c'inO
und allein durch die Amtleute der Landvögtc geschehen. Anssteuerungs-, Ausrichtuugs- und Vergabung^
oder Gemächtsbriefe sollen durch des Gotteshauses Schreiber ausgefertigt und init des Abts, als
richtsherr», Siegel besiegelt werden. Bei den Auskäufen, Aussteuerungen und Ausrichtungensollen ^
Amtleute in der Parteien Kosten auch auwcsend sein, damit der Abzüge, Fälle oder anderer obrigkeitlich
Sachen wegen nichts unberücksichtigtbleibe. Im Uebrigen verbleibt es bei dem 1612 gemachten Verl^
und bei dem Inhalt des Nrbars. Wenn das Gotteshaus in seinen Niedern und der Landvogtei höh
Gerichten den Seinigen Geld leiht oder etwas verkanft, wofür Briefe und Siegel uöthig sind, soll st'lb^
durch des Gotteshauses Schreiber geschehen und mit dem Siegel des Landvogtes bekräftiget werden, h'
früher errichteten Abschied, daß in den Gotteshäusern keine Fremden, sondern einheimische Eidgenosse ''
Schreibern gebraucht werden sollen, soll jeder Zeit nachgekommen werden, — Abt und Gotteshallsnelh'
dieses alles gutwillig an und geben auch den auf der Jahrrechnung 1625 erhaltenen Brief, worin
Punkte und Bewilligungen enthalten sind, durch welche künftig mehr Irrung und Ungelegenheitals N»^'
für das Gotteshallsentstehen könnte, wieder Heralls. Absch. 823. m. 25t. (1642.) Uri bringt vor, h
Landmann Franz Gruner habe für seine Schwester, gegenwärtig Conventsfrau zu Hermatschwhl, viel h
ausgegeben und große Kosten erlitten auf das Versprechenhin, welches ihm von der Schwester, sowie
von seinem Vetter, dem Herrn Heinrich Heill, gegeben worden sei, daß ihm nicht allein die Kosten ersetzt, h
dern auch testaments- oder sonst verchrungsweise eine Belohnung nach dein Absterben des Heill werden
Nachdem nun derselbe gestorben und seine Verlassenschaft in das Kloster Hermatschwhl gezogen worde» ^
wolle man ihm nichts geben, auch vor keinem weltlichen Richter, sondern nur vor dem Legaten das

bestehen, was der eidgenössischen Jurisdiction sehr präjudicierlich sei. — Dem Laudvogt wird befohle», ^
Parteien zu citieren uud den ordentlicheil Rcchtsgang einzuleiten. Abfch. 995. r. 2^. (1643.)
zum Staal von Solothurn wünscht, daß ihm wegen ausstehender Zinsen, welche ihm etliche Stäb" ^
Landschaften im Elsaß und Sundgau, darunter Maßmünster auch begriffen, schuldig sind, auf die Ha" ^
leutc von Maßmünster in Zurzach ein Arrest bewilligt werde. Es wird an genannte Stände ein War>»"'
schreiben erlassen und dem Landvogt aufgetragen, allfällig nach Beschaffenheit der Sachen zu verfaß
Absch. 1007. ». 24. (1647.) Es wird vorgebracht, daß seit einigen Jahren etliche Gerichtsherre»
gerichtlichen Händel von den Bauerngerichten an sich ziehen uud so den Unterthanen mehr Kosten t"
fachen, während frliher die Appellationen von den Bauerngerichten, die in des Gerichtsherrn Name»
und gehalten werden, gleich au den Laudvogt gegangen seien; daß auch letztes Jahr verabschiedet
sei, daß man im Thurgau dergleichen Neuerungen nicht gestatten wolle; dergleichen,daß etliche Gerichts
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dulde,, ^ ^^irägc bei den Erbtheilungcnden Landvogt oder jemand in dessen Namen nicht mehr
Abi^ wodurch den Obrigkeiten mithin „viel verabsäumt werden möchte." — Die Sache wird in

dez ^"vmmcn. Absch. 1133. db. sS. auch Art. 13. 14.) Sit. (1648.) Auf die Anfrage
Ica»t>v die Unzucht, welche Ledige mit Ledigen begehen, nicht auch gestraft werden sollte, wird
1>5z dieselbe soll nach Gestalt der Sache gebüßt und etwa mit 16 Pfund bestraft werden. Absch.

5. Lehen- und Zehntensachen.
Art. >>?

^adei, Procurator Johann Ludwig Egloff, Burger und Wirth zum Stadhof in
sei don Schultheiß Silbereisen den Stadhof gekauft habe, augezeigt wor-

^ deruv», jährlicher Zins von 30 guten Gld. zu Gunsten der Obrigkeiten darauf. Seitdem habe
^den fvrd^ ^ Obrigkeiten diesen Zins bisher zwar genommen, aber nach Belieben 25 rhein.

Knuten. Man möchte den Zills auf ein Bestimmtes taxieren, damit er sich gegen seinen
^liert. ^ "Der Zins wird auf Gutheißeil der Obrigkeiten hin auf 40 Gld. jährlich
^ große s s ^ ) I" "nein Streit zwischen dem Prälaten von St. Blasien, dem

aiidc Siggenthal gehört, und Heinrich Mehcr von Siggingcn wird erkannt, daß dieser
dje ^'^^^ute, ohne Erlaubniß des Zchntherril keine Aecker zu Matlland machen solle.

^"3 »ach ^^^stnden incincn, daß der Zehntherr sich wider die Billigkeit weigere, so soll die Entschei-
^ Ordnung vor den Landvogt kommen. Absch. 985. xx.

Art »
bedarf O Weil die Urbare der Grafschaft Baden und des Sarganserlandes einer Berei-

^'^u Zürich und Lucer«, bis Verena in aller Orte Namen Gesandte nach Badeil
^iren dez ^./^^Z"standstellung beider sich angelegen sein lassen. 2. An eben diese Herren wird das

^^suche,, Wetlingen ivegen Bestätigung etlicher Briefe gewiesen. Sie sollen dieselben
^ dvn ^ befinden consentieren oder die Sache vor die erste Tagleistung bringen. 3. Dasselbe
^ ^"suchen des Landshauptmanns in Sargails lallt seines eingelegtenMcmorials, sowie von

^ Awllingen um Vermehrung des Zolls, da sie die Brücke damit nicht erhalten können,
^'^geli, ' (^24.) Das Urbar von Baden zu bereinigen und andere noch unerörterte Punkte

^lann ^^dnet: Statthalter Hirzel, Landvogt Soilncnberg, Landainmann Frischherz und Land-
ivcrden sich zu gelegener Zeit nach Baden begeben und die Sache an die Hand

7. Verkauf in todte Hand.

i^^hausts^' (1944.) Nachdem die Gesandten Zürichs und Berns verreist sind, wird der Kauf des
äuch Jahrs zu Wcttingcu durch den Abt daselbst bestätigt, zumal da das Gotteshaus

z^^gung derselben gewesen ist. Es soll dieß aber der gemachten Ordnung, daß ohne
l, ^ Zürick ^ -^^en nichts in todte Hand gekauft werden dürfe, nicht nachtheilig sein. Der Landschreiber

" Ehalte,, . ^ ^^'^ischast habe vor ihrer Abreise gegen die Kaufsbewilligung, mit welcher keine Gleich¬
er, protestiert. Absch. 1041. llb.

209
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«. Abzug.

Art. 32. (1618.) Uri, Schwhz, Unterwalden lind Zug werden ersucht, ihre Stimmen iibe^

angeuommenen Vergleich mit der Stadt Baden des Abzugs halber beförderlichst nach Lucern zu ^

Absch. 8. i. 33. (1619.) Kaiserstuhl bittet, daß man ihm den Abzug, wenn in Zukunft einer ^
weißen Kreuz mißerhalb Kaiserstuhls fallen würde, theilweise zukommen lasse. Da die regierenden

5 voin Hundert, Kaiserstuhl aber 10 vom Hundert beziehe, so gehe dadurch den regierenden Orte»

ab, und sie könnten als arme Leute ihre Stadt desto besser im Baue lind Anderm erhalten. Ebenso ^
Kaiserstuhl, daß ihm die Halste des Umgeldes beim weißen Kreuz zuerkannt werde, das eine anseh''.

Summe abwerfen würde, bisher aber nicht gefordert worden sei. Diese Begehren werden als nicht »» ,

aä rsksronäum genommen. Absch. 77. I. 3A. (1619.) Die acht alten Orte, welchen die Mo>n»^
zii Thengen, Lienheim und Herderen zugehörig ist, machen Anspruch auf den Abzug daselbst.

prätendiert der Graf von Sulz, welcher die Hoheit daselbst besitzt, auch der Bischof zu Constauz,

im Besitz der Niedern Gerichte daselbst ist. Die Abgeordneten der drei Genieinden beschweren sich .

des Abzugs, von welchem sie immer frei gewesen seien; sie verwundern sich auch, daß man den acht ^
die Mannschaft daselbst verweigere. Obgleich sie niemals gehuldigt hätten, so wüßten sie doch von >

Altvordern nichts Anderes, als daß die Mannschaft den acht Orten gehöre. Sie brauchten auch ^

andern „Troinmenstreich" als den schweizerischen. Bei Aufbrüchen hätten die eidgenössischen ^

ungefragt und öffentlich Volk werben lassen; deßhalb möchte man sie des Abzugs entheben und u» ^

Zustande bleiben lassen. Diesem Begehren wird entsprochen. Von dem Abzug sollen die Gemeinde'^,

bisher, befreit sein. Was davon bereits bezogen worden ist, soll zu drei Theileu unter den Bischt ^

Grafen und die acht Orte zu Bestreitung der aufgelaufenen Kosten vertheilt werden. Die Abge^^!

der Gemeinden nehmen den Beschluß dankend an. Die Abgeordneten des Bischofs und die des Grast"

Sulz sind hiezu nicht ermächtigt, wollen aber binnen Monatsfrist eine bestimmte Resolution abgebe»' ^

cvnstanzische Abgeordnete nimmt den Drittheil des Abzugs an, nicht wegen der Gerechtigkeit, soudc»'" ,

um der aufgelaufenen Kosten willen. Der gräfliche Commissär protestiert gegen das Mannschastsre^

Orte, worauf dieselben eine Gegenprotestation einlegen. Absch. 95. o. 3Z. (1619.) Propst und

des St. Verenastiftes zu Zurzach lasseil ein Memorial übergeben, worin nachzuweisen versucht .

das Maunschaftsrecht zu Kadelburg dem Stifte gehöre. Diese Sache wird, da die Gesandten ohne ^

tion sind, auf eine spätere allgemeine Zusammenkunst verschoben. Iblä. s. 33. (1620.) D»s

Geschüft wegen der Mannschaft und des Abzugs zu Kadelburg wird neuerdings vorgebracht, ^

und andere mitinteressierte Gemeinden wünschen bei dem alteil Herkommen und der Befreiung

Abzug zu verbleiben. Propst und Eapitcl von Zurzach berufen sich auf die Erkanntniß, welche s"

von der katholischen Tagsatzung zu Lucern erhalteil haben. — Zürich und Bern erklären, daß

und Abzug den acht alten Orten gehören; sie haben Befehl, dahin zu wirken, daß die Manuschast ^

Grafschaft Baden verbleibe; falls man einen Abzug zu nehmen gesonnen sei, so gehöre diese

dem Landvogt zu Baden, widrigenfalls sie protestieren. Die katholischeil Orte wollen es bei jener ^ ^

niß verbleiben lassen. Bei dieser großen Divergenz der Ansichten nimmt man die Sache wicd^ ^

den Abschied. Absch. 129. g-. 37. (1622.) Der Landvogt berichtet, daß die Uuterthanen zu

sich der Abzüge halber weigern. — Es wird ihm geschrieben, er solle die ergangenen Erkanntuffst ^

haben, die verfalleneil Abzüge zu Händen der Obrigkeiteil einziehen und die Widerstrebenden



1669
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AM, 229. o- Micher von Runn-

Nnnen und andern Strasen zum reill^Wittwe,^^

Weibt wegen eines Abzugs von dem ü z„^cht- - ^ Jahrrechnung zu mrreR ^k°n. der sür die Obrigkeiten b^^.^.,,when und aus ^ ^en Entscherd über

Acholischen Orte beaustragt, den - ' ^ zu Karserstnh Stadt ziehe«, ^ Beug-b. n». (1626.) SchuUhech und a ) ^ rh ^^^^n Ord-us ^ .

- « Mch. dMg N. d»!> !« ««' -"-r -

im. dA»z.^ch.d»h dir!»««»»> ^ ,,^ch B«w> «Mb. H^ich. h»d«, ^hmn zu Lengnau, Verlassenschast, wel ) keinen eigenen vernehmen un .«m.«. «°»^7.^2.« « «w«

lrs aus eine Zusammenkunst rn ^ ^ h,>,,„»weise besessen und g ^ vein

Gebührende anordnen zu können. allein l-^rug ^ gezogen ^rrd, ^ ^Anstich vorgekommen, daß von Ha' rn jährliche Stützung rn r Sache in den .

^».», d.- ..Me >>> °^

^undvogt, wie bisher geschehen, der - - dergleichen blas ^ /t >. (l64 . Bncken-

hellt den Obrigkeiten anhcim, ob ste sm r wollen. Abs 1 ^ ^ vcs Abzugs ans ' « ^wgt
^«e gehendem Gute den Abzug zu «churc, Ü ^ ^ Mellingen stnd .1 ^s wird den, L

«°i> d„ Grchch»,, B»«I» >m« Sch»«>"d » ^ tav dm-ld- >>>» > ^ Kuzi«!chw> °"z"'i»«u

»M- b-i MM»«-» I>-°«°. ww» >°d« ^ MW.W» b->M- . ^'««« d-n Od„am.>°»>.» »°ch »-'« ^ s," «,». AN»>. »' .)''' dah d°- «!»S

und darüber bei erster Gelegenheit zu ^ Aalserstuhl wird er a ' ^ v)ird, den O nag ^ .

Irschen dem Landvogt und dem Rath der ^ ^erstuhl anderswohur g i ^ ^er Stadt ^ ^

Elches von dem weißen Kreuz vor der ^ r ^^>^e und von ^ Baden die große ^h°'en solle, es wäre denn, daß ein Burger überall in der voiw weißen

^vrden ist, etwas anderswohin gezogen wurde. ^ , ^ird erkannt, daß Taverncngeld von >taucht und dagegen kein Umgeld gegeben w rd so^ ^ gt^ ^ , Lww

^°ße Maaß brauchen und kein Umgeld, wolst weiter branch n ^^iencn bestras

^Vwgkeitm zu geben habe. Falls « ^ ^ ^ geschehen rst^a) ^ Beziehung

^gt, wie von den Gesandten dicßnral sur ^ ves Landvogtes, wre H,^ng gegcs,. ^4. d«48.) Aus dre Anstag^ ^ der Iah
^zuge zu verhalten habe, wird geantwortet,

"mrg zu verbleiben habe. Absch. llbl. 1-

7„.M,

«'» A«m. ^ u.»«°w .»>. ^ »> »m S°»««>«->.. w M,„ch..b.» g-b-» m» D-- W.N°S

Art. 3Z. u. 43.)



1670 Baden.

lv. Märkte; Messe in Zurzach.

Art. 40. (1622.) Statthalter und Rath zu Klingnau haben durch ihre Abgesandten von ctl^

Orten die Bewilligung erhalten, einen Wocheninarkt zu errichten. Schnltheiß und Rath der Stadt ^
wenden nun dagegen ein, daß dadurch ihr eigener Markt und Zoll und Geleit geschmälert würden, ^

auch die Gesandten auf den Tagsatzungen, die „Baderlüt" und die Durchreisenden es entgelten »'"^,.
Man möchte also die Stimmen aufheben oder wenigstens Klingnau bis auf künftige Jahrrechnnng '

Stillstand weisen. — Diesem letztem Ansuchen wird entsprochen und die Sache in den Abschied gcno«^

Absch. 233. o. 47. (1638.) Dem Landvogt wird Vollmacht gegeben, zum Schutz der bevorstch"^,,
Zurzacher Messe eine Wache in der ihm passend erscheinenden Zahl aufzustellen und zwar auf Kost"'

Handelsleute, denen das Ihrige dadurch geschirmt wird. Absch. 855. e.

ll. Straszen.

Art» 48. (1639.) Die Gesandten der vier evangelischeil Städte werden zu berichten wisse», ^

wegen Verbesserung des Weges über den Heitersberg an sie gelangt ist, damit die „Multreiber" r' ^

thiertrciber) denselben weiter brauchen und man den Zoll zu Zürich nehmen könnte, der

Baden bezahlt worden ist. Absch. 891. n. 40. (164l.) Der Landvogt berichtet den katholisch"' . >

sandten, daß Zürich ihm ernstlich ansinne, die Gemeinde Würenlos anzuhalten, die Straße iin Pfam»

so zu verbessern, daß sie als Landstraße gebraucht werden könne, wobei es auf etwas Anderes abgesth^

sein scheine. Dem Landvogt wird geschrieben, er solle versuchen, die Otelsinger als Gegenpart ^

abzuweisen oder, wenn dies; nicht verfange, beiden Theilen verinöge seiner Autorität einen billigen ^

geben, damit die Obrigkeiteil dabei nicht interessiert werden. Absch. 959. o. 10. (1641.) Auf die

des Landvogts und derer von Würenlos, daß gegen sie von denen von Otelfingen mit unnachb»^,

Prvceduren verfahren werde, wird der Landvogl von den Gesandten der fünf katholischen Orte bea»st' ^

nebeil gebührendem Verweis an den Vogt von Regensberg die Frage zu stellen, ob er von A'" ^
Befehl zu seiner Handlungsweise erhalten habe, und demjenigen Theil, welcher sich weigere, es bei»'

Herkommeil zu lassen, anzubieten, das liebe Recht mit Vorbehalt der Appellation zu administricrcil-

weil aber die Prälension eine Reichslandstraße heischt, da doch nicht zu erweiseil, daß weit über

gedenken als dort eine gewesen sei, finden wir für unvonnöthen, daß unser Landvogt, da es zum

seiner Erkanntniß kommen möchte, sich des Mittels des andern Gerichtsherrn, als des Gotteshaus"'.^

tingen dabei bediene." Absch. 962. b. 5l. (1642.) Abgeordnete von Schultheiß und Rath der ^

Baden bringen vor, zwischen den Gemeinden Otelfingen und Würenlos walte ein Streit wegen d"' ^

besserung einer am Pfaffenbühel gelegenen Straße. Auf das Begehren derer von Otelfingen h" ^
Vogt zu Regensberg badischc Gefälle und Zehnten in VerHaft genommen, bis die Straße gemacht

möchte den Streit zwischen den beiden Dörfern entscheiden, damit ihnen das Ihrige wieder verabfoßst p'

Zürich begehrt, daß man dein Landvogt zu Baden befehle, die Würenloser zur Verbesserung der ^ ^

anzuhalten, damit allen Klageil abgeholseil werde. — Die Mehrzahl der übrigen Orte ersucht Zürich' ^

von Baden, die bei dem Streit nicht interessiert seien, ihre Sachen verabfolgeil zu lasten, und rrk" ^

Straße halber, daß der Landvogt zu Baden, weil die Straße in der Grafschaft gelegen sei, den K'»»

das Recht gestatteil solle. Zürich wiederholt seinen Wunsch, daß der Landvogt die Würenloser zu ^ ^ z»

rung der Straße anhalte; es sei nicht Willens, die von Otelfingen vor einen fremden Richter Z>u"''
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lasfl». s >

Tie 's Baden wider seine Unterthanen zu klagen, so möchten sie zu Zürich Recht suchen.

6» " wiederholen ihre Bitte für Baden und verbleiben bei ihrer Meinung. Absch. 995. v^.

denen ^ Landvogt berichtet, daß Zürich darauf dringe, daß die Straße im Pfaffenbühel von

bogt l^"^"üos geinacht werde, und daß Abgeordnete von Zürich dieselben bedroht hätten. Dem Land-

Ta,is ^ katholischen.Gcsandten schreiben, daß er diesem Beginnen sich widersetzen und bis zur nächsteil

^gt a ^"dcn auf einen Stillstand dringen soll. Absch. 1939. A. A3. (1644.) Der Landvogt

bilden ^ürenloser seien geneigt, die Straße im Pfaffenbühel zu machen. Da die Mehrzahl der regie-

ivlle befohlen habe, solches nicht geschehen zu lassen, so frage er an, ob er es nicht gestatten

ich.... Gesandteil zuerst einen andern Gegeilstand in Umfrage gesetzt haben wollen, verlassen die zürcheri-

de„, Protestieren. — Nachdem ein Ausschuß den Augenschein ani Pfaffenbühel genommen, wird

^geqe ' befohlen, einstweilen all der Straße nichts machen zu lassen. Zürich übergibt dem Landschreiber

schcn ^ ^^^kliche Protestation. Absch. 1941. Ick. (Im Züricherexemplar ist beigefügt, die zürchcri-

hätten diesen Artikel nicht in ihrem Abschied haben wollen, weil in dessen Eingang der

d'e an s. ^ '"cht, wie er gewesen, angegeben sei.) AH. (1644.) Da die Gemeinde Würenlos auf

>veil Citativn ihre Ausschüsse nicht hat erscheinen lassen, vcrmuthlich auf Befehl von Zürich,

Wo Ken ^ /^i""dtc nicht mehr anwesend waren, so wird dieß in dein Abschiede den Herren und Obern

^ StrahlZürich ersucht die katholischen Orte zu bewilligen, daß

^raße dein Pfaffenbühel geinacht werde, wozu die Gemeinde Würenlos, in deren Bezirk die

'ibsch. ^ ^i- — Das Ansuchen wird wegen mangelnden Befehls in den Abschied genommen.

^Utex dem a - ^ ^1647.) Da die Banersamc zu Würenlos sich nicht bereitwillig erklärt hat, die Straße

^stelln» ^ ^^'"dühel hcrzustelleil, so trägt Zürich darauf an, die Gesandten möchten nun den Befehl zur

^""3 gebe^ übrigen Gesandten erklären, daß sie einwilligen wolleil, wenn Zürich die Versiche-

Haupt "' ^ Sprache gebrachten Besorgnisse nicht erfolgen, jedoch nur insofern, daß diese Straße

wird die"^ lllcichsstraße, soildern nur eiil gemeiner Weg werde. Da Zürich sich dazu nicht bequemen
^genreckt ^ in den Abschied genommen. Schließlich erklärt es, daß seine Herren und Obern auf

^ werden bedacht sein. Absch. 1133. tt.

12. Zoll und Wcleit.

alten ^ Etliche Kaufleute beschweren sich wegeil der auf letzter Jahrrcchnung von den

^ Maaren " lleinachteil Zollordnuiig. Da dem Geleit leicht Abbruch geschehen könnte und die Taxen

St. Ztu /"gleich abgctheilt sind, so werden Zürich, Lucern, Schwyz und Glarus auf den 8. October

nach Badeil senden, welche gebührende Taxen festsetzen sollen, damit den Orten das

^ ^achde>u nieinandcn wider Gebühr zu viel gefordert werde. Absch. 89. o. A8. (1619.)

^"chgefln alten Geleitsrödel eingesehen und von den Geleitsleuten Bericht erhalten hat, wie die

bvn ^ ^ Waaren bisher vergleitct worden sind, entwirft man einen neuen Geleitsrodcl. Wird derselbe

^°itsleut^^"^" Orten ratisicicrt, so soll er mit der auf letzter Jahrrechnung gemachten Ordnung den

^sse», vergeben und dieselben von Neuem hierauf beeidigt werden. 2. Das Geleit ist niemanden er-

^affhau?" " '"cht ausdrücklich davon befreit ist. 3. Dein Junker Jeremias Peher und Consorten von

^'"guiid 'hre französischeil Waaren, die sich jährlich auf tausend Wagen belaufen, früher durch

das Elsaß gefertigt, jetzt aber, wenn man sie mit dein Geleit ordentlich hält, sie hier durch-
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zuführen begehren und deßhalb mit Bern, Solothurn und Freiburg bereits übereingekommen sind, wir?

von einem Wagen eine halbe Krone als Geleit auferlegt. Absch. 95. a. 311. (1634.) Weil die Geleit?

büchsen dieses Jahr nicht so viel ertragen haben, wie jedermann vermeinte, nnd doch der Paß, besonder?

dnrch Baden, bei Mannsdenken niemals stärker gebraucht worden ist, so befiehlt man, die alten Geleitsrödcl

und nicht die 1620 gemachte Moderation in Anwendung zu bringen und beim Eid das Geleit von jeder

mann nach Inhalt derselben zu nehmen. Man soll auch beförderlich darüber instruieren, ob man das Gelc't

nicht auch, wie die Zollbüchsen jenseits des Gebirgs, verleihen wolle. Absch. 694. KK» (1642.) D?t

Dolmetscher und der Secrctär des französischen Ambassadors berichten, Schultheiß und Rath der Sta?'

Mellingen hätten dem Ambassadvr und der Frau Ambassadorin mit großer Unbescheidenheit wider alle

wohnheit Zoll abgefordert und mit Schließung der Thvre und Bewaffnung großen Despect bewiesen. D?»

Schultheiß habe die Bürger mit spöttischem Geschrei dazu ermahnt und der Zoster einem nachkommend?"

Lakaien einen Batzen abgenommen mit dem Beifügen, daß er ihm, wenn er mehr hätte, mehr abnelM"

würde. Der Ambassadvr werde solches dem König berichten und seine Charge einstellen, bis ihm für

Despect Genugthuung geschehe. — Die von Mellingen, deßwegen citierr, verantworten sich also: sie Hütt?"

dem Ambassador wie andern dergleichen Herren das Weggeld nach dem Inhalt ihrer Briefe, 6 Batze» ^

Brückengeld, abgefordert. Das Gesinde des Ambassadors habe sich gegen den Stadtschreiber unbesch?^'

benommen, und es sei zwischen ihnen zu Streichen gekommen; etliche Burger hätten sich deßhalb bewall"^

und die Thore geschloffen in der Meinung, daß des Ambassadors Gesinde Händel anzufangen beabsickM^

Alle Ambassadorcn hätten oiescs Weggeld gegeben mit Ausnahme des Herrn Meliand, der dafür ?»»!l

Kirchenzierdcn versprochen habe. Es wird dem Schultheiß, dem Stadtschreiber, dem alten und dem »c"?"

Zoller auferlegt, nach Solothurn zu gehen und nach gethanem Fußfall den Anibassador um Verzeihung '

bitten, auch die abgenommenen 6 oder 12 Batzen ihm wieder zuzustellen. Dem Ambassador wird geschru'^'

daß die Obrigkeiten und die Mellinger höchlich um Verzeihung bitten, indem es mehr Ignoranz als Bos^

gewesen sei, und daß er die Genugthuung annehmen und ihnen verzeihen möchte. Man läßt dieß den

Abgeordneten anzeigen. Bevor aber die von Mellingen nach Solothurn gekommen sind, hatte der A>»^

sador zurückgeantwortet, daß er die Genugthuung nicht annehmen könne. Man schreibt deßhalb noch»'^

an ihn. Nachdem die Mellinger zurückgekehrt sind mit der Anzeige, daß der Ambassador sie gar nicht l'^

hören wollen, so läßt man zu mehrerer Demonstration, daß man den Fehler zu strafen begehre, die

genannten Personen in das Schloß Baden in VerHaft bringen und auferlegt ihnen eine Buße von

Kronen mit der gnädigen Begünstigung, daß ihnen solches an ihrer Ehre unschädlich sein solle. 6s

dieß dem Ambassador mitgetheilt und Solothurn ersucht, bei demselben dahin zu wirken, daß er diese St?"

als genügende Reparation erachte. Absch. 985. so. Kl. (1645.) Bei der Theilung der Gcleitsbüä,'^

wird berichtet, daß in den vorigen Jahren den abziehenden Landvögten, gleich wie dem nen antretende»

der Geleitsbüchse Geld gegeben worden sei. — Man läßt es für dießmal dabei verbleiben, nimmt ab?»'

den Abschied, ob man es künftig nicht ändern sollte. Absch. 1069. ää.

13. Limmatfischerei.
Art. K2. (1626.) Zwischen den Limmatfischcrnder Grafschaft Baden und denen in der Still?

ein Streit erstanden, weil jene behaupteten, diese seien nicht befugt in der Limmat zu fischen. Da »"" .

diesem Streite die katholischen Orte ohne Beisein Berns gesprochen hatten, daß es bei dem tl?
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ben?//^ ^nbleiben soll, so protestiert Bern als mitregierendes Ort gegen diesen ohne sein Beisein gege-
' Spruch. Absch. 393. ckä.

l4. A»»stände init dem Bischof von Constanz.

(^19.) Zwischen dem Bischof von Constanz und den regierenden Orten der Grafschaft
stände» "'s- der hohen und Niedern Gerichte daselbst und derselben Zubehbrde Mißverständnisseent-
"chttien . folgendes Abkominenentworfen, welches die Abgeordneten des Bischofs aä rokorsnäuiu
Äuchstg,, ^ ^ hinreichende Vollmacht haben: 1) Was die Zureden betrifft, so läßt man es bei dem
werden ^ ^ errichteten Vertrages verbleiben. 2) Wialeficanten, die auf der That ertappt
schicke» "/I iiberwiesen sind, soll der Vogt zu Klingnau ohne weiteres Gericht dem Landvogt über¬
säten w / Person blos verdächtig und keine Kundschaft vorhanden, so soll nach dem Vertrag ver-
^ -tu beide ^ ^ Verträgen der Bußen und Strafen wegen specificiert ist, dabei läßt man

sind" seilen gänzlich verbleibe». Im Uebrigen sollen diejenigen, welche unter des Bischofs Gerich-
^orfe» sein" andern Sachen den Bccßcn, wie andere Unterthancn der acht alten Orte, untcr-
sällt der n"s ^ußen von 9 Pfd. und darunter gehören dem Bischof; belaufen sich dieselben hoher, so
^ändvogt j> Obrigkeiten anHeim. 5) Mandate in landesobrigkeitlichcnSachen solle» von dem
^n» der der Obrigkeiten ausgehen. In geringer», dem nieder» Stab anhängigen Sachen

App^ Mandate publicicrenund sie vollstrecken lassen. 6) Zu Melstorf und Siglistorf gehen
Zollte diü Landvogt zu Baden, und was deßhalb zu schreiben ist, wird von ihm gesiegelt.

Bischof den, ^^^crei der Canzlei Baden lvider das alte Herkommen entzogen werden, so wird der
^gen de» ^"dschreiber zu seiner Ergctzung zwei Aiiitr Kernen und zwei Sauin Wein verehren und
^derii Gx ^ öu verhalten wissen, welcher seinerseits den Bischof bei der Gerechtsameder
Rarrherr galten wird. Absch. 95. 5. (1632.) Der Landvogt berichtet, daß der gewesene
^äntwvrt ^ mit einer seiner gar nahen Basen fleischlich versündigt und darauf sich der
^ bischöf//^ habe. Er habe dessen noch zu Kli»gnau befindliches Gut in Arrest legen lassen.
'^lZ. daß ^'^'Panzische Amtmann zu Klingnau habe das Gut gleichfalls in Verbot gelegt in der Mei-
^ Landvv / -'ibitrafung der Geistlichen dem Bischof und nicht der weltlichen Obrigkeit zugehöre. Er,
kündig daflir, daß dieses Gut, weil der Pfarrherr malefizisch gehandelt, den Obrigkeiten zu-
^handelt ' Mehrzahl der Gesandten erklärt sich dahin, daß, weil dieser Priester malefizisch

des-/"/, ^ uieinals gestellt habe, der Leib dem Bischof, das Gut aber den Obrigkeiten gehöre.
Ziehen > . ferner sich widersetze, so solle der Landvogt dieses Gut zu der Obrigkeiten Händen

bei'ers//^"^ darüber auf nächster Zusammenkunft verhandelt werden soll. Auch wird sich jedes
^ de» ^ ^^fl^Afeit zu erklärcil wisseil, wie man sich künftig wegen Abstrafung der Geistlichen, welche
^der» - Vvgteien verfehlen, verhalten wolle. Lucern erklärt sich damit nicht einverstanden,
^li4Z ) daß die weltliche Obrigkeit sich nicht darein zu mischen habe. Absch. 596. 72. <!5.
^"dinh . ^ ^chof von Constanz glaubt, daß die Sache zwischen Kaiscrstuhl und Junker Ludwig Tschudi,

Unt/r// ^ Schloffes Wasserstelz, vor ihn und nicht vor die Tagsatzung gehört hätte, da er über
beide,, s"" Eigenthum zu sprechen habe, und man nicht vorgezogenhabe durch Deputierte

deiche nicht gütlichen Vergleich zu versuchen. — Man antwortet, man sei einem solchen Ver¬
zuwider, könne sich aber der rechtlichen Judikatur nicht begeben. Falls die Parteien es begeh-
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ren sollten, wolle man eine Revision des Urtheils gestatte», obwohl es besser wäre, die Sache ruhen Z"

lassen und die Kosten zu sparen. Absch. 999. u.

15. Anstände mit dem Kloster Einsiedeln.

Art. kli. (1630.) 1. Die Anwälte des Fürstabtes Placidus von Einsiedeln haben den Befehl ausA">^

der Pfarrei Burg Folgendes zu eröffnen: Als im letzten April von den GerichtSunterthancn in der Herr

schaft Winringen die Huldigung eingenommen worden, habe mau bemerkt, daß die Gebrüder Rudolf "»^

Wolfgang Gering, Besitzer des in der Herrschaft Wyningeu gelegenen Birchrüti-Hvses, sich abgesandt

haben. Weil die Rütihofcr sich bisanhin geweigert hätten, dein Fürstabt zu schwören, habe man sie ^

diesen Tag citiert. — Nachdem die Parteien angehört und aus den eingelegten Gewahrsameu erscheu wo'-

den ist, daß der Birchrüti-Hof in des Gotteshauses Einsiedeln nieder» und der Grafschaft Baden heh^

Gerichten liege, erkennt man, daß die Bauern des Birchrütihvfes dem Fürstabt die Huldigung leisten

jedoch jedes Theiles Rechten ohne Schaden. 2. Sodann begehren die Anwälte des Fürstabtes, daß d"

Religion in der Herrschaft Wyuingen nach Ausweis des Landfriedens frei gestellt werde, weil die

schaft in der Landvogtei Baden hohen Gerichten und Märchen begriffen und daher in den Landfrü'^

auch eingeschlossen sei. Da mau dieses Punktes wegen keinen Befehl hat, so wird derselbe in den Absa?"

genommen. Absch. 536. n. K7. (1630.) Abgeordnete des Fürstabts von Einsiedeln beschweren sich,

in der Herrschaft Wyningcn, welche in den nieder» Gerichten von Einsiedel» und der Landvogtei Bad''"

hohen Gerichten und Märchen begriffen und daher im Landfrieden eingeschlossen sei, die Ausübung be'd''

Religionen nicht gestattet sei, so daß die Katholischen in das Gotteshaus Fahr zu gehen genöthigt

Ferner hätten die Gebrüder Rudolf und Wolfgang Gering, Besitzer des Birchrütihvfes, welcher ga>6

den Niedern Gerichten der Herrschaft Wyuingen und in der hohen Obrigkeit der Grafschaft Baden li«F'

im Jahr 1625 zu Zürich ein Urthcil wider die Junker Meyer von Knonau wegen der Herbst- und

nachthühner erlangt, wodurch dem Gotteshaus Fahr, der Fall abgesprochen worden sei, obgleich von d"'"

selben niemand zugegen gewesen sei, der im Recht Antwort gegeben, noch auch etwas zu Recht gesetzt ha^

Dieß alles sei von den Gesandten auf letzter Jahrrechnung zu Händen der Obrigkeiten in den Äbs^

genommen worden. Zürich habe dagegen protestiert. Die Abgesandten hätten nun Befehl, anznh^
was man dagegen vorzubringen habe, und warum man den Fürstabt von seiner Prätension zu tw

vermeine. — Zürich stellt nicht in Abrede, daß die Herrschaft Wyuingen in der Grafschaft Baden ho"

Gerichten gelegen sei; die Judicatur aber, wofür es von etlichen hundert Jahren her Briefe aufw^

könne, sei Zürich zuständig, weßhalb es wohl befugt gewesen sei, in des Birchrütihvfers Sache zu urtho' ^
Der Canzlcr habe dem allem beigewohnt und nichts dagegen geredet. Ob die Abgeordneten von Einsiedel''

Mannschaft daselbst ansprechen oder nicht? —Die Abgeordneten replicieren, daß sie sowohl die Ma"»I' ^

als die Judicatur Zürichs mehr nicht als jedein andern die Grafschaft Badeil regierenden Orte zugoß' ^

Zum Beweis dafür, daß die Judicatur, die Appellationen und andere Herrlichkeiten bis an das Blut ^

Gotteshause Einsiedeln und den Junkern Meyer als dessen Lehenträgcrn gehören, legen die Abgesu" ^

den Stiftungsbricf des Gotteshauses Fahr, die Bestätigung von Papst Victor und Kaiser Lothar

andern Urkunden vor. — Zürichs Gesandtschaft hat keinen Befehl, dießmal viel zu disputieren, und l" ^
daß man mit dem Entscheide bis auf eine andere Zusammenkunft innehalte. Nach Anhörung der

wird in Betreff Wyningens zu Recht gesprochen, daß man es bei dein Stiftungsbriefe und den
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Gcwahrsamcnverbleiben lasse. Die Entscheidung über die Religion daselbst, so wie den
die ^ Judikatur und Mannschaft und den Streit wegen des Birchrütihvfesverschiebt man auf

Zusammenkunftder die Grafschaft Baden regierenden Orte. Absch. 546. u.

t«. Anstände mit Bern.

^lu>,dc^' ^ ^ (1641.) Es wird zur Sprache gebracht, daß im Amt Gebistorf an der Reuß ein Einhorn
^'a»dlc> Hofincister zu Königsfclden zu Händen der Stadt Bern zugetragen worden sei. Die
Ber„ .-I" ^ben Orte bitten, daß der Fund säimntlichcn regierenden Orten zugestellt werde, oder daß
sei, bie Befugnisse des Hauses Königsfclden ausweise. — Bern antwortet, was gefunden worden
tvaz Einhorn, sondern ein Holz; seine Befugnisse nachzuweisen sei nicht nöthig, weil jeder Zeit,
vo» ; . " sowohl herwärts gegen die Grafschaft Baden als jenseits auf rcr Seite des Eigcnamls
^ö»iqgs.!v Flschenzcn, Zöllen, Geleit und andern Sachen sich bcfnnden, ihm wegen des Hauses
(1641) ^ ^ ^gehört habe. — Die Sache wird ack rskorsuckum genonuncn. Absch. 553. u. Kit.
nicht '» , ^^"g auf das vermeintliche im Amte Gebistorf an der Reuß gefundene Einhorn kann Bern
d^ß die ^ selbiges den die Grafschaft Baden regierenden Orten gehöre, da Acten vorhanden seien,

der w " gefundenen Sachen dem Hause Königsfeldeu gehören und auch die Landvögte dort
vo» Berm^ öefundcne Leichen demselben zugeschickt haben. Die übrigen sieben Orte finden aber, daß die
^ehen. ^ geführten Acten sich nur auf die Fischenzen, nicht aber auf hochvbrigkeitliche Gerechtsame be¬
ende . die Märchen in der Mitte des Wassers seien, sei es billig, daß dergleichen gefundene Gegen-

dassrlh!^ ^Mrendeii Orteil gehören. Die sieben Orte lassen dieß den Gesandten Berns anzeigen
^l. ^suchen, das gefundene Ding ihnen zuzustellen. Diese entschuldigen sich mit mangelndem Be-Aöi c > w^icric ziizuneuen. ^icie cncgyucocgeu nw o».-
^"triebe(1641.) Die katholischen Gesandten erinnern sich, was für Ausflüchte und
^ anhc

° Lich,

'ischließ

^ ^!"^chcn an ihil gerichtete Sollicitativn „wegen Ucberantivvrlung der zwei bewußten in

sich cmr^.'^^'i^^ss der Auslieferung des in der Reuß gefundenen Einhorns Bern gebraucht hat. Da es
die Lie/>^^ hat, dieses Horn nach Baden zu liefern, so wird der Landvogt von ihnen beauftragt,
^ischlchs.^^ Übrigen Ernstes zu verlangen, widrigcufalls ihre Herren lind Obern stch zu Gegenmitteln

der slchs Absch. 559. Ic. 7t. (1641.) Da der Hofmeister zu Königsfeldeu auf die im 'Rainen

^ ^ Einhvrne" noch keinen Bescheid gegeben hat, und es dabei vielmehr auf die Juris-
^gefundene aiikonunt, so soll der Landvogt nochmals um Bescheid anhalten und sogleich

^ibrcch^ ^ ^Ncbeid Bericht erstatten, damit man auf der nächsten Tagsatzung zu Solothurn sich darüber
^ ""i Bern reden könne. Absch. 962. o. 72. (1642.) Der Landvogt von Baden hatte den bei

^ i ^eußinghle?) im Amt Gebistorf gefundenen Leichnam von Heinrich Plüntschlin den Kindern und
"^Nt, hj/^Itte hin zur Bestattung übergeben. Bern hatte das eine Verletzung der Rechte ge-
^"so>vc„j ^ besitze, und dagegen protestiert. Die regierenden katholischen Orte wollen diese Sache
^ beseht Aneignung der zwei in der Nenß gefundenen Einhvrne von Seite Berns erliegen lassen

b- 7 j landvogt eine Gcgenprvtestation dein Amtmann von Königsfcldenzu übergebe». Absch.
^ der Der Hofmeister von Königsfclden hat dem Reußmüller bei Windisch geboten, einen
^ Ländv,' ^ 6efundeneil Leichnam ohne seinen Befehl nicht wegnehmen zu lassen. Dessenungeachtet hat
^"dvogt ^^luam tvegnehmen und den Verwandten zustellen lassen. Bern hat dawider bei dem

" stiert und begehrt nun Genugthuung.— Die Mehrzahl der Gesandten ist der Ansicht, daß
210
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' 1 ^

die hohe Jurisdiction blos die Fischenzen beschlage, sonst aber sämmtlichen regierenden Orten bis m

Mitte des Wassers gehöre, daß diese auch berechtigt seien, das in ihrer Jurisdiction gefundene E'inh^

herauszufordern, und daß der Landvogt seine Pflicht gethan habe. — Bern beansprucht für das A

Königsfelden die gesammte Jurisdiction über die ganze Reuß in dein betreffenden District und protc!«

gegen Alles, was wider seinen Posseß geschehen möchte. — Die Mehrzahl der Gesandten läßt es bei oW

Antwort und dem Urbar der Grafschaft Baden bewenden. Absch. 985. 7A. (1643.) Die

legenheit wegen des in der Reuß gefundenen Einhorns, welche eine Zeitlang geruht hat, soll nach

Ansicht der katholischen Gesandten wieder aufgenommen werden, da Bern seine Jurisdiction nur mit sch^

chen Titeln zu stützen im Stande ist. Absch. 1003. Ic. 73. (1643.) Die Gesandtschaft Berns bringt^
daß dem Hause Königsfelden von den Amtleuten der Grafschaft Baden fortwährend Eintrag

Beziehung auf die Abnahme der Kirchenrechnung in Birinenstorf und Gebistorf, die Einsetzung und ^

setzung der Kirchmeier daselbst, die Allsfertigung der neuen Bereinigung des Kircheilguts zu Gebimst

der Canzlei Badeil, das Sigristengut zu Birinenstorf, die Judikatur, die Ausfertigung von Kauf-,

und Zinsbriefen und die Handhabung der Jurisdiction über die Reuß. Mail möchte die Prätensione»

Amtleute zurückweisen, widrigenfalls Bern bei der letztes Jahr gcthaneu Protestation verbleibe u»d ^

wärtige, wer es seines rechtmäßigen Possesses „entwehren" wolle. — Landvogt und Amtleute antworte ^

die vorgebrachten Beschwerden ausführlich. Absch. 1007. ii. 7K. (1644.) Bern legt in Bezug ^

Rechte des Hauses Königsfelden zu Birinenstorf und Gebistorf eine Replik ein und begehrt, daß

bei seinen Rechten verbleiben lasse; sollten fernere Eingriffe geschehen, so wolle es dagegen protestiert v

— Die Replik wird in den Abschied gesetzt, die Prvtestation aber nicht angenommen, da man ' .

sonnen sei, Bern etwas zu nehmen, was ihm gebühre. Dem Landvogt und den Amtleuten wird betz'^
eine Ailtwvrt auf die Replik auszufertigen und sie den Obrigkeiten zu überschicken. Absch. 1041. kk- ,

(1645.) Beril läßt sich vernehmen, daß es auf die dein Landvogt übergebene Replik, betreffend die ^

seines Hauses Königsfelden zu Birinenstorf lind Gebistorf noch keine Antwort erhalten habe. Es wird ^

nuil eine von dem Landvogt und den Amtleuten verfaßte Antwort zugestellt. — Berns Gesandtschaft

hierauf, daß man die Sache wieder in den Abschied nehme, da seine Obrigkeit die Antwort noch nicht ^

sehen habe, und daß die Neuerungen und Eingriffe gegenüber dem Hause Königsfelden inzwischen ^
fortgesetzt werden möchten, indem es dagegen protestiere. Man nimmt dieß in den Abschied, dem La» .

und den Amtleuten wird aber befohlen, ohne Benachtheiligung der Rechte jemandes nach altem ^

fortzufahren. Absch. 1069. I. 78. (1648.) In Betreff der Prätensivnen des Hauses Königsft'^^
Birinenstorf in der Grafschaft Badeil und Wvhlenschwhl in den Freien Aemtern wird von einem -in ^

ein Prvject verfaßt lind selbiges in den Abschied genommen. Absch. 1151. p. (Man sehe an

Art. 153— 172.)

17. jkriegssachcn.

a. Allgenieines. ^

Art. 7«. (1620.) Die zu Mellingen beklageil sich, daß sie wegen der gegen das bcri>ift^j>

aufgestellten Wachen viel Beschwerde und Kosten erlitten hätten, und bitten deßhalb um eine 6rg^

— Jedes Ort soll seinen Entschluß darüber demnächst nach Lucern schicken. Absch. 146. x. ^

Wegen der Entschädigung derer zu Baden und Mellingen für ihre Auslagen, welche sie beim ^
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Da ^ Fähnlein gehabt haben, soll mau sich zu Baden berathcn. Absch. 150. I?. 81. (1621.)
^tzgleicl^' Mellingen wegen der letztes Jahr bei ihnen aufgestellten Wachen noch etwas Geld ansprechen,
^ s»^" ^ Landvogt wegen eines mit Frucht beladencn Wagens, der ebenfalls dahin gebraucht worden
^hrreu^^ Landvogt aufgetragen, diese Posten (im Ganzen 300 Kronen) zu bezahlen und sich bei der
wird s.' Baden aus dem burgundischen Erbeinigungsgeld wieder bezahlt zu machen. Jedes Ort
llig. ^sandten nach Baden Befehl crtheilcn, daß dem Landvogt dabei kein Eintrag geschehe. Absch.

dem (1021.) Wegen Bezahlung der Ansprache derer von Mellingen und in den Freien Aemtcrn,
schrie, Zu Baden auferlegt wordeil ist und für ein Ort 60 Kronen betragt, soll jedes Ort seine

Absch ^^"Aligung nach Luccrn schicken, damit der Landvogt sie bei der Jahrrechnungvorlegen kann,
a» ^ ^ 8zj. (1621.) Jedes Ort wird nochmals ersucht, seine Stimme, betreffend den Kostcnersatz
luccrn ' - ^'^^0en ^ad ku den Freien Aemtern namentlich für vorgestreckten Proviant lind Munition, nach
wichen 1"5. ck. 8 't. (1633.) Auf eine Snpplication der geistlichen und der wclt-
'"ehr ^krd geantwortet, daß man sich der Eommandanten halber, bts die Ruhe wieder etwas
^rdeii gedulden müsse! die Kosten sollen auch männiglich den Gütern nach vcrtheilt
einer si„i s.(1634.) Schultheiß Schnors von Baden und der Landschreiber stellen in
Und ff die Rothwcndigkeitvor, Borsichtsmaßregeln gegen einen plötzlichen Ucbcrfall der Grafschaft

einf f" Z" treffen. In Folge dessen wird Luccrn ersucht, eine Person zu wählen, welche
^)olischr„ ^ vorstellen könne, und dieselbe mit Bollmacht zu versehen. Ferner sollen im Namen der
^Ache imAusschüsse aus der Grafschaft Baden und den Freien Aemtern insgeheim aufgestellt werden,
^cht halt ^ sofort in Function treten können. Ucberdieß soll jedes Ort 200 Mann in Bereit¬
en wird'' ein Bersammlungsplatz angewiesen wird. Der Beschluß, den jedes Ort deßwegen

A,»A förderlichst Lucern zur Kenntniß gebracht werden. Absch. 675. in. LK. (1634.) Da
^esandw^'' ^bercvmmandantzu Baden, berichtet, daß die Gefahren daselbst sich mehren, so wird von

^asthrr Jm"^" katholischen Orte dem Landschrciberzu Baden befohlen, daß er dem HauptmannHans
ofein ordentliches Patent ausstelle, damit er dem Hauptmann Balthasar Zimmer-

^cchlen öem Eommandanten zu Coblenz, assistiere; beiden solle er ihren Amtssold pünktlich
!^ben 1- 87. (1034.) Um die Stadt Baden desto besser sicher zu stellen, ist verordnet
^ssen ^erichtsherren Grafschaft ein bestimmtes Quantum Früchte und Wein in die Stadt
Ari 0o„ "ber die Herren von Roll sich bisher dessen geweigert haben, werden die Gesandten von

Zu katholischen Gesandten ersucht, dessen eingedenk zu sein und ihre Herren und Obern
^i<1. ^U'ögen, daß sie die Herren von Roll durch ihr obrigkeitliches Ansehen zur Gebühr anhalten.

Privau ^1036.) Da mau bestimmte Nachricht hat, daß heimlich Werbungen für fremde Fürsten
^ La»do" '^""eu betrieben werden, so beschließen die katholischen Gesandten nachdrückliche Mandate an
^ H»w? ^ Grafschaft Baden und der Freien Aemter ergehen zu lassen, daß, wer sich ohne Norwisseu
Aö37.) ^^B'ng der Obrigkeiten anwerben lasse, sich einer schweren Strafe aussetze. Absch. 772. x. 8?».
"» Falle u "" ^"dwgt und den Aintleuten wird befohlen, die Pässe allenthalben wohl zu verwahren und
Dickel, ^'vas begegnete, Zürich und andere Orte bei Zeiten davon in Kenntniß zu setzen, um Hülfe

Akbsch- 823. 5. ?»«». (1638.) Bern theilt Zürich mit, daß der Laudvogt auf die
^ kri^a" ' Zehnten, Bodenzinse und dergleichen Einkünfte in der Grafschaft haben, eine monat-

"tributivn von 500 Kronen gelegt haben solle. Der Landvogt, zu Rede gestellt, erklärt, daß
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die Sache nicht zur Ausführung gekommen, sondern blos von den Geistlichen und den Gerichtsherren,
man anzulegen bedacht gewesen sei, als ein Auskunftsmittel vorgeschlagenworden sei. Diesen Borschs
habe er aber nicht angenommen. Absch. 849. Ic. (1638.) Der Landvogt fragt die Gesandte"

, d"

fünf katholischen Orte an, wie er sich in Betreff der Wachen, der aufgefangenen Munition des HerO ^
Bernhard und des init Getreide beladenen zu Klingnan aufgehaltenenSchiffes zu verhalten habe. Es ^
dem Landvogt unter Verdankung seiner Thätigkeit aufgetragen, mit Aufstellung der Wachen fortzuf"^'
und der früher gemachte Vorschlag einer auf Geistliche und Weltliche zu legenden Abgabe gutgeheißen!
sich dagegen widersetzt, soll sofort namhaft gemacht werden. Die aufgefangene Munition und die

werden als den Obrigkeiten verfallen erklärt; die Maaren sind mit Nutzen zu verkaufen. Das zu Klings
angekommeneSchiff mit dessen Inhalt soll der Landvogt in Gewahrsam zu der Obrigkeit Händen
da man es der Erbeinigung in dergleichen Zeitläufen nicht gemäß findet, Schiffe in der Weise durchpa»^
zu lassen, wie das zu Klingnau aufgehaltene. Endlich wird dein Landvogt, trotz den gegen ihn vorge ^
menen Drohungen,sowie auch den Amtleuten überhaupt befohlen, dem, was die Abschiede vorschreibe" ^
die Obrigkeiten befehlen, nachzukommen. Absch. 850. u. (1638.) Die Bewachung der Grenz^
Grafschaft soll man fortdauern lassen. Damit man desto besser Ordnung halten könne, sollen der La"

u»d °
und die Amtleute die früher beschlossene Auflage auf die geistlichen und die weltlichen Gerichtsherren ^
Unterthanen zu beständiger Unterhaltung von 200 Mann fortbestehenlassen, jedoch dafür sorgen, ^ ^
den Wachen alle mögliche Discretion gebraucht werde. Es wird auch der Gedanke angeregt, in den
Vogteien überhaupt eine durchgehende Auflage zu creicren, um daraus eine armeö volnnto von 3000 ^ ^
Mann zur Vertheidigung des Landes aufzustellen. Basel, Svlothurn und Schaffhausen erinnern ^
an die Hülfleistimg und den Zuzug, dessen sie benöthigt sein könnten. Alan läßt es bei den frühes

>5"

klürungen bewenden, also daß jedes Ort auf ergangene Mahnung zu ziehen gerüstet sein soll. Absch-
Mk. (1638.) Der Landvogt berichtet von der gefährlichen Lage, in welcher die Festung Breisach I
und begehrt Nath, wie er sich zu verhalten habe, wenn sie übergehen sollte. Es wird ihm von de" ,
tischen Gesandten befohlen, daß er zuverlässige Kundschafter sich verscbaffen, die nothweudigenWache" b .
aufstellen, überhaupt die erforderlichenMaßregeln zur Sicherung des Landes treffen solle. Sollte

verloren gehen, so habe der Landvogt sogleich nach Zürich zu berichten, daß nöthige Vorsorge get^
werde, wenn etwa die Armee nach den Blinden ihren Marsch nehmen sollte, damit die Untertha»e"
wie früher beim Durchzug Rohans, geschädigt würde». Ferner habe er sogleich, wenn Breisach
gangen sei. Lucern davon in Kenntniß zu setzen, damit es eine Tagleistung aller katholischen Olle
mcnberufe. Endlich möchte Schwhz eineil qnalificierten Mann als Landvogt »ach Sargans lvähÂhe?!
für zuverlässigeKundschaftersorge und nichts zur Sicherstellung der Pässe versäume und von de>"
der Festung bei der Zvllbrttcke zu erfahren suche, was man daselbst in Bezug auf den beabsichtigte"^
zug zu thlui gesonnen sei. Absch. 879. o. (1639.) Da die verlautenden Drohungeil na>ne>ll
Grafschaft Baden und besonders dein Gotteshaus Wettingen lind den übrigen Gotteshäusern ge^'"
so wird von den Gesandten der fünf katholischen Orte dem Landvogt und den Amtleuten befohlen, .^>
zu sein, gute Kundschafter anzustellenund dafür zu sorgen, daß man auf jeden Fall gerüstet sel.
demselben Sinne wird auch mit dem Schultheiß der Stadt Baden geredet; insonderheit soll für v" ^
stellung der Brücke zu Kaiserstuhl gesorgt werde». Bei sich mehrender Gefahr sind die Hochwachtr" ^
richten, daß sie des Nachts durch Feuer, am Tag durch Nauch Signale geben können. Absch- '
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<><W,, n.i» G°i»nd.Ich»I> bring. »°r. °»

^ regierenden Orte vormals veranlaßt worden, starke Wac) 1 gemacht und, da die

^be Landvogt Schmid sel. ans die Gcrichtsherren nnd ^ncu.de. e ^ Anlage

^ Zahlung nicht erfolgt sei, die Kosten selber entrichtet ' ^Da der Landvogt während

schwere, so müßten die Hinterlassenen des Landvogts ^ nicht selbst haben besorgen

"'er Verwaltung treu gedient und die Angelegten feiner Zc Nn.ablen haben daß der Land-w°^". so wird erkannt, daß dieselben ohne Widerrede und ungesäumt haben,

"°gt den Erben allen Beistand leisten, die gemachte Abtherlung - Licnbeim, welche den

5" '°»°. «dich. ».!, m t'«°» Di- G-m°iub-u Th«-n. S -d -» u,i«a.i m»

'''"> b.» der M»»»ich»ft z.lgccha» sind, bi«m, m»» m-chi- x^-mburg g-Ichri-b-.i und ih»m

^adcn bewahrt werden. Es wird ihretwegen an den Commandantc » ^ Aufstellung einer

'"'offener Schein gegeben. Falls eine lebendige Salvagarda not'ig fcin e ^ ^,641.) Laut einge¬

ben dem Landvogt der Grafschaft Baden auheimgestcllt. Abfch. - große

Klage ist durch das Kriegsvolk des Commandante» zu Lauftnwrg ^m^Amt

''g-legenheit widerfahren. Alan ordnet deßhalb den Landvog Seba! ^ ^ ^

^ Dieser anerbietet sich zu aller Reparation und verspricht künftige . ^ ^ ^ Grenzen von

Obschon der Landvogt keine weitere Nachricht über das gegeben l ' ^ ^ Wachsamkeit, und

5 Schweden geschehen ist, so crmahnen ihn doch die 'Obrigkeiten Bericht erstatte. Zürichs

b " gute Kundschafter anstelle und von, Stand der Sache» N ^,'allcnbeiten sich in der Dis-

°"ch,nen rügen sie und sprechen die Hoffnung aus, es werde bei an verführenden Theils sich

»Nbm i>. d-- .» g«!m I°i. Ol» ftuh» w Mach, d-, Kn - ^^ "--»Mbabc Mjch.SÜS.i. D,-ns. d-

Irdene Soldaten sind durch die Grafschaft Baden und die Herrschaft S^ ^ ^

E rzähl der regiere.ide.. Orte dafür angefragt wurde. - Für den T^'^ o

? befohlen, sie zurückzuweisen. Absch. 98b. g. (1643.) Der Landvog b nätet, ^daß, wmn^ e^

°Nangere Zeit nöthig sein sollte, an den Fähren des Rheins Wachen ö" ^ fragen hatten,

- °^"°"ben diese Lasten zu tragen nicht mehr zumuthen konnte, a »c Anlage oder auf andere

^bn man müßte auch die übrigen Aemtcr und die Gcrichtsherren durch ' ^ ^ ^schied ge-

^ in Mitleidenschast ziehen. Der Vorschlag wird von den katho if. en . Volkes

7'"en. Absch.iow.W »«.. (1644.) Da verlautet, daß noch e,^^

^^geführt und viel Früchte ausgeführt werden sollen, so wnd^ ^treu an dem zu

l/. ^ 5" desseu Verhinderung anzuwcndcn, da die katholischen vm " (1647.) Der

^ ö" was man sich schon zu wiederholten Malen erklärt )ag^nvrstuhl in acht Kähnen 300

Schreiber berichtet / daß unlängst von Schiffleuten von ^ch ^ ^.üchl m^ ^ sprache

^bra'cht n"^7 »ach Hohc'üw.el ge-rrg r ^ ^ h,b„,z... ben Beamteii Befehl ertheilt werden,
b- 1128. i.

b Schichcnwescn.

°». , ^ bittet für die Gemeinden Wettmgen

«»d""". <>WS.> D-r Schr-ib-r d-» Go..-Sha.,.k» z b-Mwig., wrlche chn<»»«'-» um Sch.ch-ug.b-u. - E» W-.W. M- Ä-m-md- >«h-»ch
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der Landvogt entrichten soll. Absch. 012. o. 1O-t. (1644.) Ans Anhalten der Gemeinden Degerscld^
Ober- und Untercndingen werden denselben insgesammt 8 Kronen als jährliche Schützengabe bewillig
welche ihnen der Landvogt einhändigen soll. Absch. 1041. AS.

1». Kirchliches und konfessionelles.

Art. 105. (1629.) Zürich berichtet, daß der Landvogt zu Baden auf Befehl der katholischen ^
dem Prädicanten zu Diciikon die Haltung der Nachpredigten an den hohen Festtagen verboten habe. ^
dieses Verbot dem Landfrieden zuwider läuft und solche Nachpredigten an andern Orteil in den gemeinen >
schaften bisher unverwcigert zugelassen worden sind, so möchten die drei Städte ihr Gutachten darüber a ^
mittheilen; Zürich sei nicht gesonnen, eine solche Hinderung zuzulassen.Bern äußert sein Mißfallen/
das Verbot hinter dem Rücken von Zürich als eines mitregierenden Ortes der Grafschaft Baden gesckst"^
sei. Man findet aber insgemein für gut, aus dieser Sache bei den jetzigen Zeitverhältnissen keine A'
läusigkeit zu machen, sondern dieselbe wo möglich gütlich auszutragen. Man hofft, daß durch eine
malige Abordnung nach Dietikon die Haltung der Nachpredigt wohl zu behaupteil sein werde. ^ ^
520. A. 100. (1630.) Der Landschreiber berichtet den katholischeil Gesandten, was unlängst in
der Abhaltung der Nachprcdigt durch den Prädicanten zu Dietikon verhandelt worden ist, und was
sonst für Verordnungen gemacht habe. — Zürich soll das Bedauern über seine Jmprocedurschriftlich^
gethan werden. Absch. 523. o. 107. (1630.) Die fünf Orte haben den „calvinischen" Pfarrgenossi^ ^
Dietikon bei Strafe verboten, in die neue an den heil. Tagen von dem Prädicanten gehaltene Nackstn'^.,
zu gehen. Etliche sind aber dennoch gegangen, und Zürich hat dem Landvogt das eidgenössische Reckst ^
geschlageil, .worauf dieser mit der Strafe einhalten mußte. — Jedes der fünf katholischen Orte ^
Gutachten beförderlich nach Lucern schickeil, damit dieses dem Landvogt in aller Orte Namen befehlen ka
die Uebertretcr ernstlich zu bestrafeil. Absch. 536. s. ION. (1634.) Der Landvogt zu Baden,
Jacob Füeßli von Zürich, hatte einem reformierten Maleficanten einen reformierten GeistlichenbeiM^,
der ihm zusprecheil sollte, während die Gesandten der fünf katholischen Orte behaupten, daß dieß jed^' ^.
bisher durch einen katholischen Priester habe geschehen müssen, wenn gleich der Malcficant reformier
Wesen sei. Es hatte der Landschreiberdas nicht gestatten wollen und der Untervogt und die LandU
hatten sich geweigert am Landgericht zu sitzen, so daß dem Maleficanten das Leben geschenkt wurde- ^
das Landgericht in der Stadt Badeil hohen und Niedern Gerichteil gehalten wird, wo nienlals ein
etwas zu thuu gehabt hat, da ferner Zürich schon früher versucht hat zu St. Verena oder St. Ä>n^ .
die Badgüste einen reformierten Gottesdienst einzurichten,so könnte diese Sache leicht von böser Consta ,
sei». Damit nun die katholischen Amtleute künftig wissen, wie sie sich in dergleichenFällen zu
haben, sollen von nächster katholischer Tagleistung denselben Verhaltungsbefehle zugeschickt werden- '
671.1. 100. (1634.) In Folge der Jmprocedur, welche sich der Landvogt hat zu Schulden koimnen ^
fs. Art. 108j, wird den katholischen Amtleuten der schriftliche Befehl zugeschickt, daß sie auf
„Griffe" genaue Achtung geben und nicht zugeben sollen, daß solches unbefugte Verfahren sich
Uebrigens soll er auf nächster allgemeiner Tagsatzungwegen seines Verfahrens getadelt werden- ^
675. Ir. 110. (1634.) Den Gesandten der evangelischen Städte macht die Gesandtschaft Zürichs du ^
zeige, daß die katholischen Orte den malefizischen Personen in der Grafschaftkeinen Prädicanten 'ck
wollen. Es wird insgemein gut befunden, daß man diese Sache künftig vor einer ganzen cidgc>n'^
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^ -ch ast so gut, wie der Thurgau
"»W.MKM« a,.lm»ge>. uod -.»! - A5Ä.M

und das Rheinthal im Landfrieden begrün ^ ^ ^sonders die srere Reltgr Pialesicanten, den
^andc,crichr dwielbst auch cvavgeUiche a , e endlich vor Jahren N> ngz4) Die evangeliicheo
wochm werden, noch wi«i».°chm " .'^n iei. «O.«N-»- «-I«-«
»» himich.enllch. auch -in w Belreii de- PrAi«'-». ' ^^izung Smg--ich-
Städte sind der Ansicht, daß man den alten - ^^l die Hauptgrube s^ ^ Güte erhalten,
gebraucht werden, nicht wohl mit Gewalt abt? ^ ^ der MehrM de ^^ ^ Hochgericht,
wen?) in der Grafschaft Baden liege. «,it Recht verurtheilw P dnrch
v wird es um so besser sein. Wenn aber 1 .^rden, sollen dieselben,we „je nach Fur-
das aus der Grafschaft Boden gelegen ist, ge' ^airdvogt die Zeit vor einiger Zeit
?- Prädieanten begleitet werden. f°nst ^rdstch ^ ^ w Land-
Wilenheit wohl zu verhalten wissen. > b)- ' Landgericht stellet' un ^ nicht sitzen

°we malesizischeMan.tsperso,' seiner ^^^^e u.id das ^andgenc,^^^ gebräuchlich
SNtcht und beim Ausführen zugeben wollen. ^ . Neuerung und z ' ^ pH man künftig
^en, wenn er ihr Prädieanten zugäbe Werl ^ ^rich begehA^Mt^ ^ Prädieanten.
Evesen sei, weßhalb denn der Malcstcant le g g ^der Landgerichtge, e ^ ^rtc erachten,
vwen Neligionsverwandteir,welche zu Baden e Tröstung beigebe. Instruction

vw es an andern Orten im Landsrieden brauchlich w, ^ ^ ^ ^makd^ ^ könne.
man es bei dem alten Brauch ^0" /alll ^ Gelegenheit daru ^ ,,„„eu, welche

'll' so nimmt ,nan die Sache in dcii Algchu , ^ RechtiUNg auch - Landsrieden
Absch, 694. k. lt». (1643.) Der Landvogt / zn Zurzach stilgeb Glarus ver-
" dem Buchhändler Schauselberger von Zurr ^ ^ hat. Zürich, ^n u Religione'i
vermeintlich zuwiderlausenden Tractätlem als ^ ß - ^n de.r Bitchha'i Ntandat
^gern den Consens mit dem Beifügen, ^ st"" ^Zet Nachrichtung diwch Mt^^
U"g°strast allerlei Lasterschristen verkauft wordu,^ ^^^^^erger 'ücht .,^gu„g der Religio'ts-
' v abgestellt werden sollen. Der Lau "6 ^ kbiuic man aus ... Herrschaftenkünstig gc-

Verkauf der angedeutetenSchriften beschwer ' ^ ^ in den ge«'-»'-» ^ ^.^„jzMche Recht
'oschiverden zu haltenden Conserenz beratschlage , protestiert w ^Protestatio..
Wlen werden solle. Falls aus der Glarus s'" Theil von der
^'geschlagen haben. - Die fünf katholischen O e w ^ wdeu desto mehr verhütet
v'd das Rechtsbvt seien unnöthig, und der Landveg wider de.r L"" pa.nit sie es allcnt-

>e bezogen hätten. - Damit das Spähen und p,, ^andvögten zuwi^^rde. wird besohlen, ein Mandat zu '"ach" "»d ^ ^en. sÄumerk. rm Z
Wden, wo der Landsriede gehalten werden ^ch. 1007. mm.^l ist bis zur nächsten Zusammenkunfteingestellt

,<>. «vh-iache» ..tdolUche TSch'e- °u» t»->

»4. (l°46.> E» wird bcnch'^ j . «chnrach-' hdU°w d,r ndchstw5°"-i «i-enw lich wi> .unl»>h°>hch°n P«'"° p, .hmM^ch.«d,. Ceber, d-M-r zu red«; ab-"»»
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Conserenz erscheine, weil diese Sache leicht größere Conseqnenzen nach sich ziehen könnte und eines

zeitigen Beschlusses wohl Werth sei. Absch. 1107. o.

2«. Stifte und Klöster.

a. Gnadenthal.

Art. 115. (1643.) Die Aebtissin zu Gnadenthal ist der Meinung, daß ein zu Nieder-Rordorf^

legener Hof ihres Gotteshauses Lehen und demselben chrschützig sei; ebenso daß zu Nieder-Rordorf

der itiedern Gerichtsherrlichkeit das Scbreiben und Siegeln ihr und nicht dein Landvogt gehöre. ^

Landvogl wird aufgetragen, nachzuschlagen und je nach Befinden zu erkennen. Damit solche Mißveri^

nisse eher verhütet werden, wird verordnet, daß die Gotteshäuser künftig alle zehn Jahre bereinigen

Des Siegelns und Schreibens halber zu Nieder-Rordorf läßt man es bei dem alten Herkommen bewc»

Absch. 1007. 88. l>. Commcnthurei Leuggern.

Art. 11(Z. (1648.) Den weltlichen Erbsinteressierten des Johann Ludwig voit Noll, Ritters ^

St. Johanniterordens und Cvmmcnthurs zu Leuggern, wird von den Gesandten der fünf katholische»

ein durch die Canzlei von Lucern auszufertigendes Schreiben an den Landvogt der Grafschaft Bade»

williget. Absch. 1160. m. o. Sion.

Art. 117. (1623.) Landvogt und Landschreiberberichten, was in Betreff des Klosters Sion,
laut Briefen und Rechtsamen beim Landvogt Recht zu nehmen und Rechnung abzulegen hat, von den .

constanzischen Rüthen vorgenommen worden sei. — In Folge dessen wird der neu erwühlte Prior bci'^
und ihm bedeutet, daß ihn der Landvogt einsetzen »verde, daß ihm der abtretende Prior sämmtliche

saine des Gotteshauses zu übergeben und der Prior jeweilen dein Landvogl Rechnung abzulegen ^
Dem Landvogt wird aufgetragen, in geistlichen und weltlichen Dingen eine nothwendige Reformatio»

zunehmen. Dem Bischof soll der Visitation halber in Beziehung auf geistliche Dinge nichts ben»>» ^

sein. Absch. 295. m. IM. (1627.) Die Gesandten Nidwaldens berichten, daß sein Laudina»»' ^

gewesene Prior zu Sion, von dem Bischof zu Constanz entsetzt und nach Oehningen geschickt worde»

ohne daß sie den Grund davon Hütten in Erfahrung bringen können. — Dem Landschreiber z»

wird geschrieben, darüber Information einzuziehen und selbige schriftlich mitzutheilen. Absch- .

11«). (1627.) Laut Bericht der Amtleute hat der Vicarius zu Constanz bei der Visitation des

Hauses Sion die Priores abgeschafft und gen Oehningen consigniert, die andern jungen

Constanz in das Augustiner Kloster gewiesen und das Gotteshaus inzwischen mit einem auslä»^

Administrator aus Obcrried im Breisgau versehen. Landvogt und Amtleute haben ohne Erfolg

protestiert, daß dergleichen in Abwesenheit der Schirmherren vorgenommen »verde. — Man ist der - z

daß damit frühern Erkanntnissen vom 8. Juli 1589 und vom März 1610 und 27. Juli 1610/ ^
December 1593 und alte»» Gewohnheiten zuwider gehandelt sei, und ordnet deßhalb die Herren ^

und Carl Emanuel von Roll sainmt dein Landvogt und den Amtleuten in das Gotteshaus ab,

Silbergeschirr, die Gewahrsame, das baare Geld u. s. w. nach Baden ins Schloß zu fertigen

bedacht zu sein, wie eine bessere Haushaltung einzurichten sei, dainit das Gotteshaus seiner Seh» ^

entledigt und wieder ein rechtes klösterliches Leben begründet werden könne. — In Verhindere
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geritlc, Hauptmann Bircher den 16. Mai mit dem Landvogt und den Amtleuten nach Klingnau
Kastvo läßt der bischöfliche Vogt den 17. Mai sich vernehmen, daß der Bischof nicht wider die
voin 14 jährliche Nechnungsstellungsei, und theilt auch ein Schreiben der bischöflichen Rüthe

. ai 16^7 „iit und bittet, daß man nichts vornehme, bis der Bischof von den Bedenken, welche
^biniM ^ ^""kinß erhalten habe. — Es wird hierauf den 13. Mai einhellig für gut erachtet, dem
Zu bescl l^^ ^ jü"gfl gemachte Inventar abzufordern, zu sehen, ob Alles noch vorhanden ist, und ihm
^iuhrt ^ Landvvgt noch vor Johannis Baptistä Rechnung abzulegen. Bald darauf wird dies; aus-
bis g,,- " . Administrator anerbietet sich, die Rechnung abzulegen. Schließlichcrmahnt man denselben,
"uch Verordnung sein Bestes zu thun und dem Gotteshaus wohl zu haushalten, wozu er sich
^rte oder^ k2t>. (1627.) Weil der Bischof durch seinen Vicarius ohne der regierenden
^Utatio,,^ Landvogt und Amtleute zu Baden Vvrwissen und Beisein im Gottcshause Sion eine

Veränderung vorgenommenund zugleich einen fremden Administrator eingesetzt hat,

eri,i»c^ ^brigkeitc«; zu uachtheiliger Consequenz und Abbruch ihrer Gerechtigkeiten gereichen könnte,
^°uen ,, 4 ^ bischöflichen Gesandten, daß fürdcrhin in diesem und in andern Klöstern die Visita-
^crdei, ^ ^"'^rrucks, sondern mit Vvrwissen und in Beisein der Obrigkeiten sollen vorgenommen
^»nleutü ^ ^ bcr Grafschaft Baden noch schwebenden Mißverständnisse sollen durch beiderseitige
^ wird u! Theile Obrigkeiten Ratification hin beigelegt werden. Absch. 441. e. 12l. (1630.)
^beii des 4^ ^'" katholischen Gesandten geführt über die schlechte Administration und das ärgerliche
^ bisch' Z" biesc Unordnung zu beseitigen, soll sich Hauptmann Zwcher, der
änbgh,,^^ ^'^"^"Zkscher Hvfineister, über die Sache informieren und die nothwendige Verbesserung
^chcr von ^ ^ (1630.) Der bischöflich-constanzischc Hofmeister Sebastian Bilgerin
^"eiii getr^'. ^bach stellt den Antrag, es möchte das Einkommen des Klosters Sion bei Klingnau
Achter <1. ^ ^^""^ter übergeben, die Convcntualen möchten gegen ein gebührendes Kostgeld in andere

da Ucberschuß des Einkommens junge Leute für die Studien unterstützt wer-
^»te müßten "bei dein geistlichen Wesen geringe Fortsetzung gespürt werde". Diese jungen

Ichsen ^ verpflichten, dem geistlichen Stand sich zu widmen und sich im Lande gebrauchen
"Wtion eüi'"-^ ^ L)rdensprovii;cial versprochen hat, in diesem und in andern Klöstern eine Refvr-

^ davon das Beste hoffen. Sollte die Erwartung nicht in Erfüllung gehen,
^um unterreden. Dem alten Prior Hans Bannwart, welchen; der Bischof ein Dinns-

^'-'klcn die Gesandte«; zu einer Pfarrei behülflich sei«;. Den; Bischof soll beförderlichst
Sterlet,, Absch. 536. r. 1ZJ. (1630.) Der Antrag, es möchte eine Aendcrungnüt dem

eiiix I ^""^kmus ^ion vorgeiwnunei; werde«;, weil dari«; nicht zun; Besten gehaust werde, wird
^^chenennach Baden verwiesen. Absch. 549. o. 124. (1639.) Die dem Prior zu Sion ver-

Aiffra..^ Fenster sind genmcht, aber noch nicht bezahlt. Absch. 904. xx. 125. (1646.) Aus
wandle,, ^^"^lchreibers ;»;d Uittcrvogts hin wird de»;Gotteshaus Sio«; bei Klingnau vo«; de«; katholischen
^ wiederLaiwvögte«; der ander«; Religion die Rechnung über de«; Haushalt nicht vorzulegen,

und Landvögte kommen. Wein; die Landvögte vo«; diese«; Rechnungenanderswoher Bericht er-
un .. . ^"Zunehmen begehre«;, so inöge«; die Amtleute ihnen solches mit guter Manier ausrede«;. Absch.

"'cht 2"' (1647.) Die katholische«; Gesandten beschließe«;, daß die Rechnung des Gotteshauses Sion
""«neu werde«; soll, bis wieder ein katholischer Landvogt komme«; wird. Absch. 1133. >vw.
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ä. Wettingen.

Art. 127- (1618.) Der Prälat von Wettingen ersucht abermals, ihn: gleich andern Prälate»'
den Vogteien die Rechnung seines Gotteshauses zu erlassen. Er sei erbötig, das gewöhnliche Rechnung^
wie bisher zu entrichten, das man Schirmgeld oder auch anderswie nennen möge. Für dickmal wird >,
die Rechnung erlassen, er hat aber die ordentliche Rechnungsforderung zu entrichten.Wie man sich kü>'^
seinethalbcn benehmen wolle, wird aä rokoronäumgenommen; ebenso die letztes Jahr wegen MißvcW'
nissen zwischen dem Prälaten und den Amtleuten der Grafschaft Baden geinachte Moderation, obgleich
dieselbe in aller Ordnung und dem Urbar der Grafschaft Baden nicht widersprechend findet. Die ^
Verständnisse betrafen die Ausübung der hohen und der Niedern Gerichtsbarkeit. Absch. 24. in. 123.
Da der Visitator von Lützel gar seltsame Sachen bei der Visitation zu Wettingen gesehen hat, soll im
von Uri, Schwyz und Nidwalden ein Schreiben dem Cvncept von Lucern gemäß dorthin abgesandt
Absch. 488. o. 129. (1629.) Lucern theilt den übrigen Gesandten der fünf katholischen Orte mit,
für Bericht es in Beziehung auf das Geschäft mit dem Gotteshaus Wettingen eingeholt habe.
entnimmt daraus, daß der Prälat und Eonvent sich noch nicht genähert haben, und schickt deßhali' ^
Abgeordnete nach Wettingen, welche unter dem Schein Bericht einzuholen, sich alle Mühe geben solle», ^
Anstände zu beseitigen, ohne das Geistliche zu berühren. Jedes Ort soll auch nachsehen, was darübck
den Eanzleien vorhanden sein möchte. Absch. 492. b. 139. (1630.) Auf den Bericht des Landsch^ ^
zu Baden, daß im Kloster Wettingen Zwiespalt herrsche, wird von den katholischen Gesandten für
achtet, an den General des Ordens zu schreiben und ihm des Gotteshauses Ruhestand bestens zu empl^ ^
Auf die nächste Tagsatzung sind die Gesandten über diese Angelegenheit zu instruieren. Absch-
131. (1634.) Mit Mißfallen vernimmt man, daß etliche Gesandte vergangenen Herbst zn Bade»
Prälaten zu Wettingen nicht allein im Kloster „überlegen", sondern sich auch mit dem gewöhnlichen .
tivnsgelde, welches sonst auf die Jahrrechnungerlegt wird, nicht begnügt und vor des neuen P" ^
Confirmation zu nicht geringen: Schimpf der Herren und Obern noch einmal gefordert hätten.
katholischen Orte soll künftig dafür sorgen, daß diese Unbescheidcnheit nicht mehr vorkomme, sonder» ^
jeder Gesandte sich mit der Necognition, wie von Altem her, begnüge. Absch. 708. n. 132. ^
Das Schreiben des Prälaten von Wcttingen, betreffend die auf der Jahrrechnung zu Baden bcfi» .
Theilung des Waldes Tägerhard zwischen den Gemeinden Wettingen, Würenlos und dem Gotü'^
Wettingen wird von den katholischen Gesandten in den Abschied genommen. Absch. 1026. g.

s. Vermastist in Zurzach.

Art. 133. (1625.) Was dei: Streit mit dein Bischof zu Constanz wegen Belehnungder ^ ^
und Chorherrenpfründe zu Zurzach betrifft, so wird man zuerst sich erkundigen, was für Recht dem
vvgt zn Baden im Rainen der Obrigkeiten von Alters her gebühre, und dann diese Gerechtigkeit
Sonst ließe man sich gefallen, daß eine billige Taxe gemacht würde, was dein Landvogt zu Bade» ch
der Belehnung eines Ehorherrn und anderer Aeinter an: Stift zu Zurzach gehören solle. Absch-
134. (1626.) Die Gesandten der fünf katholischen Orte sollen des Herrn Johann Muheim d»»
eingedenk sein, welcher als Chorherr zu Zurzach eingesetzt wvrdei: ist, und wegen dessei: der verstor^'^
schof von Constanz ein Schreiben hat ergehen lassen. Absch. 386. k. 133. (1626.) Wegen des
streitige«: Canonicats,worüber Alt-Landvogt Aufderinaur weitläufig berichtet hat, wird Luccrn i>» ^
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schaft^^" Agierenden Orte an de» Bischof von Constanz freundlich schreiben, damit die Sache ihre End-
^ Pir^^^ Absch. 392. i. 13<j. (1626.) Der Bischof von Consta»; hat wegen des streitigen Canonicats
dc„ ^ seinem Antwortschreiben zu freundlicher Erörterung auf eine Conferenz hingedeutet und für
^i»li»tc>/ vereinbart würde, sich auf das gebührende Recht berufen. Damit die Obrigkeiten be-
^>n 9 'V izaben, werden Statthalter Hirzel von Zürich und Landammann Hässh von Glarus mit
^rku»d'" ^^^^er bcr Grafschaft Baden nach Zurzach abgeordnet, um bei Propst und Capitel gründliche
"i>, das "'^ ^"Zuziehen.Diese entledigen sich sofort ihres Auftrages und geben ihren Bericht dahin
gehabt s' sinde, daß die Pröpste bis nach Aenderungder Religion ihre Residenz zu Zurzach
Etagen, svlldern daß sie mehrentheils auf andern Stiftern und Pfründen gesessen und nur an hohen
wiiner Zurzach gekommen seien; ferner sei mit der Propstei kein Canonicat verbunden.Daß früher
sei deßj^ ^ Absterben der Pröpste die Landvögte das Canonicat sowohl als die Propstei verliehen haben,
>» des ?^^en, weil die Pröpste immer in des Papstes Monat gestorben seien; die zwei letzten seien
^opstei^ Monat gestorben, und deßwegcn habe der Bischof das vacicrcnde Canonicat besetzt. Die

Lando^^'" Custorei, sie möge in irgend einem beliebigen Monat vacant werden, werde jeweilen
H^r» n Glichen; die Chorherrenpfründe aber, welche ein Propst genossen, werde von demjenigen
Usch ^ dessen Monat sie vacant geworden sei. Dieser Bericht wird in den Abschied genommen.
^u»g (1627.) Die Gesandten der fünf katholischen Orte sind der Ansicht, daß die Ver-
^chobing^ ^""""icats zu Zurzach ein obrigkeitlichesRegale sei, und daß die Arrestsache der Gebrüder
gearbech^ ^"^u zu Arbo» die Hoheit der regierenden Orte bcschlage. Es soll also darauf hin¬
gest,,, " su^ diese Streitigkeiten beförderlich einen Vergleich zu Stande zu bringen. Zu

s^agcn ,„ch Landschreiberu zu Baden und im Thurgau befohlen, in den Canzleicn nachzu-
^^>sta,^ liiewahrsame zusammenzutragen.In Beziehung auf die übrigen mit dem Bischof von

^ "Erörterten Sachen mögen die Obrigkeiten ihren Gesandten Befehl geben. Absch. 440. d.
^ zu B^ug allf das streitige Canonicat zu Zurzach wissen die bischöflichen Gesandten nicht
^cht .s ^cr Vioarins ^onsralis, welcher wegen dieser und anderer geistlichen Sachen hätte Ve-
^eite,, Kreits abgereist sei. Das sei ihnen bewußt, daß von der päpstlichen Heiligkeit den Ob-
^ichei» ungeraden Monaten übergeben worden sei, daß sie auch einen Propst, „in
^oiicn sterb"^-^^ (Propstei) vacierend werde", zu setzen haben. Wenn aber einer in des Bischofs
^be» Bischof die Chvrherrcnpfrlindc zu besetzen, wie solches auch niemals anders ge-
^ Sachx ^ hoffen, man werde es beim alten Herkommen verbleiben lassen, sonst müßte man

Päpstliche Heiligkeit zur Entscheidung gelangen lassen. — Weil die Gesandten
^ Man's ^^^" ^uurn Befehl haben, nimmt mau die Sache in den Abschied, um darauf zu denken,
^Age Ca ^ ^^wegen freundlich vergleiche,, könne. Absch. 441. ä. 13!>. (1628.) In Bezug auf das
^dig Zu Zurzach, welches nach dem Absterben des Propstes Müller in des Bischofs Monat
Elches Bischof wieder vcrlehnt worden ist, sind die Obrigkeiten der Ansicht, daß, weil
^ustorei s ^ anhängig und ihre Landvögtc zu Baden in ihrem Namen die Propstei, Decanei und
beleihen t"","" ^"baugenden Canonicat, in welchem Monat sie zu Fall kommen, zu besetzen und zu
Tpai, ^ >ei, daß auch in diese», Fall die Belehnung von dem Landvvgt geschehe. Da dieser

>vird ^ Frauenseld in, August 1627 gehaltenen Conferenz nicht hat vorgenommenwerden können,
e ^ache i„ den Abschied genommen und der Fürstbischof ermahnt, auf erste eidgenössischeZu-
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sammenknnft jemanden abzuordnen, um sowohl diesen, als anch die andern Anstände erörtern zu
Absch. 476. i. (1643.) Der Landvogt berichtet, der Bischos von Constanz verineine das
haben, ein zn Zurzach ledig gewordenes Canonicat zu besetzen, weil dasselbe in seinem Monat vaca>"»
worden sei. Er finde aber in alten Jnstrumeinen, daß die Besetzung den Obrigkeiten zukomme, .
mich die Mehrzahl der Orte sich bereits für Erhaltung dieser Rechtsame entschlossen habe. Der Bis ^
legt dagegen ein Memorial ein. Weil nicht alle Gesandten Befehl haben, wird der Bischof schriftl»'^
sucht, die Obrigkeiten bei ihrer Rechtsameungehindert zu belassen, mit dem Beifugen, man werde >» ^ ^
destoweniger den Herrn von Schönau, dein der Bischof das Canonicat zugesagt habe, durch den La»d^
dahin einsetzen lassei?. Die Mehrzahl der Gesandten sind der Ansicht, daß wenn der Bischof darauf beh^ '
der Obrigkeit Eintrag zu thun, und Herr von Schönau das Beneficium von dein Landvogt nicht a»»^'
wolle, dieser einen Canonicus nach seinem Belieben erwählen solle. Der Gesandte von Schwyz,
Gilg Aufdermaur, gewesener Landvogt zu Baden, berichtet, unter seiner Verwaltung habe sich ein j
licher Fall begeben und der damals gesetzte Chorherr habe trotz eifrigen Bemühens die Investitur von ^
nicht erhalten. Derselbe könnte bei dieser Gelegenheit angehalten werden, die Investitur nachzusuchein
Antrag wird in den Abschied genommen. Absch. 999. 66. (1643.) Der Bischof von

hat eine Antwort erlassen auf das von Baden aus an ihn wegen des zwischen ihm und dem La» ^
waltenden Streites über die Collatnren an St. Verenastift zu Zurzach und erklärt darin, daß er s^'^
traue, des Landvogts Ansprüchezu widerlegen. Der Streit wird auf die Tagsatznng zu Baden ver»» ^
Absch. 1663. m. 1Ä2. (1643.) Der Landvogt berichtet, der Bischof von Constanz sei der Meinung ^
Recht zu haben, zwei durch Tod erledigte Canonicate zu Zurzach zn conferieren, weil die beiden
seinem Monat gestorben seien, und habe bereits zwei andere Priester dahin ernannt. Er halte nun das^ .
dem Landvogt im Namen der Obrigkeiten zustehe, die Canonicate und die „Dignitäten" zn verleihe»,
viel in welchem Monat sie erledigt worden seien. — Es wird dein Bischof in einem Schreiben ei»r ^
ferenz vorgeschlagen und ihm die Bestimmung von Ort und Zeit anheimgestellt. Als Abgeordnete Z" ^ ^
Conferenz werden bezeichnet Burgermeister Hirzel von Zürich, Oberst Fleckensteiii von Lucern,
Zurlauben von Zug und LandammannElmer von Glarus. Absch. 1667. 6K. (1643.) ^
gesandten des Fürstbischofs zn Constanz, Peregrin Zweyer von Evebach, Obervogt zu Kaiserstuhl,
Welser, Obervogt zu Mörsburg, und Johann Franz Zweyer von Evebach, Obervogt zu Klingnau er»» ^
der Bischof habe mit Bedauern vernommen, daß wegen der beiden Canonicate, welche durch Absterb^^,
Propstes und des Cnstors zn Zurzach erledigt worden seien. Streit entstanden sei, und daß der
im Rainen der regierenden Orte die Collatnr anfechten wolle. Vermöge der Concordate, die 1447
dein römischen Stuhle und der deutschen Nation aufgerichtet worden seien, stehe die Collatnr der 4"
dem Papste zu oder den Eidgenossen, welchen dieselbe kraft einer päpstlichen Bulle conferiert
Die Collatur der Custorei gehöre laut Stiftnngsbrief von 1333 auf ewige Zeiteil dein Bischof
Monat. Die Verleihung der mit der Prvpstei und der Custorei erledigten Chorherrenpsünden steh^
geraden Monaten dem Bischof, in den ungeraden dem päpstlicheil Stuhle zu, und wenn der Papst
latur den Eidgenossenübertragen habe, so könnten diese nicht mehr ansprechen als der Papst geh"^ .^>
Die Amtleute der Grafschaft behaupten, daß die Custorei und Propstei sainint den anhangenden Ca»»" ^
seit mehr als vierzig Jahren in allen Monaten von den Landvögtenim Namen der regierenden
liehen worden seien, wie es auch 162ö gescheheil sei. Die bischöflichen Abgesandteil replicieren hier»"



Badeil. 1687

Prot^k a Chorherren zn Znrzach, eingeladen, init den alten Investituren,Statuten, Concordaten und
habe» erscheinen, schicken eine Abordnung, welche anzeigt, daß sie die gewünschten Urkunden nicht
alz / Protokolle, als von dein, was seit 1617 geschehen sei. Sie könnten keinen bessern Bericht geben,
^bqesa^"^"" welcher in dein Abschiede voll 1636 enthalten sei. — Man macht hierauf de» bischöflichen
wll derV^" gütlichen Borschlag: Wenn ein Propst im geraden d. i. bischöflichen Monat stirbt,

alle» die Propstei, der Bischof das Canonicat besetzen, die Custorci aber sammt dem Canonicat
Euerer Landvogt, wie die alten Investituren lauten, verliehen werden. Zu Vermeidung
bische. "^ufigkeit wolle man den Obrigkeiten diesen Vorschlag zur Genehmigung empfehlen. — Die
^ustoreiHelmuten, daß Propstei und Custorei kein anhangendes Canonicat haben. Die
sonder,, seit einiger Zeit durch die Landvögtc verliehen worden, indem dieselbe nie durch Tod,
^ Cvns/^^!^ Resignation oder Beförderung zur Propstei erledigt worden sei. Davon habe man

gewußt. Voil den beiden Canvilicaten könne man keines fallen lassen, hoffe es aber bei

^s diese,u"! Eidgenosscil, welche seit vierzig Jahreil die Custorei vergeben haben,
dieser verbleiben werden, bis der Bischof inehrcrn Bericht werde erhalteil haben, wie es mit
d^niit die ^aiigeil sei. — Die ganze einläßliche Verhandlung wird in den Abschied genommen,
ihu>, ^ "^igkeitcn ihre Gesandten auf die nächste Tagleistung instruieren können, was in der Sache zu
s^ine Na, - ^ Bischof von Cvnstanz spricht gegen Schwyz in cinein Schreiben vom 6. Decembcr 1643
bei Absch. 1613. -r. 111. (1643.) Es wird hervorgehoben, daß etliche Landvögte
s^der,, ^'wnicatc und der Dignitäten zu Zurzach lmbescheidene Sinnincil von den Gewählten
^ Chorl . ^ ^ Ansicht, daß geilau taxiert werden solle, was ein Propst, ein Decan, ein Custor und

^r dem Landvogt, von dem er erwählt worden ist, für seine Dankbarkeit geben sollte. Ikiä. d.

^ ^ 21. Inden, Zigeuner, Wiedertäufer.

"^dräischj.^^' der verbotene, eigennützige und ganz schädliche Aufwechsel meist von den
de,, ""d heiinlich betrieben wird, und sie sonst den armen Untcrthancn das Blut

d^stvo^^vorsaugen, so wird für rathsam erachtet, daß die in der Grafschaft Baden und an-
) Di^. wohnenden Juden aus dem Land gewiesen werden. Absch. 320. I. 14<i.

der Gr^ - ^^dcn beschwert sich über die zunehmcilde Zahl der Juden und bittet, daß man dieselben
^dar vvi, verweise. Etliche Gesandte haben Befehl, sie äo taoto wcgzuiveiseil; weil aber das

u„d , Bestiinmuiig enthält, daß der Landvogt von Obrigkeits wegen das Geleit jeder-
^»dte„ . den Judeil auch in der Stadt Baden zu geben habe, so erklärt die Mehrzahl der Ge-

^ buchstäblichen Inhalte des Urbars ferner verbleiben und den Orten an ihren
^isteicheit in Betreff der Juden, die doch von allen andern Ständen und Potentaten der
^iegslch,-. ^'"salls geduldet werden, nichts geschmälert werden solle. Weil aber bei den dermaligen

der Juden sich vermehrt, soll der Landvogt auf künftigen Johannis die neu cinge-
^uden, Hr und diejenigen, welche sich verfehlt haben, bestrafen. Die gänzliche Wegweisungder
i°ll dar,^r Täufer, die mehrmals schon zur Sprache gekommen ist, wird einstweilen eingestellt. Es
'^en, 5" Rache gegangen werden, wenn die Besetzung der Vogtei wieder an Zürich kommt. Die Ge-
^ >vird ei ^'inen Befehl haben, nehmen es ack rokersnäum. Absch. 043. g. 1»7. (1641.)

erkannt, daß die Heiden oder Zigeuner und auch die Wiedertäufer sollen fortgewiesen
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werden. Der Juden halber erklärt sich die Mehrzahl der Orte dahin, daß der jetzige Landvogt keine »c»e»

annehmen solle. Es soll auch ein ernstliches Mandat erlassen werden, daß die Juden keine gestohlenen ^

verdächtigen Sachen kaufen dürfen, widrigenfalls sie nicht allein das Erkaufte, sondern den ganze» Sch^'"

ersetzen müßten. Falls der Käufer oder die Käuferin nicht zahlen können, soll die ganze gemeine

schaft dafür haften. Absch. 953. uu. 4^18. (1646.) Auf geschehenen Anzug wird erkannt, daß

Juden bis acht Tage nach dem St. Verena Zurzachcrmarkt die eidgenössischen Vogteien verlassen sollen.

Landvogt der Grafschaft Baden berichtet aber, in Folge früher ertheilter Bewilligung habe er den

für die zwei Jahre seiner Negierung das Geleit gegeben und solches nach altem Brauch init Brief

Siegel bestätigt; man möchte deßhalb noch zuwarten, bis seine Landvogtei ausgelaufen sei. — Die ^

zahl der Gesandten bewilligt dieß, Zürich und Lucern aber bleiben bei der ersten Meinung; Bern ist b"

der Berathung hierüber nicht mehr anwesend. Absch. 1098. i. 14». (1647.) Weil die Verwalk

der Grasschaft Baden nächsten Johannis an Bern übergeht, wird dasselbe von den Gesandten der Ml ^

tholischen Orte ersucht werden, den Juden daselbst keine beständige Wohnung und auch kein Geleit mehr i"

gestatten, zumal da Bern auf vergangenen Tagleistungen Vertröstung gegeben habe, daß dieß geO?

werde. Absch. 1122. k. ISO. (1647.) Wiederholung dieses Ansuchens. Absch 1124. o. 15l.

Bern wünscht, daß man die voriges Jahr beschlossene Ausweisung der Juden nicht bei seinein Land^'

anfange, sondern gemäß frühern Vcrabscheidungen zuwarte, bis die Regierung wieder an Zürich als ^

Vorort komme. — Es wird dem Wunsch Berns entsprochen. — Zürich bemerkt, es wolle gern bei

Landvogt den Anfang machen und die Juden nach zwei Jahren fortweisen helfen, jedoch müßten M ^

übrigen regierenden Orte schriftlich reversieren, daß es dann dabei verbleiben und die Juden nicht gl"

nachher von den Landvögten anderer Orte angenommen werden. — Es wird dieß in den Abschied g^

mcn, damit die Obrigkeiten sich gelegentlich Zürich gegenüber erklären können. Absch. 1133. es.

17. Locales.

a, Baden.

Art. 152. (1618.) Die Gesandten der fünf katholischen Orte sollen zu Baden dem Raths d">'^

freundlich zusprechen und für den bei den dcrmaligen Zeitläufen bewiesenen guten Willen danken. Absch

d. Birmenstorf.

Art. 1»3. (1624.) Die fünf katholischen Orte haben durch einen Ausschuß mit den

von Bern wegen des Sigristengütleins zu Birmenstorf reden lassen und sie ersucht, daß man de»,

neu erwählten katholischen Sigrist dasselbe mit aller Zubehörde einräumen wolle, weil es zu seine"' ^

gewidmet lind bisher von den Sigristcn besessen und genutzt worden sei. Die Ausschüsse berichten de"

alten Orten, daß die Gesandten der Stadt Bern hierüber guten Bescheid gegeben hätten. Derscll"^

in den Abschied genommen mit der Bitte, daß Bern auf nächster Zusammenkunft in Solothur"

mit willfährigem Bescheid entgegenkommen möchte. Absch. 324. x. 154. (1625.) Die fünf kaMl'l^

Orte ersuchen Bern abermals, dem katholischen Sigrist zu Birmenstorf das Gütchen, das verin^ ^

Leute Kundschaft und zweihundertjähriger Briefe das Sigristengütlein heißt und jeder Zeit vo"

Sigrist benutzt worden ist, zuzustellen. — Bern beharrt dabei, daß das Gütchen ein Lehen des ^

Königsfelden sei. — Die Gesandten der fünf Orte nehmen die Sache abermals nä röleronäum- ^

I
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xz ^ ^/blcht, daß von einer katholischen Tagsatzung aus an Bern geschrieben werden sollte, und daß
De? unzweckmäßig wäre, Zürich um seine Verwendung zu ersuchen. Absch. 365. s. 155. (1626.)

gedulde,^ don Baden berichtet den katholischen Gesandten, daß der Pfarrer zu Birmenstorf sich
ber„js^ ' ^blen Sigrist von der neuen Religion zum Gottesdienst zu gebrauchen, und daß die
auf ^urcrthancn jener Gegend allerlei Vermessenheiten verüben. — Die Orte sollen ihre Gesandten
kstruie ^ ^uhrrechnung deßhalb mit Befehl versehen. Zürich wird ersucht, seine Gesandten ebenfalls zu
^(wlisu^ Absch. 387. Ii. I5<z. ji626.) Gestiitzt auf einen Bericht des Landvogtes stellen die fünf
Kelchs ^ Ansuchen, daß Bern dem neuen katholischen Sigrist zu Birmenstorf das Gütchen,
köchle ^^iteii von dem Sigrist besessen und benutzt worden ist, dem Landfrieden gemäß überlassen
(1627) Gesandtschaft nimmt den Bericht des Landvvgts in den Abschied. Absch. 393. 2. 157.
des Ej Gesandten der fünf katholischen Orte wollen die Obrigkeiten an die unerörterte Sache wegen
Absch ^ Birmenstorf erinnern, damit sie ihre Gesandten auf die Jahrrechnung deßhalb instruieren.
de>n neue, ^ ^ ^ (1627.) Die Gesandten Berns erörtern weitläufig, warum ihre Herren und Obern
Korden Sigrist zu Birmenstorf, der „wider besiegelte Briefe und mit Unruhe" eingeführt
Indien ^ ^HonthümlichesGütchen daselbst nicht einräumen können. Als Belege präsentieren die Ge-

>« Schriften zweier Briefe, die auf dieses Gütchen Bezug haben. Für den Fall, daß die fünf
^>1 ivulnSache blvs Ansprecher und nicht Richter sein könnten, wegeil des Gütchens etwas
lischt schlagen ihnen die Gesandten das eidgenössische Recht vor. — Die Gesandteil der fünf katho-
^keiile,! ' daß sie allein das suchen, was billig und ohne Unterschied an allen Orten in den
ktvix ^ .^^('chlen nach Inhalt des Landfriedens Brauch sei, daß nämlich der Priester zu Birmenstorf,
Alchen 5,^ ^ ^^dicant zu Gebistorf einen Sigrist seiner Religion mit dein dazu gehörigeil Sigristen-

wva'V ^ Ratur gcmäß haben sollen, weßhalb darüber ferner nicht zu rechten sei.
dkscs djx ' ^ o'ines Bessern entschließen und Zürich bald eine willfährige Antwort zukommen lassen, damit
^ Ber„ l berichten könne. Absch. 435. 0. 15i1. (1627.) Man wird sich erinnern,

erbtzti^^ ^ Birmenstorfer-Geschäftes Zürich noch keine Antwort hat zukommen lassei,. Zürich ist
^ ^ Zürül^ ^ Mahnung an dasselbe ergehen zu lassen. Absch. 441. 0. 1<!<1. (1627.) Es

lioschrieben lverden, es möchte Bern veranlasseil, seinen Entschluß in Beziehung auf die

lvollx,^^ ^"^^enheit eröffnen. Absch. 446. l<;i. (1627.) Wegen des Sigrists zil Birmen-
kerde ^^^1l>el)enGesandten Zürich antworten, weil Bern wider Verhvffe» das Recht darschlage,

soll Alchen, der Sache gebührenden Orts einen Austrag zu geben. Die Katholischen zu Birinen-
5°rtgai,g Tagleistung davon in Kenntniß setzen, damit das Geschäft in aller Forin seinen
Ulrich » ^ ^ Absch. 452. k. n;Z. (1628.) Die Gesandten der katholischen Orte ersuchen die von

das dafür ^u intercedieren, daß dieselben ihnen in ihrem Begehren, be¬
achtet, da' ^^mgütchcil z,i Birinenstorf freundeidgenössisch zu Willeil lverden. Es wird nun für gut
willfahrt Acholischen Orten aus allerlei Ursachen ohne Nachthcil und beschlverliche Eonsequenz wohl
K» des a ""b inan ersticht deßhalb die Gesandten von Bern bei ihren Herren und Obern
^chtte dahin zu wirken, daß den katholischen Orten hierin die so vielmal eifrig

k. zu besondern eidgenössischen Ehren und Gefalleil gutwillig erfolgen möge. Absch.
^ die -au S. Absch.457.ä. 1«4. (1628.) Die Gesandten der fünf katholischen Orte wollen

1 hchen Unterthaneii zu Birmenstorf sich wegen des Sigrists als Kläger stellen, damit Bern ant-
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Worten müsse. Absch. 466. ä. 105. (1628.) Nach weitläufigenVerhandlungen und Vorlegung e»"
Urtheilbriefes von 1465, betreffend den Sigrist zu Birmenstorf und das zur Sigristei daselbst geh^
Gütchen, erkennen die fünf katholischen Orte auf dringendes Anhalten der katholischen Unterthane»^
Birmenstorfzu Recht: „Es ist an sich billig lind natürlich, auch an allen Orten so Gebrauch, daß ^
Priester von einem Sigrist seiner Religion bedient »verde. Zu jeder Zeit ist der Sigrist zu Birinc»!
von der Gemeinde daselbst erwühlt worden. Ein 1465 vor Recht zu Birmenstorf ergangener Urtheils
gibt zw daß, wenn ein Sigrist sich nicht verhielte, wie der Aebtissin zu Königsfeldcn, dem Leutpricster ^
Kirche oder den Kirchgenossen kommlich wäre, sie denselben absetzen und einen andern wühlen möge»,
dann auch die zur Sigristei gehörigen Güter folgen sollen. Dabei soll es verbleiben,also daß der L
meister zu Königsfelden sammt der Gemeinde zu Birmenstorf den Sigrist daselbst, wie bisher gesch^
wählen sollen. Derselbe wird alsdann von besagtem Hofmeister im Namen des Klosters Königsfelde" ^
stätigt und ihm das Sigristengütchen mit allem Andern, was der Sigristei zuständig ist, übergeben
Inhalt des 1465 ergangenen Urtheilbriefes,den man in allen Theilen in Kraft verbleiben läßt-
Nebrigcn aber soll Bern bei der durch das Kloster Königsfelden zu Birmenstorf ihm zustehenden

und andern Gerechtigkeiten ungemindert verbleiben,wie auch zugleich die Unterthancu daselbst bei ^
alten Gewohnheiten und Bräuchen gehandhabt »Verden." — Die Gesandten von Zürich und eva»ß^
Glarus Habel» keinen Befehl in dieses Urtheil einzuwilligen und nehmen die Sache in den Abschied- ^
Gesandte von katholisch Glarus thut ebendasselbe, hegt aber keinen Zweifel, daß seine Herren uud ^ ^
sich beförderlichhierin auch eines Guten resolviercn »verde»». — Die Gesandten von Bern protestiere» ^
der hiebei gebrauchten Jnformalität, sodann wegen des Urtheils selbst und drittens wegen der Ei'cc» ^
Sie bitten, daß mau mit derselbe»» »»»»»ehalte, dainit nicht Ungelegcnheitei»daraus entstehen.
Gesandten von Bern eher verreist sind, als man gehofft hat, so beantworten die fünf katholische» ^
deren Protestatio»» schriftlich und erklären, daß die Executivn ihren Fortgang habe»» »verde. Absch-^ ^
100. (1628.) Der Landschreiberzu Baden berichtet, was seit der Jahrrechnungzu Baden in de»'^
inenstorfer-Geschäftverhandelt worden ist. Man entnimmt daraus, daß die Sache auf guten»
Was die von Bern erhaltene Protestatio»» und schriftliche Beschwerde betrifft, so hofft man, daß
durch das voi» ihn» angewendete Mittel dasselbe zur Billigkeit bewegen könne. Absch. 473. o. ^
(1628.) Lucern wird voi» den katholischen Gesandten ersucht, Bern »vegen des katholischen Sigrists Z" ^
menstorf zu antworten, doch so, daß dem jüngst ergangenen Urtheil nicht präjudiciert »vird. Absch-
100. (1629.) S. Absch. 498. u. 100. (1629.) Die Gesandten voi» Bern wünschen ihre Beschs
über das »vegen des Sigrists zu Birmeustorf ergangene Urtheil vor de»» Gesandte»» der dreizehn
zubringen. Durch einen Ausschuß läßt man sie bitte»», die Sache ruhen zu lassen. Da sie abc» ^
keine Vollmacht habe»», nimmt man die Sache ü» den Abschied. Absch. 508. u. 170. (1647.)
meister zu Königsfelden hält einen »veitläufigenVortrag und übergibt etliche Schriften, betreffend ^
Gerechtigkeit zu Birmenstorf und Wohlenschwyl.Man hört ferner »vegen Birmenstorf den Ac»»'
Amtleute der Grafschaft Baden an. — Den» Landschreiber der Freien Aeinter »vird geschrieben/ ^
sich in Betreff Wohlenschwhls gehörig erkundigen, damit auf das Anbringe»» des Hofmeisters eine - ^
gegeben »verden könne und selbige den, Landschreiber nach Baden zu schicken. Dieser soll sie
endung der Tagsatzungsgeschäfte dem Hofmeister zeigen, dabei auch den »vegen Birmenstorfet.'
Bericht geben, hernach Alles schriftlich aufzeichnen und den Obrigkeiten zuschicken.Absch. 11^-
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I In B-N-ii d°r A»I»rüch- '"y«'U46' i!?'w,d da« >-«> dem >w«>

'» »-> d,»> Zch-I, dir Mchi"-- ,>„««!>» Ja»« "«""s g, wird d» N°"»W »cm

«> -- M. dm, SiWsw'dwK ° ' Sizriit md di. Nu«--»-«

Aergleichzprojecte von Baden zuwwcr e katholischen Orte gea, „cue Wahl zu „reß

^ .... w. .., ^ -m. "«»-
erlassen, von dieser Neuerung abMcyen vorigen

bieren" und sein Möglichstes zu thun, ^ ^ .e, Ercndwgen. klein gewesen, )

^ deren Krrche v,el zr Ansuchen

^«... n». d°«,,

mit großen Kosten eine neue erbau, ^

Mird in den Abschied genommen. Absch. - . ..ä. KaistrstM. ^ Orte Stimmen gegeben«... .74. (.°»> >°°g«

^ben. soll jedes Ort aus nächste Tagsatzung ,n ^ ^^1.) Wegen des n . ^ SchultheW

d°n Kaiserstuhl zu verhören. Absch- l ^ Besehl geben. Absch- t .. Neuerung den ^er-

i^es Ort seinen Gesandten aus die 9 ^ imhiu gesetzt werde, Untcrvogtes bew, -

wb Rath zu Kaiserstuhl wünschen, daß kern N ^ «ollw W MMN S ^ w Ehrensarben

^agen und alten Gewohnheiten zuweder ß - ^ ^^^„cibcr Andreas Orzlr s rlnd bekenne,,

^en, die Atehrzahl aber bestätigt denselben. Nacht ins ^stos g . Kaiserstuhl laßen

^ Untervogtes übel „taxiert" hat, soll emen ^d Schultheiß ^ Urtherls-

er Unrecht gethan habe. Absch. ..'^^z, habe aus vorletzter I? ^ ^^^^t w„r-

v°rbringen, Junker Ludwig Tschudt, Herr ^ klangt. Weil ste möglich remedreren.

bnes ausgewirkt und aus der letzten dessen ^ . Annehmen und dre) den, erlangten

möchten die regierenden Orte einen Ange.stch " °« ^ ,^er ^ ^ ^ Ab-> bemüht sich für eine sreundliche ^ ^ ,.^^hig und nrmmt^Uherl verbleiben will, so erachtet man den . g

^'eb. .Absch. 1013. o. Küchdors. ^ einen Convcntualen

.. a.ne als Collator zu Krrchv Weltgerst-

^lrt. N». (164b.) Der Abt von St. ^r keinen t5ouvcu>uaüu o ^^.^^^en katho

^ Psarrer dahin gesetzt; die Gemeindegenoß en wo ^ stch aber

Nachdem ihr Ansuchen beim Abt ersolgw g^ ^ Conventualen ! ^ ^geistlichen ernzu-

Orte. Diese erkennen zwar das Ungelegcnherten den . , Vermittlung angehen.

Hmblick aus die möglicherweise daraus en e ^ Nuutu, Abschied gestellt, o'

Wn- Sollte das Ansuchen ersolglos ^eu, ° ^ ^ Fra e m d^ ^

" breser Gelegenheit wird auch zu Hauden ' Convcntualen rn ^ Gesandten der

° '"«st gut w.we, dahin zu wirken, daß allouth beu^ ^ ^ Absch- M9.

?arreieu mit weltlichen Priestern versehen w-rdeu- ^ ^ ^ St. Blas ^

katholischen Orte wiederholen ebendasselbe .
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180. (1646.) Der Prälat von St. Blasien wird gelegentlich an die versprochene Aenderung in^

Besetzung der Pfarrei Kirchdorf von den katholischen Gesandten erinnert init dem Zusätze, daß dieselbe e

erheblichen Ursachen nöthig sei. Absch. 1102. ä.

k. Klingnau.

Art. 181. (1626.) Die von Klingnau, welche an der Stelle ihres vor Jahren mit dem

Städtchen verbrannten Rathhauses ein neues erbaut haben, bitten um Fenster und Ehrenwappen in °

selbe. Ihr Ansuchen wird in den Abschied genommen. Absch. 393. k. 181b. (1631.) Glarus ^ i

ersucht, seinen versprochenen Beitrag an das Fenster des Rathhauses zu Klingnau zu bezahlen und

Ehrenwappen zu senden. Absch. 561. x.
x. Mellingen.

Art. 182. (1618.) Die zu Mellingen lassen vorstellen, es falle ihnen schwer, daß der

welchen sie annehmen wollten, sich zuvor zu Baden bei dein Landvogt stellen müsse. Es könne der v

eintreten, daß ein unkatholischer Landvogt einen solchen bestätige, der anderswo keinen Platz finden w"

woraus uamentlich der Jugend Nachtheil erwachse. Weil sie ferner, wenn malefizische Personen eing^'^
werden, alle Kosten für die Tortur u. s. w. bestreiten müßteil, so möchte man ihnen die Verlassenschast

Hingerichteten Personen und was von „lidigen" Erbfällen herkomme als Ersatz zukommen lassen. Dafür I

sie erbötig, die Findelkinder, die bei ihnen gefunden werden, auf ihre Kosten im Spital erziehen zu ^

während dieß sonst den regierenden Orten obliege. Der Antrag wird in den Abschied genommen. Absch-

Ii. Rordorf.

Art. 188. (1642.) Das Ansuchen um Fenster und Wappen der katholischen Orte ill die

baute Pfarrkirche zu Rordorf wird in den Abschied genommen. Absch. 985. 184. (1643.)

meinde Rordorf wiederholt ihr Ansuchen. Absch. 1007. kk. 188. (1644.) S. Absch. 1041. o. ^
(1645.) Alan hat der Gemeinde Rordorf letztes Jahr Fenster und Wappen in ihre neu erbaute K" !

bewilligt, sich über die Beiträge aber noch nicht erklärt. Man ist nun der Ansicht, daß jedes Ort 10

geben und daß diese Taxe künftig für alle Kirchen gelten solle. Dieses Ansuchen wird in den Absch^

nommen, damit genannter Gemeinde ein endlicher Bescheid gegeben werden könne. Absch. 1069.

i. Spreitenbach.

Art. 187. (1638.) Die von Spreitenbach haben an der Stelle ihrer alten Capelle eine ^

ßere erbaut. Der Prälat von Wettingen, Gerichtsherr und Cvllator daselbst, bittet die katholische"^

um Fenster und Wappen. Das Gesuch wird in den Abschied genommen. Absch. 864. u. 188. ^ ^

Zur Schlichtung von Streitigkeiten, welche zwischen den Katholischen und den Evangelischen zu Sprei^" ,

in Folge des neuen Baues der Kirche entstanden waren, treffen Zürich und der Prälat von

als Gerichtsherr und Collator zu Dietikon und Spreitenbach folgende Uebereinkunft: 1) Den Kalh" .

wird der äußere Altar in der Kirche zugelassen, doch unter der Bedingung, daß der innere im Chor ^

das Chor mit keinem Gitterwerk abgeschlossen werde. 2) Die Canzel ist an der einen Säule

Chors gegen der Thüre und den Bogen.anzubringen. 3) Jede Partei soll in dieser Kirche ihren ' ^

dienst, ohn evon der andern daran verhindert zu werden, verrichten können. 4) Den Katholischen ist g0'

in der Kirche „den Passion" zu malen und eineil Opferstock zu setzen, doch mit gebührender Scho""'^
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^chengutes, 5) „Was der Kirche halber für Gcbäu zu verrichten oder des Kirchcnguts halber zu verwalten

' soll mit Haider Parteien Verwilligung lind gleichem Gewalt geschehen." 6) Auf das verlangen der

fugen möchte, was der in den Knopf des Kirchthurms eingeschlossene Zcdel cnt-

unt/' geantwortet, daß er nichts Anderes enthalte, als in welchem Jahre, unter welchem Prälaten

u»ter welchen Kirchcnpflegcrn die Kirche erballt wordeil sei. Absch. 909. 189. (1639.) S. Art. 1926. 2.

k. Wurmlos.

in ^ (1638.) Zürich und der Abt zu Wettingcn als Collator zu Würenlos vergleichen sich

^ Sigristendienstes zll Würcnlos folgcndermaßcil: 1) Der katholische und der evangelische

Juck svrtan jeder seinen eigneil Sigrist haben. 2) Der katholische Sigrist behält die zwei

slir die Zwei Stückleiil Wieswachs, welche zu diesem Dienst gehören, die sechs Viertel Kernen

Und ^^n der Uhr; ferner erhält er von den Kirchgcnossen seiner Religion jährlich die Weihnacht-

der /^drvte und für die Bestattung einer Leiche ein Brot. Endlich, weil er mehr zu besorgen hat, als

dsäi, w^elische, kann Mail ihm noch zu dein, was er an etlichen Feiertagen von der Kit che wegen cm-

^ciut^ ' Kirchcngut eine gebührende Ergctzlichkeit geben. 3) Der evangelische Sigrhl erhält die

selb/-"^^ die Weihnacht-, Oster- und Leichenbrotc, und was sonst von den Evangelischen her fließt, -r rr-

ljch^n^? Kirchenschlüsscl und seine Kirchgcnossen einen beschlossenen „Ghalter" für ihre gottesdienst-

pfl ' eMthschaften in der Kirche haben. 4) Beiderlei Kirchgcnossen haben die gleiche Anzahl Kirchen-

^d»al deide Pfarrer mit einem Geschworenen von den evangelischen Kirchgenössen wohnen jährlich der

^rleibt^ ^irchenrechnung bei; zll dcrsclbeil werdeil auch, wie bisher, Abgeordnete der Würenlos ein-

U>ird 6ie»leindcn Otelfingen lind Poppelsen berufen. Nach erfolgter Ratification von Seite des Abtes

^nste»"^'" 1^-März (2. a. K.) ein mit drei Siegeln von Zürich, dem Abt und dein Convent versehenes

äffend""" ^^tet. Absch. 880. 191. (1639.) In Beziehung auf das den Sigrist zu Würenlos bc-

T>a uns die nächste Tagsahung zu Badcil instruiert werden. Absch. 890. ss. 192. (1639.)

U"kath ..^^^lcheil Orte Bericht erhalteil haben, als sollte der Prälat zu Wcttingen mit Zürich wegen des

so ^chen Sigrists zu Würcnlos eiileil Accord getroffen haben, lvelcher dein Landfrieden Abbruch thnc,

zu "^l>e von den katholischen Gesandten ersucht, eine Copic davon einzuschicken, damit die Sache

l-ue„ Sprache gebracht werde.l könne. Absch. 901. ä. 19S -r. (1639.) Der zwischen dein Prä-

aber^/" ^wttingcn und Zürich wegen des Sigrists zu Würcnlos abgeschlossene Vergleich wird verlesen,

Cv„s Gesandtcil der katholischen Orte für dem Landfrieden zuwiderlaufend und von schlemmen

liche A.',?^"ndcn. Man nimmt ihn in den Abschied. Absch. W4. ää. 19.1b (1639.) 1. Der päpst-

in bricht deil Gesandten der katholischen Orte die Mißbilligung des Papstes darüber aus, daß

aufge,-t,m seiner Jurisdiction, wo früher nur ein katholischer Sigrist gewesen sei, ein „nkatholsicher

^en das Einkommen zwischen beiden getheilt worden sei. Der Prälat entschuldigt sich gegen

keilen^geordneten Ausschuß damit, daß ihm weder von Seite des Landvogts ^.och der Obr.g-
"°'hgedr. Rath ..nd Hülfe zu Thcil geworden sei, so daß er endlich dein wrängen ^>m )s

< "gen habe nachgeben müssen. Ueberdieß gibt er noch fünf andere Beschwerdepunkte e.n. Diese

2'Den, ^" Abschied genommen; wider den mit Zürich gemachten Vertrag wird Protestat.o.l eingelegt.

wird zugeredet, ,nit Aufrichtung der Canzel zu Spreitenbach l.inezuhalten und das begehr e

"chk Zu mache,,. Absch. 912. oo. 194. (1639.) Der Nuntius Farnese bittet die Gesandten
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katholischen Orte, daß der vom Abt und den Conventnalen zu Wettingeil eingegangeneVergleich wcge»

unkatholischenSigrists aufgehoben werde. Da die Herreil und Obern, welche die Sache berührt, bereits ^
Vertrag niemals gebilligt und auf letzter Tagsatzung zu Baden dagegen protestiert haben, läßt man es
dieser Protestatio»bewenden lind schreibt dem Abte, daß er künftig dergleichen gefährlicheSachen ^

bedenken und, ohne vorher sich Raths erholt zu haben, nichts vornehmen möchte. Absch. 915. b. ^
(1642.) Der Prädicant zu Würenlos hatte dem Verbot des Landvogts zuwider eineil neuen Tauscht
die Kirche setzen lassen. Da mau vernimmt, daß der Landvogt gegen dieses Verfahren nicht eingeW ^
sei, so wird ihm von den katholischen Gesandten geschrieben, daß man seiner Trene und seiner Per"»

zntraue, er werde so handeln, daß das Ansehen der Orte keinen Abbruch erleide lind Aehnliches unterbm^
Ferner soll sich der Landogt genau nach den Worteil erkundigen,welche der unkatholische Sigrist dal^
geredt haben soll, damit man zu Baden sich darüber besprechen könne, sowie auch über die zu bei^
Gefahr wegen der Kirchenschlüssel, welche jenem anvertraut sind. Absch. 983. a. 199. (1642.) ^
Landvogt wird von den katholischeil Gesandten befohleil, den Prädicanten zu Würenlos wegen des w ^
Kirche gesetzten Taufsteins zu bestrafen und womöglich den Taufstcin zu entfernen oder doch um
„mindern", damit die Sache nicht ganz mit Stillschweigen übergangen zu werden scheine. Ferner
befohlen, den Sigrist daselbst wegen der Reden, die sich derselbe gegen das h. Sacrament habe zu ^ ^
den kommen lassen, zu inquirieren und dahin zn wirkeil, daß er seines Dienstes entlassen werde. ^
985. Wlv. 197. (1647.) Lucern berichtet, was ihm für Beschwerden voll dem Vicar zu Würenlos, ^
veiitualen des Gotteshauses Wettlingen,wegen verschiedener Sachen eingegebeil worden seieil. ^
werden in den Abschied genommen, damit die Gesandten auf nächste Jahrrechuungzu Baden
struiert werden können. Inzwischen soll dem Vicar "tröstlich geschrieben und dein Landvogt verdeutet
bis zu erfolgter gemeinsamer Unterredung alle Exemtion einzustellen. Absch. 1124. r.

I. Zurzach.

Art. 198» (1639.) Was wegen eines alten durch die von Zurzach erneuerten Altars, der wu" ^
in der Kirche aufgerichtet werden soll, was ferner auch wegen eines in Zurzach für den Prädica«^
kauften Hauses verhandelt worden ist, wird ein jeder Gesandte seinen Herren und Obern zu berichte" ^
Absch. 904. 5b. 199. (1639.) Zürich und Bern besprecheil sich über die Beschwerden wegen des
und des alten Altars in der Kirche zu Zurzach, wo beide Religionen ihren Gottesdienst üben, und ^ ^
vorläufig für das Beste, wegen Abschaffungdesjenigen Altars, welcher außerhalb des Chors in der
angebracht worden ist, in beider Städte Namen entweder an Propst und Capitel zu Zurzach und die ^
tischen Kirchgenvssen daselbst zu schreibeil, oder aber eine Gesandtschast zu ihnen abzuordnen. Absch-'
299. (1639.) Zürich und Bern beschweren sich, daß in der Kirche zu Zurzach unlängst
Altar in den Chor gesetzt und der alte eigenmächtigin die Kirche gestellt worden sei. Sämintlich^ ^
tische Gemeindegenvssen hatten hernach zwar einer Gesandtschaft von Zürich und Bern versproch^'^f
Sache wieder abzuändern, der Landvogt habe es aber verboten. Die Orte möchten nun dafür s^^
die Tafel wieder in den Chor oder hinweggethan werde. Der Landvogt entschuldigt sich damit, dal-
für seine Pflicht gehalten habe, nichts verändern zu lassen, was vor dem Antritt seines Amtes ^
habe, bis die regierenden Orte disponiert hätten. — Die katholischen Gesandten billigen das Verf"^
Landvogtes. Man ordnet hierauf die Rathsherren Schneeberger von Zürich und Oberst Flecke"!^'
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rechnung instruieren können, wie man sich sowohl des Landvogtes als anch der ganzen leidigen 2^

halber zu verhalten habe. Den Amtleuten wird aufgetragen, die im VerHaft befindliche Magd des

zu fragen, was sie von der Sache wisse. Dieß, und was man weiter in Erfahrung bringen könne,

der Jahrrechnung berichtet werden. Absch. 589. n. 2111». (1632.) Heinrich Keller wird wegen des

wußten Fehlers seiner ansehnlichen Freundschaft zu besondern Ehren auf etliche Jahre des Landes ^

wiesen und nach gemachtem Vergleich mit des Entleibten Freundschaft eine Geldstrafe festgesetzt. Die ^

zahl der Gesandten der katholischen Orte wünscht, daß vorher noch die übrigen Kundschaften eingez^

werden, welche eilten definitiven Entschluß bedingen werden, und nehmen die Sache in den Abschied,

596. m. Litt. (1638.) Der Landschreiber begehrt Rath, wie sich der Landvogt wegen Hans

meher von Schlieren im Zürichergebiet zu verhalten habe, welcher in VerHaft genommen worden sei- d

soll die Muttergottes eine Hexe gescholten haben.) Es wird ihm von den Gesandten der katholischen ^

geantwortet, daß, weil sie nicht instruiert seien, die Herren und Obern nach Baden über diesen Fall instn^

werden; unterdessen soll der Landvogt das Procedicrcn gegen den Gefangenen einstellen. Absch-

211. (1641.) Wenn der Landvogt zu Baden wegen des neucrwähltcn Prälaten von Wettingen a» ^
und Glarus geschrieben, so mögen sie Zürich anzeigen, ob in selbigen Schreiben das Prädicat bei der

terschrift auch weggelassen und allein des Landvogts Namen gesetzt sei, wie in dem an Zürich: dcßg^^
ob anstatt der bisherigen und gerade von dein jetzigen Landvogt gebrauchten Ehrenworte „Euer Gnadcr

Weisheit" jetzt allein die Worte „Ihr und Euch" gebraucht werden. Absch. 945. o.
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l. Verwaltung im Allgemeinen.
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a. Beamte.
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14M7.
I <!3!>.

Kit!.
I«Ü3.
I<i'l7.

IUI«.

KiL!>.
1«S7.
1<»^7.

Zug.
Glarus.
Zürich.
Lucern.
Uri.
Schwhz.
Unterwalden.
Zug-
Glarus.
Zürich.

Peter Trinkler.
Kaspar Küechliu.
Hans Ludwig Schneeberger.
Jacob Bircher.
Peter Furrer.
Michael Schreiber.
Johann Melchior Leu.
Jacob An der Matt.
Peter Bluiner.
Hans Konrad Werdmüller.

/

2. Lcmdschreibcr.

Johann Knab von Lucern.
Beat Zurlauben von Zug.
Niklaus Holdermcher von Luceril.

Beat Jakob Zurlauben von Zug.

1. Landvögte.

Art. 2. (1618.) Dem neuen Landvogt von Glarus soll kraft ergangeilen Abschieds die ^ ^
zu Bremgarten nicht gestattet werden. Absch. 8. b. 3» (1628.) Den Seckelmeister Peter Trinkt^^.
Raths zu Zug, neuerwühlten Landvogt iil die Freicil Aeinter, hat man zu der Verwaltungdaseid ^
und angenommen und ihm aus allerlei Ursachen für dießmal dem Ort Zug und seinem Vater, ^
Mitgesandten, zu besondern Ehren den Practiciercid erlassen. In Zukunft soll aber die gemachte

nicht allein pünktlich beobachtet, sondern auch etilem jeden Erwühlten gleich in den Landsgemei»d^^
bei den Besatzungen der Practiciercid vorgelesen und streng darob gehalten werden. — Lucern, ^
viele schwere Klagen wegen des Practicierens zugekommen sind, willigt nicht ein und nimmt die Sa
seinen Abschied. Absch. 470. k. (1634.) Gregorius Wiederkehr nebst Einigen von Wohle» ^
den katholischen Gesandten einige Beschwerdengegen den Landvogt Ludwig Schneeberger von Z»^^>!
und bitten um Hülfe. Da den Herren und Obern schon von früher her das Verfahren des
den Uilterthanen gegenüber als ein solches bekannt ist, das mit den ordentlichenRechten, dein alte» ^
und Herkommen nicht übereinstimmt, so wird für gut erachtet, an Zürich zu schreiben, es möchte
anhalten, dem Rechte und dem alteil Brauche gemäß zu handeln. Absch. 708. k. 3. (1639.)
Klagen der Untcrthanen gegen die Amtleute zu erörtern, wird dein Vorschlage Zürichs, einen Tag l ^
nach der Tagsatzungvon Baden anzusetzen aä röldrsnäuin genommen. Absch. 892. s. ^ ^
Die Ausschüsse der Freien Aemter legen etliche namhafte Bcschwerdepunktcwider den Landvogt »K̂-)

dsch^.
Landschreiber vor und bitteil unterthünig um Abhülfe. Es wird deßhalb auf den 3. Mai (»-
Conferenz nach Bremgarten angesetzt. Die Beschwerden werdeil dem Landvogt und dem La»
mitgetheilt und ihnen angezeigt, daß sie ihre Verantwortung auch schriftlich eingebeil möchte»- ^
893. ö. 7. (1639.) In Gegenwart von Laildvogt und Landschreibersowie einer großen Z"' „
thanen aus den Freien Aemtern werden die zu Baden eingelegten Beschwerdepunkte verlesen, deßgl"



Freie Aemrer. 2699

Breii^^ ^^^utwortung von Landvogt und Landschreiber, und verschiedene durch den Stadtschreiber von
widcr^^" Beschwerde eingeholte Kundschaften. — Die Unterthanen erklären hierauf, sie hätten
Und A ^ ^ lind Landschreiber nicht klagen, sondern nur berichten wollen, was früher in dein Einen
alte» Brauch gewesen und wie es hingegen seit einiger Zeit ergangen sei. Man möchte sie bei den
Amtleuw"^^" Bräuchen schirmen und in den begehrten Punkten ihnen willfahren. — Weil die
Lucern ^ angegriffen worden sind, so ladet man die neun Männer, welche diese Sache zuerst zu
^oh»t sodann die dreizehn, welche den Zusammenkünftenzu Wohlenschwylund Boßwyl beige¬
be die^i ^ ^ Brcmgarten eingcfundeil, vor, um zu vernehmen, wie Alles hergegangen sei,
gibt ^ "Alfter seien, und wessen sie sich über die Amtleute zu beklagen haben, worauf jeder Bericht
Unteres," alsdann, während Landammann Zurlauben, dessen Sohn (der Landschreiber) bei der Sache
und stritt, dieselbe in reife Erwägung und findet, weil durch längern Proceß große Verwirrung
schreiöer kMchcn könnte, der Handel werde am besten gütlich beigelegt, Landvogt und Land-
die ^ ^ genügend verantworten, sollen im Namen der Obrigkeiten für entschuldigt'gehalten und
gleiche,,^ keiner Weise nachtheilig sein. Den Unterthanen wird befohlen, sich künftig der-
^ade» ^"^"uen zu enthalten und allfällige Beschwerden gegen die Amtleute auf der Jahrrechnungzu
suemit ^ ^"dern Tagleistungenanzubringen. Falls künftig dergleichen heimliche Zusammenkünfte, die
diejenia""^^^ gehalten werden sollten, wird ernstliche Strafe eintreten. Die Kosten sollen
89?. ^ ^'"einden und Unterthanen tragen, welche sich bei dieser Jnformalität bctheiligt haben. Absch.

' (1639.) S. Art. 345. 4. 5. 7. 8. 22.

22. Landschreibcr.

Uuch sk628.) Die Gläubiger des verstorbenenLandschreibersJohann Knab werden zum Recht
Achten luv dessen Erben seßhaft sind. Absch. 27. o. kv. (2629.) Jeder Gesandte wird
^ichehenez^ ^ Landschreiber, Beat Zurlauben und Niklaus Holdermeher, auf
^ der ez B»lprechender Landschreibereihalber verglichen, und daß man diesen Vergleich confirmiert habe
^kunnicii derselbe werde den Obrigkeiten auch belieben. Diese werden beförderlich Lucern ihre

ander,n^r>^ lassen, daß, falls über kurz oder lang, es sei durch Absterben, Resignation oder
^hnen Holdermeher die Landschreibereiwieder ledig würde, selbige einem von Zurlaubens
Absch gualificiert sein möchte, zugestellt und dem Orte Zug nicht entzogen werden solle.

b. Rechmmgssachen.

Amts ! r e ch n u n g e n.
Einnahmen. Ausgaben.

Pfd. Sch. Den. Pfd. Sch. Den.

2595 9 — 1892 15 —

2540 15 — 2211 11 —

^«21- 2049 7 3 2303 2 —

1«22—1«23. 3993 10 — 2618 9-/, —

1«23— 2837 19 — 2472 4 —

I«2»—1«2». 2821 9 — 2126 9 —

21S
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Einnahmen. Ausgaben.
Psd. Sch.

Den.
Pfd. Sch.

Den.

132S—1323. 2389 13
—

2051 19
—

1323—1327. 7052 4 —
3017 4

—

1327—1328. 5400 25(?) 6 4051 18

1328—1323. 5805 14 —
4726 18

—

1332—1333. 4494 15
—

3514 14
—

1333-1334. 3964 8
—

3556 11
—

1334—1333. 6160 18 — 3996 16
—

1333-1333. 6103 16
—

4508 2 —

1333—1337. 7901 17
—

3663 11
—

1337-1338. 3976 15
—

3941 15 —

1338—1333. 8027 — —
5963 11

—

1333 1343. 5520 10
— 4303 4

—

1343—1341. 6059 32(?)
— 5483 24(?)

—

1341—1342. 4560 1
—

4715 2
—

1342-1343. 8136 9
—

5991 10
—

1343-1344. 4258 6
—

4167 4
—

1344-1343. 5819 6
—

3684 18
—

1343—1343. 3978 16
—

3774 9 —

1343—1347. 4899 7 — 4301 10 —

1347—1348. 4187 9 3548 6

Ueberdieß noch Einnahmenan Früchten.
Aus dem eidgenössischen Archiv in Aarau entnommen; die Rechnungen aus vier Jahren fehlen.

Art. 12. (1635.) Abermals hat man in der Rechnung viele unnütze Kosten und Ausgaben,
den Obrigkeiten zur Last fallen, anhören müssen und nothwendig gefunden, mich in vielen andern
Verbesserung einzuführen. Es wird deßhalb verordnet, daß die Herren Seckelmeister Salomon ,
Schultheiß Ludwig Schumacher, LandammannJohann Sebastian Abyberg und Ammann Beat Zurla" ^
sammt dem neuen und dem alten Landvogt sich beförderlichin das Land begeben und die Sache a»
Hand nehmen sollen. Absch. 745. i. 13. (1644.) Der Landvogt berichtet bei Ablegung seiner ^e^"^
daß über die Mahlzeiten bei den Gerichten große Kosten ergehen. — Es wird ihm befohlen, davon se
als möglich abzuschneiden, bis deßhalb eine andere Ordnung gemacht werden könne. Absch. 1041. es-

o. Landvogteireform.

Art. 14. (1610.) In jeder Gemeinde der Freien Aemter bestehen verschiedeile unnütze und
lässige Bräuche und Satzungen. Auf einem gelegenen Tag zu Zürich soll eine Botschaft die Satz"
Rechte und Gewahrsame einsehen und, was unbillig ist, abschaffen.Absch. 77.x. 13. (1619.) 3"^
treff der Reformation der Rechte und Mißbräuche kann man sich auf erster eidgenössischer Tagsatzu»ll^^
die Anzahl der Gesandtenund den Ort der Zusammenkunft vergleichen. Absch. 83. I. 13. ^ ^
Abermals wird berichtet, was für große Unordnungenin den Freien Aemtern zu verbessern seien-
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^gcben Langvogt sollen sich bei erster Gelegenheit mit dem Landschreiber in die Freien Aemter

uonnn" ^ür sorgen, daß alle Unordnungen abgeschafft und überflüssige Kosten den Obrigkeiten abgc-

reiße/"^^"' Absch. 187. 1. I?» (1626.) Weil in den Freien Aemtern vielfältige Mißbräuche ein-

kathvl'^"^"" Amtleute zu viel beziehen und unnütz verbrauchen, so wird von den Gesandten der fünf

Ut. zwei verordneten Herren aufgetragen, solcher Unordnung zu steuern. Absch. 392. b.

^^gans ^ ^ Befehl der Obrigkeiten in der Grafschaft Baden, im Thurgau und der Grafschaft

^uacht > Ordnungen und Modekationen zu Abstellung von mancherlei daselbst eingerissenen Mißbräuchen

Clooz vo^^" ^ erachtet man für nothwendig, daß Seckelmeister Bräm von Zürich und Schultheiß

sehl „a^"^rn, welche vor zwei Jahren hiefür in die Freien Aemter verordnet worden sind, ihrem Bc-

Mod Sache beförderlich an die Hand nehmen. Absch. 393. ä. IS. (1627.) Damit

^schehe,,^^" ^r Reformation in «den Freien Aemtern, wie in den übrigen deutschen Vogteien bereits

von st,- bic Hand genommen werde, verordnet man dazu folgende Herren: Seckelmeister Bräm

^Ucern de/ ^^^heiß ^^os ^on Lucern oder es wird, wenn derselbe Gesundheitshalber verhindert wäre,
»en. m/j", L""dvogt Sebastian Heinrich Kuon von Uri und Landvogt Paulus Ceberg von Schwyz abord-

"^'Uhcüden ^ (1629.) Weil die früher beschlossene Reformation in den gemeinen Bogteien

Absch. 435. es . . -
o""^lben, die Freien Aemter ausgenommen, ausgeführt worden ist, so werden Bürgermeister Bräm von

und Seckelmeister Schumacher von Lucern beauftragt, sich beförderlich dahin zu begeben, um die

Mißbräuche und Unordnungen abzuschaffen und dafür gute Polizei und Ordnung cingnu,tui,

licbü" ^ die großen Unkosten, welche gar überschwenglich auf die Obrigkeiten gewälzt werden, mog-

Zu vermindern, die Bereinigung des Urbars zu Gnadcnthal an die Hand zu nehmen und den >-pan

der?Zehntens zu Meyenberg, wie auch den mit Oberst Fleckenstein, zu erörtern und der Klage wegen

schlo?^'^" öu Büblikon abzuhelfen. Absch. 508. x. 21. (1630.) Um die schon vor langer Zeit be-

zu b Formation und Abstellung der in den Freien Aemtern eingerissenen Mißbräuche m Ausfuhrung

dem ' tverden Bürgermeister Bräin von Zürich, Bauherr Kircher von Lucern nebst dem alten und

das s'Landvogt und dem Landschreiber beauftragt, beförderlich in die Freien Aemter zu retten und

und n ""Wendige Geschäft in Angriff zu nehmen, auch Anderes, das bis dahin aufgeschoben worden ist

Landi/^" ^gelegt wird, in Ordnung zu bringen. Glarus will dem nicht entgegen sein; wenn aber .en

Qrt" , uachthcilige Neuerungen eingeführt werden sollten, hält es dafür, daß mit solchen bcü» „r or m en

^r 'dcht bei seinen Landvögten möchte angefangen werden. Absch. 536. 1. 22. (16,^. - wir

An,.' "°'w«>d,g -.ach,-,, das, dl- R-s°rma«°n nnd dl- m-hrmals d-r-thschlagt- M°d-ra»°n m W,

lich b-iS-d-rlich» an dl- Hm.» g°»°mn,-n «°-w ES s-ll-n daher dir H..ZU °°-°-du«-u H'»'"
«°lich in di° Fr.i.n A.mt.r d°g.b.n und di-I- Ms°.m-,l°n dornchnnn. bW,

da, d, E» wlrd dir R.i°r,.,atwn I°r dl. FW.» A-m,-. in B-ra.hnng g--°g-u d-m Ur.
z-Z-nam, „ ^ Landwat-, -iini-n, und Elul-wm-n, L-h-ngn»r und „ndr-

? ES 21 2 .22 dch das,..h° w.g.n »lttr-»nd «gm .»2
d»A-nd-rnng-n wt°d.r I°». b-r-inig. ,md nmg-s».i-d-n m

^ b.sahw.!' dich d»>d WS W.r, -» st»-» u»° »-S »» 71« m
-dg-l- "n.u.rn und, was Mir hin>»g.<oi»m.nist, dazu I» Ich.» UN -u -I N - - .-Mm,um B°,°rd-rn„g s.i».r Ich.» langst b-adsichtigt.» Z-hn--nb°r°..«gnng ,n SMS S"»alM.

° "°u d.„ zch„.m. -Z I, d-r 2-n 0-.° Z-h».-» ft«. °-st° b-Is-r -.°t.m,g.n und d-m Md..
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einverleiben könne. Weil die Sache schon etliche Jahre aufgeschoben worden ist, soll damit nicht länger ^
bis künftigen Frühling zugewartet und bei dieser Gelegenheit den ausgerotteten Wäldern nachgefors^
werden, von denen künftig den Obrigkeiten ein gewisser Zins gehören soll, falls selbige nicht in je»^
Zehnten gelegen sind. Absch. 804. a. 24. (1637.) In Beziehung auf die Empfahung der Mannlehe^
güter und die Stellung der Träger unterredet man sich über gewisse Artikel; der Abzüge und EinM
wegen gibt man die Erläuterung, daß es bei dem Gegenrechtverbleiben solle; der Ausreutung und
schlagung halber in Hoch- und Fronwäldern läßt man es bei den Abschieden von Baden verbleiben, da»
wenn es zum Fall komme, der Obrigkeit ein Grundzins davon gehören solle. In Bezug auf Strafen
Bußen, übersehene Gelübde und Gebote, auch Unkosten der Bußengerichte wird angeordnet, wie sich ^
Landvogt zu verhalten habe, besonders bei der Buße des Ehebruchs. Ferner werden einzelne Artikel aus?'
stellt über unparteiische Besetzungder Gerichte und Haltung derselben, über die Appellationen, Versetzt
und Aenderung der Güter, Bereinigung aller Zinsen, Zehnten und Lehengüter zu gewissen Jahren, üb^
Verkauf der Bvdenzinselaut alter Abschiede; daß auch kein Landvogt um Sachen, die unter den frühes
Vögten ausgemacht und durch Briefe bestätigt worden sind, ein neues Recht zu erlauben befugt sein s^'
daß für Erbauung neuer Schmieden, Mühlen, Tavernen u. s. w. die Erlaubniß zu geben allein der ^
rigkeit zustehen solle, neben andern Artikeln und Verordnungen mehr, welche die Nothdurft erfordert.

sollen theils in das Urbar, theils in das Lehenbuchzu desto besserer Rachrichtung von Seite der Ainm>^
eingetragen werden. Ibiä. b. 23. (1637.) In Betreff der Jahrmärkte zu Reichensee, deren drei
einem Jahre gehalten werden, und die sehr namhafte sind, die aber den Obrigkeiten bisher nichts eingetwl!
haben, ist fernerm Rachdenkenund Erforschen, wie es mit anderer Orte Jahrmärkten gehalten werde, ^
heimgestellt. Es wird jedoch passend erachtet, daß man füglich von jedem Haupt Vieh, welches auf den ^
getrieben wird, einen Batzen, von dem Schmalvieh einen halben oder einen Schilling, und wenn es verka>
wird, von dem Käufer auch so viel fordern könnte, was jährlich ein nicht Geringes ertragen möchte. Ibi^'
sS. auch Art. 107.^ 2t». (1637.) Es wird von dem Steinbruch zu Meggcnwyl geredet. Ibiä. ä. 6 '
(1637.) Von dem Umgeld sind die Unterthanen vor etwa dreißig Jahren durch die Obrigkeiten bech
worden. Was aber für Mißbräuche und Unordnungen eingeschlichen sind, und was für Beweggründe si
möchten, zum Nutzen der Obrigkeiten und Unterthanen hierin Aenderungen zu treffen, und daß von ^
Amtleuten des Thurgaus und von Baden Gleiches proponiert worden sei, wird jeder Gesandte zu ö"'
berichten. Ibiä. e. 28. (1637.) Weil an den Landgerichten der Uebelthäter bisher das Urtheil

Augen hat anhören müssen, „auch ein besonderer Ausstand um Erkiesung der Tageszeit" erkennt und i»u ^
ehe mail das Landgericht angetreten, von den Richtern das Jmbismal genossen worden ist, tvobei ^
sich leicht „mit dem Wein übersehen mag", so lvird deßhalb auf Gutheißen der Obrigkeiten auch eine
derang „wie zu Baden" getroffen. Ibiä. k. 2tt. (1637.) Wegen Aenderung der Gerichtslcute zu
schwyl, die man aus dem Bernbiet dahin berufen muß, und der daraus entstehendengroßen UnkosU^
gelegentlich durch den Landvogt mit dem Hofmeister von Königsfelden, dem die nieder» Gerichte du>
gehören, gesprochen werden. Ibiä. A. (1637.) In dem Dörflein Eggenwhl hat bisher die ^ ^
schaff dem Landvogt der Freien Aemter zugehört; auch sind von demselbenalle strafbaren Sache» " ^
das Malefiz verrechtfertigt worden. Die Amtleute der Grafschaft Badeil behaupten nun aber, sich ^ ^
auf das Urbar, daß Eggenwhl in den hohen Gerichten der Grafschaft Baden liege, daß es mit Ste»^
Bräuche in das Amt gen Hermatschwhl gehöre, und daß die nieder» Gerichte dem Gotteshause A
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. Baden gehöre. Vles
<. an den Stern gen idill. kr.

NM Mehen, daß aber, was das MW und dre ^^!nLandvogt künftig, der^ache wird aus eine gemeine Zutarnrm ^ geredet, dast Herberge ^ ^

Gattung seiner obrigkeitlichen Geschäfte u ^ ^igen und dre 6 c cr ^icge gesch^ift - ^ Dest-

beftagt" gebrauchen könne; daß er ^ ^ so soll der ? ^ ihnen gcgck ^

^°lle. Wenn jemand in die Stadt zu z ) ^ etlicher Revcr- ' ^hen. Iwä.r. ' - ^

Zeichen wird mit ihnen wegen des ^ Andern bisher und Aushebung Gerichte

Wochen, ohne daß sie sich ^^^Berhntung ^nft^ ^^^„ding oder lt^'^ ^der etwas

M dem Prälaten von Murr wrrd Prälat sol ^ s.galb Ursache zur . ^ mit

Verständnisse über solgende Punkte grftno ^arrdvogt, wcrm r?nr ^ ^us stä) in'W ^^rift- und an-

bster, als es bisher geschehen, halten rrn Mannlehengn er Jnhaltder-^ ur

^iangelhastes vorkäme, ihm solches ^'w r Mldbarrrr-' ?< Gewohnheit des Landvogtes

U'Nerschiedlichen sonderbaren Trägern bcst^ ^ ^ ^ ^ ^ in Beisern des^ ^

wer Bestätigungsbriese verbleiben, r . ^ girren Niedern ^ ^uch vorr selbrger . gelegen,

eizemhümlichen Wäldern; alle AnssalW M r ^anrrrcchtseri ;rr dem V'N . Landvogt

Scheu; „jedoch um diejenigen Personrrr arrwc S ^sarrre nrchts Inhalt

7°..d°- «. s-77"" Ä° M'°"

^chenhaft machen", damit wegen des .ll z g ^ Bräuchen ^ ^ .^gehört,

^ klebrigen soll es bei des e verbleiben- bdnk. versaßt haben, wer r ^

er von gemeinen Orten ertheilten ^ " Aerntcr abgeordneten - genommen, o ^ ^ich

^ironsvunkte, welche die jüngst rrr dre 5 Zugleich wird rn de, - und von der . „der^er Billigkeit gemäß gesunden und bcstatrg - . - vorkaust . dieser Resornratrorr tnr

Jahrmärkten zu Reichensee von jedem Hcrrw 1^7 Dre ^ ^^^en und Bußen-

halber Batzen Zoll bezahlt werden tollt . j ^^unlehcngutcr- 4. ^ild und ^

' Urbar. 2. Bon den Abzügen und Einzug-n. 3.^ ^ Re^ ^ Von ^M-S^ ^

^ A°ßwyl. ?. Steinbruch zu MeggenwY - allerhand tz . 1k. Von - . - ^,rg

xwi. ii. Borr Schreiben und SiegeUr. Gewicht, Maft uud^ ^ ^ ^u .r-

ausgemachten und angelobten Sar?e> - Wohlenschwh - 22. Von rr ^ hurrngen

bleute, n. Borr den Gerichten iusgcwern^^ Kirchew ^ ^geschUche"-''^ ^r-

^erlei Zinsen , Zehnten urrd Lehengnürn. ^ „reinen ^'^'^ ^reibers Zehrung un ^ wie

'.°wr im Einzug der Schulden. 23. Von aw-r ^ ^ ^^e werd-' ^

^ Ersatz urrd Aenderurrg der Guter. ^ den Untertham' und ins rcr ^ nach

7°'r. Absch. «23. u. ^d. (k639.) D'e "M ande^- ^ ^

M'. I.Der Larrdvogt soll die Maien- un P^nd straftnr rrrr ^ Obrigkeiten, ^ worden

^wu. die ungehorsam Ausbleibenden um ^ Kosten 'rrch wo fte ^«^ ^ n habe,hieben eitieren' 2. Bei Aphellationssach^ vorgerwww-n^ ^ ^ zu beklagfrieren gelegt und solche wornöglrch bcr . gebraucht wer ,Äwmerhiu soll die gebührende Sparet g
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3. In Bezug auf die Taxe „der Aufschlagbriefe" wird festgesetzt, daß bei Briefen, wie bisher, von

1 fl. zugeschrieben und 1 fl. für das Siegeln gegeben werden solle. Im Uebrigen soll es bei dem I6i5 e

der Jahrrcchnung gemachten Taxbrief verbleiben mit dem Beifügen, daß bei 10 Pfund Buße alle

in der Canzlei angegeben, auch nichts von Schulmeistern oder Andern nach Ausweis der Landesord»^

geschrieben werden soll. 4. Von den Wirtschaften, Tavernen und Weinschenken sollen diejenige»,^
dießmal von dem Landvogt bestätigt, auch andere alte von zehn oder zwanzig Jahren her offenen

schaften und Tavernen billig geschirmt sein. Jede soll zu Händen der Obrigkeiten jährlich 4, 6, s "

höchstens 10 Pfund Tavernenzins geben, die Schlupfwinkel abgestellt, den Weinschenken und Zapfen^

aber erlaubt sein, bei der Maß auszuschenken, jedoch so, daß sie niemanden Speise aufstellen. 5. In ^

der Vogthühner soll der Landvogt nicht schuldig sein, nur 4 Schilling anzunehmen, sondern nach

Gefallen das Huhn oder ein gebührendes Geld dafür fordern dürfen. 6. Der Hodlerei halber läßt

bei der Landcsordnung verbleiben, so daß die Amtleute künftig von den Hodlern nichts fordern d>>^

Uebrigens soll niemanden verboten sein, eigene Früchte für sich selbst oder durch andere nach Zürich

cern oder Zug zu führen. 7. Bei Besetzung der Untervogteien sollen die Landvögte, wenn ein ÄnU

wird, jeder Zeit gut beleumundete, vermögliche und tüchtige Leute dazu erkiesen ohne Mieth und E" ^

also daß kein Untervogt dem Landvogt mehr als 10 oder höchstens 12 Kronen verehren darf. Es st^ ^

Keiner zwei Aemter übernehmen, sondern sich mit einem begnügen und dasselbe treu verwalten. ^

Fischenzen halber in der Bünz soll es bei der Reformation verbleiben. Wenn aber jemand selbige Z" ^
pfangen begehrt, soll sie der Landvogt um einen gebührenden Jahreszins verleihen. 9. Keiner soll >»» ,

thiger Sachen willen die Orte überlaufen. Wenn aber jemand etwas zu klagen oder sich über die A>» ^

zu beschweren hätte, so soll er die Jahrrechnung von Baden oder andere Tagleistungen abwarten u»d ^
Anliegen vor den Gesandten gemeiner Orte vorbringen, aber nicht hinter dem Rücken der Amtleute

Orte laufen, er wäre denn durch gebührende Roth gezwungen. In diesem Fall soll er den Landvogt ^

Landschreiber, den es berührt, auch davon in Kenntniß setzen. 10. Da bei Nechtsttbungen, welche die ^

meinden betreffen, durch viele unnöthige Beiständer große Kosten verursacht werden, so wird verordnet, ^

künftig von einer Partei höchstens zwei Vciständer und auf den Tagleistungen mit dem Redner allein ^,,
Personen erscheinen sollen. 11. In Beziehung auf die Wahl eines Weibels zu Wohle» soll es bei der I"

zu Baden gegebenen Erkanntniß verbleiben, also daß die Gemeinde einen gut beleumdeten Man»

kann, der aber auch dem Landvogt, welchem er ebenfalls zu dienen verbunden ist, genehm sein >»u^ >>

Wenn bei den Urtheilen der Malefiz- oder Landgerichte die Stimmen der Nichter zerfallen, soll der ^
Vogt jeder Zeit je nach Gestalt der Sachen und seinem Gutfinden dem mehr oder minder scharfen ^ >

beifallen. —Im Uebrigen sollen der Freien Aemter Freiheiten und wohlhergebrachte alte Bräuche unverkü"

verbleiben. Absch. 897. b.

2. Marchensachen. ^

Art. 33. (1637.) Die Amtleute in den Freien Aemtern und im St. Michelsamt erhal^^

Vollmacht, die umgefallenen Marchstcine zwischen beiden Herrschaften wieder aufzurichten. Absch

3«. (1648.) Lucern macht auf Berns Ansprüche auf den ganzen Reußstrvm und noch auf etliche

vom Ufer weg aufmerksam. — Man will dessen eingedenk sein und gelegentlich die eigenen Rechte ^

erhalten. Sollte Bern die Gerichtsherrlichkeit zu Wohlenschwpl völlig an sich ziehen wollen, so wird »

ebenfalls auf das alte Herkommen verweisen. Absch. 1148. b.



^ordneten geschehen lassen oder V 9 Fteckenstem, .' ^ Chanen des Amte vorbc-

W. M9.)Me Streitigkeit des ^ andern ^ ^ ^ .ne
^tadt Lucern mit fernen Awing^angr . erörtert werden , pehhalb aus ^ .-, mit dcnr

Wer Gerichtsherrlichkeit zu -MW t<wn ^ ^st. Estv^s. (^-) ^ ^

rwt und ein Augenschein sür ^39.) per, besehen. M ^z ^

Schrenz nach Hihkirch angesetzt. ^ ^ine Gerichte wredcr, um ^ Lanzw e ^ ^ zu
Arsten geredet worden, daß er Wd h ansteche, s°l-h ^ st in den

und siegeln wäre, wenn er Mt m ^ Uebrigen der ^ ^^chwdem

Weiden und durch den Landvogt swgew ' Schreiber- und ^^ ^tress der ^""9' Guter,

Werben und siegeln gesreit sein und der der ^ ^ ^ ^ In V ^ ^ St mt nr^ ^

Ämtern gemacht ist, verbleiben. A'sc?- wird 9«^) " . ^xn und vorr^ ^ was

Obersten und den Gebrüdern Peter von innner Ergeng ^ sollen. .. ausge-

Wtensperg oder Lernplins Rnti 9-nanw dre . ^ ^ Harrd verbiß^ ausgchobeu stu,

geschehenem Verlaus an sich gezogen wo bisher schu ng Geldzinse abznrich en . seine

^ P-..- MV ch.„ zu «-.«»«" 7 '7«ch'°°« »°«''s'' -? 71 »

»»»>»-». dah i.° »ach lmckaZ-- P,„. b.-a»hm «-«» W,stig »«-> - id»

w zeigt, wie liederlich und nnhauslrc so werden n ZwingsgcnrN ^ Alle

^chengüter als verwirkt zu Händen nehmen ^ treue Lehens ^ sein zu ' ^s

Wter rrnd die Taverne in Ehren zu ^teu u ^ß ) ^ ^ , ^er Pl

herhatten. Der Oberst wird gebeten, se ^^^thcilig stm- ^ird eine neue ^.^ ^üter

Wegen Reden sollen beiderseits ausgehe authentisch d^W"' ^ wie er ' ^ ans

bersten Urckenstein Gewahrscune und Urba ucht a ^ derräM ^ p ^ wh ll ^

^chst notwendig erachtet. Ferner werde dw ^ angesiuochen, ^ ^ "5. '^

... M «-M-u. 'i» d°"°'7'7ch »'« S°'° «°«W^^-ch,-»

geschähe. Einzäunung der Straßen und Lehcnmann ^chkrrnrges .

"Weder Klage des Obersten F ^mswu über st ^ dem Oberste

wdvogt von den katholischen Gesandten er ^and-

. d,b°uM. 71 °°" 1 l°ch°m°"

. A«. 1«. !»,'.!,».> D-r Lan»»«s> > ^ ^»»i°rd»»«s . ^ N« Griand ^ b-l dn

7"'»- »>»> «»,» Ar,«S i» d-r ft-rU»»-r>' v->° " > >->-». >">« "°7»Ma di- v°»d-

«a»d«W> w' ««-"« 1 2^stvd-» ^7'd.S-u h°"-u

Astlrchen Obrigkeit um deren Bestrasung
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Vögte der Freien Aemter den regierenden Orten eine Anzeige zn machen, wenn sich ein Geistlicher vers^.

diese werden dann dafür sorgen, daß derselbe von der geistlichen Obrigkeit bestrast werde. Absch- ^

97. (1634.) Wegen des Pfaffen zn Wohle», der gegen Zürich und Bern schändliche Lästerungen ^
gestoßen hat, wird verabredet, denselben in beider Srädte Namen auf nächste Tagleistung zu eitleren.

es aber ungewiß ist, ob die fünf Orte sein Erscheinen und die weltliche Judicatur zugeben werde», ^

jede Stadt auf diesen Fall hin seine Gesandten instruieren. Absch. 695. k. /»8. (1634.) Zur Anklage de-^

losen, ehrenschänderischen Lästerpsaffcn zu Wohle» wird von den Gesandten Zürichs lind Berns ei» '

angesetzt. Die beiderseits verordneten Ausschüsse sollen am 14. August (n. K.) vor dein regierende» ^ ^

Vogt zu Bremgarten erscheinen. Absch. 698. m. /4s». (1640.) Der Landvogt spricht die Anficht ^

daß ein jeweiliger Landvogt die von dem Verwalter zu Hilfikon prätendierten strafwürdigen Sach^

Sarmenstorf wie von Alters her zu der Obrigkeiteil Händen beziehen solle, bis durch den Herrn vo»^,.
fikon seine Ansprüche darüber begründet würden. Die Sache wird auf Anhalten von Hans

bis zur nächsten Tagsatzung eingestellt, auf welcher der Herr zu Hilfikon selbst zu erscheinen hat. - ^

931. k. 3<». (1641.) Der Landschreiber zu Luggarus, Johann Melchior Lussi, Inhaber des

Hilfikon, entschuldigt sich wegen seines Nichterscheinens und bittet um Aufschub der Behandlung ^

Sarmenstorf etlicher Gerechtigkeiten halber schwebenden Streites. — Es wird ihm willfahrt. .

im Land sein wird, sollen Landammann Diethelm Schorns und Ammaiin Beat Zurlauben den Äug^x
der Märchen zu Sarinenstorf einnehmen. Inzwischen läßt man die Aussagen des Landvogtes, des

schreibers und des Vogtes zu Sarmcnstorf aufzeichnen. Absch. 953. s. S 4. (1641.) Es wird

daß der Prälat von Muri mehr als ihm gebühre schreibeil lasse. Der Landschreibcr, darüber ^ ^

theilt mit, so viel ihm bekannt sei, sei nur eine Sache von dem Gotteshaus verhandelt worden, ^ ^

seinem Bedünken dem Landvogt gehört hätte; er meine aber, es werde nicht mehr geschehen. , ^

32» (1642.) Der Landvogt und seine Amtleute haben einen Mann zu Eggenwyl wegen UeberZ^,

Ueberackern und dergleichen! Fehlern um 1000 Pfd. gebüßt, ihm auch Ehr und Gewehr gcnoin>»<»''^

Landvogt und die Amtleute von Baden verlangen nun, daß solches als eine der Hoheit anhängt

nach Baden und nicht in das Amt Hermatschweil gehöre. Auf Begehren Berns werden die vo» ^

Seiten vorgebrachten Gründe in den Abschied genommen. Absch. 985. oo. 3?4. (1645.)

schreiber fragt die Gesandten der katholischen Orte an, wie er sich gegenüber dein Hofmeister Z» ^ ^

sclden zu verhalten habe, welcher wegen der zu Wohle,,schwyl dein Hause Königsfelden „etlicher ^ ,

gehörigen Gerichtsherrlichkeit das Siegeln, Schreiben und Fertigen sich anmaße. Es wird ihm ge»^'

daß er weder das Eine, noch das Andere zugeben, sondern das gewohnte Herkommen handhabe»

Absch. 1069. Assx.
o. Proceßsachcn.

Art. 39. (1633.) Der Rechtshandel zwischen den Erben des Pfarrers Villinger von

dein Gotteshaus Eschenbach wegen des Gereutes wird wieder in den Abschied genommen, der ^^

gebeten, zu einer gütlichen Vereinbarung das Seinige zu thun. Absch. 630. n. 33. (1635.) ^ ^»»

Untervogt von Wohle» Landvogt Schneebergers Urtheil in dem „bewußten Handel" appellatio»^

die regierenden Orte auf künftiger Jahrrechnung bringen will und der Landvogt ihn auffordert,

anderer Umstünde halber, welche der Hauptsache anhängig sind, die sich aber von derselben nicht ^ ^

lassen, „abschaffen", so wird dem Untervogt in einem Schreibeil bewilligt, daß der Landvogt Alles
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Hessen unangefochten ^'"^^eimÄw.ch..m.» ... «... ..ch°.. >"'» 7^°L «r ...." ... »7'^'.

emer Schuldsumme auf feine Maaren L ^ ^ ^ vch er rn so ^ Giller um ferne

legten Arrest geschwind wieder ausHede rtcn ctltert wer e , ^tadtbuch ausgesm ? .

wne. Gra.^ M w Monatsfrrst nach ^ ««» dem Bürgers ^ Lew und Gn rn de

Antwort zu geden. Ms er uw-r ^ ^ ^ ^ S7.

kkch Proelamiert und verrufen ^ ^ seinem Ausstand g ^ der dem ^ ^rErdgenosfenfchaft Arrest bewrllrgt, ^hs der Stadt Luccrn, die durch den zr

«.) Dem Landvogt Meyer, ^)S ^ ^ der w^ost , ^ndUch!« 1-«^ ^ ^Engeiberg für die Erben des Mchtsdandei cntstmr . .-^ie deren Gerechtrgker r

Amgrnt-und Zehnrenfachen Haider ^ n «nd Zehntens a^u, ^ ^ Den ^6^- Esckenbach

aber der Obrigkeiten Judicatnr über dre 1 ^ ^7. 6- S»' ^m Gotteshaus ^

^ hochrütinen rricht außer ,..^herrn Villinger fei- ^-«ralaten von Engelberg ^ ^

fandet um die Neugrüt zwischen -che" Erben gege» ' ,^„unt man uberma Compo¬

und die daraus erfolgte Klage der ' ' ' Bewilligung eines ^ ^' ^ weglich zu einer ^ ^ Kosten

ngangenen Kosten und die daraus begehr ^ ^ dieser Sache ^r Gesangenen gr ^und ersucht den Landvogt Meher voi durch da -s Z ^^^ation zu "racheu r

entstehen, so wird dem Landvogt nn r ^^45.) Jaggkr ' .gu nicht getödtet ha e,

«d«... »..Wh».., Mch, ^ ....d W N... ^777

lerne Ehefrau habe ihm in der ^nppe ^ vereitelt wor e , fanden Hcziehe>r ^

^°n angestellt, um ihn totzuschlagen- ^ ^ Gut zu der ^ Bruder zugefallen- ^ ^was
habe nach gehaltenem Landgerrcht rhr -v ^ ^ verstorben vem

^r feien der Frau ungefähr 1-^ " Mann geworden fei, so me - ^ Die Schwager - .
das Gift verderbt und ein armer kranker Psründe kargen ^^^rechtigt fei-

damit er sich desto eher durchdringen oder^ er ^ ^ ^ 4st-rb^ Obrigkerten ^

'nAnen. daß die als malefizifch erkanntes und noch ^ »ä--ker°°ä«^ ^
Ansicht, daß das Erbtheil, weil dre Erl ^ Mau mmmt ^^schrerber ^

^ dem geschürten Manne etwas g-S-bw „ sollen Landvogt r ^ ein ^ ^

Ebngkeiten derr Erbtheil den Gcfchwrstern rr 1069. ^es ermächtigt fer, Vo ^ ^ ^ u.rge-

nercn, dem Schwager etwa 1l>0 Gld. zu Wesenheit des a .^chen wollte, w S ^andvögten

^ ^nndschreibers wird erkannt, daß dcrsr ^ jemand n ^) Obrigkeiten oder ^ ^ vieDauben und was nothwendig zu gebretem .. ^ aber nrcht-. zürcherrsche

'°0arnen mit dem Thurm gehorsam machen- Aus ^" ^ 'cn mehr Kosten ^^hwn,

?^achtheil verthüdigen. Mä. ^ «2. ^ ^durch die G--

sreren Aemter als Fürsprecher der '^d dem Landvog zu werfe", mo ^^-^^iber

^ ne Ungelegenheiten herbeigeführt wer c . Vilnrergen'^ Landvogt nn SicherheitAmmann Lux von Bünzen und den Logt ^ ^ ^46.) ^ ^et, ,.wenu ern« ^

7^en ihre Meinung erbffnen werden. ^ MrU ^ ^ geanU 214

^hren Rath wegen der „einzügigen
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und Satzung ^u geben habe und auf der einziehenden Partei keine sonderbare Notwendigkeitsei solle »'»^
den Einzug nicht gestatten, es würde denn Zins oder andere mit besondern Bedingnngen baar verspracht
billige Sachen betreffen, wobei sie auch sonst die gebührende Bescheidenheit zu gebrauchen wissen werbt
Absch. 100« I. (1648.) Auf die Anzeige des Landvogts, daß oft Frauen aus Furcht vor ihr'"
schlecht haushaltenden Männern von denselben keinen Aufschlagsbrief für ihr Gut verlangen oder ina^
lassen dürfen, wird für rathsam erachtet, da, wo es nvthwendig ist, die Freundschaft der Frau zu cr»»9
neu, daß sie darauf sehe, daß die Frau nicht zu Schaden komme oder den Mann anzuhalten, daß er t
Gut der Frau versichere. Absch. 1151. r. jHicher gehört auch Manches aus dem Abschnitte „Landvogteircfort

4. Polizeiliches. (Bettelgesindel, Fürkauf, Mas; und Gewicht.)
Art. <»S. (1621.) Der Landvogt berichtet iiber eingerissene Mißbräuche und die Menge des »"

herstreifendenBettelvolkes.— Es wird ihm Gewalt gegeben, nach Gutfinden zu handeln. Der
schrciber soll ihm dabei an die Hand gehen; er soll auch für Vermehrung der Schützcngaben Voll»'
haben; doch sollen hiebei große Kosten erspart werden. Absch. 101. ä. <»<». (1626.) Da der
des Getreides zu Bremgartcn,der die Zeit her getrieben worden, grobe Theuerung verursacht, so ^b
Landschreibervon den Gesandten der fünf katholischen Orte beauftragt werden, Anordnung Z« 9'?»
daß diese Unordnung beseitigt werde. Absch. 386. x. <»7. (1627.) Bremgarten beschwert sich iiber de» ^
länger je mehr einreißenden Fürkaus des Getreides. Es wird dabei angedeutet, daß der Fehirr
Ungehorsam vorzüglich in den Freien Aemtern sich zeige, vielleicht auch von neuen Mandaten des 5-^
schreibers herrühre, durch welche besonders die Wochenmürkte zu Lucern und Zug geschmälertwerde»
Alan erneuert dcßhalb die alten Satzungen, welche den Fürkauf lind andere Mißbräucheverbiete», ^
befiehlt dein Landschrciberdie nachtheiligenNüfe, wenn deren ergangen sind, aufzuheben. Uuterwalde»
dem Wald soll seinen neu erwählten Landvogt crmahnen, gute Ordnung zu halten. Absch. 446. b- ^
(1628.) Schultheiß und Rath zu Mellingen begehren, daß die zunächst bei der Stadt wohnenden V»' ^
und Unterthauen (jedoch nur die, welche mit „Ficht und Gericht" dahin gehöreil) alle Dienstage mit ^ ^
Früchten nach Mellingen und sonst an keinen andern Ort gemäß dein jüngst zu. Bremgarten crga»ö^
Mandat kommen möchte», damit ihr Wochenmarktwieder gcäufnct werde. — Das Begehreil wird vo» .
katholischen Gesandten in den Abschied genommen. Absch. 460. 1. (1629.) Der Landvogt t>'
bei den katholischen Gesandten darauf au, Gewicht und Maß wieder einmal zu fechten, da dieß seit
Jahreil nicht mehr gescheheil und bei der dermaligen theuern Zeit für den armen Alaun sehr
sei. Mail läßt sich den Antrag gefallen; doch soll der Landvogt dabei sich aller Bescheidenheit
Absch. 492. Ii. 7Ü. (1635.) Da das Getreide in Folge des Fürkauss und der großen Ausfuhr st
ger je inehr im Preise steigt, halteil die katholischen Gesandten für nothweudig, der zu Bremgartcn i'9^
Wochenmürkten eingerissenen Unordnung zu steuern. Der Landvogt wird beauftragt, sich persönl"?^,,
Bremgarten zu verfügen, die Mandate und Landsordnungenzu erneuern und den Dawiderha»d^^
strenge Strafe anzudrohen.Absch. 753. k. 71. (1635.) Es wird in der katholischen Orte
garten geschrieben, daß die Fürkäufer von Zürich mehr Getreide, als die Ordnungen es gestatten »»
und wegführen und dadurch das Land entblößen. Dieser Mißbrauch soll abgestellt werdeil. Absch. 757.15-
(1635.) In Folge des Anzugs von Zug, daß zu Beseitigung des Fürkaufs zu Bremgarten es ^
Mittel wäre, im Kaufhause eitle bessere Inspektion aufzustellen,läßt man es sich gefallen, Einen a»s
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^the dorthin zu schicken, um mit dem Landvogte künftigen Mittwoch die nöthigen Anordnungen zu treffen.

^1c). 758. A. (1635.) Da den Zugern bei Mannsdcnken gestattet gewesen ist, durch vertraute Personen
w Aemtern Muri und Meyenberg bei den Häusern Früchte zu ihrem Gebrauch in bescheidenem Maße zu

' so wird ihnen dieß auch wieder zugesagt, jedoch daß nicht mehr als zwei bis vier Männer dazu

^ Wucht werden sollen und man nicht über die alten Gebräuche hinausgehe. Idiä. Ii. 74. (1636.)
emm von Zug gestellten Antrag wegen des ordnungswidrigen Kornkaufs zu Bremgarten, in Folge

u größere Theuerung zu befürchten sei, wird von den Gesandten der katholischen Orte für zweckmäßig

^ et, nochmals nachdrücklich nach Brcmgarten zu schreiben und es zu ermahnen, den Vertrag vom

7z ^ ^ ^ ^ halten, zugleich auch dem Landvogt aufzutragen, bessere Inspektion zu halten. Absch. 766. ck.

>>»d' v ^ ^ Getreide immer noch in hohem Preise steht und die starke Ausfuhr außer Landes

crl i ^ schädliche Fürkauf namentlich zu Bremgarten und in den Freien Aemtern ungeachtet aller schon

u>al/^" ^rordnuiigen stattfindet, so wird dem Landvogt von den Gesandten der katholischen Orte noch-
anbefohlen, die erlassenen Ordnungen zu exequieren. Zug wird anheimgcstellt, an gewissen

dich jemanden nach Bremgarten abzuordnen, um im Kaufhause daselbst Aussicht zu führen. Was über-

z» b Dicken sonst noch vorgebracht worden ist, werden die Gesandten ihren Obrigkeiten

auz wissen. Absch. 772. b. 7<t. (1639.) Da verlautet, daß man wieder anfange Getreide

wcht ^ dem Landvogt von den katholischen Gesandten die Weisung gegeben, ernstlich das anf-

^>cern" i'Ulgst zu Baden deßwegen angeordnet worden sei. Absch. 915. i. 77. (1641.)
Z»^e, Etlichen der Ihrigen der Kauf von Früchten in den Freien Aemtern nicht wolle

Aer>> ^rden, da man doch dadurch nur das Kaufhaus zu Lucern besser versorgen wolle, weil aus dein

>c,l Getreide mehr verabfolgt werde. Es wird aus dieses hin von den katholischen Gesaud-

ll>n keincin mitregierendcn Orte der Kauf der Früchte in rechtem Maße versagt sein solle.

halten, will man zwei ehrliche Personell dein Landvogt zu seinem Verhalt namhaft machen.

5. Abzug, Einzug, Fall.

wll d^r^.' Von dem Gut, das aus den Freien Aemtern nach Merischwand gezogeil wird,
7g. genommen werden und das von den Vögten Versäumte kein Recht begründen. Absch. 508.1.

daß ^ ^ Hihkirch bitten, daß man sie bei den alten Abzugsbefreiungen verbleiben lasse,

schied ^ ^^wgen Orte mit Lucern deßwegen unterhandeln möchten. — Das Begehren wird in den

^'gen ^"wmnen und der Gemeinde Hitzkirch auferlegt, Lucern die angerühmten Befreiungsbricfe zu

Der '9 stch dann nach Gebühr wird zu verhalten wissen. Absch. 561. in. (8ll.) 81. (1634.)

uichr "gt eröffnet weitlällsig, daß an etlichen Orten der Freien Aemter die Unterthanen und

„sie dar^, ^^g^t die Abzüge nehmen, dergleichen daß die Bauern einander Freiheitsbriefe geben,

^legem strafeil". — Dieß wird in den Abschied genommen, damit die Gesandten auf erste

^ Oberst instruiert werben können. Absch. 694. i. 82. (1639.) Es wird vorgebracht, daß

^ von ./^^ästeinj von etlichen fremden angenommenen Personen in seinem Zwing den Einzug nehme,

^ ^ailns^"" vorfahren nicht geschehen sei. — Man läßt es bei der Landesordnung verbleiben, wonach

gcs-s ' sieben Orten gehören, vorbehalten was den Aemtern oder Dörfern laut

enen Ordnungen wegen Dorfsgcrechtigkeiten für den Einzug gehören mag. Absch. 900. ck.
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85j. (1646.) Die von Ermcnsee beschiveren sich, daß der Landvogt von dem Gut, das von Hitzkircb.'"
ihnen gezogen worden sei, seit einiger Zeit den Abzug fordere, und daß von Lucern mit dem aus Ermens
nach Hitzkirch gezogenen Gut das Gleiche geschehe. — Die Mehrzahl der Gesandten hebt diesen Abzug
eine vor wenigen Jahren angefangene Neuerung auf, Schwyz und Glarus nehmeil die Sache in den
schied. Absch. 1098. in. 8A. (1648.) Auf die Anzeige des Landvogts, daß die im Amt Bünze» d»
Fälle Ein- und Abzüge nicht zahlen »vollen, wird festgesetzt, daß in Bezug auf dieselben den Rechten
Gotteshäuser Muri und Hermatschwyl kein Eintrag gethan werden soll. Uebrigens sollen Landvogt »^
Landschreibernachforschen, was für Rechtsamedie sich Weigernden oder die Ansprecher solcher Dinge h»^
und dann den Obrigkeiten Bericht geben. Absch. 1151. r.

l». Umgeld.
Art. 83. (1637.) S. Art. 27 und Grafschaft Baden, Art. 45.

7. Lehensachen, Zinse, Vhrschähe.

Art. 8L. (1629.) Landvogt Niklans von Deschwandcn bringt vor, daß zwischen dein Pfarrei
Sins und dem Gotteshaus Eschenbach ein Streit wegen eines Neugerützehnten bestehe. Dergleichen
geil könnte am besten durch eine ordentliche Bereinigung abgeholfeil werden. Die Gesandten der l
katholischen Orte sind der Ansicht, daß die Bereinigung bei dieser theuern Zeit nicht wohl vorzunehme» w
Absch. 492. K. 87. (1639.) Es wird geklagt, daß der Oberst sFleckcnstcins die Ehrschätze von 6»^'
Vodenzinsenund Gütern verlange, wovon früher gar nichts oder nur wenig begehrt worden sei. Drrst
glaubt vermöge seiner Rechte dazu befugt zu sein. Um dergleichen Klagen zuvorzukommen,und daß die
und Lehenleute selbst bessere Kenntniß von der Sache bekommen, wird für notbwendig erachtet, das« ^
Oberst seine Güter und Gewahrsame durch den Landvogt und Landschreiber beförderlichst bereinige» "
nachher authentisieren lasse. Wo alsdann der Ehrschatz rechtinäßig zu fordern und mit Lehen ^
Reversbriefen zu beweisen ist, soll derselbe höchstens so viel als der jährliche Grundzins betragen.
andere Boden- oder Geldzinse betrifft von Gütern, die nicht Lehen sind, so soll davon kein Ehrsch»^
noinmcn werden, es wäre denn, daß durch authentischeBriefe oder Urbaricn solches nachgewiesen »'»^
Absch. 900. o. 88. (1639.) Uli Elminger zu Ermensee beklagt sich, daß vor sieben Jahren ih>»
seinem Schwiegervater zu Sulz drei Jucharten Acker und zwei Mannwcrch Matten zur Hcimsteur »

geben worden seien, und zwar um einen geringen Kaufschilling, den er eigentlich erst nach dem Abst^.
seines Schwiegervaters zu bezahlen schuldig gewesen wäre. Diese Güter habe ihm Oberst Fleckenstei» ^
zogen und bis jetzt noch nichts dafür bezahlt. — Dieser antwortet, er sei, weil die Güter sein Lehe" ^
ohne seine Bewilligung verändert worden seien, auch eines streitigen Weges halber berechtigt
dieselben einzuziehen. — Weil jene Uebergabe nicht als ein gemeiner Kauf betrachtet werden kann, »m ^
kannt, daß entweder diese Güter dem Uli Elminger zugestellt und für die seither ihm entzogene NutzM'ö/
erlittenen Schaden und die Kosten 300 Gld. bezahlt oder, wenn der Oberst dieselben behalten wolle,
750 Gld. baar bezahlt werden sollen. Idiä. s. 8i». (1639.) Den sämmtlichcn ZwinHsancp^. ^
sowohl als auch etlichen besondcrn Personen spricht man ernstlich zu, daß sie ihrem Gerichtsyerr»^
bessern Nespect beweisen, seine Zins- und Lehengüter in gebührenden Ehren-> halten und erstatte»
wozu sie verpflichtetseien. Hinwiederum ersucht man den Oberst Wcckensteins,sie in allem Gute» » '
empfohlen zu halten. Ikiä. g. sS. auch Art. 38.—45.s
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lt. Fischenzen.

^ S. Art. 34b. ,»l. (1639.) S. Art. 169. «>L. (1639.) 1. Niklaus Kilch-
Landvogt der Grafschaft Lenzburg, bringt im Namen der Junker Hans Rudolf und Hartmann

alle» ^ ^ anwesend sind, vor, an dem diesen zugehörenden Hallwylcr See hätten sie in Folge
gehabt Seengcn, Birwhl, Beinwhl und Mosen je einen Platz für der Fischer Kommlichkeit

' , wo dieselben ihre „Tricchten und Landgarnc" trockneten; nun sei aber derjenige zu Mosen, in des
Aöck/" ^ckenftein Niedern Gerichten gelegen, vor einiger Zeit durch ein Haus verbaut worden. Man
von ^ daßhalb einen andern passenden Platz anweisen. — Das Begehren wird mit Rücksicht auf die
Alchen Rechtsame gutgeheißen und von dem Obersten Fleckenstcin versprochen, den Junkern einen
habe» auszumarchcn.2. Weil die Angehörigen in den Freien Aemtern auch Fischenzcn im See
jede ^ Ntaiending künftig öfter als bisher geschehen ist, „zu desto besserer Nachrichtung" fiir

ehalten werden. Absch. 900. a. (1638.) Die Allsschüsse der Amtleute im Amt Hitzkirch
Leh,^ ^ obgleich ihre Vorfahreil „den Nichensee (Baldeggersee) in viel Weg" genossen, und noch bei
gern" Vorfahreil des Herrn Oberst Fleckenstein, Herrn Kaspar Kündig, die Fischenzeil daselbst um viel
^l'erst^" empfangen worden seien, jetzt allerlei Beschwerdenund keinen Nutzen davon hätten. Der
^esallc^"^ welcher, die Lehenschaft der Obrigkeiteil vorbehalten, sein Eigenthu», sei, nach
derbl ^ ^leihen zu köiliien. — Ztach Anhörung der beiderseits vorgewiesenenBriefe läßt man es dabei
be„ Erläuterung, der Herr zu Heidegg solle den See verleihen, jedoch die Amtleute bcschei-
^'de„ Streit solle, wie die Briefe weiseil, durch vier Männer und den Landvvgt verglichen
seien" - ^ Richensee llnd andere am See wohnende Amtleute „des Schadens etwa theilhaft
^senich ^ shuen ein Herr zll Hcidegg die Fischenzen, im Fall sie es begehren, um einen bescheidenen
tl>ie biz^ verleihen. Ibick. b. (1648.) Die Fischcnzen in der Bünz sollen von Zeit zu Zeit

an den Meistbietendenverliehen werden. Absch. 1l51. r.

9. Einschläge, Wildbann.

^astch ^ S.Art. 2 i. 9K. (1639.) Die Einschläge, welche der Oberst (Fleckenstein) unterm
schlägt ^vllen uilverändert verbleiben; wann lind wo aber künftig er oder seine Zwingsgenosscn Ein-

d ^^'"^ulwerchen inachen wolleil, soll dasselbe immer mit Vorwissen des Landvogtes und derer,
l»ib ^^sawe haben, gescheheil. Absch. 900. i. ?»7. (1639.) Der Weidgängchalber im Moos, Holz
zur "'an es bei dem alten Herkommen und dein Spruchbriefe von 1403 verbleiben; sie solleil aber
^ildsn ""t Bescheidenheit geinacht werdcil. Idiä. 1. «»8. (1643.) Eül zu Ermcnsee erlegtes
^yalb^" ^ Gemeinde nicht dein Landvogt, sondern dein Propst zu Münster gebracht worden,
aber d, ^''Nleinde, wenn man nicht ihre Unwissenheit in Betracht zöge, gestraft werden sollte. Damit
seien Handlungen den Obrigkeiteil an ihrer Gerechtsame des Wildbanncs nicht präjudicidrlich

'vnt „ian die Sache in den Abschied. Absch. 1007. P1>.

ltl. Zoll und Geleit.

Holl ^ ^ (1625.) Bremgarten bittet die Gesandtender katholischen Orte, daß ihm ein Angster
Durchreisenden beim Hinausreiten bewilligt »verde ohne Beschwerde für die regierenden Orte
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und die Nachbarn. Bremgartcn begründet das Gesuch mit dem Unterhalt der Wuhre an der Rcuß, ^

gemeinen Straßen, Brücken u. s. w. — Die Gesandten sollen auf die Jahrrcchnung deßwegen instr»»

werden. Absch. 361. u. JOO. (1638.) Der Fahr- und Geleitsmann zu Lunkhofen beklagt sich, ^

seinen Briefen zuwider die von Werdt und die Besitzer des Hofes im Holz mit ihren Weidlingen Lc"

und Waaren über die Reuß führen, und fügr die Bitte bei, man möchte dieß verbieten, es würe de""'

daß die Leute zur Kirche oder auf ihre Güter fahren wollten. — Die Gegenpartei erzählt weitläufig,

für Ungelegenheit wegen des weiten Hinwegs ihnen verursacht werde, daß sie bei Feuersnoth eina"

nicht zu Hülfe kommen könnten; sie hätten nicht im Sinn dein Hauptfahr oder dein Geleit etwas z« ^
ziehen, sondern bitten blos, daß sie „einspännige Fußgänger" führen dürften. — Die Sache wird in ^

Abschied genommen. Absch. 864. k. 101. (1640.) Der Geleitsmann von Vilmergen bringt vor, ^

die, welche Wortzeichen von Baden bringen, zu Vilmergen das Geleit nicht zahlen wollen, daß si>" ^
Eicheln, welche da durchgeführt werden, auch niemand zolle, während doch von Altein her dafür g0

worden sei; daß Bern an Sonn- nnd Festtagen nicht in sein Gebiet fahren lasse; an solchen Tagen

Vilmergen und das Geleit abgefahren, wie nicht minder in Folge des schlechten Zustandes der

Man möchte ihm auch gleich seinen Vorfahren das Geleit um ein Bestimmtes verleihen. — Es

Geleitsmann befohlen, das Geleit von Allein zn fordern ohne Rücksicht auf die von Baden gcibra h

Wortzeichen. Von den Eicheln soll er von jedem Wagen 10 Sch. nehmen. Was Bern betrifft, s"

man nicht dafür, daß es seine Ordnung ändern werde. Dein Landvogt wird geschrieben, diejenigen, > ^

schuldig seien, die Straßen zu besorgen, ernstlich dazu anzuhalten. In Abwesenheit des Landvogts s" >

Geleitsinann sie bei des Landvogts Buße mahnen und im Fall der Roth bei ihm verklagen. Die ^ ^

hung des Zolls wird eingestellt, weil man dem Vorfahren des Geleitsmanns das Geleit genommen, '

sehen, was der Zoll ertrage. Der Geleitsinann soll aber für seine Mühe den dritteil Theil haben. -

031. x. 102. (1645.) Kaspar Müller von Vilmergen anerbietet sich, für das Geleit daselbst den L- ^

keiten jährlich 80 Münzgulden zu geben und genügende „Tröstung" dafür zu thun. — Da das b ^

bisher nicht so viel ertragen hat, so wird ihm dasselbe auf zwölf Jahre verliehen. Absch. ^

103. (1646.) Das Geleit zu Vilmergen wird dem Hans VonMatt, Landmann zu Unterwalden »ib

Wald, auf fünfzehn Jahre verliehen. Er soll dafür den Obrigkeiten jährlich 80 gute Gulden ohne

entrichten. Absch. 1098. o. 104. (1646.) Der Geleitseinnehmer zu Bremgarten berichtet bei

lieferung der Geleitsbüchse, daß Martin Schaufelberger, Bürger der Stadt Zürich, von den in Brcwg" ^

gekauften und weggeführten Waaren dieses Jahr kein Geleit geben wolle, sondern begehrt habe, ^

Einnehmer Alles ordentlich verzeichnen solle, damit man, wenn die Obrigkeiten die Erläuterung ^

werden, daß er sowohl von den in Bremgarten erkauften, als von den durchgeführten Waaren

geben schuldig sei, wisse, wie viel den Obrigkeiten gehöre. — Es wird erkannt, daß der vor einige» 3 ^

gemachteil Verordnung gemäß das Geleit von den dort erkauften und von den durchgeführten Waaren

den solle, und daß Schaufelberger geinäß dein Verzeichniß dem Gclcitsinann 34 Kronen zu Händen der

keiten zu entrichten habe. Idiä. u. 103. (1648.) Schultheiß lind Rath der Stadt Mellingen bitten »w ^

willigung, ihren Zoll um etwas erhöhen zu dürfeil, da diese Jahre her und dermalen noch der

Brücke ihnen große Kosteil verursache. — Die Erhöhung wird auf Gefallen der Obrigkeiteil mit einer nw"

Moderation auf zehn Jahre bewilligt. DieMellinger wünschen aber, daß man ihrem Begehren ganz en^'^.j z.
dem sie diese Einnahme für den Brückenbau nöthig hätten und iiiemand dadurch stark beschwert werde. Absch-



Freie Aemter, 1713

tl. Jahrmärkte.

^ (1637.) S. Art. 25 u. 34. 107. (1639.) Das Begehren derer von Reichcnsee
dekl^" "Urteil Jahrmarkt wird in den Abschied genommen, damit man auf bevorstehende Jahrrcchnung
La»d^ Befehl ertheilen kann. Absch. 900. r. 10». (1639.) Georg Peter Furrer, des Raths zu Uri, Alt¬
an Freien Aemtern, ersucht mit zwei Abgeordneten von Reichensee, daß man den Gemeinde-
^ daselbst noch einen Jahrmarkt bewilligen möchte, und gestatte, auf jedes verkaufte Stück Vieh einen Zoll
auf ^"(^6Mch auf ein Roß 10 Sch., auf einen Mastochscn 10 Sch., ans die, so etwas geringer, 6 Sch.,
AbiVs"' ^Mein, Schaf oder eine Ziege 1 Sch. — Das Begehren wird in den Abschied genommen.

904. ^v.

lS. Münzsachen.

Art. 100. (1622.) S. Absch. 266. o.

l». Kriegssachen.

a. Allgemeines.

Art. Ho. (1631.) Da die Unterthanen in den Freien Aemtern für den Nothfall schlecht mit
dergleichen versehen sein sollen, so wird man auf der Jahrrechnung zu Baden dafür sorgen,

^ dv„ ailtretenden Landvogt das Nöthige angeordnet werde. Absch. 560. I. III. (1634.)
Grafschaft Baden. Art. 85. 112. (1636.) S. u. Grafschaft Baden. Art 88. II» (1638.)

""landant Dulliker berichtet über den Zusatz in Mellingen. Eine Abordnung aus den Freien
der "ran möchte ihre Leute, welche schon sieben Wochen zu Klingnau und Mellingen die Wachen
d°>i oder ablösen. Da die Lage der Dinge noch immer gefährlich ist, so wird diesem Ansuchen

Gesandten der katholischen Orte nicht entsprochen lind der Zusatz von hundert Mann hat in Mel-
»lii c, ^ Reiben. Um die Unterthanen aber in den Kosten zu erleichtern, soll der Landvogt in Verbindung
^ichei^ ^""""andanten Dulliker, dem Landschreiber lind den Untervögtcn der Geineinden sich über eine
"ach! ^ Anlage, lvie sie in der Grafschaft Baden eingeführt worden ist, bcratheu, nämlich eine Anlage

^rhzahl des Vernlögcils auf Geistliche und Weltliche. Für das Wochengeld soll jedem eine Krone
A)rt ^ Weiln einer oder der andere der Soldaten aus ehehaften Gründen seine Entlassung be-
E>,li andern tauglichen Mann ehrlicheil Ramens an seine Stelle setzen kann, so soll ihm die
zu verlveigert werden. Lucern wird ersucht, Dulliker, seinen Mitrath, noch ferner in Mellingen
hat Absch. 850. d. 114. (1643.) Da bei dem jüngst genommenen Augenschein es sich gezeigt
icheu Behren und der Munition nicht gut bestellt sei, wird der Landvogt von den katholi-
lv^,^""dten beauftragt, darauf zu sehen, daß die bereits gegebenen Befehle ohne Verzug ausgeführt

<1643.) Die katholischen Gesandten finden es auch für die Folgezeit nicht
der ,s. daß Lucern und Zug den Freieil Aemtern, je nach ihrem Gutfinden, und wenn etwas in
tli?» ^ vorgefallen ist, mit Rath und Anordnungen beistehe», jedoch, daß jeweilen der Kosten geschont

Absch. 998. v.
b. Kriegssteucrn.

dqß U<». (1638) S. Art. 113. 117. (1639.) Der Kriegskostcn halber klagt der Landvogt abermals
° ^erichtsherren sich bisher nicht entschlossen, »och viel weniger „ihm einen Willen gemacht hätten".
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— Man läßt es bei der auf der Jahrrechnung ergangenen Erkanntniß und bei dem jüngst zu Brenig"^'

ertheilten Schein verbleiben und es in die Abschiede setzen, damit entweder noch vor der Jahrrechnung c

auf selbiger ihm dazu verhelfen werde. Absch. 900. u. 118. (1639.) Die Gotteshäuser, Coiinne"^

Häuser und Gerichtsherren beklagen sich über die ungleiche Vertheilung der Kriegskosten, und daß

Rechnung darüber vorgelegt worden sei. Laudvogt Schneebergcr und Statthalter Wikart werden beausi^'

den 13. October nach Bremgarten zu reiten, der Rechnungsablage beizuwohnen und eine billige Berthe"'

der Kosten anzuordnen. Absch. 912. IIS. (1640.) Das Gotteshaus Hermatschwyl bittet die

lischen Gesandten, man möchte die Kriegsanlage von 250 Gld., die man ihm auferlegt habe, herabtz'h '

da es während der Besetzung Mellingens viel Kosten gehabt habe und seine Güter nicht alle in den ^

Aemtern liegen. Die Gesandten, ohne Instruction, nehmen das Ansuchen in den Abschied. Absch- ^ '

12S. (1640.) Alt-Landvogt Peter Furrer von Uri eröffnet, daß etliche Gerichtshcrrcn, wie die

Häuser Muri und Hermatschwyl, auch die Häuser Köuigsfelden und Hilfikvn den ihnen durch obrigkc'

Erkanntnisse auferlegten Antheil der Kriegslasten nicht zahlen wollen, indem ihnen der Nuntius st ^

untersagt habe. — Lucern wird gebeten, dem Nuntius die Bewaudtniß der Sachen angelegentlich

stellen, in der Hoffnung, daß er alsdann solches nicht mehr hindern werde. Bis dich erledigt sei"

soll der Landvogt nicht weiter vorschreiten. Absch. 931. ä. 121. (1640.) Es wird von den katlst^^

Gesandten ein Schreiben des Nuntius verlesen, in welchem derselbe sich anheischig macht, die Klöster^
Gotteshäuser zu unterstützen gegen die von den Landvögten ihnen auferlegte Kriegssteucr. Lucer"

gebeten, deßwegen mit dem Nuntius zu reden. Ibiä. ii. 122. (1640.) Uri berichtet den übrige" ^

tischen Gesandten, daß Landvogt Furrer die Kriegsaulage in den Freien Aemtern wegen der

Nuntius noch nicht völlig habe beziehen können. Wegen Abwesenheit des Nuntius vereinigt man sich ^

daß derselbe gelegentlich von Lucern aus über diese Sache unterrichtet werden soll. Absch. 937. ä-

(1640.) „Dem Nuntius soll die gehörende Erinnerung überreicht werden, um daß die Inhibition dec

wußten Kriegssteuer-Abstattung gegen die Klöster in den Freien Amtern abgegangen sei", damit La" ^

Furrer von denselben die Gebühr beziehen könne. Absch. 938. ä. 124. (1641.) Da der Landvocsi^
immer nicht zur Bezahlung der Kriegsanlagen von Seite der geistlichen Gerichtsherren und der

langt ist, weil der Legat sie zu bezahlen verboten habe, werden Lucern, Uri und Uuterwalden

darüber mit demselben zu reden. Absch. 943. au. 125. (1641.) Da die Gotteshäuser in de»

Aemtern und in Baden sich noch immer weigern, ihren Antheil an die für die Grenzbewachung ^

Ausgaben zu zahlen, da doch die Altvordern dieses Land vor dem Abfall von der katholischen Relig^

rettet haben und jeweilen in solchen Fällen, wie die Steuerrödel zeigen, die Gotteshäuser in AnN'". ^

nöstunen worden sind, so wird der Nuntius von den Gesandten von Lucern, Uri und Obwalde" ^
es

beim Papste auszuwirken, daß die Orte ihren Beschluß durchführen können. Der Nuntius sagt ee ^

sandten zu und spricht gegen sie die Hoffnung aus, ihre Herreu und Obern werden, wie ihre Bor

gegen die Immunität und Freiheit der Kirche nichts vornehmen, sondern andern katholischeil

Fürsteil ein gutes Exempel geben. Wenn sie übrigens künftig eine solche Steuer außer ihren U"te st¬
auch den Geistlichen und den Gotteshäusern auferlegeil wollen, so möchteil sie vorher ihn davon

niß setzen, damit er durch seine Autorität eine Verweigerung verhüten könne. Absch. 947. li. 126'

In Betreff der noch von den Gotteshäusern ausstehenden Kricgssteuern finden die Gesandten von

und Nidwalden, daß der Landvogt mit Einziehung derselben fortfahren und daß man ihm „g"^'

»
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^klcn sg^» dasselbe ersucht inau auch Zug. Der au den 'Nuntills abgeordnete Püntincr kann

Spalls denselben von diesem Entschlüsse in Kenntniß setzen und ihm eröffnen, er möchte nichts „einstreuen" ;

^ werde von diesem Entschlüsse nicht abstehen. Absch. 948. 6. 127. (1641.) Man rechnet mit
" gewesenen Landvogt der Freien Aemter, Peter Furrer von Uri, in Betreff der vor Jahren daselbst

Kriegskosteu lind der dadurch veranlaßten Anlage, sowie über die seither wegen der „geschwelt¬

es ergangenen Kosten ab und gibt ihm, um die Sache ins Reine zu bringen, einen Auszug,
' u„d wo er das Seiuige einziehe» könne. Die dem Hause Königsfelden auferlegten 85 fl. sollen auch

'Äc/ Obrigkeiten gehören, wenn Bern solche wird geben lassen. Absch. 953. mm. 123. (1641.) In
^ seinem Haus Königsfelden wegen dessen Einkommen in den Freien Aemtern angelegten Kriegs-

hcch. ^ bemerkt Bern, es scheine, daß man seine jüngste Erklärung nicht verstanden habe. Es

seeiich^ gehabt, die Anlage zu bezahlen, sich vielmehr über den angelegten Arrest höchlich bc-

halu ^ Protestiere dagegen. Da derselbe wieder aufgehoben worden sei, so solle es dabei sein Bewenden

Aiiit-l' ^ biaube aber, das) seiner Obrigkeit dergleichen nicht zugemuthet werden sollte, »vidrigensalls sie

^ttn wildern, die in ihrein Gebiet Einkommen besäßen, zu erholen. Alan erwidert

keh!' ^ Sache wäre eine andere, »venu Bern ein mitregierendes Ort wäre, die Steuer also seine Obrig-

dc>^ Zugleich ersucht man es freundeidgenössisch, sich nicht länger zu widersetzen. — Die Sache wird
genommen, damit sich die Obrigkeiten bis zur nächsten Tagsatznng darüber erklären können.

l2v. (1641.) Der Nuntius beschwert sich, daß dem Abt von Muri unter Androhung von

^ Knegssteuer zu zahlen auferlegt worden sei. Wenn er auch zugebe, daß die Geistlichen mit seiner

aber ohne gezwungen zu sein, beisteuern sollen, so müsse er sich über die Art und Weise be-

^rhcr^' ^ ^ Beisteuer gefordert habe. Künftig habe man sich bei einem solchen Steuerbegehrcn

lieheKl wenden. Es wird geantwortet, daß die im Steuermandat angedrohte Strafe blos welt-

angehe. Uebrigens wird der Nuntius ersucht, den Abt zur Bezahlung der Steuer zu er-

^ unter Borbehalt der Rechte und Freiheiten der Orte. Ibiä. 13(1. (1641.) Bern

^ kn Beziehung ailf die seinem Hause Königsfelden angelegte Steuer nicht nachgeben könne,

^ kaut Extract von allen Kriegssteuern und Anlagen speciell befreit sei. — Die Gesandten

finden, daß Königsfelden durch den Extract mehr als andere Häuser, und Klöster befreit sei

Hstchj ^ beßhalb nochmals mit der Gesandtschaft Berns reden. Diese antwortet, sie habe keinen andern

^k>riaf. ^"u die Orte ferner über die Sache zu verhandeln wünschte», möchten sie es schriftlich an ihre

gelangen lassen. — Die Sache wird in den Abschied genommen. Absch. 955. ii.

e. Schützcnwese».

Px., (1621.) Etliche Gemeinden in den Freien Aemtern und die Gemeinde Zurzach bitten um jährliche

ci»t^""klen und Gaben, um selbige zu „verschießeil". Weil die gemeinen Bogteien je länger desto minder

ielbx. ""d die Kosten sonst groß sind, kann dicßmal in das Begehren «licht eingewilligt werden. Das-

in den Abschied genommen. Absch. 187. k. sS. auch Art. 65.)

14. Gotteshäuser.

y. a. Gnadenthal.

die ' ^'^2. (1619.) Der Prälat zu Wettingen bittet als Bisitator zu Gnadenthal um Fenster und

kuwappeu der Stände für den Krcuzgang des Klosters. Absch. 77. n. 133. (1622.) Der Prälat
215
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voil Wettiilgen wiederholt obiges Ansuchen. Absch. 242. Ii. 134. ( 6^4-) Der Aebtissin des
Hauses Gnadenthalsiild Fenster und Wappen in den neugebauten Krenzgang versprochen,die Bezahl'^
dafür ist aber noch nicht geleistet worden. Innerhalb vierzehn Tagen wird sie einen eigenen Boten u>
Orte schicken mit der Bitte, sie zu bezahlen, damit sie den Glaser und Glasinaler anch befriedigen ko»^
Absch. 336. 1. 133. (1626.) Der Prälat von Wettingen stellt an Schwhz, Unterwalden, Zug
Glarus das Ansnchen, dieselben möchten ihren Beitrag an die dein Kloster Gnadenthal versprochenen S0
und Fenster bezahlen. Das Ansuchen wird in den Abschied genommen. Absch. 393. i.

t>. Hcnnatschwyl.

Art. 13k. (1624.) Das Gotteshaus Hermatschwyl läßt diejenigen Orte, welche ihre Steuc>
Gabe ihm noch nicht entrichtet habeil, an die Entrichtung erinnern. Absch. 335. ä.

e. Hitzkirch.

Art» 137. (1638.) Der Landcommenthur des deutschen Ordens beschwert sich ill einem
über das dem Hause Hitzkirch nach Ableben des Commenthurs Giel auferlegte Nccvgnitions- und SU
geld. — Das Schreiben wird in den Abschied genommen, damit die Gesandten auf nächste Jahrrech'
darüber instruiert werden können. Absch. 851. I.

15. Locales.

a. Bremgarten.

Art. 138. (1619.) Die Stadt Bremgarten bittet die katholischeil Gesandteil durch Abgcv ^
daß man sie gegen ihren Bürger Christoph Wiederkehr bei ihren Freiheiten und Stadtrechten
denselben wieder in ihre Gewalt und Gefangenschaft stellen lasse. — Weil die Mehrzahl der
die Sache nach Baden weisen und man dießmal ohne Befehl ist, so wird sie in den Abschied g' ^
men. Absch. 54. o. 131». (1626.) Bremgarteil beschwert sich, daß seineil Rechten durch den Äl't
Wettingen Eintrag geschehe. Derselbe begehre das „Säßhaus" des sel. Schultheißen Honegger
und mache ihm das Zugrecht streitig, während Bremgarten vermöge seines Stadtrechtes den Zug ^
sich befugt halte. — Man findet das Begehreil Bremgarteils, daß man es bei seinem Zugrecht I ^
nicht unbillig, und Luccrn hat hiefür bereits seine Stimme ertheilt. Die übrigen Orte ersuchen Lucce" ^
eine Abschrift seiner Stimme zu Händen ihrer Obrigkeiten und nehmen das Begehren Bremgartens u' ^
Abschied. Der Prälat soll schriftlich zur Ruhe ermahnt werden. Absch. 403. <1. 14V.
wird hervorgehoben, daß die zu Bremgarteil verabschiedete Kaufhausordnung schlecht beobachtet
daß seither noch andere Unordnungeneingerissen seien. — Dem Landvogt wird befohlen mit
schreiber sich zu informieren und entweder noch während dieser Zusammenkunft beide Schultheißen vor
sandten zu citieren oder einen aus den Gesandten zu begehreil, um dein Rath solche Fehler
damit das Verabschiedete in dessen Gegenwart vollzogen werde. Absch. 453. o. 141. (1646.)
und Rath zu Bremgarten lassen sich bei den katholischen Gesandteildurch einen Ausschuß eutsi^
daß der Hauserhof in die Hände eines Burgers zu Zürich gekommen sei; sie seien daran nicht ^ lo¬
dern einer ihrer Bürger; hoffentlich könne der Sache noch abgeholfen werden. — Mail läßt es ^
wenden, ihnen aber zusprechen, daß sie nicht ermangeln sollen, die Sache zu ändern. Absch-
142» (1646.) Melchior Honegger, Wirth zum Engel in Bremgarten,entschuldigtsich bei den kar,'"
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sandten weitläufig, daß er die Veranlassung gewesen sei, daß der Hanserhof in die Hände des Martin

)w>felberger zu Zürich gekommen sei. Er werde kein Mittel unversucht lassen, um die nachtheiligc Ab-

">g rückgängig zu machen. — Die Entschuldignng wird in den Abschied genommen. Absch. 1102. i.

sc,.'' Abgeordnete der Stadt Bremgarten beschweren sich bei den katholischen Gesandten, sie

tvvr^ Bürger Melchior Hvnegger in den fünf Orten, gleichwie früher zn Baden, stark verleumdet
durch das unbegründete Vorgeben, daß der Hanserhof, ein Lehen von ihrem Spital, ihm mit Recht

worden sei, daß aber Schultheiß und Rath Ursache seien, daß Martin Schaufelberger, ein

Mischer Bürger von Zürich, auf diesen Hof geseht worden sei. — Um Weitläufigkeiten zu vermeiden,

»>id ^ ^^ulthciß Fleckenstein, Landvvgt Ludwig Meyer, Landammann von Roll, Statthalter Belmont

d-ik Jakob Andcrmatt nach Brcmgarten abgeordnet. Sie sollen es dahin zu bringen suchen,

d»r Lehenhof aus den Händen des unkatholischen Besitzers komme. Die von Bremgarten werden

Sicherheit nicht zu stören. Es soll daraus für die Freiheiten und Rechte der Stadt Bremgarten

ZU

dis Zu Ausgang des Handels alle Execution zu unterlassen, auch die dem Melchior Honegger

^oinitc Sicherheit nicht zu stören. Es s

" ^achthUl erwachsen. Absch. 1157. I.
b. Ermensee.

^ ^rt. IAH. (1645.) Wegeil eines Streites, wem es zustehe, den Anfang der Ernte zu Ermensee

s,^^"ben, wird nach Einsicht des Urbars erkannt, daß solches als hvchobrigkeitlich dem Landvvgt zu-

des i ^ niedergerichtlichen Gebote und Verbote betrifft, so soll dem Zwinghcrrn nach dem Inhalt

rbars nichts benommen sein. Absch. 1007. an.

e. Gelflngen.

^^3. (1659.) Räch Anhörung der Klagen derer von Gelfingcn wird verordnet, daß das

">ers> ^ Zwischen dein Rietteilberg und Eastell beförderlich gemäß beider Parteieil Anerbieten untermarcht

Absch. 960. b. 14L. (1639.) Die von Gelfingcn beklagen sich über die Veränderung

'"Mlich

Straß

»>ls>

äiix^

a»

«»dl

e im Dorf, in Folge deren das überflüssige Wasser ihnen zu Zeiten die Häuser und Güter

schädigen könnte. — Es wird erkannt, Oberst Fleckenstein soll durch seine Lehcnlcute die Mauer

TMile, welche oberhalb an dieser alten Straße hingelegt worden sind, wieder wegschaffen und dafür

^ ^ättenhag einsetzen oder eine genügende Oeffnung machen, damit das Wasser seinen freien Ablauf

""dere Orte habe. Wolle der Oberst sich dessen beschweren, so soll er seinem Anerbieten geinäß diette . - . - - > - > - '

ih,^ ^wße daneben in solchem Stand erhalten, daß den Dorfgenossen kein Schaden widerfahre, undneii — ——

Rur Brief und Siegel zustelleil, dainit ihnen allfälliger Nachtheil ersetzt werde. Ibül. K.

"°he,

<1. Mellingen.

ich l47. (1645.) Es wird berichtet, daß zwischen beiden Schultheißen zu Mellingen ein Streit

""d daß die Näthe daselbst dem Mahnungsschreiben, das Zürich und Lucern bereits an sie abgeschickt

"°h»l ^ Ghalis, sie sollteil bis auf die nächste Jahrrechnung Alles in Ruhe lasseil und keine Execution vor-

sie. nachgekommeil seien. Es wird nun im Namen der fünf katholischen Orte ein Schreibeil an

^)tet. Absch. 1(161. k. s. Meycnberg.

l4 »a. (1647.) In Betreff des Streites wegen des Panners zu Meyenberg und der deßwegen

Kystx,, erachtet, daß Landammann Zurlauben lind der Landschrcibcr einen Auszug
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aus den Kundschafteil machen sollen; dann wolle man die von Meyenbcrg fragen lassen, ob sie gehont
wollen; wo nicht, so würden die regierenden Orte mit Gewalt sich Gehorsam verschaffen. Absch. 1133.1"
148l>. (1648.) Lucern lenkt die Aufmerksamkeitder katholischen Gesandten auf die Kosten, welche
der „bewußten" Pannerbesetzung zu Mehenberg herrühren, und möchte wissen, wie den guten Leute»'
helfen sei. Man findet für gut, daß beide Parteien auf die nächste Taglcistung der fünf Orte zwei
drei Abgeordnete mit Vollmacht schicken sollen, damit diese Differenz unbeschadet der bereits gcgcl'^
Ortstimmen beendigt werden könne. Inzwischen sollen sie sich friedlich verhalten. Absch. 1142. k.

k. Niel! zLieli).

Art. (149.) 139. (1638.) Die Landleute zu Nicli sLicli), wo die hohen Gerichte und Appellationen

Zürich, die Niedern Gerichte sammt der Mannschaft bis an das Malefiz nach Bremgarlengehören, h" ^
aus gutem katholischein Eifer ohne Wissen derer von Bremgarten ein steinernes Kreuz, aus welche»' ^
Brunnen fließt, und auf welchem das Bremgartncr Wappen ausgehaucn ist, außerhalb ihres Dorffs
der Zürcher Landstraße aufrichten lassen. Zürich verlangt, daß es beseitigt »verde, weil es hier die 1'^
Obrigkeit habe. Die Bremgartncr bitten die Gesandten der katholischen Orte um Nath. Diese
nicht rathsam, dieses Kreuz ohne andere Ursachen wegznthun, nehmen aber die Sache in den Abi '
Absch. 864. t. 1396. (1639.) Die Gemeinde Nieli klagt, daß der Oberst sFleckenstein) wider den
der Briefe in dem Wald ganz schädlich hauen lasse, auch davon Strafen oder Nutzungen beziehe, '1
aber nichts verabfolgen lasse. Der Oberst spricht diesen Wald vermöge seiner Briefe als eigen an, ^ ^
halten, was denen von Nieli zu ihrer Nothdnrft gehöre. — Weil beiderseits der Wald bisher »iclfl ^
geschont »vorden ist, sollen sie laut der Briefe, die jeder Thcil hat, einen gilt beleumdeten Mann als ö
ster ausstellen, der dem Herrn von Heidcgg auch gefällig ist und geloben soll, das Holz besser zu
Absch. 900. k.

A Ouiv (Auw).

Art. 131. (1636.) Abgeordnete der Gemeinde zu Ouw (Auw) begehren den Ball einer
oder die Stiftung einer Pfarrei. Die Gesandten der vier katholischen Orte bewilligen ein Schrr'b^^
den Bischof von Constanz zu Gunsten dieses Begehrens. Die Gesandtschaftvon Lucern nimmt die
in den Abschied. Absch. 797. 1.

k Sarmenstorf.

Art. 132. (1624.) Der Flecken Sarmenstorf wünscht die Theilung eines Weidganges,
fähr 25 Jahre früher eine March zwischen denen von Däuwyl, Lenzbnrg, dem Berncrgebiet und de»
Aemtern ausgemacht hat, doch jedem Theil an seinem Weidgang unschädlich. Da gegen eine solch'' ' ^
lung Einsprache erhoben wird, bitten die von Sarmenstorfdie katholischen Gesandte», ihnen zu
auf ihrem Thcilc einen Graben zwischen beiden Märchen auszuwerfen, damit ihr Gegenpart zu
lichen oder rechtlichen Theilung veranlaßt werde. Es wird ihnen willfahrt, zugleich auch dem
von Lenzburg und denen von Däuwyl davon Kenntniß gegeben. Absch. 314. in. 138. (1647.) -
Nuepp und Vogt Mellinger von Sarmenstorf zeigen an, denen zu Sarmenstorf, die sonst mit de»
Gerichten der Landvogtei zuständig seien, habe man vor zwei Jahren zu Vermeidung von Koste»
ncs Gericht bewilligt. Oberst Zweyer, Herr zu Hilfikon, habe hierauf seine Rechte zu Sarmensto'l
tern lassen, und weil die Güter sehr vermischt seien, sehen sich die Einwohner nun gezwungen, l'0
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en Gericht und Recht zu nehmen. Da sie damit nicht wohl Hausen könnten, so möchte man ihnen ein

laich. ^ hierüber den Bericht des Alt-Landvogts Blumcr und des Landschreibers Zur-
> c», deßgleicheu den Oberst Zweyer an und trägt schließlich dem Landvogt Wcrdmüller und dein Land-

^ ^ auf, sich über die Beschaffenheit der Sache zu erkundigen und den Obrigkeiten Bericht abzustatten,

"ut Man sich alsdann nach Gebühr entschließen könne. Absch. 1133. ff,

i. Wehlen.

Art. 154. (1634.) S. Art. 47 u. 48. 155. (1639.) Es wird berichtet, wie die Gemeindcgcnossen zu

bvn k ^ Landvvgt despectiert haben, indein sie trotz der Abmahnung desselben und des Landschreibers den

^a»d ^ ^^ökeit abgesetzten Weibel Kaspar Michel wieder bestätigt und der Weibel sich unterstanden habe, den
°gt öffentlich „zu dutzen und trutzcn". Nach Anhörung ihrer Verantwortung und des Bekenntnisses des be-

de>n Achlers zieht sie Handhabung des obrigkeitlichen Ansehens in gebührende Strafe und befiehlt

Zu z, ^lmgt, von sich aus einen andern Weibel zu ernennen und inzwischen den von ihnen letztes Jahr

seilst vorgebrachten Brief, betreffend die Weibclwahl, in der Canzlei zu behalten, bis die Obrigkeit

^»selben ihnen wieder vergünstige oder aberkenne. Absch. 960. s.

k. Wohlcnschwyl.

iz<j. (1647.) S. u. Grafschaft Baden Art. 170. IS7. (1648.) S. Art. 36 und Graf¬

el Baden Art. 78.

16. Verschiedenes.

in (l618.) Thoman Nhchi war wegen Schcltworten, welche er gegen Landammann Noll

^'egel ""^'stoßen, mit Geld und Gefangenschaft gestraft worden. Da nun Roll von ihm noch Brief und

^ude>i daß er ihn, Gewalt und Unrecht gcthan habe, wollte Nhchi an die Gesandten der regic-

»iihtl>ie Jahrrcchnung zu Baden dagegen appellieren, die von Brcmgarten aber ließen das

Rhchis Bitten, daß mau ihm das gestatten möchte, verlangen nun die Gesandten von denen zu

lern /!^len Bericht über diese Sache. Absch. 2. i. 159. (1618.) Der Landvvgt in den Freien Aen,-

u?st l», Namen von Peter Moser, Wirth zu Mehcnbcrg, der seine Wirthschaft mit großen Kosten

i>»„ ,^^'aut, um Fenster und Wappen. Absch. 24. o. 169. (1622.) Nhoni (Hicronimus?) Honegger

^'Uest."'^lZen, welcher auf Urfehde ledig gelassen und aus der Eidgenossenschaft verwiesen worden, hat

bei, ubersehen und soll sich noch unruhiger erzeige,,. Es wird deßhalb an die Stadt Baden geschrie-

^ ^ selben wieder gefangen zu nelnncn und auf einen Revers nach Brenigarten zu liefern. Absch.

z» ^ l6I. (1626.) Schwhz berichtet im Namen des Landvogtcs, was sich seit letzter Jahrrechnung
«lH. .^egen des groben, von Andreas Stoll, Niüllcr, in den Freien Acmtcrn verübten Fehlers hcr-

l)at. — Der Landschreiber soll mit Stoll, wie zu Baden einhellig beschlossen worden, proccdicrcn.

üar grob, so wird er sich darnach zu verhalten wissen. Absch. 408. ä. 162. (1627.)

che» ^ Handels des Müllers zu Ermensee wird Hauptmann Jost Birchcr von Lucern sammt den,

<c>che ^ neuen Landvvgt und den, Landschreiber in die Freien Aemter abgeordnet mit den, Befehl, die

Gebühr beizulegen. Absch. 435. v. 16S. (1629.) Nidwaldens Gesandtschaft ninnnt das

^ istc,,^ ^^'llingens un, Fenster und Wappen in seine erneuerte Pfarrkirche nochmals in den Abschied,
' bergessi.,, (M die Gesandten dafür zu instruieren. Absch 508. m. 161. (1630.) Hans Meher
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von Nüti in den Freien Acmtem koinint mit dein Ansuchen um Wappen und Fenster in seil, neuerba»^

Haus ein. Sein Ansuchen wird in den Abschied genommen. Absch. 536. o. (103. Iltlj.) 1K7.

Die Mehrzahl der regierenden Orte schenkt dem alten Vogt Eppisser von Wvhlen wieder Ehr und 21'^

Die Gesandtschaft von Lucern protestiert dagegen und läßt es bei dem ergangenen Urtheil beweis

Absch. 864. g. tktt. (1639.) Wvlfgang Ohen soll die 80 Gld., welche ihm aus ein neues Häusch^

„gesetzt" worden, wieder ablösen. Absch. 900. A. 1KN. (1639.) Alt-Untervogt Jneichen wird mit seinem^
suche um einen halben Viertel Kernen und ein Garn im See gegenüber dem Obersten Fleckenstein als »»

gründet, deßgleichcn eines andern langst ausgemachten Handels wegen abgewiesen und zur Strafe in den

erkannt. Ibici. o. 170. (1640.) Man läßt in den Abschied stellen, der zu Bremgarteu und Hitz^

gefaßten Beschlüsse eingedenk zu sein. Absch. 931. 2. 171. (1645.) Landvogt Peter Blumer bittet

Fenster und Ehrenwappen in sein neuerbautes Haus. Das Ansuchen wird in den Abschied ge>w»ü>^

Absch. 1069. kk. 172. (1615.) Aus den Bericht, daß der Pfarrer zu Vilmergen unchristlichen

mit Ausleihung von Geld und Früchten treibe, wird dem Landvogt von den katholischen Gesandte»

len, denselben davon abzumahnen und ihm zu bedeuten, daß man, wenn er davon nicht ablasse, ih»

seiner geistlichen Obrigkeit verzeigen und, wenn das nicht helfe, ihn strafen werde. Ibiä. iii. 173. ^
Aus das Schreiben, welches von Bremgarten wegen Statthalter Füchslin daselbst eingelangt ist, wird

den katholischen Gesandten geantwortet, wenn nach der Andentung von Schultheiß und Rath das ^
nicht vollkommen vollführt wäre, „solle Füchslin dahin gemahnt werden". Sollte er dann ferner '

beschweren haben, so soll ihm die Appellation nach Baden gestattet sein und er inzwischen bei seiner

stelle verbleiben. Absch. 1142. 1.
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l. Allgemeine Verwaltnngssachen.

(^29.) Auf die Anzeige von Schwhz, daß von den Connnissarien in den vier und den drei

Gz ^^)en Vogteien allerlei Jnsolenticn verübt werden, wird für gut erachtet, den Landvögten daselbst

ei»j^ zu schreiben, daß sie denselben Einhalt thun sollen. Absch. 48!). k. 2. (1630.) Es werden

eunetbirgischen Vogteien eingerissene, den hohen Obrigkeiten ganz nachthciligc Mißbräuchc bc-

daß nämlich die Landschaften Bote und Verbote, die Maße und Gewichte betreffend, an-

^gte» ^egcn Einsetzung der Pröpste und Chorherren zu Lauis zuwider dein Herkommen den Land-

Eintrag geschehe, daß sie sich sogar erlauben, diejenigen, welche die Gesundheitsordnung

ö" verweisen. Weil dergleichen Verfügungen zu treffen allein der hohen Obrigkeit, nicht den

svG Zusteht, wird die Sache in den Abschied genommen. Jedes Ort soll sein Gutachten darüber be-

^sch »üttheilen, welches verordnen wird, daß nach der Ansicht der Mehrzahl verfahren werde.

tG.j ' (1631.) Es wird obiger Abschied verlesen. Weil aber kein übereinstimmender Be-

^"'"'ueii ist und man nicht bestimmt weiß, wie die Sache sich eigentlich verhalte, wird den Land-

FreG^^^'ben, sie möchten sich über die Sache genau erkundigen, und ob die Untcrthanen auf etwelche

^eschxz^ ihre Handlungsweise sich berufen können; sie haben Zürich davon Mittheilung zu machen,

^ "brigen Orten davon Kenntnis) geben wird, damit man einen Beschluß fassen könne. Absch. 561. d.
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a. Landvögte.

Art. (1628.) Da dem antretenden Landvogt von Lauis, Melchior Wirtz von Uitterwalden

der Landsgemeinde auferlegt worden ist, den gemeinen Landlcuten bis in die 1706 Kronen zu geben, ^

findet man für nothwendig, den Herren und Obern zu hinterbringen, das? dergleichen unlöblichc Auslas

abgeschafft werden möchten. Absch. 467. 6. 3. (1629.) In Folge der Auflage von 1769

welche dem dermaligen Laudvvgt zu Lauis, Melchior Wirtz, dcu gemeinen Landleuteu zu geben bei ^

Wahl auferlegt worden war, wird instructionsgemüß erkannt, daß künftig kein Landvogt, der mit fol^

Auflagen belastet worden ist, eingesetzt werden dürfe, sondern daß ein solcher stracks heimgewiescn wcr

solle. Dieser Beschluß ist in das Satzungsbuch einzutragen und zu mehrerer Bekräftigung an die

kciteu zu bringen. Absch. 595.- u. sS. auch deutsche gem. Vogteien überh. Art. 14.) K. (1639.)

bisher vorgekommen ist, daß, wenn Einem oder dem Andern von mehrern Gesandten etwas verwilligt

den ist, der Landvogt diese Verwilligung dem Betreffenden in aller Gesandten Namen, worunter auch

jenigen, welche nicht beigestimmt haben, ausgestellt worden ist, so stellt Zürich den Antrag, es sollten ki»N

dergleichen Verwilligungen nur unter dein Namen derjenigen Gesandten ausgestellt werden, welche

gestimmt haben. Absch. 993. <t. Kl>. (1649.) Obiger Antrag wird von der Mehrzahl der Gesandtes
nehmigt. Der Gesandte Lucerns gibt seine Genehmigung unter Vorbehalt der Ratification seiner

und Obern. Absch. 939. e. 7. (1648.) Es wird entgegen der Verordnung von 1589 unter Natificaüs^

Vorbehalt festgesetzt, daß künftig ein Landvogt von den Unterchanen keinen Abschied annehmen dürfe,

dern einen solchen von den Gesandten zu empfangen habe, welche von Obrigkeitswegen seine Verwa ^
zu bcurtheilen haben, damit die Landvögte nicht in eine gewisse Abhängigkeit von den Unterthanen ko»>

Absch. 1149. 5.

b. Jahrrechmmg. ^

Art. L. (1628.) Es wird nochmals instructionsgemäß festgesetzt, daß künstig kein regierender,^

an- noch abtretender Landvogt oder einer von den Amtleuten zu ciuem Gesandte» dürfe erwählt we ^

Da aber Bern wegen der bei ihm eingerissenen „pestilenzischen Erbsucht" den Landvogt im Maintha^

Gesandten verordnet hat, so will man demselben in Berücksichtigung dieser Umstände den Sitz 6^^.

Wie mau sich aber künftig in solchen Contagionsfälleu verhalten soll, wird den Herren und Obern ^

bracht. Absch. 467. u. 5». (1629.) Der Anzug, daß die Gesandten von den Ländern, von ^tnd^

Amt Zug auf die Jahrrechnuug zu kleine Taggelder erhalten (für den Tag 1 Krone) wird in den -l'

genommen. Ibiä. o. 11). (1629.) Zugs Gesandter findet, daß die Gesandten auf den ^' ^

nungen von Lauis und Luggarus zu gering von ihren Herren und Obern für ihre Mühe und fl"

was sie zu Hause versäumen, entschädigt werden. Der Gesandte begehrt, daß dieß anch in seinen - ^

gesetzt werde, da es voriges Jahr nicht geschehen sei. Absch. 595. o. II. (1638.) Da es gesch'^' ^

während der Jahrrechnung Gesandte in eigenen Geschäften nach Mailand reisen und unterdessen^ ^

sandten zu Lauis lind Luggarus uuthätig auf die Rückkunft derselben warten müssen, so wird die

gemacht, daß, ehe ein Gesandter irgendwohin abreisen dürfe, die Jahrrechmmg zu Ende gcsnh^ ^,i

müsse. Absch. 863. o. 12. (1649.) S. u. Landvogtei Lauis Art. 72. 13. (1642.) Obschvn 1586 Z»

beschlossen worden ist, daß die Gesandten zu Lauis der in den Orteil oder auf Tagleistungen Z" ^ ^
ergangenen Erkänntnissen sich nicht anzunehmen brauchen oder sie aufheben dürfen, und umgekehrt auch "

Gesandteil auf Tagsatzungen der auf den Jahrrechnungcn zu Lauis und Luggarus ergangenen Erkan"
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^genommen wenn neue Nechtsame vorgebracht werden, so wird doch dieser Verordnung zuwider
handelt. Damit dieselbe wieder in Kraft trete, wird die Sache in den Abschied gesetzt. Absch. 980. d.

' (1642.) Da durch die Zögerung derjenigen, welche vor den Gesandten etwas zu thun haben, Zeit
^ orcn geht und Kosten verursacht werden und die Meisten ihre Beschwerdenerst dann vorbringen, wenn
^^^"dten auf dem Punkte sind, abzureisen, so wird beschlossen, einen Ruf ergehen zu lassen des Jn-
Aut/ ^ der etwas vor den Gesandten zu thun hat, künftig innerhalb der zwei Tage, nachdem der
k>a ergangen ist, sich bei dem Gesandten von Zürich zu melden habe, der dann den Tag zur Be-

w'g sein^ Sache ansetzen wird. Wer sich zu dieser Zeit nicht meldet, dem soll seine Sache im Recht

achtet^" Absch. 981. n. IS. (1643.) Es wird von den katholischen Gesandten für nöthig er-
iüteu Gebrauch wieder zu beobachten, daß die katholischen Gesandten in Anwesenheitder unka-

^ scheu keine Sache verhandeln, welche die Religion oder die Geistlichkeit betreffen, sondern dieselbe ohne
Au Zuthun austragen. Absch. 1003. d. 1K. (1645.) Weil die Herren und Obern mit den vier

3 «eu große Kosten und wenig Nutzen haben, wird der Antrag gestellt, diese sollten die Kosten der
^ tragen, da die jährlichen Gesandtschaftenzu ihrem Besten in das Land kommen. Der Antrag

in den Abschied genommen. Absch. 1066. k. 17. (1646.) Dein Abschied von Basel wird auf Be-
Gesandten der 1642 verabschiedete und 1643 bestätigte Artikel 7 beigefügt: „Die Gesandten

aßen ^ ^^echnungen ennet Gebirgs sollen keine Erkanntnisse, so von unfern Herren und Obern hie
w Orten oder ihren Gesandten auf den Tagsatzungen ergangen, nicht annehmen noch aufheben, glei-

Geb' ^ Herren Gesandten auf Tagsatzungen dießseits des Gebirgs, was von den Gesandten ennet
zu 5 ^kannt wird, nicht annehmen; es sei denn Sach, daß einer neue Rechtsame habe, soll hie ußen
trxff erkennt werden. Datum Baden 2. Dccember 1586". Absch. 1095. x. 1». (1646.) In Be-
^thaltz ^'"achten Vorschlags, die Unterthanen sollten die Kosten tragen, welche während des Auf-
llH ^ Gesandten in ihrem Lande auflaufen, läßt es die Mehrzahl der Gesandten bei der bisherigen

'3 bewenden. Basels und Schaffhausens Gesandte referieren. Idiä. i.

o. Rechnungssachen.
Art

' (1618.) Nachdem seiner Zeit in den Vogteien „harwährt Gebirgs" die Vcrtheilung der
salle,, Strafen dahin abgeändert worden war, daß der Kammer ein, dem Landvogt zwei Drittel zu-
sich. . ' wofür dieser aber die im Malefiz auslaufenden Kosten zu tragen habe, so wird nun, da es
die ^ ^^ Landvögtc aus Scheu vor den Kosten die Uebelthäter nicht mit Ernst verfolgen,
^)ält > ^"3 wieder eingeführt, nach welcher der Landvogt ein, die Kammer zwei Drittel der Bußen

^ Verpflichtung der Uebsernahinc jener Kosten. Absch. 21. x. 211. (1620.) 1. Es soll nicht
svich^ werden, daß der Gesandte Zürichs bei der Jahrrechuung das Geld allein einnehme und abtheile,
ZvKez ^ ^ immer noch zwei von den Gesandten und den Landschrciber zuziehen. 2. Da wegen des
^t>e Mißbrauch eingerissen ist, soll jedes Ort Befehl geben, daß es damit wie früher gehalten

"ünüich die Zoller 1000 Ducatonen in Specie erlegen, oder daß der Zoll anders verliehen werde.

^ auf d ^ dahin war es gebräuchlich,daß die Gesandten von Zürich und Lucern
^ Jahrrcchnungenan Zöllen, Landsteuern, Sitz- und Audienzgeldern Eingenommene vertheiltcn.

^ ander ^"trag, daß diese Function der Reihe nach bei allen Gesandten umgehen solle, weil ein Ort
n in der Regierung gleichstehe. Die Gesandten von Zürich und Lucern protestieren dagegen. Der

216
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Antrag wird in den Abschied genommen. Absch. 785. a. 22. (16.87.) Hinsichtlich der Einnahmen >»^
der Vertheilung der Zölle, Landsteuern,Audienz- und Sitzgelder durch die Gesandten von Zürich und L»^'
läßt es die Mehrzahl der Gesandten beim alten Brauch bewenden. Da die Gesandten von Glarus, B»»'
Freiburg und Svlothurn keine Instruction dafür haben, nimmt man es in den Abschied. Absch-

2. Freiheiten der llnterthanen.

Art. 2«!. (1636.) Es ist berichtet worden, das; etliche ennetbcrgische Unterthanen die erlangte
heit in Beziehung auf den Auf- und Abruf der Münze», die Bestrafung der Blutschande, der heimlich^
Kläger u. s. w. mißbrauchen. — Es wird dieß a<1 rsleroinlnm genommen, damit die Obrigkeitendie
gebühr beseitigen können. Die ennetbirgischen Gesandten sollen sich über das Eine und Andere informier
und, was sie erfahren, in den; Abschiede heimbringen. Absch. 788. >1. 2 t. (1637.) Glarus rügt de
Uebelstand,das; die Unterthanen von Ort zu Ort laufen und sich Privilegien durch Ortsstimmcn g^ ^
lassen. Unter Ratisicationsvorbehalt wird erkannt, das; die Unterthanen, wenn sie künftig ein Anlief
haben, sich an den Landvogt zu wenden haben, welcher es an die Gesandten gelangen lasse» wird. ^
haben es dann in den Abschied zu nehmen und die Obrigkeiten ihre Gesandten »ach Baden darüber Z»
struicren. Dawiderhandelnde sollen um 260 Kronen gebüßt werden. Absch. 822. 6.

it. Justizsache,».

Art. 25. (1625.) Da gegen die 1594 aufgestellte Ordnung, nach welcher die Unterthanen, ^
sie Rcchtshändcl halber in die Orte reiten, alle zwölf Orte besuchen sollen, sich der Mißbrauch eingesw^
hat, das; dieselben, wenn sie sieben Stimmen haben, die andern fünf Orte nicht mehr besuchen,
unter Ratisicationsvorbehalt festgesetzt, das; die Parteien alle zwölf Stände zn besuchen haben, widrige»!
die Stimmen ungültig sind. Absch. 363. 1. 2<». (1626.) Es wird das 1590 zu Baden erlassene
neuerdings bestätigt, nach welchem Lauts und Mcndris betreffende Händel nicht nach Luggarus und s» ^
die Luggarus und Mainthal betreffen, nicht nach Lauis gezogen werden sollen. Absch. 390. o. 27-
Den Gesandten fällt es ans, das; in diesen Landen die Blutschänder häufiger mit Geld als am
straft werden, das; auch die verschiedenen Verwandtschaftsgrade nach einer Satzung vom 26. Juli
anders statuiert werden, als es in der Eidgenossenschaft Gebrauch ist. Jene Satzung wird daher »» ^
Abschied genommen, damit die Obrigkeiten künftig die Gesandten darüber instruieren können. Absch-

28. (1631.) In Beziehung auf die festzusetzende,;Verwandtschaftsgrade beschließt die Mehrheit, ^
künftig Vater und Mutter für den Stamm und nicht für einen Grad gezählt werden sollen. Die Gcs»" ^
von Bern und Schaffhausen »vollen es bei der den 26. Juli 1609 zu Lauis gemachten Ordnung vcrb
lassen und nehmen die Sache in den Abschied. Absch. 559. o. 2it. (1631.) t. Damit man
Confiscationen und Bußen halber um civilische, criminalische und malefizische Sachen sich zu verhalten ^
so verabschiedetman auf Ratification der Obrigkeiten hin, daß in Zukunft, sobald die Gesandten
Land kommen und der ordentlicheRuf zu Lauis ergangen ist, welcher sich auch ans die andern drei Z
ortischcn Vogteien erstrecken soll, der Landvögte Gewalt dergestalt still gestellt sein soll, das; die ^6"
alsdann allein alle vorfallenden bußwürdigen Sachen und Confiscationen zu verhandeln Gewalt )
Was in dieser Zeit fallen wird, soll in drei gleiche Theile gethcilt werden und der erste den ObricG'
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andere den Gesandten, der dritte aber dein Landvogt, in dessen Verwaltung der Fall sich begeben hat,

Wren, M dein Zusähe, daß von dem obrigkeitlichen und der Gesandten Drittheil fiir die Kosten nichts

Lyogen werdeil solle, sondern daß der Landvogt selbige aus seinem Thcil allein zu bestreite» habe. Zürich,

^», Basel, Svlothurn und Schaffhauseil, welche ihre Gesandten kostenfrei halten, behalteil sich vor, denselben

solche» Bußen oder Cvnsiscationen zu geben, was ihnen belieben wird; sonst läßt man es bei den

Sahungen und Ordnungen gänzlich verbleiben. 2. Es wird sodann verordnet, daß die ennctbirgischen

sandte,, nicht Gewalt haben sollen, die Zölle vor Ablauf der hiezu bestimmten sechs Jahre zu verleihen.

^ ^ gleichwohl geschieht, soll es keine Kraft haben, sondern ungültig sein. Absch. 561. <z. (1632.)
Anwälte der vier Vogteien bitten nm Modification und Milderung der die Blutschande betreffenden

^ 'ülng, welche 1631 gemacht worden sei. Nach derselben sollten alle, welche mit Verwandten bis in den

^ ei, Grad sich fleischlich vergangeil haben, am Lebeil gestraft werden. In dieser Ordnung werden Vater
. Butter nicht für den ersten Grad, sondern für den Stamm gerechnet, während in der Ordnung von

^ diese als erster Grad gelten. Daher werde der vierte Grad nach der Ordnung von 1609 zum dritten

^ Ordnung voil 1631. Ucberdieß sei auch keine Abstufung der Strafe für fleischliche Vcrgehungcn

'icheii Blutsverwandten, Verschwägerten, „Gcvätterteu". Das Ansuchen wird in den Abschied genommen.

595. il. 3l. (1633.) Da 1631 die Gesandten erkannt hatten, daß fleischliche Vergehen in.dem
' Geschwisterkinder folgenden Grad, als den dritten all jus cmnoiUouin ebenso, wie die mit den Ge-

^ßcrlindern begangenen Vergehen, d. h. mit dem Tode solleil bestraft werden, während sie nach alten

^ Niigen mit 20 Kronen hätten können gebüßt werden, so erkennen die Gesandten in Folge der 1632
^ Anwälten der vier ennetbirgischenVogteien eingegebenenSupplication,daß diejenigen, welche sich

l>rit im zweiten oder einem nähern Grad fleischlich vergehen am Leben, die sich mit einem im

.. ^ 6lrad vergehen auf andere Weise bestraft werden sollen. Der Gesandte von Basel, ohne Instruction,

^bsch. 633. o. 32. (1634.) Was wegen der euuetbirgischeil Libcratioucu der Banditen und

^Billigungen, verbotene Waffen zu tragen, welche den Statuten und gemachten Ordnungen zuwider

^ i>c>i ennetbirgischen Gesandten ohne Specialbefehl, viclmal auch von den Landvögtcu gegen einiges

^ gegeben und erlaubt werden, verhandelt worden ist, wird jeder Gesandte zu berichten wissen. Damit

' Statuten gemäß gelebt lind dergleichen hochschädliche Liccnzen und Bewilligungen nicht mehr gestattet
^i>c»

"i-ht
»»d ^ ^ Sache in den Abschied stellen. Absch. 694. o. 33. (1635.) Die alten Ordnungen

"i>rigkeitlichcn Satzungen wegen der Liberationcn und der Bewilligung der verbotenen Wehren werden

^ur voil den Landvögten, sondern auch zu Zeiten von den Gesandten selbst, welche in selbige Lande

^ ^ich werden, wenig gehaudhabt, woraus dann bisweilen großes Unheil entsteht. Es wird deßhalb ver-

^>edet, daß man gänzlich bei den alten Satzungeil und Verordnungen bleiben solle. Jedes regierende

HG-
. ^il stineil Gesandten dieß ii, die Instruction stellen lassen und zugleich befehlen, den der Banditen

^ wit dem Halls Mailand aufgerichteten Tractat zu erneuern ss. Polizeiliches Art. 52.) und zu vcr-
daß das Eine und Andere fleißig beobachtet werde. Absch. 745. k. 3't. (1639.) Da die Un-

glauben, daß, wenn Einer von ihnen außerhalb der Jurisdiction der regierenden Orte an einer

^^chcn Person einen Todtschlag begehe, nicht vom Landvogt gestraft werden solle, diese Ansicht aber

Atse ^ ^sandten nicht getheilt wird, so wird für nothwcudig erachtet, daß die Obrigkeiten darüber klare

l^^ümgen geben. Absch. 902. o. 33. (1640.) Es wird für nöthig erachtet, den Landschrcibern in
ü»d Luggarus zu schreiben, daß sie künstig darauf achten möchten, welche Gesandten den Statuten
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zuwider Banditen liberieren, Salva Conducta geben und ähnliche den Obrigkeiten vorbehaltene Dinge be-
willigen, indem solches ohne obrigkeitlichen Specialbefehl den Gesandten nicht zustehe und weder Gescheht
noch Künftiges für gültig anzusehensei. Absch. 922. k. 30. (1640.) Da die ennetbirgischen Untertham"
glauben, daß, wenn Einer außerhalb des Bezirks und der Jurisdiction der regierendenOrte einen Todtsch^
an einer ausländischen Person begehe, ein solcher Todtschläger von den Landvögten nicht sollte beurlh^
und gestraft werden, so trägt Lucern darauf an, man möchte auf künftiger Jahrrechnung zu Baden dich"
Fall in Berathung ziehen, damit die Amtleute sich künftig zu verhalten wissen. Die Gesandten der üblich"
Orte nehmen diesen Antrag in den Abschied. Absch. 928. o. 37» (1645.) Bisher sind die Fälle,
man auf vorhergehende Worte oder in einem Zanke aufeinander schießt, aber nicht trifft, nur für criiwM
gehalten worden; ob sie künftig criminell oder malefizisch bestraft werden sollen, wird den Herren und Ob^"
anheimgestellt. Absch. 1066. 6. 38. (1645.) Da Gemeinden und Parricularen ihre Anwälte in ^
Orte schicken um Freiheiten, Liberationen u. s. w. zu erhalten lind, wenn sie die Mehrzahl der Stiw>m"
erlangt haben, die andern Orte nicht mehr besuchen und abschlägigeAntworten Hinterhalten, so wird
ordnet, daß die Sachen, für welche Ortsstimmen ausgewirkt werden sollen, vorher vor die Gesandten ^
bracht und in den Abschied genommen werden, daß diejenigen, welche in die Orte gehen wollen, alle L
besuchen und ihre Gegenpartei davon in Kenntniß setzen und bei den Orten alle Antworte«?, die sie bM
erhalten haben, vorzulegen schuldig seien. Tritt der Fall ein, daß die Ankunft der Gesandten nicht abg^
wartet werden kann, so ist der Necurs an die Obrigkeiten sofort zuzulassen. Itzick. i. 30. (1645.)

Folge der Hinweggebung der Stimmen an die ennetbirgischenUnterthanen entsteht ziemlich große lliM ^
nung. Es wird deßhalb in den Abschied genommen, ob nicht künftiges Jahr die Gesandten aller Orte >
Befehl versehen werden sollten, daß man, zuinal wenn es Regalia betrifft, die Stimmen nicht beson^ "
sondern auf den Tagsatzungen insgesammt geben und sich hiefür verpflichten solle. Wenn dann ein il»^
than von Ort zu Ort etwas „ausbringen" will, hätte er bei dem ersten anzufangen und der Ordnung
alle zu begrüßen. Absch. 1069. i. 70. (1646.) Wenn die ennetbirgischen Unterthanen Angclegenh'^
betreffend Regalien, Befreiungen oder Ordnungen, haben, sollen selbige zu Baden angebracht, in den '
schied genommen und auf nächster Tagsatzung darauf geantwortet, aber nicht mehr besondere Stimmen i
dergleichenSachen ertheilt werden. Wenn einer wegen Streitigkeit oder Rechtsübung vor die Orte bcg<9 '
soll er die Gegenpartei auch citieren, widrigenfalls er nicht angehört werden soll, auch nicht blos
sondern alle Orte begrüßen. Es soll alsdann bei der Erkanntniß der Mehrzahl der Orte verbleiben.
dieser Verfügung zuwider ist, soll kraftlos und ungültig sein. Die Landvögte und Amtleute sollen

Todtschläger mehr nachsehen, sondern geinäß Statuten und Ordnungen und trotz allen Prätexte» ^
Exemtionen auf jeden, der einen Andern tödtet, zu tödten versucht oder befiehlt, greifen und mit ihm " ^
dem Recht procedieren. — Diese Erklärungen werden den Landvögten überschickt mit dem Befehl, ^
publicieren und zur Nachricht für künftige Landvögte und Amtleute in den Vogteiarchivcn zu verwa'

Absch. 1098. o. 41. (1646.) Da die Unterthanen oft, wenn sie Ortsstimmen ausbringen wollen, ^ ^
sie von der Mehrzahl derselben sie erlangt haben, die übrigen Orte nicht mehr besuchen, oder die si^
ungünstigen Stimmen nicht vorweisen, so wird erkannt, daß alle diejenigen, welche wegen Rcchtshä" ^
die Orte kommen vermöge der alten Decrcte alle Orte besuchen und der Gegenpartei Kenntniß davon g
und die früher erhaltenen Ortsstiminen vorweisen sollen. Dieß soll durch offenen Ruf publiciert w ^
Die Gesandten von Zürich, Lucern und Uri nehmen es in den Abschied. Absch. 1095. k. 72. (
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^ Schreiben des Gubcrnatvrs von Mailand an den Grafen Franz Casati ersehen die Gesandten
ick ^ katholischen Orte, was derselbe zu Gunsten des Johann Maria Austello, der aus den ennetbirgi-
solt" bandisirt worden ist, begehrt. — Die auf die ennetbirgische Jahrrechnung reisenden Gesandten
1124 ^ '"formieren, ob der Fall „Amtiabilis" sei und dem Gubernator willfahrt werden könne. Absch.
di?b ' ^ (1647.) Wenn die Parteien in einem Strcithandel sich gütlich vergleichen können, so mag
soll ^ Orte geschehen, wo es will. Wenn die Sache aber rechtlich ausgetragen werden muß, so

en Parteien gemäß dem letztjährigen Abschiede ss. Art. 41.) alle Orte begrüßen. Es soll auch in den
ei, keine Partei ohne die Anwesenheitder Gegenpartei angehört werden, sie brächte denn von dem Land-

>vo k ^ lZeugniß, daß derselben ein Monat vorher, wie recht und erforderlich ist, ihr Entschluß verkündet
künst'^ ^ Absch- 1133. i. 44. (1648.) Es soll vor die Herren und Obern gebracht werden, daß

^ ^ ^bhne der Amtleute, deren Väter den Urtheilen beiwohnen, nicht Fürsprecher sein dürfen, oder
^ ^ Väter in allen Sachen, in welchen ihre Söhne Fürsprecher sind, abzutreten haben. Absch. 1149. a.
i^', ^648.) Mm, ist zwar nicht der Meinung, den freien Willen zur Schließung einer Ehe zu be-
>hre,ldürfen diejenigen Weibspersonen, welche sich auswärts mit Fremden verheirathen, von
^ Aeltern durch Testament nicht mehr als die Legitima bekommen, und wenn auf heimlichem

Betrug wider diese Ordnuilg Legate gemacht werden sollten, so sind dieselben zu Hauden
" Agkeitlichen Kammer zu confiscieren. Ibiä. Ii.

4. Polizeiliches.

(Insbesondere Vertrag mit Mailand wegen der Banditen^

von (1618.) Es wird von den Gesandten von Uri, Schwhz und Uuterwalden zu Verhütung
^be»/ ^athsam erfunden, in den cnnetbirgischen Vogteien die Schncllwagen zu verbieten und auf erster

Tagsatzung dafür einen Antrag zu stellen. Absch. 32. k. 47. (1624.) Diejenigen aus
^dez ' welche jenseits des Gebirgs Handel treiben, beklagen sich über Gewichte und Schnellwagen,
die N " ^ deßwegen seinen Gesandten nach Baden Befehl geben. Absch. 320. e. 4». (1624.) Da
^!u»dea inailändischen Gebiet aus in die eidgenössische Jurisdiction herüberstreifen, so wird gut

w r' spanischen Ambassador eine Uebereinkunft zu treffen, daß man gegenseitig dieselben sechs
^alienische Meilen auf dem andern Gebiete verfolgen dürfe. Absch. 323. d. 4tt. (1624.) Man

^a>l . die von den Orten gegebene Erlaubniß, verbotene Waffen zu tragen, aufzuheben.
die Sache in den Abschied. Absch. 323. <1. 3 <l. (1633.) Da der Cardinal Jnfante ein

ganzen inailändischen Stato gegen die Banditen hat ergeheil lassen, so wird den
^ den ennetbirgischenVogteien nachdrücklich befohlen, solchen keinen Unterschleif oder Kalvus

z» ^ geben. Absch. 648. k. 3l. (1635.) Da nach Ablauf der mit dem frühem Gubernator

'^die^' d'Arragon in Betreff der Verfolgung der Banditen geschlossenen Capitula-
"c>tvr ^ Banditen sich wieder an den Grenzeil herumtreiben,hat Cardinal Albernozzi, dermaligcr Guber-

den Landvogt zu Lauis den Wunsch nach Erneuerung dieser Capitulation ausgesprochen,
befürwortet dieselbe bei den Orten und verlangt Vollmacht, letztere unter Ratifications-

Gubernator zu erneuern. Absch. 726. ck. 32. (1635.) Dem Ausschusse, welcher nach
abgeordnet worden soll, um den neu angekommenenErzbischos zu begrüßen, wird von den sieben



1728 Vier ennetbirg. Vogteien.

katholischen Orten aufgetragen, dafür sich zu bemühen, daß das alte Einverständniß zwischen dem

Mailand und den zwölf regierenden Orten in Betreff der Verfolgung der Banditen erneuert werde.

derselbe in den alten Conventionen nichts finde, das den Orten präjudicierlich sein könnte, so soll cr

Vorbehalt der Ratification den Vertrag erneuern. Absch. 741. Ii.

Die im Namen Philipps IV. von Spanien zu Mailand den 25. Juli 1635 von den Gesandten auf ^

Jahrrechnung zu Lauis geschlossene Capitulation über die Verfolgung der Banditen enthalt folgende '

stimmungen:

„Zum Ersten sollen die Banditen von beiderseits Stände», welche um begangne voliota oaxit»

verwiesen sind, in keiner ihrer Stadt, Flecken, Ort und selbiger Vorritoriis einiger Gestalt wohnen noch

haben mögen, und so sie darinnen erfunden würden, sollen sie im Feld und in den offenen Orten im?"^

mögen umgebracht werden, ja nicht allein die Banditen, sondern auch ihre Mitgescllen, welche sich wisfi"

Weise denjenigen widersetzen würden, so die gemeldten Banditen sahen und umbringen wollten, und dcrst» ^
so selbe umbringen wird neben dem, daß er wird unstrafbar sein, soll die Belohnungen, welche dann

durch die wider diese Banditen ausgegangenen Rufe sich befinden werden, gewinnen mögen, und so sie i" f' .

Statt oder Schloß und umgemauerten Ort sich befinden würden, sollen sie vom Amtmann oder Low ^

selbiger Stadt und Schloß oder beschloßnen Orts gefangen genommen und reoixroos den Ninistn»

bigen vomiini, woher sie gebürtig und verrufen sind, wann sie auf Präsentierung der wider sie ausgcf»

Capital-Urtheil gehen werden, sie zu empsahen, consigniert und gclieferet werden, und wann im ^
sahen die gedachten Banditen eine solche Defension thun würden, daß wegen derselbigen die Captura

möchte den Effect gewinnen, soll in solchem Fall erlaubt sein, sie umzubringen, und ein jeder so den

Banditen Herberg, Hilf oder einigen Favor geben wird, soll in die Strafen, so den Unterhaltern, W"

und Banditenbeschützeren ausgesetzt ist, fallen. ..

Gleicher Gestalt soll ein jeder Uebelthäter, wann cr schon nicht verrufen, aber einer solchen

lung imputiert ist, am Leben gestraft werden; so derselbe auf wohlermelter Herren Eidgenossen oder l

gegen auf den Mailändischcn Boden kommen würde, soll er gefangen genommen, in die Gefangenfcha^
legt und demjenigen Amtmann aus diesen beiden Ständen, so den abforderen nnd begehren wird, coiW'

werden, auf welches Gebiet cr die Mißhandlung wird begangen haben, jedoch soll man desjenigen I'"

tation vorweisen, damit cr von seiner Obrigkeit abgestraft werde. Erklären hiemit, wann der

Uebelthäter an dem Ort, wo cr gefangen wird, gestraft oder imputiert wurde, um größere« oder gle> ^

Fehler, um welchen er am Leben gestraft werden sollte, mag er von dem Richter, auf dessen vnminio ^

fangen wird, gestraft werden, und im Fall er nicht abgestraft würde, soll er dem Richter des andern ^ ^

des und Gebiets, allwo er die Mißhandlung begangen und obgchörtcr Maßen abgeforderct wird,

werden, damit ermelter Uebelthäter um seine Mißhandlung allenklichen abgestraft werde; hiezwisclst" ^ ^

wir vorgemelten Commune», Banditen und Ucbelthätern für fünfzehn Tag lang Termin, daß sie

Auskündung dieses Rufes ab beiderseits Ständen Landen absentieren söllent, aber nach Vcrfließung

Ziels sollen sie verhörter Maßen mögen gefangen genommen werden und imxuno verletzt werde»,

wer sie aufhalten und favorieren wird, soll wie oben lautet gleichfalls unnachläßlich abgestraft

Zum Andern. Im Fall es sich begeben thäte, daß ein oder mehr Banditen sich auf vorgenu'l»" ^

und Gebieten befinden würden, darab derselbe oder dieselben verrufen werden, und daß die

einige Eommuuita oder Particular Personen ihnen nachjagen würden, sie zu sahen oder uMZU
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sich" ^ befugt sein, vorgenanntem Bandit oder Banditen bis in sechs Meilen weit auf des Andern
zu folgen ohne Einfallunq einiger Strafe, und daß sie daran nicht verhinderet werden sollen, sondern

Und" ^ ^ Personen desselben Gebietes, auf welches sie bis in die obgemelten sechs Meilen getreten, Hilf
Favor begehren würden, sollen selbige schuldig sein, wenn sie würden ersucht werden, solche zu geben,

x ^rigkeit Ungnade und anderen Strafen nach hochermelter Obrigkeit freiem Willen, jedoch mit der
h . wenn der Bandit sich etwa in einen Flecken oder Ort saldieren würde, daß diejenigen, so jene
verüb werden, nicht sollen mit gewehrter Hand in selbigen Flecken gehen, noch darinnen einige Violcnz
^^ '"ögen, sondern in solchem Fall sollen sie zum Podesta, Nichter oder Cvnsul des Fleckens recorrieren,
teile,^ ^tn soll, den Bandit aufzufahcn uird wohl verlvahrt zu halten, bis daß er seine Obrig-

Mrrd gewarnt rmd den Befehl von ihnen empfangen haben, was er thuu solle.
Dritten, daß die gemeltcn Parteien einigem Banditen dieser beiden Stände keineswegs s-Uvo

Sicherheit geben mögen und männiglich verboten sein solle, mit gedachten Banditen zu
' uoch Nomorialj oder SuxxUoationos für sie einzulegen, noch anderer Gestalt für sie zu bitten, daß

in einem Ort dieser beiden Stände wohnen dürften.
^ m Vierten, daß man den Diebstählen auf des Ein und Anderen Gebiet bis in die sechs Meilen
h^^ izehen möge, und so es sich begeben thüte, daß der Dieb. Mörder oder Todtschläger, welcher auf der
^ " Eidgenossen vominic» einigen Diebstahl beginge, so ihren Unterthanen zugehörte, und mit solchem

^^^"llthuin Nlailand kommen wurde, soll man solche Mörder oder Diebe sahen und die gestohlenen
ihrx > restituieren ohne einigen Kosten derjenigen Personen, deren solche Sachen sind, oder sie seien
»der "der ihnen anbefohlen, jedoch soll es erstlich erscheinen oder durch Kundschaften oder Instrumente

rechtmäßige Erweisungennach dem Brauch und Gewohnheit desselben Ortes bei den ordent-

^lvei'u^^ ^ ^ wohnen, daß es ihre eigenen oder ihnen anbefohlene Sachen seien, und daß solchen
Rauben geben werden solle, und daß hingegen von den gemelten Herren Eidgenossen ein

den mailändischenUnterthanen zu gut gethan werde.
l>üj Fünften, daß dieser Uebelthäter Waaren und Sachen, welche auf des Einen oder Anderen Ge-

" Ungerichtet werden, wie am Ende des ersten Articuls Nieldung geschieht, es seien Sachen mo-
che» sxj ^ immodiUa und sich bei ihnen crfundcnt, so fern daß es nicht gestohlene oder anbefohlene Sa-

^ vorgehenden Articul begriffen, sondern ihre eigenen Waaren seien, daß solche Sachen
Obrigkeit zugehören sollen, von welcher der Uebelthäter wird hingerichtet oder condemniert werden,

Waaren sollen sie nach ihrem Belieben disponieren mögen mit dein Geding, daß die wahrhaften
^ .^n Ansprecher um ihre gebührende Ansprache aus der HingerichtetenGüter bezahlt werden

bos Uebelthäters oder Hingerichteteil Gilter, so sich außerhalb der Jurisdiction und Supcriorität,

^ ü»d condeinniert worden, befinden würden, sollen selbige der Obrigkeit, in welcher sie gelegen,
^ ü>,d ; jedoch mit dieser Erläuterung, daß der Creditoren Nechtsame,welche sie auf den liegcn-

^ Ehrende,, Gütern haben werden, ihnen vorbehalten sein sollen.
" sechsten, daß an beiderseits Ständen Gränzen bei sechs Meilen weit keine Uebelthäternoch
'"ller sich aufhalten mögen, und wann sie stark von Leib sind, daß sie nicht arbeiten oder etwa in

^ ^ exercierend, wiewohl sie nicht verbanditet, aber aus demselbigen vominio wären, uild
fremder Müßiggänger und maliments, wie obstcht, in gleicher Gestalt, wie inan von dein

"Hen redt.
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Zum Siebenten soll man der Väter, Gebrüder oder Hausfrauen Entschuldigungen,welche ihre"
verruften Söhnen, Gebrüdern oder Ehemännern Aufenthalt oder Hilfe gegeben haben, nicht admittieren, I""
dern daß die Richter sowohl wider sie, als wider Andere procedieren sollen; jedoch soll man es ihren Obng
leiten vor der Conäanna auch in oontninaoiam referieren, damit sie gebührender Maßen delibericren kön>^

Zum Achten, daß ein jeder Consul der Dörfer und Orte beiderseits Statt uud Landen schuldig
solle, wann sich in ihren Orten einige Banditen befinden würden, zu avisiren und alles Volk des Dorfs?
versammeln und nachzufolgengemelten Banditen, zu gehen sie zu vertreiben, zu sahen und umzubring^
wie obsteht; und insonderheit sollen die vier Landvögte zu Lauis, Luggarus, Mainthal und Mendris steW
sein zu verschaffen, daß diese gegenwärtige Capitulation und Vertrag auf der eidgenössischen Jurisdic^'"
observiert werde, wie auch ein Gleiches auf Mailändischem Stato beschehen soll, als nämlich zu
Varese, Palanza, Canobbio, Sciva und in andern Orten und Enden, wo es nothwcndig sein wird.

Daß die mehrgemelten auf beiderseits Landen und Statt angebornen Banditen, welche in ihren Stäb
und Flecken beharrlich friedsam und ruhig leben von dieser Capitulation gänzlich ausgenommen zu sei» ^
standen werden sollen, jedoch soll es um ihre Wohnung in der Richter uud Vorsteher Willkür stehen, so
genugsam Argwohn geben würden, solche zu Bürggebungäi kons vivers halten mögen. ^

Diese Capitulation und Vertrag soll auf beiderseits Stati und Gebieten publiciert werden, dan»t ^
einem jeden kund und offenbar werde; welcher Vertrag von allen denjenigen, die es betreffen thut, ^
löslich exequiert uud observiert werden soll, daunt sich Keiner unterm Prätext und Vorwand der
wissenheit entschuldigen könne und soll dieser Vertrag jederzeit währen mit Geding, daß solche Capüu>» ^
zu allen drei Jahren in beiderseits Stati und Landen mit nenen Rufen auf den fünfundzwanzig^»
Monats Julh ausgekündet und publiciert werden solle."

Datum Mailand den 25. Tag Julh 1635. Der Cardinal Albernoz.
V. Ronquillus. Platonus.

Die Namen der im Abschied 743 genannten Gesandten.
(Im Staatsarchiv Zürich im italienischenText.) ^

Art. 33. (1635.) Auf nächste allgemeine Tagsatzung sollen die Gesandten aller jenseits des
birgcs regierenden Orte mit hinlänglicher Instruction versehen werden, ob die wegen der Banditen
Capitulationewig währen oder auf eine gewisse Zahl von Jahren beschränkt werden soll; dessen

ist

Ausschreiben ausdrücklich zu gedenken. Absch. 762. s. 34. (1638.) 1. Jedes Ort soll seine Gesandte»
künftige ennetbirgische Jahrrechnungwegen Liberation der Banditen und der Bewilligungder verb^'
Wehren instruieren, indem weder die Gesandten noch die Landvögte vermöge mehrmals errichteter MI
befugt sind, dergleichen zu gestatten, sondern allein die Obrigkeiten. Weil zugleich berichtet wird, d»^
Unterthanen daselbst keine Seitenwehre tragen und also gleichsam unbewehrt daher ziehen, so wird er» ^
daß es gut wäre, ihnen zu gebieten, die Seitenwehrzu ihrer Defension zu tragen, wodurch Manche ^

schreckt werden möchten, etwas Böses gegen einander zu versuchen. Wenn den Banditen die Woh»»^ ^
den ennetvirgischen Vogteien aus obrigkeitlicher Gnade gestattet wird, soll darauf gesehen werden, ,,
sich an dem betreffenden Orte still und eingezogen verhalten, niemand schädigen und für sich und die
für allfälligen Schaden Bürgschaft leisten. 2. Weil ferner darauf aufmerksam gemacht wird, daß dcc
schreiber jenseits des Gebirgs gar selten bei ihrer Stelle und Amtsverwaltung bleiben, sondern
Gewerben stecken, sogar Kriegsdienstenehmen, so nimmt man in den Abschied, ob man dergleichen
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^°lle. Absch. 872. K. 3S (1639.) Da sich nach und nach der Mißbrauch des Trageiis von Waffen

^geschlichen hat, wird dasselbe wiederum bei hohen Bußen verboten, und soll das Verbot durch einen Ruf
'allen vier Vogteien bekannt gemacht werden. Dem Gorino, welchem auf der Tagleistung zu Baden die

aubniß gegeben worden war, daß er und seine Diener Waffen tragen dürfen, weil er, an den mailän-
)en Grenzen wohnend, der fremden Banditen wegen in Gefahr stehe, wird diese Erlaubniß wiederum

^ )eilt, so lange es den Obrigkeiten gefallen wird. Absch. 902. lz. (1639.) Da die Zahl der
dere überhand nimmt (seit letzter Jahrrcchnung wurden allein im Lauisergebiet zwölf begangen),
ha/" Urheber aus Maiigel an Hülfe nicht konnten habhaft gemacht werden, weil jedes Amt nur zwei Weibel

^ ^ Beistandes der Unterthanen nicht getrösten kann, so wird fiir nöthig erachtet, diesen
Ti/ ""ch üier andere redliche Männer beizugeben, die von den Landschaften besoldet werden sollen.

Mendris bitten, man möchte ihren Landschaften diese Kosten nicht auferlegen:
äudleute würden, wenn man Hülfe bedürfe, selbst ihr Bestes thnn. Die Gesandten stellen die definitive

den Obrigkeiten anheim. Absch. 903. 0. S7. (1647.) Graf Casati schreibt, der Gubernator
äuaiid habe ihm befohlen, die Orte zu crmahuen, daß zu mehrerer Ruhe der Grenzen der Haupt-

Ä ^^""iMus Tvso imd Johann Baptista Marinone, ein entlaufener Mönch, beide Banditen aus dem
a»z ^ üon welchen der erste sich gewöhnlichzu Mendris, der andere zu Vigiü aufhalte, entweder
Tvso wenigstens von den Grenzen entfernt werden möchten. — In Betreff des Hauptmanns

^ ^ ^"^ren üon den regierenden Orten snlvns oonänotus erworben hat, sind die Gesandten der
div 2: " ^ ^"stcht, daß demselben ohne den Nachweis von Vergehen, die er seither begangen,
der "'Hü entzogen werden könne; den Andern dagegen, der seinen Orden schändlich verlassen, soll
Eaiat^ ^ verfolgen und keiner Sicherheit genießen lassen. Dieser Beschluß soll dem Grafeil

^ "ütgetheilt werden. Absch. 1l24. u.

5. Sanitätswesen.

^»adv^' ^ Weil zll Mailand, Bergamo und an andern Orten die Contagion durch Gottes
'virkl/,^-^- ""^gelassen habeil soll, lvird den Landvögten zu Lauis und Luggarus geschriebeil, daß sie, wenn dem
drei an ^ ^ Eröffnung der Pässe auf Vorweisung von Boletcn veranstalten sollen. Die Gesandten der
i„ ^ ^ s^''te nehmen ivegen Belleilz riild ihren andern besondern cnnetbirgischenHerrschaften die Sache
Dg ^ tbschie^ damit ihre Herren und Obern das Nöthige anordnen können. Absch. 56l. n. AZ». (1635.)
dahj^ ^ einkommt,daß die von Lauis und von Luggarus es bei dem Sanitätstribunal zu Mailand
!hgg^^"cht haben, daß die ganze Eidgenossenschaftwegen Verdachts „der pestilenzialischcn Sucht" in
stcs 0 .ü""wn»len worden ist, wird beiden Landvögten von den Gesandten der katholischen Orte alles Ern-

getragen, sich dafür zu bemühen, daß Abhülfe getroffen werde. Absch. 758. 1>.

<». Getreidebezug und Salzhandel.

tsie» 0 (1625.) Da seit einiger Zeit der Kornkauf im Mailändischen den eidgenössischen Vog-
si>vz untersagt ist, obgleich vor wenigen Monaten mehrere Regimenter durch Luggarus gezogen
kchx,, , /'"en großen Theil der iin Lailde gewachsenen Früchte aufgezehrt haben, so werden die Obrig-

^ Gubernator zu Mailand anzuhalten, daß dieses Verbot relaxiert werde. Absch. 364. 0.
-iü) Die cnnetbirgischenUnterthanen beschweren sich abermals, daß ihnen der freie Kornkauf
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von Mailand noch iminer versagt werde. Die Gesandten der katholischen Orte schreiben beschall)

Mailand und auch der Marquis Dogliani wird um seine Verwendung ersucht. Absch. 387. c». (l63^

Weil die Unterthanen jenseits des Gebirgs bisher keine Moderation des Salzpreises erhalten haben,

ihnen ein Fürschreiben von den Gesandten der katholischen Orte an den Gubernator zu Mailand bewillig

Absch. 850. A. K3. (1638.) Da die Salzhändler den Preis des Salzes zu hoch halten, sollen die kü»>'

tigen Gesandten den Auftrag erhalten, zu verordnen, wie viel auf das Maß oder den Sack geschlagen wck-

den dürfe. Absch. 863. ä. K4. (l639.) Es wird die Frage aufgeworfen, ob nicht der Salzhandel in dc»

ennetbirgischen Vogteien zu der Obrigkeit Händen gebracht werden könnte. Jedes Ort soll seine Gesa»^

auf nächste ennetbirgische Jahrrechnung darüber instruiere», ob und wie dieß ohne Nachtheil für das La>

geschehen könne. Absch. 893. ä. <Z5. (1639.) Da vom Salzverkauf blos Privatpersonen den

haben, so sind die Obrigkeiten gesonnen, den Salzhandel zu ihren Händen zu ziehen, denselben an

Personen zu verleihen und noch einen bcsondern Zoll darauf zu legen, jedoch daß die Unterthanen nicht )

sehr beschwert werden. Die Anwälte von Lauis und Mendris bitten, man möchte sie mit dieser Neucru^

verschonen, da man ihnen zu der Zeit, als sie unter die glückliche Regierung der Eidgenossen geko""^'

seien, in Art. 9 ihrer Privilegien versprochen habe, daß sie sich selbst mit Salz versehen dürfen, von me

sie wollten. Das Ansuchen wird in den Abschied genommen. Uebrigens ist zu erwarten, was von Ba

aus geschrieben werden wird. Absch. 903. 6. <»<». (1642.) Einige Gesandte sind instruiert, darüber Z

verhandeln, wie das Salzgewerb zu Händen der Kammer gebracht werden könne. Da trotz dem den ^

schaften Lauis und Mendris gegebenen Privilegium etliche Privatleute mit mailändischen AdmodiaM^
Salzcontracte unter der Bedingung abgeschlossen haben, daß sie niemand andern! Salz zum Verkauf .

Landschaft Lauis geben sollen, so wird fiir gut erachtet, diesen Privaten sowohl als den Unterthanen, ^

man sich vorbehalten hat, jenes Privilegium zu mehren oder zu mindern, das Salzgewerb aus den H""

zu nehmen, und man glaubt dazu befugt zu sein, da die Obrigkeiten namentlich in den letzten Zeiten

Unkosten für die Beschützung der Lande gehabt hätten. Es wird daher den Obrigkeiten vorgeschlagen,

Salzgewerb für die vier Vogteien durch Investitur auf zwölf Jahre etlichen vertrauten Personen

Erlegung von 1200 Ducaten jährlich zu übergeben. Absch. 980. o. sSchwyz bestätigt den 5. Septe'""

Luggarus den freien Salzhandel durch seine Ortsstimme.j

7. Handel und Verkehr.
Aste,Art. <i7. (1618.) Lucern schreibt an die zu Brunnen versammelten zu Bellenz regierenden

sie möchten durch ein Schreiben Lauis und Luggarus das Verbot des Weinverkaufs ratificieren. Abscsi

t»8. (1621.) Zürich wird ersucht, in dein Schreiben an die ennetbirgischen Vogteien wegen der

ung der Münzen auch zu melden, daß sie mit Rücksicht auf den großen Weinmaugel, welcher in ecr ^

genosseuschaft zu besorgen sei, keinen Wein außer das eidgenössische Gebiet verkaufen sollen, zumal da ^

dem Mailändischen auch keiner verkaust werde. Absch. 199. ä. <»!». (1625.) Laut Berichts mir

Lauis und Luggarus der Fürkauf des Weins stark getrieben, so daß schon auf den Most Angebote

werden. — Die Landvögte werden von den Gesandten der katholischen Orte angewiesen, falls der m ^

liche Verkauf mißbraucht wird, solches zu verbieten. Absch. 371. e. 7<l. (1626.) Die ^esm^^„
Bellen;, Bollenz und Riviera regierenden Orte halten es für nothwendig, auf der nächsten siebe" ^

Tagsatzung den Antrag zu stellen, den Gesandten auf die Jahrrechnung aufzutragen, ein Verbot geg
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^gebührlichen Weinaufkaus zu erlassen. Absch. 388. 5. 71» (1626.) Uri führt Beschwerde wegeil des

^ aufs von ennetbirgischem Laudwcin, der mehrtheils nach Bünden geführt werde. — Ans Gefallen der
Weiten Hill soll den Landvögten zu Lauis und Luggarus geschrieben werden, daß sie dieser Unordnung

^sch> ^ (1630.) Es wird hervorgehoben, was für große Ungelcgenheiten

' Unkoiten diejenigeil, welche die Saumfahrtcn über das Gebirge nach Italien inachen, zu erdulden haben,

^ sie allerlei Gefahren, besonders Weinverfälschungen zu gewärtigen haben, und daß die Waaren ver-

dcch ^ ^^^en, wenn sie an Sonn- und Feiertagen still liegen müssen. Man läßt sich deßhalb gefallen,

>ne»^ ^üumer „ach vollendetem Gottesdienst an Sonn- und Feiertagen, die vier hohen Feste ausgcnom-

ivnn "^^"d>ert fortfahren und selbige Straßen, wie an andern Orteil auch gebräuchlich ist, brauchen

^ Dem Landschreiber des Thurgaus wird Befehl hinterlassen, die Landvögte in den cnnetbirgischen

davon zu benachrichtigen. Absch. 546. r. 73. (1635.) Auf die Nachricht, daß die von Lauis

^ Luggarus zumuthen, sie sollten denjenigen, welche vom Mailändischcn aus den Subiasker Markt

^"ilen, deil Durchpaß verweigern, halten die Gesandten der drei Länder es für das Zweckmäßigste

sie c "dernator zu Mailand zu ersuchen, den Unterthaneu daselbst zur Kcnntniß zu bringen, daß er, wenn

saa Seiiligeil deil Transit hindern sollten, den Kauf der Früchte auf dem Mailändischen unter-

^ " würde. Uri wird ersucht, dieses Schreiben auszufertigen, Graf Casati, es zu begleiten. Absch. 755. 5.

d>ei,'»l zu Lauis von Privatpersonen sehr viel Wein auf Fürkauf angekauft wird, wodurch,

dc» 9^rner dieß gestattete, großer Nachtheil entstehen würde, so wird von den katholischen Gesandten

Ka>is ""^Üwn voil Lauis, Luggarus und Mcndris ernstlich befohlen, solchen. Fürkauf zu verbieten. Der

Tcn 9" ^ cassiert werden. Dieser Bescheid wird Zürich mitgethcilt. Absch. 915. Ii. 7S. (1640.)

daß ..^"^'ögten zu Lauis und Luggarus wird von den Gesandten der katholischen Orte ernstlich befohlen,

daß Fürkauf des Weins steuern sollen. Absch. 935. ä. 7<i. (1641.) Uri führt Beschwerde,

Heil ^ Fürkäufer aus den ennetbirgischcil Vogteien viel Wein wegführen, der dadurch zu großem Nach-

^uiz ^ ^""des und der benachbarten Stäildc vcrtheuert werde. — Es wird deßhalb den Landvögten zu

^tra/ ^Ügarus und Mcndris befohlen, dieseil Fürkauf bei Strafe der Consiscation und noch anderer

ttl't,-^ verbieten; dieses Verbot soll sich aber nicht auf die Ausfuhr des Weines für den Hausgebrauch
Absch. 963.

!k. Zollsachen.

schlag^^' (1621.) Uri wünscht, daß in den cnnetbirgischen Vogteien ein Zoll auf den Wein gc-
w^de, da dieß auf mailändischcm Bodeil mich geschehe. Der Anzug wird aä rslsrenckuiu genom-

l (1621.) Etliche Gesandte habeil den Befehl, auf den Wein, welcher aus den

der I ^"is, Luggarus und Aleildris in das Mailändische geführt wird, einen Zoll zu legen, weil

^ndsl Mailand gegen die Kapitulation den Eidgcilvsseil um ein Drittheil erhöht worden ist. Die

de» ^ wünscht bei ihren 1573 zu Baden crhalteneu und 1612 bestätigteil Freiheiten geschützt zu wer¬

den . ^"^ülich daß sie für Brot, Wein und andere cssige Speise mit keiner Auflage sollen beschwert wer-

^ ^ Obrigkeiten jährlich 100 Kronen bezahlen. In Folge dessen nehmen die Gesandten die

^wcn" ^)rer Herren und Obern in den Abschied. Absch. 185. a. 7tt. (1623.) Da die Ein-

dasteht ^Lauis und Luggarus in den letzten Jahren gestiegen sind und die Zollverleihung be-
' wird den Herren und Obern anheimgestellt, ob der Zoll auf je zwei Jahre verliehen oder ein ehr-
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barer, vertrauter Mann angestellt werden soll, der denselben einzunehmen und den Gesandten Rechnung da"

über abzulegen hätte. Absch. 288. o. 8t». (1624.) Da gegen die Capitulation der Zoll zu Mailand s

fordert wird, so soll künftiges Jahr aus Anlaß der Erneuerung derselben darüber tracticrt werden. Abi '

323. e. Zil. (1628.) Uri beklagt sich im Namen der Gesellschaft d'Annvne, daß die zu Lauis und

garus, welche den Zoll in Händen haben, sich anmaßen, das Conduttageld zu steigern und den sich d"b

Weigernden die Waarcn in Arrest zu legen. — Es wird den beiden Landvögten aufgetragen, solcher '

ordnung zu stellern und keineswegs zu gestatten, daß der Zoll ohne Vorwissen der Obrigkeiten gesteh

werde. Absch. 453. 5. 82» (1631.) Um eine Gleichförmigkeit in Verleihung der Zölle herzusü'^'
wird verordnet, daß die Gesandten nicht befugt sein solleil, die Verleihung der Zölle vor Ablauf der

stimmten sechs Jahre vorzunehmen; geschieht es dennoch, so soll eine solche Verleihung ungültig sein-

561. ä. 83» (16?6.) Auf den Antrag Lucerns versucht man eine Vermittlung des Streites weg"! ^

Lauiser und Luggarnerzolls. Die Anwälte der Landschaften Lauis, Luggarus und Bellenz werden vor^
schieden, um ihre Beschwerde» und Documcnte vorzulegen. Da aber die von Bellen; ihre Documcntc

bei Händen haben, sondern dieselben ihrem Anwalt auf die Tagsatzung zu Baden gegeben haben,

Befehl hinterlassen, daß die Verträge der Parteien und die Documentc nachgeschickt werdeil sollen, w«

Abschiede zu Händen der Obrigkeiten einverleibt zu werden. Absch. 786. a. 8A. (1637.) In der

streitigkeit zu Lauis und Luggarus einerseits lind Bellen; andrerseits wird, nachdem die Anwälte die ^

teieu angehört, die Privilegien von Bellen;, von Sforza, Herzog von Mailand, und König Ludwig uuW'l ^
erwogen und die Zollbücher nachgesehen haben, ferner gezeigt wordeil ist, wie die Bellenzer ihr Privileg

mißbraucht haben, von den neun Orteil einhellig erkannt, daß die von Bellenz den Zoll zu Lauis, ^ i
garus und Magadino von alleil Waarcn, welche sie durch- oder wegtrügen, zu bezahlen habeil.

die Gesandten befugt wären, ihnen die Zollbefreiung für die Waarcn, welche sie für ihren Hcwsbw ^

kaufen, zu nehmen, weil sie dieselbe mißbraucht hätten, so will man die Entscheidung darüber den ^ ^
keitcn anheimstellen. Uri, Schwhz und Nidwalden nehmen an den Verhandlungen keinen Theil und wahr"'

Rechte ihrer Obrigkeiten. Absch. 822. a. 8S» (1646.) In die Befreiung der vier Vogteien von dem ih»e»^^

auferlegten Salzzoll willigen Basel und Schaffhausen nicht ein. Basel trägt darauf an, anstatt dieses ^

zolles eine gewisse Steuer auf die Landschaften zu legeil; die Mehrzahl der Gesandten läßt es aber ^
bewenden. Die Gesandten von Uri, Unterwaldcn, Zug, Basel lind Schaffhausen nehmen die Sache M

Abschied. Absch. 1095. Ic.

i». Abzug.

Art. 8K. (1623.) Schultheiß Sonnenberg, Landammann Zum Brunneil und Bnrgcrnleister ^

bcrger, welche letztes Jahr an den Herzog von Savoyen abgesandt worden waren, haben für die ^

birgischen Unterthanen die Befreiung von dem Gesetz der „Aubena" ausgewirkt, nach welche"' ^

Vermögen derer, welche in des Herzogs Lande Handel treiben, nach ihrem Absterben demselben zum ^

wird an die Landschreiber zu Lauis und Luggarus geschrieben, die Unterthanen aller vier Vogteien Z" ^

anlassen, den Gesandten für ihre Mühe und Kosten „einen Willen zu machen". Absch. 295. i. 8?« '

Basel hält für nothwendig, bei der nächsten Tagsatzung zu Badeil vorzubringen, ob nicht alle AbZ ^

den cilnetbirgischeil Vogteien um des gemeinen Nutzens willen der Kammer zugeeignet werden sollt""

Anzug wird in den Abschied genommen. Absch. 991. i. 88. (1642.) Zürich berichtet, daß etlich'
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^"dcr einiges Gut ererbt und bezogen haben, aber keinen Abzug davon geben wollen. Zugleich wird auch

lchtet, daß dieselben entweder zu Baden oder jenseits des Gebirgs Befreiungen erhalten haben. Alan

' es dabei bewenden, für die Zukunft aber wird beschlossen, daß die Gesandten ohne Einwilligung und

^ lc .'l der Obrigkeiten weder zu Baden noch jenseits des Gebirgs solche Befreiungen erthcilen sollen. Absch.

' 8». (1643.) Die Edeln Joseph Lambertenghi und Jakob Natti, Burger von Cvmo, welche un-

M zu Landlcuten der Landschaft Mendris angenommen worden sind und sich mit zwei reichen Töchtern

st verheirathct haben, haben, ohne Abzug zu bezahle«?, deren Hab und Gut weggezogen und dafür

bei <^^""uen vorgewiesen. Man läßt es zwar bei denselben verbleiben, auferlegt aber den Beiden,
m ^"atc zu Mailand dahin zu wirken, daß von dessen Seite Gegenrecht gehalten werde. Wenn

die k Erbschaften in das Herzogthum Mailand gezogen werdeil, so sollen die Landvögte

«vi >>^ Obrigkeiten zuständigen Abzüge zu Händen der obrigkeitlichen Kaminer beziehen. Dieses Gutachten

^ den Abschied genommen. Absch. 1004. o. »N. (1648.) Da bisher etliche Weibspersonen aus-

berheirathet und großes Vermögen aus dem Land gezogeil haben und man nicht weiß, auf welche

"st sie Ortsstinunen erlangt und ob sie dieselben bei allen Orten nachgesucht haben, so wird in den

- — genommen, ob es den Obrigkeiten nicht belieben möchte, deßwegen abermals einen Beschluß zu

Absch. 1149. i.

w. Mnnzsachen.

>lcn ^ Weil der Preis der goldenen und silbernen Münzen gesteigert und über die eid-

»cl ^ ^ Valvation erhöht «vird, soll «nan einen Ruf ergchen lassen, daß man das Geld nicht anders ab-

uls wie es diesseits des Gebirgs gäng und gebe sei. Absch. 23> 5. (1619.) De«?

bttre".^ Gesandteil der katholischen Orte geschriebeil, dein zu Baden ergangenen Abschiede,

^ ^^^uilg Geldes, nachzukommen. Absch. 54. A. »3» (1621.) Da die Un-

^stche'd" und Luggarus für sich selbst die Geldsortcn taxieren und Geldrufe erlassen, durch
^ ^genössischen Handelsleute zu Schaden kommen, so soll Zürich, wenn es die Zustimmung

^^eilden Orte erhalten hat, denselben schreiben, daß sie das Geld diesen Handelsleuten zu dem

^a«i ^„^uuehmen haben, zu welchem deren Obrigkeiteil es valutiert haben. Absch. 198. b. (1622.)

blejl,. ^ ^ eniletbirgischen Vogteieil gethancnen Ruf der Münzen halber gänzlich Ver¬

den ^b'sch. 229. f. «» ; (1623.) Da ill den vier Vogteien manche Geldsorten höher«? Curs als in

"Uuiin ^ wollen die eüleil Gesandteil dieselben abrufeil, die andern tragen dagegen Bedenken. Man

Drte ^ Sache in den Abschied. Absch. 288. ä. (1624.) Die Gesandten der fünf katholischen

ivjx daß die Münzsorten in den ennetbirgischen Vogtcici? die gleiche Geltung haben sollen,

^Khall/" "ud daß Luggarus keine Gewalt habe, die Münzen nach Gefallen auf- und abzurufen,

^»dte ^ ^"^u dafür erthcilten Stilnmen aufgehoben sein sollen. Es soll dieß den ennetbirgischen Ge¬

lten"/" ^ Instruction gegeben werden. Absch. 319. o. V7. (1624.) Die Gesandten sollen ihre Obrig-

auf ^ ^ Ernstes ermahnen, den Befehl zu schicke,?, daß in allen vier ennetbirgischen Vogteien das Geld

ku dieselbe Weise taxiert werde. Absch. 323. o.

tl. Kriegssachen.

a. Allgemeines.

' ^8. (1621.) Wegen der gefährlichen Läufe wird den Landvögten geschrieben, ein getreues Auf-
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sehen zu haben und sich für alle Fälle gerüstet zu halten. Absch. 171. x. (1627.) Man verni«»»'

mit Bedauern, daß eine ansehnliche Zahl hochdeutschen Kriegsvolkes, ohne darum jemand zu begrüßen.

allen Ueberwehren zu Magadino angelangt ist und nach den Bünden durchziehen will; es wird beigefügt

es sei das 3000 Mann starke Mansfeldische Regiment abgedankt worden. — Es wird an die Gesandt

auf der ennetbirgischen Jahrrechnung geschrieben, sofort zwei aus ihrer Mitte nach Mailand abzuord»^

um Vorstellungen zu machen. Den ennetbirgischen Gesandten, den Landvögten und Beamten daselbst uu

befohlen, denen, welche herwärts des Klösterleins sind, den Paß, jedoch ohne Ueberwehren, zu gcstu^

diejenigen aber oberhalb des Klösterleins zurückzuweisen und, wenn Gewalt gebraucht werden sollte, sei

sofort zu berichten. Absch. 436. ä. IKK. (1636.) Die ennetbirgischen Gesandten haben zwei SckM^

das eine von dem Grasen Serbelloni, das andere von dem Commissar Betschart zu Lauis an die Z

rechnungstagsatzung zu Baden geschickt, worin angezeigt wird, daß der Herzog von Nohan mit sc»

Kriegsvolk den Paß durch die ennetbirgischen Vogteien nach dem Mailändischcn zu nehmen

Obgleich man sich nicht einbilden kann, daß der Herzog dergleichen ohne Bewilligung wagen würde, su-

u»d'

7SS.
man doch für gut, ihn von einem solchen Beginnen durch ein Schreiben abzumahnen und den Gcsaud

jenseits des Gebirgs zu schreiben, sie möchten die ennetbirgischen Amtleute anhalten, wachsam zu sei" ^

wenn etwas begegne, den Obrigkeiten bei Tag und bei Nacht Nachricht davon zu geben. Absch- ^ .

Kit. (1644.) Da die französische Armee, welche Flecken und Schloß Arona belagert hatte, sich

gezogen hat, so abstrahieren die Gesandten der fünf katholischen Orte von einer weiter«? Berathung

lassen es bei der unlängst von Brunnen aus nach Bellenz und Luggarus erlassenen Verordnung bewc> ^

Absch. 1043. s. 1K2. (1647.) Den Anwälten der vier Vogteien wird das Project mitgetheilt, wie

eine Auflage ein Fond gebildet werden solle, damit für den Fall der Roth in Kricgszeiten Geld

sei. Jede Person nämlich, welche auf eidgenössischein Grund und Boden seßhaft ist und Hab

Renten und Gülten, Häuser oder was Anderes besitzt, soll von seinein Hab und Gut nach Abzug der ^ >

den und Beschwerden, welche jede Haushaltung darauf hat, von jedem Hundert Pfenning einen

wer unter 100 Gulden vermag 5 Lucernerschilling, der Arme sowohl als der Reiche jeder nach

Vermögen, es sei dasselbe in der Eidgenossenschaft gelegen oder außerhalb. Von dieser Auflage

du'»"
genommen Kleider, Kleinodien, Silbergeschirr, Gewehr und Waffen. Es wird die Steuer nicht zu H"'

der Obrigkeit bezogen, sondern jede Vogtei verwahrt das Geld bei sich unter drei bis vier Schlüsselu,^.^
man sich dessen im Fall der Roth zu Beschirmung der Eidgenossenschaft bedienen kann, doch nur aus ^

der Obrigkeiten. Wie laiige diese Auflage dauern soll, hängt von dem Gutachten der Obrigkeiten ^

Anwälten wird eine Abschrift dieses Projects zugestellt, daß sie es an ihre Gemeinden bringen- -

1131. x. 1K3. (1647.) Die ennetbirgischen Unterthanen beschweren sich bei den Gesandten aus

Jahrrechnung zu Baden wegen der Vertheilung der Contributionen auf die deutschen und die > ^

Vogteien — Den ennetbirgischen Gesandten auf der Jahrrechnung wird von Baden aus gesch^^".'^>i

möchten den Unterthanen verdeuten, daß es sich nichl um eine Contributivn zu Händen der Obr'b ^

handle, sondern darum, daß nicht bei künftigen Vorfällen die Last auf einer Vogtei ruhe, se» ^

allen andern mitgetragen werde. Sie sollen auch dafür sorgen, daß die Contribution auf Reiche uu

nach Proportion des Vermögens vertheilt und nicht blos von der Landschaft und den in Z,

sessenen, sondern auch von den „Credit-Briefen und andern Sachen" bezogen werden. Absch- ^,i

1K4» (1648.) Nachdem zu Baden eine Geldanlage für etwaige Nothfälle auf die vier ennctbwb
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^gteien gelegt und hernach zu Whl bestätigt worden ist, so mögen die Obrigkeiten den auf die ennetbir-
^ Jahrrechnung reisenden Gesandten für eine glimpfliche Exemtion Befehl ertheilen. Es wird auch noth-

^ ^ Baden aus durch ein Schreiben der Sache beförderlichden rechten Nachdruck zu geben.

!'Ub ^ ^ ^ Vogteien sollen gemäß dem letztes Jahr gemachten Project inner-
dreier Monate 5(XX1 Silberkronen zusammenlegen und jede nach Proportion des Vermögens dazu bci-

iiast"' ^ Kasten zu Lauis und Luggarus für etwaige Nothfälle deponiert, zu jedem
a z>vxj Schlüffel gemacht und der eine von dem Landschreiber, der andere von der Landschaftver¬

derben. Den Landvögten der vier Vogteien wird befohlen, den Einzug vorzunehmen. Absch. 1151. n.

b. Geschütze zu Jrnis.

ton. (1620.) Weil die „Stuck" zu Jrnis (Giornico) sehr schadhaft sind und in Abgang kom-
!eu ^ Baden deßwegen eine Anordnlmg getroffen werden. Absch. 110. k. 107. (1622.) Dem

^ Jrnis werden 6 Kronen aus dem gemeinen Seckel gegeben, um die Stuck daselbst mit „Schmutz
riibt ^ ^"ber z» halten". Ueber die Schadhaftigkeit derselben wird jeder Gesandte seiner Obrigkeit Be-

damit auf künftiger Jahrrechnung eine Anordnung getroffen werden kann. Absch. 241. a. 108.
^cher ' ^ findet, daß die großen zu Jrnis liegenden Geschütze bei einem Neberfall auf Bellen; nicht
Ach- pudern eher noch zu Schaden gereichen könnten, so wird für zweckmäßig erachtet, dieselben nach

^ schaffen oder an einem andern Ort sicher aufzubewahren.2. Weil das Holzwerk an diesen Ge-
isthadhaft ist, wird Hauptmann Tschudi zu Jrnis beauftragt, dasselbe aufzubessern. Absch. 505. 5.

'Hail ^^kemplar ist beigefügt: Zu Jrnis sind 8 große Stuck, nämlich 5 mit Wappen Frankreichs und
iind "eben einander, und 3 mit Venedigs Wappen; zu Lauis im Palast stehen 2 Stuck ohne Wappen,
Hra> ^ ^"chstaben, Frankreich bedeutend, bezeichnet; zu Luggarus im Schloß stehen 2 Stuck mit Wappen
^itci,^^ Mailands.) 108. (1629.) Der Gesandte Püntincr berichtet, daß früher in unruhigen
^selb Stücke auf Rädern, welche zu Jrnis gelegen, nach Lauis gefordert worden seien, daß aber statt
Tie z, " ^>er Landschaft Livinen, weil sie zu schwer waren, zwei leichtere Stücke geliehen worden seien,
wieder ^ begehrt nun, daß die Sache nicht vergessen werde, und daß man ihr diese zwei Stücke

möchte. Die Sache wird in dein Sinne in den Abschied genommen, daß wenn die von
tzxsg " ^ Eigenthumsrccht beweisen und das Jnventarium der empfangenen Stücke auflegen können, die
^>>cke künftiges Jahr dafür instruiert werden solle». Absch. 506. a. 110a (1634.) Der Antrag, die
^»vi, J^nis zu fassen und auf Räder zu bringen, wird wegen Maugel an Instruction in den Abschied
-i„z Absch. 681. c>. 1105. (1644.) Bei der Besichtigung der Geschütze zu Jrnis stellt es sich her-
>>en e, - ^ größere Zahl derselben nicht montiert ist. Es soll daher den Obrigkeiten vorgeschlagen wer-
l-eh, ^'tben entweder zu montieren oder zu verkaufen, weil man sie nicht mehr braucht und deren Auf-

^'"g jährlich 6 SilberkroncnKosten verursacht. Absch. 1038. o.
lz.

^^hältnist zum Bischof von Como; Stellung der Geistlichen gegenüber der

weltlichen Obrigkeit; Geistliche Immunität.
sps,
>^ye auch im Abschnitte Landvogtei Lauis Art. 234—253, und im Abschnitte Landvogtci Luggarus

Art. 158—163.)
kll. (1619.) Es wird ein Jntcrcessionsschreibenan den Papst bewilligt, des Inhalts, daß man
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hoffe, da der alte Bischof von Como resignieren nnd das Bisthnm einein seiner Vettern übertragen welst

daß alsdann der neue Bischof sich veranlaßt sehen werde, der Jurisdiction in den ennetbirgischen Bogst""'

halber einen Vergleich einzugehen. Absch. 67. x. 112. (1619.) Nri wird auferlegt, dein ErzbischoU'"

Mailand und dein Bischof von Como nachdrücklich zu schreiben, sie möchten Moderation eintreten laist"-

damit die Geistlichen in den ennetbirgischen Vogteien die Unterthanen nicht wegen geringfügiger Sach"

in den Bann thun. Absch. 80. o. 113. (1624.) Chorherr Hieronymus Nusca ist angeklagt lvo^^'

mit eurem Jüngling sich fleischlich vergangen zu haben, und ist zu Como in Gefangenschaft gesetzt und

der Tortur inquiriert worden, hat aber nicht bekannt. Da 1592 das Decret ergangen ist, daß die ^

Vögte die geistlichen Personen nicht allein in criminalischen, sondern auch in malefizischen Sachen ab>n

sollen, diesem aber seit einiger Zeit nicht nachgelebt wird, so wird die Sache zu Verfügung der Obrigst

in den Abschied genommen. Absch. 322. b. 114. (1626.) Der Bischof von Como stellt folgende

langen an die katholischen Gesandten: 1) Wenn eine weltliche Person ein Legat oder ein Berinü»^.
einem Geistlichen oder einer Kirche macht oder sonst das Seinige „vertestiert", so soll, wenn

wegen Streit entsteht, der Bischof oder dessen Vicarius darüber erkennen, obschon der Geistliche de»

lichcn „mit Recht annehmen würde". 2) Wenn ein Geistlicher mit einer weltlichen Person wegen

Zehntens uneins würde, so soll ebenfalls der Bischof oder dessen Vicarius darüber erkennen, obsche"

Geistliche den Weltlichen „in Recht nehmen würde", während bisher, wenn ein Geistlicher einen

in das Recht genommen hat, der Weltliche, wenn eine weltliche Person euren Geistlichen, der ^
Richter die Sache erörtert hat. 3) Wenn der Bischof einen Geistlichen zum Tode oder auf die

verurtheilt hat, so sollen die Landvögte dessen Güter nicht mehr confiscieren. 4) Da in der La» >

Lauis die Hälfte der Güter bischöfliche Lehen sind, so sollen die Landvögte nicht mehr befugt sein, " ^

malefizischcr Sachen die Güter zu confiscieren. — Die Gesandten finden, daß diese Begehren der

diction der Orte Abbruch thun und dem alten Herkommen zuwiderlaufen. Sie nehmen dieselben n> ^

Abschied. Absch. 390. ck. 113. (1628.) Laut Berichts des Landvogts zu Lauis hat der Bischt ^

Como allerlei Neuerungen vorgenommen, wodurch Obrigkeiten und Unterthanen beeinträchtigt werde"-

Der Bischof soll ermahnt werden, sich solcher Neuerungen, die den althergebrachten Rechten und

Helten zuwider sind, zu enthalten. Zu diesem Zweck soll sich der Landvogt mit den beiden Landschu^

zu Lauis und Mendris persönlich mit einem Schreiben zu dem Bischof verfügen. Absch. 454. t, ^

(1630.) Die Unterthanen der Vogteien beklagen sich iibcr den Bischof zu Como, 1) daß derselbe

lichen Stellen Ausländern gebe und, wenn etwa solche Unterthanen gegeben werden, sie mit

besetzt werden; 2) daß die Unterthanen, wenn sich Streitigkeiten wegen Legaten, welche den

Geistlichen vermacht werden, erheben, vor ihn oder seinen Vicarius citiert und im Falle

scheinens mit der Excomniunication bedroht werden, was den Dccreten zuwider läuft; 3) daß der'

verlangt, daß diejenigen, welche von ihm Lehen zu empfangen haben, dafür nach Como konnin"

während ein Decret von 1513 bestimme, daß die Lehen in ihrem Lande verliehen werden sollen; st'

die Unterthanen die Streitigkeiten, welche dcßwegen entstehen, zu Como erörtern lassen sollen. ^
beim Nuntius dahin zu wirken, daß vom Papste ein Vicarius generalis für die Vogteien aufgestr

der die Justiz administriere und aus dein bischöflichen Einkommen bezahlt werde, da der Bischof a> ^

Vogteien jährlich über 2200 Ducaten beziehe und die Unterthanen jährlich mehr als 1000 Dneast"^^;
chcn, wenn sie nach Como gehen müssen, um ihre Geschäfte daselbst zu führen. Absch. 534. ck. H?'
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den Bischof zu Como: 1) Dem Francisco Rovillio hat derselbe die Stcrbsacramentc verwei-

' ^°il er die vermeintlichen bischöflichen Lehen auf seinen Gütern nicht empfahen wollte, wie sie auch

sten " unbedeutender Ursachen abgeschlagen worden seien. 2) Wenn Streit wegen Legaten zu Gun-

die'n^ oder der Geistlichen entstehe und die Priester uotoros seien, so verlange der Bischof, daß

3) dor ihm oder seinem Vicarius Antwort geben; Nichterscheinende trifft die Excoinmunicatioil.

u»d ^ ^ Priester mit Geld bestraft, so nehme es der Bischof zu seinen Händen, statt es an die Kirche

Ren^ zu verwenden. 4) Die Priester müssen wegen jeder geringfügigen Sache nach Como
' Rührend ein Vicmrius Asnorulis zu Lauis residieren sollte, da das bischöfliche Einkommen in diesen

Ben^ 2(XX) Ducaten beläuft. 5) Auf die Propsteicn, Erzpriestereien, Chorherrcnpfründen und

^oii Fremde gesetzt worden, während die mit Unterthauen besetzten Pfründen gegen die Decrcte

Yen' ^ Pensionen beschwert werden. Absch. 632. L. 11L. (1635.) Da der Bischof von Como sich

solltet schwebenden Streitigkeiten beizulegen, so sind die katholischen Gesandten der Ansicht, es

k»»d' ^cmdten auf die Jahrrechnung jenseits des Gebirgs der Auftrag gegeben werden, sich zu er-
schriftlich aufzuzeichnen, wie und worin wider die alten Bräuche procediert worden sei, und

^>c» ^ billiger Weise zu beklagen habe, und mit dem Bischöfe unter Vorbehalt der Ratification

dich- zu schließen. Absch. 741. k. litt. (1635.) Der Bischof von Como beschwert sich, daß

^gtc» ^ Lehengüter, wenn deren Besitzer sich in malefizischen Sachen verfehlt haben, von den Land-
worden seien. Es wird geantwortet, daß die Amtleute versichern, daß solche bischöflichen

^üter,l"-">und ohne allen Eintrag cvnfiscicrt werden, und keine andere Beschwerde auf solchen

bei d" ^^uil allein, wann ein neuer Bischof zu Como erwählt wird oder der Hausvater abstirbt, sich

gleiH ! " öu Präsentieren und mit einem geringen Pfenning sich wiederum investieren zu lassen." Zu-
»nl>' Gesandten erbötig, den Landvögtcn zll befehlen, daß sie bei Confiscierung solcher Lchengüter

^rkailf der confiscicrten dem Bischof dessen Gerechtsame vorbehalten, damit er ungeachtet der

solche/^"" Zü'galia erhalte. Da aber der bischöfliche Vicarius urkundlich nachweist, daß die Besitzer

>nit ^ch durch einen Eid verpflichtet haben, dem Bischof zu gehorchen und auf dessen Begehren

Zeit Waffen ihm und dem Bisthum zu Hülfe zu ziehen, so findet mau, daß dieser Eid mit der

Obrigkeiten nicht geringen Abbruch thun könnte. Dagegen anerbietet der Vicarius im

^tiv» s ,^ ^schofs die Aufhebung dieses Eides, wenn die Obrigkeiten diese Lehengüter vor der Confis-

flilterth^^ ^'llen. Absch 743. ä. 120. (1635.) Die Gesandten verlangen, daß der Bischof, damit die
s>a ^ nach Como reisen müssen, einen Vivarius generalis in den Vogtcien halten solle, zumal

solch^ großes Einkommen aus denselben beziehe. Der Vicarius erklärt, daß der Bischof jährlich einen

gerj,,^ ^'n wolle, welcher der Unterthauen Beschwerden anhören werde, damit dieselben nicht für jede
"ach Como gehen müssen; bei schweren Fällen wolle er auf Begehren der Parteien einen sol-

»icht Idiä. b. 121. (1635.) Die Gesandten beklagen sich, daß Geistliche für malefizische Verbrechen

^h>»en "^rcnd bestraft werden, und erklären, daß die Obrigkeiten in diesem Falle solche zu ihren Händen

^hand ^ dein Lande schaffen werden; ferner, daß die Kleriker, welche blos guatuor minores haben,

^ an ^"gebühr verüben und verbotene Wehren tragen. Der bischöfliche Vicarius antwortet, man werde

Bestrafung solcher Geistlichen nicht mangeln lassen und dem Landvogt gestatten,

^ ^sftm Andere, welche Fehler begehen oder „Fünstling" tragen, aus der That betreten werden,

'Omen; alsdann möge dem Bischof davon Anzeige gemacht werden, der dann dieselben exemplarisch
218
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bestrafen werde. Ibiä. i. 122. (1636.) Trotz aller Bemühungen scheinen, wie die Erfahrung zeigst ^

Streitigkeiten mit dem Bischof von Como nicht beigelegt werden zu können, wenn nicht der Papst d"

seine Autorität in das Mittel tritt oder, wie die drei alten Orte schon früher vorgeschlagen haben, ein eige

ner Bischof gestattet wird, welcher aus den auf dem Territorium der Orte liegenden Einkünften zu erhalt

wäre. Absch. 772. 1. 123. (1637.) Da die Geistlichen in diesen Vogteien, wenn sie ein Verbrecht

begangen haben, vom geistlichen Stab sowohl in Malesiz- als Criminalsachen zu gelinde bestraft werd^

und dadurch Aergerniß entsteht, so hat schon vor zwei Jahren der Bischof von Como den Landvög^

gestattet, Geistliche, wenn sie auf der That betreten werden, in Gefangenschaft zu legen; alsdann aber st

sie dem geistlichen Stab übergeben werden, welcher sie exemplarisch zu bestrafen habe. Absch. 821. b. »

(1641.) Uris Gesandtschaft ist instruiert, zu verlangen, 1) daß die Geistlichen unter dem Aisthum 6o>

verbunden sein sollen, den Landesverordnungen nachzuleben; 2) daß die Geistlichen, welche mit derbes
Wehren betreten werden, gleich andern Ilebertretern vom Landvogt bestraft werden sollen; 3) daß die

terthanen nicht schuldig seien, auf die Citation des Bischofs in eine andere Jurisdiction zu gehen, st" ^

daß sie auf dem Territorium, wo sie seßhaft sind, zu beurthcilen seien; 4) daß alle Neuerungen aststi

werden sollen, welche „gegen der Priesterschaft" des Gewinns willen eingeführt worden seien; 5)

Bischof gehalten sein soll, eine gewisse Zeit im Laude zu wohnen; ingleichem stellt sie die Frage, ob es >

an der Zeit wäre, einen eigenen Bischof zu verlangen; 6) bringt sie die Angelegenheit des Priesters

Trevano zur Sprache und stellt 7) den Antrag, daß der Posseß der Confiscationen der geistliche» ^
thäter in Händen der Kammer bleiben soll. Die Gesandten von Lucern und Obwalden, ohne Insten

nehmen diese Anträge all rskorsnäum. Absch. 947. 6. 123. (1641.) Es werden von den sieben

lischen Orten an den Bischof von Como zwölf Verlangen und Beschwerden gestellt. Absch. 951. k- ^ ^

(1641.) Hieronymus Jauch und Giacomo Lac, Unterweibcl zu Lauis, beschweren sich, daß sie

Begleiter, weil sie auf Befehl der Gesandten zwei Priestern die verbotenen Wehren zu Luggarus

mcn hätten, von dem Bischof zu Como in den Bann gethan und dergestalt verfolgt worden seien, daß ^

des Bischofs Diener auf eidgenössischein Boden nachgesetzt hätten, um sie gefänglich nach Como zn

Es wird dcßwegen an den Nuntius Farnese und den Bischof geschrieben, auch den Landvögten Z» ^ ^

brauchen und sie verhaften zu lassen, inzwischen aber wegen des Einen und Andern zu proccssieren

und Luggarus befohlen, ihnen Schirm zu geben, gegen des Bischofs Diener im Fall der Noth Gew^ '
und ^

Obrigkeiten davon Bericht zu geben. Den Klagenden, welche nur die Befehle vollzogen haben, läßt ma»

den Landvogt zu Lauis 50 Kronen an ihre Kosten geben und nimmt die Sache in den Abschied,
da>n^

find"

die

n

künftig über das Gebirg fahrenden Gesandten instruiert werdeil können, wo solche Kosten wieder Z» ^

seien. Absch. 955. cx. 127. (1641.) Landamman Tanner von Uri macht auf die Uebergriffe

schofs von Como aufmerksam, daß er Citationen und „Leibhaftung" auf eidgenössischem Terriwri""'^

erlaube, Pensionen auf die Pfründen lege, daß die Priester verbotene Wehren tragen und anderes

geben; daß die Cominunität zu Mendris vergeblich vertröstet worden sei, man werde exemplarische

Personen dahin setzen, welche die Jugend unterrichten. Die Gesandschaft Lucerns wird ersuchst ^

mit dem Nuntius zu conferieren und um Abhülfe anzuhalten. Tanner übergibt ihr alle Acten.

63. lv. 12«. (1642.) Da vom Nuntius in Betreff der vom Bischof zu Co.no in die Exco.nnlN"ic"

cklärten Soldaten, der auf die Pfründen in den Vogteien gelegten Pensionen, der Erhaltung des d-

Standes im Collegium zu Mailand und des Klosters St. Johann zu Mendris noch keine Erklärung
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ist, so wird Landammaiin Tanner ersucht, deßwegen mit dein Ziuntius zu reden. Absch. 973. Ii.

« (1642.) Landammann Tan»?er berichtet, wie durch die Uebcrgriffe des Bischofs von Como die jen-

des Gebirgs regierenden Orte an ihrer Hoheit und Autorität verletzt werden, so daß nunmehr ein

^ ""treten müsse; derselbe gehe in seiner Vermessenheit so weit, daß er selbst um die Dispositionen
Papstes und des Nuntius sich nicht bekümmere. Die zu Bellcnz regierenden Orte, welche besonders

^) leiie Ucbergriffe beeinträchtigt würden, wendeten sich nun vor Allem, wie billig, an die katholischen
7 ^ damit man sich zu einer Maßregel entschließe und man nicht gcnöthigt sei, den Recurs bei den un-

Orten zu suchen. Diese Maßregel bestehe darin, daß das bischöfliche Einkommen, welches aus

/"netbirgischcn Vogteien bezogen werde, so lange in Arrest behalten »verde, bis die gebührende Repa-

erfolgt sei. Die katholischen Gesandten vereinigen sich nun nach langer Verhandlung dahin, daß die

sandten jedes Ortes zu Baden in Betreff der vorgeschlagenen Maßregeln mit Instruction versehen cr-

^ "«i sollen, und daß bei dieser Gelegenheit über alle gegen den Bischof vorgebrachten Beschwerden eine

^"thnng einzuleiten sei, damit ähnliche Ucbergriffe künftig ferngehalten werden können. Absch. 983. f.
> . ' (1643.) Da laut alter im Jahr 15)97 bestätigter Decrete und Satzungen die Obrigkeiten sich vor-

H an haben, die geistlichen Personen zu strafen, die Amtleute aber aus Besorgniß vor dein geistlichen

annehmen, so wird beschlösse»?, die Sache vor die Obrigkeiten zu bringen, damit auf

halt ^^"stung zu Baden ei»? Beschluß gefaßt »verde, an welchen sich die Landvögle der vier Vogteien zu

tem" Absch. 1094. Ii. 134.» (1643.) Schwyz »veist darauf hin, chaß den ennetbirgischen Un-

Bischof von Com» viele Ungclegenheiten verursacht werden. Mai? »vill den Bericht der

l>°sstr^ Gebirg geschickten Gesandte»?, die deßhalb auch Befehl haben, abwarten. Falls sie keine Ver-
bawirkt habe»?, solle»? die bischöfliche»? Gefälle i»? de»? ennetbirgischen Vogteien mit Arrest belegt

ich?Schwhz und Unterwalden wird aufgetragen, die Sache zu exequiere»? und a»? de»? Papst zu

^n? ^ "'bchtc einen Generalcommissär i»? die Vogteien abordnen, damit man der Streitigkeiten mit

^>»c entledigt »verde. — Die Gesandten von Lucern und Solothur»? habe»? i»? Betreff des Arrestes

da»a' Falls man a»? de»? Papst, de»? Legate»? und de»? Bischof nochmals schreibe»? »vill, sind sie

sg^ überstanden. Absch. 1007. s. 132. (1644.) Der päpstliche Legat Gavotti begehrt, daß die Ge¬

best ' ^ Bischofs von Como i»? de»? ennetbirgischen Vogteien, welche mit Arrest belegt »vorbei? sind, »nieder

stl» ^^"ben. Zugleich anerbietet er sich, falls ihn? die Klagpunktc wider de»? Bischof »nitgcthcilt würden,

bei ^ "lstichstes zu thun, damit die Sache zur Satisfaction der Orte erledigt »verde. Mai? läßt es jedoch
bx.. ^ Arrest verbleibe»? mit der Erläuterung, daß man den? Bischof vo»? seine»? Gefälle»? nichts zu nehmen

s-x. ^ Den Landvögte»? »vird geschrieben, daß der Arrest bis auf ferner»? Bescheid zu bleibe»? habe. Den?

Aiscl ^rden die Beschwerdepunkte zugestellt und derselbe gebeten, i»? Ron? dahin zu wirken, daß der

hst.- ^ dergleichen de»? Obrigkeite»? und den Untcrthanen unleidliche»? Sachen abgemahnt werde. Die

Rill' Lucerns und Solothurns willigen ii? de»? Arrest nicht ei»?. — sEtliche katholische Gesandte
bieil Landbuch und Abschiede ausdrücklich die Bestimmung enthalten, daß die regierenden Orte

»i»d ^(Aichc und Weltliche i»? Eivil- und Criminalsachen zu richte»? habe»?, so sollte es dabei verbleibe»?

6ize? ^ Bischofs ferner»? Uebcrgriffe»? zu begegnen, das Bisthun? demselben aufgekündct, ein unabhän-

^n? ^ gesetzt und ihm das bischöfliche Einkommen in den Vogteien assigniert werde»?,

^chtr ^ d)ären da»?»? die Ei??griffe i»? die weltliche Jurisdictio»? wohl zu verwchrcn. Dieß ei»? späterer
und nur in? Zttrcherexemplar.s Absch. 1041. k. 133. (1645.) Der Nuntius ersucht die Ge-
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sandten der katholischen Orte um Aufhebung des auf die Gefälle des Bischofs von Com» gelegten Arrests
Lucern, Obwalden und Solothurn reden der Aufhebung das Wort. Die übrigen Gesandten rathen z»
Erklärung über die Handlungsweise des Bischofs, durch welche der Arrest herbeigeführt worden sei, daß^
Orte sich nichts zuzueignen begehren, daß ihnen nicht zuzumuthensei, den Arrest aufzuheben. Sie schlagen ^ -
durch die Vermittlung eines Ausschuffes der drei alten Orte vom Nuntius zu vernehmen, was für ein iv >
vorgeschlagen werde, den Arrest aufzuheben, ohne das Ansehen der Orte zu schmälern. Die oben genaiw
drei Orte ersuchen die übrigen dringend, sich an sie anzuschließen oder es wenigstens bei nächster ^ ^
heit, wenn sie es jetzt nicht könnten, zu thun. Lieber wäre es ihnen, wenn sie es dermalen könnten, "
man sich einläßlicher über die dem neuerwählten Papste abzustattende Gratulation besprechen könnte. -
1053. i. 13A. (1645.) Es wird von dem ärgerlichen Leben der Kleriker, namentlich derjenigen, we
nur guatuor minores haben, berichtet, daß sie ihren Rock von sich legen und unter solchem Schein ^ ^
tene Wehren tragen und allerhand Muthwillen treiben in der Voraussetzung, daß die Landvögte
fugt seien, Hand an sie zu legen. Da aber lallt des obrigkeitlichen Decrets von 1590, das im
Satzungsbuch enthalten ist, die Obrigkeiten diese Befugnis; sich vorbehalten haben, so lassen sich ^ ^
sandteil gefallen, daß die Landvögte und Amtleute die mit dein geistlichen Habit Bekleideten, welche ^
botene Wehren tragen oder „in andern Nebeln ergriffen werdeil", gefangen nehmen und nicht ^ilassi^.^
es sich herausgestellt hat, ob sie Priester seien oder nicht, und je nach dein Befunde sie strafen-
1067. u. 1443. (1645.) --Auf die vor zwei Jahren vorgelegte Frage, wie sich die Landvögte >
leute des Processierens wegen gegen fehlbare Geistliche zu verhalten haben, da der Bann über sie ver ^
werde, ist von Seite der Obrigkeiteil noch keine Antwort erfolgt. Die Sache wird daher nochwa - ^
Obrigkeiten heimgebracht. Idick. 5. (1646.) Der Bischof von Cvmo läßt die Gesandte",^
sieben katholischen Orte ersuchen, den Landvögten zu befehlen, aus den Diaconus Carolus ^
welcher vom Bischof aus dem ganzeil Bisthum Coino verbannt ist, ein wachsames Auge zu
ihm denselben, wenn er in den Vogteien betreten würde, auszuliefern. Das Urthcil über dcuscll'w .
aber nicht für capitaliter ergangen angesehen, da es nicht durch Trompeten oder öffentlichen Anschlag
wordeil ist. Absch. 1095. x. 137. (1646.) Der Bischof von Como ersucht die katholischen Gesandten, sie
den Landvögten befehlen, ihm zur Behändigung solcher geistlichen Personen, welche ohne Furcht
in Ungehorsam leben, behülflich zu sein; er verspricht Belohnung und Ersatz der Kosten. Unter
der Ratification wird ihm entsprochen. I6iä. g. 133. (1648.) Es wird aufmerksamgen,acht, va»
vielen Mißbräuchen,welche von der geistlichen Obrigkeit toleriert werden, einer, der ärgsten sei, ^ ^
priesterliche Habit und die guatuor minores nicht mit Berücksichtigung des Alters und der
Personen ertheilt und gestattet werden, weßhalb denn allerlei Leichtfertigkeiten zun, Aerger des
biderben Mannes vorkommen. Da der Bischof von Como trotz wiederholten Vorstellungen kein .x»
gethail hat, so wird Lucern ersucht, dem Nuntius in aller Orte Namen die nöthigen Vorstellungen
zu machen. Absch. 1148. n. 139» (1648.) Da es vorkommt, daß Unterthanen ihre Streitigkeit^ ^
stern und andern geistlichen Personen zu comprvmittieren oder zu entscheiden übergeben, s"
Verordnung durch einen öffentlichen Ruf publiciert, daß es bei 100 Kronen Buße verboten sei,
oder andern „Religionspersonell" einige Händel zum Compromittieren zu übergeben; jedoch seil de» ^
lichen zugelassen sein, zu helfen in Sachen das Beste zu reden, wenn es aus christlicher Liebe ges^
um Einigkeit zu stiften. Absch. 1149. s.
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13. Geistliche Pfründen; Placet; Besteuerungen.

Art. l4ü. (1619.) Da es geschieht, daß Geistliche und Kirchen Güter von Particularcn und Ge-

Bilsen und dafür die Steuerfreiheit in Anspruch nehmen, diese von ihren Gütern Particularcn mit

>1 ^"^reiheit verkaufen, so wird folgende Verordnung in den Abschied genommen: Wenn die Geist-

. Güter kaufen, welche Steuer gegeben haben, so sollen diese auch ferner die Steuer geben, und

die " ^ wiederum verkaufen, so sollen sie die Steuer gleichfalls geben; die Güter aber, welche an

^^kteshäuscr gegeben werden, sollen steuerfrei sein nnd bleiben. Absch. 72. a. l4l. (1622.) Es
> ^^ket, daß der Papst ein Mandat habe publicieren lassen, daß auf alle geistlicheil Benesicicn und

»,' Steuer gelegt werden solle. Da das in diesen Vogteien niemals in Hebung gewesen ist,

^ ^ in den Abschied aufgenommen. Absch. 240. ä. 142. (1625.) Da die Pfründeverleihungen vom

ii, k Peilsionen beschwert und die Pfründen an Ausländer vergeben werden, so wird dieß

A Ebschied gcilommen, damit dieser Uebelstand beseitigt werde. Weil ferner Geistliche in den Vogteien
den >l>w bivi'n ^II> s>>/i>>i> faimi'n s,.

^ e» ^ katholischen Orte beauftragt, deßwcgen mit dem Nuntius zu reden. Absch. 363. e. 143»

Ii- ( Es wird berichtet, daß der Bischof von Cvino zu Rom vom Papste erlangt habe, daß die Geist-

Ilere" ^ eniletbirgischen Vogteien den Posseß lind das Placet bei Verleihung der Propsteien, Erzprie-
. Chorherrenpfründen von den Landvögten zu empfangen nicht mehr schuldig scien. Da dieß der

>u»g vvn 1513 und deren Confirination von 1584 lind den alten Bräuchen und Gerechtigkeiten zuwider-

und bösen Buben Schirm geben, so daß die Amtleute nicht Hand an dieselben legen können, so

liiust c . -

^' w wird die Sache zu Händen der Obrigkeiten in den Abschied genommen. Absch. 691. a. Iii.

lvlle ' ^ m'ehrmals Streit erhoben hatte, welchem die Verehrung für das Placet gehören

^635.)

aber'. Landvogt eine Erzpriesterei, Propstei oder Chorherrenpfrlinde erledigt werde,

vorh s'^chchkgenden Landvogt der Posseß und das Placet gegeben werde, so wird unter Ratisicatious-

dst, Nm erkannt, daß in einem solchen Fall dem Landvogt, unter dein die Vacanz eintrete, zwei Drittheile,

Nachfolger, welcher den Posseß gebe, ein Drittheil der Verehrung gehören solle. Absch. 743. o.

bin ' Bisher hatten die Landvögtc bei Vacanz der Propsteien, Erzpriestercien und Chorhcrrcn-

b>erd'. ^jährliche Einkommen zu beziehen. Der Bischof wünscht, daß dieser Gebrauch abgeschafft

^»fü ' andern Fürsten und Potentaten nichts bezogeil werde. Die Gesandten schlagen vor, daß
^ Eleistlichen, welche eine Pfründe bekommen, gehalten sein sollen, den Posseß und das Placet vom

l!obc>, ^ nehmen und dafür demselben die Hälfte dessen, was iin Fiscus der Pfründe sein wird, zu

^ie a, Vorschlag nimmt der Vicarius unter Ratisicationsvorbehalt an. Ibiä. k. 14t». (1635.)

^s^udten begehreil, daß der Bischof ans die herwärts des Gebirgs befindlichen Vogteien keine „Pen-

Aus/! vacante Pfrüiiden keine Fremden setze. Der bischöfliche Vicarius antwortet, daß die

Nbllilg der Pensionen vom Papste abhänge; die Obrigkeiten möchten sich an diesen wenden. Ihrem

Begehren werde der Bischof entsprechen. Idiä. 147. (1636.) Die Mehrzahl der katholischenGl
eil z

ist instruiert, daß künftig die ErzPriester-, Chorherren- und Pfarrpfründen den halbeil Thcil des

^kvlnmens eines Jahres den Landvögten für das Placet geben solleil. Die evangelischen stimmen

dies^ ^ nehmen die Sache in den Abschied; die katholischen erklären, daß, im Fall die Geistlichen bei

^re„ ^.^"iatioii nicht bleiben sollten, ihre Herren und Obern der alten Ordnung nichts werden dero-
' lassen, ivie vorhin taxiert wordeil sei. Absch. 786. v. 143. (1639.) Ein jeder Gesandte wird
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seinen Herren und Obern über den der Geistlichen halber gestellten Anzug Bericht zu geben wissen.

882. k. 1/19. (1639.) Obgleich in den 1597 errichteten Decreten festgesetzt und seither mehrmals va'

abschiedet worden ist, daß die Erzpriestereien, Propsteien und Chorherrenpfründen vom geistlichen Stab »iä"

dürfen belastet werden, diese Bestimmung aber nicht beobachtet wird, so wird für nothwendig erachtet, d»'

sen Uebelstand wiederum vor die Obrigkeiten zu bringen. Absch. 902. <1. 139. (1640.) Da das

Land dadurch beschwert wird, daß auf alle Pfründen und Beneficien, so gering deren Einkommen auch ^

Pensionen gelegt werden, in Folge dessen tüchtige Priester nach andern Pfründen sich umsehen, untaugu'

hingegen gewühlt werden müssen, so soll der Nuntius gebeten werden, beim Papste um Abhülfe ei».'"

kommen. Absch. 928. 131. (1640.) Obgleich gegen das Dccret von 1597 und den vorjährige»

schied der Bischof zu Comv dem Erzpriesterthum Riva 100 Kronen jährlich zu zahlen auferlegt hat u»d

schlössen worden ist, daß Priester, welche dergleichen Pensionen zahlen, durch die Landvögte ihrer Pfrü»^.
entsetzt werden sollen, läßt man es dabei bewenden und ersucht die Herren und Obern, die Gesandte» '

künftige Jahrrechnung dahin zu instruieren, daß sie einen 'Ruf zu Abstellung dieser Pensionen erlassen s»^

Absch. 929. A. 132. (1642.) Um dein Uebelsiande abzuhelfen, daß die Pfründen jenseits des Gel»r^

gar ungleich und übermäßig mit Pensionen beladen werden, soll die bereits deßwcgen aufgesetzte ^ ^

sofort dein 'Nuntius übergeben werden. Absch. 976. e. 133. (1642.) In Betreff der vom ^
dem Bischof von Como auf die Pfründen gelegten Pensionen wird beschlossen, daß im Rainen der

katholischen Orte an den Papst um Aufhebung derselben geschrieben und dabei angedeutet werden s»^

den Priestern, welche die Pensionen ferner bezahlen, von den Landvögten ihr Einkommen in Arrest w

gelegt werdeil. Absch. 980. e. 13/1. (1642.) Die Gesandtschaft Uris hebt hervor, wie schwer die

den init Pensionen belaste! seien, wie spöttisch der Bischof von Como nicht nur die Unterthanen

sondern auch in seinen Antworten gegen die Orte selbst auftrete. Sie stellt auch die Frage, ob es "

besser wäre, die von Mendris vertriebenen Mönche des ServitenklosterS nicht mehr dorthin zurück^

zu lassen, sondern anderswohin zu versetzen. Bei dieser Gelegenheit beklagen sich auch die zu

regierenden Orte über das Benehmen des Bischofs und begehren, daß man, wenn nicht in aller

men, so doch wenigstens iin Namen der drei Orte durch den Landvogt zu Lanis dein Bischof seine daß,

befindlichen Gefälle in Arrest legen möchte, widrigenfalls sie Befehl hätten, die Sache vor sänimtliche r<Ä"

rendc Orte zu bringen. Da die Instructionen der Gesandten auseinander gehen, wird kein Beschluß iß'

blos Uri gebeten, die Sache einstweilen noch nicht vor die andern Orte zu bringen. Ueberdieß wird

Cardinal Barberini um Aufhebung der Pensionen geschrieben und an den Bischof von Como »uf ^

kei»e

er

voriges Jahr zugeschickte Antwort eine Replik erlassen. Absch. 985. 22. 133. (1643.) Da vo»

wegen Aushebung der auf die Pfründen gelegten Pensionen nach Rom geschickten Abordnung »arß

Antwort erfolgt ist. wird im Namen der fünf katholischen Orte an den Gardelieutenanr geschrieben, daß

in geziemender Form die Sollicitation in Bewegung setzen möge. Absch. 997. m. 13«. (1943.)

einem Brief des Gardelieutenants in Rom vernehmen die katholischen Gesandten, daß die Beschwerde

die Belastung der Pfründen mit Pensionen von Seite des Bischofs von Coino an den Nuntius re»»^'

worden sei. Dem Gardclieutenant wird durch Vermittlung Lucerns für seine Bemühung gedanr»

1000. k. 137. (1643.) Die im Auftrag des Papstes vom Nuntius wegen der Pensionen, »"t

die Pfründen belastet sind, gegebene Antwort befriedigt nicht, da in derselben erklärt wird, daß "w"

Eingriff in das Einkommen der Pfründen thun diirfe, welches die frühern Päpste denselben aus Gnade» itz
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Kütten. Die Mehrzahl der Gesandten ist der Ansicht, man könnte auch, ohne das Mittel des Arrestes an-

Zweck dadurch erreichen, daß man noch einmal in den Nuntius dringe, ihm die Beschwerden

- ^ und ihn bestimme, die Sache gehörigen Ortes wieder in Anregung zu bringen. Lucern anerbietet

iend Schultheiß Fleckenstein zu schreiben, daß er hiezu seine Officien anwende. Zugleich wird für pas-
erachtet, daß die über das Gebirg reisenden Gesandten eine spccificierte Information über die Sache

^gcbcn möchten, durch welche die Petition der Orte unterstützt würde. Absch. 1003. o. 138. (1645.)

den a' Vvgteien die geistlichen Pfründen mehreutheils in den Besitz von Fremden kommen, so wird

^^'^ögten verboten, künftig solchen Fremden das Placet zu geben und den Besitz zu gestatten, selbst
u> sie twn der Tagsatzung zu Baden oder anderswoher Erlaubnis; bringen sollten. Wenn jedoch Unter¬

iba ^ H^zogthums Mailand von ihrer Obrigkeit eine Erklärung bringen, daß sie hierseitige Unter¬

er, ^ Rlailändischen zu Pfründen adnuttiere, sollen die Landvögte denselben das Placet nicht verwest
U- Alles unter Vorbehalt der Ratification. Absch. 1067. k. 1311. (1645.) Die Gesandten auf der

der Zu Lauis hatten ein Dccret publiciert, daß kein ausländischer Geistlicher in der Botmäßigkeit

. ^^uden Orte eine Pfründe erhalten dürfe, und hatten den Beamteten im 'Rainen der Obrigkeiten

>i„d ° ^gleiche» Geistlichen das Placet zu crtheilen. Dagegen erhebt der Propst zu Mcndris Einsprache

^ Zahlt die Priester aus deu Vogteiei; arif, welche auf dein Mailändischcn einträgliche Pfründen besitzen,

den ^0chluß auf der Jahrrechnuug nur vorschlagswcise gefaßt worden ist und dessen Ausführung

^gcb/ ^ Bogteicn ztln, Ztachtheil gereichen würde, so wird dem Landvogt zu Lauis der Auftrag
6"ter Nianier deiiselbeu aufzuheben und dem Propste zu Mendris Keuutniß davon ztl geben.

W74. Z.

14. jtirchendisciplin.

^eiclm (1638.) Während bisher die deutschen Amtleute in den Vogteien sich eines deutschen

^Nc» n Capuciners aus der inailäudischen Provinz bedient halten, will der Provincial

erm^ Beichtvater mehr gestatteii. Es wird für nötbig erachtet, daß die Obrigkeiten den Nuntius

»Villip '' Papste auszuwirken, daß für die Deutschen in diesen Vogteien ein deutscher Beichtvater be¬

ehre Rbsch. 862. st. Kil. (1630.) Da der Provincialgencral der Eapuciner seit einem

Richte k" " ""6 der mailändischcn Provinz mehr geben will, um zu Lauis und Luggarus

ii»l> ^ Zu hören, während die Landvögte, Amtleute und deren Hausvolk des Italienischen unkundig

der d» den katholischeil Gesandten^ail dcil Nuntius geschrieben, er möchte dafür sorgen, daß ein

I<j> ^ Sprache kundiger Eapuciner nach Lauis und Luggarus verordnet werde. Absch. 902. x.

^lche ^raf Casati ersucht, folgeirde Ordiluilgei; iil Betreff der katholischen Religion einzuführen,

'^rend i katholischen als von den protestierenden Landvögten beobachtet und von den Prote¬

ste ^"udteii auch „authenticiert" werdeil sollen, da auch die protestierenden bündnerischen Land-

dgz j ^ ^eltlin diesen Vorschriften nachkominen: In den vier Vogteien soll der neue Kalender und

buk Concil gelten. Es soll zugelassen sein, Kirchen, Spitäler, Mönchen- und Fraucnklöster

Gliche ^ Ai,dacht geweihte Gebäude ohne Erlaubniß der weltlichen Obrigkeit zu bauen. „Jede

^aul«weltliche Religionsperson" soll Beichte hören und die Sacramente verwalten dürfen ohne

hilb^ ^ ^ Obrigkeit. Der Landschreiber soll vermöge der Erkanntniß von 1607 besondern Befehl

^ Religion halber fleißiges Aufsehen zu halten. Es wird ferner eine authentische Attestation be-
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gehrt, ob ein protestierender Landvogt, wenn er in katholischen Religionssachen eine Neuerung vornehm

sollte, vom Landschreiber könne gestraft oder im Amte suspendiert werden, oder ob man dessen die pH"

katholischen Orte allein oder alle zwölf berichten müsse; ob ferner andere Protestierende, welche nicht Ä»>>

leute sind, wenn sie in Religionssachen Neuerungen vornehmen, vom Landschreiber abgestraft werden kö»

nen; ob endlich die Bestimmung über des Landschreibers Gewalt in Religionssachen im Leben des heilig^

Karl Bvrrvinüus Blatt 135 abgeändert worden sei. — Die katholischen Gesandten, ohne Instruction, >'^'

men es, auch iu Betracht, daß die protestierenden Mitgesandten sich damit nicht beladen noch es approbi^"

werden, in den Abschied. Ibiä. i. (1646.) In Betreff derjenigen, welche auf heilige öfters

Zeit den Gehorsam nicht erstatten, kann den Gesandten über das Gcbirg nach dem Willen der katholisch

Gesandten Befehl ertheilt werden, den« Landvogte Beistand zu leisten. Man glaubt nämlich, daß es bei ^

mit Zürich schwebenden Streitigkeiten im Thurgau zu einem guten Exempel dienen könne, wenn das h

in Neligionssachcn angelegentlich gehandhabt wird. Absch. 1093. m. (1647.) Die Gesandte» ^

sieben katholischen Orte schreiben an den Bischof von Como, daß die Herren und Obern mit Wohlgcf» ^

vernommen hätten, daß er gegen die ärgerlichen Priester einschreiten wolle. Sie beklagen sich, daß,

rend manche weltliche Unterthanen ein ärgerliches Leben führen und zur Osterzeit die Sacramente nicht c»sth

gen, die Pfarrer deren Namen nicht angeben wollen, und ersuchen ihn, zu befehlen, daß jeder acht "

vor Ostern oder während der ganzen Octava beichteil solle, wie es in der katholischen Eidgenosse»!^

Uebung sei. Ferner ersuchen sie, man möchte nach den Constitutionen des heiligen Karl und des Friderc ^

Borromeo den Imbitus vlorioalis nicht vor dem gebührendeil Alter und ohne hinreichende Bürgsch^ ^

denk vivoiläo zu tragen gestatten, weil unter dem Schein des Habits viel Muthwillcn verübt werde ^
in Aufrichtung der I^trimonia viel Betrug zum Schaden der Kammer unterlaufe. Drittens wird

Wunsch ausgesprochen, er möchte in den Vogteien zur Bestrafung der ungehvrsamxn lind lasterhafte»^'

ster eine Gefangenschaft einrichten und einen Fiscal bestellen. Der Bischof entspricht den meisten Begeh,

bemerkt, daß in Italien erst zu St. Bartholoinäi Strafe eintrete, wenn Einer zu Ostern «und bis de»

noch nicht gebeichtet habe, und beschwert sich über den hohen Lohn, welchen Weibcl und Soldaten ver^
gen, wenn sie Delinquenten seinem Stabe überliefern. Die Sache wird in den Abschied genommen, d»

man noch mit dem Nuntius darüber redeu könne. Absch. 1130. k.
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Lauis und Mendris.

Inhaltsübersicht.

l. >kaminerrech<»»t»»fl.

Einnahmen. Ausgaben. Ueberschuß.
Kammerkronen.

1829 475 1354

2082 485 1597

2037 509 1528

2031 521 1510

1810 515 1295

2081 521 1560

2011 541 1470

2176 532 1644

2242 539 1703

2073 556 1517

2122 558 1564

1899 602 1297

1982 549 1433

1949 555 1394

1932 553 1379

1887 550 1337

1957 554 1403

2031 562 1469

1913 549 1364

1889 592 1297

2196 556 1640

1819 547 1272

1800 552 1248

1825 548 1277

2107 548 , 1559
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Einnahmen. Ausgaben. Ueberschuß.
Kammerkronen.

2tt. I«43. 2501 548 1953
27. 1«44. 2512 548 1964
2«. I«43. 2173 548 1625
2». 1«4«. 2261 548 1713
3«. 1«47. 2014 548 1466
»I. 1«48. 1935 548 1387

Die Rechnungen bilden keinen integrierenden Theil der Abschiede. Mehrmals kommen Rechnungen ohne Abschiede vor-

Die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben wurde in zwölf gleiche Theile getheilt und den Gesandten zu Hände» ' ^
Obrigkeiten übergeben; der ungerade Ueberschuß fiel den Amtleuten zu. Ferner erhielt (1621) jeder Gesandte als Sihge
Kronen.

Die regelmäßigen Einnahmen bestanden aus folgenden Posten:

1) Der gewöhnlichen Steuer der Landschaft Lauis . . . 567 Kammerkronen.

2) Die Freigemeinde Sonvico zahlte 53 „

3) Ponte Capriasca 32 „

4) Das Freidorf Morcote 26 „

5) Der Zoll zu Lauis betrug 388 „

6) Zoll und Bank zu Mendris 165 „

2. Verschiedenes.

Art. 32. (1623.) Dem Bartholomäus Turriau von Mendris und Franz Fontana sammt
drei Brüdern von Mili (Melide), Lauiser Gebiets, wird mit Rücksicht auf ihren ehrbaren Wandel ge>l"
allein für sich zu ihrer Defension Wehren zu tragen; sie dürfen aber selbige nicht in Kirchen oder a"
Versammlungen mitbringen. Die Gesandten von Freiburg und Solothnrn nehmen dieß in den AM
Absch. 295. Ir. 33. (1624.) Da in den Vogteien Lauis und Mendris Unterthanen „Fttstling und
Dölchli, genannt Stilet" tragen, wodurch viel Unheil angerichtet wird, einige Unterthanen aber von ^
zelnen Orten Erlaubniß dazu erhalten haben, so wird die Sache den Herreit und Obern hinterbracht, ^
sie eine Verfügung darüber treffen. Absch. 322. a. 34. (1625.) Da mehrere Tage vor den
keine Parteien erschienen sind, so wird beschlossen, daß künftig die gewöhnlicheAudienz auf blos vier
liche Tage publiciert werden soll. Absch. 363. a. 33. (1640.) 1. In Beziehung auf die TodtsM^
welche Unterthanen außerhalb der vier Vogteien begehen, hatten seit vorigem Jahre die Anwälte der ^
schaft Lauis von der Mehrzahl der Orte Ortsstimmen erhalten, daß die Landvögte von Lauis und

ihre Amtsbefohlenen deßwegen nicht zur Strafe ziehen sollen, sofern die Uebclthäter keine Mordl"^^
öffentliche Mörder um Geldes willen, Kirchen- und Straßcnräuber seien, oder einer an einem Eidge" ^
oder einem Unterthan einen Todtschlagbegangen habe. Die Gesandten erkennen nun, daß,
Unterthan, der auswärts einen Todtschlag begangen hat, dort nicht gestraft worden ist und angeklagt
der Landvogt Befugniß haben soll, gegen einen solchen zu processieren. 2. Die Anwälte der Landsch^
vor, daß viele Unterthanen Arbeits halber außer Landes gehen, und daß namenllich von solche" ^
schlüge begangen werden. Da die Landvögte in einem solchen Fall hinsichtlich der Confiscationeu

nie"'»

einen Unterschied hätten machen wollen, so bitten sie, daß man sie bei den erhaltenen Stimmbriefe"^^,
verbleiben lassen, bis die Herren und Obern sich mit den benachbarten Ständen und Obrigkeiten
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Absch. 929. ä. 3<i. (1643.) Die in Betreff des Salzhai,dcls von den Orten erthcil-
lauten dahin, daß der Statthalter Brocco den Salzcontract, welcher mit künftigem Januar

Lbr'^ Lauis zu übergeben habe; dagegen haben Lauis und Mendris den
Z»in^^" jährlich 600 Kronen zu 20 guten Batzen Lauiserwährung als Nccognition zu zahlen nnd zwar

erjten Mal auf Johannis 1644. Die Gesandten von Untcrwalden,Glarus, Basel, Freiburg und
^ pausen nehmen die Sache in den Abschied, elfteres, weil es nicht begrüßt worden ist, Glarns und

weil sie dieses Jahr schon die erste Zahlung babei, wollen und die vier letzten Orte
^^lronen stipulicrt haben wollen. Absch. 1004. d. 37. (1643.) Im Jahr 1513 wurde unter

litten" ^^"'"ösartikeln festgesetzt, daß die LandschaftenLauis und Mendris Civilsachcn selbst coinpromil-
undverthädigen können. Weil es aber vorgekommen ist, daß in Streitigkeiten zwischen Commune»
lverde Zwischen Coinmunen und Cominuncn Criminalia unterlaufen, welche verschwiegen
^undv'' verordnet, daß keine Streitigkeiten der Art mehr compromittiert werden sollen, ohne daß den
AlZd Kenntniß davon gegeben wird, damit die Criminalia an den Tag kommen und bestraft werden,

können die Streitsachen zwischen Particularen und Coinmunen verglichen werden; in den Streitig-
dächen Coinmunen zu jlidicieren soll in der Willkür der Landvögte stehen. Dagegen erheben die

lvird^^^" Beschwerde und wollen, daß es bei den Bestimmungen vom Jahr 1513 bleibe Die Sache
gch Abschied genommen. Idiä. k. 38. (1643.) Die Nnterthancn der herwärts des Gebirgs

Bogteien stellen den Gesandten vor, daß sie Armuths halber ihre Kirchen nnd andern geistlichen
kvi» ^/^kken unterlassen müssen, und bitten sie, dahin zu wirken, daß alle Geldstrafenund Geldver-

welche vor dem Tribunal zu Coino abgeinacht werden, an die Kirchen und Geistlichen in den-
be» K > ^ verivendet iverden inöchten, wo der Fehler begangen worden ist. Dieses Begehren wird
^ Ober«? der sieben katholischen Orte hinterbracht und sie ersucht, den Cardinal Barberini
l>e>, er mit Einwilligung des Papstes entweder den Gesandten auf künftige Jahrrechnung oder
jene ^ern oder dem apostolischen Nuntius die Macht gebe, den Dcpositarius zu ernennen, bei dem

hinterlegt werden. Idill. Ic. (Dein Frciburgcrexcinplar ist ein Berzeichüiß des Einkom-
^ ^^k^sterschaft und der zu zahlenden Pensionen beigefügt.) 3i>. (1644.) Eine Abordnung von

die ^Aendris bittet um Aufhebung des ihnen 1613 auferlegten Salztributs unter Hinweis,mg auf
erlangte und seitdem mehrmals bestätigte Freiheit und auf den Umstand, daß auch

Mainthal diese Gnade bereits erlangt haben. Die Mehrzahl der Orte willfahrt dem Un¬
guis' ^kigt das 1642 crtheilte Privilegium und deren andere Freiheiten und gestattet dem Räch von
^aiz' ^ Salztaxe, die aufgelaufenen und noch auflaufenden Salzunkostennach Gutdünken auf das
der ^ Klagen. Absch. 1033. a. (1645.) Lauis und Mendris bitten um völlige Befreiung von
^asel auferlegten Salzrccognition,da sie dafür die Stimmen von zehcn Orten erlangt hätten.
^ 'wd ^chaffhausen wollen nicht einwilligen und nehmen das Ansuchen in den Abschied. Absch. 1066. Ic.

^ Satzungen sind die Unterthancn schuldig, die Banditen, welche in das Land
^"zufangen nnd, »venu sie Widerstand leisten, sie zu tödten. Die von Lauis und Mendris bitten

3ät k Weisung, wie sie sich denen gegenüber zu verhalte«, haben, welche nur auf eine bestimmte
Tie w.r ^k) Unterthancn, welche dergleichen Banditen Aufenthalt geben, gestraft werden sollen,
^'chen Instruction, nehmen diese Anfrage in den Abschied; jedoch wird festgesetzt, daß der-

anditen bei einer Buße von 100 Kronen kein Aufenthalt gegeben, sondern daß sie, wo sie gesehen



^66 Lauis.

werden, cingefangen und dem Landvogt überantwortet werden sollen. Absch. 1095. a. ^2.
Auf den Bericht, daß manche Unterthanen in den Vogteien herwärts des Gebirgs ihre schuldige
der heiligen Sacramente, der Beichte und Cvmmunion zur Osterzeit nicht erstatten, befehlen die katholisch"'
Gesandten den katholischen Landvögtenund Landschreibernzu Lauis lind Mendris diejenigen, welche ach'
Tage vor oder nach der Osterzeit jene Pflicht nicht erfüllt haben, zu strafen und die Bußen auf künftige"
Johannistag den Gesandtenvorzulegen. Ibiä. r. 43. (1648.) Um statutenwidrigen Mißbräuche"
begegnen wird in Lauis und Mendris bekannt gemacht, daß fortan keine Weibsperson sich mit Fremde»'
welche nicht aus den Landen der Herren und Obern gebürtig oder eidgenössische Unterthanen sind, mit der
Erbschaft verheirathen dürfen, und daß auch diejenigen, welche sich außerhalb der Jurisdiction der Herr"'
und Obern verehlichen,nicht als Erben substituiert werden dürfen bei Strafe der Confiscation der Erbs^
und Annullierung der dawider laufenden Verträge. Absch. 1149.

Lums oder Lugano.
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1. Beamte.
a. Verzeichnißder Landvögte und Landschreiber.
b. Emolumente des Landvogtes. Art. 44—55.
e. Verschiedenes die Landvögte Betressende. 56—61.
ä. Statthalter. 62-66.
e. Andere Beamte. 67—71.

2. Jahrrcchnung; Eid der Gesandten. 72.
3. Rechnungswesen.73—76.
4. Grenzstreitigkeiten. (Gandria und Albogasio wegen des Ber¬

ges Roncaglia.) 77—94.
5. Verhältnisse Mailand gegenüber. 95 -98.
6. Justizsachen.

a. Civilrcchtliches. 99—114.
d. Strasjustiz. 115—129.
e. Liberationen und Begnadigungen. 130—170.

7. Zugrecht. 171. 172.
8. Polizeiliches. 173-188.

9. Sanitätswcsen. 189—191.
10. Handel und Verkehr; Jahrmärkte. 192—197.
11. Bezug von Salz und Korn. 193—205.
12. Zölle und Geleit. 206—221.
13. Münzsachen.222—224.
14. Kriegswesen;Kricgsanlagen. 225—233. .
15. Verhältnis; zum Bischof von Como; Stellung der "

gegenüber der weltlichen Obrigkeit. 234—253.
16. Kirchcnsachcn; Geistliche Pfründen. 254—262.
17. Unterrichtswesen. 263—265.
18. Geistliche Orden; Klöster.

а. Kloster St. Margaretha zu Lauis. 266.
d. Franciscaner und Reformatcn. 267—273.
v. Somaskcr. 274—278.
б. Eapuciner. 279. 280.

19. Lvcales. (Spital zu Lauis.) 28l—293.
20. Verschiedenes. 294—297.



Lauis. 1751

l. Beamte.

a. Verzeichnißder Landvögte und Landschrciber.

1. Landvögte.

I<»S4.

I«»4.

I«4<».

I«;42.

I«44.

I«4«.

I«4^.

Bern.

Schwyz.

Glarus.

Solothurn.

Lucern.

Unterwalden.

Basel.

Schaffhausen.

Zürich.

Uri.

Z"g-

Freiburg.

Bern.

S ch w h z.

Glarus.

Solothuru.

Burckhardt Fischer.

Sebastian Abhberg.

Heinrich Trümpi.

Niklaus Glutz.

Caspar Mohr.

Melchior Wirtz.

Einanuel Russinger.

Hans Georg Ott.

Haits Heinrich Grebel.

Hans Heinrich Püntiner.

Jakob von Brandenberg.

Johann Heinrich Wild.

Emanuel Steiger.

Caspar Abhberg.

Hector Müller.

Martin Besenval.

2. Landschrcidcr.

><»17. Sebastian von Bcroldingen.

fungierte Riartin Birchler, Unterschreibe!.

Ittttt—Karl Konrad von Bervldingen.

I>. Emoluincntc des Landvogts.

(1619.) Da die 1604 angeordnete Bcrtheilung der inalefizischcn rind criminalischcn

dxj Mischen per Kammer und dem Landvogtc Uebclständc mit sich gebracht hat, läßt man es wieder

^»dv ^^ku Ordnung bewenden, nach welcher zwei Thcile dieser Bußen der Kammer, der dritte dem

'»all Zufallen sollen, doch so, daß dann die Kammer alle Kosten abzutragen hat. Da aber der der-

^chn, dagegen einwendet, daß er auf die Ordnung von 1604 geschworen und nun nach selbiger

"^"^cu habe, wird beschlossen, daß er noch künftiges Jahr nach derselben Rechnung abzulegen

i-c>Z
wie

1618
es weiter zu halten sei, wird den Herren und Obern hinterbracht. Absch. 72. 5. HS. (1620.)

aufgestellte Gutfinden, die Bertheilung der malesizischen und criminalischen Bußen zwischen der

'^Üllt Landvogt betreffend,'wird genehmigt, so daß der Kammer zwei, dem Landvogt ein Theil

^bst g - ^ Kummer aber die Kosten tibernimmt. Für das Sicgelgeld, „so vorhin durch die Landvögte

^'st worden", sollen dieselben von den der Kammer gehörenden zwei Thcilen zehn vom Hundert
Landvogt Abhberg sich darüber beschwert, wird beschlossen, daß er und seine Nachfolger von

^ud Solothurn ihre Rechnung noch nach der Ordnung von 1604 ablegen sollen, nach welcher dem
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Landvogte zwei Theile, der Kammer ein Theil zufällt. Die neue Ordnung hat mit dem Antritt des La»?

Vogts von Lucern zu beginnen. Absch. 127. o. 5«. (1620.) Auftragsgemäß hat der abgehende La^

Vogt Burckhardt Fischer von Bern den bösen Buben Johann Spagnoletto verfolgt. Derselbe wurde ?>'

Feldkirch gefangen genommen, aber an den Landvogt nicht ausgeliefert. Fischer bittet nun, den Pro""

durchführen zu dürfen, wenn Spagnoletto ausgeliefert werde. Der neue Landvogt Abhberg weigert

dessen und macht für sich Anspruch auf die Bußen, welche dieser Proceß herbeiführe. Der Landschr"^

sucht folgenden Vergleich zwischen Beiden zu Stande zu bringen: Was für Confiscationen, „Abhandlung"''

und Bußen voil diesem Proceß herrühreil, von diesen soll für die Kammer der dritte Theil zun, voraus

genommen und von den zwei übrigen Dritteln sind die Kosten und die Entschädigung für Mühe und Arb"'

beider Landvögte abzuziehen; von dem Reste soll Abhberg zwei, Fischer einen Theil erhalten. Da ^

diesen Vergleich nicht annehmen will, wird die Sache für die Hoheiten in den Abschied genommen. 1^'

A7. (1622.) Der Landvogt zu Lauis hatte früher begehrt, daß man ihm, wie den frühern LaudW

zwei Theile der Bußen lassen möchte, wogegen er alle auflaufenden Kosten über sicb nehmen wolle. ^

ungeachtet hat er auf letzter ennetbirgischen Jahrrechnung wegen des Hingerichteten Spagnoletto 1 ^
neu verrechnet, darob die Obrigkeiten nicht geringes Mißfalleil empfunden habeil. — Jedes Ort

die nächste ennetbirgische Jahrrechnung seine Gesandteil dahin instruieren, die Sache nachzusehen

sich bei den Amtleuten über den Proceß des Spagnoletto und Anderer zu erkundigen. Absch. 220. b.

(1622.) Der Landvogt Sebastian Abhberg wird aufgefordert, die 600 Dickpfenning „des Spagno" ^

Kostens halber" zu erlegen. Abhberg beschwert sich dessen und glaubt der Kaminer nichts mehr schu^'^

sein. Er wird zur Verantwortung von Ort zu Ort gewiesen. Absch. 240. 0. (1627.) Dann ^

obrigkeitlichen Kammer mehr zu Theil werde, soll unter Natificationsvorbehalt laut der alten Ordnnng^

Landvogt von den Bußen und Strafen zwei Theile nehmen und alle Unkosten bestreiten, der dritte ^

der Kammer zufallen. Absch. 432. 6. (1628.) Damit dem Landvogt wegen seines bevorstoh" ^

Abzugs kein Eintrag geschehe, sprechen ihm die katholischen Gesandten dasjenige, was man für das P'

des ncuerwählten ErzPriesters zu Riva festsetzen wird ohne Rücksicht auf den succedierendcn Landvvgt zu- -

460. t'. (1628.) Obwalden, welches die Vogtci Lauis zu besetzen hat, bittet, daß man seinen

Vogt bei den alten Statuten und Ordnungen, betreffend Bußen und allerlei Abstrafungen verbleiben ^
Der Antrag wird nä reksrenäuiu genommen. Einige Gesandte sind der Ansicht, daß, wenn eine

gemacht werden sollte, bei dem „vordersten" Ort der Anfang zu machen sei. — Bei dieser Gelegenhe" ^

auch hervorgehoben, daß hie und da Ehre und Eid schlecht beobachtet und dem ungeziemenden

Practicierens zugesehen werde. Alan will sich darüber zu anderer Zeit besprechen. Absch. 466. k- ^

(1631.) Die Mehrzahl der Orte theilt das confiscierte Vermögen des Todtschlägers Morosino von " ^

in drei Theile. Der erste Theil soll von der Kammer zu der Obrigkeiten Händen bezogen werden,

dere für dießmal den Gesandten, welche letztes Jahr der ennetbirgischen Jahrrcchnung beigewohnt ^

gehören, und der dritte den beiden gewesenen Landvögten zu Lauis und Mendris, Melchior Wirtz 00"

terwalden und Hans Balthasar Burckhardt von Basel, zuständig sein. Die Gesandten von

Schwhz, Freiburg und Solothurn, darüber nicht instruiert, nehmen diese Nertheilung in den '

Weil man findet, daß die ennetbirgischen Gesandten hierin nicht nach der Satzung verfahren und

mer mehr als sich selbst vergessen haben, soll jedes Ort seine Gesandten auf nächste Jahrrechnung

mit hinreichendem Befehl versehen, damit eine Ordnung und Satzung gemacht werden kann, wie »n
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' dergleichen Fällen künftig zu verhalten habe. Absch. 556. o. 33. (1631.) Der Gesandte von Basel
""gl von den confiscierten Gütern des Dvctor Morosino des Landvogts Burckhardt dritten Theil zu

Da aber dem Landvogl zu Lauis von Zürich aus geschrieben worden ist, das; allein das noch
eingezogene Geld in drei Theilen ausgetheilt werden soll, so läßt sich Landvogt Wirtz an dem anch gc-

^ (1631.) Der Landvogt Russinger von Basel verlangt von einer auf 400
der ^ belaufenden Consiscation eines Weibes seinen dritten Theil. Obgleich noch keine Ordnung wegen

^'^scationen gemacht ist und dem Petenten nicht mehr als einem Gesandteil gebühre, so will
^ Kronen verabfolgen. Ibiä. 33. (1632.) Nachdein in Folge der Consiscation

Ica " ^ ^ Doctor Morosino zwischeil den Gesandten und dem Landvogt Wirtz wegen ungleicher Aus-
»u, ^ BähungenStreit entstanden war, war auf der Tagsatzung zu Baden im Juli 1631 eine Ord-

^ Vogteien festgesetzt wordeil (s. vier ennctb. Bogt, überh. Art. 29. o.). Diese wird in den
'H- genommen.Absch. 594. a.

o. Verschiedenesdie Lnndvögte Betreffende.

(1624.) 1. Wegen des zu Como gefailgenen Chorherren von Agno, Hieronhinus Nusca,
katholische Ort seinein Gesandten befehlen, dem Landvogt zu wehreil. wider den Rusca zu proce-

Hchör' Kl befehlen, dessen Gut in Arrest zu lassen, bis man wisse, ob auch den Obrigkeiten etwas davon
"»ist ^ ^ ^ Landvogt gehörende Theil dein alten und nicht dem neuen Land-

Denen zu Novaggio soll der Landvogt befehlen, ihren abgetreteilen Pfarrherrn wieder
der ^ die, welche ihm so stark gedroht haben, ernstlich abmahnen. 3. Da man vernimmt, daß
Gliche r ^ Lauis eigeninächtig münzen läßt. Banditeil liberiert uild solcheil, die noch unter des Baters
»ach z/" ' verbotene Wehren belvilligt, so werden die Gesandten jedes Ortes solchem nachfragen und je
^»liilt verfügen. Absch. 320. e. 37. (1628.) Der sein Amt antretende Landvogt zu Lauis

Ansuchen ein, es möchte ihm gestattet werdeil auf der Landschaft Kosten zwei ehrbare, red-
sihaft / ^ anzustellen, welche ihm bei jeden Nothfällen beispringen und helfen könnten. Da die Land-

Einsprache einlegt, wird die Sache den Herren und Obern hinterbracht. Absch. 467.
längst zll Lauis gewesene Landvogt, Melchior Wirtz voll Obwalden, legt zwei zu seinen

^ ^nterwalden ergangene Erkaniltnisse sammt andern „Befehlen" ein und berichtet alsdann, daß,
^ischei" ^vhannis Baptistä Abend dem gewohnteil Gebrauch gemäß mit seinen Amtleuten den eidge-

^^^ndtei, eiltgegengerittensei, in dem Flecken Lauis durch Dvctor Gabriel Morosino an Johann
ÄeH>,". ^^älgo ein leidiger Tvdtschlag verübt worden sei. Weil die Gesandten sich noch nicht in dem

Nn?s auch die Glocken, die ihnen jährlich zum Zeicheil ihrer angehenden Gewalt geläutet wer-
ioiider,, g^älttet hätten, so habe er geglaubt, daß die Bestrafung solcher That nicht den Gesandten,
diese gehöre. Dessenungeachtetund obgleich er dagegen protestiert, hätten sich die Gesandten

""iZeinaßt, des flüchtigen Thäters Hab und Gut zu ihren Händen gezogeil und init des Thäters
>i^,^","ecordiert, daß ihm wenig, der Kammer aber gar nichts zu Theil geworden sei. Weil sie

'Hast » ^ "'l namhaftes Geld zu ihren Händen empfangen, dabei aber auch sowohl in der Land-
5heis h ^is Mendris ein großer Ausstand noch unbezogen geblieben sei, wovon er seinen gebührenden

so möchte man den Landvögten schreiben, diesen Ausstand bis zu Austrag der Sache zu
""d ihm zu aller Gebühr die Hand bieten. — Auf Ratification der Obrigkeiten vergleicht man
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sich dahin, daß das daher fließende Gefäll, jedoch allein in diesem Fall, in drei gleiche Theile getheilt
den soll, wovon der erste der Kammer, der andere den Gesandten, der dritte aber dem Alt-Landvogt
gehöre. Den Landvögten soll geschrieben werden, bis auf erfolgende Ratificationoder andere Erkannt^
hin alles unter Sequester zu behalten. Die Obrigkeiten werden ihre Gesandten auf künftige gemeineidgci"'
fische Zusammenkunft auch darüber instruieren, wie es beim Eintritt der Gesandten in den ennetbirgffV
Vogteien gehalten werden solle, um welche Zeit die Strafen den Gesandten und wann sie den Landvi'^
gehören, damit dergleichen Mißverständnissen künftig vorgebaut werde und man hierin eine Regel
Absch. 546.1c. (1631.) Alt-Landvogt Melchior Wirtz von Obwalden bringt vor: Obgleich ihm
der Obrigkeit Statuten mehr gebühre, so wolle er sich doch begnügen, wenn er bei dein Abschied
Frauenfeld geschirmt werde, darum er unterthänig gebeten haben wolle. Landvvgt Helmli, des Rath- ^
Lucern, und Seckelmeister Staub, des Raths zu Zug, bringen dagegen für sich und im Namen ihrer ^
jüngster Jahrrechnung gewesenen Mitgesandten vor, daß sie den Handel mit dem Rath der Amtleute ^
nach Ausweis der Statuten gemacht, weßhalb man sie bei solcher Handlung schützen möchte. We»"^
Landvogt Wirtz nicht ruhen wolle, möchte er bei jedem Gesandten nach eidgenössischeinBrauch an dein '
wo derselbe ansässig sei, seine Ansprache geltend machen. Was die Kammer betreffe, so werde sich jcd^
gegen seine Gesandten wohl zu verhalten wissen. Weil man zugleich auch benachrichtigt worden ist, ^
Landvogt Burckhardt von Basel ebenmäßig wider die Handlung protestiert und auf des Morosino ^
Mendriscrgebiet habe Arrest legen lassen, wird der ganze Handel auf die nächste Jahrrechnung nach W'
verwiesen. Absch. 550. e. «t». (1640.) Obschvn gegen den abtretenden Landvogt Jakob Branden^
viele Klagen eingelangt sind und die Gesandten befugt gewesen wären, ihn streng zu bestrafen, wird ci^
vielfältiges Anhalten Andermatts von Zug „mit Gnaden betrachtet". Absch. 929. m. i»l. (1641.)

Landvogt zu Lauis wird Vollmacht gegeben, in der Landschaft Kosten für 30 bis 40 Kronen nothwcud^
Hausrath (Bettstellen, Stühle und Bänke) anzuschaffen und Alles in ein Inventar auszuzeichnen. Weil a
die Landschaft bis dahin dergleichen nicht bezahlt, sondern den Palast blas in Dach und Gemach ^ ^
hat, nimmt man die Sache in den Abschied, damit man sich künstig darnach richten kann. Absch.

ä. Statthalter. ^Art. t»2. (1618.) Zürich verliest ein Schreiben von den Räthen und Landesfürsprechen
schaft Lauis, die Beilegung des Zwistes zwischen den GeschlechternCastorio und Brocco betreffend. ^
Begehren derselben wird in den Abschied genommen, damit jedes Ort seine Gesandten deßhalb für dic
birgische Jahrrechnung instruieren kann und der Friede zwischen beiden Geschlechtern hergestellt wcrdc. ^
dieser Zwist größtentheils wegen des Statthalteramts entstanden ist und Berit dießmal einen Landest ^
Latus erwählt, so wird es ersucht, dafür zu sorgen, daß derselbe aus keinein der beiden Gcschll'äst^ ^
Statthalter erwähle, sondern aus einein andern ehrbaren Geschlechte, damit der Streit um so säst" .
schlichtet werde. Absch. 11. o. ttt. (1642.) Unter Ratificationsvorbehaltwird beschlossen,
Statthalteramt, wie es früher in Hebung gewesen ist, alle zwei Jahre wechseln und daß es danndcw>^
ligen Landvogt freistehen soll, einen Statthalter nach seinem Belieben anzunehmen. Absch. 930. ^
(1645.) Da sich herausstellt, daß Statthalter Alexander Brocco dem neuen Landvogt von
Silberkronennebst andern Verehrungen versprochenhabe, um das Statthalteramt von ihm Z» ^ vst
während das Amt in zwei Jahren nicht mehr als 500, künftig nur 300 Kronen einträgt, s"
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sandte» der Ueberzeugung, daß auf diese Weise die obrigkeitliche Kammer zu Schaden kommen müsse und
^ Statthalter sich dafür auf den Unterthanen erholen werde. Brocco wird zur Rechenschaft gezogen, die

" )e den Obrigkeiten hinterbracht, damit dergleichen Practiken abgestellt und die „Amtskäufler" bestraft

und zwar wird gut erachtet, daß bei höchster Strafe um das Statthalteramt nicht mehr als eine

^isse gebührende Verehrung, wie sie vormals gebräuchlich gewesen, bezahlt werden dürfe, daß, wenn ein

daz ^ Jahre nach einander im Amte gewesen sei, weder er, noch jemand aus seiner Familie in

kein ^mmen solle. Endlich wird für gut erachtet, daß die Statthalter zu Lauis, welche bis dahin

^ Eid den Obrigkeiten geleistet haben, auch, wie die Landvögte, alle zwei Jahre einen Eid leisten sollen.

Hab (1646.) Glarus bringt vor, der neu erwählte Landvogt nach Lauis, Hector Müller,

stak Uebung gemäß den jungen Brocco als Statthalter bestellt. Nun seien aber auf letzter

>vo den Gesandten deßwcgen Bedenken erhoben und die Sache in den Abschied genommen

möchte den Landvogt an dieser ihm zustehenden Belehnung nicht hindern, sondern mit einer

. Acnderung bei dem Vorort anfangen. — Alan bewilligt dieß, jedoch ohne Nachthcil für die all-

Absch. 1693. r. (1646.) Da Alexander Brocco für das Statthalteramt eine

als ^ Verehrung dem Landvogt versprochen hat, seit mehrern Jahren aber den Landvögten nicht mehr

^uld Genien gegeben worden sind, so wollen es die einen Gesandten bei der alten Ordnung der 300

wieder" ^^^den lassen, die andern es den Landvögten anheimstellen, und „daß es bei dem Vorort Zürich
«»» solle" und ein jeder Landvogt befugt sein solle, nach seinem Belieben einen Statthalter

schi, dMen, ungeachtet derselbe zwei Jahre vorher das Amt versehen hat. Die Sache wird in den Ab¬

genommen. Absch. 1095. o.

s. Andere Beamte.

^ (1621.) Beide Fiscale und der Landschreiber von Lauis, welche den Gesandten alle zwei

Löchte Bestätigung eine Verehrung geben müssen, bitten, daß man eine Moderation eintreten lassen
Istz ^ keinen gewissen Jahrlohn beziehen. Das Ansuchen wird in den Abschied genommen. Absch.

(1625.) Der Gesandte von Glarus wird seilten Herren und Obern Bericht geben über die

Belehnung der „Gicht- und Bankschreiber zu Lauis". Absch. 364. kl». (1632.) Dem

^hrli/ ^ ^ wurden seit einigen Jahren ans dem Kammergut 24, den beiden Weibeln 18 Kronen

Verehrung gegeben. Die Gesandten halten diese Ausgabe fiir unnöthig und stellen es den

zieh^' ""d Obern anHeim, ob sie dieselbe aberkennen wollen. Absch. 594. d. 7i). (1633.) In Be-

^ber. ""5 ^ Verehrung von 18 Kronen, welche seit dem freiburgischen Landvogt Ammann 1618 dem

dem Unterweibel zu Lauis gegeben worden ist, wird beschlossen, daß dieselbe bis zur Vollendung des

die Umgangs oder der 24 Jahre noch gegeben werden soll. Absch. 632. a. 7l. (1642.) An

dv„ ^ ^ des entsetzten Fiscals Cannaga wird Johannes Paulus Canevalius gesetzt, welcher schon 1638

vien ^ Obrigkeiten Stimmbriefe erlangt hatte. Diego Maderni, welcher unlängst für sich neun Ortsstim-

i)at, bittet, man möchte ihm auf die nächste Vacanz die Wahl zusagen. Da derselbe aber

^ deutsche,, noch der italienischen Sprache kundig ist, nehmen Zürich, Basel und Schaffhausen,

keine Ortsstimmen gegeben haben, das Ansuchen in den Abschied. Absch. 980. A.

220
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2. Jahrrcchnung; Cid der Gesandten.

Art. 72. (1641.) Es wird berichtet, daß vor zwei Jahren der Gesandte Berns ans der Jahn'^

nung den gewöhnlichen Eid nicht habe schwören wollen, sondern gegen etliche Punkte excipiert habe.

wird von den katholischen Orten und katholisch Glarus aä rskorouäum genommen. Absch. 953.

3. Rechnungssachen.

Art. 73. (1620.) Die Zölle und Landstenern, welche bisher von dem Gesandten Zürichs

eingenommen wordeil sind, sollen künftig durch den Gesandten von Zürich im Beisein von zwei ander»

sandten und dem Landschreiber eingenommen werden. Da der Gesandte von Zürich sich dessen besflM '

wird dieser Beschluß noch den Hoheiten hinterbracht. Absch. 127. a. 7-7. (1621.) Die Gesandte» ^

den, daß die Rechnung der Wirthe zu Lauis, wenn sie für jeden Gesandten nebst Diener und Pferd tag ^

eine Dublone fordern, zu groß sei, und nehmen die Sache in den Abschied, damit von ihren Herre» ^

Obern „gebührende Provision geschehe". Absch. 185. i. 73. (1621.) Da der Landvogt zu Lauis ^

seiner Rechnung die Kronen zu 5 Dicken verrechnet und nun in den Ausgaben, die er wegen des hl' ^

richteten Spagnvlctto gehabt hat, bei 600 Kronen, die Krone zu 5 Dicken verrechnet, während er »^

Dicken für eine Krone ausgegeben hat, und er sich weigert, der Kammer Ersah dafür zu geben, so ^^

stieren die Gesandten gegen seine Rechnung. Absch. 186. o. 73. (1647.) Daß der Landvogt i»

Rechnung in Folge obrigkeitlichen Befehls 100 Kronen abgezogen hat, die dem Unterschrciber von

Johann Kaspar Hirzel nun für seine Bemühungen ans der Tagsatzung zu Whl als Remuneration gegebe» ^
den sollen, so wie auch 25 Kronen als Remuneration für Franz Helmli von Lucern, nehmen die Gesa»

von acht Orten in den Abschied. Absch. 1130. ä.

4. Grenzstrcitigteiten zwischen Gandria und Albogasio Westen des Berstes

Art. 77. (1619.) In Betreff des Streites zwischen der Gemeinde Gandria in der Landschaft ^

und der Gemeinde Albogasio im Erzbisthum Mailand wegen des Berges Roncaglia wünscht der 6"^"

daß man Gesandte abordnen möchte, um die Sache zu erdauern und zu vereinbaren. — Man weist

Antrag vor die angesetzte gemeineidgenössische Tagsatzung und schreibt den, Landvogte, darauf Z»

daß die Parteien bis zu Austrag des Handels das Ihrige ruhig nützen, doch ohne Rachtheil für die ^

jedes Theils. Absch. 86. o. 78. (1619.) Die Gemeinde Gandria einerseits und der Erzbischof

meo von Mailand andrerseits sprechen die Herrschaft und weltliche Jurisdiction über den oben

Berg an. Der erzbischöfliche Gesandte, der Capucinerpater Dionysius, ist vertreten durch Ha»s ^.^t,

Püntiner von Uri, die Commune Gandria durch Franciscus Verda. Es wird dem Erzbischof

in Beisein von Abgeordneten aus einem oder zwei regierenden Orten und des Landvogts zu Lauis ^

Augenschein einzunehmen und in den Documeüten nachzusehen, was sich über den streitigen Gegeusta

findet. Inzwischen soll jeder Theil seine Güter nach Nothdurft nutzen und nießen können und

hörigen zur Ruhe weisen. Absch. 89. k. 7tt. (1621.) Die von Gandria verlangen von den G0^ ^

der regierenden Orte, daß sie die Urtheile, welche in Betreff der Zwistigkeit mit denen von Albog»

Oria ergangen sind, bestätigen und erkennen möchten, daß sie nicht allein in den Posseß der geim'üu" ^

des Berges Roncaglia treten, sondern auch die Particulargüter von Privatpersonen zu Albogasio »
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könnten. Der Anwalt derer von Albogasio und Oria weist nach, daß 1489 zwischen diesen beiden

Quadria ein Vertrag zu Stande gekommen sei, welcher die Theilung der Berge Roncaglia

Bisnagho statuierte, daß aber derselbe wieder ausgehoben worden sei, so daß dann die beiden Berge

bis 1^?'" besessen und genutzt worden seien. In dem gemeinsameil Besitz seien diese Berge trotz dem 1543

die ^ ^ ernenerten Streite bis 1619 geblieben, als Franciscus Verda mit einein Urtheil gegen

es ^bogasio erschienen sei. welche auf die Citatiou nicht erschienen waren, weil der Cardinal ihnen

w>d ^ welchem Urtheile erklärt wird, daß die von Gandria auf dein Berge Roncaglia allein weiden

> l dürfen. Dieses Urtheil ivar von den Gesandten und in den Orten bestätigt wordeil. In

i>av^ hatten sich die von Gandria in den Besitz der Güter gesetzt. Der Erzbischvf von Mailand,

stur' ^aiitiiiß gesetzt, verlangte nun von der Tagsatzuug zu Baden zwei Delegierte, welche über die

de» entscheiden sollten. Es wurden zwei gewählt; Verda aber wußte die Abordnung derselben in

Des ^ hintertreiben. Der Anwalt derer von Albogasio und Oria ersucht nun um Abscndung dieser

dc>n z Gesandten nehmen die Sache in den Abschied; unterdessen sollen die von Gandria ans

^on d ^oucaglia, die von Albogasio und Oria auf dem Berg Bisnagho weiden und Holzeil dürfen.

u»d ^tmtgütern auf dein Berg Roncaglia sollen die von Albogasio und Oria die Früchte nehmen

^^"^eilcn in Drittmanns Hand legen. Die Kosteil, welche die von Gandria an die beiden Gemeinden

v""5 563 Kronen berechnet; erstatten diese dieselben nicht gütlich, so mögen die von Gandria

Absä"" Sutern, welche die von Albogasio und Oria in der Landschaft Hauis habe», bezahlt machen,

des s- (^623.) Da der Marchcnstreit zwischen dcilcir von Gandria und den Unterthanen

^ihol^ ^ Borroineo zu Albogasio noch immer nicht erledigt ist, so wünschen die Gesandten der fünf
Zur baß man den Gesandten auf die nächste Tagsatzung die Instruction gebe, sich nach Mitteln

"^""6 dieses Streites umzusehen und Freiburg und Solothurn ebenfalls davon in Kenntniß zu

'^sch. 279. o. 81.. (1623.) Cardinal Borroineo begehrt abermals, daß zu Beilegung dieses

."^^"^uites Gesandte ernannt und die Zeit der Zusammenkunft bestimmt »verde. — Die Gesandten

^ndte ^ »vollen die Sache auf nächster Tagsatzung zu Baden zur Sprache bringen und Ge-

n und machen inzwischen dem Cardinal Mittheilung davon. Absch. 282. v. 82. (1624.)

dein ^^'"6 auf diesen Streit wird Uri in aller Orte Namen dem Landanlmann Beßlcr schreiben, mit

de ig ^ Schreiber von Beroldingeil und Hauptmann Heinrich Fleckenstein nach dem Bericht des Alexander

sie oh,,/^ ""chmals eineil gütlicheil Vergleich der Parteien zu versuche»» Ist dieß nicht möglich, so sollen
^bcksicht auf die Stimmen der Orte, deren sich die von Gandria behelfen »vollen, auf Gefallen der

stejg Billigkeit und Recht einen Ausspruch thuu. Absch. 317. b. 83. (1624.) Hauptmann Flecken-

Cg^.^^b ^andaininailn Beßlcr habeil laut Berichts zwischen denen von Gandria und den Unterthailen des

sich < Borroineo zu Albogasio und Oria einen Vergleich gemacht. Da verlautet, daß die von Gandria

tziesg^" beschweren und vielleicht in die Orte kommen »Verden, so soll jedes Ort seinen ennetbirgischen

Mo befehlen, dieselben zur Ruhe zu weisen. Absch. 320. ä. 84. (1624.) Die Gemeinden Albo-

Dna, Valsolder Gebiets, eines Theils und die Gemeinde Gandria, Lauiscr Gebiets, andern Theils

errichtet, welcher von Hauptmann Heinrich Fleckenstein, des Raths der Stadt Lucern,

^übe^ Gesandte», deßhalb ohne Befehl, nehmen den Accord in den Abschied; die Orte »Verden

»icigg». ^ ber nach Solothurn angesetzten Zusammenkunft ihre Resolution eröffnen und inzwischen deßhalb

^ Gehör geben. Absch. 324. Ic. 8S. (1624.) Der Vertrag, welcher den 14. Juni 1624 zwi-
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schen dem "Cardinal Friedrich Borromeo und den regierenden Orten wegen des Spans der Coinm>">^
Albogasio und Oria eines- und der Gemeinde Gandria anderntheils gemacht worden, wird von neun Ort^
ratificiert. Die Gesandten von Bern, Freiburg und Schaffhausen, nicht instruiert, werden ihren Entschluß SoloW
mittheilen, welches dann die Ratification dem Cardinal iiberschickenwird. Absch. 328. ä. Der Inhalt
Vertrags ist folgender: 1) Die Besitzer von Particulargütern der einen oder andern Partei können diel

den ferner besitzen und nutzen, insofern sie schriftliche Gewahrsame dafür haben oder sie zehen Jahre vor 1 ^
dem Jahre, in dem der Streit begonnen hat, in deren ruhigen, Besitz gewesen sind. Darüber habe»
Propst zu Porlezza und der Landschreiber von Lauis, Sebastian von Beroldingen, zu entscheiden. Ae
Personen, welche vor jenen zehen Jahren Güter in dein Berg besessen haben, sollen in deren Besitz

hindert verbleiben.2) Es soll der freie Handel und Wandel auf dein Gebiete beider Obrigkeiten ßlatt»"^
Vorbehalten ist die Verfolgung des an Franciscus, dem Sohn von Baptista Verda, genannt Vanew^
Gandria begangenen Todtschlags und ai,derer nicht in Folge dieses Streites begangenenVergehen. 3) ^
Berg, welcher bisher beiden Parteien gemeinsam gewesen ist, wird zwischen beiden also getheilt, daß
Gemeinden Albogasio und Oria den Theil des Berges nutzen und brauchen, welcher zwischen dein Thal
doglia dei, Grenzen von Hostano zu bis nach Ova liegt, welches man Ova della Carrere nennt.
Ova soll beidei, Parteien gemeinsam bleiben und ist gelegei, auf Roncaglia, und bis zu diesem ^
wird der genannte Berg der Commune Albogasio und Oria zugesprochen,und die von Gandria
sich den ganzen Rest des besagten Berges von Ova della Carrere an gegen Caprino hii, bis nach ^
Valle Ruvina besitzen. — Diese Thcilung tritt in Kraft, sobald die Genehmigung von beiderseitige» ^
rigkeiten erfolgt ist. 4) Damit die von Albogasio und Oria und andere Interessierte von Valsolda
erlittenen Kosten, deren Ersatz sie von Gandria verlangen, schadlos gehalten werden, wird ihnen bcw> ^
im Thale Ruvina nach ihren, Belieben fünfzig Baumstämme zu hauen. 5) Dieser Vertrag soll der I"
diction keines Theiles Nachtheile bringe«,. (Staatsarchiv Lucern. Urkunden. Kantonsarchiv Solouß ^
Badische Abscheid Bd. 62.) Der Vertrag wurde voi, den regierenden Orten ratificiert ss. Art. 88s,
Cardinal Borromeo den 6. October 1625. 88. (1625.) Freibnrg wird ersucht, zu Vermeidung
Ungelegenhcitenden Spruch zwischen denen von Gandria und den Unterthanen des Cardinals BorroM^
bestätigen und seine Stimme beförderlich nach Solothurn zu schicken. Absch. 354. 6. 87. (1625.) ^
Landvvgt von Lauis hat für die Kosten der Verhandlungen wegen des Streites derer zu Gandria »»t^
erzbischöflich mailändischen Unterthanen 129 Kronen in die Kammerrcchnung stellen wollen, die
denen von Gandria wieder zurückerstattet werden sollten. Den Obrigkeiten wird nnn vorgeschlagen, lm
Gandria diese Summe nicht bezahlen zu lassen. Die ihnen von Oberst Fleckenstein genommenenA' ,
und Rechtsame sollen ihnen restituiert «verde«,. Absch. 363. F. 88. (1626.) Nachdem der Vertrag ^
schen Gandria einerseits und Albogasio und Oria andrerseits wegen des Berges Roncaglia beidersm
ficiert worden ist, sind noch die Unkosten bei dein Wirthe zu Lauis und die Gratifikation an de»
schrciber zu bezahlen. Die sieben katholischen Orte wollen dieselben aus den, Kammergut bezahlt ^
Einige Gesandte nehmen dicß in den Abschied. Absch. 390. a. litt. (1627.) Die Gesandten
und Schaffhausen haben keinen Befehl, die Kosten, welche 1624 wegen Gandria und Albogasio aufg
sind, zahlen zu helfen; dennoch wird erkannt, daß dieselben iin Namen der Obrigkeiten bezahlt
Absch. 432.5. «8. (1628.) Landsfähnrich Heinrich Trüinpi von Glarus läßt eine Obligationvon 2-,
ei«,legen, welche iin Namen der Gesandten 1625 zu Lauis „bekräftiget" worden ist, «veil er auf^r)
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^ckenstein von Lucern für seine gehabte Mühe in dein Streite zwischen Gandria und Albogasio nebst
^ „solches Geld erlegt habe". Obgleich man berichtet wird, daß die übrigen Unkosten alle aus dem

^nmergeld bezahlt worden sind, »vollen doch die Gesandten nicht aus eigener Gewalt handeln. Absch.
lj . 91. (1636.) Der Erzbischof von Mailand, Cardinal Monti, läßt durch den Nuntius den katho-

w Gesandten vortragen, daß die von Gandria und selbiger Gegend wider den 1624 mit den zwölf
. ^ Orten wegen des Bergs Roncaglia gemachten Vertrag von einigen Orten Stimmen zu erhalten
heil ^kn, und noch andere zu ihren Gunsten zu gewinnen suchen, wodurch leicht allerhand Ungelegen-
seine . könnten. Er ersucht die Orte, mit Ertheilung ihrer Stimmen innezuhalten, bis der Cardinal
ieiiez eröffnet habe. In Folge der Relation des LandammannsAbhberg, welcher bei Errichtung
die n ^"6es Landvogt war, wird diese Sache auf künstige ennetbirgische Jahrrechnung verschoben,und
Ttam sollen, wenn sie sich an die Orte wenden, abgewiesen werden. Absch. 766. s. KS. (1636.)

< ^ ^ Hof von Uri berichtet den Gesandten von Uri, Schwyz und Untcrwalden, wie unwillig der
^heilt ^iailand über die von einigeil Orten denen von Gandria wider die von Albogasio und Oria

s^- Dem Nuntius soll schriftlich davon Kenntniß gegeben werden, daß man den Ge-

Absch ^ ^ heurige Jahrrechnung den Auftrag geben werde, die Sache gründlich zu untersuchen,
des l? (1636.) Eiil Abgeordneter der Gemeinden Oria und Albogasio, welche Unterthanen
^gho s Mailand sind, beschwert sich, daß die von Gandria auf den Bergen Roncagliaund Bis-
Wre,l und Zteuerungcn erlauben, da diese Berge den erzbischöflichen Unterthailen theilweise
della c/ vom Thal „Jndoglia, so zunächst bei den Grenzen zu Osten anfängt", bis zu der Ova
Zonalen des Vertrags von 1624. Die von Gandria hingegen erklären, daß sie in den letzten

^ünmbriefe von den Orten erhalten hätten, bei welchen man sie schlitzen möchte, daß die obrig-
^re^> ^"^dictivn sich bis zu der St. Margaritakirche unten am Berg Roncaglia bei dem Thale Fridda
lich solchem Uinkreis der Berg Noilcaglia liege, und dieser sei ihnen vor etlichen Jahreil und neu-
^»ste„ ^ Obrigkeiten zuerkannt worden. Beide Parteien berufen sich auf Instrumente zu ihren
sandten ^bischof von Mailand, Cardinal Monti, läßt ebenfalls ein Memorial einlegen. — Die
es bei ^ ^"den nun nothwendig, die Rechtsame beider Parteien den Obrigkeiten vorzulegen; ferner, daß
lhurn 1,,^' von 1624 zu verbleiben habe. Die Gesandten von Beril, Zug, Basel, Freiburg, Solo-
^inln,en ^^llhausen Protestieren dagegen und lassen es bei den zu Gunsten Gandrias ertheilteil Orts-

^kannwissen bewenden. Absch. 785. v. (In Solothurn sprechen dcil 15. September die ka¬
lt^. ' den Wunsch aus', daß dieser Streit bald beendigt werden möchte. Absch. 795. i.)

^ Es wird den Gesandten der fünf katholischen Orte berichtet, daß gegen den 1624 errichteten
^ Dagsatzungenzu Baden und Solothurn ratificicrten Vertrag zwischen der Gemeinde Gandria

des H Albogasio und Oria andrerseits von Agenten Gandrias Ortsstimmcn, betreffend die Nutzung
^ Roncaglia ausgewirkt wordcil seieil, daß der Nuntius aber im Namen des Erzbischofs die Orte

!» sch,^^ ^ ^^'cn Agenten kein Gehör zu schenkeil, sondern den Erzbischof bei seinen erhaltenen Rechten
^>s dgz ^ wird gut erachtet, eiilstweilen daraus bedacht zu sein, daß man das Instrument von 1575,
^iile ^ Gemeinde Gandria namentlich beruft, zur Hand bringe, es dem Nuntius vorweise und

"wug darüber vernehme, unterdessenaber die gegebenen Ortsstimmen „einstelle". Absch. 809. A.
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3. Verhältnisse zu Mailand.

Art. AZ. (1620.) In Beziehung auf den Streit, welchen Cardinal Borromeomit dein Landv^
wegen der Jurisdiction hat, soll jedes Ort seinen Gesandten nach Baden Befehl geben, wie man dütz-
Geschäft vornehmen solle. Absch. 124. x. All. (1624.) Das Schreiben, welches der Landvogt zu L»^''
der Banditen wegen geschickt hat, wird verlesen; deßgleichen die mit Mailand 1592 errichteten Vertrag
Punkte, wie die Banditen auf beider Thcilc Jurisdictionensollen vertrieben werden. Man läßt dein
nator schreiben, daß derselbe Vertrag wieder beiderseits ins Leben gerufen werden möchte, damit die Ä»"
diten vertrieben und das Land sauber bleiben möge. Absch. 528. o. A7. (1654.) In Beziehung ^
die mailändische Tractation mit der LandschaftLauis wegen der Banditen wird bemerkt, man könnte ß'
durch den Landvogt wohl weiter führen lassen, man solle aber unterscheiden zwischen denen, die sich
Unglück oder Verfolgung an dem einen oder andern Ort aufzuhalten begehren, und denjenigen, welche
böser Sachen oder Nnthaten willen kandiert werden. Demnach wird die Ansicht ausgesprochen, daß
die Banditen im Land wohl leiden möchte, doch so, daß jeder für allfälligen Schaden, der von ihn^,.
den Seinigen angerichtet würde, genügsame Caution leiste. Weil dieß wie auch die Bestrafung der
lichen die übrigen mitregiercnden Orte auch berührt, so wird für gut erachtet, daß die beiden Punkte
nächster gcmeineidgenössischer Tagsatzung vorgebracht und daß es womöglich der Pfaffen halber
bracht werden sollte, daß selbige der Bestrafung durch die weltliche Obrigkeit auch unterwürfig .
werden. Absch. 707. e. A8. (1645.) Auf eingelangten Bericht, daß der Graf von Luino auf dein nn
ländischen Gebiet an den Grenzeil der Grafschaft Lauis ein neues Haus bauen wolle, wird dem La»
geschrieben, den Grafen davon abzumahnen, weil durch dergleichen an den Grenzen stehende ^
schon viele Ungelegenhcitenveranlaßt worden seien, und ihm zu verdeuten, daß man sonst nach ^
oder gar nach Spanien schreiben würde. Falls der Graf von seinem Vorhaben nicht absteht, soll der L"
Vogt die Obrigkeitendavon wieder in Kenntniß setzen, damit an gedachte Orte geschrieben und den
hannis nach Lauis reisenden Abgesandten deßhalb Befehl ertheilt werden kann. Absch. 1056. k.

7. Justizsache,,.

a. Civilrechtlichcs.

Art. AA. (1618.) Wenn künftig jemand eine ordentlicheQuittanz macht, es sei um Theik"^
oder andere Verkommnisse,wie die Namen haben mögen, und sich aller Allsprache mit oder ohne
zieht, so sollen dergleichen Quittanzen in Kraft bleiben und der Quittierende nicht befugt sein, weiter
sich zu greifen oder eine Session und „Uebcrtreffung" vorzuwenden, es wäre denn, daß ein solcher
könnte, daß er mit List, Betrug und Gefahr zu der Quittanz verleitet worden sei. Absch. 21. o- ^
(1618.) Es wird verordnet, daß, wenn jemand künftig ein Gut verkauft mit dem Vorbehalt, dastz
nerhalb einer bestimmten Zeit wieder an sich zu lösen, und sich den Statuten und Ordnungen gut»"
zieht, dann der Käufer nach Verfluß dieses Termins nicht weiter, wie es vorher geschehen ist,
soll, vor den Gesandten die Statuten aufheben zu lassen, sondern daß ihm freistehen soll, diesen
dem Verkäufer zu verlängernoder auf den erkauften Gütern laut seines Contractes den Posseß cintz" ^ ^
Ibiä. ä. Ittl.. (1618.) Wenn ein Weibsbild mit Bewilligung, Wissen und Willen ihrer
nächsten Freunde und Verwandten einen Contract errichtet, so soll ein solcher künftig ohne
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Seite der Gesandten Kraft haben; für diese Aendcrung ist jedoch die Ratification der Stände vor-

" teii, Ibiü. g. H tt». (1620.) Die ennetbirgischen Gesandten hatten letztes Jahr ein Testament der

aria Sinwna del Nobile von Massagno, Lauiser Gebiets, zn Gunsten ihres Mannes Baptista Stativ be-

c>n^' Darüber beschwert sich Martino del Nobile, dem sonst der Erbfall zugehörte. — Man weist ihn

dieß ^ .^^^"^ken der nächsten Jahrrcchnung , welche versuchen werden, die Sache gütlich beizulegen. Ist

^ "^glos, so mag er von Ort zu Ort gehen und den Obrigkeiten seine Beschwerde vorbringen. Absch.

belli ^ ^ ciiwin Streite zwischen den Erben von Pelino Righctti und Ambrosius Cri-

stuz Tresabrücke wegen eines Hauses, welches die Erben des Righetti von Giovanni, des Ambro-

ci»e Bruder, vor vielen Jahren um die Ansprache, welche sie an ihn gehabt hatten, erkauft und

Ta's besessen haben, war voriges Jahr zu Gunsten Crivcllis ein Urtheil gefällt worden,

bis Revision in den Abschied genommen. Unterdessen soll jede Partei im Besitz der Güter

"'eistet Erkanntniß bleiben. Absch. 185. x. lO't. (1622.) Dem Sebastian Abybcrg, Alt-Seckcl-
Ta s.Landvogt zu Lauis, und Franciscns Verda wird anheimgestellt, ihren Span vor nächste

^ '! ung, welche nach der Jahrrechnung zu Baden gehalten wird, zn bringen, oder aber von Ort zu

dies/^^" Achsen, wozu sie dann einander gebührender Masten citieren sollen. Dem Landvogt wird

dcz ^^eben, damit er sich darnach zu verhalten wisse. Absch. 233. b. l<)3. (1624.) In Betreff

°n>icti?^-^ ^bchchen Sebastian Gorino und Franz Verda wird gut erachtet, dast den Gesandten auf nächste
^ffche Jahrrechuung hinreichende Instruction ertheilt werde, die Parteien nach Nothdurft zu ver-

über Vi"Fehlbaren gebührend zu bestrasen. Absch. 317. o. Mk. (1624.) Franciscus Verda klagt

llnt ^ "'"'llebührlicheu Unbescheideilheiten", welche er von Sebastian Gorino zn leiden habe. Bei näherer

'"alt "l!ibt sich, daß Gorino gegen die armen Landlcute, um Geld von ihnen zu bekommen, Ge-

""d 2-". ^"ang ausübe, sie auch „bcngcllicre" und ans jegliche Weise tyrannisiere, daß auch etliche Morde

b'eselb" ""l seinen Befehl stattgefunden haben. Die Sache wird den Obrigkeiten berichtet, damit

che», ^ ^""^l)ung thun. Absch. 322. ä. j <»7. (1626.) In Folge des vorjährigen Abschieds, in wel-

heit ^^^"ng niedergelegt ist, daß die Unterthanen nicht schuldig zll sein glauben, wenn sie die Mehr¬

ende» ^^^lünmen erlangt haben, auch noch in die übrigen Orte zu gehen, wird erkannt, daß die strei-

^rstber künstig iil alle Orte zu gehen haben. Die Anwälte der Landschaft Lauis beschweren sich

^">ei»d "^ lür genügend, wenn man in Particularsachcn sieben oder mehr Stimmen habe; der

Lq»^ halber wolle man sich in jene Beschlüsse fügen. Absch. 390. b. Ii)«. (1626.) Au

Lcmdschrcibcr zu Lauis wird geschrieben, daß sie dem Hauptmann Gorin (Courin) sim Berner

de» ^ er Frey) sicheres Geleit zu seiner begehrten Verantwortung geben und solche den rcgieren-

"id sollen. Absch. 409. o. (1629.) Vormund und Beistand der hinterlasscncn Wittwe

de», ^ ^lnder des Cesar Castorio von Lauis haben vorgebracht, wiewohl 1626 zwischen beiden Brüdern

de» NvF^hann Anton Costorio emd Cesar Castorio zu Lucern ein Vertrag aufgerichtet und von bci-

>h»,., angenominen wordei, sei, so habe der Erzpriestcr dem doch nicht Folge geleistet, indem er den

^"h!e» Schuldentheil wegen seines verstorbenen Vaters und Bruders vermöge des Vertrages nicht

"e»e Aert'^ ^ Güter bedingen wolle. Da der Landvogt zu Lauis den 7. November 1628 etliche

^"Ncte .^^wMe dem zu Lucern gemachten Vertrag zuwider verfaßt habe, so möchten die Orte selbige

"Ig i» !, ^ ^"iheben und dagegen die von Lucern den 25. Mai dieses Jahres gegebene Rathserkanntniß

"chten stehe»d erkennen. Die Mehrzahl der Gesandten consirmiert die von Lucern gegebene Er-
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kanntniß und Bestätigung und nimmt sie zu besserer Versicherung in den Abschied, die übrigen nch>^

dieselbe all rekoronäuin. Absch. 499. ä. 11V. (1638.) Johann Maria Belaß von Lauis bittet um ^

Erlaubniß, seinen unehelichen Sohn als Erben einzusetzen, da er wegen seines hohen Alters von seiner

frau keine ehelichen Kinder mehr bekommen könne. Sein Neffe erhebt dagegen Einsprache, weil er und fis"

Vater dem Johann Maria in Zeiten der Roth und Krankheit auf uneigennützige Weise Dienste

stet hätten und er mit sechs unerzogenen Kindern beladen sei. Die Gesandten reden dem Johann

zu, die Kinder in Billigkeit auch zu bedenken; da derselbe aber davon nichts wissen will, wird er

seiner Undankbarkeit mit seinem Ansuchen abgewiesen. Absch. 862. k. III. (1639.) Dem Landvogt Z>

Lauis wird von den katholischen Gesandten geschrieben, er solle Heinrich Püntiner zur Bezahlung

Anforderungen an Carnevale behülflich sein. Sollte seine Jnterposition nichts fruchten, so wird Pünm

gestattet, den Carnevale vor die Obrigkeiten der regierenden Orte zu citieren. Absch.! 915. r. 112-

Da oft ältere Creditoren ihre Zinsen von den auf Güter hhpothecierten Capitalien längere Zeit nicht

ziehen und dann bei eingetretenem Geldstag alle verfallenen Zinsen ansprechen, so daß die Creditoren

folgender Hypothek zu Schaden kommen, so wird festgesetzt, daß der ältere Creditor bei Geldstagcu »

mehr als drei Jahreszinse anzusprechen habe. Auf das Ansuchen der Anwälte der Landschaft Lauis ^

die Zahl von sechs statt drei Jahren in den Abschied genommen. Absch. 951. o. 113. (1647.) ^

Liquidation der Güter des wegen Todtschlags verrufenen Giovanni Vanota vorgenommen werden

präsentierte Antonio Bolgioto, der Erbe eines Priesters, eine von einem mailändischen Notar ^

Schuldverschreibung von 300 Silberkronen, die jener Priester dem Vanota sollte geliehen haben. ^

Landvogt dieses Schuldinstrument verdächtig vorkommt, bittet er die Gesandten um ihren Rath, ob ^

für gültig anerkennen solle. Diese nehmen die Sache in den Abschied, dein Landvogt tragen sie auf, ^ ^

Nachforschung zu halten und die angesprochene Summe vorläufig in Arrest zu behalten. Absch- ^ ^

1111. (1647.) In einem zwischen Oberstwachtmeister Kaspar Abyberg, des Raths von Schwyz,

tin Birchler, geboren zu Einsiedeln, Unterschreiber zu Lauis, bestehenden Streite protestiert Schwyz ^ ^

die Beurtheilung des Birchler durch das Syndicat und vindiciert sich dieselbe. Die Gesandten sind

instruiert, die Procedur zu Lauis vorzunehmen, weil der Beklagte da zu suchen sei, wo er angesesfi'»,

wo er geboren sei, und das, weßwegen er verfolgt werde, unter der Amtsführung Abybergs gcsclM"

Ferner stellt sich heraus, daß Abyberg den Birchler zu Schwyz verklagt habe, und daß in Folge desfi" ^

Obrigkeit daselbst den Birchler verbannt und sein Vermögen in Arrest genommen habe. Da ab^ ^

Birchlers Unschuld herausstellt und günstige Zeugnisse für ihn vorliegen, wird er für wohl entschuld^^

halten. Landvogt Abyberg wird angewiesen, innerhalb dreier Monate bei seiner Obrigkeit dahin zu

daß Birchlers Verbannung und der Arrest auf seine Güter aufgehoben und er für seinen

den ergetzt werde, widrigenfalls Birchler gestattet sei, auf Abybergs Gut zu greisen. Bei Schwyz fall

wegen seines Nichterscheinens auf die Citation entschuldigt werden. Ibiä. s.

b. Strasjustiz.

Art. IIS. (1621.) In Beziehung auf den Streit zwischen der Gemeinde Gandria mit

Vogt Abyberg sollte nach Laut der Instructionen und in Folge der Aussagen, welche Franciscus ^ ^

den Orten gethan, die vom Landvogle angelegte Strafe aufgehoben werden. Da sich aber heraus!

die Aussagen des Verda unwahr waren und die Gewaltthaten derjenigen von Gandria hinlänglich e
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^ alisgehobcil, aber wegen der Arinuth der Geineinde von 1000 auf 500

^uintergcsetzt. Absch. 185. k. 11«. (1625.) Dem Sebastian Gorino von Lauis, welcher ver^

u»d ^ ^vrden ist, wird salvus oomZuotus bewilligt, dainit er vor dem Landvogt zu Lauis sich stellen
llegen ihn vorgebrachten Klagepunkte Verant.vorten kann. Absch. 351. n. 117. (1628.)

^"hard Quadri von Lauis, welcher den Ludwig Quadri, seinen nächsten Blutsverwandten mörderischer

che erschösse,, hat, soll ewiglich verbandisiert bleiben und weder ans Tagsatzungcn noch in den Orten auf

gestellt werden. Absch. 467. k. II«. (1630.) Gabriel Moresing von Lauis hatte den Johann

den ^^^"6 erschossen und war als Todtschläger verrufen worden. Die Gesandten vergleichen sich mit

sTe ^ Kinder, so daß sie in Folge der Satzung von 1595 zu ihren Händen 3800 Kronen nehmen.

^ch"dten von Basel traf es 262 Kronen.) Absch. 534. o. IM. (1636.) Voriges Jahr hatten

Betreff der Bestrafung des Ehebruchs einen Ruf ergehen lasten, daß ein zum erstell Mal

^ zweiten Mal begangener mit 20 Kronen und die folgenden mit einer von der

daß ^ Laildvvgts abhängenden Buße bestraft werden sollen. Dieser Ruf wird nun dahin moderiert,

vo» 9" ^ter oder folgender Ehebruch nicht höher als mit 20 Kronen bestraft werden soll. Die Gesandten
Freiburg und Schaffhausen sind damit nicht einverstanden und referieren. Absch. 785. e.

de„ f In Betreff des schändlichen an dem Oberwcibel zu Lauis begangenen Mordes wird von

>elle» Gesandten für gut erachtet, daß die Obrigkeiteil diese Sache mit Ernst an die Hand »ehmen

vj^ ^ ^ nächsten Tagsatzung zu Baden soll von alleil interessierten Orteil besprocheil werden, wie

^ der Laildschaft Kosten.abgeschickt werden sollen, uno ob es nicht zwcck-

^tzen Orten je eine rechtskundige Person abzuschicken, um den Landvogt zu untcr-

ziltz l21. (1640.) Zug berichtet, vor einiger Zeit sei der Grvßweibel des Landvogts

zeihe,, ^."^^stcher dortigen obrigkeitlichen Palast erschossen worden. Auf gegebenes Sturm-
Unterthanen ihrem Eide zulvider nicht erschienen, bis die Thäter entwicheil seien. Der

der 9" llleichsain „vcrarrestiert", könne für sich nichts thun noch processicren. Man möchte ihm also

^°hre>, Kosteil Hülfe senden. Es wird für nothwendig erachtet, daß jedes Ort drei init Feuer-

8 Krv,,^ Mailn stelle, welche sich den 9. April zu Uri zu versammeln haben und monatlich je

^»dv erhalten. Ueberdieß werden Zürich, Lncern llild Zug je einen Herrn abordnen, welche dem

zliiixh^ ^)ülflich sein und einen „aufgehebten" Eid beschwöreil sollen, weder Schenkung noch Gaben an-

^ de» ^"dern eiilfach ihrem Befehl nachzukommen. Die Delinquenten, deren sie habhaft werden, haben

dlilih ^ ^ükeiten zuzusenden. Absch. 922. 0. 122. (1641.) Johann Anton Castagna von Lauis läßt
die Vergicht von Sebastian Quadri, genannt Badino, von Lauis und den ganzeil

bleibe formierten Proccß »viderlegen; die Gesandten aber lassen den Proceß gänzlich in Kraft

^ssivii - Castagila durch einen neuen Ruf wiederum sollte bandiert werdeil, wird auf die Jn-

bejgx. Freuildschaft aufgehoben. Die auf den Proceß bezüglichen Schriften werden dem Abschied

^ die Orte Alles bei Händen haben, wenn er seine Anwälte in dieselben schicke. Absch. 952. a.

Paiq ^ Johann Oldello von Ateredc im Gebiet von Lauis war sein Vater von Hippolyt und

"Ur ^^di getödtet, jener auf ewig verbannt, dieser als Helfer bei der That und ans die Aussage

^)te ^"2en für vier Jahre alif die Galeere verurthcilt lvorden. Johann Oldello bittet nun, man

^"^i, gegeil den er als Mitschuldigen des Mordes Zeugen beibringen wolle,

ewig verbannen. Sein Begehren wird in den Abschied genommen. Ibiä. d. 124. (1641.)221 -
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Da laut eingegangenen Berichtes Statthalter Castagna sich mit der Mordthat, die auf sein Anstifte" "
dem Großweibel zu Lauis begangen worden ist, nicht begnügt, sondern neuerdings „procuriert"hat, ^
Statthalter Brochi auf mörderische Weise ums Leben zu bringen, so wird dem Landvogt zu Laws S'
schrieben, die auf der Jahrrechnung zu Lauis von den Gesandten ausgesprocheneBandisierung zu p"
eieren und, wenn es nothwendig ist, noch etwa sechs Soldaten auf der Landschaft Kosten anzunehmen- D
Gubernator zu Mailand wird geschrieben, er möchte den Castagna um der Nachbarschaft willen ""f
ländischem Gebiet nicht dulden, um allfällige Ungelegenheitenzu verhüten. Ob dem Landvogt von >e
Ort noch ein oder zwei Mann geschickt werden sollen, wird in den Abschied genommen. Absch. 955.2. '
(1642.) Dem Landvogt wird von den katholischen Gesandten aufgetragen, sofort den Fiscal Cannagha '
fänglich einzuziehen und ihm den Proceß zu machen. In Betreff des proscribierten Priesters Julius 4
vano, gegen welchen der Nuntius das oaxintur überschickt hat, hofft man, daß ehrliche Leute nichts
zu befahren haben werden; sollte aber der Landvogt noch mehr Soldaten nöthig haben, so wird ihm

macht gegeben, von sich aus solche anzunehmen. Absch. 973. F. 12tt. (1642.) Der zu Lauis d"h"^
Fiscal Francisco Cannagha hatte an mehrere Orte geschrieben, daß er Kenntniß von luanchen Dingen
bei denen die Autorität und das Interesse der Obrigkeiten sehr betheiligt seien, und an denen em ? ^
Unterthanen sehr viel gelegen sei. Der Landvogt wird von den katholischen Gesandten beauftragt, diG ^
öffnung entgegenzunehmen,dazu aber eine Person zu gebrauchen, der er völlig trauen könne. Absch ' ^
127. (1642.) Der Fiscal Franciscus Cannagha tritt als Änkläger gegen Sebastian Gvrino ans- ^
terer beweist seine Unschuld, weist auf seine und seiner Vorältern Verdienste um das Land und die ^
rigkeiten hin und auf die Zeugnisse seiner Landsleute. Cannagha bekennt, daß seine Anklage falsch ^
bittet um Barmherzigkeit.Gorino läßt sich durch Cannaghas und dessen Mutter Bitten bewegen,
ligeu, daß die Gesandten demselben die ihnen gutscheinende Gnade zu Theil werden lassen. In Fvlge ^
werden von den Gesandten alle Anklagen gegen Gorino als erdichtet erklärt, Cannagha zu einem Wide
angehalten.Absch. 980. 0. 128. (1645.) In Folge des Begehrens des Großcanzlers in Vcaila»d, "
möchte den Baarsüßer Carabello, der wegen Vergiftung mehrerer Väter zu Mailand in Gesänge"!!
gesetzt, aber daraus befreit worden sei und sich in der Landschaft Lauis aufhalten soll, in VerHaft "eh"' '
wird dem Landvogt der Auftrag gegeben, auf denselben zu fahnden und ihn nebst den andern Verb"'
zu ffrasen. Absch. 1067. ä. 1211. (1645.) Pfarrer Giv. Battista Cerutus in der Landschaft Law-'
bezüchtigt, Ursache an dem an Antonio Baccheta begangenen Todtschlag gewesen zu sein, ist aber ^
nicht geständig. Der Landvogt wird beauftragt, Kundschafteinzuziehen, wenn er schuldig befunden
sollte, ihm nach dem Decret von 1598 den Proceß zu machen und seine Habe und seine Güter Z"
der obrigkeitlichen Kammer einzuziehen. Lucern, Freiburg und Solvthurn geben ihre Einwilligung daZ"
Ibiä. s.

«. Vibrationen und Begnadigungen.

Art» 1311. (1618.) Franciscus della Ferma, welcher Einen, der verdächtig war, mit seine" ^
Gemeinschaft gehabt zu haben, gctödtet lind seine Frau übel verwundet hatte und verbannt worv"' ^
bittet um Befreiung vom Bando, da er den Frieden und die Remission von der geschädigten Part"
teilhabe. Sein Ansuchen wird in den Abschied genommen. Absch. 21. i. 131. (1620.) Mir Fr""" z
Caprario von Ponte Criviasca (Capriasco?) in der LandschaftLauis, welcher den Augustinus Lafra""?"^
vor zwölf Jahren erstochen hatte lind seitdem im Exil lebte, wird von des Todtschlägers Verwandte"
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^gnadigung gebeten; ihm haben die Verwandten des Getödtetcn und Augustinus noch aus seinem Todtbette
ertheilt. Die Gesandten, zum Willfahren ohne Vollmacht,nehmen das Ansuchen in den Ab-

^ > Absch. 127. 132. (1821.) Baptist«, des Simon Monalla Sohn von Lanis, welcher den
das q Jahre früher erstochen, bittet um Begnadigung. Die Gesandten, ohne Befehl, nehmen

^ Ansuche» in den Abschied. Absch. 185. e. 133. (1622.) Der Gesandte von Solothurn protestiert
ku die Liberation des Badino von Lauis und fordert für seine Obrigkeit den zwölften Thcil von dessen

Ichla Absch. 241. s. 131. (1627.) Die Verwandtendes de Tamo, welcher einen Todt-
^ ^ Simon de Janello begangen hat, bitten um dessen Liberierung vom Bando. Sie bringen als
nisrl!^"^ ^ Verwandten des Getödtetcn Remission erhalten, sich immer im Parmesa-
u»g v' mailändischen umgebrachten Banditen Kopf erkauft habe. Obgleich eine Satz-
der ist, die da sagt, daß, wenn ein Bandit einen andern Bandit umbringt, derselbe, insofern
sei» um größerer Missethaten willen verrufen ist, als er, nach Begrüßung der Obrigkeiten libericrt
lick " ' ^ Tamo doch nicht liberiert, weil die Amtleute berichten, daß er den Simon schänd-
chcr^ umgebracht habe. Absch. 432. o. 133» (1627.) Der Anwalt des Sebastian Gorino, wel-
>v«r Juhren auf die falschen Angaben des später Hingerichteten Giov. Ceruti verbandisiert worden
ihnLiberierung. Da sich die Anklagen als falsch herausstellen, die ganze Landschaft für
hat ^ ^ ^ während seines Bando die Landschaft nie betreten und die Obrigkeiten jcweilen rcspecticrt
Fe/ keinen Anstand, ihn zu libericren. Idiä. ä. 13k. (1628.) Domcnico Bragoni von
Eh'k^^ Landschaft Lauis hatte vor Jahren den Stephan Boschgctto, welchen er bei seiner
kv ^ lla^ranti erwischt hatte, getödrct und ivar bandisicrt worden. Sein Vater und seine Verwandten
litten^ Aufhebung des Bando ein. Da die Gesandten nicht Vollmacht haben, Todtschläger zu libe-
caz Ansuchen an die Herren und Obern gebracht. Absch. 467. Ii. 137. (1630.) Francis-

^"^"haft Kl Campione, welcher den Michael de Butio erschossen hat, bittet um Liberierung.
^ schriftliche Remission vorgelegt wird, wird das Ansuchen in.den Abschied genominen, weil die

i'undte bevollinächtigtsind, Todtschläger zu libericren. Absch. 534. 5. 138. (1631.) Der Gc-
dein billigt nicht in die Liberation des Franciscus Airagni vv>, Campione ein, obgleich aus

^^urzugehen scheint, daß der Todtschlag ans Nothwehr stattgefunden hat. Absch. H58. Ii.
Anton Rosso von Cadmc in der Landschaft Lauis, welcher zwölf Jahre früher den Pater

er ^ dessen Frau vergangen hatte, getödtct hatte und verbandisiert worden war, bittet, da
deran ^ ^gmpartei Neinission erhalten hat, um Liberation. Die Gesandten erklären sich für die Li-
Ln^" bestlgt. Absch. 594. o. 17k. (1633.) Bernhard Muton, welcher den Johann Jakob
i„„ ^st K> Lauis, erschossen,aber von des Getödtetcn einzigem Sohn Reinission erhalten hat, sucht
Zu lib "aä,). Sein Ansuchen wird in den Abschied genommen, da die Gesandten nicht befugt sind,
vo» Absch. 632. o. 171. (1633.) Anton Rossi (Art. 139) wird begnadigt. Die Gesandten
^634 /" ^"sel willigen nicht ein, soiidern nehmen die Sache in den Abschied. Ibiä. ä. 17S.
in ^^uardils Mnttonils (Art. 140) wird liberiert. Der Gesandte von Lucern, ohne Befehl, nimmt es
^üter Absch. 691. 0. 113. (1635.) Manro Qnadri, welcher 1625 den Fiscal Quadri und
sch^ Sohn erschossen hatte und „verrufen" worden war, bittet, da er die Remission von des Er-

dessen Kindern erhalten hat, sein Anstichen um Liberation den Herren und Obern vor-
^usselbe wird in den Abschied genommen. Absch. 743. a. 177. (1635.) Dominicus de Bertola
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von Novaggio, welcher angeblich seine Frau vergiftet haben sollte und verbandisiert wordeil war, bittet »>»
Begnadigung. Sein Ansuchen wird in den Abschied genoininen. Ibiä. b. (1638.) Francis'
Discipolus aus Castagnala in der Landschaft Lauis, welcher den Johann Peter Beltram erschösse»
bittet, da er von des Getödteten nächsten Verwandten Reinission erhalten hat, »in Liberation oder ei»
sicheres Geleit für einige Zeit. Es wird ihm gestattet, für drei Monate in die Landschaft zu komme». ^
Ansuchen um Liberation wird in den Abschied genoininen. Absch. 862. b. (1638.) Albert^
Atys hatte den Carol del Geß durch einen Steinwurf getödtet und bittet um Liberation. Sein Ans»^'
wird in den Abschied genommen. Ibiä. l,7. (1638.) Um Liberation bittet auch Andreas Fe"«"'
welcher den Dominicus Fontana, zubenannt Mengora, der sich mit dessen Frau vergangen, todtgeschlag"'
hatte. Sein Ansuchen wird den Obrigkeiten hinterbracht Ibiä. ä. l^8. (1638.) Das Ansuche" ^
vom mailändischenGebiet verbannten Hieronymus Nosi (oder Tost). man möchte ihm den Aufenthalt»»'
dem „herwärtsgebirgischen" Boden gestatten, wird in den Abschied genoininen. Ibiä. x.
Margarita Moranda von Mattaro in der Landschaft Lauis, welche schon vier Jahre außerhalb ihres ^
terlandes. um der ihr bevorstehenden Tortur zu entgehen, ehrlich und still gelebt hat, bittet durchs
Brüder um die Erlaubniß zur Rückkehr. Ihr Ansuchen wird de» Herren und Obern hinterbracht. ^
951. o. ISO. (1641.) Anton Fossati hält für seinen Sohn, Franz Fvssati, der wegen eines TodtM^
bandisiert worden war, um Liberation an, weil er von des Entleibten Freunden eine Neinission und s" ^
Bekenntniß habe, daß der Entleibte die Ursache des Todtschlags gewesen. — Das Ansuchen wird i»
Abschied genommen. Absch. 955. r. lSI. (1642.) Für Franciscus Fossatus, von Merode, welche»
Camillus Fossatus erschossen hatte und verbannt worden war, bittet sein Vater um Liberation »»d
die Remission der Verwandten des Getödteten vor. Er wird begnadigt. Die Gesandten von Basel,
thurn und Schaffhausen, ohne Instruction, nehmen das Ansuchen in den Abschied Absch 980. I- ^
(1642.) Für den Johannes Longhi von Gagio, welcher an Martinus Jer.ninus einen Todtschlagbc^
gen hatte und bandisiert worden war, bitten seine Frau und Kinder um Begnadigung und weise» di^'
mmion der Frau und Kinder des Getödteten vor. Das Ansuchen wird aä rotbronä.,.n genommen, ^
lS5t. (1642.) Für Franciscus Giorgio von Betano, welcher in der „Weinfeuchte" den Antonius
getödtet hatte und bandistert worden war, bittet sein Vater um Begnadigung und weist die RemiD"
Brüder und Schwestern des Getödteten vor. Das Ansuchen wird aä rotbronän.,. genommen. '
lZI. (1642.) Die für Martinelli, welcher an Petrus de Valcgia einen unvorsätzlichen Todtschlags
gangen, eingelegte Bitte um Liberation wird ebenfalls in den Abschied genommen. Ibiä Ic lSS-
Dem Johann Anton Castaneus von Lauis, welcher an de.il Großweibel Noggenmoser einen Todtschlag ^
gangen hatte und mit einer auf sein Leben gesetzten Tell bandisiert worden war, wird auf die Bitte»
Angehörigen die Tell, welche „auf den erfolgenden Fall die Landschaft Lauis bezahlen solle, eu-ge'"'
und jedem gestattet, mit ihm außerhalb der eidgenössischen Grenzenreden, jedoch nntcr Vorbehalt '
Ratification. Ibiä. m. l5«. (1642.) Domenico Laghi von Lanis ist in Verdacht gekomme», ^
von des Castagna That gewußt habe. Da er auf ergangene Citation nicht erschienen war, war er '
zehn Jahre bandisiert worden. Er bittet nun um Liberation weil sich nicht finden werde, daß er ^
stagna irgendwie in Verbindung gestanden habe. — Obgleich berichtet wird, daß sich im Proceb
halben nichts finde, so will man die Liberation doch nicht ertheilen, sondern nimmt die Sache »ä rek^
äum. Absch. 985. V. lS7. (1643.) Johannes de Longo, Franciscus de Giorgio und Johannes Pe'
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^artinelius, als Todtschläger bandisiert, werden begnadigt. Die Gesandten von Basel und Freiburg wil-
referieren. Absch. 1604. a. 138. (1646.) Meister Anton Dottorino aus Sessa bittet

lemeii Sohn Johannes, welcher 1638 den Doinenico Zanetti erstochen hatte, unter Vorweisung der
. ^"n bon Seite der Verwandten des Getödteten uin Begnadigung. Das Ansuchen wird in den Ab-

^ ^ genommen. Ibiä. i. 131». (1644.) Franciscus Carli von Lauis bittet um Libcrierung seines
»nd ^ ^^^3- welcher 1638 einen Todtschlag begangen hatte, seitdem aber von des Getödteten Freunden
^ ^üiaiidten Remission erlangt hat. Die Gesandten sind ohne Instruction. Absch. 1038. b. 181».
,u. ^ ^as für Bapista della Giovanna von Magno, der einen Todtschlag begangen hatte, gestellte An¬
den N wöchte ihn begnadigen oder ihm doch wenigstens jährlich für drei Monate ein sicheres Geleit in

geben, wird in den Abschied genommen. Ibiä. o. 1KI. (1644.) Johann Dottorino, der in

^hall Zanetti begangenen Tödtschlags seitdem die Remission von den Verwandten des Getödteten
-ff l. ^ ^ instnlctivitsgemäß von der Mehrzahl der Gesandten vom Bando befreit. Lucern, Basel,

ünd Schaffhausen referiere». Ibiä. ä. 1K2. (1644.) M. Quadri von Lauis bittet für seinen
sich" welcher bei 22 Jahren im Auslande lebt und jetzt in Armuth und Krankheit sich befindet, um
nick» - Der Gesandte von Basel kann ohne Vorwissen seiner Herren und Obern in das Ansuchen
ej^^^lligen. Absch. 1039. o. 1113. (1645.) Johann Baptista Broggi, welcher 1638 aus Rothwehr
daß" ^dschlag begangen hatte, bittet, da er von der Freundschaft des Getödteten Remission erhalten habe,

wieder das Land öffnen möchte. Sein Ansuchen wird in den Abschied genommen. Absch.
(^45.) Legha war mit HauptmannGorino 1624 bandisiert, letzterer 1626 begnadigt

^ Legha in der Begnadigung mitbegriffen war, kam er auch wieder in das Land und
w ^ siebzehn Jahren. Jetzt bittet er um seine förmliche Liberation. Sein Allsuchen wird in

tz«sel genommen. Ibiä. o. IK3. (1645.) In die Begnadigung des Georg Carli willigen Bern,
des (y"^reibung nicht ein. Ibiä. I. IKK. (1646.) Giacomo Parmesan», welcher an der Tochter
gu»a Todtschlag begangen und von dem Vater Remission erlangt hat, bittet um Begnadi-
^icher Ansuchen wird in den Abschied genommen. Absch. 1095. b. 1«7. (1646.) Pietrv dcl Fönte,
^ des"" ^^Wloinäus Fvutana einen Todtschlag begangen hat, bittet um Begnadiguug, nachdem er
^'Hied ^Meten Ehefrau und den Verwandten Reinission erhalten hat. Sein Ansuchen wird in den
Nasser ^^'"wen. Ibiä. ä. IKK. (1647.) Antonio del Grande, welcher sein treuloses Weib ins

hatte, so daß sie ertrank, und dcßwegen verbannt worden war. bittet um Begnadigung,
den Herreil und Obern hinterbracht. Absch. 1130. b. IKK. (1648.) Christoph

^!te ^ ^ Lauisergebiet bittet für seincil Sohil Jakob, welcher den Hieronymus Bigvtti erdolcht
disie/t derselbe seinen Vater wegen einer Schuld unbarmherzigverfolgte, und lebenslänglich ban-

Herabsetzungdes Bando auf zwei Jahre. Die Gesandten nehmen das Ansuchen
Absch. 1149. ä. 17k. (1648.) Die Gesandten werdeil um Begnadigung des Defen-

eiiicig ^liis, zubenannt Loga, ersucht, welcher in einer „Weinfcuchte" eine Weibsperson mit
"Mustling" erschosseil hatte. Das Ansuchen wird in den Abschied genommen. Ibiä. k.

7. Zugrecht.

r' (1622.) Da manche Uilterthaneil der Laildschaft Lauis, welche rechtmäßiger Weise Güter
)abe», Jahreil von solchen, welche das Zugrecht zu haben glauben, aus denselben wieder ver-
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drängt werden, so wird den Obrigkeiten zur Entscheidunghinterbracht, wie lange in solchen Fälle» d»'
Zugrecht Geltung haben soll. Absch. 240. n. 172. (1640.) Die Anwälte von Lauis begehren,
wenn Einer in der Landschaft ein Haus oder ein Stück Gut, bei welchem ein Anderer ringsherum t"
mehr Güter hat, verkaufe, Letzterer, wenn er dreimal mehr Güter ringsum oder in einem Hause ei»»
drei Gemächer habe, binnen sechs Monaten um den gleichen Kaufpreis, welchen der Ändere zahlt, das ^
oder das Haus solle zlehen können. Der Landvogt solle jedesmal vorher den Augeilschein einueh»^
Absch. 920. e.

». Polizeiliches

Art. 173. (1618.) Ein böser Bube, genannt der Spagnoletto, der einen seiner Mitgesellen

bracht, hat mit einer vermeinten Liberation sich in den ennctbirgischenLanden zu Lauis sehen lasse»- ^
Von Baden aus soll an die Gesandten geschrieben werden, den Spagnoletto greifen und ihm den verd>
Lohn werden zu lassen. Absch. 23. d. 17A. (1618) Auf die Vorstellungen der Landschaft Lauis, daß troV ^
Verbot des Tragens langer und kurzer Nadbüchsendie Ungehorsamen dergleichen tragen, die Gehör!» ^
dadurch in Leibes- und Lebensgefahr gerathen, wird dieses Verbot auf ein Jahr lang ausgehoben »»^ ^
Landvögten erlaubt, ehrlichen und vertrauten Personen das Tragen derselben zu bewilligeil. Absch- "

173. (1618.) Da die Landvögte bei Habhaftmachung von Uebelthätern von den Unterthanen
terstützt werden, so wird unter Vorbehalt der Ratification von Seite der Stände für nothwendig
daß dem Landvogt auf der Landschaft Kosten vier vertraute Soldaten beigegeben werden. Idiä. b- ^
(1618.) Weil die diesjährigen ennetbirgischen Gesandten dem obrigkeitlichen Befehl zuwider in der ^
schaft Lauis verbotene Wehren zu tragen bewilligt haben, desgleichen, weil von Luggarus Wein »»
Mailändergebiet geführt werde und der Bandit Spagnoletto liberiert wordeil sei, so schreibt

Zürich, es möchte dafür sorgen, daß diese Beschlüsse zurückgenommenwerden und daß es bei ^
Ordnung verbleibe. Weigere sich Zürich dessen, so werden die Hoheiteil der fünf katholischen Orte d»ß ^
thun. Absch. 29. 4. 177. (1618.) Da zu Lauis große und schwere Sachen mit der Schnellw»»^ ^.
wogen und die Kallfleute dabei stark übernommen werden, so wird dahin geschrieben, daß mm' ^
Wagen mit zwei Schüsseln gebrauchen solle. Es wäre auch gut, wenn in den ennetbirgischen Vvgteie» ^
Gewicht gebraucht würde. Absch. 34. 178. (1619.) Die schwyzerischen Gesandten erhalten de»
das schändliche mörderische Wesen in Lauis zur Sprache zu bringeil und von dem Bericht zu 6^^' jhi»
ihnen begegnet ist. Absch. 64. K. 1711. (1620.) Der Landvogt stellt das Ansuchen, man
gestatten, da namentlich an den Grenzen gegeil das Mailändische sich viele „böse Buben" umhertr^ ^
ihm nur der Ober- und Unterweibel zu Gebote stehen und er keine Hülfe von der Landschaft
bis sechs zuverlässigeSoldaten auf Kosten der Landschaft zu halten. Unter Ratificationsvorbehalt
willfahrt. Absch. 127. e. 1811. (1628.) HauptmannGorino von Lauis stellt das Ansuchen,
ihm gestatten, da er mit vornehmen mailändischcn Personeil in höchster Feindschaft stehe und siu» .^>i>
nicht sicher sei, etliche Männer, wenn es schon Banditen seien, mit ihren verbotenen Gewehre» .i"
Schutze mit sich zu führen. Dem Ansuchen wird unter Vorbehalt der Ratification von Seite ^ ^
keiten in der Weise entsprocheil, daß er vier Männer aus der Jurisdiction der XII Orte
botenen Wehren in seine,n Dienste haben dürfe, so lange jene Feindschaft daure und diese
unklagbar aufführen, wofür er Bürgschaft zu leisten habe. Der Gesandte von Basel nimmt d»S -
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den Abschied. Absch. 468. o. 1«l. (1640.) Johann Christoph Cloos, einer der drei Abgeordneten
"^1 Lauis wegen der an dem Großweibel daselbst begangenen Mordthat, berichtet über ihr Verfahren,
""d bittet, sie in Schutz zu nehmen gegen die herumgebotenen unguten Reden, als hätten sie ihre Gewalt
Abbraucht. Er trägt darauf an, das voriges Jahr publicierte Decret, die verbotenen Wehren betreffend,

">id berichtet, daß sie zwei Drittheile der 36 Soldaten entlasten hätten. Die Gesandten er-
sä per Abgeordneten treue Verrichtungkeinen Zweifel setzen und Alles ihren Herreu und

^ berichten werden. Ob sie auf der Jahrrechnungzu Baden über ihre Verrichtung Bericht geben
uns/"' anheimgestellt. Absch. 928. s. 182. (1640.) Die Gesandten von Zürich, Luccrn

welche im April dieses Jahrs nach Lauis abgeschickt worden waren, hatten einen Ruf ergehen
>. "' baß man jede Nacht um eine gewisse Stunde mit einer Glocke ein Zeichen geben solle, und daß, wer
der 9^ ^ ^ Straße ohne Licht angetroffen werde, um 10 Kronen gestraft werden solle. Die Anwälte
qew-""blchaft Lauis bitten um Aufhebung dieser Verordnung, weil das bei ihnen bisher niemals Brauch
^ n sei. Die Gesandten lassen es bei diesem Rufe bewenden und denselben neuerdings publicieren. Absch.
^ ^ lU.'j. (1640.) Da voriges Jahr der Ruf ergangen war, daß an den heiligen Sonntagen und
hgn ^"en Feiertagen keine Handarbeiten vorgenommen werden sollen, aber oft des Wetters wegen solche
Ztt werden müssen, so bitten die Anwälte der Landschaft,zu gestatten, daß man die Erlaubniß
^ge>, ^ Arbeiten beim Pfarrer des Ortes einholen dürfe, und daß der Landvvgt dieselbe nicht ver-

b Von leichtfertigen Personen werden die Straßen so unsicher ge-
An-w'sk sogar einer von des Landvogts Soldaten erschossen und seither wieder auf dieselben ein
der Lg worden ist. Der Landvogt soll daher zu den bisherigen Soldaten noch sechs aus Kosten
Ter 9" annehmen und selbige für einmal bis auf Johannis halten. Absch. 1056. x. (1645.)
habe» soll dem Priester Turniello, dem Fiscal Cannagha, sowie allen andern, welche die Erlaubniß
er Wehren zu tragen, solche Erlaubniß bis ans anderweitige Verfügung aufheben; auch soll
..Eß ha"^ - Erlaubniß haben, nicht gestatten, verbotene Wehren zu tragen. Ibiä. 5. l»«. (1645.)
^schiebt ^ Landtanunanund Pannerherr Peter Zelger und Herr LandtammanStultz den
^ben we' ^ ^ Brunnen ußgangen ist, verhören lassen und darüber müntlich Relation
Bossen " P""cten, daß der Gierico zu Lauwiß uff den Landtvogt, wie auch uff den Grvßwehbel

z» v^^ Absch. 1071. 187. (1647.) Um gewisse Banditen und böse „übelthätige Buben" desto
^ beseitigen, schlägt der Landvogt vor, eine „Täll" auf ihren Leib zu setzen und

^len d? ^ ^ Deutliches Mandat zu publicieren. Die katholischen Gesandten billigen dieses Mittel und be-del " gt» ^rsullvl^'ll vlUlgeu vieles Uli

liindjs^^'"^^"^ogt, die Publicativn beförderlich vorzunehmen und in dergleichen Fällen mit dem mar-
""°rdnc vertraulich Cvrrespondcnzzu Pflegen, indem das Bündniß »nt Spanien dieß ausdrücklich
^öse» Aiih ^24. j. 188. (1648.) Dem Landvvgt wird aus die Anfrage, wie die Banditen und
^eil x,. dein Land zu vertreiben seien, von den katholischen Gesandten geantwortet,er solle,
'"»er,, mw 1635 mit Mailand errichteten Vertrag beziehe, in der Nachbarschaftan denselben er-

^efaliv r ^ bann thunlich erachten werde, vollziehen; hingegen solle er selbst sich deßwegcn nicht
" begeben. Absch. 1160. o.

^ ^ tt. Sanitätswcsen.
" (i63i.) Die von der Landschaft Lauis hatten vor zwei Jahren dein Seckelmcister Pün-
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tiner eine Schrift zugestellt, daß sie in Pestilenzzeiten den Eidgenossen und deren Unterthanen durch d"
ganze Landschaft den Guidalohnbezahlen wollen, während die aus dem Livinenthal und die Unterthw""
der drei alten Orte behaupten, besondere Freiheiten zu haben, die von Lauis, man möchte diese anhaltt"'
ihre Privilegien und Exemtionen Lauis gegenüber künftiges Jahr vorzuweisen,widrigenfalls sie jene sch"
für nichtig und ungültig erklären. Absch. 558. cl. (1637.) Uri, Schwyz, Uuterwalden und
erklären, daß sie die Sanitätsordnung, welche denen von Lauis für den Fall eines Sterbens gegeben
von der Mehrzahl der regierenden Orte gutgeheißen worden ist, nicht genehmigen. Absch. 810. x-
(1637.) Die Gesandten von Uri, Schwyz und Nidwalden werden bei ihren Herren und Obern den
stellen, ob nicht auf der Jahrrechnung zu Baden darauf gedrungen werden sollte, denen von Lauis die ^
Position über die Pestilenzordnung wieder zu nehmen, da sie dein obrigkeitlichen Rechte präjudicierlich M
Absch. 820. o.

Handel und Verkehr; Jahrmärkte.

Art. (1618.) Nachdem von den drei die Grafschaft Bellenz regierenden Orten zu
ein Markt angesetzt worden war, der drei Tage vor den der Landschaft Lauis fiel, so wird dieser aus ^
Ansuchen der Landschaft auf den ersten Tag Laurentii in den Flecken Eng (Agno) unter VmM'halt
Ratification der Stände verlegt. Absch. 21. I. I Mj. (1618.) Da berichtet wird, daß die kalho
Gesandten der Landschaft Lauis einen neuen Markt zu Aug (Agno) bewilligt haben, der aber den Z" ^
lenz benachtheiligtund andere Unordnungen nach sich zieht; daß sie ferner gestattet haben, „verbotene ^
hohe Wehr" zu tragen, serner daß man Korn und Wein aus der Landschaft verkaufen dürfe, end» ) ^
sie gegen den Befehl den Banditen Spagnoletto libericrt haben, so soll jedes Ort seine Stimme nach '
schicken; dieses wird auch Zürich Kenntniß davon geben und dem Landvogt den uöthigen Auftrag über»"
Absch. 27. i». lNH. (1619.) Da der neu errichtete Markt zu Eng (Agno) dem alten Markt zu ^ ^
wegen der Zeit und aus andern Ursachen nachtheilig ist, so nimmt man die Sache in den Abschied, d»
bei erster gemeiner Zusammenkunft eine Aenderung gemacht werde. Absch. 83. 1c. INS. (1619>)
hat mit Bedauern vernommen, daß Lauis den Paß durch seine Landschaft auf die Jahrmärkte zu ^
versperrt. — Es wird uothwendig erachtet, sich deßhalb zu vergleichen; die von Lauis »verde» Z" ^ ^
Zwecke auf die begehrte Tagsatzung beschieden. Absch. 86. I. !«»«. (1619.) Vor den XII
scheinen Gesandte der drei die Grafschaft Bellenz regierenden Orte und der Landschaft Lauis bevollmw? '
Anwälte wegen der zu Eng ii, der LandschaftLauis und zu Subiascv in der Bellenzerhcrrschaft
führte»» Jahrmärkte. Der darüber zwischen Bellenz und Lauis entstandene Streit wird durch folgend'
gleich den 13. Septemberbeigelegt) »Die beiden alten Bcllenzer- und. Lauisermärkte, nämlich der
auf Bartholoms, der Lauiser auf den 13. October solle»» fortan abgehalten und als Jahrmärkte
»verde»», der zu Agno »vird aberkannt und soll ninunermchr besucht »verde»». Der Subiaskermarkt, " ^
seit uralten Zeiten immer nach dem Lauisermarkte abgehalten »vorbei» ist, soll fernerhin bestehen "" ^
den 18. October, aber nicht als ein Jahrmarkt ausgerufen werden. Von beiden Theilcn soll der fw^
gang, der freie Handel und Wandel niemals gestört »verde»,. - Weil ferner die drei Orte die »ach ^
reisenden Gesandten in das Gelübde genommen haben, daß sie sich bei der Rückkunft wieder stellen wolle",
ihre Baarschaft wegen vermeintlicher Ansprachen für erlittenen Abbruch an Zöllen Hinterhalten habe"^.^,
werden die drei Orte gebeten, diese Gesandten ihres Gelübdes zu entlassen. In Beziehung auf die w
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^chc aufgelaufene» Kosten und die Ansprachen der Kauflente wegen erlittenen Schadens wird von den

1^" erkannt, daß die von der Landschaft Lauis dieser Ansprachen ledig und die von beiden Thei-
svlle Bellenz, gegen einander angelegten Arreste und Verbote ohne einige Kosteil aufgehoben sein

(Dieser von den neun Orten errichtete Vergleich wurde ratificiert von Uri den 19., von Schwyz den

Jed ^ Nidwaldcn den 16. September 1619. sArchiv Nidwalden.)) Absch. 89. o. 107. (1639.)
er Gesandte wird zu Hause zu berichten wissen über den wucherischen Fürkauf des Weines zu Lauis,
" mau bei nächster Zusammenkunft zu Lucern deswegen einen Befehl ergehen lassen kann. Absch. 913. o.

II. Bezug von Salz und Korn.

(1620.) Stattthalter Brocco zu Lauis beabsichtigt im Namen der Landschaft um die

kier/ ersuchen, daß die von Mailand durch Lauis geführten Kaufmannsgüter so lang verarre-
spa möchten, bis der Landschaft der Transit des hallischen Salzes auch zugelassen werde. Der
z>!c»i ^ Ambassador Casati macht deßhalb Vorstellungen, und man besorgt allerlei Ungclcgenheiten. —
Igg Statthalter, aus den Orten einen Gesandten nach Mailand zu nehmen. Absch. 113. b,
laiid' ^te zu Lauis beklagen sich abermals, daß ihnen trotz dem an den Gubernator zu Mai-

^richteten Schreiben und der mit dein spanischen Ambassador getroffenen Abrede weder aus den Bün-
»>ü Mailand Salz zukomme, und daß auch der Kornkauf abgeschlagensei. — Uri wird ersucht,
te» ^ Ambassador Casati zu reden und nöthigcnfalls ein zweites Schreiben an den Gubernator zu rich-
«ba erfolglos, so können etliche Gesandte von der ennetbirgischcnJahrrechnung nach Mailand

^rrden. Absch. 124. ä. 200. (1620.) Man vernimmt mit Befriedigung, daß der Gubcr-
tvillt s gegenüber denen zu Lauis das Verbot des Kornkaufs wieder aufgehoben habe und gc-
^rer Betreff des Salzes auch zu helfen. Absch. 132. e. Zill. (1620.) Auf abermaliges Anhalten
tl'ie Gubernator zu Mailand geschrieben, daß ihnen das Salz zum gleichen Preis,

^ Luggarus und Bcllenz geliefert werden möchte. Absch. 150. n. 202. (1625.) Auf das
^rleil b1i,tcrthanenvon Lauis werden folgende dem mit Spanien zu erneuernden Bündnisse cinzu-

^assc,/'^ bcn Abschied genommen: 1) Der König solle den Untcrthanen der Landschaft Lauis
lhn^ bom Herzogthum Mailand abzuführen nach Vorweisung der gewöhnlichenPatente; 2) daß
^bitm^'S"lz, welches sie außerhalb des Mailändischen gekauft haben, nach Laut der alten
»ery ^ Transit durch das Mailändergebict gestattet sei; 3) daß sie von den Mailändischen Zoll¬
es ^bhern Zöllen als früher beschwert und vom neu aufgelegten Zoll befreit werden; 4) daß

^^seitigcil Untcrthanen gestattet sein soll, bis vier Meilen weit von den Grenzen Güter zu kaufen
licht ^"^ung der gewöhnlichenBeschwerden. Absch. 363. b. 203. (1626.) Nntcrwaldcn hat Be¬
gibst daß die Untcrthanen in der Landvogtci Lauis sich höchlich über die „Salzvcrlügcrer" da-
^lzcs ^ vornehine Personen in demselbenVerlag seien und ihnen dadurch der Preis des
^!gen werde.. Bei letzter ennctbirgischerJahrrechnung ist darum von einer Person Kundschaft
^'e»i worden, welche der Gesandte von Frciburg hinter sich genommen hat mit dem Versprechen,

^ ^ regierenden Orte eine Copie davon zukommen zu lassen, was bisher nicht geschehen ist. Frei-
^643 ersucht, dafür zu sorgen, daß die Copicen beförderlichst ausgefertigt werden. Absch. 380. n. 205.

^ Klagen laut werden, daß die Bewohner der Landschaft beim Kaufe des mailändischenSalzes
gewesenen Statthalter Brocco mit Auflagen beschwert werden, untersucht man die mit den

222
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mailändischenSalzpächtern von ihm geschlossenen Salzvcrträge. Es ergibt sich daraus, daß Brocco Z""'
Schaden der Unterthanen sich Uebergriffe erlaubt hat. Es werden daher beide Salzcontracte den Her""
und Obern hinterbracht, damit sie das Gehörige anordnen. Den ersten Cvntract lassen die Gesandten i»
seinem Werth oder Unwerthe bis auf die erfolgenden Verordnungen der Obrigkeiten bestehen. Absch. 980-
20Z. (1645.) Basel fragt an, ob die Gesandten aller Orte dafür Befehl gehabt hätten, daß den Salz-
händlern zu Lanis die Anlage der jährlicben 50 Kronen für jedes Ort wieder erlassen worden sei,
warum dieß geschehen sei. Es wird in den Abschied genommen, ob man die Salzhändler zu Luggar^
und im Mainthal ohne Anlage lassen und ob man nicht wenigstens die 50 Kronen für jedes Ort jährlich
von den Lauiser Salzhändlern beziehen wolle. Absch. 1069. Ii.

12. Zölle und Geleit.

Art. 20«. (1620.) Nachdem die Gesandten von den Zöllnern verlangt hatten, daß sie den
in Dncatonen abliefern, diese aber „Stimmbriefe" von 1616 vorlegen, welche ihnen gestatten, statt der
Ducatonen 26 gute Batzen in landläufigem Geld zu geben, so läßt man es dabei bewenden. Da aber d»
Orte jährlich um 300 Kronen auf diese Weise verkürzt werden, so wird die Sache doch den Hoheiten h»'-
terbracht. Absch. 127. ä. 207. (1622.) Der Zoll zu Lauis war 1617 auf acht Jahre um 1000 O"'
eatonen verliehen worden. Einige Gesandte haben nun die Instruction, eine Aendernng zu beantragen-
Berücksichtigung der Stimmbriefe und der Bestätigungen des Zvllbriefs läßt man es bei dem Bisherig"'
verbleiben, nimmt jedoch in den Abschied, es möchte der Zoll nach Ordnung des Lehcnbriefs je zu
Jahren verliehen werden. Absch. 240. 6. 208. (1624.) Die Unterthanen der Landschaft La.'is be¬
klagen sich, daß die zu Urseren angeblich nach einem alten Urbar ihren hin- und herfahrenden SäM""'"
einen Zoll abnehmen, während die von Urseren in der Landschaft Lauis zollfrei seien Die Beschwerde
in den Abschied genommen. Absch. 322. o. 200. (1624.) 1. Da der Zoll zn Lanis wieder soll verlieh"'
werden, so wird den Obrigkeiten anheimgestcllt, ob sie denselben an eine Steigerung bringen oder den g"
treuen Amtleuten, Landvogt und Landschrciber,auf drei oder vier Jahre übergeben wollen die dann dariil'0
ordentliche Rechnung zu stellen hätten. 2. Ferner wird auch in den Abschied genommen wie sich die Obrig¬
keiten den Gesandten gegenüber der Verehrung halber verhalten wollen, wenn der Zoll den Amtleute» "bei¬
geben werden sollte, da bisher bei Verleihung des Zolles jeden, Gesandten 40 Ducatonen als Vcrchru"g
gegeben worden seien. Il-iä. o. 2l0. (1630.) Lauis will sich nicht, wie Luggarus, zu den, Abko»"""'-
betreffend den Lohn der zun. Weinferggen nothwendigen Guide., bequemen. Die von Livinen und Urse'"'
beschweren sich dariiber, weil sie davon auf den Landstraßen nach alten, Brauch ledig seien Man besclM
die von Lauis durch ein Schreiben zu disponieren, sich auch zu de», von Luggarus angenommeneu ^
kommen zu bequemen. Absch. 523. g. 2ll. (1631.) I. Auf die Beschwerden von Orelli nnd Pestalozzis
Zürich, daß ihnen die Zöllner zu Lauis zu viel Zoll von ihrer durchgeführten Seide fordern antworte» "
Zöllner, daß sie ihnen weniger, als wozu das Zollbüchlein sie berechtige (6 Kreuzer vom Pfund) abg"»""
men haben. 2. Was die Kaufmannsgütcr betrifft, welche unter der Condutta der Herren Lorenzi,
Volpi und Pestalozzi geführt werden, so wünschen die Zöllner bei den mit denselben -ingegangem'"^ '
tragen zu verblc.bcn. 3. Auf die Klage, daß einem Genfer eine bedeutende Summe abgefordert morde» ' '
antworten sie, daß derselbe den Zoll defraudiert habe, in Folge dessen die Güter verfallen gewesen
sie hätten sich aber in Billigkeit mit ihn, verglichen. Absch. 558. a. 2,2. (1631.) Die siebe" Z""'
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'" 5!auis lassen sich vernehmen, daß sie in den letzten Jahren viel eingebüßt hätten, jeder bei 70 Ducaten,

" bitten um einige Ergetznng, oder daß man ihnen den Zoll um einen geringern Preis von Neuem der-

mächte. Die Gesandten, ohne Instruction, nehme» das Ansuchen in den Abschied. Ibiä. 5. 213.

N' / > Landschaft Lauis beschwert sich, daß die zu Bellcnz von jedem Stück bei ihnen durchgeführtem

einen Schilling mehr als sonst fordern. Die Beschwerde wird dem Abschied einverleibt. Ibick. o.

^ (1632.) Die Verleihung des Zolls zu Lauis lind zu Luggarus soll 1633 auf sechs oder acht Jahre,
»ach Belieben der Obrigkeiten, vorgenommen werden und der Beständer ihn 1634 antreten, oder die Ob-

^3eiten sollen ihn in ihrem Namen einziehen lassen. Absch. 595. e. 213. (1633.) Der Zoll zu Lauis

r wieder auf acht Jahre verliehen. Bern, Lucern und Freiburg wollen ihn nur auf sechs Jahre ver-

^ sie nehmen es daher in den Abschied. Absch. 632. A. 248. (1637.) Zwischen Johann Peter

^orosini einerseits, Johann Baptista Nuscone und Peter Bruno andrerseits ist in Bezug auf die Differenz

soll Communitäten Lauis und Bellenz den 3. April ein Vergleich abgeschlossen worden. Demgemäß
b) dxx zu Lauis neu errichtete Zoll gegen denen von Bellenz aufgehoben werden, damit nicht die zu Bel-

^ verenden Orte etwa einen neuen Zoll einführen; 2) sollen die von Bellenz bei der Exemtion des Zolls
"6^us, ^ dieß 1569 erkannt und später ratisiciert worden ist, verbleiben; 3) dürfen weder die von

„och die von Lauis einander Fürlcite abnehmen, bis lind so lange die von Bellcnz von den drei

die ^ ^""gen, daß sie den Giubiaskermarkt gegenüber denen von Lauis aufhebeil wollen. Alsdann sollen

bvn Bellenz bei ihrer Fürleite (1 guten Batzen vom Saum) gegen denen von Lauis verbleiben, „hin¬

leite ^ Lauis lim Aufhebung dieses Marktes gegen denen von Bellcnz mit ihrer neuen Für-
Fürleite mehr gegen denen von Bellenz fordern". Dieser Vergleich wird in den

^ genommen, damit jedes Ort seine Gesandten bei erster Gelegenheit darüber instruieren kann. Absch.

auf ^ (1638.) Früher war von den Beständern des Zolls zu Lauis den Obrigkeiten, die ihn

lvird^ verliehen, 1000 Ducatonen jährlich bezahlt worden, seit 1625 88 Ducatoncn weniger. Es

lick >Abschied gesetzt, daß die nächste Verleihung nur aus sechs Jahre stattfinden soll, und daß jähr-
Ducatonen bezahlt werden sollen. Absch. 862. s. 218. (1639.) Der Zoll zu Lauis

Dbr' Schern Beständern auf sechs Jahre gegen einen jährlichen Abtrag von 1000 Ducatonen an die

eilen verliehen. Die Verpachtung beginnt am Johannis des Täufers Tag im Jahre 1640. Absch.

^iick (1641,') Abgeordnete der Landschaft Lauis berichten, daß zur Beseitigung der Spannung

^arkt!" und der Grafschaft Bellenz, die durch die Einführung der neuen Zölle und des Giubiasker-

^»eu^ sel, Zwischen beiden Theilen den 5. Juli 1640 ein Vergleich geschlossen worden sei, um

sy'l^ ^lisication sie nun bitten. Der Vergleich enthält folgende Punkte: i) Die von der Landschaft Lauis

2)^^ legierenden Orte bitten, sie möchten den den Bcllcnzern gegenüber eingeführten Zoll aufheben;

^»lz ^ Stadt und Grafschaft Bellenz sollen nicht mehr schuldig sein, von den durch die Landschaft
sie x ^führten Kaufmannswaaren die „Fuhrleite" zu zahlen, noch das Getreide und die Victualien, welche

lvech ^ ^rn den dazu Verordneten namhaft zu inachen, noch viel weniger zu einem Eide genöthigt zu

rn, hgH Nachtheil der früher zwischen beiden Landschaften gemachten Transactionen.

sollen die von der Stadt und Grafschaft Bcllenz ihre regierenden Orte bitten, den 1636 neu er-

fic^- ^ und den Giubiaskermarkt aufzuheben. Die Gesandten genehmigen unter Vorbehalt der Rati-

^stt" Obrigkeiten diesen Vergleich. Absch. 951. b. 228. (1646.) Weil der Zoll zu Lauis

^ ^uhr wieder soll verliehen werden, soll keinem Gesandten benommen sein, „die obrigkeitlichen Zolls-
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stimmen in dem einen oder andern Ort von seinen Herren und Obern auszubringen." Absch. I0tk-

221. (1646.) Es wird berichtet, daß Diego Maderni „mit sonderbaren Versprechen" die Zollbcleh»»'^

zu Lauis an sich zu bringen und den alten Zöllnern, die wegen ihres Verhaltens jüngst zu St. Joh»>»"

von den Gesandten so viel als bestätigt worden sind, zu entziehen suche. — Es soll bei der Belehnung

den Nutzen der Obrigkeiten gesehen und der Zoll auf die Gant geschlagen werden. Absch. 1109. m.

13. Münzsachen.

Art. 222. (1621.) Die Gesandten werden ihre Herren und Obern von dem Abruf des

in Lauis benachrichtigen, durch welchen der geineine Mann nicht unbedeutenden Verlust erleidet, und

maßregeln zu treffen sucheu. Absch. 163. i. 223. (1625.) Die in der Landschaft Lauis beschwere» ^

über den Abruf des Geldes. Die fünf Orte halten die Beschwerde für unbegründet, weil der gemeine A ^
im Herzogthum Mailand Getreide und Salz mit „kurzer" Münze bezahlen muß. Es wird deßhalb

ersucht, dem Landvogt, wenn die Mehrheit der Stimmen vorhanden ist, zu schreiben, den Ruf zu exequ»

und zu verbiete», daß jemand sein Geld in hohem Preis ausleihe. Solothurns Gesandtschaft, deßha^ ^

Befehl, stellt die Sache seiner Obrigkeit anhcim. Absch. 371. <1. 22^1. (1648.) Laut eingelangte»^

richtes ist in Lauis eine große Summe einer unbekannten Gattung falschen Geldes, betrügerisch unter ^
Namen der Orte Uri, Schwhz und Unterwalden geprägt, gefunden worden. — Die Sache tvird

Abschied genommen, damit man den Bericht der dießjährigen Gesandten darüber vernehme und die »öt^

Maßregeln treffe. Absch. 1151. o.

14. Kriegswesen; Kriegsanlagen.

Art. 22Z. (1620.) S. Absch. 137. b. 22«. (t623.) Die Landschaft Livinen begehrt die^

erstattung zweier „Stuck" (Geschütze) auf Rädern, welche sie vor Jahren der Landschaft Lauis g^"^

hatte. Das Begehren wird in den Abschied genommen. Absch. 288. 5. 227. (1625.) Die von

hatten vor Jahren der Landschaft Lauis zwei Feldstücklein zur Abwehr der Banditen geliehen. Der

vogt wird beauftragt, die Landschaft zu deren Rückgabe zu vermögen, wenn sie dieselben u^

brauche. Absch. 351.1. 22». (1629.) 1. Den ennetbirgischen Gesandten soll Befehl gegeben werde»,

erkundigen, was es für eine Bewandtnis; mit den „Stücklinen" im Schloß Lauis habe, weil »"'"

die im Livinerthal dieselben wieder zu ihren Händen begehren, indem sie angeben, daß vor dreißig

als das Land von Banditen molestiert war, der Landvogt Mehenberg sie hergegebeil habe. 2. Die c>u ^

birgischen Gesandten von Zürich und Lucern sollen Befehl lind Gewalt haben, nebeil den Gesandt

Uri die Stücke zu Jrnis zu besichtigen. Wenn es uothwendig sein sollte, etwas daran zu verb^ ^

sollen sie dafür sorgen, daß Uri in der XII Orte Namen die Verbesserung vornehmen lasse. Absch-

22». (1631.) Beril frägt an, ob Freiburg und Svlothurn in die ennetbirgische Musterung eingewilligt ^

Es habe nämlich gehört, daß der Landschreiber zu Lanis die Leute im Namen der acht Orte ge»""^ ^,>i.

sie „angereizt" habe, bei Ausbruch von Thätlichkeiten zu der Mehrzahl der mitregierenden Orte Z" ' ^ ^

Die beiden Städte lassen es bei dem bewenden, was deßhalb an Bern geschrieben worden sei.

sich dainit nicht begnügen, so begehren sie die Strafe in den Abschied zu nehmen. Absch. 569. ä- ^
(1640.) Bern, Unterwalden, Basel und Schaffhausen verlangen die Rückerstattung von 120 Krone»,
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^ für die in die Landschaft vergangenen April geschickten Soldaten bezahlt haben. Die Landschaft beschwert
.Anfangs dessen, schließlich aber widersetzt sie sich nicht weiter. Absch. 929. I. 23l. (1642.) Die

Hes Jahr den Soldaten von Lauis gegebenen 50 Ducatonen haben noch nicht zurückerhaltenwerden

von"o' ^ Obrigkeiten müssen den Schaden an sich haben. Absch. 981. s. 232. (1647.) Weil die
" Lauis durch ztvsi Abgeordnete die von Baden aus ihnen auferlegten Kriegssteuern von sich abzuwenden

... üchtigen, so wird an den Landvogt geschrieben, er möchte von der Absendung zu Vermeidung unnö-

lW abmahnen, aber ihnen gestatten, ihr Anliegen den Obrigkeiten schriftlich vorzustellen. Absch.
!eic>, ^ (1647.) Der Landvogt schreibt, daß die Lauiser trotz seiner Abmahnung entschlossen

' der zu Badeu auferlegten Kriegssteucr Abgeordnete in die Orte zu schicken. — Man vermu-

Und ^ damit noch etwas Anderes beabsichtigen, und schreibt deßhalb nach Zürich, Glarus, Frciburg
die möchten die Deputierten abweisen, mit dem Beifügen, daß man für das Beste halte,

"che wieder vor die gesammten regierenden Orte gelangen zu lassen. Absch. 1139. i.

Verhältnis; znm Bischof von Como; Stellung der Geistlichen gegenüber der

weltlichen Obrigkeit.

237. (1624.) Der Nuntius beschwert sich wiederum über die Proccdur und den auf die
^ Hieronymus Nusca, Chorhcrrn zu Agno, voin Landvogte zu Lauis gelegten Arrest und darüber,

Zeu Zeugen, welche vor dein geistlichen Nichter Zcugniß abgelegt haben, wiederum vor ihm
iu ^^^iieil nöthige, was der Bulle Eoona, vomiui zutvidcrlaufe. Auf dieses hin wird dein Landvogt

fernere Proceß gegen den Chorhcrrn Nusca untersagt, die Aufhebung des Arrestes aber den
Obern anheimgestellt,weil dessen Gut, wenn er malefizisch abgestraft würde, der Kammer ge-

Uebrigens möchte der Vicarius zu Como den Handel schnell zu Ende führen. Absch. 314. b.

Vvh A ^f vom Nuntius wiederholte Begehren in Betreff des gefangenen Chorhcrrn Nusca
Entscheidungwegen der geistlichen und der weltlichen Jurisdiction werden die Gesandten

ersucht, im Namen der katholischen Orte „für dießmal zu begegnet»". Absch. 317. o. 23<i.
sich g ^ Bischof und der bischöfliche Vicarius zu Como beschweren sich, daß der Landvogt zu Lauis
Absch " ^olle, des gefangenen Chorherrn Güter zu confiscieren, und bitten, ihn davon abzuhalten.
»Ivch^ . ' ^ 237. (1625.) Die sieben katholischen Orte wollen dem Vicarius zu Como schreibet», er
^stlick,'^ des Chorherrn Hieronymus Nusca, der wegen Mißhandlungen angeklagt, aber von»
^°testi!" freigesprochen wordci» war, nach Lauis schicken. Bern, Glarus, Basel und Schaffhausen
^3. ^Wegen, da nach der 1598 gemachten Satzung der Proceß zu Lauis geführt werden soll. Absch.
^ge>i (1631.) Wegei» der unpassenden Procedurcn und Neuerungen des Bischofs von Coino
ihre ^ ^"Icrthanen zu Lauis hat Luceru bereits mit den» Nuntius gesprochen und haben etliche Orte

^"Ne„ fischen Gesaildten instruiert. Man will also die Antwort voi» den» eitlen und ander»» Orte er-
' ^"ic auch was die Gesaildten ausrichten. Absch. 560. o. 23ll. (1631.) Der Landvogt von

1"-'r Vater Inquisitor von Como unlängst in den Flecken Besaccio gekoinmen sei und
k ..^,.^9en „etwas verzaubertet»Dublen" gefangen weggeführt habe. Deinselben wird von dei»

^r Mischen Orten geschriebci», daß er sich künftig solcher gcwaltthätigcn Eingriffe in die Jurisdiction
^ enthalten habe. Absch. 558. o. (1638.) Der Priester Julius Trcvano, welcher

^ ^sseii hatte, war von» geistlichen Stabe bis dahin nicht bestraft worden. Auf das an den Bischof
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zu Coiuo von den Gesandten gestellte Ansuchen um dessen Bestrafung antwortet der Bischof, daß kein

Haltspunkt sich gefunden habe, gegen denselben rechtlich zu procedieren. Die Gesandten erwidern, daß du

Kundschaften die That erwiesen sei und der Priester sich geflüchtet habe. Sie suchen um die Erlaubml' ^

dessen Patrimonium zu confiscieren. Der Bischof kann das nicht bewilligen und weist die Obrigkeitc" ^

den Papst oder den Nuntius. Absch. 662. ll. 24t. (1638.) Landvogt Püntiner berichtet über dc"

Lauis muthmaßlich vom Priester Julius Trcvano begangenen Todtschlag und klagt, daß der BisclM ^
Cvmo denselben nicht citieren noch wider ihn processieren lassen wolle. Da man voraussieht, daß "

dere Beschwerden gegen den Bischof einkommen werden, wird die Sache einstweilen aufgeschoben, u»N1> ^

gegenüber dem Nuntius und dem Bischof gebührende Mittel in Anwendung zu bringen. Absch-

242. (1640.) „Weil man nicht erfahren kann, in was terminis die Abgeordneten der XII Or^ ^

bewußtem verhafteten Prete Giulio Trevano zu Lauis bestehen und wie sie damit fortkommen möge" ^
wird von den Gesandten von Uri, Schwyz und Nidwalden Lucern insinuiert, ob man nicht, wenn

geordneten an den Bischof von Como „in solchem Werk wollten gesteckt sein", mit dein Nuntius reden " Ii,
Mb.

dek

es ih»"'

daß dieser Verhaftete mit seinem Zuthun in die Orte begleitet und daselbst examiniert werde. Absch-
243. (1640.) Die wegen der am Großweibel zu Lauis verübten Mordthat Abgeordneten bericlch'M

sie in Betreff des Priesters Giulio Trevano nichts hätten thun können, da der Bischof von Como es

gänzlich untersagt habe, sich um dessen Proceß anzunehmen. Da der Nuntius sich hat verlauten lasset ^

er auf Ansuchen der Gesandten den verhafteten Trevano zu seinen Händen nach Luccrn führen lasse"

um ihm den Proceß zu machen, so wird von den katholischen Gesandten gut erachtet, ihn darum

und ihn darauf aufmerksam zu machen, daß trotz dem Verbote die Priester zu großem Aergerniß 1^ ^ ^

je mehr verbotene Wehren tragen. Absch. 928. k. 244. (1640.) Der Priester Giulio Trevaiw , ^

Begehren des Bischofs von Como gefangen gesetzt, ist ans dem Gesängniß ausgebrochen. Die

wollen gegen ihn dennoch processieren, damit der Gerechtigkeit Genüge gethan werde. Obgleich

in den Decreten von den Herren und Obern festgesetzt worden ist, daß geistliche Personen für cri"""" ^

und malcsizische Sachen vom weltlichen Stabe bestraft werden sollen, so versagen doch die Gesa»d""^

katholischen Orte ihre Einwilligung dazu. Absch. 929. s. 245. (1640.) Der Bischof von Co»w ^

daß Hab und Gut des Priesters Trevano, das noch nicht consisciert ist, durch Confiscation ihm

den Obrigkeiten zufallen müsse. Die Gesandten hinterbringen dieses Begehren ihren Herren u"b ^

unterdessen bleibt dieses Vermögen bis zum Austrag der Sache in Arrest. Ibicl. k. 24k. (16^ ^

einige Orte gegen den Priester Trevano, welcher aus der Gefangenschaft ausgebrochen ist, den

heben wollen, gestützt auf die Decrete von 1598, so willigen Lucern, Uri, Schwhz, Zug und Freib"^ ^

ein. Idiä. Ic. 247. (1641.) Der Priester Domenico Banquin hatte sich allerlei schlimme

Schulden kommen lassen. Bei einer Unterredung mit dem Nuntius wegen dieses Falles erklärt

dahin, daß er es den regierenden Orten nicht verwehren könne, ihre Hoheit gegen denselben zu

Dem Landvogt wird daher der Befehl gegeben, diesen Priester zur Hand zu bringen, damit die Lands ^

dergleichen Unkraut gesäubert werde. Absch. 946. m. 248. (1641.) 1. Francesco Carnuate (Carncvn ^ ^

für das Amt eines Fiscals ordentliche Stimmen soll erhalten haben, soll zu demselben zugelassen werde"- ^

noch andere Punkte ins Reine zu bringen sind, betreffend den Bischof von Como und das si»'

eidgenössischen Alumnen zu Mailand, so soll durch einen Ausschuß der Nuntius angesprochen

Excommunication, welche er über die zwei „bewußten" Soldaten und den Unterweibel zu Lauis
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das nicht erhältlich sein, so soll Uri das letzte Antwortschreibendes Bischofs von
dann-"" ^ jenseits des Gebirgs regierenden Orte seinen Gesandten nach Solothurn mitgeben, damit man
vi,!^ / andern Punkt reden könne. Absch. 962. i. 240. (1642.) Dem Gesaitdten
>vel^>^" der Auftrag gegeben, beim Nuntius dahin zu wirken, daß die drei Soldaten zu Lauis,
steil ^ ^ obrigkeitlichen Befehls Hand an zwei Priester gelegt haben, von der Excommunication bc-

Absch. 980. n. 250. (1643.) Der Nuntius soll ersucht werden, denjenigen Personen,
ihn ^ ^fehl des Landvogts dem Priester Ginlio Trcvano nachgesetzt haben, um ihn zu verhaften,
illZ-i'lebendig haben behändigcn können, die Excvmmnnication abzunehmen. Absch. 1003. p. 25l.
^rchet Betreff des immer noch verhafteten Clerico Diacono zu Lauis wird durch einen Ausschuß ver¬
teil - ' ^ derselbe dem Bischof zu Como, seinem Ordinarius, übergeben und lidors constituiert werden

der ausdrücklichen Erklärung, daß derselbe nicht von Lauis abgeführt werden diirfe, sondern
wcrdx ^ Gefangenschaftzu bleiben habe, daß aber von den bischöflichen Officialcn der Proceß formiert
il,^ ^'^"ilte das Urtheil derselben die Orte nicht befriedigen, so gestattet der Nuntius die Appellation an

Solothurn wird Kenntniß davon gegeben. Absch. 1074. o. 252. (1645.) Die Ge-
ej^ it von Schwhz berichtet, daß zu Lauis nicht nur der Großweibel, sondern der Landvogt selbst von

Kleriker beschimpft worden sei, indem derselbe auf diese beiden Beamten freventlich „los-
Lucern ails dieses orimen laosas ninzöstatis noch nicht berichtet worden ist, so wird

^hel Klnächst gelegenen Orte von dem Vorfall in Kenntniß setzeil und sie ersucheil, auf die nächste
l>liz^ Zusammenkunft ihre Gesandten dariiber zu instruieren. Ferner erachtet man für gut, den Null¬
it, ^'^Ulögeii, diesen Kleriker zu degradiereilund der weltlicheil Obrigkeit zur exemplarischen Bestrafung

Absch. 1075. cl. 253. (1647.) Der Bischof von Como wird allgegangen, gegen den
^gs>l>." ^ Bietro de Marchi zu Canobbio und noch andere Priester, welche durch ihre unpassendeHand-
Ter B.^"^nigkeit stiften, eiuzilschreiten, widrigenfalls die Orte zu andern Resolutionen schreiten müßten,

spricht seine Bereitwilligkeitdazu aus, dem Ansuchen zu entsprechen. Absch. 1130. A.

^ ll!. äiirchensachen; geistliche Pfründen.
^ »cil ^ (1620.) Weil der jetzige ErzPriester wegen Alter seine Stelle nicht mehr verseheil kann,
^1t ainw lliitauglich ist, hatten die Gesandten auf letzter Jahrrechnung dcßhalb Jhro Heil.

Konsens einzustellen. Aus geschehenes Anhalten wird beschlossen, ebenfalls eine Snpplication an
^st^en zll lassen. Absch. 105. i. 233. (1620.) Wenn Giovio, Chorherr zu Lauis, um ein

^l>j.z den Papst anhält, so soll demselben keines gegeben werden, da er für die Erzpriesterei zu
^t, '"^'lstich erfunden wird und inan an den Papst schon ein für ihn ungünstiges Schreiben abgeschickt

23«». (1620.) Das Ansuchen des Erzbischofs von Mailand, Borrvineo, die Orte
l>e».. ^ den zu Arvna begoilnencn Bau einer Kirche, „darinnen des heiligen Carolns Borromeus Le-
^'-f ^^steuer geben, wird in den Abschied genommen. Absch. 127. Ii. 237. (1621.) An den

^"lo wird geschrieben, er möchte, weil der ErzPriester zu Lauis bisher immer des Bischofs
fei, den jetzigen ErzPriester auch mit diesem Amt beehreil, zuinal da der von ihm ernannte

'"»ge '""anglich sein solle. Absch. 175. k. 23«. (1624.) Der Nuntius beschwert sich, daß zwei
^ welche zu Zürich und Basel studiert hätten, zu Soragno in die Landschaft Lauis die calvi-

^ derbreiten. Dem Landschreiberwird befohleil, dieselben, wenn sich die Anzeige erwahre, gefäng-
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lich einzuziehen, die sectierischen Bücher, welche er bei ihnen finde, nach Como zu schicken. Wenn es ^
herausstelle,daß sie mit Wissen des Landvogtes in das Land gekommen seien, so solle man demselben e>>^
Verweis zu geben nicht unterlassen. Haben sich aber diese jungen Glarner die Ausbreitung ihrer Secte
zu Schulden kommen lassen, so soll der Landvogt sie dennoch unter Androhung schwerer Leibesstrasen
dem Lande schaffen. Absch. 314. 5. 2SV. (1624.) Der Bischof von Como berichtet, daß dem
zu Novaggio von einer verruchten Person mit dem Tode gedroht werde, so daß der Priester gczww ^
sei, Pfarrei und Pfarrkinder zu verlassen. Er bittet, man möchte dieser Person und allen ihren Helft"
fern ernstlich gebieten, sich ruhig zu verhalten. Ein jedes Ort wird seinen Gesandten über das Gebirg de ^
Befehl geben. Absch. 319. k. 2««. (1624.) Zug hat bei dem Cardinal zu Cremona zwei Lauise^
Chorherrenpfründen empfohlen, dieser aber geantwortet, daß bereits zwei andere Geistliche bestellt ^
daß er aber bei anderer Gelegenheit Rücksicht nehmen wolle. Jeder Gesandte wird dieß zu Hause Z"
richten wissen. Absch. 320. k. 2«1. (1640.) Acht Mannspersonen zu Lauis haben zur Osterzeü >
schuldigen Pflicht in Bezug auf die Sacramente, die Beichte und Communionnicht nachkommen
Die Gesandten wollen gegen sie procedieren und verlangen vom ErzPriester die Namen derselben.
weigert sich, sie zu geben. Da man vernimmt, daß diejenigen, welche nicht, wie Andere, auf den ^
ihrer Pflicht nachkommen, in der Pfarrkirche excommuniciertwerden sollen, so wird dieß in den ^
genommen. Absch. 929. n. 2«2. (1645.) Man findet es unbillig, daß die Unterthanen die Koste" ^
Visitationen der Kirchen, Pfarreien und der Priesterschaft durch den Bischof von Como bezahlen solle" ^
nicht der Bischof, der ein großes Einkommen aus diesen Landen bezieht. Es wird aber berichtet,
Visitationen der Kirchen, der Priesterschaft und der Klosterfrauen zu Lauis und zu Agno diese die ^
bezahlt haben, in den Dörfern theils die Gemeinden, theils die Kirchen und Pfarrer. Absch-

17. Unterrichtswesen.

, Art. 2«3. (1633.) Als einige Jahre früher die Propstei St. Antonien zu Lauis erledigt
war, hatten die von der Stadt nnd der Landschaft Lauis, als die Propstei in ein Collegium
wurde, die Jesuiten als Lehrer in demselben gehabt; wegen des geringen Einkommens hatte sich d" ^
zerschlageil. An deren Stelle traten alsdann die Väter aus der Congregation della Soinasca, wclast ^
sprachen, die Humaniora und die Rhetorik zu lehren. Da die Jugend aber bei ihnen übel versorgt
sie selbst der Bürgerschaft Acrgerniß geben, so bitten die von Lauis, dieselben zu entlassen und ^
Stelle die Jesuiten zu berufen, wozu sich diese bereits verstanden hätten, da das Einkommen des
bereits auf 800 Kronen gestiegen sei. Die Gesandten werden dieß zu Hause berichten. Absch. 632. b- ^
(1634.) Uri trägt darauf an, daß die regierenden Orte, weil Lauis zu Förderung der J«g^, ^„i
Studien, guten Sitten „und Geberden" schon zu wiederholtenMalen die Jesuiten begehrt habe,
men bei dem Landschreiber daselbst befördern möchten." Wegen Mangel an Instruction wird der - ^
all rokerenänm genommen. Absch. 708. e. 2K3. (1637.) Vor etlichen Jahren war die ^
St. Antonien zu Lauis in ein Collegium verwandelt und den Vätern aus der Congregation della ^
übergeben worden, damit dieselben die Jugend in den Ltuckia Kumaniora, der Rhetorik unter ri ' ^ ^>c
zur Tugend und guten Sitten unterweisen sollten. Da die Väter aber dieß nicht gcthan, im Gege" .
Bürgerschaft durch ihren Wandel viel Acrgerniß gegeben haben (der Propst hatte sich der Sodoim e
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^ gemacht), so wird nothwendig erachtet, da auch die Bürgerschaft dafür bittet, bei den Obrigkeiten auf

^ Beseitigung dieser Somasker hinzuwirken. Absch. 821. o. sMan sehe hierzu Art. 274—278.)

Ut. Geistliche Orden; Klöster.
!>. Klostcr St. Margaretha in Lauis.

eine ^ ^ (1bi25.) Die Bauherren des neuen Fraueuklosters St. Margaretha zu Lauis bitten um

ia^ ^^steuer an deit Bau, weil derselbe ohne Hülfe und Almosen nicht könne vollendet werden. Die Gc-

' ohne Instruction, nehmen das Ansuchen in den Abschied. Abjch. 363. b.

k. Franciscancr und Reformatcu.

^^7») 2t!8. (1633.) Die Gesandten der katholischen Orte steuern iustructionsgcmäß den

bei den Engeln, Bettelordcns, an den Kauf des bei dem Kloster gelegenen Hauses und

^ns für jedes Ort secbs Dncatmicn lind stelwn da den Näwrn Nl Äödc:al>lniia des .tkausscbillinas nocb

Fw Baarfüßerkloster bei St. Francesco war zwischen den Vätern ein Streit entstanden, bei wcl-

Ach auf einander schössen und ein fremder Tischmachcr mit einem Dölchlein verwundet wurde,

be» , "'^^igung des Provinciats werden drei Thätcr, welche in der Burgerschaft großes Aergcrniß gege-

u»h eidgeitössischen Klöstern verwiesen. Absch. 1667. o. 270. (1646.) Der unruhige

Hahr ^^brende Frauciscanermönch Augelo Maria Davcrio, zubeuaunt Carbone, soll, wie schon voriges

ei»e» worden ist, in kcinein eidgenössischen Klostcr Aufnahme finden. Mit seinem Ansuchen um

Ausenthalt in Lauis wird er abgewiesen. Absch. 1695. s. 274. (1647.) Von Fra

j„ Carbone, Franciscancr Ordens, geht ein Schreiben ein, worin derselbe anerbietet, sich selbst

Bitzen b>cs Nuntius zu begeben und für die Fehler, welche auf ihm erweislich sein werde», doppelt zu

iigch ^ ^ kurd gut erachtet, daß die ennctbirgischen Gesandten sich dariibcr erkundigen und alsdann

Hxsg^^r'finden verfügen. Absch. 1124. v. 272. (1647.) Bei der letzten Jahrrechnung haben die
^»heilig erkannt, daß der ärgerliche Mönch Augelo Maria, zugcuannt Carbone, in den

burch Klöstern keinen Aufenthalt haben, sondern gänzlich ausgewiesen sein solle, weil er

"'stuedsaines und unruhiges Leben vielen Particularcn und der ganzen Bürgerschaft zu Lauis

bereitet hat. Noch unterm 16. Mai ist ein Schreiben von Präsident und Rath zu Lauis

^>n>t ^ ^ ^btte, daß der Pater Carbone nicht wieder ins^Klvster hereingelassen werden möchte,

^eibx," Frieden bleibe. Weil es beißt, daß seinetwegen ansehnliche Jnterccssious- und Favor-

Uiih ^"langen werden, so sollen sich die über das Gebirg reisenden Gesandten genügend erkundigen

^chen h""" Gutfinden ihre Erklärung ergehen lasten. Absch. 1128. ü. 273. (1648.) Das An-

^vsterz ^ ^^^'"scancr zu Lauis um einen Beitrag an die Reparation des äußern Kreuzganges ihres

^ird wegen Mangel an Instruction.»! den Abschied genominen. Absch. 1149. o.

^ o, Somasker.

^l>er» ^77. (>636.) Die Gesandten von Uri, Schwhz und "Nidwalden werden ihren Herren und

üe ^6crieren wissen, daß sie . wenn etwas die Beseitigung der Somascini zu Lauis Betreffendes an

^üles ihr Möglichstes zu deren Beseitigung beitragen möchten, da diese Pfaffen daselbst nichts

Absch. 862. d. 27Z. (1637.) In Betreff der Beseitigung des Somaskerordens zu Lauis

223
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ersieht man aus einem Schreiben Lucerns, „daß die zu Lauis darin etwas unbefugter Proceduren verübt,

weßwegen inan gerne gesehen hätte, daß man mit weniger Eile verfahren wäre. Da aber diese

namentlich für die Jugend allerlei Aergerniß geben, durch Einsetzung des Jesuitenordens hingegei^

Jugend große Dienste geleistet werden könnten, wird man dahin trachten, daß diese Action gehörigen v,

approbiert werde. Jedes Ort soll Lucern diese von den Gesandten von Uri, Schwhz und Nidwalde"

müthig beschlossene Antwort geben. Absch. 803. o. 27t». (1638.) In Folge eines schweren, ^

sträflichen Lasters, welches sich ein Pater der Somaskercongregation hat zu Schulden kommen la'" '

wird für gut erachtet, diese Congregation mit andern Geistlichen zu vertauschen, welche ein bell

Beispiel geben. Zu diesem Zwecke wird beschlossen, durch einen Ausschuß den Nuntius um seine Mitwir >

anzugehen und den Cardinal Barberini durch ein Schreiben von den Motiven dieses Vorhabens in Kc ^

niß zn setzen. Ist später noch Anderes nöthig, so wird Lucern ersucht, es in der Orte 'Namen Z"

sorgen. Absch. 842. o. 277. (1638.) Der Propst zu St. Antonien hält darum an, daß die a"f

katholischer Tagsatzung beschlossene Abordnung nach Rom wegen des Vergehens eines der Väter des ^

masker Ordens eingestellt werden möchte, da der Betreffende seine Unschuld darzuthun wünsche. De"' ^

gehren wird entsprocheil; doch soll der Prvceß vollendet werden. Ueberdieß wird für passend erachtet, ^

die Väter resigniereil sollten. Absch. 845. o. 278. (1638.) Die 'Mehrzahl der Gesandten hat

fehl, die Congregation der SomaSker von Lauis zn entferneil und über die begangene Sodomiterei ^ ^

Don Gio. Battista Jnfornlation einzuziehen. Weil aber derselbe vom Nuntius bereits liberiert wordc" ^

keine weitere Klage vorgekommen ist, so läßt man es „uin's Beste willen" dabei bewendeil und nii""'

Copie der Liberation mit. Absch. 862. i.

6. Capuciner. ^

Art. 279. (1646.) Die zu Lauis hatten schon mehrmals begehrt, daß das Capucinerklosü'

Soreilgo nach Lauis versetzt werdeil möchte; die Capuciner aber hatten sich bisher widersetzt. ^

hatte Bernardus Statins in seinem Testamente bestimmt, daß, wenn jenes Kloster zwischen Law'- ^

Massagno gebaut würde, seine Erben den Platz dazu, den Kalk und die Ziegel zu kaufen und die ^

meister zu zahlen schuldig seien. In Folge dessen war der Bau zwar mit Widerstreben der Eapuc""^

gönnen worden. Da noch 5000 Kronen für den Bau nöthig sind, an welche andächtige Bürgerst'^ ^

etwas gesteuert, die Capuciner durch Almosen etwas herbeigeschafft haben, bittet die Landschaft

Orte um eine reichliche Beisteuer. Das Ansucheil wird in den Abschied genommen. Absch. 1005. o- ^ ^

-(1647.) Nochmals wird in den Abschied genommen, ob den Herren und Obern nicht belieben

für Fenster und Wappen in das neugebaute Capucinerkloster zu Lauis jedes Ort 10 Kronen aus de>"

mergut verabfolgen lasse. Absch. 1130. o.

19. Locales. (Spital zu Lauis.)

Art. 28l. (1633.) Die von Lauis berichten, der Bischof von Como verlange, daß

Rechnungen des Spitals von Lauis vorgewiesen werden, während ihm vor etlichen Jahreil dieß ve"' ^

worden sei. Da der Bischof Schriften vorweist, aus welchen hervorgeht, daß mehrere Bischöfe sch"" ^

Rechnungen besichtigt haben, und die sieben katholischen Orte ihm früher geschrieben haben, er „cii

Spitalrechnlnlgen zu Luggarus visitieren, wird die Sache für die Obrigkeiten in den Abschied ge"

»
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Iii! ^ ^ (^3ö.) Der Bischof von Como spricht das Recht an, die Spitalrechnnngen zu be-
^ ^ Vorfahrenausgeübt hätten und es durch das tridentinische Concil festgesetzt sei.

Instruction, nehmen das Begehren in den Abschied. Absch. 743. o. L8^j. (1638.)
seic'' Spitals zu Lauis beklagen sich, daß sie vom Bischof zu Como excoinmuniciertworden
»ich/ ^ nachgewiesen hätten, daß sie, was sie gethan, auf Befehl ihrer weltlichen Obrigkeit und
l>üls> ^ k'geucr Willkür gethan hätten. Sie bitten, ihnen zur Befreiung von der Excommunication be-
Nu ^ ^ Zweckmäßigste erachtet, durch einen Ausschuß von zwei Gesandten den
^»slj" ^suchen, dahin zu wirken, daß die Excommnnication aufgehoben werde, und daß sich der Bischof
u»d ^ ungewohnten Proceduren enthalte, die Obrigkeiten in ihren Hergebrachren Rechten nicht kränke
^fl'cs dergleichen Zteucrungen einzuführen, lieber darauf sehe, daß der ihm untergebene Klerus ein tugend-
5aßt " ^ ^emplarisches Lebcit führe, damit man nicht immer über dessen böse Sitten zu klagen veran-

Der Nuntius anerbietet sich zur Verwendung für die Absolution. In Folge dessen enthält
^altc ^ ^ Entschlüsse dem Bischof gegenüber in der Hoffnung, daß sich das Verhältniß besser ge-
i>ix l? ^^'-de. Da es sich nachträglichherausstellt, daß der Bischof dein Vicarius die Vollmacht gegeben hat,
>'e» ^""""^Mion aufzuheben, so werden die Obrigkeiten ihre Gesandten nach Baden zu instruieren wis-

^ dorthin die Aufhebung nicht erfolgt ist. Absch. 871. si. 287. (1638.) Der Bischof von
a»an ^ Spitalpflegcr zu Lauis in den geistlichen Bann gethan, weil sie mit Bezug aus einen
del» ^' Arrest und die Jnspection der Spitalrechnung den obrigkeitlichenSatzungen nicht zuwider han-

Es wird an den Bischof und den apostolischen 'Nuntius um Aufhebung des Bannes geschrie-
^cisi ^llegcrn und der ganzen Burgerschaft zu Lauis wird ernstlich befohlen, dem Bischof in keiner
in N hatten, sich der Spitaladministrationanzunehmen, sei es durch Besichtigungder Rechnung oder

^ Judicatur, indem die Obrigkeiten sich ihre uralte Possession und Souveränität vor-
öu >>l. Landvogt zu Lauis wird geschrieben, sie dabei zu handhaben, dem Bischof das Schreiben
n„d und eine beförderliche kategorische Antwort zu begehren. Er soll auch den bischöflichen Vicar
^»sti welche diese Ungelegenheit verursacht haben, vor sich bescheiden und sie crmahnen, sich

>!ck »^^Achen Sache» ^ enthalten, damit man nicht veranlaßt werde, andere Proceduren vorzunehmen.
l-- 28Z. (1639.) Da der Bischof von Como die Spitalpflegcr zu Lauis trotz vielfachem

ben Bann befreit hat, so wird für rathsam erachtet, deßhalb an ihn zu schrei-
^l-3ü ^ ^^)olischen Orte richten dcßwegen auch an den Nuntius ein Schreiben. Absch. 882. x. 28<!.
Ttürs ''^"ahme der Spitalrcchnung. Es wird der Antrag gestellt, zu bessern, 'Nutzen des Spitals zwei" Güter

^ d»i> «i. L-M» d.m V-.!°ui° b-Iu«. i-l-n,
^befehle. Die Gesandten sind zwar der .lnü . , die Obriakeiten Absch. 902. o. 287.

aber die Sache doch in den Abschied zur Entscyeldung Spitalgeschästs fürWeil den Deputierten von Lauis die Excommmncatwn wcgcn des

^°"ate suspendiert worden ist, bereits aber wer davon 'Nuntius jene Depu-
'u «um nich, luwld I.M wi.d, .Mchm °i° d°, SP..-.»,,.,.- zu L-.M»..
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Monate aufgehoben und die Sache nach Rom dirigiert worden sei, von wo man gute Abhülfe und g"^
liche Liberation hoffe. Absch. 904. N. 28!». (1640.) Da die zur Rechnung des Spitals zu Lauis oä
ordneten noch nicht von der Excommunication befreit sind, wird für das Passendste erachtet, die Sache
die Obrigkeiten zu bringen, daß diese für die geeignetenMittel znr Aufhebung des Bannes sorgen. A I
929. Ii. 2!»<». (1640.) Den zum Spital von Lauis Verordnetenwird gestattet, zwei weniger al'twi!
liche Stücke Landes zu verkaufen. Der Kausschilling ist aber sicher anzulegen. Die Gesandten von Lua
und Solothurn referieren. Ibiä. i. 2!»1. (1640.) Den Vier Spitalpflegernist Vom Bischof von
der Bann noch nicht Völlig abgenommen, sondern nur suspendiert worden. Der Nuntius wird ersucht
hin zu wirken, daß derselbe gänzlich aufgehoben werde. Absch. 935. o. 2!»2. (1641.) Die Gesa"
von Lucern, Uri und Obwalden legen dem Nuntius Documente vor, aus welchen hervorgeht, daß I
vor 1582 die von Lauis die Administration des Spitals gehabt, und daß von da an immer die
der katholischen Orte die Rechnungen abgenommen haben; sie legen ihm Abschiede vor, welche zeige", ^
die katholischen Orte 1616, als der Bischof Von Como den Spital visitierte und die Rechnungen
Inventar verlangte, diese zu geben denen von Lauis bei hoher Strafe verboten haben, und noch " ^
Schriften der Art. Der Nuntius bittet, dieselben ihm zu überlassen, um sie nach Rom zu schick"'
Gesandten willigen ein, machen aber den Nuntius auf Cap. 8. Session 22 des tridentinischen Concik ^
merksam. In Betreff der Vier Spitalpfleger, welche in den Bann gethan worden sind, räth der M" ^
der „Gewalthaber" zu Lauis solle ihm eine Supplikationzustellen, damit er sich gebührenden Ortes ß ^
Verwenden könne. Absch. 947. a. 2V3. (1642.) Es wird berichtet, daß eine Person dem ^
Lauis ungefähr 12 oder 15 Kronen vermacht habe mit der Bedingung, daß der Bischof oder die Gell ^
darüber zu disponieren haben. — Mit Rücksicht aus die Consequenzenwird beschlossen, daß die ^
dergleichenVermächtnisse für den Spital nicht annehmen sollen. Die Gesandten Von Uri werden bea"!
ihnen dieß mitzutheilen. Absch. 995. s.

20. Verschiedenes. .

Art. 2S4. (1618.) Es wird erkannt, daß künftig der ganze Artikel der Statuten äs zurs ^
r-znäi moderiert werden „und dem Einheimischen auf zwei Jahre, dem Fremden auf zehn J"ß^

diene und, Vorbehalten die Remoderation dieses gesetzten Ziels und der Minderjährigen, laut der 6K ^
otkoronäi moderiert werden „und dem Einheimischen auf zwei Jahre, dem Fremden auf zehn Jah^ ^
diene und, vorbehalten die Remoderation dieses gesetzten Ziels und der Minderjährigen, laut der 6t"
der Artikel allenglichen in seinen Kräften verbleiben soll". Absch. 21.5. 2ttS. (1625.) Die Mt"'^
die Kinder des gewesenen Fiscals Alexander Quadri von Lauis, welcher unlängst durch einen 6ch" ^
tödtet worden ist, bitten nmj ein Jntercessionsschreibenan die Orte, um eine Unterstützungz" ^
Es wird ihnen ein solches ertheilt. Absch. 363. ä. 2»«. (1646.) Schwyz bringt vor, wege" ^
letztem Jahrmarkt zwischen den Grafen Cigogna und Marliani Vorgefallenen Ungelegenheitwerde der
Vogt von gewissen Leuten Verkleinert;man werde demselben hoffentlich Besseres zutrauen und ihn
Verantwortungkommen lassen. Sodann wolle sich der Bischof von Como wegen des verhafteten 6'^,^
nicht zu demjenigen Verstehen, was im verwichenenAugust mit dein 'Nuntius abgeredet worden se"
deßhalb der Landvogt, der nur seinen Befehl exequiert habe, ebenfalls beschuldigt werden sollte,
man ihn solches nicht entgelten lassen. — In Betreff des ersten Punktes ist man der Ansicht, daß ^
auf nächster ennetbirgischerJahrrechnunggebührend behandelt werden könne. Wegen des zweite" ^
wird Lucern ersucht, bei dem Nuntius dahin zu wirken, daß sich der Bischof init der Erklärung,
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halber gemacht worden ist, begnüge und derselben gemäß den Proceß fortsetzen lasse. Absch.

hat ^ (1647.) Aus der Supplication des Johann Maria von Massagno und andern Berichten
man vernommen, wie es mit der wider ihn ausgefällten Sentenz ergangen ist. Es wird ihm an die

genten und Räthe der Communita Lauis ein Schreiben bewilligt, daß sie ihm die früher gehabte Raths-

^ e ohne Entgeld wieder zustellen sollen. Absch. 1139. g.
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^ 208. (1627.) Glarus hat den Christian Elber, dermalen Landvogt zn Meildris, zum Gesand-

den Jahrrechnung ernannt. Daß derselbe als Amtmann und Diener der hohen Obrigkeit neben
"Gesandten sitzen und judicieren soll, sindet man unpassend. „Um des Besten willen" läßt man ihn

Mal, jedoch ohne Consequenz, zu; doch hat er bei Gegenständen, welche seine Vogtei betreffen, abzu-

chtt " ^sch. 432. a. 200. (1628.) Die Landvögte in den ennetbirgischen Vogteicn schwören beim
Amtes den Eid, daß sie den Obrigkeiten Treue und Wahrheit leisten wollen, mit Ausnahme

i^^dvogtes zu Mendris, der blos den Unterthanen, die Hand auf dem Evangelium, schwört, sie bei
nicl" "nd Freiheiten zu schirmen. Alan beschließt nun, den Obrigkeiten die Frage vorzulegen, ob

Ak ^ ^ ^ndvögte von Mendris, wie die andern, anzuhalten seien, auch den Obrigkeiten zu schwören,

von (1636.) Bisher war es Sitte, daß je zu zwei Jahren der antretende Landvogt

bitt in der Kirche daselbst von den Gesandten eingesetzt wurde. Um große Kosten zu ersparen,

Sitz" ^ ^ Mendris, ihrem Landvogt möchte künftig, wie denen von Luggarus und Alainthal, in der
Ge> ^ Gesandten zu Lauis der Posseß erthcilt werden- Dem Ansuchen wird unter Vorbehalt der

Wng entsprochen. Absch. 785. 6. 31)1. (1638.) Was die Einsetzung des Landvogtes in der

^ ^amiani zu Mendris betrifft, so läßt man es, obgleich mehrere Ortsstimmen dagegen gegeben

Abin.^ ^ ^^'u brauch bewenden, zumal da Aehnliches auch für Lauis angeordnet worden ist.

siir.' a. 302. (1645.) Kaspar Nomanus Trvgcr beschwert sich vor den katholischen Gesandten

^chen ^ ^^^n und für seinen Sohn, den Landschreiber zu Mendris, über das, was auf letzter cnnetbir-

zu Aufrechnung ihrethalben verabschiedet worden ist. Es wird ihm ein Schreiben an den Landvogt

>vg. ^ bewilligt, in welchem demselben befohlen wird, Troger von dem fchriftlich in Kenntniß zu fetzen,

verhandelt worden ist. Absch. 1053. ». 303. (1645.) Kaspar Romanus Troger, ge-

er ^ ^ ^""bvogt zu Mendris, war auf letzter Jahrrechnung mit seinem Sohne zur Rede gestellt und, weil

"""g Weise die Religiösen des Serviterordens zu Mendris wieder eingesetzt, auch seine Amtsrech-

^chuld" der Kammer gestellt hatte, um 300 Krouen gebüßt worden. Nachdem er aber seine

ss» der war ihm „ein ordentlicher Abschied" in aller E. Deputierten Namen zugestellt worden.
ZU Luggarus wurde nun in seiner Abwesenheit Eines und das Andere wieder

sie ^ Zugegen erhebt er Klage. Dieser Abschied wird den Herren und Obern hinterbracht, damit

"^"be Reflexion darüber machen können. Absch. 1058. k. 304. (1645.) Aus Auftrag des

Kaspar Nomanus Troger gibt dessen Vetter N. Troger Bericht über die Verunglipfungen,

^»»elb' Lwidainmann, damals Landvvgt zu Alendris, nebst dessen Sohn, dem Landschreiber, von den

hi„^i. ' Gesandten zu erfahren gehabt habe, und spricht die Hoffnung aus, daß man denselben für

^Pfn, ^ichuldigt halten und bei seinem sowohl von den Gesandten als der Landschaft Mendris

Abschied schirmen werde. Da aber die Gesandten der Ansicht sind, daß dermalen die

>iv>, Vilich für ganz ausgemacht könne gehalten werden, und da noch nicht in allen Orten die Nela-

" )t worden ist, so wird den Orten anheimgestcllt, ihre Erklärung darüber zu geben. Absch. 1061.

b. Landschreider und Landweibel.

e», ^ .' ^4. (1624.) Der Landschrcibcr Troger zu Alendris spricht den dritten Theil der Bußen

Landvvgt ihm vorenthalten will. Ferner bittet er, daß ihm möchte gestattet werden, die

' deutsch zu schreiben, wie es in andern Vogteicn auch der Brauch sei. Beides wird von den
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katholischen Gesandten in den Abschied genommen. Absch. 314. s. 306. (1623.) Was zu Gunsten de

Valentin Matter von Nidwalden, welcher bei sechszehn Jahren den Großwcibeldienstzu Mendris verse^
hat, in Betreff seiner Bestätigung für sein ganzes Leben begehrt worden ist, wollen die katholischen "
sandten den Obrigkeiten berichten. Absch. 460. s. 307» (1645.) Johann Jakob Troger, Landsch^ ^

zu Mendris, wird zur Verantwortunggezogen, daß er voriges Jahr auf die Citation hin vor den Gcsa^
ten zu Luggarus nicht erschienen sei, seinem Vater, dein Landvogt zu Mendris, nicht geholfen habe ^
„erfolgten Todtschlag des Francis« Pctrini" in die Kammerrcchnung zu stellen, da die Sache nur crim"
nicht malefizisch sei, und wider die Ehre und Reputation der Gesandten geredet habe. Troger verantwol
sich, seine Verantwortung befriedigt. sS. auch Art. 376.) Absch. 1066. a.

e. Allgemeines.

Art. 308. (1644.) LandschreiberTroger fragt an, ob nicht die regierenden Orte gestatten
ten, daß die Angelegenheiten,welche die Landschaft Mendris betreffen, auf der Jahrrechnung an dem ^
selbst und nicht zu Lauis ohne Beisein des Landvogts und Landschrcibcrs könnten behandelt werden.
dagegen Bedenken, und weil auch schon früher dicß nicht für nothwendigbefunden worden ist, läßt'
es beim alten Gebrauche bewenden. Absch. 1037. v.

2. Rechnungssachen.

Art. 300. (1628.) Auf die an Christian Elber von Glarus, abtretenden Landvogt von
gestellte Frage, warum er die 280 von Hauptmann Gorino wegen zweier Todtschlägc empfangenen ^ ^
nicht in Rechnung gebracht habe, antwortet derselbe, daß ihm diese Summe als eine Verehrung g^ ^
worden fei. Man läßt die Sache an die Herren und Obern gelangen. Absch. 467. e. 3l0. ^
Es wird gefunden, daß der Landschreibervon Mendris in seiner Bußenrcchnung über 400 Kronen
zische Sachen unter Criminalsachen zum Schaden der Obrigkeiten gemischt hat. Obgleich nach Lug^
citiert, ist er der Ctiation nicht nachgekommen. Absch. 1038. k.

3. Justizsachcn. .

Art. 311. (1621.) Cesarino Fvntana aus dem Mendrisischen, welcher auf mailändischew
einen Spanier erschlagenhat, wird in Betracht, daß der Todtschlag auf fremdem Gebiet begangen
und Nothwehr war, liberiert. Die Gesandten von Zürich, Bern und Basel geben ihre Zustimmung
Absch. 185. ä. 312. (1623.) Bartholomäus de Corabellis aus dem Mendriseramt hatte in ^
Steinbruch 1603 seine Mutter durch einen Stein, den er unvorsichtigerWeise hinunterrollen ließ/
und war den 7. Dezember 1603 vom damaligen Landvogt liberiert worden. Die Gesandten von seä)^
wollen diese Liberation bestätigen, wenn die Sache sich so verhalte; wenn aber Bedenken darübo ^
so solle der dermalige Beamte Bericht geben. Solothurns Gesandtschaft nimmt die Sache in den -i ,
Absch. 301. ss. 313. (1624.) 1. Der Landvogt legt Klage ein wegen Alexander de Torre, des ff" ^
und seiner Bannisierung und der Confiscation seines Vermögens, auch wegen Alexander de
ältern. Die Sache wird auf nächste cnnetbirgische Jahrrechnungverwiesen; bis dahin aber "'"6
Vogt alles Gut derselben in Arrest legen. 2. Das Begehren der Liberation des Johann BouUü ^
eines begangenen Todtschlages wird den Herren und Obern anheimgestelltund auf eben dieselbe I"
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^3 verwiesen. Absch. 314.1. 315. (1626.) Die Verwandten des Franciscus Ghiringhelli von Men¬
den^uien Tvdtschlag begangen,von den Verwandten des Getödteten Remission erhalten hat und
sind Frieden vorlegen läßt, bitten um Begnadigung.Da aber die Gesandten nicht bevollmächtigt
llk-)« ^tschläger zu liberieren, wird das Ansuchen in den Abschied genommen. Absch. 390. o. 31S.
dai n - bringt ^or, ^>em Paul ^^nn Thurn (della Dorre) zu Mendris sei von Kaspar Fossato. von eben-
» . ll^biirtig, ein Haus testamentsweiseübergeben worden mit dem Vorbehalt. daß weder vom Thurn
Von, Kmder solches Haus jemals verkaufen oder sonst in andere Hände kommen lassen sollen. Weil
die"' "^"rn sich „,it seinen Kindern in großem Mangel befinde und das Hans zu gebührender Erhaltung
^ ^^bere, ^ bitte er, daß er selbiges verkaufen oder sonst zu seinem Nutzen verwenden dürfe,
bittet^ ^"sllchen wird aä reterenäum genommen. Absch. 460. x. 31k. (1629.) LandammannTroger
Paul ^ ^ Wittwe Leonida della Torre von Mendris das von weiland Kaspar Fossato dem Johann
gelöst "3vre" (Torre) testierte Lehenhaus zu Rtendris — weil zu ihrem und der Kiüdcr Besten mehr

^un, als sie sonst daraus zögen — nach Gelegenheit und ohne durch das Testament daran
^ ^ Z" werden, verkaufen dürfe. Die Sache wird in den Abschied genommen, damit den ennctbirgischeu

Befehl gegeben werde, diesen Kauf zu bewilligen. Absch. 499. e. 317. (1629.) Der Podesta
dieses/ - ^ etliche Unterthanen zu Riendris eine Procednr vorgenommen. Alan vernimmt, daß
degt ' bbsc Buben gewesen und wegen begangener Uebelthaten berechtigt worden sind. Dem Land-

^^"bris wird geschrieben, sich nach der Sache zu erkundigen und Zürich davon Nachricht zu geben,
i>u z> Zugemessene verfügt werden könne. Absch. 517. i. 318. (1630.) Graf Karl Casati hatte
denbcs Markgrafen Spinola verlangt, daß Tomaso Odescalchi von Como aus eidgenössischem Bo¬
rr i,„ ^ geduldet werden möchte, wegen eines an Giacomo Odescalchi begangenen Todtschlags,und weil

Atailand viel Unruhe anstifte. Tomaso beweist selbst durch die Aussagen der Brüder des
P»dc» ^ ^men Theil an dem Todtschlage habe, daß er seit seiner Verbannungden mailändischcn

, . betreten, noch weniger eine Missethat darauf begangen habe. Da die Amtleute zu Mendris eben-
^sselbx .""sagbare Aufführung bezeugen und er einen Bürgerrechtsbrief von 1618 vorweist, wird ihm
^bsch .^/bätigt. Den Herren und Obern wird von seiner Unschuld durch den Abschied Kenntniß gegeben.
^Udriz ^ Wegen des von Christophel Wick von Mellingen, gegenwärtig Wcibcl zu

Zischx ^ begangenen „uninuthwilligen" Todtschlags soll jedes Ort seinen Gesandten auf nächste ennetbir-
^ zii ^^'chuung Befehl ertheilen. Dem Betreffenden wird auf sein Begehren sicheres Geleit gegeben, im

Duhnen, bis die ennctbirgischeu Gesandten ankommen, vor welchen er sich zu Recht stellen und den
ächtet bärtigen soll. Absch. 550. k. 3211. (1636.) Franciscus Turrian, Statthalter zu Mendris,
^"bisi/ ^ Bartholomäus Carabell von Rionte, der wegen Blutschande und anderer Missethaten ewig
^ Zur Enthauptung verurtheilt worden sei, wie verlaute, sich an die Orte um Liberation wen-

^ bittet die katholischen Gesandten, diesen Verbrecher nicht zu liberieren, da die Liberation einen
'br? Eindruck auf die Unterthanen machen würde. Ueber dieses Ansuchen wird jede Obrigkeit
F°Ht^bvsition zu treffen wissen. Absch. 772. n. 321. (1639.) Bern berichtet, daß die zwei Brüder

^^ubris sich viele Gewaltthätigkeiten und hochsträflichen Muthwillen erlauben, die Lelite ohne
"überschießen, die obrigkeitlichen Regalien, Zölle, Maße und Gewichte nach Belieben „auf oder

^ ""b den Landvögten den schuldigen Respect und Gehorsam nicht erweisen, aus welchem Muth-
^ "blich ein hochschädliches Feuer der Rebellion entstehen und den Untergang der so herrlichen Lande
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herbeiführe» könnte. — Da die Gesandten mehrerer Orte nicht instruiert sind, so nimmt man die vorgc-
brachten Klagen in den Abschied. Zürich soll inzwischen die Fontana vor die regierenden Orte citieren ""

in denIAbschiedennachschlagenlassen, was für Maßregeln deßhalb unter Landvogt Peyer von Schafft)""^
auf die Bahn gebracht worden sind. Absch. 882. k. 322» (1839.) Von Mailand aus und vom
zu Como war schon zu wiederholten Malen das Ansuchengekommen, man möchte die drei Brüder G« -
Giacomo, 'Cesarino und Francischino Fontana, genannt de Brusata, als Todtschläger zur Strafe
Sie werden nun citiert und in Gefangenschaftgelegt. Da der Podesta von Coino auf die an ihn erga"^
Einladung keine Beweise zugeschickthat und kein Kläger sich zeigt, wird die Liberation, welche die Font""
schon früher erhalte«, haben, für die von ihnen außerhalb der Jurisdiction der regierendenOrte bcgangc"
Missethaten bestätigt, für die in derselben begangenen werden sie hingegen nicht liberiert. Gio.
soll für seinen Bruder Cesarino nicht länger als drei Monate für 1090 Kronen Biirge sein. Zürich
Bern stimmen nicht dazu. Absch. 902. k. 323. (1641.) Der Landvogt berichtet, daß am 26. ^
vier Männer mit falschen Bärten iin Kloster St. Johannis in das Zimmer eingedrungen seien, ^
Brüder beieii,ander waren, und den ?. Alphons aus dem adelichen Geschlcchte Turrian durch zwei ^
und vier Stiche verwundet haben, so daß er gestorben sei. Der Nuntius, an welchen sich die
Gesandten wenden, anerbietet sich, den Papst um Abhülfe anzugehen. Man erachtet überdieß für zweck""'
die Gesandten auf die Jahrrechnung zu beauftragen, nichts zu versäumen, wenn etwa einzelne llntclw"
bei der Sache betheiligt sein sollten, damit dem Rechte Genüge geschehe. Absch.946. n. 324 .(1643)
Vcrgo, Unterthan der regierenden Orte, Chorherr zu Coino, welcher auf den, Mendriserbodcn liegend

fahrende Habe und Güter besitzt, kommt mit den. Ansuche«, ein, man möchte ihm gestatte«,, seine ^
ansprachen und Nechtsaine, die er habe oder noch bekomme, tcstainents- oder schenkungswcisc geistliche"

weltlichen Personen, welche nicht Unterthancn der regiere«,den Orte seien, zu übergebe«,, da sonst eine solches ^
gäbe nicht gestattet sei; man möchte alsdann solche Personen als Vicini und Landleuteansehen und,obschv"^'"
im Lande wohnen, dieselben Freiheiten und Gerechtigkeiten mit de«, Unterthai,en genieße«, lassen, tvvg^"
aber dieselben Steuer«, zu bezahlen und dieselben Lasten zu tragen hätten. Darunter sollen auch die
und geistliche«, Orte in«,erhalb und außerhalb der ennetbirgischcn Herrschaften begriffe«, sein. Die
sind ohne Instruction dafür. Wenn hingegen die Obrigkeiten in dieses Begehren einwilligen sollte",^ ^
nach Absterben des Vcrgo jedenfalls durch die substituierten Erben der Abzug zu bezahlen. Absch-l" . ,
323. (1646.) Carolus Maggii aus den, Gebiet von Mendris, welcher den Silvio Maggio
hatte, bittet um Liberation, nachdem er von des Getödteten Kindern und Erben Remission erhalte"
Sein Ansuchen wird den Herren und Obern heimgebracht. Absch. 1095. m. 32«. (1646.) Die ^
zahl der Gesandten ist instruiert, den, Johann Baptista Broggii, welcher den Antonius Alfieri vo"
i«, der Nothwchr getödtet hat, das Land zu öffnen. Basels Gesandtschast nimmt es in de«, Al'l ^
Ibiä. n. 327. (1648.) Andrea Seroni aus Stabbio in, Mendrisischc«,, welcher wegen eines i"
Nothwehr begangenen unvorsätzlichen Todtschlags verbannt worden war, läßt um Begnadigung
Sein Ansuchenwird in den Abschied genommen. Absch. 1149. K.

4. Steuern.
Art. 328. (1643.) Es wird berichtet, daß in den Gemeinden Mendris und Balerna vo" e ,

Gütern keine Steuern bezahlt werden. Der Landvogt wird beauftragt, Nachforschungzu halten ""d '
zu geben. Absch. 1004.
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5. Abzug.

Art. 32V. (1645.) Von den Kindern des verstorbenen Gio. Angelio Ciceri (?), Burgers zu Eomo
Ricinus zu Balcrna, war Abzug von den zu Balerna liegenden Gütern verlangt worden. Der Vogt

Kinder weigert sich dessen, weist einen 1599 von den Gesandten bestätigten Vicinatsbrief vor, durch den
^ Rorältern zu wahren Unterthaneu angenommen worden seien, behauptet, daß die Forderung der mit

V. geschlossenen Capitulationzuwiderlaufe, und macht auf die Repressalien aufmerksam, welche von
eue Mailands ergriffen werden könnten. Weil nun einige Gesandte ausdrücklichen Befehl haben, der-

«elche,! Abzügen „nachzusetzen",wird zwar der Abzug nicht erlassen, aber mit dem Vogte der Kinder ein
'W Abkommen getroffen. Bei dieser Gelegenheit wird in den Abschied genommen, die Herren und Obern

bestimmte Ordnung machen, wie man sich der Abzüge halber zu verhalten habe. Absch.

<». Zollsachen.
Art. 33V. (1621.) Den Zöllnern zu Meudris wird der Zoll und die Bank wiederum auf neun

^ahre übergeben. Absch. 185. d.

7. Kriegssachen.
Art. 33l. (1647.) S. Absch. 1118. b.

». Geistliche Orden; Klöster.
a. Capuciner.

das ^ ^ (i620.) Der Landvogt von Meudris kommt mit dem Anstichen um einen Beitrag an
"eu gegründete Capucinerkloster in der Landschaft Mendris ein. Die Gesandten, ohne Instruction,

Men die Sache in den Abschied. Absch. 127. k.
l). Gerriten.

^ Art. 333. (1641.) Anwälte von Mendris eröffnen, daß die Väter de Servi, welche die Güter
Pil ^ St. Johann Baptista zu Mendris besitzen, auf denen die Servitut liegt, daß die deutschen
s ..?^ dem Spital sollen beherbergt werden, diese Pilger nicht mehr aufnehmen, sondern jene Güter
»iß Nachdem die Gesandten den Lehenbricf dieser Güter vom 18. December 1419 und die Erkannt-

eingesehen habe», verordnen sie, daß die Regenten der Burgerschaft von Mendris den Posseß
ciert ^ Spitals einzunehmen haben; diese Güter sollen vom Landvvgt und den Amtleuten recognos-

redliche Personen aus der Burgerschaft verwaltet werden. Alls der Jahrrechnung ist dann
' ^'sandten ein Verzeichniß der Güter zu übergeben und jährlich Rechnung über die Verwaltung abzu-

Die Gesandten von Lucern, Uri, Zug, Freiburg und Solothurn geben ihre Einwilligung nicht dazu.
334- (1641.) Der Landvogt zu Mendris hat an Lucern geschrieben, daß die Serviten

ver ^ ^°hann sich mit Protestatio»und Banudrohungder Execution der Bewilligung widersetzen, welche
g ^^'ueiude von Mendris wegen etlicher Spitalgüter ertheilt worden ist. Die Sache wird in den Abschied

"»»neu und dem Landvogt geschrieben, inzwischen mit der Execution innezuhalten. Absch. 955. aa.
»»d ' Betreff des Klosters der Serviten zu Mendris, in welchem eine schlechte Ordnung

^dininistation herrscht, wird von den Gesandten der sechs katholischen Orte für das Beste erachtet.
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diese Geistlichen zu entfernen und durch einen Orden ersetzen zu lassen, welcher sich mit dein Jugend»»^'

richt beschäftigt. Da aber dazu die Genehmigung des Papstes erforderlich ist, so wird durch einen

schuß der Nuntius um seine Mitwirkung ersucht. Absch. 959. I. 33«. (1642.) Es werden die

der Väter des Servitenordens zu Mendris von allen Orten mit Ausnahme von Lucern, Nidwalden >»

Solothurn ertheilten Stimmbriefe verlesen, des Inhalts, daß diese Väter wegen ihres ärgerlichen Lel^

und ihrer Unthaten aus der Jurisdiction der regierenden Orte verwiesen werden, und die Regenten

Mendris das Einkommen des Spitals bis auf fernere Verordnung der Obrigkeiten verwalten und Rech>"^

darüber geben sollen. Die Stimmbriefe von Uri, Schwhz und Obwalden enthalten noch, daß den

auf Wohlverhalten hin gestattet werden könne, in der Landschaft Mendris zu wohnen, und daß

Hoffnung lebe, der Papst werde das Kloster mit andern bessern Geistlichen versehen. Der Nuntius »»^^

ersucht werden, jemand zu bezeichnen, der das Vermögen des Klosters inventarisiere und bis zu ^

Verordnung verwalte. Bis zur Ankunft dieses vom Nuntius zu bezeichnenden Verwalters sollen die

genten und der Rath von Mendris Alles zu Händen nehmen. Nach Verlesung dieser Stimmbriefe läßt» ^
es bei deren Inhalt verbleiben, obgleich Lucern und Solothurn dagegen protestieren. Es wird das Orig»'

des Inventars der Güter vorgewiesen lind dessen Inhalt dem Abschied beigefügt. (Das Lucernerexe»^

sagt, daß der Prior des Klosters um Wiedereinsetzung der Väter gebeten habe mit dein Verspreche», ^

plarische Väter dahin zu verordnen und eine Schule zu errichteil. Man glaubt, daß die Herren »»d O ^
liild auch der größere Theil derer zu Mendris geneigt sein möchten, die Väter wieder einzusetzen,

Gottesdienst in jener Kirche bisher ganz still gestanden hat. Das Einkommen der Kirche von dem des

sters zu trennen, wird für unausführbar gehalten.) Absch. 980. 1. 337. (1642.) In Folge des

Plication des Priors des Klosters der Serviten um Wiedereinsetzung der Religiösen und eines Fürsäff'^

des Nuntins wird auf der Conferenz zu Lucern beschlossen, die Sache bis zur Rückkunft der ennctbirgll l

Gesandten einzustellen. Absch. 986. i. 33». (1643.) Der Nuntius ersucht um Wiedereinfuhr»"^ ^

Servitenordens zu Mendris, damit der Gottesdienst nicht versäumt und das Seelenheil der versterbe»

Stifter nicht verhindert werde. Mit Ausnahme von Uri stimmen die andern Orte so ziemlich für dic ^ .

dereinsetzung unter guten „reputierlichen" Bedingungen überein; jedoch glaubt man, daß die Gemeinde ^ ^

Nuntius darum einkommen sollte. Da die Gemeinde voriges Jahr die Unförmlichkeit begangen

sie durch einen Anwalt ihre Klage bei den Katholischen sowohl als bei den Unkatholischen ohne

geführt hat, so wird nicht unziemlich sein, die Sache zu untersuchen und das Nöthige anzuordnem ^

1003. x. 33». (1643.) Die geistlichen Väter des Servitenordens inachen, nachdem sie das Kl»>^ ^

lasseil haben, den Regenten und den Burgern zu Mendris folgende Anerbieten: 1) Sie wollen b" ^
regierenden Obrigkeiten um die Gnade anhalten, daß sie wieder in das Kloster adinittiert »verde»!

fehlbaren "Mönche wollen sie bestrafen lassen; 3) künftig sollen gute und exemplarische Mönche aus'

bation der Regenten angenommen werden; 4) wollen sie Schule halten und die Kinder der ^

ger unentgeltlich lesen, schreiben und die Grammatik lehren; 5) wollen sie ein Jnventarium der

Spitals aufnehmen und die Hospitalität nach Inhalt der gegebenen Bulle übeu; 6) »vollen pe

wirken, daß die Censura oder Excommunication nicht erfolge und wollen die Kosten, „die durch die B» ^

schaff aufgetrieben worden sind, nach Gutbedünken guter Freunde abrichten". Absch. 1004.1. 3^»' ^

Auf das durch Hauptmann Troger eingebrachte Ansuchen des patsr provinoialis; auf die Empfehl"^. ^
Eustachius Svnnenberg, welcher auf den zwei letzten Jahrrechnungen Gesandter gewesen war, u»d
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^bitte des Ziuntius und der Commune Mcndris werden die Väter des Servitenordens auf die von ihnen

^ rtc-.en Bedingungen und auf Wohlverhalteu hin in das Kloster St. Johann restituiert. Der Gesandte

specielle Jnstrliction, niinmt das Gutfinden in den Abschied. Bevor die Väter aber Poffcß

Ei>u nehmen, soll der Provincial einen Neversbrief folgenden Inhalts ausstellen: 1) Daß dieser
ihnen aus besonderer Gnade gestattet worden sei, und daß sie so lange bleiben können, als sie sich

liin r ^ fromm auffuhren; benehmen sie sich aber anders als es Religiösen geziemt, so sollen sie

ehlbar entfernt werden. 2) Alan behält sich vor, weder Mailänder noch Comasker in das Gotteshaus

H sondern vorzugsweise Eidgenossen oder deren Angehörige. 3) In dem Kloster soll keinem

Mal' verdächtigen Menschen Unterschlcif gegeben werden; gegenüber Andern sollen die Väter Ho¬

lteile " "ben, den Gottesdienst fleißig besorgen. Lucern wird die Urkunde ausfertigen und Trogcr zu-

^anien ^2. (1644.) Der Gemeinde Mendris soll in der vier evangelischen Städte

dein gezeigt werden, daß sie zur Wiedereinsetzung der Serviten-Mönche nicht eingewilligt haben, son-
" " 342."vcymals bei ihren früher gegebenen Ortsstimmcn verbleiben lassen. Absch. 1028. o 3112

sei ^ die Gesandten der katholischen Orte vernehmen, daß Joseph Rusca von Mendris Vorhabens

^landt'^^ eingesetzten Väter des Servitenordens zn molestieren, soll den über das Gebirg reisenden

llihj ^er Befehl gegeben werden, diesem Beginnen vorzubeugen und dein Rusca zuzusprechen, sich

widrigenfalls ihn „handhaben" zu lassen. Absch. 1036. x. 343. (1644.) Die katho-

flild beauftragt, nachzufragen, mit wessen Autorität Joseph Rusca von Mendris vor drei

»uz j,, ^ie unkatholischen Orte geritten sei, um Hülfe zu Vertreibung der Väter des Servitenordens

h ö" Mendris zu erhalten. Landschreiber Troger sagt aus, daß derselbe es zu Verachtung

lW, ^ ^ Religion und ohne besondern Befehl gethan habe. Es stellt sich bei der Untersuchung her¬

halten ber Burgerschaft zu Mendris und vom Landschreiber Troger selber den Auftrag dazu

^°ger ^ ^ geuöthigt worden sei; daß der Landschreiber und der Landammann

Wh bes's^ vorher nach Zürich gegangen seieil. Rusca wird für entschuldigt gehalten. Der Burgerschaft

^ lachen ^ Einstig in Sachen der katholischen Religion keine Zuflucht mehr bei deu uukatholischen Orten
beiden Troger wird der Vorwurf gemacht, daß sie die Burgerschaft von Mendris nicht von

rede,, abgemahnt haben, und zugleich allen Betheiligtcn allserlegt, init nieinaild voil dieser Sache

^chnn,,^ blieb geheim bis zum 1. Juli, wo Laudammann Troger vor den XII Orten die Kammer-

^ berichte gefragt wurde, wie es gekoininen sei, daß die Serviten wieder eiilgesetzt worden seien.

lachn,,g ^ ^ber die von den katholischen Gesandteil mit ihm uilbefugter Weise vorgenommene Unter-

^ be» n ? flch über den „widrigen Eifer" von Lucern, Schwhz, Unterwalden und Zug, erklärte, er

Richte ^ ,^^h)en Orten ebensosehr verpflichtet als den katholischen und halte die vier evangelischen

^ Teptx, sur Patroile, als die katholischen Orte. Die Wiedereinsetzung der Serviten sei in Folge der den

hlchxz ^ ^ b643 von den fünf katholischen Orten nebst Solothurn ausgestellteil Urkunde geschehen, „auf

^ Hlchx,/ Serviten 600 Kronen »ach Lucern zu Händen der katholischen Orte geschickt hätten,

^ gebe ^ Gesandten Freiburgs 10 Dublen zugestellt worden seien, damit auch Freiburg seine Stimme

^ Und^^ ^ 344. (1644.) Die katholischen Gesandteil bescheiden den Landvogt Troger

^»driz g. . ll^il ihn, wie viel Geld und wem es voriges Jahr von den Vätern des Servitenordens zu

^gez ^ worden sei, damit sie wieder eingesetzt würden. Der Landvogt antwortet, es seien ihm

^ von den genannten Vätern bei 180 Silberkronen zugeschickt worden, um mit denselben in die
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katholischen Orte zu reiten und um die Wiedereinsetzungder Väter anzuhalten. Dieß habe er bei dcr ^
lischen Tagsatzung gethan, den Gesandten von Freiburg gebeten, er möchte in seinem Orte eine ,
mige Stimme erzielen, und ihm ein Paar Dublen gegeben für den Siegel- und Schreiberlvhn. Die Väter Y ^
sich mit dem Resultate seiner Mission zufrieden erklärt und ihm 20 oder 21 Dublen geschickt. Ob Ander" " ^
Geld geschickt worden sei, wisse er nicht; man sage aber, daß der Nuntius Farnese auch Geld emps"
habe. Absch. 1039. e. 343. (1645.) Peter Heinricher von Freiburg hatte man in offener Aud> ^
als es sich um die Wiedereinsetzungdes Servitenordens zu Mendris handelte, vorgeworfen, er
Dublen empfangen. Walther (?) Troger und Landschreiber Troger nehmen Heinricher dagegen in
widersprechen dieser Zulage. Die Sache wird zur Ehrenrettung Heinrichers in den Abschied ge""'
Absch. 1066. o.

9. Locales. (Kirche zu Mendris.) ^
Art. 34tt. (1613.) Das Ansuchen derer von Mendris, ihnen in ihren neuen

Fenster und Wappen zu verehren. wird in den Abschied genommen. Absch. 1004. 6. 34?« ^ ^
Den Herren und Obern soll die Frage vorgelegt werden, ob jedes Ort nach Vollendungdes
neuen Kirche zu Mendris an jedes Fenster mit den obrigkeitlichen Wappen 10 oder 12 Ducatonen
Jahr bezahlen wolle. Absch. 1095. v.

t«. Verschiedenes.
-u ^

Art. 348. (1646.) Es wird berichtet, daß der Gubernatvr zu Como vom Gubernawr Z ^
land den Auftrag erhalten habe, eine Versöhnung zwischen Joseph Turione von Como und Tomas"
aus der Landschaft Mendris zu Stande zu bringen Ist der Versuch erfolglos, so soll der Land
Mendris einen Versuch machen. Absch. 1095. 1.
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I. Kammerrechnung.

Einnahmen. Ausgaben. Vorschuß.

Kammerkronen.

«18. 1100 271 829

«1». 1384 299 1085

«2«. 1060 263 797

«21. 1033 266 767

«22. 774 270 504

«23. 1177 264 913

«24. 1281 332 949

«23.
1215'/« 262 >/4 953'/»

«2«. 1251 273 978

«27. 1299 274 1025
«28. 1345 272 1073
«2». 1247 306 941
«30. 1713 279 1434
«31. 1307 281 1026
«32. 1521 270 1251

«33. 1349 224 1125

«34. 1375 272 1103

«33. 1202 313 889

«3«. 1415 . 272 1143

«37. 1585 272 1313

«38. 1732 276 1456

«3». 1271 278 993

«4«. 1421 274'/- 1146'/-
«41. 1447 274'/- 1172'/-.
«42. 1642 276 1366

«43. 1530 358 1172
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Einnahmen. Ausgaben. Vorschuß.
Kammerkronen.

27. 1«4». 1666 282 1384
28. I«43. 1061 276 785
2». 1«»«. 1646 274 1372
3«. 1«»7. 1291 276 1015
31. 1K58. 1330 279 1051

2. Verschiedenes.

Art. 32. (1619.) Wegen der Kesten mit den Gefangenen zu Luggarus verbleibt es bei der alten
nung. Dem Gesandten von Zürich soll nicht gestattet werden, auf der Jahrrechnung die Instrumente
Briefe zu siegeln, sondern es sollen diese, wie von Alters her, von dem Landvogt gesiegelt werden- - ^
62. i. 33. (1630.) Aus der Bußenrechnung des Landvogls ergibt sich, daß die Amtskvsten bei e
namhaften Confiscation aus dem gemeinen Gut genommen worden seien. Die Gesandten sind der
daß nach den zuletzt gegebenen Ordnungen der Landvogt dergleichen Kosten aus seinen ihm gerade ^
wegen angewiesenen zwei Drittheilen bestreiten solle. Sie erhalten aber den Bericht, daß zu
jeweilen so verfahren worden sei, daß bei Confiscationen und bei vermöglichenPersonen die Kosten ^
dem gemeinen Gut vorweggenommen, die Kosten aber bei Malcficantenund wo nichts zu „betretc»^^
vom Landvvgte ohne der Kammer Beschwerde getragen worden seien. Für dießmal läßt man es ^
bewenden, nimmt aber die Sache in den Abschied, damit eine Erläuterung gegeben werde. Absch ''' ^
34. (1641.) Glarus beschwert sich, daß von den 500 Silbcrkronen, welche als Buße den

Anwälten der LandschaftLuggarus 1639 auferlegt worden waren, dem Landvogt Fridolin ^
nach gewohntem Brauch und nach der zu Baden gemachten Ordnung der dritte Theil nicht zugek""^
sei; man möchte verordnen, daß ihm sein Ausstand auf künftiger ennetbirgischcrJahrrechnungau^ ^
Geld, welches alsdann der Kammer eingehe, entrichtet werde. — Der Antrag wird in den AbsaM
nommen. Absch. 953. o. 35. (1646.) Alt-Landvvgt Fridolin Marti von Glarus bringt vor,
seiner Verwaltung sei ihm von einer namhaften Geldbuße der dritte Theil nicht ausbezahlt, so"^'",^^
ganze Summe von den Gesandten zu Händen der Obrigkeiten bezogen worden. Er habe bereits von
Orten die Stimmen erlangt, daß ihm sein Theil von der Kaminer von Luggarus entrichtet werde» ^
Da die übrigen Orte etwas weit entlegen seien und dahin zu reisen große Kosten verursache, so ^ ^
daß dieselben ihm die Bewilligung auch ertheilen möchten. — Da man deßhalb ohne Befehl ist, so ^
dem Alt-Landvogt geantwortet, daß er sich schriftlich an die Obrigkeiten wenden solle,- bei denen ^
ihn das Beste thun werde. Absch. 1094. ä. 33. (1647.) Die Landvögte von Luggarus und ^
berichten, daß die Unterthanen die auferlegten Harnische nicht wohl aufbringen können, solche aber
Büchsen ersetzen wollen. Man willigt in ihr Anerbieten ein. Absch. 1118. k.
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1642»' Lucern. Ulrich Dulliker.
4877. Unterwalden. Sebastian Von Büren.
164«. Basel. Johann Heinrich Brucker.

4878. Schaffhausen. Johann Jakob Stocker.

2. Laildschreiber.

4848—4877. Johann Melchior Lussi, Herr zu Hilfikon.

4878. Jost Franciscus Helmli.

sXL. Für Joh. Melchior Lussi functionierte mehrere Jahre Johann Lussi. Gerichtsschreiber.s

jährigen Kriegsläufe gehabte Mühe einen Theil der Portion, welche der Obrigkeit gehört, dieArt. 37. (1622.) Dem Landvogt Müller wollen die einen Gesandten für dessen während da'^

keinen Theil nachlassen. Der Gesandte Basels nimmt es in den Abschied. Absch. 241. b. 38. ^ ,
1. Dem Landvogt wird auf sein Ansuchen gestattet, das der Reparatur sehr bedürftige Schloß aus'
namentlich einen Dachstuhl machen zu lassen. 2. Bei diesem Anlasse möchten aber die Obrigkeitende ^
ob nicht „solche Hauptgebäue" Sache der Landschaft und nur die Unterhaltung derselben ^ ^

Obrigkeiten sei. Absch. 930. b. 38. (1641.) Landammann Müller von Glarus bringt vor, ^
Marti von Glarus, Alt-Landvogt zu Luggarus, habe von seiner Verwaltung her an die Gefells "'V
Hintersaßen daselbst noch eine Forderung zu stellen, welche dieselbe nicht bezahlen wolle; die " git>
sie durch den Landvogt dazu anhalten und dem Fiscal befehlen, die Restanz einzuziehen. ^
diesen beiden den Auftrag, die Schuld einzufordern. Absch. 943. x. 70. (1641.) Die
Johannes Suri, ehemaligen Landvogtes zu Luggarus, beklagt sich, daß Ritter Paul Orell die ih>n
legte Buße nicht bezahlen wolle, sondern aus allerlei listige Weise Aufschub suche. — Es wird ^
ein Fürschreiben an den jetzigen Landvogt ertheilt. Absch. 963. n. 4t. (1646.) Landvogt ^ ^
Von Büren aus Nidwalden berichtet, daß ihm in Betreff einer Buße, welche er den Urhebern ' . ^

lichen Gezänks am letzten Frohnleichnamsfest auferlegt habe, Eintrag geschehen sei, indem die Ehrc»^^^,.
eine ansehnliche Summe empfangen und sich zugeeignet Hütten. — Die Sache wird in den Abschied ^
damit die Obrigkeiten ihre Gesandten auf die Jahrrechnung deßhalb instruieren können. Absch-
(1648.) Laut eingelangten Berichts werden dem Landschreiberzu Luggarus, Jost Franz Helmli ^
die zur Canzlei gehörigen Schriften, Acten und Protokolle von Alt-GerichtschreiberJohann cc>

senden Gesandten sollen für Aufhebung dieser Ungebühr genügend instruiert werden. Absch-11^' ^
(1648.) Der Landvogt von Luggarus berichtet, daß er im vorigen und im laufenden Jahre 5
Hand Gefährlichkeiten neben dem Land- und Unterweibel zwei andere Soldaten angestellt hal'^
die Bezahlung derselben aus dem Seinigen vorgeschossen habe, bitte er um Rückerstattung. Die ^ ^
sind ohne Instruction, weisen ihn mit seiner Forderung an die Landschaft; diese weigert sich ^
weist nach, daß sie von dergleichen Steuern von den Obrigkeiten gänzlich befreit sei. Die Such'- ^
roterenäum genommen, damit eine Bestimmung gemacht werde, wie mau sich künftig wegen ^
der Soldaten zu verhalten habe. Absch. 1150. 77. (1648.) Lücern berichtet, dem j^'' "
schreiber seien von dem alten UnterschreiberJohann Lussi die vom LandschreiberLussi sel.
Bücher und Schriften noch nicht zugestellt worden. Es wird gut erachtet, man solle zu Baden ">n
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dem Lussi einen Termin zu setzen und ihm das Procurieren und Dollmetschen zu verbieten,

kird Landschreiber Lussi sel. gefallen ist, dessen Nutzen soll den Erben nicht entzogen werden. Die Sache

,/^"Wiiäum in den Abschied genommen. Absch. 1157. Ic. Hg. (1648.) Die Gemeinde Lug-

^»dv ^ Beschwerdcpunkte vorbringen, von denen nur einer behandelt wird, nämlich daß der letzte

^kerde^ ^ 3iachtheil gegen die Gewohnheit zwei Soldaten angestellt habe. Der Be-

^°che>> ^kmeinde wird, weil man sich anerboten, dem Landvogte alle mögliche Hülse zu leisten, ent-

Rchsh Gelegenheit wird auch die Frage aufgeworfen, ob es nicht zweckmäßig wäre, bei
Zusammenkunft eine durchgehende Revision der Freiheiten und Statuten der ennetbir-

' Landschaften vorzunehmen. Absch. 1160. o.

2. Privilegien; Rechte; Statuten.

lij^j ^ (1624.) Da die Landschaft Luggarus voriges Jahr von den Orten erlangt hat, daß sie

^sc» haben solle, ohne Einrede des Landvogts und des Landschreibcrs das Geld auf und abzu-

^ ^ Gesandten und den Amtleuten verboten sein soll, sicheres Geleit zu geben, finden die

sich ^ ^ 3"^ diese Stimmen in den Abschied zu nehmen, damit man für künftiges Jahr sämmtlich

^ne>i Amderung entschließe. Absch. 323. 1. 47. (1624.) Auf die Eröffnung, daß die Unter-

^üe„ ^"ögarus nach ihrein Willen die Geldsorten auf- und abrufen, und daß von etlichen regierenden

^ ^ deßwegen Stimmen gegeben worden seien, heben mehrere Orte ihre gegebenen Stimmen wie-
Pie ^ für Obrigkeiten sich nicht zieme, ihre Regalien den Unterthanen in die Hand zu geben.

^ ^re Stimmen nicht aufheben, werden ihren Entschluß längstens bis Ende Augusts der

^überschickcn, damit diese dem Landvogt deßwegen Verhaltungsbesehle geben kann. Absch.

) Schwyz spricht sein Bedauern aus, daß die von Luggarus hinter dem Rücken des

^ubt's "^hrere Limitationen über gewisse Punkte zum Nachtheil der obrigkeitlichen Rechte zu erlangen
^ seinen Gesandten über das Gebirg den Befehl geben werde, seine ertheilte

»»d rr hintergangen worden sei, zurückzufordern. Es wird für nothwendig erachtet, die Herren

4i - davon in Kenntniß zu setzen, damit sie ihre Gesandten deßwegen instruieren können. Absch.

^ i„ (1636.) Die Gesandten erhalten von Baden aus den Austrag, sich zu erkundigen, wie es

^usn„ mit den der Landschaft gegebenen Befreiungspunkten verhalte in Betreff der Auf- und

^ ^ Münzsorten, des heiinlichen Klägers und der Bestrafung der Blutschande. Die Landschaft

^ dei dieser Concession verbleiben zu lassen. Die Gesandten befehlen ihr, die erhaltenen

ötz. >edein Ort zu übersenden, und stellen die Entscheidung den Herren und Obern anHeim. Absch. 786. b.

^cher >> dei vorgefallenen cnnetbirgischen Händeln sich des geringen Rcspects erinnert,

5»s- Landvögten zu Luggarus von den Mitrichtern und sonst erzeigt wird, deßgleichen, wie sie durch

Seiten der Münzen, geringe Abstrafung der Blutschande, der heimlichen Kläger u. s. w. ihre

^ i>, ^ .Üwßem Despect und Nachtheil der Obrigkeiten und der Landvögtc mißbrauchen, so nimmt man

^ sei ^ damit jedes Ort seine ausgegebenen Stimmen, welche zu weit ausgedehnt werden,
^M'dten wieder abfordern lasse. Absch. 810. i. Sl. (1638.) In Betreff der denen zu

^ss k ^^^Ülcn Privilegien des (geheimen) Klägers, der Bestrafung der Blutschande und des Auf- und

^ djx 9^ ^^des sind einige Gesandte instruiert, dieselben als kraftlos und aboliert zu erklären, also

^ndvögte nach ihrer obrigkeitlichen Autorität hierin zu handeln haben. Nachdem die Ortsstimmen
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abgelesen worden sind und auch das Anhängsel derselben, des Inhalts, daß weder Landvogt noch
Ander"

> >—> , ^ " . s'iti!
befugt seien; nachdem man ferner den Umstand berücksichtigt hat, daß dieses Privilegium erst kürM
dieselben anrühren sollen, und daß, wenn ein Mißbrauch gespürt werde, die Obrigkeiten die Artikel zu ^ ^

Landschaft gegeben worden und kein Fall seitdem vorgekommen ist, in welchem diese Artikel zur A» ^
dung gekommen sind, die Luggaresenauch sich auerbieten, diese Ortsstimmenden Obrigkeiten wied^
übergeben, wenn sie dieselben verlangen, so will man sie ihnen lassen und läßt sie in Kraft verbleib^ .
lange es den Obrigkeiten gefällt. Absch. 863. a. 32» (1639.) Bern macht auf einen Freih^ ^
aufmerksam, welcher der Gemeinde Luggarus früher gegeben worden ist, worin nothwendig ^ ^
moderieren wäre. — Es wird berichtet, daß Zürich und etliche andere Orte bereits eine „feine"

darin gemacht haben, welche sich Bern, wenn sie ihm gezeigt werde, auch werde belieben lasten. ^
912. in. 33. (1641.) Die Regenten der LandschaftLuggarus beschweren sich, daß sie die ^
den Bau des Dachstuhls auf dem Gerichtssaal (90 Kronen) zahlen sollen, da bisher der ganze
Kleinen und Großen in der Obrigkeit Kosten unterhalten worden sei. Dieses Begehren befremdet d>e ^
sandten, da sie der Ansicht sind, daß die Landschaft das Gebäude nicht nur in Dach und Gemach ^ ^
Kosten zu unterhalten, sondern auch noch den Landvogt mit Hausrath zu versehen schuldig sei, ^
auch ihrem alten Herrn, dem Grafen Nusca, die Wohnung auch werde unterhaltenhaben müsse»'
952. <z.

3. Grenzstreitigkeiten, resp. Weidstreitigkeiten.

Art. 34. (1641.) Antonio del Storno, genannt Martinino von Sotduno beklagt sich, ^von Luggarus ihm fünf große Rinder von einer Bergweide weggetrieben hätten, welche die von S
bisher mit denen von Luggarus jeweilen unangefochten benutzt hätten, welche aber jetzt die «
allein ansprechen. Auf die Bitte des Martinino begibt sich ein Ausschuß der Gesandten an den Ort a»l^
Augenschein. Da die Zeit zu kurz ist, um dessen Relation anzuhören, wird in den Abschied genommen,,' ^
Unterthanen auf solche Weise über sich nehmen, Sachen bei Eiden auszusprechen, und bei Eiden loben 1»
dein Spruch zu verbleiben, oder ob in gegenwärtiger Sach, weilen ein Mißverstand und grobe
merkt wird, der Eid gelöst und das Recht dem Beschwertenwiederum geöffnet möge werden." Absch' ^

33. (1647.) Um zu sehen, ob man nicht ein Mittel ausfindig machen könnte, um den Streit beizulcg^^
wegen des Weidgangs auf dem sogenannten Burgernbergzwischen den Bürgern von Luggarus »» ^ ^
von Solduno besteht, werden beide Parteien vor die Gesandten beschieden und ihre Anwälte suche"
läßlichen, Vortrage ihre Rechte zu begründen. Darauf fragen die Gesandten die Parteien an, " .
Ersparung der Kosten sie gütlich in der Sache handeln lassei, wollten. Die Solduner zeigen sich
die Luggarnergeben nur höfliche Ausreden. In Folge dessen wird die Sache in den Abschied ^
und Zürich ersucht, den beiden Parteien zu schreiben, daß sie nicht in die Orte kommen, sondern
tige Syndicat abwarten sollen. Absch. 1131. ä.

4. Steuern. ^

Art. 3«. (1639.) Die Anwälte und die Näthe der Communität Luggarus hatten denen ^sago eine Summe Geldes ohne Specification der Vertheilung in die gemeine Landsteucr zu bez» ^
muthet, während die von Brisago als einer gesonderten Landschaft die Specificationder



Luggarus. 1799

Erlangten. Darüber beschweren sich bei den Gesandten die von Brisago. Die Gesandten verlangen vom

6",üer die Rechnung der Auflagen; dieser aber gibt sie nicht heraus unter dein Vorwande, er habe sie

Zürich geschickt. Der Rath wird für diese Widersetzlichkeit um 500 Kronen gebüßt, welche die Raths-

>cder aus ihrem Vermögen zu bezahlen haben. Der Rath bittet um Nachlaß und erklärt, in die Orte

^'Pellieren zu wollen, zumal da sie 1626 einen Artikel ausgebracht hätten des Inhalts, daß die Land-

i! e und Amtleute zu Vermeidung der Kosten den Rechnungen der Commune nicht beiwohnen sollen. Die

sandten bleiben bei ihrem Beschluß, da dieser Artikel nur von den Rechnungeil der Communen, nicht der

'Umunitäten rede, nehmen die Sache in den Abschied und stellen den Obrigkeiten anHeim, diese Auflchn-

'"g härter zu bestrasen. Später wurde dem Canzler bei 200 Kronen Buße befohlen, die gemeine Rechnung

^ Landschaft dem Gesandten von Zürich am 11. Juli einzuhändigen. Absch. 903. a. 37» (1646.)

"alte ^ Landschaft Luggarus bringen vor, daß Luggarus etlichen Personen aus dem Verzaskerthale,

^ He auf dem Luggarnerbann ihren Wohnsitz aufgeschlagen hätten, eine Auflage, Mensuale genannt, auf-

M hätten kraft einer Ucbergabe voin 24. März 1501, die sie von den Grafen von Rusca, die damals

er das Land herrschten, erkaust hätten gegen eine ihnen jährlich zu entrichtende Pension von 1050 im-

^^alijüscher Pfund Mailänderwährung, Dieses Recht sei ihnen durch Urtheile von 1528, 1613 und 1627

aus" ^ ^twden. Sie bitten, daß man die Verzasker zu Bezahlung dieses Mensuale anhalten möchte. Die

fix Verzascathale bringen ihre Gründe für die Befreiung von dieser Abgabe vor. weisen nach, daß

° seit 1457 davon ledig gewesen seien, daß sie keine Fremden seien, sondern zu Luggarus gehören und

^ ku Antheil an den obrigkeitlichen gewöhnlichen Tribut von 171 Silberkronen und an die Kosten der

i-' ^ Kirchen, Klöster, Straßen auf Luggarnerboden, den Jahrmarkt, die Wehrenen, Kriegs- und

^ ^ ^uzkosten zahlen; serner sei die Kirche St. Victor zu Luggarus ihre Hauptkirche und Pfarrei, für welche

Ank " ^ Chorherren Manches liefern. Bei der Verhandlung über diese Verträge stellt sich heraus, daß die

b^.. ^ ^ Luggarner einige Gesandte mit Geld zu bestechen versucht haben. Sie werden um 100 „Do-
gebüßt. Absch. 1096. b. 38. (1647.) Die aus dem Thale Vcrzasca haben sich mit der

emde Luggarus in Betreff des sogenannten Mensuale, welches die von Verzasca, in dein Banne von

garus ansäßig, Luggarus bezahlen mußten, dahin verglichen, daß jene sich von dieser Abgabe mit 1600

^kaufen konnteil. Die Gesandten finden es unbillig, daß die aus den» Verzascathale von denen

den 9 wie Fremde behandelt werden, heben den Vertrag auf und untersagen denen von Verzasca,

^ "ggarnern darüber in den Orten Bescheid zu geben. Als Sitzgeld werden denen von Verzasca 156
abgenommen, welche unter die Gesandten, Amtleute und Diener vertheilt werden. Absch, 1131. o.

hne'ii ^47.) Etliche Einsaßen zu Luggarus beschweren sich, daß die Edeln und Bürger zu Luggarus

^ eine neue Steuer auflegen, nämlich 3 Denan von jeder Feuerstatt, in den Seckel der Edeln und

zu bezahlen, von welcher Auflage ihre Vorältcrn frei gewesen seien. Der Redner der Edeln und

lttn ^ auseinander, daß es mehrere Arten von Jnsaßcn gebe, Oriundi, d. h. solche, die von den Dör-

sind"" Necken gezogen sind, Sesini, d, h. solche, die „fremde gewesen, aber um etwas habilitiert worden

Arg ' d. h. solche, „die gar fremd sind". Wie in allen Flecken und Dörfern der Landschaft es

es^ ^ ^ würden auch zu Luggarus diese Feuerstattzinsen verlangt in Kraft der Statuten Cap. 132,

l)v» , daß diejenigen, welche von Flecken in Dörfer oder aus Dörfern in Flecken ziehen, die Steuern

^esein^ wo sie zuerst gesessen sind, den Feuerstattzins, wo sie zuletzt wohnen, bezahlen sollen. In
^ Sinne habe auch der Landvogt 1646 und die Gesandten 1644 gegenüber den Oriundi, Sesini und
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Mensuali gesprochen. Diese finden es unbillig, daß sie von dein Genuß des Holzes und Feldes auM

schlössen seien, während sie in andern Gemeinden, wo man Feuerstattzinse bezahle, nicht ausgeschlossen seie»-

und die Mensuali noch besonders, daß sie zu dem Mensuale auch noch den Feuerstattzins bezahl

sollen. Nachdem die Gegenpartei repliciert hat und die Erkanntniß vom 11. Juli 1554 verlesen worden i>t,

des Inhalts, daß die Burger keine weitere Steuer noch Angstcr von Feuerstätten, noch irgend eine Ae>»'

rung ohne Bewilligung der Obrigkeit den Hintersaßen auflegen sollen, wird die Sachd aä iustruonäuw »'

den Abschied genommen. Ibid. i. KK. (1048.) Den Sesini, Oriundi und Mensuali gegenüber, welch^

die Bezahlung des Feuerstattzinses verweigern, erklären die Edeln und Burger, daß in allen Gemeinden der

Landschaft alle Gemeindsgenossen und Einsaßen denselben laut der Statuten bezahlen müssen, auch die Edel"

und Burger. Die Gegenpartei erwidert, daß sie das Mensuale und von allen ihren Gütern in der Land-

schaft die gewöhnliche Landsteuer bezahlen müssen, und halten es für unbillig, daß man zu diesen

Lasten noch eine dritte ihnen aufbürden wolle. Uebrigens seien sie 1554 durch einen Spruch der Gesandt"

vom Feuerstattzius befreit worden. In der Duplik behauptet der Anwalt der Edeln und Bürger, daß dirfl''

Spruch auf die uralten Terrieri oder Beisaßen sich beziehe, welche die Compagnia genannt werden und ^

Aemter und Nathsstellen fähig seien. — Unter Natificationsvorbehalt wird gesprochen, daß die Beisaß'"

insgemein künftig des Fenerstattzinses gänzlich quitt und ledig seien nnd bleiben sollen. Absch- '

5. Abzug.

Art. «1. (1642.) Lambertini und Nani, beide aus dem Mailändischcn, haben durch Heirath

auf dem eidgenössischen Boden erhalten. Ob sie wenigstens Abzug bezahlen, oder ob sie in einer best"»"' ,

Frist die Güter verkaufen sollen, wie dich im gleichen Falle von den eidgenössischen Unterthanen im

ländischen verlangt wird, wird aä rsksrsnäum genommen Absch. 981. <z.

«. Justizsachen.

a. Mitrichter.

Art. KS. (1624.) Wegen der sieben Mitrichter zu Luggarus wird beinerkl, es sei „dereputierlich '

Unterthanen mit und neben den Herren und Obern richten zu lassen. Der Anzug wird in den Ab? / ^

genommen, damit die Mitrichter abgeschafft und der Obrigkeit Ansehen erhalten werde. Absch-

«5t. (1625.) Etliche Gesandte sind instrniert, Nachfrage zu halten, wann, wie und warum die La»d> / ^

Luggarus die Freiheit der sieben Mitrichter erhalten habe. Da aber die übrigen dafür nicht instruiert ^
soll die Sache künftiges Jahr in Berathung gezogen werden. Absch. 364. ä. «H. (1640 )

sandte von Svlothurn legt eine Erkanntniß von Schultheiß und Nath der Stadt Solothurn folgende» ^

Halts ein: Die Cvmmunität Luggarns habe zu ihrem Bedauern vor einigen Jahren in Beziehung ^
sieben Mitrichter ein Privilegium ausgewirkt, das dein Landvogte gleichsam die Hand binde und die

keitliche Autorität schwäche. Solothurn gebe daher seinem aufziehenden Landvogte den Befehl, daß

die Mitrichter weder in oausis suäioialibns noch in andern obrigkeitlichen Geschäften zuziehe oder ^

ihm dulde, sondern alle vorfallenden Geschäfte, wie es zu Lauis geschehe und Herkommen sei, verricl»^^
Die übrigen Gesandten, ohne Instruction, nehmen die Sache in den Abschied Absch 930 o. «5»

Solothurn rügt in Beziehung auf die sieben Mitrichler zu Luggarus, daß dieselben ihre von de»
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^heilten Freiheitsbriefe dermaßei» mißbrauchen, daß sie für sich zusammentreten, den Landvogt übermehren

^ gleichsam meistern, auch wohl zu Zeiten die Urtheile um Geld verkaufen. Ferner hebt er noch andere

Hvräuche hervor, daß sie nämlich, obgleich von den Obrigkeiten dazu angewiesen, Briefe nicht ahge-

°ert oder die bereits in ihren Händen befindlichen den Unterthanen wieder zugestellt, auch andere obrig-

Michcn Befehle gleichsam feil gehalten und rechtliche Urtheile um Geld und Gabeil verkauft hätten. Die

^"^n dort befindlichen Gesandten werden davon benachrichtigt, damit sie über diese Dinge zu Händen

^ Obrigkeiten Erkundigungen einziehen können und solches künftig verhütet werden kann. Absch. 931. e.
> (1641.) Daß Freiburg und Solothurn ihre Stimmen wegeil der sieben Mitrichter zu Luggarus zu-

y. ^°gm habeil, wird von den Gesandten der fünf katholischen Orte und von katholisch Glarus in den

!chied genommen. Absch. 953. M. <17. (1641.) Die Mehrzahl der Gesandten ist instruiert, die Mit¬

tler, ^ die Gesandten oder der Landvogt es gilt erachten, verbleibeil zu lassen. Absch. 952. ä.

Tj/ Beziehung auf die sieben Mitrichter zu Luggarus gehen die Instructionen auseinander.
cinen Orte wollen sie gänzlich abschaffen und dem Landvvgt, wie dem zu Lauis, vollkommene Gewalt

lott ^ Malefizsachen ohne die Siebemnänner zu erkennen; andere wolleil sie „auf Zusehen" verbleibeil

sie ">lter der Bedingung, daß sie nicht außerhalb des Schlosses unter sich zu Rathc gehen, und daß

soll"^- ^ abwechseln; noch andere, daß sie als Rathgeber und nicht als Mitrichter beisitzen

^lo daß der Landvogt das Beste von ihrem Nathe zu wühlen und es zu mehren oder zu »lindern befugt

der ^1- (1643.) In Beziehung auf die Atitrichter zu Luggarus gehen die Meinungen

m ^udten auseinander. Die Einen wollen sie, wie bisher, jedoch nicht als Richter, sondern blos als

von beisitzen lassen, so daß ihre Stimme nicht anders gelten soll, als daß der Landvogt, wenn er

„eine gefällige Meinung" hört, das Beste daraus wähle; Andere »vollen sie ganz abgeschafft

^btch bereinigt sich dahin, daß man sie dieses Jahr noch bestehen lassen will, doch daß sie keinen

°ii»an sondern ihre Meinung jeder auf seinem Sitze von sich geben, ohne daß sie sich vorher mit-

kick»! ^ beredet haben. Was dann ferner die Obrigkeiten beschließen »verde», soll sich auch aus die Mit-

^ »in Mainthal beziehen. Absch. 1005. ä.

b. Civilsachen übcrbaupt.

(1632.) Die Anwälte der Landschaft Luggarus stellen das Ansuchen, man möchte ent-

^iilten Schlüsse von 1626, welcher den Zinsfuß auf 5 Procent festsetzt, erlauben, daß von ablöslichen
^ Debitor nicht, wohl aber der Debitor abkündcn kann, „achtenthalb" vom Hundert ge-

und gegeben »verde. Das Begehren »vird in den Abschied genommen. Absch. 595. b.

e. binzclnc Nivilsülle.

(1618.) Der Landvogt und andere Sprecher haben zwischen den Vögten des von Agosto

iigch^.^"^Aassencn Töchterlcins und dessen Schwägern einen gütlichen Vergleich gemacht, dessen Bestätigung

wird. — Jedes Ort soll auf der Tagsatzung zu Lücern seine Erklärung abgeben. Absch. 38. k.

zn ^ '18-) Der gütliche Vertrag zwischen der von Agostio de Badis hinterlassencn Tochter, die geistlich

begehrt, und ihrem Schwager wird bestätigt. Absch. 39. x. 75t. (1625.) Die Fischer appel-

b»>e,l ^8?" der „Actio»» im Ticino Bocha Travcrsa". Da die Edeln, »velche die Kosten auf 300 Duca-

>»iHt bie Fischer in die Orte zu appellieren nöthigen »vollen, erklären die Letzter»», daß sie das

Huldig seien, sondern daß die Appellation an die Gesandten zu gehen habe. Die Gesandten Zürichs
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nehmeil die Sache in den Abschied. Absch. 364. k. 7^. (1631.) Landammann Karl Einanuel von Aoll
von Uri beschwert sich, daß der Landvogt zu Luggarus ihn an dem Bezüge seiner Zinsen daselbst hindere
unter dem Vorwand, daß er zu hohe Zinsen nehme. Dein Landvogt wird ernstlich zugeschrieben, von diesit
Procedur abzulassen. Sollte sich aber derselbe dessen beschweren, so soll es dem Landammann frei stehe»,
die Sache entweder vor die Gesandten zu bringen oder den Landvogt in die Orte zu citieren. Absch- 55?- ^
7Z. (1631.) Dem Lorenz Abondio von Luggarus wird ein Schreiben an den Landvogt zu Lugga^
vergünstigt, derselbe möchte dafür sorgen, daß weder Lorenz noch die übrigen Erben seines Vaters Anw»
Abondio wegen der Bürgschaft von Johann Baptista Orello molestiert werden, welche er für Landau»«»»»
Johann Peter von Roll von Uri und Johann Anton Donada gegen einen Mingineto „gethan" habe, »
Landammann von Noll, der gegen das Urtheil appelliert hatte, von seiner Krankheit wieder genesen st'-
Idiä. e. 7K. (1634.) Alt-Landvogt Fryo zu Luggarus berichtet, daß Serafina Abondia von S^»N'
welche wegen Mordthaten verurtheilt und deren Vermögen confisciert worden war, vor ihrer Flucht
Priester Bartholomeo Rasino Hausrath sammt „heimsteuerlichen Instrumenten" zur Aufbewahrnng gege ^
habe, daß dieser Priester aber dieselben trotz einem geschworenen Eide, daß er Alles, was ihm übcrg^
worden sei, angezeigt habe, Hinterhalte. Der Landvogt habe den Priester zu Coino vor Recht geladen,
Proceß dauere schoil drei Monate und habe bis dahin schon 125 Silberkroneu gekostet, ohne daß ein Ur '
habe erlangt werden können. Absch. 692. a. 77. (1639.) Margarita Rossalina, geborene Aps»»'^
klagt, daß die Anwälte der Compagnia der Hintersäßcn die Verlassenschaft ihres seligen Bruders
Appiano auf künstliche Weise an sich gezogen hätten unter dem Vorgeben, daß Andreas viel Schulde» v
terlassen habe, welche kaum bezahlt werden könnten, und die Compagnia ebenfalls bei 600 Krone»
part zu fordern habe über das, was selbige Verlassenschaft von der Squadra wegen Niparto betreffen >» »
Durch diese Forderungen erschreckt, hatte des Andreas Tochter auf die Erbschaft verzichtet und Marg»
sie anzutreten gewünscht. Als sie durch den Richter dazu bevollmächtigtwar und die geforderte Bürgst
leisten wollte, wurden die Bürgen durch die Compagnia eingeschüchtert und traten zurück. Die CoinM
erhielt unterdessen von neun Orten zu ihren Gunsten Sprüche und einen förmlichen RechtsspruchZ» A" .

der in Baden bestätigt wurde. Der Landvogt Marti erzählt den Gang des Processes noch einläßlich- ^
lich sprechen die Gesandten also: Die ganze Verlassenschaft des Andreas Appiano soll bis Austrag
Handels hinter einen Dritten gelegt werden; die Compagnia und die Anwälte sollen vollkommene
haben, vor dem Landvogt, dem Landschreiberund vr. Trcvano mit der Appiano eine Grundrech»»^ '
machen, auf wie viel diese Verlassenschast sich belaufe. Die früher über die Margarita verhängte ' ^
von 7500 Ducatonen wird auf 500 reduciert, die Compagnia um 50 gebüßt, weil sie den Decrcten p^^
in die Orte gegangen ist. Die Gesandten setzen der Compagnia einen Termin, bis zu welchem sie si^ ^
schließen soll, ob sie dieses Urtheil „zu- oder absage"; im letzte« Fall wird auch dem Landvogt wn'd^^
Recht geöffnet Da man sieht, daß die Hintersäßen jährlich tiefer in Schulden kommen und
zahlen, so sollen künftig die Gesandten instruiert werden, nach Mitteln sich umzusehen,wie die
zur Bezahlung angehalten werden können, damit derjenige, der noch etwas hat, nicht mit dem schon
werten ins Verderben gezogen werde. Absch. 903. e. 7«. (I64l.) Johann Hlstow stbondso von ^
garus war Schuldner von 6000 Pfund Mailänderwährung geworden gegenüber dem Johann ye
Magistris, genannt Minghino. Dieser übergab durch Tausch vor Gericht zu Gulino an Frau Hipp" ^
Ferrariis aus Eschenthal Mailändergebiets diese Gült. Im Jahr 1630 consiscierteder Landvogt W»



^rtheil in seinem Streite mit Judice aus Bellenz gegeben haben wird, die Sache auf die nächste Tag-

^ ^»^vn Zu ziehei«. Absch. 953. ddli. 8<». (1641.) Den Erben des Statthalters Franciscus

!cri »ad« wird ein Schein bewilligt, daß ihnen als Pupillen die von ihren Schuldnern prätendierte Prä-
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Aolh hex Hippolyt« diese Gült unter dein Scheine, daß niemand von Fremden gegen Landleute Cessio««

»neu oder Schulden kaufen dürfe. Nachdem diese Sache früher schon an die Gesandten appelliert,

^ >u wieder zu Baden anhängig gemacht worden war, wird erkannt, daß Hippolyt« weder den Herren

" Noll, „och einem andern Interessierten Ned' und Antwort zu geben schuldig sei, mit dein Vorbehalt,

wen» die Herren von Roll die Sache zu Luggarus anbringe«« wollten, sie daselbst angehört «verde»

von" ^ ^ ^ Ki)stcn ersetzt haben. Weil ferner die Herren
" Roll, ohne die Gegenpartei es wissen zu lassen, Erkanntnisse ausgebracht haben, hat der Landvogt

ihnen 59 Kronen Buße für die Orte zu beziehen. Absch. 952. e. 7k». (1641.) Dein Ritter Paul

ci„ „ Luggarus wird ungeachtet der Statuten die Erlaubniß gegeben, wenn der Landvogt zu Luggarus

i«

o>

^UIVN nickt „zu Unstatten" gereichen solle. Absch. 963. 0. 8l. (1643.) Johann Baptist« Orell be-

v>clll ^ sechsten Alal von den Herren von Roll von Uri wegen einer Sache citicrt «verde,

^ le 1630 von den Gesandten schon ausgemacht «vorbei« sei, und bittet, man möchte ihm Ruhe schaffen,

Zürich und Lucern geschrieben, sie möchten die andern Orte ersuchen, die Herren von Noll

^ wegen dieser Sache vor ihnen erscheinen, abzuweisen und die Sache als eine ausgemachte anzusehen.

Fr« ^ (1644.) Johann Baptist« Orell von Luggarus, Ritter, beklagt sich, daß er in seiner

l»«' ^lnuei« auf Anhalten der Herren von Noll in die regierenden Orte citicrt worden sei, ihnen appel-

^°»s«veisx 3" antworten wegen einer Sache, die, wie er ««eine, schon längst ausgemacht sei. Walther

h ^ ersucht im Namen der Herren von Noll die Gesandte!«, den Orell anzuhalten, daß er erscheine, da

!a»dt ^ ^'^saine hab^ die denen von Roll in die Hand gekommen seien. Da Troger dieselben den Ge-
eröffnen will, wird erkannt, daß er sie in jedes Ort besonders den Obrigkeiten zusenden, deren

'veiiw^ ^r>arten «md deren Anvrdnuiigen Folge leisten solle. Absch. 1039. a. 8». (1648.) Die Ge-

lh,t^ ^"usio beschwert sich, daß 1616 der Statthalter Christoph Orell und Doctor Trcvano eine auf sie
Schuld ohne ihr Vvrwisseii, was den Statuten und Decreten gänzlich zuwiderlanfe, von der Stadt

daz rm sich gezogei« haben und zwar ohne Bezahlung eines Zinses. Da nun die Gemeinde um

^rre„ ^ Zinsen so vieler Jahre molestiert «verde, .so bittet sie, man möchte sie, „wie jene zwei

iyxj. "»^ deren Erben zu Luccrn mit Bezahlung des Kaufschillings gehalten worden, auch sie halten und

i'chei ' verobligieren", widrigenfalls sie aus Armuth Hab und Gut verlassei« und aus dem Lande

^>ez '^ien. Nachdem beide Parteien angehört «vorbei« und von den« Gesandten von Zürich der Versuch

Zl,» Milchen Vergleiches erfolglos geblieben ist, «vird gesprochen, daß, wenn die Parteien während der

die der Gesandten sich nicht vergleichen können, die Sache in den Abschied zu nehmen sei, daß aber

der von den Erben der beiden Herren bis künftigen Martini nicht sollen belästiget werden. Könne

krjys ^'^wgt inzwischen vermitteln, so sei es ihm gestattet. Lucerns Gesandter erklärt, daß, «vas daraus

^ »ivchw, seiner Obrigkeit unpräjudicierlich sein solle. Absch. 1150. g.

ä. Strafjustiz überhaupt.

(1620.) Auf den Bericht des ErzPriesters zu Luggarus, daß unter den Junggesellen

' Concubinat, Frechheit und Unzucht im Schwange gehen, «verde» folgende Strafen durch einen226



1804 Luggarus.

Ruf publiciert: für einen Ehebruch das erste Mal 12 Kronen, das zweite Mal 24, das dritte Mal auster

dieser Buße Verweisung aus dem Lande; ein Concubinarius wird mit 10 Kronen, Junggesellen, weläe

Frauen oder Töchter, die vom Markte aus Luggarus oder sonst ihres Weges gehen, unzüchtig antaste"'

mit 6 Kronen gebüßt. Wenn ein lediger Gesell eine Ehefrau „erkennt", so soll das als ein Ehebruch a»lst

sehen werden. Absch. 128. ä. 83. (1621.) Die Anwälte der Landschaft Luggarus bitten die katholische"

Gesandten, sie möchten die Publication der Steigerung der Bußen für Ehebruch und Unzucht verschieß

da sie bei den hohen Obrigkeiten eine Supplikation dagegen eingeben möchten. Sie machen auf die scW'

inen Consequenzen aufmerksam, wenn derjenige, der zum dritten Male Ehebruch begeht, aus dem La"

solle verrufen, und der zun, zweiten Male dessen sich schuldig macht, in die doppelte Buße verfällt werde'"

Sie wünschen bei ihren althergebrachten Decreten zu verbleiben. Absch. 186. o. 8<5. (1633.) Abgco>d"^

von Luggarus beschweren sich bei den katholischen Gesandten zu Lucern, daß ihr Landvogt entgegen w

alten Statuten sich weigere, den Beklagten die Kläger zu nennen. Es wird beschlossen, den auf die c»>^
birgische Jahrrechnung reisenden Gesandten den Auftrag zu geben, sich über diese Sache gründlich Z"

formieren und den Befund den Obrigkeiten zu hinterbringen, welche dann entscheiden werden. Es wird

ner für nicht unbillig gehalten, daß die oben genannten Kläger, weil sie dem Landvogt gegenüber '"cht

gebührenden Respcct beobachtet „und also hinterredt haben", zum Abtrag der Kosten angehalten wer

Absch. 627. e. 87. (1633.) Dionysius Pancaldo von Scona sollte auf Johann Peter Balcstro "

Gambarvgno ein unter dem Mantel verstecktes „Füstling" abgeschossen haben. Davon hatte der La" ^

Fryo eine Anzeige auf einem Zedcl ohne Unterschrift erhalten und wollte auf diesen hin den Praest ^
ginnen. Die dazu berufenen sieben Mitrichter weigern sich zu erscheinen, bevor ihnen der Anzeiger g<">"

werde, indem sie behaupten, es widerstreite den Statuten, auf heimliche Kläger hin ein Urtheil zu

Der Landvogt beruft sich auf Abschiede, namentlich auf den vom 17. Juli 1615, nach welchem der "

vogt nicht schuldig sei, den Kläger zu nennen. Die Regenten der Landschaft Luggarus und die Eon»"'

täten Gambarogno, Verzasca und Brisago berufen sich auf ihre Statuten und machen darauf aufme'm ^

daß, da die Strafen und Eonfiscationen, wie sonst nirgendwo, dem Landvvgte zufallen, etwa Landvögtr^

unersättlich sein könnten, daß sie Anklagen erdichteten. Uebrigens sei ihnen die Verordnung von 1^^' ^
mals bekannt gemacht worden. Nachdem der Landvogt erwidert hat, daß kein Statut vorhanden st',

da sage, daß den Mitrichtern der Name des Klägers angegeben werden müsse, daß nirgends gesagt w^'

daß ein Decret oder Abschied ungültig sei, wenn sie von der Landschaft nicht angenommen werden, s" ^

die Gesandten folgenden Entscheid unter Vorbehalt der Ratification durch die Obrigkeiten: Die u ^

tamosi und heimlichen schriftlichen Warnungen ohne Unterschrift sind gänzlich verboten laut Inhalt

Cap. 115. der Statuten. Wenn aber dein Landvogt heimliche Anklagen oder auf anderm Wege g^' ^

saine Jndicien und Muthmaßungen zukommen, mag er billig laut des Decrets von 1611 ""gehi"^ ^

oMoio fortfahren, doch daß er zu Anfang des Processes zwei Mitrichtern, die ihm gefällig sind, de» l ^

lichen Angeber entdecke, welchen sie bei ihren Eiden und bei Pön Leibs nnd Guts geheim halten sollen ""

auch die übrigen fünf Mitrichtcr versichern werden,'daß der Kläger seine Klage weder durch s"'""

Bruder, seine Schwester noch durch andere Interessierte prosequiert habe. Und weil bisher die

keinen gelehrteil Eid zu der Kammer und dem richterlichen Amt, sondern allein zu ihren Landsacl^^
schworen haben, soll künftig die Formel eines Eides aufgestellt werden, welchen sie bei Antritt ihres ^

den Landvögtcn schwören sollen. Im vorliegenden Falle soll der Kläger geheim gehalten werden;
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gewöhnlichen Anklagen bleibt es bei der alten Procedur. Das Benehmen des Landvogts wird gebilligt.

^ Reden, die beiderseits im Eiser mitgelaufen sind, werden den Ehren unnachtheilig erklärt. (Actum

J"li.) Absch. 633. a.

s. Einzelne Strafsälle.

i»^^' (^621.) Der ErzPriester zu Luggarus wird angeklagt, mit mchrern Jungfrauen und Frauen

^ er Beichte sich fleischlich vergangen, falsche Münzen verfertigt, Nadbüchsen und Flüchtlinge, letztere selbst

^ ^lar getragen, die Geheimnisse der Beichte ausgeschwazt zu haben. Man gab ihm auch Schuld, daß

? ^ Bruderschaft des h. Sacraments 125 Pfund genommen, daß er einen Chorherrn zu vergiften ge-

sein Bellenz mit einer Hure zu thun gehabt habe, die ihm, weil er ihr nichts zu Lohn gegeben,

Breviarium genommen habe und von ihm auf dem Markte dann verfolgt worden sei. Absch. 186. k.

«5' Der Gesandte von Zug wünscht zu wissen, worin das Vergehen bestehe, wegen dessen Iran¬

er k>' Podest« in Verzasca, mit 1424 Silberkronen bestrast worden sei. Es wird ihm geantwortet,

daß^ Zaneto Vagnv ailgeredet, er möchte ihm Weiber suchen, welche Zeugniß ablegten,
tze övn dem ehrwürdigen Peter Quadrio angegangen worden seien, ihm fleischlich zu Willen zn sein,

'u>t n diesen Priester dadurch von seiner Pfründe bringe. Absch. 289. a. (1625.) Statthalter

dvn ^^cco, Luca Serenio, Johann Baptist« Castello und dessen Schwager Bernhard Pitingha sind
u Lauis »ach Luggarus citiert worden, aber nicht erschienen. Jeder Gesandte soll seinen Herren und

^ ^u die Ungehorsamen verzeigen und die Klagpunkte berichten. Absch. 364. s. (1628.) Jakob

war durch einen Büchsenschuß getödtet worden! der Verdacht, diese That vollbracht zu haben,

Joha"^ ^ugustino Rossetino von Berzona gefallen. Uin sich von diesem Verdachte zu reinigen, halte er

han ^udrea Borgino von Vigliczo durch Verheißungen dahin gebracht, daß derselbe die Gebrüder Jo-

beka' ' Johann llild Johanit Peter de Rossa als Thäter angab. Borgino aber, gesangeil gesetzt,

sei sAuglistin und dessen Bruder, genannt Riscio, lind von Andern angewiesen wordeil

aber ^ugiiiß gegen die Brüder de Nossa zu reden.—Augustin nlm, der zwar vor Gericht erscheint,

^ehin^ ^flieht, wird «llch in Betracht seiner schlimmeil Antecedcntien für iinmer verbannt. In Be¬

den ^ Jakob Rvssetinv, genailnt Riscio, der voriges Jahr schon wegen Missethaten „verrufen" wor-

^a»dv"'' se^'ge>u Bannv und Ruf verbleiben. Absch. 468. ä. (1639.) Der

Jiirw^ ^'^tchtet, daß die Gesellschaft della Sqliadra, welche er wegen begangener Fehler gestraft habe, bei

taust ^tiitation gcgcil ihil allsgewirkt habe, was den Satzungen und Ordnungen des Landes zuwider-

Zebr bestimmen, daß Klagen gegen die Landvögte auf der Jahrrcchnung bei den Gesandten Vör¬

den werden sollen. Es wird beschlossen, die alten Ordnungen aufrecht zu erhalten und Zürich geschrie-

' ^ >nvchte die Parteieil auf die nächste Jahrrechnung weisen. Absch. 892. ä.

k. Libcrationen und Begnadigungen.

(U>18.) Die Tagsatznng zu Baden hatte befohlen, wider Johann Staffero, genannt

s^chs >" Bioggio zu procediercn. Da er nllil „mit Gunst und Bitten" (Willen?) der Amtleute fünf oder

desto,, ^'^igte Banditeil und böse Buben umgebracht hat, welchen das Amt und die Gerechtigkeit nicht

^ler an" und er dadurch zur Ruhe und Sicherheit im Lande beigetragen hat, so stellt Johann

iligel auf Anordnung des Landschreibcrs das Ansuchen, man möchte dem Landvogt den Befehl

^sst'n, die Klage gegen Spagnoletto fallen zu lassen. Absch. 22. ä. (1618.) Es wird an-
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gezeigt, daß durch Vermittlung des Laudschreibers zu Lauis zwischen deu Broccheu und Cesare CaP»^

wegen des au Francesco Brocco begangenen Todtschlagcs der Nachlaß und Frieden beschlossen worden ist

und damit das Anstichen verbunden, es mochte die dem Cesare Castorio auferlegte Tel! aufgehoben und M

diesem Sinne auf künftiges Jahr instruiert werden. Ibiä. s. ttA. (1618.) Dem ibl. Mantcllo, welche

gesagt haben soll, die gnädigen Herren nehmen Geld und geben falsche und faule Urtheile, soll der Ln»d

Vogt die aufgelaufenen Kosten wieder abtragen, da das Factum nicht hinlänglich erwiesen werden ka>m

Ibiä. A. Nii. (1621.) Die Gesandten von Uri und Unterwalden halten um Begnadigung des Solst^

des Cominissarilis Müller zu Luggarus an, welcher einen unruhigen wälschen Gesellen getödtet hatte. ^ ^
Ansuchen wird in den Abschied genommen. Absch. 163. ä. ;»7. (1621.) Die Liberation des Soh^

des Landvogts wegen eines begangenen Todtschlags wird bewilligt. Absch. 166. N8. (1622) AureliusÄm

cioco voll Brisago bittet für seinen Sohn Dominicus, der, vierzehn Jahre alt, den Jakob Ciapino >o

geschossen, um Begnadigung. Das Ansuchen wird in den Abschied genommen. Absch. 241. o. ^

Der Statthalter Steffano Brocco von Lauis zeigt an, daß auf mailändischem Boden an den Grenzen

Landschaft Lauis gegen der Tresa Gio. Paolo Menafoglio, ein beriichtigter Bandit, mit zehn andern ^

diten sich aufhalte, die angrenzende Landschaft schädige, durchziehende Kaufleute brandschatze, mit beweist

Hand in die Landschaft Lauis einfalle. In Folge dessen hatte der Landvogt von Lauis publicieren llstst' '

daß, wer diesen Uebelthäter lebendig oder todt in der Obrigkeit Hand consigniere, „nit allein 100

ufgesetzter thäl haben, sondern auch einen Banditen liberieren möge". Weil nun der von den Herren >

Obern des Landes verwiesene Don Diego Sottomaggior um seine Liberation anzuhalten gewünscht Hai(

um dieselbe desto eher zu erlangen, jenen Menafoglio entleiben und dessen Kopf zu Lauis öfst» ,

hat präsentieren lassen, hat er mit dein Canzler Francesco Orello von Luggarus „den Frieden

Orello bringt nun dessen Anstichen um Liberalion vor. Die Gesandten halten sich nicht befugt, dem -

suchen zu entsprechen, nehmen es in den Abschied. Absch. 433. 6. > <»«». (1632.) Antonio Goi'w ^
Cugniasco, Luggarncrgebicts, welcher seine Ehefrau so verletzt hatte. daß sie nach wenigen Tage» ^ '

und von deren Freundschaft die Remission erhalten hatte, weil er Ehren halber zu dieser Handlung

sain genöthigt worden sei, bittet um Begnadigung und Oeffnung des Landes. Da die Gesandten niclst

filgt sind, dergleichen „Verbandierte" zu liberieren, wird das Ansuchen in den Abschied genoM»'^

Absch. 595. ä. lttt. .(1638.) Anton Berni läßt seine zu Rom wegen Verdachts sodomitischer

erhaltene Liberation bestätigen. Der Gesandte Zürichs bestätigt sie nicht. Absch. 863. 1. ^

Gio. Pietro Cantarino und Giacomo Ferrascio, beide von Onsernoue, hatten den Gio. P^,.^

Rossa, genannt Negulati, durch Schüsse verwundet, wofür ihnen Hab und Gut vom Landvogt co»st^

wurde. Nachdem derselbe in Erfahrung gebracht hatte, daß des alten Giacomo Ciappano Sohn eine»

datarius bestellt habe, dem unehelichen Sohn des de Rossa nach dem Leben zu trachten, hatte er »»t

pano einen Accord gemacht, daß derselbe 1000 Kronen der Kammer erlegen, dagegen jenes cmst^

die

All'

wied^

" l , u---,-- — — — r ss,e die

aufgehoben hat, weigert sich Ciappano die Summe zu bezahlen. Die Gesandten erkennen, daß derst

Vermögen, 3—400 Kronen, dafür beziehen sollte. Da nun später der Landvogt diese Liberatio»

1000 Kronen zu Händen der Kammer zu zahlen habe, halten aber auch die Liberation zu Erhalt»'"^

Friedens zwischen den Parteien aufrecht, jedoch unter Vorbehalt der Ratification. Absch. 1150. t.
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7. Polizeiliches.

i>as> ^ ^ (1640.) Der spanische Ambassadvr Casat? führt bei der Confcrenz in Lucern Klage,

sür ^ ^ändvogt von Luggarus etliche Fischer auf dem mailändischcn Boden habe ergreifen lassen Es wird

P ^ gehalten, daß der Ainbassador den ennetbirgischei» Gesandten schreibe, welche sich über den

^uf der Sache erkundigen können. Absch. 928. n.

». Handel und Verkehr.

(1618.) Die von frühern Landvögtcn ergangenen Rufe, welche verbieten, aus der

auia ^ luggarus den Wein außerhalb des Landes zu führen oder ihn an Fremde zu verkaufen, werden

^ Ma ^dsch. 22. k. lttl». (1624.) Der Landvogt von Luggarus hatte die Durchfuhr von Salz
die verboten, welches die Herren Lorenzi aus dem Herzogthum Mailand um geringen Preis in

de» U ^ ^ d>ie gemeinen führen wollten. Dem Landvogt wird geschrieben, daß er

Aufheben und die Landstraße freigeben solle. Absch. 314. k. ltttt. (1626.) Die von Lug-

^r»ez 'aet der Klage ein, daß die von Lauis ihnen die Durchfuhr des Mailändern abgekauften

ge»» ^ ^ "ach Luggarus oder ins Mainthal führen wollen, nicht gestatten oder ihnen nur eine un-

^>de^t^ ^'"antität durchzuführen erlauben. Die Gesandten erkennen, daß die Durchfuhr nicht mehr ge¬

he^.-. werden dürfe. Zugleich wird auch festgesetzt, daß de?? Luggarnern gestattet sein soll, während der

A ^^uerung noch zwanzig Fuhren auf dein Markt zu Lauis zu kaufen, wogegen die Luggarncr

^ge» »lachen, daß den Lauisern zu kaufen gestattet sei, was sie aus ihren Märkten haben. Ent-

wurden einem Luggarncr 30 Mütt Weizen, die er zu Como gekauft hat und nach

wollte, arrestiert. Von diesem Ungehorsam wird den Herren und Obern Kenntniß gegeben,

^»ie»/ (^35.) Da bei der Confcrenz in Lucern die Klage einlangt, daß die zu Luggarus

Befehl ^ lvelchc init Reis handeln, diesen Handel verbieten, so wird dem Landvogtc der

^theilt, alles Ernstes diesem Uebclstandc abzuhelfen. Absch. 758. 5.

tt. Hollsachen.

^a»d (1618.) Die Gesandten von Bern, Basel und Schaffhausen beschweren sich, daß sie zu

^chiverde^ Waarcn, die sie zu ihrem eigenen Gebrauche gekauft, haben Zoll zahlen müssen. Die

gen Abschied genommen, zugleich auch die Frage, ob man künftiges Jahr „gcmeinig-

Ter Mailand reiten solle, uin den neuen Gubernator zu begrüßen. Absch. 22. -r. litt». (1620.)

'ie^^^cher für 1000 Kronen an die Zöllner verliehen worden, wird von denselben so bezahlt, daß
x eine Krone geben. Alan will künftig diese Zahlungswcisc nicht annehmen und nimmt eine

^ Vvrj Lehenbriefes zu Händen der Obrigkeiten in den Abschied. Absch. 128. a. litt. (1621.)

^"toue,^ Herren und Oben? verabschiedet worden ist, daß die Zöllner zu Luggarus 1000

diese, ^ jährlich erlegen solle??, so werden dieselben vorbeschiedcn, um ihnen den Zoll

lygy^ ^^ingungcn ncucrdii?gs zu verleihen. Die Zöllner aber entgegnen, daß ihnen 1617 der Zoll

den^ Krone aus 4 Dicken, auf acht Jahre verliehen worden sei, und daß es Jahre gebe,

'^»ex .'^wg Nutzen hätten. Aus dieses hin erkennen die Gesandten den letzte?? Lehen- und Zollbrief

lelnc ganze Dauer in Kraft. Der Gesandte von Basel nimmt einstweilen 4 Dicken für eine
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Krone, protestiert aber gegen die Erkanntniß. Absch. 186. ä. III. (1622.) Der Gesandte Soloth»^'

läßt sich den Lehenbrief der Zöllner geben. Absch. 241. !r. 112. (1624.) Die Amtleute erinnern

daß 1625 nach Verfluß der acht Lehenjahre der Zoll wiederum verliehen werden müsse. Dieß wird?

Erinnerung in den Abschied genommen. Absch. 323. a. 113. (1625.) 1. Wegen des Zolls, de» d» ^

Luggarus von dem Salz fordern, das die Herren Lorenz alla Torrasha fertigen lassen, sollen die

nachfragen, und wenn sie finden, daß der Donada sel. den Zoll gegeben, soll es dabei verbleiben; wo ^

.nicht, soll man den Herren Lorenz gegenüber auch nichts Neues machen. 2. Weil sodann der Zoll zu ^

garus dieses Jahr zu verleihen ist, soll man die Zöllner anhalten, denselben in Ducatoncn und

anderer Münze zu entrichten. 3. Es sollen auch die Münzen in den ennetbirgischen Nogteicn gleiche»

haben, wie in den Orten. Absch. 361 Ir. 114. (1625.) Der Zoll wird auf acht Jahre den

nern um 1006 Ducaten in Folge einer Steigerung verliehen. Die Pachtzeit fängt 1626 an, 1627 ^

erste Bezahlung erlegt werden. Absch. 364. a. 115. (1625.) Obgleich vor einigen Jahren der Z»' ^

die aus dem Mailändischen in die Eidgenossenschaft geführten Waaren gesteigert worden ist, so träges ^
Gesandten Bedenken, den Zoll auf die aus der Eidgenossenschaft nach Mailand transitierendcn

erhöhen. Sie nehmen die Sache in den Abschied. Idiä. d. - III». (1625.) Die Herren Lorenz

um Befreiung vom Salzzoll bei den Gesandten von Uri, Schwyz und Nidwalden an. Da die

ohne die übrigen für Luggarus nichts verordnen können, so soll die Sache auf der nächsten

Tagsatzung znr Sprache gebracht werden; unterdessen könnte man sich über einen billigen Zoll verg '

Absch. 372. ä. 117. (1626.) Uri berichtet, daß die Herren Lorenz von Mailand die ennelbu'll^.

Unterthanen mit Salz genugsam versehen wollen, wenn sie mit dem Zoll wie Herr Donada gehalte» ^

den. Weil nun die Zöllner zu Luggarus ihnen von jedem kleinen Sack Salz 13 gute Kreuzer sorder», ^

Donada aber früher nicht so viel gegeben habe, so falle ihnen dieser Zoll schwer, so daß sie vers»^

den Salzgewerb ins Mailändergebiet zu ziehen. Zürich wird gebeten, bei den ennetbirgischen ^

sich zu erkundigen, was früher in Betreff des Zolles für Salz Brauch gewesen sei, deßgleiche» w»

Herren Lorenz von jedem Sack Salz geben wollen. Den eingekonnnenen Bericht wird es de» "

Orten mittheilen. Absch. 380. m. 11«. (1627.) Die Landschaft Lauis beklagt sich über die

garus wegen des von denselben zu Magadino ihnen auferlegten Zolles und verlangt, Gleichheit M "

hung auf den Zoll. Das Begehren wird nicht unbillig gefunden, aber wegen Mangel an Just""

den Abschied genommen. Absch. 432. o. III». (1630.) Es wird berichtet, daß die Bellenzcr, ^

Zollfreiheit zu Luggarus genießen, für fremde Personen, welche den Zoll zu entrichten schuldig >iv

nehmen, deren Waaren unverzollt zu liefern. Von dieser Defraudation werden die Obrigkeiten i»

gesetzt, damit sie Maßregeln dagegen ergreifen. Absch. 535. o. 1211. (1631.) Die von Bellenz und

leute aus den Orten behaupten, daß sie nicht nur für die Waaren, welche sie für ihren Hausbra» ^

führen und im Lande dispensieren, sondern auch für solche, die sie Fremden verlausen, zu Lugg»^'^ Ac

seien, und weisen ein ihnen von König Ludwig XII. von Frankreich 1499 gegebenes Privilegium ^ ^
Zollbeständer behaupten, daß dieses Privilegium, wie auch andere, dadurch, daß Luggarus unter

schaff der Eidgenossen gekommen sei, ungültig geworden sei und niemals die Bestätigung der ^ gl-

Orte erhalten habe. Da aber die Bellenzer behaupten, daß sie den Zoll bisher nur dann zu m'' ^
habt hätten, wenn sie mit andern Kaufleuten Gemeinschaft gehalten hätten, so wird die Sache

Copie jenes Privilegiums in den Abschied genommen. Absch. 559. a. 121. (1633.) Weil die
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^ drei die Grafschaft Bellenz regierenden Orte über den von dein Landvogt zu Luggarus eingelangten

inst des Zolles zu Luggarus und Magadino, dessen sich die Bellenzer beschweren, dießmal nicht

^ud und inan sonst mit vielen wichtigen Dingen beschäftigt ist, nimmt man die Sache in den

>vel/^ ^ andern Zeit den Handel auszutragen. Absch. 615. x. 122. (1633.) Die Bellenzer,

>»are^ ^^laupten, vom Zoll zu Luggarus und Magadino befreit zu sein, aber 1632 angehalten worden

Zoll '' Waaren, mit Ausnahme von denen, welche für ihren Hausbrauch bestimmt sind, den

daß d" schicken ihre Anwälte, lim dagegen Einsprache einzulegen, und Uri und Schwhz begehren,

W angehört werden. Da aber die Mehrzahl der Gesandten von jener Erkanntniß nicht abstehen

^selbe im Lauf des Jahres von ihren Herren und Obern neuerdings bestätigt worden sei, protc-

^a k' beiden Stände dagegen und nehmen die Sache in den Abschied. Absch. 633. d. 123. (1634.)

Hell welche zu Luggarus den Zoll verwalten, damit umgehen, denen von Bellenz einen neuen

davon ! ^ ban den Gesandteil der katholischen Orte für gut befunden, die Herren und Obern

a>ie n ^""dniß zu setzen, damit sie ihre Gesandten über das Gebirg deßwcgen instruieren können und

^ sie^^"^"^ vorgenommen werde. Absch. 681. I. 12A1. (1638.) Die Bellenzer beschweren sich,
dax. . ^ Magadino Zoll zahlen sollen. Die Instructionen der Gesandten sind ungleich; mehrere tragen

lind >> ^ dieselben von allen Waaren, auch von denjenigen, welche für deren Hausbrauch bestimmt

deicht " Zoll bezahlen sollen zur Strafe für die vielfach von ihnen verübten Defraudationen. Mail ver-

Ha»sb ^ ^ Natificationsvorbehalt dahin, daß die Bellenzer von allen Waaren, auch von den für ihren

Absch bestimmten, den Zoll zahlen sollen mit Ausnahme von Salz, Korn, und was zuin Backen dient,
des o (1640.) Den Gesandten auf künftige Jahrrechnung ist Instruction zur Verleihung

M ^"ggarus auf sechs oder acht Jahre zu geben. Absch. 930. n. 12«. (1642.) Auf eine

den, Anwälte von Bellenz, daß die Zolleinnehmcr zu Luggarlls und zu Magadino den' Bellenzer» von

H»r» Gotthard in die Eidgenossenschaft zu führenden oder für ihren Hausbrauch zu verwendenden

Hg lordern, von dem doch die Bellenzer befreit seien, läßt mau es bei dieser Befreiung verbleiben,

lährx,, Getreide nach Bünden geht, so sollen die Bellenzer schwören, daß das Getreide, das sie durch-

""s Mehrschatz, sondern für ihren Hausbrauch gekauft sei, wenn sie es zollfrei durchführen

^»e>, ? ^7. (1642.) Uri berichtet, daß die zu Bellenz von denen zu Luggarus mit

il"»/" beschwert werden, und wünscht, daß man diesen befehle, von dergleichen Neuerungen abzu-

^ bile'^ Uri, Schwhz und Nidwalden den Ihrigen zu Bcllcnz gegenüber denen zu Luggarus

^»etbsx ^ ^^^en milßten. — Die Beschwerde wird in den Abschied genommen, damit die künftigen

^ Mchen Gesandten Befehl erhalten, sich zu erkundigen und die Sache womöglich zu vergleichet Absch.

^ vo„ Auf die Beschwerde Uri's, daß die von Lnggarus einen lingebührlichen uellcn

9.". öu Magadino durchgeführten Wein beziehen, wird von den Gesandten der katholischen Orte

der Befehl zugeschickt, die Neuerung aufzuheben. Absch. 998. r. 12«. (1643.) Die von

le!>vcl) ""geführte Zieuerung in Betreff des Zolles ist noch nicht ausgehoben; die katholischen Orte wollen

.^^rn Schritten zuwarten, bis Landvogt Dullikcrs Antwort eingetroffen ist. Absch. 1000

^diliy g ^ ^ine Abordnung aus Graubünden beklagt sich, daß man ihnen zu Luggarus und zu Ma-

^Ne„ N ^^bere, was ihren von den Herzogen von Mailand und von König Ludwig von Frankreich cr-

^Nea ^^^ngeu und den Bündnissen zuwiderlaufe, und bittet, die Zöllner von der Forderung abzu-

^ Zöllner erklären, daß sie nur von den Früchten Zoll gefordert hätten, welche nicht zum Haus-
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brauch, sondern auf Mehrschatz durchgeführt worden seien. Der Abordnung wird geantwortet,

diejenigen Waaren zollfrei seien, die man durch Attestationen oder einen Eid als solche erkläre, ^

ihrem Land zum eigenen Brauche bleiben. Absch. 1005 a. 131. (1643.) Die Zvllbesteher von

beschweren sich, daß die Bellenzer, weil sie ihnen von Waaren, die sie nicht als für ihren Hausgebrauch

stimmt eidlich erklären konnten, den Zoll gefordert, mehrern Personen Güter und Waaren arrcstiert und

Zolle und Schifflöhne gesteigert und ein Waggeld eingeführt hätten. Sie bitten, man möchte denselben ^

Neuerungen untersagen und sie zur Aufhebung der Arreste anhalten oder den Zollbestehern

erlauben. Uri, Schwyz und Nidwalden protestiereil dagegen und behaupten, daß die Bellenzer laut ihrer N

heitsbriefe Zollfreiheit nicht blos für die zum Hausbrauch bestimmten Waaren hätten, sondern auch für die ^
mannswaaren, welche sie anderswohin verführen. Die Gesandten der übrigen neun Orte erklären

diesem Streit einmal ein Ende zu machen, daß die Bellenzer für die zu ihrem Hausbrauch best""

Waaren zollfrei sein solleil, nicht aber für diejenigen, welche sie auf Gewinn und Fürkauf weiter versn ^

Jene drei Orte werden ersucht, dafür zu sorgen, daß die Arreste und die Zollsteigerungen aufgehoben^

vergaiireteil Güter ledig gesprochen werden, widrigenfalls den Geschädigten Repressalien zu ergrciff" ^

der Bellenzer Gilt, wo sie eschetreten könnten, anzugreifeil gestattet sein solle. Uri, Schwyz und

protestieren mich dagegen und begehren das eidgenössische Recht. Die übrigen Gesandteil weigern sich ^

nicht. Die Sache wird in den Abschied genommen. Ibiä. b. 132. (1643.) Die von Livinen be>

sich, daß ihnen zu Magadino von den Waaren, welche nicht für ihren Hausbrauch bestimmt sind' ^

abgefordert werde, während sie durch ein Bidimus von 1605 ihre Zollfrciheit auch für diese Waa>^ ^
weisen zu können glauben. Bei der Durchlesung dieser Docnmente hegen die Gesandten Zweifel, '

Zollsreiheit sich auch auf dergleichen Waaren erstrecke. Den Livinern wird befohlen, authentische Abb. ^
dieser Privilegien in die Orte zu schicken, damit die Obrigkeiten entscheiden können oder, wenn

nicht vereinbaren könne, durch Sätze die Sache entschieden werde. Ibiä. o. 133. (1644.) Da die

tigkeiten wegeil des Zolls, den die Zöllner zu Luggarus den Bellenzern, Livinern und Bündnern vo»

reil, welche auf Mehrschatz durchgeführt werden, abfordern, noch nicht beigelegt sind, und zwischen de» ^
schaften Luggarus und Bellenz dadurch Feindschaft herbeigeführt und zu Repressalien Anlaß 6^^"

so werden die Obrigkeiten ersucht, diese Sache beförderlichst entweder gütlich auszutrageil oder es ^

erörtern zu lassen. Absch. 1039. b. 134. (1644.) Der Landvvgt zu Luggarus und der Connnsil ^ ^

zu Bellenz anerbieten sich, zu versuchen, den Streit zwischen Luggarus und Bellenz beizulegen, ,e»

Gesandten ihnen dazu Vollmacht geben. Diese wird ihnen in der Weise gegeben, daß sie die verst?

Punkte des angebahnten Vergleiches zu Papier bringen, unterdessen die in Arrest gelegten

jeden wieder zustellen sollen, daß aber der Zoll einstweilen zu entrichten oder durch Bürgschaft ZU

ist, bis die Obrigkeiten den projektierten Vergleich ratificiert haben. Ibiä. ä. 133. (1645.) ^ ^,i

des Streites derer von Luggarus und Bellenz wegen des Zolls zu Magadino wird von Baden

dießjährigen ennetbirgischen Gesandteil aufgetragen, den Streit womöglich in Güte beizulegen- ^
dürfte es den Obrigkeiten gefallen, den betreffenden Zoll zu ihren Händen zu nehmen und einen

Zöllner hinzusetzen, der bei seinem Eid jährlich über den eingenommenen Zoll Rechnung ablegt

Absch. 1069. 55. 13<i. (1645.) Nach dem Auftrag der Tagsatzung zu Baden versuchen die ^

mit Abgeordneten von Bellenz wegen des Zolles zu Magadino eine Uebereinkunft zu treffen und sn

einige Artikel. Gegen diese erheben die von Bellenz Einsprache. Die Sache wird wieder an die O
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Giesen, damit sie durch zu eruennende Sätze rechtlich erörtert werde. Al'sch. 1068. a. l37. (1645.)
^ Bellcnzer habe» für ihre zu Luggarus und Magadino durchgeführtenWaaren kraft ihrer angeblichen

^eiheitsbriefe den Zoll im Betrag von 190 Ducatonen nicht bezahlen wollen. Ibiä. 5. kZS. (1645.)
^ von Livinen behaupten, daß sie vom Zolle zu Luggarus lind Maqadino nicht nur für die für ihren
üs rauch bestimmten, sondern auch für alle Kaufmannswaarenbefreit seien, und legen ein Document

"l 20, März 1605 zur Begründung ihres Begehrens vor. Es wird erkannt, daß die Liviner bei ihren
best^ Briefen bleiben und Zollfreiheit für die Waaren genießen sollen, welche für ihren Hausbrauch

unntt sind und im Lande verbraucht werden ; für diejenigen aber, welche über den Gotthard geführt
vo» ^ ^ ^ >3^ zu bezahlen. Uri will die Zollfreiheit auch auf diese ausgedehnt wissen. Die Gesandten
Ia,7 lZlarus, Basel, Freiburg und Solothurn stimmeil dafür, durch die Obrgikeiten entscheiden zu
die U ^ Briefe diesen Sinn haben. Ibid. e. (1646.) Zürich hatte im verwichenenOctober
atin ^ geäußert, der Zollstreit zwischen Bellenz und Luggarus könnte auf einer Conferenz zu Brunnen
da > rechtlich ausgetragenwerden; man erachtet es aber für besser, diese Sache zu Baden zu be-
serx Absch. 1080. k. 140. (1646.) Da die nach Brunnen auf den 21. Januar angesetzte Con-
zu ^ ^ gütlicher oder rechtlicher Austragung des Streites wegen des Zolles zu Magadino nicht
"ach gekommen ist lind die Behandlung dieser Sache entgegen „der eidgenössischen Form und Schrot"
N>ied ^ gezogen werdeil, wird von Uri, Schwhz und Nidwaldcn beschlossen, Zürich zu ersuchen,
^ er«m einen Tag nach Brunnen anzusetzen und die Luggarner und Bellenzer zu ermahnen, ihre Sätze
^"Neimen lind die beiderseitigenUnterthanen davon in Kenntniß zu setzen. Laildainmann Zelger wird
b°gt^'" ^^^ben nach Lucern abgeordnet, um dasselbe zur Beistimmung zu disponieren. Dem Land-
Beiü^" ivird aufgetragen, bei deil Zöllneril Kundschaft einzuziehen; und weil» die von Bellenz den
Abscl " Orte begehren, so soll ihneil derselbe zur Rettung ihrer Gerechtsame gestattet werden,
einen ^^>46.) Zürich hat wegen des streitigeil Zolles zu Magadino auf den 15. April
ei»t> s Brunnel, angesetzt in der Form, wie sie vor 77 Jahren gebraucht worden. Man ist damit
Airiä wünscht aber, daß die Malstatt nach Schwhz verlegt werde, und ersucht Lucern, solches nach
ivll,,/ Berichten, damit alsdann die eigentliche Ausschreibungund Mittheilung an die Parteien erfolgen
zn N ^ibsch. 1087. i. l42. (1646.) Vor den zu Schwhz zur Entscheidung des Streites über den Zoll
""i de, versammelten Sätzen erscheinen die Anwälte voll Bcllenz und berufen sich zu ihren Gunsten
8r durch sechs Sätze wegeu dieser Zollstreitigkeitenergangenen Spruch, auf die vom König von
ich. ^ ^langten und von den drei Orten ratisiciertcn Regalien, während der Anwalt der Zöllner zu
wsi ^ ""5 die von den Gesandten der XII Orte gegebene und 1642 ratisicicrte Erläuterung bc-
N»tex die Zöllner die Zollvcrleihung angenommenhätten. Nach Anhörung beider Parteien wird
Na« ^^"lionsvorbehalt Z" folgendem Entschluß geschritten: 1) Die von Bellenz solleil von allen

^ ^lche sie auf Luggarner Gebiet kaufen und nach dem Mailändischen führen, wie von Alters her,
oder ° bezahlen. 2) Die Besitzer von Factorcien zu Bellen; sollen für alle Güter, welche sie von Mailand
beze,^^^^^°l)er nach Deutschland oder von da anderswohin fertigen, den alten und gewöhnlichen Zoll
»ach Blas sie zu Luggarus oder im Mailändischen an Korn, Reis oder andern Waaren kaufen und
dsi "lladino oder Luggarus führen, davon sollen sie für die Landschaft Bellenz, die vbcrn Bogteien lind
vdex ^"^"3oll bezahlen. Was sie aber über „die Gotthards- und Bernhardsbergc"nach dem Wallis

" erswohin verschicken, es sei Korn, Reis oder andere Waare, davon sollen sie den Zoll bezahlen.
227
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4) Alle diese Artikel sollen bei Verlust der Waaren und andern Geldbußen getreulich gehalten werden- 5) Da
sür anerbieten sich die zu Bellen; regierenden Orte, den Luggarnern alle während dieser Streitigkeit ge
steigerten Zölle nachzulassen und künftig nur zu fordern, was von Alters her Brauch gewesen ist- 6) -
während des Streites VorgefalleneilUngelegenheitenund angelegten Arreste solleil aufgehobeil sein uild wa
von deil verarrestierten Sachen etwa verkauft worden ist, wieder gut göinacht werden. 7) Die Zöllner zu
lenz und Luggarus sollen alle Sachen, die während des Streites durchgeführt lind nicht verzollt ivordc'
sind, verzeichnen, damit sie den Obrigkeiten auf deren Begehreil darüber eine specisicierte Rechnung ^
legen könneil. Absch. 1088. 143. (1646.) Alis ein Schreiben von den Bünden wegen des Zolls ^
Magadinowird von Uri, Schwhz und Nidwalden geantwortet, daß man nicht gesonnen sei, in Betreff
selben eine Neuerung vorzunehmen.Absch. 1092. k. 144. (1646.) Freiburg äußert wegen des
dinischeil Zollverglcichs Bedenken, weil die nach Bünden gehenden Waaren zollfrei sein sollen. Aus
Gegenberichterhellt, daß solches nur für die drei mit der Grafschaft Belle»; communicierendenDV"
Misox, Rüffle und Ealanca gelte. Absch. 1093. p. 143. (1646.) Die Gesandten fordern von de»

bcstehcril zu Luggarus den gewöhnlichen dieses Jahr gefallenen Zoll von 900 Ducatonen nebst de» ^
Ducatonen, welche sie im verflossenen Jahre zurückbehaltenhaben. Die Zollbestehcrerklären, daß dieß ^
den Waaren herrühre, welche die Bellenzer nicht als für ihren Hausgebrauch bestimmt eidlich ,
clariercn wollen, lind welche blos aufgezeichnet seien; werde der Zoll von denselben den Bellcnzern crla ^
so beanspruchenauch die Zollbestehcr die Erlassung zu ihren Gunsten, widrigenfalls sie entschlossen seicw ^
Lehen aufzukünden.Die Gesandten aber halteil sich an den zu Schwhz gemachten Vertrag, der sie Z"

Zahlung der 190 Ducatonen verpflichte; dazu fügen sie die Erläuterung bei, daß, wenn Luggarnerkaus^
auf Bcllenzerbaun oder Bcllenzerkaufleute auf Luggarnerbann größere Quantitäten Waaren kaufen, sie bc" ^
werden sollen, ob sie dieselben in ihr Vaterland für ihren Hausgebrauch und für den Landcsbrauch
Riviera, Bollenz, Livinen, Rüffle, Calanca und Misvx dispensieren. Was sie aber von selbigen
über den Gotthard, Bernhard oder die Walliserbergc schicken, dafür sollen sie den Zoll bezahlen. il>"
trug zuvorzukommen, solleil diejenigen, welche die Waaren hin lind wieder fertigen, angehalten
eidlich zu erklären, ob es ihre eigenen Waaren seien, oder ob sie dieselben von freindcn Kaufleuten in "
dotta genommen habeil. Absch. 1096. a. 14«. (1646.) Landammann Zclger berichtet von der" ' >' ^ / ^

rechnluig zu Lauis, daß die Zöllner zu Luggarus und zu Magadino dein zu Schwhz von den
kiesten Orten in Betreff der Zollstreitigkeitmit denen von Bellenz gefällteil Spruch sich nicht fü
unter dem Vorwande, daß er noch einer Erläuterung bedürfe, und neue Arreste angelegt haben.

Esü'icd

Zürich von Uri, Schwhz lind Nidwalden ersucht, dahin zu wirken, daß die übrigen Orte ihre Natifu'^"
beförderlichst einschicken, dainit das ordentliche Instrument darüber ausgefertigt und den si^'^"^'" ^rg

Ausspruch verbleiben lassen, welcher wegen des magadinischenZollgeschästes in, letzten April 5"

teien zur Nachachtung übergeben werden kann. Absch. 1100. v. 147. (1646.) Landanimann
spricht im Namen der drei zu Bellenz regierenden Orte die Hoffnung aus, man werde es hoffentlich b"chivyZ

ergangen sei, widrigenfalls man es ihnen nicht verargen werde, wenn sie den Ihrigen auch ein ^
als bisher üblich gewesen sei, zu nehmen gestatten; denselben sei denn auch bereits der Zoll
worden. Diese Erklänmg wird in den Abschied genommen. Absch. 1109. n. 14». (1647.) Aus ^
Abschiede, welcher katholischer Seits über den jüngsten Beitag zu Chur errichtet worden ist, vcrninunt
was Oberst Molina iin Namen der III Bünde bcschwerdeweise wegen der Zollsache zu Luggan 's
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hat. Man kann sich aber nicht erklären, weil die obrigkeitlichen Ratificationen^ des zn Schwyz er-

^'genen Spruches noch nicht alle beisammei» sind. Absch. 1128. f. 149. (1647.) Der zu Schwyz den

'' und 16. April 1646 wegen der Zölle zu Luggarus und zu Magadino getroffene Vergleich ist zu Lug-

^n>s ,,„d Bcllenz publiciert worden. Darum soll von nun an niemand mehr einen Arrest anlegen.

)' 1131. a.. 15t). (1647.) Durch eine Abordnung beschweren sich die aus dem Misoxerthal, daß

cn die Zöllner zu Luggarus Neuerungen machen und einen ungewohnten Eid zumuthen, Alles gegen ihre

^^ullbefreiungen vom 17. März 1481, vom 14. Mai 1502 und gegen den Bundesbrief von 1497. Den

h^^ueten wird geantwortet, daß sie nach dem Spruch von Schwyz nur von dem Zoll zu bezahlen
ku, was nicht für ihren Hausbrauch bestimmt sei. Der Eid wird aufgehoben. Die Abgeordneten werfen

>»erd^" ^ glauben, daß auch das zollfrei sein solle, was über den Berg nach Bünden geführt

^647 ^zehren zu Händen ihrer Herren und Obern eine Abschrift jenes Spruches. Idick. d. 141.
-) Die Zöllner weigern sich, die 190 Silberkronen, welche von 1645 und die 100, welche von 1646

5Men, weil ihnen die Obrigkeiten dieselben nachgelassen hätten. Idick. f. 15T. (1647.) Die

^ Luggarus wollen den Obrigkeiten den Zoll daselbst wieder zurückstellen unter dem Vorwande,

eines Verkommnisses zwischen Luggarus und Bellenz allerhand Waaren nicht verzollt werden,

z..! ^""dten von Uri, Schwyz und Nidwalden lassen es bei der errichteten Uebcreinkunft bewenden.
114y ck. tZz. (1648.) Gio. Magoria lind Ascanio Zanctto reclamieren gegen den Arrest, wel-

^bllncr von Luggarus, auf den zu Schwyz gemachten Zollvertrag sich stützend, zu Magadino auf

P . """tum Korn gelegt haben. Nach erfolgter Replik und Duplik finden die Gesandten, daß die in der

blung angezogenen Artikel des Schwyzervertrages unklar seien, und nehmen sie in den Abschied,

tverd ^ Herren und Obern oder von denjenigen, welche den Vertrag gemacht haben, erläutert

A?a ^ ^'Zwischen wird zu Recht erkannt, daß der von den Zöllnern auf die Früchte und Waaren des

bel,^^ belegte Arrest aufgehoben sein soll, weil dieselben zu Grunde gehen könnten, jedoch mit dem Vcr-

^ ^ Bellenz hinreichende Bürgschaft zu geben haben. Absch. 1150. 0. 144. (1648.) Daß

ly^^Iuhr der Zoll zu Luggarus wieder verliehen werden soll, wird in den Abschied genommen, damit

^ ^saudten auf die folgende Jahrrechnung instrniere, ob man denselben auf sechs oder acht Jahre

^e„ oder ob man ihn in der Obrigkeiten Namen einziehen lassen wolle. Ibiä. 6. 155. (1648.)

gebl '.^ändern werden die 190 Ducatoni, welche sie 1646 und 1647 bei der Zollscntrichtung schuldig

der l? abgefordert. Da sie aber die Stimmen der Mehrzahl der Orte vorweisen, welche sie von

schied ^ dieser Summe gänzlich befreien, wird die Sache zu Händen der Obrigkeiten in den Ab¬
genommen. Ibick. 0.

19. Kriegssachen.

eigx,, (1621.) Johann Orell von Luggarus hat sich unterstanden, der Herrschaft Venedig

Hab ^g Bolk zuzuführen und ist dann ausgerissen. — Der Landvogt soll sein und seiner Mithaften

zu b^j!, dem der Kainmcr wegen in Arrest legen. Absch. 171. 1. 147. (1622.) Jeder Gesandte wird

ttvh dessen, wie Johann Orell der Herrschaft Venedig mit einer halben Fahne zugezogen ist und

voriges Jahr erlittenen Strafe noch mehr eidgenössische Soldaten angenommen hat. Absch. 241.1.
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1l. VerhSltnitz zum Bischof von Como und Crzbischof von Mailand.

Art. lS8. (1622.) Die Gesandten hatten dein Bischof zu Como die Klagen gegen den Erzpnel^

zu Luggarus überschickt, worauf dieser seinen Fiscal nach Luggarus sandte, um den Proceß einzuleiten

Da die Gesandten nun Einsicht in den Proceß verlangen, erhalten sie eine abschlägige Antwort von den>

Fiscale mit dem Bemerken, daß er den Befehl habe, den Proceß dem Bischöfe heimzubringen. Er deu

an, „daß zwar viel geklagt, aber wenig concludiert möchte sein"; jedoch werde der ErzPriester aufgefo^

werden, künftig eines exemplarischen Wandels sich zu befleißen. Absch. 241. Z. 1AV. (1629.) Die ^

sandten werden zu Hause zu berichten wissen, was über den ärgerlichen Pfarrer von Losone und den

ruhigen Pfarrer zu Vira vorgetragen worden ist. Letzterer hat seine Kirchgenossen wegen des beansprucht

Zehntens nach Como citiert, als sie nicht erschienen, ein Contumaznrtheil ausgewirkt und, nachdem

Kirchgenossen demselben sich nicht haben fügen wollen, sie von den Sacramenten der Buße und Communis

ausgeschlossen und sich geweigert, ihre Todten zu begraben. Absch. 506. 6. lttk. (1630.) Auf ^

1629 an den Bischof von Como erlassene Schreiben, daß er den Pfarrer von Losone wegen dessen ärg^

lichen Wandels „korrigieren" und den Pfarrer zu Vira zur Ruhe mahnen möchte, damit die Herren ^
Obern nicht genöthigt würden, andere Mittel anzuwenden, erhält man die Nachricht, daß der Erste >»

fangenschaft gesetzt und nach seiner Entlassung vom Nuntius mit seinen Kirchgenossen „vereinbart"

sei; über den Letztern ist noch nicht verfügt worden. Deßwegen wendet man sich nochmals wegen dci

Entfernung an den Bischof. Das Ergebniß dieses Schreibens hat der Landvogt den katholische» ^

mitzutheilen. Absch. 535. 6. IKl. (1631.) Der Bischof von Como antwortet ans obige Begeh^

Die Antwort nehmen die Gesandten der katholischen Orte in ihren Abschied, um sich

an den Legaten oder an den Papst selbst zu wenden. Der Bischof wird wiederum ersucht, den Pfarre

Losone wegen seines unpriesterlichen Wandels abzuberufen. Einige Gesandte sind instruiert, wenn er

weggenommen werde, zu protestieren ; wenn ihm etwas im Lande von jemand widerführe, sollte der

treffende der Obrigkeit gegenüber entschuldigt sein. Absch. 559.5. (1K2) (1634.) Franciscns

halte vom Inquisitor von Mailand die Erlaubniß erhalten, verbotene Waffen zu tragen. Da derselbe

zwei Pistolen bewaffnet erblickt wurde, auferlegte der Landvogt ihm die gewöhnliche Buße. Die

von Brisago wurden nun wegen ihrer gemachten Anzeige vor den Vioario oriminale »ach Mailands

den erzbischöflichen Hof citiert. Sie gingen auch trotz des Verbots des Landvogts nach Mailand,

sich auszureden. Sie verlangen Ersatz ihrer gehabten Kosten, 20 Kronen. Die Sache wird in den Al'lA

genommen. Absch. 692. 6.

lS. Kirchliches.

Art. (1618.) Der ErzPriester zu Luggarus bittet mit deu Mäuneru vom ConsigUo ^ ^

um eine Beisteuer zum Bau eines Oratoriums in ihrer Kirche, dessen Kosten sich auf 300 Kronen bc a ^

werden. Absch. 22. o. lttZ. (1619.) Der ErzPriester zu Luggarus beschwert sich bei den

sieben katholischen Orte, daß die Unterthanen den Landvögten Kälber, Geflügel und andere in den ^
verbotene Speisen verehren zu nicht geringem Aergerniß der „Gutherzigen", und bittet um Rath,

gegen solche verhalten solle. Absch. 73. o. IHK. (1628.) Da die katholischen Gesandten wahn»'
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Hütt ^ ^"3garus das Jahr hindurch zu wenig gepredigt wird, so soll mit den Obrigkeiten über die Ab-
ltz? werden, damit das Volk, wie Vonnöthen,mit Rottes Wort gespeist werde. Absch. 468. x.
a» n ^ ^», den Mißbrauch zu beseitigen, der bei Zutheilung des hochwürdigsten Fronleichnams
M ! ^häter vor Vollstreckung des Todesurtheilsbesteht, sollen die Gesandten auf künftige Jahrrechnung
bringt ^^n. Ibid. tt. 198. (1628.) Andrea Scrodino, der neuerwählteErzPriester, läßt an¬
habe ^ ^ Papst aus die Erzpriesterei zu Luggarus eine Pension von 24 Kammerducaten geschlagen

sucht darum an, daß man sich an den Nuntius oder den Papst wenden möchte, damit die an

^ ^ch schon arme Erzpriesterei von dieser Neuerung befreit werde. Ibid. i. 199. (1628.) Lucern
Nuntius reden, daß dem ErzPriester zu Luggarus die ihm auferlegte schwere jährliche Pension
werde. Absch. 478. k. 179. (1638.) Statthalter Christoph Orell, welcher zu Luggarus

dPelb " Kosten eine neue Kirche zu Ehren Gottes und der Naria assumxta hat bauen lasten,
wallen - >nit zwei Priestern versehen hat, welche neben den geistlichen Functionen auch Schule
s^ester,^"' die im Franciscanerkloster versammelten Gesandten das Ansuchen, es möchte diesen

.^der von den Gesandten, noch von den Landvögten, noch von andern Beamten für das Placet
^hvl^ werden. Das Ansuchen wird ad retorsnäuin genommen. Absch. 863. A. 171. (1640.) Die
Urzeit " melden dem Erzpricster, daß ihnen (sonst?) diejenigen angezeigt worden seien, welche zur
"keil gebeichtet und nicht an der Communion Theil genommen hätten. Der Erzpricster antwortet,
oder Pe/ gebraucht worden und eine Neuerung sihms bedunke, dürfe er solches ohne Commission
^"ige seines Herrn Bischofs oder seiner vorgesetzten Obrigkeit nicht unterstehen; obwohl es etliche
bZg ^ die es nicht verrichtet, habe er ihr Ausreden vernommen, warum solches beschehen". Absch.
iü tzr, (1641.) Auf den Autrag von Uri wird dem Landvogt geschrieben, er solle den Chorherren
^selbe,,^^ zusprechen, daß sie dem vom römischen Delegaten ergangenen Urtheil nachkommen und kraft
richte " Psnrrherren beistehen; falls Grund zu Klagen sich zeige, möchte er nach Lucern und Uri be-
i»>» „j, "^'sch. 643. v. 173. (1643.) Da Manche zu Luggarus zur Osterzeit „ihren christlichen Gehor-
Psgrr-, . ^^rrichtcn", wird befohlen, daß alle diejenigen, welche nicht beweisen können, daß sie in ihrer
ü»d ^ ^ d>er Communion Theil genommen haben, weder des Raths noch anderer Aeinter fähig sein
^kint gebüßt werden sollen. Absch. 1005. k. 177. (1646.) Podesta Orell zu Luggarus ist
Tie yu.. " seiner Hausgenossen von offener Canzel herab für unkatholisch erklärt und verrufen worden,
^asca " rnif die nächste katholische Tagleistuug dcßhalb instruiert werden, damit die Gemeinde
^ciitio s^ch nach einem andern Podesta umsehe und alsdann bei der nächsten Jahrrcchnung die
iügxbx,, " ^^^Zogen werden könne. Absch. 1087. k. 17S. (1646.) Der Bischof von Coino will nicht

Nieste, welche bisher in der mit dem Spital zu Luggarus vereinigten Propstei Lanotas
worden ist, in der Capelle des neuerbauten Spitals gelesen werde, nachdem er die

^ 1»»^^ ^ntbarinns dem 1620 erbauten Frauenkloster gegeben hatte. Absch. 1096. d. 179. (1646.)
dein I> Niruor^tii wird an des Heiligen Tage von etlichen Dörfern aus Gambarogno und aus
der besucht. Der Spital zu Luggarus pflegt bei diesem Anlasse Almosen auszutheilen und
de», ^ Refection zu geben. Da die Ausgaben sich jährlich mehren, soll zu Rathe gegangen wer-
dstügt ^ ^ Spital in Betreff der Kosten erleichtert werden könnte. Ibid. e. 177. (1646.) Schwyz
der ' d>aß der baslerischeLandvogt zu Luggarus eine»» Prädicanten mit sich ins Land gebracht und

""g sein solle, denselben während seiner Amtsverwaltung beständig zu behalten. Die Gesandten
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der fünf katholischen Orte erachten einhellig!, daß dieß nicht zu dulden sei; auch Freiburg lind Soloth""

sollen um ihren Consens angegangen werden. Inzwischen wird Nidwalden ersucht, den Landvogt vorn"

durch den Landschreiber Johann Lussi verwarnen zu lassen, daß diese Person nicht geduldet werden w"^
Der Landschreiber hat dann wieder an Lucern zu berichten, damit nöthigenfalls mit Nachdruck geh"" ^

werden kann. Absch. 1102. Ii. 178. (1646.) Landschreiber Johann Lussi berichtet, der Landvogt b" ^

sich wegen des Prädicanten damit entschuldigt, daß derselbe seilt Stiefsohn und noch nicht zum Predig'

zugelassen sei, mit dem Versprechen, daß durch denselben niemand weder heimlich noch öffentlich st'^' g^
gert werden. Da auch Freiburg und Solvthurn ihre Einwilligung zur Ausweisung crtheilt habe»,

dein Landvogt befohlen, seinen Stiefsohn innerhalb eines Monats zu entlassen, widrigenfalls malt de»»' ^

weder Leibes noch Ehren halber versichern könnte. Absch. 1109. l7K. (1647.) Den Chorherre» ^

Stiftes 8. Viotorin und der Pfarrkirche zu Luggarus wird von den katholischen Gesandten geschrie^"'

sollten dem ErzPriester als Mithelfer der Pfarrei Assistenz leisten und pünktlich residieren laut des ilrd''

des Abtes Fossati. Absch. 1131. I. !8 <l. (1647.) In Betreff der Ausgaben der Insula. 8.

an des Heiligen Tag stellt sich heraus, daß sich dieselben auf ungefähr 6 Kronen belaufen. Da

sieht, daß viel abgebrochen werden kann, iiberläßl man die Sache unter Natificationsvvrbehalt der ^

tion des Pflegers. Idiä. m.

IN. Unterrichtswesen. (t5ollegium zu Ascona.)

Art. l8l. (1619.) Da der Papst die Errichtung des Collegiums zu Ascona bewilligt hat,

Borromeo aber der Ausführung sich widersetzt, soll an Letztern geschrieben werden, er möge

regierenden Stände willfährig sein, da dasselbe nicht in seinem Bisthum liege und für die Bü"^' ^

Wallis sehr dienlich sei. Absch. 67. k. sS. auch Absch. 14. 18L. (1619.) Man schreibt ^

Papst um eiil Brcve, daß das Collegium zu Ascona den Jesuiten möchte übergeben werden, »nd

Cardinal Borromeo, er möchte solches nicht hindern. Absch. 83. p. sS. auch Absch. 124. t'.s

14. Klöster. (Kranciscaner von Santa Maria del Sasso)

> ,n ^
Art. l85t. (1618.) Die Regenten und Shndici des Baues unserer l. Frauen auf dem Stell! z ^

garus begehren ein Almosen. Die frciburgischen Gesandten, ohne Instruction, nehmen das Begeht >.

den Abschied. Absch. 22. Ii. l8H. (1619.) Der Vater bei Santa Maria del Sasso berichtet/

Shndici des Baues eine neue Straße zu dem Gotteshause anzulegen und an derselben etliche ' ^

namentlich eine im Namen der sieben katholischen Orte zu bauen sich vorgenommen haben. Er t» ^

eine Beisteuer. Jedes der sieben katholischen Orte verehrt dazu drei Kronen; ob man mehr steuer" ^

wird in den Abschied genommen. Absch. 73. k. 18S. (1628.) An Landvogt, Landschreiber »" ^

mune zu Luggarus wird im Namen der sieben katholischen Orte geschrieben, daß sie die Eins»,

Geistlichen in das neuerbaute Kloster »«verweilt ins Werk setzen möchten. Absch. 478. I.

(5. Loealcs. (Spital zu Luggarus.) . ,

. Hesse» ^

Art. l 8t!. (1643.) Der Spitalvfleger Johann Löw bringt mehrere den Spital u»v ^
reresse betreffende Punkte vor, um die Gesandten zu einer Disposition darüber zu veranlasse»-
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Gesandte abgereist sind, wird die Sache ans die nächste Conferenz verschoben. Die verschie-

werden in einem Memoriale niedergelegt. Absch. 1026. o. 187. (1645.) Aus der Rechnung des

die i? r nicht unbeträchtliche Summe alter, versessener „Schulden" vorhanden ist, und daß

die t? Schuldner deren Hinterlassenschaft unter sich vertheilt haben. Es wird angeordnet, daß, wenn

dche>i ^ vertheilt haben und einer das seinige schon verbraucht hat, ein Miterbe für den andern

^dital^^ ^>ch- 1068. ä. 188. <1645.) Die Findelkinder, welche die von Luggarus bisher dein

">ei»d ^ Erhaltung übergeben haben, sollen künstig nicht mehr dorthin gegeben, sondern von der Ge-

bo>, ^ - ^ie es anderwärts auch Brauch sei. Ilnä. e. 181». (1645.) Der Gesandte

^dital'^" ^ d>es Memorials des Spitalpflegers zu Luggarus gedenken, betreffend den Priester im
^ weder im Spital noch zu St. Katharina liest, welche früher Spitalkirchc war, der-

^' ^ Klosterfrauen Kirche ist. Idiä. f. IM». (1646.) 1. Da der Pfleger des Spitals zu Lug-

^lestex ^vw' den katholischen Gesandten erhalten hat, daß er dem vom Spital zu besoldenden
Besoldung mehr verabfolgen solle, wenn er nicht im Spitale Messe lese, antwortet er, daß

^üvn k errichteten Spital keinen Altar habe errichten lassen wollen, weil man bei der Trans-

lesx,, ^ ^ Spitals darum nicht habe anhalten lassen. Dem Priester wird daher überlassen, die Messe zu

wich ^ ^ könne, aber befohlen, das Opfer nach Bestimmung der Stifter zu verwenden; das Einkommen

cj»xz y straffen. 2. Kaspar Pfhffer von Luccrn wird ersucht, mit dem neuen Legaten wegen Errichtung

le>rs im neuen Spital zu reden. Absch. 1131. k.

16. Verschiedenes.

(1618.) Unter Ratificationsvorbchalt werden dein Landschreiber Leonhard Stanga zu

^bsch, Wappen verehrt, und soll ihm dann der Landvogl für jedes drei Ducatonen geben.

(1627.) Das Schreiben an den Bischof zu Como und die Commune Luggarus der

^ Klosters zu Luggarus halber wird Seckelmcister Ludwig Schumacher von Lucern und

'Hei»; von Uri unvorgreiflich iibcrgeben. Absch. 409. k. IM!. (1646.) Franz Orelli er-

^ilz /I. ^"Hannes Bela. Mau läßt es bei den sieben gleichlautenden Ortsstimmen, welche dem Landvogt

^ worden, verbleibeil, erachtet aber, daß es nothwendig wäre, eine Ordnung aufzustellen, damit

wegen jeder Sache über das Gcbirg geheil müsse, lind damit nicht zuerst die eine Partei,

^ andere erscheine, wie es bei diesem Handel geschehen sei. Absch. 1093. n.

/
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Art.

" ^ ^

»»»». »v». (lk>18.) Samuel Oschwald von Schaffhausen, Alt-Landvogt im Maiuthal, ^

sei ihm von den Gesandten auf letzter enuetbirgischer Jahrrechuung der Beschluß mitgetheilt wor
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Zcs//" Weise im Maüfthal vorenthaltenen Kundschaften, Proceß- und andere Schriften ihm zu-

»»>> sollen. Dessenungeachtet habe er bisher nicht dazu gelangen können. Da für ihn „Ehr, Leib

^ ^öon abhänge, so bittet er die Gesandten der vier evangelischen Städte, daß man dieselben in

sin/""dere unparteiische Hände gelangen lasse. Da die Gesandten über die Sache nicht! informiert

Abir/" das Ansuchen in den Abschied genommen', und jedes Ort soll Zürich seine Ansicht mittheilcn.

seine,, ^ (1619.) Mit Bedauern wird vernommen, daß der Landvogt die Margarita durch
habe ansprechen lassen / daß'sie ahm fleischlicher Welse zw Willen werden wolle, weil sie in

Gewalt und Gefaügenschaft gelegen sei. Absch. 73. k. l >»<i. (1627.) Der Landvogt in

' ^ Antritt seines Amtes den gewöhnlichen Eid nicht vollständig leisten wollen. Von den

Gesandten zu Rede gestellt, antwortete er, daß er, als einer andern Religion angehörend, ge-

^ile„ habe schwören wollen. Die Sache wird in 'deip Abschied genommen , damit die Obrig-

Gesandten künftiges Jahr instruieren, wie die Landvögte schwören sollen. Absch. 433. v. Ist7.

^^"^6 und Solothurn werden ersucht, dem Canzler Batzig (Bazh?) wider den Landvogt gleich den

Stimmen zu ertheilen. Das Schreiben, welches jener an den Landvogt begehrt, ivird be-

^eil n (1628.) ^ Seit etlichen Jahren ivar den Landvögtcn im Mainthal der dritte

inj, g, ^ Malefizes, der früher zu Haiiden der Obrigkeiten eingezogen worden war, verehrt worden. Da-

^ dieser Verehrung kein Pvsseß zlun Ziachtheil der Obrigkeiten »verde, wird man die Gesandten

^.5, Jahrrechnung instrnicren, wie inan in Zukunft sich in dieser Sache zu verhalten habe. Absch.

^sse» - (1648.) Wegen des Dolmetschers , dessen der Landvogt nicht bcnöthigt zu sein glaubt,

^be» Gesandteü dermalen nicht zu entschließen. Andere Landvögte, die der Sprache kundig wareil,

M jeweilen zugelassen. Absch. 1157, 0) .

^ s. Justizsachen.

^11 ^ ^ '(1618.) Zu Gunsten derjenigen, die än den Landvogt rechtmäßige Ansprüche haben,

H»i>^ bezahlt worden sind, wird bis' zur Ankunft der Jahrrechnungsgesandten ein Arrest auf dessen

bewilligt. Absch. 8. I. Zstl. (1618.) - Seckelmeistcr, Räche, Consuln, Shndici und Lan-

Rrgh ^ Laildschäft Mainthal beklagen sich, daß Landvogt Oschwald sie um 100 bis 300 Kronen

^ " ^ckelmeister gefänglich eingezogeil habe, ohne daß sie wissen, warum, und gegen der Herreil

n/" und Ordnung. Sie bitteil um Aushebung dieser Strafen. Der Landvogt gibt als Grund

^ftmg cmj l>ie Betreffcildeil ihn in mehrcrn Orteil verklagt hätten und nicht bei der Wahr¬

st ^ , Aiidere ivider ihre Ehre und ihren Eid gehandelt hätten. Die Verantwortung wird

^"^chcild gehalten! die Kläger werden von der Strafe freigesprochen. Ueberdicß wird noch eine

kl'vrech ^ "^ueu ausgesprochen uild ein Verzeichiliß von Strafen beigefügt, welche Oschwald 1618 aus-

. ^'bzig an der Zahl im Betrag von 68,765 Kronen. Absch. 22. i. 2112. (1619.) Seckel-

^ ^'»dv ^ ' ^""sulil, Shndici lind Landcsfürsprecher der Landschaft beschwcreil sich über Strafen, welche

der^ Vtehrere verhängt hat, und verlangen Aufhebung derselben. Nachdem der Landvogt die

7/^ ^^trafung nachzllweisen verflicht hat, sprechen die Gesandteil die Aufhebung derselben aus.

(1619.) Der Landvogt ersucht die Gesandten, daß sie, weil durch das Volk und

^ Mainthal große Unkosten verursacht worden seien, dieselben nach Hause mahnen und ihm

^ von Zürich und den'Fiscal von Luggärus beigeben möchteil mit dem Auftrag, über seine228
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Sachen zu sitzen und ihn mit den Klagenden zu vergleichen.Da die Anwälte aus Mainthal dage^' ,
monstrieren, wird der Landvogt angehalten, ihnen zu antworten, sonst würden die Gesandten die Klag ^
anhören und sie möglicherweise frei sprechen. Idiä. o. 2N5. (1619.) Es wird eine große
Bestrafungen aufgeführt, welche der Landvogt ohne Fug und Recht verhängt haben soll. Der
zum vierten Mal citiert, um den Klagenden zu antworten, erscheint nicht. Die Gesandten sprechen
frei, gegen welche nichts erwiesen werden kann, oder gegen welche nicht nach Ordnung der Proceß
war; wo aber nach Form Rechtens processiert worden ist, lassen sie es bei der verhängten Buße ver ^
Sollte der Landvogt die Freigesprochenen ferner molestieren, so hat er ihnen für die Kosten Bürg"' ^
Tröstung zu geben. Ibiä. ä. 2ttZ. (1621.) Johann Marca von Peccia, des hintern Gerichts im Maüüba ^
eines am Statthalter Adam Baccio begangenen Todtschlages verdächtig geworden und hatte sich
war zu Zürich festgenommen und endlich den Gesandten zu Luggarus überliefert worden. Nach
menem Verhör und Anhörung der Kundschaftenwird beschlossen,daß er seine Unschuld durch die ^
zeigen solle. Dreimal gefoltert, zuerst dreimal ohne Gewicht, dann dreimal mit dem kleinen Gewich^.,
dreimal mit dem großen Stein aufgezogen,gab er immer dieselben Antworten,wie beim gütliche» ^
Die Gesandten erkennen, „daß der Justitia hiemit genug geschehen sei und haben an seiner Tor ^
seinen erlittenen Schmerzen und mit anhangender Schmach ein Vernügen" und liberieren ihn. Absch' ^
2V«. (1621.) Die Gesandten heben die Confiscationder Güter des Johann Marca auf. Tr>» ^
Vogt werden für seine Unkosten und seine Arbeit 2000 Kronen von Johann Marca gut
Marca wird vorbehalten, „dieselben wieder zu erholen", wenn er vermeine. Recht zu haben. Der ^
von Basel verlangt, daß der Landvogt seine gehabten Kosten ordentlich aufschreibe und ^
und Arbeit vom dermaligen Landvogt und dem Landschreiber taxieren lasse. Da aber et>»
dcres das Mehr erhalten hat, so nimmt er in den Abschied, ob der Landvogt die
nicht verrechnen solle. Idiä. b. 2V7. (1622.) Die Landvögte zu Lauis und zu Luggarus habe» ^ ^
von Baden aus ihnen geschickten Befehls erkannt, daß dem Johann Marca die durch den La»^' ^
Mainthal consisciertenund verkauften Güter wieder zugestellt werden. Der Letztere begehrt nun 6"' ^
der Erkanntniß bis auf künftige ennetbirgische Jahrrechnung. — Die Sache wird in den Absch»'^ ^ <1
men. Absch. 229. 6. 208. (1622.) Johann Marca, welcher seine Unschuld mit der Tortur
halten müssen, wird ohne Entgeltniß in den Besitz seiner Habe eingesetzt. Weil aber die Com»»»»
dem Landvogt Gysler nach obrigkeitlichem Befehl das Geld um die consiscierten Güter herausgegeben ^
erkannt, daß sie solches von Statthalter Peter Polvnino einziehen solle, da dieser den Marca in ^ ^
tivn und Rechtsame versäumt und verkürzt habe. Sollten sich aber bei demselben nicht genug i^ ^
Geld finden, so werden ihnen der Canzler Bahio und des Statthalters Bazy Erben „als die
geschlagen und erkannt." Absch. 241. «I. (1627.) Der Landvogt im Mainthal bn»ü',
Beschwerden vor: 1) Jelmin Jacmats von Eavergno, welcher wegen eines Schusses gegen einen D»
verhaftet werden sollte, habe sich auf dem Kirchhof von Bignasco mit Speise, Trank und a»dcr»'^
vom dortigen Priester zehn Tage lang versehen lassen lind sei der Strafe entronnen. 2) Als
Vogt auf St. Sebastian nach Sornico in Lavizzara gekommen sei, um daselbst Gericht zu halle», ^^,,
voil Prato, weil sie gerade Kirchweih seierteil, sageil ließ, sie könnten am folgenden Tage bei ih>»
halten, sei der Priester von Sornico gekommen, habe den Statthalter von der Gcrichtsbank^ k>>
lassen und ihn mit der Pön der Fulmination bedroht und zugleich auch den andern Gerichts^
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vollführen" verboten, so daß diese den Landvogt gebeten hätten, dieser Ungelegenheit sie zu

kommen möchten. 3) Als Wilhelm, Sabda genannt, wegen Droh-

dcr^'" ^"k>el mit Gewalt in das Gefängniß geführt werden sollte, hätten ihn Priester, welchen er
uahe am Kirchthurme noch beichtete, auf die Kirchhoftreppe gestoßen und dann behauptet,

^in ^"^^er dem Weibel mit der poona kulminis exvonnnunioatinnis drohten, er sei nicht mehr auf

"°n,n ° ^ weltlichen Gewalt. — Die Sache wird wegen Mangel an Instruction in den Abschied ge-

^ ^ 21«. (1628.) Johann Jakob Manuel von Bern, abgehender Landvogt im

. durd von mehrern Appellanten um Restitution des genommenen Geldes, der Früchte und Waaren

^Zen >, Gesandten erkennen in den fünf aufgeführten Appellationen eine ungewohnte Procedur

eine ^erthanen. Absch. 468. 1c. 211. (1648.) Der Landvogt berichtet, im letzten August fei

»ns zu ""Person von Maggia unter großem Verdacht, daß sie ermordet worden sei, todt gefunden, aber

durch ^ Consuls, ohne daß Bericht an den Landvogt gemacht worden sei, und ohne Besichtigung

kendx begraben worden. — Alan hält für billig, daß in solchen Fällen der Landvogt die gebüh-

der tz. Kation vornehme. Weil der Bruderssohn des Ermordeten sich aus dem Land entfernt hat, so solle

bogt ihn citieren und nach Verfluß des Termins dessen Hab lind Gut confiscieren. Absch. 1157. n.

3. Marchstreitigteite»». (Alp Cravairola.)

d°y ^ ' 2IS. '(1638.) Dulliker berichtet, daß während seiner Ämtsführung im Mainthal eine Alp

zu " ^tück Großvieh und zweitausend Stück Schmalvieh, an Eschenthal anstoßend und im eidgenös-

^^6en, von den Eschenthalern gekauft und genutzt worden sei, daß dieselben aber jetzt das

He H bnd die Oberherrlichkeit darüber ansprechen, wodurch den Obrigkeiten große Nachtheile entständen.

^ Obrigkeiten zur Instruction auf künftige Jahrrechnung hinterbracht; unterdessen sollen

""b der Landschreiber über die Sache Erkundigung einziehen. Absch. 863. o. 213. (1643.)

^ u»i Bericht ein über den Streit zwischen denen aus Mainthal und denen aus Eschen-

de» Cravairola, wobei es sich zugleich auch um die Landmarchen handelt. Dieser Streit wird

. ^sandten der fünf katholischen Orte auf die nächste Zusammenkunft in Lucern verwiesen. Absch.

derlei, (1643.) Lucern hätte es gerne gesehen. wenn über den Ausspruch, welcher den Depu-

^bc,i u ^ ^kreite zwischen denen aus dem Mainthal und den Eschenthalern wegen der Alp Cravairola

d°rde„ jst^ dermalen ein Rathschlag ergangen wäre. Weil nun aber schon zu Brunnen beschlossen

^ Landammann von Roll, als Gesandten nach Mailand, den Auftrag zu geben, mit den

"^'ber zu conferieren, wird Schwyz ersucht, ihm diesen Auftrag nachzuschicken. Absch. 1026. n.

^ Der vom Landvogt im Mainthal, vom Landvogt zu Luggarus und von Balthasar Beßler

^ndte,^e» der Alp Cravairola gefällte Spruch ist von Zürich bereits ratificiert worden. Die

^'Nl " katholischen Orte stellen an ihre Herren und Obern das Begehren, ihre Gesandten auf nächste

^Nliten ebenfalls darüber zu instruieren. Absch. 1034. e. (Der Spruch, welchen die oben,

^^l>e„ ^.^^^"bssischcn Deputierten gaben, konnte nicht gesunden werden. Von dem Inhalt

^ ein Schreiben des Präsidenten und des Raths der Provinz Mailand vom

^ ^647, durch denselben „sind die Unsrigen und der Podesta im Eschenthal in oontu-

'""«heilt worden". Staatsarchiv Zürich. Tr. 251. B. 3. Art. 7.) 21«. (1644.) Die Land-



1822 Mainthal.

Vögte von Luggarus und von Alainthal nebst Balthasar Beßler halten um Bestätigung ihres die Alp ^
vairola betreffenden Spruches an. Weil aber der Großcanzler vyn Mailand berichtet, daß die

im Namen derer aus dem Eschcnthal ernannt seien, um mit den eidgenössischenDeputierten die Sache ^
zutragen, so wird für das Rathsamste erachtet, daß die Gesandten auf der Jahrrechnung ^ Lams
Ausschuß ernennen, um mit jenen Delegiertendie Sache auszutragen. Absch. 1636. m. 21?» l
Diejenigen, welche 1644 auf dem Augenschein der streitigen Alp Cravairola gewesen sind, verlange" ^
schädigungfür ihre ausgelegten Kosten und ihre gehabte Mühe. Die Eschenthaler äußern sich bah"', ^
möchte nicht sie dafür in Anspruch nehmen, da es sich dabei nicht um das utile dominium, lemdee"
die Oberherrlichkeithandle. Die Gesandten, ohne Instruction, nehmen das Begehren in den A ^
Absch. 1696. o. 218. (1647.) Um den schon lange zwischen Spanien und den regierenden Orteil
den Streit wegen der Oberherrlichkeitder Alp Cravairola beizulegen, werden die . neuen und die alü" ^
Vögte von Luggarus und von Mainthal an den streitigen Ort abgesandt, und es erscheinen daselbst""
kölngliche Deputierte. Die Letztern sind blos bevollmächtigt, die in dein Marchinstrumente von

zeichneten Steine nachzusehen und, wo einer oder der andere verblichen wäre, mit den eidgenössisch^^
gierten dieselben durch neue zu ersetzen und darüber ein Instrument zu errichten, wenn aber die vo»
die Nutzung der Alp verlangen sollten, ihr Legehren blos in den Abschied zu nehmen. Unter ,»
ständen treten die beiderseitigen Delegierten zusammen, um die Schriften und Rechtsame beider ^
erdauern. Nachdem dieß auf einläßlicheWeise geschehen ist, wird beschlossen, an den Gubernator z" ^
land zu schreiben, er möchte künftiges Jahr bevollmächtigte Anwälte an den streitigen Ort schicke",

von eidgenössischer Seite Deputierte mit hillreichenderVollmacht erscheinen würden. — Es wird ^ Ali
zeichniß der Kosten, welche in dieser Sache bereits aufgelaufen sind, dein Abschiede beigelegt ""d
und Weise, wie dieselben gedeckt werden sollen, bestimmt-, namentlich solleil die Gefaildten künftig " ^
werden, ob nicht die Gemeinde Campo auch einen Theil zu zahlen übernehmen soll. Absch. ^
(1647.) In Betreff des Streites zwischen der Gemeinde Cainpo und den anstoßenden Eschenthaler"
der im Alainthal gelegenen Alp - Cravairola ist 1643 von den ennetbirgischen Gesandten nach ^ ^
nenem Allgenschein ein Urtheil gefällt werden. Dasselbe wird bestätigt und in Abschrift dem sp"'"'
sandten mitgetheilt, damit dem Senat zu Mailand, dem Podesta im Eschenthal u. s. w. der ^
Bericht insinuiert werde. Absch. 1133. r. 220. (1648.) Da Graf Casati von dein Magistrate ^
land ein Schreiben erhalten hat/ in welchem derselbe sich über dem.1643 wegen, der Alp Crava>r ^
gangenen Spruch beschwert, will man sich, um den Streit einmal völlig zu beendigen, nicht weige'-^z
vollmächtigtean Ort und Stelle zu schicken, uin zu versuchen,.ohne bedeutende Abänderung
zu Befriedigung beider Theile ein Uebereinkommen zu treffen. Der Magistrat zu Mailand antw"
er ebenfalls Bevollmächtigtean den streitigen Ort absenden, aber den Streit von 'Neuem erda"^"
wolle, ohne den ergangenen Spruch zu berücksichtigen, dessen Ungerechtigkeit den Gesandten zu ' ^ ^ Sl-
zustellen Casati den Auftrag habe. Die Gesandten, so weit nicht instruiert, nehmen die Sache w
schied. Absch. 1156. a. 221. (1648.) Da der Streit wegeil der Alp Cravairola große ^
sacht hat und manche Personen ihr baares Geld ausgelegt haben, wird gut erachtet, daß du
meinde Campo, welche bei dem Streite am meisten interessiert ist, dem Landvogt auf künftige"
266 Kronen entrichten soll, welche derselbe unter die Ansprechet nach Proportion zu vertheilen hat
222. (1648.) Der spanische Gesandte, Graf Franz Casati, hat wegen der Alp Cravairola eine
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^"gesandt. — Dieselbe wird den ennetbirgischen Gesandten geschickt und ihnen darauf zu antworten über¬

essen. Absch. 1151. t>.

4. Kornkauf.

Art. 223. (1625.) Die im Mainthal beklagen sich, daß ihnen der Kauf des Getreides von Mai-

, her entzogen sei. Alan schreibt deßhalb dem Herzog von Feria und dem Magistrat von Mailand, denen

jenseits dcs Gebirgs das Getreide laut des Bündnisses verabfolgen zu lassen. Weil man zugleich vernommen hat,

die Sperre daher komme, daß etliche Trug brauchen, indem sie das Getreide in die Bünde, das Veltlin

""d nach Deutschland verschicken, so trägt man den Landvögten auf, solchem Wucher zu steuern. Absch. 371. o.

5. Brücke von Bignaseo.

Art. 224. (1631.) Der Landvogt im Mainthal berichtet, daß der Commune Bignaseo im verwi-

"en Sommer eine kostbare Brücke sammt einem Stück der Straße durch einen großen Wasserguß entführt

^ ^ en sei, was der armen Commune und der ganzen Landschaft, sowie auch den durchreisenden Fremden
großem Nachtheil und Schaden gereiche; die Obrigkeiten möchten die arme Commune init einer Beisteuer

.-..^s^hen, damit sie die Brücke und die Straße wieder herstellen könne. Das Ansuchen wird in den Ab-

^ genommen, damit die Gesandten auf künftige ennetbirgische Jahrrechnung darüber instruiert werden

"uen. Absch. 574. 22S. (1632.) Die Gemeinde Bignaseo bittet um eine Unterstützung für den

r eraufbau der in Folge eines Wassergusses zusammengestürzten Brücke. Ihr Ansuchen wird in Hoffnung

( ^ssllfahrung in den Abschied genommen. Absch. 594. o.

«. Geistliche Jurisdiction.

22k. (1628.) Da auf das 1627 an den Bischof von Como abgesandte Schreiben wegen

dict' kMche Priester des hintern Gerichts im Mainthal begangenen Eingriffe in die weltliche Juris-

ttsun" Antwort erfolgt ist, so wird beschlossen, nochmals an denselben zu schreiben und ihn zu

sere, ^'Mveder gegen die betreffenden Priester eine Demonstration zu thun oder die Sache auf eine Con-

5 bringen, auf welcher noch andere Punkte verhandelt werden könnten. Absch. 468. b.

7. Bruderschaft des heiligen Sacraments.

unte/^' (1635.) Lucern berichtet, daß unlängst Etliche aus dem Mainthal eine Bruderschaft

ihr/^ heiligen Sacraments errichtet und sich in allen Artikeln wider die alten Mandate und

so Eidespflicht verbunden hätten. Da diese Verbindung den obrigkeitlichen Geboten zuwiderläuft,

bei der bevorstehenden Jahrrechnung die Urheber zur Strafe gezogen werden. Absch. 741. K.

». Loeales. (Kirche zu Gurin.)

228» (1647.) Abgeordnete von Gurin bitten um einen Beitrag an den 'Neubau ihrer Kirche

^ Uinguß ihrer gebrochenen Glocken. Absch. 1131. Ii.
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Sellen) oder SellinMa, Sollen) oder Slegno nnd Niviera.

(Anstand zwischen den die III und den die IV ennetbirgischen Vogteien regierenden Orten wegen der Jahrmärkte sehe m»»

Vogtei Lauis, Abschnitt 10, Handel und Verkehr, wegen des Zolls zu Magadino und LuggaruZ in Vier ennctb. Vogteien uberhaup

Abschnitt 8, Zollsachen, und in Bogt« Luggarus, Abschnitt g, Zollsachen.)

Landvögte oder CommisiSre.')

Bellenz. -

K«18. Nidwalden. Justus Blättler.
I«2<>. Uri. Melchior Beßler.
1«22. Schwyz. Caspar Blaser.
1«2». Nidwalden. Crispin Bon Wyl.
I«2«. Uri. Johann Kaspar Arnold.
I«28. Schwyz. Johann Heinrich Horrat.

Nidwa lden. Arnold Stultz.
1«»2. Uri. Johann Walther Im Hof.**)

Schwyz. Martin Betschart.
I« t«. Nidwalden. Kaspar Ackermann.

Uri. Carl Emanuel von Roll

Schwyz. Johann Heinrich Horrat.
1«»2. Nidwalden. Peter Zelger.

Uri. Kaspar Trösch.
Schwyz. Melchior Beeler.
Nidwalden. Lambert Stultz.

Bollenz.

1«48. Nidwalden. Caspar Im Hof.
I«2«. Uri. Lienhard zu Büel.
I«22. Schwyz. Martin von Luw.
I«2^l. Nidwalden. Peter Lussi.
I«2«. Uri. Johannes Zum Brunnen.
1«2«. Schwyz. Melchior Beelcr.

Nidwalden. Matthias (Thomas) Zelger.
1«»2. Uri. Jakob Jauch.

*) In Bellmz hießen sie Kommissäre, in Bollenz und Riviera Landvögte.

*') In Art. K8S, 68« und 7SS wird IKZ3 als verstorbener Kommissariiis Büeler gmannt.
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1631. Schwyz. — — —.

1636.
Nidwalden. Joost Lussi.

163«. Uri. Andreas Herger.
1616. Schwyz. Diethelm Frischherz.
1612. Nidwalden. Jakob Christen.

1611. Uri. Heinrich Megnet.

1616. Schwyz. Franz Betschart.

1618. Nidwalden. Kaspar Von Büren.

Rivicra.

161». Uri. Josua Beßler.

1626. Schwyz. Caspar Blaser.

1622.
Nidwalden. Crispin Von Wyl.

1621. Uri. Hans Kaspar Arnold.

1626. Schwyz. Rudolf Büeler.

162«. Nidwalden. Arnold Stultz.

1636. Uri. Hans Walthcr Im Hof.

1632. Schwyz. Martin Bctschart.

1631. Nidwalden. Kaspar Ackermann.

1636. Uri. Dietrich und Jakob Planzer.

163«. Schwyz. Hans Heinrich Horrat.

1616. Nidwalden. Peter Zelger.

1612.
Uri. Kaspar Trösch.

1611. Schwyz. Melchior Beeler.

1616. Nidwalden. Lambert Stultz.

161«.
Uri. Jakob Wolleb.

Landschreiber in Bellenz.

1616—1625. Ulrich Farlimann.

1626—1632. Magnus von Mentlen (auch Mentelin.)

1633. Rudolf von Uri, Alell. vr.

Landschreiber in Bollenz.

1621. X. Büeler.

162«. Heinrich Printz.
? Bolla.

Landschreiber aus der Riviera

R62«. Pellanda.
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l«l8.
Art. t. Von Luggarus wird berichtet, daß an der Grenze Wachen vom Herzog zu Mailand aufge¬

stellt werden. Obgleich die Gesandten vermuthen, daß dieß der Zufuhr des Getreides in das Misoxerchal
wegen geschehe, so wird doch dein Landammann Lussi, der gerade nach Luggarus reist, der Auftrag gegeben,
wegen dieser Sache Nachforschungzu halten und darüber zu berichten, sowie auch mit Statthalter
dafür zu sorgen, daß die Schlösser zu Bellenz von den Pflichtigen versehen werden. Absch. 7. u-
Abgeordnete der GrafschaftBcllenz suchen um Milderungder Kosten an, welche ihr für die Wehren des
Tessin auferlegt worden sind; man läßt es aber zu Vermeidung vieler Weitläufigkeiten bei der geinachte"
Vertheilung bewenden. Zugleich wird Landammann Lussi ersucht, mit den Abgeordneten der Grafschaft ch
reden, daß sie sich dsr Kosten nicht weigere, doch auch mit den „Personawern und Eommunita zu tractiere»
und ihnen zu Sinn zu legen, daß sie. weil sie das Fürleitegeld benützen, weniger Kosten haben. Ibiä- b>
3. Auf den Bericht, daß die Schlvßknechte sich in ihrem Dienste Saumseligkeit zu Schulden kommen lassen, wird
verordnet, daß sie niemals in der Stadt herumgehensollen, ohne daß sie ihr Seitengewehr und ihre
barden tragen, die Castellane nicht ohne ein langes Rohr; sie sollen auch dem Eommissarius nach gewöh"'
lichem Gebrauch „nachdienen", das „Scharwachten" Abends und Morgens nicht unterlassen bei Strafe m'"
zehn Schilling für jedes einzelne Versehen. Idick. 1>. Dem Pannerherrn Beßlcr wird auf seine M
schwerde, daß ihm die Zurückgabe einiges auf dem Tessin geflößten Holzes, das in einigen Gütern hangt"
geblieben, verweigert werde, ein Fürschreiben bewilligt, daß ihm, da er sich bereitwillig zeige, angerichtet"
Schaden zu ersetzen, das Holz verabfolgt werde. Ferner wird auch verordnet,daß diejenigen aus dc>"
Mainthal, welche dieses Holzes wegen noch zu verrechnen haben, mit Schreiber Gioccar oder andern """
den Bevollmächtigten der Interessierten abrechnen sollen ; im Weigerungssalle wird diesen Gewalt gegeben, d^"
Ungehorsamen das Ihrige zu arrestieren,bis sie mit ihnen zur Abrechnung kommen können. Ilznl.
S. Auf den Antrag von Uri wird unter Ratificationsvorbehalt beschlossen, aus den großen unbranch^
gewordenen „Stück" zu Bellenz kleine Feldstücke beförderlichst machen zu lassen. Idiä. <z. 3. Da die
leute und Condottierevom Papste die Bewilligung bekommen haben, ihre Kaufmannsgüter an einige"
Festtagen durch Land, Gericht und Gebiet der drei Stände zu führen, so wird diese Erlaubniß auch
Wein, Korn und andere „essige" Speise und andere Waaren ausgedehnt, wie auch schon für Livinen "w"
päpstlichen Legaten diese Dispensation eltheilt worden ist. Die Landvögte jenseits des Gebirgs wer^"
davon in Kenntniß gesetzt. Ibiä. k. 7. Johann Baptista Schegia aus der Landschaft Bollenz, der keine s
lichen Kinder, sondern blos einen unehelichen Sohn hat, kommt init dein Ansuchen ein, man möchte ihm die s
vom Landvogt ertheilte Bewilligung, diesen Sohn zu „ehlichen" und zu einem natürlichenErben zu

bestätigen. Es wird ihm in folgender Weise entsprochen:Die Ehlichung des Sohnes hat er von den ^
lichen zu erhalten, die Einsetzung dieses Sohnes zu seinem Erben wird ihm nach seinein Anerbieten
nach dem Inhalt des voin Landvogt in Bollenz mitgetheilten Schreibens bewilligt, jedoch mit dem ^
halt, daß, wenn sich Schegia's nächste Verwandten Hu beschweren haben, sie das bis künftigen MM "
Recht erörtern". Davon werdeil sie beförderlich in Kcnntniß gesetzt. Idick. 8. Ebenderselbe ^

Consul der Nachbarschaft Simeon (Semione?) berichtet von einem Streite, welchen die Nachbarschaft^
vier Männern des Dorfes Malvaglia Wimmens sder Weinlesej und Weidens halber habe, indem die>c ^
nicht ail ihre Ordnung halteil. Es wird erkannt, daß jene 'Männer sich den Ordnungen und Satzung .
Semione zu unterwerfenhabeil. Idick. Ii. 5». Don Diego aus Mailand, in der Grafschaft ^
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Schaft, sich Verbote, Waffen zu tragen, nicht unterzogen, ist dem Commissarius, als er ihm die
h», " "^Men lassen wollte, mit ungebührlichenWorten begegnet, hat einem Banditen Aufenthalt gegeben,

emen armen Bauern unter der Kirchthüre blutig geschlagen, Alles ohne daß Diego sich der Strafe
^^6", vorbeschicden, kann sich gegen diese Anklagen vertheidigen, wünscht aber, daß man

die Mitgespann zu seinem Schutze die Waffen zu tragen erlaube. In Folge dessen wollen ihn

Ein, ^"dten von Uri freundlich ermahnen, er möchte die Grafschaft Bellcnz verlassen, damit Friede und

Allste ^ ^"^n werde; die andern nehmen diesen Antrag in den Abschied. Drei Gesandte erhalten den
lDieK^'- ^treff der vom CommissariusDon Diego auferlegten Strafe einen Vergleich zu treffen,
seines U>. Auf die Beschwerde des Landvogts von ?, daß ihm die Landschaft anstatt
dtts,s deutlichen Fährlohnes von zehn Goldgulden nur fünfzig gute Gulden zahlen wolle, wird erkannt,
selben I" Befehl zugehen zn lassen, daß sie den Landvogt in rheinischenGulden oder im Werthe der-
Larass Auf die Klagen des Commissarius zu Bellen; wider Andrea Minota von
baz ^ lveil die Gesandten nicht finden können, daß unter den Fehlern keiner sei, durch den derselbe

^ verwirkt haben sollte, dieser Handel wiederum gen Bellenz geschlagen, damit der Com¬
bo,» „ach Billigkeit ihn für die Fehler bestrafe, welche er noch außer denjenigen, für welche er
dcsse» Commissarius vielleicht liberiert worden ist, begangen haben mag. Beschwert sich Minota
a»ch tz appellieren, und der Fiscal ist gehalten, ihm seine Schriften herauszugeben, sowie ihm
Andrea sichern Cominissarius gegen ihn formierte Proceß zugestellt werden soll. Ibiä. I. 12.
alle ^ ^"^iol von Giubiasco war gestraft worden, weil er beim Verkauf einer Alp an die von Rufflc
^ru»l ^""ente über die Märchen und Grenzen den Käufern hingegeben hatte. Da aber die Alp wic-
Meg^^en worden ist und man die Instrumente zurückerhaltenhat, wollen die Gesandten „bei der aus-
^ in d- daw'Ahin geliberiert haben". Die Gesandtschaft von Schwyz, anders instruiert, nimmt
»ach M" Abschied. Ibiä. m. 13. Der Priester Cesar von Jgnosca sGnosca?s hatte einen armen Bauern
bei», p "tiert, ohne ihin die Ursache anzuzeigen. Da der Bauer sich weigerte, zu erscheinen und sich

beklagte, drohte ihm der Priester mit dem Bann. Da dieses Verfahren den Ordnungen
bei», ^ ^lche mit Perrano vereinbart worden sind, wird für gut erachtet, sich in einem Schreiben

^ ö" Mailand darüber zu beklagen. Sollte dieser kein Einsehen thun, so wird man sich ge-
^he,, ^ dergleichen Priester zu verweisen. Die Gesandtschaft von Nidwalden, mit anderm Befehl
Cv»,^ ' '""vnt die Sache in den Abschied. Ibiä. n. 14. Es wird beschlossen, an den Bischof von
^ge» » des Priesters von Corduno zu schreiben, der mit seiner Concubine Aergerniß gibt, er möchte

Dinge Vorsorge treffen, widrigenfalls die Gesandten diesen Priester nach Verdienen strafen
bei», „ ^ Concubine wird an das Halscisen gestellt. Ibiä. o. IS. Der Priester zu Preonzo war
^che, ^'"""^nus verklagt, daß er ein Kind gezeugt habe, sich aber weigere dasselbe anzunehmen. Die

, bei» Cardinal Borromeo berichtet, bis Austrag der Sache aber dem Priester sein Einkommen
der Idiä. p. itt. Der zwischen dem Propst von Abläsch (Abiasco) und dem Landvogt auf
H«»^„ ^ entstandene Streit wegen der „Verehrung"in Folge der unlängst eingesetzten Priester wird zu

^ ^ Herren und Obern in den Abschied genommen. Ibiä. g. 17. Der Priester von Lodrino
^ ^ " Bellanda 100 Kronen versprochen, wenn er ihin zu der Pfründe verhelfe; der Landvogt glaubt
^ Vorst ^ Verehrung gehöre. Die Sache wird in den Abschied genommen. Ibiä. v. 18. Auf

"gen des Commissarius zu Bellenz, daß die Kosten bei der Examinierung der armen Gefangenen
229
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zu Bellenz durch die Amtleute ungebührlich gesteigert werden, setzt man als Taxe für jeden Gang ^

Amtleute nicht mehr als auf zehn Schilling fest, stellt es aber noch der Entscheidung der Herren und Ober"

auheim. Ibid. s. IS. Es wird für passend erachtet, daß der Commissarius zu Bellen;, da ihm viele Kla

gen wegen Unholdereicn eingehen, wider keine dergleichen Personen procediercn soll, er habe denn vockst

genügsame Judicien; auf „einfältiges" Angeben solle er niemanden einziehen. Idiä. t. 2V. Der Co»'

missarius klagt zwei „sonderbare" Personen außerhalb der Stadt Bellenz der Unholderei an und kommt

Berhaltungsbefehl ein. Die Gesandten lassen es bei obiger Anweisung bewenden. Ibid. u. 21» ^

Herren Pellanda begehren, daß der Streit, den sie mit Giocar, dem Schreiber der Landschaft Liv'»^''

haben, ausgemacht werde. Letzten» wird, weil er mit seinen Rcchtsamen und Kundschaften nicht verst.

ist, Aufschub gewährt. Ibid. v. 22. Die Gemeinde Carasso sticht um Entschädigung für den

an, welchen das Wasser eines Canals in einein einer Kirche zugehörigen Weingarten angerichtet hat,

zwar weil man damals, als man die große Wehre zu Bellenz gemacht und diesen Graben ausgeworfen

denen von Carasso versprochen hatte, daß man für einen etwa dadurch entstehenden Schaden eine billige ^

gütung geben wolle. Dem Landammann Lussi wird der Auftrag gegeben, den Schaden zu besichtigen ^
mit den „Personawern" zu tractieren. Ibid. >v. 23. 1. Der Landvogt aus Bollenz berichtet,

Einer ein Mädchen und eine Wittwe nächtlicher Weile habe umbringen wollen, daß aber niemand ast ^

mit dem Thäter in dritteln Grade Verwandter Kundschaft geben könne. Auf die Anfrage, wie er l" ^
dieser Sache zu verhalten habe, wird ihm geantwortet, er solle diesen Mann verhören und dann ^ . .

Gestalt der Sache procediercn. 2. Ferner wird dem Landvogt überlassen, wie er einein Sohn, der st ^

Vater „umhergezogen und gestoßen," und denjenigen, der das Heu gestohlen hat, strafen solle. ^ ^

21. 1. Der Cardinal Borromco zu Mailand und sein Vicarius hatten durch den Legaten an die drei - ^

ein Schreiben gesandt, betreffend das Korn, welches der Commissarius zu Bellenz dem Pfarrer zu Ist

sGnosca?j mit Arrest belegt hatte, weil es als das erste Einkommen laut des rolhcn Buches zu Bellenz ihm ist ,

Da Landammann Beßler in nächster Zeit nach Mailand reist, wird ihm ein Schreiben an den CM

gegeben nebst dem Auftrag, ihm mündlich zu erklären, daß jenes Verfahren des Commissarius

das rothe Buch sich stützendes, althergebrachtes Recht sei, und daß die Drte bei ihren Rechten und ^

heilen bleiben wollen. 2. Ferner wird in Betreff des „Pedroia Processes", welchen die Geistliches

Wissen des Commissarius aufgenommen haben, von dem sie aber keine Abschrift geben wollten, st ^

Folge davon der Commissarius nicht bewilligte, daß Pedroja auf die Citation der Priester in ^ hgc»

vor dem geistlichen Nichter stellen solle, verfügt, daß Beßler ernstlich mit dem Cardinal ^ er¬

laufe. 6. Endlich weil der Pfarrer zu Brune; (Peronzv) das Kind, welches ihm bei dem Eid gegeben >m

reden solle, da dicß dem mit Pezano den 21. Juni 1616 zu Altorf geschlossenen Verkommniß stracks st'"h

chgebc" '""Fe¬

ilicht annehmen will lind sich weigert, die darüber ergangenen Kosteil zu tragen, soll der Cardum

gangen werden, ihn zu versetzen. Absch. 12. n. 23. Andrea Minota hat sich nicht vor dem CM ^

rius von Bellen;, wie ihm die Gesandten aus dem Tage vom 1. bis 3. März besohlen, gestellt. ^

fehl wird wiederholt. Hat sich Minota wegen der über ihn verhängten Strafe zu beschweren, st ^

appellieren; kommt er dem Befehl nicht nach, so bleibt es bei dein Urtheil des Commissarius' ^

2<i. Da die zu Bellenz dem Befehle der letzten Jahrrechnung nicht nachgekommen sind, daß st ^

Wehr lind Waffen versehen sollen, so wird ihnen dieser Befehl wiederholt, zugleich auch die

des Stadtgrabens, die Ausbesserung der Stadtthore und Stadtmauern unter Androhung einer hohe"
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""befohlen. Ibiä. o. 27. In Folge der Unruhen in den Bünden wird fiir nöthig erachtet, die

in Bellen; zu.versorgen. Uri hat bereits die Corporate und das nöthige Kriegsvolk ermahnt,

' a»>f alle Fälle hj„ in hjx Schlösser zn begeben. Diese Rlaßregel wird von den übrigen Orten gntge-

Absch. 28. a. 28. Um den Aufkauf von Pulver, Blei und Zündstricken durch die ans den Bünden

hindern, wird jedermann verboten, solche Dinge seil zu haben. Ibiä. b. Äk». Die Castellanc und

sollen ermahnt werden, fleißig Wache zu halten, daß kein Fremder mit Ausnahme derer aus

fünf katholischen Orten in die Schlösser eingelassen »verde. Die Buße für Uebertrctnng dieser Verord-

zu n ^ ^^'^ldung inne behalten werden, doch jedes Ort Gewalt haben, die Seinigen

^ cgnadigen. Ibiä. o. 31». Da der neue Markt, dessen Abhaltung zu Lanis beschlossen worden ist,

^ alten zu Bellenz großen Schaden bringt, so soll jedes Ort aus Barthvlomäi seinen Gesandten den

l^ben, denselben „auf freien Markt abzurufen". Ibiä. ck. 3 t. Da die von Bellenz dem Befehle,

stadtthore zu verbessern und den Stadtgraben zu räumen, nicht nachgekommen sind, sehen sich die

" ten veranlaßt, die Auflage auf den Wein wiederum einzuführen. Ibiä. o. 32. Die Spitalrech-

lvvll! "^Rechnung der Kirche Petri »vird abgeno»»nien. Absch. 61. a. 33. Die zu Bellenz

»v? Burggrabcn nicht säubern und die Stadtthore nicht decken. Bei Strafe soll ihnen dies; geboten

thm Ibiä. d. 3^. Verhandlung wegen der Wahl eines Großweibels. Ibiä. o. 33. DieUnter-

leut"wßen sich an, in Privathäusern „Eid anzugeben nnd Sachen hinterrücks der Commissarien, Amt¬

star >^'cmdten thädigen zu machen". Ibiä. ä. 33. Der Commissarius erhält den Befehl, einen

'-'"»en Sack mit Korn verstohlener Weise Hinterhalten hat, zu strafen, sowie den Dreige-

von °^"e», welcher ohne Wissen des Commissarius ihn „verthädiget" hat. Ibiä. o. 37. Etliche Bürger

die kj>- a'lferlegter Strafen appelliert haben, legen ein halbes Gerichtsgeld vor

"leinen, der ComnllssarinS solle auch ein halbes legen. Die Sacke kommt vor den

Heben Ibicl. I. 38. Ob man den Schlvßkncchten zu Bellenz etliche Paar Hosen zun; Kurzwellen

>»aldeuAppellaztag gebracht. Ibiä. x. 3». Die Gesandten von Uri und Unter¬

en (s bellen; einen Ruf ergehen lasseil, daß niemand befugt sein solle, eine Appellation mit

Die ^"""issarius zu verthädigen, wenn die Gesandten der regierenden Orte zu Bellen; angekommen seien,

^hsw" beschweren sich dariiber; der Ruf wird aber bestätigt. Wenn jedoch die Orte künftig es

Zollen" "iie andere Ordnung zu machen, so werden sie die Regenten und Anwälte von Bellen;,
' ""b Riviera aus den nächstfolgenden Appellationstag bescheiden. Ein jedes Ort soll auf diesen

lati'm Gesandten mit Vollmacht versehen. Absch. 62. b. H<». Ferner wird auf jenem Appcl-

diesx ^"ie passende Fornl allfgestellt werde», nach »velcher der Commissarius den Unterthanen uild

^6" schwören sollen. Ibiä. v. Da die Unterthanen in der Stadt und Grafschaft

l>«rch ' Hiißbrauch mit ihren Freiheiten treiben, so wird den Gesandten zu Bellenz geschrieben, sie sollen

Frch^ ^mnmissarillS ^ie Anordnung treffen, daß die im rvthen Buche enthaltenen und alle andern

lbi(ß^'" wörtlich abgeschrieben und in jedes Ort eine Copie noch vor dem Appellationstag geschickt »verde,

haibe/'s, .^' Säuberung des Stadtgrabens zu Bellen; und der Ausbesserung der Stadtthore

^rd > ^ '"cm es bei dein den Gesandten deßwegen gegebenen Befehl bewenden. Ibiä. e. 53. Es

bv,i js, daß die von Bellenz dein abgehenden Cominissarius „eine ziemliche Ungebühr erzeigt" und

selbst ^ haben, daß er die Appellationen zn gütlicher Erörterung dein Statthalter und dein Rathe
"bergeben solle. Da ihnen dieß für eine Vermessenheit und Anmaßung angerechnet wird, so soll
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ein jedes Ort auf den oben erwähnten Appellationstag seine Gesandten für Ahndung dieses Versaht-
instruieren, sowie auch in Beziehung darauf, daß die von Bellenz nicht nach althergebrachter Hebung ^
neuen Commissarius entgegengeritten sind und ihm den Wein verehrt habe». Ibiä. k. 44. Dem
früher gefaßten Beschlüsse, die Stücke in den Schlössern verbessern zu lassen, tritt Schwyz bei. Die -
führung wird Uri übertragen. Ibiä. 43. Den Gesandten zu Bellenz wird der Auftrag gegebe», ^
noch höchst nöthiges Stück an die Wehre zu Bellenz durch diejenigen machen zu lassen, deren Pflicht e»
Ibiä. b. 4«. Johann Ferrar aus Bollenz, neuerwählter Drcigeschworener, soll gegen die Obng ^
ehrenrührige Reden ausgestoßen haben. Er läugnet dieß vor den auf dem Appellationstage versainmc
Gesandten. Nachdem er es durch einen Eid bekräftigt und sein Schwiegervater für ihn Fürbitte einge^-
hat, wird ihm die Leibes- und Geldstrafe geschenkt, jedoch hat er die Kosten des Processes lind
Gefangenschaft in Uri zu tragen und wird für die Regierungszeit des Landvogts Im Hof seiner
verlustig erklärt. Landshauptmann Judice und Johann del Bagio von Malvaglia, welche jene ehrbe a ^
genden Reden gehört und ihrem Unterthaneneid zuwider damals keine Anzeige davon sofort gemacht,
dem dieß erst nach zwei Jahren und zwar vermuthlich nur aus Neid gethan haben, werden für >
Jahre ihrer Aemter entsetzt und aus Gnaden jeder um 5(1 Kronen zu Händen der Kaminer gebüßt. ^
wird der Recurs in die Orte binnen Monatsfrist freigestellt. Absch. 4l. a. 47. Ein Knabe, der
Vater Silbergeschirr entwendet hatte und in Toggenburg in Gefangenschaft gesetzt worden war, war ^
die vom Commissarius Frischherz geleistete Bürgschaft frei gelassen worden. Da Zaccone, der ^at^
Knaben, sich weigert, Frischherz der Bürgschaft zu entheben, wird auf das Ansuchen von Frischherz
ein ernstliches Schreiben an den Commissarius zu Bellenz abgehen zu lassen. Ibiä. b. 48. Der "
missarius Planzer hat bis nächste alte Faßnacht seine Rechnung zu stellen. Ibiä. o. 4«. Die La»
Bollenz wird angehalten, ihre Wehren in gehörigen Stand zu stellen. sHier fehlt im Original eM
Ibiä. ä. 3«. Da es sich herausstellt,daß viel criminalischeund obrigkeitliche Strafen zum
der Kammer verthädiget worden, wodurch auch viele sehr strafwürdige Vergehen „untertragen wo^
sind", so wird beschlossen, daß künftig, wenn die Gesandten in das Land gekommen sind, keine ol'Ng ^
keitlichen criminalischen oder malefizischen Strafen mehr verthädigt werden dürfen, sondern in
wöhnlichen Appellation vor die Gesandten gebracht werden sollen. Ibiä. e. 31. Bei Appellationen ^ ^
(Zivilsachen soll jede Partei zur Hälfte, in Criminalsachen die Appellanten „dasjGerichtgeld legen"-
32. Der Grafschaft Bellen; wird ernstlich zugeschrieben, daß sie ihren sie betreffenden Theil der '
Monte Cenere verbessern und die „Wasserschweizenen" abgraben lassen soll. Ibiä. x. 33. Auf du
des Capitcls zu Bellen;, daß trotz der ihm vor einiger Zeit zu Theil gewordenen Befreiung, ^
durch Tod entstandenen Vacanz selbst einen Chorherrn wählen zu dürfen, der Bischof von Lo»w
Chorherrn gewählt habe, wird dem nach Rom reisenden Pannerherrn Beßler der Auftrag gegeben, " ^
beim Papste durch Unterhandlung dem Capitel zu jener Befreiung wieder zu verhelfen. Ibicl- >>- ^
Um den Gang der Processe zu beschleunigen, wird den Landleuten der Vogteien Bellenz, /
Riviera gestattet, daß sie, wenn es von den Parteien begehrt wird, „fürsprechen" können. >- ^
Dein Commissarius zu Bellenz wird befohlen, die Schlösser zu visitieren und anzuschaffen, was er
Provision mangelhaft finde; ferner nach alter Ordnung die Wächter, zwölf in das Urnerschloß,I'- ^
die beiden andern Schlösser neben den ordentlichen Schloßknechten zu legen und die Schlösser ^
verwahren, auf vertraute Späher bedacht zu sein, damit man erfahre, was von den Bündnern vor»
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M)rt werde, und, wo es nöthig ist, darüber in die Orte zu berichten. Absch. 47. a. 3«. Es wird
^'chtet, daß viel Korn und Reis durch die Stadt und Grafschaft Bellenz nach den Bünden geführt werde,

^ ^ spanische Ambassador, Alphons Casati, beschwert.Da zu besorgen steht, daß der Ankauf
" Nctualien im Mailändischen deßwegen verboten werden könnte und es die Unterthanen entgelten

dich Ainbasiador ersucht, ein Beschwerdeschreiben an die drei Orte abgehen zu lassen. Wenn
dci, 5^, so solle Uri im Namen derselben den Landvogt von Riviera, den Commissarius und

fuhr ""^^iber zu Bellenz an den Rath im Misox abordnen, um demselben zu eröffnen, daß diese Durch¬eil gestattet werde?: könne, da Mailand bereits den Ankauf der Victualien um einen Dritt-
e. ^^untergesetzt habe: zur Entschuldigung haben sie jenes Schreiben des Ambasiadors vorzuweisen,
daß ^ Commissarius das Durchfuhrverbot zu publicieren. Ibiä. d. 37. Da berichtet wird,
Ziatk/"' Prädicant iin Misox wohnen solle, so wird der obengenannten Abordnung aufgetragen mit dem

reden, daß derselbe entfernt »verde, widrigenfalls man die Sache nicht allein vor eine
dvi, dringen, sondern auch „dergleichen Gsind so nah an der Thüre" nicht dulden werde kraft des

" früher gethanen Versprechens; ingleichcm würde der Gubernator zu Mailand das nicht dulden,

^»rch ''' Da Güter und Kaufmannswaarendurch die Orte nach Bellenz gehen, von dort dann
>verd ^ nach dein Venetianischcn geführt, andere hingegen durch die Bünde nach Bellenz gefertigt
Kid/"' ^ ^ obige Gesandtschaft die Säumer ermahnen, davon abzustehen, solche Güter zu führen,

Unfalls ihnen die Pferde confisciert würden. Ibiä. ä.

I«1V.

Es wird berichtet, daß im Misoxerthal etliche hundert Bewaffnete stehen, welche die Graf-
^'Hail bedrohen, und zwar weil ihnen das Getreide Hinterhaltenwerde; daß dagegen der Gubernator
lenseitz ^klärt habe, es werde, wenn man denen in Misox Getreide zukoinmcn lasse, den Unterthanen
da ^ ^ ^ebirgs die Fruchtzufuhr voin mailändischenBoden aufgehoben werden. In Folge dessen, und

unziemliche Antwort gegeben haben, wird beschlossen, daß jedes Ort zwölf Kriegsleute in
Ztadtg "r fch^cken, daß jede Nacht zwei derselben in der Stadt mit Leuten aus derselben wachen, daß die

gesäubert, die Mauern ausgebessert, die Gitter vor den Porten hergestellt und Wachen des
»icht Magadino und Lumino ausgestellt werden sollen. Absch. 48. a. «<>. Weil Alphonso Casati

ist, mit welchen: man sich wegen der abgeschickten und noch abzuschickenden Kriegsleute un-
so wird Oberst von Beroldingen zu ihm abgeordnet, um sich des Soldes der Soldaten

ist' bereden. Dem Gesandten von Nidwalden wird aufgetragen, sobald der Ambassador angekommen
" breiörtischen Tag auszuschreiben, damit :nan sich über die Durchführung des Getreides in die

^ ^ Kaufmannswaaren halber unterreden kann. Ibick. b. «I. Nachdem auf den: letzten
^kiiliss berabschiedet worden ist, daß der Rath von Bellenz wegen der bei dem Empfang des neuen
»ich ^ verübten Ungebühr und der eigenmächtigenBeeidigung der Leute still gestellt werden solle,
ke» ^ gekominei: ist, daß eine Abordnung des Rathes, um sich zu verantworte?:, in die Orte kom-

^ ^ird Uri ersucht, wenn dieselbe ko?n?ne, die beide?: a?:dern Orte eben dahin zu berufen, dainit
^3evrd bie Art und Weise vergleiche, tvie man ihnen ihre Fehler vorhalten wolle. Die Bellenzer

st//' ^^n auch ihre Freiheiten und ihr Statutenbuchmitbringen und sich darüber erklären, weß-
encn auf der Riviera, in Bollenz und Livinen ohne der Orte und Amtleute Vorwissen die
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Victualien verweigert haben. Zugleich soll mit ihnen auch über das noch ausstehende „Weerigeld" trac»^

werden. Ibiä. o. «2. Da viele Aeltern jenseits des Gebirgs ihre Kinder dein bösen Geist aufoVb

und übergeben, so wird, damit dieselben dem Teufel wieder aus dem Rachen gezogen werden, dem ^' ,

Beroldingen zu seinen andern Austrägen noch der gegeben, daß er mit dem Cardinal Borromeo zu ^

land sprechen soll, wie diesem Uebel abzuhelfen sei. Ibiä. ä. OS. Die Landschaft Bollenz begeht ^

den drei Orten 34 Spieße verehrungsweise. Uri und Nidwaldc» willigen ein, Schwpz nimmt das Änpu

in den Abschied. Ibiä. s. Der Tortur halber läßt man es bei den für die ennctbirgischen

bestehenden Ordnungen verbleiben. Bekennt aber eine „verleumdete" Person in Folge der ordnungs»"' '

angewendeten Tortur nicht, so sollen die Landvögte bei ihren Herren und Obern weiter Raths pl ^

Ibiä. t'. 03. t. Zu Rottmeistern in Bellenz werden ernannt : Landschreiber Wolfgang von Uri, ^

Tschudi und Ulrich Farlimann, jeder zu einem Thor. 2. Befehl, die Stadtgräben zu säubern. ' „
00. Dem Fähnrich Gygcr wird geschrieben, daß er die Wuhre bei Carasso in Stand

solle, widrigenfalls er mit den Mitinteressierten für eintretenden Schaden verantwortlich gemacht »>c

Ibiä. i. «7. Der Landvogt auf der Riviera wird beauftragt, das am Tessin zu erbauende

die Gant zu schlagen" (zu veradmvdieren). Ibiä. si. 00. Uri wird beauftragt, die decretierten ^

auszufertigen. Ibiä. I. 00. Nidwalden verlangt, daß demjenigen, welcher vor Jahren den Landow ^

Bollenz erschlagen, im Bollcnz zu wohnen abgeschlagen werde. Ibiä. m. 70. Die Gesandten,

vergangenen Bartholomäi zu Bellenz gewesen, sollen auf nächste Tagsatzung der drei Orte ,-tvegc" ^

Mißverstandes" erscheinen. Ibiä. n. 71. Die Bünde beklagen sich, daß man ihnen zu Bellenz den ^

paß des Getreides und den feilen Kauf verweigere und daselbst an den Thoren und in den Schlösse"

Wachen aufgestellt habe. Die Gesandten antworten, daß der spanische Ambassador verboten habe,

und Victualien, welche die ennctbirgischen Unterthancn auf ihre Patente im Mailändischen kaufen, de> ^

Misox oder anderswohin zu verkaufen, widrigenfalls man ihnen keinen Ankauf im Mailändischen mehr ^

werde. Den Durchpaß von anderwärts gekauftem Getreide werde man ihnen nicht verbieten. Da

die von Misox drohende Worte gegen die zu ihnen abgeschickten Amtleute ausgestoßen und sich

hätten, so Hütten die regierenden Orte zum Schlitze ihrer Unterthailen Zusätzer nach Bellenz

dere Klagepunkte beruhten auf unbegründeten Gerüchten. Absch. 51. ä. 72. Die Soldaten Z»

beschweren sich über zu geringen Sold. Dem Commissarius wird ausgetragen, ihnen zu bedeuten, >»'

ten sich für einmal der Besoldung halber ersättigen; für die Zukunft wird eine bessere in Aussicht

Ibiä. b. 7S. Da die Untcrthanen in Folge von Geldverschreibungen den Creditoren in 'esc

dann das Geld zurückzahlen wollen, wenn bei ihnen - dasselbe im höchsten Werthe steht, w ^
Sache auf nächster fünf-oder siebenörtischer Tagsatzung zur Sprache gebracht werden; die Gesandt»

dafür instruiert werden, daß es bei dem verbleiben solle, was zu Badeil verabschiedet worden ist, ^

„daß kein Eidgenosse das Geld von den Unterthanen um ordentliche Perschreibungen anders, den»

bei uns läufig, empfangen solle." Ibiä. v. 71l. Bei Vergantung eines Zehntens auf der

ein Priester denselben gezogen. Statthalter Pellanda beschwert sich darüber. Schwpz und Ridwaldc»

es dabei verbleiben; jedoch wird auf Gefallen der Obrigkeiteil hin für die Zukunft festgesetzt, daß

sicher ohne der weltlichen Obrigkeit Gutheißen „keine Gewalt weder um Käufe noch Vergantungen

soll". Ibiä. ä. 73. Da dermalen viele Banditen in- und außerhalb der Stadt Bellenz sich h^st" ^^f-

sich vielleicht gerne zu Wachen gebrauchen lassen, so trägt Nidwalden darauf an, dieselben aus der
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zu weisen. Die Gesandten von Uri und Schtvhz nehmen den Antrag in den Abschied. Ibiä. e. 78.

T"lge der Beschwerde des Commissarius Blättler, daß es vorkomme, daß, bevor er über eine fehlbare

^ivit das Strafurtheil gefällt habe, dieselbe schon von den Obrigkeiten liberiert worden sei, wird festge-

iein'e ^ ^"5tig niemand angehört werden soll, es habe denn zuvor der Commissarius sein Urtheil und
. / ^^fe angelegt. Ibiä. k. 77. Man vereinigt sich über die Art, wie denen von Bellenz ihre Un¬

land« " ^vüesen werden sollen. 1) Der Rath von Bellenz hatte voriges Jahr zu Bartholomäi die Ge-

^issar" Commissarius spottend eine lange Zeit warten lassen und sich berathen, ob sie dem Com-

^lhe ^"ser einen Abschied geben wollten. 2) Während der Commissarius denen von Bellenz auf das
schwur, hätten diese spöttisch nur auf ein schlechtes Papier geschworen; daher wird festgesetzt,

lchlvv"" ^ Bellen; und die Consuln aller Conununen mit aller Solennität dem Commissarius

d^, huldigen sollen. Diese Verordnung ist in das rothc Buch zu schreiben. 3) Ferner hat der Rath

^^^^nden Landvogt vor der Stadt zu empfangen, was seit einiger Zeit unterlassen worden war. 4)

^be^, ^6 Commissarius darf kein Rath zusammenberufen werden, und wenn der Commissarius dein-

der ^"^hnei, will, hat er dazu die Bcfugniß. 5) Da sich der Rath geweigert hat, Anordnung wegen

treffen und, obgleich entsetzt, doch seine Functionen fortgesetzt hat, soll er „darum stark an-

^ene,, 6) Ohne Wissen des Commissarius dürfen weder Räthe noch Particularcn Leute in ihren

^»ld" beeidigen. 7) Gegenüber der Beschwerde der drei Geschworenen zu Bellen;, daß sie nicht
siemalefizische oder criminalische Händel dem Commissarius zu leiden, wird gut befunden, daß

"icht ^ schuldig seien. 8) Endlich ist dein Rathe zu verweisen, daß er den Commissarius Jansen

^ schein habe annehmen wollen. Ibiä. 7 8. Da die Verweigerung des Transits und Ge-

"atox Bellenz gegenüber den drei Bünden den drei Orten allein zur Last füllt, so soll der Guber-

>»it. ^ Mailand ersucht werden, auch die übrigen Orte von dieser Maßregel in Kenntnis; zu setzen, da-

z-) ^ > gen Luggarus und Lauis geschrieben werde und die Unterthanen dessen verwarnt werden. Absch.

^»acl ^ ^ ^^^vst Beroldingen wird beauftragt, mit dein Gubernator zu reden, daß er die Kauflcute

'uöchte, daß sie ihrc Waarcn ohne Gefahr durch das Land der drei Orte führen lassen könn-

^genvin ^ mehrmals Salz durch die Bünde nach Bellcnz geführt lind als Rückfracht Reis
n worden ist, angeblich, daß die Frachten von und nach Hall kommen und die Fuhrleute Scheine

^so soll der Commissarius einen solche«; Schein schicke«,, damit derselbe dein Ambassador

^gc» . ^) vorgezeigt werde, ob etwa eine Fälschung unterlaufen sei. Ibiä. ä. 81. Oberst von Berol-

)wt, was er beim Gubernator zu Mailand i«, Betreff der Erhaltung und Vermehrung der Zu-

»»d " ^^llenz ausgerichtet hat, nämlich daß derselbe sich erklärt hat, allen nothwendigcn Zusatz daselbst

^ üänzlich zu unterhalten. Bereits habe er ihn, für zwei Monate Sold mitgegeben; man möge

^ ^bassador weiter eine Uebcreinkunst treffen. Absch. 57. n, 82. Die Häupter, welche «,ach
Zusatz geschickt werden, sollen die Besichtigung der Waffen (Gwercn) in allen drei Thäler«,

^t>ie s ^ ^ »Wegen der Alp Sarzcno wird ein jedes Ort sehen, was sie durch beiliegende

^icieren, und daß der Ruf, so unsere Gesandten ans verschicnein Bartholomäi gcthan anfgchebt

^ ä. 8^l. Die Wehre oberhalb der neuen Wehre bei Carasso ist sofort herzustellen und dem

^ i>ix Befehl dafür zu erthcilen; wird sie nicht hergestellt, so «verde«, Leute abgesandt «Verden, welche

°'»er ^^ellung sorgen werden. Absch. 60. b. 8S. Der Landvogt auf der Riviera berichtet, daß in

^tigkeit wegen der Capelle all Nosario zu Ablentsch (Abiasco) und deren Zehnten zwischen den
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Geistlichen und Particularen jene die Sache vor das geistliche Gericht ziehen, auch in andern Fällen

liche Personen vor das geistliche Gericht zu citieren sich untersteben; dag ferner auch viele „ungebühr >

Lehen" verliehen werden. Der Landvogt wird beauftragt, sich mit einem in der drei Orte Namen m

gestellten Crcdenzbrief wegen dieser Sache zum Legaten zu begeben und die Fehlbaren zu bestrafen;

appelliert, so werde er an den Orten einen guten Rücken haben. Ibid. <z. 8«. Die Gesandten

Schwhz erhalten die Instruction, für Moderation in dem ungebührlichen Procedieren mit den Gefangu

in Bollenz zu stimmen. Absch. 61. a. 87. Die Zusätzer in den Schlössern zu Bellenz klagen, daß ^

erst für zwei Monate Sold empfangen haben. Da der Gubernator in Mailand früher erklärt hat, daü

im Namen des Königs von Spanien zahlen werde, so wird Uri beauftragt, im Namen der regiere ^

Stände deßwegen an den Gubernator zu schreiben und von Mentlen mit dem Schreiben abzuschicken, ^
das Geld in Empfang zu nehmen. Absch. 69. a. 88. Von Mentlen erhält auch den Auftrag,

Reparation der schadhaften Stücklein in den drei Schlössern mit den drei Castellanen zu sorgen.

Kugeln mangeln, so solle er auch zu Mailand darum werben. Ibid. b. 8tt. Johann SomocoU

Dangio war von manchen Personen des Unholdcnwesens beschuldigt worden. Da der Landvogt

hat, daß er während des ihm gemachten Processes „mit der Marter seine Unschuld erhalten habe", ip,

ihn Uns Gesandtschaft frei. Die Gesandten der beiden andern Stände nehmen die Sache in den AtM

Absch. 79. u. Der Proceß des Jakob Ferrare von Semione, welcher ebenfalls der

verdächtig ist, wird vorgelegt. Es wird gut befunden, den Proceß den Obrigkeiten vorzulegen und tnetz ^
entscheiden zu lassen, ob Ferrare an die Marter geschlagen werden soll. Ibid. b. ttt. SchwYZ

Antrag, es solle jedes Ort dieser Sache wegen einen Gesandten nach Bellenz abordnen. Die übrige"

sandten, ohne Instruction, nehmen den Antrag in den Abschied. Ibid. o. ttS. Minderjährige

werden, wie sie selbst bekennen, von ihren Aeltern an die Hexentänze geführt. Man hält es für ^ „

sich an den Cardinal zu Mailand schriftlich um Hülfe und Rath zu wenden, wie diesem Uebel zu beg^

sei, und ihn zu ersuchen, eine Visitation in diesen Thälern vorzunehmen. Uri wird beauftragt,

Schreiben abgehen zu lassen. Sollte man dieser Kinder wegen Kosten haben, so sollen dieselben a»s ^

Spital in Bollenz genommen werden. Ibid. ck. Gegen diejenigen, welche im Verdacht (der

holderei) stehen und, aus dem Lande entwichen, sich den Rechten nicht stellen, soll der Landvogt S

nach Laut der Statuten verhängen. Ibid. s. ,»4. Diejenigen, welche im Rathe sind, und die Amt ^

auf welchen großer Verdacht der Unholderei ruht, sollen einstweilen „ihres Amts hinter sich halten"'

Landvogt soll wider sie den Proceß ausnehmen und sie examinieren; ist der Verdacht unbegründet, w ^

sie ihrer Aemter wieder fähig. Ibid. t'. s»z. Diejenigen, welche die Unholderei bekannt habe»,

meinen, daß sie auf die gethane Beichte hin liberiert seien, sollen eingezogen, tormentiert und

werden, ob sie seit abgelegter Beichte wiederuin Gott verläugnet oder ob sie vor oder nach der Beicht ^

und Gut geschädigt haben. Haben sie das Eine oder das Andere begangen, so sind sie an Leib u»

zu strafen. Ibid. x. !»«. Denjenigen, welche freigelassen, aber später wieder verzeigt worden Ü» ,

der Landvogt wegen der neuen Anklagen den Proceß machen, der frühern wegen, um welche ein

schon die Marter überstandeil hat, aber nicht mehr. Ibid. b. s»7. Dem Landvogt wird der - ^

gegeben, die Brücke bei der neuen Straße in Bollenz, wegen deren Erbauung drei Dörfer im Str^^
endlich einmal bauen zu lassen, da zuletzt die Aufbringung der Kosten schon möglich sein werde; die von

(„Dunsch") sollen auch ihren Antheil daran bezahlen. Ibid. i. s »8. Den Gesandten auf Bartholom
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^ werden wegen eines Gradens oberhalb des Hochgerichts auf der Rivicra, damit niemand
^ Konferenz ivurde besprochen der Markt, den die von Lauis zu

^iail Orten und denen zu Belleuz zum Nachtbeil errichtet haben, und daß die Lauiser den
welche auf die Märkte der drei Orte fahren wollen, den Paß versperren. Absch. 85. a.

sei»/ Besprechung,was mit dem „aufgelaufenen" Wein anzufangen sei, gibt Nidwalden
^^lenz abgeschickten Gesandten den Auftrag, allen Wein daselbst zu probieren und den anfge-

Hni m" uusschüttenzn lassen, damit der neue gute nicht mit demselben vermischt werde. Ilüll. b. Ml.
"wrd'ct"^ Johannis zu Belleuz hatten zwei Aligustinermönche nächtlicherWeile zwei Mitbrüder er-
^vrd Ovaren »>it einein Raub von etlichen hundert Kronen geflohen, zu Mailand aber aufgegriffen

^^valdeii verlaugt deren verdiente Bestrafung und wünscht, daß statt der Augustinermönche
hold ^ Kloster gelegt werden. Ilüll. e. l<>2. Gegenstand der Besprechung ist auch die Ilm

^ wird beschlossen, daß der Landvogt und die Amtlente im Procedicren gegen die
"'arkt ^ ^^^uhren sollen. Ibill. ck. M5t. Die von Lauis hatten auf vergangenem Bartholome Jahr¬
en ^ Landschaft Lauis ergehen lassen, daß bei hundert Kronen Buße niemand
^'gcir ^ Subiascv besuchen solle, und dieses Verbot auch au die angrenzenden Orte geschrieben, ja

welche auf den Jahrmarkt ritten, ihr Geld, ihre Waaren und Victualien arrcstiert, andere

^ordc',^ Zu gelobe», daß sie daselbst nichts kaufen wollen. Da auf dein Tage zu Luccru beschlossen
Ellrich anzugehe», daß es die Agenten von Lauis auf künftige Tagleistung nach Baden zur

bescheiden möchte, so bespricht man sich jetzt darüber, wie die Sache zu Baden einstimmig
z» h werden könne, und kommt übcrein, bei der früher an den Landvogt abgegangenen Protestation
^ wegen des hieraus erfolgten Schadens, „als des Marktes halber, so bisher den
^he»". gehalten, zu besuchen, den Uusrigen zu verbieten und denselbigcn gen Belleuz zu
^c» ^^u Ntailändischen den freien Paß durch Gravedona und de» Laugcnsee anzukünden und zu
drej ''^igen Orte aufzufordern,zur Bestrafung solchen Frevels behülflich zu sciu, widrigenfalls die
ieich^ ^ Mitteln sich umsehen würden, ihre Reputation aufrecht zu erhalten. Den nach Baden rei-
kW»,.soll ihr Geld arrestiert werden. Absch. 88. a. MI. Alsonso Casati wird ersucht, beim

^ Herstellung der Straße bei Gravedonaans des Königs Boden anzuhalten, und der
lst.1. ' Z" Bellenz, die Straße auf dem Boden seiner Vogtei in gutem Stand zu erhalten. Ilüll. 5.
^de> ^ ersucht, anzuordnen, daß eine „Hauptverschreibnng um das ticiuische Wehrigeld" gemacht

Lieutenant von Nleutlen wird die Einziehung desselben auferlegt. Ilüll. o. M<». Die rcfvr-
^/uzerorduung ist von Schwyz gut gebeißen worden. Die Gesandten von Uri und i>!idwalden

dieselbe ihren Herren und Obern auch zur Genehmigung vorzulegen. Hüll. o. M7.
^bsch. ^''^lasco. S. Landvogtei Lauis, Art. 196. M«. Die ordcicklichcn Rufe werden erlassen,
^bitcg " Spitalrechnung. Dem Eonunissarius wird aufgetragen, von denjenigen, welche dem
^ese H l^uldig sind und trotz der früher schon angedrohten Buße von 25 Kronen nicht bezahlt haben,

^"'Zuziehen. Ilüll. l>. l l<>. Die neuen und die alten Kirchcnvögte,welche dem vorjährigen Gc-

^gelc,^ '^chgokoinmen sind, sollen ebenfalls gebüßt werden. Ilüll. o. M. Die Kirchenrechnungwird
^ ^ Grafschaft Bellenz, ivelche sich 1694 um 1959 Kronen von der Verpflichtung, an den Bau
^ ^ " luuften Theil beizusteuern, losgekauft hat, hat in diesem Jahre das Capital mit Zinsen mit

^u, zu 24 guten Batzen die Krone, bezahlt. Ilüll. ll. l M. Wie der Rath zu Belleuz die
239
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Obrigkeit respecticre, mag ein jeder Gesandte seiner Obrigkeit berichten. Iliill. e. N3. Die Gesandteil schliß
einen zwischen Rath und Burgern entstandenenStreit. Bernhard Rnschga zu Bellenz hatte an die
keiten einen Bries geschrieben, welcher der Ehre der Räthe zu nahe trat. Die Btirgergemeinde, welche
Rath fragte, ob sie den Auftrag zu diesem Schreiben gegeben habe, antwortete, daß sie bloß Auftrag
ben hätte, folgende fünf Punkte der Obrigkeit initzutheiten und deren Rath darüber einzuholen:

ein jeder, dem in die Gemeinde gekündet werde, und der nicht erscheine, um eine halbe Krone gestraft we^
solle; 2) daß der Rath ohne die Gemeinde keine Bürger annehmen dürfe; 3) daß der Rath ohne die ^
meinde nicht möge erlauben, ungebundenes Holz durch den Dessin zu führen; 4) daß der Rath ,
Burger Willen keine Näthe setzen solle; 5) daß die Anwälte der Bürgerschaft die Rechnung über die «o
der Reise des Augustin Ghiringhelli nach Deutschland nicht genehmigen sollen, weil die Bürger zu ^
Rcchtshandel ihre Einwilligung nicht gegeben hätte». Mehr zu schreiben, sei kein Auftrag gegeben wo
Die Ansgeschossencn des Raths verlangen die Bestrafung des Ruschga und seines Beistandes Zcgon.
verantwortet sich. Die Sache wird in den Abschied genommen. Ibicl. k. ltl. Dem Co»i»uII^

wird befohlen, die Stadtgräben ränmen zu lassen. Die von Bellenz legen eine Urkunde vom letzte" ^
nnng 1613 vor, laut welcher sie von der Pflicht, die Stadtthvre bedecken zu lassen, frei sind. Idiü. ^
Der Eommissarius Jost Blättler legt Rechnung über die Eonfiscationen und verfallenen Güter von
Hingerichteten Unbolden ab. Er stellt das Ansuchen,man möchte ihn halten, wie seinen Vorfahr,
man möchte die Eonfiscationen und verfallenen Güter nach Abzug der Unkosten in drei Theile theilc», ^
Drittheil der Obrigkeit, zwei Drittheilc ihm zutheilcn. Der Antrag wird in den Abschied genominen-

Rechnung der Bußen; Betrag aller 548 Kronen 1. D. Ilüä i. ll7. Es wird ein
des Landschreibers und Dolmetschers zu Bellen; verlesen, in welchem dieselben wegen ihres
scheinens an diesem Tage, ans den sie „wegen bewußter Klagen" ciliert worden waren, sich entsä)"
Die Entschuldigung wird nicht angenommen;sie sollen nun von Ort zu Ort ciliert werden,
Altvrf. Ferner soll berathen werden, ob man künftig jemand aus den Orten als Schreiber ^
metscher dorthin verordnen soll. Absch. 102. u. U8. Ans die Berichte des Eommissarius Z" ^
und des Landvogts auf der Riviera, wie schlimm es mit der katholischen Religion in den 1^
stehe, und wie sehr man einen Ueberfall der Schlösser und der Stadt Bellen; besorgen müsse, wird ^
beiden Amtleuten befohlen, gute Wache zu halten, sich immer durch Späh'er Kenntniß von dem Z'^
schaffen, was daselbst verhandelt werde, die besten Schlitzen zu nehmen und ans jeden Fall sich Z"
Ebendasselbe soll auch den Landvögten zu Lauis und Luggarns geschrieben werden. Mit dein ft'^
Ambassador soll geredet werden, ob er die Besatzung zu Bellenz verstärken und bezahlen möchte >wd, ^
die Bündncr etwas vornähmen,„ihnen was Gegenstandes im Vcltlin oder wo es ihm am sügiu^' ' ^
thun". Ibick. 6. tll>. Das alte Wehrigcld zu Bellenz soll bis nächste Lichtmeß eingezogen ^
20 Kronen Buße. Die Wehre zu Earasso ist unverzüglich herzustellen. Ibick. cl. l20. Die dt"
reien bitten um Abschaffung des Appellationstags,da er große Kosten verursache und die Appell" .
demselben doch noch vor die Obrigkeiten komme. Die Gesandten haben sich auf nächste dreiörtische ^
darüber instruieren zu lassen. Idick. k. lLl. Der Eommissarius läßt durch seinen Vetter seine -
ablegen. Ibicl.
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!v>v ^ Coinmissarins zu Bellenz wird nocbmlls aufgetragen,die Untcrthanen zu Belle»',,
^iinin ^ ^vwinuintät als die „Personaweri"zu ermalmen, das; sie das ihnen geliehene Geld nach Be-
»nd "' ^ Schuld eines jeden wiederum abzahlen, da sie bis dabin sich darin säumig gezeigt haben,
k>ttd ^ nächsten Martini, widrigensalls die Herren und Obern Boten ans deren Kosten schicken
lwiick' Luisen und Capital einzutreiben. Absch. 120. l2K. Da es nöthig ist, oberhalb der tes-

^hre noch eine andere zu bauen, so wird der Coinmissarins den Bau derselben in den Vogteien
l>nd Äi'ainthal ausschreiben. Boen» dann ein Baumeister den Bau unter Bürgschaft über-
^ ^^"lmissarins ihm unter Ratisicationsvorbehaltdenselben verdingen. Ibiü. b.

Vm'l, ^litscheidnng 'des Streites zwischen dem Coinmissarins zu Bellen; und dem Landschrcibcrwegen
stellt^ t.'iel davon den Amtleuten gehöre, wird bis auf nächsten Bartholomäi einge-
s'^.1 ^'^dessen sollen der Coinmissarins und der Landschreiber in Freundlichkeit sich vertragen. Ibiü. e.
z„ der Gemeinde Darv Artore i»id Pedcmonte beschiveren sich über einen vom Capitel
^>gcn ^ auferlegten Zehnten, den sie zu zahlen nicht schuldig seien. Die geistlichen Herren
schre i ^ weltlichen Rechte darüber Rede zu stehen, und ebenso ermahnt der Legat in einem
hö^ . die Gesandten, das; sie sich dieses vor den Bischof von Como oder den Vicmriim ^knkiali>» ge¬
winn '.'^^"dels enthalten, wenn sie nicht in die geistlichen Strafen verfallen wollten, das; sie im Olegentheil
»»d Rechte behülflich sein sollen. In Folge dessen wird die Sache zu Händen der Herren
^»selb>^ Abschied genommen, den beiden Gemeinden weder zugesprochen noch abgeschlagen, bei
^'"Ugt' zu suchen. Absch. 147. -r. >2<i. Die Rechnung des Spitalvogts ivird gc-

früher» Befehlen, das; diejenigen, welche dem Spital Rcstanzen schuldig seien, bezahlen oder
^sc»>dt? lallen, nicht nachgekommen wurde, so werden die Betreffenden angehalten, vor Abreise der
^7. ^ ^B'm Befehle nachzukommen.Die Meisten gehorcheil, Andere versprechen zu gehorchen. Ibiü. 1».
^»d ^ Landvögte berichten, daß der Spital durch die durchreisendenSoldaten

große Einbußen crleide, uild bitten, die Obrigkeit möchte den spanischen Ambassadvr zu
vermögeii. Ibiü. e. l2^. Abnahme der Kirchenrechuung. Ausgaben 2362 Pfd. 10 Tch.,

Cv„sj^ Pfd. Ibiü. e. lLk». Der Commissarilis Jost Blättler legt Rechnungab über die
^»>c„ ""d verfallenen Güter der theils entivichencil,theils Hingerichteten Unholde. Bon zwölf mit
sich '^B'führte» Personen 63ü Kr. > Sch. Die wegen dieser Unholde aufgelaufenen Kosten belaufen
^Biu? ^ ^ beziehen die Obrigkeitenden dritten Dhcil. Ibiü. <l. 1. Der Cvm-
^ Kr Beisein der Amtleute Rechnung über die Bußen ab. Die Einnahme beträgt:

^ T'cr dritte Dheil gehört den Obrigkeiten. 2. Dem Commissarius werden die Auslagen
Zu ^""dnergcschästs vergütet. Ibiü o. l»l. Der Gesandte von Schwyz stellt den Antrag, daß
^'ftr»ct' ^"'gcld vom verwirtheten Weine bezahlt werden solle. Die beiden andern Gesandten, ohne
sich den Antrag in den Abschied. Ibiü. k. lK2. Bon Mentlen tvünscht Anweisung, wie er

den Schaftreibern, welche wegen des Krieges den Paß zu Eleven vermcidcn, des Zolles wegen
' "" lalifenden Jahre seien bei 8000 Schafe durchgetriebenworden. Da in Beziehung

^llt, ^"^^dhnlichc Schaftrciberei keine Ordnung vorhanden ist, wird den Herren und Obern anhcün-
"'c Ordnung zu machen. Ibiü. Gilg Aufdermaureröffnet die Beschlvcrde des
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Raths zu Bellen;, daß eine Partei folgende Neuerungen einfuhren wolle: 1) die Räthe sollen nicht
wie bisher, an die Stelle der verstorbenen Räthe, ohne daß die Burger initstimmen, andere in den ^
wählen. 2) Die Räthe sollen nicht mehr die Besugniß haben, ohne der Burger Wissen und Willen
zu „Wersen", Beisaßen anzunehmen und Bewilligung zu geben „Burrcn zu fertigen". Er bittet die Gesa"
um ihren Rath. Da aber ein Theil derselben ohne Instruction ist, wird die Sache in den Abschied
men. Absch. 155. a. 134. Statthalter Judicc oder Nensch aus Bollenz hatte ohne Einwilligung^
Nachbarschaftzu Malvaglia ein Stück Allmend für sich allsgeschieden, worüber sich die Nachbarsch"^^
schwert. Der Landvogt wird beauftragt, der Nachbarschaftanheinizustellen,ob sie dem Judice dieses ^
lassen oder es wieder zur Allmend schlagen wolle Idiä. d. l3S. Da in Bollenz das Wasser
lich zu Malvaglia großen Schadeil angerichtet hat, werdeil die Landvögte von Bellenz, Bollenz und
beauftragt, daselbst eineil Augenschein einzunehmenund die Wehren sobald als möglich wieder
Idiä. o 1311. Kaspar Im Hof, Alt-Landvogtim Bollenz, beschwert sich, daß die Landschaft wegen der'^^
des ihm auszuzahlenden Jahrlohns Schwierigkeiten mache. Es wird gut befunden, daß dieselbe ih>"^
50 rheinischen Gulden in dem Preis, den sie dermalen haben, nach der bestehenden Ordnung Da¬
habe. Idiä. e. l37. Es wird über die großen Kosten geklagt, welche die Amtleute UN Bollcuz u> ^
lefizischen Sachen den Leuten verursachen. Jedes Ort soll auf nächste Eonfereuz zu Brunnen deßweg^" ^
struieren. Idiä. k. 13«. Alis die Klage, daß zu Bellenz die Geistlicheil im Predigen sehr nachlässig^
wird der Eommissarius durch ein Schreiben beauftragt, sie zu größerm Fleiß anzuhalten. ^
Wirkung, so soll er eine Copie dieses Schreibens dem Bischof von Como zusenden und denselben um B
ersuchen. Idiä. A. >311. Es wird der Antrag gestellt, künftig den Appellaztag als einen w»u ^
abzustellen. Nidwalden wünscht, daß er nochmals bei ihm gehalten werde; alsdann »volle es sich
andern Orten nicht sondern. Idiä. Ii. litt. Da durch die vieleil zu Bellenz durchziehenden,
spanischen Soldaten der Spital daselbst große Auslagen hat, so wird Landaminann Zelger beauftragt .
wegen mit dein Ambassador zu tractieren. Idiä. i. 14l. LandschreiberWolfgang von U" ^ ^
voil den drei Coininissarien,unter welcheil er gedient hat, den zwölfteil Pfenning von den Erimin" ^
malefizischen Bußen, wie früher andere Landschreiber ihn bezogeil haben, während die Commiss^""^,
haupten, daß sie nach dein Artikel des rothen Buches von ihrem Drittel jener Bußen nicht mehr a ^
vierten Theil zu geben schuldig seien. Die Gesandten sind dieser letzten Ansicht lind lasseil es dab^ ^
bleiben, wollen aber bei ihren Obern auf eine Erläuterung antragen, damit künftig aller Streit
werde. Idiä. I. 142. Der Eommissarius Blättler wird nicht für verpflichtet gehalten, auf die^
des Landschreibers von Uri an einen Theil der Verehrungen, welche er von obrigkeitlichen Gesaudlr"- ^ ^
leuten u. s. w. für seine Mühe erhallen hat, einzutreten. Dem Eommissarius wird seine AmtsmlM
verdankt. Idiä. in. 113. Der ungebührlichen großen Kosten wegen, welche die Amtleute in
Malefizsachen verlangen, wird beschlossen, daß es bei der bereits vorhandenen,aber in das
nicht eingetragenen Ordnung sein Perbleiben haben soll, und daß der Landschreiber zu Bellenz ck

das Statnteilbllch von Bollenz einzutragen habe. Absch. 157. a. 144. Der Appellaztag wird, ^ ^
noch zweimal in Nidwalden gehalteil worden ist, abgestellt. Idiä. d. 143. Denen von Bollen, ^
Eommissarills schreiben, daß sie das Umgeld voil dein Wein, welchen man daselbst verwirthet,
Bocale einen Angster, zu zahlen haben, welches zu Erhaltung der nöthigen Ballteil in
iverdeil soll. Idiä. o. 1411. Da aus den Vvgteien viel Weiil in das Mailändergebiet ausges"^



Bellenz, Bollenz und Riviera. 1020. 1021. lg.89

wird dieß in den Abschied genommen, damit aus einer Neben- oder dreizehnörtischcn Tagsatzung ein An-

^3 gejtellt werde, wie das zu verhindern sei, oder ob man nicht auch den Zoll davon nehmen wolle, da
öligen Unterthanen auch Alles im Mailändischen verzollen müssen. Ibiä. ä. <47. Dem Land-

viert ^ ^kllenz gehört nach der Ordnung des rothen Buchs von des Commissarius dritten Theil der

hint'^ Dem Commissarius wird geschrieben, daß der Ort, an welchem der Tessin

^ ^ der zuletzt gemachten Wehre ausgebrochen ist, beförderlichst sicher gestellt werden soll. Die Vorbereit-

auz" Weihnachten auf dem Platze sein, wo nicht, so werden die Herren und Obern Leute

^^en schicken, dieß auszuführen. Ibiä k. 17». Der Commissarius zu Bellenz soll die Geist-

daselbst zu fleißigerm Predigen anhalten. Sollten dieselben sich dennoch nicht bessern, so möge er den

^ of rwn Coino zu Hülfe nehmen. Durch einen Ruf soll bekannt gemacht werden, daß jeder Unterthan

^cmer halben Krone Buße den Predigten beizuwohnen habe. Ibiä. x. <5». Dem Scckelmeister Auf-

^»a»r, welcher nächstens nach Bellenz reist, wird aufgetragen, wegen des ausstehenden Wehrigeldes zu

i>ei/^ Ernst zu sollicitieren. Ibiä. b. 151. Etliche Geschlechter in Bollcnz, welche „in Frie-

i» worden", bitten die Gesandten, sie möchten ihnen den „Frieden aufheben". Das Ansuchen wird

Abschied genommen. Ibiä. k.

UiLl.

be» ^ Deneil von Bellenz wird nochmals wegen Entrichtung des Wehrigeldes ernstlich geschrie-

d' ^ ^ ^^d Bellenz geschrieben, daß nach der gemachten Abthcilung jedes

^steii ^ ^iadtgräbei? säubern solle, widrigenfalls man die Soldaten schicken werde, um dieß in der Dörfer

l/" ^"^n; in Betracht, daß ihnen die Auflage des Weinuingelds nachgelassen worden sei, sollen sie

^ 25^ ^tadtthore decken. Absch. 205. u. <5^. Den Bündnern soll verboten sein, wöchentlich mehr

Her Bellenz zu kaufen. Ibiä. b. lSS. Johann Anton Donada von Lnggarus, wel-

>vird s'^^^ewerk" hat, beschwert sich über den vom Salz geforderten Zoll. Weder ihm noch Andern

ö" Luggarus und zu Bellenz erlassen. Absch. 208. ä. <5«. Es soll mit Hieronhmo Casati

^^dc„ ^^ben, daß eine Beisteuer an den Spital zu Bellenz vom König von Spanien möchte gegeben

^°rdc>,' - " demselben im laufenden Jahre viele im Misvxerthal verwundete spanische Soldaten verarznet
>>er (Die Schärer und Apotheker sprachen 800 Kroneil an.) Ibiä. b. ls»7. Zur Ausbesserung

^»dct ^ Bellenz und zum Ausräumen des Stadtgrabens sind 200 Kronen aus dem Zolle vcr-

!ffg„^.^^den. Bei der dafür gemachten Bertheilnng läßt man es bewenden. Ibiä. o. Dem
>>r„ ^hiringhello wird geboten, den runden Thurm und die dazu gehörende Ringmauer bei der Pvr-

Rudert zu lassen. Die Gesandten von Uri referieren. Ibiä. ä. lS». Da von den Schuldigen

das an die tessinische Wehre zu Bellenz ausgegebene Geld, weder Capital noch Zinsen,

seile,, . ^den ist, so werden dieselben auf den I. Deceinbcr nach Altorf citiert. Erscheinen sie nicht, so

^u?i>/ kosten von jedem Ort Läufersboten zu ihnen geschickt werden, welche Capital und Zinsen

^ben. Ibiä. o. l<>». Ob man künftig den Appellaztag beibehalten will, wenn der Umgang

darüber sollen die Gesandten auf das nächste Jahr instruiert werden. Ibiä. I. NU. Der

"'«che ^ der Riviera berichtet, daß die Pricsterschaft daselbst der welllichen Obrigkeit viel zu schaffen

für das Passendste erachtet, daß, statt an den Cardinal zu Mailand zu schreiben, jede

sich darnach umsehe, was sie für Freiheiten in Beziehung ans Verleihung der Pfründen und Ent-
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sctzung habe, nainentlich die Bulle des Papstes Julius II. vom Jahre 1512 prüfe. Bei erster Gelegc "l'"'
soll auch mit dem Nuntius darüber verhandelt werden, und für nächste Tagleistung sind die Gesandte»
Instruction zu versehen. Ibid. b. Der Comnnssarius ist mit den KirchenpflegernuncinS
des Bezugs der criminalischeuBußen, welche Letztere zu Hände» der Kirche ansprechen, während der 6^
missarius diejenigen, welche vom Schlageil und von Blutruns u. ä. fallen, für sich in Anspruch »"""
Da die frühern Commissäredieselben ebenfalls bezogen haben, so soll es künstig auch nicht anders geh" ^
werden. Da die Obrigkeiten der Kirche zu Bellenz einen Theil der Bußen und den Holzzoll aus 65"» ^
für den Ball zugewiesen haben, der Bau aber lässig betrieben wird, so lverden die Kirchenpfleger ^
denselben besser zu betreiben, widrigenfalls man ihnen jene Gnade entziehen werde. Ibid. i. ^
Landvogt iil Böllen; wird befohlen, daß er den Statthalter lind den Nath der Landschaft anhalte, ^ "
Landvögten Brnster und Im Hof die ausstehenden Malefizkosten, wie auch „den Jahrlohu der rhen"b '
Gulden" nebst dein Abtrag für ihren erlittenen Schadeil zu bezahlen. Diese Ordnung hat der Landscbr"
in das Statutenbuchin Bollen; einzutragen. Ibid. K. Abgeordnete der Landschaft Bollenz "
1) man möchte ihnen die gleiche Taxation der Münzen gestatteil, wie denen zu Luggarns, weil bei
dieselben höher stehen als im Mailändischen, wo sie ihre Bictualien kanfen müsseil: 2) man möchte
eine Entschädigung für die Wachen zukommen lassen, welche sie in Folge eines Befehls der regierenden "
voriges Jahr wegeil eines drohenden Einfalls der Bündner an der Moösabrücke hätten ausstellen ^
Z) es möchte eine Ordnung gemacht werden, um die großen wegen Erkaufung des Dreigeschw"^
Amts vorgefallenen Unordnungen zu beseitigen; 4) man möchte wegen des zu Bellenz ausstehenden^
geldes Rath schaffen. — Die Entscheidungüber das erste Ansuchen stellen die Gesandten den
anHeim, sind aber der Ansicht, daß in den eimetbirgischen Bogteien nur ein Eurs der Münzen ^
sollte. Dem Landvogt zu Lauis wird befohlen, nach dem Willen der Mehrzahl der Orte das Geld w» ^
„aufzurufen". Ferner wird rathsam befunden, bei der zu Zug vereinbartenValvation zu ^
und Zug bei erster Gelegenheit zu beinerken, daß es besser daran gethan hätte, dieselbe zu
In Beziehung auf die Entschädigung für die Wachen an der Moösabrücke werden die Abgeordneten s"'^
lich abgewiesen,da man in den dermaligen Zeitumständen den Gubernator zu Mailand nicht dar»»"
geheil könne und man wegen des vorjährigen Aufruhrs der Bellenzer halber viel Unkosten gehabt ^
Die drei Geschworenensolleil gänzlich abgeschafft »verde». Es könnteil dafür, wie zu Bellenz, ei»
schreiber und Dolmetschervon den Orteil geschickt »verde». Ist das nicht „erheblich", so findet
nothwendig, das; diejenigen, welche eines solchen Amtes fähig sein »vollen, dasselbe nicht „erpractu» ^
Des Wchrigeldes halber wird beschlossen, daß, »venu sich die Interessiertennicht bis künftig
Dreikönigstag verglichen habeil, sie die schon lange beschlosseileWehre oberhalb Carasso herzustellen
damit die auf die bereits gemachte Wehre verwendeten Kosten nicht vergebens seien. Absch- 21-''-

t«22. .. >„.
'Art. tti». Der Cominissarius beklagt sich, daß der Decan von Elaro nächtlicher Weile hinüt ^

Rücken, als gegen das ärgerliche Leben des Priesters zu Provoni sPontirone ^ Klage geführt we»'^ ^
bei Eiden Kundschaftaufgeilvmineilhabe, »vas den Rechtsamender Obrigkeiteil straks zuwidcrlansi-
beauftragt, deßwegcn ein Schreiben an den Eardinal zu Mailand abgehen zu lassen. Absch.-2c ^
Uri und Nidwalden haben das Amt eines Großwcibels zu Bellenz, weil man gesonnen war, kam !
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aus den Orten dazu zu wählen, dein Adriano von Ridwaldcn übergeben. Die Gesandten lassen es

lehe^ doch soll nach dessen Absterben das Ainr den Orten nach umgehe». Zugleich soll man
Port ^ Portuneramt damit verbunden werden könnte. 11>iä. K. 1K7. Adrian Furrer, der
^ "ner trägt vor, er habe auf Befehl ein Wachthaus gebaut und sei noch nicht völlig dafür bezahlt;
hab^ ^ ^ Vtauern und Thorr von Bellenz in schadhaftem Zustande seien und eine Reparation nöthig
Pikw ^ beschlossen, daß Furrer im Beisein des Eominisiarius und zweier Herren von Schwyz und

^ " Rechnung ablegen soll. Ferner wird billig erachtet, daß zur Herbeischaffungdes Geldes für den
^ und der Thore von jedem Hundert Burrcn, welche den Tessin hinabgcfiihrt werden, eine

'-'iu Vurren je »ach Belieben der Obrigkeit gegeben werden solle, serner von jeder Maß Wein,

'"issar^ Grafschaft Bellenz durch den Zapfen ausgeschenkt wird, ein Angster. Dafür hat der Com-
^cw Wirthe zu beeidigen und einen Einzüger zu bestellen. Diese Verordnung ist von den großen
^erx ^rten zu bestätigen. Den Zuwiderhandelnden ist mit Ii» Kronen Buße und mit Ein-

^ drohen. Idick. v. lttti. Uri stellt den Antrag, einen Dolmetscher und Landschreiberaus den
lind Bvllenz zu setzen; der Antrag wird jedoch bis auf eine passende Gelegenheit dahin gestellt,
daz Uri wird beauftragt, die zu Earasso mit großen Kosten erbaute Wehre, hinter welcher

^nabdringt, mit Zuziehung von Adrian Furrer in Stand stellen zu lassen. Ibid. o. >7(1.
Z"3t an, daß ihm die 18 Kronen, welche ihm von einem dreiörtischen Tag dasiir zuerkannt

habe ^ die Rtördcr der Barfüßer unter großer Gefahr seines Lebens nach Mailand geführt
a»zl>,^ bezahlt worden seien. Die Sache wird in den Abschied genommen. Ibid. k. l7l. Die
Astern - Kreuzer werden verrufen; für einen Rappen sollen je zwei Angster genommen werden. Den
»ic» ""ch eine Ordnung gemacht werden, wie sie die groben und die kleinen Geldsorten einzuneh-

Dainil die für die Wehre von Carasso ausgegebenen ruid für diesen Zweck
durch Gelder bezahlt werden, erhält der Evinnüssarius zu Bellenz den Auftrag, diejenigen, welche nicht
»c» g ^ "dn authentische schriftliche Versicherung Genüge geleistet haben, bei einer Buße von 100 Kro¬
ll:;. ^Kten, alle Interessierten durch Geld oder gebührendeObligationen sicher zu stellen. Absch. 280. a.
T»t brs, Furrer fordert von jedem Orte 6 Kronen als Entschädigung für gehabte Unkosten. Es wird
scharr'" ' ^ ^ ordentliche Rechnung darüber einschicken solle. Ibid. <z. 174. Martin
^ciix Zu Hieronymus Easati abgeschickt, unl von demselben zu erfahren, ob es nicht zweckmäßig

^ Fähnlein von Bellenz abgezogen seien, die Schlösser zu Bellenz mit einigen Soldaten mehr
iolbe,, ^ waren schon 6 Mann in jedem,) Easati bejaht es und ist auch geneigt, dieselben zu be-
der uoch vorher den Bescheid des Gubernators einholen. Absch. 244. b. I7l». In Betreff
P°Zttcr Eapitauo Marca der Verrätherci in Bcllenz halber und namentlich des von ihm genannten

^ ^^"unissarius beauftragt, ein gutes Aufsehen auf Letztern zu haben, ob er etwas Ge-
l'che ^ ^'"^"elnne. Ibid. o. 17<i. Johann Baptista Atollv, angeklagt eine Weibsperson auf unnatür-
^istct ""^'raucht zu haben, hatte dem Vcrhaftsbefehl des Eonunissarius von Bellenz nicht Folge ge-

^ eiitfloheu. Der Beklagte ist in Schwyz, wo seine Sache vor den Gesandten verhandelt wird.
s>u welche auch mit jener Weibsperson vorgenommen wurden, geht hervor, daß deren Aus-

^^Precheu und erdichtet sind, daß sie bei der Consrontativn auch den Mollo nicht als Thäter
^aldx, Gesandteit von Uri »vollen die Sache vor die Obrigkeiten weisen, die von Schwyz und

shwchn, Mollo frei, sprechen ihm sein Vermögen ohne Entgeltniß zu, heben den „Vcrbandierungs-
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ruf" auf; das Vermögen der Weibsperson soll zu Deckung der aufgelaufenen Kosten verwendet, sie

für ihre lügenhaften Aussagen zu Bellenz eine Stunde lang an den Pranger gestellt werde. Absch- 2^'"

l77. In Betreff der Besatzung der Schlösser zu Bellenz soll dein spanischen Ambassador, HieronY»"^

Casati, geschrieben werden, es möchte dieselbe bis nach Vollendung der Conserenz zu Lindau daselbst

lassen werden. Ikick. v. l7!t. Dem Wirth zu Crischion sCrescianv oder Crischano^ wird gestattet, "

zwei Jahre die Jncantierung der Güter einzustellen, doch daß vorher hinlängliche Bürgschaft geleistet tvcr^'

Ikicl. ck. l7i>. Abnahme der Spitalrechnung. Einnahme 823 Gld. 9. Ausgabe 903 Gld. 9. Absch-

litU. Abnahme der Kirchcurechnung. Einnahme 1925 Gld. 13. Ausgabe 458 Gld. 2. Ikicl. k. ^
Tie Gesandten verlangen von Francesco Ghiringhcllv, Chorherrn zu Bellenz, die ihm crtheilten obng^

lichen Erkannlnissc heraus, welche den runden Thurm und die dazu gehörende Ringmauer unter der 4 ^

tun betreffen. Ghiringhello anttvvrtet, er habe bisher keine bekommen, noch weniger darum angehalten. ^

NtL. Abgeordnete der Commune Earasso beschweren sich, daß die Grafschaft von ihr Steuer für ^
sinische Wehre in Brunaro verlange, da sie doch durch einen Spruch von Megnet, Frischherz und Le»

von befreit worden und diese Wehre zu ihrem größten Nachthcil gebaut worden sei. Abgeordnete der ^

schaft entgegnen unter Anderm, das; die Befreiung sich nur auf den Graben oder die Cava beziehe-

dem beide Parteien angehört worden, machen die Gesandten ihnen den Vorschlag, sie sollen ihnen die

zu einem gütlichen Vergleich übergeben. Die Abgeordneten der Grafschaft lehnen dies; ab. In Folge ,

wird die ganze Sache in den Abschied genommen. Ikicl. cl. Ni!. Luvissio Appiano gibt eine stw

für 18 Stück Lärchenholz (Eantironi) ein, welche voriges Jahr durch Adriano Furrer auf Best ' ^

Obersten von Beroldingen zu Einbauung der Thürcn in den Ringmauern genommen worden waren- ^

die Gesandte«; der Kriegskostcn wegen keine Instruction haben, wird diese Forderung in den ^üsün^^

nommen. Ikicl. o. t!!4. Von Mentlen uitd Adriano stellen das Ansuchen, das; die Orte ihnen ^

Läget Pnlver bezahlen möchten, welche sie angekauft hätten, um das zu ersetzen, was sie auf den

des Obersten von Beroldingen zu Ehren der nach Mailand reisenden Gesandten der XI II Orte uo» ^

Schlössern herab verschossen hätten. Das Ansuchen wird in den Abschied genommen. Ikick. k. ^

Commissarius wird beauftragt, daraus zu sehen, daß ohne seine Bewilligung durch die Bündncr kein

aus der Grafschaft weggeführt werde; nur nach Rolhdurst soll er ihnen die Abfuhr gestatten, weil

dieses Jahr wenig Wein gewachsen ist. Ikicl. x. l»<;. Dem Fiscal Origonh wird besohle,;, einige ^

cvnfiscierte Kastanienwälder, welche noch nicht verkauft sind, weil sie mit einen; Bvdenzins belain^^
womöglich zu verkaufen. Ikicl. K. Ni7. lieber die 200 Kronen, welche voriges Jahr an

mauern und de»; Stadtthore verbaut worden sind, hat bereits voriges Jahr der Baumeister Adriano ^

Rechenschaft abgelegt. Ikicl. i. IZtti. Rachde»; Uri und Ridwalden beschlossen haben, es sollte, da ^

jeweilige Commissarius mehr Beistand bei den Geschworenen finde, Einer außerhalb der Stadt

missarius ernannt werden, wählen die Gesandten zu einem solche» den Beltran; Scalvino von ^

Ikicl. Ic. liNI. Der Landschreiber zu Bcllenz erhält den Auftrag, den; Bischof von Como zu k

er inöchte Anordnung treffe,;, daß alle „Bannenfeiertage" zu Bellenz gepredigt werde. Ikicl. l. l ^ ^...
(gesandten übergeben in; Rainen der Obrigkeiten de»; Lieutenant von Mentlen nochmals den >»-

Zolles zu den; Preise, wie voriges Jahr, da niemand denselben lehensweise übernehmen will. ^

NU. Der Commissarius Melchior Beßlcr legt in; Beisein seiner Amtleute und dreier Geschwor^u"

nung über die Bußen ab. Summe derselben: 640 Kronen. Davon gehört der dritte Theil den
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Commissarius eine Rechnung von einigen Ausgaben, die ihm vergütet werden sollen,
vier« 't ^ folgen die Ausgabeposten der einzelnen Gesandten zu Bellenz, in Bollenz und in Ni-

M ^ ^ Adrianv Furrer, dem der Einzug des neuen Holzzolles übertragen worden ist, wird
de» n Appellaztag seine Rechnung vorlegen. Ibiä. x. 101. Nachdem vor wenig Jahren
ausa s" zu Bellenz ein „ziemlich" Uingeld aus den Wein gelegt, von zwei Orten aber wieder
Täu/° kwrden ist, wird Behufs der im baulichen Zustand zu erhaltende»Stadtthore und der

^ Stadtgrabens zu Bellenz, welche die zu Bellenz trotz wiederholter Mahnungen nicht
ein haben, auf jede Maß Wein, welche in Bellenz und in der Grafschaft beim Zapfen verkauft wird,
Nr 1 Angster gelegt. Der Zöllner hat darüber Rechnung abzulegen. Absch. 261. a. 105»
>velcb^ ^ ^"udert Burrcn, welches den Tessin hinuntergeflößt wird, ist als Holzzoll eine Krone zu zahlen,
^hun^ ^ Erhaltung der Schlösser und Stadtgebäude verwendet wird. Ibiä. b. I01i. In Be¬
bst Salzzoll, welchen Johann Anton Donada von Luggarus zu zahlen schuldig ist, lassen es
Ist? '^'dten von Schwyz bei der von ihren Herren und Obern ertheilten Befreiung bewenden. Ibiä. o.
bez n! darauf an, man möchte die unlängst den Unterthanen der drei Vogtcien wegen Abrufung
Nie ^ ^^heilten Stiminen sistieren, bis in den Orten die Abrufung auch geschehe, weil dicß seinen
Nstr ^ Livinen und arich den Orten nachtheilig wäre. Die Gesandten der beiden andern Orte, ohne
^eltr/^"' uehmen den Antrag in den Abschied. Ibiä. ä. 101t. Dem ernannten Dreigeschworenen
dxz ^calvino zu Subiasco soll noch einmal bei Strafe von 100 Kronen geboten werden, dem Befehl
herz Geschworenen-Amts Folge zu leisten. Ibiä. <z. 100. Den Landainmänncrn Megnet nnd Frisch-
eichen ^ Streite zwischen der Gemeinde Carasso und der Grafschaft Bellen; wegen der tessini-

^Weuer Zli Brunaro bereits gesprochen haben, wird nochmals anheimgestellt, eine Erläuterung
^ Und ^iä. ^ 2(10. Da ein Ilmgang des Appcllaztages bei den drei Orten wieder vollendet
^utiv,, ^ ^"tMhanen sich über die Abhalrung desselben beschweren, so wird unter Vorbehalt der Rati-
bellstrt Obrigkeiten derselbe aberkannt. Wird von den Gesandten jenseits des Gebirgs ap-
5>rte„ ' ^ Appellation sofort an die Obrigkeiten gehen. Wird sie nicht vor St. Andreas in den
rstiz gemacht, so bleibt es bei dem Urtheil der Gesandten. Ibiä. A. 201. Dem Commissa-
^^ststn oberhalb der neuen tessinischen Wehre zu Bellenz eine Schirmwehre durch die betreffenden
^2 anlegen zu lassen, damit das Wasser nicht hinter der neuen Wehre durchbreche. Ibiä. b.
^lum ^"terthanen beschweren sich, daß sie, wenn sie, von den Landvögtcn oft zu hohen Geldstrafen
»iql die Gesandten appellieren, nach Marchzahl der angelegten Strafen „um das Gerichtsgeldein-

k haben die Strafe verwirkt oder nicht. Diese Beschwerde wird in den Abschied genommen,
die Obrigkeiten belieben möchte, eine „leidenliche" Ordnung zu machen. Ibiä. i. 2Mt. Auf

^"hu ^ Landvogts Martin (von Oüwj. daß gegen die gemachte Ordnung, nach welcher Vater und
er ^ Brüder nicht zugleich im Nathe sein sollen, in Bollenz gehandelt werde, wird beschlossen,

^ ^^viderhandelndenbestrafen solle, doch so, daß ihnen die Appellation offen bleibe. Ibiä. K.
st 58 der Bellenzer Jahrrechnung hervorgeht, daß der Commissarius Melchior Beßlcr den Orten

innebehalten habe wegen der Kosten, welche ihm der Handel mit Johann Battista Mollo
stirb i)abe, Beßlcr aber erklärt, daß ihm unbekannt sei, ob Mollo liberiert worden sei oder nicht,

" efsm im Abschied vom August (Art. 176) beschlosseneLiberation zur Kenntniß gebracht. Zur
231
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Deckung der Kosten soll er Hab und Gut der Weibsperson, welche die Unwahrheit geredt, confiscicr"»

Reicht dasselbe zur Deckung der Kosten nicht hin, so werden die Obrigkeiten ferner darüber erkennen. 1^'

1023.

Art» 20S. Kaspar Schmidt von Grüneck legt im Namen der zwei (drei?) Bünde und der Herrsch

Maienfeld Beschwerde ein wegen eines Zolles, welchen man ihnen im Thale Bvllenz abfordere, und >>bc>

die Auflage von 6 guten Batzen, welche man ihnen von jedem durchgeführten Saum zu Bellenz abm'h»"

Es wird geantwortet, die Bündncr hätten den Unterthanen in Bollenz seit fünfzehn bis siebzehn

ebenfalls neue Zölle auferlegt; der Ertrag des in Bollenz zu entrichtenden diene zur Eindämmung

Wässer und sei eher ein Weggeld. Wollen die Bünde ihre Zölle moderieren, so werde man sich andrer?"

auch eines Guten bedenken und, sintemalen die Bünde mit Mailand wieder in gutem Einvernehmen '

auch zu Bellenz den Grund zur Beschwerde beseitigen. Absch. 269. a. 200. Dem Pannerb^

Beßler von Uri wird gestattet, den Neutsch aus Bollenz, mit dem er einen Nechtsbandel hat, in die -

zu citieren. Ibiä. o. 207. Auf die Beschwerde der Bündner, daß ihnen zu Bellenz von den Amtl"^.

auf ihr durchgeführtes Korn eine Auflage gelegt werde, wird dein Commissarius der Befehl ertheilt, ^
dieselben sich dessen müssigcn und die Bictualicn ohne Beschwerde passieren lassen sollen. Da

Bündncr „allzustark in die Waaren fallen" und auf Fürkauf aufkaufen und durch ihr Land nach ^
fertigen und dadurch die Früchte verthcucrn, so wird der Commissarius beauftragt, eine Ordnung Z»

chen, nach welcher wöchentlich nicht mehr als 15 bis 20 Saum ohne Auflage hinaufgeführt werde»

Der Statthalter zu Bellenz, der sich durch Auflegung von Taglien aus die Früchte der Bündner

Unbescheidenheit hat zu Schulden kommen lassen, wird in die Orte citiert, um über das Eingenm» ^

bei seinein Eide Rechnung abzulegen. Absch. 270. d. 208. In Betreff der Beschwerde über

Bollenz geforderte Weggcld soll den Bündnern geantwortet werden, daß man, wenn der obere Bund

neuen Zoll abschaffe, diesseits auch eine Moderation werde eintreten lassen. Ucberdieß wird eine

zu Behandlung dieser Sache vorgeschlagen; inzwischen soll der Landvogt Nachforschung über diese ^ ^

halten. Ibiä. o. 200. Obwalden beschwert sich, daß zu Ablentsch (Abiasco) seinen Landleuten ^

abgefordert werde, da es doch init Nidwalden ein Glied bilde. Die Gesandten, ohne Instruction, nehme» ^

Beschwerde in den Abschied. Absch. 278. b. 210. Die von Prionzo bitten, man möchte dein

Borromeo schreiben, daß er den von seiner geistlichen Obrigkeit entsetzten Priester Bartholomäus

ihnen fern halten möchte, da derselbe mannigfaltige Drohungen gegen sie ausgestoßen. Dem Ansu^M

willfahrt. Ibid. o. 211. Die von Misox beschweren sich, daß die Commissarien zu Bellen; ihnen

durchgeführtes Korn eine Abgabe fordern. Schwhz wird beaustragt, im Namen der drei Orte M

missarius zu schreiben, daß er sich dessen enthalten und laut des Abschieds von Brunnen solches ^ ^

ungehindert durchführen lassen soll. Uri erhält den Auftrag, ein Mandat nach Bellenz zu ?^ " «

dasselbe an öffentlichem Markte verlesen zu lassen, des Inhalts, daß niemand für solches Korn . ^

zahlen schuldig sei. Gehorcht der Commissarius nicht, so soll Schwyz einen andern nach Bellen» ^

Ibid. ä. 212. Martin Domenigino war wegen der an dem umgekommenen Dreigeschworenen

übten Mißhandlung gefänglich eingezogen worden und hatte bekannt, daß der Judice, genannt

sammt seinen Söhnen, dem Landshauptmann Guido und Magno zu diesen: Morde gcrathen habw^

waren nach Schwhz gekommen, um sich von dieser Anschuldigung zu purgieren. Dem Landvogt
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gegeben, den Domcnigino, den alten Rentsch und dessen Sohn Hans Peter nach Schwyz zu schicken,

u "'it einigen der Amtleute dort zu erscheinen. Absch. 285. o. 213. Den „Personauwern"

' ellenz soll man wegen des tessinischen Wehrigeldes schreiben, daß sie doch einmal den Particularper-

den Orten „auch ein Willen schaffen thügend". Ibiä. ä. 214. Dein Landammann Lussi wird

La . gegeben, den Kundschaften wegen des Mvnticello in den Schriften des Landammanns Leu und

" schreibers Stultz nachzuforschen. Was die Ansicht der Misoxer wegen dieses Monticcllo ist, werden die

ein und Obern zu berichten wissen. Ibiä. e. 2l5. Martin Domcnigino, wegen

das;^ ^'^'chat vom Landvogt Martin von Öüw in Bollenz in Gefangenschaft gesetzt, hatte ausgesagt,
^ Tvdtschlag des Johann Peter Penna die Judice, genaunt Rentsch, nämlich Landsfähnrich Anton

Söhne Landshauptmann Guido, Magno und Johann Engel Judicc schuldig seien. Nach-

beia k ^ ^ Bollenz vom Landvogt formierte Proceß vorgelesen worden, die Judice, welche gefangen her-

^ Gesandten citiert worden waren, ihre Vertheidigung durch ihren Fürsprecher hatten

tivn ^ " ^^en, Domenigino seine Aussage auch auf der Tortur aufrecht erhalten hatte und Confronta-

hatt vorgenommen worden, die Judice, zwar nicht peinlich examiniert, ihre Unschuld betheuert

>n ?, x llanze Proceß den Herren und Obern vorzulegen beschlossen. Unterdessen werden die Judice

Und galten. Dein Landvogt Martin von Onw wird gestattet, die in seinen Händen befindlichen alten

dur,/"^ Pwceßacten gegen die Judice in allen drei Orten vortragen zu lassen; doch soll die Gegenpartei

Fürsprecher Antwort darauf geben dürfen. Ebenderselbe Landvogt soll die in Folge dieses

Hab Wirthshause aufgelaufenen Kosten für die Gesandten und die Amtleute bezahlen, aber dafür

d^ drei^/^^ ^ Judice mit Beschlag belegen. Absch. 286. a,.*) 21 <j. Uri wird ersucht, im Rainen

lk"ischchs^^ wegen der Landmarch Mvnticello an die drei Bünde zu schreiben, dieselben möchten einen
'!!! ^as sie zu thun gesonnen seien, damit die Sache zu Ende gebracht werden könne. Idiä. o.

^»ein ^ndvogt in Bollenz zeigt an, er habe bei seinem Amtsantritt den Johann Engel Judice zu

sich angenommen, da er ihm 100 Kronen Verehrung versprochen habe. Da nun dieser

so h..-, Lande begeben und er deßwegen eineil andern zum Statthalter habe annehmen müssen,

selbe» ^ ^ Verchruilg nicht verlustig sein zu müssen, und bitte um Gutheißung der-

^'Wrkeniiung der darüber errichteten Handschrift. Seinein Ansuchen wird willfahrt,

buchen ^ ^ Sache der Jndice kommt wieder zur Verhandlung. Schwhz hat wie Nidwalden ge-

^^sc>. e> Ausnahme des Kostenpinlktes; Uri noch nicht. Domenigino wird nochmals verhört. Die
dqß ^ ^sselben weiß ein jeder Gesandte seinen Herren und Obern zu berichten. Der Landvogt wünscht,

^usi» ^ Gefangenen hier sein Recht anthun möchte. Absch. 287. b>. 2111. Der Erzpricster Eaminio

de» ^ ^ wit dem ErzPriester von Bellenz die Pfründe getauscht. Es wird dcßhalb dem Landvogt und

vrips^ Bellenz geschrieben, diesen Priester nicht zu dulden, dem Bischof von Cvmo und dem Erz-

^de ^ ^'^»z, daß, wenn ihm die Pfründe nicht gefalle, man sich um einen andern Priester umseheil

lä. 4. Abyberg stellt den Antrag, man möchte in Berücksichtigung, daß die Amtleute

^ schiv "'" Bäthe und Landleute von Nidwalden sprachen die Judice den 12. Juni frei; dieselben sollen

^ Unland etwas entgelten zu lassen, einem Beichtvater bekennen, wenn sie etwas verschuldet haben,

^°ll der^n-^" Landvogt für jeden Tag seiner Entfernung von Hause 2 Kronen bezahlen. Pro-
"Khe der Landleute, Bd. 8. S. 66.
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nicht die geringste Schuld an der Weitläufigkeit des „bollenzischen Geschäftes" (des Processes der

trügen, dadurch eine Aenderung eintreten lassen, daß man mit einer gebührenden Bestallung einen La>^

schreiber, der auch Dolmetscher sein sollte, nach Bollenz schicken könnte, doch möchte das geheim geha^'

werden, bis die in den Orten befindlichen Amtleute wieder abgereist seien. Die Gesandten der beide»

dern Orte nehmen den Antrag in den Abschied, sowie auch die Anfrage, ob nicht ein Theil der Koste» ^

Landschaft, ein Theil den Parteien auferlegt werdeil könnte. Ibiä. e. 22!. Mit Landvogt Zu»> ^

in Bollenz soll wegen seiner Malefizrechnung geredt werden. Idiä. k. 222. Der Gesandte von

verlangt für Rudolf von Uri, gewesenen Landschreiber zu Bellenz, 25 Ducatunen als Entschädigung ^

dessen Kosten und Bemühungen, die er neben dem Landvogt Niklaus von Dießbach im Rainen der ^

Orte bei Aufrichtung des Processes des Banditen Cainilli Martignoni zu Värris (Varese) gehabt hat. Dir ^

sandten, ohne Instruction, nehmen den Antrag in den Abschied. Absch. 288. a. 223. In den A»ü^

wegen einer „Änderung der Ämter", d. i. wegen der Besetzung der Ämter aus den Orten, wird einst»'^'

nicht eingetreten. Schwhz und Nidwalden nehmen die Sache in den Abschied. Absch. 292. n. 224.

Giorgio (?) von Bellenz beklagt sich über das ihm angelegte Bando. Da der Bischof von Como

an ihn gerichtete Schreiben noch nicht geantwortet hat, wird Uri beauftragt, ihn wiederum um eine ^
wort ailzugehcn. Ikiä. b. 223. Lion (Leone?) Fachiano beklagt sich, daß er vom Wirth zu de»

Königen zu Bellenz verfolgt werde, der ihn mit allerhand verbotenen Wehren bedrohe, so daß er ^
Lebens nicht sicher sei, und auch beim Connnissarius keinen Schutz finde. Dein Kläger wird eiu

an den Commissarius bewilligt, in welchem derselbe beauftragt wird, dem Wirthe zu den drei Könige"^

Trageil verbotener Waffen zu untersagen, bis zur Ankunft der Gesandten zur Jahrrechnung Kundsch»» ^ ^

das Benehmen dieses Wirthes aufzunehmen und den Fachiano zu schlitzen. Die Gesandten werdeil d»""

ihrer Ankunft alle nothwendigen Processe vornehmen. Idiä. o. 22<i. Auf die Klage derer von 'Dc .

daß die Bündncr durch allzustarken Aufkauf von Reis und Korn ihnen Alles vertheuern, wird dc>» ^

missarills dlirch ein Schreiben erilstlich befohleil, sich an die früher gemachte Verordnung zu halte», ,

welcher wöchentlich nicht mehr als 20 Mütt verabfolgt werden dürfeil, widrigenfalls „man weiteres '

trachtcils haben werde, was man mit ihm vornehmen würde". Ibiä. ä. 227. Scalvino in

war zu einem Dreigeschworenen erlvählt worden; weil dieß aber denen in der Stadt nicht '

wollte er sich der Sachen nicht mehr annehmen. Die Gesandten finden nun für gut, daß ein Drcig^ ^

rener außerhalb der Stadt sitzen solle, und daß den Gesandten nach Bellenz der Befehl zu geben ^
denen aus der Stadt Bellcnz zu reden, daß sie nicht nur diesen Scalvino annehmen, sondern daß auch

jeweileu einer der Dreigeschworenen aus der Landschaft werde genommen werden. Ibiä. e. 223«^^

Doctor Crivelli von Uri wird erlaubt, in einem Appellationsproceß seine Widerpart in die Orte z» ^ ^ ^

wenn es. seine Geschäfte zulasseil. Idiü. k. 22!). Die voin vberu grauen Bund beschwere» ^

einen Abgeordneten, daß ihnen, da sie doch Bundesgenossen seieil, das Korn, das sie zu ihrem ' ^ ^
gebrauchen, durch Bellenz zu führen verboten, ja daß es ihnen verarrestiert werde. Es wird ihn^u > ^

lvortet, das Getreide, das man bekomme, habe man einer Vergünstigung von Mailand zu verdanke"'^

über dasselbe könne man nicht zu ihrcu Gunsten verfügen. Wenn ihnen der Ankauf im Herzogthu"^
land gestattet werde, so werde man ihnen den Paß nicht sperren. Absch. 293. a. 230- Wege"

katholischen Bündnern in Bollenz abgenommenen Zolls, aus dem die Straßen nicht verbessert wor^
sollen, hofft man, zwischen den angrenzenden Flecken, welche diese Straße gebrauchen müssen, «»d
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^'dci, Orten auf künftiger Jahrrechnung einen Vergleich machen zu können. Idiä. d. 23t. Zu Bellenz

denen aus den Bünden Arreste wegen einiger Ansprachen angelegt worden, welche die von Bellenz

»ch gekauft hatten, und veranlaßtcn Klagen. Umgekehrt beschwert sich Uri, daß etliche der Seinigen zu

Zahlung im Misoxerthal kommen können und ihnen große Sitzgelder abgenommen werden. Die Ge-

heben bis auf künftigen Bartholomäi alle Arreste auf. Idiä. o. 232. Die zu Lumino beklagen

daß die aus Misox die streitigen Nlarcheii des Monticello wider alle Verkoinmnisse nützen. Da der

^eitbereinigt und Herr Hässi in Glarus zum Obmann erwählt ist, so erklärt dieser, daß er

. ^ noch keinen Befehl erhalten habe, daß er aber der Zuversicht lebe, daß durch seinen Ausspruch die

werde erläutert werden. Idiä. ä. 233. Alls die gegen den Gesandten aus Bünden erhobene Be-

^ die Misoxer den Todtschläger des Johann Angel Judice aus Bollenz beherbergen lind nicht

.Wgelw,, wollen, spricht der Gesandte die Hoffnung aus, daß man auf ein Auslieferuugsbegehren dcn-

>»ird" ausliefern oder „ihn vcrbaudieren lassen" werde. Idiä. e. 234. Dem Adriano Furrer
^ dchuss der Einnahme des Zolls von geflößtem Holz ein Schein gegeben des Inhalts, daß er von 100

Gamlen" 3 Kronen, von 100 Burren 1 Krone, von 100 „Hostl?) und Bnrrit" (Bürde, Reiswelle?)

»ehmen möge. Idiä. I. 235. Der Dreigcschlvorene Scalvino soll sein Aint ilach der aufgesetzten Ord-

^huss der Einnahme des Zolls von geflößtem Holz ein Schein gegeben des Inhalts, daß er von 100

u»len" 3 Kronen, von 100 Burren 1 Krone, von 100 „Hostl?) und Bnrrit" (Bürde, Reiswellc?) >/z

^ ^ uchmen möge. Idiä. k. 235. Der Dreigcschlvorene Scalvino soll sein Amt nach der aufgesetzten Ord¬

nen, ^^^n, mit der Erläuterung, daß, wenn Einer unter den drei Geschworenen dem Landvogt oder

soll beifallen wird, das Urtheil gültig sein solle. Idiä. x. 23l». Dem Landvogt zu Bellenz

werden, daß er etlicher von Bellenzern ausgestoßener Redcil wegen Kundschaft ausnehmen

^stell" Aufsehen haben solle. Idiä. Ii. 237. Die Gesandten auf Bartholomäi solleil mit den
l>ez Schloßkncchten alles Ernstes reden, daß sie ihre Seitengewehre und Hellebarden außerhalb

^ tragen, dem Comniissarius dienen lind init cidgenössischeil Kleidern bekleidet sein sollen. Idiä. i.

°>»er' Acmter des Dolmetschers und Schreibers in Bollenz vereinigt man sich dahin, daß

h«t bchm geschickt und daß iin Lause des Jahres damit angefangen werden soll.

'Klo ^ öu schicken, so sollen die andern Orte einen schicken. Idiä.Ic. 23S. Die drei Ge-

keiner^" " Bollenz lverden abgestellt, doch soll der Landvvgt sie noch ausdienen lassen; nachher aber soll
dewühlt lverden. Idiä. I. 24tt. Die Gesandteil sollen auf der Landschaft Kosten dem Land-

^ulni ^ Behallsluig verhelfen und Nachfrage halteil, was man dem alten Landschrciber für seinen

" ^rsprochen habe. Idiä. m. 24t. Das Ansuchen des Adriano Furrer um eine Gabe zum

^ die Schlösser wird in den Abschied genommen. Idiä. n. 242. Adriano Furrer wird zu

iyj^ , "chtincister der Stadt und Grafschaft Bellenz erwählt. Idiä. o. 243. Landanunann Beßler

^°ste, zu Mailand lim Bezahlung der des letzten Aufbruchs lind der Besatzung halber gehabten

»iiih - "schalten. Schwyz wird anheimgestellt, auch einen Gesandten zu schicken. Nidwaldcn wird ihm

tasjx,, Befehl mittheilen. Idiä. p. 244. Uri soll ein nachdrückliches Schreiben an die von Bollenz cr-

»aiilhg!. ellles Holz zuin Bau der Moösabrücke in Bereitschaft setzen sollen, unter Androhung einer

e 1- 245. Es wird dem Statthalter Mollo von Bellenz erlaubt, 100 Mütt Korn,"we ^ — v - - «

^iser erkauft hat, denen alis den Bünden zu verabfolgen. Idiä. r. 24t». Hauptmann
i»

? - n.i wimich. mü°- d-m P°wm V. d-«°n. ..mstw- «««. wi« auib°wah--„

.«.Z47. B-t der EMmmg der Znstru-twnm M -S hch. »->» M'->-mhnmnung
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legt den 6. September Rechnung ab. Einnahme: 4412 Pfd.; Ausgabe: 3856 Pfd. Ibiä. b. 249» ^

Gesandten kommen bei ihrer Nachforschung darauf, daß das zum Kirchenbau präparierte Material v

thcils verliehen, theils hin und wieder verbraucht worden ist. Den Kirchenvögten und Baumeistern

befohlen, dasselbe von Allen wieder herbeizuschaffen oder dafür das Geld der Kirche ersetzen zu lassen

denjenigen, welche das Material zu ersetzen haben, noch 50 Kronen Buße aufzuerlegen. Ibiä. o. » ^

Die Kirchenrcchnung wird dieses Jahr nicht abgenommen, weil die Kirche noch im Bau begriffen ist.

231. Die Gesandten erfahren bei ihrer Nachfrage über das den Bellenzern aufgelegte Umgeld, daß '

selbe nicht eingezogen worden sei, weil die Bellenzer 1613 von den Obrigkeiten von demselben befreit, ^
aber verpflichtet worden seien, die Stadtgräben zu säubern und Brücke und Thore in Ehren zn halte». "

sie aber Letzterm nur wenig nachgekommen sind, wird ihnen der Befehl ernstlich wiederholt und dem

missarius die Vollmacht ertheilt, im Fall sie diesem Befehl nicht nachkommen, unter Vorbehalt der

cation von denselben das Umgeld zu fordern. Ibiä. s. 252. Die Bellenzer versprechen, nach der -

lese das Material zum Bau der „Meisbrücke" (Moösabrücke) in Bereitschaft zu setzen. Ibiä. I-

Statthalter Mollo hatte vorgegeben, daß er ein Quantum Korn angekauft habe, um dasselbe im ^

Noth den h. Obrigkeiten vorzustrecken. Da nun das Korn in Deutschland im Abschlag begriffen ist,

man ihm gestattet, bis 100 Saum nach den Bünden zu verkaufen. Weil sich nun herausstellt, daß ^ .

Unwahrheit gesagt und niemals Korn „des Ortes halber" gekauft hat, wird die Sache in den 2

genommen. Ibiä. A. 254. Von drei vor etwas Zeit confiscierten kleinen Castanienwäldcrn si>^

Theile für 180 und für 100 Pfund verkauft worden. Ibiä. b. 255. Der zum Dreigeschworc»^

wählte Beltraino Scalvino von Subiasco wird gebeten, das Amt anzunehmen. Scalvino und dlc S ^

Grafschaft stellen den Gesandten vor, daß ihnen diese Wahl sehr ungelegen sei, weil der Gewählte ^

Landschaft sei. Ueberdieß beruft sich der Rath zu Bellen; auf seine Freiheiten, ans welchen klar

daß er drei Ehrenmänner aus seiner Mitte zu Geschworenen verordnen soll, doch so, daß sie jährl»? ^

drei von dem Rathe wieder sollen abgeändert werden, und bittet, man mochte ihn bei seineil Freiheit ^

lasseil. Unter solchen Umständen wird auf Gutheißen der Obrigkeiten Hill dieses Amt eingestellt

Sache in den Abschied genominen. Ibiä. i. 251». Die Wehrenen werden in Augeilschein ^

dem Commissarius befohlen, nach Nvthdurft an den Wehren bauen zu lassen, namentlich gegen h-

oberhalb der Meisbrückc, und gegeil das durch die zu enge Wehre in Brunaro geschwellte Waffer ^

rungen zu treffen. Ibiä. k. L57. Dein Lieutenant von Mcntlen wird der Einzug des Zolls zu ^ ^
übertrageil. Ibiä. I. 251!. Das Ansuchen des Schlossermeisters Matthias im Urncrschloß,

ihm gestatteil indem Sporren vor dein deutschen Thore eine Schmiede zu bauen, wogegen er sich

in den Schlössern alle nothwcndigc Arbeit um einen billigen Preis zu machen, wird wegen Mangel

struction in den Abschied genommen. Ibiä. m. 250. Rechnung der Einnahmen von der Gr»r»

straße von 1621 an. Einnahmen 117 Pfd. Ausgaben (worunter auch, was an der Straße vcrba» ^

den) 108 Pfd. Ibiä. n. 200. Der Commissarius Kaspar Blaser legt im Beisein seiner Umlsiu ^

dreier Geschworener seine Rechnung über die Bußen ab. Einnahmen 1840 Kronen 1 Pfd. ^

dritte Theil gehört den Obrigkeiten. Ibiä. c». 201. Adriano Furrer weist den Gesandten nach/ e ^

bauen lassen, und hofft, daß man die Ausgaben genehmigen werde. Die Gesandten, ohne Jnstrm "

men die Sache in den Abschied, erkennen aber Furrer das weitere Bauen ab mit Ausnahme jii

an des Großweibels Haus und auch auf der „Parthun" angefangen ist. Ibiä. x. 202. l5s
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genommen, daß nothwcndig befunden werde, in allen drei Vogteien einen Auszug von etlichen

^uch Schallfelbanern („Schnffelpliren") anzuordnen, damit man in Zeiten der Noch sich besser

en könne, und deren Waffen nebst gehöriger Munition in jedem Flecken in einem bestimmten Gemache

den ^oim Aufritt mit ihren Landcsfähnlcin vor die Stadt hinaus

^b» ^ '^"en Conunissarius oder Landvogt entgegenziehen; damit könnte eine Musterung

Gesandte

werden. Ibiä. x. Li».?. Magnus von Ntentlen bittet um Fenster und Wappen in seinen

A'ben Johonnistagsatzung war denen von Luggarus die Erlaubniß ge-

^ worden, Korn bei Tag und bei Nacht nach den Bünden zu führen. Da deßwegen zu besorgen ist,

gern/" Bogteien voin »nailändischen Magistrate der Kornkauf verboten werden könnte, so tvird den

garuz befindlichen Gesandten der sieben katholischen Orte geschrieben, sie möchten die von Lug-

^ alles Ernstes durch den Landvogt davon abmahnen lassen. Zugleich wird vou deu drei regierenden

liier Schreiben in ähnlichem Sinne erlassen. Absch. 297. a. Lii.'i. Der Conunissarius hatte als

^eld^""^ für den Kvrntransit 70 bis 80 Kronen empfangen. Obwohl die Obrigkeit befugt wäre, dieses

^che,^ Händen zu ziehen, läßt man es ihm dießmal mit dem Beifügen, „daß er sich fürohin solcher

ihrenr^"^ "Essigen solle, sonstcir eines mit dem andern ihm benommen würde". Die Amtleute sollen bei

^s. ^ befragt werden, was jeder von ihnen deßwegen empfangen habe. Was die Gesandten dann

kird sollen sie den Obrigkeiten berichten. Ibiä. b. Litt». In Beziehung auf die Unholderei

hlnr' ^^^chtet, daß der Coinmissarius ein fleißiges Aufsehen habe, „die Proccsse aufzurichten"; wenn er

bor . ^fttchen und Judicia (Judicia?) finde, so werde er sich zu verhalten wissen; falle ihm etwas Schweres

^ l°lle er sich an die Obrigkeiten wenden. Die Gesandten jenseits des Gebirgs sollen mit den drei

^ülsliu Ernstes reden, daß sie zu keiner Klage Veranlassung geben und dein Conunissarius be-

svll^ lallen, wo sie genügsame Processi und Judicia finden. Ibiä. o. 2<»7. Den Schloßknechten

sollx,, ^ ^^'sandten, jeder auf sein Schloß, zwei Ellen Lauistuch zu verschießen geben; zu diesem Schießen

^ Detltschen eingeladen »verde». Die übrigen Schlösser sollen unterdessen mit Wachen

Aelvh,," und jeder sein Pulver selbst bezahlen. Ibiä. ck. Li»». Dem Adriano Furrer wird als

sinnt i Bezug des Holzzolls „auf weitere Erkanntniß der Obrigkeit" der zehnte Pfenning zuer-

^ disisi ^ ^ Korit, die er vor dem ergangenen Verbot erkauft habe, nach den Bünden Verkau¬
fs "ü Verdacht, daß er dieselben erst nach dein Verbot gekauft habe. Die Gesandten jenseits

^<9. > darüber Nachfrage halten und den Herren und Obern darüber Bericht geben. Ibiä. k.

boch in Beziehung auf den Marchenstreit alls dem Monticello der Ausspruch des Obersten Hässi

blerkx,, ^ "Züchte auf sich warten lassei», und man eine Hinziehung zu einer gütlichen Uebereinkunft zu bc-

üebe„, ^ Landammaiti» Beßler und Frischherz, welche nach Mailand reisen, der Auftrag ge-

ib besij,^ öu versilcheu »»nd durch Vermittlung von Uri den Bündi»er>» einen Tag zu einer Conferenz

^ Zolls sandten a»»s den Bündel» möchte zugleich auch Instruction zu Unterhandlungen wegen

schall, ^oggelds in Bellenz gegeben werden. Absch. 302. b. 27l» Da der Dreigeschworene

^ Stadt Bellenz sein Aint nicht antreten »vill und auch der Rath vou Bellen; sich beschwert,

^Leschiv' "'""üssarius der Auftrag ertheilt, dafiir zu sorgen, daß dem Befehle nachgekommen werde. Die
^ er brauchen, wie von Alters her. Ibiä. o. 272. 1. Mit Bedauern wird die große

" or den Bau der „Parthnn" und des Großweibels Ha»»s zu Bellenz gesehen, in Folge deren

o- 2<»S. Statthalter Mollo, welcher eine Erlaubniß von der Tagsatzung zu Baden vor-
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den Gesandten wenig Geld in die Hand geliefert worden ist. Einige Gesandte genehmigen die Rechnung
2. Ferner wird gut erachtet, daß die Rechnung über den Zoll von den Burren anders gestellt und den Olmü
leiten der gebührende Zoll zu Theil werde. Idick. k.

1«25.

Art. 273. In Betreff der schweren Schuldenlast, in welcher sich die Judice oder Neutsch«^
Bollenz befinden, wird, damit männiglich zu seiner Bezahlung gelangen kann lind die Obrigkeiten t
mühsamen Geschäftes enthoben werden, beschlossen, Uri möchte in seinen eigenen Landen und i» LN'>
insgeheim sich erkundigen, wie viel die Nentschen daselbst schuldig seien und wie viel man ihnen m?"
Schwhz soll ebendieselben Erkundigungen in Bellenz und Bollenz, Nidwalden auf der Niviera ,
Ist dieß innerhalb vierzehn Tagen geschehen, so soll, was man erfahren hat, auf einer zu verauslag
Zusammenkunft zusanimengetragen lind der Sache der Gebühr nach begegnet werden. Absch. 315. a. ^
Der Ageilt des verstorbenen Commissarius Beßler verlangt Ersatz der Kosten, welche Beßler wegen dcs
Gio. Battista Mollo betreffendenHandels gehabt hat. Die Gesandten von Schwhz nehmen dieses Beg^
in den Abschied. Ibi<Z. d. 27Z. Es wird berichtet, daß Domenigino, der Scherer von MalvaglM'
früher verhaftet war, sich wieder iin Thale Bollenz befinde, und daß von demselben nicht wenig
befürchtensei. Ferner wird des Dolmetschers Judice Bericht lind Beschwerdeangehört. Derselbe ^
man möchte ihm lind seinen Brüdern väterlichen Schirm angedeihen lassen, und Uri ihnen gestatte», ^
Beschwerde daselbst vorzutragen; letztere Bitte unterstützen die Gesandten von Schwhz und Nidwaldc»-
Gesandten von Uri nehmen diese Bitte in den Abschied. Auf den Bericht von Schwhz und Nidwalde»'
ihnen geschrieben worden sei, daß Einer, der gegen die Nentschen Zeugniß abgelegt habe, auf der ^
dasselbe widerrufen habe, lind daß Einer von Franc. Magino aus Bollenz den Austrag erhalten
Gebrüdern Neutsch nach dem Leben zu trachten, wird beschlossen, den Domenigino und den Magüw
lich einzuziehen und nach Nidwalden zu liesern. Absch. 316. n. 27«. Dem Landvogt in
geschrieben werden, mit den Kosten, welche er in dem Handel der Nentschen und des Domenigi»» ^
„einzuhalteil", weil gute Bürgen vorhandeil seien. Die 400 Kronen sollen den Wirthen herausgege^'" ^
den. In Letzteres willigen die Gesandten von Uri nicht ein. Ibiä. v. 277. 1. Uri trägt nochmals d»
an, daß man die Rufe der Geldschuldenhalber ergehen lassen solle, protestiert dagegen, wenn de»
durch Aufschub Nachtheil entstehen sollte, und behält sich die Klage an gehörigem Orte vor. Die " ^
Gesandtei» nehmen diese Erklärung in den Abschied. Bei dieser Gelegenheit bittet der Dolmetscht ^
dringend, man möchte sie dieser Rufe überheben, da sie männiglich befriedigen wollen. 2. <5s ^
richtet, daß Landvogt Von Whl von Nidwalden solle gesagt haben, „daß er auf der Niviera erkundig
die Planda (Pellanda?) eine große Summe Geldes in die gemeine Landssteuer gelegt, welche sie i» 4
sonderbar verehrt habeil sollen". Es wird beschlossen, mit allem Ernst diese Sache zu untersuche»- ^
278. Als Einnehmer des Hvlzzolls soll Adrian Furrer abgesetzt und dieses Amt dein Landsch^
limailn übergebeil werden. Die Gesandteil auf der Jahrrechnung sollen den Bau, welchen Furrer 6
untersuchen, Unwährschastes ausstellen, dem Landschreiber zu Bellenz die Wohnung der Partun » ^
Von den drei zu Bellenz befindlichen Flascheilzügen soll je einer auf jedes Schloß geschafft werde»-
27«. Die Gesandtschaftvon Uri trägt wiederum auf eineil Ersatz der Kosteil an, welche (5o>»m^^
Beßler wegeil Gio. Battista Mollo gehabt hat. Der Antrag wird in den Abschied genoinme»-
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kagt Bedenken. Idiä. d. Es werden neun Klagepunkte gegen Martin von Oüw, des Raths zu

B und Landvogt in Bollenz, vorgelegt. Da sich aus der Untersuchung und Verantwortung des Land-

''lntr' dein Zeugniß der Leute aus dem Thalc Bollenz dessen Unschnld ergibt, und daß er auf
kiel, mißgünstiger Personen verleumdet worden ist, wird er für ehrlich und redlich erkannt. Jakob Lant-

d - bio. Arciono, welche über den Landvogt in dessen Abwesenheit geklagt haben, werden angehalten,

' en an seine Kosten zusammen 13 Kronen zu geben; sie können aber die Sache auch noch vor die

sandten auf der Jahrrechnung bringen. Absch. 321. a. 284. Da Lantzung und Arciono den Land-

baß er Lellte wegen vermeintlicher Fehler eingethürmt und in Accord und Eid genommen,

zu '"cht weiter appellieren oder klagen wollen, wird die Sache den Gesandten auf der Jahrrechnung

Ae k ^utersuchnng übergeben und beigefügt, daß, wenn Arciono überwiesen werde, vier falsche Eide

^ ^abeii, derselbe für solchen Greuel nach den Statuten nicht mit Geld, sondern am Leibe abge-

ke»' ^ll. Der Antrag, daß aus den Meineid, der in Bollenz besonders im Schwange gehe, zum

^age ^"^erenstrafe gesetzt werden sollte, wird in den Abschied genommen. Idiä. d. 282. Die
l»>b Francesco Biagino wird vorgebracht. Atagino, vorgeladen, behauptet unschuldig zu sein

holt Entschädigung von dem, der ihn angeklagt hat. Peter Judice, älter, Dolmetscher, wieder-

Ärre ^ Z" Brlumeil vorgebrachte Klage, nämlich daß Magino einen Andrea

^udice ^klmonc lim 200 Kronen gedungen habe, ihn und seine Brüder umzubringen. Peter

gel« ^^"kt zugleich, daß er hoffe, von dem Verdachte, daß er bei dein von seinem Bruder Johann An-

de" ^er Penna verübten Tvdtschlag betheiligt sei, hinlänglich rein sein werde, und verlangt

dez " ^""leutei, Ersatz für seine deßwegen ihm verursachten Unkosten. — Johann Ludwig Penna, Sohn

seien " Penna, hingegen behauptet, daß die Judice bei dein Tode seines Vaters betheiligt gewesen

zu verlangt Entschädigung. Die Gesandten gestatten ihm für ihre Person, sich an die Obrigkeiten

^iesc/" ^ Nachdem Magino sich noch einläßlich vertheidigt hat, so wird derselbe, da nichts wider ihn

^rdei, kann, für „genugsam entschuldigt, ehrlich und für wohl verantwortet erkannt"; hingegen

^vsche,, ^ ^udice vielfältig gebrauchter Leichtfertigkeit bezüchtigt. Wenn sie weiter sich zu purgieren
^ ^ ^ Landvogt wenden. Beiden, dein Magino und dem Judice, und deren

^nfallz^" ^rwandtcu bis in den vierten Grad wird geboten, den geschworenen Frieden zu halten, wid-

>s ^ Friedbrüchige nach Verdienen abgestraft werden solle. Magino soll die Amtleute von Schwyz,

befangenen hergebracht haben, nach einer von den Gesandten aus der Jahrrechnung aufzu-

gelcgt bezahlen. Das Audienzgcld soll ihm aus der Taglia, welche auf Johann Georg Judice

^ ^ v'ieder ersetzt werdeil; für das den Judice auferlegte soll sich der Landvogt von den Judice

ächtet ^eil ferner die Judice ihre Klagen nicht haben begründen können, so werden sie ver-

lli Magino die Kosten sämintlich zii ersetzen ilach einer durch die Gesandten auf der Jahrrechnuug

teri, Taxation. Idiä. o. 28?;. Da in Bolleiiz der Aemter wegen zwischen inehrern Geschlech-

!e»c Haß entstanden ist, wird in den Abschied genommen, daß die Obrigkeiten die früher gctrof-

" bheidung in Ausführung bringen und wiederum eineil Landschreiber dahin schicken möchten, der

^ast Nint eines Dolmetschers zll übernehmeil habe. Idiä. ä. Der Stadt und Graf-

^^ute„ bei Verlust ihrer Freiheiteil geboten, alle ihre Freiheitsbriefe, das rothe Buch uild die

'"Ui,gklri zu liefern, da ihre Freiheiten den Statuten zuwiderlaufen, damit beide in Uebereinstim-

kacht werdeil. Idiä. x. 2K5. Uri zeigt an, daß es, nachdem es sich herausgestellt, daß die von
232
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Livinen ihrem Landbuche zuwider denen von Bellenz, Lauis und Luggarus liegende Güter verschrieben,
dieß verboten habe. Da Aehnlichesvon denen zu Luggarus gegenüber denen von Bellenz, Bollcnz > ^
Riviera zuwider dem rothen Buch geschieht, so trägt es darauf an, man mochte dieß auch denen von '
und Luggarus verbieten. Der Antrag wird in den Abschied genommen. Ibid. b. 23<i» Die
tverden den Obrigkeiten berichten, was für Practiken vor sich gehen, welche auf den Berkauf oder jden
rath des Thales Bollenz abzielen. Die Gesandten sollen beauftragt werden, die Sache auf der Iah"
nung zu untersuchen. Ibid. i. 237. Schwhz stellt die Frage, ob man den jetzt 'auf der Riviera
renden Landvogt Crispin Bon Wyl aus Nidwaldeu zu Bellen; einsetzen wolle, da er die von den h-
rigkeiten gegebene Erkanntniß so schlecht beobachtet habe. Da aber die Gesandtschaft von Uri berichtob '
Johann Joachim Püntiner im Zlamen der drei Orte ans der Riviera über den wahren Sachverhalt ,
einziehen werde, wird bis auf Einlangen dieses Berichtes die Sache eingestellt. Ibid. lc. 2UU. G
Ort soll seilten Gesandten auf die JahrrechnungBefehl zur Untersuchung des an Focetto verübten -
schlages geben. Ibid. 1. 239. Die Gesandten von Uri stellen nochmals an die von Schwyz das
chen, man möchte sich endlich entschließen, dem Cvmmissarius Beßler die wegen Battista Diollo
Kosten zu ersetzen. Die Gesandten sind ohne Instruction. Man beschließt, die Obrigkeiten sollen ih" ^
sandten aus die Jahrrechnunginstruieren, mit Mollo zu unterhandeln, daß er diese Kosten vergüte. I
Litt». Die Kosten des LandschreibersBüeler und der Amtleute, welche von Obrigkeits wegen nach

geschickt lvorden sind, sollen aus der Kammer und dem Malefiz in Bollenz bezahlt werden. Ibid. n. ^
Schwhz wird ersucht, den Bogt der Wittwe des Landvogts Bruster sel. um ihre Ansprache an ^
welches der Landschreiber ihr schuldig sein soll, und das der Statthalter und DolmetscherJudice in - ^
hat legen lassen, in Bvllenz der Ordnung nach das Recht antreteil zu lassen. Ibid. c>. 292.
beschwert sich über den Zoll, welcher den Seinigen zu Ablentsch (Abiasco) auf der Riviera abgo>a""^
werde, weil die drei regierenden Obrigkeiten und deren Landleute davon befreit und die Obwaldner Z"
tcrwalden Mitlandleutc der Nidwaldncr seien. Den Gesandten auf die Jahrrechnungwird aufge'trach^ ^
voil Ablentsch, welchen der Zoll einst bewilligt worden, von dessen Bezug von den Obwaldnern gü""
zumahnen oder ihnen, wenn sie nicht einwilligen, einen Nechtstag anzusetzen. Borläufig solle» ßo
Entscheidungder Sache den Zoll von denselben nicht beziehen. Absch. 625. a. 293. Da die Eo»"" ^
zu Bellenz über die Kirche zu St. Stephan daselbst schlechte Rechnung stellt und für den Borrath d"l
keine Versicherung gibt, so wirds'den Gesandten auf der Jahrrechnungaufgetragen, von Bellen; ^
zureisc>i, bis die Sache ins Reine gebracht sei; ferner sollen sie wegen der Rechnung des Spital-- >
Versicherung von dessen Gütern gegen die Interessierten der Cvmmluiita procedieren. Ibid- b- ^
Deneil von Bellenz hatte man seit einiger Zeit das Umgeld nachgelassen, ihnen aber dafür aus"
Stadtthore zu ballen, die Gräben zu säubern und anderes Nothwendige herzustellen. Da aber von
nichts geschehen ist, sollen die Gesandten auf der Jahrrechnung ihnen gebieten, bis Weihnachren
Auferlegte auszuführen, widrigenfalls man ihnen das Umgeld wieder auferlegen werde. Ibid. " ^
Uri und Nidwaldeu lassen es nochmals bei der Erkanntniß bewenden, daß die zu Bellenz ö''
Stadt einen Dreigeschworenen neben zweien in der Stadt haben sollen. Schwhz hingegeil hat ^ ^,l
kanntniß in einer Landsgemeinde nicht genehmigt. Die Gesandten aus der Jahrrechnung sollen
Bellen; anhalten, jener Erkanntniß nachzukommen. Ibid. d. 299. Die auf die Jahrrech»n>>ü ^
Gesandten sollen alle Brücken und Wehren in den drei Bogteien besichtigen, Mangelndes wnder
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befehlen und namentlich dafür sorgen, daß das Wasser aus dem Thal Morobbia in seinen alten
geleitet werde. Ibiä. e. 207. Ebendieselben Gesandten sollen anch dafür sorgen, daß man sich

>nit^" Bellenz und Bollenz für die Examination der Maleficanten statt init einer halben Krone,
Schilling begnüge, nnd daß der Sohn des Canzlers zll Bellenz, welcher viel zu dergleichen

Animationengebraucht wird, den Eid der Verschwiegenheit leiste. Ibiä. k. Li)». Ebendieselben Ge-
lick ^^alten den Auftrag, mit dem Nuntius zu reden, daß der Pfarrer zu Arbedo wegen seines argcr-
Psa" "^"^ls beseitigt und abgestraft werde. Ibiä. x. 200. Den wegen eines Zehntens zwischen dein

und dem Feldhüter zu Mola (Mvlina?) obwaltenden Streit sollen die Gesandten zu Bellenz zu ver-
^ suchen, gelingt das nicht, die Nechtsame durchsehen und den Befund heimbringen. Ibiä. b. 300.
!chi^" ^ Bünden soll geschriebeil werden, sie inöchten auf Bartholoms Abgeordilete nach Bellenz
>vcg^' dortigen Zoll oder über ein Weggeld vergleichen könne; ferner damit man
^ der Arreste, welche gegenseitig angelegt werden, unterhandle und künftig bei entstehendem Streit jeder

suchen könne. Ibiä. i. 30l. Da in Bollenz die Eide schlecht gehalten werden, so

A de ^ ^^^udten iil das Buch daselbst eintragen, daß künftig in allen drei Vogteien der Eid, wie es
gebräuchlich sei, „angegebeil" werden soll. Derjenige, welcher einen falschen Eid schwört, soll

^ul um IVO Gld. gebüßt und um „Ehr nnd Gwehr", das zweite Mal nach Discretion ain Leibe

^»dh AOL. Gio. Atschiung (-6. Arciono) soll drei falsche Eide geschworen lind mit dein
blihr uccordicrt haben. Den Gesandten wird aufgetragen, der Sache nachzufragen lind denselben nach Gc-

Leibe abzustrafen. Ibiä. I. 30». Da in Bollenz viel Allmendland als Eigenthuin eingeschlageil
^chez die Gesandteil die Consuln beeidigen, zu sageil, wo das geschehen sei. Diejenigen, welche
G^^^un, sollen gestraft, das eingeschlagene Land wieder ausgehagt werdeil. Ibiä. in. »04. Die
Seid Anordnung treffen, daß zu Bellenz nur eine Mctzg sei, und daß ein ordentlichesBank-
Il>j^ ^ " u>ld der Cvniiilunita oder demjenigen, der die Metzg baut, zu deren Erhaltung übergebeil werde.
^Uer ' Die Gesandteil sollen ferner auf der Jahrrechnnng dafür sorgen, daß die Land-
Ihj,; Vogteien im Beisein der Gesandten gegeben werde und zwar schon im laufenden Jahre,
^ale," > Die Gesaildten von Uri solleil den Landvogt zum Büel dahiil vermögen, daß er über das
Die Rechuung gebe; die übrigeil Landvögte sind ebenfalls dazu anzuhalten. Ibiä. x. »07.

angehalten werden, daß zu Bellenz jeden Sonn- und Feiertag eine Predigt ge-
^iä. g. »0». Die Gesandten auf die Jahrrechnung haben dafür zu sorgen, daß die

^^enz die Brücken, welche zil unterhalten sie ans sich genommen habe», in gutem Stande er-
^ Ferner sollen sie mit den Gemeinden der drei Vogteien die Anordnung treffen,

""t dem nöthigen Hausrath verschen lverden. Ibiä. s. 3lO. Die von Bellenz sind
«An Straße am Mont-Kenncl, wo es nöthig ist, zu verbessern. Ibiä. t. All. lieber des Boggct
!tlz ^ Fvcetto) Todtschlag soll Nachforschung angestellt und ein Proceß errichtet werden. Ibiä. n.
sihe» LandschreiberBüeler soll die Landschaft Bollenz für die Kosteil, welche er wegen der Rent¬
en ^ ^ ^kgen Maginv gehabt hat, bezahlen; die Vier aber von Schwyz, welche den Magino ausgeführt,

^ ^ Landschaft, zur Hälfte Niagino bezahlen. Ibiä. v. »I». Die Gesandten habeil die
bollenz zu untersllchen und den Obrigkeiten gründlichen Bericht darüber abzustatten. Ibiä. n.

^teu^" ^^^tet wird, daß die Landvögte oft „die Strafeil in Verehrungen ziehen", so sollen die Ge-
^ Amtleute darum beeidigen und, was sie finden, den Obrigkeiten berichten. Ibiä. x. 313.
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„Wegen des Cendalen (?), so in Ruffle gericht worden, Taglia", sollen die Gesandten sich erkundigen, ^
das beste Recht dazu haben möchte; die Orte aber wollen ihren Theil davon haben. Ibiä. 316«

wird in den Abschied genommen, daß der Landschreiber zu Bellenz auf der Parthun daselbst wohnen l"

Ibiä. 2. 317. Die Gesandten sollen in Beziehung ans die Kosten, welche der Landschreiber Beßler, ^
mals Landvogt, in der Sache des Gio. Battista Mollo gehabt hat, die Sache dahin bringen, daß „ih>" ^

Wille gemacht werde" und die Sache einmal zur Ruhe komme. Ibicl. na. 311t. Die auf der Jah^^
nung zu Bellenz befindlichen Gesandten bitten wegen folgender Punkte, über die sich die Unterthanen

schweren, nachträglichen Befehl. In Beziehung auf den Dreigeschworenen außerhalb der Stadt Be

finden Uri und Unterwalden, daß es beim frühern Befehl verbleiben soll, so daß immer ein solcher a»s >

Landschaft neben den zwei andern zu Bellenz bleibe. Schwhz läßt es aber bei dem verbleiben, „wie ^

Landsgemeinde die drei Geschworenen ganz abgemehret". Absch. 332 n. 3Iii. Man hält es nicht stw ^

Neuerung, daß die Räthe im gewöhnlichen Gerichtssaal zu Bcllenz im Beisein des Commissarius sich ^
sammeln. Man läßt es bei dieser alten Uebung bewenden. Sollten sie etwas Schriftliches dagege»

zulegen haben, so mögen die Gesandten dasselbe einsehen lind die Obrigkeiten davon in Kenntniß

Ibiä. b. 3211. Gegenüber den Klagen über die Steuern findet man, „es werde die Unterthanc» > ^

beschweren können noch sollen, dann daß sie die Taglia in Beisein eines Landvvgts werfen und diese

ihm öffnen thüent. So wollen wir ebenmäßig, daß selbigen auch nachkommen und gehorsamt we ^

Ibiä. v. 321. Den drei Nogteien wird anheimgestellt, ob sie entweder lieber wollen die Landvög^ ^
dem nothwendigen Hausrath auf ehrenhafte Weise versehen oder zu Bellenz für beide Jahre 26,

Riviera und in Bollenz 15 Kronen dafür bezahlen. Ibiä. ä. 322. Gegenüber den Klagen von

über das ihnen auferlegte Weinumgeld wird beschlossen, daß in allen drei Vogteien alle diejenigen,

Wein ausschenken von jeder Maß einen Angster Umgeld bezahlen sollen. Diesen hat der Landsclsi ^

einzuziehen lind in Rechnung zu bringen. Ebenderselbe hat auch mit Hülse der Landvögte die

beeidigen, daß sie das Umgeld redlich zahlen wollen. Alle diese Punkte wird man durch die groß^ ^

walten in den Orten bestätigen lassen. Die 2lX) Kronen, welche aus dein Zoll verbaut worden si>^ ^

von denen von Bellenz erlegt werden sollten, will man einstweilen nicht von ihnen verlangeil und ..

wie sie die obigen Punkte halten. Ibiä. o. 323. Den Gesandten wird geschrieben, sie sollen de»

thanen anzeigen, daß die Herren und Obern, wenn sie obigen Punkten nicht Gehorsam leisten,

früher verliehenen Freiheiteil wiederum entziehen werden. Ibiä. k. 324. Ferner wird den -z,

geschrieben, daß sie nicht mehr um neue Instructionen herausschreiben, sondern an die ihnen

halten solleil. Ibiä. 323. Commissarius Blaser wird beschuldigt, bei 600 Kronen unter si^ '

Verwaltung aus den Malefiz- oder Criininalbußen „in Verehrung gezogen zu haben". Obgleich Ü"'

Frauen „ziemliche Verehrung zugelasseil" worden ist, so wird doch auf Gefallen der Herren und ^ ^

kannt, daß Blaser jedem Ort 50 Kronen bezahlen soll. Absch. 341. b. 321». Statthalter Orig^^ ^

um 150 Kronen gebüßt, weil er als alter Amtöma 'il den Commissarius hätte warnen sollen,

Kaminer nichts „hinterschlagen" würde, und er nicht hätte malefizische Sprüche in Verehrung ziehen (la»^ ^

selbst Verehrungen annehmen solleil. Ibiä. o. 327» Der Landschreiber zu Bellenz, Ulrich

welcher ebenfalls beschuldigt wird, Verehrungen angenommen zu habeil, wird zwar nicht citiert, ^

lich aufgefordert, sich schriftlich zu verantworten. Ibiä. ä. 323. Dein Commissarius Von ^

schriftliche Befehl zugeschickt werden, seinen Diener zu beurlaubeil, widrigenfalls derselbe gesäugt )
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' ^ Orte geführt und aus den Orten und deren Jurisoiction „verbandiert" werden. Idiä. e. 328.

»alx ^^"dschaft Bollenz, wie vor ihm die Landvögte auch gethan, um das Crimi-

u»d geben. Künftig sind die Strafen für Meineid, Verrücken von Marchsteinen, Friedbruch
"Hartheu" für malefizisch in solche Rechnung einzubringen. Iliill. k. 338. Die linlängst in Bvllcnz

^enen Gesandten hatten unter Mitwirkung der drei Landvögte zwischen den Judice und d'Hema aus

deren beiderseitigen Freunden und Verschwägerten auf Genehmigung der Herren und Obern

d» Friedcil und Vergleich, aus zehn Artikeln bestehend, zu Stande gebracht. Dieser wird nun

letzt Natificationsvorbehalt von Seite der Herren lind Obern festgestellt. Es wird zu-

u»tz ^ Kunden, daß, wer einem oder mehrern Artikeln dieses Friedens entgegenhandle, an Ehre, Leib

le» ^ m'd aus dem Lande weggewiesen werden solle. Absch. 344. 331. Die Landschaft Bel-
^^dt ^ir die Steuer, welche sie der Kirche St. Stephan schuldig war, einiges Gut und

sicher Nch dadurch geledigt. Der Stadt wird ernstlich befohlen, der Kirche diese Summe zu vcr-

Test " weggenommenen Paramente zurückzuerstatten, unter Androhung des Bannes von

i^gen ^ Absch. 347. u. 332. Dem Vicarius wird geschrieben, er solle den Geistlichen untcr-

Zu lt' Jurisdiction der Orte zu mischen, und man werde nicht dulden, daß sie den in der Kirche

^^^iivne begangenen Fehler bestrasen. Ibiä. b. 333. Denen von Bellenz wird nicht gestattet, „die

dqz ^ ^ Provision" zll bestrafen; die Bestrafung steht dem Commissarius zu. Diese Anordnung ist in

daß einzutragen. Idill. o. 334. Die Gesandten haben ihren Herren und Obern anzuzeigen,

Idj/" ^ssrnz in Betreff des Brotbackens Unordnungen vorfallen, welche zu Beschwerden Anlaß geben.

- 833. Die Gesandten sollen bei ihren Herren und Obern den Antrag stellen, daß die Räthe zu

stü»d>' anderswo, als im ordentlichen Gerichtssaal Rath halten und dem Commissarius die Gegen-

^>f I ^rrhandlung anzeigen sollen, ausgenommen, wenn sie etwas gegen ihn hätten. Ibiü. o. 33«.

sei d ^ ^^scht, daß die Büudner sehr viel Korn und Reis aufkaufeil und wegführen, so daß zu besorgen

de», Kauf auf mailändischem Boden aufgehoben werden könnte, wie eben bereits davon bei

Magistrate gesprochen worden sei, wird auf Gutfinden der Herren und Obern hin für

Richte,, dem Commissarius den Auftrag zu geben, die Verkäufler b5r Eideir anzuhalten, von den

^>sc» ' sie auf die Patente hin auf mailändischem Boden kaufen, den Bündnern nichts zu ver-

'i!t> Gubernator zu Mailand lind die Bündner sollen davon in Kenntniß gesetzt werden. Idick. k.

kardinal zu Mailand soll geschrieben werden, er möchte den zu Prionzo gewesenen Pfarrer

sej»^ . der sich »vider in der Umgegend umhertreibe und wieder nach dieser Pfründe trachte, wegen

^schri^"^^" Lebens fortschaffen. In eben demselben Sinne soll auch dem Prevostv zu Abläsch (Abiascvi

rx» ^ werden. Idiä. x;. 338. Einige Bollenzer, ivclche auf mailäudischenr Boden wohnen, bcschwe-

de»,^^ den von ihnen geforderten Zoll. Dem von Mcntlen zu Bellenz wird geschrieben, daß er von
shre sür Vergangenes und Künftiges einzuziehen habe mit Ausnahme von dem, was sie für

Ie»te„ ^Mung brauchen. Ibiä. h. 338. In allen drei Vogteicn sollen die Landvögtc mit den Amt-

derlg,, ^ Wirtheu und Weinschenken ordentliche Rechnung über den beim Zapfen verkauften Wein

Die Umgeld eiirziehen. Die sich Weigerndeil sind um UX) Gld. zll büßen. Idill. i. 34«.

l»» sollen alif nächste drciörtische Tagleistung den Hans Peter Maraviglia aus Bolleilz citieren,

eines vermilthlichen Todtschlags zu purgieren. Idiä. ü. 341. Die von Uri solleil den

Dogliani anhalten, daß den Scherern zll Bellen;, welche die verwundeten spanischen Soldaten
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in Misox cnriert haben, „ein gebührender Wille gemacht werde". Ibiä. I. 342. Dein Commissarins
Bellenz soll dnrch den Landschreiberangezeigt werden, daß, wenn er seinen Diener nicht bis Neujahr ^
lasse, derselbe vom Landschreiberdurch zwei Mann gesänglich nach Uri werde geschafft werden.
343. 'Nochmals wird gut befunden, daß die Orte nach früher», Beschluß ihre kriegserfahrenen M""
nach Bellenz schicken; ob man noch mehr Soldaten dahin schicken soll, ist erst zn bestimmen,wenn die ^
sandten von Mailand zurückkommen. Ibiä. n. 344. Uri soll ans nächste dreiörtische Tagleistnnst
Seckelmeister Heina aus Bollenz citieren Ibiä. o. 343. Den von Uri nach Bollenz verordnetenKru'g
räthen wird ihre Bemühung verdankt; sie werden ersucht, ferner ihr Bestes zu thun. Ibiä. p. 346-
Betreff der wegen der Judice und Doinenigino aufgelaufeneu Kosten läßt man es bei dem zu Brunne» ^
gangenen Spruche bewenden. Ibiä. g. 347. Uri soll den Franciscus Niagino aus Bollenz auf
Zusammenkunft nach Brunnen citieren. Ibiä. r. 34it. Sobald als möglich soll eine Tagleistung
Brunnen ausgeschriebenwerden. Ibiä. s. 34i>. 'Nidwalden soll nach Schwhz seine Meinung beri^^^
wo die Kosten zu entheben seien, welche dadurch verursacht worden sind, daß Schwhz seinen LandsclM
nach Ruffle geschickt und Statthalter Magino gefänglich in die Orte geführt worden ist. Ibiä. t.

4«2Z.
gZelst"!

Art. 336. Da die aus Ruffle und aus dem Misoxerthal immer noch sehr viel Getreide von " .
holen, so daß zu besorgen ist, daß den Unlerthanen der Kauf des Getreides im Mailändischen
werde, so soll der im vergangenen December gefaßte Beschluß, sobald die Besatzung der Orte in
angelangt sein wird, exequiert werden. Absch. 350. b. 35 l. Der Streit zwischen dem Commissarins
dem Großweibel, welcher die Schlüssel zu den Stadtthorcn haben soll, wird dahin entschieden, daß . ^
wie früher, hinter dein Commissarius bleiben sollen, daß aber niemand anders als der Großwcil" ^
Stadtthore zu öffnen habe. Ibiä. o.. 332. „Was Ursach Domeuig di Ambroset von Ravetsch"
Hauptmann Tanner von Uri salvo oonäotto versprocheit",wird jeder Gesandte seinen Obern der» ^
und auf dieses hin um Erlassuug der Gefangenschast anhalten. Ibiä. ä. 35.;. Der Comwissaun^^
Bellenz soll ernstlich darauf sehen, daß die von den Gesandten ihm verzeigteu Wehrenen gemacht ^
Ibiä. s. AZA. Wenn eine oder mehrere Personen der Unholderei verdächtig sind und die drei
mit denselben verwandt sein sollten, so darf der Commissarius im Beisein seiner Amtsleute procell"
doch soll er, ehe solche Personen gefänglich angenommen werden, die drei Orte lim Rath fragen-
333. In Folge des Berichtes von Hauptmann Tauner, daß die Schlösser nicht hinreichend
tion versehen seien, soll jedes Ort gehörige Borsorge treffen. Ibiä. 33<». Uri trägt nochmals > ^
au, die Verleihung der Pfisterei zu Bellenz abzuschaffen, da die Armen dadurch sehr beschwert werde" ^
die dahin zu legenden Soldaten auch sich darüber zu beklagen haben würden. Die Gesandten,
struction, nehmen den Antrag in den Abschied. Ibiä. b. 337. Jedes Ort soll sich bei erster "
heit entschließen, woher die Kosten zu nehmen oder zu bekommen seien, welche in der Sache des Statthat c
gino der LandschreiberBüeler und diejenigen, welche von Schwhz abgeschickt worden sind, um ihn ö ,
lich abzuholen, gehabt haben. Ibiä. i. 338. Es wird berichtet, daß die von Ruffle sich trotzist
die Bolleteu von Mailand der alten Ordnung gemäß auf die Märkte zu bringen und zu beweise»,
von ihnen weggeführte Getreide zu ihrem Hausgebrauch diene. Da nun der Magistrat zn Maila"
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All ^ ^gchen lassen, daß die Kanfleute den Unterthanen nur auf sechs Patente Korn einkaufen dürfen
>»>d ^^Prcchen, daß sie es nieniand Andern« als den in den Patenten Genannten einhändigen «vollen,

Zu befürchten ist, daß «venu diesem Tituse «licht Folge geleistet «vird, den Unterthanen der Kauf im

^u« äiidischen untersagt werde, so «vird beschlossen, die Ha««ptleute der Besatzung zu Bellenz in jenes Thal
schicken, um den Leuten daselbst die Ursache dieser Verordnung zu Sinn zu legen. Zugleich soll den

Hab " Vogteien eingeschärft «Verden, daß sie kein Korn, das sie auf den« Mailändischen gekauftku, verkaufen dürfen. Denen von Misox und staffle soll aber auch bemerklich gemacht werden, daß ihr
benehmen von ihrem Anerbieten, das sie in Folge der Abhaltung des Grafen Trivnlzio gethai«

^ absteche. Dogliani «vird ersncht, in Mailand dahin zu wirken, daß jener Ruf in den dernia-
" Zeiten zllrückgcnonimen werde. Absch. 356. 6. 3Z3. Weil die Kaufmannsgüter von Lindau und

^ ^»«gegcnd nicht mehr über den Gotthard, sondern durch die Bünde und Misox nach Bellenz geführt

bei, darauf an, es sollte den Factoren zu Bellenz befohlen «verde», den Kanfleuten zu schrci-

bess
>>«.

iirj ^ ^^^bllst ihrer Giiter dieselben durch die alte rechte Straße zu fertigen haben. Schwvz will
b^! beförderlichst seine Antwort zusenden. Ibiä. e. 333. Uri beklagt sich, daß der Landschrei-

!^^in«ann an die Verlasseilschaft des alten Landschreibers Troger Arrest habe anlegen lassen. Es «vird

Ucichl"' achtet, denselben aufzuheben. Ibiä. k. 331. Ii« Beziehung ans die Durchfllhr des Getreides
. ' c>> Bünden, «vird zur Beseitigung jeglichen Mißverstandes denen ans Rüffle und Misox onrch die

Aa - ^wiffen gethan, daß ma«« ihnen den Transit des Getreides, das sie ans mailänvischcm Boden

bleib vhne Tagliei« gestatten «volle, daß es aber in« klebrigen bei dem vorigen Abschiede sein Ver-
»>c>ib' Kauflcuten, Händlern, Karrern «vird bei ernster Strafe verboten Getreide, das sie aus

Boden ans Patente der Unterthanen gekauft haben, den Bündnern zu verkaufen. Die «nai-
Regenten hatten begehrt, daß man ihnen gestatten möchte, zu Verhütung des Transits auf eid-

nber Gebiete an den Grenzen der Blinde Wachen von ihrem Kriegsvolke aufzustellen. Es «vird dieß
»iß gelehnt, dem spanischen Ambassasor von den« obigen Beschlüsse und von dessen Motiven Kennl-

^bsch Zugleich den Regenten gerathen, auf ihren« Boden an den Grenzen Wachen aufzustellen.
»cr„ ' u. 332. De«« Hauptleuten z«« Bellenz «vird befohlen, gegen die Amtlente, welche de«« Bünd-

Durchfuhr der Früchte Geld abnehmen, den Proceß zu formieren. Ibiä. v. 333. Obtval-

^ ^aß ^n Abläsch (Abiasco) von de«« Seinigei« Zoll verlangen, und ersucht die Orte,
> A!

l>iecht dann auch Obwaldcn mitgctheilt «verde«« sollen. Begehrt die eine oder andere Partei das
^azn verholfen «verde». Absch. 35!). ä. 337. Der Commissaruis Blaser bittet um

»il-» Kosten in dem Handel mit den Herren Pellanda. Das Ansuchen «vird in den Abschied gcnom-

^atte«, " ^^andten von Uri «md Nidwalden wollen aber die Pcllailda bereden , daß sie einen Rachlab
' Iliiä. v. Was wegen des Holz- und Salzzolls zu Bellenz für rathsam erachtet worden

bix vavon abzumahnen oder darum Gericht und Recht ergehe«« zu lassei«. Die Gesandten «vollen

z» ^i^K'iasco davon abmahnen, oder aber sie aufforder», Abschriften ihrer Rechlsame in die drei Orte

'lt.
tverd-,, >>' m " ... -

^e>« löesandten ihren Herren u««d Ober«« zu berichten wissen. Ibiä. I. 333. Eingedenk sein
^lber ^ Cutters vor dem Schloß zu Bellenz. Ibiä. b. 337. Was für eine Ordnung des Getreides
^'st 'Vörden ist, das vom mailändischc» Boden ««ach Bellenz gefertigt und den Bündner» vcr-
Äc«lh^. ^ / löi«ne„ die Herrei« und Obern von den Gesandten erfahren. Ibiä. i. 338. Hauptmann

" h"tte das in Folge des Beschlusses der Conferenz von Brunnen (s. Absch. 260. o.) ai« ihn erlas-
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jene Schreiben sofort an den Gubcrnator zu Mailand abgeschickt und dadurch zu erkennen gegeben, daß ^

die Autorität der drei Orte gering achte. Es wird beschlossen, demselben zu schreiben, daß es bei dein s

Hern Befehl gänzlich sein Verbleiben habe, und daß die zu Lumino gegen Ruffle aufgestellten Wache"^
rückgezogen werden sollen. — Da ebenderselbe den Kauf des Korns durch Patente zum Nachtheil der

terthanen auf seine Person gezogen hat, so wird er ermahnt, dasselbe denen zu Bellenz ohne Steigt

und Nachtheil verabfolgen zu lassen, widrigenfalls man zu andern Mitteln greifen würde. — Da er st ^

von sich aus Späher ausschickt, während dieselben von sämmtlichen drei Orten bezahlt werden, so mstb

angehalten, solches nur im Einverständnisse mit den Hauptleuten der drei Orte zu thun. Daß er st ^

Privatpersonen in Gesaugenschaft zu setzen sich unterstanden habe, wird ihm verwieseil. Endlich st

schriftlich sich verantworten, daß er jenes an ihn erlassene Schreiben dem Gubcrnator zu Mailand

theilt habe. Den auf der Tagsatzung zu Baden befindlicheil Gesandten wird der Auftrag gegebe»,

spanischen Ambassador über den Getreidekaus zu rede», da nach dem mit dem König von Spanien

den Bündnisse das nach dem Herzogthum Mailand durchziehende Kriegsvolk sich verproviantieren

Im Uebrigeil läßt mau Alles bei dein früher» Abschied bewenden. Absch. 866. 3tttt. Der

und die Amtleute in Bolleuz fragen um Rath, wie sie sich der Unholdcrei gegenüber zu verhalten

und zwar erstens gegenüber den Kindern, welche «loch nicht zu ihrem vollkommenen Verstand

sind und doch an Hexentänze getragen und geführt werden, da die Landesorduuugen nicht zulassen, ^

den hinzurichten und selbige zu Mailand nicht mehr, wie früher, a»genommen werdeil. Es wird fm' ^

sam erachtet, den Eardinal Borromco zu Mailand zu ersuchen, er möchte Anordnung treffen, daß

Kinder in die verordneten Spitäler aufgenommen werden. Im Falle einer abschlägigen Antwort stß''

serner zu Rathe gehen. Sind hingegen Personen, welche über vierzehn Jahre alt sind, von Minderst'' ^
oder Andern aus Haß und Neid der Hexerei angeklagt und an die Marter geschlagen wordeil,

den Ordnungen verboteil ist (denn ohne vorhergehende Judicien lind bösen Argwohn darf niemand ^
lich eingezogen und au die Marter geschlagen werden), so soll der Landvogt unverzüglich in den

dessen entschuldigen und die Prvcedur schriftlich vorlege». Schwebende Proceduren sind unterdessen ' ^

stellen. Absch. 367. a. 37<». Der Kosten halber, welche wegen des Waldes zu Torre aufgelaufen

der zu Beschirmung des Fleckens befreit und in den Bann gelegt werden mußte, bleibt es bei der^'N ^

walden gegebenen Erkauntniß. Ibid. b. 37l. Das Ansuchen des Commissarius Blaser um Rächst^,
Strafe, in die er gekommen ist, weil seine Amtleute in der obrigkeitlichen Rechnung etwas

haben, wird in den Abschied genommen. Idid. o. 372. Dem Commissarius zu Bellen; mi>d^

tragen, dem Jori zur Bezahlung der ihm zugesprochenen 833 Pfund behülflich zu sein, zu welch"'

»ico, dessen Bruder, Vogt und Procurator, verpflichtet worden ist. Ibid. d. 373. Wege» ^ ^

kauss derer von Ruffle lind der Soldaten zu Bellenz wird eine Confercnz auf den 28. Juli aMb' '

welcher auch der spanische Ambassador Dogliani eingeladen wird. Auf derselben hat auch dB

Baldegger zu erscheinen. Ibid. s. 37A. Die Herren und Obern sollen dafür sorgen, daß d>c ^

Bollenzerhandel aufgelaufenen Kosten bezahlt werden, oder diejenigen bezeichnen, durch welche dietz

zahlt werden sollen. Ibid. k. 373. Wegen der zu Lumino an den Grenzen von Misvx

Wachen bleibt es beim frühern Beschluß, daß sie zurückgezogen werden solle». Absch. 368. b.

Baldegger erklärt, das ihm voin Gubernatvr und Magistrat zu Mailand Patente gegeben worden st

den Ankauf von 75 Saum Korn mit dein Befehl, dieselben in die Thüler Bolleuz, Riviera und Li"
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dc>n'!^' außer diesem Getreide der Ankauf iu. Herzogthum Ntailand verweigert tvurde, was
^^"dmsse zuwiderlaufe, so wird, damit der Grafschaft Bellen; auch geholfen werde, für rathsam er
die N HauptmannJohann Püntiner dem Ambassador Dogliani darüber Vorstellungenzu machen, um
süat zum Ankaufe wieder zu erhalten. Zugleich soll auch an den Gubernator und den Magi
>w / ' ^^lland wegen dieser Sache geschrieben und Oberst von Beroldingen mit denselben zu tractieren beanf
eisd 377. Da der Propst zu Abläsch (Abiasco) seit einiger Zeit „sich frech und
^ ui Anlegung des Bannes zeigt", wird er dnrch ein Schreiben ermahnt, davon abzustehen und die

^ Commune Mollo (Nioleno?) des Baiines zu entlassen. Zugleich wird gut erachtet, den Span zwi-
sei, daselbst und den Vlannern durch den Landvogt aus der Niviera gütlich beilegen zu las-
derej ^ ^ ^ Landschaft Böllen; finden sich viele Minderjährige,welche von der Unbol-
Alv» , lind die Landschaft bittet, die deren verdächtigenPersonen zu bestrafen. Da früher

Cardinal Borromeo geschrieben worden war, er möchte solche arme Kinder in die Jnguisition
auf dieses Schreiben noch keine Antwort erfolgt ist, wird beschlossen, denselben nochmals

>nit >. ^i"chen. — Alis einigen vorgelegteil Processen wird wahrgenommen werden, daß der Landvogl
^'"tienten in dergleichen Processen großen Eifer gezeigt hat, daß aber dabei mehr auf Anzeigen

>v^ als auf „genügsame Fundamente" gesehen worden sei. Es wird daher beschlossen, daß,
de,, angeordnet worden, von jedem Orte eine hiezu qualificierte Person abgeordilct wer-
^es. welche ,nit dein Landvogt allein die Inquisition vorzunehmen habe, so daß die Mitrichtcr dieses
gestellt^ sein sollen. Bis zur Ankunft dieses Abgeordnete» sollen alle dergleichen Processe still-

ächtet
igez^ lvegen der Judici in Bollen; aufgelaufenen Kosten sollen nach dem

^ Jahr durch die Gesandten zu Stande gebrachten und von den Obrigkeiten bestätigten Vertrag ent
6l>eud welchem Zwecke den Gesandten auf die Jahrrechnung Befehl zu geben ist. Ibiä. i. A8t1
lau,», Gesandten wird aufgetragen, dafür zu sorgen, daß an die wegen Statthalter Magino aufge-

werden,

eilxu k s. ^ ^ ^ " — » " 7 o '—>v-
zahle "ach den ergangenen Erkanntnissen die Landschaft die eine Hälfte, Magino die andere be
^ J»l ^ Es wird ein Mandat nach Vellen; zu Abstellung des Fürkaufs von Wein geschickt,
^kll daß alle „die Märkte, so ans Fürkanf um Wein ergangen", gänzlich annulliert sein sollen,
Alißx Fremde verkalifen dürfe bei Verlust der Waare und einer

^ ^onen. Denen ans den drei Orteil und den ennetbirgischenUnterthanen auf der Niviera,

^lkcu,^,,"^ ^^lnen und den übrigen Angehörigen ist es gestattet, nach Billigkeit für ihren HanSbranch
^ibsch ^ch nicht mehr, als sie auf einmal wegführen können, und noch so viel für eine andere Fuhr.
Acht 382. Da der Commissarius zu Bellenz die müildlichenund schriftlicheil Befehle der Orte
^Wald>""^ elgenen Nutzens wegen überschritten hat, trägt Uri auf dessen Entsetzung an.

^""Icht dagegen, daß man vorher denselben noch zur Verantwortungin die Orte citierc. Die
.. ^ Schwyz, ohne Instruction, nehmen den Antrag aä reteruncluin. Eildlich wird rathsam er-

Te» ^"cilen dem Landjchrciber die ganze Verlvalttliig des Amtes des Commissarius zu übergeben.
wwteil vvil Nidwalden wird auf ihr Begehren ein Allszug der Klagpuukte übergeben. Idicl. b.

^ ^ard^" ^^^"ch^ daß viele Minderjährige in Bollenz mit der Unholderei behaftet sind, wird nochmals
-^Wßeii ^ ^ Mailand gebeten, solche Kinder in die Inquisition daselbst aufzunehmen. Oberst von Be-
^ "icht lirmahnt, beförderlichBericht zu erstatten. Ibiä. e. 5j87. Die Gesandten von Uri wollen

^ ^sctzeii, daß Marco del Ainbrosio sich vor den hohen Obrigkeiten verantworte. Die Gesandl-
233
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schaft von Nidwalden ist ohne Instruction und nimmt die Sache in den Abschied. Ibiä. e. 38Z.
richter Lucius von Mont bittet, ihm zu bewilligen, auf Hab und Gut des Säumers Klaus Hörly vo» ^
nez, durch welchen er in große Ungelegcnheit lind Kosten gekoinmen sei, Arreste zu nehmen, wo er diese
in den ennetbirgischen Gerichten finde, und zu Recht niederzulegen. Man mahnt ihn wegen nachth^
Consequenzen davon ab nnd läßt init dem Marquis von Coeuvres reden, daß dem Landrichter möchte ge
Holsen werden. Ibiä. k. 38k. Auf den Bericht des Landvogts auf der Riviera, wie es mit dein
zwischen dem Priester und den Männern zu Mvllo des Zehntens halber stehe, dessen die Feldhüter daie
ledig zu sein behaupteil, und wie der deßwegen angelegte Bann einen Monat aufgehoben sei, wird der ^
dinal Borromeo ersucht, in Zeit eines Monats eine wohl qualificierte Person zu einer Visitation
drei Vogteien zu schicken, mit welcher die von den regierenden Orteil abgeordneten Deputierten den
gütlich oder rechtlich entscheiden sollen; zugleich möchte er dieser Person Befehl ertheilen, in Sach"'^
von der Unholdcrei inficierten Kinder zu handeln. In Beziehungans den Zehnten hält man siü
beste Auskttiiftsmittel, daß die Feldhüter für denselben eine gewisse Summe den Priestern bezahlen.
374. 6. 387. Auf den vor einiger Zeit an den Commissarilis zu Bellenz geschickten Befehl, er ^
Rechnung über das Getreide ablegen, welches er nach den Bünden zu führen erlaubt habe, hatte er itz
wortet, er werde es dann thun, wenn Hauptmann Baldegger über dasjenige, welches er erlaubt habe,
nuilg ablege. In Folge dessen wird beschlossen, daß beide vor den zu Bellenz anwesendeil Gesandten
innig ablegeil sollen. Ibiä. v. 388. Da unter der Besatzung der drei Schlösser nicht blos criinü^ ^
sondern auch malefizische Fälle vorkommen, so wird verordnet, daß in criminalischen Fällen in der dw
Namen die drei Hauptleute, in Malefizfällen die drei Hauptlentc saininc dein Commissarins und ^
Castcllanensprechen sollen. Ibiä. ä. 38t». Crispinus Von Wyl, Commissarilis,welcher si^,
Folge von Verläumdungenin den Orten hatte verantwortenmüssen und dadurch in Unkosten
worden war, erscheint init zwei Beiständen vor den Gesandten und bringt vier Klagpunkte gegen
fähnrich Baldegger vor, 1) daß er ohne des Commissarins Wissen und Willeil einen Bündner in ^ ^
genschaft gelegt, 2) daß er eigenmächtigWachen zu Lumino gegen Misox aufgestellt, 3) daß er e»^.
der Mehrheit der Ortsstimmen Pfistereien in und außer der Stadt Bellenz errichtet, 4) daß er sich
gert habe, von dein nach den Bünden geführten Getreide Rechnung abzulegen. Uri erklärt, daß, we»"
degger etwas Ungebührliches dein Commissarius gegenüber vorgenommen habe, dieser denselben " ^
Bünden bei dessen Herren und Obern „init Recht besuchen" müsse. Absch. 376. a. 3k»v. Die
zu Bellenz waren den Bcllenzern zum Verleihen übergebeil worden, und sie zogen daraus jährlich
nicht geringen Nutzen, jedoch zum großen Nachtheil des gemeinen Volkes, welches deßwegen leicht^ ^
zu kaufen bekam. Es wird nun in den Abschied genommen, daß man auf eine Aenderung
möchte, die den Obrigkeiten und dem gemeinen Volke mehr Nutzen bringe. Ibiä. b. 3!»1. An
welche Landau,mannVeßler und Frischherz zu Bcllenz und Lumino in Folge des Streites wegen d^'
ticello gehabt haben, hat Uri seinen Antheil bezahlt; die beiden andern Orte werden ermahnt, de»
auch zu bezahlen. Ibiä. o. 3!»2. Da berichtet wird, daß in Vollenz eine große Zahl des ^
Volkes wegen Unholderei hingerichtet werde, so wird den Gesandten daselbst geschrieben, sie
alle Bescheidenheit gebrauchen, damit sie es vor Gott und der Welt zu verantwortenwissen, und >
viel auf Angeber sehen. Ibiä. ä. 3S3. Dem Gubernator zu Mailand soll durch einen eigw^ ^
ein Schreiben geschickt werden, durch welches er alles Ernstes um Bezahlung der Besatzung zu ^ ^
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"^dige Vorsorge für Korn angegangen wird. Idiä. e. 304. Denen von Bellenz wird noch-

verboten, ihren Wein und ihr Korn an Auslandische zu verkaufen, so lange dieses Verbot nicht auf-

en wird. Absch. 377. e. 30A. Der Landvogt in Bollenz soll in aller drei Orte Namen alles Ern-

kech werden, Anordnungen zu treffen, daß die durch den Bollenzerspan verursachten Kosten gedeckt

^ - welche der Landschaft zu bezahlen auferlegt worden sind. Idiä. k. 30k» Der Cominissarius

Karrern von Bellcnz Strafe auferlegt; die Gesandten hatten voriges Jahr darüber ihr

^eben, und es war dasselbe appelliert worden. Da nun aber die Appellation nicht exequiert

in Urtheil der Gesandten verbleiben. Idiä. 307. Wegeil des Zolls

Zrnl/ ^ ^ ^ Ratificationen bewenden. Idiä. d. 308. Den Bundesgenossen des obern

i»r-> ^""des wird geschrieben, daß die Orte genöthigt seien, weil dieselben ihnen den Wein in den ennet-

»Iz ^ ^ ^^öteien sehr vcrthcuern, die Ordnung zu machen, daß man ihnen künftig wöchentlich nicht mehr

Herr zu Bellcnz werde durchpassieren lassen. Absch. 379. d. 300. Die Gesandten sollen den

^ ""d Obern anheimstellen, ob es nicht zweckmäßig wäre, den Zoll zu Bellenz zu erhöhen, da so viele

'"""^Mer von der rechteil Straße abgeführt werden und der Zoll dadurch Abbruch leide. Idiä. o.

^ Landvogt auf der Riviera soll geschriebeil werden, den Propst zu Abiasco zu ermahnen, den

der Cominuiie Mollo der Feldhüter halber hinzulegen. Idiä. ä.

162«.

^ Landvogt Von Wyk zu Bellcnz hält um die Bewilligung an, einiges Getreide nach den

^ail " fertigen. Es wird ihm nicht willfahrt, weil man fürchtet, man möchte es, wenn man es im

^ erfahre, die Nnterthanen entgelteil lasseil. Absch. 381. a. 702. Den drei Geschworenen
"ud der Commuilität zu Bellenz soll geschrieben werden, daß sie dem Cominissarius in den

^ ^llen der Unholdcrei trelilich beistehen sollen. Idiä. d. -703. Da den Vogtcien Bollen; und

Ailkauf des Getreides auf mailändischcm Boden untersagt worden war, hatte Uri bereits im
^ d

,>>>!»„-

regierenden Orte durch den Oberst den Beroldingen bei dein Magistrate zu Mailand um

^ ^wöchentlich 69 Centnern Gcteidc sollicitieren lassen. Diese Maßregel wird gebilligt,
»iihl '^'fl»ß wird deßwegcn i,ochmals an den von Beroldingen geschrieben, er möchte, wenn 60 Centner

^Ltlich scion, für Bollen; wöchentlich 25, für Riviera 20 zu erhalten sucheil. Zugleich solle er an-
Verhinderung von Mißbrauch aus jeden« Schloß drei Soldaten zur Wache bestellt und hohe

werden. Absch. 382. a. 507. Die von Lauis, Lnggarus, Mainthal und Bellcnz

Zcl'vb.^ der drei Orte in der Grafschaft Bellen; Wachen aufgestellt. Diese sollen unverzüglich

^lvk ^ ^rden; der Conlinissarius und die Haliptlcute werdeil ermahnt, Wachen, drei Mann aus jedem

^Atelit^ äffenden Orten aufzustellen. Um diejenigen Personen, welche unbefugter Weise jene Wachen

^ st ?ur Strafe zu ziehen, wird an Zürich geschrieben, daß es diese Sache auf die Tractanden

^ bescl ^^^^^chnung setzen solle. Idiä. d. 70S. Da die durch Beschluß auf 30 Sann« wöchent-

^htt Ausfuhr von Wein nach den Bünden nicht gehalten wird und bis auf 100 Sauin durchge-

^injij / ^ ^ Cominissarius alles Ernstes ermahnt, dieser Uebcrtretung zu stellern und von

^e>, ^ ^"uetbirgischcn Vogtcien nur 30 Saum durchpassieren zu lassen. Die obengenannten Wachen

^ darauf ein Aufsehen haben. Ibiä. o. 7 OK. Uri protestiert dagegen, daß Kaufmannsgütcr
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durch Misox nach Bellen; gefertigt werde», da ihm dadurch am Zoll großer Abbruch geschehe. ^ ^
langt von jedem Stuck eiuen Dicken Zoll. Die beiden andern Gesandten nehmen dich in den
Idist. ck. Seckelmeister Betschart soll mit dem Legaten wegen des Priesters und den Männer»
Mollo, welche wegen des Streites um einen geringelt Zehnten in den Bann gethan worden waren, re
inglcichcm daß der Priester von Preonzv wegen seines „wüsten Processes" beseitigt werde. Idiä. k. ^

Schwvz und Nidwaldcn wollen nochmals dem Landschreiberdie Behausung auf der „Parthun" zu ^ ^
eiitgerätimt tvisseit. Die Gesandtschaft von Uri nimmt die Sache in den Abschied. Ibiü. A.

n»d^

Appellation nach Brauch offen lassen. Ibiä. b. Wegen der in dem Bollenzerstrcitevor ^
n»d °

Madotsch voit Bellenz war wegen Unholderei gefänglich eingezogen und torturiert, aber unschuldig er!»"
worden. Wegen der aufgelaufenen Kosten sollen die Gesandten ans der Jahrrechnung sprechen ^ ^

aufgelaufenen und noch nicht bezahlten Kosten soll ein Schreiben in bester Form an den Landvogt ^
Seckelmeister in Bollenz abgefertigt werden. Ibiü. i. ^ttl. Dem Commissarius Blaser wird
seine Schuldner zu Bellenz in die Orte ;n ciricrcn. Ibiü. lc. Auf die Klage des Haupt»
Horrat, „wegen höchster Verunglimpfung, so ihm durch den Adrian Furrer gegen Jhro Excellenz »cl
zil sonderbarer Verhinderung ihrer ausstehenden Zahlungen" wird nothwendigerachtet, den
einen dreiörtischenTag zu eitleren, welcher den 10. März abgehalten werden soll. Absch. 683 d.
Dein Laitdvogt auf der Riviera wird aufgetragen, dem Propst von AbiaSco anzuzeigen, daß er de» ^ ^
stcr Bartholome Fanti entfernen möchte, widrigenfallsderselbe würde „verbandicrt" werde». „x
U m. Hauptmann Baldegger, der zur Verantwortung citiert wurde, weil er angeklagt war, »»
Weise Patente oder Bolleten ausgestellt zll haben und bei dem Schreiben, welches durch Adrian
HauptmannHorrat beim Gubcrnator zu Mailand verunglimpft hatte, interessiert zu sein, wird
Rechtfertigung hin in Beziehung auf den zweiten Klagepunkt für unschuldig erklärt; in Beziehung
ersten werden Baldegger und der Commissarius ermahnt, ihren Unwillen gegen einander fallen Z»
damit man die Ordnung in Betreff der Abfuhr von Korn und Wein nach den Blinden aufrecht erhalte» ^
Absch. 384. a. U13. Es werden die gegen Adrian Furrer vorhandenen Klagpunkte behaud^- ^
wird Schuld gegeben, er habe den Hauptmann Horrat beim Gubernator zu Mailand so verungl»»^ '^
derselbe in die höchste Lebensgefahr hätte kommen können; er habe zum Trotz gegen die Obr»)^
großen Stücke gegen einzelne Häuser unter Drohungen gerichtet; er habe die Schlüssel zu der
dem Johann Anton Bruno eine Zeitlang übergeben, welcher die Säumer aus- und eingelasse» »
habe Einem von Bellenz erlaubt, IVO Saum Reis durchzufertigen, habe endlich vom Grafen von 4^
heim 70 Kronen empfangen. Nach Anhörung seiner schriftlichen Verantwortungwird Furrer lff» ^ ^
nicht persönlich) von den Gesandten von Schwyz nnd Nidwalden für sehr strafwürdig gehalten " ^
anheimgestellt,ihn als den Seinigen nach Verdienen zu strafen oder, wenn es ihn nicht selbst straff» ^
allen drei Orten zu gestatten, ihn zu strafen. Da der Gesandtschaftvon Uri etliche Klagpnnktr ^,s
unbekannt waren, nimmt sie die Sacbe in den Abschied. Ibiä. b. In Beziehung
letzter Conferenz für rathsam erachtete Deputationzum Herzog von Feria, um bei demselben »>» .^i>
stehenden Zahlungen für die Besatzung von Bellenz nnd die Zulassung des Getreidekaufs im ^
zu sollicitiercn,finden Scbwhz und Nidwalden für gut, den Statthalter Len abzuordnen; Uri st» ,
passcitder, aus jedem Orte einen Gesandten zu schicken oder doch wenigstens im Ganzen zwei. ^
wird in den Abschied genommen; jedes Orr wird sich sofort darüber erklären. Ibiü. o. Äl?'
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^isox beklagen sich nochmals, daß man ihnen nicht dem Bündnisse gemäß Wein, Korn nnd andere Victn

Zukommen lasse. Obgleich man ihnen schon mehrmals schriftlich und mündlich die Ursachen davon

^ Kcnntniß gebracht hat, so wird der Landvogt angewiesen, sich dorthin zu verfügen und die Orte in

Form zu entschuldigen. Idiä. 6. 448. Dein von Mentlen, Zöllner zu Bcllenz, soll in einem

^reiben besohlen werden, „daß er dem Cappen zu Bellenz wegen der Zchrung, so vor Jahren in dein

" »»dnerischen Handel dnrch beide Herren Landammann Beßler sel. nnd Herrn Frischherz in aller dreier

"^Uen Namen aufgegangen, einen Willen schaffen solle." Idiä. e. 41« Die von Luggarus beschweren

' wegen der versagten Durchfuhr des Weines. Es wird nun für gilt erachtet, denen aus den Bünden

' Matten, wöchentlich 60 Saum, wenn sie dieselben in den drei Bvgteicn Lauis, Luggarus und Bellcnz

M e ^^uführen. Da ferner in Luggarus noch sehr viel Wein vvrhandcn ist, so gestattet man denen
luggarus über die 60 Saum noch wöchentlich 100 Saum durch das Gebiet der drei regierenden Orte

^chzuführen. In Beziehung aus Lauis und Bellcnz bleibt es bei den 60 Saum. Absch. 388. a. 42«.

neu Muffle danken die Gesandten ftir die dein Landvogt ans der Nivicra erzeigte Ehre und erwiese-
whlthaten und führen ihnen nochmals die Ursache vor, welche sie zu der wegen der Ausfuhr der Früchte

dichx^" ^^nung bewogen habe. Sie versichern dieselben ihrer guten Gesinnung und führeil als Beweis
^ er Gesinnung die Bewilligung einer größern Durchfuhr des Weines ans Luggarus an. Idiä. o. 42l.

Bellcnz geschrieben, daß ans jedem Schlosse wöchentlich dem Umgang nach wegen der Durch-

Früchte Wachen aufgestellt werden, welche aber die Bündner nicht belästigen solleil. 'Wer sich

^.^^benheit zu Schulden kommen läßt, soll von den Hanptlcuten aller drei Orte bestraft werden.

>v ' 422. Der Commissarius zu Bellcnz soll mit dem Elisa reden, daß er den Molina aus Misox

M ^ bewußten Geldes seines Wachtmeisters nicht molestiere; habe man ihm mehr als 60 Kronen

^ wmnen, so solle man es ihm restituieren, weil er unschuldig erkannt worden sei. Idiä e. 423.

^ °uiigx Kaufleutc Früchte durch Belle»; durchgeführt haben unter dem Borwand, daß sie dieselben in

scj^n^^^llischeil Lande führen, so soll an den Magistrat zu Mailand geschrieben werden, ob das mit

kiinü" ^^en geschehen sei oder nicht, damit man sich künstig zu verhalten wisse. Idiä. k. 424. Auf

gcll-^ breiörtische Zusammenkunft soll über folgende Punkte instruiert werden: 1) über.die Psisterei zu

5ie ^ ^ Steuern zu Bellen;, 3) „des Mellen von Conobbio halber", 4) daß die Psister zu Bellenz

ch ^„"^"^dner nicht wollen lasseil Brot verkaufen, 5) der „Catiern" (Quartiere ?) halber zu Bcllenz,

d-s s, ^ ^ Wehn zu Bcllenz, 7) wegen des Korns von Mailand. Idiä. x. 423. Den Einzug
^^l man dem Landschrciber Farliinann von Unterwalden übergeben. Ibiä. d. 42«. Land-

^vrd^u" ^^d sich erinnern, was ihm bei Doctor „Gigge" zu Bellenz zu verrichten ausgetragen

welche ^ 427. Um den in Bellcnz und Riviera eingerissenen Unordnungen zu begegnen,

'Ve»di Geistlichen zu Beeinträchtigung der obrigkeitlichen Jurisdiction ausgehen, wird für noth-

^'gevrdu^^' "ut dein Visitator Casate dllrch den Conlinissarius und den Landvogt Büeler, denen ein

^ache ^ Nidlvalden beigegeben werdeil soll, freundlich zu unterhandeln. Mdwalden nimmt die

Aescl»y "I Ebschied. Absch. 396 d. 428. Peter Ghiringhelli, deutscher Chorherr zu Bellenz, legt

l'ätteu ^ wegen der Prvcedur, welche der Erzpricster und die übrigen Chorherren gegen ihn erhoben

^bchiss o ^ bittet, Ulan möchte zur Sicherstellung eines jeweiligen delltschen Chorherrn einige Artikel vom

beim ^ bestätigen lassen. Es wird beschlossen, in bester Form dnrch ein srcundliches Schreiben

^ ^ utor, der ilächsteils nach Bellenz kommen werde, lim die Ausrechterhaltung jener Artikel anzu-
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halten. Uebrigens wird den Gesandten nach Bellenz und dein Commissarius aufgetragen, über das
halten jenes ChorherrnKunde einzuziehen, namentlich ob er wegen des Amtes als deutscher Chorherr
übrigen Gottesdienst nicht abwarten könne. Ibid. o. 92k. Da die deutschen Chorherren zu Oso^'
den Landvogt Arnold init den Scinigcn abgewiesen hatten, als sie daselbst zur Beichte bei dem Vicari^
gehen wollten, so wird beschlossen, mit dem Legaten um Bewilligung dazu im Namen der drei Orte
unterhandeln. Ibid. d. HNO. Es kommen die Erben und die betrübten Kinder etlicher wegen Unholder"
in Bollenz Hingerichteter Personen mit Beschwerdenein, andere beschweren sich wegen der Consiscatio»
Güter von einigen „argwöhnischen" Personen. Alan läßt es dabei bewende», daß, wenn jemand zu
hat, derselbe an die Gesandten appellieren soll. Dieß soll dem Landvvgt auf sein schriftliches Nathsbegchr"'
geantwortet werden. Ibid. o. 931. Weil diejenigen, welche der Unhvlderei schuldig sind, meinen,^
verrichteter Beichte der zeitlichen Strafe lcdig zu sein, so hat man die Besorgniß, daß auf diese
dieses abscheulicheLaster sich noch mehr verbreiten »verde. Die Sache wird in den Abschied geiw»»""'
und jedes Ort ersucht, seinen Entschluß Uri zur Kenntniß zu bringen, damit man den folgenden Landvögt"

und Amtleuten Weisung geben könne, wie sie sich zu verhalten haben. Ibid. k. 932» Adrian ArU^
wünscht sich wegen mehrerer ihm zur Last gelegten Fehler zu verantworten. Da aber die Gesandten
Schwhz und Untcrwaldcnkeinen Befehl dafür haben, wird er für diese Versammlung abgewiesen.
g. 933. In Beziehung auf Francesco Bvnnollo wird beschlossen, daß, wofern derselbe bei dein
bleibt, es sei ihm die Satzung unbekannt gewesen, daß keine liegenden Güter in Bvllenz Fremden veN

,. . „ , vorbeha^,em toll; hat er «der keine Kenntniß davon gehabt, so wird den Gesandten auf die Jahrrechnung besohl"''
werden dürfen, dem Landvogt Lussi sein Recht gegen die Landleute, welche fallbar sein möchten,

m befo
. vo»

den Landvogt und Bonnollo mit einander zu vergleichen.Ibid. b. 9^39. Auf die Beschwerde derer
Lauis, daß ihnen von den Amtleuten von Bellenz von jedem Saum Wein 1 Dicken Zoll abgenow'
werde, wird den Gesandten auf die Jahrrechnungder Auftrag gegeben, die Sache zu untersuchen,
933. Ueber den Zwang, welchen die große Pfisterei zu Bellen; ausübt, wird immerfort Klage erho^
und das Ansuchen um deren Abschaffung gestellt. Uri erklärt, daß es in die Errichtung derselbe
eingewilligt, Schwhz, daß es seine dafür gegebene Ortsstimine aufgehobenhabe, Nidwalden, daß seine
die Gesandten nach Bellen; mit dem Befehl, die Pfisterei, wie früher, freizugeben, abordnen werde. ^
Ic. 93k. Uri beklagt sich, daß Schwhz und Nidwalden dem Ulrich Farlimann die Parthnn ^
bewohnen angewiesen haben, während sie nach den Abschieden der Landschreiberzu Bellenz
sollte. Die Gesandten dieser beiden Orte entschuldigen sich mit Unkenntniß der Sache, lassen es bei ^
Abschieden bewenden und gestatten dem Landschreibervon Mentlcn die Wohnung zu beziehen. '
937. Den Gesandten nach Bcllcnz soll Instruction wegen der Wchrenengegeben werden. Ferner ^
die 1624 zur Beilegung des Streites zwischen den gegeneinander feindseligenGeschlechtern zu ^
einbartcn Friedensartikcl, welche von den großen Gewalten genehmigt worden sind, vor der Landet
verlesen und d'Hema als Landsfähnrich bestätigt werden. Ibid. m. 938. Da in diesem Jahrr
Wein in den ennctbirgischenVvgteien gewachsen ist, so wird beschlossen, dein Commissarius zu Ü-

daß er ein Mandat erlassen solle des Inhalts, daß bei einer Buße von 50 Kronen kein ^^"^^yerr
Wein auf einmal kaufen und laden solle, als er auf einmal laden könne, und daß er für mehr eine
Fuhr zu bestellen gehalten sei. Absch. 401 b. 93k. Ferner wird der Commissariusbeau ^
die Amtleute bei Eiden anzuhalten, daß sie Rechnung geben über den Wein und das Korn, welche Z"
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»ach den Bünden durchgeführt werden. Ibick. o. 44V. Es wird in dcil Abschied genommen, daß
dem Adrian Furrcr auf Jiitcrcession von Uri verzeihe. Idick. ä. 441. Dem Commissarius wird

... ' bie Verordiumg mit allem Ernst zu handhaben, nach welcher den Bündnern gestattet ist, wöchent-
, '"ehr als 50 Saum Wein auszuführen. Tarin ist aber der Wein nicht begriffen,welchen sie auf

^ andischem Boden kaufen, für welchen sie aber glaubwürdige Scheine vorzuweisen haben. Abfch. 405.
Die Gesandren werden ihren Herren und Obern Kenntniß von dein Schreiben geben, das von

de Landvogt Tanncr abgehen wird. Ibiä. o. 443. Dem Landschreibervon Bellenz soll eine or-
>n > ^ Eides, darauf er schwören soll, zugeschickt werden. Um die unnöthigen Kosten Hu ver-

durch die Aintleutc in Bollenz in Malefizsachenverursacht werden, wird beschlossen, daß
^ " die früher gemachte Ordnung handhaben solle. Was die drei Geschworenenbetrifft, so findet man

^ ^ Obrigkeiten derenthalben Unkosten haben sollen, sondern billig, daß die Landschaft,

^^.^^ben haben wolle, die Kosten bezahle. Ibiä. cl. 444. Johann Walthart Im Hof von Uri
Vvn Zainen von Johann Baptist« Curten von Gravedona Klage, daß derselbe von Christoph Gut
dcz , i "^^valden in einem Schreiben an seinen Ehren verletzt worden sei. In einem andern Schreiben
>»cn ^rt>e>, auch die Orte „wenig taxiert und getadelt". Der Handel wird in den Abschied gcnom-
n»i, 406. b. 443. Da im laufenden Jahre trotz der von den h, Obrigkeiten gemachten Ord-

Malcfizrechnnng wieder so hohe und überschwangliche Unkosten verrechnet worden sind, so
^ Landvogt, sowie auch alle Amtleute in Bollenz, welche mit dem Malefiz zu thun haben, auf

6g nach dem Neujahrstag nach Brunnen beschicken, um den Obrigkeiten Rechnung zu geben. Ibiä. v.

1«27.

^6. Auf die Klagen über Saumseligkeit in Bezahlung der durch die Gefangenschaft des

^ssen aufgelaufenen Kosten, welche der Landschaft Bellenz auferlegt worden sind, wird be¬
rgen ' Läufersboten an den Landvogt daselbst zu schicken mit dem Austrage, daß er innerhalb acht
^hrc» Manien der Crcditvren sich Satisfaction verschaffe; erfolgt diese nicht, so soll er sofort heün-

Obrigkeiten dessen berichten, welche dann die weitern Maßregeln ergreisen werden. Ferner
aus x-, ^ "^'6, vom Gubernator oder nöthigcnfalls vom Niagistrat zu Mailand den Martin Domenigino

Revers hin zu verlangen. Absch. 412. a. 447. Die Gesandten von Nidwalden stellen das
möchte dem Pannerherrn voil Roll die Schätzung der liegendenGüter in Bollcnz, mit

Thcin ^ Äudici ihn bezahlt zu haben vermeinen, wieder ausheben und ihm dessen einen authentischen
Holl ^ beschlossen, dem Landvogt in Bellen; dieses Geschäft anzuempfehlen, damit von
Sehi^ ^ gelange, was ihm nach dem durch Landammann Beßler sel. gemachten Accord
heh ^ ^^llten die Judiei sich ohne Wissen der Gegenpartei in die Orte begeben, so sollen sie in Abwesen-
daz ^ Partei nicht angehört werden. Ibiä. 5. 448. Die Gesandten von Unterwalden stellen
"ach man möchte dem Landvogt Lussi nebst den Amtleuten es erlassen, wegen der Malefizrechnung
IHieh .. gu kommen und diese Neuerung nicht bei ihnen anfangen. Das Ansuchenwird in den Ab¬
elen ^°'6inen. Ibiä. 6. 44V. Die dem Landvogt von Oüw und Heinrich Megnet in Bollcnz auge-

aufgehoben. Idiä. k. 43V. Zu großem Argwohn hatte der Proceß des in Bollenz
^n Nlartino Domenigino und dessen Bekenntnisse Veranlassung gegeben, nämlich daß Peter della
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Ganna, Weibel zu Malvaglia in Bollenz, welcher zu Schlvyz in Haft gelegt wurde, die Ursache sei»
daß Martina vor der Zeit die Judici iu Bollen; als Complicen und Mitinteressierte bei dein au Pe'»»^
begangeneu Tvdtschlag angegeben habe; dazu kamen noch andere schlimme Judicien. Nachdem der Pu'^'
des Dvmeniginound des Weibels Verantwortungverlesen worden, wird, da in dem Processe viele I>
widersprechende Kundschaften sich befinden, der Weibel nicht geständig sein will und ihm gestattet wird, ei»^
beschirmenden Prvceß zu errichten, um seine Unschuld an den Tag zu bringe», endlich auch Uri nicht ^
treten ist, die Sache ans eine nächstens nach Schwyz zu berusende Confercnz verschoben. Absch ^
»3l. Der in Folge der Aussagen des in Bollenz Hingerichteten Martin Domeniginoformierten
kommt zur Behandlung, nach welchem dieser von Gio. Pietro della Ganna, Weibel in Bollenz, ber^'
worden sei, zu bekennen, daß die Judici neben ihrem Bruder Gio. Angelo an dem durch ihn an
Pietro Pcnna begangenen Tvdtschlag auch interessiert und schuldig seien. Gio. Pietro Jndice u»e ^
Weibel befinden sich zu Schwyz in Haft. Nach Anhörung der Vertheidignng des Weibels komme» ^
Gesandten zu der Ucberzeugung, daß der Hingerichtete Domeniginoein leichtfertiger Mensch qewefi» ^
dessen Aussagen man keinen Glanben beimessen könne, daß aber der Landvogt einen Fehler gemacht h
daß er denselben so schnell habe hinrichten lassen und ihn nicht in die Orte geschickt habe. Die l"» ^
Inhaftierten werdeil der Haft entlassen. Es bleibt bei dem zwischen beiden Parteien durch die
den Obrigkeiten zu diesem Zwecke Deputierten errichteten Vertrag, und beide Theile sollen
den geschworenen Frieden hallen. Die Gesandten von Schwyz behalten sich die Ratification vor-
Kosten, welche die Gesandten in den Wirthshänsern gehabt haben, hat der Weibel della Ganna zu
was aber jeder in der Gefangenschaftgebraucht hat, soll er selber bezahlen. Absch. 420. a. »32«

Statthalter Gio. Pietro Jndice hält um Nachlassung des Holzzolles an, und daß es gestattet werden »u^
die Burren ungebunden zu führen. Dem Ansuchen wird nicht entsprochen. Ikiä. ib. »33. Da ^ ^
lautet, daß die Judici zu nicht geringem Schaden der Obrigkeiten etliche Malesizgiiter besitzen,
zweckmäßigsten erachtet, den Gesandten, welche dorthin zur Jahrrechnung kommen, einen Auftrag Z»
Ibüi. v. »3». Dein Commissarius soll geschrieben werden, daß er alles Ernstes die zu dein Ba»
Wehre bei Carasso Verpflichtetenzur Leistung ihrer Pflicht anhalten solle. Idicl. f. »33. Der 6»'
missarius soll aufgefordert werden, die Rechnung über die nach den Bünden geführten Güter befördeU^
einzuschicken.Itiici. »3tt. Da der Gubernator zu Mailand sich anerboten hat, in Folge des
passes der hochdeutschen Soldaten eine Quantität Korn zu geben, mit dein Beifügen, daß man Leu" ^
schicken möchte, um dasselbe in Empfang zu nehmen, so werden der Commissarius zu Bellenz
Landvogt auf der Niviera beaustragt, eine qualificierte Person, etwa den Landschreibcrvon
zu diesem Zwecke nach Mailand abzusenden.Idiä. ll. »37. Um den Angelegenheitenzu
welche etiva in Folge des Rückzuges jener hochdeutschen Soldateil entstehen könnten, wird der Com"»! ^
beauftragt, an de» mailändischen Grenzen dafür zu sorgen, daß von diesem Volke aus einen
mehr als 80 bis 100 Reiter und 160 bis 150 Mann zu Fuß durchgelassen werden. Ibiä- i-
Iii Beziehung auf das aus dem Mailändischen zurückkehrende hochdeutsche Kriegsvolk, das, ohne
gling einzuholen, durch die Lande der regierenden Orte den Weg nimmt, einigt man sich dahin,
es bei dem zu Lucern von den sieben katholischen Orten und dem durch gemeine Orte zu Baden erg»' > ^
Befehl verbleiben lassen und in Folge dessen, wenn noch mehr Kriegsvolk im Mailändischen be»
werden sollte, die Pässe demselben sperren will. Deßwegcn wird dem Commissarius zu Bellen.;
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^ er keinem Volke der Art ohne Einwilligung der Orte den Durchzug gestatten dürfe, und daß er davon
^ Landvögte zu Lauis und zu Luggarus in Kenutuiß zu setzen habe. Diejenigen Soldaten, welche

ki s zwische,, Bellenz und Altorf sind, läßt man nothgedrungen durchziehen. Weil ferner verlautet, daß
" »lehr viel Volk denselben sofort folgen werde, läßt man es bei diesem Entschlüsse bewenden, bis die

»tierten der XII Orte von Mailand werden zurückgekehrt sein, je nach deren Bericht dann weitere Maß
^)Men zn treffen sind. Absch. 467. u. 131». Die Soldaten, welche von llri als Besatzung derSchlöß

Bkllenz abgeordnet worden sind, läßt man in vollkommener Zahl daselbst verbleiben, obgleich mau
Kvjte» wegen dieselbe gern vermindert hätte. Ibiä. b. KU». Den auf die Jahrrechnungreisenden

gebe,'^ Instruction mitgegeben werden, daß die Malefizrechnungcunach der neuen Ordnung zu
Ä,it> ^'r Laudvogt im derinaligcn Jahre sie nach derselben zu stellen babc. llri stellt den
z» Landvogt Lussi seine Rechnung auf diese Weise geben solle, damit die Amtleute, was sie
z>, kUWnoinmeu,wieder erstatten. Absch. 439. a. KU. Da voriges Jahr der Holzzoll um einen
t»^"^kn Preis verliehen worden ist, so sollen die Gesandten auf der Jahrrechnung bei Eiden sich cr-
deii, ^^ Ertrag desselben sei. Uri gibt seinem Gesandten den Austrag, seinen Autheil von

zu seinen Händen einzuziehen. Ibiä. b. llri und Schwhz haben verordnet, daß künf-
sibi ' Kehrordnung von sechs zn sechs Jahren ein Landschrciberaus den drei Orten im Bollenz re-

"kben der Landschrcibereiauch das Dolmetschcramt daselbst versehen soll. Obgleich Ridwalden
^^knken hat, wird beschlossen, daß der von llri zu diesem Amt Gewählte künftigen Bartholoinäi

^ soll. Die Gesandten auf der Jahrrechnung haben Vorsorge für eine Behausung und für
halb'^^" Unterhalt zu treffen. Ibiä. o. Kjg. Denjenigen, welche verpflichtet sind, die Wehre ober-
"ch»imachen und dieselbe nicht gemacht haben, sollen die Gesandtendie auferlegte Buße ab-
^ijc,^ " ^ l»rgcn, daß sie gemacht werde. Ibiä. ä. Ktl. Die Gesandten erhalten den Auftrag,
"bgeri" ""^mdig zn machen, der voriges Jahr die wegen der Psisterci zu Bellenz angeschlagene Grida

^t, und den Thäter zu bestrafen. Die Pfistereien sollen ganz frei sein. Ibiä. e. 1KS. Die
^kren ' ^krden auch beauftragt, Abschriften von allen Statuten und ertheilten Freiheiten, so viel sie
Tjx drei Vogteien bekommen können, zu Händen der Obrigkeiten heimzubringen. Ibiä. k. K»«i.
«lsv Rachfrage halten, ob „sonderbare Tractaten auf den Wein gemacht worden sind und
^»vcr^ aufgekauft wird," und die Fehlbaren strafen. Ibiä. 31»7. Sollten zu Bellenz Be¬
eilt ^ ^'kgen der Steuern laut werden, so haben die Gesandten darüber Nachfrage zu halten. Ibiä. Ii.
^'lcisc ^ ^'sandten erhalten ferner den Auftrag, die Märchen bei der Abläscher Brücke (Brücke bei

unterscheiden. Ibiä. i. 4<»i». Sie sollen sich über den Verlans der Malefizgüter in Boltenz
uothwendigcnHausrath des Landvogts auf der Riviera sorgen. Ibiä. le. 371». Die

li. Uri bitten ernstlich, daß man den Adrian Furrer begnadigen möchte. Das Ansuchen wird
^'^khied genommen. Ibiä. m. 37l. Die Entscheidung über das Ansuchen des Eonsuls von

^"»fl ^^ ^ollenz, wegen des Tragens verbotener Waffen sich verthcidigen zu dürfen, wird bis auf die
^sandten im Lande ausgestellt. Ibiä.u. 37L. Statthalter Johauu Peter Judice und der Weibel
^k'llenz stellen in Betracht der Prvcedur, welche der Laudvogt und die Amtleute gegen den der
^kkdächtjge,, Van d'Andrietta einzuleiten genöthigt worden, das Ansuchen, man möchte sie bei
^kwvhnheiwn und Bräuchen verbleiben lassen und den Handel an sie, vor welche er gehöre,

d Andrietta berichtet über den mit ihm vorgenommenen Proceß, daß die Amtleute ihn um
234
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Geld hätten libcrieren wollen, daß er niemals ein solches Vergehen begangen habe, nnd daß als Zeng^

gegen ihn seine Todtfeinde aufgetreten seien. Die Gesandten von Tchwyz und Unterwaldcn nehmen d"

Lache in den Abschied; Uri will sie wiederum vor den Landvogt, die Amtleute nnd Mitrichtcr wcil^

Uebrigens soll den Gesandten der Auftrag ertheilt werden, A'achfrage zu halten, ob wirklich die Am»^
für Liberationen Geld nehmen, nnd die Fehlbaren zu strafen. Ibici. c». 47ti. Abnahme der Kirchen-, ^4"'

und Zollrechnung. Absch. 442. n, 474. Die Unterrhanen zu Bellenz beschweren sich, das; sie von »

Gütern Steuer geben müssen, wenn gleich andere Personen Gülten oder Renten darauf haben; es wäre bil^'

daß diese auch von ihren Handschriften und Häusern, auch von solchen, die sie an andern Orlen h"^"

Steuer zu zahlen hätten. Diese Beschwerden sollen ans eine dreiörtische Tagsatznng gebracht

Itziä. d. 475» Oberst von Bervldingen und Drosch hatten von Mailand aus, wo sie um Bezahlung

Regimenter der Orte solliciticrten, dem Commissarius zu Bellen; geschrieben, er sollte die zurückkehrt

hochdeutschen Soldaten nicht durchpassieren lassen. Ter Commissarius fragt nun die Gesandten um A ^

Da dieselben fürchte», die Sperrung des Passes mochte leicht Gefahr und Ungelcgenheiren zur Folge l'» ^

so danken sie Uri dafür, das; es bereits von sich aus einen Boten an den Commissarius gescbickt ha^ ^

dem Befehl, die aufgestellten Wachen einzuziehen. Absch. 445. 5. 47<i. Cs werden zwei Schreibt ^

dem Commissarius zu Bellenz und den Deputierten von Bellenz vorgelegt, betreffend die Streitigkeit ül'tt ^

Fürleite zwischen denen aus dem Misvxenhal lind denen von Bellenz, des Inhalts, daß Ersterc die 5^" ^

zu Kundschaften stellen wollen. Blau nimmt die Sache nä rokeroncinm in den Abschied. Absch. ^ .

477. Uri fragt Schwhz an, ob cs entschlossen sei, durch einen abzuordnenden Gesandten den "eurru'N^.
Landschreiber und Dolmetscher in Bollenz ans der Landschaft Kosten einzusehen. Der Gesandte von ^

erwidert, daß seine Obern darüber noch keinen Entschluß gefalzt hätten, nimmt die Anfrage in de» -l' ^
und hofft, daß diese Gesandtschaft belieben werde. Diese würde dann außer der Einsetzung des

schrcibers auch die Bestrafung der gegen die letzten Gesandten ungehorsamen Bvllenzer vornehme" ^

wegen des Fürkanfs des Weines in Gegenwart der Landvögle ernstlich processieren. Itziä. d. 47t!. '

von Bervldingen berichtet über seine Verhandlungen wegen der vier Ordinarien des Stiftes ^

welche sich unbefugter Weise Conti oder Grafen der drei Dhälcr nennen nnd mancherlei Neuerung

i»Bollenz und auf der Riviera herbeigeführt haben. Es stellt sich heraus, daß dieselben keine besonder"

sprüche haben, daß sie blos zu Abiasco den vierten Thcil der Fischenzen, ans einein Stück

Bol lenz et was Weniges, zu Claro 50 kleine Pfund Bodenzins besitzen; 15 c 7 sei dieß von einem „Eins" ^

von Abiasco zu Lehen empfangen und mit diesem Lehen auch der Zehnten von Abiasco einveUel ^

dann später dem Ritter Pellanda u. A. verliehen worden. Durch ein Unheil des Viearius lB"

seien die Ordinarien als Pvssessvren anerkannt worden. Räch Anhörung dieses Berichtes wird den z»

in Böllen; und Riviera verboten, künftig zu Mailand das Placet oder die Cvnfirmation der Ptt"

empfangen, und den Weltlichen, lim die Zehnten oder Anderes, wofür sie möchten von GeisU«^" ,,

sprochen werden, vor den geistlichen oder fremden Richtern zu antworten, sondern sie sollen als - ^

chcne vor ihrem natürlichen Richter laut Vertrags gesucht werden. Dem Cardinal Borromco ^ ^

dieser Reuerung unter Protestation gegen dieselbe Kenntnis; gegeben. Oberst von Bervldingen

bei Gelegenheit seiner Reise nach Mailand mit dem Cardinal, oder mit wem es sonst »ölhig

seitigung dieser Ansprüche zu tractieren. Idici. o. 47!>. In Beziehung ans den noch immer

Streit wegen des Monticello findet man kein besseres Mittel zu dessen Schlichtung, als die l!id-
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^genösse,, aus Misor durch Schreiben aufzufordern eine Eonfcrenz anzusetzen. Die Herren und Obern
um eine passende Person sich umsetzen, welche an die Stelle des verstorbenen Obersten Hässi von Glarns

Obmann erwählt werden konnte. Itzist. ä. 4N0. Des 'Malesizes in Bollenz halber hat es bei der

^ ^ gemachten Ordnung sein Verbleiben; jedes Ort wird sich nach derselben bezahlt zu machen wissen. Mit

vogt von Ouw und andern srühern Landvögten soll wegen des Malesizes abgerechnet werden. Ibill. o.

^ Begehren von Uri, daß Landvogt Biieler zu Abzahlung dessen, was er von seiner Vogtei her
»och schuldig sei, angehalten werden möchte, nimmt der Gesandte von Schwvz z>: Händen Büelers in'"Abschied. Ibill. k.

Ui2».

41iL. Es wird der Abscheid der außerordentlichen jungst in Bellenz und Vollenz gewesenen

ein Schreiben des Eommissarius zu Pcllenz und des Landvogts aus der Riviera verlesen, des

schied^' ^ spärlich die Unterthanen mit Munition, Geld und Andern: versehen seien. Aus jenem Ab-

x»d ^ ^^V'ht man, tvie viel Ungcbühren, Unbeschcidenheiten und Aiißhandlungci: daselbst vorkommen

^ 'war nicht nur von Amtleuten, sondern auch von Leuten aus den regierenden Orten, so daß die

liesviinen sind« zu Handhabung guter Polizei und der Gerechtigkeit einzuschreiten und ein Wür¬

aus ^ ^mpel auszustellen. Uri wird gebeten, die Rainen der Delinciuenten auszuzeichnen und dieselben

lilg " ^ breiörtische Zusammenkunft zu eitleren. Absch. 459. a. 4!!.'!. Alan vernimmt serner einige

Kam" ^ Landschreibers in Bollenz, Heinrich Printz von Uri, des Inhalts, daß in Abwesenheit des

die ^ Seckelmeister ohne sein Beisein Malefizgüter verkauft habe, daß der alte Landschreiber Bolla

schrisi^^^ sanlmt den Bücheri: und Rechnungen Hinterhalte, daß die Unterthanen hie und da besondere

Aaitz^iheiten ausbelvahren, daß sie nicht im Rathhause, und ohne daß der Landvvgt anwesend ist,

^ Mlten, daß seine Behausung in Übeln: Zustande sei, und daß sie ihn: auch seine gehabten Kosten und

^a>um bezahlen wollen u. A. in. Den: Landvogt wird einstweilen geschrieben, daß die Unter

AialeP^'" Landschreiber endlich um das Wartgcld und die zuerkannten Kosten Succurs thun, auch die

^rh. ^vll'nung und das Protokoll aushändigen, ohne sein Zuthun in Abwesenheit des Landvvgts nichts

gcs^. '" ""d ihi: mit einer rechte,, Behausung versehen sollen. Ibiä. b. 4»4. Dem Landvogt wird

Unterthanen bei 1000 Kronen geboten, daß sie dei: verkauften Wald ob Lottigna

^hesc/^ ^^'llgeben oder fällen lassen dürfen. Iliül. o. Die von Bollenz hatten den von Uri

^">»ei/" ^Abschreiber und Dolmetscher, Ramens Printz, nicht annehmen wollen, gestutzt auf die Orts-

bestzP ^A)wyz und Ridtvalden, „welche diese Unterthanen dieses Landscbreiberamtes halber wiederum

^vhest " erklärt, daß durch die 'Richtannahme dieses Landschreibers seiner Reputation und

Ii. ^ ""he getreten und daß es sich in Folge derselben veranlaßt sehen würde, andere Mittel an

^aliii' . nehmen. Es wird beschlossen, daß die von Vollenz diesen Landschrelber oder einen andern

Asi'vldi"^" ebendesselben Ortes für sechs Jahre anzunehmen schuldig sein sollen. Ii: Betreff der

nun festgesetzt, daß dieselbe bleiben soll, wie sowobl ein Landschreiber als ein Dol-

""b daß ""'"vr erhalten hat, daß die Unterthanen ihn: für eine gebührende Behausung sorgen sollen,
l»c»z "v" jedem malesizischen Prozeß 2 Kronen zu beziehen habe. Wegen Vermehrung des Einkorn

wünscht, sollen die Gesandten auf künftiger Jahrrechnung zwischen dem Landschreiber und

Äthanen einen Vergleich zu Stande zu bringen suche». Absch. 474. a. 4M». Der Landschreiber
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Printz verlangt von denen von Vollen; Entschädigung für die Koste», welche er seit seinem ersten MB

in Folge der langwierigen Umtriebe gehabt hat. Tie Abgeordneten ans Bollen; bringen hingegen

Beschwerden gegen ihn vor, namentlich daß er zur Führung des Amtes isickft genüge. Ilri sührt Kla^

gegen die Untcrthanen wegen der bei Bernsung letzter Landsgcmeinde gezeigten Unbill und Widerspenltig^^

Tie Abgeordneten bitten demülhig lun Gnade und Verzeihung und wünschen, man möchte ihnen,

man sie des Landschrcibers nicht entledigen wolle, gestatten, einen Canzler aus den Einwohnern zu wüh^''

wie es in den andern cnnctbirgischen Bogteien Brauch sei. Die Suppliealion, den Canzler betreffend,

bei Seite gelegt. Schwhz und Ridwalden ersuchen Uri, die Bestrafung fallen zu lassen, da die Volles

mit dieser Sache schon sehr große Kosten gehabt hätten. Tie urnerische Gesandtschaft nimmt diesen

schlag in den Abschied. Ein Vergleich mit dem Landschreiber wegen dessen Forderung kommt nichts
Stande, weil dieser nicht anwesend ist. Ibid. Ii. 4it7. Die Landvögte von Bollenz und Bellenz

richten in Folge eines eingenommenen Augenscheins, daß das Fällen des Waldes oberhalb Lotüg^'
wenn die bezeichneten Märchen nicht überschritten werden, dem Torfe und der Kirche keinen Schade»

Ursachen werde. Die Gesandtschast von Uri nimmt die Erklärung in den Abschied; die der beiden

Orte lassen es bei der von ihren Herren und Tbern ertheilten limitierten Bewilligung verbleiben,

die Märchen nicht überschritten werden. Ibid. o. -tktti. Teil drei Gemeinden Honte, Castro und

colta wird ein unvorgreislicheS Fürschreiben „gegen" die im ober» Bund wegen einer prätendierten K"

stcner bewilligt; doch sollen sie, ehe sie gegen jene znr Rechlsübung schreiten, den Vertrag den Oln'isw ^

zuschicken Idid. d. Der Eastellan von Uri, Fähnrich Lusser, hatte den jungen Jütz, Schldll^^

im Schwhzerschloß zu Bellenz „über Frieden" außerhalb der Stadt geführt und ihn mit den Wall^ ^

der Hand angegriffen, so daß derselbe einen Finger verlor. Dem EommissariuS wird anfgetragen, 0 ^

nochmals den geschworenen Frieden anzulegen nnd den Herren und Tbern einen zuverlässigen Bericht ^
zuschicken. Idiä. s. Es sollen Uri zu Ursern und die Landvögte auf Riviera und in Böllen;

wälsche Bettelgesindel abhalten. Idick. x. 4!N. Dem vor die Gesandten beschiedenen Rath von ^ ^

werden folgende Eröffinlngen gemacht: 1) daß sie da, wo man es ihnen anzeigen werde, Wehren n"^

und daß sie die 300 Kronen Buße zu erlegen haben; 2) daß ein jeder, wie vor Zeiten, von all seine»' ^

und Gut zu steuern und ein jeder von den liegenden Gütern in die Commnne zu steuern habe, in dercn^

rilorium sie liegen; 3) daß ein jeder, der Weißbrot backen wolle, das ungehindert thun könne. Absch-

Ter Rath hatte wegen eines Streites zwischen der Eommunität Bellenz und dein Großweibel d

limann den Carlo Ghiringhcllo in die drei Orte geschickt. Man läßt es dabei verbleiben. Ibid. b.

Alls die Aufforderung der Gesandten übergibt der Rath dem Landschreiber alle seine Freiheiten,

Cvpie davon zu nehmen. Dieser verspricht dieselbe in die Trte zu schicken, ebenso eine Cvpie des "

Buches, von welchem der Landschreiber Beßler bereits eine besitzt. Ibid. o. Es wird erta»»b ^

die zu Vellen; für zwei Jahre „über den wenigen Hausralh, welchen sie haben", jedem

600 Sch. Terzole, d e auf der Riviera für zwei Jahre einem Landvogt 600 Terzole bezahle» > ^

Ibid. d. Wegen des Fürkauss des Viehs läßt man einen Ruf ergehen, dessen Handhabung

Commissarius anempfohlen wird. Ibid. e. Die Keller werden wegen des „aufgelaufene» ,

untersucht; dessen wird aber wenig gefunden. Man will denselben ausschütten oder den Arme» ve' ^
Auf die Bitten der Eigenthümer wird der Entschluß nicht ausgeführt, die Eigenthümer aber m»sse>'

loben, daß sie mit demselben keinen Betrug begehen wollen, widrigenfalls sie als Meineidige gestr»!
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,lir gewordenen Klagen über wucherische Contracte, dcreu nainentlich
Korntheuernng 1627 und 1628 manche gemacht wurden, werden die Bücher aller Korngremp-

^ "versucht und diejenigen Grempler, welche sich Unbcschcidenheit haben zn Schulden kommen lassen,

' Aecht und Bewilligung des Cominissarius bestraft. Ferner werden die Unterthanen durch eineil Ruf

^ y»t, bei Einziehung von Zahlungen gegen die Schuldner sich nicht hart zn zeigen. „Die Handschriften,

Stadt und Grafschaft Bellenz unter ihnen einander selbst aufgerichtet und verschrieben haben, und

^ 6»gantieren gestellt worden," werdeil annulliert lind es wird verordnet, „daß sie einander die Zah-

^lei" schätzungsweise laut ihren Statuten abnehmen sollen." Die Ungehorsamen wird der Coinmissarills

l-- Peter Antogniol von Bat Morobbia, welcher an Meister Claudius Crodo

^^^^lchlag begangen, lvird unter Ratificationsvorbehalt vom Bando libcriert und angewiesen, mit

Verwandten des Getödteten wegen des Unterhalts etiles kleinen Kindes ein Abkom-

bes ^^ise». Idill. Ir. Es lvird der Borschlag gemacht, ein altes Haus anzukaufen, das an

Hans stößt und darin Gefangenschaften, eine Stube zur Aufnahme des Scharfrichters,

»e nach Bellenz kvinnit, und einen Gerichtssaal zu bauen, in welchem auch der Rath von Bellen »

»^»^^nilgcu halten könnte; denn derselbe hielt bisher seine Sitzungen unter dem Gewölbe, wo jeder¬

lei, ^ Aiging. Den Velleiizern könnte dafür eine Steuer auferlegt werden. sDcr Antrag wurde
^^igkeiten nicht genehmigt, j Ibill. i. 500. Abnahme der Kirchenrechnuilg voil l. September

'^iial ^ ^ August 1628. Ausgaben: Pfd. 1475, Sch. 1., Einnahmen: Pfd. 816, Sch. 10. Idill.k.

Spitalrechnnng. Ausgabe: Pfd. 3760, Sch. 3. Einnahme: Pfd. 5261, Sch. 6. Ikiä. 1.

Ich >,. der Kanlinerrechnnng. Eiiliiahme: Kronen 6t 0, Sch. 20. Bon diesem komint der Obrig-

^ Kronen 223, Sch. 6, 4. Idiä. m. 5U3. Abnahme der Zollrechnung vom 21. September

Art. 502.

gewöhnlichem Brauch gab jährlich bei der Jahrrechnung jeder Gesandte Folgendes aus.

a. Zu Bellenz.

Den Vätern Zoccolanten 4 Kr. — Sch. — Z

Den Mönchen zu St. Johannis 3

Den Klosterfrauen zu Seinentina (Semendria) . . 2

Dem deutschen Chorherrn «5

Dem Landschreiber als Jahrlohn 1«

Dem Fiscal als Jahrlohn 4 —

4-em Stadtschreiber als Jahrlohn 2 „ —

Dem Großweibel als Jahrlohn t» „ 53

Dem Weibel den Ruf auf dem Markt zu thun . . — 20

^etzi in die Schlösser 3 —
ke Frau Cvmmissarin Letzi

40

1

Der Frau Landschreiberin Letzi — ,.40

jungen Knaben im Ausritt — 20

ew Trommenschlager 1 —

Uebcrtrag 50 „ 13
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1627 bis 21. September 1628. Einnahme: Kronen 606, Sch. 2; Holzzoll nach Abzug des Lohnes ^
Zöllner Pfd. 859. Idiä. n. 50^. Cesar Magino ans Bollenz hatte in Gemeinschaft mit Einen' n»
Gravedoua (Mailändergebiets) Vieh gekauft und zu Bellinzona durchgeführt. Der Zöllner verlangte ^
vollständigenZoll, während Magino behauptete, daß man nur den halben schuldig sei, da die aus
Zollfrciheit genössen. Der Zöllner beruft sich auf die Bestätigung der Zollfrciheit der Bvllenzer voi"
Deceinber 1621 und auf Art. 3 des Zollbriefs vom 16. November 1615. Die Sache wird in den
genommen. Ibiä. c>. .505. Jakob Lufser von Uri, zu Livinen zu einein Landmann angenommen, Ü"'
als solcher die denen aus Livinen gewährte Zvllfreiheit zu Bellenz an. Der Zöllner ersucht die h-
keit, ihm Weisung zu geben, wie er sich in einem solchen Fall zu verhalten habe. Ilnä. p. 506«
Einzug des ordentlichenZolles zu Bellenz übergibt man nochmals dem Landschreibervon Mentlen.

507. Der Einzug des Holzzvlls wird in Folge einer Steigerung dein Statthalter Franeescv Origo»a ^
Bellenz auf ein Jahr um 85 Kronen übergeben. Ibiü. r. 500. Vor Jahren war die Ordnung
worden, daß im Nathe der Landschaft Niviera nicht Vater und Sohn, noch zwei Brüder zugleich sitzen k'""

Die Landsgemeinde bittet nun, man möchte sie bei ihren alten Ordnungen und ihrer Freiheit ^
lassen und bewilligen, daß der LandschreibcrPeter Pellanda und sein Sohn, welche in den Nath g^'

Uebertrag, SV „ 13 „ 4
Dem Landschreiber, wann man den Wein verehrt . . — „ 13 „ 2
Dem Landschreibcr für den Abschied . . . . 1 „ — „ —
Dem Landschreibcr, die Abschiede auf die Revier zu tragen — „ 40 „
Dem deutschen Scherer 1 „ — „ —
Dem Gesandten gehört von den Bußen . . . . 4 „ — „ —
Dem Gesandtendienergehört von den Bußen . . . 4 „ — „ —

00 Kr. «7 Sch. — A.

b. In Bollenz

Ter Frau Landvögtin Letzi 1 Kr. — Sch. — A.
Der Landschreiberin . — „ 40 „ —
Dem Dolmetsch — „ 2K „ 4 ,,
Dem Weibel . . . — „ 20 „ 4 „
Den Schützen und Boten 2 „ — „ — ,,

4 Kr. 13 Scb. 2 A.

o. Auf der Riviera.

Den Klosterfrauen zu Claro
Der Frau Landvögtin Letzi
Den Amtleuten
Den Landschreibern

4 Kr. 40 Sch- —

Diese Angaben liegen im Archiv von Nidwalden bei dem Jahrrechnungsabschieden von
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. ldcn seien, beide in demselben sitzen dürfen. Das Ansuche» wird in den Abschied genommen. Ibick. s.
' Es solle ungültig sein, „was die Unterthancn oder andere Personen ansgcnvmmcn von Oberteilen

^ »lochte,, verschreiben zu canticren lassen." Ibiü. t. .'iltt. Einige Privatpersonen aus Uri hatteit ohne
>li^> " Obrigkeiten in Bellenz auf gewaltthätigc Weise zwei Unterthanen gesangen genominen und auf
>eie^ Gruild und Boden geführt. Es wird nun für gut eracbtet, den Landvögten aller drei Vog-
!'<ch. ach den Weibel dellaGanna zu einpfehlcn, welcher sich in dieser Lache verdächtig gemacht

uiid wissen soll, wer den Schutz bei des Landschreibcrs Printzen Haus gcthan habe, auch die Leute
2a bie Gefangenen hinausbegleitet haben. Derselbe soll gefangen gesetzt und vom
^ °gt in Bvllenz inquiriert werden. Es wird ferner ein Conccptschreibcn redigiert, das von der Obrig-
'cj>, Sache an Uri abgesandt werden soll, insofern die Verhaftetennicht sollten freigegeben

Betreff der beiden von lirnern aus Bollenz weggeschlepptenund in Uri
Ach ^ " Ü^chaltenen Personen aus Bollcnz hatte Uri eine Evnferenz nach Altorf beschieden; Schwyz und

^aren aber nicht erschienen; das von letzter Eonserenz (IU. Oktober) an Uri abgesandte Schrei-
""^"^artet geblieben. Es wird wiederum ein Schreiben an Uri erlassen, welches das Begehren

^Zc, ' '"bchte die Verhafteten an das bezeichnete Ort ausliefern, wem? nicht, die Ursache davon an-
lch'x Zusammenknifft, aber anderswo als in Uri, vorschlagen, bei welchem Anlasse man sich auch

^ Zur Sprache gebrachten Weinkauf in Bvllenz besvrechen könne. Absch. 486. n. °»lL.
'<>»u, ^ Judice und Mithaftcn legen einige Beschwerden vor; diese sollen ans einer Zusammenknifft

behandelt werden. Ibiü. b. ZU!. Den Landvögtcit zu Lauis und Luggarus soll
^rl, ^ werden, datz sie den alten Weibel Pietro della Ganna aus Bvllenz, wo der betreten werde,
^vliii^ eröffnet, datz vor einigen Jahren Johann Peter Judice, damals
^' iir ^ ^bcr Seckclmeister sich Uiiterstandenhabe „etwas Bcrrätherei iiber die cnnetbirgischeuBogtcien

^ Kundschaften tind einem Schreiben von Judice selbst herausstelle. Da Uri keinen
Kläger in dieser Sache kennt, das Schreiben Jndices selbst nach der Ansicht Uris hinreichend

geh^> ^'bc, wird beschlossen, drei Abgeordnete iiber das Gebirg zu schicken, um den Knndschaftcnnachzu-
^gc» ' ^^upierc des Statthalters Judice zu untersuchen lind die verdächtigen den Obrigkeiten einzuhän-

dessen ein Urtheil iverde gefällt tvcrden. — In Beziehung auf die Gefangcunehmung des
Statthalters Judice und des Weibels von Malvaglia durch Uri erhalten die Gesandten der

^ Stände Salisfaction. Absch. 481. n. .'»l.'i. Man vernimmt, datz von Neuem die von
""dischcn Tribunal nach Oriels (Airolo) abgeordnetcil Sanitätscommissarienweder Leute noch

unt »och ohne Bollcten ailders passieren lasseil als durch die verordneten „beschissenen Wirths-
^ Umtanschung der Fuhr, wodurch die Lebensmittel noch mehr vcrtheucrt werden.

tlermnthct, datz diese Cvmmissarien lind ailderc Personen in der drei Orte Jurisdiction sich
lelb^ .' allszuspähcn, wer ab- und zureisc, lind was geredet werde, so hält man es für rathsam, die-

. ^'"üblicher Form allf den mailändischcn Boden Zli weisen. Da jedoch nächster Tage eine Tag-
^g^^btmmenkommt, so zieht man es vor, von dieser aus den Landschreibern von Lauis und von

Auftrag zu ertheilcn,- sich mit dem alsdann zu gebenden Befehl zu dem Tribunal nach Mai-
^ Vcr "nd Zligleich unter dem Schein, als thäten sie es in der ennctbirgischen Bogtcien Namen,
^2. ^ ^ ^^g""g voil Getreide vom mailändischcnBoden, wie es früher geschehen sei, zu bitten. Absch.

Bei der Berathung, auf welche Weise die Schlösser zu Bellenz und die Stadt gegeil Ucber-
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fälle sicher gestellt werden könnten, ohne daß man Verdacht in Mailand errege, sind Schwhz und
terwalden der Ansicht, man solle den Eommissarins und den Landschreibcr zu Bellenz und den La»d»
auf der Rivicra beauftragen,sich insgeheim zu erkundigen, was für Provision den Schlossernvo»»i)l'
sei. und wie man dieselben gegen einen Uebcrfalt sicher stellen könne; Uri hingegen, das bereits Josua ^
Brunnen deputiert hat, trägt darauf an, die beiden andern Orte sollten ein Gleiches thnn oder
Brunnen auch in ihrem Namen abordnen. Schwhz und Unterwalden nehmen diesen Antrag in dc»
schied. Ibill. b. Schwhz uitd Unterwalden tragen daraus an, Uri möchte den jungen
Gefangenschastentlassen. Die urnerische Gesandtschaft, ohne Instruction, nimmt den Antrag in de» -
schied. Ibick. o. 5lZt. Uri hatte Schwhz und Nidwalden zu einer Confereitz nach Altorf zu
des letzthin in Bollcnz aufgerichtetenProcesses eingeladen. Da die Gesandtschaftvon Nidwalden kci»e
macht hat, nach Uri zu gehen, man aber gerne den Handel beschleunigen möchte, wird in aller Eilc^
Schreiben nach Altorf geschickt und Uri ersucht, auf den folgenden Tag eine Gesandtschast nach ^",1.
zu senden. Nachdem ans dieses Ansuchen eine abschlägigeAntwort erfolgt ist, vereinigt man sich
Uri auf eilte Eonfcrenz, die gleich nach den Feiertagen in Brunnen oder in Gersan abgehalten
soll, einzuladen. Sollte es sich auch dazu nicht verstehen, so soll von demselben das „bewußte
und andere aus des Statthalters Judice Verräthercibezügliche Schreiben und „die Oefsnung des
begehrt werden. Absch. 484. Die drei Orte werden zu Anhörung der in Bollenz aufgerichteten ^
zusammenbcrufen. Es wird das, was über die verrätherischen Anschläge des Judice zur Hand iv'
worden ist, verlesen. Man findet für gut, Judice selbst zur Ncde zu stellen. Da aber die Gesa»
von Nidwalden erklärt, daß sie ohne Instruction sei, weil ihren Herren und Obern der Proceß
eingehändigtworden sei, wird das Verhör aufgeschoben. Man vernimmt zugleich, daß, als die ' ^
ordentlichen Gesandten in Bvllenz waren, der neuerwählte DreigeschworeneGio. Domenico d'Hew"
ausgegangen sei, denselben Hindernisse in den Weg zn legen. Um den ganzen Handel vorzunch"'^^
beschlossen, auf den !). Januar UM einen dreiörtischeuTag nach Schwhz anzusetzen und d'Hema
selben zu citieren und ihm zu befehlen, daß er des alten Weibels Peter della Ganna, seiner Brüd" ^
Frauen Gut unverändert lasse, serner Uri zu ersuchen, daß es ihn auf jenen Tag zu Schwhz zur
wvrtung sich stellen lasse. Absch. 485. a. 52U. Da man mit den Malefizgütern in Bollenz
den Obrigkeiten auf untreue Weise umgegangen ist. so vereinigt man sich dahin, daß bei erster

»idarüber ei» Proceß ausgefertigt lind die Fehlbaren citiert und bestraft werden sollen. Ibill. b.
Die von Ursern und von Livinen beklagen sich, daß ihre Sänmer und andere ans der Landschast ^
und Riviera wegen der Eoutagion mit Bezahlung der Guide» und andcrn Auflagen wider alle
nungen gedrängt werden. Es wird beschlossen den Deputierten unv dem Eommissariusnach ^
schreiben, den alten Ordinmgen nachzukommen. Ibill. 0. 5L2. Dem Eommissarius zu
geschrieben, daß er nicht allein keine Soldaten „auf seiner Amtsverwaltung abführen lassen,

Uebertreter abstrafen solle" Ibick. ck. Uri macht auf das jkricgsvvlk aufmerksam, daS dci ^
nator an die eidgenössischen Grenzen gelegt habe, und wünscht zu wissen, warum dem Ivandschw^^^ j»
auf dessen Sachen Arrest gelegt worden sei. Weil man gute Vertröstung hat, daß jenes .üueh- ^
keiner bösen Absicht dahin gelegt worden sei, und es übel gedeutet würde, wenn man Zlriegsvolk
lenz legte, entschließt sich Uri den Hauptmann Zum Brunnen zurückzuberufen. Dein Landschre'i^
wird der Arrest aufgehoben. Ibiä. e.
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NiL!>.

»>^4. Die vo» Ursev» u»d von Livinen wiederhole» die im Art. 521 »»geführte»Be-
, da »och keine AbHülse erfolgt sei. Es wird beschlösse», eine qualificiertc Perso» aus de» re

»de» Orte» abzuordnen,m» die vo» Vellen; ;u der Beobachtung der 1585 der Jnfectio» halber
^ l etc» Eapitulativn»lit Ernst anznhalten und sie ;» einein Vergleiche i» Vetreff der vo» ttrser» »nd
>vc h^udcrtei, Ve;ahl»»g der Koste» zu vermöge». Absch. 487. ». 5Ll». Statthalter Judicc wird
^ e» der ihn, zur Last gelegte» verräthcriichen Anschläge verhört. Es wird ihm der Brief vorgewiesen,

Julius dclla Tvrrc, gewesene» Propst dclla Scala zu Mailand, soll geschrieben habe», in welchem
aus v »^riff und Worte" geschrieben waren: ferner werde» ihn, die Kundschafte» vorgelesen, welche
ldie^ l)errätherischenAnschläge hindeute». Unter de» auffallendste» Vetheuerungc» erklärt er, daß er

"icht geschrieben und niemals solche Gedanke» gehabt, daß er für die h. Obrigkeit Leib und
eingesetzt habe und noch einzusetzen bereit sei. — Uri hält den Judice für schuldig und erklärt,

H I ^lestativn, daß es, im Falle er libcriert werden sollte, sich aller Schuld einschlage, wenn nach-
sH denselben oder durch seine Gespane Unheil entstehen sollte. Die Gesandten von Schwh;
^Vfc, ^'^ruiert, Uri zu fragen, woher jener Brief gekommen sei, wer ihn getragen und wer ihn

habe, und das Angehörte ihren Herreu und Obern zu berichten; auch die von Nidwalden nch-
^ache in den Abschied. Die beiden Gesandtschaften „entsetzen sich" über die Protestatio!, Uri's

^iö Ansicht, daß es bei der Mehrheit der Stimmen nach eidgenössischemGebrauche verbleiben soll.' b. -
^»tct Soldaten auf mailändischcm Boden nahe an den Grenzen gelagert sind und es ver¬
biß ^ l'ie etwas gegen die Schlösser und die Stadt Bellen; in, Sinne haben, wird dem über das Ge-
^tsvr ^ Statthalter Anfdermaur der Auftrag gegeben, mit dem Commissarius und den Eastellanen

s'" ?^ll Ueberfalls Hülfe den Schlössern könnte gesandt werden, und mit
^ Schreibern zu Lanis, Luggarus und Vtendris sich zu bereden, auf was für eine Weise, ohne Argwohn

^pühcr gcgen Biailand ausgestellt werden könnten. 11>icl. o. l»L7. Der unlängst dem Land-
!»hle„ ^ angelegte Arrest soll aufgehoben sein und die Aushebung dem Landvogt in Bollenz anbe-
^iilir^"^"' solle» vermöge obrigkeitlicher Erkanntnisse den Landschreibern„die Genieß und alle
^ Für die Mühe und Arbeit, welche der Landvogt in Bollen; in Folge
^eziei, ^ugeu ausserordentlichenGesandte» durch Errichtung von Processen gehabt hat, soll derselbe in
^'»»ci^ " ^ Belohnung so gehalten werden, wie voriges Jahr in ähnlichem Fall Laudvogt Zum

e»„etbi
.MM»» , , ^ ^ '' " ^ ^ ' ^ ' ^ / '
^ en» pulten worden ist. Ibid. e. Da Berichte gekommen sind, daß von Seite Mailands
^c» .^'^l^)en Landen, namentlich Bellen; Gefahr drohe, daß Kundschafter vo» Mailand abgeschickt

die Gegend um Bellenz ausspähen und das Land aufnehmen, daß der Commandant
^ ^kv»/ ""ugciisees fünf große Schiffe erhalten habe, daß Spanien daraus allsgehe, die Pässe in Besitz
^lHt französischen Armee, deren Anrücken man befürchte, den Durchpaß zu verwehren, so

d bor, sofort 120 Viani, aus den Orten nach Bellen; in die Schlösser zu schicken und zur Erhal-
^^'chen ^ Landschaft eine Taxe aufzulegen, auch etwas auf die Burren, das Korn, den Wein und
^ H>e .- ^ schlagen. Die Gesandten der beiden andern Orte sind dazu nicht bevollmächtigt, finden auch,
^l>ri„ " ^ Maßregel leicht reizen könnte, und daß es seine Schwierigkeit haben möchte, das Geld dazu

Man vereinigt sich endlich unter Vorbehalt der Ratification dahin, fünfzehn redliche Männer
235
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aus jedem Ort insgeheim mit einem Hauptmann in die Schlösser abzuordnen, jedem als Wachgcld ^
läusig 1 Krone zn geben und den Herren und Obern die Feststellung des Soldes anheimzustellen.
soll jedes Ort 56 Mann in Bereitschaft halten, der Landvogt in Bvllenz 266, der auf der Niviera

Mann; die Bellenzer sollen aufs Beste gerüstet sei», um im Nothfall schnell zu Hülse zu kommen- ^
macht sich anheischig,666 Mann bereit zu halte». Die übrigen Orte, welche die Regierung in den
gelegenen Vogteien haben, »verde» ersucht, ebenfalls Sicherheitsmabregeln zu treffen. Lueern soll crl»l
»Verden, eine fünförtischeTagsatzung zusamnienzuberufen. Absch. 488. a. 536. Da früher schvn ^
schiedet worden ist, daß man die mailändischen Eommissarien aus de» Vogteien entfernen solle, insofern ^
Unrerthanen der freie Kauf im Mailändischen nicht gestattet »verde, so soll nun, da Letzteres immer
stattfindet, dieser Beschlust ausgeführt »verde», zmnal da diese Evinmissarien das Land ausspähen- ll>i«l-
53ll. Weibel Peter della Ganna ersucht »»n 8a,Ivus oonduotns, eine Eopic des wider ihn formierten^'
ccsses und um die Erlaubnist, einen Gegenprocest zu errichten. Das Ansuchen wird den Herren und
anheimgestellt. Ibid. ct. 53L. S. Vier ennetbirgische Vogteien überh. Art. I. 533. Statthalter '-'lnl^^
manr, »velcher abgeschickt worden war, um einen Vergleich in den» Streite zwischen Livinen und Belb»'.'
Stande zu bringen und für die Sieherstellung von Bellenz und der Schlösser zu sorgen, gibt eine
über seine Verrichtungen. Sie wird ihm verdankt. Zugleich beschwert er sich aber, dast man ^usgest'^
habe, zu Bellen; habe er viele Verehrungen erhalten, in Folge dessen ihm zu Ursern seine Saumroste»
sucht »vorden seien. Die Gesandten äußern darüber ihr Mistfalle», und Uri erbietet sich gegen die

einzuschreiten. Absch. 496. a. 534. In Beziehung auf Einquartierung der zur Sicherstellnngvon ^
und der Schlösser abgeschickten Soldaten »verde» folgende Bestimmungen getroffen, die auch in Z" ^
befolgt »verde» sollen : Einem Hauptmann soll in der Stadt ein angemessenes und mit hinreichendein
rath versehenes Losament eingeräumt »Verden, je zwei Soldaten ein Bett (Unter- und Oberbett)
nöthige Küchengcschirr angewiesen, auf die Wache alle Rächt zwei Kerzen und so viel Holz gegeben w»
als ein Rost tragen kann. Das alles haben die Bellenzer nicht aus freiem Willen, sondern als ^^n ^
keit zu leiste»». Wo das Geld für den Unterhalt der Soldaten anfzunehmen sei, darüber wird »mn
der nächsten Tagsatzung berathe». Ibid. 6. 535. Um zu berathen, »vie man der in der ^dgen ^
schast (den drei Vogteien) residierenden mailändischen Commissarien, von denen man immer
Neuerungen vernehmen müsse, los »verde» möchte, soll Luccrn ersucht »verde», eine Tagsatznng der »n
katholischen Orte auszuschreiben. Ibid. o. 536. Dem Landvogt in Bellen; wird geschrieben, er ^
Processe wegen Johann Dvmenieo d'Hema vollständig „einnehmen" und dann in die Orte schicken-
537. Den Antrag der Erneuerungder Märchen Mischen Livinen und Riviera nehmen die Gesandt ^
Schwyz und Nidwalden zur Disposition ihrer Herren und Obern i» den Abschied. Ibid. t'. 5 ^
eine bessere Besatzung in die Schlösser und zur Bewahrung des Passes zu Bellinzona legen zn j>>
man damit um, den Einzug des schon früher decretierten Umgelds in de»» drei Vogteien von -n
Ausführung z»j» bringen. Die Gesandten von Uri und Unterwaldenerklären, dast ihr gesessen^ ^
rath beschlossen habe, bei dem zu bleiben, was man beschließen »verde, die von Schwpz,
ihren gesessenen Landrath zu bringen. Alsdann wird beschlossen, dast man in allen drei Vogteien >-
geld zu bezahlen habe und zwar von jedem Bocale Wein, »velcher daselbst verwirthct oder bei»» ^
ausgeschenkt oder sonst beim Bocale auf Gewinn verkauft »vird, 1 Angster; ausgenommen davon
Wein, der bei der Brä» ten verkaust »vird. Ueber die Ausführung dieser Verordnung haben die lew'
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^^»dschreiber ^ dachen und diese Auflage zu Handeil der Obrigkeit einzuziehen. Wenn die Unter-
e» diese Ordilung zu hintertreiben suchen sollten, so sollen die Widerspenstigen mit Erhöhung dieses

^ Holste bestraft werden. Ferner soll zum Zweck der Erhaltung der Besatzung an der

satziu^"^' erhoben »verde» und die Errichtung desselben vor nächste gemcineidgenössische Tag-
^rcib^ werden. Auf nächste Ostern soll diese Ordnung in's Leben treten. Landvogt und Land-
M'e»,^^»sasten Bisitation z»l halte» und diejenige», welche Wein verwirthet oder wegge-
eidj" beeidigen, »vie viel Wein sie verbraucht haben, und das Uingeld davon einzuziehen. Mein-
^sch»v>'^ustlich zu bestrafen. Absch. 494. a. 5!i!>. Deputierte der Stadt lind Grafschaft Bellenz
>nit e ^ wälschcn zu den Schlössern bestellten Soldaten erhalten und die aus den Orten
sp' und Lichtern versehen sollen. Ihrem Ansuchen um Befreiung von dieser Last wird nicht ent
i,,^ ^'boch die Erhaltung der wälschen Soldaten zu Händen der Obrigkeiteil in den Abschied genom-
dcz ein eingelangtes Schreiben von Mailand bespricht man sich über die Oeffnung
sa>ic ^ ^ Einführungdes freien Handels und Wandels und die Residenz der »nailändischeuConimis-
lvc>r> ^ ^uar der Ansicht, das; es für die Unterthancn und für die Orte eine große Erleichterung
Wih'rt^^" der Paß geöffnet und der freie Handel und Wandel auf dem mailäudischen Boden wieder ein-
»»»d ^ ,^dcn könnte; doch das könne zur Zeit nicht geschehen, ohne daß man die Cominissarien zu Bellenz
'»»» ^ (Tirols) wie früher residiereil lasse. Man beschließt an das Tribunal zu Mailand zu schreiben
b>t>ilv'"^ »lailändischeilCvmmissarius zu Bellen; dlilden, insofern es gemäß der 1588 errichteten Ea-

^ ^ Eommissarius seine Thätigkeit nur auf das beschränke, was in der Capi-
"'^ülte» sei. Sollte er Uebergriffc sich erlauben, so »verde der Evmmisiarins zu Bcllenz das

»»ch ^^"en. Die (Gesandte» von Uri »verde» ersucht, bei ihre»» Herren und Obern dahin zn wirken, daß
'""^"bischer Eommissarius zu Airvlo residieren diirfe, dainit man um so eher den freien Paß

ki»r» .5, j'^'sch. 49«». a. 54l. Die von Subiasco (Giubiascv) begehren in ihrem Sarcggio zu Bellen;
bestj'machen. Dem Begehren wird nicht entsprvchen, da auch die von Bellen; nach Ablauf

beklag, Jahre ihre Einschläge ausschlagen müssen. Idiä. 5. 54L. Jakob Barera aus Bellen;
Landvogt wegen etlicher Punkte, die er den Gesandten auseinandersetzt, ihn habe

das wollen, »vährend er unschuldig sei. Die Gesandten ertheilen ihm die Liberation insoweit,
steht dir ^ ^ niolcstiert, »vohl aber vom Laudvogt um Geld bestraft »verde» diirfe. Ihm
^aldei, ^'^utioii an die Gesandten offen. Iliiä. 0. 54!!. Das Begehren von Uri, Schwpz und l)tid-
dc» ^^^^sZUiigeiilcs Zolles in ihren ennctbirgischcnBogteicn »vird in den Abschied genominen,
das ^ '^'»lal keinen Befehl hat, sich darüber zu erklären. Absch. 499. 0. 544. Da Bericht kommt,
»ach dc>„^^^ hvchdeutsche Armer, welche bereits in den Bünden eingezogen ist, nach Italien entweder
lichtjg^ . ^'"1 Böllen; oder durch das Misor ilach Bellenz oder durch das Morobbiathal zu ziehen bcab-
die ^ird beschlossen den LandammannTrvger cileilds nach Bellenz abzuordnen mit dem Auftrage,
^»seltz, Landschreiber aller cnnctbirgischenBogteicn z»l sich nach Bellenz zu bescheiden,um mit
^v»dcr/vs ^^^egcln zu bereden, »vclche zur Berlvahrungdes Passes zu Bellenz und in der Umgcgend

Ä>' 'und sie zur Hülfleistung ernstlich zu ermahnen. Ferner sollen von den drei Orten sofort
^ ^chiv ^ ^ ^ Hellebarden i»ach Bellenz abgeschickt »verde», von denen 196 in das Urner-, 86 in

und 56 in das Unterwaldncrschloßzu legen sind; die übrigen haben die Parthun und beide
bewache,,. Das Lvsament haben ihnen die Bellenzer zu geben. Alle Orte haben sich gerüstet
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zu halten, damit man im Fall der Noth mit Macht nachrücken kann, und Zürich, Lnccrn und Zug ^ '

ermahnen, daß sie ihr Volk bereit halten. Uri anerbietet sich durch Späher Knude sich zu

wessen mau sich wegen des Passes bei Ursern und des Passes ans dem Eschenthal gegen Livinen Z»

sehen habe. Troger erhält auch den Austrag, sich zu erkundigen, wessen die in Misor und Aufsle ^

neu seien. Statthalter Anfdermaur wird nach Zürich abgeordnet, um den Eidgenossen daselbst von

Entschlüsse Kenntniß zu geben und um Lieferung von 190 Mütt Kernen großes Maß zu einem

Preis anzuhalten, das dann nach Bellenz geführt werden soll. Ferner erhält Troger den Auftrag/ d» ^

hinzuwirken, daß die von Lanis, Lnggarus und Maintbal ebenfalls contribuiere», da auch ihr
iN

Gut geschirmt wird. Absch. 9« >9. a. 545. Ter Anntins stellt den Gesandten ein Schreiben Z", ^

chem er die Orte um eine Beisteuer an ein Kloster ui Bellenz angeht. Uri soll freundlich antworte", ^

„hierum alle Gebühr werde geschafft werden". Ibi<I. b. .'»40. Ten Gesandten nach Solothurn st ^

die Instruction gesetzt werden, daß der Zoll an der Moösabrücke ins Werk gesetzt werden solle. Absch-'' . ^
.'»47. Taß Lorenz Heina in Bollenz abermals sich gegen den Landvvgt bei der Wahl eines 6"^

Widersetzlichkeit hat zu Schulven kommen lassen, dafür soll ihn der Landvogt nach Gebühr bestrafen- ' ^54N. Auf ernstliche Mahnuugsschreiben mehrerer Orte, daß die drei Orte Bellenz durch eine

besser sicher stellen mochten, berichtet Alt-Landainmann Troger, was er dieser Besatzung wegen bei dein »^ ^

ordentlicheil Ambassadvr allsgerichtet habe. Derselbe habe sich nämlich entschlossen, Uri hundert

dessen Schlosse zu Bellenz, so lange es die Noth erfordere, zu erhalte», und anerbiete sich, den best

Orten für jedes ebensoviel zu erbrüten. Die Bezahlung werde für jeden Monat zum Voraus ge..- ^

ander"

dm; dvg/gm behalte sich der Amdaisador die lüeitehmirmig der ldahl der Hanhtlettte vor, unv

dessen Schlosse zu Bellenz, so lange es die Noth erfordere, zu erhalten, und anerbiete sich, den beide»
tel >

dal

I I lodere"
die Musterung durch einen Evininisjarius vornehmen lasse. Die Anzahl der Mannschaft mmst ' ^

essectiv bleiben. Tie Orte möchten Abgeordnete zu ihm schicken, um über Alles mit ihm zu cavü" ^

Nächstens werde Marschall von Bassompierre in diese Lande kommen und des Königs gute

eröffnen. Da unn die übrigen Orte ihre Mannschaft jenseits des Gebirgs heimbernfen haben, weil d» ^

aus freiem Felde lagern mußte, und die Gefahr sehr groß ist, wird das Anerbieteil des Ambassndo^ ^ ^

uoinineu und rathsanl befunden, daß die Herreil und Obern Abgeordnete na h Solothurn schicke»/

dem Anibassador über die Eapitulativn -zu unterhandeln. Es wird ihnen ein Project mitgegeben, »" ""

sie sich bei ihrer Verhandlung zu halten haben. Namentlich soll das ausrecht erhalten werden, daß d"»

satzung allein im Namen der drei Orte in dieser Besoldung erhalteil und von niemand anderi» ' .

den drei Orten gemustert werde. Statthalter Eeberg wird nach Nidwalden abgeordnet, um dessc» ^

und Obere von dieser Verabredung in Kenntniß zu setzen und deren Entschluß einzuholen. Äbfch
."»40. Dem Landvogl in Bollen; soll geschrieben werde», daß man sich verwundere, daß die U»t^

ohne Vorwisseu der Obrigkeiten einen niailändischen Sanitätsconiinissarius in das Land berufe'»

,'i'tlstt

n»d ^

Ter Landvvgt soll darauf sehen, ob er etwas Ungelegenes versuche oder zu lange bleiben wolle, ^ ^

Obrigkeiten davon benachrichtigen. Idick. h. 550. Ob bei „diesen sterbenden Läufen" die 9Nst»^^

die Jahrrechnung der drei eiuietbirgischen Vvgleien abreise» sollen, stellt man dem Gutdünken .^stfe

anHeini. Tie Gesandten sollen sich zur Abreise bereit halte», die Landvögte lind Beamten von de»

vorher in Kenntniß gesetzt werden. Ibill. o.
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^ Ärt. 551. In Folge der Ratification des Abschiedes vom 22. December 1629 (Art. 548) waren
^ LaiidamincinncrTroger, Reding und Zelger nach Solvthllrn zum französischen außerordentlichen Am-
^mdor abgeordnet worden, um über die Eapitulativn für die nach Bcllenz m legende Garnison zu unter-

^ el». Die Abgeordneten berichten über die gepflogenenUnterhandlungen. Aus der Relation geht her-
^ daß der Ambassador mehrere Punkte des den Abgeordneten mitgegebenen Prvjects nicht annimmt,

^ "entlich daß er darauf insistiert, diese Besatzung durch seine Eonunissäre mustern zu lassen. Die Ge-
en vereinbaren sich dahin, daß, wenn die Hauptleute nach Svlothurn gehen, Troger mit denselben den

^^^dor von jener Forderung abzubringen suchen und, wenn das nicht möglich ist, ihm vorschlagen solle,
Alterung durch einen Eidgenossen aus den andern katholischeil Orten vornehmen zu lassen, welcher ihm be-

dx. auch dieser Borschlag nicht angenommen, so soll dem Ambassador das vorgeschlagen werden, zu

^ M.st
liebe.

^ Üch bereits anerboten hat. Man setzt aber fest, daß die Hauptleute, Amtsleutc und Kriegsleute in Be¬
llt) ^ Besoldung von einem wie von dem andern Orte gleich zu halten seien. Die Soldaten von
^ald^" ^ Schloß und die Parlhnn, die von Schwhz ihr Schloß und die deutsche Porte, die von Rid-
^ ei, chx Schloß sanunt der Lauiser- und der Locaruerporte bewachen. Absch. -521. n. 55t!. Dem
^"dvvgt aus der Riviera lvird ausgetragen, dafür zu sorgen, daß die Unterthanen daselbst sich gegeil die

„anicntlich gegen die Säumer nicht ungebührlich betragen und dieselben ihres B'eges zieheil las-
dic > ^Giovanni Bianchet aus Bollenz betreffendenHandel weisen die Gesandten auf
>var ""d befehleil den Unterthanen, ihm sicheres Geleit zu geben. Idill. cl. 554. tllochinals
l>ai>^ ^^l^udte der drei Orte nach Solothurn abgeordnet worden, un, mit dem außerordentlichen Am-
beri i wegen der von Frankreich zu besoldenden Besatzung von Bellen; zu unterhandeln. Sie
a»5 v" Unterhandllulgen und zeigen an, daß der Ambassador eingewilligt habe, daß jemand
Abi>^" ^ ^^u deputierten Eommissarius monatlich diese Garnison mustere. Den

werden ihre Bemühungen verdankt, der Accord, den sie mitgebracht haben, wird angenommen.
Kerl), W^csetzt, daß Haupt-, Amts- und Kriegsleute von einem Ort wie vom andern gleich gehalten
drcidaß kein Soldat, er sei krank oder gesund, von einem Hauptmann ohne Einwilligung der

beurlaubt werden dürfe. Jedes Ort soll der Reiheilfolge nach denjenigen stellen, der mit dem
^eldc , ^ ^ Ambassadors die Musterung vornimmt. Man erwarter, daß derselbe sofort mit dem
^"tzlci' ^ Versprechensanlangen werde. Sollte er bis am Ende der nach Lucern ausgeschriebenen
sich . kommen, so werden die Gesandten gegeil den Ambassador „mit gebührlichemSchreiben"

^wlten wissen. Absch. 522. n. 555. In Betreff der Entschädigung an Statthalter Aufder-
^ch>» ^ vorigeil Jahre übernommene Gesandtschastnach Bellenz soll den Gesandten aus die Jahr-
Tic g".? Ernstes befohlen werden, die von Bcllenz zu vermögen, lhn zu befriedigen. Ibiä. o. 55«.
dc» auf die Jahrrechiilingsollen instruiert werden, daß der „Rostell" zu Giubiasco wieder an
dst ^ ^ im Iahe 1611 gewesen, verlegt und der Paß geöffnet werde. Ibick. 6. 557. Im Falle
teil ^wch Belleilz abgesaildt werdeil, solleil die von Bellenz durch Schreiben und durch die Gesand¬
elte werden, denselben nach Gebühr Quartier zu geben. Ibick. k. 55». Der Landvogt in Bollenz
ü"Ker"" ^^ben geschickt, in welchem er mehrere Punkte berührt, „die ihm schwer fürhalten", und Uri

"'"ge Bedenken in Betreff der Besatzung von Bellen;. Die Gesandten der beiden übrigen Orte
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haben keine Instruction, sind aber der Ansicht, daß man den früher» Entschluß nicht aufgeben dürfe, ^
dieß für die Orte nicht zum Guten ausschlagen würde. Man hätte jedoch gerne gesehen, daß die A»ibal'
sadoren die in der Kapitulation stipuliertc Bezahlung für den Monat vollständig entrichtet hätten, nndd^
die Hauptleute die Soldaten im Geheimen geworben und ihnen kein Geld darauf gegeben, sondern
Geld behalten hätten. Weil die Besoldung erst mit dem 1. April angeht, will man erwarten, was wei^
erfolgen wird. Absch. 527. n. 55!». Der Landvogt in Bollen; berichtet, daß viele minderjährige Ki»d^
sich selbst als der Unholderei schuldig angeben, und bittet um Weisung, wie er sich gegen dieselben z» ^
halten habe. Es wird auf eine frühere Verordnung verwiesen, nach welcher man an alle diejenigen Ki»^'
welche dieses Lasters halber sich selbst angeben, aber das fünfzehnte Jahr noch nicht erreicht haben,
Hand oder Marter anlegen soll. Dein Landvogt wird die Weisung gegeben, an diese Verordnung
alten, jedoch soll er die Namen aller dieser Kinder aufschreiben und dieses Verzeichnis; aufbehalten,
dieselben die Jahre erreicht haben, so daß dann die Landvögte gegen sie processieren können Der
Vogt soll auch der Priesterschast zusprechen, daß sie sich solcher Kinder mit allem Ernst annehmen und ^
Mühe geben, dieselben wieder auf den rechten Weg zu bringen; ferner soll er darüber nachdenken, ^
aus den Spitalgütern Mittel zu entheben seien, um eine Inquisition oder eine Unterweisung solcher KU
einzurichten.Ikill. I>. Dem Lorenz Heina, welcher sich gegen den Landvogt in Bollen; ans

schämte Weise benommen hat, soll der Landvogt die verdiente Strafe werden lassen. Den Gesandte»^
die Jahrrechnung wird aufgetragen, je nach Gestalt der Sache noch eine weitere Strafe über ihn zu ^
hängen. Idill. v. 5<»l. Um noch fernere Zeugnisse für die vom Statthalter Giv. Pietro Judicc
Bollenz angezettelte Verrätherei zur Hand zu bringen, wird dein Landvogt aufgetragen, in Rerbindunll^
den obengenannten Gesandten mit allein Ernste und insgeheim Kundschaften beizubringen. Sollte ^
Einer, der Kundschaft geben könnte, vor der Ankunft der Gesandten sterben oder abreisen, so soll der ^ ^
Vogt bei Zeiten zur Sache thun. Idill. <1. K<»2. Dem Landvogt wird ferner befohle», die Proccsst^'^ .
den Consul Capen und Bianchet ungeachtet der von den Obrigkeiten ausgesprochenenLiberation ,
führen. Die Gesandteil werden auf künftige Ostern verreisen. Idiä. e. Dem Rath zu ^ .
wird 1) aufgetragen, die Wehrcnen am Dessin und der Moösa in Stand zu stellen oder doch wc>uß^
die gehörigen Vorbereitungen dazu zu machen, damit im Spätjahr die Arbeit ausgeführt werde» k» ^
Der Rath kommt dagegen init der Bitte ein, das Flözen des Holzes, welches die Wehreueu lM-dcrbc, ^
verbieten. 2) Es wird befohlen, daß sie die Steuern nach dein Vermögen eines jeden vertheilcu u»d
blos auf die liegenden Güter legen sollen. Der Rath antwortet, daß er die Genieindc znsannnenrnn»^
ihr solches vortragen und, was beschlossen werde, ausführen wolle. 3) Es wird verlangt, daß d" ^
von allen seinen Freiheiten Copieen gebe; wo nicht, so werde man diejenigen, welche sie nicht
annulliert ansehen. Der Rath antwortet, was er bei Händen gehabt, habe er voriges Jahr
Landschreiber Magnus von Mentlen zugestellt; was er noch zu Händen bringen könne, »verde er
einhändigen. Von Mentlen zeigt an, tvas er erhalten und wem er die Copieen übergeben habe.
Aufforderung, daß die Landschaft das Hans, welches an des Großweibels Haus stoßt, kausen und du"»
genschaften nnd anderes Nothwendige bauen soll, antwortet der Rath, daß er dazu nicht vcrps»
da er auch nichts an den Kauf des Hauses des Großweibels gesteuert habe. Die Gesandten ^
darauf, sie werden es kaufen, nnd die Landschaft habe es zu bezahlen. 5) Auf den Befehl, die Sla ^
nnd den Dragonat zu räumen, antworten die von Bellenz, daß sie das Erste thun wollen, das Z>u"
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^ <iaä>c der Anstößer. Dein Nach wird bei einer Strafe von 100 Kronen geboten, für die Räumung
' 'Nwcii z» sorgen. 6) Auf den Befehl, den Thurm des deutschen Stadtthores decken und bauen zu lassen,

"vrien die von Bellen;, daß die durch die Contagion und die Theucrung herbeigeführtenAusgaben dieß
unmöglich machen. 7) Die Gesandten halten sie an, endlich das Umgeld von allein Wein, welcher

^ Maß verkauft wird, zu bezahlen, für die Maß 2 Angster, und dasselbe fronsastenlich abzuliefern.
^iNvegen in die Orte abgeschickten Gesandten werde man nicht anhören und das Umgeld in diesem

lln/ Tie Bellcnzer antworten, daß dieß den von der h. Obrigkeit ihnen, als sie sich zu
sic ergebe», bestätigten Freiheiten und Privilegien zuwiderlause. 8) Endlich wird verlangt, daß
von ^^tthalter Ausdermanr das Rittgeld und die andern Unkosten vergüten sollen, welche er ans der

Obrigkeit ihm übertragenen Gesandtschaft nach Bellenz gehabt habe. In Beziehung auf die Kosten,
'r er gehabt habe, um den Vergleich des Spanes zwischen denen von Bellenz und denen von Livinen zu

^ bringe», erklären Entere, daß sie Alles bezahlt hätte», was er von ihnen gefordert habe. Äbsch. 530 a.
niil,'l ^ ü'ird für nothwendig erachtet, eine Erläuterung zu dem Rufe zu geben, der befiehlt, daß män-

Ichlz ^ »ellen Zoll bei der Meis(Moiffa)brücke bezahlen soll. Ibick. b. Es wird ein Ruf ange-
^ ^e>', daß joder, der liegende Güter besitzt, den dritten Theil mir Korn bestellen solle, serner ein zweiter,

It>i<Ileder, her Weißbrod backen wolle, das ungehindert thun könne, doch nach der Provision und Ordnung.
^ Der Commune Giubiasco wird besohlen, ihr Gatter bis an den Flecken zurückzusetzenÜNh .... ^ ^

obcr v Bolleten ans gesunden Orten komme, den freien Paß nach Lauis zu gestatten. Was
ihr^. ^ ^^'llenz und andere Von ungesunden Orten Herkommendebetrifft, so mögen sie zu Erhaltung
ob ^'^""bheit Ordnung halten, doch in Bescheidenheit. Ibick. <1. Der Spitalvogt legt Rechnung
l2 August 1628 bis 15. April 1630 Pfd. -1-155. 4 Sch. Einnahmen Pfd. 4493

Ü»d nicht begriffen Pfd. 3015, welche von den Jahren 1624 und 1627 nach-
^rcib " ^ben. — Gio. Jacobo Ghiringello soll seine Schuld bezahlen oder eine wohlvcrsicherteVer-

Zins von 7'/2°/j> machen. Ibiä. o. Rechnung des Kirchcnvogts vom 28. August
^hvil 1630. Ausgaben Pfd. 2584. 19 Sch. Einnahme Pfd. 2095. 19 Sch. Idiä. k.

5>49 Kronen. Davon gehört der Obrigkeit ein Drittel, 183 Kr., jedem der drei
2l. ^ ^ l?- Rechnung über den Zoll zu Bellenz vom 21. September1628 bis

Einnahme 678 Kr. 30 Sch. Dazu der um 85 Kr. voriges Jahr verliehene Holz-
^ Evmmissarius und die Amtleute zu Bellenz hatten

boik i. ^ ^ündvogt von Luggarus geschrieben habe, das am Langensee einquartierte Kriegs-
Hjx^^^Uige am 28. Riai einen Ucbcrfall der Schlösser zu Bellen;; ferner berichtet Uri, daß Gras
Ochte l '^Uchen Schams und Thusis neue Schanzen aufwerfe; endlich wird auch dessen Antwort auf das
o» Grafen Casati vorgelegt, welches dieser auf Ersuchen der fünf Orte aus dem Tag zu Gcrsau

^rfall^ abgehen lassen, 'Rachdem man alle Rachrichten erwogen hat, der 28. Mai ohne einen
ibi ^beigegangen ist, kommt man zu der Ansicht, daß keine besondere Gefahr vorhanden sei. Denen

""d in Ruffle wird aus ihre Anfrage, wessen sie sich zu den drei Orten zu versehen hätten,
^»eii ^ entschlossen sei, ihnen bei einem Ueberfall cid- und bundesgenössischc Hülse treulich zu

^äßt man es dabei verbleiben,daß Uri und die Landvögtc zu Luggarus und Bellenz ihre
^ '-^'"ahnen, sich in Bereitschaft zu halten. Absch. 533. a. s»7L. Da die seit Jahren durch< ' "V g.» V"*"" — ^ ' ^ > /

""g, durch Kundschafter und aus andere Weise aufgelaufenen großen Kosten auf den drei Orten
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lasten und der auf frühern Tagsatzungen gestellte Antrag, die jenseits des Gebirgs regierenden Orte meä'
ten an diese Kosten beitragen, zu keinem Beschlüsse geführt hat, vereinbaren sich die Gesandten dahin,
das, was früher zu Brunnen verabschiedet worden ist. ausgeführt, der neue auf die Burren, Kaufmann-
gütcr, Laden (Bretter) und Anderes gelegte Zoll und das Umgeld vom Wein bezogen werden solle. >
Orte werden auf Bartholomenfür die Ausführung dieses Beschlusses instruiere» und die übrigen Orte ,
Baden auf der Jahrrechnung davon in Kenntniß setzen. Ibick. o. 573. Da auf die Mahnung Uris
Verwahrungder Passe auf dem Gotthard und jenseits desselben von jedem Ort der Eidgenossenschaft w''g^
der von verschiedenen Orten her vernommenenDrohungen200 Mann ziehen sollen, Uri bereits sein Land-
fahnlein nach Ursern hat aufbrechen lassen und Schwhz seine 200 auch nachgeschickt hat, unterredet »w»

sich, wie und wohin man die verschiedenen Eoinpagnieenverlegen wolle, und wo dieselben am »"'ß^
nothig seien. Vorerst erstattet LandammannReding Bericht über das, was er beim Ambassador ^
Schultheiß und Rath von Solothurn verhandelt hat. (Der Inhalt dieser Relation ist nicht angeg^'^
Es wird rathsam befunden, daß Unterwalden seine 200 Mann ebenfalls unverzüglich ausbrechen laße '
zu diesem Zwecke auf den folgenden Tag eine Landsgemeindeabhalte. Von der von den drei Orten
den Mannschaft sollen je 50 Mann nach Bellenz geschickt werden, um die Stadt lind die SchliM' '
schützen; das übrige Volk soll zu Ursern bleiben, bis die Mannschaft der übrigen Orte nachrückt;
wird das Weitere verabredet werden. Denen von Bellenz wird geschrieben, daß sie die Soldateil -
lieger, Küchengeschirr, Holz, Licht u. dergl. zu versehen haben. Uri wird zu Versicherung der andern
lind Absendluig von Kundschaftern sein Bestes thun. Den Gesandten zu Baden wird geschrieben, sie
teil bei den Gesandtender übrigen Orte vernehme?', ob diese taglich wachsenden „Discommoditätcn
gestalten sollten eontinniert »verde»", und ob sie nicht zu einem andern Entschlüsse veranlaßt wer
möchten. Absch. 588. 57-1. Den Gesandten ans die Jahrrechnung wird in Auftrag gegeben,
alles Ernstes darauf dringen sollen, daß die Wehrenen, welche nach dem voriges Jahr von den 0!esa» ^
gegebenenBefehl hätten hergestellt sein sollen, hergestellt »verde». Die Betreffenden hatten sich
über das Holzflößen beschwert, das ihnen ihre Wehrenen immer wieder beschädige. Absch. 541. '
Um dem in Beziehung auf die Stenern eingeschlichenen Mißbrauch, in Folge dessen dieselben blos MÜ
Güter und deren Besitzer gelegt wurden, zu begegnen, wird verordnet, daß künftig nicht blos die Mü

von Gütern, sondern auch alle Andern von ihrer Habe bei Eiden den Gesandten Rechnung gebe» si'^
Sollte jemand bei dieser Rechnung sich Betrug zu Schulden kommen lassen, so soll all sein Hab >>>^ ^
der Obrigkeit verfallen sein. Ibick. b. 571». Die von Bellcnz sollen schuldig sein, ihre Freiheit'"
Gesandten zu übergeben; sollten sie Einiges Hinterhalten, so erklärt man die Hinterhalte»»«» Artikel '» ^
für kraftlos. Ibick. o. 577. Den Gesandten »ruf die Jahrrechnung »vird der Auftrag gegeben,
Großweibelswolmnng zunächst gelegene Haus, »venu es feil ist, zu kaufen und der Gemeinde zu
es zu bezahlen. Ibick. ck. 573. Das Umgeld vom Weine, welcher bei der Maß verkauft wird, b-
die Wirthe endlich bezahlen und bei ihren Eiden darum Rechnung geben unter Androhung des
ihrer Ehren und 50 Kronen Buße. Sollte»» sich dieselben nicht fügen, so »verde» die Gesandten a»ssi^^^
auf der Jahrrechnung aus derei» Kosten zu bleiben, bis sie dem Befehle nachkommen. Ibick. o. '
Die Gesandten sollen auch des Statthalters AufdermanrRechnung mitnehmen »nid die Eoiiinunut 'ü
Bezahlung derselben anhalten. Ibick. k. 530. Die Gesandten erhalten den Auftrag, wegen des
laut „ferndrigen Befehls den Anschlag zu mache»»". Ibick. A. 531. Denjenigen, welche liegend'' ^
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llm^' ^ ^sohlen werden, von drei Theilen einen anzusäen, damit das gemeine Volk desto besser seinen

erhalt habe. Idiä. I>. k»Z!L. Den Gesandten auf die Jahrrcchnung wird der Auftrag gegeben,

^'rgen, daß der „aufgelaufene" Wein ausgeschüttet oder aber dcu Amtsleutcu übergeben »verde

an arme Werkleutc zu verkaufen, in welchem'Falle dieselben dann den Erlös denjenigen zuzustellen

'dc/üv gehört hat. Ibick. i. ZN.'t. Es soll auch dafür gesorgt werden, daß das Mäuerleiu aus

^ wvsabrücke »viederhergeftellt werde. Ibick. k. Man läßt es nochmals dabei verbleiben, daß

^ Bellci.z und Nivicra den Landvögten für den Hausrath 50 Kronen zahlen sollen. Ibiä. l. 5!t5.

kc» vorjährigen Abschied gehalten werden, daß niemand auf Fürkauf Wein kaufen oder vcr-

weniger Geld auf Wein ausleihen oder jemanden zwingen dürfe, bei ihm den Wein zu kaufen.

16 ü ^ ^ Gericht noch Recht denjenigen gehalten werden, welche den Säumern mehr als für

Borg hin zu kaufen geben. Ilnck. i». Den Gesandten wird der Austrag gegeben,

kö», ^trachten, daß der Tvdtschläger Peter Goraia betreten »verde, so daß man ihm sein Recht anthun

dcct^ Bellenz sind anzuhalten, die Stadtgräben zu räumen und die Thorc zu

z» 'N (5arlo Ehicherio von Bellcnz »vurde beschuldigt, an dem Tode der Spitalmutter

l'vr ^ H^lisfrau schuldig z»> sein Den Gesandten kommt der Prvceß ganz „argwöhnisch"

^san^ ^ ^ Ansicht, daß sich der Beklagte mit dem Leib darüber »verde purgieren müssen. Den
Bellenz »vird in einem Schreiben der Befehl gegeben, den Ehicherio in Berhaft zu uehuicn,

ihm zu lassen »>nd Zeugnisse von »vohlbcleumdetcu Personen in die Orte zu schicken. Uri

»icl't^ wollen Ehicherio in die Orte geführt wissen; die Gesandtschaft von llnterwalden ist darüber

sj,^"^"iert, will aber den Entschluß ihrer Obern am folgenden Tage mittheilen, damit man das Gnt

a>» is'/" Gesandten zu Bellenz mitthcilen kann; doch soll dieß alles den Gesandten und dem Eommissarius

soll ^^iZalien nichts präjudiciereu. Absch. 542. a. »iiil Den Gesandten auf der Jahrrechunng

werden, daß sie den deutschen Ehorherrn Ghiringhelli zu Bellenz, der eines schändlichen

de», Lebens angeklagt ist, gefänglich in die Orte schicken nebst dem alten Processe, der früher

Coinv zugesandt worden war und dermalen hinter dem Eommissarius zu Bellenz liegt,

das. ^ prvceß soll dann sanimt dem alten dem päpstlichen Legaten übergeben »Verden mit dem Beifügen,

^vlle,/"-^ ^rzugohen genöthigt sei, da der Bischof von Cvmo nicht habe Hand anlegen

bvchav soll der Eominissarius dessen Hab und Gut in Cvnsiscation nehmen und ihn, »venu er noch
drei Orte verbandisieren. Ibick. 5. Der zwischen

^ird '^!^^>ürnn Bernardin aus Livinen und drei Personen zu Bellenz wegen Kornkauss ergangene Spruch

beiy ^"^^'ben und der Handel au die Gesandten zu Bellenz zur Erörterung gewiesen, weil die Bellenzer

nachgekommen sind. Ibicl. ck. Auf de» Befehl der Gesandte», der Rath zu

aa,^ wenn er noch mehr Freiheiten und Privilegien habe, Eopieen davon den Gesandten übergeben,

re», bleibe, Ghiriughcllv, der seitdem gestorben sei, habe den Austrag gehabt, die Eopieen zn erpcdie-

»v^ - ^rsandten möchten die erhaltenen Eopieen ihm zurückgeben, damit mau scheu könne, was etwa

auf ^Legen der Bezahlung an Statthalter Ausdermanr antwortet der Rath wie

hvrtx ? ^^hnechnung; ingleichem in Betreff der Räumung der Stadtgräben und der Deckung der Stadt-

Rt uz, Die Gesandten verlangen die Deckung der Rebenmäuerlein an der Moösabrücke

«»s ^ ""d die Herstellung der Wehrenen. Dem ersten Verlangen will man entsprechen; in Beziehung

Zwene »vird Beschwerde geführt, daß fremden Kansleuten erlaubt »verde, ungebundene Hölzer in
236
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de»« Tessi» ;u ffözen, was die Wehrcnen z» Grunde richte. We»» das nicht verböte» werde, so müßt^
sie die Güter am Tessi» verlassen. Idiä. e. Tie Fordern»; der Gesandte», die von Bellenz w

te» dem Commissarius fiir de» Hausrath 50 Krone» bezahlen, wird von de» Letzter» dahin beantwot^ '
sie geben in« Name» der Genicinde etwas Hausrath: seit einiger Zeit gebe» sie den« Eommissarius '
Sch. Terz, dafiir Man möchte sich damit begnüge». 11>i«l. ck. Es »'erden folgende Rufe p"
cicrt: I) Jede Person der Stadt und Grafschaft Bellenz soll beim Eide von all ihrem Hab und Gut steueU
und dem Eommissarins und den Verordneten dasselbe angeben bei Strafe des Verlustes des Gutes,
verschwiegen wird. 2) Alle Wirthe und Weinschenken der Stadt und Grafschaft haben bei ihre»

das Umgcld von dem bei dem „Bugall" fBocales von Bartholomen 1629 bis Bartholom»! U>30 verkauf
Weine zu zahlen und künftig alle Fronfasten Rechnung zu geben. Tie Gesandten drohen auf der Bellc»^
Kosten in Bellen; liegen zu bleiben, bis sie bezahlt haben. 8) Jede Person, welche Weißbrot backen
könne das ungehindert thnn, jedoch na h Laut der Provision und Ordnung. 4) Jede Person, welche
gende Güter hat, soll den dritten Theil derselben mit Korn bepflanzen. — Ter Rath von Bellen; legt ll^
die Forderung des Umgelds Einsprache ein, beruft sich ans die mehrmals pon den hohen Gewalten
tigten Freiheiten und spricht den Wunsch ans, Abgeordnete in die Orte zu schicken. Die Gesandten

es ihm, wenn dieselben auch das schuldige Umgeld mitnehmen, damit sie es, wenn es ihnen ^
nachgelassen werde, sofort bezahlen können. Der Rath macht sich dazu anheischig. Ibick. e. ^
Eommissarius wird befohlen, bei erster Gelegenheit den Ruf des Geldes und den Ruf des Weines, wie
sich bei dessen Ankauf und Verkauf zu verhalten habe, ergehe» zu lassen. Idicl. k. 5!k7. In Fohp'

am Tessin und an der Mvösa genommenen Augenscheines wird dem Eommissarius und dem Landsehw^
befohlen, die Anstößer, und die „in Brunarv schnldig sind", anzuhalten, daß sie ans der Seite gegen ^
einen Graben machen, den Rhßgrund bei Seite schaffen und ein Schnpfwnhr erstellen

Der Eastcllan und die Diener, welche in die Keller geschickt wurden, um den Wein zu vers»t'' '

berichten, daß sie an einigen Orten „aufgelaufenen" Wein angetroffen haben. Tie Eigenthüiner lu^'
man möchte ihnen denselben nicht ausschütten, sie wollten ihn mit ihren Arbeitern und ihrem ^esi»^^
brauchen. Bei Eiden und hoher Strafe wird ihnen verboten, denselben unter den neuen zu „

Ibick. Ii. Der Einzug des neuen Zolles an der Moösabrücke wird neben dem des ordc»^ ^

Zolles und des Holzzolles dem Landschreiber von Mentlen übertragen. Idick. i. Die Spital- »u-^
Kirchcnrechnnng werden dießmal nicht abgenommen, weil dieselben im perflvssenen April vorgelegt w>u ^
Idick. k. <><N. Kaminerrechnung. Einnahme: 469 Kr. 13 Sch. Ueberdieß stehen noch mehrere
aus. Idick. I. Rechnung über den ordentlichen Zoll und Holzzoll vom 21. September
21. September 163t). Einnahme: 290 Kr. 35 Sch. 4 Angst. 11>iä. m. Dem deutscheu
Herrn zu Bellenz hatte früher jeder Gesandte 6 Kronen verehrt, daß er die Deutschen mit den h

menten persah; seitdem er aber wegen seines ärgerlichen Wandels in Ungnade gekommen, wurde ih»>^ ^
mehr verabreicht. Statt seiner versah seit zwei Jahren Jakob Brnnetto im Val Morobbia diese»
Dieser spricht nun die Gesandten um eine Belohnung au. Sein Ansuchen wird in den Abschied
men. lbick. n. Es wird verordnet, daß die Consoli, welche glauben, nicht schuldig zu

Commissarius zu schwören und in Leidnng der Fehler sehr nachlässig sind, demselben zu schwere» ^
und daß der Eommissarius sie strafe» soll, wenn sie Vergehen verschweigen, damit die Kanuner
Schaden komme. Idiä. o. Virginins Ehicherio von Bellenz hatte vor einigen Tagen de»
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Ätzern die Bilte vorgetragen, man möck^e seinen Better Carlo Chicherio ans der Hast zu Bellen; frei

die^ui, 10,0lX> Krone»» Bürgschaft angeboten. B!an sindet in Folge der Verlesung der Proceßacten
^ache von der Art, daß man den Carl o Chicherio gefänglich in die Orte begleiten lassen will, „damit

^ Wh M dem Leib purgiere". Die Gesandtschastvon Unterwalden kann ohne Einwilligung ihrer Obern
nicht Hand bieten, will aber deren Entschluß aus folgenden Samstag nach Schwp; berichten, welches
üri davon in Kenntniß sehen wird, so daß dann Carlo in die Orte abgeführt werden kann. Absch.
g,, Uri hat dem Commissarins besohlen, ein wachsames Auge;n haben; dabei läßt man es
ewe

Belle
Fdleibeii. Idig. x. Jedes Ort soll dem Commissarins alles Ernstes schreiben, daß er die von

vie/"' ^^wlte, dem Statthalter Aufdermaurdie durch dessen Legation ihm verursachten Kosten innerhalb
Tagw Z» zahlen, »vidrigenfalls ihm gestattet sei. Einen oder den Andern von Bellen; zu ver-

^ uren. Ilckck. >l. Den Carlo Chicherio, der des an der Spitalmutter Lavinia und an seiner
'ul Hausfrau begangenen Todtschlags bezüchtigl wurde, hatte Uri durch seinen Amtmann abholen las-

Cv» bnrch bie Amtleute wohl verwahrt werden. Es wird ferner beschlossen, daß der
Ac» Hvrrat, »velchem der ganze Verlans der Sache bekannt ist, sowie auch die Gesandten im

auf^'! Obrigkeiten der Verantwortungbeiwohnen sollen. — Alsdann wird der von den Gesandten
^^^"ung formierte Proccß und deren Bericht verlesen und die Vertheidigung durch Frau-

für ^ ^^"'ghello und vr. Virginio Chicherio angehört. Uri hält die Kundschaften und Aussagen nicht
stirl/^^^ hingegen die von Chicherio in seiner Verantwortungvorgebrachten Beweise seiner Unschnld
""der ^ ^ ^ ^ denselben ans eine Urphede liberiert, jedoch mit dem Beifügen, daß er, bis die beiden
Aß " Erkanntniß gegeben oder noch eine Stimme der seinigen beisalle, auf dem Rathhaus zu
an ^ ^w»vahrt »verde». Mit seinem Begehren^ mau möchte ihm den Klüger nennen, damit er sich
^ch»vi erlittene Schmach und seine Unkosten erholen könne, wird er jedoch abgewiesen
^chn/' ^idwalden nehmen Klage und Antwort in den Abschied. Die Gesandten ans der letzten Jahr-
^>>hr" ^ culstragSgemäßeinen Defensivproceßformiert haben, sollen sich als Lohn für ihre gehabte

^'^" ^cirlo Chicherio ein jeder M Kronen bezahlen lassen. Absch. 545. Die Gesandten
bet ^^rcchnung hatten voll den Confiscationen ihr Audienzgeldangesprochen.Da man aber fin-
hült / ' ^^ielbe der Obrigkeit und der Kammer verfalle und die Gesandten daran nichts zn fordern haben,
schied" ^ "bthig, daß die Obrigkeiten darüber eine Erläuterung geben, und nimmt die Sache in den

^ Bellen;, Bollenz und Riviera sich abermals wegen des Umgclds be-
' sic

... ,r-

^te» " ^l-onen gebüßt werden. Komnieit die Bellenzer nochmals ntit Bcschtverden ein, so soll auf
bjz ^ dvn jedem Ort ein Gesandter nach Bellenz geschickt »verde», welche daselbst zu bleiben haben,
für ^ ^ch""ng aufgenommen und das Umgeld völlig bezahlt ist. Sollte das eine oder das andere Ort

^ erbeten lassen, so behalte sich das dritte sein Recht vor, den ihm gebührenden Theil ein.
">a»d' <Ul- Der von den Gesandten auf der Jahrrechnung erlassene Ruf, daß nie-
^rde " ^ Krauen Wein auf Borg hin gegeben »verde» dürfe, widrigenfalls ihn» nicht Recht
^c»h^^^" werden, erhält die Genehmigung!man hofft, daß dadurch die Wohlfeilheit des Weines
s-lhrx., ' ^'rde. ikü,. g. den Anzug, daß die Säumer an Fecertagen am Gotthard nicht

^ beschlossen, den frühern Befehl aufrecht zu halten und den Landvögten daselbst zu befehlen,
lvllvn . "'"'^'"lb Monatsfristdurch die Amtleute unnachsichtlichdasselbe einziehen lassen: Widerspenstige

dürfe», während anderwärts dieselben mit ihren Victualienungehindert fahren können, »vird auf
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(gutheißen der Obrigkeiten hin festgesetzt, daß in den drei Vogteicn die Säumer an Sonn- und Feiertags

die vier hohen Feste ansgenoininen, fahren können. Daß eben dasselbe auch für die übrigen Vogteicn

geordnet werde, soll auf der srauenfeldischeu Conferenz beantragt werden. Ibiü. o. iil.s. Auf de»

richt des Commissarius, daß der deutsche Chorherr ;u Vellen; dein Nuntius noch nicht überschickt wocdc"

ist, laßt man es nochmals bei dem früher» Beschlüsse verbleiben, daß er in der Jurisdiction der drei

nicht mehr gednldet werden solle. Landamniann Lussi wird beauftragt, mit dem Nuntius zu tracticrc^

daß er abgeholt und gestraft werde, (geschieht dieß nicht, so soll er verrufen und sein (gut für die Ka»»>^

evnfisciert werden. Ibicl. f. Dem Landanuuauu Danuer wird bewilligt, im Namen der Ki»^

seines verstorbenen Bruders auf die (guter des RuSca von Luggarus, welche in den Vvgteien der drei

sind, Arrest zu lege». Iliiü. l>. <»l 5. Der Commissarins zn Bellen;, berichtet, daß er wegen der in

ausgebrochcncn Seuche gegen das Thal bei dem Ort Cama dachen ausgestellt habe, daß aber die von

solche bis zu dem Bache gegen Lumino vorschieben und sogar behaupten, daß ihre Jurisdiction bis d»V>

sich erstrecke. Nachdem das Schreiben derer aus Misox au die drei Bünde, sowie das des Beitags der dck

Bünde verlesen worden, wird beschlossen, letzteres Schreiben zu beantworteu uud aller Orten nachzus»^'

wo Gewahrsame über diesen Punkt zu finden seien, um dw Sache baldmöglichst zu Ende zu führen.

547. a. Tic Consvli und Shndici der Stadt und Grafschaft Bellenz, welche sich widersetze», ^

Amt zu huldigen, sollen schuldig sein zu schwören, dem Amt die Fehlenden in Criminal- und Malest;?»^

zu leiden, widrigenfalls sie ihres Amtes entsetzt werden. Idiil. o. l»l7. Ferner soll die Bestraf»^ ^

Fehler gegen die Provision zu Bellenz nicht dem Rath daselbst, sondern dem Cvnunissarius zustehen.

Da den Uuterthanen der Termin von drei Monaten, den man ihnen gegeben hat, um das

und den Zoll zu entrichten, verstrichen ist, ohne daß der Befehl der Obrigkeiten respectiert worden ist,

soll der Commissarins sie fragen, ob sie gehorcheil wollen oder nicht. Sollten sie sich widersetzlich

so wird die früher beschlossene Gesandtschaft der drei Orte sofort abgehen. Sollten die Unterthanc» ^
anmaßen, in die Orte zu fahren, so hat der Coinnüssarius es ihnen zu wehreu mit dem Bemerken, d»st

nichts ausrichten werden. Ilücl. e.

, -tresst'»»
'Art. tillt. Cs wird ein dem Cvminissarius von denen zu Bellen; übergebencs Schreiben, vc

das Umgeld, verlesen; in demselben wird auch von den Bedingungen gesprochen, unter welchen >»

die regierenden Orte gekommeu seien. Absch. 551. a. 1. Die Verhandlung über die streitige» - ^

che» am Mvntieello wird auf die Sommerszeit verschoben, wo man bequem einen Augenschein »^ ^
kann. 2. Da die von Misox ihre Wachen weggenommen haben uud die Cvutagiou altsgehört hat,

Commissarins beauftragt, auch die Wachen derer von Bellenz zurückzuziehen. Ibiü. Ii.

die Uuterthanen von Bellenz dem Cidschwur der Consulen und Shndici und der Bezahlung des ^

widersetzen lind ihr Antwortschreiben vermesseil und ungebührlich ist, wird fiir gut erachtet, die

besprochene Gesandtschaft aus der Uuterthanen Kosteil abgehen zu lassen. Dieselbe soll am ersten

nach Lichtmeß zu Altorf sich versammeln und sofort abreisen und, ohne irgend welche Rücklicht Z» ^

jene beiden Punkte exequieren. Sollten die Uuterthanen sich nochmals widerspenstig zeige», so ^>>

Gesandten, daß sich die Herren uud Obern belieben lassen werden, eine namhafte Anzahl Vvlkö »
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^'te» Zu Handhabung des obrigkeitlichen Ansehens dorthin zu schicken. Sollte ein Ort einen andern
fassen, so solle den andern Orten dadurch nichts präjndiciert sein. Ibick. o. Dieser nach

P,^^uden Gesandtschaftwird auch der Auftrag gegeben, sich zu erkundigen, wie die Verleihung der
Il>N^ ^ Bellenz ain passendsten und auch zum Nutzen der Obrigkeiten bewerkstelligt werden könnte.

023. Die von Misor beschweren sich, daß ihnen den 2. März 1629 ein Zoll von 2 Schilling
^umi Waareil zu Bollenz oder an der Mvösabrncke zu zahlen auferlegt worden sei. Da dieser

wnrde, um die Stadt und die Schlösser zn Bellen; besser verwahren zu können, auch der-
cu/" ^u^lZuben dafür, sowie auch die Erhaltung der Brücken und Straßen sehr groß sind, endlich

^ die Leute ans den regierenden Orten, die Untertbanen und alle Fremden denselben bezahlen müssen,
^ glaubt uian von Erhebung dieses Zolles nicht abstehen zu sollen. Den Gesandten,welche nach
^lla»d reisen, um den neuen Gubernator zu begrüßen, wird der Auftrag gegeben, mit Abgeordneten von

^ Rückkunft zu Bellenz zu reden und sie von ihrem Vorhaben abzumahnen. Absch. 537. a.
dic^ Stadtvogt, die Räthe, Eonsoli und Syndici der Stadt und Grafschaft Bellenz werden vor
ft» ^"udten beschieden. Ihnen wird befohlen, I) Eopieen von ihren Freiheiten und Privilegien nebst
h^.^'V"ulieu vorzulegen und zwar noch vor Abreise der Gesandten, widrigenfalls die Obrigkeit dieselben
^ckc>/ ^ wtzMtig erklärt habe; 2) den Stadtgraben zu räumen; 3) die Dhürme der Stadtporten zu

^ Nebenmauern der Movsabrücke zu decken; 5) die Wehre daselbst wiederherzustellen; 6) die
z» »>. ^e'ssin unter der Portnn auszubessern; 7) das Umgeld des beim Zapfen verkauften Weines

^ Dilles bei Androhung von Bußen. 8) Da sich die von Bellenz beklagen, daß man Kauflentcn
'^bZe'bundenc Hölzer durch den Dessin zu flözen, aber sich herausgestellt hat, daß die von

^»»l/ Erlaubniß dazu gegeben haben, so wollen die Gesandteil diejenigen wissen, welche es
»ach ' ^'en, um sie strafen zu können. 9) Die von Bellenz sollen künftig die Steuern und Anlagen
bc» ^ ^"""t»iß der Obrigkeit ohne Widerrede zahlen, von welcher Erkanntuiß ihnen eine Eopic gege-
IftDiejenigen, welche liegende Güter haben, sollen deu dritten Theil mit Kor» bepflanzen.
kc„ aufgelaufenen Wein haben, sollen denselben ausschütten, damit jede Gefahr verinie-
^ffc» ^ Bellenz erwidern auf Nr. 7, ihre Freiheiten und Privilegien seien so klar, daß sie
hchch ^ wegen des Umgeldes in Ewigkeit nicht mehr molestiert werden, und wenn man ihnen vor¬
bei, Obrigkeiten mehren lind mindern können, so beziehe sich diese Bcfugniß nicht ans ihre Privi-

auf die Statuten und das erst noch unter dem Vorbehalt, daß sie einwilligen. In Bezie-
^ ^ ailttvortcn sie, daß weder die Eommunitätnoch die Grafschaft Bellenz die Erlaubniß zum

habe. Gegeil die übrigen Punkte erheben sie keine Einsprache. Absch. 564. a. 025. Die
>vch ^fseu eiilen Ruf anschlagen, daß jeder Wirth innerhalb acht Dagen die Rechnnng bringen soll,
>»zch ^ er in den letzten zwei Jahren bei dem Zapfen ausgeschenkt hat. Dem wurde aber nicht
»cht ^"w,en. Ipjg. Zz. Ejuen andern Ruf lassen sie ergchen, des Inhalts, daß jeder innerhalb
^>geb" denjenigen, welche dazll verordilct sind, die Steuern anzulegen, schriftlich
»»ig -Dem wurde aber ebenfalls nicht nachgekommen. Ibick. o. <»27. Da man den in Art. 624
ist, ^ Befehlen, welche schon seit mehrern Jahren gegeben worden sind, bisher noch nicht nachgekommen
i>vgt ^ denen von Belle»; eine Buße von 290 Kronen auferlegt und dieser Beschluß dem Stadt-
^»c» '^uscone durch den Großweibelmit der Benlerkung iiberbracht, daß die Gcsandtcil auf

^rer von Bellenz bleiben werden, bis man demselben nachgekommen sei. Diese erkläre», daß sie
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gemäß ihren Privilegien da» Umgeld zu zahlen nicht schuldig seien, entschuldigen sich mit den Steck»»
littsch'">velaufen und der Thcuerung, daß sie den andern Befehlen noch nicht nachgekommen seien, und

Abgeordnete in die Orte zu schicken, um ihr Anliegen den Obrigkeiten vorzutragen. Die Gesandten h"^
die Strafe für wohlverdient, wollen jedoch den Bellcnzcrn „ab den Kosten verreisen", mit den Obrigkck»'
über die Mittel berathen, wie die Buße einzubringen sei; die Abscndung von Abgeordneten in die
wollen sie ihnen nicht verwehren. Idiä. ck. (»2(t. Jakob Tatto, Kirchenvogt zu Bellenz, legt seine Kir^"
rechnnng ab. Ausgabe: 1907 Pfd. 1(1 Sch. Einnahme vom Holzzvll, welcher der Kirche gehört f»r
Jahre 1629. 1630, 1631 1531 Pfd. Ikick. e. (»Lit. Francesco Auscone, Spitalvogt, legt die
rechnnng vor. Ausgabe: 2(144 Pfd. Einnahme: 4031 Pfd. 15 Sch., nicht gerechnet rückständige

Betrag von 369 Psd. Ferner sind noch einzuziehen 12(X) Pfd. von den Erben des Bartholo»^
------ - —

UN

Mollv und ein Vcrmächtniß des Peter Falchi. Ickiä. k. (MO. Kammerrechnung.Betrag Kr. 913 ^
ch'

durchs

Ibiil. (Mt. lliechnung über den Zoll zu Bellenz und den Holzzoll Kr. 920. Sch. 07. Angst. 2. ^c? , ^ ^ ^ ^ ^ ^ .-K

(ML. Magnus von Mentlen, Zolleinnehmer zu Acllenz, berichtet, daß manche Kauflente, naincntlu,

Annoni, Bolpii und Lorcnzi von Mailand, welche dieses Jahr bei 0000 Stück Kaufmannswaaren d»> ^
führt haben, sich geweigert hätten, den neuen Zoll an der Moi-fabrücke zu bezahlen, da derselbe d-» ' ^
Verträgen und den Privilegien, welche sie von den Eidgenossen hätten, zuwiderlaufe, und daß sie dcß> »
sich an die h. Obrigkeit wenden wollen. Er bitte um eine Weisung, wie er sich zu verhalten habe, ^
aber zugleich darauf hin, daß, wenn man diese Evndvtta belästige, dieselbe einen andern Weg
möchte. Ueberdieß wünscht er, es möcbte ein Zollbrief errichtet werden, worin specißciertwerde,
zu bezahlen habe, da einige Thäler und LandschaftenZollfreiheit genießen, und für was für Waarc» ^ ^
4, fiir was für man 2 Sch. fordern solle. Ickiä i. (»II. Weil über die Beschwerde derer von ^

ungl^'
.keilet

dll
wider die von Bellenz. welche einen jenen nachtheiligcnMarkt zu Giubiasco errichten wollen,
Meinungen gefallen sind, so nimmt man die Sache in den Abschied zur Entscheidung durch die Ol'Ujch
Abscb. 567. «1. (UM. Zürich wird ersucht, den drei zu Bcllenz regierenden Orten zu schreiben, dM

:neh
Vertrag, am 18, nickt aber am 9. Octobcr gehalten werden möchte. Absch. 569. o. (Ml». Zürich hatte a»^
Markt zu Giickiasco gemäß dem im Jahr 1619 zu Baden geinachtenund von den drei Orlen ge'»^""'^

Bellenz regierende!, Orte geschrieben, sie möchten den Nuf, mit welchem deren Gesandte auf jüngst^ ^
rechnung den Jahrmarkt zu Giubiasco auf den 9. Octobcr verlegt hätten, widerrufen, weil diese
dem auf den 13. fallenden Jahrmarkt zu Lauis und dem Zoll der zu Lauis regierenden Orte wäll
Eintrag thun würde. Dem Schreiben ist beigefügt, daß die zu Lauis und zn Luggarus regierend,»^-
denen zu Lauis gestatten würden, Volk aufzustellen, um die auf den Markt nach Giubiasco reisend,'» > ,
leute aufzuhalten und den Paß zu sperren. In ähnlichem Sinne hatten auch die fünf andern evansll
Stände Schreiben erlassen. — Da der Markt zu Giubiasco älter ist als der zu Lauis und viel »»
quemlichkeit als jener zu Lauis namentlich den Mailändern darbietet, die Lauiser die Verkäufer
das Vieh, wenn es durch den Weg über den Monte Cencre Schaden gelitten hat, um einen
loszuschlagen, so wird an Zürich und die übrigen Orte geschrieben, sie möchten um des gemeine» - ^
willen dem Markte zu Giubiasco seinen Fortgang lassen. Wenn sie den Lauisern gestatten sollte»,
ländifchen Kaufleute zurückzuhalten,so würden sie sich veranlaßt sehen, den deutschen Käufleuten d,»
des Lauisermarkts zu wehren. Absch. 570. a. (M(»> Denen von Bellenz, die sich weigern wollet
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^ Avlhfall sich in die Wehr außerhalb des Landes zu begeben, soll ernstlich zugeschrieben werden, daß sie
' ^dehr u»d Waffen sich gefaßt zu halten und den Befehlen zu gehorchen haben. Ibid. a.

I«

bißt ^ ^ Alt-Teckelineistcrdella ttanna erscheint auf Eitation hin ivegen der Consiscation der
i» ^ ^ d'Audreictta. Die darüber eingelegte lllechnung wird nicbt klar erfunden und deßwegen
^ Abschied geuvininen, um der wahren Beschaffenheit der Sache nachzuforschen.Abfch 7)76. e. <».'!)!.

»»d Schwhz nehmen die Beschwerde des dermalige» Landvogts in Bollenz über das von den lebten
sie ^^e Tätlichkeiten zwischen den Judiee und Magiuo gefällte Urtheil in de» Abschied, da
V?r 9^ ihrer Herren und Obern nicht vorgreifen wollen. Abfch. 578. o. <».'!;>. Abgeordnete

Lauis bringen ihre Beschwerde wegen der Errichtung des Jahrmarkts zu Giubiasco vor,
iü'tt ^^rhtsame auseinanderund lege» einen von neun Orten den 14. Februar 1633 zu Baden errich-
Al ' schied vor, gegen welchen aber die Herren und Obern protestieren. Zugleich beschweren sich jene
^lb'i» ^ "^rn über die Fürleite zu Bellenz und über die Guide» zn Zeiten einer Pestilenz in der Landschaft
llicich ^ Zweckmäßigkeit ein, zwischen denen von Lauis, Bellenz und Ginbiasco einen Vcr-

Stande zu bringen, und seht zu diesem Zwecke einen Tag nach Brunne» auf den 18. April an
zun./'. Die Abgeordneten der Landschaft Lauis bitten, man mbchtc sie in Betreff des Marktes
ichiilze ^ ürnnachten tmd von allen Obrigkeiten ratificierten Vertrag
^iihrr Abgeordneten von Giubiasco bitten, man mochte sie den früher in „Sarctsch" gehaltenen,
vor Giubiasco verlegten Jahrmarkt beibehalten lassen. Beide Parteien legen ihre Rcchtsame

^Nch ^ derselben zu einem Vergleich Hand bieten will, lassen es die Gesandten bei der
dez Herren und Ober» gethanen Rtarkterneuerunggänzlich bewenden. Die Versperrung
»>ß""d das Verbot, daß Keiner drei Tage vor und nach dem Markte von Giubiasco
»cd 'Laare wegziehen dürfe, soll beseitigt werden. Absch. 584. -r. <»4l. Die von Lauis beschweren

^urteile, welche man zn Bellenz wider alte Gewohnheitvon ihnen verlange. Da die von
^ Aechtsaine dermalen nicht vorlegen können, wird die Behandlungder Sache einstweilen ver¬

salz z,^. Gesandten auf die Jahrrechnung erhalten den Befehl, die Bellcnzer noch-
^kstcll ^ des Umgelds, zur Säuberung der Stadtgräben, zur Deckung der Thvre und zur
bes^ Rebenmauern an der Moösabrückeanzuhalten und die ihnen auferlegte Strafe wegen Richt-
ivsori ^ früher gegebenen Befehls einzuziehen. Zeigen sie sich halsstarrig, so haben die Gesandten
^ivclck'.^ ""d Obern zu berichten. Absch. 601. a. Da der Rath zu Bcllenz es ist,
!ell>e ^ Renitenz ausgeht, so ivird die Frage aufgeworfen,ob es nicht zweckmäßig wäre, daß der-
°i»ezJahre zur Hälfte „geändert" werde, oder daß doch wenigstens jedesmal nach dem Absterben
^'rger ^ Erwählung eines andern der Bürgerschaft zustehe, oder daß „durch sie die Rüth und
^lßeibei^^""^ erwählt werden sollten". Ibid. Ii. Alan läßt es bei der alten Verordnung
^H»t's ^ Steuern in dem Territorium zu erlegen habe, wo er seine Güter, Häuser, Hab

auch die Kaufleute von dem, was sie in ihrem Gewerb haben, steuern sollen. Ibid. o.
erhalten den Befehl, den wiederum erneuerten Markt zu Giubiasco laut der obrig-

vkanutniß ausrufen und halten zu lassen. Ibid. ä. Die Gesandten sollen sich crkundi-
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gen, ob es vorthcilhaster sei, den Zoll zu Bellenz, wie eine Zeit her, uin Lohn einziehen zu lasse» oder >i»'

aus eine Gant zu schlageil. Ibid. e. <»47. Die Gesandten erhalten den Auftrag, sich nach Mß't

begeben lind den Misvxern zu Gemüthc zu führen, daß sie keine Ursache haben, sich über den Zoll c>» ^

Mvnsabrücke zu beschweren, da derselbe nicht von dem gefordert werde, was zu ihrem Hausbrau che ^

sondern nur von dem, was auf den Fürkauf durchgeführt werde. Ibiä. f. <»4l!. Tie Obrigkeiten

die Gesandten instruieren, ob dem Großweibel zu Bellenz ein besonderes Haus zu kaufen und die Pw»»'

wo der Landschreiber residiert, zu restaurieren sei. Ibid. <Z4!>. Die Landvögte sollen angt'h" ^

werden, sofort nach abgelegter Rechnung auszuzahleil, was den Obrigkeiten gehört; wo nicht, so svilc»

Gesandten auf eines solchen Landvvgts Kosten bleiben, bis er ausgezahlt hat; doch ist ihm sein Recht

den Fiscal vorzubehalten. Ibid. Ii. <».1«. Die Gesandten haben persönlich den Spital in Bollc»!'

besuchen lind zu verordnen, daß derselbe besser als bisher in Ehren gehalten werde, lind denen gcgG» ^

welche diese Pfründe verleihen und nicht bessere Aufsicht habeil, das Angemessene zu verfügen. ^

iiZl. In Beziehung auf die Verhandlung des Landvogts in Bollenz, den Statthalter Maggino und ,

betreffend, läßt man es bei den obrigkeitlichen Erkanntnissen verbleiben. Ibid. k. <».'»2. Es wir

passend erachtet, daß drei Abgeordnete von den drei Orten aus einen von Uri anzusetzenden '-Gil ^
alesizw

7,3. '

ll»p

cfizis-h^
" ' ^ WM

Sachen vereinbaren, welche dann in das Statutcnbuch eingetragen werden soll. Ibid. 1. <»311

sanimenkommen und sich über eine Taxe als Belohnung für die Beamten in Bollenz in inalcß.tz -?cl

Priester zu Prconzv lind noch ein zweiter sollen wegen ihres ärgerlichen Lebens bannisiert oder die ^

thancn angewiesen werden, denselben das Pfrundeinkommen nicht zu verabfolgen. Ibid. in. <»3^'

Antrag Uris, daß die Gesandten aus der Brücke von Abiaseo (Ablentscherbrücke) die „Untermarchu»^ ^
zeichnen sollen", lind daF Begchrcil von Josua Zum Brunne», daß er sich für Korn, das er vor

Jahren geliehen, aus den Gefälleil von Bellen; bezahlt machen könne, wird in den Abschied gc'»»"

Ibid. n. <»33. Den Gesandten alis die Jahrrcchnung soll der Auftrag gegeben werden, daß sie wi'

Landschreibcr voil Atentlen nach der Taxe erkundigen, welche vor Jahren wegen des aufgekaufte»

Bünde auszuführenden Weines festgesetzt worden ist, damit man eine „ertragentliche" Verordnung

könne. Ferner hält man es für passend, Maßregeln zu treffen, daß nicht so viel Wein den Lange»^

untergeführt werde. Ibid. o. <»7»<». Den Streit der Vettern Pcllanda auf der Rivicra sollen

sandten entweder gütlich vergleichen oder rechtlich austragen. Ibid. z>. <».">7. Alleil „aufgclww ^

Weiil sollen die Gesandten auszulasseil schuldig sein. Ibid. cj. <»3 <t. Die Gesandten beschei^' ^

Stadtvvgt, die Näthc, Evnsoli und Shndici der Stadt, des Territoriums und der Grafschaft Bcllu» ,

sich und stellen an sie dieselben Forderungen, welche sie voriges Jahr in Art. 624, 2, 3, 4, 7, 'h

stellt haben und noch folgende: I) Sie sollen dem Großweibel die Behausung verbessern oder eüw ^ ^
kaufen, 2) daß nicht mehr der Rath, sondern die ganze Gemeinde die vacanten Rathsstcllcn besetzt'»/

Zoll an der Meisbrücke den Kaufherren zu Mailand abgenommen werden, 4) der GinbiaskermnUi

Fortgang habeil solle. — Gegen einige derselben legen sie Einsprache ei». Sie halten sich nicht

die Thürme lind Stadtporten zu decke», sondern blvs die Brücke und die Aufzüge zu erhalteil, »> ^ ^
der Rathsbesetzung hätten sie sich mit den Burgern bei Eiden verglichen, lind von diesem Vergleicht

sie nicht abweichen. Absch. 602. a. <»7»i<. Wegen der Steigerung des Zolls an der Monsabrücke w»

Zusammenkunft mit Abgeordneten von Misox nnd Rüffle den 17. September zn Lumino gt'h»^^
Gesandten geben als Grund der Steigerung die großen Unkosten an, welche der Unterhalt der
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erfordern und zugleich den Ausfall iin Zoll, tveil eine große Zahl von Kanfmannsgütern einen
/ ^^3 einschlägt. Die Abgeordneten von Misor »elnnen die Sache in den Abschied, weil nicht alle

l>«r^" " ^tgen des Giubiaskermarkts haben die Gesandten „ein Credenzschreiben
Landschreiberzu Bellenz an den Herzog zn Mailand und Landammann von Roll abgehen lassen,

!lel>^ Landannnann iin Durchreisen tröstlicher Hoffnung gewesen, worüber er genugsainen Bericht
" Ii>iü. o. <»<U. Da die von Lanis Borhabens sind, einen neuen Zoll „und Fürleit" denen

Ztt» aufzulegen, so sind die von Bellenz ebensalls gesonnen „ihr Fürleit" und ihren Zoll zu stei-
Zer>, nchine» die Gesandten in den Abschied. Ibiü. 6. Die Kaufherren zu Mailand wei-
^»slrerhöhten Zoll zll zahlen. In Folge dessen wird dein von Mentlcn und Gio. Chicherio der

streben denselben zu schreibe», daß man ihre Güter in Arrest legen wolle, wenn sie sich nicht
Äbt e. Dem deutschen Chorherr» stellen die Gesandten auf die vorgewiesene

Pfründe wieder zu, jedoch mit der Bedingung, daß, wenn Jakob aus Bal Morobbia
Schlössernbegehre, man ihn aus des Chorherrn Pfründe belohnen solle. Idiü. t',

H ' ^^alrechnung, abgelegt von Hans Jakob Tatto. Ausgabe: Pfd. 370. Sch. 12; Einnahme:
Ichj ' ' l?- Eben derselbe legt als Kirchcnvogtdie Kirchenrechnungab. Einnahme: Pfd.

^ „eingeantwortet tvordcn": Pfd. 889. Sch. 2. Ibi<l. b. tttt«. Kaminer-
^>trag: Kr. 1038. Sch. ü0. A. 4. Il,iä. i. «tt7. Zollrechnung. Der Betrag derselben ist

> angegeben ll>i,l. le. Weil die von Bellenz die Rebenmauern an der Moösabrücke noch nichtstellt
oie Stadtgräben »och nicht gesäubert, die Thore und Thürine noch nicht gedeckt haben, wird

'^cbeu ^ Jahrrechnungbefindlichen Gesandten der schriftliche Befehl zugeschickt, die auferlegte Buße ein-
bis ""b Kosten der Bellenzer so lange zu bleiben, bis dieselbe bezahlt ist. Die Bellenzer haben
«ch^^'^stcn jene Arbeiten auszuführen, widrigenfallseine außerordentliche Gesandtschaft werde abge-
^ sie " -bbsch. 000. n. Die Bellenzer sollen das verfallene Ilmgeld bezahlen, es sei denn,

authentische Beweise ihrer von den Obrigkeiten erhaltenen Befreiung vorweisen können. Idicl. d.
>hci> ^r>n Bellenz anerbieten sich, daß jeder sein Gut in das Ort versteuern soll, „da er den Mehr-

Ria» laßt es dabei bewenden, fügt jedoch bei, daß nicht allein die liegenden Güter, sondern
^ Habe, welche Ruhen trügt, versteuert werden soll. Idiü. o. tt7I. Die Gesandten ans

^Hnung sollen bei der Bürgerschaft von Bellen; sich erkundigen, über was sie sich in Beziehung
^ iliätbe zu beschlvere» habe, damit die Herren und Obern aus eine Abänderung derselben

ll>iil. l». Sie sollen sich ferner erkundigen, was die Behausung für den Groß
Ilijg aus welchen Mitteln sie zn bezahlen sei, und was die llmertbanen dazu contribnicren würden
^ Dem Bischof von Como soll geschrieben werden, daß er den Pfarrer von Lumino wegen
>» >^^^chen Wandels amovieren und strafen solle, widrigenfalls man genöthigt wäre andere Mittel

^cife,,.
che»

" ezx . ^>-"«>>>>>»>»>.-- - - /—- —
u> zu Scmentina ihr Kloster nach Santa Maria di Loretto in Bellenz verlegen, ihre

'bu> zu beseitigen. Zugleich soll ihm bemerkt werden, daß die Landvögte und Coinmissaricn
dir ^.^Wenexaminationen" jeweilen beigewohnt hätten. Ibiü. k. ii71l. Da man Rachricht bat

ui ' daselbst andere kaufen wollen, so wird dem Bisckof von Como geschrieben, er möchte
^ler vorhaben verhindern; man werde den Klostezfranen nicht gestatten, an einem andern Orte

^>z js, ^'1- t-'- tt7S. Eine Rlodcrativn in den Taxen für die Belohnung der Beamten in
Ichon früher gemacht und nach Bollenz geschickt worden. Da kein Exemplar davon sich in den

237
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Orten mehr befindet, werden die auf der Jahrrechnung befindlichen Gesandten beauftragt, das Ereml'^

dieser Moderarion von den Beamten herauszuvcrlangen und in das Statntenbnch einzutragen, widrig"^
man ihnen auf andere Weise das Gehörige vorschreiben werde. In der dießmaligen Rechnung soll >'

im Nlalefiz nicht mehr als 20 Kreuzer für jeden Tag gut gemacht werden ; was sie bei Malesizv"

lungen gegessen und getrunken haben, sollen sie selbst bezahlen. 11>i>l. I>. <»7<i. Der Antrag vo»

man möchte den jetzigen Landvogt Jauch in Bollenz, den Landschreiber und Dolmetsch noch das

Jahr im Amte lassen, wird von den beiden andern Gesandtschaften aus Mangel an Instruction w

Abschied genommen. Idicl. i,

I «!5!5.

Art. <»77. Man beschließt, den Priester Tolano zu Lnmino wegen seines lasterhasten und

lichen Lebens zu verbannen, vorher aber durch eine Abordnung dem Nuntius Kenntniß von dem

zu geben lind ihn zu Beseitigung dieses Priesters zu disponieren. Tollte der 'Nuntius sich nicht

finden lassen, so solle ihm erklärt werden, daß man durch die Noth gedrungen sei. das Bando

chen, wofür man ihn um Assistenz ansuche. Absch. 613. n. <»7kt. Uri legt einen Entwurf für die ^

uung der drei Geschworenen zu Bellenz vor, nach welchem dieselbe der Neihe nach bei den

herumgehen sollte. Die einen Gesandten sind ohne Jnstrnetivn, die andern haben Bedenken dagegG ^

läßt die Sache einstweilen aus sich beruhen. Ilm!. 6. <»7i>. Die an den Nuntius abzuordnende

schaft soll auch Beschwerde gegen den Bischof von Evmo führen, daß er Sachen, welche vor den ^

Richter gehören, vor seinen Stab zu ziehen bemüht sei. Ibid. o. <»«<>. Dem Eommissarins Z»

wird ernstlich geschrieben, er möchte dafür sorgen, daß die Wehresteuer von dem Bicarius Ghiringh^^

dessen eigene Güter eingezogen werde, was in Beziehung ans die andern eigenen Güter der Geistlich"^ ,

falls zu beobachten sei. Ibid. cl. Um die großen Kosten bei malesizischen Procedurcn in

zu vermindern, wird eine Moderation beschlossen und der Commissarius zu Bellenz beauftragt, ^

Landschreiber von Uri sich nach Bollenz zu verfügen lind diese Abänderung durch den Landi'^^,

in das Statutenbnch eintragen zu lassen. Ibid. k. <j»L. Der Landvogt im Bollenz wird bea^^,
dafür zu sorgen, daß die Schuldner „das den heurigen Gesandten aufgeschlagene Gerichtsgeld" Z"

der Kammer bezahlen. Sollte es nicht bezahlt werden, so haben die Gesandten Bollmacht, sich

der bezahlt zu machen. Ebenso soll Statthalter Maggino schuldig sein, für seinen Sohn das ^zl

zu erlegen. Ibid. kttkJ. Gio. Biancheto von Malvaglia bittet um Aufhebung der vo»

Büeler über ihn verhängten Strafe. Man läßt es bei der durch die Orte zuletzt ausgehobenen

die man ihm früher ertheilt hatte, bewenden. Ibid. I». Eommissarins Horrat hatte ^

der Obrigkeiten des dortigen deutschen Eborherrn Hab und Gut zu Händen der Kammer gezogc» ^

Kronen, „so er dem Hauptmann Christen zu Unterwalden sürgesetzl, in Arrest hasten lassen". ^ ^
ten von Nidwalden „wenden für, so es Malesiz, wurde es an dem Ort, da es gelegen sei,

Da aber die Gesandten der beiden andern Orte sich zur Liguidiernng geneigt zeigen, nehme»

Gesandle dieß ml rokoreudui». Ibid. i. <»Ur». Da iiti Rechenbuch des Eommissarins Blieb» b ^

daß jedes Ort ihm noch 53 Kronen 66 Sch. 4 Den. schuldig sei, so wird Landschreiber von

tragt, darüber Bericht zu geben. Ibid. K. <»«<». Der Prvceß des Earlo Ehicherio wird c'»l
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^Ä'lbc hat an.; feilem und nicht ans seiner Franc» Gut zu zahlen, wovon jedem Ort 100,

. bmualen regierenden Evmmissarius l(>0, den Erden des Eonnnissarins Büeler sel. 10V verabfolgt

^ sollen. Ferner hat er alle Kosten, welche durch die beiden Processe herbeigeführt worden sind, zn

oincn Eid zn schwöre», dag er die erlittene Gefangenschaft und Reprehcnsiv» weder seine Fran,

djxj, ^ verwandten, noch irgend jemand mit Worten oder Werken wolle entgelten lassen. Sollte er
nicht halten, so würde er ans die Galeeren vcrnrrhcilt und sein Vermögen consisciert werden,

iiiii ^ wieder mit ihm, so soll er, wie es einem treuen und redlichen Ehemann geziemt.

^ leben, widrigenfalls ihn auch dafür die Galecrenstrafe treffen würde. Uebrigens soll ihm diese

^ Ehren unschädlich seilt, insofern er die verhängte Strafe leistet. Ibid. I. <»«7. Ter

llcss!^ Eomv wollte nicht zugebe», daß der Ausrichtung von Processen, welche geistliche Personen be¬

ll,,/Regenten der ennetbirgischen Bogteien beiwohnen; wollte ferner einen Weltlichen, gegeil welchen

de», Person etwas zu klagen hatte, zwingen, vor dem geistlicheil Gerichte zn erscheinen, wie das

^i»l ^Paganino begegnete, über den zuletzt noch der Bann verhängt wurde. Da Aidwalden die
Evnsercnz zu spät erhalten hat, nm seinen Gesandten zn schicken, beschließen die (ke¬

in beiden anderil Stände eine zweifache Gesandtschaft ans den 6. April zum AunlinS nach Lnccrn

»»,. / ^' üwhiil alich Aidwalden seilte Gesandten abzuordnen habe, nm über diese Pnnkte mit ihm zu

^ Es ist zwar die Ansicht, daß die weltlichen Beamten bei Processen gegen verdächtige Geist

Brancb beiwohnen sollen, damit nicht etwa malefizische Delikte weltlicher Personen hinter-

Ta niail aber dafür keine Beweise vorführen zn können glaubt, hält man eS für zweck-

j» vorliegenden Fall den Annlins zn bewegen, den Doetor Rnggia, seinen gewesenen Sccrctär,

lij, dem Proceß des Priesters Dvlano klage, Bertheidignng nird Aussage der Zeugen schrift

,v^uutins zu übergeben und von ihm das Urtheil sprechen zu lassen; am gerathensten aber wäre

de» der ersten Proeednr bliebe. Ferner glaubt man nicht zugeben zu sollen, daß der Bischof

tt ^ ^enn (Geistliche eine Ansprache an Unterthanen haben, diese vor seinen Stab zwinge, und daß

^ soll strafe lind ihn in den Bann lege, da Eardinal Borromco das Gegentheil ordiilicrt hat.

tt Verl,; ^'earins zu Bellenz geschrieben werden, daß er den Bann entweder nicht verkünde oder, wenn

tth^. lvieder aufhebe, mit dem Versprechen, daß Pagailinv vom weltlichen Aichtcr seine Strafe

vc»> ^ ^^'de. Da der Bischof von Eomo dergleichen Aenernngeu einführt, nicht Weniges jährlich ans

l»r ^..''^^üschen Territorium bezieht mlv dennoch die Pfründen daselbst mit Pensionen beschwert, so wird

^lli'e,, ^ darauf bedacht zu sein, einen eigenen Bischof zu erhalten. Dem Auntins wird ge-

liijs^, ' ^ »lochte iiber obige Pnnkte sich nicht erklären lind sich vom Bischof zu Eomo nichts einreden

^cch,,-' ^ projektierte Gesandtschaft bei ihm gewesen sei. Absch. (M. u. (»Ztti. Uri hält es für

v>>e Schlösset zu Bellenz mit mehr Provision und Munition zu versehen und bauliche Verbeffe-

»ch^,» ^p">rhmen. Es stellt den Antrag, dafür die Unterthanen durch eine Auflage in Anspruch zu

^>>k„ ^ Gesandten der beiden andern Orte halten zwar jene Verbesserungen für nöthig, tragen aber
>»e,l. ^»terthanen eine Eontributioil dafür zuzunluthen. Die Sache wird aü rokoromlum gcnoni

^fflcr Auf ein Schreiben des Auntius, aus welchem hervorgeht, daß dem Erz-

^rllenz bereits der Befehl ertheilt lvordeil sei, den Paganino zu absolvieren, wird dem Eom-

^of ^ ^^vieben, daß diese Absolution sofort ausgeführt, die Suspension des Einkommens, welches der

Coinv aus der Vogtei bezieht, und der ans Hab lind Gut des VicariuS foraneuS gelegte Ar-
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rest aufgehoben werden soll. Hat Paganino noch Ansprachen an den Vicarius, so soll er denselben ^
den Nuntius eitleren. Ibiä. o. Aus ebendemselben Schreiben des Nuntins geht hervor, da!»
Unterthanen von den Geistlichen vor den geistlichen Richter citiert und vor demselben zu erscheinen
Geldstrafen und Auflegen des Bannes gezwungen werden; serner daß der Nuntius nicht zugeben wolle, ^
Beamte der Orte bei Processen gegen die Geistlichen beisitzen, was von Altem her Brauch gewesen ilb ^
wird für gut erachtet, daß aus Anlaß der nächsten Tagsatzung zu Lucern die Gesandten der drei Orte ^
'Nuntius diese Beschwerdenvortragen, die Kundschaften,welche diesen alten Brauch bezeugen, vorlegen

ihn bitten, die Orte dabei zu schlitzen lind nöthigenfalls in Rom um Anerkennung dieser Rechte elNZUv^^
Zugleich werden auch diese Gesandten die der übrigen katholischen Orte zu bewegen suchen, daß sie ^
Papste dahin wirken, daß derselbe dem 'Nuntius Vollmacht crtheile, alle bei den regierenden Orten u»d ^
Unterthanen vorkommenden Händel zu tractieren. Ibiä. <1. . Der 'Nuntins hatte sich i»
Schreiben bei den drei Orten beschwert, daß der Commissarius zu Bellenz dem Vicarius Ghiringhrllo ^^
Güter wegen der Kosten, die er dem Paganino verursacht hatte, in Arrest gelegt habe, und Sati'l^ ^
verlangt, zugleich auch, daß der in den Bann gekommene Commissarius in eigener Person nach
begeben, dort Abbitte thnn und seine Buße erwarten solle. In Folge dessen wurde diese Conferen; Z ^
mcnberufen. Aus dem Berichte des persönlich anwesenden Commissarius ergibt sich, daß derselbe ^
than hat, was ihm von den Orten befohlen worden war. Da der Gesandte von Schwyz keine

hat, Nidwalden nicht repräsentiert ist, wird die Sache all relsronäum genommen lind vorläufig de'w ^
tius ein Antwortschreibenzugesendet. Da aber der Vicarius Ghiringhcllo immer wieder Unruhe
einen ärgerlichen Lebenswandel führt lind in einer großen Schuldenlast steckt, so soll ans der »üchl^
satzung zu Lucern der Nuntius ersucht werden, in der Person des Crzpriesters zu Bellenz einen
zu ernennen und zu bewilligen, daß man durch Vermittlung einer geistlichen Person gegen ihn ,
Absch. 634. a. Um dergleichen Angelegenheiten, welche den Obrigkeiten von Seite der l'K»
immer wieder begegnen, auszuweichen,wird für rathsam erachtet, eine qnalificierte Person nach
zuordnen und um Abhülfe anzusuchen. Dieser Vorschlag wird zu Händen der Herren und Obcrn ^
Abschied genommen. Ibiä. 1. Paulus Tanner beschwert sich, daß er Güter zu Corzones» ^ ^
lenz, welche er an eine Schuld übernonkmenhabe, weder verkaufen noch verleihen könne, »venu ö ^
außerhalb Corzoneso sie ihm abnehmen wolle, weil die Cvrzvneser einen solchen nicht an ihren
ihrem Weidgang wollen participieren lassen. Die Gesandten, ohne Instruction, nehmen die Sach^
Abschied. Ibiä. e. Es wird beschlossen, Unterwalden, das bei der zu Vorberathung der
tion für die Gesandten ans die Jahrrechnungzusammenberusenen Cvnferenz nicht erschienen ist, den - ^

zuzusenden. Absch. 640. a. Ist mit der Deckung der Thürme und Thorc, der Säubc'G^
Gräben, der Herstellung der Mauern bei vcr Mvösabrücke kein erklecklicherAnfang gemacht worden, ^ ^
len die Gesandten je »ach Gestalt der Sache die Strafe eintreten lassen. Ibiä. b. Sic
mit dem Einzug des Umgelds, über das die Unterthanen voriges Jahr theilweise die Rechnung gestu^ ^
fortfahren, damit man dasselbe endlich beziehen kann. Ibiä. o. U!»7. In Betreff der Wahl
zu Bellenz ist Uri der Meinung, daß alle zwei Jahre durch die Gemeinde zwei andere
sollten. Schwyz will es bei der bisherigen Ordnung bewenden lassen. Ibiä. ä. Dcs
will man bei der alten Ordnung verbleiben; ebenfalls soll es in Beziehung auf den Zoll bei der
brücke bei der gesetzten Taxe sein Verbleiben haben. Daß aber die von Bcllenz früher acht, derw
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^wuzer vom Saun» Käse fordern, darüber haben die (Gesandten lErkundigungen einzuziehen. Ibick. e.
Uri will den R»»f wegen des Subiaskerinarkts wie voriges Jahr ergehen und denselben halten

asscii; Schwyz hingegen ist der Ansicht, daß man eine passendere Zeit abwarten sollte. Ibid. 5. 7M1. Da
^ Abgeordnetenaus Bellcnz vorgeben, daß sie wegen der Räumung der Stadtgräben, der Deckung der

,'urine u. dgl. bereits 1209 Kronen Kosten gehabt hätten, wird den Gesandten auf die Jahrrechnnngder
s lltrag gegeben, Rachfrage zu halten, wie sie eine solche Summe verbraucht haben, da doch nichts verbes-
^ sci. Idick. 7^. Die Gesandten sollen sich erkundigen, warum die von Lauis denen von Bellenz

neues Wcggcld abnehmen, und jene davon abmahnen; bleibt das ohne Erfolg, so sind andere Mittel
^'"nehmen. Ikick. Ii, 7(12. Die von Bellen,; sind anzuhalten, die großen Steine ans der Straße bei der

)wßc» Wehre wegzunehmen und die tiefen Stellen mit Gries (Grien) auszufällen. Ibül. i. 711.1. In Betreff
^ Unholderci verdächtigen Bellona »verde» die Gesandten nach ihrer Discrction, »md wie es der Ge-
9 lgkeit angemessen ist, handeln. Wenn in andern dergleichen Fällen die Landvögte sich bei ihnen Raths
yv en, w können sie dieselben mit Rath zur Billigkeit anweisen. Ibill. I<. 7114. Dem deutschen Ehor-

" loll von den» von ihm beanspruchtenJahrlvhn ganz nichts verabfolgt »verde». Am besten wäre es,
der ' ^ ^^"Zlich beseitigt würde. Ibill. 1. 711Z. Da keine llebercinstimmung in Betreff der Fertigungen
län Apellationen,»velche von den Gesandten an die Obrigkeiten gehen, stattfindet, so sollen selbige jcweilen

^chl Tage nach St. Martinstag ausgefertigt »verde» oder versessen bleiben. Ibill. in. 7l1tt.
^ ^ kann für sich seinen Gesandten auf die Jahrrechnungnoch andere Plinktc auftragen, Idick. n.
Z» d' »»acht aus die Nachricht, daß Bellen; »md die Schlösser in Gefahr stehen, den Vorschlag,

^ Kreits in den Schlössern befindlichen Mannschaft etwa noch 25 Mann aus jedem Ort dorthin zu

Scind"- ^^6^ben »vird, daß die Gefahr dort nicht so groß sei, als im Thurgau, wo der
'»an ^ eingenistet habe, und daß mau dorthin niit den Streitkräftensich wenden müsse, so schlägt

" den Herren und Ober»» vor, aus jeden» Ort bloß sechs Soldaten sofort nach Bellenz zu schicken, »velche
zu N ^ ^ ander»» daselbst schon befindlichen zu commandieren. Jedenfalls soll der Commissarius
dxr ktleiiz ermahnt »verde», gute Fürsorge zu treffe»» »md Wache zu halten, die vierhundert Viani» nach
a»,Ü^" ^ früher gemachten Verordnungin Bereitschaft zu setzen, damit sie sofort hierhin oder dorthin
«111t kdiiilci». Namentlich »vird ihm befohlen, sich gute Kundschafter zu verschaffen,Absch. 645. u.
drr 8^g» der die Zahl und die Wahlart der Räthe zu Bellenz betreffende» Moderationserkanntniß

stelle des ersten verstorbenen Mitgliedes von den
«er Ol, - - . " " /

wkclten, nach »velcher abwechslu»gsweisean die Ste
^ des z»veite»i vo>» der Bürgerschaft u. s, »v. geivälZahl Zweiten von der Bürgerschaft u. s. w. geivählt werden soll, und ;ur Vervollständigung der

hält ferhs von de»» Obrigkeiten ernannt »verde» sollen, »verde» zu Rächen ernannt: Statt-
H., ,.^"b»vig Sarcgno, Johann Ensa, Augustin Mugiascha, Augustin Mollo, Karl Ehicheriv und Johann

Absch. 660. »», 711l1- Weil die von Bellenz im Kriegswesen übel bestellt sind, »vird
fchl ' oberster Wachtmeister Gio. Antoni Eislago geschickt, der sie einexerciercnsoll, »»nd dessen Be-
»v»i ^ ä»horchen haben, Ibick. d. 7111. Alle Officiere, Dep»»tatschasten u»»d „Befehle", »velche bisher

Bellenz den» Umgang nach besetzt worden sind, solle»» künftig „nicht mehr dergestalt durch's
e»i»e ' ^^"bcrii aus die Qualisiciertestcn besetzt, auch von den Provisionaren und Schätzern jährlich nur der
ftätti!'^"^^ werde»»." Haben von den Rüthen und Regenten daselbst bereits Erwählungei» obiger Art
»llc ^ »der »verde» noch dergleichen stattfinde», so sollen dieselbe»» ungültig sein; ingleichcm »vird

^ erei bei Besetzung der Rache und der andern Aeinter bei Strafe an Leib und Gut verboten.
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Ibüi. e. 711. Der Commissarins hat die obrigkeitliwen Abänderungen in Beziehung auf die Wahlart >"

das rothe Blich eintragen zu lassen sainint den von den Gesandten „noch zugestellte» Rothwcndigkeite» >

Sollte er wahrnehmen, das; jemand, um diese neue Ordnung zu hintertreiben, sich in die Orte begebt

wolle, so soll er ihn davon abmahnen, oder er kann ihm Erlaubnis; ertheilen, insofern die Deputaten dc>

Burgerschaft und Communita vorher dessen berichtet worden sind. U>ül. ll. 7IL. Der Eonnnissanu-

erhält alich den Auftrag, das Umgeld zu Bellen;, welches die Obrigkeiten endlich haben wollen, vollständ^

einzuziehen. Ferner soll er berichten, um wie viel und warum er den Statthalter Mollo gestrast ha^-

Wen» der Bericht angekommen ist, so wird man sich über einen Tag vergleichen, ans welchen man

in die Orte eitleren wird. Ibid. e. 7lÜ. Uri wird ersucht, wegen der Eingriffe des Bischofs zu

in die Rechte der Obrigkeiten, der Regenten und der Unterthanen an die gehörigen Orte Schreiben Z" ^

lassen. Ibill. f. 714. Man billigt, daß Ritter Eislago seine dermaligen kosten bei der Eommwu"

diese alsdann vom Fiscal zu Bellen; rhebe. Ilinl.

x::;4.

Art. 715. „Ein Erkanntnis; von unser» L. A. Eidgenossen von Uri zwüschent der Burgerschaft c»>"

und dem Rhat zno Bellenz anders; theils wegen beschächner und gemachter nüwen endernng uff cinew dw

örtischen Tag zno Brunnen den 36. Jenner dis; U!34 Jahrß gegeben, habendt min Heeren auch bestätig^

vorbehalten was; von des; Ruschgen wegen darin begriffen, las; man in sinem Werth verbliben, wie aw

jederwhlen getvalt zno haben, die sachen he nach gestalt der fache» zno enderen, minderen oder mehreil »a

wollgefallen." Absch. 666. 71t». Bor Jahren hatten die Gesandten in Bellen; den Obrigkeiten „du' ^

rection" des Statthalters Johann Mollo, welcher sich gegen den damaligen Evmnnssarins Stülp vor öw^

lichem Tribunal „unbescheidenliches Wejeil" hatte ;>l Schulden kommen lassen, den hohen Obrigkeiten

behalten. Ferner hatte jener sich widersetzlich gezeigt, als der Evmnnssarins JmHvf die von Bellenz bei »t

Entzweiung von Bern und Solothurn zu Hülfe gemahnt hatte, wenn es die 'Roth erforderte.

Mollo gerade im Lande ist, so sprechen die Gesandten, ans welche die Parteien gutwillig zu einer sw^

lichcn Eomposition comvromittiert habe», also: Das Urtheil vom 3. Octvber 1632, worin anch die

ratio» der Ehre Stnltzens begriffen ist, wird bestätigt, und Mollo soll mündlich erklären, das; er sich ^

selben unterwerfe und dem Eommissarins Stnltz bis zu Ostern 39 Rronen zu Befriedigung seiner Ansl-'^ '

zahle. Ferner wird ihm vor öffentlicher Session in ernsten Ausdrücken das Mißfalle» der Obrigkc'^"

ausgesprochen und ihn; künstig cii; besseres Verhalten anempfohlen. Wegen semer widersetzlichen Rrdcw

als JmHvf zur Hülfleistnng mahnte, ist 'Mollo ans Befehl von Uri und Schwy; bereits vom Eonnnisb^^
bestraft wordeil; man läßt es daher dabei oewenden. Absch. 668. n. 717. Ans die Anfrage des W

vogts ans der Riviera, wie er sich gegenüber den minderjährigen mit der Unholderei „insicierten" ^

zu verhalten habe, kann man keine andere Verordnung machen, sondern es wird besser erachtet, bei ^

nächsten Tagleistung zu Lnccrn den Runtius zu fragen, wie man sich zu verhalten habe, oder ob ^

Mittel der Inquisition zu Mailand eine Verbesserung zu finden wäre. Ibi'l. 1>. 711t. Dem LandvAk ^
Bollenz wird alles Ernstes geschrieben, daß er die Unterthanen unter Androhung einer Buße anhallc.

mit den nöthigen Wehren zu versehen. Ilnci. o. 7111. Der Bischof Von Eoino war bei dem

folgender Beschwerde Angekommen: l) daß die weltlichen Obrigkeiten in den ennetbirgischen Vogtw'» ^

seine Gegenwart von den Spitälern die Rechnung einnehme»; 2) daß sie vermöge des ihnen zustrb^'
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>wcet von den Propffeien, Ehorhcrrenpfründen und Pfarreien die Fruchte des ersten Jahres pro rooo-

sich zueignen; 3) das; der weltliche Richter bei Processen, welche die geistlichen Inguisitioves

^>der der Geistlichen Verbrechen auswirken, gegenwärtig ;n sein verlange, wenn wellliche Zeugen vvrgefor-

werden; 4) daß der weltliche Richter die Bestrafung für Vergehen derjenigen verlange, welche vom

vchos Lchengnter besitzen und selbige Güter zu eonsiseieren gedenke. — Es wird beschlossen, eine Depnta-

Zun» Rnutins abzuschicken und ein mit Zuthnn des Obersten Fleckenstein auszuarbeitendes Memorial,

welchen, die Beschwerden des Bischofs zurückgewiesen werden, demselben übergeben zu lasse». In Be-

^h»ng ans das Placet und die Recvgnition wird hervorgehoben, daß ehemals die Verleihung dieser Pfrün-

bo» den wcltltchcn Rege»»ten ausgegangen sei, daß aber auf dem Eoncil zu Drient in Betreff der Ver¬

ging tzjx Uebereinkunft getroffen worden sei, nach welcher dieses Regale der Recognition der weltlichen

^ 9gkeit zufalle, wie es in andern Reichen und ständen ebenfalls stattfinde, in denen keine Investitur

^ de,» von der weltlichen Obrigkeit erthciltcn Placet erfolge. Es wird ferner für nbthig erachtet, die

'chwerden der Untcrthanen gegen den Bischof von Cvmo dem Papste, durch den Gardehauptmann und

Uiid"-^'" Zugegebenen Svllicitanten vorzulegen. Diese bestehen darin, daß die höherii Pfründeii, Propsteien
^rzpricstercien seit einiger Zeit von den Bischöfen zu Eomo und dem Papste mit ausländischen Pcr-

die Ordnung von 1597 besetzt werden; überdies; soll noch snppliciert werden, das; das Einkom-

a»z Püünden denjenigen zukommen möchte, welche dieselben administrieren, das; keine andern Personen

^ demselben eine Pension beziehen, und daß vorzugsweise Unterthancn aus diese Pfründen befördert wer-

- da dieselben von ihren Vorfahren gestiftet worden seien. Ter Bischof hatte auch verlangt, daß, wenn

l^Men und Legaten, welche den Geistlichen vermacht worden seien, Streitigkeit erhebe, die welt-

lliiu" ^"^hcmen vor ihn oder feinen Vicarius sollten citiert werden, und erklärt, daß er im Falle des

^ ^^uiens mit der Ercoininnnication wider sie procedieren »verde. Dagegen sollte eingewendet werden,

>vcrd dm obrigkeitlichen Dcercten und Satzungen zuwiderlaufe. Ferner möchte der Bischof angehalten

cr di- ^eldltrafen, »velche er den fehlbaren Geistlichen auferlegt, a«1 xias e.au8N8 zu verwenden, wie

Tau ! ^"^ig sei, »md nicht zu seineil Händen zu ziehen. Weil die Untcrthanen wegen jeder geringen

'»au'l ^ den Geistlichen oder dem Bischof zu verhandeln haben, nach Eomo fahren müssen, so solle

a».- > Papste darum svllieitieren, daß ein Vionriu^önornlis in diesen Vogteicn aufgestellt und demselben

«us dj'" ^^dslichen Einkommen ein gebührendes Stipendium geschöpft »verde, in Betracht, daß der Bischof

U'dcs ^ " Vogteicn ein Einkommen beziehe, das sich über ^>X) Dncatonen belaufe, oder der Bischof möchte

bcß' einmal selbst in die Vogtcien kommen. Das beste Mittel, dieser Beschwerlichkeiten los zu »verde»,

darin, durch Veriniltlnng eu»er Gesandtschaft beim Papste es dahin zu bringen, daß diese ennet-

Ajscf ^^ötc'icn einen eigenen Bischof bekämen, zu dessen Einkonuncn das verwendet würde, was der

bvr>, vom eidgenössischen Territoriuin beziehe, und daß die katholischen regierenden Orte drei

>vas»velchen der Papst einen zu wählen hätte. Vorläufig aber wird beschlossen, abzuwarten,

Lp ain Resultat die Sollieitatioi» »vegei» oben berichteter Punkte beim Papste haben »verde. Auf den

dv» ^ ^ ^des Ort einen Deputierten nach Lueern abordnen, um sich mit Beiziehnng eines Verordneten

"ut dem lliuntius über diese Sollieitatioi» zu bereden. Absch. 685. n. Bei dieser Ge¬

il» ^ '""»» mit dem Runtius sich berathen, »vie man sich gegeitübcr der Jnfection der Unholderei

de» verhalten habe. Ein Theil der Gesandten »st der Ansicht, daß man die Inquisition durch

^'"inicaner, welcben Cardinal Barberini schicken »volle, vor sich gehe»» lasse»» sollte, insofern es mit
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Belieben der weltlichen Obrigkeit geschehen könnte; doch sollte sein Verfahren der Hoheit lind Jurisdiction
der Orte keinen Abbruch thun und er nur so lange bleiben, als es den Herren und Obern beliebte. Jc'd^
wird beschlossen, daß die Herren und Obern ihre Erklärung darüber ans die mit dem Nuntins zu haltet
Unterredung hin abgeben sollen. Ibid. 1». 72k. Die Beschwerden derer von Bellen; und derer aus de»
Bünden wegen Steigerung des Zolles durch Luggarns sollen ans der Jahrrechnnngzu Lnggarus vorgc
bracht und begründet werden. Ibid. o. 722. Auf die Nachricht des Landshanptinanns in Bollen;, dali
das im vbern Bund liegende französische Kriegsvolk sich dem Thale nähere, wird den Unterthanena»c>»
pfohlcn, gute Wache zu halte», sich mit Gewehr, Kraut und Lot zu versehen und, wenn das Kriegsvolk ^
deuklich näher rücke, sofort Bericht zu senden. Ibid. d. 725. Hat Belle»; die schadhaften Mauern »»ä'
nicht ausgebessert, die Thore nicht gedeckt und die Stadtgräben nicht gesäubert, so soll es die Buße ve»
IM Kronen nnnachsichtlich erlegen. Absch. lW. a. 72-t. Da die von Lanis und Luggarns noch i»uw'
die von Bellen; mit einem neuen Zoll beschweren und Fürleite von ihnen fordern, wird Uri ersucht, ^
Landschreiberdieser Orte nochmals ernstlich zu ermahnen, ihre Ncchtsame dafür den Herren und Ober»
zuzusenden. Ibid. b. 725. Alan läßt es bei der voriges Jahr von denen zu Bellenz den Gesandt^
vorgelegten Nechnung über die an die Moösabrückeund die Wehrcnen verwendeten Kosten bewenden-
werden ermahnt, dieselben ferner in Ehren zu erhalten. Ibid. e. 725. Da der Hauptmann deS Laug^
sces Etlicheil von Bollen; entgegen dem erneuerten Bündniß mit Spanien untersagt hat, Victualien hinaus
zuführen, wird Uri ersucht, in der drei Orte "Namen an Oberst von Beroldiugen nach Mailand zu schreib
er mochte dahin wirken, daß dem feilen Kaufe ans mailändischem Gebiet und dem freien Transit kein H"'
derniß i» den Weg gelegt werde. Ibid. d. 727. Den Gesandten nach Bellen; wird aufgctragcn,
Wirthen und Weinscheuken einen Eid aufzuerlegen, daß sie angeben, wie viel Wein sie seit dem augc^d
neten Umgeld ausgeschenkt haben, und das davon betreffende Umgeld sofort bezahlen; bis zur völlige»
Zahlung sollen die Gesandten auf der Ungehorsamen Kosten in Beilenz bleiben. Da die Angaben der
nicht zuverlässig sind, wird davon gesprochen, ob es nicht zweckmäßiger wäre, eine gewisse Summe
Wirthschaft jährlich aufzuerlegen oder Jnspcctoren oder Aufmerker zu bestelle», welche sich Kenntnis, ^
schassen sollen, wie viel Wein die Wirthe da oder dort einkaufen, und über dieselben einen Eomuüsw^
oder Fiscal zu setzen. Ibid. e. 725. Ten Gesandten »ach Bellen; wird anbefohlen, daß sie eine -
schrift von allen Freiheiten bringen sollen, welche die von Bellen; haben. Ibid. I. 725. Die vorige

Jahr gemachte Verordnung,daß die Eommnnen die cvnsisciertenGüter, so viel die obrigkeitliche Kaw^
betrifft, in der gestellten Taxe anzunehmen schuldig sein sollen, soll exequiert werden. Ibid.
Künftig sollen die Commissarien über die augelegten und liquidierten Bußen, sie seien eingezogen worden c
nicht, Rechnung erstatten. Ibid. b. 75t. Wenn die Gesandten zu Bellen; finden, daß der deutsche^.
Herr daselbst sich wieder der Gebühr gemäß halte, so soll ihm die Pfründe serner anvertraut werde»,
nicht, so ist er zu entsetzen. Tic Gesandten von Schwhz nehmen dieß in den Abschied. Ibid. i-nicht,
Wenn dem Befehl der Säuberung des Baches Dragonat beim Kloster St. Johann zu Bellen; nicht ^
geleistet worden ist, so soll die Buße eingezogen werden. Ibid. Ic. 755. In Beziehung auf die vor»?
Jahr vermehrte Strafe des Peter Barbirol sollen die Gesandten nach Gutdünken handeln. Ibid. I- ^
Den Zoll von Korn und Salz, welchen zu bezahlen der LandschreibcrLussi sich weigert, und ^
das Burrengcld, über das sich Marcatio beschwert, sollen beide bezahlen. Letzterer soll noch zur
wortung gezogen werde». Hat Lussi Gründe für seine Weigerung vorzulegen, so sind die Obrigkeiten da
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^ '^»»tnis; zu Ibiä. m. 7!."». Ob in der Bezugsart des HauptzollS zll Bellenz eine Acnderung
^>acht^ x^va derselbe versteigert werden soll, wird den Obrigkeiten anheimgestellt. Ibiä. u. 7!ti>. Ein
^'lchnjabriges Töchterlein auf der Nivicra, dessen Unschuld der Vater darzuthun glaubt, war dein Ver

^ der tzlesandtcn vom vorigen Jahr zuwider von den Richtern zum Tode vcrurtheilt worden. Die der-
^sandten sollen Untersuchung anstellen und den Ucbertretern den verdienten Lobn geben. Ibiä. v.

^^^enz waren zwei Weiber wegen Unholderei eingezogen worden. Die eine hatte an der

ttsle ^ und war hingerichtet worden; die andere hatte gütlich bekannt, aber noch mehr als die
»nd war den? Vicarius zugeschickt worden; ihr Hab und Gut wurde confiscicrt. Wegen dieser unbe

^^'dur sollen die Richter, wenn die Sache also befunden wird, ebenfalls bestraft werden. Ibiä. p.

^elch'. vb man künftig in den drei Vogteien von den Strafen für die Vergehen,
^ ^ während der Anwesenheit der Gesandten begangen werden, einen Thcil den Obrigkeiten, einen an.
ledoch^ den dritten den Landvögtenzuthcilen, oder ob man es beim Alten belassen wolle;

lösten, wenn eine Aenderung beliebt werden sollte, diejenigen Orte, wo den Obrigkeiten von den
ll^dührt oder den Unterthanen etwas davon angehört, von derselben nicht berührt werden.

^ B Betreff der Erwählungsart der Geschworenenin Bollenz läßt man es bei der alten
lki^ bewenden; die Gesandten jedoch sollen die Tanglichsten wählen und „die Gaben nicht ansehen".
B ' ^ Die Gesandten werden dafür sorgen, daß die den Einsturz drohende Kirche des Spitals in
'^'>w ""^bessert wird. Ibiä. t. 74l. Die Gesandten na.b Bellenz sollen dafür sorgen, daß die Ein
Iliüi ^ Stenern zil Bcllenz ni gehöriger Form vor sich gehe und niemand sich zu beschweren habe.
R n" Jahrmarkt zu Bellenz ist der alte Geldrus zu publicieren.Ibiä. v. 74.'!. Es

' Buchung angestellt werden, ob man dem, was wegen der Belohnung der Beamten in Bollenz hin-
bcsln worden ist, nachgekommen sei; wo nicht, so sollen diejenigen, welche dawider gehandelt haben,

^ wirst die Frage auf, ob es nicht zweckmäßig tvüre, in der Riviera
^slebe^"' Weihnachten den Wälschcn Faselrindvieh zu verkaufen, weil daraus großer Rachtheil
^cs? die Käufer deil Kauf so lange aufsparen wollen, bis viel Heu verbraucht ist. 2. Weil ferner
l-cj burch ungleiche Geldsorten den gemeinen Mann zu betrügen suchen, sollen alle Wirthc dieselben
^tse»^ '^"kunst warnen lind ihnen bedeuten, daß man ihr Geld ans die Probe setzen und Fehlbare be
^der Ibiä. x. 74."». Aus die Klage des Joh. Angelo Managalli aus Bollenz und auf den

Landvogt eingeschickten Proceß wird erkannt, daß der Landvogt dessen Hab und Gut mit
te» ^B»ig in Arrest legen soll, daß nicht? davon verändert werden darf; bis zur Ankunft der Gesand
>c» ^ ble Jahrrechnungsoll er weder an Leib »och a» Gut molestiert werden; dann haben die Gesand-

bellen der 3l»> .ttronen, welche ihm der Landvogt für seine Liberation zugemuthel haben soll,
da»^/^"^'en. Zugwich soll dann gegen Managalli das Recht vorgenommen werden lind er sich den,
x»d llelle». Itziü. Stadtvogt, Räthe, Svndiei uiid Cvnsoli der Stadt, des Territoriums
»»d Bellenz werden vor die Gesandten beschieden und ihnen befohlen, 1) die Stadtthürme
!» V?" decken. Da sie diesem schon voriges Jahr ihnen gegebenen Befehl nicht nachgekommen sind,

^ ^ Gnade um llX) Kronen gebüßt. Die von Bellenz aber erklären, daß sie laut Brief und
^>i dazu verpflichtet seien. 2) Sie sollen die Stadtgräben säubern und die Meisbrücke nach bestem
^chrilkw' ""^^lten. 3) Bei Eiden sollen die Wirthc und Weinschenken Rechnung geben von allem aus

" ^dein und das llmgeld bezahlen. Es wird ihnen dafür der Termin bis Michaelis gestellt.
238
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4) „Die Communcn sollen die consiscierten Güter, in welchen dieselben gelegen, so viel die vbrigkcitli^

Kammer betrifft, in dem Tax anzunehmen schuldig sein," Darüber beschweren sich die Männer von ^

Grasschaft wegen Unvermöglichkeit. Absch. 703. -r. 747. Da der deutsche Chorherr sich wohl und

sterlich gehalten hat, lassen ihm die Gesandten seine Pfründe und verabfolgen ihm seine jährliche Verehrt

Idiä. d. 740- Das Bett des Dragonats soll ferner sauber gehalten und ein Weg über denselben

stellt werden. Idiä. o. 740. Ter Fiscal Marcasch von Luggarus wird nebst den in ebenderselben

Interessierten laut ergangenen Urtheils um 50 Kronen gebüßt. Die Vcrurtheilten kviinen sich bis

vor den h. Obrigkeiten verantworten; unterdessen bleibt ihr Hab und Gut, welches in der Jurisdiction ^

Bellen; liegt, in Arrest. Idiä. ä. 7.10. Landschrciber Lussi wird aufgefordert, den Gesandten die ^
mcintlichc Befreiung vom Korn- u»d Salzzvll einzuschicken. Idiil. s. 7.1l. Die Gesandten lasse» ^

der voriges Jahr dem Peter Barbirvl auferlegten Strafe bewenden. Idiä, 1. 7.12. Mail läßt den

Geldruf ergehen. Idiä. 7,10. Die Cvmmissarien und Laudvögte solle>l künftig iiber die

neu und angelegten Bußen eine specificiertc Rechnung eingeben. Idiä, Ii. 7.14. Alis die Auffoe^^

der Gesandten, die von Bellen; sollten eine Copie ihrer Freiheiten in der Sprache des Originals einst^'
antworten dieselben, daß sie bereits eine solche Uri überschickt haben; den übrigen Orten werde

ebenfalls;uscnden. Sic sprechen die Hoffnung aus, man werde der dadurch verursachten Kosten

mit ibrer armen Communität Mitleiden haben. Idiä. i. 7.1.1. Des Commissarius Büelers st'i' ,

7.H'

nung wegen der dem Orcll von Luggarus auferlegten Strafe wird auf eine Tagsatzung gewiesen. ^
7.10. Die Kirche ;u Artore hat ;war eine Glocke, die aber an höl;ernen Pfählen außerhalb der

aufgehäugt ist. Die arme Gemeinde bittet um einen Beitrag zum Ball eines Kirchthurms. Idiä, I

Seckelincister Püntiner reist nach Luggarus, um wegen des Holzzolles zu tractieren, da die von Lug!^'

behauptet haben, daß ihnen früher kein Zoll abgefordert worden sei. Idiä. ,n. 7.10. Die voriges ^

dem Statthalter Mollo auferlegte Buße von 100 Kronen ist in die laufende Rechnung gestellt.

7.10. Es wird für uöthig erachtet, beförderlichst Vorkehrungen gegen den vom Tessin drohenden

zu treffen. Idiä. o. 700. Denen zu Bellenz wird befohleil, das Gatrer bei der Lauiserpvrte in ^

zu stellen. Idiä. p. 70l. Kirchcnrechnung, Jährliches Eiiikomuien der Kirche Pfd. 104;

Pfd. 224, Sch. 6, Angst. 4. Idiä. g. 702. Spitalrechiluilg. Einnahme Pfd. 253, Sch. 20.

Pfd. 555, Sch. 13. Idiä. r. 700. Kammerrechuung. Betrag Kr. 1034, Idiä. s. 704. Die

teil finden es unpassend, daß die beamteten Untcrthancn den Vorrang haben sollen vor den

der regierenden Orte, daß also der Statthalter, welcher aus den Unterthanen gewählt ist, dein

ber vorangehen soll, wie es in keiner Vogtei gebräuchlich ist. Sie nehmen daher diese Sache in ^

schied. Idiä. t. 70.1. Der Vicarius Ghiringhelli hat unbefugter Weise und nicht, wie es ihm lin ^ ^

hat, ein Loch in die Ringmauer durchgebrochen. Die Sache wird in den Abschied genommen.

700. Verhandlungen in Bollcnz. — Alis die Anfrage an den Prior des Hospitals zu „Ariwo"

warum er nicht die nöthigcn Bauten in der Kirche des Hospitals zu Casaccia vorgenom»"-'" ^

entgegnet der Prior, er habe viele Kosten gehabt mit dem Neubau des Hauses und des ^

habe das ganze Einkommen des Hospitals darauf verwendet lind noch von seinem eigenen Patr»""-

doch wolle er Anstalten zu dem verlangten Bau treffen. Idiä. v. 707. Den alten Nathsfren»^,^,
Bollen; wird der Vorwurf gemacht, daß sie die der Unholderei geständige Pedrina Sestini aus de>

genschast entlasseil haben. Sie antworten, daß der Vater Inquisitor zu Mailand geschrieben h"^
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daf ^ >veiter molcstieren, lvcil sie sich vor seinem (Bericht gestellt habe. Da sich aber gefunden habe,
Fm» wiederum in die Ketzerei verfallen sei, hatten sie gut befunden, dieselbe dem Propst zu

^'iascoj zuzuführen, um andere daraus entstehende Weitläufigkeiten zu vermeiden, thcils wegen

^s ^^^vheten Banns, theils wegen ihrer Studenten im Eollegium zu Mailand. Diese Entschuldigung
^"genommen! künftig sollen sie aber in solchen Fällen die Mitrichtcr zur Zeit durch eigene Boten be-

^ ^ Obrigkeiten um Rath fragen. Ibid. ^v. 7<»ii. Künftig soll jeder Landvogt bei Eiden

giitlj^^"^" Strafen uin Malefiz- und um Criminalsachen specificieren, sie seien mit Urthcil oder
^ abgemacht, damit man sehe, was in die Malesizrechnnngkommt, von welcher der dritte Theil den
^^'Ugkeiten gehört, und was in das Eriminale,von welchem der Obrigkeit nichts gehört. Ibid. x. 7<»il.
^^"^^lnung' Ausgabe Pfd. 1168. Einnahme Pfd. 861. Ibid. z-, 776. Man läßt es nochmals

Allenz eingeführten Zoll verbleiben. Die (Gesandten von R'idwaldcn wollen, da die von Lug-

d>>ZN- °vvn demselben befreit zu sein und sich anheischig machen, dciz Frcihcitsbrief vorzulegen,
siz. dieselben sich mit dem Briefe auf Martini stellen, llri und Schwhz wollen die Ankunft der
^bsch^ " ^ ^^^^eehnnng zu Bellenz und deren Bericht abwarten, was der Freiheitsbricf enthalte.
Tkstclll ^ ^ darauf an, daß der Verkauf der Wälder fünfzehn bis zwanzig Jahre ein-
Ais "der das; man, wenn man die Erlanbniß zu einem Verkauf gebe, einen gewissen Zoll dar-

Gesandten der beiden andern Orte tragen Bedenken, dich zu verordnen. Dem
^d einstweilen keine Folge gegeben. Ibid. 1>. 77L. Dem Vicarius Ghiringhelli von Bcllenz

/^Uattet lvorden, in einem Thurm daselbst zu seinem Rntzen etwas zu bauen. Da aber berichtet wor-

^Krcn ausgeführt würde, den Orten zum Rachthcil gereichen würde, wird den
Zg ^bern die Frage vorgelegt, ob sie nicht die Bewilligung zurückziehen wollen. Ibid. k. 77.'!.
hat ^ ^'"6er zu Abiasev sein ärgerliches Wesen schon lange getrieben, sich Hurerei und Blutschande
Üa»>> ^ dulden kommen lassen, der Unholderei verdächtig und auch am „Barlott" gesehen worden ist, der
sch^^^^'llaiig seine Absetzung verlangt, die Geistlichen aber in der Sache nichts tbnn wollen, wird bc-
la»^ schreiben um Absetzung dieses Priesters »ach Mailand zu schicken und den Seckelmeister Pel-
z» Z), errichteten Prvceß ebendahin abzuordnen. Absch. 713 d. 774. Da der geistliche Inquisitor

Verordnung des Eardinals Varberini den I'. Basilius als einen Eommissarius zu AnS-
^ ^uholderei in das Thal Bvllenz zu schicken Vorhabens ist und dies; von Eonsequcnzen für die

de», ^U'echtigkeilen der regierendenOrte sein könnte, so wird beschlossen, durch eine «Gesandtschaftmit
k-ill darüber zu unterhandeln. Als Bedingungen,unter welchen man Basilius kommen lassen
u»l> ^ blcsandten Folgendes auf: Er soll nicht zur wirklichcil Inquisition, nicht zum Proccssicren
seh, Wgelassen werden, da dies; Sache der weltlichen Hand sei, sondern soll die armen Leute durch
^^ec„ Predigt und Ermahnung an sich ziehen. Den Kindern unter fünfzehn oder nach einer
^dc„ Zwölf Jahren, welche schon Böses gestiftet haben, soll keine zeitliche Strafe auferlegt
i» ^"u '"an sich der Besserung der Ihrigen getrösten könne. Ein gleicbcs Bedenken hat man auch

Lebensstrafe der über jene Jahre Hinansgekommencn,welche jenes Lasters, als der Vcr-
^'kch,.,^ seiner Heiligen, Vcrschmähung des h. Kreuzes und seiner Wirkung und anderer Absehen¬
de», führt sind, aber an Leuten, Hab und Gut nichts geschädigct haben, lieber das alles soll mit

de» kv»,^'^ verhandelt und alles dann den Herren und Obern heimgebrachtwerden. Bei dieser Gclcgen-
^ uian a„ch djx Entfernungdes Priesters zu Abiasco erlangen und dann dessen Einkommen und
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Wohnung dein I'. Bqsilius anweisen; ebenfalls könnte man demselben das Einkommen des Spital
Bollenz anweisen, das der Prior bezieht, ohne daß er seine Schuldigkeit thut; endlich könnte auch ^
Steuer erhoben werden. Absch. 715. a. 77 k». Die Wehrencn am Dessin sollen verbessert werden.
77t». Dem Adriano Furrer von Uri wird gestattet, den Lorenz Heina ans Bvllenz wegen seiner Ansp^
chcn an denselben in die regierenden Orte zu Mieren. Ibid. s. 777. Dem Commissarins zu Äcll^
ivird bewilligt, dem Andreas Piano von Luggarus wegen des Strafgeldes, welches er den Kindern des
missarius Büeler sel. schuldig ist, in Arrest zu nehmen, was von dessen Gut in der Jurisdiction der ^
Orte sich befinde, bis er seine Schuld bezahlt habe. Ibid. k.

Art. 771t. Da ein übermäßiges Durchführen von Früchten zu Bellenz nach den Bünden statw^
und man Bericht hat, daß diest in Folge des Eonnivicrcns des Hauptmanns auf dein Langcnsec
wird für gut erachtet, beförderlichst den Grafen Casati darum anzugehen, er möchte Vorsorge dagegen
fen, und den Cominissarius zu Bellen;, er möchte darauf sehen, daß nichts wider die alten Ordnung^
schehe. Absch. 722. v. 779. Der Commissarins zu Bellenz schreibt, daß er zu Abstellung der
mäßigen Durchfuhr von Getreide nach den drei Bünden ein Ausfuhrverbot publicicrt habe, daß
Bünde erklärt haben, dieses Verbot laufe den Blindnissen und Abschieden zuwider. Die Gesandten, w
tracht, daß beim Fortbestehen dieser Durchfuhr der Kauf des Getreides ans inailändischemBoden ver ^
werden könnte, beauftragen den Cominissarius, nochmals einen Ruf zu erlassen des Ii,Halts, daß t"»
trcidc aus den drei Landschaften Bellenz, Böllen; und Riviera weggeführt werden dürfe, es sei dassel^
inailändischemBoden gekauft oder in einer der drei Landschaften gewachsen. Dem Commissarins wird P ^
Bestrafung der Dawiderhandelnden zur Pflicht gemacht. Den Bündnernwerden die Beweggründe 'F ^
ser Maßregel auseinandergesetzt und zugleich die Versicherung gegeben, daß sie das Getreide, das ^
Bewilligung der mailändischen Officiale gekauft haben, unter Vorweisung derselben beim Com»^^
durchführen könnten. Absch. 725. a. 71t9. Johann Heinrich Zum Brunnen berichtet, daß der .
geneigt sei, den, armseligen Wesen der minderjährigen Kinder in Bollenz zu steuern und den B.

vermocht habe, als Inquisitor dorthin zu gehen und daselbst auf Kosten der Inquisition zu leben. ^
Jnquirieren werde für die Freiheiten der regierenden Orte nicht präjudieierlich sein. Den,
dafür gedaiikt und der Wunsch ausgesprochen, der Pater möge bald möglichst dorthin komme». Dew '
Vogt wird aufgetragen, demselben die begehrte Behausung anzuweisen und mit dem Landschreibcr da ^

quisition beizuwohnen.Es wird aber erforderlich erachtet, vom Nuntius eine schriftliche Vcrsich^"^
verlangen, daß des Paters Inquisition dei, Freiheiten, Rechten und Gerechtigkeiten der Orte nicht ^
cierlich sei, nicht aus Mißtrauen gegen dei, dermaligeu Runtius, sondern wegen möglicherweise
Auslegung von Seiten seiner Nachfolger. Ibid. b. 71il. Da die zuletzt in Bellenz gewesene»
wieder mit leeren Händen zurückgekehrtsind, so wird dem Cominissarius zu Vellen; befohlen, ^ ^
Bellenz anzuzeigen, daß, wenn sie bis vierzehn Tage nach Ostern das Umgeld nicht bezahlt haben,
sandtschaft der drei Orte auf ihre Kosten zu ihnen kommen und dasselbe einziehen werde. Fcrn^
diejenigen, welche glauben, vom Holzzoll befreit zu sein, ihre Befreiung bis aus ebendenselben ^j»i
den drei Orten beweisen. Ibid. <z. 71t2. Dem Cominissarius zu Bellenz wird aufgetragen, den
Ghiringhclli dahin zu vermögen, daß er die Oeffnung des Thurms oder der Mauer, die er gemastst,
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^rum verwahre und die Sache in den alten Stand setze. Absch. 73-1. o. 7113. Dem Cominissarius
""dd aufgetragen,darüber zu wachen, daß mit der Durchfuhr der Früchte keine Unbcschcidenheit vorgehe,
Indern die alte Ordnung beobachtet werde, sowie auch, daß „die Geistlichen, so mit den Personavern zu
" nz wegen der Stcur interessiert, Steuern auch zahlen thüegen". Idiil. <1. 73-1. Da man in Erfah-
^""I gebracht hat, daß der oben genannte Priester Ghiringhelli nicht geringe Schuld an der Widersetzlichkeit
' ' ^treff der Zahlung der Steuern trägt, so wird rathsam erachtet, darauf hinzuwirken, daß er durch
^ ""tttlung des Nuntius seines Amtes entlassen oder gar von Bellenz entfernt werde. Idiä. e. 733.

^"'"'"'lsarius wird aufgetragen, die Interessentender Güter da, wo der Dessin gegen Lninino in
Laufe fließt und die Moösabrückezu zerstören droht, alles Ernstes anzuhalten, die Wehrenen ohne

'"g zu machen. Geschieht dies nicht, so soll er dieselben machen lassen und die Kosten auf die interes-

Nci/" Erlegen. Ibicl. k. 733. Bei der Berathung, auf was für eine Weise eine Besatzung nach
'"Z Zu allseitiger Befriedigung und mit Wahrung des Ansehens der regierenden Orte könnte gelegt

^ tragen Schwyz und Unterwaldcndaraus an, den spanischen Ambassador darum zu begrüßen, ob
^ '"cht möglich sei, auszuwirken, daß Bellen; und dessen Schlösser mit Volk aus den Orten besetzt würde,

^ Disposition seiner Obrigkeiten stände, aber vom König besoldet würde. Die Gesandtschaft
sad^ Antrag all rokeroinlnm und stellt eine schleunige Antwort in Aussicht. An den Ainbas-

baldmöglichst zu diesem Zwecke eine Gesandtschaft abgehen. Absch. 736. Ii. 737. Der Eom-
btariuK Bellen; bittet um Rath in Betreff der flüchtigen Doininiccl, der Frau des Gio. Bcnsatero.-vtan '

" 'bres Vermögens vorzunehmen. Ibick. s. 733. Dem Karl Emanuel von Roll aus Uri eröffnet
/rügt itzs,, ^tlf, dieselbe nochmals zu eitleren und, wenn sie zum Rechte nicht erscheint, die Confisca-

^a>i dir Bedenken von Schwyz und Nidwalden in Betreff seines Kaufes und Accordes, welche er mit den
l>cj""x^ ^ Mvla (Molina?) in der Herrschaft Bellen; getroffen hat. Von Roll antwortet daraus und fügt
^M wenn jemand ihm innerhalb Monatsfrist das Seinigc erstatte und ihn in Allem schadlos halte,
^ abstehen und demselben 50 Kronen verehren wolle. Ibick. 73!1. Der Cominissarius
Ausser v" ^ Insolenzen zur Kenntniß, welche sich die unter Hauptmann von Roll und Hauptmann

Soldaten haben zu Schulden kommen lassen. Die einen Gesandteil sind der Ansicht, diese
dttc» ""l Geheiß der Obrigkeiten naä, Bellenz verlegt wordeii, andere, daß sie gleichwohl in
>>bcr' daselbst seien, ivcnn auch nicht in deren Kosten, woraus sich auch verschiedene Meinungen
sich ^trafung derselben ergebcii. 'Noch andere Gesandte sind nicht instruiert. Jedoch vereinigt man

^ ^"nge bas Fähnlein in Bellen; bleibe, der Coiniiussarins die Frevel der Soldaten
blei/" Hauptleutc dafür nehmen solle, welchen dann der Ersatz von Seite der Soldaten vorbehalten"dt. lr-z . ..... . . . .... .. „ .

lcisfl

dvii'x' Falle einer abschlägigen Antwort sind einige Gesaildtc der Ansicht, daß man eine Anzahl
lion ^^^"en der drei Orte, welche iin Mailändischen stehen, naeb Bellen; nehmen könnte; die Jnstruc-
zi, ""derer geht nicht so weit. Absch. 746. n. 793. Der Landvogt in Bollenz wird beauftragt, dafür

^^ P"lcr Inquisitor Basililis ein anständiges Hans nebst Hausrath erhalte. Idick. Ii.
i'nmcr neue Klagen über das gegen Wissen und Willen der Mehrzahl der Orte zu Bellen; ein-

^>ne,^ ^^lcgsvvlk cinkommen, sind Scbwyz und Nidwalden noch der Ansicht, daß man dasselbe von
'"ahnen sollte, und ersuchen Uri, seineil Hauptleuten daselbst zu befehlen, innerhalb vierzehn Tagen

ZU , - ^ '"lrd aber für das Ralhsamste erachtet, dieses Volk von Bellenz weg zu seinem Regiment ziehen
ldu»>, ^ ""d dvrbcr eine Antwort vom spanischen Ambassador zu holen, wessen er in dieser Sache gc-
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Bellenz zu verlassen und zum Regiment«: zu ziehen: Bellenz soll dann aber wieder nach Rvthdnrft betz^

werden. Da aber der Gubernator zu Mailand erklärt, daß er dermale» mit einer andern Besatzung

Bellenz keine Kosten haben werde, und mehrere Vorschläge zu einer Besatzung aus die Bahn gebracht

den, vereinigt man sich dabin, die Entscheidung den Obrigkeiten anbcim zu stellen. Wird aber linker irgen

einer Form eine Besatzung dahin gebracht, so soll es unter dem Titel „Eidverbindnng und Disposition

hohen Obrigkeiten" geschehen. Absch. 747. n. «OL. Ter CommissariuS zu Bellenz verzeigt Person"

mehrere von den Soldaten begangene Frevel. Man läßt es bei dem früher gegebeilen Befehl verblei"'

daß der CommissariuS gute Aufsicht halten und gegen die Frevler förmlich processieren solle. Ist jcw"^

Schaden oder Gewalt zugefügt worden, so hat er die Haupt- und Amtleute zum Ersätze anzuhalten

überdieß die fehlbaren Soldaten zu strafen. Ilini. I,. 70«. Was der Neberzinsen halber, welche ^
den ennetbirgischcn Bogteien genommen werden, und wegen des Kaufs oder EontractS, zwischen Pai»"

Herrn von Roll und den Männern von Mola errichtet, zur Sprache gebracht worden ist, darüber se^

die Herreil lind Obern ans nächste Zusammenkunft instruieren. Die Gesandten von Schwyz und llntU

Waiden protestieren gemäß ihrem erhaltenen Befehle gegen jenen Contract. Ibick. c. 704. Die

ten sollen eingedenk sein, daß aus nächste Zusammenkunft der drei Orte dahin instruiert werde,

jungen Forrer, welcher vom Bischof von Eomo eine Citation erhalten hat, geholfen lind die Jul'isd"'

der Orte aufrecht erhalten werden könne. Ibick. ü. 705. In Betreff der Besatzung zu Bellen»

Uri sein Bedauern aus, daß durch sein Bolk so viele Verdrießlichkeiten entstanden seien. Alle

anerkennen die Rothwendigkeil der Besetzung des Passes, zugleich sind sie aber auch der Ansicht, dab

jetzt zu Bcllenz befindliche Kriegsvolk sich entfernen und zu seinen: Regiment« sich begeben soll. ^

man über die zu ergreifenden Mittel hin und hergeredet hat, vereinigt man sich endlich dahin, den ^ ^

vogt Heinrich Püntiner zum Gubernator des HerzogthnmS Mailand abzuordnen, um ihn zu

möchte sich belieben lassen, eine gesonderte Garnison aus dem Landvolk der Orte in der Herren und - ^

Eid und Gehorsam zu erhalten und Versicherung der Mittel halber zu geben, „deren die Orte suh ^
niigeil könnten." Graf Easati wird ersucht, dieses Begehre» zu untersuchen. Damit unterdessen BellenZ

unverwahrt bleibe, wird Uri Vorsorge treffen, daß eine Anzahl redlicher Soldaten von jener Fuhnes ^
weilen noch zurückbleibe, Unterwaldcn 30 bis 35 Mann von den unter Landammann Lussis

Mailändlischen stehenden Soldaten nach Bcllenz verlegen, Schwyz mit dein Volk, das es einige Zeit datz^
gehabt hat, die Besetzung bilden Helsen solle. Absch. 74Ü. n. 700. Karl Emanucl voi: Roll

mann Jakob Lusser beschwere» sich, daß von etlichen Orten dem CommissariuS zu Bellen; die Best'"

der Vergehen der Soldaten übertragen worden sei, und ersuchen um Zurücknahme dieser BersüguU't.

bringen zugleich den Gesandten zur Kenntniß, wie sie von sich auS die Soldaten bestrast hätten.

man daraus sieht, daß die Hauptlcntc an ihrer Pflicht nichts mangeln lassei:, können die Gesandte"

Ansuchen doch nicht entsprechen, weil Schwyz und Ridwalden ihre Ortsstimmen gegeben haben. Ibi'^ ^ ^
In Betreff der von: Bischof zu Eomo an den jungen Forrer erlassenen Citation soll man

auf nächster katholischer Tagsatzung durch Vermittlung des RuntiuS dergleichen Händeln

Ikicl. 0. 70«. Zugleich«»: wird man auf nächster drciörtischer Tagleistung wegen des von

von Roll gegenüber den Männern von Mola eingegangenen Acevrds oder Kaufs eine:: ^ntschlut'^^.^
Idici. ä. 700. Durch den Ainbassador Casati ist von Seite des Gubernatvrs zu Mailand yi

eingekommen, daß derselbe im Rainen des Königs eine Garnison von 350 Mann aus den dre:
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Paß, den Schlössernund der Grafschaft Bellen; ;u erhalten sich entschlossen habe. Um die nähern

^pvsttionen ;u besprechen, werden drei der Gesandten ;u dein spanischen Ambassador abgeordnet, welche
>vir Besprechungen ihren Herren und Obern heiinbringeir sollen; auf künftigen 20, August

Zu diesem Zwecke eine Zusammenkunst angesetzt. Bei der sortgesetzten Besprechung wird daraus hin
l^en, daß man, wo möglich, eine Anticipation an Geld, wie auch eine Provision an Fruchten von

^ield^^ "uch Bellen; ;u erhalteir bedacht sein sollte, daß auch ;u Aufbringung der Soldaten etwas
ans die Hand gegeben werden möchte. Ferner möchte man darauf hinwirken, daß, wenn die

I>uic ^ werde und eine größere An;ahl Kriegsvolk Vonnöthen sei, der König noch mehr ;n contri-
verpflichte, Ueber die B>ahlart der Hauptlcrite sind die Ansichten verschieden; hingegen darin

und Gesandten liberein, daß diese Besatzung von dem obrigkeitlichen Ansehen abhangen, die Haupt-
Soldaten den Obrigkeiten die Ordonnanz schwören und uilter ihnen ein besonderesAnitsler

^ ^ ........ .... ^ - ...^

/ aus allen drei Orten haben sollen, welches unter Beisitz des Evunnissarius beurtheilen soll, was^hrv
^^letzcndcs und Thätlichcs sich;wischcn den Soldaten ;utragen sollte. Die Obrigkeiten behalten sich

>»ir' ^ ^^afen vor, wenn dieses Gericht den Sachen nicht genug gethan hat. 2peil es ferner dermalen
^Gierigkeiten verbunden ist, mit so wenig Sold Kricgsvolk auf;nbringen, so sollen die Abgeordneten
llereu, daß die Eompagnie vollständig werde. Alan behält sich auch vor, daß, obgleich die Hauptleute

«°u d«„
"ich!
Hau

'lmbassador ernannt sein sollen, derselbe auch keine Soldaten annehme, welche den Obrigkeiten
fällig sind, namentlich keine Ausländer, sondern redliche Landleute, geschworene Beisaßen lind Uitter-

ncb"n' Musterung halber läßt man es bei der Verordnung des Ambassadors bewenden; doch soll
königlichen Mustcrherren einer von den Obrigkeiten dem Umgänge nach beiwohnen, Absch. 750. u.

iibxx' nächster Zusammenkunft soll dahin gearbeitet werden, daß die Gesandten nach Bellen; mit
Instruction versehen werden. Ibiä. o. UM. Die Relation der an den spanischen

°">iger , ^ Besatzung ;u Bellen; abgeordneten Gesandten ivird angehört. Da derselbe wegen
lelbe gerichteten Aitliegen einen Courier an den Gubernator nach Alailand abschicken mußte, der-

Anttvort noch nicht zurückgekehrt ist, wird die Sache einstweilen eingestellt. Absch. 751.-r
llvi, ' Gesandten auf die Jahrrechnung zu Bellen;, Bollen; und Riviera wird eine gleichförmige Jnstruc-

In den An;ug, wie wegen der Ucber;inse zu Bellenz Abhülfe getroffen
l>>r ' - kann aus Aiangcl an Instruction nicht eingetreten werden. Ibicl. ä. Es wird
lsti Zugesehen, die Angelegenheit des Accords und „Atarkts", welchen Panncrhcrr von Roll von
tlx,, Commune Mola getroffen hat, aus nächster Zusammenkunst zu behandeln und demselben vorher

dtwon zu geben, damit er mit seiner Antwort erscheine. Die Gesandtschaft von Nidwalden pro-
Hx.j ^gcgen, ^l^gxhobeil oder nicht gutgeheißen werden sollte. Ibill e. In
"lc»> Gestattung der Durchfuhr von Lebensmitteln zu den Bundesgenossen von Misox ist
^rde,^ '^cht, daß ein völliges Verbot als gegen den Buchstaben des Bündnisses streitend ausgelegt

^"rde, daß aber die Gestattung das Verbot des Kaufes auf mailändischem Boden zur Folge haben
' Cs wird nun für das Thunlichste erachtet, öffentlich sich zur Handhabung des ergangenen Rufes
, k>en Bundesgenossen aber auch in ihrer äußersten Roth behülflich zu sein. Jedoch sollte Letz-

ivll ^ ^ ^wa durch ein offenes Patent an den Connnissarius und die Hauptleute geschehen, sondern es
de», , ^""uann Tanner beauftragt werden, diesen Entschluß mündlich und iin Geheimen den Betreffen¬

hellen. Diese Vorsorge soll jedoch auch dem spanischen Ambassador zur Kenntniß gebracht und
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ihm bemerklich gemacht werden, wenn die Durchfuhr gänzlich verboten würde, die Roth leicht die Leute Z"
einem Aufstand verleiten und Andere, die ein Auge auf die Pässe daselbst hätten, zu Attentaten veranlass
könnte. Der die Kastanien, welche in den Landen wachsen, betreffendeRuf wird aufgehoben, jedoch blc>^
der Fürkauf verboten; der den Wein betreffendeRuf wird hingegen aufrecht erbaltcn. Dein Cominiffari^
und den Amtleuten wird verboten, von denen, welche obige Begünstigungerbalten haben, (Haben a»;"
nehmen. Die Fuhren nach dein Misoxerthal sollen nur für dieses Thal bestimmt sein und dürfen
über das Gebirg geführt werden. Absch. 756. n. LOK. Mit dem spanischen Ambassador soll auch g"'^
werden, daß zu besserer Versicherung der Garnison zu Bellenz der versprochene Vorschub namentlich ^
Kernen nach Bellen; geliefert werden möchte. Einem Ausschuß der Gesandten wird dieser Auftrag ertl'^'
Ibici. b. L07. Auf die Anfrage der Hauptleute, ob außerhalb der Portun, wo seit einiger Zeit der
stark abgenommen habe, Brustwehren errichtet werden sollen, wird geantwortet, daß man daselbst m^'
auf die Dauer machen könne; sie möchten daselbst eine Wache aufstellen und eine Schirmhütte crriä'ü"
Ibül. v. LOL. Vi an ist der Ansicht, daß die Wache an der Moösabrücke eher widerwärtige Bede»l^
erregen könnte. Um aber den spanischen Ministern auch etwas zur Satisfaction zu thun, will man sw b
bestehen lassen, aber vermindern, bis sie nach und nach ganz aufgegeben werden kann. Ibiü. ct.
Es wird festgesetzt, daß die Bürgerschaft zu Bellenz die Soldaten im Sommer mit Oel, im Winter mit ^ -
zur Wacht, je zwei und zwei mit einem Strohsack und Kissen, ferner mit Schaufeln und Haken versehen solle. ^ ^
Aufhebung der Besatzung haben die Soldaten diese Tinge zurückzugeben.Mangelndes zu bezahlen.
sie an Holz an den Werktagen vorschlagen, damit sollen sie sich an den Feiertagen leiden".
LlO. Die Gesandteil sollen dessen eingedenk sein, was die Gesandten von Schwpz wegen der von ^
Gesandten über den Commissarius zu Bellen; verhängten Strafe vorgebracht haben, und dahin wu ^
daß er sich verantworten und seine Unschuld darthun könne. Idiä. t. Lll. Ueber die Beschwerde
Landschreiberswegen der noch immer ausstehenden Belohnung fiir eilten von ihm errichteten Proceß will
die von der Jahrrechnungzurückkehrenden Gesandten anhören. Ibick. Ll2. Dem Commissarius
alles Ernstes geschrieben, daß endlich einmal die Bcllenzcr die Thorc decken, die Mauer ausbessern-
Anwänder des Dessins die Wehrenen zum Schutz der Moösabrücke bauen sollen. Ibick. lr. LlK-
anunann Tanner wird beauftragt, ein förmliches Jntercessivnsschreibenum Verbesserung der Psru»^^
Abiasco an den Erzbischos zu Mailand zu eoneipierenund durch Uri ausfertigen zu lassen. tbi'I. k.
In einem Schreiben hatte der Eominissarius den Orten Bericht gegeben, was ihm d?s
halber von denen zu Misvr begegnet sei, lind gibt auf der Eonferenz noch mündlichen Bericht
Auf die von denen von Misor erhobenen Beschwerden hin wird dem Evnunissarius befohlen, die
wegen der Sanität weiter unten aufzustellen, die an der Moösabrückezu beseitige». Ferner wird
gemeldet, daß es der Wille der Gesandten sei, daß demjenigen, was die Misoxer im Mailändische'" ' ^
oder anderswo aufbringen, nach dem Laut des Bündnisses der Paß gestattet werde; daß aber
was im Mailändischen auf den Ramen der Unterthanen gekauft werde, derselbe nicht gestattet
da sollst der Kauf den Untertbanen abgeschlagen werden würde. Des Mvnticellos halber laßt ' '
beim Alten bewenden. Absch. 75>i». ->. Li. Da die Gesandten auf der Jahrrechnung dem teolw ^ ^
rius eine Strafe auserlegt habeil und er diese Sache in die Orte gezogen hat, wird zur Behandln"^
selben eine Zusammenkunft auf den Iii. November nach Brunnen angesetzt. Damit sich derselbe
besser vcrthcidigen kann, ist ihm ein Auszug des Processes von den Gesandten zuzustellen, lln'l. l>-



Bellen;, Bollen; und Riviera. 1635. 1636. 1907

bellen; beklagen sich, daß ihnen iin Mailändischcn auf ihre Patente blos der dritte Theil der

die P ^^^bfolgt werde; ferner, daß eine neue Auflage von denen von Oleggio, welche ihre Früchte auf

de» Langenfce führen, dein Bündnisse entgegen verlangt werde. Zwei von den (Gesandten wer-

^'"bassador Easati abgeordnet, um ihn um seine Vermittlung ;nr Abstellung dieser Beschwerden

^ "gleich cnich um den bewußten Vorschuß an Früchten für die Garnison zu Bellen; zu ersuchen. Ibiä. o.

A»fb ^ von Bellen; bitten, man möchte sie mit der Zuschickung eines BcfehlhaberS zum nothwendigen
Wehrenen am Tessin und oberhalb der Moösabrücke verschonen. Es wird ihnen geantwortet,

^che>,^ ^ lvenn nicht innerhalb vierzehn Tagen ein erklecklicher Anfang gemacht worden fei, einen

d»rü schärfern Instructionen schicken. 2. Ein Gleiches wird der EomnneClaro ans der Niviera

^vssc Landvogts insinuiert. Ibick. k. Ulli. Da der durch Pannerhcrrn von Roll ge-

^"sclb ^ ^ obrigkeitlichen Gerechtigkeit präjudicierlich sein würde, so heben Schwhz und Unterwaldcn

ül»^ ^ Sollte der Käufer darüber sich verantworten wollen, so ist cS ihm freigestellt; um seine

lst^ ^ andern Ereditoren bezahlt machen. Ibick. Ztlid. Dem Heinrich Mcgnet

^Seii nochmals die Vergünstigung ertheilt, daß niemand von den ennetbirgischcn Nnterthancn

^'"swnen ihm seine Mieth- und Lehcurosse arresticren dürfe. Ibiä. i. »2». Die Gesandten,

^lbcr Jahrrechnung zu Bellenz gewesen sind, werden ihre Beschwerden, „so ihnen der Strafen

^>>gc Gliche von Bellenz gelegt, vvrsindt, allerseits Obrigkeiten vor Augen stellen und alsdann das
vorgezeigt, ehestens zusammentragen". Absch. 165. o. Zi2l. Da die Bcllenzer noch

^'ugeld zu zahlen sich weigern, wird ihnen geschrieben, daß man bereits eine Deputation von

>ver^ rraannt habe, welche innerhalb vierzehn Tagen aus ihre Kosten sich nach Bellenz begeben

' Ne zum Gehorsam zu zwingen, wenn sie bis dahin ihre Schuldigkeit nicht leisten würden. Ibiü. cl.

U!:u;.

°>»cr Cvmmuttität Bellcnz bittet durch einen Abgeordneten, man möchte Bellenz auch zu

^">gc>> ^ durchziehenden hochdeutschen Volkes machen, damit sie ihren Wein mit bessern, Nutzen
Es stellt sich heraus, daß der Ambassador sich früher erboten hat, eine Etappe nach

daß dies, aber durch den Eommissarius aus Bcsorgniß der Jnfection abgeschlagen

Abgeordneten der Gemeinde weist man an den Ambassador. Absch. 767. o. »LA.

^ Acil " vernehmen, daß bei dergleichen Durchzügen sonst Gebrauch gewesen sei, daß die Orte

^ einen Eommissarius nach Bellenz geschickt haben; und weil der letzte Eommissarius ans

"ich,, sei, sv solle jetzt einer von Nidwalden aufgestellt werden. Die iibrigen Gesandten finden

^itte^'. gewisse Ordnung bestehe, und sind der Ansicht, daß dieses Eommissariat dem dermalen

^icr, ^'"'idvogt und künstig einem jede», der bei einem stattfindenden Durchzug von Obrigkeits wegen

^>>vr ^ '^n soll. Ibiü. ,l. »L4. Die Thüre, welche der Vicarius Franc. Ghiringhelli in der

x Port,», ausgebrochen hat, soll zugemauert werden. Ibick- o. »25. Des Umgelds

>^il'e»' bleibt es beim Abschied von Brunnen. Hat der Landschrcibcr das damals beschlossene

^"isitiv,,"^ «"sgcfertigt, sv soll er das beförderlich thu». Ibiü. f. »2«. Der Vicarius der
Eoino verlangt, daß oer Eommissarius zu Bellenz alle der Jnquisttio» zuständigen Händel,

239
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sowie auch die unter sie gefallenen Personen und die Kundschafter nach Como weisen solle, wozu
apostolische Legat zu Lucern sie bereden wolle. Weil man aber einerseits in Betracht zieht, daß

Freiheiten und der weltlichen Autorität der Orte zum Rachtheil gereichen würde, andrerseits aber zu bcu^
ten ist, daß da, wo keine Inquisition ist, ein weltlicher Richter sich das anmaßen könnte, was eine«' ^
lichen zustehe, wird rathsam befunden, darüber mit dein Legaten zu Lucern zu verhandeln und die Gc> ^
der Inquisition zu restringieren. Zu diesem Zwecke werden zwei Gesandte zum Legaten abgeordnet ^
zugleich beauftragt, demselben bemerklich zu machen, daß man nicht einsehe, was die Inquisition a» ^
jenigeu Orten fruchten solle, wo man das öffentliche Acrgerniß und die Buberei der Geistlichen,wie 1
die des ungerathenen Priesters Tolauo zu Lumino ungestraft lasse. Weil man ferner weiß, daß zu
die irrenden Schafe von ihren geistlichen Hirten schlecht geweidet werden und mit Ausnahme der ö ^
das ganze Jahr hindurch weder au Sonn- noch Feiertagen Gottes Wort verkündigt wird, so

Abgeordneten den Legaten ersuchen, beim Bischof von Como dahin zu wirken, daß etwa auch gutech"^
nach Bellenz geschickt werden, damit sie der Inquisition weniger zu schaffen geben. Ibiä. lr. »27-
mau der Streitigkeit zwischen den Geistlichen, den Orten und den Unterthanen los werde,

schon früher als das beste Mittel angesehen, wenn mau durch Vermittlung des Papstes einen eigenen ^ ^
erhalten könnte. Die Gesandteil sollen nun eingedenk sein, ihren Herreil und Obern den Ruhen ^
zu Gemüth zu führen, wenn von ihnen das geistliche und das weltliche Regiment gesetzt
sie zu bewegen, sich nach Mitteln umzusehen,dich in's Werk zu setzeil. Ibick. i. »LB. Die von dU ^
ferenz zu Altorf an den Nuntius wegen der vom Bischof zu Como prätendierten Inquisition,
Inquisition des U. Inquisitor über die Unholderei der Jugend in Bollenz lind wegen des Sa»m--^ ^
digers zu Bcllenz abgeordneten Gesandten referieren über die Ergebnisse ihrer Verhandlungen.
gedankt. Der Inquisition des Bischofs zu Coino halber will man „den Wurf in den Händen ^ P,
und deil Posseß nicht präjudicieren lassen. Die Inquisition in Bollenz will mau befördern. Des ^ ^
gers zil Bollenz wegen bleibt man bei dem gefaßten Entschlüsse;der Cvmmissarius und die Haup^'".^!>
selbst haben das frühere Mandat, wie es ihnen überschickt worden ist, zu publicieren. Der Nuntius ^
diesem allem zu benachrichtigen. Da man aber die Ueberzeugung hat, daß in den ennctbirgisch'''"
teien gegenüber der geistlichen Obrigkeit kein „leidenschaftliches Verhältniß" eintreten kann, w

dem Papste nicht erlangt worden ist, daß dieselben einen eigenen Bischof haben, so soll auf r'ü>^ ^
tischen Tagsatzung dahin gewirkt werden, daß eine qualificierte Person nach Rom abgeordnet

zugleich auch die Canonisatiou des Bruders Klaus sollicitieren könnte. Die Kosten würden wohl ^ ^
Unterthanen zu erhalten sein. Absch. 770. b. »L». Damit die Güter wieder aus die Straße»
geleitet werden, wird den Obrigkeiten anheimgestellt, die Zölle auf denselben herunterzusetzenund ^
Bellenz zu steigern. Auf die Güter der Schwaben, welche aus Misor durch Bellenz lind umgekch^
werden, soll ein Zoll von vier guten Batzeil für das Stück geschlagenund der Zöllner mit eim'w ^
dafür versehell werden. Ibiü. o. »30. Uri uinnut es über sich, mit äußerstem Ernst die zu

den Cvmmissarius zu mahueu, das ihnen auserlegte Umgcld zu bezahleil und die Wehrenen am ^ ^
an der Moösa herzustellen,widrigenfalls die beschlossene Gesandtschaft auf ihre Kosten beförderlichst^^,
werde. Ikiä. n. »»t. Es wird das von der Cvnferenz zu Altorf an den Bischof von Cvnw ^
gene Schreiben und dessen Antwort und die Cvrrespondcnzzwischen dem Bischof und denen zu ^ ^ >'l
lesen, aus welchen hervorgeht, daß zu Bellenz bereits ein Pater der Somasker als Prediger wä.
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^"'^ionicre. Es wird bei dein Bischof um Abberufung dieses Predigers noch vor Mitfasten ange
^ im Falle der Weigerung werde man andere.Mittel an die Hand nehmen müssen. sDcr Ncihcn-

3? nach svllw ein Zoccolante alls dem Kloster zu Bellenz die Functionen übernehmen.) Uri läßt an die
lcha't Ofsiciere deil Befehl ergehen, daß sie nach Mitfasten keinen fremden Prediger in der Graf-
ilchcr dlilden sotten. Damit aber die Unterthancn nicht immer durch dergleichen eigensinnige Vor-

werden, soll auf der nächsten fünförtischenTagsasznng nochmals die Angelegenheit eines
ie»c,,^v^^^ besprochen tverden. Weil man vcrmuthet, daß etliche Privatpersonenbei dem Bischof um

^er angehalten haben, tvird der Cvmmissarius beauftragt, jenen Personen nachzuforschen und,
ystaf ^ ^ aufgefunden hat, vor eine dreiörtischeTagsatznngzu citieren. Absch. 771. o. 33L. Da

Hauptleuten noch immer zumuthet, auf der Furcula bei St. Joris ein Forlin zu er-
^ schreiben, daß Graf Casati ihm die Ursachen auseinandersetzenwerde, warum die

^>e» ^ ^'^^a^ich findeil. Ibiä. 3. 333. Die Hauptleute von Bellenz berichteil, daß sie gegenüber
ihm und Misox den ihnen aufgetragenen Befehl vollzogen haben, daß dieselben aber eine neue
silier/, begehrt haben, in Folge dessen die Hauptleute um einläßlicher» Befehl oder um andere De-
deiii m ivird ihnen aufgetragcil, im Namen der Obrigkeiten dieser Confercnz beizuwohnen, bei
^lvc>.z / ^^en des Bündilisses lind bei ihrem früher intiniierten Beschlüsse zu bleiben. Gelangt aber

^ ^ Obrigkciteil zu referieren, übrigens für Wahrung ihres ihnen
^cl»i^ Pvstens ihr ^Möglichstes zu thun. Ibiä. e. 334. Die Hauptleute zu Bellenz haben durch
ch'ci, ^oll ei» Memvrial den Obrigkeiten vorlegen lassen, betreffend die nöthige Vorsorge für

Kriegsinunitioil, den Vorsäniß (antvoizmä-i.), die Versicherung der Bezahlung und die
. der Mängel an einigen Gebäuden. Es wird beschlossen, dieß dem spanischen Ambassador zu

i»it führen, auch ihn zu fragen, was für eine Vollmacht er von Mailand habe, ob man die Orte

Eissel," '^inant und andcrm Nothwcndigen verschen »volle, wenn wegen der Durchzüge die Pässe an-
^»c„ > ^ ^^e genöthigt würden, die Ehrenzeichen des Landes „zu lüpfen" und den Ilnter-
»», . . "Wspring<m. Je nachdenl die Antwort ausfällt, soll eine andere Zusammenkunft angesetzt werden,
3°be„ Weise Vorsorge zu treffeil und einein nach Mailand Abzuordnenden die Instruction zu
'^Hte,, - ^ ^ 333. Im Falle die Schlösser zu Bellenz in der Obrigkeiten Kosten restauriert werden
jedes . ^ Uri die Hoffnung aus, daß an die sehr nothwendige Ausbesserung des Urncrschlosses
Eine Antheil der Kosteil beitragen »verde, da die Schlösser gemeinsam seien. Ibiä. x. 333.

'^uiliig von Bellenz bittet, mau möchte den Gubernator zu Mailand dahin bestimmen, daß die
d» j'w Hvlz, Licht, Lager und Anderes, das sie der Besatzung liefern, entschädigt »verde» möchten,

be», König von Spanien zu gut komme; ferner daß die neuen Auflagen, welche
von Früchten auf dem Mailändischenauferlegt »Vörden sind, aufgehoben werden.

Is>^ ^i'on Noll »vird crsllcht, beim spanischen Ambaffador die Gewährungdieser Bitten auszuwirken.
Gstadt. ^^lenz bittet, n,an möchte bei andern Durchzügen bewilligen, daß die Etappen in den
^i», ^ Bellenz gehalten »verde». Es »vird willfahrt und der Stadt eine Urkunde darüber crthcilt;
>er Lxz ""ch dicr spailische Ambassador nicht dagegen sein »verde. Ibiä. I. 333. Dem Statthal-
^ters Anhalten vermöge der Statuten zu Bellenz ein Arrest auf die Söhne des Statt
de» ^ Judice, genanilt flicutsä», erlheilt. Ibiä. in. 333. In Betreff des Transits gegenüber

^flenossen in bei» Bünden bleibt man bei den frübcr gefaßten Beschlüssen, nämlich daß denselben
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für alle Victualien und Waaren, welche sie vom Mailändischen oder vo» andern Orten mit Liccnz ^

„per ssroso" nach den Bünden fertigen, der freie Transit ohne Gabella und Auflagen durch die

und Grafschaft gestattet sein soll; daß denselben auch der freie feile Kauf in der Grafschaft zugelassen^

mit Ausnahme des Korns und anderer Victnalicn, welche die Untcrthanen in der Grafschaft selbst voiN^.

Gütern einsammeln und zu ihrem Hausgebrauch bedürfen, lind was sie zu Ersetzung des Mangel-^

ihre Patente hin auf dem Mailäudischeu bekommen. Dem Evmmissarius wird aufgetragen, denen ^
Ealanca die zu Lauis gekaufte ihuen Hinterhalten«: Frucht zu verabfolgen. Aus diesem Abschied solid"

Uri ein Allszug den Hauptleuten zu Bellenz und ans Begehren auch den Bündneru zugestellt wer

Absch. 776. a. «4». Der Delegat Bafsv von Mailand, der sich aus Befehl seines Tribunals zN ^
lenz aufhält, uimnit sich vor, die Kaufmannsgüter, welche durch die Vogteien nach Laliis lind

geführt lverden, durch eine Wache begleiten zu lassen. Dem Delegaten wird geschrieben, daß die Äs

und Obern dieß keineswegs gestatten werden. Ibid. 6. »4t. In Beziehung auf die Differenz Zü'ü ^

dem Cominissarius Horrat lind den Erben des Landschreibcrs Mentle» sel., welche beide die Besoldung
das auf der Etappe zu Bellen; 162ö versehene Conunissariat ansprechen, lvird billig erachtet, daß

weil es sich herausstellt, daß damals das Conlinando ihn betroffen hat, dasjenige Geld, welches der"

darauf erlegt worden ist, beziehe. Wenn die ander» Zahlungen erfolgen und die Erben Mentlens "achweib'"^

neu, daß ihr Vater damals Mühe und Arbeit damit gehabt habe, so sollen sie aus denselben "»cd ^

werdeil. Ibid. d. «42. Eine Abordnung der Stadt und Grafschaft Bellenz beschwert sich über dü ^

Lauis und Luggarus neu eingeführte« Zölle und weist die Freiheitsbriefe der Bellenzer vor. ^ ^
unter Vorbehalt der Genehmigung von Seite der Obrigkeiten für rathsam erachtet, die zu Lauis

garus regierenden Orte durch ein Schreiben zu ersuchen, diese 'Neuerung aufzuheben. Sollte dietz ^

Erfolg sein, so sieht man kein anderes Mittel, als das liebe Recht darüber walten zu lasse».

»4». Gio. Battista Mollo mit zwei Andern zu einem Deputierten der Wehrenen gewählt, bittet

Krankheit um Entlassung. Diese wird ihm gewährt; die beiden übrigen sollen an seine Stelle ei""' ^

der» wühlen. Ibid. t'. »44. Der Coininissarins lvird beauftragt, nachzusehen, ob die Wehrencn, al

genannt, gegen der Moösabrücke hin ausgebessert sind; wenn nicht, so soll er dafür sorgen, daß das - ^

gelndc hergestellt wird. Ibid. F. »45. Die von Bellenz bitten, ihnen das Umgeld zu erlasseil;

es aber bei den obrigkeitlichen Ordinationen bewenden; jedoch halten es die Gesandten nicht für lMp"^,

ihnen dasselbe zu erlassen, wenn man versichert wäre, daß sie die Stadtthore, Mauern und

Ehren hielten, sofern sie es sonst nicht schuldig wären, und andere Beschwerden aus sich nähmen, ü'N- ^

Obrigkeiten nützlicher wäre als das Umgeld. Absch. 778. t'. »4«. Ans das Ansuchen der

ihnen für die Einquartierung der vom König von Spanien zu erhaltenden Garnison eine Emtschüdicch ' ^

geben, wird vorgeschlagen, mit dem Ambassador zu reden, ob die Hauptleute nicht jeder drei

weniger an Zahl haben dürften, und daß der Sold derselben den Bellenzer» zu Gute kommen " ^

Ibid. x. »47. Etliche Fertiger und Kaufleute von Luggarus beklagen sich über die Steigen»^ ^

Holzzolles. Man kann nichts Anderes zugebe», als was die obrigkeitlichen Erkannlnisse bestimmen- ' ^

»4». Man soll Nachforschung halten, wer von Bellenz Francesco Niel! von Eanobbio, welcher

baltung der Wohlfeilheit Wein nach Bellenz geführt hat, zu Mailand verklagt habe. Ibid. i. »^'

Evmmissarius zu Bellenz wird auf seine Anfrage, wie er sich in Betreff des Transits der Fruchte nw ^

Bünden zn verhalten habe, auf den Abschied von Flüelcn verwiesen. Wenn die Mailänder sich beseht
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^ uiögcn sie auch zu Lauis und Luggarus klagen. Ibiä. lr. Auf das Schreiben des mailändi-
-ui Delegaten, welcher dermalen zu Bellenz residiert, soll Uri in ähnlichem Sinne antworten, wie man
'u aus Flüelcn geschrieben hat. Da in den Orten keine Seuche vorhanden ist, so glauben die Gesandten,

" der Commissarius seiner Mühwaltung enthoben werden könnte. Ibiä. I. „Der Tappen (Etappen)
der hochdeutschen Soldatesca, ob sie die zu Bellenz oder Subiasco haben sollen, können wir das-

jedem Theil ausgeben (ausgegeben worden ist?) dieses Falls nicht übergeben, sondern müssen
Werth lassen". Ibiä. m. Jeder Gesandte soll seinen Herren und Obern vorbringen,

»>an bei Gelegenheit der nächsten lucernischen Taglcistung mit dem Legaten reden könnte, was für
^"tcl anzuwenden seien, um des ärgerlichen Priesters zu Lumino los zu werden. Absch. 780. b. 1k5.'k.
l'ab der Commissarius zu Bellen; denen in der Stadt unter Androhung von Strafe befohlen
kc>/. Pater Placido die Verehrung zu geben. Da die Orte sich mehrmals erklärt haben, diesen Pater

zu wollen, wird die Sache in den Abschied genommen, damit auf nächster dreiörli-
^gsatzung ein Beschluß gefaßt werde. Ibiä. o. Aus mehrern eingelaufenen Schreiben ver-

.. " '"an, daß die Franzosen sich Oleggios bemächtigt haben, von wo früher die Märkte am Langensee

^ctr ^ und daß die Provisionarii, welche von Bellenz auf diese Märkte bisher gefahren sind, ohne
Art^^ ämückgekommen seien. Dieß habe den Commissarius veranlaßt, ein Verbot der Ausfuhr jeglicher

von Früchten aus Bellenz ergehen zu lassen. Da dieser Ruf den mehrmals ihm übcrschickten Erklä-
zuwiderläuft und ohne der Orte Bewilligung erlassen worden ist, so wird ihm alles

Uni ^ dieses Verbot zurückzunehmenund sich nach den ihm überschickten Abschieden zu richten;
schuld^ aufgetragen, wenn die Bündncr sich bei ihm beschweren sollten, bei ihnen sich zu ent-
das ""d ihnen zu erklären, daß jener Ruf sich nicht auf sie beziehe; denn die Orte seien geneigt, alles
Äeis^ was die Bündnisse verlangen. Absch. 783. a. Die Hauptlcute der Garnison zu
^escll/> ^ sich bei einem Uebcrfall der Stadt zu verhalten haben und berichten, daß
Brillsipürlich mir Munition und Proviant versehen sei. In Folge dessen wird durch den Commis-
das 50. 6"ssellanen der Auftrag gegebe», die in jeden, Schlosse benndlichcMunition aufzuzeichnen und
u^rdc„ Obrigkeiten einzuschicken, damit der Mangel ersetzt werden könne. Die Hanptleute
Und sofort das Getreide, das in den außerhalb der Stadt befindlichen Mühlen liegt, mahlen
^hlen- verpacken zu lassen. Ibiä. b. L5K. Den Hauptleuten zu Bellen; wird Wachsamkeit-em-
^achter Porten oder bei der Movsabrücke Wehrenen errichten, wird nicht für nothwendig
!se» ^ scheinen könnte, als wollte man sich gegen die Cid^ und Bundesgenossen feindlich zci-
ke»e >.1, . ' Da man vernimmt, daß die Hanptleute Soldaten, welche Landleute oder geschwo-

sind, beurlariben rmd a>, deren Statt allerlei ausländisches „Gesind" annehmen, wird ihnen
lssjz ^'^en; zugleich werden sie ermahnt, ihre Zahl coinplet zu halten. Ibiä. ä. Der Antrag
^?e>i '""chte einen kriegserfahrenen Mann auf des Königs Kosten anstellen, welcher bei einem feind-
hiiig^^^all zu Bellenz das Direetoriumübernehme (es wird auf HauptmannJohann Joachim Püntiner
ll>i<i. ^ i>on den andern Gesandten wegen Mangel an Instruction in den Abschied genommen.

^ Abgeordnete der Burgerschaft zn Vellcnz beklagen sich abermals wegen des Zolls, den
l>vx luggarus ihnen neu aufgelegt haben, weisen briefliche Instrumente, Abschiede u. s. w.

bitten, daß nian es bei denr alten Herkommen verbleiben lasse. Wegen Abwesenheit des andern
die Verhandlung darüber bis zur nächsten Tagleistung zu Baden eingestellr und inzwischen den
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Landvögten zu Lauis und Luggarus befohlen, die Zöllner und Interessenten daselbst bei Strafe und l!n-
gnade anzuhalten, bis zu Austrag der Sache Alles im alten Stand zu lassen. Zürich wird die Partei
aus die erste Tagleistung nach Baden peremtorischciticren mit dem Verbellten, daß man, wenn ein TheÜ
ungehorsam ausbleibe, nichtsdestoweniger mit dem Urthcil fortfahren und dem Handel ein Ende mache»
werde. Absch. 788. k. ZtliO. Auf den mehrmaligen Bericht des Commissarius zu Bellenz, daß die Stadt
und die Schlosser auf den Rothfall schlecht versehen seien, wird an den Grafen Casati geschrieben, ob ^
nicht durch seine Jnterposition bei den spanischen Ofsicialen es dahin bringen könnte, daß eine Quantität
Getreides aus dem Mailändischen zu Bellenz deponiert würde. Zugleich wird dem Commissarius aufgeü'"'
geu, von der Landschaft oder anderswoher einen Porrath an Korn oder andern Victualicn nach Belle»'
zu schaffen und den Burgern zu gebieten, ihr eigenes Getreide, das ihnen auf der Landschaft gewachsen le>,
auf den Rothfall in die Stadt in Sicherheit zu bringen. Absch. 789. b. M»l. Der wiederum gesteh
Antrag, man mochte eine qualificierte Person (man deutet auf Johann Püntincr) mit einem Generalbest,
über das Kriegswesennach Bellenz schicken, wird all instruondum auf die nächste drciörtischeVersal»^
lung in den Abschied genommen. Ibid. o. ZN»S. Die Hauptlcute zu Bellenz werden wiederum zur Wach
samkeit ermahnt und aufgefordert, eilends zu berichten, wenn etwas Bedenkliches vorfalle. Zugleich
sie dem Vicarius Ghiringhelli befehlen, den Keller, den man ihm in einem Thurm bei seinem Weingarts
anzulegen unter Bedingungen gestattet hat, wegzuschaffen und die Thüre in seinen Weingarten, die er
der Stadtmauer ausgebrochen hat, auszumauern. Ibid. e. Miü. Statthalter Im Hof wird
mit dem Legaten über Mittel sich zu bereden, wie man des ärgerlichen Pfaffen Tvlando, der sich mit^ .
und andern Waffen auf dem Monticello aufhält, los werden könnte, und ihn auch von dem in Ke»u"
zu setzen, was in Betreff des Bischofs von Como gesprochen worden ist. Ibid. 1. Ob
die Schwabengüter, welche dermalen durch Misox nach Bellenz geführt werden, auf den Paß der ^

zurückzubringen,den Zoll zu Bcllenz erhöhen soll, darüber sollen die Obrigkeiten auf nächste Zusa>»»^
kunft instruieren. Ibid. NK5. Jedes Ort wird zu Rathe gehen, wie man sich mit Besetzung ^
Schlösser zu Bellenz verhalten wolle, wenn die spanischen Ofsiciale den Hauptleuren daselbst unverscb^
den Urlaub ankündigeu sollten. Ibid. i. ZttU». HauptmannHorrat ersucht, man möchte laut des -
schiedes von Flüelen ihin das hinter LandammannTl'ösch liegende Geld, das für die Comnüssarii de
Durchzug des Hochdeutscheu Volkes iu den Jahren 1635 und 1636 bestimmt war, übergeben, weil er
malS als Commissarius functionierl habe. Man läßt es bei jenem Abschiede bewenden mit der
daß ihm einstweilen der eine und erste Antheil verabfolgt werden solle; können die Erben des Landpl
bcrs von Mentlen innerhalb dreier Monate den Beweis nicht leisten, daß von Mentlen auch als ^
missarius functioniert habe, so wird der Rest des Geldes auch an Horrat verabfolgt. Ibid. k.
Nusea war von dem Podesta zu Como in gefänglichenArrest gezogen worden, angeblich weil er
Getreide, das aus dem Mailändischen gekommen sei, verkauft habe. Sein Bruder Gio. Pietro ^ ^ ^
bittet die Gesandten, sich für dessen Freilassung zu verwenden. Bereits hat Uri durch eine Botschaft
Schwhz durch ein Schreiben den Grafen Casati um seilte Vermittlung angegangen. In Betracht ^
daß, wenn ein Unterthan, der in der Jurisdiction der Orte gefrevelt hat, vor einem andern Sta»d
Richter gestraft »Verden sollte, dieß zu Präjudiz der Freiheilen der regierenden Orte gereichen
im Namen der drei Orte ein Schreiben an den Gubernator in Mailand gerichtet; ein ähnliches
Casati an den Grase»» Serbelloni. Alan will vorerst die Antworten auf diese Schreiben erwarte».
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^ Bk«. Die Männer von Molla beschweren sich über den mit Panncrherrn von Roll von Uri
^^rosfencn „Markt" und wünschen dessen entledigt zu werden, um wieder, wie andere Gemeinden,srei zu

^ w- Dem Cvnlinissarius Bücler lind dem Hauptmann Leu von Ridwalden wird der Austrag -gegeben,
Rechnung der Männer von Molla mit Panncrherrn von Roll beizuwohnen, die Ansprachen, die der-

e an gekauft hat, und wie der Kauf geschehen ist, zu verzeichnen und dich den Herren und Obern
Zuschicken.Die Gesandten von Uri, ohne Instruction, nehmen die Sache in den Abschied. Idick. 1).
voi ' Cvmmissarins zu Bellenz werden folgende Befehle crtheilt: 1) Die Consvli sollen in ihrem Bezirk

Haus zu Halls gehen, verzeichnen, wie viel Getreide und wie viel Personen sich darin befinden; 2) den
^Meii zu Bellcnz soll er insgeheim verbieten, Früchte, sie seien auf ihrem eigenen Gebiete gewachsen oder vom
saudischen perskrosu geführt oder auf die tratu gegeben worden, in die Bünde zu verkaufen; 3) einen

ergehe,, lassen, daß alle Kaufleute der Grafschaft ihre Patente, welche ihnen auf Korn oder anderes
r«de gegeben worden sind, dem Eomnnssarius, ehe sie zu Markt fabren, vorzuweisen haben, damit eine

^ tche Cvpie in ein Buch eingetragen werden könne, ebenso bei ihrer Rückkunft ihm die erkauften Früchte
der^^' Ahlbare sind zu strafen. Was die Misoxer selbst auf dem Mailändischen bekommen können, soll
^ ^"vuissarius ungehindert passieren lassen. Ibid. o. «7«. Zeder Gesandte wird seinen Herren und
so ^ Ertrage», vb es nicht zweckmäßig wäre, daß die Orte ein Quantum Getreide kauften und es vor-
z>, Zu Bcllenz aufbehalten ließen. Ibick. s. «71. Die zu Bellenz bitten, man möchte ihnen
Hab dn Kosten, welche sie wegeil Lieferung an Holz lind Licht u. s. w. für die Besatzung
au/" Soldaten monatlichen Sold von allen drei Hauptleuten dort folgen lassen mit Anbietling,
De»// Musterung drei anstatt deren gut zu machen." Es wird ihnen dieß bewilliget. Ibid. t'. «7L.
Äuz" Sertvr, geblirtig alls Lauis, hailshäblich zu Bellenz niedergelassen,wird erlaubt, neben
Ha/' Handwerks auf sein Wohlvcrhalten hin auch noch zu „gewirbeil". Ibid. «7«. Den
Pj . Z" Bellenz wird auf ein an die Orte erlassenes Schreiben folgende Antwort gegeben -. Der
''ach uk^ ^^"'lZhelli, welcher lim Modification des frühern Abschieds eingekvmmen ist, Hai dcmselben

' onlinen, den Keller zu beseitigen, Mauer und Dhünn wieder in den alten Stand zu setzen. Absch.
keiile / Danlit zwischen dem Commissarius und den Hauptleuten wegen des Kriegscommandos
cr ^ ^"fusion entstehe, ivird verordnet, daß jeder Hauptmann über seine Soldaten auf dem Posten, den
hat ^^^gen hat, den Befehl haben solle, daß aber das Landvolk, weil es den drei Orten geschworen

Evnlinandv des Commissarius stehen soll mit Ausnahme desjenigen, welches einem Haupt¬
last . ^ Ancn Posten übergeben wordeil ist. Hauptlcutc und Commissarius haben sich in Rothsällen

verständigen. Ibid. Ii. «75. Die Gesandten von llri berichten, daß Pannerherr von
^hle'" seines mit der Commune Molla geschlosseilen Kaufes bei ihren Herreil und Obern das Be¬
eile»' habe, mochte ihm, da die von Molla sich mit einem Beistand versehen, auch einen zu
^täild^" ^^en ""d ihm nicht das Recht aus den Händen nehmen. Die Gesandten der beiden andern
bcl»> k ^ dem über diese Sache ergangenen Abschied und den Erkanntnissen der Obrigkeiten
Wie/ ^ Damit die Neuerungen, welche der Bischof von Cvmo in den Vogteien vvr-

^"gefangen hat, aufgehoben werden, beaustragt man Lucern, bei erster Gelegenheit die Beschwer-
zu h^^ie darüber dem Nuntius vorzutragen, um ihn zur Vermittlung für Abschaffung dieser Neuerung
Illss/^"^n. Absch. 792. o. «77. Auf das vomGubernalorzu Mailand, Markgraf Leganez, wegen Ent-

6 des Carlo Nusca aus seiner Hast cingekommene Schreibeil soll Uri ein Dankschreibenin aller Orte
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Name» ausfertige». 11M. 4. 878. Der Coimttissarius zu Belle»; führt Klage darüber, daß die Ha»p>
leute wenig u»d schlechte Soldaten habe» und ihn, i» seine Judicatur Eingriffe thu». De» auf die Iah"
rechnuug reisende» Gesandten wird aufgetragen, die Sache zu untersuche» und de» Obrigkeiten BerichtZ"
gebe». Absch. 793. 1z. 871». Uri hat denen von Bellenz das Umgeld erlassen, wenn sie die Grabe"
säubern, Stadtmauer und Thürme sicher stellen. Schwyz und Nidwalden bleiben aber bei ihrem Entschluß
und tragen ihren Gesandten auf, dasselbe mit allem Ernst einzufordern. Id»4. v. 881». Den Gesa»d
ten auf die Jahrrechnung wird aufgetragen, den Anstößen» des Tessins bei 10V Kronen Buße die Weh"''
ncn gegen die Moistabrücke hin herzustellen; bei sortgesetzten, Ungehorsam werde jedes Ort auf Kosten de,
Ungehorsamen eine Person abordnen, um die Sache ins Werk zu setzen. Ikill. ä. 881. Die Geistliche"
sollen zu Abnahme der Spital- und Kirchcnrcchnungcn nicht zugelassen werden, obgleich sie es verlangen Ib>i<1. e
882. Da der deutsche Ehvrherr von Bellen; zu Coino in Arrest sein soll, so werden die Gesandten a"
gewiesen, ihm den Jahrlvhn nicht zu verabfolgen. Hüll. 1. 88N. Die Gesandten sollen dafür sorg,"'
daß die Kosten wegen eines verstorbenen fremden Krämers aus dessen Berlassenschaft bezahlt »verde» ! d"^
Uebrigc soll St. Stephau laut des Testaments verabfolgt werden. 1d»4. ss. 88-1. Die Gesandten Hab,"
den Landschreiber anzuhalten, die alten Taxen des Schrciberlohns nicht zu überschreiten. Il>,<1. t,.
Den Landvögten ist zu insinuieren, daß sie künftig die Fiscal« bei den Strafen und „Abhandlungen" b"
wohnen lassen und ohne deren Beisein nichts vornehmen dürfen, damit die Fiscale den Obrigkeiten gel"'"
lich, was ihnen gebührt, angeben können. Idiä. i. 881». Die Gesandten sollen die Schlösser Visit»'""
und dafür sorgen, daß sie mit der nöthigen Munition für jeden feindlichen Einfall versehen werden. M"'
haben sie sich zu erkundigen, wo „aufgelaufener" Wein ist, und denselben auszulassen. 11M. 1c.

Landsfähnrich von Beroldingen von Uri und Frischherz von Schwyz bitten um eine Belohnung für ^
Mühe und die Kosten, welche sie voriges Jahr als Gesandte wegen eines Processes gehabt haben, de»
gegen diejenigen, welche ein Quantum Getreide „sfrvsiert" und nach den Bünden geführt hatten, süh"'"
mußten. Die Gesandten, ohne Instruction, nehmen das Ansuchen in den Abschied. UM. I. ZttUi. -lb^
inals wird der „'Markt oder Evntract" des Pannerherr» von Noll mit der Commune Mvlla in der L»"d
schast Bellenz zur Sprache gebracht. Die Gesandten von Schwyz und Unterwalden erklären, daß
Herren und Obern diese Sache niemals gutgeheißen haben, da sie der obrigkeitlichen Jurisdiction präD'
cierlich sei, weil der Fisch- und Wildfang, der Kirchensatz und anderes vgl. der Obrigkeit zugehöre »»b ^

Unterthanen ohne deren Bvrwissen darüber nicht verfügen können. Sie lassen es bei den mehrmals ^
ihren Herreu und Obern gefaßten Resolutionen verbleiben und hosten, daß der Pannerherr in Anwese»
der Gesandten sich mit der Gemeinde aus andere Weise vergleiche» »verde. I1>i<I. in. Zttii». Die Gel»"'-
te» aus die Jahrrechnung »verde» beauftragt, nachzuforschen, wer die salschen „Dublen" ins Land ge^"
habe, und die Schuldigen ernstlich zu strafen. Ikül. n. 81»1». S. Lauis Art. 93. 81»». /
Belleuz bitte», man möchte, da in der Landschaft Lauis an etlichen Orten die „Sucht der Pestilenz »""ü

rissen sei", den Säumern verbieten, nach Lauis zu fahren oder an bequemen Orten „unsaubere ^
Häuser" errichten, „wodurch sie allein zu passieren haben sollten". Mau sieht die Nothwendigkeil dul
Maßregel»» nicht ein, da die Seuche iu jener Gegend »venig Fortschritte mache. Denen von Bellenz

schrieben, daß sie die Säumer nicht hindern, jedoch mit Führern versehen sollen, welche sie neben de» ^
eierten Orten durchführen. Absch. 796. n. 81»2. Die Hauptleute der Besatzung zu Bellenz,
fürchten, daß ihnen, da die hochdeutsche Soldateska durchpassiert ist, »»»Versehens der Urlaub anep'k""
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oder daß ihre rückständige» Zahlungen ans eine große Summe auslaufen möchten, fragen

»Nlcr llrlanb anzunehmen haben, da sie zivar im spanischen Dienst, aber

sc» "^'osition der Obrigkeiten ständen. Es wird für gnt erachtet, dnrch eine Abordnung dem Gra-

^ ^ ^ücn zn lassen, daß zivar die Orte die Garnison nicht mehr für nothwendig halten, daß man

^tcllt bringen werde, daß die Rückstände den Hanptlenten bezahlt nnd diese für die Zukunft sicher

luivi/^' Gnbernator;n Riailand sie ferner beibehalten »volle, der Graf dnrch feine Jntcrpo-

serner das von den Orten an den Gnbernatör abzusendende Schreiben mit einem

begleiten werde. Je nachdem die Antwort ausfällt, werden sich die Hanptlente

^chtliV. bleiben wollen oder nicht. Ilnck. o. Iii».'!. Dem Hauptmann Leu wird bewilligt, das

loh», was man bei andern spanischen Durchzügen einem Evnnnissarins ;n Bellenz als Bc-

llckzebcn hat, dem Seeretarins Erisola vvrznivcisen. Ibick. ck. Ob dem Pielro Benno

^lc» ber voriges Jahr ihm anfcrlegten Strafe etwas geschenkt »verde» soll, wird den Obrig-

Hcr,, ^'^""^Itellt. Ibiil. o. Dem Connnissarins zu Bellcnz »vird geschrieben, daß er den Män-

^chlli t ' anzeigen solle, daß, »venu der ärgerliche Pfaffe Tvlano künftig mit verbotenen Wehren
ih>, "^eile daher kommen sollte, „es den Gesandten nicht entgegen sei» würde, wen» jeder sich gegen

'"lssc» ^'""ben versehen »vird, daß man seinethalbc» versichert sein möge." Ibick. t'. ZNN». Dem Eon»

^ii>^. ' ^'llmz, »velcher nm Rath fragt, wie er sich in Beziehung ans den Korntransil nach den

lhoh, Verhalten habe, »verde» die dem früher» Ev»nmiss.»rius zugeschickten Verhaltnngsbefehle »nitge-

l>»i^ 6- litt«. Da zwischen Lanis nnd Bellen; wegen der Sperrung des Passes in Folge der

ansgebrvchenen ansteckenden Seuche ziemlich hitzige Streitigkeiten entstanden sind, »verde»
wichen Or

'»e»de ' ' » —" —

n ^regeln getroffen: Erstens sollen die „beschissenen" Wirthshäuser, in »velchen schon früher aller-

. .^^^lren, Insolenzen nnd auch Verfälschung des Weines getrieben worden sind, gänzlich ausge

lierx„v ' Zweitens haben die Landvögte Anordnung zn treffen, daß die Säumer und andere durchpa»

^ ^ Lc»,te

verschließen. Finden die Landvögte noch andere geeignete Mittel, so sollen sie dieselben den
^"eii an;

^ci,l durch Führer neben den inficierten Flecken durchgeführt »verde»! diese Flecken selbst sind mir
Hau»

^isscii^ Absch. 79L. n. iiltti. Da der Moösabrücke der Ruin droht, »venu nicht Maßregeln

beauftragt man den Landvvgr ans der Riviera nnd den Evnnnissarins Zll Bellenz, z..„.

^ ^ ^Uicke nnp p^'s dabei liegenden Landes eine Wehre vcrdiiignngsweise erbauen zu lassen und

Zur

'°r»n,

^llan

Uichs ,, ..... .... ^... — — ^— .... —

. " erscheint, »vird dein Evnnnissarins befohlen, einen „hinlänglichen, förmlichen und ernst

Zur Äi'ffößcr und die dabei Interessierten zu Vertheilen. Zugleich sollen die Burger zu Bel

^Ucr» ""^^dernng der Stadtgräben nnd zur Bewahrnng der Thorc, der Vicar Gbiringhelli nie Ver
^ seines

^ »ich, , ^ begangen haben, »var ein Proeeß eingeleitet »Vörden. Da derselbe aber den Gesand

!jy,. ^ lunrs i>, die Stadtmauer ansgebrvchenen Thores nnd des Kellers angehalten »verde». Ibicl. d.

^ilan » der schändlichen Thal, welche Etliche von Bellenz vor der Stadt an einem Abend am

-MM««,," und d°„ -dngl.i.... -wMschi-I.,.. d»mi, .dm m ""7"

,h„, i„ i-lch... M» S-b°d». I°» >W ^

»"». «. .... ... ha»-» b» »i-M. n'ch' ->^ > ««^2di-jrr «.»hm Tm»,r z-IchlmV" T-, d..,..d... . ..m - -

d. 5»- di° d>-,,ch,ig,,i, „.ch, g-i.d. w--d-,>. i° I°» ,-d-, G-.m.d.. « " " ^ ^..d mm. ..ich. d-i..-» !-i. »» d-°i .-diu"---"'' »>..d
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begehrt von den Gesandten der beiden andcrn Orte zu wissen, ob das Geschütz und die Schlösser zu ^

lenz gemeinsam seien oder jedes Schloß blos dem Ort gehören soll, dessen Namen es trage. Die

ten von Schwyz und Nidwalden sind zwar der Ansicht, daß sie gemeinsam seien, nehmen jedoch de» ^
in den Abschied. Ibick. «z. Die Gesandtschaft von 'Nidwalden eröffnet, daß der Landvogt in ^

lenz etliche Unholder habe hinrichten lassen. Da ihm noch mehr angegeben worden seien, so sei des v

vvgts Begehren, daß die Obrigkeiten keine Liberation, ohne seine Verantwortung lind Verwahrung

hört zu haben, ertheilen möchten. Uri und Schwhz nehmen das Begehre» nck rot'sreullum in de» ^

schied. Ibick. k. ZMA. Auf den Bericht der auf der Jahrrechnung gewesenen Gesandten, daß d» ^

lenzer das Umgeld noch nicht bezahlt hat en, wird ibnen geschrieben, daß sie es bis Weihnachten Z»

haben, widrigenfalls man auf ihre Koste» Gesandte zu dessen Beziehung abordnen werde, es

daß sie sich zu Anderm anheischig machen, das den Orten dienlicler als das Umgeld wäre. lbiü. 5- '

Die von Uri und Schwyz einer Frau Maria del Panzana ertheilte Liberation, welche sich mit Eim"^ ^

sen Frau im vierten Grad mit ihr verwandt ist, „vertrabet hat", wird von den Gesandten ^dwald^^

den Abschied genommen. Ibick. I>. Pannerherr Trösch stellt das Ansuchen, man möchtc ^ ^

einer Ansprache, die er an Giv. Pietro Judice, den Dolmetscher in Bollenz, zn haben vermeine, ^

aber an die unbekannten Strickerischen Erben gewiesen werde, den Judice zum Zahlen anHallen.

ihm willfahrt. Sollte Judice sich mit dem Rechte wehreu, so soll er es bis aus künstige Lichtn>ck>

Absch. 800. „Tie angestellte Tagsatzung uff Mvrgen (15. Tecember) soll besucht werde»" ^

des Rumors, so etliche Bürger zu Bellenz mit dem Eastellan von Uri begangen. Sollent derowcg^ ^

sere Gesandten doran sin, damitt unserm Eommissario Achermann der Handel nit entzogen, sv"^ ^

seinig ervolgen möge." Absch. 8Ol. -r. Da die von Vcllenz dem früher ihnen zugcgemg^" »,
- ffcre»'.

denen von Lauis gegenüber veranlaßt haben, so wird dem Evmmissarius befohlen, die „beschissene»

----- .....

fehlen, den Paß von Bellenz nach Lauis offen zu halten, nicht nachkommen und dadurch neue

denen von Lauis gegenüber veranlaßt haben, so wird dem Evmmissarius besohle», die „beschissene»

Häuser gänzlich abzuschaffen und dafür zu sorgen, daß die Säumer und anderes Volk aus den drc»

durch Führer geleitet, nach den frühern Bestimmungen ungehindert nach Lauis und von da

können. Die Zuwiderhandelnden hat der Evmnüssarius mit den drei Hauptlcutcn zu bestrasen- ^
die Bellcnzer ferner sich ungehorsam beweisen, so sollen ein oder mehrere Deputierte dahin abgcc»'-'

den, welche mit dem Evmmissarius gegen die Fehlbaren Prvcesse zu formieren und dieselben Z"

Tispositiou den Orten einzuschicken haben. Von diesem Beschlüsse wird dem Landvogt zu >»>'

gegeben und angezeigt, daß der Paß für die Säumer und die Durchreisenden offen sei, wenn

authentischen Bvlleten versehen oder durch angestellte Führer begleitet seien, ungleichem

uggarus mit der Mahnung, dafür besorgt zu sein, daß auch der Paß gegen Luggarus möclP' '

werden. Absch. 802. u. lMZi. Jeder Gesandte wird seinen Obrigkeiten zu referieren wisse»,

der Collatoren der Pfründen jenseits des Gebirgs verhandelt worden ist, und daß man zu 5^'

allerlei Jnconvenienzen durch Vermittlung des Nuntius oder auf andere Weise die Eollaturen a"

bringen möchte. Idick. o. ZUN). Die von GnvSca beschweren sich, daß der beabsichtigte B»" ^

bei der Moösabrücke ihren Gütern zn höchstem Schaden gereiche. Ter Comnüssarius zu Bellenz, ^ ^ ^ ^

Vogt auf der Riviera und Hauptmaiui Büeler werden beauftragt, einen Augenschein zu nchwG ^

streitigen Parteien zu vergleichen. Sollte ein Vergleich nicht herbeigeführt werden können, sv ^

Parteien vor die Obrigkeit weisen Ibick. o. Dem Landvogt in Bollenz wird geschn^""'
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Cvi,,^^ ^^^la Troger zur Rückgabe der 35 verarresticrten Kronen verhelfen, Ibid. f. 911. Dein
zu Bellenz wird der Auftrag gegeben, des Bartös arrestierte Sanmrossc aus dem Arrest zu

Bürgschaft zu befreien und diejenigen, welche diesen Arrest veranlaßt haben, zu strafen.

1937.

u»d ^ Chicherio von Bellenz weist nach, daß an den Differenzen, welche zwischen Bellenz

c>»a >vegen des Passes entstanden seien, die von Belleuz keine Schuld tragen. Dieb wird für bekannt

Landvogt zu Lauis wird aufgetragen, dafür zu sorgen, daß der Paß frei und offen

lvckir beschissene Wirthshänser, bnstui in u^urtudic", tvidrigeufalls man denen von Bellenz nicht ver¬

ein, '' ^wite, den Lauisern gegenüber Gegeninaßrcgelu zu ergreifen, Uebrigeus bleibt mau bei dem früher

faßten Beschlüsse. Absch. 803. ,1. 913. Die Ansprachen der Kinder des Commissarius Büeler

!1>I ^brcn 1628 und 1629 werden zu Händen der Obrigkeiten in den Abschied genommen. Ibid. I.
z> ' die Gesandten wegen Gio, Pictro Barbirvl und der vorletzten Castellanc Zgraggen und Carlo

^>tri ^ andern Befehl haben, als bei den gegenwärtigen Ortstiminen zu verbleiben, so werden die

^ gütlichen Composition ermahnt. Kommt keine solche zu Stande, so wird die Sache

dc>, ^'^'heid der Obrigkeiten anheimgestellt. Ibid. x, 913. Die jüngst zu Brunnen aufgestellten und von

ratificierten Artikel will man, sobald sie auf Pergament gebracht sind, mit den Secrct

" bcr Orte bekräftigen. lind. I>, 9I<». Den Hanptleuteu zu Bellenz wird abermals geschrieben,

Krieg »Volkes vollständig zu halten haben. Dem Hauptmann zu Ursern wird gute

^e'all^ Paß daselbst anempfohlen, Absch, 808. d. 917. Wegen der ziemlich großen rückständigen

^c»d> Hauptleute zu Bellenz werden die Gesandten auf der Cvnfereuz zu Lncern sich an Casati

^»lle»! ^Accord, zwischen dem Landschreibcr Printz von Uri und der Landschaft
biz ^ ileschlossen, lassen die Gesandten in Kraft bestehen. Will jemand sich dessen entledigen, so soll es

dez ^iitfastei, geschehe»; wo nicht, so soll derselbe als in Kraft stehend bestätigt sein und der Frau

jtzqz das Geld, welches hinter dem Landvogt deponiert ist, verabfolgt werde». Ibid. 919.

^l'e» ^ ^^andten zu Bellenz der Madonna Barbara zu Castione in Betreff des Brvtbackens bewilliget
^»ehmigt, Absch, 81 l, b. 9L9» Dem Landvogt in Bollenz wird geschrieben, daß er ohne

, '' die 35 Kronen, welche der Frau Ursula Troger von Uri laut mit ibr getroffenen Accords gehören

dahin vermögen soll, die gebührenden Kosten abzutragen. Glaubt er eine Ansprache zu

^>d ^ ' Pictro della Ganna verarrestiert sind und hinter dem Landvvgte liegen, der Frau einhändigen
dello

z»v qi ^ sich bei den Obrigkeiten melden, Absch. 812. e. ilLI. „Auf der mordrigen Tagleistung
. -»i'u

idllend lmsere Chrengsandteu bv denen von Uri und Schwhtz in allem Crnst reden nndt sy an

bjxi, b"""t dem .Herrn Cvmmissary Caspar Achermann könne und möge gchulffeu werden wegen seines

iv er gegen Jo. Peter Barbirvl von Bellenz süert cmd wägen eines Fräfsels, so er Barbirol sampt

^"deren an dem Castellan Zgraggen von Urh und einem Tischmacher verücbt". Absch,

i^edt> ' mordrigen Tag svl mit übrigen beeden Orten durch unsere Herren Chreugsanteu

^igc,,^ damit mau Mittell könne finden, dem Commun Mvllo von dem Pannerherrn Rollen zuo

^id, <>. die Beschwerde derer zu Lauis gegen die voi, Bellenz wegen der in Folge
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ss tt' ^

der Seuche zu Sperrung des Passes getroffenen Maßregeln wird Uri ersucht, an die von Beut»' ^
Schreiben zu erlassen. Absch. tilti. o. Dein Landvogt in Bollenz soll Uri schreiben,

der Ursula Troger zuständige (Pult hinter die Obrigkeit zn Schwvz zu Recht schicken soll. Glaubt

an dieselbe ein Recht zn haben, so soll er innerhalb dreier Wochen dasselbe geltend wachen, nach

Frist sie der Fran Troger verabfolgt »verde» soll. 11>iü. ä. i)Ls>. In Betreffs des Streites de»^

Bellenz mit denen von Lauis und Luggarus wegen der neulich eingeführten Steigerung des Zolls »»d ^

Fürleitc von Seite der lehtern wird beschlossen, de» jenseits des GebirgS befindlichen Gesaut ^

schreiben, sie sollen die Gesandten der übrigen neun Orte dahin bestimmen, daß sie denen von Bell^'^

genüber von jeder Rcnernng in Betreff des Zolles und der Fürleite abstehen, widrigenfalls he d»»^

Protestation einzulegen haben. Abscb. HW. a. Ebendemselben Schreibe» »vird auch 6cigeW^
Gesaudten sollen bei den übrigen dahin wirken, das; denen zn Bellenz siir die Durchführung des

das sie per stn-oso oder aus Patente vom Mailändische» bekommen, keine Hindernisse in den Meg ^
werden. Ii>iä. in. Dem Eommissarius zn Bellenz wird geschrieben, daß die Erben des

rins Belschart sel. für ihre befugten Ansprache» zufrieden gestellt »verde» sollen, und daß der

bobcn sei. Wenn jemand an dessen Berlassenschaft Ansprüche zn haben vermeine, solle er sie in

geltend mache». Idiü. >l. Die Grida, »velche die Bellenzer auf des Statthalters Origow' ^

unbefugter Weise haben anschlagen lassen, »vird nichtig erklärt; haben sie an denselben etwas a»zn!"^

so haben sie ihre Ansprüche vor dem Evmmissarius geltend zn mache», ldiü. o. ULi>. Rmchuu^ ^
erkannt, daß der Landvogt in Bollenz das Geld, welches wegen der Ansprüche der Fran Ursula -

von Uri hinter ihn» zu Recht gelegt worden ist, zu Händen von Schwvz abliesern soll. ^Ler ' ^

Ansprüche an dasselbe machen zn können glaubt, soll dieselben innerhalb vierzehn Tagen

liefcrung gellend machen; »venu keine in dieser Frist zum Borschein kommen, so soll das Geld der

Troger ausgehändigt »verde». Idiä. A. Obgleich ii» Beziehung ans die von Lauis und

von denen von Bellenz geforderten Zölle und Allflagen durch beiderseits abgeordnete Anwälte eine

Uebereinknnst getroffen worden »var, so haben doch die Gesandten auf der ennetbirgischen Jahrw^ ..

denen von Lauis und Luggaru^uicht nnr diese Reucrungcn gestattet, sondern auch zugelassen, daß

unter dem Titel des Sißzeldes erlegten »0 Ducatoni von den erstell Handelsleuten von Belle»',/

oder durch ihre Landschaften handeln, wieder erholen. Räch Vorlesung der Privilegien und anderer ^

mcnte derer von Bellenz kommt man zu der Ausicht, daß solche Reuerungen nicht allein den Freihrß-

und dem alten Pvsseß der Bellenzer, sondern auch dem eidgenössischen Bündniß zuwiderlaufen. ^

darauf an, Bellenz das Gegenrecht durch Einführung neuer Zölle lind Auflagen gegenüber d,> ^

Lauis und Luggarus zu gestatten und, damit sie nicht von diesen abhängig seien, den Bellenzer»

len, die Straße gegen Gravedona zu verbessern. Ridwaldens Gesandtschaft, svweit nicht i»struic»b ^ ^

den Antrag in den Abschied. Vorläufig »vird beschlossen, Zürich um Beseitigung dieser Reu^'^^,

ersuchen. Absch. Ä5. n. «>Zl. Aus die Aufforderung des mailändischen Sanitätseoninlissarius ^
man möchte wegen des bevorstehenden Bartholomäi Markts zn Bellenz Anordnung treffen, daß ' ^

verdächtigen Orten Leute dahin kommen, »vird demselbcn Kenntniß von den guten Anordnung"' '

»velche Sch»v»)z getroffen hat, und zugleich das Begehren gestellt, es möchte denjenigen, »velche von ^

Orten ihres Landes kommen, und dem schwyzerischen Gesaudten, »venu er auf die Jahrrechuung

Paß nicht gesperrt »verde». Schwyz »vird ersucht, seineil Gesandten einige Zeit früher als du'
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^ciandten abgehen zu lassen, damit er die Onarantaine schon vollendet habe, wenn die andern ankamen,
^chmyz nämlich grassierte die Seuche; ans diesem Grunde war auch kein schwhzerischer <>lesandter aus

Evnfcrenz.sUnd weil ancb zu HaSle und Frntigeil und an andern Orten des Bernergebiets die Pest
^wncrt, so wird Uri in der drei Orten Namen dorthin schreiben, die Kaufleute, welche von dort den
^iaikt zu besuchen gedenken, möchten etliche Wochen vorher sich an gesundc Orte begeben und von da, mit
^dmtlichcu Bollcten versehen, aufbrechen. ll>j,j. b. Dem Begehren der Bellcnzer, nicht zu ge¬
halten, das; auf ihren Jahrmärkten Kanflcute „sich für Vellen; uffhin" begeben, und daß sie vor dem Markt
"hd auch außerhalb der Stadt einen Kauf schließen, wird nicht entsprochen, lbick. o. Da trotz

Mehrfachen Beschlüssendas Umgeld zu Bellenz noch immer nicht bezahlt worden ist, so soll den Ge-
la»dlen aus nächste Jahrrecbnung ernstlich und unter Androhung hoher Strafe der Befehl gegeben werden,

Bellenz nicht wegzugehe», bis dasselbe bezahlt ist. Den Wirthen wird vorläufig geschrieben, für die
^ uung ;ich vorzusehen. Ibick. ü. I. Gio. Pietro Moresini halte auf der Jahrrechnungzu Lauis
^ drei Orte Stiefväter tituliert und auch auf einer Tagleistung zu Baden sich unziemliche Ausdrucke ge-

dieselben erlaubt. Jedes Ort soll nun seine Gesandten darüber befragen und den Bericht darüber aus
'^chüe drciörtische Zusammenkunft bringen lasten und erkläreil, wie man sich gegen ihn verbalten wolle.
^ Ebenderselbe hatte die drei Orte auch getadelt, als ob man denen von Lauis die ausgegebenenBriefe und
,^'gcl wegen des Marktes zu Giubiascv nicht halte. Es wird gut befunden zu inqnirieren, wie ungebühr-

Lanis die Kausleute übernommen haben, wodurch man veranlaßt worden sei, Brief und Sie-
^ aufzuhe.en und den Markt zu Ginbiasev von Neuein einzuführen. lbicl. e. Da die Gebrüder

^niiclli von Lauis den lltitter Cislago, welcher die Nechtsame derer von Bellenz gegen die Zöllner von
und Luggarus ans der Jalirrechnung vertheidigt hatte, herausgefordertund das Eartel an den

^ ui vvii Belle»; angeschlagen haben und mit ungefähr dreißig Personen erschienen sind, so werden die
ll.j ^ ^ Bellenz und Lauis beauftragt,darüber zu processieren uitd die Processe in die Orte zu schicken.
chi»i ^ Es wird berichtet, daß die ennetbirguchen Unterthancn, welche sich zu Mailand als Fa-
sicl!" ^^"^en Arsten, gezwungen iverden, an Schanzen, Gräben und dergleichen zu arbeiten und, wenn sie
»Mvr Gefangenschaftgesteckt iverden. Da dies; dem Bünditisse ztNviderläuft,wird an den Guber-

Ambassador Easati geschrieben, man möchte diese Leute verschonen. Ibicl.
ge>w, Eislago bittet um Liberation von den Kosten, welche vor Jahren ans Anlaß der damals vor¬
an»! .Bioderatioil des Rath-? zu Bellenz in den Orten vcrursat't worden sind, und die Etliche ihm
l^>u ^^n. ^a damals durch rechtliche Erkanntniß die Kosten auf die fünf »euerwählten Naths-

^ worden sind, läßt man es bei derselben verbleibenund spricht Eislago derselben lcdig.
^ llliK. Der Propst zu Abläsch tAbiasco) verlangt, daß ihm Angela Poma, welche wegen de¬

in N ^ ^"holderei in der Obrigkeit Hand gefallen ist, übergeben werde, und daß der Landvogt und Rath
eincn ^ enthalten sollen etil Urtheil über sie zu fällen. Dem Propst wird geantwortet, daß man
lu» Eingriff in die obrigkeitliche Gewalt nicht gestatten könne, zumal da man bei der Unterhand-
nian apostolischen Legaten gestattet habe, einen Jnguisitor nach Böllen; zu bringen und derselbe

diejenigen, welche Leute oder Gut geschädigt haben, vom weltlichen Gericht gestraft
-lltaiHwna hatte bekannt, neben Berläugnung Gottes und Schmähung des h. Sacraments des
dcrer ^ geschadigt zu haben). Absch. W7. a. «»Ii». Um der beschwerlichen Neticrungen

den Lauis und Luggarus los zu werden, wird der Stadt und Grafschaft Bellenz befohlen, die alte
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Straße gegen Gravcdona zu verbessern, damit sie nicht mehr genöthigt seien durch daS Gebiet von Lams

und Luggarus ihre Lebensbedürfnisse zu führen. An die Kosten soll ihnen ein Beitrag aus den Zöllen gl

geben werden. Uri will für fein Ort 25 Kronen geben. Der mäßige Zoll von dieser Straße soll de»

Obrigkeiten gehören und unter dem Namen Weggeld bezogen werden. Istick. st. 940. Die auf du

Jahrrechnung reisenden Gesandten sollen dafür sorgen, daß der wiederum errichtete Markt zu Giubiasc»

auf nächsten Bartholomäi, und zwar auch zu Cvmv und an andern Orten des mailändis.sten Gebiets, a»s

gerufen und daß zugleich bekannt gemacht werde, daß sie auf der Straße dahin nur halb so viel Zoll zähst'"

müssen, als wenn ste ans dem Lauiscr Markt kauften. Istick. o. K4l. Da man die Lauiser und die L»Z'

garner nicht dahin hat vermögen können, daß sie die neuen ungewohnten Zölle aufgeben, so wird den Bel

lenzern gestattet, das Gegcnrecht zu gebrauchen und jenen „über ihren alten Zoll noch so viel abzunehmen

als sie denselben geben müssen". Istick. ck. Es wird beschlossen, von den Orellen und Mithaflc» m'"

Luggarus, welchen der Holzzoll zu Bellenz in Folge ihres Versprechens, daß die Luggarner von ihren

len abstehen werden, erlassen worden war, wiederum zu beziehen, da dieses Versprechen nicht in Erfüllung

gegangen ist. Istick. e. In Betreff des von den Bellenzern zu zahlenden Umgelds wird für dm

Beste befunden, den Gesandten bei ihren Eidespflichten aufzuerlegen, die Ncchnungen des bei der

ausgeschenkten Weines von allen Wirthen und Weinschenken, was von Jahr zu Jahr nicht bezahlt wvrd^

ist, auszunehmen und das Geld einzuziehen, ohne welches sie nicht heimkommen sollen, bei 50 Kronen Buß^

sondern sie sollen warten, bis es ihnen eingehändigt wird. Sind ihre Geschäfte in den Vogteien zu 6"^-

und ist das Umgeld noch nicht bezahlt, so haben sie nach Bellenz zurückzukehren, und diejenigen Wirt^'

welche noch nicht bezahlt haben, müssen ihnen die Zehrung und noch obendrein für jeden Tag einen

ten bezahlen. Dies; werden die Gesandten sofort bei ihrer Ankunft in Bellenz den Wirthen anküudM"

lassen. Istick. f. Wegen des Jobann Peter Moresini von Lauis, welcher zu Luggarus auf

Jahrrcchnung die drei Orte Stiefväter tituliert und auch zu Baden ungebührlich von ihnen geredet M ^

wird erkannt, daß von den Gesandten von Zürich, Lucern und Zug Kundschaft aufgenommen und Mor>M'"

dazu entboten werden soll- Istick. Den Gesandten auf die Jahrrechnung wird abermals w"

getragen, dafür zu sorgen, daß des Viearius Ghiringhelli sel. Keller an der Portun vermauert, die Thlw

und Thore, wenigstens wo man Wache hält, bedeckt, die Keller fleißig visitiert und der „aufgelaufene"

ausgeschüttet werde. Istick. st. Da mehrere Posten in der letzten Rechnung aufgeführt wer ^
welche in den frühern nicht vorhanden sind, so werden die Gesandten ans die Jahrrechnung beauftragt

frühern Rechnungen mit der letzten zu vergleichen und dafür zu sorgen, daß das Neue, welches in ^

gebracht worden ist, ersetzt wird, istick. i. N47. Demjenigen, dem aus dem Urnerschloß ein seil

ben worden ist, das er hat verfaulen lassen, wird auferlegt, dasselbe durch ein anderes von gleicher ^

und Dicke zu ersetzen. Istiä. st. Derjenige, welcher vom Garten des Urnerschlosses durch ^
rückung des Zaunes ei» Stück zu seinem Garten geschlagen und die ihm auferlegte Geldstrafe »ach " ^

bezahlt, ja sogar mir vermessenen Worten Trotz bewiesen hat, soll dafür gebührend gestraft werden.

Den Gesandten auf die Jahrrcchnung wird aufgetragen, wider die Gebrüder Tornielli n»d

hallers Origone Sohn des begangenen Frevels halber „mit Ausforderung des Ritters Cislagv und ^

Sohnes" den Proccß aufzurichten. Istick, m. Den Gesandten wird aufgetragen, den cktalb ^

Bellenz zu Rede zu stellen, daß er des Statthalters Origone Sohn für ehrlos und aller 6hrenä»üel^

fähig erklärt hat, während dieß Sache der obrigkeitlichen Gewalt ist. Istick. u. ;>5l. PanneiheM
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A»ll von Uri, welcher einer Katharina von Flüe von Unterwalden noch iinmer zu großem Acrgerniß
senthalt in seinem Hause zu Molla gibt, soll aufgefordert werden, dieselbe aus seinem Hause zu entfer-

»e», widrigenfalls man sie aus der drei Orten Gebiet verweisen werde. Ibid. u. Gio. Simon
u von Dangio in Bollenz, der Unholderei angeklagt, beklagt sich, daß er, obgleich er an der Marter seine
Schuld erhalten habe, dennoch zu Bezahlung von 25 Kronen Kosten verfällt worden sei. Den Gesandten

»»l die Jahrrechnungwird aufgetragen, den Proceß zu untersuchen, und »venu sich darin hinreichende Jn-
^ ^ Gefangennehmung finden, so findet man für billig, daß er die Kosten bezahle.' Ibid.

Landvogt in Bollen; wird mehr Pünktlichkeit in Zusendung der verlangten Processe empfoh-
lind. r. Die Gesandten sollen das Geld, welches die Landschaft Bollen; der Ursula Trogcr

^ bezahlen hat, vom Landvogt fordern und heimbringen.Berineint jemand besseres Recht darauf zu haben,
^ wll er das Recht in den Orten suchen. Ibid. s. i>35. Da trotz dem Beschlüsse vom 9. September
^ ^"terthancn der Stadl und Grafschaft Bellenz das Umgeld nicht bezahlt haben, hat Uri dieselben per
'dorisch aus diese Conferenz eitieren lassen. Da sie aber ihr Richterscheinendurch vic Kürze der Zeit

schuldigen und um einige Tage Aufschub bitten, wird ihnen derselbe gewährt, damit sie ihre angeblichen
scheiten vorweisen können. Sollten die Abgeordneten ans nächsten Montag nicht erscheinen, so soll Uri
dm Läusersboten nach Bellen; schicken mit einem Schreiben, in welchem den Bellenzern ihr Ungehorsam

d-len und zu verstehen gegeben wird, daß man am Montag darauf einen definitiven Beschluß fassen
^ Absch. 834. u. Dem Martin Lorenz von Molla waren obrigkeitliche Stimmen ertbeilt>vvrh»., ^

ton . Comniissarius ihm seine Strafe wohl anlegen, der Beklagte aber in die Orte appellieren
Ibi/ ^ bewenden und seht den Commissariusin guter Form davon in Kenntniß.
g/'. ^ Johann Joachim Püntiner, welcher nach Mailand gesandt worden war, um mit dem
ihr/'n^l'rovisiono zu unterhandeln, daß den Unterthanen der Bvgtcien gestattet werden möchte,
le/ ^^"dlien von der Seite zu beziehen, von wo sie dieselben auf der Straße von Gravedona nach Bcl-
»istberichtet, daß er das Gewünschte erlangt habe, und daß nur noch übrig sei, daß man

^Panischen Angestellten an den Grenzen übereinkomme. Püntiner wird seine Bemühung verdankt;
^hrc! ^ ^dterwaldenwollen unter Ratisicationsvorbehalt ihm auftragen, die Sache noch völlig zu Ende zu
»b es'" Abschied genommen. Ibid. o. Da Schwyz sich noch nicht erklärt hat,
»ach seinen dritten Theil bei den Kosten dieser im Rainen der drei Orte zu verbesserndenStraße
billi betheiligen wolle, so wird ihm zu verstehen gegebeil, daß es im Falle der Ri.btbetheiligung
»ct// "n der Ruhung des Zolles derselben nicht participicren könne. Ibid. d. Abgcvrd-
»llich ^ ^Iddt und Grafschaft Bellenz weisen ihre Privilegienvor, die sie nach ihrer Ansicht von der Ber-
^sel""^ ^ Umgeld zu zahlen, freisprechen; sie bitten, sie dabei verbleiben zu lassen. Räch Prüfung
^a»l/" ^ Gesandten der Ansicht, daß die Bellenzcr des Umgelds nicht entlasseil werden können.
Abin Obrigkeiten um so sicherer einen Entschluß zu fassen im Stande sind, werden denselben

vorgewiesenen Privilegien mitgetheilt und sie ersucht, aus ihren Archiven alle ans diese
'viel/ ^'dstl'chen Briefe und Gewahrsame zlir Hand zu bringen. Wenn Alles erdauert wordeil ist, soll
her ^vnferenz ausgeschriebenwerden, auf welcher dann ein definitiver Entschluß zu fassen ist; vor-
djg . ^ ^"n die Unterthanen in den Orten nicht angehört werden; auch findet man es nicht nothwen-
^lte>, ^ Conferenz Abgeordnete von Bellenz beschieden werden. Ferner sind die Bellenzcr anzu-

die Gesandten, welche dieses Handels wegeil lange Zeit aufgehalten worden waren, für die gehab-
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ten Kosten zn entschädigen. Absch. 837. a. Schwvz erklärt, daß es einen Drittel der Kostenf'>'

die Verbesserung der Straße nach Gravedona übernehmen werde und dem von den beiden andern Ort''»

hierüber errichteten Abschied einverleibt zu seiu wünsche. Il>i<l. b. Ml. Dem Commissarius von

lenz, welcher Rath begehrt, wie er sich den Jungen gegenüber zu verbaltcn habe, welche Frevel begehen u»v

dann landesflüchtig werden und kein Vermögen habe», als was ihnen von ihren Müttern erbsweise Z»g'"

sallen ist, aber von ihren Vätern als Leibgcding angesprochen wird, gibt man den Rath, sich in den Sta¬

tuten umzusehen und sich nach den Rechten und Gebräuchen zu erkundigen. Jedoch findet man, daß b"

Commissarius dennoch aus das den Söhnen von ihren Müttern hinterlassene Gut, das die Väter al-

Leibgediug nützen, nach Beschaffenheit des begangenen Fehlers eine Strafe legen könne, die dann nach ^

Väter Tod davon zu beziehen sei. II>i<l. o. Blas die Verleihung von Pfründen an junge >»"

untaugliche Personen betrifft, so soll der Commissarius den Ordnungen darüber nachforschen und sich-

denselben verhalten. 1l»ül. <l. Gegen den Canzler zu Bellenz, der die Ramen etlicher verleiden'

Unholde durchgestrichen hat, wird der Commissarius rechtlich zu prvcedieren wissen. 1l>iä. s. 4''

Arrest, den Statthalter Judice in Bollen; auf das Gut der Erben des Landammanns Beßler gelegt baN

wird aufgehoben. Judice wird mit seinen Ansprüchen dahin gewiesen, wo die Erben seßhaft sind, ^

wird ihm sicheres Geleil geben. Absch. 846. <l.

I «i k«.

Art. ;><!.'». Uri wird ersucht, um Bezahlung der Ansprachen der Hauptleute bei der letzten zu ^

lenz gewesenen Besatzung ein Jnterccssionsschreibcn an die mailändischen Oisiciale abzusenden. Absch.

Das Verlangen des Pannerherrn von Noll, man möchte wegen der zwischen ihm und der Gett"''»^

Molla schwebenden Actio» einen Tag ansetzen, daß er seine Rechte vorlegen könne, wird -r<1 rotere»^""

genommen. Ikicl. >1. UN?. Jeder Gesandte soll seinen Herren und Obern berichten, was die Erben

Commissarius Rudolf Büeler sel. wegen der Forderung, welche derselbe wegen einer Besatzung zu Bell'"'

an die drei Orte hatte, haben vorbringen lassen, damit dieselben einmal auf billige Weise befriedigt u'6

den können. IRiä. i'. ZUUi. Das Memorial, welches die Verhandlungen wegen der Straße von Bell'"'

nach Gravedona mit Mailand rnid den Bellenzern enthält, wird dem Abschied beigelegt, damit jedes O'

sich beförderlichst entschließe. 11>iü. Zur Austragung des Streites zwischen Pannerherrn

Roll und der Commune Molla werden beide Parteien vorbeschieden. Von den beiden Forderung''" ^

Rolls wird die erste als billig anerkannt; gegen die zweite wird Einsprache erhoben. Die Gesandten >"

men die Sache ml rosorsmlum. Absch. 848. llri wird ersucht, die Freiheiten der Belle»;'»

Deutsche übersetzen zu lassen und den übrigen Orten eine Abschrift davon zu schicke», damit wegen des fl>>^
gelds nach Gebühr verhandelt werden könne. Ibicl. e. i>7l. Jeder Gesandte soll seinen Herren '

Obern berichten, daß die Erben des Commissarius Rudolf Büeler sel daraus dringen, daß sie Z" ihrer w ^

lange ausstehenden Bezahlung gelangen möchten. Il,ül. ,l. i>72. Nachdem Schwvz und Nidwaldeu ^

zwischen dem Pannerherrn von Roll und den Männern der Commune Molla erfolgten Contract

und letztern befohlen haben, in Folge eines offenen Rufes zu Bellenz die Rechnung über die Ansprach''"

Crediloren aufzunehmen, nnd man auch dem Pannerherrn die Weisung gegeben hat, seine Rechnung

über jenen Bauern innerhalb der Frist von zehn Tagen einzusenden, wird dieser Tag zur Beileg"»jZ ^
Streites angesetzt. Von Roll erscheint aber nicht; die Abgeordneten von Molla geben ihre Rech""»ü
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wird

ttschcil.r
e>ne andere Zusammenkunft auf den 15. Juni anberaumt, auf welcher, auch wenn von Noll nicht

^ >en svllw, ein endgültiges Urtheil gefällt werden foll. Absch. 858. a. Dem Rici Ferrari ans
^vlle»
Abc

i zu Gunsten seiner Hausfrau errichteten Testaments an und bitten, ihnen einen Termin zu stellen.

Ab' ' '"ird Äine vom Landvogt ihm ertheilte Liberalion bestätigt. Ibid o. Ebenfalls wird die
der der Unholdcrei verdächtig gewesenen Margarita de Einia a»»s Bollen; bestätigt. Ibid. d.

Tie Vögte des Töchterleins des Landshanptmanns Jndice sel. suchen um Bestätigung des von dem

Rrd'" "d i'e «in oder aus dem Erbe stehen »vollen". Das Testament wird bestätigt, als Termin
ihnen der St. Martinstag bestimmt; bis dahin sollen sie durch einen neutralen Schreiber die Rech

^sandten'
^ ll Machen lchsm- unterdessen sollen aber die Ereditoren sie nicht molestiercn. Ibid. e. Die

»nd e ^ Jahrrcchnnng von 1636 hatten wegen eines durch einen Streit zwischen denen ans Misox

de» ^."""issanus Betschart herbeigeführten längcrn Aufenthaltes Kosten gehabt. Uri soll deszwegen an die

»ichi ichrriben. Ibid. t'. Nidwalden stellt an die Gesandten von Tchwpz die Anfrage, ob

ii'ww" der Ernennung der drei Geschworenen in Bollenz dadurch eine Aendernng gemacht werden

,,A für dieselbe ein bestimmter Umgang festgesetzt würde, weil Nidwalden bei Abtheilung der

idn übervortheilt lvorden sei. Der Antrag wird in den Abschied genommen. Ibid. x.

^^^^^^»dte soll auf nächste Zusammenkunft die Rechnung des Eommissarins Rudolf Büeler sel. von

»>v v 'mitbringen. Ibid. i. i»7i>. Die Gesandten auf den Tag zu Brunnen erhalten Befehl, „daß

^ Partien sPannerherr von Roll und die Männer von Mullah güctiglichen nit werdend können

iell Endnrthel erfolgen lassen". Absch. 859. a. itttO. „Uff mordrige Tagsatznng

»ci> . . ^'ichechen, daß namblich in Bollenz die Gsantcn samptlich in allen 3kaoia sollen die 3 Geschwvr-

und crnambsen." Ibid. b. iMl. „Item soll anzug beschechcn wegen des Umbgelts zuo

i^ie Sach an End möge bracht »verde»." Ibid. d. ;>»L. «Uff morgens soll Anzug be¬

llst.! der Stritikeit zwischendl Bellentz und Lngariß wegen des Zols zuo Älggariß". Ibid. e.

^'ldkr, ^'"'^^err von Roll legt die Rechnung seiner Forderungen an die Männer von Molla vor, 550

^ic Briefes von 1587 und 1000 Kronen, 1028 aus drei Handschrifteil zusammengezogen,

sch»^ " ^'"ila legen Einsprache wegen des Zinses ein, in der sie behaupten, nicht mehr als 5 Proeent

^icst Parteien übergeben die Sache zu einen» gütlichen Eomprviniß den Gesandten.

^»» mmicr Vorbehalt der Ratification von Seite der Herren und Obern eine Entscheidung, welche

^,'iede beigelegt ist. Abfch. 8(!I. a. Der Priester Giacomo Gindicello und Pantadino ans

>»i^' ^Verden, »veil Schlot); und Nidwalden in deren Streitigkeit bereits Erkanntnisse gegeben haben,
^ie'sAben gclvicsen. Ibid. b. Uit.l. Der Antrag Nidwaldens, die Ernennung der drei Ge¬

ber Bollen; der llleihe nach bei den Orten umgehen zu lassei», so daß ein Ort die Ernennung in

^i<l ^ andere Jahr in einer andern Faccia vorzunehmen hätte, wird in den Abschied genommen,

^iiv»^ ' ^'llt den Antrag, nian möchte de»» ennetbirgischen Unterthanen, wenn sie um Libe-
Tic «>^^3' mit Appellationen einkomme», kein Gehör geben und sie einmal laut der Statuten abweisen.

beiden andern Orte nehmen diesen Antrag ad rvtsrendum. Absch. 800. «. ?»K7. Zu

i'i? ilingclds derer zu Bellen; wird beschlossen, daß die deutsche Uebersetzung der Privilegien, welche

Nif Trten noch nicht mitgetheilt »vorden ist, beförderlichst angefertigt »verde» soll, damit die Sache

^'ige-, .^mi'U'echmnig noch ins Reine gebracht »verde» kann. Die von Bellenz haben die Kosten für die

^mh» daselbst gewesenen Gesandten zu bezahle», es sei denn, daß sie ans gütlichem Wege Milde-
241
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rnng erlangen. Absch. 838. a. Die Gesandten sollen daranf dringeil, das? der Priester Ghiri»!?^
den in die Stadtmauer geinachten Keller vermauere. Ibiä. b. Sie solleil den aufgelaufenen A»"'
ausschütten, von Silvio Lavizar, der sich voriges Jahr dessen geweigert Hai, die Buße von Krone» e»>
ziehen und verordnen, daß die Dhorc bedeckt, die Stadtinaner gut verwahrt werde. Ibiä. o. Es
in den Abschied genoininen, ob nicht, während die Gesandten im Lande sind, ähnlich wie in Lanis, ans ge»'^
Limitation der Strafe alle Fehler von diesen sollten gebüßt und benrtheilt werden. Ibiä. o. '3M.
tet wird, daß Leute von Lanis maskiert ans das Belleuzergebiet kommen und „Kügelin oder Atz" ^ ^
Dessül werfen, wodurch die Fisckie getödtet werden, so soll man einen bsfentlichen Ans ergehen lasse»,
man über solche „verdutzte" Leute Sturm läuten lassen, sie in VerHaft nehmen und abstrafen werde; ^
sie, im Fall sie sich zur Wehr setzen, niedergeschossen werden. Sa serner eine große O.uantirät von kll'i»»
Fischlein oder „Hürling" mit Garnen weggefangen werden, so sollen die Gesandten zum Schutze
eine Ordnung machen. Ibiä. o. Den Gesandten »ach Vellen; wird aufgetragen, eine Ordn»»!l
Betreff der Lehenrosse zu Bellen; zu machen und den Subiaskermarkt auszurufen. Legen die von
Hindernisse in den Weg, so sollen die Gesandten Repressalien anwenden. Null. f. ittNi. >. Die voi»
ser bedrohten Spitalgütcr sind sicher zu stellen; die Ausführung soll dem Runtins „in die Hand ge'»» .
werden". 2. Ein uneheliches Kind im Spital soll womöglich seinem Vater oder seinen Verwandten
werden. Ibiä. iN>4. Die drei Geschworenen in Volle»; sind künstig von den Gesandten der
Orte sämmtlich zu erwählen. Ibiä. Ii. iti).». Es wird für nvthwendigerachtet, die in den
der drei Vogteien enthaltene Bestimmung, daß nicht mehr als fünf Procent Zinsen gefordert werden
aufrecht zu erhalten, lim die Uuterthanen vor Ruin zu wahren; ferner sollte man nicht gestatte»,
zwei Jahresziilse zusammenfallenund in die Instrumente ein Jncantv stellen zu lassen, oder daß dock ^
Schuldner, wenn man den Jncanto gelten lassen wolle, nach erfolgtem Jncanto gestattet sein 1»^ ^
Unterpfänder „Jahr und Dag" zu lösen. Die Sache wird zu einläßlicher Deliberation in den Al'!^
genommen. Ibiä. i. iNM. Den Gesandten auf die Jahrrechnung wird der Auftrag ertheilr, de>» ^
ncrherrn von Roll, der sich mit einer Weibsperson zu höchstem Aergeruiß der Welt „vertrabet" n»d
jemand einen Pistolenschuß abgefeuert hat, der aber nicht getroffeil, je nachdem sie die Sache finde»' ^
Proceß zu machen. Weil» ihnen aber das Eine oder Andere zu schwer fallen sollte, so können sie de»
Obrigkeiten Bescheid holen, damit sie an demselben einen Rücken haben. Ibiä. b. Joder ^ei»"
soll seine Herren und Obern erinnern, es möchte ihnen belieben, die Ansprüche der Erben des Em»»' ^
rins Büeler sel. zu befriedigen. Ibiä. ,». ittNt. Die Gesandten auf der Jahrrechnung begehre» ^
wie sie sich gegenüber dem verhafteten Doctor Mvllo zu benehmen haben, der sich mit einer Weibsu»^
vergangen habe, während er wußte, daß schon sein Vater sich fleischlich mit ihr vermischt hatte.
Forderung der Eonunnnita zu Bellenz und der Partei, man möchte Mollv auf Bürgschaft der
lassen, finden die Gesandten, daß der Beweis der Sache noch nicht sicher hergestellt sei, weil die We> " ^
soil sich entfernt habe. Es wird den Gesandten aus der Jahrrechnung die Weisung gegeben, es
Fall der Evmpromiß und die Ucbcrgabe durch den Cvmmissarius und Mvllo geschehe, bei dem P , ,
Spruch der Gesandten bleiben und die Sache erledigt sein; wolle aber Mollo es nicht dabei ve? ^
lassen, so sollen sie ihn nichtsdestowenigerauf Bürgschaft der Haft entlasse», dann nach Gebühr ^
und ihr Rechtsurthcil fällen, aber ihm soll die Appellationan die Obrigkeiten freistehen. Absch-

Die Gesandten ans der Jahrrechnungsollen in Betreff der Sitzgclder die limitierte OrdwMll
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Den Gesandte» ans der Jahrrechnung wird befohlen, von denen in Bol-
iciic, diwchnungeu anzunehmen, in welchen nicht alle Strafen, Coufiscatiouen und die dabei aufgelau-
deck" verzeichnet sind. Isticl. c. 1001. Wenn die von Bellenz sich ferner weigern, die Thvre zu
>verd> "restaurieren, so sollen die Eopieen der von ihnen beanspruchten Eremtion in die Orte geschickt
hail'^ Tie Gesandten auf der Jahrrechnuug haben daraus zu dringen, daß der Statt-
der^ Graben durch sein Gut vollende und offne, und daß er die tarierten Kosten bei Strafe

- 'Übung innerhalb Monatsfristerlege. Isticl. e. 10011. Der zu Bellen; residierende Sanitätscom-
tu-- von den mit Vieh und Anderm dtlrchpassierenden Kauf- lind Gewcrbleutennach einer vom

»ick» Äiailaud ausgegangenen Tare eine Geldsteuer eingefordert. Die Gesandten sehen dieß als etwas
auch " ""^endes an, beauftragen Uri, vom Eviumissarius das abgenommene Geld zurückzufordern, sonne

^rzeichniß derjenigen, welchen es abgenommen worden ist, zu verlangen, damit es ihnen wieder
ser ^ ^^^d>en kann; was ettva noch übrig bleibt, soll der Kammer verrechnet werden. Ferner soll bie¬
der in den Orten sich verantworten; wenn er sich dessen weigert, so soll der Eommissarius
Tie^^ Schriften und Baarschaft greisen und sie mit einem Jnveutarium hinter sich nehmen.
5e» ^"^^'vmmissarien zu beseitigen findet man einstweilen noch nicht thunlich. Absch. 876. u. 1004.
^rielb ^^' d»es LandammannsBeßler sel. wird eilt Schreiben an den Laudvogt in Bollen; bewilligt, daß
Jlid ' Arrest, welchen Landshauplmann Judice auf eine Summe Geldes gelegt hat, ausheben und den
^sck>^-" Forderungen nach Uri weise» solle; dazu soll ihm „Freidt und Gleit" gegeben werden.
H 1001». Neuerdings tvird die alte Ordnung bestätigt, daß die Appellationen, welche bis aus

"'-tag nicht gefertigt sind, versessen sein sollen. Istul. st.

10:10.

^ von Riviera berichtet, daß der Pfarrer zu Osogna ihm durch Anlegung von
diejenigen, welche die Feiertage nicht gehalten hätten, Eintrag thue. Er holt bei den ble¬

iern » ^ ^ ^'ird ihm geantwortet, das werde zu der Herren und Obern Einsehen stehen, wo-
^cr ^ Propst zu Biasca abgehende Schreiben keinen Erfolg haben sollte. Absch. 886. o. 1007.

^ >u Bvllcnz fragt a», tvie er gegeniiber einer Weibsperson,welche mit Blutschande sich Ver¬
ths denjenigen Männern gegenüber, welche sich mit ihr „übersehen" haben, zu verfahren habe,
ststfzx ^ geantwortet, daß die Herren und Obern ihren Entschluß Uri übcrmitteln werden. Istiä. v.
ei» von Bellenz, welche Abschriften ihrer Freiheiten eingeschickt haben, tvird auf den 30. Mai

"vstOeht, um zu vernehmen, atlf welche Weise die Herreu und Obern die von ihnen gegebene
gebe» Freiheiten ansehe». Bis aus diesen Dag sind die Instructionen von den Obrigkeiten zu
Kchtt, ^98. .... 1000. Ter Eommissarius zu Bellen; erbfsnet den Gesandten Folgendes und be-
a» ^ ^ath: l > Ter Bischof von Eomo habe die Lehenleute der Kirche, welche wegen der Steuern
t>v» Korn gezahlt haben, in die Censur gelegt, während nicht zugegeben sei, daß diese Anlage
M» <»-, ^^"^rius abHange. 2) Den Lehenleuten von Lehen zu Monlecarasso und Sementina, welche
die ^^lichou Tisch gehören, tverve verboten, Steuer zu zahlen. 3) Die Geistlichen verlangen, daß ihnen
^sv»^'"^" der der Unholderei Beschuldigtenüberlassen werde, und daß sie zur Eramiuation solcher

^gezogen werden, was nirgends Brauch sei. 4) Der Eommissarius trägt darauf au, daß dem
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Statthalter und Eanzler, auch den drei beschworenen zn Bellen, ein Cid auferlegt werde, welcher w

rothe Buch eingetragen werden soll; 5) das; »«an, weil Cardinal Nionti in den ennetbirgischen

visitieren wolle, nachsehen »lochte, was in einein solchen Fall früher Gewohnheit gewesen sei; ingleich^

wie man sich ans die Ankunft des Annlius zu verhalten habe. Es wird für gilt erachtet, das; die

kcitcn die Gesandten ans nächste Zusammenkunft über diese Punkte instruieren. Idill. Ii. l0l0.

Präseiptionen zu Bellen, halber Verfügungen ,n treffen überläßt man der Discretivn des Eonnnisiau^'

namentlich aber soll Berücksichtigung da statlsiitdcn, lvo alte „redliche Rechenbücher sind". Hüll, e.. >' .

Ebenso wird es denl EommissarinS anheimgestellt, ,n Sicherstellnng der 'Minderjährigen vor UeberverllB

lung Borsorge zu treffen. Ibill. ll. lOIL. Sie von denen ,n Bellen, eingelieferten Freiheitsbriefe ^

den examiniert; die Abgeordneten von Belle», geben ihre Auslegung dazu und halten in Folge derw

um Erlassung des Nmgelds an. Sie Jnstructiolien der Gesandten sind nicht übereinstimmend; die u> ^
wolleil die von Philipp Maria Sforza den Belle»,ern ertheilre Freiheit vom „Bvlin" anerkennen,

da dieselbe von den Orten, als die Bellen,er unter ihre Herrschaft kameil, auch bestätigt worden

Mehrzahl aber gibt diese» Briefen eine andere Auslegung; sie ist der Ansicht, daß der Brief von

und dessen Bestätigungeil nicht gerade jenes Umgeld betreffe und auch nur von Auslagen insgemei»^
abgeseheil davon, daß die Befreiung Philipps nur eine zeitweilige sei, so daß man wohl das Rccht

wenn das Bedürfnis; eintrete, eine solche Auslage zn machen. Uebrigens möchten sie bedenke», wie

sie bisher in Srübsalcn gehalten worden seieil. Und wenn sie sich darauf berufen, das; ihnen 9'h' '

1K17 die Befreiung von dieser Abgabe gestattet worden sei, so möchten sie sich auch erinnern, daß d" ^

dingungeu, an welcbe man dieselbe geknüpft habe, niemals gehalten worden seien. Die diese A»ßll?t ^
tretenden Gesandten wollen die Bellenzer zum Gehorsam weise»; wenn sie aber vor die Obrigkeiten

wollen, so könne man ihnen nicht davor sei». Der Kosten halber will man mit einem Beschlüsse ,

bis sich die Obrigkeiten über die Hauptsache erklärt haben. Absch. 899. a. i0lt!. Dem

von Roll wird aufgetragen, daß er hinsichtlich der in der letzten Conferenz (Art. 1009) vorgebrachten ^

bis auf fernem Befehl, „wie schon entworfen und gebührlich sein wird, fortzufahren sich befleißen N' ^ ^

Idill. o. Ml-t. Doctor Rudolf von Uri fordert von den Obrigkeiten für seine Bemühungen, die ^ ^

Anlas; des Spanes, welchen Cominissarius Betschart sel. mit denen von den Bünden wegen Ab- n»d

fuhr von Früchten gehabt hat, Entschädigung, wird aber abgewiesen. Absch. 907. ll. ^

Bellenz hauen sich über den Befehl beschwert, daß sie die Stadtthore zu decken, die großeil Löch"

Mauern ,n schließen, für die Borgitter an den Thoren zu sorgen, auch Steg und Weg zu sichern ^

Den Gesandten aus die Jahrrechnung wird aufgetragen, nochmals deren Freiheiten zu durchgehen-

sehen, ob dieselben wirklich davon befreit sind Sind sie es nicht, so sollen sie alles Ernstes a>ßp

werden, diesem Befehle nachzukommen, wie ihnen eben das bei Erlassung des UmgeldS deutlich ^

dingmlg gemacht worden ist. Absch. 908. n. lillii. Die Gemeinde Arrivo in Bollenz hält >»" ^ ^

ligung eines Zolles aus drei Jahre an zu Deckung der Kosten, welche sie wegeil Erhaltung der

gegeil den Bünden und wegen der Erbauung einer Brücke gehabt hat. Den Gesandten auf die

nililg wird der Auftrag gegeben, eineil Augenschein zu nehmen und sich zu erkundigen, ob

gegen zn beschweren habe. Idill. d. lM7. Tie Gesandten werden auch Nachfrage halten, ob bu

scheu die Brücke und Straße in Ehren halten, von denen sie den Zoll nehmen sollen. II"<d ^

Schlvh, und Nidwalden möchten ihre Gesandten zur Fortsetzung des Baues der Straße »ach
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^ lMil. Tic Castellane zu Bellenz begehren, daß mai, künftig die 18 Kronen, die
dj/' dein deutschen Chorherrn gegeben, dein Jakob. Pfarrer zu Arbedo, geben möchte, weil dieser

ltzlltliclM Functionen verrichte. Die Gesandtenans die Jahrrechnung sollen für das laufende Jahr
Discretion werden lassen, für die Zukunft werden die Obrigkeiten entscheiden. Ibiü. o.

ffiii- Gesandten tvird der Austrag gegeben, den Proccß, welchen Mo. Peter della Ganna wegen
daril herausgeben wollen, zur Hand zu bringen und je nach Beschaffenheit desselben

"""^"richten". Ilnü.'t'. Die Gesandten werden beauftragt zuzusehen, daß cinein Jaco-
-Niviera, der tvcgen einer Missethat entsetzt und wieder begnadigt worden war, zur Gebühr

"Pen werde. Hüll. A. 1. Bei der Ankunft des Cardinals Mvnti, welcher zu der „Bisita" im
>vertn"'^ ""koininen wird, soll alls den Schlössern zu Bellenz geschossen, er begleitet und gut tractiert
Eard'" Abgeordneten dorthin zu senden. 2. Bei dieser Gelegenheit soll auch mit dem

Wal geredet werden wegen der Anmaßungender weltlichen Priester und der Capnciner, wegen der
Kinder, welche der Unhvldereibeschuldigt sind, und derer, welche dieses Laster gebeichtet

diiull' Bestrafung durch den weltlichen Richter die Geistlichennicht zugeben wollen. ,3. Wenn der Car-
dc>> Einsicdcln oder zum Bruder Klaus kommen sollte, so sollen Schwvz und Unterwal-
i» ^ iicnachrichtigt werden. Ibiä. in Wenn in der Zeit, während welcher die Gesandten

^lZleien sich befinden, Fehler begangen werden, so soll in den drei Bogteien in Beziehung auf
Vv» c, dieselbe Ordnung beobachtet werden, welche zwischen den Gesandten und den Landvögten
das Lnggarus errichtet tvorden ist. Itziü. N. Die Beamten in Bollenz sollen über
»icln ^ ^ ^ ^'deutliche Rechnung stellen; serner soll ihnen, wie auch den Amtleuten aus der Riviera mehr
^lstlj^ ^ gut gemacht werden. Ibiü. I. lDLk». Ten Gesandten ans die Jahrrechnung wird
^lsvrH daß sie dafür zu sorgen haben, daß Hans Martin Schmid von Uri zur Beziehung seiner
Itzill an die Gebrüder Judiei laut Brief und Siegel und obrigkeitlicherOrdination gelange,
vorige' Den Gesandten wird der Auftrag gegeben, Nachforschungzu halten, was für Practiken

wegen des Dreigcsclnvorenenamts in Bvllcnz angewandt tvorden sind, und gegen die Fchl-
" "»zuschreiten. Idill.

zj»> Dr. Ltligio Tureone und seine beiden Brüder, welche bei den alten eidgenössischen Re¬
ih^ dienen, bitteit siir sich und ihre Diener um die Erlaubnis;, auf dem ennetbirgischenTerritorium
^bc>, ^ tragen, weil sie oft hin und her reisen müssen. Uri hat ihnen bereits die Bewilligung gc-
^tivn ^ Adrigen Orte überlassen dieselbe de» Obrigkeiten, sind aber der Ansicht, daß sie mit der Limi-

werden könnte, anders nicht die Wehren tragen zu dürfen, als auf ihren Gütern, und den
sie bei ihren Herren sind. Absch. 921. lc. Die Gemeinde Gorduno hatte zu

I«„j, . Pre Robertelli geivählt, welcher seiner früher» Pfarrei zu Lodrino vom Crzbischof zu Mai-
Wgar alls die Galeeren geschickt werden sollte, wenn er betreten würde. Der Aufforde-

Es ^drigkeiten, einen andern zum Pfarrer zu wählen, hatten die von Gorduno keine Folge geleistet.
der Cvmmissarius zu Bellenz beauftragt, sofort sich nach Gorduno zu begeben und die Gc-

""zuhalten, unverzüglich eine andere Wahl zu veranstalten. Sollte nicht Gehorsam geleistet werden,
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so wollen die Herren und Obern Ernst brauchen. Die Abgeordneten der Geineinde. welche dieser
wegen in die Orte kommen wollen und bereits in Uri, aber in Berhaft sind, sollen inzwischen in Berb^
bleiben. Uebrigens soll der Eommissarius den Fehlbaren den Proceß machen und eine Strafe zu Hc»'^'
der Kammer ihnen auferlegen; die Fehlbaren haben überdies; alle Kosten zu ersehen. Damit Robei»'^
etwa nicht durch den Eommissarius des Bischofs von Evmo oder durcb andere Geistliche zu Bellenz zu ^
ser Pfründe komme, wird Püntiner mit dem Fiscal RnSca znin Nuntius abgeschickt, um eine Inhibition
gegen jene Geistlichen auszuwirken. Absch. 924. u. Dem Fiscal Peter Rusca von Bellenz
in seinein Begehren unter Natificationsvorbehalt willsahn und ihm die Post zu Beilenz, wie sie Statlb»^
Johann Jakob Tatto gebabt, zugestellt also, daß niemand anders daselbst „ein Posthorn aushänget
nieinand von jemand anderm Postrosse nehmen dürfe. Dafür hat aber RnSc.i den Lohn, wie von
her, zu beziehen, ihn nicht zu steigern. Ine Pestzeit ist er Verpflichtet, die Pferde außerhalb der Dtadl^'
halten. Die Gesandtschastvon Nidwalden nimmt die Sache in den Abschied. Ibick. l>. 1 "
Provicarius hatte die von der Gemeinde Gvrdnno vorgenommene Wahl des Dadco Bluggiasca zum ^
sorger der Gemeinde ungültig erklärt und behauptet, der bischöfliche Fiscns hätte dazu eitiert werden

zudem sei die erste ans Robertelli gefallene Wahl bereits bestätigt gewesen. Man beschließt, die Acte» ^
ser Wahl dem Nuntius mitzntheilen und ihn zu bitten, seine Officien in Nom eintreten ztl lassen, ovc»
er es rathsam finde. 2. Bei dieser Gelegenheit wird Püntiner, dem man die Mission an den Nuntius
gibt, auch beaustragt, mit demselben darüber zu reden, daß der Bischof Von Eomo die Judicatur über
streitigen Wachszehnten für die Geistlichen in Anspruch nehme. Absch. 926. n. lO.'tl. Den Gesa» ^
aus die Jahrrcchnung wird der Auftrag gegeben, die überschwenglichen Kosten, „so bei den Beamte» ^
der Riviera in dem cMoic» treiben abzustellen". 1di<>. o. Da die Von Bellenz die Zr^ ^
einundzwanzig Tage, während welcher die Gesandten dort zu bleiben haben, mißbrauchen und ihre
innerhalb dieser Frist nicht fertigen, sondern sie verschieben, bis die Gesandten Verreisen wollen, so d»>> ^
Gesandten sich dort mit großen Kosten vergeblich aufhalteil müssen, „so ist solch Ziel in zehn Tage». ^
zehen Werktag nach den drei Marktstagen gesetzt", was die Gesandten bei ihrer Ankunft zu public»^
haben. Wenn Einer oder der Andere nach Bersluß dieses Termins seine Händel wollte fertigen lassr"'
solle es in seinen Kosten geschehen; ebendasselbesoll auch gegen den Eommissarius wegeil seiner Rech"' .
beobachtet werde». Absch. 964. n. l <>.'!.'!» Die Gesandten nach Bellen; sollen die Regenten der
schaft alles Ernstes auffordern, die Porten und Thürme zu decken, die Mauern auszubessern,die
säubern; sollteil dieselben dawider Freiheiten aufzuweisen habe», so mögen sie dieselben an die Dbrich"^
gelangen lassen. Iliick. 6. Jeder der Gesandten kann an die nenerbaute „Faggiada" der
St. Stephan zu Bellen; 8 Kronen verehren, doch sollen die Bellcnzer die Ehrcnwappen der drei
bringen. Idick. o. lO.tZ. Der Giubiaskcrmarkt soll nach alter Form auf den lt. Octvber
werden; Uri stimmt nicht dafür lind hätte es für besser geHallen, die Sache mit Stillstlnveigen Z» ' ^
gehen. Ibiä. ck. Diejenigen, welche des Landvogts „Äpt" fEpt, Epp) sel. Erben von llri b
dig sind, svlleil sich innerhalb Monatsfristmelden bei 25 Kronen Buße. Ikiä. o. UU!7. Die
a uf die Jahrrechiilliig sollen dafür sorgen, daß dem Landschreiber von Uri die 62 Gulden für die
und die Uebersetzung der Freiheiten Von den Bellenzern bezahlt werden. Il'üi. t'. ltt.ttt. Die
ten können die Geineinde Gvrdnno, welche bei dem Handel wegen des Priesters Robertelli wegen ihn'
derspcnstigkeit vom Eommissarius um 2M Kronen gebüßt worden ist, anhören und Remednr eüttreü»
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jedoch soll es bei der zwei Partienlaren auferlegten Strafe verbleiben. Daß aber der Coininissarius
filaeet, ivelcbes der von der Gemeinde Prevnzo nenerwählte Pfarrer schuldig ist, unter dein Namen

still" ^us der Gemeinde snche, tvird nicht zulässig erachtet, sondern solches hat der Priester zu er-
^ "nd er soll auch der Frucht beraubt sein, bis er seine Schuldigkeit gethan hat. Ibill. x. M.'M.
von" "^^^'"vister Cislago zu Bellenz ist zu befehlen, daß er während der Zeit des Marktes die Wachen
^ ^ ^^'"dern Leuten versehen lasse. Ibill. Ii. M4U. Die Gesandten sollen den Statthalter Mollo zil

u,z beitimmen slichen, daß er den vor zwei Iahren in Bellen; gewesenen Gesandten in Betreff deS
schwebenden Mißverständnisses entgegen komme. Ibill. i. l»41. Der Landsfähnrich Main»

in Bollen; hat die ihm auserlegte Buße zu zahle», widrigenfalls er seines Amtes entsetzt sei. Ibill. N.

1. Es wird das eigensinnige Verfahren des Bischofs von Como in Betreff des entsetzten
Robertelli zu Gordnno, des ErzPriesters zu Luggarns und das Verfahren gegen eine Weibsper-

^ ^"lluasco, welche er der Tortur überantwortet hat, zur Spracbe gebracht und für gut erachtet, mit
kv» durch Johann Joachim Püntiner zu verhandeln, wie man dieser und anderer Unfugen ab-

Zu was der 'Nuntius rathen tvird, soll einer drciörtischenZusainmeitkunft wieder vorge¬
hst ^vbei dann zu Rathe zu gehen seilt wird, ob man das Begehren eines bcsondcrn Bischofs
chtt ^ ""^buPischen Vogteicn oder eines nitinittelbar vom Papste abhängenden Vicarins stclleit soll, tvel-

Erfahre» des Bischofs zu untersuchen habe. 2. Zugleich soll Püntiner sich erkundigen, was der Nun-
tviirde, tvenn mait dem Bischöfe, insofern er in seiner Handlungsweise fortführe, seine in

^vjfiie"^^ Agenden Gefälle suspendiere. 6. Bei dieser Gelegenheit soll dem Nuntius auch das Begehreit
^ gestattet werden solle, aus ennetbirgische Pfrüitdcn Pcnsioneit zu schlagen. 4. Dein

istign ^uggarns tvird ausgetragen, sich zu erkundigen, ans welche Weise mit jener Weibsperson zu
'^isll ^ Tortur procediert worden sei. Absch. 948. -r. M4U. Man soll nicht gestatten, daß die
^ieho,^ Admiitistration der Spitäler sich annehmen, sondern dieselbe soll der weltlichen Obrigkeit
>,jß -v vr abgeordnete Püntiner soll vom NnntinS vernehmen, was er zu Unterstützungdieser Befug-
dqß wirksamste halte. Ibill. o. >644. Gegen die Gcsaitdten wird der Wunsch ausgesprochcit,

^ ^licn des Coininissarius Nudvlf Büeler für ihre im Nainen Büclers noch nicht erledigten Anspra¬

ch Erh werden. Idiä. e. M4s». Die Gcsaitdten werden von Uri ersucht, dafür zu sorgen, daß
^ Ulrich Zoreiis für desseii Forderungen an den Säumer Staffelet aus Livincn entweder bezahlt

hcit b^ ^ ^ ^'Vrdeii. Ibicl. k. M1<». Die Gesandten werden ihre Herren und Obern über die Angclcgen-
^eii / "^"hsius Plancalde von Scona (Asconas) in der Landschaft Luggarus berichten. Ibill. x. M47.
^bisch ^^" ^bern wird anheimgcstellt,vorzuseheit, was sie recht zu sein finden in Betreff der von,
Eisend ^^^laud bei seiner Visitation üi den ennetbirgischenVogteicn namhaft gemachten Punkte,
dc>- ^ ! c>ie Aufrichtung der Processi', die Justification der Unholde, sowie auch derjenigen, welche sich vor
>» ^ . ^"»g der Processi vor dem Officium bekehrt haben; serner auch zu verordnen, wie die Landvögte
^ter Anlegung der Coinmandainentc an Feiertagen sich zu verhalten haben. Ibiä. i. Mi».

^ ^r, Landvogt aus Riviera, beschwert sich, daß er und seine Beamten ungütlich verklagt worden
jvi er gegen Mehrere und namentlich gegen Battista Jacomello mit der Tortur so arg verfahren,
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daß derselbe gestorben sei. Da aus Allein sich ergibt, daß der Landvogt unschuldig ist, werden die

und Obern gebeten, ihm „einen guteil Rücken ;u geben". Idicl. m. Dein Gio. kliaschai

Jragna, Pietro Bernardv von Lodriilo wegen seiner Schwester und Jacomo Jemino soll gestattet bleü'^

ihren Desensivnsproceß auf;urichten, jedoch innerhalb Alouatsfrist, »vidrigenfalls der Laudvogt und das

fortfahren werden. Ibill. n. Der Laudvogt Zelger wünscht über folgende Punkte Weisung ch ^

halten: Ob die Verwandten Kundschaft geben können wegen der Feiertage, ob die Mehrzahl der StiiM"^

der Amtleute und Consulen oder der Mitrichter gültig sein soll, über eine Ordnung und die Tazc ^

Fische, und wie man die strafen soll, welche Fische außer Landes verkaufen, ob der Propst m Biasca c'dä

der Landvogt zuerst zu strafen habe, wegen des Geldrufs, wegen des Placet derjenigen Priester, welche ^

Obrigkeiten darum nicht begrüßen wollen. Wege» Mangel au Instruction überlassen die Gesandt» Z

Disposition darüber ihren Herren und Obern. Ibill. Den Landvögteu wird eingeschärft,

sie den Verhören und Torturen der Gefangenen selbst beiwohnen und alle Sorgfalt bei Aufrichtung

Processen anwenden sollen, damit nicht jemand Unrecht geschehe, lbül, p. Die Frail des ö"

Giudetti aus Bollen; war verschwunden und, wie aus Judicien hervorging, von einem Priester rulst

worden. ES wird für rathsam erachtet, daß der Landvogt dem Propst zu Abiasco diese Judicien

Wird die Frau nicht aufgefunden, so soll sie ans einen bestimmten Termin eitiert, und stellt sie stch

ihr Hab und Gut zu Händen der Kammer confiseiert werden. Absch. 95>4. a. Ut.'i.i. Dem La» t ^

in Bollenz wird aufgetragen, an die noch immer nicht besetzte Stelle eines Drcigeschworenen, welche ^
zuin Weitzel gewählte hatte ausgeben müssen, zu besetzen, lbiä. b. V!an bespricht sich

Art lmd Weise, wie man künftig die Drcigeschworenen in Bollen; wählen wolle. Die verschiedeneu

ten Ansichten werden in den Abschied genommen. Ibül. o. Die Gesandten sollen auf der

rechnung dahin wirken, daß zu Vermeidung überflüssiger Malefizkosten die deßwegen gemachte

beobachtet werde. Wenn Personen ans Judicien hin wegen verdächtigen Lebens in Gefangenschaft stz ^

und an die Marter geschlageil werden und sich zuletzt „ausschwingen und ledig machen", so sollen M'^

gebührenden Kosten bezahlen. Ibid. .1. l <>."»<». Der Laudvogt in Bollenz fragt um Rath, wie ^

gegenüber etlichen Personen, welche der Nnhvlderei verdächtig sind, zu verhalten habe. Es wird ihm " ^

lassen, in gebührender Form zu protestierenz sollte ihm etwas „zu schwer fallen", so soll er sich ^

Herren und Obern wenden. Ibid. n. Tie Rialefizrechnung des Landvogts Gamma

ist Zll untersuchen. Ibid. ü Die Landschreiber zu Bellenz mW in Bollen; haben die Abim ^

beförderlich auszufertigen, damit sie den Gesandten ans der Riviera eingehändigt werden können- "

Die Gesandten sollen auf der Jahrrechnung dafür sorgen, daß die seit 1927 von

Gamma noch ausständigen >(>() Kronen aus des Verstorbeneil Vcrlassenscbast jedem Orte ausbezahlt

Ibid. tl. Der Ansang und der Alisgang des Zolls Zll Bellcnz soll laut Abschied des m ^

Jahres auf St. Bartholoms terminiert werden, Ibid. i. llNil. Der Span zwischen dem ^osicht'^

des Coinmissarills und dem "Ritter Eislago ist auf gütlichem Wege beizulegen, ist dieß nicht möglich .

lich zu entscheiden. Ibid. Ic. tOiiL. Der Antrag von Uri, daß der Bau der Gravedonerstraßc' l ^

führt tverden möchte, wird von den Gesandten der beiden andern Orte wegen Maugel an Jnsiun

den Abschied genommen, Ibid. >. lkXi.'t. Die (siesandten auf der Jahrrechnung werdeii bcm»flt^l ^^

„aufgelaufenen" Wein ausschütten zu lassen, die Schlösser zu Bellen; zu besichtige» und das sie

zukehren. Ibid. »>. l <U»4. Die Gesandten werden ihre Herren und Obern zu erinnern wissen,
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^ dic nächste Zusammenkunft über die vom Landvogt auf der Niviera eingegebenen Punkte zu instruieren
Da >uan Bericht hat, daß im Mailändischen für jeden fehlenden Gran der zu

ch cn Münzen eine bestimmte Aufbesserungangeordnet worden ist, so soll in Berücksichtigung des Bellenzer-
tcs Käufe, Verkäufe und Contracte auf leichtes Geld zu schließen verboten lind für jeden an Dublen oder Da¬

sind Gran oder jedes Korn ein guter Batzen abgezogen werden; die zu leichten Macagnierducaten
^ Zu verrufen, die Fehlbaren zu bestrafen, Ibiä.o. 1000. Ob der Giubiaskermarkt dieses Jahr ge-
Einj " ^ll, ^vird den Gesandten auf der Jahrrechnung zu entscheiden überlassen. Ibiü. p. 1007. Da
absiäollcnz, welche zu kleines Maß und zu kleine Elle gebraucht haben, in die Orte zu kommen be-
Leut ^ öll befreien, so wird jeder Gesandte zu Hause dahin wirken, daß diesen
sahre" ^Aehör gegeben wird. Dem Landvogt läßt man den Befehl zugehen, in dem Processe fortzu-
ble,Die Gesandten auf der Jahrrechnung sollen nicht länger als zehen Tage zu
erb/n Appellanten gegen das gewöhnliche Gerichtsgeld abzuwarten schuldig sein. Bleiben sie aus
^69^'' länger, so sollen sie von den Parteien das doppelte Gerichtsgeld nehmen. Ibiä. s.
voneiniger Zeit die auf den Jahrrcchnungen ergangenen Erkanntnisse blos mit dem Siegel
der ^gefertigt werden, wollen die Gesandten der beiden andern Orte bei ihren Herren und Obern
dre"^ daß künftig, wie es billig sei, dergleichen Erkanntnisse mit den Siegeln der Gesandten der
Und ^ ^sehen und das Sicgelgeld getheilt werde. Ibicl. t. 1070. Leute von Rufsle, St. Julio
trieb. hellten mit bewaffneter Hand Vieh von der Alp Gierze im Territorium von Bellenz wegge-
kei Jene Leute wollten Anfangs den Commissarius von Bellenz nicht als ordentlichen Richter aner-
sv ' änderten aber später ihre Meinung. Wenn nun der eine oder andere Theil sich beschweren sollte.
5ugen^ ^ ^ache an die in Bellenz anwesenden Gesandtenappelliert, von diesen an die Obrigkeiten ge-
C ^drn, wie Uri und Schwhz bereits erkannt habeil. Dabei wird an die Gesandteil zu Bellenz und den
schir, geschrieben, daß sie Arbedo bei den bereits von Uri und Schwhz erlassenen Ordinationen
!tigen ^ Statthalter Origone anhalten sollen, die in seinein Besitze befindlichen für Arbedo gün-

^."^^hien dieser Gemeinde zuzustelleil und, was er in Betreff dieser Sache wisse, eidlich zu eröffnen,
u, dcx ^ ^ voraussichtlichan die Orte gelangen wird, so hält man einstweilen nicht für rathsam, weiter
^"dcn verhandeln. Absch. 957. a. 1071. Bei der Vesprechuilg des den Monticellobctref-
de»ti> . vereinigt man sich dahin, denselben ruhen zu lassen, bis der obige Streit in den Orten
de» ^ Zugleich hält man es für zweckmäßig, im Geheimen eine qualificierte Person, etwa
Tch !wreiber Zelger, abzuschicken, um bei denen zu Luminv und anderwärts sich zu erkundigen, ob die

^ir die Herren und Oberil günstig lauteil, wieder beigebracht werden könnten. Idicl. K.
^vtl ' ^^^che Jünglinge iil der Grafschaft Bellenz, unter welchen zwei Kleriker, hatten eine Tochter in
kird >! ^schändet. Da man glaubt, daß diejenigen, welche dazu gekommen, nicht Zeugniß reden wollen,

sandte,, auf der Jahrrechnung und dem Eommissarius geschrieben, sie sollen, ohne sich hindern
^ Zeugniß aufnehmen und den Proceß formieren. Ibick. o. 1073. Von Karl Ehicherio und vvil

Dreii,"" ^^enz, welche zu gleicher Zeit in den Rath gekommen sind, wird Ehicherio an die Stelle eines
^^^Venen gewählt, während der Conlmissarius dein Cusa dieses Amt übertragen wollte. Ehicherio,

ihrer Arbedo soll vom Commissarius kein Hinderniß in den Weg gelegt werden, wegen
^ ^vr den Obrigkeiten zu erscheinen. Ibiä. ä. 107-4. Catharina Lorenzina aus dem Thale

hatte sich aus Furcht, von ihren, Manne getödtet zu werden, flüchtig gemacht und war auf mehrere
242
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erlassene Rufe nicht zum Vorschein gekommen, in Folge dessen die Gesandten auf der Jahrrechnung »^
sie das Urtheil gesprochen hatten. Von diesem appellierte sie. Sie wird nun durch einen Ausschuß ^
hört, bekennt aber nicht, wer sie hin und her geführt hat. Sie wird nach Schwhz in die Gefangen^"
abgeführt, wo sie durch einige Gesandte weiters, auch mit Anwendung von „etwas Marter" inqniriert wi^
Je nach dem Resultat der Verhöre soll wiederum ein Tag ausgeschriebenwerden. Absch. 960. a.
Tie Gesandten von Uri und Schwhz lassen es sich belieben, daß der Landvogt über die Kosten, westi'«'
dem Rechtsstreitezwischen Gio. Negri, genannt Putino, und Carlo Barera aufgelaufen sind, spreche,
ihm recht und billig scheine. Der Gesandte von Nidwalden,ohne Instruction, nimmt es in den AlhV'
Idiä. 6. M7K. Auf den Antrag von Uri wird der Cvmmissarius von Bellenz, welcher wegen unger^
ter Sachen, die er auf Anstiften und mit Hülfe seines Tvchtermanns verübt hatte, wofür er von den Geia
ten auf der Jahrrechnung zur Strafe gezogen worden war, nachdem er appelliert hatte, binnen vicrz^
Tagen zu seiner Verantwortungzu erscheinen citicrt. Ibiä. o. l<>77. Was Landvogt Jakob Lusstr
seiner Verantwortungauf die Bedenkeil, welche auf letzter Conserenz zu Lncern seiner Person halber ^
geworden sind, vorgebracht hat, wird nicht für hinreichend erachtet; man überläßt es den Herren ^
Obern, dessen Verantwortungfür gut oder ungültig anzusehen. Absch. 962. ll. N>7!t. Um den i» ^
Ziehung auf den Weinkanf eingerissenen Unordnungen zu steuern, wird den Landvögten anbefohlen, dir
einigen Jahreil abgeschickte Ordnung wieder aufzufrischen und pnblicieren zu lassen. Idick. l.
Aus Aillaß der Verhöre der Katharina Lorcnzini ist man auf die Perbrechen geführt worden, welche La»
Hauptmann Judice, Vater, mit seineil Brüdern verübt haben soll, daß er die Schuld an der Erinort»»^'
welche Gio. Angelo Judice an dem Dreigeschworenen Pe»na verübt hat, gewesen sei, daß er verrathenl
Weise an den Herzog von Feria, damals Gubernator zu Mailand, an Trivulzio lind Giulio della
Propst alla Scala zu Mailand, etliche eidgenössische Vogteien und bündnerische Lande habe >>bel^ ^
wollen. Judice wurde darauf gefänglich nach Schwhz eingebracht.Uri schickte zwei Abgeordnete »
Bollenz, um weitere Untersuchungenanzustellen, aus denen sich ergab, daß Judice die Landschaft
um viele tausend Gulden zu Schaden gebracht und unbefugter Weise im Namen von Gemeinden
genommen habe. Es werden nun die Unterslichungsactenjener beiden nach Bollenz Abgeordneten
Da aber die Abfassung dieser Acten nicht völlig befriedigt, die Instructionen der Gesandten auch
andergehen, wird zur Behandlung der Sache ein anderer Tag auf den 17. Deceniber angesetzt. ^
und Nidwalden halten es für nothwendig, daß die Anklagepunkte dem Judice zugestellt werden,
seine Vertheidigung auf jenen Tag gehörig vorbereiten könne. Absch. 9»>4. n. Es
daß die durch Statthalter Cvdono von Luggarus dein Landvogt Lusser von Uri an der Landschaft
verzeigte Geldsumine beim Landvogt voll Bollenz hinterlegt werden solle, mit dein Beifügeil, daß dein ^ ^
Halter anzukündigen sei, daß, insofern er diese Summe bis nächste Lichtmeß auf dem Wege Recht«-'»- ^

an sich bringen könne, der Landvogt in Bollenz angewiesen werde, das Geld Lusser einzuhändigen- l ^ ^
UUtl. In dein Processe der Katharina Lvrenzina war auch Gio. Pietro Judice aus Bollenz M'
suchung nach Schwhz gefänglich eingezogen und eine Abordnung nach Bollenz geschickt worden, ' ..ch
forschung anzustellen. Dem Judice waren die verschiedenen Anklagepunkt - zugestellt worden, danür 0^^
gegen dieselben vertheidigen könne. Unter den Anklagepunktenwar der wichtigste der, daß er eine
lion versucht haben sollte, wofür er aber von Schwhz und Unterwalden schon 1629 Liberation
hatte. Nachdem nun Judice und auch die Lorenzina nochmals verhört, jenem zu den obigen "
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^agepunkten noch zwölf vorgelegt worden waren und er unter Anrufung göttlicher Hülfe sich durch Kafpar Aby-
^ hatte vertheidigen lassen, spricht sich Uri dahin aus, daß man bei diesen klaren Judicien den Jndice

scharf Tortur die Wahrheit bekennen inachen solle. Den Gesandten von Schwyz
ihre Instruction nicht zu, so weit zu gehen, die von Unterwalden nehmen Alles aä rolerenäum. Die

Giv^^ Gesandtenvereinigt sich aber dahin, daß der Landvogt sich des Erscheinens der citierten
Pietro della Ganna, Gio. Angclo Heina iind Gio. Pictro Mutallo aus Bollenz versichern solle,

^ welche Judicc sich berllft, und von denen er dem ersten Schuld gibt, ihn der Rebellion beschuldigt
wird ' Ehrend er glaubt den Beweis zu leisten, daß della Ganna derselben schuldig sei. Ferner
di^ ^ Ruffle, Misox und Calanca geschrieben, es möchten diejenigen Personen, welche wegen
erst^ Jeugniß geben können, schriftliche Na bricht darüber geben. Es wird beschlossen,diese vor-

Absch. 965. a. llUtL. Die Erben des Landvogts von Oüw halten dar>nn an, daß
und"/'^ silberne Tatzen", welche von Gio. Angelv Judice an ihn gekommen, welche abec Statthalter
.... ^"^hauptniann Jndice nach des Landvogts Absterben wiederum angesprochenund erhalten hat, zu-

ellt werde» möchte. Es inird verordnet, daß dieselbe hinter Schwyz geschafft und daß daselbst erör-
worden soll, wem sie zu verabfolgen sei. Ibill. b.

c . KUt.'t. „Gen Schwyz soll uff znokünfftigen Aiontag ein Tag nsschriben (sie) wegen des Lantz-

dle tz
^itati
Aotz
auch

die s!,.- Pietrv Judice den 3 Orthen Uri, Schwyz, Underwaldennit dem Kernwaldt und sollen!

Avl/^^ Schwyz (sich) werdendt stellen, sölle man insonderheit den Stathalter nß der Landschaft
^wuten daran sin, so die Stathalter dcla Gana, Gio. Angclo Heina und Pietro Mutallo (uff die

-uch^ ^ ^^^annisierenund gegen den übrigen werden auch nach gebür procedieren; und soll gen Scbwyz
hoch ^ Schreiben andeuten (sio), die von Uri werden! die Tagsatzung besuochen oder nit, svl man je-
bür. damit der Lantzhaubtman Judice hingegen uff den freien Fuoß gestellt »verde, sich an gc-
Lvr> " ^hen Persondtlich um sein Imputation könne und möge verandtwnrten; auch die Catharina

Appellatz möge vvllzüchen »lud nach luth der Ordnung volnieren." Absch. 969.
vor Judice hatte ausgesagt, daß Johann Peter della Ganna, dermalen Statthalter in Böllen;,
ge», fingiert und denselben durch Gio. Angelo Heina, welcher Judiccs Handschrift nach-

Hube abschreiben lassen. Dieß hatte auch Gio. Pietro Mutallo aus Bolleuz bezeugt. Della
der

dieselben sollten verhört werden. Uri giebt nun seine Gründe an, warum es den
del ^ ^ habe verhören wollen und zwar namentlich, weil alle Abschiede bestimmen, daß die Hcin-

ui das Ort gezogen werde» sollen, aus welchen: der residierendeLandvogt gebürtig ist und die

Hoina und Mutallo sollten nun in die Orte citiert iverde». Die Orte konnten sich aber darüber nicht

»icht
gezogen werden zollen, aus welchem der regoierenoe ^auovvgr gevurng und die

dv>, ^ ^"dshauptmainis Judice, welche de» Mutallo durch ihres Maniies Freunde habe ergreifen lassen.
und daselbst „verfrenudet" sei. Schwyz und Ridwaldcn entschuldigen ihrerseits ihr

^iistrt Sache. Absch. 971. a. Die Gesaudteu von Scbwyz und Ridwalden sind in-
!r,i j. ' Aiutallo sainntt den beiden Andern zu verhören, aber ihre Aussagen „für keine bekann-
eidg^ ^'asten zu approbieren, sondern dieselben weder bös noch gut zu heißen"; ferner aber Uri freund-
^ell'e» ^ ^ ^^e», sich belieben zu lassen, diese Personen mit ihnen »ach Schwyz zu schicke», damit ma»

' man deren Bericht benölhigl sei, bei Händen habe. Die Gesandtschastvon Uri hat dafür
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keinen Befehl; der Antrag wird aä rstsrsnäum genommen. Darauf werden die Verhöre mit

Gio. Angelo Hcma und Gio. Pietro della Ganna aufgeuoinmcn. Ikiä. k. In Folge der i>»»^

fortdauernden Uebergriffe des Bischofs von Como in sammtlichcn jenseits des Gebirgs befindlichen

teien und dessen Mißbrauchen, wodurch der Autorität der Obrigkeiten Eintrag gethan wird und die U»^'

thanen beschwert werden, vereinigen sich die Gesandten dahin, die übrigen jenseits des Gebirges regier^

den Orte um die Bewilligung anzugehen, daß die drei Orte auch in ihrem Namen dem Bischof auf dcisi"

Eiukoinmen in sämmtlichen ennctbirgischen Vogteien Arrest legen. Vorerst sollen aber Luceru, Obw»^'

und Zug um diese Bewilligung durch eine Gesandtschaft angegangen werden. Ueberdieß wird ^

sandte seine Herren und Obern von dein in Kenntniß zu setzen wissen, was über die Nothwendigkeit e»»

eigenen Bischofs für diese Vogteien verhandelt worden ist. Absch. 978. a. UM7. Uri wird ersucht, »"

)iameil der drei Orte den Nuntius anzugehen, jenseits des Gebirgs eine taugliche Person als eine»

lichen Commissarius auszustellen. Ikiä. d. MlM. Der Bürge, den der Priester Nobertelli für die

nctwegen aufgelaufenen Kosten gestellt hat, will sich zur Zahlung nicht verstehen. Wenn er innerhalb ^

zehn Tagen nicht zahlt, soll der Laudvogt aus Riviera berichten, damit man darüber einen Entschluß^

könne. Ikiä. <z. tOZttt. In Betreff der Hausfrau des Gio. Pietro Judice, welche den Mutallo eig^

Gewalts gefangen genommen und eine gute Zeit in ihrem Haus gefangen gehalten hat, sind die

ten von Schwhz und Nidwalden ohne Instruction und nehmen die Sache in den Abschied. Ikiä. ä. U' ^

In Folge eines Anzugs von Uri, die Klagen gegen den CvinmissariuS zu Bellen; betreffend, erkläre» ^
Gesandten der beiden andern Orte, daß ihre Herreil und Obern laut erlassener Erkanntnisse denfi'lbe» ^

wohl entschuldiget halten, und ersuchen, wenn etwa noch Unwillen gegen ihn vorhanden sein sollte,

bcn fallen zu lassen. Ikiä. s. MIN. Der Bischof von Como hatte sich beigehen lassen, nicht alle»'

Landvogt zu Lauis mit der Strafe von 1000 Kronen und dem Banne zu bedrohen, weil er den ^

besohleil hatte, den Priester Giuliv Trevano nach vorhergegangener Erlaubniß von Seite des Nuiü»^

fangen zu nehmen, sondern hatte auch die Soldaten, welche denselben, als er sich nicht ergeben >

tödtet hatten, unter Androhung ewiger Galeerenstrafe vor sein Tribunal citiert; ferner hatte er sich ^
proceduren des Priesters Nobertelli zu Gordnno halber erlaubt, durch welche den Rechten der

Orte Eintrag gethan wurde. Bei der Berathung wegen dieser Uebergriffe stellt sich das schon 9'»^^

passend erachtete Nüttel als das beste heraus, uämlich auf das Einkommen des Bischofs in sik»"^,^>,

ennetbirgischen Vogteien Arrest zu legeil, und die dermalige Handlungsweise des Bischoss wird für ^

gehalten, auch die übrigen jenseits des Gebirgs regierenden Orte für jenen Entschluß zu gewinne»-^
diesem Zwecke wird Lucern ersucht, die siebeil katholischen Orte zu einer Tagleistung zusammen zu ^

Es wird Joachim Püntiner mit diesem Auftrag nach Lucern geschickt, zugleich auch um mit dein ^

über die zu Bellenz neu zu errichtende Schule zu verhandeln, und wie das Stift und Einko»l>»^^>
Klosters der Serviten zu Mendris wegen des ärgerlichen Wandels der Religiösen auf jene Sch»^'

übergetragen werden. Absch. 979. a. Uri trägt daraus an, die Gravedvnerstraße zu vcr c'

die Commune Vellen; anzuhalten, das Ihrige dafür zu leiste», wogegen auch die Obrigkeiten etwas bei.,» ^

hätten uild dann einen Zoll bewilligeil könnten. Sollte das nicht belieben, so könnten die

Particulare die Sache an die Hand nehmen, insofern mau ihnen einen Zoll bewilligte. Ikiä. k. ^

Auf der nächsten Tagleistung kann die Aufhebung der Pensionen berathschlagt werden, mit

Bischof von Como die Pfründen belastet. Ikiä. o. Der Landvogt in Bollen; wird becuü
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abx Katharina Lorcnzini aufgelaufenen Kosten aus deren Hab und Gut zu entheben, das Uebrige
^ bis auf weitere Erklärung in Arrest zu behalten. Der Discretion des Landvogts wird ferner über-
k", mit des LandshauptniannsJlidice Ehefrau und den Andern, welche bei der Gefangennchmung des

^ ^alio bethciligt sind, zu reden. Idiä. e. Für die Kosten, welche wegen des Gio. Angelo Heina
^^c aufen sind, soll auf dcil Bürgen gegriffen werden, oder man soll bis zum Ausgang der Sache war-

^ ^"bice sich verlauten lasse, er wolle Andere um die Kosten ansprechen. Ibill. k. lMX». Weil
zu verspricht, die wegeil des an Gütz« begangenenTodtschlags durch Gamma von Uri erlegen
über^^' Ausgang der Sache abwarteil. Idiä. l<N>7. Joachiin Püntincr berichtet
behn ^ Resultat seiner Nlission nach Lucern. Lucern sei der Ansicht, daß man mit Hiilfe des Nuntius
zu A Versuch machen solle, des Bischofs von Coino los zu werden. In Bezug auf die Schule
M Nuntius sich wohl dispoilicrt gezeigt. Die Gesandten finden aber unnöthig, nach Rom
Uäckl sonder» wollen dazu schreiten, auf das Einkommen des Bischofs Arrest zu legen, und aus der
dm gl" ^"Wwen; ?>u Lucern die übrigen katholischen Orte zu gewinnen suchen. Uri äußert Bedenken gegeil
ander Cvnfercnz; die beiden andern Orte sind aber der Ansicht, daß man daselbst, wenn die
der Maßregel nicht beistimmen, ihnen zu verstehen geben möchte, man werde den Beistand
Huri, ber andern Religion suchen müssen. Von Lucern aus können auch Freiburg und Solo-
^ ersucht werden, jener Maßregel ihre Zustimmungzu geben. Absch. 932. a. MNU. Auf welche
Co, ^ ^ Pensionen, mit denen die Pfründen belastet sind, aufheben könnte, soll auf der nächsten

^anz zu Lucern besprochen werden. Idiä. o. l Zu der Erkanntniß, welche Uri der Frau des
'drc^waniis Gio. Pictro Judicc und H. Zum Brunnen ertheilt hat, geben die beiden andern Orte
W- Ach apostolischen Vicarius, zu welchcin der 'Nlliltius den ErzPriester
a»«,-«ernannt hat, soll Uri im Namen der regierenden Orte „den öffentlichen Schein und Urkund"

'^en. Ibig.

1643.

Der entsetzte Priester von Gordunv, Robertelli, hat durch allerlei Umtriebe und ein
reiben des Bischofs von Comv an den päpstlichen Hof die Einsetzung in seine frühere Pfarrei erlangt.auf

^ä»dcu ^ Zweckinäßig, nochinals dein Nuntius diese ganze Handlungsweise mit allen Um

welch
"'de»

e er doch, als er zu Lucern in Arrest war, verzichtet hatte. Um die Besitznahmeder Pfarrei ab-

werdc" ^Wstellen, zugleich auch dahin zu wirken, daß man der aus die Pfründen gelegten Pensionen los
PapstesBeifügen, daß, wenn der Bischof dieselben nicht aufhebe, was die Orte nach der Bulle des
wneb.l V. verlangen könnten, deinselbcn seine Gefälle auf dem eidgenössischen Territorium würden

werden. Er wird ferner gebeten, beim Papste dahin zu wirken, daß er in diese Lande einen
Ijch in spiritnalilnis, der aber ivimittelbar vom päpstlicheil Stuhle abHange, womög-
zu Ben" ^bgenosscil, in diese Lande setzen möchte. Zugleich wird ihm angezeigt, daß dem Eominissarius

^ Suspension des Einkommens aufgetragen sei. Absch. 1<X)6. a. ll92. I. Es wird
wie die Schule zu Bellenz, für »velchc eiilc „gutherzige" Person schon ein namhaftes

^w>te>, " ^stiftet hat, init Geistlichen zu versehen sei, und wie noch mehr Geldmittel aufgebracht werden
^ ^heat'^ ^ Jesuiten sich nicht dazu versteheil, dahin zu kommen, so richtet man sein Augenmerk auf

"en. 2. Die zu Mendris regierenden katholischen Orte will man anfragen, ob sie geneigt wären.



1936 Bellenz, Bollenz und Niviera. 1643,

das Einkommen der Serviten von Mendris nach Bellenz zu transferierenoder nach St, Anwnien in
auch ob sie zur Suspension des Einkommens des Bischofs von Cvmo zu Lauis und Luggarus ihre
stiminung geben Idiä. d. Dem Vicarius Ghiringelli wird befohlen, sich der Tutel des j»»'^'
Zaccone zu müssigen, widrigenfalls man den Nuntius bitten will, denselben wegzunehmen, damit ma» b
nicht absetzen und bandisieren müsse. Idiä. o. Dem Commissarius wird aufgetragen, sich ^
klmdigen, ob das Wasser, das dem Ritter Cislago auf seine Mühle zu leiten erlaubt worden ist, bei sei"^
Auslaufe wirklich der Straße schade, und darüber zu berichten. Idiä ä, lltt.'». Dem Commissi
wird ferner aufgetragen, die Güter der mailandischen Kauflcute Bulpi, Lorenzi und Annone, zwischen >
chcn ein Streit entstanden war, weil des einen oder andern Theils „Marca" auf den Ballen zu
der Zölle verfälscht sein sollten, in Arrest zu behalten, bis jene sich den Obrigkeiten werden gestellt hab^
Idiä. e. lUU». Was die Erben des Rudolf Büeler sel. von Schwvz wegen ihrer Forderungen a»
und 'Nidwalden vorgebracht haben, dessen werden die Gesandten eingedenk zu sein gebeten. Idiä. st- u
Der Commissarius zu Bellenz beklagt sich über die Injurien, welche der Vicarius Bcrnardino Ghiri»ü ^
ihm auf offener Straße angethan habe. Da der aus der Eonferenz vom 25. Juni gefaßte Beschluß ^
nicht exequiert ist, so wird beschlossen, Heinrich Püntiner von Uri mit einem alle Beschwerden de»'^
enthaltenden Memorial an den Nuntius abzufertigen, und ihm zugleich den zu Baden von den XII ^
gefaßten Beschluß mitzutheilen, daß, wenn die Molestationen des Bisäwfs von Como nicht aufhören I" ^
ans das bischöfliche Einkommen in den ennetbirgischen Vvgteien Arrest werde gelegt werden.
über das Ergcbniß seiner Mission den Obrigkeiten Bericht zuzuschicken.Absch. 1016, n, lltUl. ^
tvegen des Handels mit dem Priester Robertelli und wegen anderer Anlässe zu Beschwerdenfür
dig erachtet, daß die Unterthanen der Grafschaft Bellenz in Rom einen qualisicierten Agenten
der sich ihrer Angelegenheiten annehme. Idiä. 6, Das Ansuchen eines Agenten des ^
von Copetto um Bewilligtlng des Durchpasses für zwei Regimenter in den Dienst der Herrschast

zur Defensiv» ihrer Lande wird in den Abschied genommen, Idiä. o. In Bezug auf da- ^
der Straße nach Gravedona zu erhebende Wcggeld sind Uri und Nidwalden dasselbe zll coucedierea^
neigt, Schwpz nicht, ja es fordert sogar sein früher dargeschossenes Geld zurück. Man nimmt dü ^ ^
in den Abschied; dabei wird darauf hingedeutet, daß, wenn zwei Orte dasselbe concedieren. das
nicht, dieses „fürderhin in Ewigkeit selbigen Weges nicht fähig sein solle." Idiä. ä. lM. Zu»'
gung der Ansprachen der Erbe» des Commissarius Büeler sel. an Uri und Nidwalden wird auf
October ein Tag nach Brunnen angesetzt, Idiä. e. NlÄ. Die Gesandten auf die Jahrrech»u»ll ^ ^
durch Vermittlung des Fiscals die Ringmauern zu Bellenz ausbessern lassen. Idiä. f. Nl!!« ^
missarien soll freigestellt werden, ob sie die kleinen Bußen, aus welchen man denen von Belleuz
den Kirchenbau gegeben hat, denselben lassen wollen oder nicht; doch zieht ma» es vor, dieselbe» >»
der fahren zu lassen. Idiä. F. ltt-t. Da in dem xothen Buch zu Bellenz zwei Artikel stehe», ^
einander widersprechen,soll dieß ans eine dreiörtische Zusammenkunft gebracht »verde», um in
Abgeordneten von Bellenz bereinigt zu werden. Idiä. Ii. Nl5. Die Gesandten auf die Iah»"
sollen den Erben des Landvogts Planzer sel. znr Bezahlung von Seite des Statthalters Origoue ^
lenz verhelfen. Idiä. i. tlli». Landvogt Diethelm Frischherz von Schwyz »oünscht für die Kv ^
schädigt zu werden, welche ipm durch die Gesangennehmnng des Gio. Angeld Heina, Pietro ^
wegen der Katharina Lvrenzina verursacht worden sind. Der Letztern halber läßt man es bei de»'
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Gliche,, Erkanntnlß verbleiben, für die beiden Andern soll der Bürge haften. Ibiä. k, lll7. Sobald
^ Gesandten nach Bellenz kommen, follen sie den Vicarins und den Fiscal zn Ablegung der Kanunerrech-

S dcrmögen; sie sollen ferner nicht länger zu Bellenz zu bleiben schuldig sein als drei Märkte und

Ibiä ^ Tage; müssen sie aber länger dort bleiben, so soll es auf Kosten der Parteien geschehen.

i»s>' ^ Beziehung auf die Dreigeschworenen in Bollenz wird jedes Ort seine Gesandten zu

wissen. Ibiä. m. tili). Die Relation Heinrich Püntiners von seiner Mission zum Nuntius

gehört. Aus derselben geht hervor, daß der Nuntius den projectierten Coercitivmitteln gegen den

sus/^ 6mno, welchen bereits z»i Baden die 'Mehrzahl der jenseits des Gebirgs regierenden Orte ihre

aus gegeben hat, beigetreten ist. Es wird daher de» Landvögten daselbst geschrieben, daß sie

>vird ^ eidgenössischem Boden liegende Einkommen des Bischofs Arrest legen sollen. Dem Nuntius

daß ^^bscbrift dieses Schreibens übermittelt, um sie nach Rom zu senden, lind zugleich erklärt,
Einkomme» keineswegs zu weltlichen Zwecken benützen werde. Schwyz wird ersucht, diesen

>h»e eigenen Läufersboten den Landvögtcn überbringen zu lassen, dessen Promulgation

" "^befehlen und über den Erfolg zu berichten. Absch. 1614. a. llLll. Den in Bellenz befindlichen

geschrieben, sie sollen den Vicarins Ghiringhelli beim Betreten des Landes in Arrest neh-

während ihrer Anwesenheit in Bellenz nicht geschehen könne, dem Cvmmissarius den

^a»d^ hinterlassen, da der Nuntius selbst diesen Vorschlag gemacht habe. Ibiä. b. llLl. Der

beauftragt, dafür zu sorgen, daß des Gio. Battista Zaccvne Schulden bezahlt werden und,

so darüber einen Richterspruch zu erlassen. Will die Wittwe Zaccone's keinen weltlichen Vogt,

^>vird^-" leidenlicher Gefangenschaft halten, bis sie sich der Gebühr ergeben wird. Ibiä. o. llLL.
lex uothwcndig erachtet, wegen des den Priester Robertelli betreffenden Geschäftes, auch um ande-

u», ^ ^^^^ßluigen willen einen Agenteil zu Rom zu bestellen. Denen von Bellenz wird insinuiert, sich

ch»e>, zu bewerben. Ibiä. ä. IlL t. Den Gesandten zu Bellenz wird gcsä rieben, sie sollten

^chcn>^ lassen, daß niemand Pensionen von den geistlichen Benesicien geben solle; auch die ver-

^che» " ^ uichtig. Ibiä. ö. N24. Dem Ritter Johann de Eorah von Lax wird auf sein Ail-

^schai!^ Cvnsorten ein Arrest in den drei Vvgteien wegen ihrer Anforderung an die Nach-

die der Landschaft Lungnez bewilligt. Ibiä. I. ll25. Nian ist darüber einverstanden, daß

lege u. schule zli Bellenz baldmöglichst ins Leben treten und daß man sich um gualificierte Sub-

^lfe» ^ welche dieser Schule vorstehen könnten. Zugleich möchte man sich auch Gewißheit ver¬

öle ' das Einkomincn für die an dieser Schule arbeitenden Religiösen hergenommen »verde»

Besprechung dieser Angelegenheit »verde» die Bellenzer aufgefordert, auf den 29. October einen

>>ie^ "ach Brunnen zu schicken. Ibiä. llLi». Trotz der ergangenen Aufforderung schickten

^d>ehi„> Abgeordneten, um die Revision des rochen Buches und die Einrichtung der Schule

l>-»ch ^ ^ können. Es wird ihnen geschrieben, daß sie unfehlbar einen solchen aus den 19. November

sch,^ stndcn sollen. Absch. 1613. u. ll27. Es »vird berichtet, daß der Bischof von Eomv, um

^chzk>. Wege» des auf sein Einkommen gelegten Arrestes auszulasse», dem Eommissarius und den

dein Bann drohe und die Excomniunication des Priesters Thaddäus Muggiasca bereits von

^ die Obrigkeiten von ihren beschlossenen Maßregeln nicht abstehen »vollen, »vird für

^>cc»g ^ kästet, Heinrich Püntiner zu dem 'Nuntius abzuordnen, um erstens um Aufhebung der Excvin-

w' des Priesters Thaddäus anzuhalten, der bereits zum Vorsteher der zu Bellenz zu errichtenden
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Schule ausersehen sei und wegen der Annahme der Pfründe von Gorduno verfolgt werde; ferner um ^
vorzustellen, daß der Bischof, wie bereits sich zeige, den Orten zu Rom und in den Bogteieu entgegen
und er es vielleicht so weit treiben könnte, daß auf seine Person das Bando gelegt und er nicht mehr»
Bischof anerkannt würde. Der Abgeordnete erhält zugleich den Auftrag, um einen Vioarins Kensimuss
die ennetbirgischeuBogteieu anzuhalten, der nicht voin Bischof von Coino abhängig sei und das bü
liche Einkommen genießen könnte. Als einen solchen wünsche man den ErzPriester Ruscone; wenn d»
nicht erhältlich sein sollte, so würden die Herren und Obern darauf bedacht sein, sich mit einem aus
Landen zu versorgen. Idiä. d. llL». 1. Weil zu besorgen ist, daß der Commissarius zu Bellen; d» ^
„die Fulminationen"des Bischofs sich einschüchtern lasse, wird er durch ein Schreiben ermuthigt und ^
neuerdings befohleil, den Sequester des bischöflichen Einkommens unnachsichtlich durchzuführen.
Bischof Excommunication anschlagen lasse, so solle er diejenigen, welche sie anheften, wenn sie ^eü ^
sind, dein Nuntius gefänglich überschicken, wenn sie Weltliche sind, in seinen Berhaft nehmen. 2. Ferner ^
er und kein anderer Nichter in der Angelegenheitder Hinterlassenschaftdes Gio. Battista Zaccone ^
uild einen Ruf ergehen lassen, daß niemand anders sich diese Judicatur anmaßen dürfe. 3. Endlich I» ^^
denen zu Bellenz insinuieren, daß sie auf den 19. November das rothe Buch nach Brunnen mitnehme» ^
deii Fiscal vermögen, die Criiniual- und Malesizrechnung von 1629 und 1630 hinzuschicken, damit
Angelegenheitder Kinder von Rudolf Büeler sel. bereinigen könne. Idiä. o. NLi). Bei der Berums
was für Religiösen man die Schule zu Bellenz übergeben wolle, wird endlich, nachdem man von den ^
giten, Theatinen und Oblaten zu Mailand Umgang genommen, von den Letztern, weil man von
Erzbischofs Ähnliche Molestationen befürchtet, wie man sie vom Bischof von Como zu erfahren h»^ ^
Oberst Püntiner nach Mailand geschrieben, den Jesuiten den Antrag zu inachen, diese Schule zu
men, da die Benedictincr sich nicht zur Annahme verständigen wollen. Idiä. ä. „Die
Tagleistung geil Brunnen soll uff morgen besuvcht »verde», insonderheit antreffendedes Herreil
Ruvdolffs Büellers seligen Ansprach und Rechnung gegen den 3 löbl. Orten, so zuo Bcllentz zu» h^
handt, zuo liquidiren, und so fernere Rechnungen möchten fürgenommen »Verden, sollent es die H-
in Abscheid neminen all rslorkiuluni. Dahin sindt zuo Gsanten envelt »vordeil Herr Landtaman ^
Stliltz lind Herr Stathalter Jost Lussy mit dem Bevelch zu handle» »vegen des Roteilbuochs z»w
»vie auch ein Schuol daselbst ins Werckh zu setzen." Absch. 1021. N3t. Dje Gesandteil sollen d»^'^
ken, daß auf die nächste dreiörtische Cvnferenz wegen der Erben Büelers hinreichende Instruction
tvird. Absch. 1024. k.

"-k^e
Art. 1l3L. Der Landvvgt berichtet durch einen Eilboteil an Uri, daß eine starke franzM»"^^,

Stadt lind Schloß Aroila belagere, und daß von der'ungezähmten Soldateska Excursionen in dm
zu besorgen seien. Die Gesandten sehen nicht ein, was dermalen vorzunehmen sei, da der eidg

Boden nicht angegriffen »verde, geben aber Zürich und Lucern von der Sache Kenntniß, um derc»^ ^
teil zu vernehinen, und »vollen auf »veitere Berichte aus Italien warten. Der Landvogt zu Lugg»
der Cvinmissarius zu Bellenz »verde» zu guter Aufsicht ermahnt, und die Unterthanenin 6"^ ,D>'
schaft zu halten. Absch. 1042. a. Dem Cardinal Barberini aus das Schreiben zu ^ h.,l
»velches er »vegen des auf das Einkommen des Bischofs von Como angelegten Arrestes an dm
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^en, wird einstweilen für unzweckmäßig gehalten, weil man den Tod des Papstes besorgt und

ihn" ^ Veränderung im Regiment eintritt. Hingegen wird ein Schreiben an den Nuntius geschickt, um
tre»"^ ^ Sache zu berathen. Zugleich entschließt man sich, bei dem frühern Beschlüsse zu bleiben und
wird '."^"'"^"Zahaltenin festem Vertrauen, daß auch die übrigen Orte beständig mithalten werden. Ferner
Ro» ^ "^hwendig erachtet, die Klagen gegen den Bischof, in Schrift versaßt, zu gelegener Zeit nach

imden. Ibid. b. 1134. Dem Canzleiverwalter zu Luggarus wird besohlen, den Prveeß, wel
ivegen der Geistlichen zu Scona (in Böllen;), welche mit gewehrter Hand einen „Rumor" erweckt

worden ist, den Orten einzuschicken. Ibid. e. 1135. Die Errichtung einer Schule zu
Sache von großer Wichtigkeit, besonders wenn man die Mittel aufbringen

dc»z derselben Jesuiten anzustellen. Man hält es für passend, daß einstweilen zwei dieses Or-
Und >!" unter dem Schein einer Reise nach Bellenz kommen und Erkundigungen einziehen,
Hahrr^ ^ selbige Zeit Heinrich Püntiner sich dort einfinde. Ibid. <1. 1131». Als Instruction für die

^^"ang werden den Gesandten folgende (bis 1153) Befehle gegeben: Sie sollen dafür sorgen, daß der
Kost/""- Ghiringhclli zu Bellenz dem Commissarius für dessen verletzte Ehre Genugthuung tind
ichicki"^^^ widrigenfalls er bandisiert und auf Betreten gefangen genommen und dem Legaten zugc-
biiit tvürde. Ibid. o. 1137. Da die Klosterfrauen zu Sementina durch den Aufkauf der

beschwerlich fallen, sollen sich die Gesandten darüber erkundigen und den Obrigkeiten sofort

^cle, Da dieselben mit zeitlichen Gütern gesegnet sind, so sollen die Gesandten nachsehen,
absvi"" ^'burftigern Orte man die Verehrung zuwenden könnte. Dieses Jahr soll sie ihnen noch vcr-

Ibid. f. 1133. Ob die Unehlichen in den Rath zu Bellen; dürfen zugelassen werden,
^bren ^ Gesandten das rvthe Buch daselbst zu Rathe ziehen und nach dessen Bestimmungen ver

Ibid. H3<). Wegen der kleinen Bußen, welche die Kirche bei St. Stephan sich aneignet,
Hbche Gesandten nicht bloß das rvthe Buch zu Rathe ziehen, sondern auch noch nachfragen,ob die
d>c»,^ Briefe und Siegel habe. Ist Letzteres der Fall, so soll man ihr dieselben verabfolgen lassen,
dez ^ Obrigkeiten davon in Kenntniß setzen. Doch wird vorbehalten, daß man der Kirche wegen
>ric Neubaus etwas verehrungsweise darschieße. Ibid. b. 1140. Die Gesandten sollen sehen,

Bellenzern die Ergctzung der Kosten wegen des Priesters Nobertelli und „der Rachsctzung der
vor werden köicne. Ibid. i. 1141. Dem Antonio del Rosso von Lvdrino ist das Recht
Ii>i(i >" iN^udten wieder geöffnet; jedem der Interessierten, ist gestattet, von dem Urtheile zu appellieren.
Hai ^L. Das Commandament, welches der Commissarius Zelgcr über die fremden Jäger erlassen
i^dt ^ ^^Iche die Gemeinden Preonzo und Gnosca wegen ihrer Alpen sich beschweren, sollen die Ge

' .^bauern, nach Gebühr bestätigen und die ausgesetzten Strafen bestehen lassen. Ibid. 1. 1143.
^Nachforschung zu halten, ob die zu Bellenz bei Besetzung der Aemter Praetiken an

"'an^en die Fehlbaren mit Strafen einschreiten. Ibid. in. 1144. Die Verehrung, welche
de^ ^ b"w deutschen Chorherrn, seit einigen Jahren dein Zoccolantcn gegeben hat, soll wiederum
kird ^gewendet werdeit. Ibid. n. 1145. Die Vogtssache der Kinder des Gio. Battista Zaccvne
kicht ^ ^csandten gewiesen und die Appellation vorbehalten. Ibid. o. 1143» Die Gesandten sollen
dein, big sein, über die sogenannten zchen nützlichen Tage zu Bellenz aus ihre Kalten zu bleiben, son

welche ihrer weiter begehren, sind verbunden, sie auf eigene Kosten zu erhalten. Ibid. p.
^ Zöllner zu Giubiascv wird die Zolltariffa in der Form, in welcher die zu Bellen;, zugestellt, um
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den Zoll von der Straße nach Gravedona zu Händen der Obrigkeiten nach derselben zu beziehen.

l<48. Der Arrest, welchen der junge von Mentlen den Söhnen des Commissarius Rudolf Büeler

Schwyz angelegt hat, soll relaxiert sein und von Mentlen mit seiner Ansprache nach Schwhz gewi^

werden. Ikiä. r. li49. Die Gesandten sollen wegen des Accordes Nachfrage halten, welchen eUA

Officiale in der Landschaft Bollenz ohne Wissen und Willen der Landschaft mit einem Keßler vom

see gemacht haben, der aber von den Obrigkeiten „mehrtheils" aufgehoben sein soll. Diejenigen, auf wc A

die Sache herauskommt, sollen bestrast werden. Ibill. g. lt5O. Die voriges Jahr zu Brunnen

Ordnung für die Dreigeschworcnen in Bollenz wird von Uri und Schwhz aufgehoben; sie lassen es ba

alten Forin verbleiben. Ibiä. t. ltöl. Die Katharina Lorenzina in Bollenz, die sich zu größerm

niß als früher beträgt, soll aus dem Land verbannt werden; zugleich ist Nachforschung zu

wo ihr Vermögen hingekommen sei. Uri und Nidwalden begehren eine specisicierte Rechnung zu ^

Ibiä. u. Die Gesandten haben dafür zu sorgen, daß Johann Peter Judice aus Bollenz die

lei zu Schwyz, den Seckelmeister und den Wirth zum Rößli, welchen er wegen seiner dort ausgestan

Haft ziemlich viel schuldig ist, bezahle; wenn er etwa auf des Ritters Paul Orello von Luggarus

drei Orte Jurisdiction liegendes Gut Arrest gelegt hat, so sollen die Gesandten dem Judice ebensoviel r

haften lassen. Ibiä. v. N53. Dem jungen Tatt sind 60 Kronen Buße auferlegt worden, weil

die Mandate fremde Soldaten durchgeführt hatte. Den Gesandten wird aufgetragen nachzufragen, ob ^
dieß intimiert worden sei. In diesem Falle sollen sie die 60 Kronen beziehen; im andern Falle

die Jntimation zu vollziehen und ihm die Bezahlung auf St. Gallustag anzusetzen. Ilnä.

Conferentz, so unser E. von Uri uff nächsten Mitwuchen den 19. diß ghen Brunnen von dricn

schribent wegen Anstellung eineß Jesuiten Collegi zuo Bellentz, wie auch wegen Bischoffen zuo CuM ^

liebende Verfolgungen wider die, so uß oberkeitlichem Befelch sine Gefell inhalten, solche zuo besnoclft" ^ ^

Befelch, daßienige Collegium, so vill man kau, zuo befürderen, auch denjenigen, so wider den Bischt '

Cum den vberkeitlichen Befelchen nachkommen, Schirm zuo verschaffen, sind Herr Landtamman Bartbo ^

Odermat und Herr Stathalter Jost Lussi zuo Gesanten verordnet." Absch. 1046.

Art. 1155. Bei der Berathung des Begehrens des Nuntius, daß man den auf die

Bischofs gelegt en Arrest aufheben möchte, luden: er sich anheischig mache, eine Vermittlung Herbeizusb^

gewinnt die Ansicht die Oberhand, denselben nicht aufzuheben, bis allen Beschwerden werde abgcho^^,
übrigens erwartet man vom jetzigen Papste eine gnädige Antwort auf das von den drei Orten un

der Mehrzahl der katholischen Orte an ihn erlassene Schreiben. Wenn mau keine solche erhält, so u ^

Gesandtschaft, welche dem neuen Papste gratulieren soll, Gelegenheit bieten, um Abhülfe zu billr» ^

zwar namentlich darum, daß eiu eigener Bischof oder Viourius xoner-ilis, der von dem ^

Como unabhängig ist, für die gemeinen eidgenössischen Lande ausgestellt werde, zumal da dcr ^ ^
von Coino sich habe verlauten lassen, daß er den eidgenössischen Nuntien nicht unterworfen sei. Um

Tage zu Lucern die Sache bei dem Nuntius besser betreiben und den übrigen Gesandten um so ^

richt geben zu können, soll von jedem der drei Orte noch etiler der hier anwesenden Gesandten

dem Thurgau auf den Tag zu Lucern kommenden Abgeordneteil beigegeben werden. Wenn der

sich darüber aufhalten sollte, daß auch die unkatholischen Orte diesen Arrest verhängt hätten,
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werden, daß dieselben als regierende Orte die Pflicht hätten, ihre Unterthanen gegen Bedrückungen

hellen, und daß jedes Ort schuldig sei, das andere zu unterstützen. Absch. 1052. a. l15K. Da

ini A Zu Bellcnz vom Bischof zu Como in seinem Amte stillgestellt worden ist, weil er den

Pr' Gegriffene Zinssuimne dem Bischof nicht ausliefern darf, so soll der Nuntius gebeten werden, die

^esäU^ nieder einzusetzen, widrigenfalls man darauf bedacht sein müsse, demselben ans den bischöflichen

Hn Einkommen verabfolgen zu lassen. Die Gesandtschaft von Schwhz referiert. Ibid. 5. lt57.

den^ Ansuchens von Landammann Troger, welches er für seine Person und für seinen Sohn,

""Treiber zu Mendris, stellt, man mochte ihm Bericht über den Verlauf bei St. Angelo zu Lauis

wird befunden, daß dieß besser auf dem Tage zu Lucern angebracht werde. Ibiä. o. Dem

ö^lgcr von Nidwalden, dem Pietrv del Nossv von Lodrino und dem Statthalter Minigel (?)

^ das Recht von Neuem ausgethan, der Arrest relaxiert uud ihnen anheimgestellt einander in die Orte
Bieren. ibi<z g Der Streit in Betreff der Kosten, welche Landvogt Dicthclm Frischherz von

c»li^^ Gio. Angelo d'Hema und Mutallo aus Bellenz anspricht, soll auf einem Tage zu Flüelcn

Bell ^ werden. Idiä. e. Die von Misox beklagen sich darüber, daß der Commissarius zu

da« ^"lleblich auf ein im rvthen Buche enthaltenes Verbot sich stützend, etlichen der Ihrigen das Geld,

^"vatpersonen in der Landschaft Bellenz geliehen hätten, sequestriert habe. Man erinnert

ei» einigen Jahren dieses Verbot von zwei Orten aufgehoben und vom dritten dagegen nichts

senden sei. Da der Commissarius aber davon keine Kenntniß erhalten hat, wird er für ent-

gehalten und ermahnt, künftig gute Nachbarschaft mit denen von Misox zuhalten. Absch. 1059. a.

Anlaß des obigen Punktes ist auch zur Sprache gekommen, daß man den Unterthanen ver-

lllp> ^ Empfaizg dergleichen geliehenen Gelder große „Nebenschenkungcn zu geben." Ibiä. b.

^ t)vn Ätisvx darüber zu klagen haben, daß der Commissarius den Ihrigen um liquidierte

°der sj'. anlege, so sollen sie ihre Beschwerden auf künftiger Bartholvmäi-Jahrrechnung anbringen,
wenn Schaden durch Verzug entsteht, es „in Specification richten", worauf ihnen Saris

lchch'»,^^ gegeben werden. Ibiä. o. Wie die geistlichen Einkommen und Gefälle in der Land-

^<»4 bezogen werden sollen, wird vor die Gesandten auf der Jahrrechnung gewiesen. Ibiä. ä.

^cirv' 'Pharma Lorenzina ans Bellenz zur Beiwvhnung ihres Mannes könnte gebracht werden, wie der

^»» ^ Mailand in einem Schreiben sich vernehmen läßt, stellt man ihm anhcim; man will aber,

dgra, .^^t>en daraus entsteht, keine Schuld davon tragen. In dem Antwortschreiben will man auch

Ijch ^"beuten, vb es nicht besser wäre, sie in ein Büßerklvster zu thun und die Geistlichen, welche ärger
leben, zu bestrafen. Ibiä. o. 1. Auf die Frage des LandvogtS in Bollenz, wie er sich

Orte,, ^'"^"igcn, welche der Unholderei angeklagt seien, namentlich da Etliche Willens seien, in den

che» „ beschönen", zu verhalten habe, wird ihm befohlen, sich an den Rath zu halten, wel

ertheilt habe, und daß er in so gefährlichen Dingen bcdächtlich gehen solle. Wenn

gen Angeklagten in die Orte komincn sollte, so werde man schon das Gebührende verfü-

Betreff des „unter der Judici Gesellschaft widerfahrenen Todtschlags" n. f. w.

^l)vlc» ^^tver vorfallen würde", solle er den Proceß den Obrigkeiten zuschicken und ach ferner Raths

ÄXy 5 Mi«. Für das zu Bellenz zu errichtende Jesuitencollegium sind von Franciscus Cusa

Nicht ' testamentarisch gestiftet worden mit der Bedingung, daß, wenn dasselbe innerhalb Jahresfrist

^ Stande komme, diese Summe an eine Chorherrenpfründe daselbst verfallen sein soll. Aus einer



1942 Vellen;, Vollenz und Rivicra. 1645.

darüber von dein ?. Vioarins gonsralis eingekommenen Antwort ersieht man, daß, obgleich die Bew>^
gung vor der Wahl eines andern Generals nicht erhältlich sei, die Sache dennoch mit allem Ernst bctr"
ben und ein zweites Schreiben erlassen werden müsse. Zngleich wird ersprießlich erachtet, dasselbe >
einem besvndcrn Schreiben an?. Weißenbach zu begleiten. Idiä. llk»7. Dem Landvogt Dieth^
Frischherz sollen die Kosten, welche er voriges Jahr mit Ueberschickung des Gio. Pietro Mutalla, ^
Angelo Heina und Pietro della Ganna gehabt hat, aus der Kammer von Bollenz ersetzt werden. 1^'
ltiilt. „Die usgeschribne Tagsatzung, so unsere liebe Eidgnosscn des lobl. Orts Schwvtz nacher
(angesetzt), soll uff den mordrigen tag besuocht werden, wegen dcro von Lanontica sLeontica) nß Bollentz '
3 Commun uß Lüffenen wegen eines Gespans, antreffende die Peza Commun; und sollen! die Herren bW
ten nach den besten Mitten trachten, dainit der Gespan mit denen us Liffenen in der Güetigkeit cndtsch^
möchte werden zuo Verhüttungböser Consequenzen;und sind zuo Gsanten deputiert worden Herr St» '

ter Lussy und Herr Landvogt Cristen." Absch. i960. Die von Bellen; sprechen die kleinen Buße" ^
die Kirche an und berufen sich auf einen pergamentenen Brief und das rothe Buch. Den Gesandte»

die Jahrrechnung wird der Auftrag gegeben, Nachfrage über diese Sache zu halten und den Obrigu^
Bericht darüber zu geben. Absch. 1973. u. N7<). Die Klosterfrauen zu Sementina, welche a»^ ^
Güter aufkaufen sollen, thun das nicht, leihen aber, da sie in Folge ihres guten Haushaltes Vorra )
Geld haben, auf Güter aus. Daran will man sie nicht hindern, nur sollen sie bescheideneZinsen »ey ^
und keine ewigen, sondern ablösige Zinsbriefe errichten. Idiä. d. lt7l» Die Gesandten sollen a»l ^
Jahrrechnung nicht blos des Commissarius Rechnung abnehmen, sondern auch der Abnahme der
rechnungen, wie vor Alters, beiwohnen und „die dazu verordneten Vögte, wo Vonnöthen, um ihre ^
lung zur Versicherung halten." Idiä. o. 117L. Die Gesandten sollen die Castellaneund die
knechte den Eid auf die alte geschriebene Ordonnanz schwören lassen, daß sie dieselbe pünktlich
an Sonn- und Feiertagen dem Commissarius zu und von der Kirche in Wehren auswarten und »oä) ^
behülflich sein und ohne die Seitengewehre nicht aus den Schlössern gehen sollen. Idiä. ä. It73-

Herr"'
der deutsche Chorherr zu Bellenz den daselbst wohnenden Deutschen mit Beichthören nicht dient,
dieß durch einen Zoccolanten verschen läßt, so sollen die Gesandten die 18 Kronen nicht dem Eh^
sondern dem Zoccolanten dießmal werden lassen und erklären, daß die Obrigkeiten künstig den
dieses Geld verabfolgen werden, wenn sie mit einem guten deutschen Beichtvater versehen sei»
Idiä. s. N74. Den Fiscalen zu Bellenz soll ernstlich befohlen werden, künftig das Geld,
hohen Obrigkeiten in die Kammer für ihren Antheil gefallen", den Gesandten jährlich baar zu ^ ^
widrigenfalls dieselben auf deren Kosten bis zur Erlegung desselben bleiben würden. Idiä. I.
Landvvgt auf der Riviera erholt sich Raths, wie er sich gegenüber Bernardo Monigettv, genannt ^
von Jragna zu verhalten habe, und beschwert sich, daß man denselben liberiert habe, da sein
dcrs, als er vorgegeben, beschaffen sei und er bereits wieder Angriffe gemacht habe. Dein Landvvg ^
überlassen,die gebührende Strafe ihm werden zu lassen, mit Vorbehalt der Appellation an die j»
Idiä. Es wird für unpassend gehalten, daß die Landvögte in Bollen; „wegen
die Gant bieten sollen." Die Nnterthanen dagegen sollen alles Gewild dem Landvogt vor allen - ^
in dein gestellten Preis zuzubringen schuldig sein; Fehlbare soll er strafen. Idiä. d. 177?- ^ .^.,i
sandten aus die Jahrrechnung werden beauftragt, die Malefizrechnung in Bollenz genau zu i-
und darauf zu achten, daß sie in der im Statutenbuch vorgeschriebenen Form ausgefertigt ist-
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^8. Lucern, Obwaldcn und Zug wird bei der nächsten Zusammenkunft in Lucern mitgetheilt werdeil,
sich über den Bischof von Coino beim Papste durch Vermittlung des Nuntius beklagt habe,

^dvn soll auch Freiburg und Svlothurn Kenntniß gegeben werden. Die Verhandlung soll aber durch die
^ein ohne Zuziehung der andern fortgesetzt werden, weil die Exemtion gegen den Bischof von

^ ^^Zahl der andern Orte ihnen überlassen worden ist. Ibiä. k. 1.I7V. Da die Jesuiten vorder
^ neuen Generals wegen der Errichtung des Kollegiums zu Bellen; keine Antwort geben

für nothwendig erachtet, unterdessen die Sache namentlich dem Vioarius nild dem
^Meuten durch Schreiben zu empfehlen, sowie auch durch Vermittlung des LandammannsAbybcrg dem

nicialen und Weißenbach.Ferner soll beim Nuntius um Verlängerung des Termins der in dem
öl durch ein Testament für die Schule gemachtenStiftung angehalten werden, da die gestiftete Summe
^ andere Orte fallen würde. Absch. 1075. b. In Beziehung aus den Streit mit dem

die ^ ^amo weiß man dermalen nichts Anderes zu thun, als bei dem Nuntius nachzufragen, wer
^ ^cute seien, denen der Papst den Handel remittiert habe, damit man bei diesen die Beschwerdenan-
Hkönne. Zugleich werden dem Nuntius unter Vcrdankung seines anerbotenen guten Willens die

.^dchunkte mitgetheilt nebst der Forderung der bisher aufgelaufenen Kosten init dein Beifügen, daß
^>ter Gelegenheit ihm noch weitere Information werde gegeben werden. Ibiä. o. Der Alt-

vn ^ Johann Peter della Ganna aus Bollenz ist aus seiner Gefangenschaftentkommen. Dein Land-
>hal ^ lcharfe Befehl gegeben, denselben aus einen Revers hin zu begehren, da er sich im Misoxcr-
tv "Ehalten soll, oder auf andere Weise seiner habhaft zu werden; wo nicht, so solle er an ihn eine
kstd ^ Nation ergeheil lassen und, wenn er sich nicht stellt, 100 Kronen auf seinen Kopf setzen. Zugleich
Es c, Laiidvogt auferlegt nachzuforschen, wie es bei dieser Flucht hergegangen sei. Ibiä. s. 1182.
l»bb'^ ^'^'dnet, daß zu Giubiasco zu Erhaltuilg der Straße über den Berg St. Joriv durch das Mö¬
ge» ^gondes Weggeld bezahlt werden soll: für einen Saum Wein 2 Schilling und von den übri-

Thcile dessen, was man von jeder Sorte zu Bcllcnz bezahlt. Der Zollbrief ist von jedem
Regeln und dann dein Verordneten Bertraino Scalvino in Giubiasco zuzustellen. Ibiä. k.

der die BnndeSgeilossen aus Nusfle nild Ntisox bei dem Monticcllv die Grenzen übcrfahrcil, wird
beallftragt, von sich aus, nicht im Namen der regierendeil Orte dagegen zu protestieren.

"">wln Stllttz übergibt eiil taotum tulo der daselbst deil Herren und Obern gehörigen Gerechtig-
d' ^"^^dictivil. Nidwaldeil soll vom Großweibcl Ackermanil, was ihm von den dortigen Grenzen
^ Jurisdictionbekannt ist, aufzeichnen lassen. Ibiä. x.

^ >187. Die GesandtschaftNidwaldcns ist instruiert, den Antrag zu stellen, daß das rvthc
^ic^ollenz beschickt werde, dainit man darin die nothwendigen Verbesserungen anbringen könne.

^^^ildtcn, ohne Instruction, nehmen den Antrag in den Abschied. Absch. 1082. b. I
^^angeneil Maildate wirbt Oberst Lusser von Uri Unterthailen für sein Regiment. Das Ver-

^Urchp^ ^"ouert; denen auf der Riviera und von Bollenz wird geschrieben, daß sie diesem Negimcntc den
gestatten, sondern das Volk zurückweisen sollen Ibiä. k. I I 8<». Die Gründung und
Jesuitencollegiums zu Belleilz wird mit dem Provincial des Ordens, dem Rector des Eol-

Lucern uild dem Superior besprochen. Vorerst wird von den Gesandten die Form der Grün-
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dung des Collegiuins zn Lucern und der von den genannten Vätern aufgesetzte Vorschlag angehört

darauf in Folge der Besprechung mit den Vätern Folgendes vereinbart. Die Fundativn und der

der Anstalt bleibt auf die gn. Herren und Obern gerichtet; den drei regierenden Orten liegt deren Sch^

und Schirm ob. Jedem der an dieser Anstalt wirkenden Väter werden jährlich IVO Kronen für sin"'"

Unterhalt, Hausrath u. s. w. und die Bibliothek verabfolgt unter Vorbehalt des Hauszinses. Zur anfü^

lichen Anschaffung der Bibliothek und des Hausraths werden ihnen die bis dermalen von allen für

Anstalt verordneten Gütern verfallenen Zinsen überlassen. Wenn die Anstalt so zunimmt, daß bei dicß>"

Einkommen mehr als zehen Personen erhalten werden, könne man an den Kauf oder deu Bau eines

Gebäudes denken. Den Vätern wird bewilligt, eine qualificierte Person zum Administrator ihres Ei»ü'^

mens zu wählen. Die Väter machen sich anheischig, anfangs noch im Mai vier Patres zu schicken

auf nächsten Michaelistag noch zwei lind mit diesen bis auf die Rhetorik zu lehren und das so lange,

sich ihr Einkommen so vermehrt hat, daß ihre Anzahl vermehrt und zuletzt ein ganzes Collegium hing^ ^

werden kann. Die Väter versprechen auch, nicht mehr Güter an sich ziehen zu wollen, als sie zur

Haltung der jeweilen sich dort befindenden Personen nöthig haben. Ferner sollen alle Güter, die sie a» ^
bringen, allen Steuern und Bräuchen unterworfen sein mit Ausnahme ihres Collegiuins, ihrer Kirche >

ihres Gartens. In Betreff der Judicatur wird festgesetzt, daß, wenn einer der Väter oder der

mit weltlichen Personen zu Nechtshändeln gelangeil sollte, sie dieselben bei deren weltlichem Richer ^

suchen haben; hat aber ein Weltlicher an sie eine Ansprache, so hat er sie bei ihrem geistlichen Nichts'

suchen. Tritt ein Jüngling ohne seines Vaters oder „Befreundten" Wissen und Willen in ihren ^ ^

so dürfen sie nicht mehr als den halben Theil seines schon ererbten oder noch zu ererbenden Verw^^

aii sich nehmen. Sie erbieten sich auch, oft in der Kirche zu Bellenz zu predigen und die h. Sacra»^^
zu adiniuistrieren. Die Väter zu Bellenz sind der deutschen Provinz einverleibt und von der

des Bischofs von Coino eximiert, wofür sie bereits mit einem päpstlichen Schreiben verschen sind;

bleiben auch bei ihren deutschen Privilegien. Wenn nun Alles in Richtigkeit gebracht sein wird,

Instrument darüber errichtet werden. Da zu Gründung dieser Anstalt bereits eine Dotation vorh'" ^

ist und die von Bellen; ihr Mögliches dazu leisten werden, so scheint es uothwendig, daß auch die ^

Grafschaft das Ihrige beitragen, da auch sie den Nutzen davon haben, oder daß sie gleich Anfang- ^

Summe geben. Absch. IO92. a. II87. Dem Nuntius Farnefe werden durch ein Schreiben sei>n ö

Officien verdankt, welche er zu Rom für die Errichtung der Schule angewendet hat. Ibiä. 6.

Ein jeder Gesandte wird sich zu erinnern wissen, was man dem jungen della Ganna aus Bollen; ^
seiner gegen Statthalter Johann Peter della Ganna erhobenen Ansprache „für Provision gethan' ,

chem wohin man den Landvogt von Luggarus mit seinen Klagen über ihm widerfahrene Ungelegt ^

gewiesen hat. Ibiä. e. ll88. Auf ein Schreiben von den Bünden wegen des Zolls zu k-

geantwortet, daß man nicht gesonnen sei, in Betreff desselben etwelche Neuerung vorzunehmen. ^ ^
Die Beschwerden über den Bischof zu Como, welche man in Rom angebracht hat, sind

Cvngregativn daselbst alle verworfen worden mit Ausnahme derjenigen, daß der Bischof die Untert) ^ ^
den Vogteien nach Como citiere. Man schreibt dieses Resultat dem Umstände zu, daß der BisclM

Generalvicar nach Rom geschickt hat, die Orte aber die Sache blos durch Schreiben betrieben haöc^

sen Ausspruch nehmen die Gesandten nicht an. Dazu kommt noch, daß der Bischof sich vornü>»> ^ ^
Priester Robertelli auf die Pfründe Gvrduno zu setzen oder die zu Giubiasco mit einer Pensivn

Atz'
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gründe Gorduno, was aber die Gesandten nicht gestatten, weil man die Scolasticapfründe für die Je-
schule zu Bellenz verwendet und an deren Stelle die Pfründe zu Gorduno verordnet hat. Wegen

^ Priesters ist nach Rom geschrieben worden. Vorläufig wird beschlossen, dem Nuntius nicht zu
2 orten und bei nächster katholischer Zusammenkunft die andern Orte um Rath zu fragen. Sollte von

^rnugthuung erfolgen, so will man wieder zu dem Arreste schreiten. Absch. 1100. a.
al« ^ Residenz und Wohnung für die sechs Jesuiten zu Bellenz findet man keinen Ort passender
Ci«l Madonna Dolorosa; dort sind zwei bequeme Häuser, von Ebenen das eine, das des Ritters
liber^ gekauft werden könnte, wenn das Einkommen sich vermehrte. Das Resultat der Unterhandlungen
>et cmdcre sBusterlis^s Haus ist abzuwarten. 2. Da der Guardian der Zoccvlanten zu Bellen; behaup-
>h>^ Jesuiten für ihre Einsetzung das Placet bei ihm einzuholen hätten, wird die Hoffnung gegen
das ^^'^rochen, er werde von dieser Prätension abstehen, widrigenfalls man ihm in der drei Orte Namen
Acv schreiben werde. Ibid. b. 1192. Ein Schreiben des Landvvgls in Böllen; verlangt eine
slerz'q^ ^ Prvcesses, welcher den Statthalter della Ganna und die drei Brüder, Söhne des Scckclmei-
sandt^"^"^ Giudice betrifft. In das Begehren wird nicht eingewilligt. Ibid. ä. 1198 Den Gc-
grcj^.^' Jahrrcchnung soll der Auftrag gegeben werden, die Bcllenzer zur Säuberung der Stadt-
^ anzuhalten. Ibid. k. 119^1. Den Castellanen, welchen voriges Jahr die Pflicht auferlegt wurde,
icn Feiertagen den Commissarius init Hcllbarden zur Kirche und wieder nach Hause zu beglci-

^"s deren Beschwerden diese Pflicbt erlassen lind dafür den Schloßknechten auferlegt. Absch.
Hal ' ^ ^ Den Gesandten auf die Jahrrechnung wird der Auftrag gegeben, in das Mvrobbier-
'hrc?u ^ Gravcdonerstraße zu besichtigcil. Weil die Bauern der drei Dörflein dieselbe bis in
und ' brauchen, so findet man nicht unbillig, daß sie, soweit sie davon Gebrauch machen, dieselbe bauen
^sscrl Strecke bis zu der Gravedonerinarch könnte aus dem Ertrag des Giubiaskerzolls ver¬
de,, ^be Gesandten erhalten den Auftrag, mit den Bauern zu tractieren. Ibid. b. N!9». Da
che,, gleiten ihr Antheil von den cvnsisciertenKammcrgüternzu Bellcnz und in Bollenz erst nach etli-
^>cn ". ^'bominr, erhalten die Gesandten auf die Jahrrcchnung den Befehl, den Landvögten und Fis-

sbc den den Obrigkeiten gehörenden Antheil ein Jahr nach des LandvvgtsAbritt vcr-
daz o- 1197. Da die St. Stephanskirchezu Bellen; alle Criminalbußen sogar bis auf
u»d beansprucht, so werden die Gesandteil beauftragt, in den» rothen Blich sich deßwegen umziischen
stcff "bten Personen zll erkuildigen,wie es von Alters her gehalten worden sei, damit man in Bc-
Ällf ^ ^^uninalbußen eine Erläuterung geben könne, was der Kirche zuständig sei. Ibid. d. 1 199.
»y, ^Hehren des Großweibels zu Bellenz, man inöchte ihm eine Behausung kaufen und einen Keller
Huf >" nehmen, lvird nicht eingetreten Ibid. s. 1199. Die Gesandten sollen in Bellenz einen
^arcu^ " daß, wer mit seinen Kaufinannswaarendie gewohnte Zollstraßc nicht brauche, dessen
dst »> bcr obrigkeitlichen Kaniincr verfallen sein sollen. Die Straße außerhalb der Pvrtun durch

^>bn ist zu sperren. Wer den Zoll nicht bezahlt hat, ist ernstlich zu bestrafen. Ibid. f.
ichch / Crcditvren des Landschreibers von Mentlen sel. haben ihre Ansprüche auf dessen Vcrlassen-
^iuile^' /^^ten zll Bellen; verehrt, andere wollen ihre Forderungen durch Jncant beziehen, wodurch die
^ge>, lausen würden, ihre Anforderungen zu verlieren. Es wird daher den Gesandten aufgc-
st>iz ' ^ bervrdnen, daß man nicht zugebe, daß die Creditoren ihre Ansprüche durch Jncant beziehen.

>291. Da dermalen die Scolasticapfründe noch nicht „flüssig ist", den Jesuiten aber dadurch
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die nöthigen Subsistenzmittel mangeln, sollen die 18 Kronen, welche von der obrigkeitlichen Kaminer de»'

deutschen Chorhcrrn und später den Zoccolanten verabfolgt, sowie die 6 Kronen, welche den Klosterfrau«"

zu Semcntina gegeben worden sind, auf die Jesuiten übertragen werden. Ibiä. b. 1202. ^

Landvogt auf der Riviera kann einen Proceß wegen Maiigel an gehöriger Kundschaft nicht weil«'

führen. Es wird der Diskretion der Gesandten auf die Jahrrechnung anheimgegeben, die Bewandtniß d«'

Sache zu untersuchen, und ob dem Landvogt zu helfen sei. Ibiä. i. 1203. Ans die Beschwerde, ^
die Zöllner zu Luggarus und Magadino entgegen dem zu Schwyz erfolgten Spruche denen von Bellen; 9»

abfordern und sie mit Arresten mvlcstiercn, werden die Bellenzer nach Zürich gewiesen, um daselbst um«»

Ratification dieses Spruches anzuhalten mit der Protestation, daß, wenn dieselbe nicht erfolgen sollte,

ihnen gestatten werde, zu Bellen; von den Luggarnern den vierfachen Zoll und von jeder von Lugö^'

nach Bellenz kommenden Person einen dicken Pfennig zu fordern. Ibiä. Ic. 1201. Dem Adam Ul

von Schwhz wird für seine Forderung an Franccskin ans Mainthal ein Arrest bewilligt. Ibiä. I.

Die Gesandten werden beauftragt, die Säuberung der Stadtgrüben anzuordnen. Ibiä. in. 1200- ^

Landvogt Püntiner werden die von ihm für die Einführung der Jesuiten zu Bellenz ausgelegten K«''^

aus dem Zoll daselbst vergütet. Ibiä. n. 1207. Die Gesandten haben die Amtleute in Bollenz a»' ^

halten, die Malefizrechnnng ganz specificiert zu geben. Ist ein erträglicher Uebcrschuß vorhanden, so ' ^
den Schtttzei? ihr Gewöhnliches verabfolgt werden. Ibiä. o. 1208. Gegen die Gesandten war

einiger Zeit der Wunsch ausgesprochen worden, es möchten die Jesuiten in Bellenz ein Collegium ern

Gesandte der Orte waren im vorigen Jahre in Rom gewesen und hatten sich mit dein Jesuitengcncrcll»

die Einführung derselben in Bellenz besprochen. Die von Bellenz und der Grafschaft werden nun aw^

fordert, für die Väter ein Haus zu kaufen. Die aus der Stadt Belleuz zeigen sich bereitwillig, die ^

aus der Grafschaft verstehen sich zu keinem Veitrag, da ihre Armuth so groß sei, daß sie kaum ihre w « ^

lichen Priester erhalten könnten. Absch. 1103. a. 1200. Die Dörfer der Gravcdonerstraßc,

man befohlen hatte, die Straße von Dorf zu Dorf zu verbessern, legen Einsprache ein, weil sie das ^
mögen dazu nicht haben und auch an die Verbesserung der Straßen an andern Orten der Grafsch^l' ^

tragen müssen; man möchte ihre Beschwerde in den Abschied nehmen. Ibiä. b. 1210. Die

Bellen;, welcher befohlen wird, den Stadtgraben zu säubern, bittet, man möchte sie dieses Jahr

schonen, da der Ankauf eines Hauses für die Jesuiten sie mit Unkosten belaste. Es wird ihr dew ^.

wenigstens einen kleinen Abzugsgraben herzustellen. Ibiä. o. 1211. Kirchenrechnuug. Der Kirä'«' .

Gio. Battista Ruscone bleibt schuldig Pfd. 4025 Sch. 17. Ibiä. ä. 1212. Spitalvogt

legt Rechnung ab. Einnahme Pfd. 17,796 Sch. 16. Ausgabe Pfd. 9685. Sch. 2. Ibiä. o. ^..^c

Castellan Farlimann legt die Zollrechnung ab. Einnahme Kr. 630. Ibiä. I. 1211. Rechmubf

den Zoll auf St. Jörisberg. Einnahme Pfd. 112. Sch. 12. Kosten für den Unterhalt der

Jahr 1645 und 1646. Pfd. 114. Ibiä. F. 121Ä. Kaminerrechnung. Betrag derselben K"- ^

Sch. 63. Davon sind abzuziehen Kr. 46. Sch. 70, bleiben Kr. 1088. Sch. 63. Ibiä. k. I2><»

dem die Jesuiten zu Bellenz eingesetzt worden sind, zeigt sich, daß hie und da noch etwas Mangos ..

Ncctor wird geschrieben, sich vorläufig noch zu gedulden. Um ihn aber nicht mit leeren Worten

II!"

sten, sieht man sich nach Mitteln um, dem Mangel abzuhelfen, und erachtet für nothwendig, daraus

zu nehmen, wie die still liegenden Zinsen der Scolasticapfründc alle oder wenigstens ein Theil

suiten verwendet werden können, da der Priester Musciasga (sie) bei Versehung der Pfründe Gorduiw «
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^^öe» ka»tt. Es wird für das Ersprießlichste erachtet, Heinrich Pü»ti»er, der sich dieses heilige»

che» ^ ^^^er besonders a»ge»om»ie» hat, »ach Belleil; abzuordne»,»i» die Väter »>» Geduld zu ersu-
> Uiid die vv» Belle»; zu einer Beisteuer zu verinögcn. Jedenfalls soll dieses gottselige Werk nicht auf-

^^rde», sonder» man will Allein entgegentrete», was die Väter in „Disgust" bringe» könnte,

bchen"^ ^ serner das von Uri in ver Orte 'Namen an de» Coininissarius erlassene Schreibe» denGcist-
iverd Weltlichen wicderui» zu Geinüthe führen. Gegen den Priester Ghiringhelli soll eiiigeschritre»
^ 6>, ^ sewc» Machinatione» gegen die Jesuitc» nicht absteht; ebenso gegen Francesco
Mrct^ Eessio» des beivilßteil Hauses nicht parieren wollte." Püntincr soll die Reise
>vird bie Antwort des Nuntins in Betreff der Scolasticapfründe angekoinincn sein wird; ihm

aufgetragen, von den Jesuiten sich eine Abschrift von dein zu verschaffen, was die Bellcnzer
Tte>

Den Religiösen der Augustiner zu Bellen;, welche sich der Einführung der Jesuiten widersetzlich

>vird

' 'Ukoinmen zu lassen versprochenhaben. Und da man Bericht hat, daß die Bellcnzer wegen dieser
^ in die Orte zu kommen Willens sind, wird Püntincr beauftragt, eine gütlicbe Uebcrcinkunstberbci-

.. D.
^ ^ "ülen die Gesandten von Schwhz und 'Nidwalden insinuieren, daß das, was Uri ihnen über das
Ta ^ ^ ' Priors geantwortet habe, recht und in forma geantwortet sei. Absch. 1106. n. 1217.
^ von Luggarus in Betreff des Zolles zu Magadino gegen die von Bellen; bei etlichen Orten etwas
dar ^""lten erhalten haben sollen, so wird für nothwendigerachtet, die Bcllenzcr zu schirmen und
Glicht baß ^ benen Luggarus den vierfachen Zoll auslegen. Ueberdicß ist man der
A'en'. ^ Bellen; das zu Schwhz während der Zeit der Verhandlung und des Spruches auSgc-
^1^ "^ Zöllnern zu Luggarus, wo sie dieselben betreten könnten, einfordern sollen. Ibiä. 6.
lasse» ' ^ ersucht, die Zolltariffa zu Giubiascv in eine saubere Form bringen und besiegeln zu
^ ^""b «chwhz und Nidwaldcn zuzuschicken. Ibick. v. 12 III. Um den Bericht der Gesandten von
!a»i»,! zu Bellen;, Bollen; und 'Riviera anzuhören, wird unter Ratisicationsvorbchalt eine Zu-

^ iius den 26. October angesetzt, Idiü. e. l 220. Bevor man sich darüber bespricht, wielnr
^tivii"Dichtung des Jesuitencollegiums noch Mangelnde beigebracht werden könnte, wird die Re
U>,de ^'liners über seine Gesandtschaftnach Bellen; angehört. Es geht daraus hervor, daß das Man-
^»iie ^ Ver Art sei, daß es nicht, weinl die rechten Mittel ergriffen werden, herbeigeschafft werden
^itimz vorgeschlagenen Mitteln entschließt man sich für das folgende: Es soll nämlich an den
^lä> - ^ bringende Bitte adressiert werden, er möchte durch sein Ansehen auswirken, daß durch eine
lichx Dispensation das Einkommen der Scolasticapfründe, das Testament des Eusa und die sonntag-
^lie» ber Eapelle, wo die Jesuiten wohnen, an sie übertragen werden, bis die definitive DiSpen-

^itcn^'" erfolgen werde. Uri übernimmt die Ausfertigung dieses Schreibens, sowie auch eines
i» ^ ben Grafen Rugiero Niarliani zll Luino, worin derselbe ersucht wird, dafür zu sorgen, daß das
kjx ^^^wäßigkeit liegende für das Jesnitencollcgium vergabte Gut verabfolgt iverdc. Ueberdicß sollen

Allenz disponiert werden, eine Summe von 160 Kronen zu erheben, um die Väter zu unter-
'^ckei, ^ Belieben jedes Ortes wird es anheimgcstellt, den Vätern einen „Sauin" fetten Käses zu
^Ilcs . In Betreff des zu Giubiasco von der Gravedonerstraße zu erhebenden

widern Orten besiegeln lassen. Ibnl. 1,. 1222. Weil die Zöllner zu Älagadino in etlichen

jede», ^'llgesetzt, daß für alle daselbst durchgeführtenWaaren halb so viel Zoll als zu Bellen;, von
l>e» 2 Schilling gefordert werden sollen. Schwhz soll die Zolltafel ausfertigen und sie von

244
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Orten Stimmeil gegen den zu Schwhz errichteten Bertrag ausgebracht haben, wird llri beaustragt,
von Bellen; zu insinuieren, daß sie von jedem zu Bellen; durchreisendenLnggarner das Biersache des »st
wohnlichen Weggeldes, von jedem Luggarner,der zu Boß ist, eine Krone, von jedem Fußgänger aus
garus einen dicken Pfennig fordern sollen, bis jene Beschwerde gehoben sei. Ibick. o. I Es b"
für nöthig erachtet, um den vielen eingerissenen Mißbrauchen zu steuern, das rvthe Buch zu Bellenz
die Statuten in Bollenz übersetzen zu lassen, um sie von den Herreit und Obern entweder ratisiciere»
verbessern lassen zu können. Ibick. ck.

Art. lLL-t. Auf die Nachricht hin, daß Bregen; eingenommen sei, und daß die schwedische
französische Armee bis an die Steig gezogen seien, glaubt man, daß, wenn der letztere Paß in deren
walt käme, der Paß zu Bellenz in großer Gefahr sein würde. Damit man auf jeden Fall gerüstet
wird für rathsam erachtet, daß jedes Ort zwölf Männer in Bereitschaft halte, tun dieselben, wo die ^ ^
es erheische, hinschicken zu können. Ferner wird auch davon gesprochen, ob man nicht den Gubernaw^
Mailand ersuchen sollte, im Fall der Roth das auf dem Mailändischen befindliche eidgenössische Kriegs
zur Bersorgung dieses Passes abziehen zu lassen, wogegen sich aber wegen des vielen unter demselben

eiiig^
istt^

Eastellanen dafür zu sorgen, daß die Schlösser durch Unterthanen sicher gestellt werden, jedoch nicht, bevor

sindlichen fremden Bolkes Bedenken erheben. Uri, das auf seine Pässe Acht zu geben hat, glaubt we>> ^
anderswohin Leute schicken zu können. Dem Commissarius zu Bellenz wird alles Ernstes befohlen,

nothwendig sei. Den Landvögten von Bollenz und Riviera wird aufgetragen, ihre Unterthanen »"t ^
nothwendigcn Provision in Bereitschaft zu halten. Ueberdieß soll man auch mit gehöriger Discrew'"

Erfahrung zubringen suchen, wessen die Bündner gesonnen seien. Absch. 1113. -r. I22S. ^ ^
wird ersucht, dafür zu sorgen, daß die Zollordnung nach Ginbiasev ausgefertigt und abgeschickt
Ibick. o. Die Jesuiten zu Bellenz berichten, daß sie je länger je mehr Mangel an den

digsten Bedürfnissen leiden, und erklären, daß sie, wenn dem Mangel nicht abgeholfen »verde, den ^
lassen werden. Die Gesandten sind der Ansicht, daß man, schon um den Spott zu vermeideil, das ^ ^
sangene Werk fortführen müsse. Püntiner berichtet, daß er mit dem in Uri durchreisenden
sprachen und von demselben das Bersprechen erhalten habe, er »verde die Sache an den päpstlich"
briilgeil und bis künftigen April eine Antwort erhalten. Man richtet an den Nuntius ein Schw^"'
möchte unterdessenanordnen, daß die Scolasticapfründe den Jesuiten zugewendet und das Legat de-' ^
sters Drifoglio in Richtigkeit gebracht »verde. Weil ferner die von Bellenz aufgefordert worden ^
dem Bischof von Novara, dem die Entscheidungdieses Geschäftes vom Papste übertragen worden ^ ^
den 26. März zu erscheinen, wird deren Gesandtschastmit einem Credenzial versehen. Weil die ^
vorzugsweiseden Nutzen von diesem Eollcgium Havel», »vird ihnen befohlen, den Jesuiten, bis
wort von Rom kommt, die uöthigen Lebensmittel zu verschaffen. Absch. 1120. a. ILS7.
des immer noch fortdauernden Streites wegen des Zolles zu Magadino große Ungelcgenheiten, 1"
Todtschlag erfolgen kann, die von Luggarus sogar die Schiffe der Bellenzer auf dem See angn'ist" ^

angedeutet »vird, daß die Sache vor die Jahrrechnung zu Luggarus »verde gebracht »verde», sv ^ ^ ^
Zürich geschrieben, es möchte die Ratificationdes zu Schwhz ergangenen Spruchs erlassen und "
übrigen Orte dazu bewegeil. Tie Gesandlen können sich näinlich nicht dazu verstehen, daß auf dG '
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^chmin,; „enn Orte gegenüber dreien urtheilen nnd über den von den secks ernannten Gesandten gelba-
syndicieren sollen. Sollte das Schreiben an Zürich erfolglos sein, so ist man entschlossen,

/ ^lenzer bei der gegebenen Stimme zu schirmen oder die Sache rechtlich dnrch gleiche Sätze erörtern
K lasse,,. ^ lLLii. Der Landvvgt ans der Riviera battc über drei Punkte die Herren und

»in Rcttb gefragt. Es wird ihm folgende Antwort gegeben. Was die minderjährigen Knabe» be-
i, welche »»christlich gehandelt haben, so will man zwar ihrer zarten Jugend wegen ihres Lebens

^ll ihnen die Sache nicht ohne harte Strafe bingehen. Rachdcm sie bekannt haben, sollen
.^ d^'r Gefangenschaftvon dem Rachrichter mit Ruthen bis aufs Blut gezüchtiget und ihnen ein Zeichen

'ne gebrannt »verde»; jedoch steht es bei dem Landvogt, das Zcichenbrennenzu erlassen, wenn
vder nächsten Anverwandten „mit Abstattung der Unkosten nnd sonst gebührender Satissaction. -. „Iiuc ^^vuuccuug ocr »»iiro»ieii nno »oi»»r gevnyrenoer ^ansfaeiton

^gnen »Verden". Es »vird beigefiigt, daß man, wenn einer oder mehrere in dergleichen Lastern künstig
h, „ werden sollten, »»ach den kaiserlichen Rechten procedieren »verde. In Betreff „der Imputation der

eucii Märchen" »vird dem Landvogt befohlen, die gehörige Strafe anzulegen, aber die Appellation
^.^^tcn. Betreff der Kundschaften»vird ihm vorgeschrieben, das; er in Criminal- und Civilsachcn

MNM,, welche weiter als zu andern Kindern verwandt sind, „auch ohne rechte Schwägern", und in
diejenigen, welche über den vierten Grad sind, aber nicht näher, reden lassen möge. Idill. o.

u '' ^wnit die Moösabrückevor drohendem Schaden bewahrt »verde, »vird dem Eommissarius aufge-
>c>>, die Anstöher, welche zu Wchrenen verpflichtet sind, anzuhalten, die erforderlichen Wehrenen zu macheng ^ ^^ ...

^tcwt
iibril

IL'U). Die Sch»vierigkciten, welche sich wegen der Beisteuer für die Jesuiten von Seite der
"»d Landschaft Bellenz erhoben haben, sind durch die Obrigkeiten gehoben worden. Es bleibt noch

»>l>er
>vcrd' Dispensationender Legate auszuwirken. Absch. 1136. l23l. Den Gesandten

^a»s die Jahrrechnung folgende Instructionen gegeben: Den Bauer»», deren Güter an die Straße
"!e»»d^ Husberg anstoßen, soll befohlen »verde»», daß sie dieselbe in Ehren halten; wo sie durch die All-
^ssee ^ ^ ^ Obrigkeit sie in Stand zu halte»» anordnen. Idiä. li. IL.32. Dainit die Straßen
Äollt werde»» können, soll der Zöllner Von Giubiasco mit einen» ordentlichen Zollbrief und einer
iiv» ^^K'hei» »verde». Die Gesandten haben mit demselben die Tariffa zu revidieren »nid die Revi-
^äbeii" uiitzntheilcn. Hüll. o. l2.33. Denen von Bellen; soll insinuiert »verde»», die Stadt-
Dic « ^^^^hlig ?u säubern, wozu ihnen die von der Landschaft behülflich sein sollen. Ib»<l. «l. 1234.
gros ^tivncn sind dnrch die Fiscale kiinftig nicht weiter als auf ein Jahr zu Verlängern,wenn sie
Zell ^ kleinen sollen sie <io knote, abzurichten schuldig sein. Iluel. e. 1233. Die Klage, daß der

^^^^uz dadurch geschmälert »verde, daß die von Urscrn keine»» Zoll bezahlen »vollen, »vird unbc-
^ ^ Gesunden, da dieselben nebst denen von Livincn dnrch einen Brief von 15l>2 Zollfrcihcitgenießen.

dara»»f zu sehen, daß nicht Andere mit denen von Ursern Gcschäftsgemeinschaft haben, in wei¬
ßt . ^ Waaren zu cvnfiscieren sind. 1d»<l. k. l23<!. Die niedergefallene Mauer bei der Portun
spr^ ^^"^ren. 16»,l. 1237. Da die von Bellenz für die St. Petcrskirchc die kleinen Bußen an-

über jetzt allerlei Eriininalia dahii» ziehen »vollen, »vähre»»d von Alters her ihnen blos zwei Theilc

ßrt ^ Jauststreichenzukoinmen, so sollen ihnen blos diese verabfolgt »verde». Ibill. I». 1233.
^ -'k»>icht, Marchativn von Luggarns in Bezahlung des Burrenzolls nach der neuen Ordnung zu

' ^ä'wpz und Rid»valden nach dem von deinselbe» mit dem Zöllner vor der Publikationdes Spru-
^chlvyz getroffenen Abkomnien. Idill. i. 1233. Da »»»an damit »»»»»geht, vom Papste Dis-
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pensation für die Fuhren über den Gotthard an Sonn- und Feiertagen zu erhalten und dcßwcgen ^
Uitterredung init denen von Ursern und Livinen für zweckmäßig gehalten wird, so erachtet man für
wendig, zu derselben auch die von der Rivicra und von Bellenz zu berufen. Idicl. Ic. 42444. Wen»^
Commissarius nicht die gehörige Untersuchung über die beiden in der Jurisdiction von Bellenz vorgä»
lenen Todtschlägevornimmt, so sollen die Gesandten das Nöthige anordnen und sich genau erkundig
wem es erlaubt sei, verbotene Wehren zu tragen. Idicl. l. 424l. In Bollenz und auf der Riviera
künftig die Rechnungen und Abschiede wie zu Bellen; gemacht werden. Idicl. m. 12-42. Die Gesandt
»verden beaustragt, das Wasser, welches dem Hose in der Ehiareta oft Schaden verursacht, zu besichtige»
über die Borkehruugen, welche ihnen gut scheinen, den Obrigkeiten Bericht abzustatten. Idicl. n. 1'«^'
Wenn die Gesandten nach Bellenz kommen, sollen sie sofort einen Ruf ergehen lassen, daß, wer mit ih»^'
etwas zu schaffen habe, innerhalb zehn Tagen vor ilmen zu ericheinen habe; sich langer anfzuhalte» ü
die Gesandten nicht verbunden. Idicl. ». l2-1-4. Da den Obligationenzu Gunsten des Fraucnkü'^
zu Scmentina aus Verlangen des Bischofs von Conio der Anhang beigefügt ist, daß die Schuldner' >" -
vor den weltlichen Gerichtsstab zu ziehen seien, so sollen die Gesandten einen offenen Ruf ergehen
daß dergleichenObligationen und Schriften niemand errichten lassen dürfe und, wenn dergleichen »e ^
errichtet seien, die Schuldner ihrer Schuld gegen den Klosterfrauen ledig seien, so lange jener Anhang
den Obligationen nicht entfernt sei. Idicl. x>. 424.'». Denen von Arbedo soll gestattet werden, ^
Theil mit Wald und Gestäude bewachsenen Bodens in Mattland zu verwandeln. Idicl. g. 4244». '
Gesandten sollen vor dem Markt zu Bellen; publicieren, daß man die Geldsorten nicht zu einem W
Preise ausgeben und einnehmendürfe, als sie in den drei Orten den Curs haben. Idicl. r. 4247. d
Jahr sollen die Schlösser zu Bellen; besichtigt und ein Jnveiuar der Waffen und der Munition anfjsi"
mcn werden. Idicl. s. 4244». Den Eastellancn und Schloßknechten wird verboten, fremde
in die Schlösser zu nehmen und srenide Schüler hereinzulassen. Idicl. t. 42444. Für das ans
Markte zu Bellen; und sonst daselbst verkaufte Vieh soll man nicht länger „Nachwähr sein"
Wochen und drei Tage, so viel die vier „Hauptlaster" betrifft. Idicl. u. 42544. Die von Bellenz
testierten den ernannten Castellan Johann Caspar Cebcrg wegen der Steuer des Lehens Chiareta, d»^
besitzt. Man spricht ihn von den an ihn gelegten Commandamentcn ledig. Die Frage, ob er von d»>^
Lehen Steuer zu erlegen habe, sollen die Gesandten aus der Jahrrcchnnngentscheiden.Idiä. x.
»Verden die Mittel berathcn, »vie die der Residenz der Jesuiten noch entgegenstehenden Hindernisse bell ^
»verden können. In der Hoffnung, daß der neue Nuntius Mittel und Wege zeigen »verde, »vie
Ziele gelangen könne, sieht man sich getäuscht. Unter diesen Mitteln, den Jesuiten einen feste»
verschaffe»», ist das eine „zu disponieren, daß dem jetzigen Pfarrhcrrn zu Gorduu die Consirmation . ^
und entgegen der Scvlastica Einkommen das Gemächt des Cusa in Richtigkeit gezogen und also diese
»vie auch das bewußte Legat des Herr»» Caroli Whssenbach neben dem Trifoglio auf sie die ^
Patres applicicrt sein möchte." Mit dem Nuntius soll durch eine Abordung darüber verhandelt >m ^
ihm angehalten »verde»», daß er „die Dispensa zu gcdeuter Applicationdes Cusischei» Geinächts »^
Scolastica Einkommens" auswirken möchte. Sollte der Priester Robertelli zu Gordnno Hinderimsi ^ ^
Weg lege»», so soll man dem Nuntius bemerken, daß man denselben aus der Jurisdiction der
fcrnen »verde. Ws Abgeordnete an den Nnntius »verden bezeichnet Heinrich Püntiner und Johan» ^
stiai» Abtsberg. Bei der Besprechung, auf welche Weise man künstig noch andere Mittel zur Untt'M
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Leiter ausfindig macheil könnte, wird die Frage erhoben, ob man nicht die reichen .Möster in der Eid-
^vssenschaft um Beistellern angeheil könnte. Den oben genannten beiden Abgeordneten wird noch aufgc-

Zeil, die Jesuiten in Lucern zur Fortsetzung dieses heiligen Werks zu ermuthige», doch ohne von den
stjectierten Mitteln zu reden und namentlich nicht vom Legat des 1'. Weißeilbach. Absch. 114t). u. 1252.

^ vom Commissarius gestellte Begehren der Prolongation einer Appellationwird in den Abschied gc-
Die Gesandten von Schwyz lind Ridwalden solleil eingedenk sein, bei ihren

Mi und Oberil anzubringen, wie das Testament des zu Rom verstorbenen Emanuel Troger zu voll-

hcit " namentlich da er einen Weingarten zu Bellcuz zu einer wöchentlichen Predigt daselbst vermacht
Zwei null der Executor des Testaments, Propst Johann Melchior JmHvs, Pfarrer zll Uri, nebst
Bell ^erstorbeneil in der Grafschaft Baden hinterlasse»?» (yültbricfcn für das Jesuitencollegium in

^>z verwenden. Landammann Troger widersetzt sich. Ob auf den Weingarten und die beide» Galt¬
st Arrest gelegt werden soll, darüber soll Nidwalden seine Erklärung Schwyz mitthcilen. Ibill. e.

1254. In Folge der Information, welche der Jesuitc st. Jgnatiils in Beziehung auf die Re-
se„^ ^^st'iteu Zll Bclleilz aufgenommen hat, wird die Conferenz der regierenden Orte zusammenbcru-
u». eröffneil die Gesandten die Meinung ihrer Herren lind Obern, welche dahin geht, daß man nichts
drei lst ^irfe, ivas zur Durchführung des begonnenen Werkes dienlich sei. Es werden zu diesem Zwecke
"strt ^geschlagen. Erstens sollen Zug, katholisch Glarus und Appenzell Jnncrrhoden dahin dispo-
stete»

in Bellenz zuwenden. Zweitens sollte man sich um eine Beisteuer an alle hablichen Klöster
!rci>vil
^?tNerkl> " > , - ""V"'
ivlstdc gemacht hat, lvelcher für die Bünde, Wallis und den mailäudischcn Staat daraus hervorgehen

werden, daß diejenigen aus ihren Orten oder ihrer Jurisdiction, welche in die Socictat Jesu cinzu-
lstsonnen oder im Eintritt begriffen sind, dasjenige, was sie an zeitlichem Gut in den Orden bringen,

m ^/^istum zu Bellenz zuwenden. Zweitens sollte mau sich um eine Beisteuer an alle hablichen Kli
frei, .^iMosscnschaftwenden; drittens in den eigenen Landen und der Jurisdiction der drei Orte eine

He Stelier erheben. Diese Vorschlüge werden angenommen, nachdem man auch noch aus den Nutzen

st>,
zu ^vr Ausführung dieses Beschlusses sollen mit Instructionen versehene Abgeordnete von Schwyz
''ach ^^l-'ln, von Mdwalden zu Engelbcrg, Zwcycr zu Muri, bei katholisch Glarus und Appenzell die

k ^"vn aus die Tagsatzuilg reisenden Gesandten durch Vermittlung der Gesandten dieser beiden
5l»>l ^ Ansllcheil vorbringen; iibcrdicß soll Schwyz noch nach Zug, Glums und Appenzell und
^»do ^nlleu etilen Abgeordneteil schickeil. Die Klöster im Thurgau sollei: durch den neuen

und durch Seckelmeister Schornv mit Bcihiilfc des Landschrcibers fiir eine Beisteuer angegangen
»in

stst für die Aelteru, welche ihre Kinder die italienische Sprache mit weniger Unkosten erlernen las-

°c»,
das Dettingen, durch den Landschreibcr,das Stift Zurzach durch Zweycr. Jeilcr soll auch sich heimlich

stird dessen von Endingen erkundigen, welcher in die Societät zu treten Willens ist, und Zweycr
«»,»> in Betreff dessen von Kaiserstuhl, welcher dasselbe beabsichtigt, sein Bestes zu thun. Land-

"'/'iöyberg wird erslicht, sein Atöglichstes zll thun, daß der Rest, welchen st. Carol hintcrlasseil uild
t>ie i)at, auf das Collegium zu Bellenz geleitet werde. Es lvird auch davon gesprochen, ob nicht
Nstglm ""^ieil Fürsten und die übrigen katholischen jenseits des Gebirgs mitregierendenOrte und auch vcr-
hqbe,, ^ ^^vatpersonenzu Lauis und Luggarus, die sich dieser Schulen für ihre Jugend auch zu getröstcn

' st'gcsprochmwerden könnten. Ferner beredet man sich über die Mittel, wie das Einkommen der
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Scolastica und das Testament des verstorbenen Elisa dein Eollegium zugewendet und die von Teile ^

Bischofs in den Weg gelegten Hindernisse „unterlaufen"werden konnten. Ueberdieß soll darüber »»^
dacht werden, wie der Bischof von Com» bestimmt werden könnte, die durch das Testament eines J»»^
Planta für etliche Studenten gestifteten Stipendien für arme Jungen, welche zu Bellenz studieren, zu >-'»
wenden. Daß die Geistlichen zu Bellenz Schwierigkeiten macbe» wollen, »venu unkatbolische Aeltcr» ^
den Bünden ihre Kinder in die Jesuitcnschule schicken wollen, kann man nicht begreifen, da densclbc» ^
dadurch um so mehr Gelegenheit gegeben würde, zur katholischen Kirche überzutreten. Abscb. 1^/
lL55. Uri wird gebeten, die Stadt und Grafschaft Bellen; ernstlich zu ermahnen, sich mit Kriegs»»»»"'
der Rothdurft nach zu versehen. Iliick. d. >256. Da man schon früher sich entschlossen hat,
richtnng und Sicherstellnng des Jesuitcncollegiums zu Bellenz die Gotteshäuserin der Eidgenosscnsch»ll
Anspruch zu nehmen und den 29. September die Prälaten des Benedictinerordens sich in St. Galle» ^
sammeln, so geht man damit um, bei denselben um die Beförderung dieses Werkes anznbalren.
ferner der Priester Robertclli in Betreff der Tcvlasticapfründc gegenüber der vom Runtius vorgescbla^
und durch die Obrigkeiten genehmigten Vermittlung unannehmbare Bedingungen gestellt hat, glaubt
darin einen andern Ausweg zu sindcn, daß Mugiasga sich mit der Pfarrei zu Gordnno begnügen »»^„,
Einkommen der Scolastica dem Jesuitencvlleginm zuzuwendengestatten will. Für die Lesung der
mit der Scolastica verbundenen Messe, welche aber die Jesuiten nicht übernehmen dürfen, glaubt m»»
hülfe finden zu können. Der Runtius soll ersucht werden, dahin zu wirken, daß, wem? unkatholischc' ^
denten zu Bellenz ihrer Studien wegen sich aufhalten wollen, sie daselbst bis zur Vollendung ihrer
geduldet werden. Landammann Zwever und Statthalter Rediug werden ersucht, mit gehöriger J»st""".,
versehen, sich nach St. Galleu zu der Versammlung der Prälaten des Benedictinerordens zu begebe»^
die Prälaten zur Unterstützungdieses gottseligen Werkes anzugehen. Dem Laudvogt und dem L»»^"
bcr im Thurgau wird aufgetragen, bei den Gotteshäusern dieser Laudvogtci, welche nicht auf der b"'»'
gativn zu St. Gallen vertreten sind, und der Landschreiberzu Baden bei dem Prälaten zu Wetting''».^
Ansuchen um Beihülfe zu stellen. Die Gesandten sind des festen W'lleus. das Begonnene zu Endc?»
reu und nach allen möglichen Mitteln zu diesem Zwecke sich umzusehen. Absch. 1155. u. 1257. ^ ^
Theuerung im Anzüge und die Ausfuhr dus Getreides aus dem Mailändischen verboten ist, wird
Vögten in den ennetbirgischcnVogteicn befohlen, die Aussuhr von Früchten aus dein eidgenössische» " al'ck
tvrium zu untersagen, es sei denn, daß dieselben schon zwei "Märkte hindurch feilgeboten worden »»^
keinen Käufer gefunden haben, jedoch insofern mit denselben kein wucherischer Ausschlag oder Fürkaw ^
tverden soll. Sollte die Abfuhr zu stark »Verden, so sind schärfere Maßregeln zu ergreifen. Absch-

Der Weinfuhren halber wird verordnet, daß die Säumer und andere Vorkänser keim' l?
Quantität Wein auf einmal bestellen sollen, als die Fuhr, welche sie stracks laden, und noch eine Zwc»»' ^
darunter ist der Aufkauf für eines jeden eigenen Hausgebrauch nicht inbegriffen. Den Unter"'» ^
verboten, Wein über das eidgenössischeTerritorium hinaus zu verkaufen. Diese beiden Verbote
Zürich und Lucern mitgetheilt mit dem Ersuchen, sie auch für die zwölförtischen Vogteicn zu
und bei ihren Kaufhäusern gegen die Steigerung der Fruchtpreise Maßregeln zu treffen, l.lü'1- I'' . .»
Die Kinder des Rudolf Büclcr lassen die Gesandten ersuchen, bei ihren Herren und Obern sich ^ ^
verwenden, daß ihnen der Rest des Eapitals nebst Zinsen, welches ihrem Vater von seiner l-
tung zu Bcllcnz bei den regierenden Orten noch ausständig geblieben ist, möchte bezahlt »verde».
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(Schwarzcnbnrg, Orbe mit Tscherliz, Grandson und Murten.)

^ »lrt. 1. 1619. S. Absch. 7/. g. L. 1620. S. Absch. 125 L. 1621. S. Absch. 164. a.

' 1622. S. Absch. 249. .1. 5. 1623. S. Absch. 284. 1-. «. 1623. S. Abscb. 2W. r. 7. 1623.
304. <z.

^ verordnet, dasz die beiden Städte, jede für sich, die Rechnungen der Amtleute

vj^ sollen, damit denselben genau vorgeschrieben »Verden könne, wie sie sich zu verhalten haben, wie

"»lex ^ verbauen und von welcher Summe an sie ohne Befehl der Obrigkeiten keine Baute
dürfen. Ferner soll ihnen auferlegt »Verden, die Rechnungen der Handwerksleute und andere

!>. ""Hungen vorzulegen, eine Verminderung der Kosten für die Gefangenen herbeizuführen. Absch. 398. II.

^llcs 'Inuleute haben den Zehntbestehcrn aus eigener Gewalt, nachdem der Zehnten gesteigert und

iu^^"»achr worden »var, et»vas nachgelassen. Ein solches Verfahren wird abgestellt: solchen Rachlaß

»ur der Obrigkeit zu. Absch. 311. x. 10. Man soll sich nach Mitteln umsehen, durch

daß ^ - ^ ^"kmchw aus de»» gemeine»» Vogteiei» vermehrt werden können. Ibill. na. 11. Bern erklärt,

^slie ' ""siegen sei»» lassen »verde, die alten Streitigkeiten namentlich wegen der Zölle beizulegen und

^ib»>-' ^ine neuei» mehr angesai'gen und alle angefangenen Procedurcn eingestellt werden.
erklärt sich in ähnlichem Sinne und wünscht, daß die Sache gleich im Frühling vorgenommen

^>chi». darauf bedacht sein, ei»,c Moderation in Beziehung auf die malefizischen
^"^r eintreten zu lassen. Ibicl. <Iä. i:t. Kein Amtmann soll in seinen» Schlosse einen neuen

»»§ ^ vorherige Anfrage bei der Obrigkeit vornehmen. Rothwendige Verbesserungen kann er von sich

^ Lck "als sechs Kronen kosten. Ibiü. ooo. 14. In Bezug aus den Lohn

Dichter und Geleitsniänner »vird man in beiden Canzleien nachsehen, was ihretwegen festgesetzt

dih ei»»e durchgä»»gig gleiche Ordnung mache»». Ten Gcrichtsleutcn sollen blos z»vei,

i°i» ^ei Mälcr gegeben »verde»», das eine, »venu die Tortur erkannt ist, das andere, wenn die Per-

^"schen^^ ^ Gerichtslc»»te, die Geistlichen und Wcibcl zuzuziehe», »velchc den arinen
^ ''"^v^^gicitct habe»». Diese»» bezahlt man dermalen sechs Batzen für ihr Mal. Endlich haben

^ die Ausgaben für die Rechnung^.der Gefangenen, die Maler, die Gerichlskosten und andere
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Ausgaben spccificiert iu den Rcchuuugeuaufzuführen. Idül. es. 15. S. Absch. 314. ä. 10» S. Absä''
318. ä. 17. S. Absch. 324. ä, g. 1». S. Absch. 328. n, g. 10. S. Absch. 334. o. 20. S. AA
336. i. 2t. S. Absch. 340. 22. S. Absch. 342. o.

1025 -1030.

2.3. l625. S. Absch. 361. i. 24. S. Absch. 365. I. 25. 1626. S. Absch. 380. i. 26.

Absch. 387. e. 27. S. Absch. 393. g. 2«. 1630. S. Absch. 523. i.

1034.

Art. 20. Um die Kosten für die Gefangenen und Criminalischen, auch für die überflüssigen

der Gerichtssäßen zu vermindern, wird folgende Ordnung in den Abschied genommen: Jedem Gerichts!»^
soll nur einmal und zivar blos dann, wenn ein Gefangener an die Marter erkannt wird, nicht mehr
10 Batzen gegeben werden. Der Schreiber hat sich mit dem Schreiberlohnvon 10 Gulden für ^
Proccß, er mag groß oder klein sein, zu begnügen. Diese Ordnung soll in allen wälschen Logteien vc'c
achtet werden. Absch. 702. o«. 30. Freibnrgs Gesandtschaftlegt ein Verzeichnis) noch uncrörterter
tigkeiten vor. Die bernischen Gesandten erkennen die Wünschbarkcit der Erledigung derselben an.
705. 3t. Da die Landvögte in ihren Rechnungen gar zu große Uertencn machen, so daß
Obrigkeiten aus diesen Aemrern keinen Nutzen ziehen, so soll zu Beseitigung dieses Uebclstandesjede
keil ans nächste Zusammenkunft einen Vorschlag zur Regelung dieser Ausgaben vorlegen, damit man en'
Beschluß darüber fasie. Itzill.

1035.

Art. 32. Um die überschwenglichen Verehrungen einzuschränken, welche man bisher den Amtlu^gemacht hat, vereinbart man sich unter Ratificationsvorbchaltdahin: 1) Die übermäßigen Schenk"^
sind abgestellt; der Landvogt zu Grandsvn erhält jährlich für seine Besoldung 6 Mütt Weizen und 6
Haser (Grandson Maß); eben so viel die drei andern, nur daß das Grandson Maß in das des
den Amts verwandelt wird; slir das übrige Getreide haben sie Rechnung zu geben. 2) Jeder der
Amtleute soll künftig in seinen eigenen Kosten Rechnung geben. 3) Sie haben den nach entrichtete» ^
dinarien übrig bleibenden Wein der Obrigkeit abzuliefern oder nach Kauf und Lauf zu bezahlen.
Landvogt von Grandson hat für den Hafer, der mit gehäuftem Maße bezahlt wird, ebenfalls das
Maß und nicht, wie bisher geschehen, das gestrichene in Rechnung zu bringen. Fiir die Abschwein»»^ ^
Hafers in den Kasten werden ihm statt zwei Mäß drei zuerkannt. 5) Um die kostbaren Reisen nach
und Freibnrg zu vermeiden, sollen künftig die Rechnungen durch Abgeordnete an der Sense abgrm ^
werden. 6) Die Landvögte sollen künftig nicht für eine größere Summe als für 6 Sonnenkrone»

Batzen an ihren Schlössern und an Pfrundhäuscrnzu verbauen Vollmacht haben; fiir größere ^ ^
haben sie die Obrigkeit zu begrüßen, kleinere Reparaturen durch ihre Diener vornehmen zu »
Betreff der Gastmäler, welche man den Gerichtsgeschworcnender gefangenen und malefizischen 4^
halber zu geben pflegt, sowie auch der Nahrung der Gefangenen läßt man es bei den Bestimmung^
August 1634. sS. Art. 29 j bewenden. Absch. 737. I. 33» Da in Folge der Trinkgelder,
Landvögte annehmen, die Zehnten nicht so hoch gesteigert werden oder, wenn sie bis zu einer hohui ^
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i., . worden sind, die Landvögte gegen ein großes Trinkgeld von der Summe etwas nachlassen, wird
o letzt, daß kein Landvogt ein Trinkgeld annehmendürfe nnd nicht die Macht habe, die Steigerungs-

. ^ ^ derinindern. Hat ei» Zehntbestchcrsich zu beklagen, so kann er sieb an die Alternativobrigkeit
Absch. 790. -l.

^ Aintlenten wird verboten Abandonnationen Von Zinsstücken anzunehmen nnd solche
te» ^ zu niederer» Zinsen hinzugeben oder in Folge von empfangenen Verehrungen an den Zchn-
dc>i "uchznlassen. Weil durch dergleichen Mißbrauche namentlich hinter Grandson ansehnlicher Scha-
»»tee ^ der Sache nachgeforscht werden. Absch. 994. l,. Entstehen Streitigkeiten
iibrj^^' ^^istern und Knechten des Husschmiedhandwerks,so sollen dieselben in erster Linie durch die

unparteiischen "Meister desselben Ortes ausgetragen werden; richten diese nichts ans, so soll die
chist ^ Meister derjenigen Stadt kommen, welche an jenem Orte Altcrnativobrigkeit ist, in dritter

Vor Obrigkeit nnd Rath dieser Stadt. 199!. o.

><»4-4.

die ^ Landvögten der vier Vogteien wird in ihren Eid gesetzt, daß sie Von Jahr zu Jahr
Zerstückelungen der Zinsgüter in die Zinsrödel einzutragen haben mit Angabe der

die „Wenigen, welche in die neue Besitzung kommen. Absch. 1002. rv. I?. Um sich endlich über
in de» gemeinen Aemtern, namentlich hinter Schwarzenburgzu vergleichen, sollen die Gesand-

^estv ^ "Ochste Zusammenkunft instruiert werden. Idick. gg. ,4Zt. Die Verordnung(Art. 99) tvird
Itzk)- ^'ich. 1015. t. ltit. In Betreff der Abzüge ist auf der Eonferenzan der Sense in: Jahr

gegeben worden, wie man sich den Unterthanen gegenüber, welche etwas Hauptgnt
zu verhalten habe. Da die Landlente aber sich weigern, den Abzug zu bezahlen, so wird gut

k>»c>i . ^uizng vorläufig einzustellen, bis mau das Urtheil des Gerichts von Schwarzenburg,das
^'tzlcii' sich weigernden Landmann zur Bezahlung verfällt hat, in seinen "Motiven untersucht hat.
^stij.i," . Auftrag gegeben, in den in den Canzleicn liegenden Rechnungen nachzuschlagen, ob diese

^^lrisg. ' ^^ns Gesandter laßt in seinen Abschied setzen, daß alle die vier Vogteicn betreffenden
zerstrellt seien, in das Gewölbe zu Marten sollen gelegt

^ Gesandten Berns machen ihre Herren nnd Obern darauf aufmerksam,
^ ^"terthanen zunächst um die gemeinen Aemter, was ihre eigenen Personen und ihre Haus-

^l>e„ Wohnung betrifft, sich mit Veränderung ihrer Feuerstätten, um den Lasten, die sie zu tragen
bernis'^ Jüchen, in den Schutz und^die Unterthänigkeit beider Städte begeben, während sie ihre ans

"n Boden liegenden Güter nnd Weidgänge benutzen. Idick. <>.

245
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SchumrMlmrg oder Graslmrg.

Landvögte.

Bern. Bartholome Knecht.

Freiburg. Hans Frho.

I «2». Bern. Sebastian Rychencr.

Freiburg. Tobias Gottrau.

Bern. Tavid Michel.

Ittlt». Freiburg. Michael Possart.

Bern. Samuel Schmaltz.

>
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Zusammenstellung der in den Amtsrechnungen erscheinenden (sinnahmen und

Ausgaben.

(Das Vcrivaltnngsjahr gieng von Michaelis bis wieder zu Michaelis.)

E iI, IIa h IN e II. Ausgabe II.

«Ig.
«2N.

22.

«2.;.
2«.

«27.
«2<

«2N.
3<».

't,.

«'ti!!
«^.

!!"«.
«37.
«'^

«un!

«'<'

?!

Geld. Z

--
6)

495 17 >24
436 12 4 !24
448 18 4 24
363 1 8 25
370 15 8 15
420 9 7 25
424 I!» 8 25

1448 8 4 j25
38!» 4 10 25
502 10 25
663 9 6 25
438 14 10 25

4863 10 2 25
! 81!» 1 10 25

780 6 4 25
777 II 6 25

25880 2!» 2
1449 27 6 25
1146 5 5 25

252443 Z 7
1988 !> 5 25

922 12 2 25
979 14 9 25

1137 1 5 24
1044 6 10 24

961 2 2 24.
1599 19 10 24
1769 5 10 24

—

Dinkel.

3
3
5
1 ^2
IV-

3
3

3
3

3
7
3

7
3

3

3

Hafer.

455 9
413 7

376 —

361 6'/.

V»I

334

415
366
424

421»
420

427

387
200

357
344

365
373

9'/,
11

3'/-
2

9
4
4

12
2

9

9

5
1

3.30 —
352 2

367 10
289 —
382 —
311 8

413 7
387
436
434

404

i
1
8
4

Geld. Dinkel. Hafer.

.L .5Q s
.R
N-

'-Z-
6) K K Z N Z

278 12 8 3 3 382 4 1
269 2 4 3 3

—
310 1 3

262 13 4 3 3
—

295 4 2

281 17 4 3 4 —
259 9

282 14 8 5 3 198 8
284 8

—
3 3

—
238 ?'/-

339 11 1 2 4 — 224 11

1372 2 8 3 3
—

326 5
35«! 17 10 2 4

—
335 10 jl

385 8 10 2 4 —
352 6

l

586 9 4 2 10
—

332 5

303 4
— 1 3 2 303 1

1874 2 8 1 3 95 2

513 8 4 4 9 221 4
226 13 4 1 3 262 3

344 9 4 2 3 255 3
141 13 4 1 3 262 6
698 1 6 1 12 203 10

1219 5 1 2 239
3172 16 4 1 2 234 7

-

900 12 1 2 204 3
425 6 1 2 245 4
298 14 8 1 2 285 4'/«
681 17 7 3 2'/- 283 2
455 7

—
2 2'/2 263 7-/7

327 13 6 2 2>/2 265 9'/-
904 16 9 3 2'/2 244 8

1743 5 4 1 2 223 2 1

/ KantonSarchiv
i Freiburg.

' Zu Absch. 3I>8.
Berner

702.N.
705.1i.
705.1.

705.6.

705.1.

705.ni.

702 ,-1,

702.5.
702.o.

1002.a.

1002.6.
1015,,.

1015.x.
1015.6.
1l'15.i.
1015.6.
1002,o.
1002.4.

1002.V.

'»»gaben sind dein Jahrrechnungsabschiedevon 1<!5>5>cnlnoninicn.
^ ^ndvogi Schmalz lcat I6äS seine fünf Rechnungen (1646—1656) ab. Von allen bleibt er schuldig! 783 Pfd,, 115
»42 Mi.» Haser.
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lOLl.

'Art. 4L. Es sollen von Bern und von Freiburg je ein Eommissarins abgeschickt werden, ni» die

dem letzten Abschied gemachten Einschläge und die darauf erlauten Häuser zu besichtigen, die Klage» ^

gegcnzuuehmen und den Obrigkeiten darüber Bericht zu gcbeit. Absch. 202,

l«L4.

Art. 4!!. Die von Schwarzenburg tverdeu mit ihrem Begehren, daß anstatt der Berwirk»»g ^

Lehenberge, die in Jahresfrist nach der Handänderuug nicht nach Weisung des Urbars erkannt und e»Ü'^
gen werden, eine Geldbuße eintreten dürfe, abgewiesen. Absch. 308. n. 44. Aus das Begehren derer vo» -

ligen, man möchte ihnen gestatten die früher ihnen vergünstigten 18 Jucharten im Harriswald aus'A^

chen und itvch ein anderes Stück einzuschlagen, wird beschlossen, Gesandte von beiden Städten abz»M ^

welche die Marchung ausführen nnd zugleich eiueu Augenschein einnehmen sollen, was ihnen

gegeben werden könnte. Es wird dann auch noch darüber berathen werden, ob ihnen zugemuthet

soll, einen Träger zu bestellen, nach dessen Tode die Stücke ans ein Neues zu empfangen wären »^

neuer Träger gestellt werden müßte. Idiü. <>. 45. Die von Albligen stellen das Ansuchen, >»»»

ihnen die achtzehn ihnen accensierten Jucharten im Harriswald ausmarche», und wünschen >wch ^
Theile einzuschlagen. Alan findet für gut, eineu Augenschein zu nehmen; bei dieser Gelegenheit

allSgemarcht werden, was dem Landvogt verkauft worden ist. Ferner soll man mit den Landle»»'» ^

Schwarzeuburg wegen der angenommenen Hintersaßen und Landsaßen reden, von welchen sie bei ^ ^

mehr Kronen beziehen, der Landvogt aber nur «1, Absch, 311. t. 4<i. Alan soll sich erkundige»,

mit der Bezahlung des Urbars von Schwarzenburg zugegangen sei, und ob die Evpie, welche noch t»

den der Erben des Herrn am Port ist, zu Händen zu ziehen sei, 1di>1 n, 47. Es wird ein E>»I? ^

Staugelen-Gut genannt, zu den Schloßgütern gekauft und auch noch ein andrer Güterabtausch

ein dritter abgelehnt. Ein Tausch der gefreiten Eichmatte gegen ein Stück Blatten wird eingG"^

Absch. 330. n. 41!. Gegenüber denen von Schwarzenburg und von Guggisberg wird gerügt, dal" ^

rend sie von einem fremden Einsaßen 3» Kronen beziehen, sie den Obrigkeiten nicht mehr als <>

davon verabfolgen, was serner nicht mehr werde geduldet werden. Die Unterthanen dieser beidc»

schaften antworten, daß sie das Einsitzgeld von «i Kronen um 30 Kronen erhöhl hätten, um de» >^^j

der Fremden abzuhalte», was denselben aber nicht vermindert habe. Das. Riederlassuugsgeld

100 Gulden erhöht; außer dem Landrechte muß ein Einsasse noch die Dvrsrechtsame bezahlen, 6"

beider Städte sollen dem Ämtmann davon 20 Kronen gegeben werden. Oleben die Landleute

Fremden" Uuterschleis und Herberge oder ziehe» sie einen solchen ein, so werden sie um 10 Pl^ ^^t
Huck. 1>. 40. Die Güter des alten Grasburger Schlosses, welche beide Städte dem Landvogt

haben, werden besichtigt und der Kaufbrief wird errichtet. Idiil. v. 50. Da an den den

von Albligen vor manchen Jahren zu ihrem Weidgang gegebenen 18 Jucharten noch 1^

len, wird dem Amtinann der Auftrag gegeben, das Fehlende ihnen oberhalb der Mühle anzuweich», ^

mehrere Stücke Land auszumarchen. Il-icl. ü. 5l. Diejenigen, welche von dem Harriswald ^

gchren, werden abgewiesen. Der Mühle, welche weiter unten au die Sense verlegt worden ist,

Bache nach gegen Mittag ein schmaler Riemen Landes angewiesen. Die Besitzer Spreng u»d

4 Schilling Zins zu entrichten und für den ersten Eingang 12 Kronen, lbick. s.
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UiÄ<i.

»lrt. 5>. Haiis Fryo hatte das Schloßgut Grasburg, das baulos und verödet war, gekauft und mit
^ ^» kosten wieder hergestellt. Bern lvvllte den Kauf wieder aufheben. Freiburg widersetzt sich dagegen.
^ e dennoch ber ^»ui widerrufen werden, so müsse eine EntschädigungFryo gegeben werden; eine solche

"'-gäbe aber falle Freiburg beschwerlich,und das; Bern allein das Gut an sich ziehe, werde es nicht zu-
Absch. 499.

Ui2!i.

5 !. Bern instruiert, das; der Kauf der alten Schloßgüter von Grasburg annulliert werde.
ii!i dies; nicht zu, so sollen die Güter in zwei Hälften getheilt werden und Bern die eine an
Fol sofort soll die Dhcilung zu Schwarzenburg vorgenommen werden. Absch. 465. .'»4. In
^ g^ des an der Zeuse zu Ztande gekommenenVergleichs soll eine definitive Abrechnungmit Johann
. '^('Landvogl ui Schwarzenburg,über die von ihm erkauften alten Schloßgüter zu Grasburg gc-

°llcn werden. Absch. 469.

(jcb ^ ^ Landvogt trägt darauf an, das; das Urbar des Amtes Köniz in Beziehung auf die
^-Uuunarchung justisiziert werde. Ferner zeigt er an, daß Peter Mischler 19 oder 15 Jucharten zchnt-
^eib" vermeine, da dieselben den Teinigeu für zehntfrei verkauft worden seien; endlich daß der

Echinger die Absteckung eines gewissen Platzes vom Zchidwald begehre. Es wird gut befunden,
d Uno Abordnung von beiden Ztädten die Urbare erdauern und die Zchntcnmarchen in Nichtigkeit

lassen. Absch. 792. <1. 5t». Dem Landvogt wird angezeigt, daß er auf die Ueberzäu-
sie welche dem Amtmann zuständig sind, künftig bei der Amtsrechnung Rücksicht nehmen und
«n beiden Ztädten verrechnen soll. II,ick. s. 57. Dem Landvogt werdeil alle Restanzcn
ien Amtsrechnungen verehrt. Absch. 795. ,». 5^i. Der Landvogt spricht den drit-
bio Strafen an, welche für Eingriffe in die Hochwälder und die Zerstückelung der Lehen durch
^«siic - bezahlt worden sind. Die (gesandten sollen baldmöglichst diese Sache austragen und auch
.-><> '^'3«», daß die Amtleute ihren Herren und Obern nicht so thenre Uertenen ausschreiben. Ibick. n.
„'^Ndvogt Fnzo verlang.

„»»sgeschlage
dic!

Fryo verlangt Ersatz für die Zchrung, welche die obrigkeitlichen (gesandten während seiner
„ausgeschlagenhaben", auch für die Kosten, welche bei der Steigerung der Zehnten aus-

Itzm ""b die er zu verrechnen vergessen habe. Sein Begehren wird in den Abschied genommen.vo.

(ft„..... Landvogl Gottran rügt, daß Peter Rorbach und Riithaften, Besitzer des Ellisriedzehntens,
H«woWalerenzehnten, der zur Hälfte den beiden Städten, zur Hälfte der Eommenthureides
Äbßh sichere, gemacht habe. Wegen Mangel an Documenlenlvird die Entscheidung verschoben.
«mV,.- / ' Peter -Älischler von Waleren. welcher Zebntsreiheitsiir zehen Jucharten seines Gutes
lerc>, »»zureichende Tveumente dafür vorlegt, wird angehalten, von seinem ganzen Gute zu Wa-

Fchnten jährlich aufzustellen. Ibick. ,1. «iL. In dem Streite zwischen der schwarzcnburgischcn
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und untern Gemeinde einerseits und der guggisbcrgischen lind ober;; Gemeinde andrerseits wegen der 6"

lässigkeit der Schafe auf der Almendwcide wird fiir das Beste erachtet, das; bei der im August vor;»»cb

inenden Ausmarchung des Hochwaldes für die Schafe eine besondere „Weite" abgesteckt werde, und ^

Uebrige blos zur Weide des Hornviehs bestimmt sein soll, Kein Landmann darf mehr Schafe ans

Weide treiben als er überwintert hat. Ibick. o. <».'!. Um der wettern Zerstückelung der Lehcngüter vr>

zubcugei;, wird verordnet, das; künftig keine Zerstückelung mehr zugelassen werde, und das; künftiges

das Urbar erneuert und die Zehnten ausgemarcht werden sollen. Ibick. <»4. Die Ausmarchung ^

Hochwaldes und die Absteckung des Schachens bei Plaffeicn zu einer Sommerweide zu Gunsten des

dicantcn zu Schwarzenburg lvird auf den August angesetzt. Ibick. b. Auf die Klage der Gciin'N^

Plaffeien, das; die Besitzer der an ihren Hochwald angrenzenden „Vorsätzen" ihr mit ihren Zäunen ttt»'

trag thnn, wird erkannt, das; die Zäune, wenn sie niedergcfault seien, den wieder aufgefundenen alten

nun neu gesetzten Marchsteinen nach gezogen werden solle;;. Absch. 760. n, 00. Abgrenzung der schu'^
zenbnrgischen und guggisbergischcn Schafweiden. Ibick. b. <»7. Der Gesandte von Freiburg Protest»

gegen das Stiftsnrbar der Stadt Bern, nach welchem der größere Theil der guggisbergischcn Alincnd

Stifte zugeeignet wird, und begehrt zu wissen, ob Bern bei den; Inhalt jenes Urbars verbleibe oder

Atmenden, welche nicht von den; Lebenherrn, sondern von der Souveränität unmittelbar abhängen,

beiden Ständen als rechten Oberherren der ganzen Herrschaft Grasbnrg und aller Zubehördc derstl

wie von Alters her wolle besitzen lassen. Ibick. o.

l«42.

Art. 0«. Der bereits 1635 gefaßte Beschluß, das Urbar zu erneuern, wird wiederum gefaßt. Dic^'

Coinmittierten sind bis zum 13. Januar 1643 zu erncnucn. Absch. 994. u.

'Art. Vit. Der Prädicant zu Walern beschwert sich, daß der Landvogt ihm das Aecht der

für vier Rinder, das ihn; laut des Urbars gehöre, vorenthalte. Es wird zur 'Regelung der Sach^

Abtausch den Obrigkeiten vorgeschlagen. Absch. 1002. oo. 70. Dem Konrad Elschinger war ein

mit Geständ bewachsenes Erdreich zu einer Sommerweide bewilligt worden, das von den Gesandten

Orte auf 6 Jucharten geschätzt worden ist. Da es nach Wegräumung des Gestände? sich zeigt, daß " ^

bis 30 Jucharten beträgt, lvird beschlossen, was über die bewilligten 6 Jucharten vorschieße, tvie^'^

obrigkeitlichen Händen zu ziehen. Ibick. «Ick. 7l. Der Landvogt wünscht Auskunft, wie er es ^

Verrechnung der Bußen zu halten habe, da in seinen; Eide vorgeschrieben sei, daß er den Obrigkeit" ^

halben Theil zu verrechnen habe, nach den; Urbar ihn; nur der Drittel gehöre, etliche Bußen, ^

man gütlich abschafft", gar nicht verrechnet werden; ferner hebt er hervor, daß er mit der Verleihung ^

Zehntens nun namentlich mit den; „Ruswein" Kosten gehabt habe. Die Erledigung dieser Frage» b' .

zur Bereinigung des Urbars Verordneten aufgetragen werden. Ibick. so. 7L. Ebendieselben Gil¬
ten sollen auf Mittel bedacht sein, wie diejenigen Stücke der Schloßgütcr, von welchen der Landvogt .

könnten. Ibick. kk. 7!!. Die Gerichts .
ticularen den Zehnten aufstellen muß, davon befreit werden könnte;;. Ibick. kk. 7!!. Die ^r;cy^,!^'^z

Zecht'^
renen werden auf Klagen des Landvogts über deren Saumseligkeit schriftlich crmahnt, den Befehl

Landvogts Folge zu leisten und sich pünktlich einzustellen: zugleich werden sie wegen ihrer viele»
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"^r liederlichen Weinfeuchte und ihres LebwescitS" getadelt nnd zu größerer Niichternheil und Häuslichkeit

^'uahnt. 11)iä. 7^. Da diese Geschwornen sich beklagen, daß ihnen nicht, wie es anderwärts ge-
^uchlich ^ine Mahlzeit ausgestellt werde, stelleit die (Gesandten es deii Obrigkeiten anHeim, etwas ihnen
berordnci,. In Betreff des Malefizgerichtes, das ausschließlich Bern angehört, wird dessen Obrigkeit sich

GUI der Kosten entschließen. 11>i<1. Icki. 75. Eilt jeweiliger Statthalter des Laudvogts soll die Befug-

init Abwesenheit des Landvogts Scheine, Urknnden und Missive, die keinen Aufschnb erleiden,
lmieu, eigeneit Petschaft ztl besiegeln: außer ihm aber hat niemand anders diese Befugniß. Ibiä. Ii.

'' zu Erneuerung des schwarzeubnrgischen Urbars Verordneten tvird ausgetragen, den im Art. 69
Abtausch zwischen dem Amtmann und dem Prädieant von Walereu unter Natificationsvorbc-

^ ^'treiben. Absch. 1015. x. 77. Was wegen Konrad Elschinger seines mehr als 6 Juchartcn
^ ^»den Grundstückes Art. 79 verabschiedet worden ist, wird gutgeheißen. Ibick. an. 79. In Beziehung

seh ""d Verrechnung der Bußen und die zugemuthere Steigerung der Kosten bei Hinleihung des
^ Inhalt des Urbars bewenden. Ibid. 66. 79. Den zur Erneuerung des

/^ordneten wird aufgetragen, daraus zu denken, wie die Partieularen zehntpflichtigen Schloßgüter

lc» Kosten vour Zehntel» befreit »Verden könnten. Ibid. oo. 99. Die Elerichlsgeschwvrenen sol-
werden, an den t6erichlStagen fleißig zu erscheinen und sich „der Weinfeuchte und der Zcchc-

die ^"^^^en. Ibid. 4,1. ZU. In 'Beziehung auf die GerichtSmahlzeiten, über deren Mangel sich
^..^chworenen beklagen, soll man denselben die Ermahnung zugehen lassen, sich in ihrem Begehren zu

V»/' ^ ^ denn, daß früher etwas zu deren Gunsten verabschiedet worden wäre. Ibid. eo. 9L.
^uf das Recht der Siegelung des Landvenuers »iitd des Statthalters in Art. 7', für gut

' ^ worden ist, tvird gutgeheißen. Ibid. st'.

l<!44.

^ ^ ^ Erneuerlmg des Urbars für nothwendig erachtet. Es ergibt sich bei dieser

Alter ^ dreierlei Arten von Lehengütern gibt: Zinsgüter, Kirchengüter, Berggüter. Die Zins-
ti» "andleute, obschoil dieselben Lehen sind, gegen getroffene Abrede zerstückelt und ox toloran-

^l'c>i ^ ^ daraus geinachl. Von den Kirchengütern erhalten etliche das Lehenrecht, so daß man die-
^r»l, " ^ MItückeln und auch nur auf Anfrage des Herrn hin verkaufen darf; sie zahlen auch bei Aen-
t>v>n ^ ^ Zinsträgers den doppelten Zins für den Ehrschatz. Andere Kirchengüter belehnen sich zwar

bcrg>^^ blrasburg und Zinsen daselbst, Zinsen aber daneben auch dem Gottcshause Köniz oder Riggis-
"Asse,/^ ^ ^ Aenderting voit dem Schlosse Grasburg mit einem Plappart empfangen »Verden

^ '>i zu erachten, daß sie kein Herreitrecht „mit sich bringen". Weil nun seit der ersten Erncue-

^chlos^ viele Aenderungen eingetreten siitd, findet man für gut, alle die Güter, „welche sich vom
li»d ^ ^Hum, in eine Ratnr der Zinsgüter zu reducicren", ilud weil dieselben nicht mehr zu ergänzen

selb^ ''^ilen den Zinsen, welche einer von verschiedenen Gütern zahlt, einen Zins zu machen und den-
I)A. Stücke, die er besitzt, zu verthcilcn, der dam» unveränderlich aus jedem Stück zu verbleiben

sei, ^ uut seiitem doppelten Zins für den Ehrschatz empfangen werden. Die großen Stücke dür-

ei»e > ^""villigung der Obrigkeiten oder des Landvogts nicht zerstückelt werden, jedenfalls nicht unter
de», ^ Absch. 1035. a. »4. Die Weide jenseits der Sense soll zum Verkauf ausgeboten wer-

95. Der Prädicaitt zu Walern soll für die ihm nach dem Urbar zustehende Rinderweide
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„in dem Schloßvorsatz" entschädigtwerden. Ibid. o. ZU!. Dein Däuser des Rußgrundes, der sich
als 60 Jucharten auswies, ivährcnd er früher dein Verkäufer Elschinger als 6 Jucharten haltend-

4 Pfd. jährlichen Zinses gegeben worden war, soll derselbe belassen werden; er hat aber für den läing^
100 Kronen und jährlich als Zins 6 Bernerpfund und auch den Augenschein zu befahlen; dafür st
er sich an den Verkäufer Elschinger halten. Ibid. d. Z!7. In Betreff der Zerstückelungder
tvird festgesetzt, daß keine kleinere stattfinden soll, als bis aus einen Haller, ein Huhn bis auf einen Vu»^
und ein Mäst Korn bis auf ein Jmmi oder ein Viertel. Die Berggüter, seien sie groß oder klein,
bei jeder Veränderung mit einem „Rumpfzieger" empfangen werden. Die andern, welche „allein
theilte Güter von dem Schidwald und mehrentheilS Vorsätzen sind", geben keinen Zins; allein man
bei jeder Veränderung mit 10 Kreuzer empfangen und bei Erneuerung des Urbars mit 5 Batzen flü' ^
Obrigkeiten. Im Urbar sind der Raine des Bergs oder „Vorsatzes", die Limitation, wie viel er enlh^
und die Rainen derjenigen aufzuführen, welche daran Theil haben. 1l>i<l. o. ZiZ!. Es ist Schwarze»^
ger sticcht. daß, tvenn ein Stück innerhalb eines Jahres nicht empfangen tvird, dasselbe den Obrigkeiten
Gnade versallen sein solle. Diese Gnade limitiert man nun bis auf den dritten Theil des Werthes, ^
also, wenn Einem ein Stück confisciert werden sollte, er mit solcher obrigkeitlicher Gnade dasselbe
dritten Theil des vollen Werthes losen könne. Ibid. t'. ZUZ. Den Eoinmissarien haben für ihre

die Landlcute für jede Juchart in den Gütern oder jede RindeNveide in den Bergen und „Vorsätze» ^
Kreuzer zu bezahle». Was über eine Juchart oder Rindenveide ist, zählt für anderthalb, was wenige '
eilte halbe ist, für eine ganze. Die Eoinmissarien und deren Diener sind von den Landleuten zu
Von den Eonsiscationen gehört ihnen der dritte Theil, ein Drittel beiden Obrigkeiten, der dritte dem ^
Vogt. Für das neue Urbar und den Zinsrodel werden die Commissarien von den Obrigkeiten beza/
Ibid.

U!45.

Art. 00. Marchsteine werden erneuert im „Hinderkhör" an dem Orte, welcher die Landmarch
Albligen ausmacht laut Briefs von 1666, einer an der Platte, genannt Finstermovs, einer bei dem

genannt Trütmannsbach. Die netten Marchsteine sind aus Tuffsteinen. Noch andere Marchstemc a»-^
Mitteln tvird dem Landvogt mit Zuziehung der Aeltestcn aufgetragen und darüber den ObrigkeitenA

richten und dann nach deren Befehl die neuen Marchsteine zu setzen. Absch. 1065. -u 0l. Drr ich'^
welchen die KrütcrischenErben auf den Schloßgütern haben, tvird gegen einen Zehnten auf
tern abgetauscht, der Landweibel, welcher den Henzehnten darauf gehabt hat, für denselben

Ibid. 6. 0L. Künftig dürfen die Landvögte bei ihrem Abgange den Bat! nicht anderwärts ^^,^1
sondern sie sollen ihn dein Nachfolger gegen Bezahlung überlassen. Ibid. o. 06. Damit der
durch des Prüdicanten von Waleren Vieh in dem Schloßvorsatz nicht incommvdiert wird, tvird der - ^
fiir die „vier Ninderweiden" (Weiden für vier Rindert?) mit 600 Kronen entschädigt. An diese ha^ ^
Herreit von Köniz, obgleich Evllatoren der Pfründe, keine Ansprüche. Ibid. ck. 04. Dem Mb^/ ^

Winkelbach tvird ein Stücklein Nhßgrund längs der Sense accensiert gegen einen Bodenzins und " ^

Pflichten, welchen die schwarzenburgischen Lehen unterworfen sind; überdies? hat er das Brucklein bu ^
Mühle zu unterhalten. Ibid. o. 05. In Betreff der Sommertveide Elschingers läßt man es ^ ^
vorjährigen Spruch bewenden. Ibid. k. 00. Da die hinter Schwarzcnburg stehenden Mw
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^jbligen, Ueberstorfund in derselbigen biegend theils verblichen, theils sonst unbrauchbar
^ sind, so wird eine neue Ausmarchung nach dein Marchbrief von 1536 vorgenommen und unter

^ Ratification ein Marchbricf errichtet. Absch. 1076. a. 97. Es wird festgesetzt, daß künf-
^ ^lle zwölf oder fünfzehn Jahre eine Visitation der "Märchen vorgenommen werden soll. Ibid. b. 9».

Vorbehalt der Ratification gut befunden, auch die übrigen schwarzcnburgischen Lehen und
.^» zu besichtigen und zu verbessern. Ibid. o. 99. Den Obrigkeiten wird vorgeschlagen,dem Land-

Mühe, die er bei dieser Ausmarchung gehabt hat, eine Gratification zu verabfolgen. Ibid. ,1.
feiner Zeit'angegeben hat, der ihm zugetheilte Rhßgrund halte sechs Jucharlen,

^ ^ später herausgestellt hat, daß er dreißig halte, so wird festgesetzt, daß die Besitzer entweder
jcni Penning und jährlich als Bvdenzins 6 Pfd. Berncr Währung den Obrigkeiten und ferner den-
sie ^'lche einen Augenscheineingenommen haben, 50 Berncrkronen zu bezahlen haben; oder aber daß
kv»> ^ ^'^'whme von 10 Jucharten, die sie gegen einen jährlichen Bodenzins von 4 Bernerpfund behalten
llcii/" ^ ^anze »nieder „ausschlagen" und den Obrigkeiten zu anderweitiger Verleihung zustellen. Dem
Zcl»,! Ryßgrundes wird der diccurs an ElschingerS Erben gestattet. Ibid. e. 191. Ein
^i-I Zwischen dem Pfarrer zu Ucbcrstvrf und dem Animann zu Albligen wird entschieden.

1949.

djx Freiburg beschwert sich, daß als Schreiber des Urbars nur ein Bcrner gebraucht werde;
k>>»it' Urbare zeigen aber, daß dieß alte Gewohnheit sei; doch schlagen die Gesandten Berns vor, daß
^be» ^ ^reuiigung der Urbare von Schwarzenburg alternative einer von Freibnrg möchte zugelassen
der ^ Freibnrg ist der Ansicht, daß die Emoluinentc, welche der Amtmann bei
daß des Urbars sich aneignet, beiden Städten verrechnet werden sollten. Man findet jedoch,
berechti anspreche, als tvas seine Vorgänger auch gehabt haben, nnd zll was ihn sein Patent
^4. >94. Der Abziigc halber läßt man es bei den Abschieden vom 4. März 1594,

^>f dc»^ ^ ^ ^Wwendeir. Ibid. e. 19.». Freibnrg erklärt, daß es in Beziehung
Salzansmessen der Herrschaft Grasburg ebensoviel Recht habe als Bern. Die

"^slil ^ anttvvrten, weil Bern daselbst die Obcrherrlichkcitüber das Blut zu richten, Landtage zu
Ungnade zu erzeigen »eben andern Präcminenzen, als Appellation, Chorgericht,

! Stellen der Uilteramtlelite,Gewicht, Elle, "Maß, Münz und Hochflug laut des LandbricfSvonc
gehö^' ' und des Abschieds vom 29. Rovcniber 1563 besitze, ihm auch der Salzzug als ein Regale
de»^^burg behauptet dagegen, daß es an diesem Regale gleichen Antheil habe. Die Sache wird in

genommen. Ibid. d. 199. Dem Prädicanten im Guggisbcrz wird bedeutet, daß er allein
ielb^ Rute- und Stockzchnten einsammeln dürfe, welche in seinem großen Zehnten liegen, wie ihm die-
^»te»" Urbar ausgemarcht worden seien; von den übrigen Rütencn, die außerhalb seines großen

soll^^^wald tmd arif Allmendgütern liegen, seien sie mit dem Pfluge oder mit der Haue bc-
^ ersten Jahre deil Zehnten beziehen; die übrige Zeit soll derselbe dem, der den großen

^t. "^luidienen". Die Primiz darf er in keiner andern Form nehmen, als das Urbar ihm zu-
dem Uebermaß der Einschläge zu begegnen, wird festgesetzt,daß diejenigen Ein-

ucho bestehen, so lange noch bleiben können, nachher aber, sowie alle die,
246
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welche schon länger als drei Jahre bestehen, ausgeschlagen werden müssen. Künstig dars ein Einschlag

mit Bewilligung des Amtmanns gemacht werden. Die von Schwarzenburg und Guggisberg sölle» ^

Allmeitd sriedlich benützen. Wer vor dem zur Benützung der Weide angesetzten Tag sein Biel) auf

treibt, zahlt von jedem Haupt Vieh, so oft er dawider handelt, einen Batzen, von jedem Schaf oder

Ziege einen Kreuzer. Diese Bußen werden zu gleichen Theilen dein Landvogt und den Armen zuget^

Ibid. t'. lttti. In den Hocbwäldern Holz ohne Bewilligung des Amtmanns zu fällen, ist bei einer Buße

6 Pfd. von jedem Stock verboten. Ibid. g. Freiburg will zu Bereinigung eines Lehengutes, ^

ches sein Spital hinter Schwarzcnburg besitzt, einen Schreiber mitbringen. Berns Gesandte nehmen

den Abschied. Ibid. Ii. ll<>. Ter Landvogt wünscht, daß folgender Artikel aus dein Urbar in den -

schied gesetzt und in seinen Rechnungen admittiert werde: „Und in den vorgenannten Bußen und Fre» '

allen und jeglichen, soll dem Bogt der halbe Thcil folgen und werden, und der andere halbe Theil

nannten Städten Bern und Freiburg, und harumb soll auch der Bogt bei seinem Eid so geflissen sei»,

Bnßen zu ziehen, daß er jedweder Stadt tun ihr Theil Bezahlung rhun möge." Ibid. i. ltl. Der ^^

Vogt stellt vor, daß es nothwendig wäre, das Schloß GraSburg mit Wehren und Waffen zu versehe»,

man dermalen im Fall der Roth keinen einzigen Mann bewaffnen könnte, und trägt darauf an, da» ^

der beideir Städte 6 Musketen, 6 Hallbardeu, 6 Spieße und 6 Eimer geben möchte. Der Antrag
wird"

den Abschied genommen. Ibid. Ic. llL. Der Schidwald soll durch den Landvogt und die beiden^?

ber Engel und Muralt ausgemarcht und nach erfolgtem Befehl der Obrigkeiten mit Marchsteinen

werden. Ibid. l. llÜ. Dem Müller zn Schwarzenburg will man auf sein Ansuchen unter Natisicat» .

Vorbehalt zu seinem „Mallhufen" noch einen gegen einen jährlichen Bodenzins von 1 Gld. für das

Grasburg gestatten. Ibid. ,». ll4. Dem Hans Sutter von Lanzenhüsern werden zwei Jucharten ^

grund an der Sense gegen 10 Schilling jährlichen Bvdeuzinses und Ausstellung des Zehntens vergti»»^
Ibid. n. >>.'». Jngleichem werden dem Uli Ringgcli zwei Jucharten am Schwarzwasser gegen

lichen Bodenzins von 10 Schilling abgesteckt. — Für alle Punkte ist die Ratification der Obrigkeiten »
Ibid. o.

Ui47.

Art. lt<». Da sich die Nnterthanen inchrern im Abschied 1104 enthaltenen Ordnungen wide
rsch«"

wollen, so tvird Folgendes festgesetzt: Die bisher denen von Schwarzenburg und Guggisberg ös

schaftlich gewesene Allmend soll gethcilt und von jedem Theil, ohne daß ein Tag bestimmt wird,

werden. Riemand darf aber ohne Bewilligung des Amtmanns einen Einschlag machen; einem

derselbe bis auf zwei Jucharten anweisen an Orten, „wo Riedens und Rütens Vonnöthen", tri»

kann den Einschlag sechs Jahre besitzen, inzwischen aber bat er den Zehnten vom Getreide zu entrichte» ^ ^

jenem Abschiede festgesetzten Bußen sind nachgelassen; doch kann der Landvogt seine Kosten in

auf dem Fehlbaren suchen. Absch. 1119. n. U7. Die von Schwarzenburg weisen in Betreff dl-

Haus einen Brief vom 16. Februar 1596 zu ihren Gunsten vor, bei welchem es die Gesandteil »

lassen. Diesem nach gestaltet sich die Ordnung also: Das umgefallene und verlegene Holz in dol ^

Wäldern, namentlich in der Langenei), kann von den Bedürftigen zum Hausbrauch gesammelt jh>»

keines der Art mehr vorhanden und ist ein Landmann Brennholzes bedürftig, so kann der Ban»»»

solches verzeigen. Jedem Landmann ist es gestattet, „Schy"- und Schindelholz in obigem Wald 4
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cnnholz im Tannenwaldzu fällen, doch immerhin die großen und alten Stocke. Das „Krisen"- und

drch ^d. Pfenning gebüßt, von dein 1 Pfd. beide Städte, das zweite der Amtmann, das
^ k die Landleute zu Bezahlung der Bannwarte erhalten. Wer Bauholz braucht, hat sich beim Amtmann
^ Melden, der ihm fünf bis sechs Stöcke vorzeigen lassen kann; ebenso haben sich die Küfer für ihr Holz

Erhalten. Die Bannwartc sind zu beeidigen. Idick. l>. I Es wird auf ein Neues verboten, die
^'gütcr, welche nicht Zinsgütcr ßnd, tvic die Schwarzcnburgcr bchmipten wollen, weder ganz noch tbcil-

sich l, ^ ^^aufen oder zu verändern; wird aber jemand aus N'oth gezwungen, sie zu verkaufen, so hat er
, beiden Obrigkeiten darum zu melden. Ibick. c. lli>. Tie Gemeinde im Dorf Tchwarzcnburg

huldig zu sein, dem Amtmann jährlich von jeder Feuerstatt ein Faßnachthuhn zu geben.
Aussage der Altvordern sei man früher an der Faßnacht mit Wehren in Ordnung zu dem alten

Hütt bei welchem Anlasse der Landvogt ihnen einen Trunk gegeben habe; zur Belohnung dafür
hlik» Landvogt jährlich ein altes Huhn von jeder Fcuerstatt freiwillig gegeben, das sie Faßnacht-
M ,. ^"annt hätten. Dieß wird jedoch dnrch das Urbar und dadurch widerlegt, daß auch die zu Waleren
"sal/ ' ^n Twinghuhnvon jeder Fcuerstatt zu geben verpflichtet sind. Iliick. ck. Denen im Dorf

wird ans der unter einander vertheiltcn Allmend 4 Schilling auf ein Mad Mattland, 2 Scb. aus eine

^Mlichc
hatte,, js, - ^ ^
der ^ ^^rbtc Sommerweidcim Schidwalde im neuen Urbar erkennen lassen. Die Landleute sind
Heß - ^ ^eß ihre von beiden Obrigkeiten erworbene Freiheit und gegen die Landesgcwohn-
Frci^' "^ch welcher keine Rindcrwcide im Schidwald aus der Herrschaft Schwarzcnburg verkauft oder von
iße.- " beni'cht werden diirfe nach einem Briefe vom 9. September 1544. Da in demselben nur vom
er Vererbung die Rede ist, wird gesprochen, daß, wenn jemand eine solche Weide ererbt,
^"b» könne, wohin er wolle; wenn der Erbe sie aber behält oder der Käufer nicht ein Schwar-

^ ^ ^'ide sch"idig, ^iche Weide einem Landmann zu leihen, und bei einem Verkaufe
^ Landlentc in der Herrschast den Zug haben. Iliiä. k. 12tj. Erhard von Perroman von

in, Besitzer einer Ziinderwcideim Schidwald, will, gestützt auf einen Kaufbrief von 15,53, dieselbe
^ erkennen lassen; er wird aber laut eines Briefes vom 26. Januar 1534 angehalten, dieß
za ^Axin Burger von Bern oder von Freiburg ist verpflichtet, einem Landmann
Zel>e„ - ^cnburg Guggisberg das Recht zu verbürgen oder daselbst einen Bürger in das Recht zu
^pflicl^^" ^ ^ hinein Landsaßcn dariii gleich gehalten werden. Die Schwarzenburgcrsollen auch

? ^ Win, wo sie keine geschriebenen und von der Obrigkeit bestätigten Landrechtc in Händen haben.

-v — unier einanocr verryeuren Annicno -5 >^a)uung aus ein Mao rvcaruano, scv. aus eure

kchp ^ Ackerland als Bodenzins geschlagen. Künftig darf keine Vcrthcilung und kein Einschlag ohne obrig-
Bewilligunggemacht werdciu Ikick. o. ILl. Hau? Rivians Erben ans der Kilchhöri Könitz

"ail,
thg» ^ ^tadt Bern Satzung und Ordnung bei ihrem Eide zu urthcilcn. Idick. k. lL4. Kein Unter-
zu H^"rschast Grasburg soll ohne eine vom Amtmann besiegelte Supplikation sich an die Obrigkeit
hie ^ ^ Freiburg wenden bei Strafe von 19 Pfd. und Gefangenschaftvon 24 Stunden, anßer wenn
i^ast ^ Amtmann selbst betrifft. Ibick. i. IL."». Da Einige zu Albligcn Platten aus der Hcrr-
sie ihren Acckern verkaufen zlnu Nachtheil ihrer Lchengütcr, Andere Giiter besitzen, von denen

^ä„sx ^ erkennen, tvährcnd sie keine Befreiung derselben besitzen, so wird festgesetzt, daß dergleichen

darauf zu
ZU "icht zn dulden seien, und daß die Letzter» zu ihren andern Gütern auch diese im neuen Urbar

schuldig seien, doch ohne Schaden für diejenigen, welche künftig Lchcngcrechtigkeit
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haben beweisen werden. Ibid. Ii. l2tj. Um sich zu vergewissern, daß die Landleute den Inhalt

Lehengüter richtig angegeben haben, soll an denjenigen Orten, wo man nnrichtige Angabe vermnthet,

Augenschein eingenommen werden und zwar auf Kosten derjenigen, welche eine unrichtige Angabe ge«>^

haben. Ibid. I. l27. Von etlichen Zinsbergen wird bei Handänderung der darauf befindlichen RiM'

weiden deni Amtmann ein Ziegerrnmpf oder das Geld dafür zu Ehrschatz gegeben. Weil aber demsel^'

unbekannt ist, wie viel Rinderweiden ein Berg hält nnd daher bei manchen Handändernngen der Ehrs^

nicht entrichtet wird, sollen die Bergleute angehalten werden, getreulich anzugeben, wie viel Rinderweid^

ciil Berg enthalte, und wie viel ein jeder daran anzusprechen habe, wie es beim Schidwaldnrbar geschi^

Ibid. m. 12». Christen Schlegel wird wegen seiner die beiden Obrigkeiten betreffenden Schcltwortc

fangen gesetzt; weitere Kundschaften sind einzuziehen. Ibid. ».

Orlie mit Tlcherli; oder Cchollens.

Landvögte.

Freiburg. Anton Reynold.

I Bern. Jakob Bickart.

Freiburg. Peter Gadi.

Bern.
Jacob von Grhers (Greherz.)

Freiburg. Kaspar Gadi.

Iti'it». Bern. Johannes Steiger.

Freibnrg. Hans Aiklaus Brünisholtz.
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min.

Art. 12tt. S. AM. 82. lütt. Frciburg begehrt Rath wegen einer von Bern beabsichtig^
Zieucrung, betreffend das Mehr um die Religion. — Es wird an Zürich geschrieben, Bern bis auf
Gelegenheit und eine gemeine Tagleistung um Stillstand zu ersuchen. Absch. 83. 1.31. S. Absch- ^ ^

132. S. Absch. 86. a. 133. S. Absch. 87. 134. S. Absch. 89. 13.3. S. Absch. 91.
S. Absch. 93. o, 94. n. 1.37. S. Absch. 96. 13». S. Absch. 98. a, 99. I3!>. S. Absch-^
l-ttt. S. Absch. 101.

111211.

Art. 141. S. Absch. 105. a. l42. S. Absch. 107. 3. >1.3. S. Absch. 112. l44. S-
113. k. l45. S. Absch. 122. c-., 124. l4ti. S. AM. 125. e. 147. S. Absch. 129. k.
S. Absch. 132. f. l4tt. S. Absch. 136. 6. I.3tt. S. Absch. 141. 7, 142. b. 3. 1.31. S. Absch-
n. 3., 161. n.

11121-11123.

Art. 1.32. S. Absch. 164. n. 1.3.3. S. Absch. I"7. 6. 1.34. S. Absch. 255. e. 1.3.3. S- ^
226, 256. 1.. 5, 281. b.

1tt24.

Art. 1.31». Den Schützeil der Stadt Orbe wird die Freiheit bewilligt, daß derjenige, welche ^
Papageh herunterschießtund Schützenkönigwird, selbigen Jahres für zehen Faß Wein, sei er eigene-- ^ ^
wachs oder erkaufter, vom Ohmgcld frei sein soll. Ihren: Ansuchen um Vermehrung der Schieß
wird zwar nicht entsprochen, ihnen aber als eine Gabe 50 Flvrins gegeben und zugleich dem Lew ^
befohlen, ihnen einen „ziemlichen"AUmendplatz abzustecken, ans dessen Ertrag die Schießgaben ^
werden können. Absch. 308. Ielc. 1.37. Es wird für nöthig erachtet, die Erkanntnisse zn
erneuern. Die Gcneralcommissaricn sollen jeder einen fiir diese Arbeit tauglichen Commissarius den^
keiten vorschlage».Absch. 311. n. 1,31t. Da man oft die Zinsleute mahnen muß, ja selbst dieZi"'^^
zu subhastieren genöthigt ist und doch nicht befriedigt wird, so wäre Grund vorhanden, andere Güter ^
Schuldner anzugreifen. Da jedoch dicß bisher nicht in Hebung gewesen ist, läßt man es beim
wenden. Alan soll ferner darauf bedacht sein, die zerstückelten Zinsgüter wiederum zusannuench ^
Ibid. b. 1.311. Die Schützen von Orbe sollen, weil sie gut geübt sind, denen von Echallcns gb^ ^
halten werden und jährlich 60 Florins von den Landoögten erhalten. Ibid. o. llttt. Die Einpw
Orbe und Echallcns werden mit ihrem Ansuchen um einigen Rachlaß an ihrem Einzug an Korn
Aufbesserungihres Salariums abgewiesen. Ibid. ,1. Uli. Der Handel von Claude Lombard »»? ^
neret wird an die Verordneten beider Städte gewiesen. Ibid. e. 1112. Auf die Klage, daß >""" ^
Salz nach Orbe nicht frei passieren lasse, wird angeordnet, daß man jedermann gestatten soll,
Anderes nach Orbe zn führen. Ibid. I. 1113. Da die Bürger von Orbe Fremde, welche
beiden Städten Unterthanen sind, ohne Vorwissen der Obrigkeiten zu Hintersaßen annehmeil, wird
daß sie das ohne der Obrigkeit Einwilligung nicht mehr thun dürfen. Ibid. li;4. Fiir ^
lind Bettler soll jährlich nicht mehr als sechs Mütt Korn verrechnet werden. Ibid. I:b. 11»-»- ^
hast es für nothwcndig, den Zins von 17 Kopf Weizen, weiden das Schloß Echallens dein P'
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der Alithcrrschaft St. Barthelemy verzinst, zu Händen der Obrigkeiten zu ziehen. Berns (Gesandtschaft

"'"t die Sache in den Abschied. Ibicl. ü. I. In dem Streite des Herrn von Bottens mit dem

^ Echallens, welcher behauptet, vaß die Häuser, tvelche die Pcrrii« besitzen, frei

^"^Ktattzinse seien, von welchem der Herr von Bottens ein Drittheil anspricht, wird erkannt, daß

^ Cvinmissarius durch gute Gewahrsamc, Briefe und ehrliche Leute beweisen solle, daß diese Häuser vom
^ begehrt der Commissarins, daß mau ihm fiir den Particularzehuten zu

Malapalnd, genannt ilisms «los onnunun«, den er bisher um einen Kopf Korns Lausanner

diese ^"^^ionsweise gehabt hat, ein ewiges Albergemcnt passiere. Der Laudvogt wird beauftragt, iibcr

°b der ^Kündigungen einzuziehen und zu berichten. 6. Ferner erhält er den Auftrag, sich zu erkundigen,

iU ^ getroffene Tausch eines Stücks Matten an Bosset gegen zwei Stückleiu, tvelche der Cur

toll gehört haben, für die Obrigkeiten Vortheilhaft sei oder nicht. Findet er ihn unbedenklich, so

Städte bestätigen. Ibick. Ii. l<»7. Der Castellan Johann Pahuz tvird mit seinen: Be-

>vir ^ Acccnsation des Zehntens äos omnnmns und acht Jncharten ansgerenrcten gcn:eii:en Holzes,

^ ^ Rachlasstuig des „Zehntenbeständnisses" von Cchallens für das Jahr KM abgewiesen. Ibül. im».

h>dcr. Coing sucht mn Aachlaß seines großen Mühlezinses von neun Sack Weizen nach, weil zwei

wird ^ ^^""üihlen gebaut worden seien, welche ihm die zu seiner Mühle Verpflichteten abziehen. Cr

>üner"^ ^"em Ansuchen einstweilen abgewiesen, dem Landvogt aber ausgetragen, diejenigen, tvelche zu
verpflichtet sind, anzuhalten, darauf mahlen zu lassen, und sich zu erkundigen, ob jene Neben-

^ ^we Bewilligung der Obrigkeiten errichtet worden seien. Ibiil. yy. lliit. Pierre Forneret sucht

^^^"sgabc eines in Sequester gelegten Zinses von 6 Procent oder nach der Ordnung von Bern um

dritteil Theil an. Die Entscheidung wird eingestellt. Ferner kommt er mit dem Ge-

dictiv,"^ '"bchtc ihn: drei oder vier arme Unterthancn zu St. Barthelcmy oder Brctigny, die Juris-

^'liec ^ gemeinen Gassen, wie a:ich das ultiinuin sup^lioium um 106 Sonncnkroilci: und andere

tzi übergebeil. Das Ansuchen wird in den Abschied genommen. Iliiä. gg. l «i>. Die Weibcl

mit ihrem Ansuchen um Erhöhung ihres Lohnes abgewiesen-, hingegen wird der Landvogt

jedem für einmal einen halben Sack Mischelkorn zu geben. Ibick xx. l71. Von dem Castcl-

welcher etliche Güter seines Dominiums zu (>1olnnoens-la-Ville, für welche er gegen beide

^idci, . .^"bstichtig ist, verliehen, sich aber einen Zins und die Lobsgerechtigkcit vorbehalten hat, war von

t>ttt ^"^alcvminissarien das Lob ccks von verkauften erkannten lchenpflichtigen t^iitern, vier vom Hun-

der ^ ^ ^bellehensrecht gefordert worden. Es wird nun festgesetzt, nnbeschadct der Ordnung und dem Gebrauch

^ sechste Pfenning fiir dicßmal bezogen werden soll. Wegen der Kosten sollen sich beide Parteien

i>°>i beiden steht noch die Appellation offen. Ibi<1. l ?L. Die Streitigkeit ivcgen des Zinses

>vqx ^ute Brctigny, welches dem Claude Lombard für frei, lcdig und eigen übergeben wordeil

brichtschein aber Forneret, Herr zu St. Barthclemy, ivornilter das Gut gelegen ist, den Zills an¬

legt , ihm verkauft worden sei, soll durch die Verordneten beider Städte in Freundlichkeit beigc-

^ dem Begehren aber um Uebcrgabc der ihm durch den Landvogt subhastierten 17 ff. Kopf

lese, ^ Zinses vom Schlosse Echallens, ivird Forneret abgewicseil. Ibiil. ?/. l7tt. Da die Wein-
ü'uug der Reben und der Weinzehnten so viel Kosten verursachen, daß sie oft nicht durch den

^ ke,-! werden, wird dem Amtmann der Auftrag gegeben, die Sache zu untersuchen und darüber
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Art. 174. Es wird gerügt, daß in der Amtsrechnung des verstorbenen Landvogts Gadi der

nicht aufgeführt ist. Den Erben desselben wird er verehrt und nachgelassen, doch obne Lonscqueilz für

tere Landvögte. Absch. 702. I. 175. Der Landvogt bittet um Gutheissung eiitigcr Allsgabeposten in ^

ner fünften Ziechnung. Einige werden gutgeheißen. Für die Kosten eines streitigen „Herrschaftsbrn^

wird er an die Partei gewiesen, welche bei der Erörterung des Streites schuldig erfunden wird. Ibiü>

17t». Für Landvogt Bickart legt sein Netter, Wvlsgang Bickart, die Rechnungen von 1624 lind 16-^

Die beiden Städte sind ihm zusammen schuldig 842 Pfd. 1. 1 Den. Er aber soll „antworten" n>n

zen 60 Mütt 1 Quart, um Haser 25 Miitt. Absch. 705. 6. 177. Künftig sollen nicht mehr, wie l'i^

10, sondern blos 6 Mütt Mischelkorn für die Armen verrechnet werden. Ibick. o. 171t. Der Zw- ^

15 Kopf Weizen, welche früher Nenner Bickart wider Pierre Forncret den Nasallen von St.

lemh vergantet hat, wozu Freiburg die Bestätigung gegeben, soll dein Amt incorporiert werden, da ^ ^
nicht schicke, daß die Obrigkeiten einem Privatmann gegenüber verpflichtet bleiben. Idick. ck. 1711« ,

von Grvers legt seine Rechnungen für 1630, 1631 und 1632 ab. In diesen drei Jahren hat er eü^

nommen 4695 Pfd. 11 Sch. 9 Den., und ausgegebeil 9198 Pfd. 2 Sch. Der Landvogt klagt, daß

seineir Sollicitationen keinen Zinsrodel von den Evininissarien habe erhalten können, weßwcgcn noch

Ausstände vorhanden seien. Obgleich in allen drei Rechnungen keine Löber und Bußen verrechne

werden dieselben doch genehmigt in der Hoffnung, daß das Fehlende in den nächsten Rechnungen ers^'"

werde. Idick. g. IZtii. In das Begehren des Landvogts, sich an dein Gute des verdächtigen N- ^ '

zu dürfen, der nach Lyon geflohen und dort gestorben sein soll, wird nicht eingetreten. Iliick. > - ^

Der Landvogt beklagt sich, daß er dem verschmähteil Rachrichtcr und dessen Geleitsnlann 18 Sonnend^

über die Zehrung habe bezahlen müssen, indem derselbe vorgegeben habe, daß er. in diesen Aemtern ^

bernischcn gleich gehalten werden solle, der eben so viel beziehe. Alan läßt es bei den Bestellung^^

verbleibeil. Dem 'Rachrichter wird eine Eopie der bernischen Bestallung zugestellt, welche er jederzeit ^

Amtleuten vorzulegen hat. Ibick. »v. M2. Wenn Pierre Marinier von Orbe, der für ein

Mannwcrch haltendes Stück Nebeil lind eineil Banmgarten dritthalb Sestcr Wein zinst, die von

gedrohte Resignation wirklich ankündct, so soll der Landvogt diese beiden Stücke dem Meistbietende"

geben. Idick. au. lti.'!. Dem Gnhon Jvran, Admvdiatvr der Pfarrgüter zll Penthereaz, welche

Verleihung derselben auf eben dieselbe Zahl von Jahren, wie früher, einkommt, wird nur mit

ruilg aus ein Jahr entsprochen und zwar unter der Bedingung, daß er den Schaden, den das Hau- ^ ^

seine Schuld erlitten, wieder gut mache. Idick. dd. >»4. Der Tausch, welchen Pierre

dem Spital um eine halbe Matte on l'isls ck'Orde getroffen hat, wird unter gewissen Bedingungen ^

tigt. Idick. vo. 1Z!.'». Deputierte von Orbe ersuchen, man möchte ihnen das Ohmgeld accensicnn ^

wenigstens ihr Stadthaus davon befreien; zweitens, daß sie bei GeldStagcn, damit die Borger nicht

leiden, nach ihrer 'Rachbarn Gewohnheit die Schätzung zu Händen nehmen dürfen, doch so, daß die den - ^

chern den vierten Thcil weiter zusprechen zur Ersetzung ihrer Kosten. Es wird beschlossen, sie sollen ü '

die Gerechtigkeit des Ohmgelds und, wie sie es bisher bezahlt lind gefordert haben, aufzeichnen, ^

sie es fortan zu halteil gedenken, und was sie daraus der Obrigkeit zugehen zu lasseil gesonnen seu'N-

lich wird ihnen dieses Recht nm 600 Florins jährlich, so lange es den Obrigkeiten gefällt, zugelassen
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anbetrifft, so wird, damit den Borgern geholfen werde, die Einführnng des nachbarlichen

E», ? Schätzung ihnen zugelassen und dadurch ihr Stadtrccht verändert und verbessert; die

Tn ^^wr sollen sie moderieren. Den Gerichtssäßcn nebst dem Curialen, welche an bestimmten

'dc» >! dersammcln, sollen jedem 15 Batzen zur Ergctzung für ihre Arbeit zum voraus verabfolgt Wer¬

sche»" ^'w'in Procent sich begnügen. Ibid. dd. litt». Auf das An-

°ls»Mi ^ ^ P^^dicanteu zu Orbe und zu Grandsvu um Verbesserung ihrer Pfründe und in Folge der Er-
^ribnrgischeu Gesandten, daß anch etliche Priester gar zu geringe Einkommen haben, wird für

Iliid ^ achtet, eine Revision dieser Pfründen vorzunehmen und ein gebührendes Einsetzen zu thun.

höri . ' Tschcrliz werden mit ihrem Begehren eines Jahrmarktes, den die AmtSange-

öustc'il" besuchen haben sollten, abgewiesen; hingegen wird ihnen gestattet, einen Schützenkönig aus-

selix ^ Freiheit von den Löbern der Bauernlehen, nicht aber der Edellehcn, zu Theil werden

A'n . lZtti. Dem Statthalter Panchaud zu Dscherliz iverden zur Belohnung seines Fleißes

»ist Hofcr verehrt. Ibid. liiil. Die Von Orbe, welche denen von Dscherliz

»»s die Wiederherstellung des thcilweise eingefallenen Schlosses helfen sollen, weigern sich dessen,

stlst Freiheiten sich stützend. Es wird gut erachtet, beide Parteien anzuhören. Ibid. üb.

8"^» der Beschwerden des Johann Ney, daß ihm entgegen frühern Erkanutnissen ei» Kopf

a»»i - ^trichte" auferlegt worden sei, >vird erkannt, daß in dem Gewölbe zu Mnrten jene Erkanntnisse

iei» ^ werden sollen. Wenn dieselben davon nichts enthalten, so soll Reh dieser Verpflichtung lcdig

^»11 i;is. Den Erben Kalticrs erlassen die Gesandten das Lob ab Evrselle. Ibiil. kle.

gx„ .'^"^cois bittet, die beiden Städte mö.bten ihm das Amt der Eastellanei zu Vnitebocuf übertra-

^rdon^^ Andern, welche an der Jurisdiction daselbst participicren, „die Mitbürger" Berns wegen

lüiiez "^hampveut, ihm dieses Amt bereits übertragen hätten und ihm zum Ersatz

abxx ^wustcs etwa noch eine Vortheilhafte Admodiation hinter Grandson vergünstigen. Weil es

>, ^ln Amtmann drei verschiedenen Herren diene, wird er mit seinem Begehren abge-

»U? ^ werden ihm vier Sack halb Korn, halb Hafer bewilligt. Ibid. II. 1«»:!. Weil der Landvogt

letzte ^ Zinsrödel den Einzug nicht vollständig bewerkstelligen konnte, werden ihm bis auf seine

von de» Restanzen 3 Mütt Weizen und 1 > z Mütt Hafer nicht angeschlagen. Ibid. ig>.

^orncret bringt zwei Klagen vor. Blau will ihm einen Tag zur Erledigung derselben be-

Ilij^ ^ er die beiden Parteien citiert, vorher aber KD Kronen zu Sicherheit der Kosten deponiert.

l

^Foeueret wird mit seiner Forderung, die er laut einer auf die Stadl Orbe lautenden

llffj. ^ habeil behauptet, abgewiesen und angehalten, dieselbe canccllicrt herauszugeben. Absch. 721. b.

cher ^ird mit seinem Begehren um Revision seines Processcs mit Claude Lombard wegen etli-

^ ^Hcrhof Bretigny schuldigen Bodcnziilse abgewiesen und hat die Kosten zu bezahlen. Ibid. o.

schied ^ des Fvrnerct von Orbe läßt Bern in Betreff der Föneration und des Wuchers es bei dem

^illt ^ ^ Sense bewenden. Was aber den Claude Lombard anbelangt, so sind die Herren von Bern

^ bes«,-,^ ^c>nwrets Lehen ergänzt und in den Stand gesetzt werde, in welchem es der Herr von Bran-
»>d man es dem Forneret verkauft hat. Freiburg wendet ein. man habe die streitigen Zinsen
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dem Lombard, nicht dem Forncret übergeben; jedoch habe man des Lombards Erben verpflichtet, daß

mittelst Entrichtung von 1000 Pfd. kleiner Währung gestatten müssen, daß gedachte Zinsen dem

wieder incorporiert »Verden. Absch. 727. 6. ltttt. Der Streit Fornerets inst den Erben von 6la>^

Lombard wegen des Schurguts zu Brctigny wird noch nicht entschieden. Absch. 737. k.

l

Art. Ob»vohl die Gesandten von Bern gehofft hatten, daß „angemaßter Zehntensdispensa^

und Nachlassung eingeführten und verübten schädliche»» Mißbrauchs wegen im gemeinen Amt Tscherle

zu tractieren sei", so wird wegen Mangel ai» Instruction auf Seite der Gesandten Freiburgs nichts v

handelt. Absch. 779. f.

Art LtM. Freiburg reclamiert »vegen des Bubgeldes für einen Schlaghandel, der zu Chassagne

gefallen sei, das hinter Orbe gehöre. Absch. 925.

Art. Lttl. Es soll nachgeschlagen werden, warum in der tscherlizischen Rechnung des

laß'
Belohnung in Silberkronen verrechnet »vird. Absch. 1002. rr. L<12. Der Landvogt berichtet, daß

Folge »nangelhafter Bereinigung des Urbars manche Zinse»» nicht eingezogen werden können. tM"

diese Anzeige dem Abschied einverleiben, damit die Sache nicht ii» Vergessenheit gcrathe. Zugleich wird ^
darüber geklagt, daß bei Formierung der Processe gegen die Uebelthäter den» Gericht viel Mahlzeiten

geben »verde». Der Landvogt »vird angewiesen, sich an die Abschiede zu halten. Absch. 1015. g- ^

Wein» ii» Folge Mißwachses nicht hinlänglich Wen» vorhanden ist, um den Kirchendiener»» ihre

sionen zu verabfolgen, soll der Amtmann den Obrigkeiten "Nachricht davon geben. Diese »verde»

Weisung geben, diese Pension in Korn oder Andern» zu entrichten. Für die Prädicanten vo»

Poliez-lc-grand und Echallens, welche von Bern allein besoldet »verde», »vird der Amtmann die Bezad

von Bern fordern. Ibid. Der Landvogt ist nicht gehalten, den» "Nachrichter die Bcloh>w"^
Silbcrkronen zu bezahlen, sondern kann sie in allerhand landläufigen Münzsorten entrichten. I,z

Die von Asiens beschweren s»cb, daß die voi» Etagnieres, obgleich sie für das Ächeruinb de» > ^

von 20 Kopf Hafer und 4 Kronen bezahlen helfen, ihnen ihr kleines Gut in dem Wald Orjulaz gl^

St. Martinstag schließe»» uiid nicht mehr darin »vollen laufen lasse». Es »vird billig erachtet, dem'' ^

Assens den Termin für den Genuß des Acherumbs bis an das Ende des Jahres auszudehnen, ff'd"

der Ermahnung, daß sie die Schweine „ordentlich gerinklet" halten, damit sie die Weide nicht vccw> ^

Ibid. tt. Dein Begehren derer von Echallens, daß ihr Jahrmarkt von der Weihnachtszeit

Frühling verlegt und ihnen noch ein zweiter Jahrmarkt bewilligt »verde»» möchte, »vird unter ^

cationsvorbehalt entsprochen. Der eine Markt soll acht Tage »»ach Ostern, der andere acht

Martini abgehalten werden. Ibid. nn. Die von Echallens stellen das Ansuche»», man "w^

im Walde Jorat „ihren Holzhau und Gebrauch" u.tcr denselben Bedingungen gestatten, wie ^

Dörfern Poliez-le-grand, -le-petit »ind Bottens. Das Ansuchen »vird in den Abschied genommen, ^ ^

tcnten eine willfährige Anttvort in Aussicht gestellt. Ibid. vv. Lkttt. Die von Echallens werd^
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^eni Begehren, daß die Abforderung der Herrenzinse „a»lf gewisse Jahre verjähret sein soll", abgewiesen,
gegen ihrem Ansuchen entsprochen, daß die Schätzung der Güter, welche man zahlungsweisc angreift,

^ entlich Pix p^te Schätzung oder Revision durch unparteiischeGerichtssäßeu vorgenommen werden solle.
^ ^''^ung auf ihr drittes Begehren um Vermehrung ihrer Schlitzengaben werden sie ermahnt, mit der
Ai»n^" Liberalität sich zu begnügen. Wenn sie aber in Folge Einschlags eines Stückes Allmend aus der

Gaben gewinnen können, soll der Amtmann darüber berichten, damit man sich
» " entschließen könne. Ibiä. >vve. 211S. Die Schuldbriefe,von welchen in ze^n oder zwölf

^ Bezahlung nie gefordert worden ist, sollen, wie es der Coutumier klar ausspricht, verjährt sein,
der ^ ^ erachtet, daß zur Vermehrung des Lohnes für die Hülfe bei Formierung
Ibili ^ Gefangenen und deren Austragung jedem zu zwei Malen 10 Batzen gegeben werden soll,
^cisc ^ ^ ^ Gemeinde Bottens kommt mit dem Ansuchen ein, ihr die schuldigen Fuhren tbeil-
6 K abzunehmen, da ihr Land unfruchtbar sei, oder doch ihr nach den alten Erkanntnissen dieselben zu
>-y. " " anzuschlagen. Alan läßt es einfach bei den Erkanntnissen bewenden und.hält es nicht für zulässig,
alleh ^"^3weii Andern zu übergeben, noch damit andere admodiertc Güter bauen zu lassen, sondern
die ^ ^chloßgüter. Ibiä. ooo. 212. Auf die Beschwerdedes Fran?ois Chappuis, daß er durch
qleV, ^ mehr „beschuldigt" sei, als alle andern Dorfgenossenvon Etagnieres, die doch mit ihm in
stich ^ ^andition stehen, wird den beiden Generalcommissariender Auftrag gegeben, die Sache zu unter
wdc/' Landvogt Steiger berichtet, daß in Folge der Mangelhaftigkeit der Zins-
^sgct^ ^b'koinmen merklich vermindert werde. Es wird daher den Generalcommissarien beider Städte
s)br bei jedem Eommissarius imchzusehen,wie weit seine Arbeit vorgerückt ist, und darüber den
ßj ^ Bericht zu geben. Sollte sich herausstellen, daß ein Eommissarius zu dieser Arbeit nicht tauglich

° soll sie andern übertragen werden Ibiä. ses.

1K44.

Eschert ^ entschieden,daß der Hof Marcchat oder Grange ä Riartin nicht zum Amte
^g»e>^ bas Amt Yverdon gehöre. Absch 1031. a. 215. Fran^ois Chappuis von Es-

sich, daß er im neuen Urbare für den Feuerstattzinshöher als die andern Einwohner
sei. Es stellt sich heraus, daß noch vier
wird auf spätere Zeit verschoben. Ibiä. 5.

Ki4k.

Bern, welches an die Stelle des Abts äu las äs ckoux getreten ist, erbietet sich, die im
ei»e ^ /'^cr Stände zu Händen des Schlosses Tscherliz begehrte Erkanntniß zu prästieren, insofern ihm
i>ez j, Neverserkanntniß durch beide Städte zu seinen Gunsten ertheilt »verde, daß es den Genuß babe
«»hg " ^^brigen in der Erkanntniß zu seinen Gunsten vorbehaltenen .Ins patrsnatim und der demselben

Zinsen, welche die Geistlichen zahlen. Freiburg erwidert, daß es in den Archiven wolle nach-
^°rdc" seit Einnehmung der Waadt andere Verträge und Verkommnisse gemacht

^bsch. 1097. a. 217. Cvinmissaritts Bourgeois legt das von seinem Vater und seinem
^°""enc Urbarwerk, betreffend den Bezirk der Stadt Orbe, das nur die ablösigen Pfenningzinse

' weil die Güter daselbst alle lobfrei sind, vollendet vor, 816 Blätter Grosse und Rentier. 3502 Blät-

^r>u,/ ^ ^ heraus, daß noch vier oder fünf eben so hoch angesetzt sind; zu untersuchen.
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ter Extracte. Rian schuldet ihm dafür 910 Gid. 9 Sch. 8 Dem Der Zinsrodel hat sich au Capital vcl'
mindert um 1810 Gld. 6 Sch. 8 Den. Ickiä. e. Llit. Die Arbeit des Commissarius Renö DcstM"
sel. wird vorgelegt. Sie besteht in einem Urbar, das die Einkünfte des Schlosses Tscherliz hinter Botw^
Ctagnieres, Echalleus und andern Orten, ferner hinter Poliez-petit, Dompmartinund Billards le Terri^
(Terroir) enthält; ferner in einem Urbar, in welchem da? Einkommen der Pfründe Assens erneuert ist. ^
Emvlument aller dieser Bücher beträgt nebst Trinkgeld 4958 Gld. 4 Sch. 6 Den. Das Register und
tokoll überlassen die Erben, deren Eigenthum sie sind, den Obrigkeit«! und erhalten dafür 4 Sack
und 4 Sack Mischelkoru. Ibiü. t'. Llit. Die Arbeit des Commissarius Pierre Panchaud wird vorgel>M
sein Urbar umfaßt die Dörfer Poliez-le-grand, Goumoens-la-Nille, Penthereaz und Assens; sein ^
ment beträgt für Grosse, Rentier und Extracte 1610 Gld. Idick. L20. Die Arbeit des Pierre
und des Antoine Aslaz sAllazj wird denselben znr Verbesserungder Fehler zurückgegeben. Ikick. ck. '^2l
in dem Amte Tscherliz und vermuthlich auch im Amte Graudsvu in Beziehung auf Frondienste,
ziuse, Ehrtagwenund Führungen durch Nachläßigkeit der Amtleute und Vortheilsucht der Unterthalham
Confusion entstanden ist, so wird zu deren Verbesserung vorgeschlagen, künftig diese Pflichten dem Ver»^
der Hausväter nach abzuchecken, so daß demjenigen, der einen ganzen Pflug, d. i. 10 oder 12 J»^ .
zur Zelg besitzt, die ganze Pflicht, der nur halb so viel besitzt, die halbe u. s. w. auferlegt wird.
LLL. Der Landvogt wird beauftragt, alle Urbare und Originalien, welche im Schlosse Tscherliz n»^
den Psrundhäuserndieses Amtes sich befinden, namentlich diejenigen, welche 1575 dem alten Panchaud > ^
1594 dem Commissarius Darbonnier anvertraut worven sind, zu Händen zu bringen und nach
das Schloß zu schassen. Idick. ck. LLtt. Die Gesandten Berns legen ihren Herren und Obern dieö'^,
vor, ob es deren Wille sei, daß die Pfrundurbare der Rießpriester im Amte Tscherliz auf beider
Kosten erneuert werden sollen. Zugleich wird darauf aufmerksam gemacht, daß Rießpriester Lehen den
Städte ohne deren Ratification ans anderes Erdreich übertragen. Idcki. n.

Gnüldloil.

Landvögte.

KilZ. Bern. Isaak Schnyder.
I t»2<». F r e i b u r g. Wilhelm Reinhold (Reynold).
It»22. Freiburg Franz Rehs.
t«23. Bern. Anton von Graffeuried.
I «t Freiburg. Hans Wilhelm Gvllrau.

B e r n. Riklaus Tschiffeli.
- Anton Stettler (seit 1638).

Freiburg. Beat Jakob von Riontenach.
It»5Z. Bern. Emanuel Steiger.
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l«24.
Art. 224. Der Landvogt soll Jacques Guibolaz im Namen beider Städte für einmal 1 Sack

1 Sack Hafer und 10 Gulden zukommen lassen; dein Jsabeau Faure (Favre?) Kops Korn, 1 Kopf Hafer u»^'
Gulden. Absch. 308. p. 225. Die Entscheidungüber das Ansuchen der Alane Amyet um Herabsetzt
des Feuerstattzinses von ihrem Hause wird bis zu Erneuerung der Erkanntnisse verschoben. Einstwei^'
wird ihr die Hälfte der seit einigen Jahren verfallenen Zinsen erlassen. Ibick. g. 22k. Pierre
verehrt man 1 Mütt Mischelkorn; mit seinem übrigen Gesuch ist er abgewiesen. Ibick. r. 227. Alexa»^
Du Alaine wird mit seinem Begehren eines Zehntens und Holzhaues im Wald Grandson und Montag-
abgewiesen; hingegen werden ihm für einmal drei Buchen bewilligt. Ibick. s. 22K. Dem Prädican^'
zu Concise wird, wenn er aus seiner erkauften Scheune ein Wohnhaus machen lassen will, der Feuerst
zins erlassen, so lange er daselbst Prädicant sein wird. Ibick. t. 22k. Samuel de Pierre wird "
seinem Begehren, daß man ihn an den Bußen und Gefällen zu Alontagny, als einen Statthalter des
Vogts, der sonst keine Besoldung habe, participiereu lassen möge, abgewiesen;man verehrt ihm dagt
für einmal 1 Atütt Aiischelkorn. In Betreff des Streites, den er wegen einiger Löber mit dein Landt
Techtermann hat, wird beschlossen, daß Letzterer hinreichende Beweise beibringen soll. Ibick. u. 6'
Tobias Christin wird mit seinein Ansuchen um Albergement eines Stück Landes, das wegen gar z» t
Zinses unbebaut geblieben ist, bis zur Erneuerung der Erkanntnisse verwiesen; jedoch wird ihm bew> "
dieses Stück einstweilenzu bebauen. Ibick. v. 2517. Jean Ampet ist der begehrte Alühlebau,
keine Einsprache dagegen sich erhebt, bewilligt. Ibick. rv. 232. Guillaume Vallanchetwird mit

Ansuchen um Nachlassung schuldigen Zinses abgewiesen. Ibick. x. 233. Der Curial Bourgeois ^
gehrt, daß ihm der Landvogt Techtermannvon jedem „der Hingcrichten Proceß" 2 Sonnenkronen ß .
soll. Er wird mit diesem Begehren abgewiesen; dafür werden ihm 6 wälsche Kronen verehrt; ^ ^
wird festgesetzt, daß künftig ein Curial von einem Processe, sei er groß oder klein, nicht mehr als 5
haben solle. Ibick. z. 237. Der Lieutenant de Grandson wird mit seinem Gesuche um Aufhebung ^
durch Commissarius Bourgeois wegen eines Feuerstattzinses erlangten Rechtszuges und um Bew^g '
eines Holzhaues abgewiesen;dagegen soll ihm der Landvogt zwei Stöcke Buchenholz zukommen
Ibick. 2. 233. Georg Tribolet, welcher einen Berg hat, der sonst frei ist mit Ausnahme, daß
barn von Magdalenatagbis Michaelis den Weidgang darauf haben, wogegen auch er den WeidgM'g ^
ihre Berge habe, sucht um die Bewilligung an, seinen Berg einschlagen zu dürfen, und will sein
Weidgangs auf die benachbarten Berge ausgeben und jeder der beiden Städte 100 Kronen zahlein
Gesandten wollen Tribolet entsprechen, insofern die Nachbarn keine Einsprache erheben; geschieht
soll der Landvogt den Städten davon Bericht geben. Ibick. an. 23k. Sechs Personen e'rh»^"^,
freiung vom Zehnten für Stücke Reben, welche sie angepflanzt habeil, aus eine Zeit von neu» ^
Ibick. bb. 237. Dein Johann Major und Mithaften,Beständer des Zehnteils Onncils, wird vom
1621 au die Hälfte ihrer Nestau; nachgelassen; die andere Hälfte soll ihnen in Geld angeschlagen » ^
Ibick. oc. 238. Den Zehntbestehern des Zehnteils Grandson und Giez werden nach WürdigMbi ^
Schadens die 18 Kopf halb Korn halb Hafer an dein Zehilten nachgelassen.Ibick. ckck.
Span der Zollbesteherzu Montagnh und Averdon soll einstweileneingestellt sein; die Geueralco» ^
erhalteil den Auftrag, darüber zu Murten im Gewölbe nachzuschlagen. Ibick. so. 27k. Die
tagnp und die vier Mcstralien St. Maurice, Concise, Pvonant und ? erklären, daß sie ^
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die Führungenzu dein Bau der Helferswvhnung zu Grandson zu leisten. Sie werden angewiesen,
leisten, ihrer Freiheit jedoch unpräjudicicrlich. Uebrigeus soll inan in den Erkanntnissen

^ wirklich nicht dazu verpflichtet sind. Istiä. ff. 21k. Frantzvis Mechvd wird „um Gott"
^ lur einmal 10 Flvrins, I Sack Mischelkorn und 1 Sack Hafer gegeben, dem Friedrich von Meurier

Schadens, den er wegen eines Hirsches gehabt hat, 6 wälsche Kronen, I Sack Mischelkorn
Tck k, Hafer. Ibicl. 212. Den Musketieren zu Montagnh, welche um Vermehrung der
von ^ einkommen, wird nicht entsprochen; hingegen wird der Landvogt beauftragt, ihnen einen Platz
»u ^ -^mend zu geben, welchen sie nutzen oder verleihen können. Istick. stst. 213. Ilm den llnord-

Gebrauche der Maße zu steuern, soll der Landvvgt den Einziehern des Hafers befehlen, statt

bietei,^^" "ledern Maße oder Schüsseln die ordentlichengefechtcten Maße zu gebrauchen und zu ver-
^ den Hafer in das Maß zu drücken und zu stoßen oder das Maß zu rütteln. Zweitens wird dem
füllen'^ Graudsvu zu Stadt und Land, ohne den Landvogt um Erlaubniß anzufragen, Holz
de» ^ " ^irfen, nicht entsprochen,hingegen ihnen erlaubt, kleines „unschädliches" Holz und Gestrüpp, ohne
l'cn anzufragen, zu hauen. Drittens soll der Landvogt keine Bcfugniß haben, Fremden zu erlau¬
bst,',/" Wäldern Holz zu fällen, noch jemanden in der Landvvgtei einen Platz in der Allmend einer
dcr Einwilligung zu geben. Wenn ein Platz in einer solchen jemand mit Einwilligung
^ cmeinde zugetheilt n'ordcu ist, soll auf denselben ein Herrschaftszins gelegt werden. Istick. ii. 241.

Uferten, welche kiirzlich zu Bern in dem Streite wegen eines Herrenziuses aus zwei Jucharten
hinter Grandson, den sie für ihr Spital beanspruchten, abgewiesenworden waren, doch so, daß

^hen wurdc, nochmals vor den Gesandten zu erscheinen, wenn sie neue Briefe producieren könnten,
^ weitern Pcrscquierungihrer Ansprücheab. In Folge dessen wird die zu Gunsten derer von

^stici^" Bern gegebene Erklärung bestätigt. Die Kosten werden cvmpensicrt. Absch. 311. st. 21Z.
Begnadigung (ihr Mann hatte sich eines Wucherzinses schuldig

^liist. i. 21k. Die Amtleute zu Grandson sollen wieder den eine Zeitlang nicht
^»eii Eid, des Inhalts, daß sie deren zu Grandson Freiheiten erhalten wollen, mit aufgeho-

und zwar nachdem die Unterthanen den Eid geleistet haben, schwören. Die von Montagnh
fvlle» ^ demselben Zwecke nach Grandson zu begeben. Istnl. K. 217. Die von Grandson
^a»s ""d ihren Rechten unbeschadet die schon bereit liegenden Baumaterialienzu des Helfers
oder ^^"bson auf den Bauplatz führen. Später soll untersucht werden, ob sie dazu verpflichtet sind
Heß^ Zwei umgefallene Marchstcine zwischen Pvcrdvn und Grandson sollen seiner
u,n !, ^ aufgestellt werden. Isticl. m. 21?>. 1) Die "Musketiere von Grandson bitte» um eine Steuer
sc» ^^rgweiden besser in Ehren zu stellen und etwas daraus ziehen zu können. Sic werden abgewie-

^ jährlich von beiden Städten 100 Gulden erhalten. 2) Dem GuillaumcPrebstre von
' welcher um Verminderung seines Feucrstattzinscs und eines andern Grvßzinscs und um "Rachlaß

^>vci ^ ^dreszinses von einem Stück Land entkommt, wird je ein halber Sack Korn lind Haser verehrt,
^»d Perenten werden abgewiesen. Istick. n. 2ZK. David Varnier voil Hverdon hatte ein Stiick
^ge„ ."^^Wen, Ivo die Gemeinde Chamblon zu gewissen Zeiten den Weidgang hat. Dieselbe legt da¬
bo,, "'brache ein. Varnier zieht die Sache vor das Gericht zn Pvcrdon. Freiburg uimint sich derer

^ ^"d dringt darauf, daß ein Augenschein cnigenommeuwerde. Istiü. c>. 2Zl. Die von
^ durften von Alters her Holz, das zum Bauen untauglich ist, in ihren Wäldern fällen und außer-
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halb der Herrschaft gegen Korn und andere Vietualien vertauschen vder es verkaufen. Die Bürger u>^
das Gericht vvn Grandson hatten ihnen dies; aus eigener Gewalt 1618 verboten ohne die Genehmigt
der Obrigkeiten. Die Gesandten heben nun auf die Beschwerde derer von Provence dieses Berbot auf. ^
deßwegen erlegten Strafen werden ihnen nachgelassen, zwei Drittheile von den Obrigkeiten, für den drillt
Theil werden sie an die Erben des Landvogts Schnhder gewiesen. Ibiä. p. 252. Das Verlange'"^
Plitherrön von Corcelles, daß sie, gestützt auf ihre Lehenbriefe von; alten Herrn vvn Grandson, an ^
chvrgerichtlichen Bußen in ihrer Herrlichkeit parlicipiercn dürfen, wirv in den Abschied genominen;
Begehren aber wird nach der Ausmarchnng ihrer Herrschaft entsprochen.Ibick. g. 23 t. Dem
her zu Grandson »vollen viele Zinslenre die Zinsen nickt bezahlen, da sie die Güter nicht besäßen.
wird ein offener Schein an den Landvogt gegeben, daß dieser ihm beim Einzug behülflich sei und diejc>"^
zur Bezahlung anhalte, welche im Rentier verzeichnet seien. Jedem ist der Recnrs an den Besitzer
Zinsgüter offen behalten. Ibiü. r. 23^. Elaude Bourgeois Wittwe und Tochter beklagen sich, vaß^
Landvogt Schuhder ihr Gut und ihre Ehesteuer zu Händen genommen habe. Da die Sache schon bü'il
durch ein Urtheil abgemacht ist, werden sie abgewiesen.Sind sie nicht zufrieden, so können sie /
SchnhdersErben halten. Idick. s. 233. Die Erben des Lanvvogts Schnydcr suchen um Zllachlaß
ger Loder nach. Vorerst sollen über den Ertrag derselben Erkundigungen eingezogen werden. 1^'
23<i. Es wird nöthig erachtet, die Erkanntnisse vvn Grandson zu erneuern, klc. 237. Denc»

Avonand wird an den Bau einer neuen und längern Brücke über den Bach la Mentne eine Steuer ^
Seite der Obrigkeiten in Aussicht gestellt, wenn derselbe vollendet ist. Die Fischschwelle haben sie
als unter der Brücke anzulegen. Hüll. oo. 238. Esther Denescl, welche etliche Rechtshändel geg^'
Vornehmsten vvn Grandson hat, mit denen die Richter verwandt sind, bittet um ein unparteiisches^
Dem Landvogt wird ausgetragen, an die Stelle der verwandten Richter andere unparteiischeZ"

Ibi,l. in-. 23!». Antvlne Junov tvird mit einer Reclamation gegen Landvogt Reynolds Wittwe abgc^'^^
Ibick. LS 2<i<». lRiklaris vvn Diesbach, Landvogt vvn Averdon wünscht, daß man ihm einen
seinem Hause überlasse. Das Begehren wird nur theilweise gewährt. Absch. 330. k.

Iti.tl.

Art. 2<»l. Verhandlung über die Landmarchen zwischen der Landvogtci Grandson und der
schaft Val Travers. Abich. 562. a. 2<»2. Georg Tribolet d. ü. und Eonsvrten wünschen iln^
und Berge in der Castlanei Bonvillars einschlagen zu dürfen. Das Ansuchen nehmen die bernische" .
sandten aä rokoronäuin. Ibiä. 9. 2<»3. Verhaitdlung über die Landinarchen zwischen der La» ^ ^ ^
Grandson und der Herrschaft Val Travers. Die bernischen Gesandten lassen sich aus dem
Murtcn die den Streit betreffendenDocumentegeben. Wird zur Entscheidung des Streites cuü
Zeit eine Conferenz angesetzt, so soll bis dorthin jede Partei in ihrem Possessorium unangetastet
Absch. 565.

«i»2.
d ^

Art. L<»3. Diese Conferenz wird auf ein Schreiben des Gubernators von Neuenburg
fürstlichen Raths, das im Rainen des Herzogs von Longueville an die beiden regierenden Orte
worden ist, in Betreff der streitigen Märchen abgehalten. Die Gesandten vereinigen sich auf eine -
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Inhalts: Nlan sei keineswegs gewillt, sich wegen dieser liquidierten und bisher zu wiederholten

^ Widerspruch erneuerten Marcken in Eonlest einzulassen, weßwegcn sie nochmals bei dicsein

l>a>>,^' ^^U'altern ans hinreichender Befugnis; und mit deren blutigem Schweiß erlangten Besitz laut der

ui Fvlge der von ihren Vorfahren gemachten Eroberungen nicht mehr gültig, sonst müßten noch

Herren und Fürsten mit Ansprüchen kommen, lieber andere streitige Märchen erklart man sich be-

ieicii Säulen und Banderolen verbleiben. Die vom Gubcrnator vorgebrachten Documcnte

>na>r

nil Eonfcrenz zu verhandeln. Dein Landvogt wird besohlen, diejenigen, welche ihre Lehcngüter

,.j. ^'km»en, vor den ordentlichen Lehcnrichter zu citieren, damit sie erkennen. Sollten die Citationen

- . ^lleuvinmcn »verde», so solle er in den Rvgatoricn anzeigen, daß er mit Adjndication der Güter

"3en >,„d dieselben seinen Herren »nd Ober» zu Nutzen bringen werde und müsse. Absch. 386.

'lnn ^ ^ die Appreciation des Korns und des Hasers, die den beiden Städten in unglei-

de» geliefert werden, soll vom Seckelmeister und den Vcnnern eine Ausgleichung gemacht wer-

auf Der Wittwe des Jean Evrnuz wird wegen ihrer Armuth der Feuerstattzins

des ^iischelkorn, der Ofenzins ans I Mäß Weizen heruntergesetzt. Ibid. v. 2<»7. Den Kindern

»ehst ^ ^liagniez wird der Hausplatzzins ans 2 Bläß Weizen. 2 Mäß Mischclkorn und I Kops Haser
denselben schlildig sind, heruntergesetzt. Ibid. 2 <»U. Des Jonas Ri-

wird der Feucrstattzins von einem Kops Mischelkorn ans einen halben heruntergesetzt. Ibid. x.

^it'' Mermods Wittlve wird als Almosen ein Jahrcszins erlassen. Ibid. z'. 270. Den beiden

^,^'^^rbeli Versuz »nid der Wittwe von Ave Versuz wird ein Jahreszins erlassen. Ibid. 2. 27 I.

de» ^ Wittive, deren Mann von der Obrigkeit zu Freiburg hinter Fiedpictet angenommen wor-

deren Gemcindcgcnossen das Recht der Nutzung des Weidganges zu Montagny und Lallehres

dic.. ^ lveschlechter Guyon und Amiet hätten dieses Recht. Ihr wird die 'Nutzung zugesprochen,

n>», ^Üicht, „luii möchte sie bei ihrem Rechte schützen, da die von Valleyrcs und Montagny behaupten,
°te beide» .. . ^ ^ > . ,.... . . ..

en »v

. Us „Z

entsprochen; hingegen könne der Gclcitsherr in seiner Prvposition sie mit Namen

^''-'rdcn compensicrt. Ibid. na. 272. Die Gemeinde Montagny begehrt bei Einführung des

^e», Unterschied der Jurisdiction" besonders in die Eideshnldigung aufgenommen zu werden.

dcr nennen. Ibid. bb. 27?t. Die Btusketenschiitzen der Mestralic von Bonvillars und Onnens,

Schier Onnens, die Schützen von Provence und von Ebampagne suchen um Vermehrung der
Befreiung des Schützenkönigs vom Lobe an. Sic werden mit ihrem Ansuchen ab-

'^>se» ^"6Mn kann ihnen ein Platz in der Allmend angewiesen werden, den sie verleihen und dessen
^chießgabcn verwenden können. Ibid. 00. 27 t. Des Trcsvricrs Monchcts Wittwe und

gewisse hinter Grandson liegende Bergfahrten zu Erlangung des Heirathgntes

, ^ubhastativnen durch beider Städte Jnsiegcl zu bekräftigen. Diese Besicgelung lvird nicht für ge-

Te>» ^"Uen; sie werden vor Rath gewiesen; dieser entspricht ihrem Begehren. Ibid. dd. 27,5.

. ^ Zuteil Franyois Duvoisin sind 18 — 2(1 Jncharlen unfruchtbares Land, la Gottnlaz genannr,

Tie^' ^'^Peit, hingegen mit einem Bodenzins von 2 Kopf Weizen und 2 Kopf Hafer belegt worden.

^ ^ Lebzeiten erstrecken; bei Uebernahme durch seine Erben

die Obrigkeiten freie Hand vor. Ibid. oe. 270. Die von Grandson begehren 1) ein Ver-
248
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bot, von den Bergmattenetwas einzuschlagen nnd vor Magdalena zn hellen; 2) dasz die Acußern kein ^
ans die Berge treibeil sollen, das nicht hinter Grandson überwintert worden ist. In Beziehung ans d>^
beiden Punkte läßt man es bei dein alten Brauch bewenden. 3) Sic verlangen, daß diejenigen, welches
Vieh am die Berge treiben, vhne ein Recht dazu zu haben, gepfändet werden, bis sie ihr Recht bewiest
oder erkauft haben. Alan läßt es bei der Ordnung von 1614 bewenden. 4) Sie verlangen ferner, ^
diejenigen, welche von einem Dorf in ein anderes ziehen, aber in derselben Kirchhöre lind der Landvolk
Graiidson incorporiert bleiben, vom Einzüge frei sein, die Aenßern aber das Lob und die Assonfferta»^
zn zahlen schuldig sein sollen. Man läßt es bei dem bisherigen Gebraiich bewenden. 5) Mit dem
ren, die Bewillignngszedelfür den Hvlzhau in den Wäldern, zn restringieren, werden sie abgewiesen,bis
die Motive für dieses Begehren dargelegt haben. 1613.^. 277. Der Landvogl macht darauf ans'»^
sam, daß dem Zehnten, In rmuvelle osimiöro, dadurch Eintrag geschehe, daß die Berge fremden
hingeliehenwerden. Man ist aber der Ansicht, daß wenn gleich jener Zehnten vermindert werde, dagc^'
doch „der directe aufwärts gehe". Ibiä. b.Ii. 278. Es wird erkannt, daß die Habe der malcsizis^
Personen, sobald dieselben an die Marter erkannt sind, inventarisiert nnd bis zu Ausgang der Seicht
dritte Hand gelegt werden sollen. Ibi3. ii. 27?». Der Landvogt soll nicht gestatten, daß den Mestr»^
die Rate der wegen Anbringcns unnöthiger Gesuche vor den Gesandten ergangenen Reisekosten angeln)'
werden, sondern die Urheber solcher Gesuche zu deren Abtrag anhalten. Ibill. lele. 280. Die ^
Grandson werden mit ihrem Begehren, daß die Dörfer im Amte Grandson nur über Sachen, die >» /
höher als 60 Sols im Werthe sind, zu richten befugt sein und für Dinge von höherin Werthe die
nach Grandson kommen sollen, abgewiesen. Ibiä. II. 281. Der Antrag, daß die Urtheile der u»^'
Richter zn Grandson nnd Montagnh an den Landvogt appelliert werden und nachher erst an die
keilen kommen sollen, wird in den Abschied genommen. Idi3. mm. 282. Dem Timotheus du
wird gestattet, einen jenseits der Schlvßmattcn zn Grandson entspringenden Brunnen durch dieselbe» ^
sein Hans zu leiten unter der Bedingung, daß er den alten Weg durch die Matten zu diesem Br»»'^
aufgebe. Der Landvogt hat ihm drei Sack Mischelkorn daran zn steuern. Ibiä. nn. 285t.

nde Monlin, Herr von Montagnh, klagt, 1) daß die Mestralien Concise und Bonvillars ihn nicht Z'
Versammlung berufen, wenn es um den Bann zn thun ist; 2) daß sie denselben ans einen Tag
daß er seinen Zehnten zn erheben nicht überall „Ordnung geben könne"; 3) daß Viele freie St»^ '
haben vorgeben, aber dafür keine Beweise vorlegen können; 4) daß ihm von den Lchenbestehern der
keitcn in seinen Zehnten von einem Stücklein zn Mustruz Eingriffe geschehen; 5) wünscht er ein nebe» ^
Schloßmatte zu Grandson fließendes Bächlein über dieselbe ans etliche seiner zn Montagnh im 'Mo»s ^
gene 'Matten zu leiten. In Beziehung auf 1 und 2 wird gut erachtet, daß die genannten Mestraln'» ^
Herren zu ihren Versammlungen berufen, seine 'Meinung des Banns halber anhören nnd zu Eonclft

selben zwei Tage früher als zn Bonvillars anfthun sollen. In Beziehungans 3 wird angeordnet^ ^
diejenigen, welche glauben, freie Stücke oder das Recht zu haben, vor den Andern zn herbsten, ihre ^
mente vorlegen sollen; thun sie das nicht, so soll der Herr sie vor dem Landvogt berechtigen; die
frei erkannten Stücke sind vom Landvogte auszumarchcn. Zu 4 wird dem Landvogt Gewalt gegebc»,
Augenschein einzunehmenund dem Herrn zu dem zn verhelfen, was ihm gehört, wenn ihm etwas

lichcs vorfalle, es an die Alternativvbrigkeit nach Berit zu berichten. Dem Begehren 5 wird cntspr» ^
insofern den Schlvßmatten kein Schaden daraus entsteht. 1ln3. oo. 28H. Ebenderselbe beklagt P'h
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der Eoinmissarien, daß derselbe gegen seine Mutter Anlicipation gebrauche, und behält sich seine wei

schritte aus künftige Jahrrechuuug vor. I6i-1. yy. Stils. Dein Prädieauteu z»l Grandson wird

^>s desse» Ansuchen das Pfrundeinkoinnien mit Einwilligung der Coinnüttierten von Bern »in 2 Miitt ver

die Deputierten von Freiburg nehmen das Ansuchen in den Abschied. Ibiä. gg. S8<». Der

da^ Concise wird mit seinem Ansuchen um Befreiung eines von ihm zu Cvncise erkauften Hanfes,
>vegen persönlicher treuer Dienste des vorhergehenden Besitzers frei gewesen war, abgewiesen. Ibid. rr.

Alexander Dumaine soll zu Erneuerung der Edellehen hinter Grandson in Betracht der von seinen

wtcrn den beiden Städten geleisteten Dienste andern Commissarien vorgezogen werden. Generalcom-

lmius Stettler soll ein Consultum verfassen, wie diese Erneuerung ins Werk zu setzen sei, und was ein

^ ""üsarius damit verdienen könne, und dasselbe dem Gencralcommissarius Python in Frciburg mitlhei-
^>id. ss. sHg. Die Gemeinde Concisc kommt mit dem Ansuchen ein, ihren Einwohnern den auf-

'austen Kops Hafer, den ein jeder von seinem Hause bezahlen müsse, zu vermindern; ferner ihr zu ge-

<u>, i„ Dorfe eine Mctzg zu errichten. Rtit dem ersten Begehreu werden sie abgewiesen, dem

u c» wird entsprochen, insofern Grandso», gestützt auf Briefe, Siegel und Freiheiten, keine gegründete

brache dagegen erhebt. Idid. tt. Die Gemeinden Montagny und Balleyres werden mit ihrem

lachen, etliche Stücke des gemeinen Mooses abstecken und den Ertrag in den gemeinen Seckel zn Unter-

u»g der tegeu dürfen, abgewiesen. Ibid. uu. Mit dem Begehren, von denjenigen,

^ lc fremde Schafe auf ihre Weide nehmen, eine Buße von 19 Florius für die Heerde nehmen zu dür-
^^den diese Gemeinden an den Landvogt gewiesen, der dieß zulassen kaun, wenn die Armen einwillu

E»t' Gemeinde Hvonand werden die Mcsselerie oder die Bannwartgarben gegen

l^^lung von 6 Kopf halb Roggen halb Hafer, au das Schloß Grandson zu entrichte», hingegeben und
ailli^ Der Landvogt soll keine Gewalt haben, diese Messelerie zu steigern oder zu mindern; die Ge^

Äb'cs ^ hingegen können dieselbe unter sich steigern. Die Deputierten von Freiburg nehme» es in den

Z» d! ^ Jean Rey wird mit seiner Beschwerde, daß ihm auf sein Haus, das bis

kii>/" Erkanntnissen frei gewesen sei, ein Kopf Getreide als Feuerstattzins gelegt worden sei, auf

ch>e ^ ^herechnung gewiesen. Ibid. xx. t. Jean Major von Onnens wird mit seinem Begehren,

^ ^lnvi" (Stampfe) am Bache Arno» errichten zu dürfen, abgewiesen, da in der Rachbarschaft schon

»c», ^ ^^chstampfencn und Blüwcnen errichtet sind. Ibid. x/- Abraham Major wird mit sei-

A ' ^"lüchen uin Rachlassung des dritten Theils des Lobs wegen des Kaufs, den er 1625 von Laurent

ard bestanden, auf die Jahrrechnung gewiesen. Er begehrt dieselbe, „weil die Blumen auf den er-

^i/" ^"lern gestanden", und in solchem Fall lue Rachlassung des dritten Theils des Lobs Brauch sei.
SftZ. Jacques Bourgeois, welchen der Landvogt zu Grandson zum Eastellan nach Peney und

^ lchvn vorher die daran auch einen Theil habenden Herren von Ehampvent, verordnet har,

best, ^ Gesandten, sie möchten nicht nur ihn als Eastellan, sondern auch seinen Sohn als Nachfolger

De>n'^"' ^ Gesandten, ohne Instruction, nehmen das Ansuchen in den Abschied. Ibid. aaa. LiNi.
' ^^^e Vesin wird der Zehnten von denjenigen Stücken, welche er künftig reuten wird, sechs Jahre

Ibiq Die Cominittierten von Freiburg, ohne Instruction, nehmen das Ansuchen in den Abschied.

Holards Erben wird Erläuterung gegeben, warum derselbe in seinem Rechtshandel

jej ^ ^"buel Gras wegen gewisser subhastierter Rebstücklein, hinter Grandson kgelegen, verfällt worden

ovo. s»»8. Dem Jean Jacques Cuendo; wird das Albergement zweier Stücklein Reben, die
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ihm von Landvogt Gottrau nin die dritte Frucht hingeliehen worden sind, bestätigt. Mit seinein Begehrt
sie käuflich an sich zu bringen, wird er abgewiesen.Ibid. ddd. LM». Der Landvogt Anton von ^
fenried legt fünf Aintsrechnuilgen von 1625 bis 1629 ab. Er bleibt von allen fünf Rechnungen sch»^
10,862 Flvrins, 10 Sols; Ausgabe von den Einnahmen abgezogen bleiben an Weizen 547 Mütt 1 ^
2 Mäß, an Hafer beträgt die Restanz 377 Mütt, 9 Kopf, au Wein 10 Faß, 2 Sester. Räch Abzug
Verehrung erhält jede der beiden Städte 5481 Pfd. 5 Sch., an Weizen l85jMütt, an Haser 125
Absch. 705 a. Dem Abraham Beausyre. der ein lmgefähr zehen Mannwerk haltendes Stück
hinter dem Schlosse Grandson um den halben Raub baut, wird unter Vorbehalt der Ratification,
den unfruchtbaren Boden sehr verbessert hat, der halbe Wein auf den Drittel heruntergesetzt. 1514. x.
Da das Gewächs der Moussillerie zu Avonand schlecht gehütet wird und keine Mittel mehr Vorhang
sind, die Hilter zu bezahlen, werden den Gcmeindern6 Kopf halb Roggen, halb Hafer erlassen lind ^
frühere Aceensation geändert. Ibid. z--. Dein Pierre Vesin, welcher im Weingewächs Montag
ein unfruchtbares Stück Reben, genannt au pisd du Laruliisr besitzt und noch weiterhin Rebeu pfla»^
will, ivird al>f sechs Jahre von der ueueu Pflanzung der Zehnten erlassen. Ibid. 2. Lieute»^
Major beklagt sich, daß ihm dem Landrechte zuwider in der Compvsition des Lobs etlicher von den
von Eorcelles mit dein darauf wachsenden Raub erstandenen Güter um die ganze Summe angelegt»
ihm davon nichts abgezogen worden sei, während er nach den Freiheiten und dem alten Herkomme»
dcii dritten Theil frei sein sollte. Es ivird erkannt, daß er die Freiheit wie Andere genießen solle. Ibid. >»^
A04. Die Gerichtsleute zu Grandson waren mit ihrem Begehren, daß den vier untern Gerichten
gestattet sein soll, Händel, die mehr als 50 oder 60 Sols betreffen, zu verhören, abgewiesen worden. ^
Mestralicn hinter Grandson ivird auf ihr Ansuche» eiu Schein gegeben, daß sie bei ihrem alten Herko»»»
verbleiben können. Ibid. vv.

Ittl t.

'Art. Etienne Duvoisin sucht um Verläugerung der seinem Vetter 1634 auf dessen Leb;^'
gewährten Befreiung vom Zehnten von einem 18 bis 20 Jucharten haltenden Stück Erdreich, In 0lott»^
genannt, an. Die Befreiung ivird ihm unter den 1634 aufgestelltenBedingungenaus drei Jahre a»^
dehnt. Absch. 1002. v. Dem blindgewordenen David Rain, Mestral zu Fiez, werden als
geding zugesprochen sronsasteutlich1 Kopf Mischelkoru,1 Kops Haser sannnt 5 Gulden an Geld. Ib>^' ^

Peter Techtermann wünscht, daß ihm ein in Getreide bestehender Bodenzius in Geld verw»»^
iverden möchte. Das Ansuchen wird ad rokeronduingenommen. Ibid. tNNt. Den Obrigkeiten »'
vorgeschlagen, das Heimwesendes Timotheus du Meurier sel. zu dem Dominium des Schlosses 0ira»
anzukaufen. Ibid. 2. Es wird das Verbot erlasseil, daß kein Rotarius einen Act ohne En
zweier ehrlicher Zeugen verfertigen und signieren dürfe bei Strafe der Rullität des Actes. Ibid. an-

Den Generalcommissarien beider Städte wird befohlen, die Drittelreben in Augenschein zu nehmen ^
jedem Besitzer sein Stück auszlimarchen, innerhalb deren nichts Anderes als Neben gepflanzt werden. ° ^ " ' ' ' . ,
Wer Anderes Pflanzt, hat von der Frucht auch den dritten Theil der Herrschaft zu entrichten. Ib'"'
.'ilk. Tie Klasse Orbc mit Grandson bittet, man möchte Vorsorge treffen, daß ihnen ihre Pensionen ^
Wein vollständig verabfolgt werden, da es bisher vorgekommen sei, daß sie dieselben nicht vollständig ^ ^
len haben; ferner daß der baulosen Pfrundhäuser wegen eine Verordnung gemacht werde. Die Bc)
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dieser Ansucheil wird auf nächste Zusammenkunft verwiesen. Ibid. kb. .312- De>l Erben des
" ^>ten von Erlach scl., welche sich weigern, aus dem La Mottezehnten den Afterzehntender Eur Fiez zu

sichte,wird als Termin, darüber Bescheid und Antwort zu geben, die nächste Zusammenkunft in Frei-
6 angesetzt. Ibid. II. .3t 3. Der Herr von Montagny beschwert sich, daß den Herren Bourgeois durch

Wissen seines Vaters ertheilten Spruch das Recht verliehen worden sei, einen oder zwei Tage

^ gemachtem Bann zu herbsten. Es wird gut besunden, die beiden Parteien ans nächste Zusammenkunft
Untersuchung der Sache vorzubescheiden. Ibid. mm. .3 l 4. Den Besitzern des Zehntens, genannt du

e»«, wird auf ihr Ansuchen gestattet, daß zu Vermeidung aller weitern Anticipativn ihr Bezirk nach
Quantität und Qualität mit Einschluß ihres andern Zehntens, genannt do an einem besonder»

bc v ausgeinarcht und übergeben werde. Den mit dieser Uebertragung Beauftragten wird zugleich
Wen, weil die Herren Bourgeois einige Zeit her „aus eine große Anzahl Jucharten in der Obrigkeit

^ ihrigen vermischt ist, anticipicrt" haben, nachzuschlagen und auszurechnen, wie hoch
Wr Uebergriff von der Zeit an belaufe, da das in Händen der Bourgeois und Mithaften befindliche

^"^chlein datiert ist, und sie zur gebührendeil Restitution anzuhalten, Ibid. »n. .31.3. Die Gemein¬
nutz »nid Valleyres beklagen sich, daß die Ziegler bei Grandson, obgleich sie ihnen den Mitge-
ke>»^ ^llinendfahrtgestatten, ihnen die Ziegel nicht mehr im alten Preis geben wollen, oft auch gar
^ ^ ihnen zu bekommen seien. Unter Ratisicationsvorbchalt wird die Verordnung gemacht, daß, weil

^ Nutzung der Allmend der beiden Gemeinden haben lind den Herd auf derselben holen, sie
Natt P^is bezahlen sollen, wie die von Grandson. Da alles thcurcr geworden ist, haben sie

hält ^ ^^ian 2V Gld. für das Tausend Dachziegel zu bezahlen, andere GattungeilZiegel nach Ver¬
lan ^ Ziegler sind verpflichtet, jedem aus eine halbjährige Ankündigung die Ziegel zu liefern. Ver-
bcn^o ^ Obrigkeiten Ziegel (sie zahlen 30 Gld. für das Tausend), so haben die Ziegler gegen sie dicsel-
Pre'- ^'^'iuugen wie gegen jene Gemeinden. Die Bürger der beiden Städte haben in Betreff des

^ dieselbe Freiheit. Ibid. oo. 311». Der Gemeinde Mustruz lvird die Coilcession gegeben, ihren
Wdt""^ öslroxarä „in 'Nutz lind Ertragcnheit Zll stellen", und dafür ein Instrument, mit der
?»v Zusiegel ausgestellt, unter Vorbehalt von Drittmanns Rechten. Ibid. z>i>. .317. Dem Claude
er bewilligt, ein unfruchtbares Stück Land 8»r I<z inonk serner zchntenfrci anzusäen also, daß

^ Zehntens von jeder angesäctenJnchart 2 Mäß Gerste uild ebei'so viel Hafer in den Zehnten.
l>c» . " ^^icke liegen, entrichten soll. Ibid. ss. .31». Dem Landvogt wird der Auftrag gegeben, die

Prädicanten von Fiez eigenthümlichgehörenden Bünten fiir die Cur anzukaufen und beiden
dsta verrechnen. Ibid. it. 31». Fiez und Fontaine beschweren sich, daß sie von der Metzge zu

seit einiger Zeit kein Fleisch mehr erhalten und bitten, ihnen einen eigenen Metzger zu bewilli¬
ge» Ansuchen wird nicht entsprochen,die Bürgerschaft zu Grandson aber ermahnt, dafür zu sor¬
tis ^ umliegenden Orte sich mir Fleisch versehen können, widrigenfalls man ihnen eine eigene
»och^"^lligen werde. Ibid. uu. 32». Aus die Anzeige des Landvogts, daß Viele von Provence

^ gehen, woraus ein Streit über den Ort der Residenz der Jurisdiction entstehen
La"k>vogt befohlen, sich über die Sache umständlicherzu erkundigen und den Obrigkeiten

kie ^ ^chricht zu geben. Ibid. vv. 321. Dem Commissarius Corevont lverden als Belohnung fiir
^ Adnlodiation des Pvonandzehnteilszu Roupurap 2 Sack Btischelkorn gegeben. Ibid. rv>v.
^vhg„„ Müller zu Concise, wird mit seinem Begehren um Verminderungseines hohen
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Mühlezinses abgewiesen, dein Landvogt hingegen aufgetragen, ihm als Verehrung von seinen ausstand^
Zinseil 10 Kopf „abzuwischen".Ibick. xx. HZ!!. Die Erben des Obersten von Erlach, Herrn zu
gisberg, lverdcn allfgefordcrt, ans nächste Zusammenkunft zu Freiburg einen Bevollmächtigten zu sä)^
um wegen Verweigerung des Zehntens hinter La Motte Bescheid zu geben. Ibick. xx- A24. Dem
Hain Paris von Concise wird, statt daß ihm auf sein Begehren 1a vonxo cko Anotke voil einem
eines Hallses nachgelassen oder vermindert wird, ein Sack halb Korn, halb Hafer zu entrichten besohl
Ibick. Dem Pierre Fardel von Bonvillars wird von einem ungefähr 16 Jucharten haltc»^'
mit Gesträlich bewachsenen Boden en Vnillörnns, den er urbar machen will, auf sechs Jahre der
nachgelassen. Ibick. naa. ALi». Die Verhandliiiig des Streites zwischen Fresens lliid der Ge»»'"'s
Mustruz ivegen des Wcidganges iin Walde von Mustrnz, ivelchen die von Fresens ansprechen, wird
die nächste Zusammenkunft verschoben. Anordnungen, wie es bis dahin soll gehalten werden. Ibick »
3L7. Duvoisin wird die Befreiung des Zehnteils von seinem Stück Erdreich, genannt 1a
auf drei Jahre bewilligt. Absch. 1015. s. KLZi. Dem David Ztam wird das Art. 306 zugespu'^
Leibgeding gutgeheißen, Ibick. u. Dem Peter Techtermannwird die nachgesuchte Veränder^
seines Kornzinses in ciilen Geldzins (Art. 307) nicht bewilligt; hingegen soll es dem Amtmann i>iclst ^
boten sein, für sich selbst statt des Korns Geld anzunehmen. Ibick. v. Daß des Timotheus ^
Menrier Halls, Banmgärten und Reben, nahe am Schlosse zu Grandson gelegen, zu Händen dessell»'»^.
gekalift werden (Art. 308) soll nicht verabsäumt werden; den beiden Generalcommissarien wird der -
trag gegeben, einen Augenschein davon zu nehmen. Ibick. >v. 3.!l. In Betreff der Beglaubigung ^
rialischer Acte wird die Verordnung in Art. 309 gut geheißen. Ibick. x. L. Was Art. 310 u'^
der Bepslanzung der Drittelrebeil init andern Pflanzeil als mit Weinstöcken verabschiedetworden ist,
geilehmigt. Ibick. Die Erbeil des Obersten von Erlach habeil sich herbeigelassen, den st^ '
Jahren verweigerten der Eur Fie; zuständigen Afterzehntcn als Atitherren des La Mottezehntens zu
Der Landvogt wird mit dem Einzug beauftragt, sowie auch sich für die iu Folge der Weigerung entstand ^
Kosten bezahlt zu machen. Ibick. bb. Der Herr von Montagnh und die Herren Bourgeois
vor den Gesandten (Art. 313). Der Erstere verlangt, daß der zu Gunsten der Herren Bourge»0 ^
machte Vertrag, welcher zu Bern 29. Mai 1643, zu Frciburg II. September 1637 bestätigt wordc» ^
aufgehoben werde. Nachdem beide Parteien ihre Gründe für und wider vorgebracht haben, wird de» ^
den Generalcvmmissarien und dem neuen und dem alten Landvogt aufgetragen,zu untersuchen, >»» ^
zehntfreie Stücke die Bourgeois besitzen, lind darüber Bericht zu geben. Alsdann werde man versuä)^^
durch eine Moderation jenes Spruches zu vergleichen; sollte damit nichts erreicht werden, so gebe ^ ^
anderes Mittel, als die obrigkeitliche Bestätigung jenes Spruches aufzuheben lind die Parteien a» ^
ordentliche Recht zu weisen. Ibick. Ii. Die Ausführung des Art. 314 in Betreff des
Ootkons und cke l'Ilskoiumiiwird den beiden Generalcommissarlen und dem neuen lind dem alten La» ^
aufgetragen. Ibick. Iclc. Was in dem Streite der Gemeinden Montagnh und Vallehres
Ziegleru bei Grandson wegen Lieferung der Ziegel in Art. 315 verabschiedet worden ist, wird dr»'
und beigefügt, daß den Zieglern, wenn sie dawider handeln sollten, die Albergemente würdeil
werden. Ibick. II. Alan läßt es bei der denen von Mustruz Art. 316 gegebenen Eoncesw»'
Urbarmachung ihres Berges und Waldes bewenden. Ibick. inm.
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l«44.

1>' ^ Der Herr von Mollondens protestiert gegen den bei Niedens zwischen Pvonand und

gesetzten Panncrstock, weil dadlirch seiner Jurisdiction Abbruch gethan werde. Absch. 1631. 6.

^e»i ' Bourgeois und Mithaften gehörige kleine Zehnten 4s Eottsns und 4s l'Lstsiums wird von

llroßeu Zehnten beider Stände Bern und Freiburg ausgeschieden und ausgeinarcht. 16i4. s. 3411.

^^statiert, daß seit der Erneuerung der Urbare in Folge von gestatteten Befreiungen der Ge-

^ii^rodel eine Abnahme zeige. Idicl. 4. 34l. Auf die Klage, daß die Drittclreben hie lind da in

»>- und Krautgärten verwandelt werden, sollen dieselben ansgeiuarcht werden. Tie Ausfuhrung erweist

^ "ber als liberflüssig. Idi4. s.

1<i41i.

^^""'Ussarilw Duiuaine, dein die Nedaction des Urbars der Aeiuter Grandson und

die ^^rtragen worden war, ist mit seiner Arbeit immer noch nicht fertig geworden, lind die Arbeit,

liefert hat, ist schlecht und unbrauchbar ausgefallen. Es wird ihm injungiert, seinem Auf-

^ "iiierhalb Jahresfrist nachzukommen und seine Arbeit nach den Anweisungen der Generalschreiber lind

i»^lgegebenen Eommissarien zu verbessern, widrigenfalls er seine Admodiation und allen Schaden

Mutten.

Tchultheisze.

(stevrg von Dießbach.

Christoph Ougspurger.

Franz Peter von Perrvman.

Rudolf von Bonstctten.

Bernhard May (1631).

Samucl Fischer (1632 zc.).

Niklaus von Forel.

Samuel Fischer.

Jost von Meßbach.

14» 13. Freiburg.

1621». Bern.

11123. Freiburg.

111 III. Bern.

11113. Freiburg,mm. Bern.
11113. Freiburg.
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UiÄt.

Art. Die dem neuen und dem alten Schultheiß von Murtcn aufgetragene Aufsuchung, Auf-
' )nu„g Besichtigung der wistclachischcn eingeschlagenen Allmcndgüter wird vvit den Gcsaiidten geneb-

3 und soll dieselbe in die neuen Erkanntnissc des Schlosses Murtcn eingetragen werden. Absch. 202. a.

>»a,' ^ Schnlmcistcrn der beiden Gemeinden im Wistenlach zngetheilte» 2lllmcndplätzcn halber läßt
es Artikeln der frühern Verhandlungen verbleiben. 2. In Betreff der Stücke Frcudcnreichs

^ ^'eiburgischc Rathserkanntniß vom 16. April 1600 aufzusuchen und dem Schultheiß zu Murten zu
>vjx damit er sehe, ivas für Zinsen und Zehnten ihm auf dieses Stück geschlagen worden seien, und

weit sich dasselbe erstrecken soll. Ibiä. k. :i47». 1. In Beziehung ans die Güter und die Ordnung der
sei, Wistenlach werden Oberst von Meßbach lind Lamberger beauftragt, mit den Geineindsgenos-
2 litz ^ Schüßen zu verhandeln, daß denselben, doch ohne Rachtheil der Gemeindegüter,geholfen werde,
^.^^'chelben wird auch aufgetragen, wegen der vom Weibel Rogg begehrten neuen Schmiede mit der Ge¬
he» ^ dahin zu lvirken, daß Rogg etlva die Gcmeindeschmicde um eilten billigen Zins gelie-

Dem Begehren des Marquard Zehender möchte die Gesandtschast Berns entsprechen;die frci-
^"^Utt es ack reksrenckuiu. .'!-!<». In Betreff des Zehntens von den eingeschlagenen Allmend-

>e„ ^ bei den früher verabschiedetenArtikeln mit Ausnahme der „Gchelde" in Bünte» und Gär-
> lur >velche Zehntens der fünfzehnte Theil an das Schloß zu Mutten verabfolgt werden soll.

W« ^ diejenigeit Allmeildstlicke zu verstehen, von welchen den Obrigkeiten der Zehnten
- nicht diejenigen, welche in andern „sonderbaren" Zehilten gelegen sind. In Betreff der Novalicn

lvlch ^ ^btezehntens wird festgesetzt, daß, wenn neue Ausbrüche gemacht und mit Reben bepflanzt werden,
lÄ! s- ^ Zahre zcyntfrei sein sollen, die drei folgenden der Zehnten der Pfründe zu Moustier

bnm zehnten Jahre an dem verabfolgt werden soll, dem er von Rechts wegen gehört. Itzick. «!.
^'^en die beiden Gemeinden des Wistelachs wird geklagt über „Verschlagung"der Bußen, über

hcch ^Schillingen und Ailiiahnle von Gemeindsgenossenohiie Wissen des Amtnianns. Der Schult-
di»z Kurten lvird beallftragt, künstig der Rechnlingsablegung beizuwohnen imd sich zu erkundigen, aus
wsc» ^ sich die Gemeindsgenossenfür die von ihnen geübte Annahme neuer GcnlcindSgcnossen be-
'wd, ' ^ ^ denselben aliferlegte Geld unter sich und namentlich die untere Gemeinde init der

^sc>» deren vielfach begangenen Fehler zu strafen, so wollen sie es aus Gnaden bei den in
rheilen. Ibicl. s. .14». Obgleich den Gesandten die Vollmachtertheilt worden ist, die

^sc» aufgelaufenen Kosten und den nunmehr auferlegten „Zutritten" und Bodenzinsen bewenden
^lc» diesen „Zutritten" sollen die Kosten dieser Gesandtschaft bezahlt werden; bleibt etwas vor, so
^!che» Schultheiß für ihre gehabte Mühe erhalten. Idick. k. »4!>. Den Streit

-chultheiß von Dießbach iuid seinen Amtsvertranten, serner den zwischen der Pfründe Moustier
^ ^ Frvtknecht von Reuenbnrg zll schlichten, sowie auch den kleinen Zehnten zu Lngnvrre vom

hex abzusondern, lvird nochmals denjenigen Herren übertragen, denen dieses Geschäft schon frü-
bei» ^ worden ist. Ferner soll auch der Frau Strecknatin Zehnten gesondert und abgetauscht wer-
»c» ' l-- Auf das Begehren des All-Schultheißen Dießbach, man möchte ihm gestatten, sei-

lh»/. ^^chloßzchnten und andern vermischten Zehnten mit neuen Marchsteinen zu bezeichnen, wird
^tzang dieses Zehntens angeordnet. Auf den Bericht darüber werden die Obrigkeiten entscheiden,

249
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vb sie ihm vder Andern befehlen werden, die Marchsteine zu setzen, oder nicht. Oberst Diebbach und
Land» halten um Brief und Siegel der Bestätigung der Sprüche an, welche in dem Streit zwischen ihnen
der Pfründe zu Moustier (Mutier) laut frühern Abschieds ergangen sind. Es wird ihnen willfahrt. Ibiä
35t. Dem Schultheiß wird befohlen, Behufs des Baues eines neuen Kornhauses den alten Spe^
bestmöglichst zu verkaufen und dann den Bau zu beginne», doch so, daß an der Ringmaller ein freier
gelassen wird. Ibiä. i. 352. Unter Ratificationsvorbehaltwird, um eingerissenen Mißbraucht '
steuern, verordnet, daß künftig niemanden mehr gestattet werden soll, vor Ausgang des Bannes zu I
sten" (Weinlese zu halten). Ibiä. b. 353. Die Gesandten sindeil für nöthig, den Obrigkeiten dic '
fahr drohende Beschaffenheit des Ausflusses des Murtnersees durch die „Bruch" (Brvpc) vorzustellen, ^ '
befürchten läßt, daß das Wasser etilen Ausbruch durch das Moos nehmen könnte. Die Ursache ^
glaubt man in den von den Fischern an der'Brvhc gepflanzten Zäunen zu finden, welche den ordcntli^
Lauf und Ausfluß des Wassers hindern. Ibiä. I. 354. Das Verlangen des Obersteil Dießbach, ^
möchte einen durch die Reben führenden Fußweg cassieren, wird uä rokkrouäuiu genommen.
355. In dem Streite zwischen der Herrschaft Mnrten und dem Herrn zu Münchenwhler wege» ^
Zehntens innerhalb der Märchen der Herrschaft Wyler geben die Gesandte», nachdem beide Parteien'
Dvcumente vorgeführt haben, folgenden vermittelnden Spruch: Dieser Zehnten soll dem Herrn zu ' .
zuständig, er aber verbunden sein, dem Schloß zu Murten jährlich 7 Mäß Dinkel, 7 Mäß Roggen
Mäß Hafer zu entrichten, auf Martini 1622 erstmals. Der Herr zu Wyler gibt sich mit diesem

zufrieden, wünscht aber, man möchte ihm seine Schuldigkeit in Geld nmsetzen. Dic Gesandten stelle» ^
ihren Obrigkeiten anHeim. Ibiä. >,. 333. Da das Gewölb (Archiv) zu Murten sich in st^oß^^
vrduung befindet, solleil die Obrigkeiten angegangen werden, zwei Schreiber dabin zu schicken, welche d»^
zu registriereil und drei Verzeichnisse anzufertigen haben, eines für Bern, ein zweites für Freibnrg und ei»
tes für das Archiv zu Murten. Ibiä. v. 357. Da die Schlichtling des Streites zwischen den Herren vo»
und von Praromaii einerseits und dem Spital zu Wiflisbnrg andrerseits wegen späniger Zehntens!»^ ^
der Zeig bei Nupertswyl wegen Abwesenheitdes Herrn von Affry und von Kundschaftträgern nicht
sich gehen kann, wird der Landvvgt zu Wiflisbnrgbeauftragt, beide Parteien auf den 10. October Z" ^
zu bescheiden und einen Vergleich zu versuchen; kommt ein solcher nicht zu Stande, die Obrigkeit"'
Kenntniß zu setzen, woran es noch fehle. Ibiä. x. 33«. Der Schultheiß zu Mnrten wird bea»i"
den Streit zwischen dem Schloß Mnrten und einigen Herren und Bürgern von Freibnrg wegen eiw's ^
tigen Zehntens zu Jenns (Jeuß) zu vergleichen, wenn das nicht möglich ist, den Obrigkeiten zu
lvvrail es noch fehle. Ibiä. g.

1324.

Art. 333. Dem Michael Freudenreich, des Raths von Bern, wird die von beiden Städte» ^
Vater gegebene Evncessivn zum Einschlage» eines Stückes Allmend bestätigt, jedoch unter dem
daß die ihm von Zins und Zehnten wegen auferlegten 100 Pfund zu Händen der Pfründe und ^
nicht entrichtetenZinsen bezahlt werden. Absch. 608. u. 333. Margnard Zehender, des Raths, ü»"' ^
daß man ihm statt des früher seinen Verkäufern zum Einschlagen bewilligten Platzes einen beque»»"' ^
weiseil möchte. Weil die Gesandten Freiburgs ohne Instruction sind, lvird das Ansuchen in den -
genommen. Ibiä. b. 33l. Dem Obersten Johann Jakob von Dießbach und Anton Lando s» ^
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^^stl"ugz;briese des zwischen ihnen und der Pfründe zu Moustier ergangenen Spruches ausgefertigt
bbid. o. !t<»L. Es soll bei der von beiden Obrigkeiten der Weinlese im Wisteulach halber ge-

j„ Ordnung verbleiben, so daß niemand gestattet sein soll, vor dein Eingang des ordentlichen Bannes
leuie» Reben zu lesen; auch soll der Schultheiß zu Murten keine Befugniß haben, Erlaubnis; zu geben,

vo» ^ Obrigkeit allein Eoneessivnen dafiir geben. Hingegen wird den; Schultheißen
' ^^vntenach bewilliget, in dem hinter seinem Hause liegenden Stück Reben zu einer ihm gelegenen Zeil

^ ^ Eingang des Bannes zu lesen, so lange es den Obrigkeiten belieben wird. Ibid. ä.
»ich 3" Murten soll den Fischern alles Ernstes gebieten, die alten und die neuen Zäune
.» ^""vhe "i der Brnch zu beseitigen und keine mehr zn machen. Ibid. e. Der Schultheiß
hch berichten, ob sich jemand über den Fnhrweg durch die Reben im Wisteulach zu beklagen
chüy ^vr Spruch wegen des Streites über einen Zehnten zwischen Murten und Mün-

Wer wird bestätigt. Räch demselben gehbrt der Zehnten dem Herrn zu Münchenwhler, hingegen ist
W verpflichtet, dem Schloß Murten jährlich auf Martini 7 Mäß Dinkel, 7 Mäß Roggen und 7 Mäß

m vittrichten, von Martini 1622 an gerechnet. Ibid. !!<»<». Daniel Lerber und Generalcvm
Phthon werden beauftragt, die Marchsteine gegen Laupeu zu setzen. Ibid. Ii. A<i7. Ueber den

icheii^ ^ '^upertswyl tlitd Jetiß soll später verhandelt »Verden, Ibid. i. >UU!. Die von Uliniz wün-
ih>ic „Biöbölv" einschlagen zu dürfen. Wenn niemand dagegen Einsprache erhebt, soll das
lind' K'in. Der Schultheiß hat es dann auszumarchen; die von Ulmiz haben von jedem Mad (es
^ild^ ^ ^ Kronen zu entrichten, Ibid. I<. Jiii». Dem deutschen Prädicanten zll Biurtell, Jakob
nisz Pfrundbünte vom Zehnten befreit. Ibid. 1. Durs Fenberg bittet um die Erlaub-
Ze», ^ Abtausches seinem schttldigen Herrschaftsziitses. Den beiden Generalcommissarien wird aufgetra
^tex ^ ^vlche zu untersuchei» »uid darüber den Obrigkeiten zu berichten. Ibid. m. :Z7l. Dem Begehren
^ Ulmiz, ein kleines Bioos einschlagen zu dürfen, wird einstweilen noch nicht entsprochen,bevor die
ler'j"^ in Allgenschein genommen haben. Absch. IUI. v. .172. Die Schützen der vier Dör>
Atc>^ ^ ^vibro sucheit lim Eiilschlagnug eines Platzes in der Allmend an. Dem Schultheiß wird aus-
»»d i?" ' besichtigen und^ insofern keine Opposition sich knnd thut, denselben atlSzumarchen
beste " Lehnten daralls vorzubehalten. Ibid. ve. !17!i. Die Säiützen von Lugnorrc begehrei; Zehnt

von den Bünten, welche ihnen frliher „eingegeben" worden sind. Sie werden abgewiesen. Eine
- bw^ges Gestrüpp bewachsenes Land accensiert man ihnen um einen halben Batzen jähr-

^»Zinses, »nid weil sie stieben darauf pflanzen wollen, wird ihnen aus sechs Jahre der Zehnten

H'dis. bl>i<l. Marquard Zehcnder wünscht einen ihm eigenthümlichen Platz bei seinem
Wa ^istelach gegen einen hinter seinem Hause gegen den See hin zu vertauschen. Es sollen die
Wt! beider Städte, wenn nc nach Marten reiten, den Platz besichtigen und abstecken oder aber nach

^ Sachen den Obrigkeiten darüber Bericht erstatten. Ibid. :175. Die Bllrger von Murten
^ ^»,^vie sie einen Theil der Bußen und Frevel, welche in der Stadt fallen, beziehen, auch einen Theil
ie,» ^ schloß Mutten verwirkten an. Weil aber das Hau^? der Obrigkeit eigen ist, werden sie mit die-
lvsi^^vhren abgewiesen. Ibid. .!7<». Der Schreiberlohu bei den Processen gefangener Personen
hkijj ^'^riert, dem Schreiber der Rechnung werden 26 Pfd. gegebeil. Ibid. bb. ?77. Dein Schult-
slq,^^"^burgerwird für eilten Acker, den er gegen eine zehutfreic Blatte vertauscht hat, Zehntfreiheit ge-

anderer Acker soll ausgemarcht lverden. Für die 25 Tannen, welche er zu cinemjsobrigkeitli-
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che» Bau aus seiucm Walde gegeben, »vird ihm gestattet, 12 Eichen im Galmwald zu sälleu. lbick ^
.!7N. Ter Stadtschreiber bittet um Befreiung des Weinzehntens von den „Kelten" (Reben?), welche >
eiuem (karten uud eiuer Bünte gepslauzt hat, welche zehutpflichtig waren. Er wird mit seinem
abgewiesen. Seine Forderungfür Fcnsterarbeit soll befriedigt werden, sobald sich herausstellt, daß die ^
den Städte noch nichts daran bezahlt haben. Ibick. tt. :!7i>. Es stellt sich heraus, daß der Zch»^'
den man den beiden Zöllnern zu Murteu als ihren Lohn angewiesen hat, über sechszig Sack
Da dieser Lohn den Herren und Obern zu groß vorkommt, wird der Landvogt beauftragt, denselben
Händen beider Städte zu ziehen. Ibick. nn. Die Generalcommissarien erhalten den Auftrag. ^
von Sulpicius Wurstemberger verlangten Abtausch etlicher Herrenzinsen zu Murten zu untersuchen u»d ^
berichten, ob derselbe auszuführen sei. Ibick. vv. tttl. Es iverden einige Mißbräuche gerügt, wcW'
Btnrten bemerkt werden. Vor dein Anfang des Gerichtes sind die Gerichtsleute hie und da in
Häusern, Weinschenken und Kellern anzutreffen, so daß sie zu Anfang des Gerichtes kaum zusammenzu^
gen und zu ihren Functionen dann nicht recht disponiert sind; ferner daß, wenn eine Person unvorl'^
oder etwa in der „Weinfenchte" mit Worten schilt nnd sogleich es bereut, dafür keine Begnadigung U' '
sondern die Freunde des Gescholtenen zusammenlausen nnd zechen, wodurch Manchem große Kosten oe ^
sacht werden. Dem Schultheiß wird besohlen, hierin Ordnung zu schaffen, oder es werden, wenn u

nicht kann, die Gesandten mit Rath und Burgern reden und eine Correction anordnen. Ibick. uuu. ' ^
Dem Mißbrauch der Rebleutc im Murtnergebiet und im Wistcnlach, welche beim Lesen der
unmäßig viel in den Reben abschneiden und ihre Häuser damit anfüllen und dieselben, wenn der ^
vorbei ist, mosten, soll dadurch gesteuert werden, daß niemand in den Häusern, sondern jedermann
seinem Hause mosten soll, lbick. 1,66. ttt!. Besichtigung des streitigen kleinen Mooses zwischen ^ ^
und den andern Dörfern im Ring; Erneuerungeines Marchsteines zwischen Münchenwyler und dee^^
schaft Murtcn, in welchem die Wappen beider Städte und St. Vincenz eingehauensind. In dein ^ ^
wegen jenes kleinen Mooses wird gesprochen, daß dasselbe unter allen Dörfern im Ring unverthcilt
offen bleiben soll; für jedes der vier Dörfer soll es im Urbar für einen Batzen angeschriebensein. ^ s,
660. I. Die Gesandten rügen die Uebelstände, welche sich un Gerichtswesenzu Murteu
che» haben, daß die Richter sich beim Trunk informieren lassen, in den Kellern mit den streitigen ^
trinken n. s. w. Tic Rathsherren stellen Letzteres zwar in Abrede, versprechenaber eine Verbesserung^
Gerichtswesens.Ibick. Es werden etliche Landabtauschungeu genehmigt, dem Bach Sencvu ^ ^
sein alter Runs wieder angewiesen, dem Heinrich Pcrrotet ein Platz zu einem Gärtlein abgesteckt,
mit ähnlichem Begehren werden abgewiesen; in den Reben im Wistcnlach werden Wächter aufgech^' ^
Rebenbesitzern befohlen, ihren Zehnten an die gewohnten Zchntstätten in ihren Kosten führen Z»
den Zehnten nach dein Landbuch vom eilften, nicht vom fünfzehnten Dheil zu geben. Die Briefe,
den fünfzehnten Dheil enthalten, sind darnach zu ändern. Ibick. b. :!»<». Schenkung von Holz u"
ten. Ibick. i. :t^7. Durch ein Schreiben werden die Uebelstände im Gerichtswesen im BZilteuluc
rügt, lbick. I. ttttt. Der Streit wegen des neuen Grabens, bei dessen Säuberung man den iiu
wylerii behülslich zu sein befohlen hat, wird noch nicht entschieden. Ikick. »>.
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l«»:i4.

Art. 0110. Die Rechnung für das Jahr 1631 bis 1632 von Rudolf von Bonstetten sel. wird ent-

^äengenommen. Die beideil Städte bleiben ihm schuldig 647 Pfd. 18 Sch. 5 Den. An Roggen hat er

A bezahlen 40 Mütt 9 Kops, ail Dinkel 17 'Mütt 8 Kopf, an Hafer 65 Mütt 2 Kopf. Räch der Ber-

^Vu»g ist mit Ausnahme des (Geldes Alles aufgehoben. Absch. 705. s. 000. Dem Landvogt Ougs-

^ird die Restanz an Roggen, Dinkel nild Hafer nachgelassen. Er beklagt sich, daß er für die

^ ^m,z fetner frühern drei Rcelmungen an Alexander Hallsers Erben im Amte Grandson verwiesen worden

Diese hätten ihm statt baares Geld Obligationen geben wollen, die er aber nicht annehmen könne.

^ ^eckelmeister, voil dem er die Bezahlung verlangt habe, habe sich auf Hausers Bürgen berufen.

^ Gesandten möchten dessen eingedenk sein, was in Beziehung auf der Amtleute Bürgschaft und Sichcr-

^u»g Brauch sei. Ibiä. :x;». Beat Ludwig Michel, Landvogt 1614 und 1615, legt seine Rcch-

"""g ab. Er bleibt beiden Städten schuldig 1722 Pfd. 6 Sch. Um die Einnahme des Korns hat er

^)t zu antworten, Ibiä. a. .102. Sainnel Mischer legt seine erste Rechnung von 1633 bis 1634 ab.

^ bleibt schuldig 128 Pfd. 0 Sch. 3 Den,; alles Andere wird ihm nachgelassen. Ibiä. z>. .10.1. Auf

Anzug des Schultheißen Samuel Fischer wird beschlossen, des schädlichen Mißbrauchs halber, „daß

" Gapgerichwn und Scheltworten die beiderseitige Freundschaft ans einander dringt, zehrt und große Kosten

ursacht, sollen in den Schätzungen solcher ehrrührigen Händel nicht mehr denn zwei oder höchstens drei

wert werden, nnd falls ein Beklagter bekennt, den Kläger nicht gescholten zu haben, soll der Amtmann

die Partei zu vergleichen und die Worte aufzuheben mit Abtrag des Dagcskostens und die

^^beißtigm einthun zu lassen". Ibiä. 8. .'10-1. Der Schultheiß sucht um Befreiung des Zehntens
"u seinem (garten an. Der Eonseguenzen wegen wird in das Ansuchen nicht eingetreten. Wenn derselbe

wgeu für die Befreiung der Matte an Braltiv den Eonsens der (gemeinden erhält nnd niemand da-

sch/>" "^'üert, werden ihn die Obrigkeiteil nicht abweisen. Ibiä. t. .'10.5. Das Ansuchen des Stadt-
^ Murten um Heruntersetznng des Zehntens von seinem Garten bis auf den fünfzehnten Dheil,

^tmlach, und um Erhöhung seiner Besoldung wird wegen Mangel an Instruction in den Ab-

^ genommen. Ibiä. u. 001». 'Räch der Dorsrcchtsame vertheilcn die von Fräschels die jährlicheil
Ulen von ihren „sonderbaren" erkauften Matten so, daß bei Lebzeiten eines Hausvaters die erwachsenen

- ^""1 Riitheil daran haben. Kaspar Bücher, der von seinem Bater weggezogen ist nnd eine eigene

^ Uiltung angefangen hat, spricht mit Erlegling des bestimmten Eingangs auch den Genuß davon an.

^ ubrr diese Ordnung zu Gunsten der alten Dorssäßcn gemacht worden ist lind Bücher keine Arbeit für

Ihjg Malten verrichtet oder sonst eontribniert hat, wird er mit seinem Begehren abgewiesen,

bärt -107. Der Schultheiß Georg von Dießbach wird mit seilten Anforderungen, da die Gegen-
^ "icht anwesend ist, aus die nächste Zusammenkunft Verlviesen. Ibiä. gg. 000. Johann Sehla

^ ^ ^ Pactnngen, Raths-und Wirlhshäuscr verboten; nachdem er aber nachgewiesen, daß er in

Zu ^ ^'^ÜUlg erhalten habe, wird er mit einer Ermahnung entlassen. Ibiä. rr. 000. Die Gemeinde

('erlangt, daß Hans Kilchcr, Ammann daselbst, die ihm im Oristallacker zu bauen erlaubte

stehe niederzureißen angewiesen werde, da sie zunächst an der Kirche und dein Begräbnißplatz

ei» ic Begehren in persönlichem Unwillen über den Ammann seine Quelle hat, so soll vorläufig

' ugcilschech eingenommen und gesucht werden, eineil Vergleich anzubahnen. Ibiä. tt. -100. Die

t
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Geinemde Lugnorre behauptet, daß ihr laut eines Briefs des Grafen von Neuenbürg von 1505 die iT
Menden zuständig seien, und daß die vom Coininissarius Delapalud darauf geschlagenen Zinsen ihr gc
hören. Die Gemeinde wird mit ihren Briefen abgewiesen, weil der Graf nicht eigenthümlicher Besitz'''
dieser Herrschaft war, sondern dieselbe nur Versatzungsweise besaß und eine solche Alienation zu thun >»<!''
befugt war. Ibid. uu.

10»5.

Art. 401. Freiburg begehrt, daß der Streit wegen des Zolls zu Murten, der ihm zur Hälfte g''
höre, von dem aber die Salzverwalter in Bern frei sein wollen, einmal ausgetragen werden möchte. Absch-
721. ä. 102. In Betreff des Salzzolles zu Murten erklärt Bern, daß es Freiburg mit gutem Beschs
entgegenkommenwerde. Absch. 727. d. 40 t. Bern will Maßregeln treffen, um der zu besorgenden M
rüttung und Verwüstung des Galmwaldeszu wehren Ibid. x. 404. Ammann Kilcher beklagt sich, ^
ihm ein vor dreißig Jahren ausgestecktes Plätzlein vor seinein Hause im Wistelach verbaut werde.
Sache wird vor die Obrigkeiten gebracht. Absch. 737. u. 405. Der murtncrische Streit wegen ^
Mooses und der Münzhandel sollen beförderlichst ausgetragen werden. Ibid. Ii. 400. Freiburg verlang'
nochmals, daß ihm von dem durch 'Mutten durchgeführten Salze der halbe Theil des Zolles möchte ci»g^
händigt werden. Die bernischcn Gesandten stellen eine baldige befriedigende Antwort in Allssicht. Ib>^ ''

1040.

Art. 407. Freiburg verlangt, daß der Herr von Riggisberg, weil die Verwaltung des
Handels in seinen Händen gestanden hat, iiuiunehr zu Bezahlung des Zolls angehalten werde, da ft'""
eigenen Burger selbst den Zoll zu 'Mutten bezahlen müssen; denn der Salzzug werde jetzt wieder >>'
der Obrigkeit 'Namen verwaltet. Absch 925. d. 40». Zur Beilegung des Streites wegen der Ans"""
chung und Nutzung des Murtcnmvoseszwischen Mimische,nicr im Amte Erlach und denen im
und zwischen denen von Niederried hinter Aarberg und denen von Fräschels werden die bernischc» ^
sandten beaustragt, die Briese lind Siegel und die von beiden Ständen bestätigten Sprüche zn untersag'
und darnach zu sprechen. Absch. 927. u. 400. Da denen von Fräschels in den letzten Jahren EinsäM
voin Moose bewilligt worden sind, so werden die Gesandten Freiburgs ersucht, den Gemeinden Gollaw'
Eorbrn und Whleroltigen anch solche Einschläge zu bewilligen. Im Falle sie sich dessen weigeren, ft'>""
jene Einschläge Fräschels auch aberkannt werden. Ibiä. b.

1041.

Art. 410. Die bernischen Gesandten erhalten den Auftrag, bei der Setzung der ersten und »litt"'"
Marchsteine sick, strenge an den ersten Artikel des 'Marchbriefs von 1575 zu halten. Absch. 958. ^
Ferner soll den Unterthancn der Herrschaften Mutten und Erlach jedem sein Theil nach Anhörung^
Parteien ausgesondert und ausgemarcht werden, damit jeder weiß, was er zu nutzen hat. Ibid. b.
Die von Wistenlachern unweit Müntschemier verübten Gewaltthätigkeiten sollen uniersucht und, wen»
erfahren hat, in welcher Jurisdiction sie verübt worden sind, bestraft werden. Ibid. o. 41». Gcge»"^
den Ansprüchen Muttens, welches seine March bis zum Bach Ehandon und bis zum Fählbaum ausdA»""
will, sollen Berns Rechte und Gerechtigkeiten gewahrt werden. Ibid. d. 414. SchadloShaltung
Erben von Hans Balimann von Seite der interessiertenWistenlacher. Ibid. e.
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lttlL.

Art. 4l5. Freiburg verlangt, daß der Zoll nicht allein von dein Salz, welches früher ver Adino-

wlarius Von Bern, Junker von Erlach, zu Mutten durchgeführt hat, sondern auch Von demjenigen, das

^ühcr Bern selbst hat durchführen lassen, bezahlt werde. Nachdem Berns Gesandte die Zollfreiheit für das

ihrer Obrigkeit bezogene Salz laut Burgrechteil und Vertragen in Anspruch genommen hat, wird unter

^iiieationsVvrbchalt festgesetzt, daß sowohl zu Mutten als zu Tscherliz beider Stände Salz, Getreide und

widere Waaren, insofern keine Privatpersonen am Gewinne participieren, zollfrei sein sollen; findet aber

Meres statt, so ist der Zoll zu bezahlen. Absch. 994. t.

Art. 4l<». Aus der nächsten Zusammenkunft soll über die Reparation des baufälligen Psrundhau-

^ M Merlach geredet werden; ferner über das Vorbringen der bernischen Weitzel, daß ihnen die Bezah-
von 8 Svnnenkrvnen, wenn sie mit dem Scharfrichter nach Grandson reiten sollen, zu gering sei.

'ch- 1002. i-i-. 417. Behufs der Reparation der baufälligen Pfarrhäuser zu Motier und Merlach

eil die Bali- und Werkmeister beider Städte einen Kostenüberschlag den Obrigkeiten eingeben. Tie

charcuiou der Brücke über die Bibereil jenseits Kerzers soll durch den Schultheiß besorgt werden. Absch.

v. vo. Den bernischen Weibelu wird ihr Lohn, wenn sie mit dein Scharfrichter nach Grandson

^n, nicht erhöht, da ihnen der gleiche Lohn für die kürzere Reise nach Mutten bezahlt wird; sie habeil

m das Andere zu rechneu. Ibid. xp. 4li1. Daniel Herrenschwand von Mutten war von Bern

von Freiburg eine Cvnccssion zu einer offenen Wirtschaft in seinem zu Mutten gelegenen Hause ge-

^ wi worden. Die Wirthe zum Adler und zum weißen Kreuz legen dagegen Einsprache ein und erklären

jhx in ihren Rechten gekränkt. Die Gesandten halteil es für billig, diese alten Wirthschaften bei

Hätz" Zu schirmen, erachten es auch für die Murtuer besser, wenn sie nicht so viel Wirthschaften
und heben diese neue Wirtschaft auf. Die Eoncessioneu sind zurückzugeben, den alten Wirtheu

^ wl auf ihr Verlangeil Siegel und Briefe „der Verpünigung" ertheilt, die Kosten compensiert. Ibid. gg.

Ebenderselbe Herrenschwand sucht um die Erlaubniß an, in den vier Vogteicn 200 Manu für die

- Schaft Venedig zu werben. Er wird mit seinem Ansuchen an die Obrigkeiten gewiesen. Ibid. rr.

n» ' Ebenderselbe Herrenschwand stellt das Ansuchen, man möchte ihm um einen nicht sehr großen Zins

^ »>it Gestrüpp bewachsenes Gäßlciu beim Löwenberg, das sich au seiner Blatte hinziehe, überlassen, da

^vipt niemand benützc. Seinem Ansuchen wird entsprochen unter Vorbehalt der Rechte des Drittmanns.

^ dieses Gäßchen auch den Nachbarn zu Statten kommt, so soll der Schultheiß auch ihnen einen „leident-

Zins auferlegeil. Ibid. ss. 4LL. Die von Luguvrre kommen mit dem Ansuchen ein, eine ge-

l> ^ ^'UVildmatten einschlagen zu dürfen, weil sie Mangel au Weiden und Futter haben. Der Schult-

^ wird beaustragt, darüber einen gründlichen Bericht den Obrigkeiteil einzuschicken. Ibid. 22.

^ Netzhühaer zu jagen wird bei 30 Pfd. Strafe verboten. Ibid. aaa. 4L-H. Philipp Wenk, der

W'ied, Burger zu Mutten, welcher entgegen dem Abschied an der Sense durch die Meister der Schinic-

^vst pgg citiert worden ist, wird au die Meister Frciburgs gewiesen, das dermalen die Altcr-

M Mutten hat. Ibid. bbb.

de»

"Otive
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lv4<i.

Art. 425. Seit dein Jahre 1579 fehlten in dein Gewölbe des Schlosses Multen die Erkannt'»'''

bücher und Urbare dieses Hauses. Laut eines Scheines vom damaligen Stadtschreiber Marquard zu Ab»

tcn waren sie diesem anvertraut worden. Zwei derselben werden beim dermaligen Schultheißen gesunde»>

die andern sind weder unter den Schriften der Stadt Mutten, noch bei den Erben Marquards zu finde»'

Fortgesetzte Nachforschung wird angeordnet, Absch, 1997. b, 42<». Bern verwundert sich, daß der

von der Bruch (Broye), welche von Stäfis weit entlegen ist, wegen des Schlosses Mvntbce nach Stäfis ver¬

legt worden ist, während er der Herrschast Mutten anhängig seilt sollte, und beklagt sich, daß Freibnrg

erhöhe. Ibid. in. 427. Es wird gerügt, daß die Schultheißen von Multen allerlei chorgerichtli^

Bußen sich aneignen ans Dörfern und Höfen, welche in das Amt Laupen gehören, aus dein Grunde, wä

dieselben nach Mutten oder Kerzers „kirchspälig" seien. Ibid. z». 42it. Bei den Nachsuchunge» »"

Gewölbe (Archiv) zu Mutten hat sich nichts gefunden, was Licht auf den Streit über die Jurisdiction

auf dem BZasser der Bruch (Broye) bis in den Neuenbnrgersee und aus dem großen Erlachmoos werß'»

könnte. Die Committierten von Frciburg behaupten, daß dieser Streit bereits durch eilten Vertrag

1585 ausgeglichen worden sei; zugleich sei sejtzustellen, ob 1575 bei der Ilutermarchnng jenes Mooses

Vogt zu Erlach anwesend gewesen sei. Ibid. g.
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Art. l.

Art. L.

llntach und GMer.

Landvö,itc.

Nznach.

I«I« Schwy z.
> ti2«. Glarns. Balthasar Mad.
> «22. Schwyz.
>«21. Glarus. Adrian Wyß.
I«2«. Schwyz. Kaspar Ceberg.
>«2«. Glarus. Hcinriäl Trninpi.
I <i tt». Schwyz. Georg Aufderinaur.
I <i:;2. G larus. Heinrich Landolt.
««t't. Schwyz. Johannes Aigcrt.
Itt5t«t. Glarus. Andreas Schindler.
> «5t«. S chwyz. Georg Aufderinaur.
I«'t«. Glarus. HanS Melchior Stucki.
>«12. Schwyz. Johann Heiinich Bueler.
I« »1. Glaru s. Avani Tschndi.
>«1«. S ch w Y z. Michael Schorno.
I«'t«. (Klarus. Jakod Keßler.

Gaste»'.

I«I«. Glarus. Bernhard Hösli.
> <t2t». S ch tv y z. Melchior Betschart.
I «22. Glarus. Fridli Doldcr.
I «2't. Schwyz. Martin von Nickendach.
I «2«. Glarus. Aiclchior Psändler.
> «2«. Schwyz. Hans Jakod Jmlig.
I «5t«. Glarus. Clias Bluincr.

250

»
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ltii2. Schwyz. Melchior Blaser.

ItiA't. Glarus. Johannes Blüller.

Schivyz. Melchior Betschart.

Glarns. Ulrich Legler.

Schwyz. Jakob Jininlig.

Xi'tL. Glarns. Jakob Gallati.

Schwyz. Gilg Betschart.

ItiK». Glarus. Ulrich Legler.

Johannes Müller.

Schwyz. Sebastian Ncding.

ltiLl.

Art. 3. Schwyz ?»id Glarns bitten im Namen des Pannerherrn Keller von Schmerikon um

ster und Wappen in dessen neuerbantes Hans. Absch. 167. t.

lC24.

Art. -4. Tie nenglänbigen Glarner hatte«? einen Landvogt ihrer Religio«? nach Uznach gcwä^'

woriiber sich Schivyz beschwert, da es dem „geordneten Branche" zuwiderlaufe. Es spricht Uri ?u>d

waldei? an, ihm im Falle der Roth mit Rath und Hülse beizustehen. Das Ansuche«? wird in de«? Äbsä^

genommen nnd Schivyz alles Guten versichert. Absch. 616. k. l». Schivyz stellt einen Antrag

der Bogteien Uznach nnd Gaster; die Gesandte«? der katholische«? Orte möchte«? ihn? bei erster Gelcg^

mit guten? Bescheid und Rath entgegenkommen. (Der Inhalt des Antrags ist nicht angegeben-)

617. x. <i. S. Absch. 619. a. 620. a. 624. <z. 326. y. 328. 1, r. 361. a. 363. f. 365. l>.

615. 1>. 648. e.

Ilrt. 7. S. Absch. 652. 1>. 665. t'. 6I>>. s. 671. k. 678. a.

ltiLti.

Art. ». S. Absch. 380. g-. 389. 692. a. 396. v. 394. a. 698. 399. 402. a. 403. d. 407. a. 40s-

liiS7.

Art. it. S. Abzch. 409. e. 419. In 429. 435. m. 447. a. 451. e. 452. ä.

ltiL».

-m vo"
Art. lt>. Die Gcsa«idten von Schivyz eröffnen, das; sie de«? Befehl haben, mit de«? Gesa»^'"

Glarns den neuen Landvogt von Gaster einznsetze«? und die zweijährige Rechnung der Landvög^

Uznach nnd Gaster abzunehmen. Die Gesandte«? von Glarns erkläre«?, daß sie das auch zu thun

fehl haben, jedoch mit de»? Borbehalt, daß die Gesandtschaft vv«? Schivyz den glarnerischen neue"
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von Uznach ebenfalls einsetzen helfe. Tie glauben aber, daß, was im (Haster in den zwei letzten
lren eingegangen sei, ihrem Orte allein und ihrem „vermeinten"Landvogt Pfändler gehöre, wenn er
ichwvhl die beiden vergangenen Jahre den Pvsseß nicht gehabt habe,. mit Ausnahme der Gefälle und
>eii, was den beiden Obrigkeiten zuständig sei. Die schwyzcrische Gesandtschafterklärt, daß sie den von
^»s „ach Uznach neu erwählten evangelischen Landvogt Altmann nicht einsetzen und ihn nicht neben

^ und den neuen und alten Landvögtensitzen lassen dürfe, wohl aber hätten sie dazu Befehl gehabt,
^ uu GlarnS nach altem Brauch einen katholischen Landvogt gewählt hätte. Zugleich spricht sie ihre
^Mmdcrniigdarüber ans, daß Glarns eine doppelte Gesandtschaft gesäückt habe, da doch die Unter-
ucn Brief und Siegel hätten, daß man sie nicht mit doppelter Gesandtschaft beschweren wolle. Tie

niit^^ ^ ^ Zukunft dagegen und erklärt, daß Glarns jedenfalls nur eine Stimme, wie sie, habe
^ Ausnahmeder Religionssachen, welche Schwyz allein zuständig seien; ferner daß sie Pfändler nicht
ihn sitzen lassen wolle, sondern nur als Gesandten. Die glarncrische Gesandtschaft gnalisicicrt

' uls Gesandten und begehrt, daß man ihm, da er den Pvsseß nicht haben könne, den besten Fall, wie
Landvogt, oder statt dessen eine Berchrnng geben möchte. Die schwyzcrische Gesandtschaft schlägt

^ ^ ^gehren ab; die glarnerische erklärt, daß sie den schwyzcrischenLandvogt nicht einsetzen helfen wolle,
ichwhzerische den glarnerischen Landvogt in Uznach nicht »volle einsetzen helfen. — Als nun die

u»«nde z„ Schänis versammelt war und der Landvogt eingesetzt wurde, erschien die glarnerische Gesandr-
"'Hl, büetz im Kloster und protestierte. Darauf folgt die feierliche Einsetzung des Landvogts Jakob

>vir^^ ^ Gesandtschaft von Schwyz im Namen beider regierenden Orte, wobei der Gemeinde erklärt
- daß Schwyz weder in Uznach noch in Gaster einen Landvogt der neuen Religion einsetzen lassen

sii/v' ^ schwyzcrische Gesandtschaft bei der Einsetzung des Landvogls Wyß in Uznach bereits
"tten^ gegen Einsetzung von Landvögten der neuen Religion protestiert habe. Alsdann werden der
t»>^ Rechnungen über die Gefälle, „Gläß" und Bußen abgenommen. Der Äbtissin zu Schänis

eingesetzte Landvogt empfohlen, sie aber zugleich versichert, daß ma>i das Stift bei seinen-
" Achten und Gerechtigkeiten schlitzen wolle. Absch. 464. lll. Seckelmeistcr Gallati berichtet den

ychen Gesandten,daü die Glarner der neuen Relnimn den Ktreit mit- ?z>-snnw n,e,ren der Nenn.in-Gesandten,daß die Glarner der neuen Religion den Streit mit Schwyz wegen der Bevogti-
l Uznach und Gaster einstweilen ruben lassen und auf eine andere Gelegenheit warten wollen, vicl-
zn der Zeit, wo die Besetzung von Werdenbcrg an die Katholischen kommen werde. Absch. 479.I,1>.

Art. IL. S. Absch. 497. Ii.

KNL.

lisch^^' U!. Tic evangelischen Räthc des Landes Glarns schreiben, daß sie künftigen Mai den katho-
nach Werdenbcrg nicht werden aufziehen lassen, wenn nicht zuvor der noch schwebende

^ ^ge» her Bevogtigung von Uznach und Gaster erörtert sei. Sie bitten um Rath und Hülfe. Weil
Glarner sich der hisher wider Gebühr versagten Bevogtigung halber billig zn beklagen

Zürich und Bern, daß ihnen geschrieben werden sollte, ihren dermaligen evangelischen
Werdenberg nicht abziehen zu lassen, bis sie in Betreff der andern Bevogtigung auch befriedigt

Basel und Schaffhausen nehmen die Sache in^den Abschied. Sic. werden ersucht ihre Erklärung
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Zürich baldigst zukommen zu lassen, damit das Schreiben der evangelischen Glarner, das an sännM^
evangelische Orte gerichtet ist, auch in gemeinem Namen beantwortet werden könne. Absch. 580. o.
Mir Bezug auf den Bevvgtigungsspan der evangelischen Glarner erklären sich Basel und Schaffhauscu s^
die früher von Zürich und Bern geäußerte Meinung, Demgemäßsoll das Schreiben der evangelisch^
Glarner von Zürich aus im Namen der vier evangelischen Städte bald beantwortet und deßwegeu, we""
man es ersprießlich erachtet, auch an Schwhz und die katholischen Glarner geschrieben werden. Absch- '
15. Statthalter Tschudi berichtet den katholischen Gesandten, daß die Bogtei Werdenberg den katholisch^
Glarnern von ihren neuglänbigen Mitlandleuten gesperrt werde unter dem Borwande, daß sie von
an der Bevogtigung von Uznach und Gaster gehindert würden. Unter eben demselben Borwande ß'i ^
Bezahlung der Kosten verweigert worden, welche 1624 durch gütlichen Ausspruch denselben auferlegt
den sei. Ter Auzug wird in den Abschied genommen. Absch. 589. z>.

Art. lt». Da Zürich damit umgeht, eine speeisicierte Steuer von dem Einkommen zu erhebe», ^
ches das Gotteshaus S. Autvuii aus seiner Jurisdiction zu Nußikon bezieht, erklären sich Schmhl '
Glarus dahin, daß sie damit nicht einverstanden seien, und daß man Zürich von seinem Borhaben abch
bringen suchen müsse, zumal da solches noch nie geschehen sei und nirgends die Zehnten, welche zu»>
tesdienst vergabt worden sind, aus solche Weise beschwert werden, und wenn dergleichen Neuerungen
Hand nähmen, weder die Kirchen noch die Kirchendienerunterhalten werden konnten. Namentlich sei
Bersahren dem 1536 von Zürich besiegelten Bertrage zuwider, welcher sage, daß dieses Gotteshaus
Psarrei Nußikon mit dem Kilchensatz,der Lehenschaft, den Widem, Zehuten und allen Zugehörde»

Brief und Siegel zu seinen Händen nehmen und ohne Eintrag verwalten, nutzen und uießcu solle, U'u ^
rechten Patronen und Lehenherren zustehe. Es wird daher beschlossen, ein Abmahnungsschreibenan

abgehen zu lassen. Absch. 619. i» l«. In Folge eines Anzuges „wegen abermaliger Neuerung der ^
teien llznach und Gaster wegen der Bogtei Werdenberg" bieten sich die Gesandten von Schwhz au,
ihre Herren und Ebern zu Gunsten der Sache ihre» Gesandten nach Baden Befehl geben werden.
622. 6. llt. S. Absch. 623. 636. <--. 638. n.

lti.'N.

Art. 10. S. Absch. 672. i. 680. 681. 683. o. 695 n. 708. 1.

. bleibt
Art. 20. In Betreff des Zolls zu Wesen wird festgesetzt, daß es bei der alten Ordnung "

soll. Ter Kreuzer, der von einem Mäß genommen wird, soll in drei Theile getheilt werden, Zwei ip .
den Obrigkeiten, der dritte denen von Wesen. Bon dem Schilling, den diese bisher von jedem
Erhaltung ihres Nathhauses genommen haben, soll nun die Hälfte den Obrigkeiten gehören ^eu ^
anderthalb Kreuzern, welche der Salzmesser bisher bezogen hat, soll nun ein Kreutzer der
halbe ihn» gehören. Das Wischsalz hat er dem verabfolgen zu lassen, dem es gehört; Alles unter
cationsvorbehalt. Absch. 718. o. 2l. Unter Ratisicatiousvorbehaltwird beschlossen, daß die
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""d Weinschenken von jeder Maß Wein einen Angster als Umgeld bezahlen sollen; der dritte Theil davon
"Erläßt nian den Unterthane». Beeidigte Schätzer haben über die gewissenhafte Entrichtung zu wachen.

. g. ^ meisten Fuhren durch Nznach »nid Gaster gehen, um den Zöllen ans der andern
^te auszuweichen, wird unter Ratisicationsvorbehaltfestgesetzt, daß zu Schanis ein Weggeld, nämlich

jedem Wagen 2 Batzen, von jedem Marren 1 Batzen bezogen werden soll; davon gehören den Obrig-
de.i Unterthanen'/li; voil diesem Drittel erhält Uznach '/?, Gaster '/z. Ibill. f. L.'i. Alan

fiir nöthig, in der Eanzlei zu Baden Aachsvrschung zu halten, was für ein Unterschied zwischen

^ßzischen und andern Fehlern sei, damit man sich zu Wesen und im Gaster darnach richten könne.
6- L4. Da die im Gaster »nd zu Wesen im Gebranch haben, ihren bewilligten Antheil ans dem

"ü'mhMen Gut der malefizischen Personen zu nehmen und dann die kosten ans der Obrigkeiten Antheil
3k» lassen, so soll nachgeschlagen werden, ob die ihnen in dieser Sache gewährte Gnade davon Meldung

l,c^' Gesandten von Bern, Basel und Schasf-
' üc» billigen den Entschluß, n>elchen Zürich über die „Glarnisch-.M)dische Handlung" gefaßt, daß man

'llich den evangelischen Glarnern rathen solle, tvider des Khden Wahl (»velcher von den katholischen
/Gern sammt denen von Schwyz unbefugter Weise z»i einem Untervvgt ins Gaster gewählt und über-

ku»' seiner bekannten schweren Gotteslästerungenund Schmähungen dieser Wahl nicht würdig sein
eine gebührende Protestatio», wenn es noch nicht geschehen sei, zu erlassen, Thätliches aber derzeit

.. tivrzunehmen, sondern die Sache bis aus eine gemeineidgenössische Tagleistung anstehen zu lassen.
' Zwischeu soll das Schreiben, welches auf letzter Evnferenz wegen des noch schwebenden Glarnerstreirs

üchicken gut hefunden worden ist, an Lueern nichts desto weniger ausgefertigt und darin die „Khdische

von angezogen werden in dem Sinne, daß daraus sich abermals zeige, wie man den Vertrag
halten begehre, daß die Untüchtigkeit des Khd als eines Gotteslästerers und Landsriedens-

lü?cn^^ sei, weßhalb Ziirich auf ihn fahnden lasse. Alan glaubt, daß, wenn die katholischen Orte
iil^' Evangelischen aus den Khd fahnden, das Geschäft desto mehr erleichtert »verde. Was hier-

von Lucern als Anttvort erfolgen-wird, davon solle» die übrigen Orte nebst Glarns auch bcnach-
^ 'P werden. Absch. 763. o.

Es »vird beschlossen, daß die in Uznach, Wesen und Gaster den Obrigkeiten das Umgeld zu
svien. sAachdem dieselben dagegen bei den beiden Orten Beschwerde eingelegt und zu ihren

"üen Briefe und Siegel vorgewiesen haben, wird ihnen den 8. März 1636 die Antwort ertheilt, daß
^'"üUd gänzlich frei sein sollen.s Absch. 769. u. 23. Bisher »var es Gebrauch, daß bei Anf-

>il'e/^ ^"^'ligte, auch bei Abhaltung des Landgerichts die Obrigkeiten die Kosten der Zehrnng
"ahnu'n. Da aber sich Mißbränche eingeschlichen habe», so soll darin eine Aenderungvorgenommen

Ibiü. 6.

LZ». S. Absch. 809. u. 810. L15. u. 823. o. 838. I?.
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It.tkZi.

Art. 5t<». S. Absch. 844. n. 855. a.

Art. 5kl. Die Gesaiidtschaftvon Glarils eröffnet, ihre Herren und Obern beabsichtigen in den 3>og
teie» Uznach und Gaster kraft eines Abschieds von Baden zu verordnen, daß künftig die Bußen nicht a»a"
dem Landvogt, sondern theilweise auch den Obrigkeiten gehören sollen, und legt den evangelischen Gesandt
ein Project vor, wie dabei zu verfahren sein »lochte. Sodann wäre es erwünscht, wenn der zwischen ihn^'
und ihren katholischen Mitlandleutcn dnrch die Ehrensäße wegen der Vvgteien Uznach, Gaster und Werd6'
berg gemachte Vertrag von den XIII Orten anthcntisiert würde. — Mit Bezug auf den ersten Punkt
Glarus gerachen, noch abzuwarten, bis der angedeutete Vertrag ordentlich bekräftigt sei. Absch. 914.

l«4L.

Art. Landvogt Gallati entschuldigtsich Schwhz gegenüber wegen Einziehung der voin Lantus
von Glarus über den Seckelineister Georg Steiner verhängten Strafe, indem er hervorhebt, daß 0' ^
seiner Obrigkeit dazu den Befehl erhalten habe. Die Gesandten von Schwhz nehmen die Sache a<1 ^
rsnüniu. Absch. 990. I>. 5j5j. Es wird darauf angetragen, in Beziehung auf den Zoll zu Wesen. ^
gar zu niedrig ist, eine Aenderung zu treffen. 1133. 3. 34.. Johann Leonhard Zcltener, angeklagt, aus ^
Gemeinde zu Wesen gegen den Landvvgt sich respectwidrig benommen zu haben und, zu 30 Kronen

verfällt, gegenüber dem Landvogt sich „trutzenlich gestellt und an der Aase gigel zu haben", war n^
Glarus citiert worden, hatte sich aber nicht gestellt. Glarus begehrt nun von Schwhz, daß man ihn1
Nespect gegen seine Obrigkeit anhalte. Es wird dieß zugesagt. Idi3. I. 3.5. Da Zürich
Erwarten dem aus Anlaß eines genommenen Augenscheins errichteten Abschied, die Märchen zu Gai»s
treffend, nicht nachgekommen ist lind von seinen Ansprüchen nicht abstehen will, erklären Schwhz "»d

rus, daß sie von ihren Briefen und Siegeln nicht weichen werden. Schwhz hält es für das Ersprieß^^
daß derjenige, welchem daselbst ein Gut gezogeil worden ist, dasselbe wieder an sich zu zieheil durch ^

Laildvogt vermocht werden solle. Jedoch wird diese Maßregel erst noch dem Gutdünkeil der Herren ^
Obern anheinlgcstellt. 1133. g. 5j<». Der von Zürich beabsichtigte Anskauf einiger Leibeigenen in ^
im Zürchergcbiet gelegenen Hoswald wird von Schwhz und Glarus für das Gotteshaus Schänis 6
weilen nicht für ersprießlichgehalten. 1513. Ii.

Nil 5k.

Art 5k7. Der Gesandte von evangelisch Glarus läßt sich vernehmen,die Vögte von Uznach
Gaster, welche von Schwhz und den katholischen Glarncrn dahin gesetzt, werden, seien kraft ergangen^
schiede schuldig, für ihre Verwaltungund die ergangenen Bußen Rechnung zu geöen. Von SchwB ^
den katholischen Glarnern würden sie aber nicht dazu angehalten, weil die Landvögte nach deren - ^
keine andern Bußen als von Malefizsachen zu verrechnen hätten. Dabei sei aber Gefahr vorhanden.
Malcfizsachcnum der Bußen willen in Eivilsachcn verwandelt werden, und daß dein Laudesseckel
nicht wenig entzogen werde. Die Sache wird in den Abschied genommen und auf das Nechtsbegelh^
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Glarus geantwortet, daß die Landvögte zwar verpflichtet seien, über die Bußen sowohl von Malefiz- als
üulsachcn Rechenschaft zu geben, daß ihnen aber zu ihrer Ergetzlichkeit von allen Bußen der zehnte Pfen-

""'g mehr oder minder gelassen werden sollte. Absch. 1008. Ii. :k!i. S. Absch. 1019.

l«44.

^ ^lrt. 5!?». Schwhz i«nd katholisch Glarus entwerfen folgenden Vergleich : „daß weder sye, unsere
' A. E. per catholischen Religio»« zuo Glarus, noch ihre ewige Rachkommen, noch einiche ihre jetzige

khünftigo Landvögt der beiden Bogthen Uznach und Gaster jemanden einichcn Paß, so der alter, wah-
acholische»« Religion, wie auch unserem und dem gemeinen Staudt zuo Rachthcil, auch wider unß,

^e Pundtsgenossen und Fründt, auch »vider unser Wrisse»« und Willen sei»« wurde und wäre, nit geben
e»dt noch solleirdt; und diß zuo halten, solle allen und jeden ihren Landvögten, so je zuo Zeyten in die

^ oder andre genainiter disser behdcr Bogchen crwehlt, allwegen vor ihrer Jnsetzung in ihre Ehdt in-

r»»s ' griffen «ind vorbehalten, a«»ch von ihnen unseren G. L. A. E. der cathvlischei« Religion von Gla-
^uch allx,, Landvögten in Utznach und tgaster wider uns nnd unsere lliachthoininennichts ge-

^"dlet werden.

djs. Gleiches, «vie oben vermeldet, wollent und sollendt »vir von Schwhz, »vie auch unsere Landvögt in
u« beide»« Bogthen gegen ihnen unser»« G. L. A. E. der catholischen Religion zuo Glarus in Bctvilli-

alle»^ ^ fremden Fürsten und Herrschasftcn dnrch ermelte beide Bogthen, »vie she gegen unß in
Plinctei« und Articklen, »vie der Buvchstab von Wort zuo Wort zuogibt, zethun unß hieinit auch

Hätz..,,.

»>»„ catholischen Religion zuo Glarus, wollent und sollendt aber auch sh, unser G. L. A. E.
scha'-^^' Ertheilung der Pässen dnrch disere behde Bogthe» gegen fremden Fürsten und Herr-
i»> Tchtvhz, »vir der catholischen Religion zuo Glarus aber nit

Pündtnus begriffen sind, so lang, biß »vir in selbige Pündtnussen auch cintrctten
^ lrren noch hindere»«, sover »vir auch darumb begrüeßt sein »vnrden.s

A»m» catholischen Religion zuo Glarus, den Paß in obgeinelten disern beiden
obiger gestalten mit und nebendt unß nianute»lieren und schirmen zu helffen sch««ldig sein.

catholischen Religion zuo (glarus, sollent den Bhfitz und Mitjudieatur
Ältv ^ bohder Bogthen Utznach und Gaster mit und nebent uns, denen von Schwhz, »vie ihre frombe
^)le ^ ^holisch gc»veßen, haben, und aber die Ubertretter und Fehlbarc in Religionssachen jcder-

^ gebrachter Fornlb, G»vonheit und Sazung, auch den« Berdicnen genieß ohne gemachten
oder Ansechung der Persohnen nnd andersen gestrafft »verde», damit die catholische Religion

einiche Berlezung zue empfachen oder Rachtheil zue erlhde» habe.
^»>ei^^ glichen Collaturen halber in diesen beiden Bogthen ist anbedingt, daß selbige den Underlhanen,
>edc» ^^^er gehört, zuestehei« ««»«d verpleiben, das Placet aber über dicsclbige Pfriienden zuo allen und

^^>tens von dem Orth Schtvhtz bcgert und außgenoininen i«»,d dan dasselbige von denen der
ch, ^ieligion z««o Glar»»s auch begert »verde»« solle. Wan aber ein oder der ander Priester sich
»"v ^ gebührt, verhalten und betragen wnrde, solle»« she, die der catholische»«Religion

^N's, denselben »nit unß, denen von Schtvhtz, abschaffen helffen.
aber hievor und vor dieserem uffgerichten Bertrag der Saminblung zuo Wesen halber schon be-
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reits verordnet, erkhennt und uneben worden, dabo soll est in Ewigkeit ohne alles Widersprechenbestes '
und verplcibcn, inßkhönsftige aber vbgesagteFormb darin gebracht und observiert werden.

Dabh aber wvllent wir anch behdersits unsere Frhheiten, Recht, (Gerechtigkeiten, alte gnete Breiig
lind (Owonhciten,wie auch alle unsere Briefs, Sigel und Oleschriftenvorbehalten und endtlich zneg^b^
und unbedingt haben, daß disere Uberkhomnns nnd Bertrag dergestalt bestehen und gültig sein solle, w ^
und weit sve, unser 01. L. A. E. der katholischen Religion zuo Ollarus, beh dein alten wahren catlwlisä'U'
unzweisfentlicheit (Rauben aufrecht, ehrbar, redlich und getreüwlichen, wie she der ch,eith rneinblich
sehe ewiger Dank gesagt) sich befindent und danzemahlen beh dein seligen abgesnnderten und getheiltcn
giiuent beider Religionen bestehn und verbleiben tverden.

So nun hievorstchende Abred nnd Berglich, die -ul oantirnurkiauom beidersits Herren lutd Ober» dc»
gcstalt usfgeseht, angenommen und ratificiert sein werden, solle darumbcn ein authenthischeSJnstr»»^
mit den gehörigen Allegatioucn nnd Begriffen anfsgericht werden. Actum Einsiedlcn den 7. Marth
1(i44." Absch. 1020.

XUT».

Art. u». Schwhz ninunt die in obigem Bcrtragsprojcct in s > enthaltenen Bestimmungen nichts
Absch. 10(i2.

Art. -tl. Bon den Malefizsachensollen diejenigen, welche „ins Blut gehen und dem Nachricht '
die Hand kommen, beiden Obrigkeiten mit Ruhen und Kosten zuständig sein." In Beziehung auf die
gen dem Malesiz anhangenden Sachen, die aber begnadet wurden, läßt man es dabei verbleiben, das,
Landschaft den halben Theil der Kosten zahlt, was aber dabei fallen sollte, davon zwei Theilc den
leiten, ein Theil dem Landvogt verabfolgt, die Kosten aber davon genommen werden sollen-
Kosten nichl zu beziehen, so sollen sie ans beiden Obrigkeiten liegen; dies; soll sich aber nicht ans Relhch'^

fachen beziehen; Schwhz behält sich dieselben vor. An Malefiztagen sind die „Mäler" abgeschafft, ^
werden denjenigen, welche zum Epamen verordnet sind, jedesmal 0 Schilling verabfolgt; Ollarus will '
entfernt wohnenden Richtern einen halben Gulden gegeben wissen. Damit sollen alle Kosten für die
leiten beseitigt sein. Absch. >080. n. tZ. Was Crinünal- und Eivilsachen in Uznach und Gaius
betrifft, so sollen die Landvögte dieselben jederzeit bei ihrem Eide „in gute Berzeichniß nehmen";

über 10 Gulden beläusl, kommt nach Abzug der rechtmäßigenKosten von 10 Gulden den beiden ^ ^
keiten zu. lBiü. I>. In Beziehung ans Erinünal- und Eivilsachen im Gaster, von denen der ^
schast laut ertheilter 'Regalien nach Abzug der Kosten die Hälfte gebührt, soll Schwhz nnd
Glarus von dem, was unter 40 Gulden fällt, die eine Hälfte dem Laudvogt zuweisen; wenn aber
40 Gld. fallen, so soll den beiden Obrigkeiten der zehnte Pfenning davon gehören. Evangelisch ^ ^
nimmt für die Obrigkeiten 20 Procent in Anspruch und nimmt diesen Punkt in den Abschied.

-4-4. Wenn in Betreff der Abzüge Uznach und' Gaster durch Brief und Siegel nachweisen könne», ^
ihnen der dritte Theil davon gebühre, so will man ihnen denselbenverabfolgen; können sie das »nhb ^
fällt der ganze Abzug den Obrigkeiten zu. Ilücl. <1. -47». In Betreff der Fälle läßt man es lnn
stehenden Ordnung bewenden. Ter Landvogt soll darauf achten, daß die Obrigkeit das ihr
erhalte. Iliicl. s. -4<». Denen von Wesen wird gestattet, eine Susi und Wage ans ihre Koste» Z"
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^ zu unterhalten. Der Zöllner soll Alles genall verzeichnen, darüber Rechnung geben und darauf be-
^ werden. Ibiä. k. 47. Das Umgeld, das früher den beiden Vogteien auferlegt, später aber auf

e" Bitten wieder erlassen worden ist, wird wieder eingeführt und dieser Punkt in den ihnen ertheilten
kgalien annulliert, weil mau findet, daß die Wirthe auf dem Wem großeil Profit machen und die ertheilte

und^ '"^brauchen. Ibiä. 48. Der Landvogt soll in den beiden Vogteien Weinschätzer bestellen
Hab nehmen, den Wirtheil eine Ordnung geben, wie viel sie auf den Wein zu schlagen
^ e», worauf sie dann jährlich beeidigt werden solleil. Leistet einer das Gelübde nicht, oder übertritt er
be'j ^.^rd ^ Landvogt ihn bestrafen. Ibiä. b. 4U. Weil man ailerwärts die Zölle erhöht, so soll
l»,d^^ Zusaminenkunft anch der geringe Zoll zu Wesen erhöht und dabei das Zollbüchlein von Zürich
dxz ""^eres Vivthweildige zu Rathe gezogen werden. Ibiä. i. 30. Schwhz erklärt, daß es in Betreff

Zolls an der Ziegelbrücke bei dem buchstäblichen Inhalte des zu Lachen deßwegcn 1634 errichteten
wx!. ^ verbleiben wolle, daß aber die in dem glarnerischen Abschied am Rande beigesetzten Worte „in
tx, Ziegelbruck" beseitigt werden müssen; wo nicht, so werde man zu dem früher angcdcute-

Littel des Gegenzolls in Grynau greifeil. Dich wird von Glarus in den Abschied genommen. Ibiä. le.
Weil von Seite des Stiftes Schänis bei Absetzung des alten und der Erwählung des neuen Am-

^>us dw „^cht beobachtetworden ist, trügt Schwhz darauf an, daß mit der Äbtissin des
^ ^Hauses geredet werde, daß dem Ammann Wilhelm vorerst seine treu geleisteten Dienste verdankt lind
^ Eides und Amtes förmlich entlassen werde; erst dann werde Schwhz den neuen Ainmann anerken-

> dieser sei dann vom Landvogt oder den Gesandteil kraft der Schirmspflicht und Kastvogtei in Eid zu

gut u" Glarus stimmt bei, will aber dermaleil die Erwählung des neuen Ainuianns „weder bös noch
daß l liziä.!. 52. Schwhz stellt deil Antrag, man möchte mit der Acbtissin von Schänis reden,
daß ^ derinaligeu Schreiber entlasse, in Betracht, daß von gesammtenOrten verabschiedet worden sei,

»lau keine ausländischen Schreiber in den Gotteshäusern dulden wolle, u»d künftig einen von Schwhz,

iussc>^ andern eidgenössischen Orte wähle. Glarus glaubt, daß man denselben nicht cnt-
hirbt' ^hm zufrieden sei. Ibiä. in. 3!t. Wenn in beiden Vogteien ein Untervogt
bleibt ^ Gesandten beider Orte über die Erwählung eines neuen sich unterreden; die Ratification
berl ck dm Obrigkeiten vorbehalten. Ibiä. n. 34. An Zürich soll von Schwhz aus um eine beför-
jycrd^ ^"lamiuenkunft lvegen des Gamsergeschäfts und der andern schwebenden Streitigkeiteil geschrieben
Gnl/" vor etwas Jahrel, Herr Schiffmeister Trümpi in einer lvegen des
^ - )ausiz Sainmluilg in Wesen gcthauen Abhaildluilg geäußert lind in denen darum aufgerichten
^ und Siegeln nicht einverleibt worden, als in einer von Seiten der Herren von Schwhz verineinendeu

Glarus, daß Schwhz Trümpi's Siegel dem Brief möchte anhängeil und dessen Rainen
lassen. Schwhz antwortet, es wolle dieß thun, lvenn Glarus es dahin bringe, daß Zürich

lvegen angelegten Arrest aushebe. Ibiä. p.

Ui47.

eidi S- Äbsch. 1121. b. 37. Evangelisch Glarus beschwert sich, daß, als es bei der letzten

Müschen Besetzung der Grenzeil zu Vervollständigung seines Landsfähnleins die von Uznach und
iß,, "'ffgemahnt hatte, Schwhz denselben zu ziehen untersagt habe. sDie Fortsetzung der Verhandlung

^ vorhanden; es fehlt im Schwhzerexemplar ein ganzer Bogen; das Glarnerarchiv enthält den Ab-
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schied nichts. Absch. 1126. a. 5Zi. Die Zolltafel von Wesen wird richtig befunden! doch findet >»a»,

daß von kostbarern Waaren ein größerer Zoll bezahlt werden sollte. Da nun die Zöllner nicht wissen,^

in den „Rörlenen" und Ballen kostbare Waaren enthalten sind, so soll man auf nächster Zusammenbiß

bestimmen, ob man von den Nörlenen und Ballen einen größern Zoll nehmen soll; auf ebenderselben sß

auch über nöthig scheinende Verbesserungen der Zolltafel und den Eid der Zolleinnehmer gesprochen werdet

Vorläufig wird festgesetzt, daß, wer den Zoll einzunehmen verordnet wird, denselben nicht durch An^

einnehmen lassen dürfe. Den Gesandten, welche die Zollrechnung abnehmen, wird anheimgestellt, de»'

Zöllner den Einzieherlohn zu verabfolgen. Da ferner berichtet wird, daß Etliche ab Kerenzen sich weigert

den Zoll zu Wesen zu zahlen, angeblich weil sie Brief und Siegel für ihre Befreiung hätten, so

Glarns auf die nächste Zusammenkunft darüber sich gründlich informieren. Ucbrigens soll darauf geha^'

werden, daß keine Nebensusten bestehen, und daß niemand Waaren in seine Behausung aufnehme, so»d^

daß alle in der obrigkeitlichen Susi versorgt werden, bei 10 Kronen Buße. Ibill. K. Nochmals wü

der von Schwhz verweigerte Auszug der Mannschaft von Uznach und Gaster (s. Absch. 1121. b. 3.)

Landshanptmann Feldmann zur Sprache gebracht. Schwhz erwidert, man werde sich wohl erinnern, >o

bei und nach der Aenderung der Religion in Glarns sich zugetragen habe, lind wie es nachher Uebnng

Wesen sei. Die evangelischen Gesandten von Glarns berufen sich auf den Spruch der Sätze von L»^"

und auf Schreiben von Schwhz, in welchen man sie zur Verwahrung der Pässe aufgefordert habe. ^

mair ihnen den Auszug ferner verweigern, so müßten sie andere Mittel an die Hand nehmen. Dir ^

sandtschaft von Schwhz nimmt Alles all rskoronänin. Ibicl. k. <»<>. Die zur Beilegung des die

nungen der Landvögte betreffenden Streites zwischen katholisch und evangelisch Glarns erwählten Ver»"

ler machen folgenden VermittlungSvorschlag: Hinsüro sollen alle jeweiligen Landvögte in Uznach und

welche katholischerseits aus dem löbl. Ort Glarns dahin gesetzt werden, schuldig sein, um Alles, das GW

sowohl als das Kleine, nichts ansbedungen, ordentliche, ehrbare und gebührende Rechnung zu gebe»,

zu dem Ende sollte ihnen eine gewisse Eidesformel auferlegt und in derselben ihnen mit Namen auch

boten werden, keine Mieth noch Gaben zu nehmen, noch die Bußen in dergleichen Verehrungen Z«

wandeln. Demnach sollte von den verrechneten Gefällen und Einkommen einem Landvogt in

gebühren acht Pfenning und der Obrigkeit der nennte, und im^ Gaster nenn und der Obrigkcü

zehnte. Dieß aber sollte allein gemeint sein auf vier Jahre und Versuchen hin, alsdann den Parteic»

stchn, solches zu mindern oder zu mehren, je nachdem es dem gemeinen Wesen das Ersprießlichste sei»

Im Uebrigen sollte es bei allen andern Verträgen und Abschieden gänzlich verbleiben und dieser

meinliche Vorschlag auch andern Verhandlungen nichts zu präjndicieren haben. — Dannenthin wird

Herren von Glarns katholischer Religion überlassen, nach ihrem Belieben auch dem löbl. Orte ^

hievon Part zu geben. — Auf alle Fälle sollte dieß von beiden Religionen zu Glarns in Obacht ge>^
men werden, solches dem Vertrag von 1638 zu gebührender Erläuterung dienen, auch sollten alle

Mißverständnisse deßhalb abgelehnt werden. Geschehen zu Baden 10. Juli 1647. Folgen die Untersch^

mit den Petschaften. , ^

Zu wissen sei auch serner: „nachdem ans gedachter vier Herren wohlmeinliches Erinnern ffcb dw ^

pürierten von Glarns evangelischer Religion zu der auch katholischerseits begehrten Verbesserung der 3

rcchnnngen über die Verwaltung der Vvgtei Werdenberg gutwillig anerboten und allein das, s»

Vvgtei in Kxv hat, ansbedungen haben, sso wird gewünscht^ daß man es dabei einfältig bewende»

Absch. 1134.
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